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Stellungnahmen - TÖB (NEP 51b)

Thema Inhalt Stellungnahme
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems vom 31.10.2017

sonstige Stellungnahmen in dem Raumordnungsverfahren für die Planung der 380-kV-
Leitung Conneforde - Cloppenburg Ost - Merzen,  Maßnahme 
51 b (ArL-WE.15-32341/1-135) sind keine Flächen der 
Domänenverwaltung betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen der vorgelegte Planentwurf liegt nicht im Gebiet der 
Geschäftsstelle Meppen, der die Landkreise Emsland und 
Grafschaft Bentheim umfasst. Die Flurbereinigungsgebiete 
bzw. Untersuchungsräume zur Begleitung des Ausbaus der E 
233 werden ebenfalls nicht berührt. Eine  Stellungnahme zur 
vorliegenden Planung ist insoweit für unsere Geschäftsstelle  
nicht erforderlich.

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Avacon Netz GmbH vom 20.11.2017

Technische Hinweise im Bereich des Raumordnungsverfahren für die Planung der 
 380 - kV - LeitungConneforde - Cloppengurg Ost - Merzen, 

 Maßnahme 51 b befinden sich mehrere1 10 - k V - 
 Hochspannungsfreileitungen der Avacon Netz GmbH.Bei 

Ihrer weiteren Planung beachten Sie bitte, dass im Kreuzungs- 
 und Näherungsbereichvon Hochspannungsfreileitungen die 

 Abstände gemäß DfN EN 50341 - 1( VDE 0210 - 1 ) : 2013 - 
1 1 zu beachten sind. Planungen innerhalb eines 

 Streifensvon 60,00 m Breite, je zur Hälfte von der 
 Leitungsachse nach beiden Seiten gemessen,stimmen Sie 

 bitte mit uns ab.Abgrabungen an den Maststandorten dürfen 
 nicht vorgenommen werden. Sollten innerhalbeines 

Sicherheitsabstandes von 10,0 m um einen Maststandort 
 Abgrabungsarbeitenerforderlich werden, so sind diese mit 

 uns im Detail abzustimmen.Aufschüttungen, Dämme, 
Erdwälle oder kurzzeitige Erdablagerungen, etc. dürfen 

 innerhalbdes Schutzbereiches der Hochspannungsfreileitung 
 nur mit unserer Zustimmungbis zu der von uns zugelassenen 

Niveauhöhe vorgenommen werden, da 
  andernfallsLebensgefahr besteht.Während der Arbeiten im 

Kreuzungs- und Näherungsbereich der 
 Hochspannungsfreileitungist der Sicherheitsabstand zu 

beachten. Die daraus resultierende 
 Höhenbeschränkungerfordert eine örtliche Einweisung und 

  gegebenenfalls die Festlegung vonSchutzmaßnahmen.Die 
Maststandorte müssen für Unterhaltungsmaßnahmen zu jeder 

 Zeit, auch mitschwerem Gerät wie z.B. Lastkraftwagen oder 
 Kran, zugänglich sein.Zur Oberfläche neu geplanter Straßen 

 und Verkehrswege müssen die Sicherheitsabstände,gemäß 
DIN EN 50341 - 1, im Freileitungsbereich gewährleistet 

 sein.Beim Betrieb von Freileitungen entstehen elektrische 
 und magnetische Felder.Die Grenzwerte nach 

Bundesimmissionsschutzverordnung ( 26. BlmSchV 
 Ausgabe08/2013 ) werden eingehalten.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin beabsichtigt die Fortführung der intensiven 
Abstimmungen mit der Avacon AG über die Phase der 
Raumordnungsplanung hinaus.
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Thema Inhalt Stellungnahme
BI LK CLP unter Spannung e.V. vom 28.12.2017

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Die Korridore der Maßnahme 51b starten alle im Suchraum 
Nutteln und die Korridore A, B und C der Maßnahme 51a 
enden ebenfalls dort. Nutteln ist somit Schnittpunkt aller 
Trassenkorridore für die Gesamtstrecke von Conneforde über 
Cloppenburg nach Merzen. Als Standort für ein Umspannwerk 
ist Nutteln damit von vornherein vorgegeben. TenneT selbst 
führt in der Bewertung der Suchräume als Vorteil des UW 
Nutteln an: "Standort liegt im Startpunkt von vier 
Trassenkorridoren nach Merzen". Dies ist ein eindeutiges Indiz 
dafür, dass Nutteln als UW-Standort bereits im Vorfeld 
festgelegt wurde. Ein ehrlicher Vergleich verschiedener 
Standorte unter Anlegung gleicher Kriterien wurde nie 

  durchgeführt.UW-Suchräume wurden ausschließlich in der 
Maßnahme 51a identifiziert und Vorzugsvariante als südliches 
UW ist der Standort Nutteln. Die Eignung aus Sicht der 
unterlagerten Netzebene ist jedoch "sehr zentrales Kriterium, 
da die Errichtung einer nachhaltigen und tragfähigen 
Netztopologie zentrales Projektziel darstellt" (51a, Unterlage 
1A Tab. 13). Richtet man sich demzufolge nach den Vorgaben 
und betrachtet auch u.a. Unterlage 7, Abb. 1 aus den 
Unterlagen 51a, stellt sich unweigerlich die Frage, ob es nicht 
wesentlich besser geeignete Standorte für den südlichen 

  Bereich gibt?Warum wurde der nördliche Bereich der 
Maßnahme 51b nicht für einen UW-Suchraum betrachtet? Mit 
Blick auf die Abb. 1 ist sofort erkennbar, dass beispielsweise 
der 110 kV-Knotenpunkt bei Essen o.a. Vorgaben 

  erfüllt.Durch die Beschränkung auf der Suche auf den 
Bereich der Maßnahme 51a werden möglicherweise besser 
geeignete Standorte von vornherein ausgeklammert. Im Sinne 
der optimalen Netzausbauplanung ist dies nicht hinnehmbar. 
Die Suchräume für die UW-Standorte sind auf den Bereich der 
Maßnahme 51b auszudehnen.

Unter Berücksichtigung der Raumwiderstandskarten, die für die 
Antragskonferenz des Projektes erstellt wurden ergibt sich, dass 
weitere Suchräume entlang der 110 kV Bestandsleitung im 
Bereich  von Essen (Korridor A/B) oder nordwestlich von 
Quakenbrück (Korridor C) nur in Bereiche mit mittlerem und hohem 
Raumwiderstand vorliegen, der UW-Suchraum Nutteln jedoch auf 
gesamter Fläche einen geringen Raumwiderstand aufweist. 
Zusätzlich hätte eine Platzierung außerhalb des 
Lastschwerpunktes einen Mehraufwand bzw. eine Ertüchtigung 
und Ausbau des 110-kV-Netzes zur Folge, was weitere Eingriffe 
erfordert. Weitere UW-Suchräume im Bereich von Maßnahme 51b 
zu betrachten, drängt sich demnach nicht auf.
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Thema Inhalt Stellungnahme
BI LK CLP unter Spannung e.V. vom 28.12.2017

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Bei der Ausplanung der Trassenkorridore A, B und C wurden 
die Trassierungsgrundsätze jeweils in gleichem Maße 
berücksichtigt. Bei der Ausplanung des Korridors D hingegen 
wurde zugunsten des Bündelungsgebotes einer parallelen 
Streckenführung entlang der Autobahnen, der hochwertigere 
Grundsatz der Schonung von Mensch und Umwelt bewusst 
außer Acht gelassen. Bei der Streckenführung werden 200 
m. - und 400 m.-Puffer zu Wohngebäuden konsequent 
durchschnitten und führen somit zu zahlreichen Engstellen. 
Dies führt in der Folge dazu, dass dieser Korridor, der in 
weiten Teilen keinerlei Wohnbebauung beinhaltet, aufgrund 
der vielen bewusst herbeigeführten Engstellen, deutlich 

  schlechter bewertet wird als die übrigen Korridore.Die 
detaillierte Betrachtung eines alternativen Korridors entlang der 
Autobahn, bei der die Trassierungsgrundsätze in gleichem 
Maße berücksichtigt werden wie bei den Korridoren A, B und 
C, wurde nicht durchgeführt. Bei unter ungleichen 
Voraussetzungen vorgenommene vergleichende Bewertung 

  der Trassenkorridore wird daher beanstandet.Mit einer 
derartigen Optimierung der Trasse F aus der Maßnahme 51a 
und dem optimierten Anschluss D wäre diese Variante die 
kürzeste.

Den Aussagen kann nicht gefolgt werden. Wenn ein 
Trassenkorridor in Bündelung mit der Autobahn explizit aufgrund 
der Bündelungsoption untersucht und verglichen werden soll, ist 
eine Parallelführung zur Autobahn Voraussetzung. Der Korridor D3 
(im Bereich der Bündelung mit der Autobahn) weist insgesamt drei 
Engstellen auf, im Bereich des Landkreis Osnabrück, wo eine 
Bündelung mit der Autobahn aufgehoben wurde, entstehen weitere 
Engstellen (insgesamt sieben).  Damit hat der Korridor D3 im 
Vergleich zu den anderen Korridoren nicht mehr oder übermäßig 
viele Engstellen. Der Vorwurf der bewusst herbeigeführten 
Engstellen wird abgelehnt. Bei der angesprochenen Verkürzung 
(mit Anbindung an Korridor F) ändert sich die Situation der 
Engstellen nicht, da zwischen Nutteln und Autobahn keine 

 Engstellen vorliegen. Der Trassenkorridor F aus der Maßnahme 
51a wurde im Rahmen der Stellungnahmen (und deren 
Beantwortungen) und während des Erörterungstermin zur zuvor 
genannten Maßnahme am 17. April 2018 diskutiert und ist nicht 

 Antragsgegenstand der Maßnahme 51b.Die Gesamtbetrachtung 
der Maßnahme 51a und 51b erfolgt im Erläuterungsbericht 
(Unterlage 1) im Kapitel 6.3 und stellt heraus, dass auch bei einer 
Verkürzung des Korridors D3 weiterhin negative Aspekte gegen 
diese Kombination sprechen.

Seite 4 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
BI LK CLP unter Spannung e.V. vom 28.12.2017

neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Bei der Ausplanung der Trassenkorridore A, B und C wurden 
die Trassierungsgrundsätze jeweils in gleichem Maße 
berücksichtigt. Bei der Ausplanung des Korridors D hingegen 
wurde zugunsten des Bündelungsgebotes einer parallelen 
Streckenführung entlang der Autobahnen, der hochwertigere 
Grundsatz der Schonung von Mensch und Umwelt bewusst 
außer Acht gelassen. Bei der Streckenführung werden 200 
m. - und 400 m.-Puffer zu Wohngebäuden konsequent 
durchschnitten und führen somit zu zahlreichen Engstellen. 
Dies führt in der Folge dazu, dass dieser Korridor, der in 
weiten Teilen keinerlei Wohnbebauung beinhaltet, aufgrund 
der vielen bewusst herbeigeführten Engstellen, deutlich 

  schlechter bewertet wird als die übrigen Korridore.Die 
detaillierte Betrachtung eines alternativen Korridors entlang der 
Autobahn, bei der die Trassierungsgrundsätze in gleichem 
Maße berücksichtigt werden wie bei den Korridoren A, B und 
C, wurde nicht durchgeführt. Bei unter ungleichen 
Voraussetzungen vorgenommene vergleichende Bewertung 

  der Trassenkorridore wird daher beanstandet.Mit einer 
derartigen Optimierung der Trasse F aus der Maßnahme 51a 
und dem optimierten Anschluss D wäre diese Variante die 
kürzeste.

Den Aussagen kann nicht gefolgt werden. Wenn ein 
Trassenkorridor in Bündelung mit der Autobahn explizit aufgrund 
der Bündelungsoption untersucht und verglichen werden soll, ist 
eine Parallelführung zur Autobahn Voraussetzung. Der Korridor D3 
(im Bereich der Bündelung mit der Autobahn) weist insgesamt drei 
Engstellen auf, im Bereich des Landkreis Osnabrück, wo eine 
Bündelung mit der Autobahn aufgehoben wurde, entstehen weitere 
Engstellen (insgesamt sieben).  Damit hat der Korridor D3 im 
Vergleich zu den anderen Korridoren nicht mehr oder übermäßig 
viele Engstellen. Der Vorwurf der bewusst herbeigeführten 
Engstellen wird abgelehnt. Bei der angesprochenen Verkürzung 
(mit Anbindung an Korridor F) ändert sich die Situation der 
Engstellen nicht, da zwischen Nutteln und Autobahn keine 

 Engstellen vorliegen. Der Trassenkorridor F aus der Maßnahme 
51a wurde im Rahmen der Stellungnahmen (und deren 
Beantwortungen) und während des Erörterungstermin zur zuvor 
genannten Maßnahme am 17. April 2018 diskutiert und ist nicht 

 Antragsgegenstand der Maßnahme 51b.Die Gesamtbetrachtung 
der Maßnahme 51a und 51b erfolgt im Erläuterungsbericht 
(Unterlage 1) im Kapitel 6.3 und stellt heraus, dass auch bei einer 
Verkürzung des Korridors D3 weiterhin negative Aspekte gegen 
diese Kombination sprechen.

sonstige Stellungnahmen   Sehr geehrte Damen und Herren,sie haben das 
Raumordnungsverfahren für den südlichen Teil des Vorhabens 
380 kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg - Merzen, 
Maßnahme 51b eingeleitet. Der Vorhabensträger hat mehrere 

  Varianten und in den Antragsunterlagen dargestellt.Als 
Vorsitzender des eingetragenen Vereins "Bürgerinitiative 
Landkreis Cloppenburg unter Spannung" vertrete ich die 
Interessen von derzeit 1150 Mitgliedern, die von der 
Netzausbauplanung in unserer Region besonders betroffen 
sind. Die Antragsunterlagen habe ich eingesehen und erhebe 
nachfolgend Einwände gegen die vorliegende Planung.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
BI LK CLP unter Spannung e.V. vom 28.12.2017

sonstige Stellungnahmen Um Kenntnisnahme und Berücksichtigung der angeführten 
Aspekte in der weiteren Ausplanung des ROV wird 

  gebeten.Abschließend möchte ich zum vorgesehenen 
Projekt anmerken, dass die Bundesregierung bereits 2015 den 
Vorrang von Erdkabeln für die Übertragungsnetzte 
beschlossen hat. Auch neue wissenschaftliche Gutachten 
kommen zu dem Ergebnis, dass Gleichstromerdkabel für das 

  CCM-Projekt die bestgeeignete Lösung wären.Warum wird 
dann ein Raumordnungsverfahren, basierend auf alten und 

  überholten Planungen durchgeführt?Begleitend zu meinen 
o.a. Einwänden fordere ich daher, das 
Raumordnungsverfahren auszusetzen und eine dem 
technischen Fortschritt angepasste, zukunftsorientierte 
Umsetzung des Netzausbaubedarfes CCM in Form von 
Gleichstromerdverkabelung ebenfalls in die Planung 
einzubeziehen.

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Der Bedarf der 
Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen in 
Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-Prozesses 
wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie vom 
Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 
weggefallen ist. TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, BBPlG, NEP), als 
Vorhabenträgerinnen um.
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Thema Inhalt Stellungnahme
BI LK CLP unter Spannung e.V. vom 28.12.2017

Gesamtbetrachtung mit 51a Die Korridore der Maßnahme 51b starten alle im Suchraum 
Nutteln und die Korridore A, B und C der Maßnahme 51a 
enden ebenfalls dort. Nutteln ist somit Schnittpunkt aller 
Trassenkorridore für die Gesamtstrecke von Conneforde über 
Cloppenburg nach Merzen. Als Standort für ein Umspannwerk 
ist Nutteln damit von vornherein vorgegeben. TenneT selbst 
führt in der Bewertung der Suchräume als Vorteil des UW 
Nutteln an: "Standort liegt im Startpunkt von vier 
Trassenkorridoren nach Merzen". Dies ist ein eindeutiges Indiz 
dafür, dass Nutteln als UW-Standort bereits im Vorfeld 
festgelegt wurde. Ein ehrlicher Vergleich verschiedener 
Standorte unter Anlegung gleicher Kriterien wurde nie 

  durchgeführt.UW-Suchräume wurden ausschließlich in der 
Maßnahme 51a identifiziert und Vorzugsvariante als südliches 
UW ist der Standort Nutteln. Die Eignung aus Sicht der 
unterlagerten Netzebene ist jedoch "sehr zentrales Kriterium, 
da die Errichtung einer nachhaltigen und tragfähigen 
Netztopologie zentrales Projektziel darstellt" (51a, Unterlage 
1A Tab. 13). Richtet man sich demzufolge nach den Vorgaben 
und betrachtet auch u.a. Unterlage 7, Abb. 1 aus den 
Unterlagen 51a, stellt sich unweigerlich die Frage, ob es nicht 
wesentlich besser geeignete Standorte für den südlichen 

  Bereich gibt?Warum wurde der nördliche Bereich der 
Maßnahme 51b nicht für einen UW-Suchraum betrachtet? Mit 
Blick auf die Abb. 1 ist sofort erkennbar, dass beispielsweise 
der 110 kV-Knotenpunkt bei Essen o.a. Vorgaben 

  erfüllt.Durch die Beschränkung auf der Suche auf den 
Bereich der Maßnahme 51a werden möglicherweise besser 
geeignete Standorte von vornherein ausgeklammert. Im Sinne 
der optimalen Netzausbauplanung ist dies nicht hinnehmbar. 
Die Suchräume für die UW-Standorte sind auf den Bereich der 
Maßnahme 51b auszudehnen.

Die Stellungnahme bezieht sich teilweise auf Sachverhalte der 
Maßnahme 51a, die in der zugehörigen Synopse und im 

  Erörterungstermin bereits behandelt wurden.Die 
Untersuchungen der Avacon, die für Maßnahme 51a durchgeführt 
wurden, haben die Kombination der Suchräume Nikolausdorf und 
Nutteln als die Vorzugswürdigen identifiziert. Andere 
Standortkombinationen ziehen erhöhten Netzausbaubedarf nach 
sich. Dies wurde durch die Avacon im Erörterungstermin zu 51a 
bestätigt.
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Thema Inhalt Stellungnahme
BI LK CLP unter Spannung e.V. vom 28.12.2017

Gesamtbetrachtung mit 51a Bei der Ausplanung der Trassenkorridore A, B und C wurden 
die Trassierungsgrundsätze jeweils in gleichem Maße 
berücksichtigt. Bei der Ausplanung des Korridors D hingegen 
wurde zugunsten des Bündelungsgebotes einer parallelen 
Streckenführung entlang der Autobahnen, der hochwertigere 
Grundsatz der Schonung von Mensch und Umwelt bewusst 
außer Acht gelassen. Bei der Streckenführung werden 200 
m. - und 400 m.-Puffer zu Wohngebäuden konsequent 
durchschnitten und führen somit zu zahlreichen Engstellen. 
Dies führt in der Folge dazu, dass dieser Korridor, der in 
weiten Teilen keinerlei Wohnbebauung beinhaltet, aufgrund 
der vielen bewusst herbeigeführten Engstellen, deutlich 

  schlechter bewertet wird als die übrigen Korridore.Die 
detaillierte Betrachtung eines alternativen Korridors entlang der 
Autobahn, bei der die Trassierungsgrundsätze in gleichem 
Maße berücksichtigt werden wie bei den Korridoren A, B und 
C, wurde nicht durchgeführt. Bei unter ungleichen 
Voraussetzungen vorgenommene vergleichende Bewertung 

  der Trassenkorridore wird daher beanstandet.Mit einer 
derartigen Optimierung der Trasse F aus der Maßnahme 51a 
und dem optimierten Anschluss D wäre diese Variante die 
kürzeste.

Die Stellungnahme bezieht sich teilweise auf Sachverhalte der 
Maßnahme 51a, die in der zugehörigen Synopse und im 

  Erörterungstermin bereits behandelt wurden.Zu den Aussagen 
 zu 51a:Der Trassenkorridor F wurde gemäß den Vorgaben des 

Untersuchungsrahmens (20.11.2015) entwickelt, in dem steht: 
"Weiterhin ist eine neue Trassenvariante zu entwickeln, die von 
Conneforde zunächst der 220 kV- Bestandsleitung folgt, südlich 
von Wardenburg an die Autobahn A29 führt und von dort parallel 
zur A29 und südlich parallel zur A1 verläuft um in gleicher Weise 
wie die Variante D3 Richtung Merzen zu führen." Mit dieser 
Variante soll im Wesentlichen dem Bündelungsprinzip (Bündelung 
mit vorhandener linienhafter Infrastruktur Autobahn) Rechnung 
getragen werden. Die hinsichtlich der Siedlungspuffer "optimierte" 
Trasse F1 widerspricht der Vorgabe einer Bündelung 
weitestgehend, da eine Parallelführung zur Autobahn an vielen 
Stellen nicht möglich ist. Weiterhin entspricht dieser Trassenverlauf 
auch nicht den Planungsgrundsätzen eines möglichst geradlinigen 
Verlaufs. In der Abb, 93 der Engstellensteckbriefe (Unterlage 6, S. 
216) wird außerdem deutlich, dass die F1-Trasse an einer Stelle 
sogar fast bis auf den Trassenkorridor C zurückfällt, um 
Wohnumfeldpuffer zu umgehen. Vor diesem Hintergrund wurde 

  von einer weiteren Untersuchung dieser Trasse abgesehen.In 
Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichts (Unterlage 1) wird ausgeführt, 
dass bei einer Kombination der Korridore F und D3 sich diese 
theoretisch verkürzen würde,  sich daraus aber ebenfalls keine 
vorzugswürdige Variante ergibt. Die besonderes negativen Aspekte 

 wie • die dichte Besiedlung entlang der Autobahn 
 (Wohnfunktion),• der Konfliktbereich im Bereich des Flugplatzes 

 Ahlhorn, (Maßnahme 51a)• die erforderliche häufige Querung der 
 Autobahn (technische Realisierbarkeit),• die Querung von 

 Waldflächen (Nutzungstypen und Fauna) und auch• die Querung 
von Nahrungsflächen des Singschwans und eines FFH-Gebiets 

 (Natura 2000)gelten weiterhin.
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Teilerdverkabelung Grundsätzlich wird die Verlegung von Erdkabel gegenüber der 
Verlegung von Freileitungen favorisiert, da hier die geringste 
Betroffenheit gegeben ist. Bei der Verlegung der Freileitungen 
kann es in diesem Bereich zu einer verstärkten Kollision mit 
militärischen Interessen kommen. Ob eine tatsächliche 
Beeinträchtigung vorliegt, kann erst bei Vorlage der konkreten 
Standortkoordinaten und der konkreten Bauhöhe der Masten 
festgestellt wer-den. Diese Angaben sind jedoch den 

 Unterlagen nicht zu entnehmen.Ich bitte mich an der weiteren 
Planung unter Angabe des Aktenzeichens II-200-17-ROV zu 
beteiligen.

 Wir bedanken uns für die Hinweise. Grundsätzlich ist darauf 
hinzuweisen, dass es sich bei diesem Projekt um die Realisierung 
380 kV-Leitung in der Standardbauweise Freileitung handelt und 
eine Erdverkabelung nur in Teilabschnitten möglich ist. Das 
Energiewirtschaftsgesetz EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die 
geplante 380-kV-Leitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in Unterlage 1, Kap. 5.1.2 
ausführlich  dargelegt. Eine Ausführung als Erdkabel ist daher nur 
bei Vorliegen dieser Ausnahmetatbestände möglich. Militärische 
Belange gelten nicht zu diesen Ausnahmetatbeständen die ein 
Erdkabel ermöglichen.

sonstige Stellungnahmen  Trassenkooridor A/BDie Planung dieser Teilvarianten erfolgt 
als Freileitungen, teilweise als Erdkabel. Dieser Bereich 
befindet sich in einem Jettiefflugkorridor und das 
Militärstraßengrundnetz (B 68) ist betroffen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Grundsätzlich wird die Verlegung von Erdkabel gegenüber der 
Verlegung von Freileitungen favorisiert, da hier die geringste 
Betroffenheit gegeben ist. Bei der Verlegung der Freileitungen 
kann es in diesem Bereich zu einer verstärkten Kollision mit 
militärischen Interessen kommen. Ob eine tatsächliche 
Beeinträchtigung vorliegt, kann erst bei Vorlage der konkreten 
Standortkoordinaten und der konkreten Bauhöhe der Masten 
festgestellt wer-den. Diese Angaben sind jedoch den 

 Unterlagen nicht zu entnehmen.Ich bitte mich an der weiteren 
Planung unter Angabe des Aktenzeichens II-200-17-ROV zu 
beteiligen.

Wir bedanken uns für die Hinweise und werden das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
bei den weiteren Planungen beteiligen.Die Möglichkeit der 
Teilerdverkabelung gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in Verbindung mit § 4 
BBPlG sieht keine Möglichkeit für die Erdverkablung bei 
potentiellen Kollisionen mit militärischen Interessen vor.

sonstige Stellungnahmen  Trassenkooridor CDie Planung dieser Teilvarianten erfolgt 
als Freileitungen. Eine Betroffenheit der Bundeswehr liegt in 
diesem Bereich nicht vor.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen  Hackemoor West - Hackemoor OstDie Planung dieser 
Teilvarianten erfolgt als Freileitungen. In diesem Bereich 
befinden sich eine Jettiefflugstrecke, Pipeline und das 
Tanklager Bramsche. Weiterhin sind durch die Planung das 
Militärstraßengrundnetz (B 218, B 68) sowie der 
Zuständigkeitsbereich des militärischen Flugplatzes Rheine-
Bentlager betroffen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  C-West, C-OstDie Planung dieser Teilvarianten erfolgt als 
Freileitungen. Der südliche Teil dieser Variante befindet sich in 
einem Jettiefflugkorridor. Ebenso ist das 
Militärstraßengrundnetz (B 214) betroffen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  A-Nord, B-NordDie Planung dieser Teilvarianten erfolgt als 
Freileitungen, der Bereich B-Nord teilweise als Erdkabel. 
Dieser Bereich befindet sich in einem Jettiefflugkorridor.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  A-Südwest, A-Südost, B-SüdDie Planung dieser 
Teilvarianten erfolgt als Freileitungen, der Bereich A-Südwest 
teilweise als Erdkabel. Dieser Bereich befindet sich in einem 
Jettiefflugkorridor. Ebenso sind das Militärstraßengrundnetz (B 
214, B 68) sowie der Zuständigkeitsbereich des militärischen 
Flugplatzes Rheine-Bentlager betroffen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  Thiene West – Thiene OstDie Planung dieser Teilvarianten 
erfolgt als Freileitungen. Dieser Bereich befindet sich in einem 
Jettiefflugkorridor sowie der Zuständigkeitsbereich des 
militärischen Flugplatzes Rheine-Bentlager ist betroffen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen  Sehr geehrte Damen und Herren,mit Schreiben vom 18. 
Oktober 2017 gaben Sie die Einleitung zum 
Raumordnungsverfahren zum o.g. Vorhaben bekannt und 

 baten um entsprechende Stellungnahme.Nach Prüfung Ihres 
Anliegens nehme ich bei gleichbleibender Sach- und 

 Rechtslage wie folgt Stellung:Aufgrund der Vorgabe, dass 
die 380kV-Leitung von Cloppenburg nach Merzen als 
Freileitung bzw. Teilerdverkabelung zu verwirklichen ist, stelle 

 ich hierzu fest:Im geplanten Streckenabschnitt befinden 
  sich:• Jettiefflugkorridor• Zuständigkeitsbereich des 

 militärischen Flugplatzes Rhein-Bentlage• 
  Militärstraßengrundnetz: BAB 1, B 68 und B 214• Pipeline• 

 Tanklager der Bundeswehr• Bauschutzbereich des 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Exakte 
Maststandorte oder Masthöhen liegen im Raumordnungsverfahren 
nicht vor, sondern werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 
bestimmt. Die Vorhabenträger beabsichtigt zur weiteren 
Abstimmung Kontakt mit dem Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr aufzunehmen.

sonstige Stellungnahmen  Trassenkooridor D 3Die Planung dieser Teilvarianten erfolgt 
als Freileitungen. Es ist das Militärstraßengrundnetz (BAB 1) 
betroffen. Der südliche Bereich der Variante schneidet im 
Bereich Holdorf den Bauschutzbereich des militärischen 
Flugplatzes Diepholz.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Energie Da ggf. noch Regelungen des Energiewirtschafts- und 
Energieleitungsausbaugesetzes sowie des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz zu 
beachten sind, habe ich Ihre Planunterlagen zur ergänzenden 

  Prüfung weitergeleitet an dieBundesnetzagenturAbteilung 
    Netzausbau, Referat 814Tulpenfeld 453113 Bonn.Falls 

noch besondere Hinweise zu berücksichtigen sein sollten, 
werden Sie darüber durch das Referat 814 in einem separaten 
Schreiben in Kenntnis gesetzt.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Standort- und 
Flächenanforderungen

auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Angaben habe ich eine Überprüfung des angefragten Gebiets 
durchgeführt. Der beigefügten Anlage können Sie die Namen 
und Anschriften der in dem ermittelten Koordinatenbereich 
tätigen Richtfunkbetreiber, die für Sie als Ansprechpartner in 
Frage kommen, entnehmen. Durch deren rechtzeitige 
Einbeziehung in die weitere Planung ist es ggf. möglich, 
Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

Technische Hinweise auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Angaben habe ich eine Überprüfung des angefragten Gebiets 
durchgeführt. Der beigefügten Anlage können Sie die Namen 
und Anschriften der in dem ermittelten Koordinatenbereich 
tätigen Richtfunkbetreiber, die für Sie als Ansprechpartner in 
Frage kommen, entnehmen. Durch deren rechtzeitige 
Einbeziehung in die weitere Planung ist es ggf. möglich, 
Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Technische Hinweise Grundlegende Informationen zur Bauleitplanung im 
Zusammenhang mit Richtfunkstrecken sowie ergänzende 
Hinweise stehen Ihnen auf der Internetseite der 
Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung zur Verfügung. 
Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 BDSG weise ich darauf hin, dass 
Sie nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BDSG die in diesem Schreiben 
übermittelten personenbezogenen Daten grundsätzlich nur für 
den Zweck verarbeiten oder nutzen dürfen, zu dessen 
Erfüllung sie Ihnen übermittelt werden. Sollten Ihrerseits noch 
Fragen offen sein, so steht Ihnen für Rückfragen die 
Bundesnetzagentur, Referat 226 (Richtfunk), unter der o. a. 
Telefonnummer zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen

allgemeine Hinweise Da ggf. noch Regelungen des Energiewirtschafts- und 
Energieleitungsausbaugesetzes sowie des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz zu 
beachten sind, habe ich Ihre Planunterlagen zur ergänzenden 

  Prüfung weitergeleitet an dieBundesnetzagenturAbteilung 
    Netzausbau, Referat 814Tulpenfeld 453113 Bonn.Falls 

noch besondere Hinweise zu berücksichtigen sein sollten, 
werden Sie darüber durch das Referat 814 in einem separaten 
Schreiben in Kenntnis gesetzt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Verfahrensthemen Grundlegende Informationen zur Bauleitplanung im 
Zusammenhang mit Richtfunkstrecken sowie ergänzende 
Hinweise stehen Ihnen auf der Internetseite der 
Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung zur 
Verfügung.Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 BDSG weise ich darauf 
hin, dass Sie nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BDSG die in diesem 
Schreiben übermittelten personenbezogenen Daten 
grundsätzlich nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen 
dürfen, zu dessen Erfüllung sie Ihnen übermittelt werden. 
Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so steht Ihnen für 
Rückfragen die Bundesnetzagentur, Referat 226 (Richtfunk), 
unter der o. a. Telefonnummer zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
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Thema Inhalt Stellungnahme
Bürger gegen 380 kV e.V. vom 19.12.2017

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 6.2 Bewertung einzelner Engstellensteckbriefe6.2.1 
Unterlage 7-Engstellensteckbriefe, Seiten 1bis18 und 153 -

 158, Engstelle Nr. 21 WohldDie Trassenführung der 
Engstelle Nr. 21 Wohld wird aus den folgenden Gründen 

 abgelehnt:Der Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden 
 ist nicht eingehalten und wirddeutlich unterschritten. Der 

Grundsatz der Raumordnung gemäß Kapitel 4.2 Ziff. 07 Satz 
12 LROPNds. (2017) ist nicht eingehalten. Die dargestellten 
Abstandsmaße sind auf die Achse der Trasse bezogen. Sie 
geben nicht die genaue Position der Leiterseile auf den 
Traversen an. Zusätzlich fehlen das Breitenund Höhenmaß der 
Konstruktion sowie eine Querschnittszeichnung der 
Gesamtsituation. Der Bürger kann das Ausmaß der 
Konstruktion nicht beurteilen. Der Bürger muß die Nähe der 
Leiterseile zu seinem Wohngebäude erkennen können. Es 
sind die fehlenden Maße einzutragen und Maße bezüglich des 
Abstandes Leiterseile - Wohnhaus zu ergänzen. Bei einer 
Annahme von einer 20 m Traverse betragen die Abstände zu 
den Wohnhäusern nur ca. 125/155 m (Anlage 17, Karte 
Engstelle Nr. 21, Wohld). Damit ergibt sich hier eine deutlich 
„engere" Situation als in den Unterlagen dargestellt. Die 
fehlende Abstandsangabe Leiterseile - Wohnhaus ist auch 
wegen der Wirkung von elektrischen und magnetischen 
Feldern ein Mangel in den Antragsunterlagen. Gemäß der 26. 
BlmSchWwV Punkt 2.3 ist der Bewertungsabstand das Maß, 
ab dem die Feldstärken mit zunehmender Entfernung 
durchgehend abnehmen. Der Ausgangspunkt ist jeweils die 
Bodenprojektion des ruhenden äußeren Leiters einer 
Freileitung. Es gilt das Minimierungsgebot für elektrische und 
magnetische Felder durch den Stand der Technik (z. B. 
Erdkabel) nach der 26. BlmSchV § 4 und der 26. BlmSchWwV 
Pkt.3. Der Bürger kann infolge der fehlenden Aussagen die 
gesundheitlichen Gefahren nicht abschätzen. Es fehlen 
Angaben und Lösungsvorschläge zum Schutz der Menschen 
infolge der sehr nahen elektrischen und magnetischen Felder. 
Die Vorbelastung durch die Straße L 845 ist hier nicht relevant. 
Zusätzlich überlagert sich die gesamte Problematik der 
Abstandsunterschreitung mit Konflikt 18, 19, 20. Das ArL wird 
aufgefordert eine Ergänzung der Unterlagen und den 

Die Vorgaben des Bundes und der niedersächsischen 
Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m Abstände sind 
einzuhalten zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 Baugesetzbuch liegen. Im Gegensatz zu den 
Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die im 
Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
und ggf. wegwägbar. Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) durchgeführt. Die zulässigen Grenzwerte einer 
Freileitung werden bereits direkt unterhalb der Anlage eingehalten, 
sodass der Aussage einer Beeinträchtigung der menschlichen 

 Gesundheit nicht gefolgt werden kann.Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude jenseits 
der 200 m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 

 Betrachtung statt.Bei den 200 m-Abständen zur Wohnnutzung im 
Außenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht um 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Ein 
hinreichender Gesundheitsschutz wird durch die in der 26. 
BImSchV festgelegten Grenzwerte sichergestellt. Grundsätzlich 
muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
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Vorschlag einer Alternative (Erdverkabelung) von den 
Antragstellern einzuholen und diese durch unabhängige 
Sachverständige prüfen zu lassen. Der Öffentlichkeit ist das 
Ergebnis mitzuteilen. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; BlmSchG; 26. BlmSchV; 
26.BlmSchVVwV

maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

6.2.2 Unterlage 7-Engstellensteckbriefe, Seiten 1 bis 18 und 
 169 -173, Engstelle Nr. 24 Groß Drehle Die Trassenführung 

der Engstelle Nr. 24 Groß Drehle wird aus den folgenden 
 Punkten abgelehnt:-Der Mindestabstand von 200 m zu 

Wohngebäuden ist nicht eingehalten und wird deutlich 
unterschritten. Der Grundsatz der Raumordnung gemäß 
Kapitel 4.2 Ziff. 07 Satz 12 LROP Nds. (2017) ist nicht 

 eingehalten.-Die dargestellten Abstandsmaße sind auf die 
Achse der Trasse bezogen. Sie geben nicht die genaue 
Position der Leiterseile auf den Traversen an. Zusätzlich fehlen 
das Breitenmass und Höhenmass der Konstruktion sowie eine 
Querschnittszeichnung der Gesamtsituation. Der Bürger kann 
unmöglich das Ausmaß der Konstruktion begreifen. Weiterhin 
muss der Bürger die Nähe der Leiterseile zu seinem 
Wohngebäude erkennen können. Es sind die fehlenden Maße 
einzutragen und Maße bezüglich des Abstandes Leiterseile - 
Wohnhaus zu ergänzen. Bei einer Annahme von eine 20 m 
Traverse betragen die Abstände zu den Wohnhäusern nur ca. 
110/156 m (Anlage 18, Karte Engstelle Nr. 24, Groß Drehle ). 
Damit ergibt sich hier ein völlig „engere" Situation als in den 

 Unterlagen dargestellt.- Die fehlende Abstandsangabe 
Leiterseile - Wohnhaus ist auch wegen der Wirkung von 
elektrischen und magnetischen Feldern ein Fehler in den 
Antragsunterlagen. Gemäß der 26. BlmSchWwV Punkt 2.3 ist 
der Bewertungsabstand das Maß, ab dem die Feldstärken mit 
zunehmender Entfernung durchgehend abnehmen. Der 
Ausgangspunkt ist jeweils die Bodenprojektion des ruhenden 
äußeren Leiters einer Freileitung. Es gilt das 
Minimierungsgebot für elektrische und magnetische Felder 
durch den Stand der Technik (z. B. Erdkabel) nach der 26. 
BlmSchV § 4 und der 26. BlmSchWwV Pkt.3. Der Bürger kann 
infolge der fehlenden Aussagen die gesundheitlichen Gefahren 

 nicht erkennen.- Es fehlen Angaben und Lösungsvorschläge 
zum Schutz der Menschen infolge der sehr nahen elektrischen 

 und magnetischen Felder.- Ein Optischer Schutz durch 
Baumbewuchs ist keine Begründung für die Zulässigkeit der 
Abstandsunterschreitung. Bäume sind ca. 6 Monate/Jahr 
blattlos, die Lebenszeit ist deutlich geringer als die Standzeit 
der Trasse und sie bieten keinen Schutz gegen elektrische und 

Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird 
gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude jenseits 
der 200 m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 

 Betrachtung statt.Bei dem 200 m-Abständen zur Wohnnutzung im 
Außenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht um 
gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Ein 
hinreichender Gesundheitsschutz wird durch die in der 26. 
BImSchV festgelegten Grenzwerte sichergestellt.Grundsätzlich 
muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
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magnetische Felder. Die Aussage „eine Sichtbeziehung zur 
 Trasse ist durch Baumbestand verhindert" ist falsch.- 

Zusätzlich überlagert sich die gesamte Problematik der 
 Abstandsunterschreitung mit Konflikt 21.Das ArL wird 

aufgefordert eine Ergänzung der Unterlagen und den 
Vorschlag einer Alternative (Erdverkabelung) von den 
Antragstellern einzuholen und diese durch unabhängige 
Sachverständige prüfen zu lassen. Der Öffentlichkeit ist das 
Ergebnis mitzuteilen. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; BlmSchG; 26. BlmSchV; 
26.BlmSchWwV.

BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von Gehölzen 
urteilte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen im Juli 
2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf Windenergieanlagen ¬ welche 
ebenso mastenartige Eingriffe darstellen ¬, dass eine Sicht durch 
Abschirm‐ oder Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert 
werden muss und es vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in 
ihrer Wirkung durch eine vorhandene Abschirmung abgemildert 
wird oder dass eine solche Abschirmung in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere im Außenbereich, 
wo dem Betroffenen wegen des verminderten Schutzanspruchs 
eher Maßnahmen zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung 
(und keine vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene 
Gehölze kann folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung 
der Situation herangezogen werden. Aus diesem Grund können 
Hecken, Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände die Voraussetzungen 
einer Teilerdverkabelung im Bereich der Engstelle 24: Groß Drehle 
nicht gegeben sind.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 

 UVS-Berichtes angemerkt:Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 

 Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst.Wie wir in 
Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, durch 
Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 
dargestellt worden. Der Antragsteller selbst gibt in der 

 Unterlage 2A S.50 vor:„Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 

 Ziffer 07, S. 13 LPOP)"Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km(= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 

 und unvollständig.Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 
Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 und S.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung gesundheitlicher Schäden 
vor. Das ArL wird aufgefordert, die Trassenführung unter 
diesen Umständen abzulehnen. Die Antragsteller sollen 
aufgefordert werden, hinsichtlich einzuhaltender Abstände und 
Gesundheitsgefahren überarbeitete Antragsunterlagen 
vorzulegen. Ein „Verschieben" der Problematik in das spätere 
Planfeststellungsverfahren führt in diesem Verfahren zu einer 
unvollständigen Prüfung der Raumordnung. Wir nehmen 
hierzu Bezug auf folgende Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften: ROG §§ 1,2 ff, NROG, BlschG, 26. BlmschV, 
26.BlmschVVwV (hier insbesondere Punkte 2.3, 3)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens gibt es noch keine Informationen zu 
potenziellen Maststandorten, Leitungsverläufen o.ä., daher ist 
Einzeichnung einer Trassenachse aus Anlage 10 spekulativ. Die 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte 
kann erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
 
Hinsichtlich gesundheitlicher Gefahren muss die Vorhabenträgerin 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachweisen.  Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen 

 werden.Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
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elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 5.2 Konfliktschwerpunkte 21, 22 und 23Wir nehmen hierzu 
Bezug auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: 
Unterlage 2A, UVSBericht, Tabelle 122, S. 252-253 in 
Verbindung mit Unterlage 2B,Karte 10 Konfliktschwerpunkte, 
Unterlage 2C-Anl. 2, Avifauna-Untersuchungen-Karten, Karte 
3a, Flächenbewertung Brutvögel, Karte 3b Flächenbewertung 
Gastvögel und Karte 4 Flächenbewertung Avifaunistisches 

 Gefährdungspotential.In der Karte 10 und in der Tabelle 122 
sind die Konflikte als einzelne Punkte dargestellt und 
beschrieben. Auch werden die avifaunistischen Bereiche (grün 
gepunktet) als einzelne Inseln kartiert. Bei Betrachtung der 
Flächenbewertungskarten der Brut- und Gastvögel zeigen die 
Probeflächen 58A, 58B, 58C, 59, 60 und 61 ein großes 
zusammenhängendes Gebiet. Die Darstellungen in der 
Konfliktkarte sind nicht vollständig und geben das Ausmaß der 
Avifauna nur unzureichend wieder. Das in der Nähe befindliche 
EU-Vogelschutzgebiet DE 3513 (V17) „ Alfsee" steht hier in 
einem intensiven Zusammenhang und es bildet sich damit ein 
„Großkonfliktpunkt" (Anlage 11, Konflikte 21, 22, 23, Karte 10 
Ausschnitt). Dieser besteht eindeutig aus den Konflikten 21, 22 
und 23 gemeinsam mit dem gesamten Großraum 
Vogelschutzgebiet Alfsee. Insbesondere ist die Konfliktzone 
als faktisches Gebietsteil des EU Vogelschutzgebiet Alfsee zu 
werten. Das „Verschlechterungsverbot/VRL" ist hier 
entscheidend für ein Verbot eines Leitungsbaus. Eine 
Trennung in einzelne Kleinbereiche ist sachlich falsch und 
stimmt nicht mit den gegebenen Tatsachen vor Ort überein. 
Zusätzlich überlagert noch das Gefährdungspotential 
„Vogelschlagrisiko" (Karte 4 AGP, siehe oben) und der bei 
Konflikt 21 vorhandene „Gefangener Raum Avifauna" (siehe 
gesonderten Einwand Pkt. 5.4) die gesamte Problematik. Die 
Bewertung der Konfliktsituationen  ist unvollständig und die 
Raumordnung ist unzureichend bewertet. Wir fordern eine 
umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung des 
NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir sehen 
eine Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen. Auch an dieser 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Stelle verweisen wir auf den schon unter Pkt. 5.1 zitierten 
Kommentar De Witt/Bartholome (2014) und die Folgerung 

 daraus hin.Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; VRL; Verordnung zum 
Naturschutzgebiet „Hochwasserrückhaltbecken Alfhausen -
Rieste vom 2.3.2015; BNatSchG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatsnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) - Vogelwelt 134: 181-197; 

 Gutachten Blüml 2017 (Anlage 1).Es werden keine 
Planungsvorschläge im Trassenkorridor C/D3 für 
Erdverkabelung vorgestellt. Im Rahmen des 
Bundesbedarfsplangesetzes sind hier aufgrund des 
Pilotprojekt-Status auch Erdverkabelungsstrecken im Bereich 
Trasse C/D3 zu planen und auszuweisen, insbesondere gilt 
dieses für den Bereich von Konflikt 19 über Konflikt 20, 21, 22 
bis zum Konflikt 23. Das ROV 51 b muss grundsätzlich 
Vorsorge für den unzerschnittenen Landschaftsraum treffen. 
Bei den aufgezeigten Konfliktpunkten sind die 
Planungsgrundsätze für das Schutzgut Mensch (200 m 
Abstandsregel) und Schutzgut Avifauna durch konstruktive 
Vorschläge im Verfahren nicht gelöst (siehe Einwände vorher). 
Die Grundsätze der Raumordnung sind nicht eingehalten. 

 Damit ist der Antrag unvollständig.Das ArL wird aufgefordert 
umfassende Planungsunterlagen zur Erdverkabelung für den 
hier aufgezeigten Bereich von den Antragstellern 
Amprion/TenneT einzuholen. Unabhängige Sachverständige 
sollten die Unterlage prüfen. Der Trassenbereich C/D3 ist als 
Alternative bei fehlenden Planungsunterlagen für 
Erdverkabelung grundsätzlich abzulehnen. Die Öffentlichkeit 
ist über neue Erdverkabelungsstrecken zu informieren. Bezug: 
ROG §§ 1,2; NROG § 2; BNatSchG, VRL
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Natur und Landschaft 
allgemein

6.10 Faktisches Vogelschutzgebiet und avifaunistische 
 Aspekte stehen Variante C entgegenIn den 

Raumordnungsunterlagen ist bisher nicht hinreichend 
berücksichtigt, dass die Eigenschaft eines Teils des 
Trassenkorridors der Variante C als sogen. faktisches 

 Vogelschutzgebiet zu bewertenist und das Vorhaben 
Höchstspannungsleitung als Freileitung geeignet ist, dieses 
Vogelschutzgebiet in seinen Erhaltungszielen zu 
beeinträchtigen sowie das Verschlechterungsverbot des Art. 4 
Abs. 4 der Vogelschutz-RL greift und das Vorhaben zu einer 

 Verschlechterung für die geschütztenVogelarten führt. Für 
Niedersachsen ist in der Verwaltungspraxis wie in der 
Rechtsprechung anerkannt, dass es auch nach Abschluss der 
Meldeverfahren noch Gebiete gibt, die nach fachlichen 
Kriterien fehlerhaft nicht als Vogelschutzgebiet gemeldet 
wurden und rechtlich als sogen. faktische Vogelschutzgebiete 
zu bewerten sind. Das Niedersächsische 
Oberverwaltungsgericht hat dazu zuletzt ausgeführt: „Gebiete, 
die nach den Kriterien der Richtlinie (in der aktuellen Fassung) 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 

 wildlebendenVogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7} - 
Vogelschutzrichtlinie (VRL} -förmlich unter Vogelschutz hätten 
gestellt werden müssen, aber nicht als Vogelschutzgebiet 
ausgewiesen worden sind, unterliegen als sog. faktische 
Vogelschutzgebiete dem vorläufigen Schutzregime des Art. 4 

 Abs. 4 Satz1 VRL (vgl. zum Folgenden bereits Senatsbeschl. 
v. 10.3.2010 -12 ME 176/09 -, juris, Rn. 19, sowie zuletzt 
Senatsurt. v. 9.6.2016 - 12 KN 187 /15 -, juris, Rn. 56 ff., 
jeweils m. w. N.). Nach Art. 4 Abs. 1 Satz 4 VRL erklären die 
Mitgliedstaaten insbesondere die für die Erhaltung der in 
Anhang I aufgeführten Vogelarten zahlen- und flächenmäßig 
geeignetsten Gebieten zu Schutzgebieten, wobei die 
Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem 

 geographischen Meeres- und Landgebiet, in demdie 
Richtlinie Anwendung findet, zu berücksichtigen sind. Art. 4 
Abs. 2 Satz 1 VRL ergänzt diese Bestimmung dahin, dass die 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der 
Schutzerfordernisse die entsprechenden Maßnahmen für die 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Durch langjährige 
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 

 abgeschnitten haben. Der als Vorzugsvariante ermittelte 
Trassenkorridor A/B hält demgegenüber den größten Abstand zu 
den Vogellebensräumen entlang der Hasenierung sowie des VSG 
"Alfsee", sodass bau-, anlage- und betriebsbedingte erhebliche 
Beeinträchtigungen auf das VSG und die angrenzenden 
Nahrungshabitate  ausgeschlossen werden können.
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nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden 
Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren 
Wanderungsgebieten treffen. Aus diesen Regelungen folgt 
nicht, dass sämtliche Landschaftsräume unter Schutz gestellt 
werden müssen, in denen vom Aussterben oder 

 sonstbedrohte Vogelarten vorkommen. Vielmehr haben die 
Mitgliedstaaten die Gebiete auszuwählen, die im Verhältnis zu 
anderen Landschaftsteilen am besten die Gewähr für die 
Verwirklichung der Richtlinienziele bieten. Schutzmaßnahmen 

 sind danach zu ergreifen, soweit sie erforderlich sind, umdas 
überleben und die Vermehrung der in Anhang I aufgeführten 
Vogelarten und der in Art. 4 Abs. 2 VRL angesprochenen 
Zugvogelarten sicherzustellen. Die Auswahlentscheidung hat 
sich ausschließlich an diesen ornithologischen 
Erhaltungszielen zu orientieren. Eine Abwägung mit anderen 

 Belangenfindet nicht statt. Unter Schutz zu stellen sind die 
Landschaftsräume, die sich nach ihrer Anzahl und Fläche am 
ehesten zur Arterhaltung eignen. Welche Gebiete hierzu 

 zählen, legt das Unionsrecht nichtim Einzelnen fest. 
Entscheidend ist die ornithologische Wertigkeit, die nach 
quantitativen und nach qualitativen Kriterien zu bestimmen ist. 
Je mehr der in Anhang I aufgeführten oder in Art. 4 Abs. 2 VRL 
genannten Vogelarten in einem Gebiet in einer erheblichen 

 Anzahl von Exemplaren vorkommen,desto höher ist der Wert 
als Lebensraum einzuschätzen. Je bedrohter, seltener oder 
empfindlicher die Arten sind, desto größerer Bedeutung ist 
dem Gebiet beizumessen, das die für ihr Leben und ihrer 
Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und 

 biologischen Elemente aufweist. Nur Lebensräumeund 
Habitate, die unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe für sich 
betrachtet in signifikanter Weise zur Arterhaltung beitragen, 
gehören zum Kreis der im Sinne des Art. 4 VRL geeignetsten 

 Gebiete. Obeine Ausweisung als Vogelschutzgebiet aus 
sachfremden Erwägungen unterblieben ist, ist gerichtlich voll 
überprüfbar. Die Identifizierung europäischer 
Vogelschutzgebiete in den Bundesländern unterliegt dagegen 
nur einer eingeschränkten Überprüfung durch die 

 Verwaltungsgerichte. Art. 4 Abs. 1 Satz 4VRL eröffnet den 
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Mitgliedstaaten nämlich einen fachlichen 
Beurteilungsspielraum in der Frage, welche Gebiete nach 
ornithologischen Kriterien für die Erhaltung der in Anhang I der 
Richtlinie aufgeführten Vogelarten „ zahlen- und flächenmäßig" 
am geeignetsten sind. Das Melde- 

 undGebietsausweisungsverfahren hat einen 
fortgeschrittenen Stand erreicht, so dass zwischenzeitlich in 
Deutschland das von der Vogelschutzrichtlinie angestrebte 

 zusammenhängende Netz derVogelschutzgebiete 
weitgehend entstanden ist (vgl. Art. 4 Abs. 3 VRL). Die 
Eigenschaft als „faktisches Vogelschutzgebiet" endet erst mit 
der „ Erklärung" zum besonderen Schutzgebiet nach Art. 4 

 Abs. 1VRL. Denn erst diese Erklärung löst nach Art. 7 der 
FFH-Richtlinie den Wechsel des Schutzregimes aus; dazu 
bedarf es einer endgültigen rechtsverbindlichen Entscheidung 

 mit Außenwirkung (vgl. Senatsurt.v. 22.11.2012 - 12 LB 
64/11 -, juris, Rn. 66, m. w. N.} Ausgehend von dem demnach 
den Mitgliedsstaaten in dem aufgezeigten Umfang 

 zustehendenfachlichen Beurteilungsspielraum ist bei der 
Identifizierung faktischer Vogelschutzgebiete entsprechend zu 
unterscheiden: Geht der Mitgliedstaat bzw. dessen für die 

 Beurteilung zuständige Behörde selbst von einerursprünglich 
unzureichenden Meldung und einem entsprechenden 
Nachmeldebedarf aus, so spricht dies zumindest indiziell für 
das Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebiets, es sei 
denn diese Einschätzung ist erkennbar fehlerhaft. 
Dementsprechend ist anerkannt, dass zu den faktischen 
Vogelschutzgebieten jedenfalls diejenigen gehören, die bereits 
gemeldet, aber noch nicht förmlich geschützt sind (vgl. 
Gellermann, in: landmann/Rohmer, Umweltrecht, BNatSchG, 

 Kommentar, vor§31 BNatSchG, Rn. 17, m. w. N.). Da der 
Europäischen Kommission nach der VRL kein 
Auswahlspielraum zusteht, spricht überwiegendes dafür, dass 

 es letztlich nicht auf die f örmlicheMeldung an die EU-
Kommission, sondern auf den Abschluss der internen 
Willensbildung innerhalb des Mitgliedstaates ankommt und 
bereits von dem Zeitpunkt an, in dem diese Willensbildung im 
Sinne einer Nachmeldung abgeschlossen ist, von einem 

 faktischen Vogelschutzgebiet auszugehen ist (vgl.Senatsurt. 
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v. 9.6.2016, a. a. 0., Rn. 8, 56). Ist der Mitgliedstaat hingegen 
der Ansicht, er sei seinen Meldeverpflichtungen nach der 

 VRLallgemein oder jedenfalls bezogen auf das in Rede 
stehende Gebiet vollständig nachgekommen, d. h. das 
Auswahl- und Meldeverfahren sei nicht nur fortgeschritten, 
sondern (insoweit) abgeschlossen (vgl. BVerwG, Urt. v. 
27.3.2014 - a. a. 0., Rn. 24), so verringert sich die gerichtliche 

 Kontrolldichte undunterliegt Parteivorbringen, es gebe 
gleichwohl ein faktisches Vogelschutzgebiet, das 
unberücksichtigt geblieben sei und eine „ Lücke im Netz" 

 schließe, ebenso besonderenDarlegungsanforderungen wie 
die Behauptung, dass die Abgrenzung des Vogelschutzgebiets 
aus ornithologischer Sicht nicht vertretbar sei (vgl. nochmals 

 Senatsbeschl. v. 10.3.2010, a. a. 0 ., juris, Rn.20, m. w. N.). 
Hieran gemessen ergibt sich die von der Klägerin im 

 Zulassungsverfahren in Zweifel gezogeneEigenschaft des „ 
Loches" innerhalb des bereits als V 19 gemeldeten Gebiets als 
faktisches Vogelschutzgebiet schon aus der fernmündlich 
bereits zum Jahresende 2016 und in der o. 

 a.Landtagsdrucksache 17 /8435 im Juli 2017 noch einmal 
ausdrücklich schriftlich bestätigten, auf einem Beschluss des 
niedersächsischen Kabinetts beruhenden Erklärung des 
Umweltministeriums, dass die „ Ausgrenzung im damaligen 
Meldeverfahren nicht sachgerecht" gewesen sei, deshalb 

 eineNachmeldung vorbereitet werde und es sich somit um 
ein Gebiet handele, „für das zwecks Erweiterung der 
Gebietskulisse das öffentliche Beteiligungsverfahren jüngst 

 abgeschlossen" wordensei und das sich deshalb als ein 
faktisches Vogelschutzgebiet darstelle. Denn innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland obliegt die inhaltliche 

 Beschlussfassung über die Gebietsauswahl denLändern (§ 
32 Abs. 1 BNatSchG) und die Organzuständigkeit innerhalb 
Niedersachsens für die Auswahl liegt nach§ 25 Satz 1 
NAGBNatSchG wiederum bei der Landesregierung (vgl. 
Agena, in: ders./Blum, NAGBNatSchG, § 25, Rn. 2), die mit 

 dem angeführten Kabinettsbeschluss einenentsprechenden 
Nachmeldebedarf für das Gebiet V 19 anerkannt hat. Zeitliche 
Gründe stehen der Berücksichtigung dieses Umstandes nicht 
entgegen. Denn maßgeblicher Zeitpunkt für die 
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 Erteilungeiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist 
hier die Sach- und Rechtslage im Entscheidungszeitpunkt des 
Senats (vgl. BVerwG, Urt. v. 23. 7.2015 - 7 C 10/13 -, juris, Rn. 

 34; Jarass,BlmSchG, Kommentar, 14. Aufl., § 6, Rn. 61, m. 
w. N.}. Schließ/ich ist auf diesen Fortgang des 
Nachmeldeverfahrens bereits in den Schriftsätzen des 
Beigeladenen vom 15. Mai 2017 und des Beklagten vom 19. 
Mai 2017 sowie auf die sich daraus ergebenden Folgen in dem 

 weiteren Schriftsatzdes Beigeladenen (irrtümlich zum 
Aktenzeichen 12 OA 48/17) vom 14. Juli 2017 hingewiesen 
worden. Das Verwaltungsgericht hat angenommen, in seinem 

 Entscheidungszeitpunkt sei die landesinterneWillensbildung 
zur Nachmeldung für eine eigenständig darauf beruhende 
Einstufung als faktisches Vogelschutzgebiet noch nicht 
hinreichend fortgeschritten gewesen. Folgerichtig hat es unter 
Bezug auf die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. ergänzend BVerwG, Urt. v. 

 21.1.2016 - 4A 5/14 -, BVerwGE 154, 73 ff.; juris, Rn. 58, m. 
w. N.) den Nachweis für erforderlich, aber auch als erbracht 
angesehen, dass die Nichteinbeziehung des in Rede 
stehenden „ Loches" in das gemeldete Vogelschutzgebiet V 19 

 auf sachwidrigen Erwägungen beruht. "OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 04. September 2017 -12 LA 39/17 -, Rn. 16, 
juris - Mindestens alle Bereiche im engeren Hasetal zwischen 
Bruchhausen/Bieste und Bersenbrück, wie auch die östlich 
angrenzenden Flächen um Groß Drehle sind als faktisches 
Vogelschutzgebiet zu  bewerten, dass sich damit über den 
Trassenkorridor der Trassen C und D3 im südlichen Teil zieht. 
Der Trassenkorridor liegt dort vollständig im faktischen 
Vogelschutzgebiet. Diese Ausführungen beziehen sich auch 
auf die vorgenannten Punkte 4. und 5. dieser 

 Stellungnahme.1. "Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens ist ein Trassenkorridor für die 
Verlegung von drei Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungs-(HGÜ)-Systemen in einem Trassenkorridor bis 
zum Netzverknüpfungspunkt (NVP) Cloppenburg in 

 Niedersachsen." [ROV-DC 2017, Erläuterungsbericht, s. 4].2 
 .JROV-AC 2017, Erläuterungsbericht, Unterlage lA, S. 20].3. 

[BNetzA 2017, S. 256].
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Fauna, auch Avifauna nach einer vertieften Durchsicht der Unterlagen zum RROP 
soll mit diesem Nachtrag noch ein Punkt  besonders betont 
werden. Das Vorranggebiet Windpark 15-2013/06-2004 wurde 
in dem Verfahren aufgrund der faunistisch hohen 
Bedeutsamkeit für die Eignung ausgeschlossen (Nachtrag 
Anlage 2). Diese Erkenntnis haben die Landschaftsarchitekten 
Kortemeier und Brockmann in den Unterlagen RROP 2013 
vorgetragen. Die Trasse C/D3 kreuzt auf voller Breite das 
bereits 2013 ausgeschlossene Vorranggebiet (Nachtrag 

 Anlage 1).Durch den RROP Satzungsbeschluss vom 
30.10.2013 durch den LK Osnabrück wird die Richtigkeit des 
Eignungsausschlusses bezüglich des Vorranggebietes 
Windpark 15-2013/06-2004 umgesetzt. Darüber hinaus erteilt 
das „Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz" am 23.12.2013 den 
Genehmigungsbescheid für das RROP -Fortschreibung 
Energie 2013. Damit wird der Eignungsausschluss für den 
Windpark wieder bestätigt und dadurch das faktische 
Vogelschutzgebiet neben dem EU Vogelschutzgebiet Alfsee 
auf höchster Ebene anerkannt. Das RROP ist am 31.1.2014 in 

 Kraft getreten (Nachtrag Anlage 2).Die Planung der 
Netzbetreiber Amprion/TenneT berücksichtigt in keiner Weise 
die Festlegung (Eignungsausschluss) des Ministeriums und 
des LK Osnabrück für das Gebiet nördlich des Altsees. Hier 
liegt mit der Trassenführung C/D3 eindeutig ein Planungsfehler 
vor. Der hohe Schutzgrad eines faktischen 
Vogelschutzgebietes lässt den Bau einer Stromtrasse nicht zu. 
Das ArL wird hiermit aufgefordert die Trasse C/D3 abzulehnen. 
Bezug: Regionales Raumordnungsprogramm LK Osnabrück 
2004 -Teilfortschreibung Energie 2013; VRL; BNatSchG; De 
Witt, S./Bartholome', S. (2014): Verwaltungsrecht in der Praxis 
Band 4- FFH und Vogelschutzrichtline.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen im Korridor C 
(insbesondere der Haseniederung und dem VSG "Alfsee") 
wurden -- unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen -- im Zuge der UVS (Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und 
der Natura 2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Varianten -- auch aufgrund der Konflikte mit der 
Avifauna -- mit erheblichen Nachteile verbunden sind und daher im 
Variantenvergleich abzuschichten waren. Der als Vorzugsvariante 
ermittelte Trassenkorridor A/B hält großen Abstand zu den 
genannten Vogellebensräumen im Bereich des C-Korridors, sodass 
bau-, anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können.
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Fauna, auch Avifauna 4.3.11 Eulen und Käuze im Bereich Hastrup - Drehle - 
 WenstrupSeit Jahren ist dieses Gebiet bekannt für den 

Lebensraum von Eulen und Käuzen. Insbesondere im Bereich 
der Trasse C/D3 werden sie als ständiger Brut- und 
Jahresvogel beobachtet (Anlage 19 Karte Eulen 2, 
Brutbereiche von Eulen und Anlage 20, Foto Steinkauz 
Jungtier, August 2017, Wenstrup 19). Nach Bernotat & 
Dierschke (2016) liegen die Eulen und Käuze in der 
vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung im Bereich C. 
Damit befinden sie sich in der mittleren Mortalitätsgefährdung 
durch Stromschlag. Die genaue Erkundung der Lebensräume 
ist im Antrag nicht erfolgt. Die Eulen und Käuze sind unbedingt 
im Artenschutzbeitrag zu bewerten und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen sind zu erläutern.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  4.2. Unterlage 4 - Artenschutzfachbeitrag, Seiten 88 - 89Hier 
werden für die für Schwäne und Gänse bedeutsamen Bereiche 
die betroffenen Arten nur unzureichend benannt, insbesondere 
Hinweise auf den Singschwan als zentral wichtiger Art (s. 
Anmerkung zur NATURA 2000-Voruntersuchung, S. 35ff) 
fehlen. Die dargestellten „Vermeidungsmaßnahmen und CEF-
Maßnahmen" stellen immer wieder die Markierung von 
Leiterseilen als geeignete Maßnahme heraus. Diese ist bei 
Schlafplatzflügen von Schwänen und Gänsen jedoch kaum 
tauglich (s. Anmerkung zur NATURA 2000-Voruntersuchung, 
S. 35ff). Dies betrifft neben den Flächen mit direktem Bezug 
zum EU-Vogelschutzgebiet Alfsee insbesondere auch den 
Bereich der Haseausdeichung bei Gehrde-Rüsfort.

Die Hinweise und Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Fauna, auch Avifauna 4.3. Unterlage 4 - Artenschutzfachbeitrag, Seiten 88 - 
  894.3.1. MethodikLaut Methodik der avifaunistischen 

Untersuchungen (Kap. 2.2.3) wurden auch Fremddaten 
berücksichtigt zu „Brutvögeln aber auch zu Großvögeln wie z. 
B. Störchen oder Greifvögeln und deren ggf. bekannten 
Horststandorten.", offenbar aber nur für die Landkreise 
Cloppenburg und Vechta, zum Landkreis Osnabrück finden 
sich keine Ausführungen. „ Die kreisbezogenen Fremddaten 
sind daher vor allem als Zusatzinformationen zu verstehen. 
Insbesondere im Sinne einer worst-case-Betrachtung immer 
dann, wenn die Eigendatenauswertung zu einer geringeren 
Risikoeinschätzung kommt als jene der 
Fremddatenauswertung .... " Abgesehen von der geringen Zahl 
von Probeflächen in wesentlichen Trassenabschnitten und 
damit verbundenen Lücken in der Untersuchung (siehe weitere 
Anmerkungen) blieben durch dieses selektive und 
unsystematische Vorgehen zumindest im Landkreis Osnabrück 
auch Großvogelvorkommen im Trassenkorridor und dessen 
Umkreis von 1.000 m unberücksichtigt, einschließlich ihrer 
Nahrungsräume innerhalb des Korridors, so der traditionelle 
Weißstorch-Brutplatz in Alfhausen-Nord mit Nahrungsflächen 
direkt im Korridor (siehe Gutachten von BMS-Umweltplanung 
2017, Anlage 1). Die Berücksichtigung der Großvögel und 
weiterer Fremddaten ist insgesamt als mangelhaft zu 
betrachten und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Fremddatenrecherche umfasst auch die Daten des Landkreises 
Osnabrück, allerdings werden diese nicht aus den Datenbeständen 
der Unteren Naturschutzbehörde zitiert, sondern aus den 
verschiedenen Veröffentlichungen der vor Ort tätigen Ornithologen. 
Beispielhaft genannt sei der Ornithologische Sammelbericht für das 
Emsland, Stadt und Landkreis Osnabrück sowie das Dümmer-
Gebiet für die Jahre 2011-2013. Osnabrücker 
Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 41: 29-144 von BLÜML, 
V. et al. (2015); die weiteren verwendeten Quellen sind im 
Literaturverzeichnis der Unterlage 2C2A (UVS Anlage 2: 

 Avifaunistische Untersuchungen) aufgeführt. Die avifaunistischen 
Kartierungen zum Raumordnungsverfahren erheben nicht den 
Anspruch einer flächendeckenden Erfassungen. Der Fokus der 
Untersuchungen lag daher auf Flächen mit einer besonderen 
Relevanz für Brut- und Gastvögel, wie sie den Fachbehörden, 
Verbänden und nicht zuletzt den ortskundigen Kartierern selbst 
hinlänglich bekannt sind. Darüber hinaus wurden bei der Auswahl 
und Abbgrenzung der Probeflächen folgende Maßgaben 

 berücksichtigt:- Abdeckung der Trassenvarianten zu etwa 
 gleichen Teilen- Abdeckung der verschiedenen Landschafts- und 

 Habitatstrukturen- Berücksichtigung möglicher Vorkommen von 
störungsempfindlichen und besonders relevanten Vogelarten über 

 den 1.000 m-Puffer hinaus.Ziel der Erfassungen war es, das 
avifaunistische Konfliktpotenzial der im Raumordnungsverfahren zu 

 betrachtenden Korridore zu ermitteln.Die Tiefenschärfe der 
Untersuchung sollte so weit gehen, dass voraussichtliche, 
unüberwindbare artenschutzrechtliche  Zulassungshemmnisse 
innerhalb der zu untersuchenden Trassenkorridore erkannt werden 
können. Eine Genehmigungsfähigkeit im Zulassungsverfahren 
sollte damit für den landesplanerisch festgestellten Trassenkorridor 

 erreicht werden.Eine flächendeckende Kartierung erfolgt im 
Untersuchungsgebiet der Vorzugsvariante im Rahmen des 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens.
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Fauna, auch Avifauna 4.3.2 Nr. Gebiet: B SSc Haseniederung -Ausdeichung 
 RüsfortDiese Naturschutz- und Hochwasserschutz-

Maßnahme stellt wie weitgehend korrekt dargestellt einen 
Vogellebensraum von landesweiter Bedeutung dar. Die 
aktuellen Wertigkeiten aufgrund der avifaunistischen 
Untersuchungsergebnisse sind weitgehend korrekt 
wiedergegebenen, es fehlt jedoch u.a. ein wahrscheinliches 
Brutvorkommen (Brutverdacht) der Rohrweihe 2016 sowie des 
gefährdeten Bluthänflings (s. Gutachten von Blüml 2017, 
Anlage 1). Neben den aktuellen Wertigkeiten ist auf eine 
steigende Bedeutung zu verweisen, die nach der gerade erst 
erfolgten Umgestaltung mit Anlegung von Gewässern und 
Extensivgrünland zu erwarten ist. In den avifaunistischen 
Untersuchungen heißt es bereits, dass die Bedeutung 
zunehmen „könnte". Eine bereits in 2017 gestiegene 
Bedeutung wird nach aktuellen Untersuchungen deutlich, die 
im Gutachten von Blüml 2017 ausgewertet sind. Demnach sind 
mit Stand 2017 weitere gefährdete Brutvogelarten relevant für 
die Bewertung und die artenschutzrechtliche Betrachtung. 
Aufgrund der hier erfolgten, aufwändigen 
Naturschutzmaßnahmen auf ca. 40 ha mit einer steigenden 
Bedeutung für Brut- und Gastvögel ist dieser Raum für eine 
Freileitungstrassierung ungeeignet. Eine Freileitung würde die 
entstehenden Wertigkeiten in Frage stellen und zudem den 
Kompensationsumfang stark erhöhen. Darzustellen wäre 
außerdem, wie viele Kompensations-Werteinheiten bereits 
durch die Naturschutzmaßnahmen hier abgegolten wurden. 
Siehe hierzu Anlage 21, Schwäne im Hasebruch 1, 2016 und 
Anlage 22, Schwäne im Hasebruch 2, 2016; Anlage 23, Gänse 
im Hasebruch, Fotobelege F. Wehrkamp zu Höne, 2016; 
Anlage 24, Störche um Gehrde, Fotobelege F. Wehrkamp zu 
Höne und Anlage 25, Kraniche, Gänse und Weihe über 
Gehrde, Fotobelege F. Wehrkamp zu Höne, 2017

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  4.3.3 Nr. Gebiet: B 59 Gehrde - RethwiesenDas Gebiet wird 
als Brutvogellebensraum lokaler Bedeutung bewertet; als 
typische, stark gefährdete Brutvogelart des Offenlandes kommt 
der Kiebitz vor. Unter den genannten Gastvogelarten sind 
kollisionsgefährdete/störungsempfindliche Arten wie 
Graureiher und Graugans. Nicht hinreichend berücksichtigt 
wird, dass dieser Bereich durch eine Freileitung im Westteil 
und den bestehenden Windpark Gehrde im Südostteil gänzlich 
von den Bereichen EU-Vogelschutzgebiet Alfsee und Hasetal 
abgeschnitten und damit auch die landschaftlich offen 
bleibenden Bereiche als Vogellebensraum entwertet würden.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  4.3.4 Nr. Gebiet: B 60 Klein DrehleDer Weißstorch wird als 
Gastvogel/Durchzügler genannt und daher in die 
Brutvogelbewertung nicht einbezogen. Nach dem Gutachten 
BMS-Umweltplanung (2017) wurden angrenzend Weißstorch 
Nahrungshabitate festgestellt (Brutplatz Twiestel). Daher ist 
anzunehmen, dass auch die Beobachtungen im 
anschließenden Gebiet Nr. B 60 brutzeitliche 
Nahrungshabitate der Art und nicht nur Gastvögel/Durchzügler 
betreffen. Dies müsste zu einer Aufwertung des Gebietes 
führen. Generell ist zu bemängeln, dass für diese Großvogelart 
mit besonders hohem Mortalitätsrisiko an Freileitungen keine 
systematischen Nahrungsraumkartierungen vorgelegt wurden. 
Eine korrekte Bewertung der von der Trassenplanung 
betroffenen Offenlandbereiche als Brutvogel-Lebensräume ist 
daher nicht möglich.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  4.3.5 HasetalDie Bedeutung des Hasetals als Brutvogel-
Lebensraum wird in den vorgelegten Berichten nur auf 
Probeflächen belegt. Vorliegende Daten, auch aus 
Planungsverfahren der öffentlichen Hand, sind nur 
unzureichend berücksichtigt worden. Anzuführen ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere die in 2015 planfestgestellte 
Dammerneuerung Gehobene Hase zwischen 
Gehrde/Badbergen und Quakenbrück 
(https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/wasserwirtschaf
t/zulassungsverfahren/hochwasserschutz/dammerneuerung 
gehobene hase/dammerneuerung-gehobene-hase-

 119774.html, Anlage 8).Aus den veröffentlichten 
Planfeststellungsunterlagen ergeben sich u.a. Vorkommen 
gefährdeter und wertgebender Brutvogelarten wie z.B. 
Wachtel, Kiebitz und Waldohreule. Die Berücksichtigung 
solcher Fremddaten ist insgesamt als mangelhaft zu 
betrachten und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  

  ausgeschlossen werden können.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu reduzieren oder zu 
kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  4.3.6 RotmilanVom Rotmilan konnte im Jahr 2014 eine Brut 
im C-Korridor nachgewiesen werden (s. Gutachten BMS-
Umweltplanung 2017). Ob die Art auch in den Folgejahren dort 
vorkam, ist nicht bekannt. Die Art wird in den vorgelegten 
Fachgutachten nicht als Brutvogelart geführt und ist daher im 
Artenschutzfachbeitrag nicht entsprechend berücksichtigt. Die 
Berücksichtigung der Großvögel ist insgesamt als mangelhaft 
zu betrachten und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  4.3.7 UhuVom Uhu wurde 2017 ein Revier nordwestlich von 
Alfhausen nachgewiesen (s. Gutachten BMS-Umweltplanung 
2017). Dieses Vorkommen wurde in den vorgelegten 
Fachgutachten nicht berücksichtigt, die Bedeutung des 
Raumes für Großvögel somit nicht erkannt und das 
Konfliktpotenzial dieses Trassenkorridors somit unterbewertet. 
Die Berücksichtigung der Großvögel ist insgesamt als 
mangelhaft zu betrachten und erlaubt keine zuverlässige 
Abschätzung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  4.3.8 SchwarzstorchIm Bereich direkt östlich des 
Trassenkorridors bei Helle wurde am 24.06.2017 und somit in 
der Brutzeit ein Schwarzstorch nahrungssuchend beobachtet 
(Anlage 4, Schwarzstorch in Rüsfort, Fotobeleg Dr. B. Götting, 
2017). In den avifaunistischen Untersuchungen und folglich im 
Artenschutzfachbeitrag finden sich keine weitergehenden 
Angaben über die Prüfung des Raumes auf Brutvorkommen 
dieser Art. Die Berücksichtigung der Großvögel ist insgesamt 
als mangelhaft zu betrachten und erlaubt keine zuverlässige 
Abschätzung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale. 
Siehe auch Anlage 5, Karte Weißstorch, Schwarzstorch; siehe 
auch Anlage 24, Störche um Gehrde, Fotobelege Corni 
Gieske, 2017.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  4.3.10 HöckerschwäneIm Bereich nördlich Wenstrup Nr. 19 
hielten sich im Winter 2016/17 sowie seit Herbst 2017 ständig 
zwei Höckerschwäne auf einem Teich genau im 
Trassenbereich auf, siehe Anlage 7. Das Vorkommen dieser 
nach Bernotat & Dierschke (2016) zumindest mittel 
mortalitätsgefährdeten Art wäre im Artenschutzfach beitrag zu 
berücksichtigen. Weitere Beobachtungen von Mitgliedern aus 
dem Ortsteil Wenstrup belegen, daß dort seit 2015 der 
Weißstorch regelmäßig angetroffen wird. Insbesondere die 
großen Wiesenbereiche um das Anwesen Wenstrup 19 dienen 
in den Sommermonaten als Nahrungsgebiet, siehe Anlage 2, 
Karte Höckerschwäne und Weißstorch; Anlage 3, Foto 

 Weißstorch in Theilen Wiese 1, Fotobeleg H.Wellmann, 
2015; Anlage 6, Foto Storch in Theilen Wiese 2, Fotobeleg H. 
Wellmann, 2016; Anlage 7, 2 Schwäne auf Teich. Anlage 21, 
Schwäne im Hasebruch 1, 2016 und Anlage 22, Schwäne im 
Hasebruch 2, 2016; Anlage 23, Gänse im Hasebruch, 
Fotobelege Corni Gieske, 2016; Anlage 25, Kraniche, Gänse 
und Weihe über Gehrde, Fotobelege Corni Gieske, 2017

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  5.2 Konfliktschwerpunkte 21, 22 und 23Wir nehmen hierzu 
Bezug auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: 
Unterlage 2A, UVSBericht, Tabelle 122, S. 252-253 in 
Verbindung mit Unterlage 2B,Karte 10 Konfliktschwerpunkte, 
Unterlage 2C-Anl. 2, Avifauna-Untersuchungen-Karten, Karte 
3a, Flächenbewertung Brutvögel, Karte 3b Flächenbewertung 
Gastvögel und Karte 4 Flächenbewertung Avifaunistisches 

 Gefährdungspotential.In der Karte 10 und in der Tabelle 122 
sind die Konflikte als einzelne Punkte dargestellt und 
beschrieben. Auch werden die avifaunistischen Bereiche (grün 
gepunktet) als einzelne Inseln kartiert. Bei Betrachtung der 
Flächenbewertungskarten der Brut- und Gastvögel zeigen die 
Probeflächen 58A, 58B, 58C, 59, 60 und 61 ein großes 
zusammenhängendes Gebiet. Die Darstellungen in der 
Konfliktkarte sind nicht vollständig und geben das Ausmaß der 
Avifauna nur unzureichend wieder. Das in der Nähe befindliche 
EU-Vogelschutzgebiet DE 3513 (V17) „ Alfsee" steht hier in 
einem intensiven Zusammenhang und es bildet sich damit ein 
„Großkonfliktpunkt" (Anlage 11, Konflikte 21, 22, 23, Karte 10 
Ausschnitt). Dieser besteht eindeutig aus den Konflikten 21, 22 
und 23 gemeinsam mit dem gesamten Großraum 
Vogelschutzgebiet Alfsee. Insbesondere ist die Konfliktzone 
als faktisches Gebietsteil des EU Vogelschutzgebiet Alfsee zu 
werten. Das „Verschlechterungsverbot/VRL" ist hier 
entscheidend für ein Verbot eines Leitungsbaus. Eine 
Trennung in einzelne Kleinbereiche ist sachlich falsch und 
stimmt nicht mit den gegebenen Tatsachen vor Ort überein. 
Zusätzlich überlagert noch das Gefährdungspotential 
„Vogelschlagrisiko" (Karte 4 AGP, siehe oben) und der bei 
Konflikt 21 vorhandene „Gefangener Raum Avifauna" (siehe 
gesonderten Einwand Pkt. 5.4) die gesamte Problematik. Die 
Bewertung der Konfliktsituationen  ist unvollständig und die 
Raumordnung ist unzureichend bewertet. Wir fordern eine 
umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung des 
NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir sehen 
eine Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen. Auch an dieser 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Stelle verweisen wir auf den schon unter Pkt. 5.1 zitierten 
Kommentar De Witt/Bartholome (2014) und die Folgerung 

 daraus hin.Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; VRL; Verordnung zum 
Naturschutzgebiet „Hochwasserrückhaltbecken Alfhausen -
Rieste vom 2.3.2015; BNatSchG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatsnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) - Vogelwelt 134: 181-197; 

 Gutachten Blüml 2017 (Anlage 1).Es werden keine 
Planungsvorschläge im Trassenkorridor C/D3 für 
Erdverkabelung vorgestellt. Im Rahmen des 
Bundesbedarfsplangesetzes sind hier aufgrund des 
Pilotprojekt-Status auch Erdverkabelungsstrecken im Bereich 
Trasse C/D3 zu planen und auszuweisen, insbesondere gilt 
dieses für den Bereich von Konflikt 19 über Konflikt 20, 21, 22 
bis zum Konflikt 23. Das ROV 51 b muss grundsätzlich 
Vorsorge für den unzerschnittenen Landschaftsraum treffen. 
Bei den aufgezeigten Konfliktpunkten sind die 
Planungsgrundsätze für das Schutzgut Mensch (200 m 
Abstandsregel) und Schutzgut Avifauna durch konstruktive 
Vorschläge im Verfahren nicht gelöst (siehe Einwände vorher). 
Die Grundsätze der Raumordnung sind nicht eingehalten. 

 Damit ist der Antrag unvollständig.Das ArL wird aufgefordert 
umfassende Planungsunterlagen zur Erdverkabelung für den 
hier aufgezeigten Bereich von den Antragstellern 
Amprion/TenneT einzuholen. Unabhängige Sachverständige 
sollten die Unterlage prüfen. Der Trassenbereich C/D3 ist als 
Alternative bei fehlenden Planungsunterlagen für 
Erdverkabelung grundsätzlich abzulehnen. Die Öffentlichkeit 
ist über neue Erdverkabelungsstrecken zu informieren. Bezug: 
ROG §§ 1,2; NROG § 2; BNatSchG, VRL
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Fauna, auch Avifauna a) Vorranggebiet 04-2013/01-2004 Wohld/Badbergen (WEA 
sind realisiert) Der Korridor „C" kreuzt das Vorranggebiet für 
Windenergie fast auf voller Breite. Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder ist im RROP als „hoch" eingestuft. Die 
Geräusche der Trasse werden sich mit dem Lärm der 
Windräder überlagern. Eine Beurteilung fehlt in den 
Unterlagen. Der Brutvogellebensraum ist bereits 2012 von 
durchschnittlicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung ist nicht 

 im ROV 51b erfasst.Die Brut- und Rastvogelgebiete wurden 
bereits 2006 in der Stufe „ Regionale Bedeutung" bewertet. 
Eine Beurteilung zur Entwicklung Trasse C/Windräder fehlt im 
Antrag. Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in 
Verbindung mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 bewertet.Zwischen der Trasse C und dem langen Windpark 
Wohld stellt sich auch ein „gefangener Raum Avifauna" ein, 
siehe Anlage 14 (siehe auch Einwände 5.2, 5.4). Die 
Auswirkungen sind nicht bewertet. Ein Abgleich zu den 
Festlegungen des Planfeststellungsverfahren 
„Dammerneuerung Gehobene Hase" Az.: 62025-000-004 vom 
23.3.2015 im Zusammenhang Trasse C/Windpark ist nicht 
erfolgt.

Der für die Avifauna maßgeblichen Wirkfaktoren einer 380-kV-
Freileitung ergeben sich aus der Anlage der der Leitung selbst. Die 
Masten stellen einen visuellen Störfaktor dar und können ein 
Meideverhalten auslösen, sodass der Nahbereich als 
Vogellebensraum entwertet wird. Die Leiterseile selbst können 
insbesondere für Großvögel gefährlich werden, wenn sie zu spät 
wahrgenommen und von den Vögeln angeflogen werden. 
Geräuschemissionen stellen für die freileitungssensiblen Arten 
hingegen kein Problem dar, zumal die Messungen des TÜVs 
(Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2015): 
Messtechnische Felduntersuchungen zu Koronageräuschen. - 
Umwelt und Geologie. Lärmschutz in Hessen, Heft 5) ergeben 
haben, dass eine Freileitung überwiegend keine Geräusche 
verursacht oder aber die Geräusche von Fremdgeräuschen (Wind, 
Regen) überlagert werden. Eindeutige Leitungsgeräusche traten 
demnach nur in unter 15 % der gemessenen Betriebsstunden auf 
und erreichen nur in seltenen Fällen den Spitzenwert von >40 
dB(A). Außerdem sind die Geräuschemissionen nur im 
unmittelbaren Nahbereich der Leiterseile wahrnehmbar, der bereits 

 durch die anlagebedingten Wirkfaktoren entwertet wird. Auch im 
Zusammenhang mit Windenergieanlagen sind die 
Geräuschemissionen als nachrangige Wirkfaktoren einzustufen, 
auch hier geht die Beeinträchtigung maßgeblich von der 
Lebensraumentwertung infolge visueller Effekte oder aber vom 

 Schlagrisiko aus.Im Zuge der Bestandsanalyse des Belangs 
 Avifauna wurde der Windpark als Vorbelastung berücksichtigt. Im 

Gesamtergebnis des Variantenvergleichs für den Belang Avifauna 
ist festzustellen, dass der Korridor C die eindeutig ungünstigste 
Variante darstellt.
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Fauna, auch Avifauna c) Vorranggebiet 15-2013/06-2004 Wischerhausen/Alfhausen 
 (nicht ausgeführt)Die Trasse C/D3 kreuzt das 2013 bewertete 

Vorranggebiet für Windenergie auf volle Breite. Es wurden 
 2013 folgende Punkte festgestellt:Das Vorranggebiet 

befindet sich im Gastvogelgebiet mit ungeklärtem Status 
 (HaseNiederung bei Wischerhausen, VSG Alfsee).Das 

 Vorranggebiet liegt im Überschwemmungsgebiet. Aufgrund 
der faunistisch hohen Bedeutsamkeit wird die Eignung der 

 Flächeausgeschlossen. Das bedeutet, dass Energieanlagen 
an diesem Standort im „Regionalen Raumordnungsprogramm" 
vom Landkreis Osnabrück ausgeschlossen wurden. Da die 
faunistische Bedeutsamkeit bis heute vorhanden ist und mit 
dem Gutachten Blüml 2017 (siehe Anlage 1) vollumfänglich 
bestätigt wird, ist auch die Trasse C/D3 in diesem Bereich 
ausgeschlossen und im Rahmen des „Regionalen 
Raumordnungsprogramms" nicht zulässig. Der Bereich liegt im 
faktischen Vogelschutzgebiet im Großraum Alfsee-Hase-
Drehle.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Durch langjährige 
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 

 abgeschnitten haben. . Der als Vorzugsvariante ermittelte 
Trassenkorridor A/B hält demgegenüber den größten Abstand zu 
den Vogellebensräumen entlang der Hasenierung sowie des VSG 
"Alfsee", sodass bau-, anlage- und betriebsbedingte erhebliche 
Beeinträchtigungen auf das VSG und die angrenzenden 
Nahrungshabitate  ausgeschlossen werden können.
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Fauna, auch Avifauna  4.3.9 MauerseglerkolonieIm Kirchturm von Gehrde befindet 
sich seit vielen Jahren eine große, intensiv betreute 
Mauerseglerkolonie (siehe Flugroutendokumentation, Anlage 
27). Beeinträchtigungen des freien Luftraumes als 
großräumiges Nahrungshabitat dieser Art durch eine 
Freileitung sind im Artenschutzfachbeitrag jedoch nicht 
berücksichtigt; auf die Mauersegler-Kolonie wird in den 
Fachgutachten nicht eingegangen. Die Berücksichtigung der 

 Fremddaten ist insgesamt als mangelhaftzu betrachten und 
erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
 
Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags (Unterlage 4A) wurde der 
Mauersegler als Brutvogelart mit geringer Mortalitätsgefährdung 
berücksichtigt, die Art ist i.d.R. nicht planungs- und verbotsrelevant 

 gegenüber Freileitungen.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna b) Vorranggebiet 14-2013/05-2004 Groß Drehle/Gehrde (WEA 
 sind realisiert)Der Korridor C/D3 kreuzt das Vorranggebiet für 

 Windenergie fast auf voller Breite.Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder sind im RROP als „hoch" eingestuft. Der Lärm 
durch die Trasse C/D3 wird mit dem Lärm der Windräder 
überfrachtet. Bereits 2013 waren 25 Haushalte durch 
Lärmeinwirkungen schwer betroffen. Der überlagerte Lärm 
kann sich zukünftig intensiv bis in den Ortskern Gehrde 
ausbreiten. Eine Lärmbewertung fehlt in den 

 Antragsunterlagen.Bereits 2013 ist das Gebiet für Brutvögel 
von lokaler Bedeutung, für Rastvögel von durchschnittlicher 
Bedeutung. Für Gastvögel ist das Gebiet schon 2006 als 
avifaunistisch wertvoll gekennzeichnet. Die Weiterentwicklung 
der Avifauna in Verbindung mit der Trasse C/D3 und den 
Windrädern ist nicht beurteilt (siehe auch Einwände 5.2, 5.4). 
Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in Verbindung 
mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 bewertet.Insbesondere wurde bereits 2013 auf die 
erheblichen negativen Auswirkungen der WEA auf vorhandene 
Kompensationsflächen hingewiesen. Auch die Problematik der 
windkraftsensiblen Greif- und Eulenvogelarten wird 
beschrieben. Mit einer Trasse C/D3 wird sich die Situation 
deutlich verschlechtern. Eine Bewertung zu diesen 
Auswirkungen fehlt im Antrag.

Der für die Avifauna maßgeblichen Wirkfaktoren einer 380-kV-
Freileitung ergeben sich aus der Anlage der der Leitung selbst. Die 
Masten stellen einen visuellen Störfaktor dar und können ein 
Meideverhalten auslösen, sodass der Nahbereich als 
Vogellebensraum entwertet wird. Die Leiterseile selbst können 
insbesondere für Großvögel gefährlich werden, wenn sie zu spät 
wahrgenommen und von den Vögeln angeflogen werden. 
Geräuschemissionen stellen für die freileitungssensiblen Arten 
hingegen kein Problem dar, zumal die Messungen des TÜVs 
(Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2015): 
Messtechnische Felduntersuchungen zu Koronageräuschen. - 
Umwelt und Geologie. Lärmschutz in Hessen, Heft 5) ergeben 
haben, dass eine Freileitung überwiegend keine Geräusche 
verursacht oder aber die Geräusche von Fremdgeräuschen (Wind, 
Regen) überlagert werden. Eindeutige Leitungsgeräusche traten 
demnach nur in unter 15 % der gemessenen Betriebsstunden auf 
und erreichen nur in seltenen Fällen den Spitzenwert von >40 
dB(A). Außerdem sind die Geräuschemissionen nur im 
unmittelbaren Nahbereich der Leiterseile wahrnehmbar, der bereits 

 durch die anlagebedingten Wirkfaktoren entwertet wird. Auch im 
Zusammenhang mit Windenergieanlagen sind die 
Geräuschemissionen als nachrangige Wirkfaktoren einzustufen, 
auch hier geht die Beeinträchtigung maßgeblich von der 
Lebensraumentwertung infolge visueller Effekte oder aber vom 

 Schlagrisiko aus.Im Zuge der Bestandsanalyse des Belangs 
 Avifauna wurde der Windpark als Vorbelastung berücksichtigt. Im 

Gesamtergebnis des Variantenvergleichs für den Belang Avifauna 
ist festzustellen, dass der Korridor C die eindeutig ungünstigste 
Variante darstellt.
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Fauna, auch Avifauna  5.4 Gefangener Raum AvifaunaWir nehmen hierzu Bezug auf 
folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: Unterlage 2A, 
UVSBericht, Tabelle 122, Seite 253 in Verbindung mit 
Unterlage 2B-Karte 1-Blatt 2 MenschenWohnen und Karte 10 

 Konfliktschwerpunkte.Die Windenergieanlage Gehrde/Drehle 
besteht aus insgesamt 14 Windrädern. In allen Karten der 
Antragsunterlagen sind jedoch nur 13 Anlagen dargestellt. 
Damit sind die Karten unvollständig und für eine umfassende 
Beurteilung der Situation ungeeignet. Der Konfliktpunkt 21 wird 
gemäß Tabelle 122 maßgeblich von einem Bereich für die 
Avifauna mit mittlerem Gefährdungspotenzial gebildet. Das 
Gefährdungspotential ist jedoch nur allgemein erfaßt und nicht 
ausreichend vertieft bewertet. Hier entsteht eine besondere 
geometrische Form aus der im rechten Winkel angeordneten 
Windanlagenstandorte und der Trasse C, siehe Anlage 12 und 
13 Gefangener Raum Avifauna, Karte 1, Blatt 2, 

 Ausschnitt.Mit dem Schlagbereich der Windradflügel wird 
eine Front aus einem Querriegel und einer Längsseite gebildet. 
Zusätzlich erzeugt die Trasse C eine zweite Längsseite. Durch 
diese Geometrie entsteht insbesondere für Großvögel ein Art „ 
Gefangener Raum" auf ihrem Weg vom Vogelschutzgebiet 
Alfsee zu den Futterplätzen in der Bauernschaft Wenstrup, 
siehe auch Blüml 2017, Anlage 1. Die Futterplätze werden seit 
2 Jahren regelmäßig von großen Vogelgruppen aufgesucht. 
Insbesondere sind auch die nachts fliegenden Vögel gefährdet 
durch den dichten Schlagbereich der Windradflügel und den 
Freileitungen der Trasse C. Die Bewertung in Tabelle 122 ist 
insofern unvollständig und die Darstellung des Konfliktpunktes 
21 in Karte 10 muß deutlich erweitert werden auf den Bereich 

 des „Gefangenen Raums Avifauna".Wir fordern auch hier 
eine umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung 
des NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir 
sehen die Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

nach einer vertieften Durchsicht der Unterlagen zum RROP 
soll mit diesem Nachtrag noch ein Punkt  besonders betont 
werden. Das Vorranggebiet Windpark 15-2013/06-2004 wurde 
in dem Verfahren aufgrund der faunistisch hohen 
Bedeutsamkeit für die Eignung ausgeschlossen (Nachtrag 
Anlage 2). Diese Erkenntnis haben die Landschaftsarchitekten 
Kortemeier und Brockmann in den Unterlagen RROP 2013 
vorgetragen. Die Trasse C/D3 kreuzt auf voller Breite das 
bereits 2013 ausgeschlossene Vorranggebiet (Nachtrag 

 Anlage 1).Durch den RROP Satzungsbeschluss vom 
30.10.2013 durch den LK Osnabrück wird die Richtigkeit des 
Eignungsausschlusses bezüglich des Vorranggebietes 
Windpark 15-2013/06-2004 umgesetzt. Darüber hinaus erteilt 
das „Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz" am 23.12.2013 den 
Genehmigungsbescheid für das RROP -Fortschreibung 
Energie 2013. Damit wird der Eignungsausschluss für den 
Windpark wieder bestätigt und dadurch das faktische 
Vogelschutzgebiet neben dem EU Vogelschutzgebiet Alfsee 
auf höchster Ebene anerkannt. Das RROP ist am 31.1.2014 in 

 Kraft getreten (Nachtrag Anlage 2).Die Planung der 
Netzbetreiber Amprion/TenneT berücksichtigt in keiner Weise 
die Festlegung (Eignungsausschluss) des Ministeriums und 
des LK Osnabrück für das Gebiet nördlich des Altsees. Hier 
liegt mit der Trassenführung C/D3 eindeutig ein Planungsfehler 
vor. Der hohe Schutzgrad eines faktischen 
Vogelschutzgebietes lässt den Bau einer Stromtrasse nicht zu. 
Das ArL wird hiermit aufgefordert die Trasse C/D3 abzulehnen. 
Bezug: Regionales Raumordnungsprogramm LK Osnabrück 
2004 -Teilfortschreibung Energie 2013; VRL; BNatSchG; De 
Witt, S./Bartholome', S. (2014): Verwaltungsrecht in der Praxis 
Band 4- FFH und Vogelschutzrichtline.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen im Korridor C 
(insbesondere der Haseniederung und dem VSG "Alfsee") 
wurden -- unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen -- im Zuge der UVS (Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und 
der Natura 2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Varianten -- auch aufgrund der Konflikte mit der 
Avifauna -- mit erheblichen Nachteile verbunden sind und daher im 
Variantenvergleich abzuschichten waren. Der als Vorzugsvariante 
ermittelte Trassenkorridor A/B hält großen Abstand zu den 
genannten Vogellebensräumen im Bereich des C-Korridors, sodass 
bau-, anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

4. Stellungnahme zu avifaunistischen Aspekten des 
 ErläuterungsberichtesVor dem Hintergrund des Berichtes 

Blüml 2017 haben wir mit Unterstützung von Herrn Dr. V. 
Blüml folgende Stellungnahme zu den veröffentlichten 
Unterlagen zum ROV für die Planung der 380kVLeitung CCM, 

 Maßnahme 51b, ausgearbeitet:4.1.Unterlage3, NATURA 
 2000-Voruntersuchung, Seiten 35ff Korrekterweise wird auf 

die besondere Bedeutung der Offenlandbereiche nördlich und 
nordöstlich des Alfsees für Rastvögel hingewiesen. 
Insbesondere bestehen für den Singschwan als 
„wertbestimmend" benannter Art für das EU-Vogelschutzgebiet 
Alfsee (Gebietsnr. 3513-401) enge räumlich-funktionale 
Beziehungen zwischen dem EU-Vogelschutzgebiet und diesen 
Bereichen. Hierzu wird in der NATURA 2000-Voruntersuchung 
ausgeführt: „Die nordwestlich des Alfsees 

 liegendenNahrungsflächen in der Haseniederung wurden 
daher als Erweiterungsflächen des Vogelschutzgebietes dem 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz vorgeschlagen (Auskunft NLWKN 2017, s. auch 
Stellungnahme des Landkreis Osnabrück Sep. 2015, Blüml, V. 
2013b)." (S. 35); sowie: „Des Weiteren wurden die Nahrungs- 
und Rastflächen des Singschwans in der nördlich/nordöstlich 
des Schutzgebietes liegenden Haseniederung als 
Erweiterungsvorschlag für das Vogelschutzgebiet vom NLWKN 
dem MU vorgeschlagen." (S. 39). Diese Hinweise 
verdeutlichen, dass auch von der zuständigen Fachbehörde 
des Landes Niedersachsen die fachlich unzureichende 
Abgrenzung des EU-Vogelschutzgebietes Alfsee für die 
wertbestimmende Art Singschwan anerkannt wird. Genauer 
Umfang und Abgrenzung des Erweiterungsvorschlages sind 
weder in den Planunterlagen dargestellt noch bislang öffentlich 
einsehbar. Angesichts der von Blüml (2013a+b) in die 
NATURA 2000-Voruntersuchung übernommenen 
Darstellungen zu den Schlaf-/Nahrungsplatzbeziehungen von 
Singschwänen, die im Gutachten von Blüml 2017 aktualisiert 
und vollumfänglich bestätigt wird, gehören jedoch 
unzweifelhaft mindestens alle Bereiche im engeren Hasetal 
zwischen Bruchhausen/Bieste und Bersenbrück, wie auch die 
östlich angrenzenden Flächen um Groß Drehle, zur 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ob es sich bei den 
genannten Flächen um ein faktisches Vogelschutzgebiet handelt, 
kann von hier aus nicht beurteilt werden. Eine Nachmeldung in 
diesem Bereich ist seitens des Landes aktuell nicht vorgesehen. 
Die nationale Unterschutzstellung des Vogel-schutzgebietes Alfsee 
ist erst vor wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte 
Bereich nicht in die Abgrenzung einbezogen. In der 
Schutzgebietsverordnung wird jedoch ausdrücklich auf die 
Funktionszusammenhänge zwischen den Nahrungsflächen 
nördlich des Schutzgebietes und den Schlafplätzen der Vögel am 
Alfsee hingewiesen. Diesem Sachverhalt wurde auch bei der den 
Unterlagen beigefügten FFH-Vorprüfung Rechnung getragen, so 
dass die Korridore C und D3 auch unter dem Gesichtspunkt des 
Gebietsschutzes schlecht abgeschnitten haben. Der als 
Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält demgegenüber 
den größten Abstand zu den Vogellebensräumen entlang der 
Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, anlage- und 
betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf das VSG und 
die angrenzenden Nahrungshabitate  ausgeschlossen werden 
können.
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Erweitungskulisse des EU-Vogelschutzgebietes. Aufgrund der 
auch aktuell weiterhin nachgewiesenen Bedeutung dieser 
Bereiche für Singschwäne sind diese als faktische Gebietsteile 
des EU-Vogelschutzgebietes Alfsee zu betrachten. Vorhaben, 
die in diesem Sinne zu erheblichen Beeinträchtigungen von 
nicht ausgewiesenen (faktischen) Vogelschutzgebieten führen, 
sind deshalb gemäß Art. 4 Abs. 4 VRL grundsätzlich 
unzulässig („Verschlechterungsverbot"). Erhebliche 
Beeinträchtigungen wären selbst bei der Ausführung als 
Erdkabel zumindest temporär (baubedingt) zu erwarten, 
dauerhafte (betriebsbedingte) erhebliche Beeinträchtigungen 
sind ebenfalls nicht auszuschließen und in der NATURA 2000-
Voruntersuchung nicht entsprechend behandelt. So fehlt u.a. 
eine Einschätzung der Beeinträchtigung von 
Nahrungshabitaten durch die Drainagewirkung von 
Erdkabeltrassen: Nahrungssuchende Gänse und Schwäne wie 
auch weitere Rastvogelarten weisen im Allgemeinen eine 
Präferenz für feuchte und teilweise überschwemmte Flächen 
auf; dies gilt auch für die im Gebiet vorherrschenden 
Ackerflächen/Stoppeläcker. Vor diesem Hintergrund 
betrachten wir eine Trassenführung durch die Haseniederung 
südlich von Bersenbrück als nicht mit dem EU-
Vogelschutzgebiet Alfsee in einer bislang nicht vollzogenen, 
fachlich korrekten und hinreichend großen Abgrenzung 
vereinbar und damit als unzulässig. Redaktionell ist 
anzumerken, dass die räumliche Bezeichnung auf S. 35 der 
NATURA 2000-Voruntersuchung von „nordwestlich des 
Alfsees liegenden Nahrungsflächen" nicht korrekt ist - es muss 
heißen: nord/nordöstlich. Aus allen weiteren Ausführungen 
wird aber deutlich, dass es sich hier nur um einen 
redaktionellen Fehler handeln kann. Über die Bedeutung für 
den Singschwan hinaus bestehen die räumlich-funktionalen 
Beziehungen auch für weitere Rastvogelarten wie z.B. 
Zwergschwan, Grau-, Bläss- und Tundrasaatgans, wie im 
Gutachten von Blüml 2017 dargestellt. Auch für diese Arten 
würde eine Freileitung ein erhöhtes Kollisionsrisiko bedeuten. 
Dies wird in der NATURA 2000-Voruntersuchung auch nicht 
grundsätzlich in Abrede gestellt, auf die Bedeutung dieser im 
Standarddatenbogen für das EU-Vogelschutzgebiet Alfsee 
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genannten Arten aber nicht hinreichend eingegangen. 
Verwiesen wird jedoch bereits auf die Relevanz der 
Gänserastvorkommen im Bereich der Rethwiesen (S. 41). Die 
auf S. 40 aus Bernshausen et al. (2014) zitierten Angaben zu 

 Möwen und Wasservögeln lassensich nicht ohne Weiteres 
auf die Schlafplatzflüge von Schwänen und Gänsen 
übertragen, da diese überwiegend während der morgendlichen 
und abendlichen Dämmerungsphasen stattfinden. Eine für 
viele Arten bei Tageslicht durchaus geeignete Markierung von 
Leiterseilen kann daher nur in sehr begrenztem Umfang 
Abhilfe schaffen.

Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

 3. BegründungDie in den Antragsunterlagen vorgelegte 
NATURA 2000-Voruntersuchung kommt unter 6.2.2.3 Fazit zu 

 dem Schluß:Nur durch belastbare Untersuchungen zur 
Raumnutzung der für das Vogelschutzgebiet relevanten Brut 
und Gastvogelarten können mögliche Auswirkungen auf das 
Schutzgebiet sicher eingestuft werden. Unter Pkt. 6.1.4. Anl. 3, 
Natura 2000 - Voruntersuchung, werden langjährige 
Untersuchungen von Dr. Volker Blüml (2013a) mit einer 
Dokumentation zum Singschwan aus dem Jahr 2013 zitiert. 
Die Bürgerinitiative Bürger gegen 380 kV e. V. (BI) hat Ende 
2016 das Planungsbüro BMS-Umweltplanung, Osnabrück, in 
Person von Herrn Dr. Volker Blüml, beauftragt, die bis Juli 
2017 gesammelten Untersuchungen in einer 
Zusammenstellung avifaunistischer Daten zu diesem Raum mit 
einer Beurteilung des Konfliktpotentiales durch die Errichtung 
einer 380 kV-Freileitung darzustellen. Der Bericht Bewertung 
von Brut- und Gastvogelvorkommen im Bereich der 
Haseniederung und angrenzender Bereiche im Hinblick auf 
eine mögliche Höchstspannungsleitung (Blüml 2017), aus dem 
hier zitiert wird, liegt seit August 2017 vor und befindet sich in 
Anlage 1. Er stellt belastbare Untersuchungen der Brut- und 
Gastvogelarten in den dem Vogelschutzgebiet Alfsee 
benachbarten Regionen, durch die der Trassenkorridor C 
verläuft, dar.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Lärm 6.4 Zusätzliche Lärmbelästigung durch die Trasse C/03; 
 Unterlage 1A SchutzgutspezifischeAuswirkungen, Seiten 94 

 und 95, Unterlage 2A, Seite 5Der Windpark Gehrde - Drehle 
erzeugt belastenden Lärm und Schall im dortigen Wohn- und 
Erholungsgebiet. Die zusätzliche Lärmbelästigung einer 
Stromtrasse teilen die Antragsteller in Unterlage 1A, Seiten 94 
und 95, und Unterlage 2A, Seite 5, mit. Ein Grundsatz des 
ROG ist der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm, und die 
Reinheit der Luft ist sicherzustellen Deshalb ist keine weitere 
Lärmbelastung durch eine Freileitung in der Trasse C/D3 zu 
akzeptieren. In den hohen elektrischen Feldstärken um die 
Leiterseile einer Freileitung tritt stoßweise die Ionisierung von 
Luftmolekülen auf (Koronaentladung). Diese 
Koronaentladungen erzeugen bei Freileitungen Brummtöne, 
Knacken oder Surren. Diese Effekte werden durch feuchte 
Witterungsbedingungen wie Nebel oder Raureif verstärkt. In 
den ländlichen Gebieten treten dann die bekannten 
kilometerlangen Liniengeräusche auf. Bekannt ist auch, dass 
Gebäudehüllen den Lärm der Koronaentladung schlecht 
abschirmen. Die ländliche Bevölkerung wird damit auch nachts 
während der Ruhezeit belästigt. Zusätzlich wurden bei 
Koronaentladungen die Entstehung geladener Aerosole mit 
Radonzerfall im Drehstromfeld festgestellt (Fews et al. 1999) 
und die Entstehung von Umweltschadstoffen abgeleitet. Zu 
diesen Punkten sind in den Antragsunterlagen keine 
ausreichenden Aussagen erfolgt. Auch die Lärmüberlagerung 
der Lärmquellen Windräder und Freileitung in der Trasse C/D3 
ist nicht untersucht. Die Grundsätze der Raumordnung sind 
nicht eingehalten. Der Antrag ist unvollständig. Das ArL wird 
aufgefordert Unterlagen zu den Schutzmaßnahmen infolge der 
Emissionen/Immissionen vom Antragsteller einzuholen und 
durch unabhängige Sachverständige bewerten zu lassen. Das 
Ergebnis ist der Öffentlichkeit mitzuteilen. Bezug: ROG §§ 1, 2 
ff; NROG § 2; BlmSchG; TA Lärm; Handbuch der 
Umweltverträglichkeitsprüfung - Erich Schmidt Verlag; Fews, 
A.P./Henshaw, D. L./Wilding, R. J./Keitch, P.A. (1999): Corona 
ions from powerlines and increased exposure to pullutant 
aerosols: International Journal of Radiation Biology 75 (12): 
1523-1531

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche 

 Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung der 
Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel nicht 
überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Auf Ebene der 
Raumordnung kann zudem keine hinreichende Prognose zu den 
genauen Immissionswerten angestellt werden, da beispielsweise 
die maßgeblichen Immissionsorte noch nicht abschließend 
feststehen.
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Lärm b) Vorranggebiet 14-2013/05-2004 Groß Drehle/Gehrde (WEA 
 sind realisiert)Der Korridor C/D3 kreuzt das Vorranggebiet für 

 Windenergie fast auf voller Breite.Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder sind im RROP als „hoch" eingestuft. Der Lärm 
durch die Trasse C/D3 wird mit dem Lärm der Windräder 
überfrachtet. Bereits 2013 waren 25 Haushalte durch 
Lärmeinwirkungen schwer betroffen. Der überlagerte Lärm 
kann sich zukünftig intensiv bis in den Ortskern Gehrde 
ausbreiten. Eine Lärmbewertung fehlt in den 

 Antragsunterlagen.Bereits 2013 ist das Gebiet für Brutvögel 
von lokaler Bedeutung, für Rastvögel von durchschnittlicher 
Bedeutung. Für Gastvögel ist das Gebiet schon 2006 als 
avifaunistisch wertvoll gekennzeichnet. Die Weiterentwicklung 
der Avifauna in Verbindung mit der Trasse C/D3 und den 
Windrädern ist nicht beurteilt (siehe auch Einwände 5.2, 5.4). 
Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in Verbindung 
mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 bewertet.Insbesondere wurde bereits 2013 auf die 
erheblichen negativen Auswirkungen der WEA auf vorhandene 
Kompensationsflächen hingewiesen. Auch die Problematik der 
windkraftsensiblen Greif- und Eulenvogelarten wird 
beschrieben. Mit einer Trasse C/D3 wird sich die Situation 
deutlich verschlechtern. Eine Bewertung zu diesen 
Auswirkungen fehlt im Antrag.

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die TA Lärm dient dem Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung 
der Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel 
nicht überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.
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Lärm a) Vorranggebiet 04-2013/01-2004 Wohld/Badbergen (WEA 
sind realisiert) Der Korridor „C" kreuzt das Vorranggebiet für 
Windenergie fast auf voller Breite. Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder ist im RROP als „hoch" eingestuft. Die 
Geräusche der Trasse werden sich mit dem Lärm der 
Windräder überlagern. Eine Beurteilung fehlt in den 
Unterlagen. Der Brutvogellebensraum ist bereits 2012 von 
durchschnittlicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung ist nicht 

 im ROV 51b erfasst.Die Brut- und Rastvogelgebiete wurden 
bereits 2006 in der Stufe „ Regionale Bedeutung" bewertet. 
Eine Beurteilung zur Entwicklung Trasse C/Windräder fehlt im 
Antrag. Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in 
Verbindung mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 bewertet.Zwischen der Trasse C und dem langen Windpark 
Wohld stellt sich auch ein „gefangener Raum Avifauna" ein, 
siehe Anlage 14 (siehe auch Einwände 5.2, 5.4). Die 
Auswirkungen sind nicht bewertet. Ein Abgleich zu den 
Festlegungen des Planfeststellungsverfahren 
„Dammerneuerung Gehobene Hase" Az.: 62025-000-004 vom 
23.3.2015 im Zusammenhang Trasse C/Windpark ist nicht 
erfolgt.

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die TA Lärm dient dem Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung 
der Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel 
nicht überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.
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Energie Unter Kapitel 1 fassen die vorg. Gutachter ihre Erkenntnisse 
aus dem Gutachten zusammen. Hieraus ergeben sich 
grundsätzliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit der derzeit im 

 ROV befindlichen Vorhaben und/oder Widersprüche:„Ein im 
Auftrag der Gemeinde Cappeln von Prof Brakelmann und Prof. 
Jarass erstelltes wissenschaftliches Gutachten kommt zu 

 folgenden Ergebnissen:Der Offshore-Windstrom, der in 
Cloppenburg und Wilhelmshaven als Gleichstrom ankommt, 
sollte ohne Konvertierung weiter als Gleichstrom nach Süden 
übertragen werden. Übertragung über große Längen sowie 
Ausführung als Erdkabel sind bei Gleichstrom weniger 
aufwändig als bei Drehstrom. Bei den für den Netzausbau 
relevanten Starkwindlagen kann ein wesentlicher Teil des 
norddeutschen Windstroms nicht in Norddeutschland 
verbraucht werden. Auch der Onshore Windstrom aus dem 
Raum Cloppenburg sollte deshalb als Gleichstrom nach Süden 
übertragen werden. Der 2. Entwurf des Offshore-
Netzentwicklungsplans 2030 sieht drei Gleichstromleitungen 
und drei Konverter im Raum Cloppenburg vor. Im 2. Entwurf 
des (Onshore-)Netzentwicklungsplans 2030 hingegen werden 
als Alternative nur noch eine Gleichstromleitung und ein 
Konverter erwogen. Für die im Raum Cloppenburg 
eingespeiste Onshore-Windleistung gibt es erhebliche 
Widersprüche zwischen Übertragungsnetzbetreiber TenneT 
und Verteilnetzbetreiber AVACON. Für die im Raum 
Cloppenburg insgesamt eingespeiste erneuerbare Leistung 
gibt es Widersprüche zwischen den Stellungnahmen von 

 Bundesnetzagentur und von TenneT.Eine Vorzugsvariante 
kann erst nach Abklärung der Verkabelungsmöglichkeiten 
insbesondere in kritischen Abschnitten bestimmt 

 werden.Trotz vieler ungeklärter Fragen und nach Ansicht der 
Verfasser fehlerhafter Abwägung der 
Verkabelungsmöglichkeiten hat TenneT am 08. Juni 2017 eine 
Vorzugsvariante für den nördlichen Leitungsabschnitt 
Conneforde - Cloppenburg vorgestellt. "

Amprion plant das Vorhaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung (alternate 
current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung von Conneforde über Cloppenburg Ost nach 
Merzen ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Das BBPlG stellt für 
die darin aufgeführten Vorhaben die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs fest. Eine Prüfung 
auf Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) 
findet gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene nicht 

  statt. Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses erfolgt 
unter Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor 
Verstärkung und Ausbau). Das Gesamtkonzept der 
Netzausbauplanung sieht – auch für Niedersachsen – den Einsatz 
von DC-Verbindungen vor. So wird zum Beispiel durch die DC-
Verbindung von Emden/Ost nach Osterath und von dort weiter 
nach Philippsburg ein wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus 
Offshore-WEA in weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs 

 transportiert. Die Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf 
als Wechsel- oder Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
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Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 

 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

 6.11 fehlende Prüfung technischer AlternativenEine große 
Rolle spielen bei der Variantenprüfung die sogen. Engstellen. 
Dabei wird durchgängig für ein Erdkabel von einer 
erforderlichen Trassenbreite von 45 m (für die Bauzeit) 
ausgegangen. Alternativen, die deutlich weniger Flächenbreite 
beanspruchen oder gar die unterirdische Verlegung von 
Kabeln wurde bei den Variantenprüfungen gar nicht 
berücksichtigt. Im Gutachten der Prof. Brakelmann und Jarass 
wird dargelegt, dass solche technischen Alternativen nicht nur 
existieren, sondern auch angewandt und damit erprobt sind. 
Sie nicht zu berücksichtigen, ist daher offenkundig 
abwägungsfehlerhaft. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten 
machen wir uns insoweit die Ausführungen im aktuellen 
Gutachten der Prof. Brakelmann und Jarass in diesem 

 Raumordnungsverfahren vollinhaltlich zu eigen.Ergänzend 
wird vorgetragen: die Berücksichtigung des Anbauverbots mit 
40 m beidseits der A 1 hinsichtlich der Verlegung eines 
Erdkabels ist rechtlich nicht haltbar. Das 
Bundesfernstraßengesetz, FStrG, kennt ein solches 
Anbauverbot nicht. In § 9 Abs. 1Satz1 Nr. 1. FStrG ist ein 
Anbauverbot für Hochbauten in einer Entfernung bis zu 40 m 
verankert. Nach § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt das Verbot auch für 
„Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs". Die 
Verlegung von Erdkabeln ist aber weder Hochbau noch 
Abgrabung größeren Umfangs. Auch bei offener Bauweise tritt 
eine Abgrabung stets nur zeitweise auf. Von § 9 Abs. 1 FStrG 
erfasst sind aber lediglich Abgrabungen im 
bauordnungsrechtlichen Sinne, mithin solche, die dauerhaft 
Bestand haben sollen. Selbst wenn das Anbauverbot hier 
greifen würde, wäre aber zu unterstellen, dass für die 
Verlegung von Erdkabeln Ausnahmen nach§ 9 Abs. 8 FStrG 
erteilt werden

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.Eine Festlegung des 
Bauverfahrens im Falle einer Teilerdverkabelung ist nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach 
detaillierter Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 

  Planfeststellungsverfahrens. Inwieweit die Anbauverbotszone 
entlang der BAB 1 für das Erdkabel zum Tragen kommt oder nicht, 
kann dahingestellt bleiben, da es keinen Korridor gibt, der in 
diesem Bereich ein Erdkabel vorsieht. Die Korridore D1 und D2 
wurden im Vorfeld aufgrund der Raumwiderstände, insbesondere 
der raumordnerischen Ziielkonflikte entlang der BAB 1, bereits 
abgeschichtet. Ob innerhalb der Anbauverbotszone gebaut werden 
darf oder nicht, ist maßgeblich mit dem Straßenbaulastträger im 
Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahren zu  
erörtern.
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6.4 Zusätzliche Lärmbelästigung durch die Trasse C/03; 
 Unterlage 1A SchutzgutspezifischeAuswirkungen, Seiten 94 

 und 95, Unterlage 2A, Seite 5Der Windpark Gehrde - Drehle 
erzeugt belastenden Lärm und Schall im dortigen Wohn- und 
Erholungsgebiet. Die zusätzliche Lärmbelästigung einer 
Stromtrasse teilen die Antragsteller in Unterlage 1A, Seiten 94 
und 95, und Unterlage 2A, Seite 5, mit. Ein Grundsatz des 
ROG ist der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm, und die 
Reinheit der Luft ist sicherzustellen Deshalb ist keine weitere 
Lärmbelastung durch eine Freileitung in der Trasse C/D3 zu 
akzeptieren. In den hohen elektrischen Feldstärken um die 
Leiterseile einer Freileitung tritt stoßweise die Ionisierung von 
Luftmolekülen auf (Koronaentladung). Diese 
Koronaentladungen erzeugen bei Freileitungen Brummtöne, 
Knacken oder Surren. Diese Effekte werden durch feuchte 
Witterungsbedingungen wie Nebel oder Raureif verstärkt. In 
den ländlichen Gebieten treten dann die bekannten 
kilometerlangen Liniengeräusche auf. Bekannt ist auch, dass 
Gebäudehüllen den Lärm der Koronaentladung schlecht 
abschirmen. Die ländliche Bevölkerung wird damit auch nachts 
während der Ruhezeit belästigt. Zusätzlich wurden bei 
Koronaentladungen die Entstehung geladener Aerosole mit 
Radonzerfall im Drehstromfeld festgestellt (Fews et al. 1999) 
und die Entstehung von Umweltschadstoffen abgeleitet. Zu 
diesen Punkten sind in den Antragsunterlagen keine 
ausreichenden Aussagen erfolgt. Auch die Lärmüberlagerung 
der Lärmquellen Windräder und Freileitung in der Trasse C/D3 
ist nicht untersucht. Die Grundsätze der Raumordnung sind 
nicht eingehalten. Der Antrag ist unvollständig. Das ArL wird 
aufgefordert Unterlagen zu den Schutzmaßnahmen infolge der 
Emissionen/Immissionen vom Antragsteller einzuholen und 
durch unabhängige Sachverständige bewerten zu lassen. Das 
Ergebnis ist der Öffentlichkeit mitzuteilen. Bezug: ROG §§ 1, 2 
ff; NROG § 2; BlmSchG; TA Lärm; Handbuch der 
Umweltverträglichkeitsprüfung - Erich Schmidt Verlag; Fews, 
A.P./Henshaw, D. L./Wilding, R. J./Keitch, P.A. (1999): Corona 
ions from powerlines and increased exposure to pullutant 
aerosols: International Journal of Radiation Biology 75 (12): 
1523-1531

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche 

 Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung der 
Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel nicht 
überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Auf Ebene der 
Raumordnung kann zudem keine hinreichende Prognose zu den 
genauen Immissionswerten angestellt werden, da beispielsweise 
die maßgeblichen Immissionsorte noch nicht abschließend 
feststehen.

Seite 52 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürger gegen 380 kV e.V. vom 19.12.2017

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

6.3 Überfrachtung von Wohngebieten und Landschaft durch 
 EnergieanlagenDer Windpark Gehrde - Drehle führte zu 

Flächenverlusten der Landwirtschaft und großen Einschnitten 
in die Natur. Der Vollausbau des Windparks ist zurzeit noch 
nicht vollzogen. Einen weiteren Flächenverbrauch durch eine 
Stromtrasse C/03, sowie damit verbundene Einschnitte in 
Landschaft und Natur sind für uns nicht akzeptabel. Ein 
Kerngrundsatz des ROG ist die Schaffung eines 
großräumigen, übergreifend ökologisch wirksamen 
Freiraumverbundsystems ohne Zerschneidung der Landschaft. 
Insbesondere betont das ROG, dass der Raum in seiner 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des 
Wasserhaushalts, der Tier und Pflanzenwelt sowie des Klimas 
einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln 
und zu sichern ist. Eine zusätzliche Freileitungstrasse C/D3 
würde einen eindeutigen Konflikt zu den gesetzlichen Zielen 
der Raumordnung erzeugen. Die gesamte Landschaft im 
Großraum Alfhausen, Hastrup, Gehrde, Rüsfort, Drehle, 
Wenstrup bis Badbergen wird mit einer zusätzlichen 
Freileitungstrasse C/03  rücksichtslos mit Anlagen der 
Energieerzeugung überfrachtet. Die Grundsätze der 
Raumordnung sind nicht eingehalten. Der Antrag ist 
unvollständig. Das ArL wird aufgefordert Unterlagen zur 
Vermeidung einer solchen Überfrachtung der Landschaft von 
den Antragstellern einzuholen und durch Sachverständige 
prüfen zu lassen. Eine Überfrachtung mit Energieanlagen ist 
durch das ArL abzulehnen. Das Ergebnis ist der Öffentlichkeit 
mitzuteilen. Bezug: ROG §§ 1, 2 ff; NROG § 2.

Die Aufgabe des Raumordnungsverfahren ist unter 
Berücksichtigung aller Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung die raumverträglichste Variante herauszuarbeiten 
um somit eine Vorzugsvariante für die Planfeststellung zu erhalten. 
Bei der Erstellung der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren 
wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 
festgelegten Themen, Kriterien und Erfordernisse der 

 Raumordnung berücksichtigt.Die aufgeführten Belange wurden 
im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) geprüft. 
In den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren unterliegen diese 
Belange jedoch der Abwägung, d. h. sie stellen nur wenige von 
vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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 6.2 Bewertung einzelner Engstellensteckbriefe6.2.1 
Unterlage 7-Engstellensteckbriefe, Seiten 1bis18 und 153 -

 158, Engstelle Nr. 21 WohldDie Trassenführung der 
Engstelle Nr. 21 Wohld wird aus den folgenden Gründen 

 abgelehnt:Der Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden 
 ist nicht eingehalten und wirddeutlich unterschritten. Der 

Grundsatz der Raumordnung gemäß Kapitel 4.2 Ziff. 07 Satz 
12 LROPNds. (2017) ist nicht eingehalten. Die dargestellten 
Abstandsmaße sind auf die Achse der Trasse bezogen. Sie 
geben nicht die genaue Position der Leiterseile auf den 
Traversen an. Zusätzlich fehlen das Breitenund Höhenmaß der 
Konstruktion sowie eine Querschnittszeichnung der 
Gesamtsituation. Der Bürger kann das Ausmaß der 
Konstruktion nicht beurteilen. Der Bürger muß die Nähe der 
Leiterseile zu seinem Wohngebäude erkennen können. Es 
sind die fehlenden Maße einzutragen und Maße bezüglich des 
Abstandes Leiterseile - Wohnhaus zu ergänzen. Bei einer 
Annahme von einer 20 m Traverse betragen die Abstände zu 
den Wohnhäusern nur ca. 125/155 m (Anlage 17, Karte 
Engstelle Nr. 21, Wohld). Damit ergibt sich hier eine deutlich 
„engere" Situation als in den Unterlagen dargestellt. Die 
fehlende Abstandsangabe Leiterseile - Wohnhaus ist auch 
wegen der Wirkung von elektrischen und magnetischen 
Feldern ein Mangel in den Antragsunterlagen. Gemäß der 26. 
BlmSchWwV Punkt 2.3 ist der Bewertungsabstand das Maß, 
ab dem die Feldstärken mit zunehmender Entfernung 
durchgehend abnehmen. Der Ausgangspunkt ist jeweils die 
Bodenprojektion des ruhenden äußeren Leiters einer 
Freileitung. Es gilt das Minimierungsgebot für elektrische und 
magnetische Felder durch den Stand der Technik (z. B. 
Erdkabel) nach der 26. BlmSchV § 4 und der 26. BlmSchWwV 
Pkt.3. Der Bürger kann infolge der fehlenden Aussagen die 
gesundheitlichen Gefahren nicht abschätzen. Es fehlen 
Angaben und Lösungsvorschläge zum Schutz der Menschen 
infolge der sehr nahen elektrischen und magnetischen Felder. 
Die Vorbelastung durch die Straße L 845 ist hier nicht relevant. 
Zusätzlich überlagert sich die gesamte Problematik der 
Abstandsunterschreitung mit Konflikt 18, 19, 20. Das ArL wird 
aufgefordert eine Ergänzung der Unterlagen und den 

Die Vorgaben des Bundes und der niedersächsischen 
Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m Abstände sind 
einzuhalten zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 Baugesetzbuch liegen. Im Gegensatz zu den 
Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die im 
Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) 
durchgeführt. Die zulässigen Grenzwerte einer Freileitung werden 
bereits direkt unterhalb der Anlage eingehalten, sodass der 
Aussage einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit 

 nicht gefolgt werden kann.Der Abstand vom Wohngebäude zur 
potenziellen Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 
al. 2017) von der Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse 
gemessen. Für Wohngebäude jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung statt. Die 
Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 

 einzustufen ist.Bei dem 200 m-Abständen zur Wohnnutzung im 
Außenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht um 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Ein 
hinreichender Gesundheitsschutz wird durch die in der 26. 
BImSchV festgelegten Grenzwerte sichergestellt.Grundsätzlich 
muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
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Vorschlag einer Alternative (Erdverkabelung) von den 
Antragstellern einzuholen und diese durch unabhängige 
Sachverständige prüfen zu lassen. Der Öffentlichkeit ist das 
Ergebnis mitzuteilen. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; BlmSchG; 26. BlmSchV; 
26.BlmSchVVwV

5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Teilerdverkabelung 6.2.2 Unterlage 7-Engstellensteckbriefe, Seiten 1 bis 18 und 
 169 -173, Engstelle Nr. 24 Groß Drehle Die Trassenführung 

der Engstelle Nr. 24 Groß Drehle wird aus den folgenden 
 Punkten abgelehnt:-Der Mindestabstand von 200 m zu 

Wohngebäuden ist nicht eingehalten und wird deutlich 
unterschritten. Der Grundsatz der Raumordnung gemäß 
Kapitel 4.2 Ziff. 07 Satz 12 LROP Nds. (2017) ist nicht 

 eingehalten.-Die dargestellten Abstandsmaße sind auf die 
Achse der Trasse bezogen. Sie geben nicht die genaue 
Position der Leiterseile auf den Traversen an. Zusätzlich fehlen 
das Breitenmass und Höhenmass der Konstruktion sowie eine 
Querschnittszeichnung der Gesamtsituation. Der Bürger kann 
unmöglich das Ausmaß der Konstruktion begreifen. Weiterhin 
muss der Bürger die Nähe der Leiterseile zu seinem 
Wohngebäude erkennen können. Es sind die fehlenden Maße 
einzutragen und Maße bezüglich des Abstandes Leiterseile - 
Wohnhaus zu ergänzen. Bei einer Annahme von eine 20 m 
Traverse betragen die Abstände zu den Wohnhäusern nur ca. 
110/156 m (Anlage 18, Karte Engstelle Nr. 24, Groß Drehle ). 
Damit ergibt sich hier ein völlig „engere" Situation als in den 

 Unterlagen dargestellt.- Die fehlende Abstandsangabe 
Leiterseile - Wohnhaus ist auch wegen der Wirkung von 
elektrischen und magnetischen Feldern ein Fehler in den 
Antragsunterlagen. Gemäß der 26. BlmSchWwV Punkt 2.3 ist 
der Bewertungsabstand das Maß, ab dem die Feldstärken mit 
zunehmender Entfernung durchgehend abnehmen. Der 
Ausgangspunkt ist jeweils die Bodenprojektion des ruhenden 
äußeren Leiters einer Freileitung. Es gilt das 
Minimierungsgebot für elektrische und magnetische Felder 
durch den Stand der Technik (z. B. Erdkabel) nach der 26. 
BlmSchV § 4 und der 26. BlmSchWwV Pkt.3. Der Bürger kann 
infolge der fehlenden Aussagen die gesundheitlichen Gefahren 

 nicht erkennen.- Es fehlen Angaben und Lösungsvorschläge 
zum Schutz der Menschen infolge der sehr nahen elektrischen 

 und magnetischen Felder.- Ein Optischer Schutz durch 
Baumbewuchs ist keine Begründung für die Zulässigkeit der 
Abstandsunterschreitung. Bäume sind ca. 6 Monate/Jahr 
blattlos, die Lebenszeit ist deutlich geringer als die Standzeit 
der Trasse und sie bieten keinen Schutz gegen elektrische und 

Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird 
gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude jenseits 
der 200 m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 

 Betrachtung statt.Bei dem 200 m-Abständen zur Wohnnutzung im 
Außenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht um 
gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
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magnetische Felder. Die Aussage „eine Sichtbeziehung zur 
 Trasse ist durch Baumbestand verhindert" ist falsch.- 

Zusätzlich überlagert sich die gesamte Problematik der 
 Abstandsunterschreitung mit Konflikt 21.Das ArL wird 

aufgefordert eine Ergänzung der Unterlagen und den 
Vorschlag einer Alternative (Erdverkabelung) von den 
Antragstellern einzuholen und diese durch unabhängige 
Sachverständige prüfen zu lassen. Der Öffentlichkeit ist das 
Ergebnis mitzuteilen. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; BlmSchG; 26. BlmSchV; 
26.BlmSchWwV.

elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38) Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von Gehölzen 
urteilte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen im Juli 
2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf Windenergieanlagen ¬ welche 
ebenso mastenartige Eingriffe darstellen ¬, dass eine Sicht durch 
Abschirm‐ oder Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert 
werden muss und es vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in 
ihrer Wirkung durch eine vorhandene Abschirmung abgemildert 
wird oder dass eine solche Abschirmung in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere im Außenbereich, 
wo dem Betroffenen wegen des verminderten Schutzanspruchs 
eher Maßnahmen zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung 
(und keine vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene 
Gehölze kann folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung 
der Situation herangezogen werden. Aus diesem Grund können 
Hecken, Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich der 
Engstelle 24: Groß Drehle nicht gegeben sind.
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Teilerdverkabelung  5.2 Konfliktschwerpunkte 21, 22 und 23Wir nehmen hierzu 
Bezug auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: 
Unterlage 2A, UVSBericht, Tabelle 122, S. 252-253 in 
Verbindung mit Unterlage 2B,Karte 10 Konfliktschwerpunkte, 
Unterlage 2C-Anl. 2, Avifauna-Untersuchungen-Karten, Karte 
3a, Flächenbewertung Brutvögel, Karte 3b Flächenbewertung 
Gastvögel und Karte 4 Flächenbewertung Avifaunistisches 

 Gefährdungspotential.In der Karte 10 und in der Tabelle 122 
sind die Konflikte als einzelne Punkte dargestellt und 
beschrieben. Auch werden die avifaunistischen Bereiche (grün 
gepunktet) als einzelne Inseln kartiert. Bei Betrachtung der 
Flächenbewertungskarten der Brut- und Gastvögel zeigen die 
Probeflächen 58A, 58B, 58C, 59, 60 und 61 ein großes 
zusammenhängendes Gebiet. Die Darstellungen in der 
Konfliktkarte sind nicht vollständig und geben das Ausmaß der 
Avifauna nur unzureichend wieder. Das in der Nähe befindliche 
EU-Vogelschutzgebiet DE 3513 (V17) „ Alfsee" steht hier in 
einem intensiven Zusammenhang und es bildet sich damit ein 
„Großkonfliktpunkt" (Anlage 11, Konflikte 21, 22, 23, Karte 10 
Ausschnitt). Dieser besteht eindeutig aus den Konflikten 21, 22 
und 23 gemeinsam mit dem gesamten Großraum 
Vogelschutzgebiet Alfsee. Insbesondere ist die Konfliktzone 
als faktisches Gebietsteil des EU Vogelschutzgebiet Alfsee zu 
werten. Das „Verschlechterungsverbot/VRL" ist hier 
entscheidend für ein Verbot eines Leitungsbaus. Eine 
Trennung in einzelne Kleinbereiche ist sachlich falsch und 
stimmt nicht mit den gegebenen Tatsachen vor Ort überein. 
Zusätzlich überlagert noch das Gefährdungspotential 
„Vogelschlagrisiko" (Karte 4 AGP, siehe oben) und der bei 
Konflikt 21 vorhandene „Gefangener Raum Avifauna" (siehe 
gesonderten Einwand Pkt. 5.4) die gesamte Problematik. Die 
Bewertung der Konfliktsituationen  ist unvollständig und die 
Raumordnung ist unzureichend bewertet. Wir fordern eine 
umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung des 
NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir sehen 
eine Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen. Auch an dieser 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen im Korridor C 
(insbesondere der Haseniederung und dem VSG "Alfsee") 
wurden -- unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen -- im Zuge der UVS (Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und 
der Natura 2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Varianten -- auch aufgrund der Konflikte mit der 
Avifauna -- mit erheblichen Nachteile verbunden sind und daher im 
Variantenvergleich abzuschichten waren. Dabei entspricht es der 
gängigen fachrechtlichen Praxis, zunächst von einer Freileitung 
auszugehen und im Rahmen einer ersten Abschichtung 
offensichtlich negative Varianten frühzeitig abzuschichten. Erst im 
Rahmen der ermittelten Vorzugsvariante ist sodann eine 
Teilerdverkabelung als Ausführungsvariante, bei vorliegen eines 
Auslösekriteriums, zu untersuchen. Der als Vorzugsvariante 
ermittelte Trassenkorridor A/B hält großen Abstand zu den 
genannten Vogellebensräumen im Bereich des C-Korridors, sodass 
bau-, anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen 

  ausgeschlossen werden können.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.
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Stelle verweisen wir auf den schon unter Pkt. 5.1 zitierten 
Kommentar De Witt/Bartholome (2014) und die Folgerung 

 daraus hin.Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; VRL; Verordnung zum 
Naturschutzgebiet „Hochwasserrückhaltbecken Alfhausen -
Rieste vom 2.3.2015; BNatSchG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatsnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) - Vogelwelt 134: 181-197; 

 Gutachten Blüml 2017 (Anlage 1).Es werden keine 
Planungsvorschläge im Trassenkorridor C/D3 für 
Erdverkabelung vorgestellt. Im Rahmen des 
Bundesbedarfsplangesetzes sind hier aufgrund des 
Pilotprojekt-Status auch Erdverkabelungsstrecken im Bereich 
Trasse C/D3 zu planen und auszuweisen, insbesondere gilt 
dieses für den Bereich von Konflikt 19 über Konflikt 20, 21, 22 
bis zum Konflikt 23. Das ROV 51 b muss grundsätzlich 
Vorsorge für den unzerschnittenen Landschaftsraum treffen. 
Bei den aufgezeigten Konfliktpunkten sind die 
Planungsgrundsätze für das Schutzgut Mensch (200 m 
Abstandsregel) und Schutzgut Avifauna durch konstruktive 
Vorschläge im Verfahren nicht gelöst (siehe Einwände vorher). 
Die Grundsätze der Raumordnung sind nicht eingehalten. 

 Damit ist der Antrag unvollständig.Das ArL wird aufgefordert 
umfassende Planungsunterlagen zur Erdverkabelung für den 
hier aufgezeigten Bereich von den Antragstellern 
Amprion/TenneT einzuholen. Unabhängige Sachverständige 
sollten die Unterlage prüfen. Der Trassenbereich C/D3 ist als 
Alternative bei fehlenden Planungsunterlagen für 
Erdverkabelung grundsätzlich abzulehnen. Die Öffentlichkeit 
ist über neue Erdverkabelungsstrecken zu informieren. Bezug: 
ROG §§ 1,2; NROG § 2; BNatSchG, VRL
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Teilerdverkabelung Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 

 UVS-Berichtes angemerkt:Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 

 Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst.Wie wir in 
Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, durch 
Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 
dargestellt worden. Der Antragsteller selbst gibt in der 

 Unterlage 2A S.50 vor:„Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 

 Ziffer 07, S. 13 LPOP)"Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km(= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 

 und unvollständig.Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 
Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 und S.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung gesundheitlicher Schäden 
vor. Das ArL wird aufgefordert, die Trassenführung unter 
diesen Umständen abzulehnen. Die Antragsteller sollen 
aufgefordert werden, hinsichtlich einzuhaltender Abstände und 
Gesundheitsgefahren überarbeitete Antragsunterlagen 
vorzulegen. Ein „Verschieben" der Problematik in das spätere 
Planfeststellungsverfahren führt in diesem Verfahren zu einer 
unvollständigen Prüfung der Raumordnung. Wir nehmen 
hierzu Bezug auf folgende Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften: ROG §§ 1,2 ff, NROG, BlschG, 26. BlmschV, 
26.BlmschVVwV (hier insbesondere Punkte 2.3, 3)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens gibt es noch keine Informationen zu 
potenziellen Maststandorten, Leitungsverläufen o.ä., daher ist 
Einzeichnung einer Trassenachse aus Anlage 10 spekulativ. Die 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte 
kann erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen.  Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen 

 werden.Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
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erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

6.2.2 Unterlage 7-Engstellensteckbriefe, Seiten 1 bis 18 und 
 169 -173, Engstelle Nr. 24 Groß Drehle Die Trassenführung 

der Engstelle Nr. 24 Groß Drehle wird aus den folgenden 
 Punkten abgelehnt:-Der Mindestabstand von 200 m zu 

Wohngebäuden ist nicht eingehalten und wird deutlich 
unterschritten. Der Grundsatz der Raumordnung gemäß 
Kapitel 4.2 Ziff. 07 Satz 12 LROP Nds. (2017) ist nicht 

 eingehalten.-Die dargestellten Abstandsmaße sind auf die 
Achse der Trasse bezogen. Sie geben nicht die genaue 
Position der Leiterseile auf den Traversen an. Zusätzlich fehlen 
das Breitenmass und Höhenmass der Konstruktion sowie eine 
Querschnittszeichnung der Gesamtsituation. Der Bürger kann 
unmöglich das Ausmaß der Konstruktion begreifen. Weiterhin 
muss der Bürger die Nähe der Leiterseile zu seinem 
Wohngebäude erkennen können. Es sind die fehlenden Maße 
einzutragen und Maße bezüglich des Abstandes Leiterseile - 
Wohnhaus zu ergänzen. Bei einer Annahme von eine 20 m 
Traverse betragen die Abstände zu den Wohnhäusern nur ca. 
110/156 m (Anlage 18, Karte Engstelle Nr. 24, Groß Drehle ). 
Damit ergibt sich hier ein völlig „engere" Situation als in den 

 Unterlagen dargestellt.- Die fehlende Abstandsangabe 
Leiterseile - Wohnhaus ist auch wegen der Wirkung von 
elektrischen und magnetischen Feldern ein Fehler in den 
Antragsunterlagen. Gemäß der 26. BlmSchWwV Punkt 2.3 ist 
der Bewertungsabstand das Maß, ab dem die Feldstärken mit 
zunehmender Entfernung durchgehend abnehmen. Der 
Ausgangspunkt ist jeweils die Bodenprojektion des ruhenden 
äußeren Leiters einer Freileitung. Es gilt das 
Minimierungsgebot für elektrische und magnetische Felder 
durch den Stand der Technik (z. B. Erdkabel) nach der 26. 
BlmSchV § 4 und der 26. BlmSchWwV Pkt.3. Der Bürger kann 
infolge der fehlenden Aussagen die gesundheitlichen Gefahren 

 nicht erkennen.- Es fehlen Angaben und Lösungsvorschläge 
zum Schutz der Menschen infolge der sehr nahen elektrischen 

 und magnetischen Felder.- Ein Optischer Schutz durch 
Baumbewuchs ist keine Begründung für die Zulässigkeit der 
Abstandsunterschreitung. Bäume sind ca. 6 Monate/Jahr 
blattlos, die Lebenszeit ist deutlich geringer als die Standzeit 
der Trasse und sie bieten keinen Schutz gegen elektrische und 

Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird 
gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude jenseits 
der 200 m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 

 Betrachtung statt.Bei dem 200 m-Abständen zur Wohnnutzung im 
Außenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht um 
gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Der 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV 
sowie die magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden 
den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die 
Nachweise können zudem für die Berücksichtigung von 
elektromagnetischen Feldern unterhalb der Grenzwerte in der 
Abwägung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
herangezogen werden. Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
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magnetische Felder. Die Aussage „eine Sichtbeziehung zur 
 Trasse ist durch Baumbestand verhindert" ist falsch.- 

Zusätzlich überlagert sich die gesamte Problematik der 
 Abstandsunterschreitung mit Konflikt 21.Das ArL wird 

aufgefordert eine Ergänzung der Unterlagen und den 
Vorschlag einer Alternative (Erdverkabelung) von den 
Antragstellern einzuholen und diese durch unabhängige 
Sachverständige prüfen zu lassen. Der Öffentlichkeit ist das 
Ergebnis mitzuteilen. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; BlmSchG; 26. BlmSchV; 
26.BlmSchWwV.

erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38) Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von Gehölzen 
urteilte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen im Juli 
2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf Windenergieanlagen ¬ welche 
ebenso mastenartige Eingriffe darstellen ¬, dass eine Sicht durch 
Abschirm‐ oder Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert 
werden muss und es vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in 
ihrer Wirkung durch eine vorhandene Abschirmung abgemildert 
wird oder dass eine solche Abschirmung in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere im Außenbereich, 
wo dem Betroffenen wegen des verminderten Schutzanspruchs 
eher Maßnahmen zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung 
(und keine vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene 
Gehölze kann folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung 
der Situation herangezogen werden. Aus diesem Grund können 
Hecken, Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich der 
Engstelle 24: Groß Drehle nicht gegeben sind.
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 6.2 Bewertung einzelner Engstellensteckbriefe6.2.1 
Unterlage 7-Engstellensteckbriefe, Seiten 1bis18 und 153 -

 158, Engstelle Nr. 21 WohldDie Trassenführung der 
Engstelle Nr. 21 Wohld wird aus den folgenden Gründen 

 abgelehnt:Der Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden 
 ist nicht eingehalten und wirddeutlich unterschritten. Der 

Grundsatz der Raumordnung gemäß Kapitel 4.2 Ziff. 07 Satz 
12 LROPNds. (2017) ist nicht eingehalten. Die dargestellten 
Abstandsmaße sind auf die Achse der Trasse bezogen. Sie 
geben nicht die genaue Position der Leiterseile auf den 
Traversen an. Zusätzlich fehlen das Breitenund Höhenmaß der 
Konstruktion sowie eine Querschnittszeichnung der 
Gesamtsituation. Der Bürger kann das Ausmaß der 
Konstruktion nicht beurteilen. Der Bürger muß die Nähe der 
Leiterseile zu seinem Wohngebäude erkennen können. Es 
sind die fehlenden Maße einzutragen und Maße bezüglich des 
Abstandes Leiterseile - Wohnhaus zu ergänzen. Bei einer 
Annahme von einer 20 m Traverse betragen die Abstände zu 
den Wohnhäusern nur ca. 125/155 m (Anlage 17, Karte 
Engstelle Nr. 21, Wohld). Damit ergibt sich hier eine deutlich 
„engere" Situation als in den Unterlagen dargestellt. Die 
fehlende Abstandsangabe Leiterseile - Wohnhaus ist auch 
wegen der Wirkung von elektrischen und magnetischen 
Feldern ein Mangel in den Antragsunterlagen. Gemäß der 26. 
BlmSchWwV Punkt 2.3 ist der Bewertungsabstand das Maß, 
ab dem die Feldstärken mit zunehmender Entfernung 
durchgehend abnehmen. Der Ausgangspunkt ist jeweils die 
Bodenprojektion des ruhenden äußeren Leiters einer 
Freileitung. Es gilt das Minimierungsgebot für elektrische und 
magnetische Felder durch den Stand der Technik (z. B. 
Erdkabel) nach der 26. BlmSchV § 4 und der 26. BlmSchWwV 
Pkt.3. Der Bürger kann infolge der fehlenden Aussagen die 
gesundheitlichen Gefahren nicht abschätzen. Es fehlen 
Angaben und Lösungsvorschläge zum Schutz der Menschen 
infolge der sehr nahen elektrischen und magnetischen Felder. 
Die Vorbelastung durch die Straße L 845 ist hier nicht relevant. 
Zusätzlich überlagert sich die gesamte Problematik der 
Abstandsunterschreitung mit Konflikt 18, 19, 20. Das ArL wird 
aufgefordert eine Ergänzung der Unterlagen und den 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Die Darstellung einer 
potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 
technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der 
genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte kann erst im 

 anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Bei dem 200 
m-Abständen zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich 
gem. LROP um reine Vorsorgeabstände zum Schutz des 
Wohnumfeldes und nicht um gesundheitliche Beeinträchtigungen 
entgegenzuwirken. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist 
die Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten   absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
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Vorschlag einer Alternative (Erdverkabelung) von den 
Antragstellern einzuholen und diese durch unabhängige 
Sachverständige prüfen zu lassen. Der Öffentlichkeit ist das 
Ergebnis mitzuteilen. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; BlmSchG; 26. BlmSchV; 
26.BlmSchVVwV

Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)  
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Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 

 UVS-Berichtes angemerkt:Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 

 Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst.Wie wir in 
Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, durch 
Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 
dargestellt worden. Der Antragsteller selbst gibt in der 

 Unterlage 2A S.50 vor:„Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 

 Ziffer 07, S. 13 LPOP)"Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km(= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 

 und unvollständig.Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 
Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 und S.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung gesundheitlicher Schäden 
vor. Das ArL wird aufgefordert, die Trassenführung unter 
diesen Umständen abzulehnen. Die Antragsteller sollen 
aufgefordert werden, hinsichtlich einzuhaltender Abstände und 
Gesundheitsgefahren überarbeitete Antragsunterlagen 
vorzulegen. Ein „Verschieben" der Problematik in das spätere 
Planfeststellungsverfahren führt in diesem Verfahren zu einer 
unvollständigen Prüfung der Raumordnung. Wir nehmen 
hierzu Bezug auf folgende Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften: ROG §§ 1,2 ff, NROG, BlschG, 26. BlmschV, 
26.BlmschVVwV (hier insbesondere Punkte 2.3, 3)

Der im LROP als Grundsatz der Raumordnung festgelegte 
Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, darf bei Vorliegen 
der Ausnahmetatbestände ebenfalls unterschritten werden und 
kann im Übrigen im Rahmen der Abwägung überwunden werden. 
Dies wurde im Rahmen der Engstellenpapiere durchgeführt. Darauf 
aufbauend haben die Vorhabenträger die vorliegenden Korridore 

 ermittelt und beantragt.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachzuweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
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erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Windenergie 6.4 Zusätzliche Lärmbelästigung durch die Trasse C/03; 
 Unterlage 1A SchutzgutspezifischeAuswirkungen, Seiten 94 

 und 95, Unterlage 2A, Seite 5Der Windpark Gehrde - Drehle 
erzeugt belastenden Lärm und Schall im dortigen Wohn- und 
Erholungsgebiet. Die zusätzliche Lärmbelästigung einer 
Stromtrasse teilen die Antragsteller in Unterlage 1A, Seiten 94 
und 95, und Unterlage 2A, Seite 5, mit. Ein Grundsatz des 
ROG ist der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm, und die 
Reinheit der Luft ist sicherzustellen Deshalb ist keine weitere 
Lärmbelastung durch eine Freileitung in der Trasse C/D3 zu 
akzeptieren. In den hohen elektrischen Feldstärken um die 
Leiterseile einer Freileitung tritt stoßweise die Ionisierung von 
Luftmolekülen auf (Koronaentladung). Diese 
Koronaentladungen erzeugen bei Freileitungen Brummtöne, 
Knacken oder Surren. Diese Effekte werden durch feuchte 
Witterungsbedingungen wie Nebel oder Raureif verstärkt. In 
den ländlichen Gebieten treten dann die bekannten 
kilometerlangen Liniengeräusche auf. Bekannt ist auch, dass 
Gebäudehüllen den Lärm der Koronaentladung schlecht 
abschirmen. Die ländliche Bevölkerung wird damit auch nachts 
während der Ruhezeit belästigt. Zusätzlich wurden bei 
Koronaentladungen die Entstehung geladener Aerosole mit 
Radonzerfall im Drehstromfeld festgestellt (Fews et al. 1999) 
und die Entstehung von Umweltschadstoffen abgeleitet. Zu 
diesen Punkten sind in den Antragsunterlagen keine 
ausreichenden Aussagen erfolgt. Auch die Lärmüberlagerung 
der Lärmquellen Windräder und Freileitung in der Trasse C/D3 
ist nicht untersucht. Die Grundsätze der Raumordnung sind 
nicht eingehalten. Der Antrag ist unvollständig. Das ArL wird 
aufgefordert Unterlagen zu den Schutzmaßnahmen infolge der 
Emissionen/Immissionen vom Antragsteller einzuholen und 
durch unabhängige Sachverständige bewerten zu lassen. Das 
Ergebnis ist der Öffentlichkeit mitzuteilen. Bezug: ROG §§ 1, 2 
ff; NROG § 2; BlmSchG; TA Lärm; Handbuch der 
Umweltverträglichkeitsprüfung - Erich Schmidt Verlag; Fews, 
A.P./Henshaw, D. L./Wilding, R. J./Keitch, P.A. (1999): Corona 
ions from powerlines and increased exposure to pullutant 
aerosols: International Journal of Radiation Biology 75 (12): 
1523-1531

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Hierzu gehört auch die 
Berücksichtigung möglicher Vorbelastungen wie der hier 

 dargestellte Windpark.Die Planung der Freileitung erfolgt so, dass 
die zulässigen Beurteilungspegel nicht überschritten werden.  Der 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der TA Lärm 
werden den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.
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Windenergie nach einer vertieften Durchsicht der Unterlagen zum RROP 
soll mit diesem Nachtrag noch ein Punkt besonders betont 
werden. Das Vorranggebiet Windpark 15-2013/06-2004 wurde 
in dem Verfahren aufgrund der faunistisch hohen 
Bedeutsamkeit für die Eignung ausgeschlossen (Nachtrag 
Anlage 2). Diese Erkenntnis haben die Landschaftsarchitekten 
Kortemeier und Brockmann in den Unterlagen RROP 2013 
vorgetragen. Die Trasse C/D3 kreuzt auf voller Breite das 
bereits 2013 ausgeschlossene Vorranggebiet (Nachtrag 

 Anlage 1).Durch den RROP Satzungsbeschluss vom 
30.10.2013 durch den LK Osnabrück wird die Richtigkeit des 
Eignungsausschlusses bezüglich des Vorranggebietes 
Windpark 15-2013/06-2004 umgesetzt. Darüber hinaus erteilt 
das „Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz" am 23.12.2013 den 
Genehmigungsbescheid für das RROP -Fortschreibung 
Energie 2013. Damit wird der Eignungsausschluss für den 
Windpark wieder bestätigt und dadurch das faktische 
Vogelschutzgebiet neben dem EU Vogelschutzgebiet Alfsee 
auf höchster Ebene anerkannt. Das RROP ist am 31.1.2014 in 

 Kraft getreten (Nachtrag Anlage 2).Die Planung der 
Netzbetreiber Amprion/TenneT berücksichtigt in keiner Weise 
die Festlegung (Eignungsausschluss) des Ministeriums und 
des LK Osnabrück für das Gebiet nördlich des Alfsees. Hier 
liegt mit der Trassenführung C/D3 eindeutig ein Planungsfehler 
vor. Der hohe Schutzgrad eines faktischen 
Vogelschutzgebietes lässt den Bau einer Stromtrasse nicht zu. 
Das ArL wird hiermit aufgefordert die Trasse C/D3 abzulehnen. 
Bezug: Regionales Raumordnungsprogramm LK Osnabrück 
2004 -Teilfortschreibung Energie 2013; VRL; BNatSchG; De 
Witt, S./Bartholome', S. (2014): Verwaltungsrecht in der Praxis 
Band 4- FFH und Vogelschutzrichtlinie

Die Hinweise stehen nicht im Widerspruch zu den eingereichten 
Antragsunterlagen. Das angesprochene ehemalige Vorranggebiet 
liegt südlich etwas außerhalb der Trassenkorridore C und D3. Es 
ist richtig, dass die Fläche im Zuge der Teilfortschreibung des 
RROP 2013 aufgrund der besonderen Konflikte mit der Avifauna 
ausgeschlossen worden ist. Auch wenn die Kollisionsrisiken für 
Vögel an Freileitungen deutlich geringer sind als bei 
Windenergieanlagen, so sind die artenschutzrechtlichen Konflikte 
der beiden Vorhabentypen ähnlich gelagert. Aufgrund der 
besonderen Konfliktlage mit Zug- und Rastvögeln, die hier auch in 
Verbindung zum Vogelschutzgebiet Alfsee stehen, schneiden die 
Korridore C und D3 beim Artenschutz auch deutlich schlechter ab. 
daher auch deutlich schlechter ab als der seitens der 
Vorhabenträger beantragte Korridor A/B. Durch langjährige 
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 
abgeschnitten haben.
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Windenergie c) Vorranggebiet 15-2013/06-2004 Wischerhausen/Alfhausen 
 (nicht ausgeführt)Die Trasse C/D3 kreuzt das 2013 bewertete 

Vorranggebiet für Windenergie auf volle Breite. Es wurden 
 2013 folgende Punkte festgestellt:Das Vorranggebiet 

befindet sich im Gastvogelgebiet mit ungeklärtem Status 
 (HaseNiederung bei Wischerhausen, VSG Alfsee).Das 

 Vorranggebiet liegt im Überschwemmungsgebiet. Aufgrund 
der faunistisch hohen Bedeutsamkeit wird die Eignung der 

 Flächeausgeschlossen. Das bedeutet, dass Energieanlagen 
an diesem Standort im „Regionalen Raumordnungsprogramm" 
vom Landkreis Osnabrück ausgeschlossen wurden. Da die 
faunistische Bedeutsamkeit bis heute vorhanden ist und mit 
dem Gutachten Blüml 2017 (siehe Anlage 1) vollumfänglich 
bestätigt wird, ist auch die Trasse C/D3 in diesem Bereich 
ausgeschlossen und im Rahmen des „Regionalen 
Raumordnungsprogramms" nicht zulässig. Der Bereich liegt im 
faktischen Vogelschutzgebiet im Großraum Alfsee-Hase-
Drehle.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden - unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen - im Zuge 
der UVS (schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Hauptvarianten C und D3 - 
auch aufgrund der Konflikte mit der Avifauna - mit erheblichen 
Nachteile verbunden sind und daher im Variantenvergleich als 
nachteilig gegenüber der Hauptvarianten A/B anzusehen sind. Die 
als Vorzugsvariante ermittelte Hauptvarianten A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau- 
anlage- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate ausgeschlossen 
werden können.
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Windenergie b) Vorranggebiet 14-2013/05-2004 Groß Drehle/Gehrde (WEA 
 sind realisiert)Der Korridor C/D3 kreuzt das Vorranggebiet für 

 Windenergie fast auf voller Breite.Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder sind im RROP als „hoch" eingestuft. Der Lärm 
durch die Trasse C/D3 wird mit dem Lärm der Windräder 
überfrachtet. Bereits 2013 waren 25 Haushalte durch 
Lärmeinwirkungen schwer betroffen. Der überlagerte Lärm 
kann sich zukünftig intensiv bis in den Ortskern Gehrde 
ausbreiten. Eine Lärmbewertung fehlt in den 

 Antragsunterlagen.Bereits 2013 ist das Gebiet für Brutvögel 
von lokaler Bedeutung, für Rastvögel von durchschnittlicher 
Bedeutung. Für Gastvögel ist das Gebiet schon 2006 als 
avifaunistisch wertvoll gekennzeichnet. Die Weiterentwicklung 
der Avifauna in Verbindung mit der Trasse C/D3 und den 
Windrädern ist nicht beurteilt (siehe auch Einwände 5.2, 5.4). 
Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in Verbindung 
mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 bewertet.Insbesondere wurde bereits 2013 auf die 
erheblichen negativen Auswirkungen der WEA auf vorhandene 
Kompensationsflächen hingewiesen. Auch die Problematik der 
windkraftsensiblen Greif- und Eulenvogelarten wird 
beschrieben. Mit einer Trasse C/D3 wird sich die Situation 
deutlich verschlechtern. Eine Bewertung zu diesen 
Auswirkungen fehlt im Antrag.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und – wenn 
erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens werden systematische Kartierungen 
der Biotoptypen sowie der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna 
wird als Teilaspekt der von Natur und Landschaft im Rahmen des 
LBP betrachtet, mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können. Hinsichtlich der 
Lärmemissionen die durch mit dem Vorhaben in Verbindung 
stehenden Anlagen entstehen können, ist darauf hinzuweisen, 
dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß der Vorgaben 
des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der 
relevanten Verordnungen zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens zu gewährleisten ist. Im Bau wird auf 
eine schonende, schadstoff- und schallemissionsarme 
Durchführung der Maßnahmen geachtet und die geltenden 
gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Weitere Festlegungen werden 
im Planfeststellungsverfahren u.a. im Rahmen der 
Landschaftspflegerischen Begleitplanung und des 
Immissionsschutzberichtes getroffen.
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Windenergie 6.3 Überfrachtung von Wohngebieten und Landschaft durch 
 EnergieanlagenDer Windpark Gehrde - Drehle führte zu 

Flächenverlusten der Landwirtschaft und großen Einschnitten 
in die Natur. Der Vollausbau des Windparks ist zurzeit noch 
nicht vollzogen. Einen weiteren Flächenverbrauch durch eine 
Stromtrasse C/03, sowie damit verbundene Einschnitte in 
Landschaft und Natur sind für uns nicht akzeptabel. Ein 
Kerngrundsatz des ROG ist die Schaffung eines 
großräumigen, übergreifend ökologisch wirksamen 
Freiraumverbundsystems ohne Zerschneidung der Landschaft. 
Insbesondere betont das ROG, dass der Raum in seiner 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des 
Wasserhaushalts, der Tier und Pflanzenwelt sowie des Klimas 
einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln 
und zu sichern ist. Eine zusätzliche Freileitungstrasse C/D3 
würde einen eindeutigen Konflikt zu den gesetzlichen Zielen 
der Raumordnung erzeugen. Die gesamte Landschaft im 
Großraum Alfhausen, Hastrup, Gehrde, Rüsfort, Drehle, 
Wenstrup bis Badbergen wird mit einer zusätzlichen 
Freileitungstrasse C/03  rücksichtslos mit Anlagen der 
Energieerzeugung überfrachtet. Die Grundsätze der 
Raumordnung sind nicht eingehalten. Der Antrag ist 
unvollständig. Das ArL wird aufgefordert Unterlagen zur 
Vermeidung einer solchen Überfrachtung der Landschaft von 
den Antragstellern einzuholen und durch Sachverständige 
prüfen zu lassen. Eine Überfrachtung mit Energieanlagen ist 
durch das ArL abzulehnen. Das Ergebnis ist der Öffentlichkeit 
mitzuteilen. Bezug: ROG §§ 1, 2 ff; NROG § 2.

Die Aufgabe des Raumordnungsverfahren ist unter 
Berücksichtigung aller Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung die raumverträglichste der eingereichten Varianten 
heraus zu arbeiten um somit eine Vorzugsvariante für die 
Planfeststellung zu erhalten. Bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 

 Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt.Die aufgeführten 
Belange wurden im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie 
(Unterlage 5) berücksichtigt. geprüft. In den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren unterliegen diese Belange jedoch der 
Abwägung, d. h. sie stellen nur wenige von vielen Kriterien dar, die 
in den Variantenvergleich einfließen und den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.

Seite 72 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürger gegen 380 kV e.V. vom 19.12.2017

Windenergie a) Vorranggebiet 04-2013/01-2004 Wohld/Badbergen (WEA 
sind realisiert) Der Korridor „C" kreuzt das Vorranggebiet für 
Windenergie fast auf voller Breite. Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder ist im RROP als „hoch" eingestuft. Die 
Geräusche der Trasse werden sich mit dem Lärm der 
Windräder überlagern. Eine Beurteilung fehlt in den 
Unterlagen. Der Brutvogellebensraum ist bereits 2012 von 
durchschnittlicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung ist nicht 

 im ROV 51b erfasst.Die Brut- und Rastvogelgebiete wurden 
bereits 2006 in der Stufe „ Regionale Bedeutung" bewertet. 
Eine Beurteilung zur Entwicklung Trasse C/Windräder fehlt im 
Antrag. Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in 
Verbindung mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 bewertet.Zwischen der Trasse C und dem langen Windpark 
Wohld stellt sich auch ein „gefangener Raum Avifauna" ein, 
siehe Anlage 14 (siehe auch Einwände 5.2, 5.4). Die 
Auswirkungen sind nicht bewertet. Ein Abgleich zu den 
Festlegungen des Planfeststellungsverfahren 
„Dammerneuerung Gehobene Hase" Az.: 62025-000-004 vom 
23.3.2015 im Zusammenhang Trasse C/Windpark ist nicht 
erfolgt.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und – wenn 
erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Hinsichtlich der 
Lärmemissionen die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden 
Anlagen entstehen können, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß der Vorgaben des 
Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der relevanten 
Verordnungen zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens zu gewährleisten ist. Im Bau wird auf 
eine schonende, schadstoff- und schallemissionsarme 
Durchführung der Maßnahmen geachtet und die geltenden 
gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Weitere Festlegungen werden 
im Planfeststellungsverfahren u.a. im Rahmen der 
Landschaftspflegerischen Begleitplanung und des 
Immissionsschutzberichtes getroffen.
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Windenergie  5.4 Gefangener Raum AvifaunaWir nehmen hierzu Bezug auf 
folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: Unterlage 2A, 
UVSBericht, Tabelle 122, Seite 253 in Verbindung mit 
Unterlage 2B-Karte 1-Blatt 2 MenschenWohnen und Karte 10 

 Konfliktschwerpunkte.Die Windenergieanlage Gehrde/Drehle 
besteht aus insgesamt 14 Windrädern. In allen Karten der 
Antragsunterlagen sind jedoch nur 13 Anlagen dargestellt. 
Damit sind die Karten unvollständig und für eine umfassende 
Beurteilung der Situation ungeeignet. Der Konfliktpunkt 21 wird 
gemäß Tabelle 122 maßgeblich von einem Bereich für die 
Avifauna mit mittlerem Gefährdungspotenzial gebildet. Das 
Gefährdungspotential ist jedoch nur allgemein erfaßt und nicht 
ausreichend vertieft bewertet. Hier entsteht eine besondere 
geometrische Form aus der im rechten Winkel angeordneten 
Windanlagenstandorte und der Trasse C, siehe Anlage 12 und 
13 Gefangener Raum Avifauna, Karte 1, Blatt 2, 

 Ausschnitt.Mit dem Schlagbereich der Windradflügel wird 
eine Front aus einem Querriegel und einer Längsseite gebildet. 
Zusätzlich erzeugt die Trasse C eine zweite Längsseite. Durch 
diese Geometrie entsteht insbesondere für Großvögel ein Art „ 
Gefangener Raum" auf ihrem Weg vom Vogelschutzgebiet 
Alfsee zu den Futterplätzen in der Bauernschaft Wenstrup, 
siehe auch Blüml 2017, Anlage 1. Die Futterplätze werden seit 
2 Jahren regelmäßig von großen Vogelgruppen aufgesucht. 
Insbesondere sind auch die nachts fliegenden Vögel gefährdet 
durch den dichten Schlagbereich der Windradflügel und den 
Freileitungen der Trasse C. Die Bewertung in Tabelle 122 ist 
insofern unvollständig und die Darstellung des Konfliktpunktes 
21 in Karte 10 muß deutlich erweitert werden auf den Bereich 

 des „Gefangenen Raums Avifauna".Wir fordern auch hier 
eine umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung 
des NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir 
sehen die Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen.

Die Hinweise bezüglich der in den Unterlagen nicht dargestellte 
Windenergieanlage werden dankend zu Kenntnis genommen und – 
wenn erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 

 Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.Die Konflikte mit den 
avifaunistischen Probeflächen in der Haseniederung und am VSG 
"Alfsee" wurden - unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen - im Zuge der UVS (schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und 
der Natura 2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Hauptvarianten C und D3 - auch aufgrund der Konflikte 
mit der Avifauna - mit erheblichen Nachteile verbunden sind und 
daher im Variantenvergleich als nachteilig gegenüber der 
Hauptvarianten A/B anzusehen sind. Die als Vorzugsvariante 
ermittelte Hauptvarianten A/B hält demgegenüber den größten 
Abstand zu den Vogellebensräumen entlang der Hasenierung 
sowie des VSG "Alfsee", sodass bau- anlage- und betriebsbedingte 
erhebliche Beeinträchtigungen auf das VSG und die angrenzenden 
Nahrungshabitate ausgeschlossen werden können.
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 4.1 Zahl der HGÜ-Leitungen in den Raum OldenburgEs gibt 
einen Widerspruch zwischen den Prüfungsergebnissen der 
Bundesnetzagentur {04.08.2017), die nur ein 
Gleichstromsystem in den Raum Cloppenburg vorsehen, und 
dem am 17. Mai 2017 eröffneten Raumordnungsverfahren für 
eine Gleichstrom-Erdkabeltrasse von Raum Emden in den 
Raum Cloppenburg, das drei Gleichstromsysteme in den 

 Raum Cloppenburg vorsieht.Das am 15. Juni 2017 eröffnete 
Raumordnungsverfahren sieht bis zu drei Konverterstationen 
im Raum Cloppenburg vor: "An den beiden ermittelten 
Standorten erfolgt neben der Errichtung von Umspannwerken 
auch die Errichtung von insgesamt bis zu drei 

 Konverterstationen ... "Die Bundesnetzagentur sieht 
hingegen in ihrer am 04. August 2017 

 veröffentlichtenBedarfsermittlung nur noch eine 
Konverterstation im Raum Cloppenburg vor: "Die 
Bundesnetzagentur hat die von den 
Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Alternativen für 
die zwei Netzverknüpfungspunkte der Anbindungssysteme 
NOR-6-3 und NOR-3-2 geprüft (siehe Abschnitt I C 3.2) und 
gegeneinander abgewogen. Nach derzeitigem Stand erscheint 
die Verschiebung von zwei Netzverknüpfungspunkten nach 
Hanekenfähr die insgesamt sinnvollere Alternative. 
  "Frage:Soll später das Raumordnungsverfahren 

entsprechend angepasst werden, wenn tatsächlich nur noch 
maximal eine Konverterstation im Raum Cloppenburg geplant 
ist?" Die vorg. Frage der Gutachter ist nach dem eingangs 
Gesagten dahingehend zu beantworten, dass das 
gegenständliche ROV deshalb eigentlich mangels 
Antragsbefugnis bzw. Entscheidungsinteresses einzustellen 
wäre, zumindest aber wäre es bis zu einer Klärung aus den 

 o.g. Gründen auszusetzen, was hiermit auch beantragt ist.1. 
 Siehe etwa [ROV-AC 2017, Unterlage 7, S. 3, Abb. 5).2. 

[ROV-AC 2017, Erläuterungsbericht, Unterlage lA, S. 131, 
  Abb. 33).3. [Brakelmann/Jarass 2017, Kap. 3).4. [BNetzA 

   2017].5. [BNetzA 2017, S. 92].6.[BNetzA 2017, S. 93].7. 
[BNetzA 2017, S. 256).

"Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses erfolgt unter 
Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor Verstärkung 
und Ausbau). Das Gesamtkonzept der Netzausbauplanung sieht – 
auch für Niedersachsen – den Einsatz von DC-Verbindungen vor. 
So wird zum Beispiel durch die DC-Verbindung von Emden/Ost 
nach Osterath und von dort weiter nach Philippsburg ein 
wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus Offshore-WEA in 

 weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs transportiert. Die 
Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf als Wechsel- oder 
Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 

 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich. "
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Unter Kapitel 4 in der berichten die o.g. Gutachter 
auszugsweise über den aktuellen Stand der Überlegungen bei 
der Bundesnetzagentur und stellen die Bedeutung für das 

 gegenständliche ROV heraus:„Am 04. August 2017 wurden 
von der Bundesnetzagentur "Vorläufige Prüfungsergebnisse 
Netzentwicklungsplan Strom" veröffentlichtßl.Für die geplante 
380-kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg - Merzen wird dort 

 ausgeführt:"Im NEP 2017-2030 wird das Projekt im Hinblick 
auf die geänderten energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen erneut überprüft. "lliAllerdings steht das 
so bei allen Projekten. Inwieweit dies eine echte erneute 
inhaltliche Prüfung bedeutet oder nur eine allgemeine Floskel 
ist, wird sich zeigen. Die Streckenmaßnahmen M51a und 
M51b: Conneforde - Cloppenburg - Merzen "werden 
vorbehalt/ich weiterer Erkenntnisse als bestätigungsfähig 

 eingestuft. ""Die Punktmaßnahme M493: HGÜ-Kurzkupplung 
in Cloppenburg erscheint nach derzeitigem Stand der Prüfung 
nicht bestätigungsfähig . ... Nach derzeitigem Stand erscheint 
die Verschiebung von zwei Netzverknüpfungspunkten nach 
Hanekenfähr die insgesamt sinnvollere Alternative. 
Dementsprechend kann die Maßnahme M493 entfallen. Sie 

  erscheint daher nicht bestätigungsfähig."Fazit:Die 
Bundesnetzagentur hat ihre Meinung zu den bisherigen 
Planungen wesentlich geändert: Sie sieht nur noch eine statt 
drei Gleichstromleitungen in den Raum Cloppenburg vor und 
greift damit die in unserem Gutachten geäußerten Bedenken 
auf. Es gibt einen Widerspruch bezüglich der Zahl der 
Gleichstromsysteme zwischen den Prüfungsergebnissen der 
Bundesnetzagentur (1 Gleichstromsystem) und den 
Unterlagen zum Raumordnungsverfahren zu den 
Gleichstromleitungen in den Raum Cloppenburg (3 

 Gleichstromsysteme).Die geplante 2*380-kV-
Drehstromleitung von Conneforde über Cloppenburg nach 
Merzen hält die Bundesnetzagentur allerdings weiterhin für 
wirksam und erforderlich.

Die Abwägung verschiedener Alternativen, wie z.B. der Bau einer 
neuen Leitung als Gleichstrom- oder Wechselstromverbindung, ist 
integraler Bestandteil des NEP-Prozesses.  Die Alternativen zur 
Anbindung von drei Offshore-Konvertern in Cloppenburg wurden 
z.B. bereits im ersten Entwurf des NEP 2017-2030 entsprechend 

 aufgeführt. Die Verschiebung zweier Endpunkte von DC-
Verbindungen von ehemals Cloppenburg nach Hanekenfähr 
bewertet die Bundesnetzagentur als „netztechnisch und 
volkswirtschaftlich sinnvollere Lösung“. Daher hat sie den 
Netzverknüpfungspunkt Hanekenfähr für die beiden Offshore-
Netzanschlusssysteme bestätigt. Die Verschiebung der NVP nach 
Hanekenfähr hat hingegen keine Auswirkung auf den Bedarf des 

  antragsgegenständliche Vorhaben. Der Bedarf der Errichtung 
der Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen in 
Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-Prozesses 
wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie vom 
Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

 6.9 fehlende Antragsbefugnis/ EntscheidungsinteresseEiner 
Rechtfertigung im fachplanerischen Sinn bedarf es im ROV 
wohl nicht. Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, dass 
Behörden, Institutionen und die Öffentlichkeit nicht letztlich 
sinnlos in Anspruch genommen werden dürfen. Ein 
umfangreiches ROV wie das Vorliegende führt dazu, dass in 
der Raumordnungsbehörde und in allen beteiligten Behörden / 
Institutionen tausende Arbeitsstunden in Anspruch genommen 
werden, die einerseits von der Allgemeinheit bezahlt werden 
und die andererseits dann nicht mehr für andere Aufgaben zur 
Verfügung stehen. Von der betroffenen Öffentlichkeit wird 
einerseits erwartet, dass sich diese mit dem Vorhaben und den 
Unterlagen befasst und sich in das Verfahren einbringt. 
Andererseits säht ein solches Verfahren bei den Betroffenen 
immer Ungewissheiten und Ängste, wie: Werde ich/ die Kinder 
gesundheitlich belastet? Wo wird die Trasse letztlich 
langführen? Wird meine Immobilie Wertverluste haben und 
dadurch die Altersvorsorge leiden? Kann/muss ich aktiv 
werden? So ein Verfahren führt also bei den Betroffenen 
immer zu einem Verlust an Lebensqualität und erheblichen 
zeitlichen sowie ggf. finanziellen Belastungen; und zwar 
oftmals in erheblichem Umfang und für viele Jahre. Derartige 
Belastungen dürfen weder den Verwaltungen noch den 
Betroffenen mutwillig zugefügt werden. Dies ist letztlich eine 
Frage der Antragsbefugnis bzw. des Entscheidungsinteresses. 
Wir haben Zweifel, ob die Antragsbefugnis derzeit vorliegend 
zu bejahen ist. Denn gerade, was das gegenständliche 
Vorhaben samt den damit verbundenen Vorhaben wie 
Offshore-Anbindungen angeht, gibt es derzeit erhebliche 
Unsicherheiten und Überarbeitungen in der Netzplanung. 
Hierauf haben schon der Landkreis Cloppenburg und die 
Gemeinde Cappeln in ihren Stellungnahmen im 
Raumordnungsverfahren zum Abschnitt 51a zutreffend hin. 
Hierauf nehmen wir Bezug. Andererseits nehmen wir Bezug zu 
den beiden oben in Bezug genommenen Stellungnahmen und 
Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. Jarass. Diese führen 
zusammenfassend eine Reihe Gesichtspunkte und 
Entwicklungen auf, die auf die Notwendigkeit, zumindest aber 
auf die Anzahl und den Ort von Umspannwerken und 

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden. Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht.  Gleiches gilt für 
das hier geforderte Moratorium für die Maßnahme 51 b, die 
geforderte Umsetzung als HGÜ Leitung, oder die Umsetzung als 
durchgehende Erdverkabelung. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. U. a. kann gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG 
eine Leitung auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert 
werden, wenn eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 
1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des BNatschG verstieße und mit 
dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne 
des § 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 gegeben ist. Insbesondere liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass der Gesetzgeber das ihm zustehende Ermessen überschritten 
haben könnte oder der Bedarf weggefallen ist. TenneT und 
Amprion setzen den öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Errichtung 
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Konverterstationen massiven Einfluss haben können. Gerade 
letztere bestimmen mit ihren Standorten, ggf. der vorhandenen 
oder angeblich nicht vorhandenen Kombinationsmöglichkeit 
mehrerer UW-Standorte, letztlich den Trassenverlauf 
entscheidend. Da die Gutachten inzwischen aus dem ROV der 
Maßnahme 51a allen Beteiligten bekannt sind, wird hier 

 aufeine Beifügung in der Anlage verzichtet.

des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, 
BBPlG, NEP), als Vorhabenträgerinnen um.
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sonstige Stellungnahmen Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 

 UVS-Berichtes angemerkt:Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 

 Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst.Wie wir in 
Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, durch 
Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 
dargestellt worden. Der Antragsteller selbst gibt in der 

 Unterlage 2A S.50 vor:„Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 

 Ziffer 07, S. 13 LPOP)"Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km(= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 

 und unvollständig.Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 
Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 und S.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung gesundheitlicher Schäden 
vor. Das ArL wird aufgefordert, die Trassenführung unter 
diesen Umständen abzulehnen. Die Antragsteller sollen 
aufgefordert werden, hinsichtlich einzuhaltender Abstände und 
Gesundheitsgefahren überarbeitete Antragsunterlagen 
vorzulegen. Ein „Verschieben" der Problematik in das spätere 
Planfeststellungsverfahren führt in diesem Verfahren zu einer 
unvollständigen Prüfung der Raumordnung. Wir nehmen 
hierzu Bezug auf folgende Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften: ROG §§ 1,2 ff, NROG, BlschG, 26. BlmschV, 
26.BlmschVVwV (hier insbesondere Punkte 2.3, 3)

Der im LROP als Grundsatz der Raumordnung festgelegte 
Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, darf bei Vorliegen 
der Ausnahmetatbestände unterschritten werden und kann, sofern 
eine Ausnahme nach dem LROP nicht vorliegt, im Übrigen im 
Rahmen der Abwägung überwunden werden. Dies wurde im 
Rahmen der Engstellenpapiere durchgeführt. Darauf aufbauend 
haben die Vorhabenträger die vorliegenden Korridore ermittelt und 
beantragt.
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sonstige Stellungnahmen Es gibt einen weiteren Zusammenhang mit dem Gutachten 
Blüml 2017 (Anlage 1). Im Bereich Badbergen überlagern sich 
hier zusätzlich die Erkenntnisse aus der Avifauna-
Untersuchung der beiden Verfahren (Erneuerung der Dämme 
.„ und ROV, Massnahme 51b). Es ist erkennbar, dass sich die 
faktischen Gebietsteile des EU- Vogelschutzgebietes Alfsee 
über Badbergen hinaus an der Hase entlang bis Quakenbrück 
(Konflikt 18, Unterlage 2B-Karte 10) ausweiten. Die Grundlage 
dafür ist durch den Planfeststellungsbeschluss vom 23.03. 
2015 (Anlage 8, Planfeststellungsbeschluss für die Erneuerung 
der Dämme und Deiche an der Gehobenen Hase zwischen 

 Quakenbrück und Gehrde, Seiten 1 und 2) gegeben.In 
diesem Zusammenhang wird noch auf den bekannten 
Kommentar De Witt/Bartholome' (2014) zum faktischen 
Vogelschutzgebiet hingewiesen: „......... wonach 
Beeinträchtigungen der Lebensräume grundsätzlich unzulässig 
sind. Dies hat zur Folge, dass in faktischen 
Vogelschutzgebieten strengere Vorschriften gelten als in 
ausgewiesenen Vogelschutzgebieten. Vorhaben, die die 
Lebensräume der Vögel i. S. des Art. 4 IV VRL beeinträchtigen 
könnten, sind stets unzulässig. Auch wirtschaftlich 
herausragende Projekte können nicht zugelassen werden, 
wenn ihre Umsetzung die geschützten Vogelarten gefährden 
würde." Daraus wird abgeleitet, dass die Trasse C im Bereich 
des faktischen Vogelschutzgebietes nicht realisiert werden 
kann. Ergänzend wird an dieser Stelle hingewiesen auf die 
Beschreibung der Antragsteller zur vorgeschlagenen 
Erweiterung des Vogelschutzgebietes im Hasetal (Kap. 3, S. 
35, 39).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der in der Anlage 8 
genannte Planfeststellungsbeschluss enthält keinen Angaben zu 

 faktischen Vogelschutzgebieten. Durch langjährige 
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 
abgeschnitten haben.
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sonstige Stellungnahmen An dieser Stelle ist noch einmal in aller Deutlichkeit darauf 
hinzuweisen, dass die Varianten C und D3 aus den oben 
ausführlich dargelegten Gründen, insbesondere unter 
Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots für das 
faktische Vogelschutzgebiet im südlichen Bereich nicht 
ernsthaft in Betracht kommen. Wir beantragen deshalb die 
Einstellung der Planungsarbeiten an den Hauptvarianten C 
und D3. Sowohl in der Gesamtschau des Vorhabens mit den 

 Abschnitten 51a und51b wie auch bei isolierter Betrachtung 
des Abschnitts Slb kommen nur die Autobahnvarianten D1 und 
D2 realistischerweise als Alternativen zur Vorzugstrasse A/B in 
Frage. Wir beantragen deshalb die Autobahnvarianten D1 und 
D2 erneut und ernsthaft zu prüfen. Wir behalten uns vor, bei 
weiteren Erkenntnissen unsere Stellungnahme zum laufenden 

 Verfahren zu ergänzen.Wir stellen hiermit, auch im Namen 
unserer Mitglieder, einen Antrag auf die Durchführung einer 
Erörterung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Über die Varianten A, B 
und C mit ihren Untervarianten hinaus wurden die Varianten D1, 
D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu prüfen, die den Grundsatz 
der Raumordnung, eine Bündelung mit bestehender linearer 
Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, weitgehend befolgen. Die 
Korridore D1, D2 und D3 wurden in der Unterlage zur 
Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft wie die 
Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 der BAB 1 
liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

  vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse mit tiefwurzelnden Pflanzen aus 
technischen Gründen nicht zulässig. Insbesondere wegen der zu 
erwartenden Annäherungen an Wohngebäude im Innenbereich 
werden die Varianten D1 und D2 im Vergleich zu den übrigen für 
eine vertiefte Untersuchung vorgesehenen Trassenkorridoren, 
auch zu Variante D3, bereits auf Grundlage einer Grobbetrachtung 
als konfliktreicher eingeschätzt, so dass diese Varianten D1 und D2 
für eine vertiefte Betrachtung ausgeschlossen werden (vgl. 
Unterlage 1A, Kapitel 4.7).
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sonstige Stellungnahmen  6.11 fehlende Prüfung technischer AlternativenEine große 
Rolle spielen bei der Variantenprüfung die sogen. Engstellen. 
Dabei wird durchgängig für ein Erdkabel von einer 
erforderlichen Trassenbreite von 45 m (für die Bauzeit) 
ausgegangen. Alternativen, die deutlich weniger Flächenbreite 
beanspruchen oder gar die unterirdische Verlegung von 
Kabeln wurde bei den Variantenprüfungen gar nicht 
berücksichtigt. Im Gutachten der Prof. Brakelmann und Jarass 
wird dargelegt, dass solche technischen Alternativen nicht nur 
existieren, sondern auch angewandt und damit erprobt sind. 
Sie nicht zu berücksichtigen, ist daher offenkundig 
abwägungsfehlerhaft. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten 
machen wir uns insoweit die Ausführungen im aktuellen 
Gutachten der Prof. Brakelmann und Jarass in diesem 

 Raumordnungsverfahren vollinhaltlich zu eigen.Ergänzend 
wird vorgetragen: die Berücksichtigung des Anbauverbots mit 
40 m beidseits der A 1 hinsichtlich der Verlegung eines 
Erdkabels ist rechtlich nicht haltbar. Das 
Bundesfernstraßengesetz, FStrG, kennt ein solches 
Anbauverbot nicht. In § 9 Abs. 1Satz1 Nr. 1. FStrG ist ein 
Anbauverbot für Hochbauten in einer Entfernung bis zu 40 m 
verankert. Nach § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt das Verbot auch für 
„Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs". Die 
Verlegung von Erdkabeln ist aber weder Hochbau noch 
Abgrabung größeren Umfangs. Auch bei offener Bauweise tritt 
eine Abgrabung stets nur zeitweise auf. Von § 9 Abs. 1 FStrG 
erfasst sind aber lediglich Abgrabungen im 
bauordnungsrechtlichen Sinne, mithin solche, die dauerhaft 
Bestand haben sollen. Selbst wenn das Anbauverbot hier 
greifen würde, wäre aber zu unterstellen, dass für die 
Verlegung von Erdkabeln Ausnahmen nach§ 9 Abs. 8 FStrG 
erteilt werden

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.Eine Festlegung des 
Bauverfahrens im Falle einer Teilerdverkabelung ist nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach 
detaillierter Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 

  Planfeststellungsverfahrens. Inwieweit die Anbauverbotszone 
entlang der BAB 1 für das Erdkabel zum Tragen kommt oder nicht, 
kann dahingestellt bleiben, da es keinen Korridor gibt, der in 
diesem Bereich ein Erdkabel vorsieht. Die Korridore D1 und D2 
wurden im Vorfeld aufgrund der Raumwiderstände, insbesondere 
der raumordnerischen Ziielkonflikte entlang der BAB 1, bereits 
abgeschichtet. Ob innerhalb der Anbauverbotszone gebaut werden 
darf oder nicht, ist maßgeblich mit dem Straßenbaulastträger im 
Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahren zu  
erörtern.

Seite 82 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürger gegen 380 kV e.V. vom 19.12.2017

sonstige Stellungnahmen  6.9 fehlende Antragsbefugnis/ EntscheidungsinteresseEiner 
Rechtfertigung im fachplanerischen Sinn bedarf es im ROV 
wohl nicht. Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, dass 
Behörden, Institutionen und die Öffentlichkeit nicht letztlich 
sinnlos in Anspruch genommen werden dürfen. Ein 
umfangreiches ROV wie das Vorliegende führt dazu, dass in 
der Raumordnungsbehörde und in allen beteiligten Behörden / 
Institutionen tausende Arbeitsstunden in Anspruch genommen 
werden, die einerseits von der Allgemeinheit bezahlt werden 
und die andererseits dann nicht mehr für andere Aufgaben zur 
Verfügung stehen. Von der betroffenen Öffentlichkeit wird 
einerseits erwartet, dass sich diese mit dem Vorhaben und den 
Unterlagen befasst und sich in das Verfahren einbringt. 
Andererseits säht ein solches Verfahren bei den Betroffenen 
immer Ungewissheiten und Ängste, wie: Werde ich/ die Kinder 
gesundheitlich belastet? Wo wird die Trasse letztlich 
langführen? Wird meine Immobilie Wertverluste haben und 
dadurch die Altersvorsorge leiden? Kann/muss ich aktiv 
werden? So ein Verfahren führt also bei den Betroffenen 
immer zu einem Verlust an Lebensqualität und erheblichen 
zeitlichen sowie ggf. finanziellen Belastungen; und zwar 
oftmals in erheblichem Umfang und für viele Jahre. Derartige 
Belastungen dürfen weder den Verwaltungen noch den 
Betroffenen mutwillig zugefügt werden. Dies ist letztlich eine 
Frage der Antragsbefugnis bzw. des Entscheidungsinteresses. 
Wir haben Zweifel, ob die Antragsbefugnis derzeit vorliegend 
zu bejahen ist. Denn gerade, was das gegenständliche 
Vorhaben samt den damit verbundenen Vorhaben wie 
Offshore-Anbindungen angeht, gibt es derzeit erhebliche 
Unsicherheiten und Überarbeitungen in der Netzplanung. 
Hierauf haben schon der Landkreis Cloppenburg und die 
Gemeinde Cappeln in ihren Stellungnahmen im 
Raumordnungsverfahren zum Abschnitt 51a zutreffend hin. 
Hierauf nehmen wir Bezug. Andererseits nehmen wir Bezug zu 
den beiden oben in Bezug genommenen Stellungnahmen und 
Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. Jarass. Diese führen 
zusammenfassend eine Reihe Gesichtspunkte und 
Entwicklungen auf, die auf die Notwendigkeit, zumindest aber 
auf die Anzahl und den Ort von Umspannwerken und 

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden. Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht.  Gleiches gilt für 
das hier geforderte Moratorium für die Maßnahme 51 b, die 
geforderte Umsetzung als HGÜ Leitung, oder die Umsetzung als 
durchgehende Erdverkabelung. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. U. a. kann gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG 
eine Leitung auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert 
werden, wenn eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 
1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des BNatschG verstieße und mit 
dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne 
des § 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 gegeben ist. Insbesondere liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass der Gesetzgeber das ihm zustehende Ermessen überschritten 
haben könnte oder der Bedarf weggefallen ist. TenneT und 
Amprion setzen den öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Errichtung 

Seite 83 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürger gegen 380 kV e.V. vom 19.12.2017

Konverterstationen massiven Einfluss haben können. Gerade 
letztere bestimmen mit ihren Standorten, ggf. der vorhandenen 
oder angeblich nicht vorhandenen Kombinationsmöglichkeit 
mehrerer UW-Standorte, letztlich den Trassenverlauf 
entscheidend. Da die Gutachten inzwischen aus dem ROV der 
Maßnahme 51a allen Beteiligten bekannt sind, wird hier 

 aufeine Beifügung in der Anlage verzichtet.

des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, 
BBPlG, NEP), als Vorhabenträgerinnen um.

sonstige Stellungnahmen 6.5 Abweichungen/Widersprüche zum „Regionalen 
 Raumordnungsprogramm RROP" LandkreisOsnabrück 

2004 - Fortschreibung Energie 2013, zu den Unterlagen 1-3 
 des AntragsMit der Fortschreibung Energie 2013 hat der 

Landkreis Osnabrück sein Regionales 
Raumordnungsprogramm von 2004 erweitert. Auch hier waren 
die Landschaftsarchitekten Kortemeier und Brockmann tätig 
und stellten die erforderlichen Unterlagen für die 
Fortschreibung Energie 2013 zusammen. Ein Schwerpunkt der 
Unterlagen war die Beurteilung mit Umweltbericht von 
Gebieten für Windenergieanlagen (WEA). Im Vergleich zum 
ROV 51b Trasse C/D3 stellt man fest, dass sich drei 
Vorranggebiete für Windenergie direkt mit Korridor C/D3 
teilweise oder ganz überlagern. Insbesondere fallen hier 
folgende Punkte auf (siehe hierzu Anlage 28, Regionales 
Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück 2004):

Die Hinweise stehen nicht im Widerspruch zu den eingereichten 
Antragsunterlagen. Das angesprochene ehemalige Vorranggebiet 
liegt südlich etwas außerhalb der Trassenkorridore C und D3. Es 
ist richtig, dass die Fläche im Zuge der Teilfortschreibung des 
RROP 2013 aufgrund der besonderen Konflikte mit der Avifauna 
ausgeschlossen worden ist. Auch wenn die Kollisionsrisiken für 
Vögel an Freileitungen deutlich geringer sind als bei 
Windenergieanlagen, so sind die artenschutzrechtlichen Konflikte 
der beiden Vorhabentypen ähnlich gelagert. Aufgrund der 
besonderen Konfliktlage mit Zug- und Rastvögeln, die hier auch in 
Verbindung zum Vogelschutzgebiet Alfsee stehen, schneiden die 
Korridore C und D3 beim Artenschutz auch deutlich schlechter ab. 
daher auch deutlich schlechter ab als der seitens der 
Vorhabenträger beantragte Korridor A/B. Ob es sich bei den 
genannten Flächen um ein faktisches Vogelschutzgebiet handelt, 
kann von hier aus nicht beurteilt werden. Eine Nachmeldung in 
diesem Bereich ist seitens des Landes aktuell nicht vorgesehen. 
Die nationale Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee 
ist erst vor wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte 
Bereich nicht in die Abgrenzung einbezogen. In der 
Schutzgebietsverordnung wird jedoch ausdrücklich auf die 
funktionszusammenhänge zwischen den Nahrungsflächen nördlich 
des Schutzgebietes und den Schlafplätzen der Vögel am Alfsee 
hingewiesen. Diesem Sachverhalt wurde auch bei der den 
Unterlagen beigefügten FFH-Vorprüfung Rechnung getragen, so 
dass die Korridore C und D3 auch unter dem Gesichtspunkt des 
Gebietsschutzes schlecht abgeschnitten haben.
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sonstige Stellungnahmen 5. Stellungnahme zu einzelnen Konfliktschwerpunkten aus den 
 Antragsunterlagen zum ROV5.1 Konfliktschwerpunkte 18, 19 

 und 20Es wird Bezug genommen auf die Unterlage 2A- 
UVS - Bericht, Tabelle 122, Seiten 251- 252 in Verbindung mit 
Unterlage 2B, Karte 1, Blatt 2, Menschen-Wohnen und Karte 
10, Konfliktschwerpunkte. In Karte 10 sind die Konfliktpunkte 
deutlich räumlich voneinander getrennt dargestellt. Die 
Bereiche mit avifaunistischem Konfliktpotential (grün 
gepunktet) bilden einzelne Inseln. Hier ist kein ausreichender 
Abgleich mit dem Planfeststellungsbeschluss Az. 62025-000-
004 vom 23.3.2015 zum Verfahren „Erneuerung der Dämme 
und Deiche an der Gehobenen Hase zwischen Quakenbrück 
und Gehrde - NLWKN" (siehe Anlage 8, 
Planfeststellungsbeschluss für die Erneuerung der Dämme 
und Deiche an der Gehobenen Hase zwischen Quakenbrück 
und Gehrde, Seiten 1 und 2) durchgeführt worden. Die 
Unterlagen des Verfahrens beinhalten eine sehr ausführliche 
Umweltverträglichkeitsstudie, eine vertiefte Planung der 
Überschwemmungsgebiete, eine Artenschutzprüfung und sehr 
detaillierte Karten der Tierwelt, Avifauna etc„ Die notwendige 
Einbindung dieser Erkenntnisse in das ROV, Maßnahme 51b 
ist nicht erfolgt. Der Antrag ist damit unvollständig und die 
Grundsätze der Raumordnung sind nicht eingehalten worden. 
Bei der erforderlichen Berücksichtigung des o. g. 
Planfeststellungsverfahrens ist eine räumliche Trennung der 
Konfliktpunkte nicht mehr möglich. Die Konflikte 18, 19, und 20 
verschmelzen zu einem „Großpunkt" (Anlage 9, Karte Konflikt 
18, 19, 20, Großpunkt ).

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Einstufung der 
Konfliktschwerpunkte bezüglich der Avifauna stützt sich auf die im 
Zuge der Antragstellung durchgeführten Bestandskartierungen. Die 
Kartierung erfolgte auf Probeflächen und hat damit keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Probeflächen wurden jedoch auf 
der Grundlage möglicher Verdachtsflächen zum Vorkommen 
wertgebender Arten, wie z.B. den landesweiten Daten des NLWKN 
zu den avifaunistisch wertvollen Bereichen ausgewählt. Auf Ihren 
Hinweis hin, wurden die Unterlagen zu oben genanntem 
Planfeststellungsverfahren gesichtet. Die Anlage 7 der UVS zeigt 
die Bewertungskarte zu Arten- und Lebensgemeinschaften. 
Bereiche besonderer Bedeutung beschränken sich auf einen 
Abschnitt der Hase nordöstlich von Badbergen. Die Abgrenzung 
der Wertvollen Flächen decken sich mit der Abgrenzung der 
Konfliktschwerpunkte in den hier vorliegenden Unterlagen. Ein 
Widerspruch besteht insofern nicht.

sonstige Stellungnahmen  5.3 Konfliktschwerpunkte 32 und 33Für die Konflikte 32 und 
33 der Trasse D3 gilt die selbe Problematik wie unter Pkt. 5.1 
bereits ausführlich erläutert. Es gelten dieselben Unterlagen 
aus dem Antrag und dieselben Bezüge.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die 
Erwiderung im Zusammenhang mit Pkt. 5.1 verwiesen.
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sonstige Stellungnahmen Bezug: VRL; BNatSchG; Bernotat, D., Dierschke, V. (2016): 
übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 
wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen - 

 3. Fassung - Stand 20.9.16Zum gesamten Abschnitt 4. 
Stellungnahme zu avifaunistischen Aspekten beziehen wir uns 
auf folgende Veröffentlichungen und Unterlagen: FFH 
Richtlinie; BNatSchG; Bernotat, D., Dierschke, V. (2016): 
Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 
wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen -3. 
Fassung - Stand 20.9.2016; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen)-Vogelwelt 134 S. 181-197; 
Verordnungstext zum Naturschutzgebiet 
„Hochwasserrückhaltebecken AlfhausenRieste" vom 2.3.2015; 
De Witt, S./ Bartholome', S. (2014): FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie - Die Praxis nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsrecht für die Praxis 
Band 4; Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensraume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH Richtlinie); Richtlinie 
2009/147/ EG des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung wildlebender 
Vogelarten (VRL); BArtSchV; UVPG

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
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sonstige Stellungnahmen  5.2 Konfliktschwerpunkte 21, 22 und 23Wir nehmen hierzu 
Bezug auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: 
Unterlage 2A, UVSBericht, Tabelle 122, S. 252-253 in 
Verbindung mit Unterlage 2B,Karte 10 Konfliktschwerpunkte, 
Unterlage 2C-Anl. 2, Avifauna-Untersuchungen-Karten, Karte 
3a, Flächenbewertung Brutvögel, Karte 3b Flächenbewertung 
Gastvögel und Karte 4 Flächenbewertung Avifaunistisches 

 Gefährdungspotential.In der Karte 10 und in der Tabelle 122 
sind die Konflikte als einzelne Punkte dargestellt und 
beschrieben. Auch werden die avifaunistischen Bereiche (grün 
gepunktet) als einzelne Inseln kartiert. Bei Betrachtung der 
Flächenbewertungskarten der Brut- und Gastvögel zeigen die 
Probeflächen 58A, 58B, 58C, 59, 60 und 61 ein großes 
zusammenhängendes Gebiet. Die Darstellungen in der 
Konfliktkarte sind nicht vollständig und geben das Ausmaß der 
Avifauna nur unzureichend wieder. Das in der Nähe befindliche 
EU-Vogelschutzgebiet DE 3513 (V17) „ Alfsee" steht hier in 
einem intensiven Zusammenhang und es bildet sich damit ein 
„Großkonfliktpunkt" (Anlage 11, Konflikte 21, 22, 23, Karte 10 
Ausschnitt). Dieser besteht eindeutig aus den Konflikten 21, 22 
und 23 gemeinsam mit dem gesamten Großraum 
Vogelschutzgebiet Alfsee. Insbesondere ist die Konfliktzone 
als faktisches Gebietsteil des EU Vogelschutzgebiet Alfsee zu 
werten. Das „Verschlechterungsverbot/VRL" ist hier 
entscheidend für ein Verbot eines Leitungsbaus. Eine 
Trennung in einzelne Kleinbereiche ist sachlich falsch und 
stimmt nicht mit den gegebenen Tatsachen vor Ort überein. 
Zusätzlich überlagert noch das Gefährdungspotential 
„Vogelschlagrisiko" (Karte 4 AGP, siehe oben) und der bei 
Konflikt 21 vorhandene „Gefangener Raum Avifauna" (siehe 
gesonderten Einwand Pkt. 5.4) die gesamte Problematik. Die 
Bewertung der Konfliktsituationen  ist unvollständig und die 
Raumordnung ist unzureichend bewertet. Wir fordern eine 
umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung des 
NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir sehen 
eine Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen. Auch an dieser 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Einstufung der 
Konfliktschwerpunkte be-üglich der Avifauna stützt sich auf die im 
Zuge der Antragstellung durchgeführten Bestandskartierungen. Die 
Kartierung erfolgte auf Probeflächen und hat damit keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Probeflächen wurden jedoch auf 
der Grundlage möglicher Verdachtsflächen zum Vorkommen 
wertgebender Arten, wie z.B. den landesweiten Daten des NLWKN 
zu den avifaunistisch wertvollen Berei-chen ausgewählt. Auf Ihren 
Hinweis hin, wurden die Unterlagen zu oben genanntem 
Planfeststellungsverfahren gesichtet. Die Anlage 7 der UVS zeigt 
die Bewertungskarte zu Arten- und Lebensgemeinschaften. 
Bereiche besonderer Bedeutung beschränken sich auf einen 
Abschnitt der Hase nordöstlich von Badbergen. Die Abgrenzung 
der Wertvollen Flächen decken sich mit der Abgrenzung der 
Konflikt-schwerpunkte in den hier vorliegenden Unterlagen. Ein 

 Widerspruch besteht insofern nicht.Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Damit ist die Ausführung als Erdkabel auf 
die im EnWG genannten Pilotprojekte beschränkt und auch hier 
nicht, als Regelbauweise vorgesehen, sondern nur bei Vorliegen 
der Ausnahmetatbeständen in technisch wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten möglich. Insofern rechtfertigt nicht jede 
Unterschreitung eines 200 m-Abstandes eine Ausführung als 
Erdkabel. Vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob sich eine 
Erdverkabelung in dem Abschnitt, in dem eine Unterschreitung des 
200 m-Abstandes unumgänglich erscheint als technisch und 
wirtschaftlich effizient erweist. Eine entsprechende Prüfung wurde 
in der Unterlage 7 für jede Abstandsunterschreitung vorgenommen. 
Die Gründe die aus Sicht des Vorhabenträgers für oder gegen eine 
Erdverkabelung sprechen sind im Fazit der einzelnen Steckbriefe 
dokumentiert. Dabei wurden die technischen Risiken im Betrieb 
eines Erdkabels und die finanzielen Mehraufwendungen den Zielen 
zur Gewährleistung eines gleichwertigen Wohnumfeldes ge-
genübergestellt. Die Erwägungen des Vorhabenträgers sind von 
dem Grundsatz getragen, dass die Effizenz eines 
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Stelle verweisen wir auf den schon unter Pkt. 5.1 zitierten 
Kommentar De Witt/Bartholome (2014) und die Folgerung 

 daraus hin.Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; VRL; Verordnung zum 
Naturschutzgebiet „Hochwasserrückhaltbecken Alfhausen -
Rieste vom 2.3.2015; BNatSchG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatsnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) - Vogelwelt 134: 181-197; 

 Gutachten Blüml 2017 (Anlage 1).Es werden keine 
Planungsvorschläge im Trassenkorridor C/D3 für 
Erdverkabelung vorgestellt. Im Rahmen des 
Bundesbedarfsplangesetzes sind hier aufgrund des 
Pilotprojekt-Status auch Erdverkabelungsstrecken im Bereich 
Trasse C/D3 zu planen und auszuweisen, insbesondere gilt 
dieses für den Bereich von Konflikt 19 über Konflikt 20, 21, 22 
bis zum Konflikt 23. Das ROV 51 b muss grundsätzlich 
Vorsorge für den unzerschnittenen Landschaftsraum treffen. 
Bei den aufgezeigten Konfliktpunkten sind die 
Planungsgrundsätze für das Schutzgut Mensch (200 m 
Abstandsregel) und Schutzgut Avifauna durch konstruktive 
Vorschläge im Verfahren nicht gelöst (siehe Einwände vorher). 
Die Grundsätze der Raumordnung sind nicht eingehalten. 

 Damit ist der Antrag unvollständig.Das ArL wird aufgefordert 
umfassende Planungsunterlagen zur Erdverkabelung für den 
hier aufgezeigten Bereich von den Antragstellern 
Amprion/TenneT einzuholen. Unabhängige Sachverständige 
sollten die Unterlage prüfen. Der Trassenbereich C/D3 ist als 
Alternative bei fehlenden Planungsunterlagen für 
Erdverkabelung grundsätzlich abzulehnen. Die Öffentlichkeit 
ist über neue Erdverkabelungsstrecken zu informieren. Bezug: 
ROG §§ 1,2; NROG § 2; BNatSchG, VRL

Erdkabelabschnittes umso höher ist, je mehr Wohngebäude in 
 kurzen Abschnitten geschützt werden können.Mit Blick auf den 

Gebiets- und Artenschutz erscheint die Konfliktlage nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht in dem Maße gegeben, dass eine 
Ausführung der Freileitung im Korridor C/D3 als Erdkabel zwingend 
in Betracht zu ziehen ist. Es wird davon ausgegangen, dass 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände oder erhebliche 
Beienträchtigungen des Vogelschutzgebietes Alfsee unter 
Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen sowie 
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden 
können.
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sonstige Stellungnahmen Wir fordern eine umfassende Ergänzung der Unterlagen unter 
Einbindung des NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, 
denn wir sehen eine Trassierungsmöglichkeit einer 
Höchstspannungsfreileitung in diesem Bereich der 
Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der Öffentlichkeit ist 
das Ergebnis dieser Ergänzung ist offenzulegen. Wir nehmen 
hierzu zusätzlich Bezug auf folgende Gesetze und 
Veröffentlichungen: ROG; NROG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) -Vogelwelt 134: 181-197; De 
Witt, S./Bartholome', S. (2014): Verwaltungsrecht in der Praxis 
Band 4 - FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Die Prüfung von 
Alternativen wird in der EU-Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 und 
der EU-Richtlinie 2011/92/EU der Europäischen Kommission 

 vom13.12.2011 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme vorgegeben.

Das Raumordnungsverfahren wird vom Amt für Regeionale 
Landesentwicklung in Oldenburg geführt. Das Amt trifft ggf. unter 
Einbeziehung anderer Fachbehörden die 
Abwägungsentscheidungen und die landesplanerische Feststellung 
zum Korridorverlauf. Das ARL ist eine unabhängige Stelle. Eine 
Objektivität in der Sache ist somit gewahrt.
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sonstige Stellungnahmen nach einer vertieften Durchsicht der Unterlagen zum RROP 
soll mit diesem Nachtrag noch ein Punkt besonders betont 
werden. Das Vorranggebiet Windpark 15-2013/06-2004 wurde 
in dem Verfahren aufgrund der faunistisch hohen 
Bedeutsamkeit für die Eignung ausgeschlossen (Nachtrag 
Anlage 2). Diese Erkenntnis haben die Landschaftsarchitekten 
Kortemeier und Brockmann in den Unterlagen RROP 2013 
vorgetragen. Die Trasse C/D3 kreuzt auf voller Breite das 
bereits 2013 ausgeschlossene Vorranggebiet (Nachtrag 

 Anlage 1).Durch den RROP Satzungsbeschluss vom 
30.10.2013 durch den LK Osnabrück wird die Richtigkeit des 
Eignungsausschlusses bezüglich des Vorranggebietes 
Windpark 15-2013/06-2004 umgesetzt. Darüber hinaus erteilt 
das „Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz" am 23.12.2013 den 
Genehmigungsbescheid für das RROP -Fortschreibung 
Energie 2013. Damit wird der Eignungsausschluss für den 
Windpark wieder bestätigt und dadurch das faktische 
Vogelschutzgebiet neben dem EU Vogelschutzgebiet Alfsee 
auf höchster Ebene anerkannt. Das RROP ist am 31.1.2014 in 

 Kraft getreten (Nachtrag Anlage 2).Die Planung der 
Netzbetreiber Amprion/TenneT berücksichtigt in keiner Weise 
die Festlegung (Eignungsausschluss) des Ministeriums und 
des LK Osnabrück für das Gebiet nördlich des Alfsees. Hier 
liegt mit der Trassenführung C/D3 eindeutig ein Planungsfehler 
vor. Der hohe Schutzgrad eines faktischen 
Vogelschutzgebietes lässt den Bau einer Stromtrasse nicht zu. 
Das ArL wird hiermit aufgefordert die Trasse C/D3 abzulehnen. 
Bezug: Regionales Raumordnungsprogramm LK Osnabrück 
2004 -Teilfortschreibung Energie 2013; VRL; BNatSchG; De 
Witt, S./Bartholome', S. (2014): Verwaltungsrecht in der Praxis 
Band 4- FFH und Vogelschutzrichtlinie

Die Hinweise stehen nicht im Widerspruch zu den eingereichten 
Antragsunterlagen. Das angesprochene ehemalige Vorranggebiet 
liegt südlich etwas außerhalb der Trassenkorridore C und D3. Es 
ist richtig, dass die Fläche im Zuge der Teilfortschreibung des 
RROP 2013 aufgrund der besonderen Konflikte mit der Avifauna 
ausgeschlossen worden ist. Auch wenn die Kollisionsrisiken für 
Vögel an Freileitungen deutlich geringer sind als bei 
Windenergieanlagen, so sind die artenschutzrechtlichen Konflikte 
der beiden Vorhabentypen ähnlich gelagert. Aufgrund der 
besonderen Konfliktlage mit Zug- und Rastvögeln, die hier auch in 
Verbindung zum Vogelschutzgebiet Alfsee stehen, schneiden die 
Korridore C und D3 beim Artenschutz auch deutlich schlechter ab. 
daher auch deutlich schlechter ab als der seitens der 
Vorhabenträger beantragte Korridor A/B. Durch langjährige 
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 
abgeschnitten haben.
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sonstige Stellungnahmen  6. Stellungnahme zu sonstigen Punkten6.1 Bewertung der 
technischen Widerstände in Bezug auf Kreuzungen mit 
erdverlegter Infrastruktur Wir nehmen hierzu Bezug auf 

 folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b:Unterlage 
1A-Erläuterungsbericht, Punkt 5.3.2.2. Bewertung der 
technischen Widerstände, hier insbesondere Tabelle 13, S.83, 
Text Gasleitung S. 85 in Verbindung mit Unterlage 
1AErläuterungsbericht, Punkt 5.3.6 Raumverträglichkeit, hier 
insbesondere Konfliktschwerpunkte S.112. In Tabelle 13 S. 83 
sind für den Bereich Trassenkorridor C keine Eintragungen für 
Gasleitungen erfolgt, da man davon ausgeht, daß diese nur im 
Bereich von Erdkabel-Abschnitten relevant seien. 

 InAnbetracht der oben geschilderten massiven 
Raumwiderstände, erscheint allerdings der Bau einer 
Freileitung absolut ausgeschlossen zu sein. So wäre allenfalls 
eine Erdverkabelung zu untersuchen. Deshalb ist es für die 
Beurteilung der technischen Widerstände unerläßlich, die im 
Süden und Osten von Gehrde verlaufenden Produkt- bzw. 
Gasleitungen zu berücksichtigen. Im Trassenbereich C sind 
folgende 2 Gasleitungen erdverlegt und im Bestand (Anlage 
15, Karte 1, Blatt 2, Ausschnitt Raum Gehrde mit Eintrag von 2 
Leitungen und Anlage 16, Karte FIS-RO, Gasleitungen, Raum 

 Quakenbrück bis Alfhausen} -Leitung 1: Produktenleitung: 
Ehemalige Benzinleitung - Oie Leitung wurde von 

 derFernleitungs - Betriebsgesellschaft/Bonn an die EWE 
 Netz GmbH veräußert-Leitung 2: Erdgasleitung der EWE 

 Netz GmbHDurch die in den Antragsunterlagen fehlenden 
Leitungen ist der Antrag unvollständig und die technische 
Bewertung des Korridors C ist falsch. Der Korridor C kreuzt die 
Produktenleitung zweimal, die Erdgasleitung wird einmal 
gekreuzt. Wir fordern eine Vervollständigung der Unterlagen 
von den Antragstellern und eine neue technische Bewertung 
der Trasse C.

Die Aussage wird zur Kentniss genommen. An der Bewertung des 
Korridors C mit der Bauklasse Freileitung hat sich nach Ansicht der 
Vorhabenträger nichts geändert. Im Übrigen erfolgt die finalen 
Abgrenzung der Bauklassen sowie die Feintrassierung erst im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahren, so dass Aussagen zu 
Querungen von Gas- & Produktenleitung im Rahmen des 
Raumordungsverfahrens grundsätzlich mit einer planerischen 
Unschärfe belegt sind.
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sonstige Stellungnahmen  3. BegründungDie in den Antragsunterlagen vorgelegte 
NATURA 2000-Voruntersuchung kommt unter 6.2.2.3 Fazit zu 

 dem Schluß:Nur durch belastbare Untersuchungen zur 
Raumnutzung der für das Vogelschutzgebiet relevanten Brut 
und Gastvogelarten können mögliche Auswirkungen auf das 
Schutzgebiet sicher eingestuft werden. Unter Pkt. 6.1.4. Anl. 3, 
Natura 2000 - Voruntersuchung, werden langjährige 
Untersuchungen von Dr. Volker Blüml (2013a) mit einer 
Dokumentation zum Singschwan aus dem Jahr 2013 zitiert. 
Die Bürgerinitiative Bürger gegen 380 kV e. V. (BI) hat Ende 
2016 das Planungsbüro BMS-Umweltplanung, Osnabrück, in 
Person von Herrn Dr. Volker Blüml, beauftragt, die bis Juli 
2017 gesammelten Untersuchungen in einer 
Zusammenstellung avifaunistischer Daten zu diesem Raum mit 
einer Beurteilung des Konfliktpotentiales durch die Errichtung 
einer 380 kV-Freileitung darzustellen. Der Bericht Bewertung 
von Brut- und Gastvogelvorkommen im Bereich der 
Haseniederung und angrenzender Bereiche im Hinblick auf 
eine mögliche Höchstspannungsleitung (Blüml 2017), aus dem 
hier zitiert wird, liegt seit August 2017 vor und befindet sich in 
Anlage 1. Er stellt belastbare Untersuchungen der Brut- und 
Gastvogelarten in den dem Vogelschutzgebiet Alfsee 
benachbarten Regionen, durch die der Trassenkorridor C 
verläuft, dar.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das ergänzend 
vorgelegte Gutachten von Herrn Dr. Blüml deckt sich in seinen 
Einschätzungen zum europäischen Gebiets- und Artenschutz im 
Wesentlichen mit den Ausführungen in den Antragsunterlagen. Die 
in diesen Punkten nachteilge Bewertung der Korridore C und D3 
wird damit weiter untermauert.
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sonstige Stellungnahmen die Vorhabenträger TenneT und Amprion haben für dieses 
Raumordnungsverfahren drei Hauptvarianten vergleichend 
untersucht und im Erläuterungsbericht vom 18.10.2017 
dargestellt. Dabei ist die Trassenvariante A/B als 
Vorzugstrasse benannt worden, während die Trassenvariante 

  C als Alternative in Betracht gezogen wird.1. 
 PlanrechtfertigungDie Planrechtfertigung für dieses 

Vorhaben ergibt sich aus dem Gesetz über den 
Bundesbedarfsplan (BBPIG) sowie aus dem aktuellen zweiten 
Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom (NEP) 2030. Die 
Bundesnetzagentur hat das Vorhaben Conneforde - 
Cloppenburg - Merzen in den Netzentwicklungsplänen 2012, 
2013 sowie 2014 bestätigt. Auch im Bundesbedarfsplan ist das 
Projekt als Vorhaben Nr. 6 als energiewirtschaftlich notwendig 
und von vordringlichem Bedarf festgeschrieben worden. Gern. 
§ 4 BBPIG gilt für dieses Vorhaben als sog. Pilotprojekt die 

   Möglichkeit der Teilerdverkabelung.2. VeranlassungAlle 
drei Hauptvarianten zeigen mit geringfügigen Ausnahmen 
einen Verlauf durch eine bisher unzerschnittene, alte 
Kulturlandschaft. Hiervon wären die meisten unserer über 500 
(fünfhundert) Mitglieder betroffen. Ihre Anwesen, Grundstücke, 
Wohnhäuser und Nebengebäude liegen in oder in der Nähe 
der Korridore der Hauptvarianten A/B, C oder D3. In 
Wahrnehmung unserer Beteiligungsrechte nehmen wir im 
Namen unserer Mitglieder Stellung zu dem geplanten Neubau 
einer 380 kV-Freileitung von Cloppenburg nach Merzen mit 
einer Leitungsführung entsprechend der Hauptvariante C.

Die Aussage wird zur Kentnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Der Antrag ist unvollständig und gerade unter dem 
Betrachtungspunkt „ Regionales Raumordnungsprogramm" 
nicht ausreichend bewertet. Wesentliche Punkte sind 
vollständig unberücksichtigt geblieben und führen zu 
fehlerhaften Planungsansätzen. Das Arl wird aufgefordert unter 
diesen Umständen die Trasse C/D3 abzulehnen.

Da der Einwand voraussichtlich erst in weiterführenden Textstellen 
konkretisiert wird, kann an dieser Stelle auch nur auf die bisherige 
Erwiderung insgesamt verwiesen werden.
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Gesamtbetrachtung mit 
51b und Offshore

6.6 Konflikt mit ROV Planung von Trassenkorridoren zur 
 Netzanbindung von Offshore-WindparksEs besteht ein 

Konflikt mit dem Offshore-Raumordnungsverfahren. Hierauf 
weist auch der Landkreis Cloppenburg in seinen aktuellen 
Stellungnahmen hin. Es besteht u.a. die Befürchtung, dass mit 
dem Offshore-ROV Zwangspunkte für das gegenständliche 
ROV gesetzt werden sollen, insbesondere, was die 
Verknüpfungen mit dem 380-kV-Wechselstromnetz angeht. 

 Für derartige Zwangspunkte gibt eskeine Rechtfertigung. Es 
wäre daher fehlerhaft, das Offshore-Verfahren vorrangig zu 
bearbeiten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Verfahrensthemen  7. AlternativenNeben den bereits in den Antragsunterlagen 
des ROV ermittelten Raumwiderständen, die zu einer 
Abwertung der Hauptvariante C gegenüber der Hauptvariante 
A/B geführt haben, konnten wir hier darlegen, daß es weitere 
wichtige Argumente gegen den Bau einer Freileitung in der 
Trasse C gibt. Aus unserer Sicht kann deshalb die Trasse C 
nicht als Alternative zur Trasse A/B in Betracht gezogen 
werden. Die Variante D3 verläuft in ihrem südlichen Bereich 
deckungsgleich mit C, stößt also dort auch auf die hier 
aufgezeigten zusätzlichen Widerstände und stellt deshalb 
ebenfalls keine Alternative zur Trasse A/B dar. Wir fordern 
deshalb die vergleichende Untersuchung der vorzeitig 
ausgeschiedenen Trassenvarianten Dl und D2 als Alternative 
zu A/B (siehe hierzu unsere Schreiben vom 25.07.2016, 
Anlage 29 und vom 17.10.2016, Anlage 30) und begründen 
dieses wie folgt: Die im ersten Planungsstadium untersuchten 
Trassenvarianten Dl und D2 begleiten die BAB A1 von 
Cloppenburg nach Süden bis zur Kreuzung mit der 
bestehenden 380 kV-Freileitung von Wehrendorf nach 
Hanekenfähr, um dieser dann bis Merzen zu folgen. Diese 

 beiden Alternativen wurden aberschon in der 
Voruntersuchung aus der Betrachtung herausgenommen, was 
wir für eine krasse Fehlentscheidung halten. Denn nur diese 
Varianten haben den Vorteil, die wichtigen 
Planungsgrundsätze der Meidung der Querung 
unzerschnittener Freiräume und dem Bündelungsgebot mit 

 anderer linearer Infrastrukturnicht massiv zu verletzen, wie es 
bei den jetzt untersuchten Trassen der Fall ist. Außerdem 
wurden die Varianten Dl und D2, übrigens auch die Variante 
D3, schon in der Voruntersuchung aus dem Verfahren 
aufgrund des erheblichen Widerstandes der autobahnnahen 
Gemeinden herausgenommen. Die Variante D3 wurde 
aufgrund des Widerstandes der anderen Seite dann wieder in 
den Untersuchungsrahmen aufgenommen. Der Grund für die 
Untersuchung der Hauptvariante D3 ist nicht plausibel, da sie 
weder dem Planungsgrundsatz Bündelung konsequent folgt, 
noch die Querung unzerschnittener Freiräume vermeidet. 
Beide Grundsätze wären mit der Nutzung der alten 
Trassenkorridore Dl oder D2 gewährleistet. Diese sind aber 

Die Varianten D1 und D2 sind nicht Gegenstand des 
Untersuchungsrahmen des Raumordnungsverfahrens. Über die 
Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus wurden 
bereits zur Antragskonferenz die Varianten D1, D2 und D3 
entwickelt, um Varianten zu prüfen, die den Grundsatz der 
Raumordnung, eine Bündelung mit bestehender linearer 
Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, weitgehend befolgen. Die 
Korridore D1, D2 und D3 wurden in der Unterlage zur 
Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft wie die 

  Korridore A, B, und C.  Wie in den Antragsunterlagen 
(Unterlage 1 Kapitel 4.7) dargestellt sprechen erhebliche Nachteile 
gegen die Varianten D1 und D2, insbesondere in Gestalt des 
Verstoßes gegen Zielfestlegungen des LROP. Entlang der 
Korridore D1 und D2 der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit 
Wohnfunktion gem. bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m 
Puffer insb. gem. LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 
km an Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der 
Korridormittelachse. Alle anderen Korridore A, B, C und D3 
verfügen über keinerlei entsprechende Überlagerungsfläche (400 
m Puffer).  Der 400 m-Abstand hat hierbei aufgrund der 
raumordnerischen Zielqualität im Vergleich zu den Grundsätzen 
der Raumordnung zur Bündelung und zum 200 m Abstand im 
Außenbereich eine deutlich herausgehobene Bedeutung. Die 
Planung ist daher stark dadurch geleitet, einen Konflikt mit dieser 
Zielfestlegung von vornherein zu vermeiden. Darüber hinaus sind 
bereits auf der frühen Planungsebene  eine ganze reihe Weiter 
Konflikte Entlang des Korridor D1 und D2, sowie der potentiellen 
Trassenräume bei Sögeln und Malgarten erkennbar (vgl. Unterlage 
1 Kapitel 4.7 S. 47). Da die Variante D3 insoweit eindeutig 
vorteilhafter ist, wurden die Varianten D1 und D2 bereits auf dieser 
Prüfungsebene hinter die Variante D3 zurückgestellt. Eine 
vertiefende Betrachtung im anstehenden Raumordnungsverfahren 

  ist somit nicht veranlasst.Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens ist es, die Raumverträglichkeit eines 
Vorhabens insbesondere mit Hinblick auf die vorgefundenen 
Raumwiderstände und die Erfordernisse der Raumordnung zu 
überprüfen. Das Raumordnungsverfahren kann sich ferner auch 
auf vom Vorhabenträger eingeführte Standort- und 
Trassenalternativen beziehen. Dabei ist jedoch nicht veranlasst, 
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gern. Antragsunterlage Pkt. 4.7.1., Seite 44, nicht unter dem 
Aspekt einer möglichen Teilerdverkabelung untersucht worden, 
da sie aufgrund der Wohnbebauung abgeschichtet worden 
sind. Ende 2015 kam die Erweiterung des BBPIG'es auf die 
Pilotprojekte im Freileitungsbereich für Drehstrom-
Höchstspannung und erlaubte unter bestimmten 
Voraussetzungen eine abschnittsweise Erdverkabelung, um 
die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Wir sind aber 
durch eigene Betrachtungen zu der Überzeugung gekommen, 
daß unüberwindlich erscheinende Hindernisse entlang der 
Autobahn und der bestehenden Freileitung durch moderne 
Verlegetechniken und Erdkabelabschnitte überwunden werden 
können. Die Autobahn hat zu beiden Seiten einen 40 m breiten 
Schutzstreifen, der nicht bebaut werden darf. Dort können 
Erdkabelstränge ihren Platz finden. Moderne und präzise 
Bohrtechniken erlauben die Unterquerung kritischer Stellen 
(siehe hierzu das neue Bohrverfahren E-Power-Pipe der Fa. 
Herrenknecht, Anlage 31). Dieses Argument kann nicht durch 
den Hinweis entkräftet werden, daß Dl und D2 über eine 
längere Strecke deckungsgleich mit D3 verlaufen. Die 
schlechte Einstufung von D3, z. B. durch mehrfache 
Autobahnquerung, in der vergleichenden Bewertung mit A/B 
und C resultiert unter anderem daraus, daß keine Engstelle mit 
einem Erdkabel geplant wurde. Erdkabelabschnitte müssen bei 
Drehstromleitungen auch nicht, wie zur Zeit üblich, eine 
maximale Länge von 10 km haben; sie können auch deutlich 
länger sein. Dieses würde sowohl im Autobahnbereich als 
auch im Bereich der vorhandenen Drehstromtrasse vorteilhaft 
sein (siehe hierzu Prof. Heinrich Brakelmann, Rheinberg, im 
Januar 2010, Gutachten: 380/220 kV-Leitung Beznau-Birr, 
Studie Teilverkabelung Riniken, Seite 9:  Bei beidseitiger 
Kompensation von 380-kV-VPE-Kabeln lassen sich durchaus 

 Strecken von 50 ... 100 km und mehr überbrücken.).Die 
deutlich größere Leitungslänge der Autobahntrassen wird 
kompensiert durch die Einhaltung der wichtigen, oben 
erwähnten Planungsgrundsätze. Sollte jedoch im ROV der 
Maßnahme 51a aufgrund der vielen Einsprüche zu einer 
autobahn-begleitenden Trasse (F) und einem autobahn-nahen 
Umspannwerk-Standort kommen, wird auch dieser 

alle zunächst in Betracht kommenden Alternativen gleichermaßen 
detailliert und umfassend zu prüfen. Stattdessen darf eine 
Alternative, die auf der Ebene der sog. Grobanalyse als weniger 
geeignet erscheint, schon in einem frühen Verfahrensstadium 
ausgeschieden werden. Die Alternativenprüfung wird dann im 
nächsten Verfahrensschritt mit den verbleibenden Varianten 
fortgesetzt (ständ. Rspr. d. BVerwG, vgl. zuletzt: BVerwG, Urt. v. 
28.04.2016 – 9 A 14/15, Rn. 28 nach juris).
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Längennachteil ins Gegenteil verkehrt. Hinzu kommt, daß 
durch die enge Besiedlung des Artlandes und der 
angrenzenden Regionen häufige Abweichungen von der 
geraden Linie notwendig sind, während eine konsequente 
Begleitung von Autobahn und vorhandener 
Höchstspannungsleitung einen sehr geraden Leitungsverlauf - 
auch ein Planungsgrundsatz - gewährleistet. Mit anderen 
Worten, das Vermeiden der Querung eines alten Kulturlandes - 
gern. Raumordnungsgesetz § 2, Abs. 2 ist „die weitere 
Zerschneidung der freien Landschaft ...... zu vermeiden", Abs. 
5 „Kulturlandschaften sind zu erhalten". - durch eine 
Höchstspannungs-Freileitung und der Schutz von Mensch und 
Natur muß einen Umweg und die Überwindung einiger 
Hindernisse wert sein, zumal heutzutage die technischen 
Möglichkeiten dazu zur Verfügung stehen. Wir sind deshalb 
der Meinung, daß die Trassenvarianten Dl und D2 eine zu 
untersuchende Alternative darstellen und fordern deshalb, 
gemäß RORÄndG, § 15 wird wie folgt geändert: aa) Satz 3 
wird wie folgt gefasst: „Gegenstand der Prüfung nach Satz 2 
sollen auch ernsthaft in Betracht kommende Standort- oder 
Trassenalternativensein.", intensiv geprüft werden müssen.
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Verfahrensthemen  4.1 Zahl der HGÜ-Leitungen in den Raum OldenburgEs gibt 
einen Widerspruch zwischen den Prüfungsergebnissen der 
Bundesnetzagentur {04.08.2017), die nur ein 
Gleichstromsystem in den Raum Cloppenburg vorsehen, und 
dem am 17. Mai 2017 eröffneten Raumordnungsverfahren für 
eine Gleichstrom-Erdkabeltrasse von Raum Emden in den 
Raum Cloppenburg, das drei Gleichstromsysteme in den 

 Raum Cloppenburg vorsieht.Das am 15. Juni 2017 eröffnete 
Raumordnungsverfahren sieht bis zu drei Konverterstationen 
im Raum Cloppenburg vor: "An den beiden ermittelten 
Standorten erfolgt neben der Errichtung von Umspannwerken 
auch die Errichtung von insgesamt bis zu drei 

 Konverterstationen ... "Die Bundesnetzagentur sieht 
hingegen in ihrer am 04. August 2017 

 veröffentlichtenBedarfsermittlung nur noch eine 
Konverterstation im Raum Cloppenburg vor: "Die 
Bundesnetzagentur hat die von den 
Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Alternativen für 
die zwei Netzverknüpfungspunkte der Anbindungssysteme 
NOR-6-3 und NOR-3-2 geprüft (siehe Abschnitt I C 3.2) und 
gegeneinander abgewogen. Nach derzeitigem Stand erscheint 
die Verschiebung von zwei Netzverknüpfungspunkten nach 
Hanekenfähr die insgesamt sinnvollere Alternative. 
  "Frage:Soll später das Raumordnungsverfahren 

entsprechend angepasst werden, wenn tatsächlich nur noch 
maximal eine Konverterstation im Raum Cloppenburg geplant 
ist?" Die vorg. Frage der Gutachter ist nach dem eingangs 
Gesagten dahingehend zu beantworten, dass das 
gegenständliche ROV deshalb eigentlich mangels 
Antragsbefugnis bzw. Entscheidungsinteresses einzustellen 
wäre, zumindest aber wäre es bis zu einer Klärung aus den 

 o.g. Gründen auszusetzen, was hiermit auch beantragt ist.1. 
 Siehe etwa [ROV-AC 2017, Unterlage 7, S. 3, Abb. 5).2. 

[ROV-AC 2017, Erläuterungsbericht, Unterlage lA, S. 131, 
  Abb. 33).3. [Brakelmann/Jarass 2017, Kap. 3).4. [BNetzA 

   2017].5. [BNetzA 2017, S. 92].6.[BNetzA 2017, S. 93].7. 
[BNetzA 2017, S. 256).

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht.  Gleiches gilt für 
das hier geforderte Moratorium für die Maßnahme 51 b, die 
geforderte Umsetzung als HGÜ Leitung, oder die Umsetzung als 
durchgehende Erdverkabelung. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. U. a. kann gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG 
eine Leitung auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert 
werden, wenn eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 
1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des BNatschG verstieße und mit 
dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne 
des § 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 gegeben ist. Insbesondere liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass der Gesetzgeber das ihm zustehende Ermessen überschritten 
haben könnte oder der Bedarf weggefallen ist. TenneT und 
Amprion setzen den öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Errichtung 
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des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, 
BBPlG, NEP), als Vorhabenträgerinnen um.
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Verfahrensthemen 6.8 Fehler der Öffentlichkeitsbeteiligung: fehlerhafte 
 Bekanntmachung und AuslegungDie amtliche 

Bekanntmachung für das Beteiligungsverfahren, die vom Arl so 
vorgegeben war, sagt zutreffend, dass in dieses ROV eine 
UVP integriert ist. Weiterhin bestimmt § 49 UVPG, dass die 
UVP entsprechend des Planungsstandes bereits Teil des ROV 
nach § 15 ROG ist. Insbesondere bestimmt § 49 Abs. 1 UVPG, 
dass die Standort- und Trassenalternativen aus§ 15 Abs. 1 S. 
3 ROG Teil des UVP im ROV sind und dass die UVP im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren (hier: 
Planfeststellungsverfahren) auf andere bzw. zusätzliche 
erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden kann (§ 

 49 Abs. 2 UVPG).Die Folge der vorg. Vorschriften ist die, 
dass die UVP/UVS des ROV in der Regel bereits einen 
wichtigen Teil der gesamten UVP/UVS abschließend 
abarbeitet. Dies wiederum bedeutet, dass die europäischen 

 UVP-Beteiligungsgarantien- vgl. hierzu z.B. die EuGH-
Entscheidung vom 7.11.2013, C-72/12, ALTRIP -bereits im 
ROV vollständig einschlägig sind und zusammen mit der 

 eigentlichenZulassungsentscheidung der vollständigen 
formellen und materiellen Kontrolle durch das Gericht 
unterliegen. Die Anforderungen der europäischen 
Beteiligungsgarantien ergeben sich unmittelbar aus der UVP-
RL und sind nach Auffassung des Bundesgesetzgebers u.a. in 
den § 18 f. UVPG umgesetzt. Wie die Öffentlichkeit zu 
informieren ist und welche Unterlagen auszulegen sind, ergibt 
sich aus § 19 UVPG (im Folgenden auszugsweise 

 abgedruckt):(1) Bei der Bekanntmachung zu Beginn des 
Beteiligungsverfahrens unterrichtet die zuständige Behörde die 

  Öffentlichkeit[...}5. darüber, dass ein UVP-Bericht vorgelegt 
 wurde,6. über die Bezeichnung der das Vorhaben 

betreffenden entscheidungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen, die der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt 

  des Beginns des Beteiligungsverfahrens vorliegen.[ ... ](2) 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens legt die zuständige 
Behörde zumindest folgende Unterlagen zur Einsicht für die 

  Öffentlichkeit aus:1. den UVP-Bericht,2. die das Vorhaben 
betreffenden entscheidungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen, die der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt 

Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems hat am  am 
18.10.2017  das ROV für das Vorhaben der geplanten Leitung 
Conneforde – Cloppenburg – Merzen - hier Maßnahme 51b  

 eingeleitet. Die Antragsunterlagen wurden im Rahmen des 
Verfahrens öffentlich ausgelegt und bekannt gemacht.  Die 
Antragsunterlagen lagen in der Zeit vom 11.01.2018  bis zum 
12.02.2018 zum zweiten einmal öffentlich aus. Die Vorhabenträger 
sind der Auffassung, dass alle Bestimmungen zum 
Beteiligungsverfahren damit  erfüllt sind.
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des Beginns des Beteiligungsverfahrens vorgelegen 
  haben.[...}Hier fehlte es bereits an einem Hinweis auf den 

UVP-Bericht nach oben Abs. 1 Nr. 5. Der Hinweis darauf, dass 
es sich um ein UVP-pflichtiges Vorhaben reicht nicht. Zudem 
fehlte es an einer konkreten Auflistung der 
entscheidungserheblichen Berichte und ausgelegten 
Unterlagen. Beides verletzt die UVP-Beteiligungsgarantien und 
ist deshalb rechtswidrig. Ob hieraus später eine Aufhebung der 
Entscheidung gefordert werden kann, ist eine Frage des 
Einzelfalls und kann erst am Ende des Verfahrens, z.B. auch in 
der Kumulation mit ggf. weiteren nachfolgenden 

 Verfahrensfehlern bewertet werden.Vgl. zu diesen 
Gesichtspunkten z.B. Urteil des BVerwG zur Uckermarkleitung 
vom  21.01.2016, http://www.bve rwg. de/ 
entscheidungen/verwandte dokumente .php 

 ?az=BVerwG+4+A+S .14 Weiterhin hätten gern. § 19 Abs. 2 
UVPG auch alle dem Arl bisher 

 vorliegendenentscheidungsrelevanten Berichte und 
Stellungnahmen ausgelegt werden müssen. Das ist nicht 
geschehen. Dem Arl lagen zumindest bereits diverse sehr 
relevante Stellungnahmen des NLWKN und der Landkreise, 
u.a. betreffend die Auswahl und Untersuchung der Standort- 
und Trassenvarianten, aber auch etwa zum faktischen 
Vogelschutzgebiet vor. Diese hätten ausgelegt werden 
müssen. Auch dieser Verfahrensgesichtspunkt spricht dafür, 
dass die ROV-Öffentlichkeitsbeteiligung erneut durchzuführen 
ist.
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Gesamtbetrachtung mit 51a 6.7 Fehlerhafte Abschnittsbildung in Abschnitte Sla und 
 SlbGrundlage für die Hochspannungsleitung Conneforde - 

Cloppenburg - Merzen ist das Bundesbedarfsplangesetz 
(BBPIG). Im Bundesbedarfsplan ist das Vorhaben als Nummer 
6 aufgelistet, im Netzentwicklungsplan der 
Übertragungsnetzbetreiber als Projekt 21 beziehungsweise 
Maßnahme 51. Auch in den Planunterlagen wird davon 
ausgegangen, dass es sich um ein Vorhaben handelt. Eine 
Abschnittsbildung ist bei einem einheitlichen Vorhaben dann 
zulässig, wenn sie durch sachliche Erwägungen gerechtfertigt 
ist, die Abschnittsbildung Ergebnis einer gerechten Abwägung 
ist und dem Vorhaben im jeweils anderen Abschnitt keine 
unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen 

 (abschnittsübergreifende Gesamtbetrachtung).Das Vorliegen 
der Voraussetzungen für eine Abschnittsbildung ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar. Den Plan unterlagen ist dazu gar 
nichts zu entnehmen. Weder findet sich dort eine 
Rechtfertigung für die Abschnittsbildung, noch ist eine 
Abwägung erkennbar. In der Konsequenz ist davon 
auszugehen, dass die Aufteilung in die Maßnahmen 51a und 
51b sowie das zeitversetze ROV für beide Teilbereiche 
willkürlich und damit rechtlich nicht zulässig ist. Es ist nicht 
ersichtlich, warum gerade im Bereich Nutteln bzw. der 
Gemeinde Cappeln ein Schnittpunkt gesetzt wird. Es ist nicht 
ersichtlich, warum nicht ein einheitliches ROV für das 
Gesamtvorhaben durchgeführt wird. Wenn es z.B. aus 
Gründen der Übersichtlichkeit zur Abschnittsbildung kommt, 
dann darf dies nicht dazu missbraucht werden, willkürlich 
Zwangspunkte zu setzen. Genau das ist aber der Fall, wenn 
sämtliche Varianten (bis auf die bisher von der 
Vorhabenträgerin nachdrücklich abgelehnte Variante F) am 
von der Vorhabenträgerin so bezeichneten UW-Standort „ 
Nutteln" beginnen und am Standort Merzen enden. Ein 
sachlicher Grund für diese Aufsplitterung ist nicht erkennbar: 
Die bestehende 220 kV Freileitung verläuft bis Cloppenburg. 
Die Regelzone von Tennet verläuft lt. https ://www. netza usba 
u .de/leitungsvorhaben/bbplg/06/ de. html?cms vh Ta b=2 noch 
ca. weitere 38 km Richtung Merzen. Es liegt bisher nur eine 

 Behauptung für den gewähltenSchnittpunkt zwischen den 

Die Gliederung des im Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 
bezeichneten Vorhabens in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente 
nicht dazu, Zwangspunkte zu setzen. Auch wurde der Raum 
Nutteln nicht als alleiniger Umspannwerkssuchraum in Maßnahme 
51a definiert und untersucht. Die kritisierte Abschnittstrennung 
beruht auf der Unterteilung des Projektes in zwei Teilmaßnahmen 

  entsprechend NEP.Zur Thematik der 
 "Standortalternativen":Diese wurden im Rahmen des Verfahren 

51a, in der Synopse zum Verfahren und im Erörterungstermin 
diskutiert. Durch den Vorhabenträger und durch die Avacon wurden 
die Argumente für und gegen einen Standort im Raum Essen 
aufgearbeitet. Es ergibt sich dadurch keine besser geeignete 
Standortvariante.
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Teilmaßnahmen 51a und 51b vor. Diese liegt darin, dass im 
Grunde von vornherein - also ohne ausreichende 
Standortprüfung - feststand, dass der sog. Standort „Nutteln" 
einer der UW-Standorte sein soll. Deshalb musste faktisch 
jede Variante des nördlichen Abschnitts dort enden und jede 
Variante des südlichen Abschnitts dort beginnen. Ein 
sachlicher Grund ist aber für die Zwangspunktwahl nicht 
erkennbar. Die unbegründete faktische Zwangspunktsetzung 
ist sowohl für das bzw. die ROV und erst recht später für ein 
Planfeststellungsverfahren rechtlich unzulässig, welches 
raumordnerisch auf dem Ergebnis der ROV beruhen würde. 
Durch die willkürliche Abschnittsbildung werden relevante und 
möglicherweise vorzugswürdige Varianten von vornherein und 
ohne erkennbaren sachlichen Grund einer nachvollziehbaren 
Betrachtung und raumordnerischen Bewertung entzogen. So 
heben Prof. Dr. Jarass und Prof. Brakelmann in ihrer 
Stellungnahme vom 21.08.2017, u.a. S. 8, hervor: Es ist ein 
Fehler der Variantenuntersuchung, dass man die beiden 
Umspannwerke auf die (neu definierte) Maßnahme Sla 
beschränkt hat. Für Umspannwerksalternativen sollten also 
zusätzlich zu den Umspannwerksalternativen Nutteln und 
Mo/bergen weitere Standorte südlich von Cloppenburg näher 
untersucht werden. Z.B. erscheint auf den ersten Blick Essen 

 als Umspannwerk-Standort gut geeignet:Gemäß AVACON ist 
Essen ein sehr wichtiger Knotenpunkt für das 110-kV-Netz . 
.ill.Essen liegt ausreichend weit von einem nördlich zu 
errichtenden Umspannwerk entfernt und in der Nähe der 

 beiden Trassenkorridore A und B.flLDer Fehler wird nicht 
dadurch behoben, dass man nun in den Planunterlagen 
mögliche Alternativstandorte östlich und westlich von 
Cloppenburg unterstellt. Diese Hilfsbetrachtung leidet unter 

 mindestens zwei grundlegenden Fehlern:(1) Zum einen fehlt 
es an einer echten Standortalternativenprüfung als Grundlage 

 für die Annahmen.(2) Vor allem aber werden mögliche 
Standortalternativendes Umspannwerks Nutteln nicht der 
Prüfung der Trassenalternativen im Raumordnungsverfahren 

 zugrunde gelegt. Letztgenannter grundlegender Fehler führt 
zu einer grundlegend fehlerhaften Betrachtung der Varianten 
D, der autobahnbegleitenden Varianten.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 11.2.2. Teilvariante Nordwest• Die Abstände zu 2 
 Wohnhäusern betragen in dieser Engstelle deutlich (142und 

143m) unter 200m. Somit wird der im ROV vorgegebene Puffer 
 von200m unterschritten. Dabei wurde in der Bemessung der 

 Abstände eine„Trassenachse" (siehe S. 131 
 Engstellensteckbriefe Abb. 42) zugrundegelegt, welche die 

 Breite der Masten bzw. der Seile nicht berücksichtigt.Damit 
ist die tatsächliche Entfernung zu den Wohnhäusern geringer 

 als inder Engstellenbeschreibung angegeben. Eine 
 gesundheitlicheBeeinträchtigung für die Bewohner kann nicht 

 ausgeschlossen werden.• Beide Wohnhäuser, als auch 
 deren Gärten verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur 

 potentiellen Trassenachse (Vgl. S. 131,Engstellenbriefe). Die 
 Aussage in der Engstellenbeschreibung, dass es „zueiner 

gewissen Beeinträchtigung des Wohnumfeldschutzes 
 kommen" kann(S. 137, Engstellensteckbriefe-Unterlage 7), 

 entspricht nicht den Tatsachen.Durch diese Nähe zur 
 potentiellen Trasse sind die Bewohner dieser Häuserin ihrem 

Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine starke Beeinträchtigung 

  desWohnumfeldschutzes wäre gegeben.Zudem ist das 
Gebäude in 143 m Entfernung ein Mehrfamilienhaus, 

 dieBetroffenheit entspricht also nicht der einer, sondern der 
 zweier Familien undist entsprechend höher einzustufen. Da 

 es sich bei einer Wohneinheit umeine Mieteinheit handelt, 
 besteht für die Eigentümer die Gefahr deskompletten 

 Einkommensverlustes aus Vermietung.• „Zwar werden 
aufgrund der vorhandenen Gehölze 

 möglicheSichtbeziehungen gemindert" (ROV S. 137, 
 Engstellensteckbriefe-Unterlage7) bietet sich zu keiner 

 Jahreszeit, da aufgrund der HöhenunterschiedeStandort 
Wohnhäuser und Standort Masten ein Sichtschutz der 

 Trasseweder durch Gehölz noch durch andere Maßnahmen 
 möglich ist.-7 Deshalb fordern wir, dass die topographische 

 Untersuchung derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht 
 in dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „kann ... die Verteilung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 

 potenziellen Trassenachse gemessen. Bei dem 200 m-Abständen 
zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich gem. LROP um 
reine Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht 
um gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 
Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
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 der Masten später eventuell später soangeordnet werden, 
dass sich die Masten außerhalb der 200 

 mAbstandsbereiche... befinden", ist für uns wenig 
 aussagekräftig, da eineUnsicherheit in der Aussage zu 

 erkennen ist.• Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein 
 Verlauf, wie in der Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 

 42 Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet,bautechnisch 
tatsächlich so ausgeführt werden kann und wird. 

 PlanungsundTrassierungsgrundsatz ist u.a. der gradlinige 
 Verlauf und die kurzeStreckenführung. In den Abbildungen 

 wird die aus der Engstelle 17kommende und zu Engstelle 19 
 weiterführende Trassenführung inmehreren 

Verschwenkungen um die Wohngebäude herumgeführt. 
 ImFalle einer gradlinigen Trassenführung würden die 

 angeführten Abständenicht mehr korrekt sein und noch 
 geringer werden. Die notwendigeAusführung würde die dafür 

 nötige Anzahl der Masten erhöhen undzwangsläufig die 
Abstände zu den Gebäuden verringern. Die Belastung 

 derMenschen würde im Gegenteil zur angestellten 
 Vermutung noch erhöht. DasWohnen in direkter Nähe der 

 Trasse wäre ohne gesundheitliche Folgen,Wertverlust der 
Immobilien und dauerhafte Lärmbelästigung nicht 

  mehrmöglich.--> Wir fordern daher in diesen Bereichen 
eine grabenlose Erdkabelverlegung.

elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38).Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch 
die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Fragen der 
Entschädigung direkt oder indirekt Betroffener sind nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Hinsichtlich der 
Bewertung des Wohnumfeldschutzes von Wohnhäusern in deren 
mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen des ROV kein anderer 
Maßstab als bei Einzelwohnhäusern angesetzt werden. Bei der 
Engstellenbetrachtung würde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von 
Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen  welche ebenso mastenartige Eingriffe 
darstellen, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
die Maststandorte kann erst im anschließenden 

 Planfeststellungsverfahren erfolgen. Insgesamt ist festzustellen, 
dass unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und 
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Einwände sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung 
im Bereich vom Alfhausen nicht gegeben sind.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Eine Hochstromtrasse westlich von Alfhausen ist für die 
 Ortsentwicklungschlecht. Momentan wird Alfhausen in 

 seinem Entwicklungspotential südlich undnördlich von der 
bereits vorhandenen 11 OkV-Leitung eingeschränkt, östlich 

 liegtder Altsee mit seinen Überflutungswiesen. Bereits jetzt 
 ist der Ort daraufangewiesen, sich in Richtung Westen 

 auszudehnen.Nach dem Landesraumordnungsprogramm 
 von 2017 wird unter der laufendenNr. 07 Satz 10 des 

Punktes 4.2 Energie festgelegt, dass 
  zukünftige22Wohnbaugebiete einen Mindestabstand von 

 400 m zu Leitungstrassen einhaltenmüssen. Eine 380kV - 
Leitung westlich von Alfhausen würde demnach 

 eineAusbreitung des Ortes in Richung Westen verhindern. 
 Darauf ist Alfhausenallerdings existentiell angewiesen. Ein 

 Ort lebt von Zukunftsperspektiven undZuwanderung. Dieses 
würde durch eine Hochstromtrasse unterbunden 

 werden.Sollte also eine Hochstromtrasse westlich des 
 Alfhauser Ortskerns gebautwerden, kann sich Alfhausen 

 nicht weiter in Richtung Westen ausweiten. Daswürde für 
 Alfhausen einen Härtefall bedeuten.Das Neubaugebiet 

„Hexenboll" liegt bereits jetzt in dieser Region. 
 EinLückenschluss bis zum Ortskern wäre wünschenswert. 

 Dieses kann in Zukunftbei einer Hochstromtrasse nicht 
 realisiert werden. Auch ein Ausbau der Siedlungam Thiebrink 

in Thiene ist seit Jahren im Gespräch und würde durch eine 
  Trassezunichtegemacht werden.--> Insgesamt hemmt die 

Stromtrasse damit den Zuzug nach Alfhausen, 
 eineVergrößerung des Ortes und dessen wirtschaftliche 

 Entwicklung!Investoren werden abwandern. Wir fordern die 
 Berücksichtigung diesesAspektes im 

Raumordnungsverfahren.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden im Sommer 
2016 die Bebauungspläne sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen bei den betroffenen Kommunen 
abgefragt. Die Ausweisungen der Bauleitplanungen werden in der 
Unterlage 2A im Kapitel 4.1 "Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie in der Unterlage 5A (Kap. 5.2 
"Raum- und Siedlungsstruktur" berücksichtigt und in der Unterlage 
2B (Karte 1, Blätter 1 und 2) dargestellt. Östlich des Wohngebiets 

 Kattenboll sind keine entsprechenden Flächen ausgewiesen. In 
den Unterlagen können nur diejenigen Bereiche berücksichtigt und 
in die Ermittlung der vorhabenbezogenen Auswirkungen 
einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch verfestigte 
Grundlage vorliegt (vgl. Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1). Eine 
potenzielle zukünftige Siedlungsentwicklung kann daher im Zuge 
des Raumordnungsverfahrens nicht berücksichtigt werden.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

11 .1. Einwände ROV Engstellensteckbriefe-Unterlage 7, 
  Engstelle Nr.17:Alfhausen• Im ROV Engstellensteckbriefe -

 Unterlage 7- Engstelle 17: Alfhausen, wirddie Engstelle der 
 Trassenführung an der Ankumer Straße beschrieben undliegt 

auf dem Gebiet der Gemeinde Alfhausen. Die Abstände zu 
 vierWohnhäusern betragen in dieser Engstelle unter 200m. 

 Somit wird der imROV vorgegebene Puffer von 200m 
 unterschritten. Dabei wurde in derBemessung der Abstände 
 eine „Trassenachse" (siehe S. 123Engstellensteckbriefe-

 Unterlage7) zugrunde gelegt, welche die Breite derMasten 
bzw. der Seile nicht berücksichtigt. Damit ist die 

 tatsächlicheEntfernung zu den Wohnhäusern geringer als in 
 der Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 

 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 
 ausgeschlossen werden.• Die beiden nördlichsten 

 Wohnhäuser, westlich der potentiellenTrassenachse, als 
 auch deren Gärten verfügen über eine direkteSichtbeziehung 

zur potentiellen Trassenachse(Vgl. S. 123, 
 Engstellenbriefe).Die Aussage in der 

Engstellenbeschreibung, dass „ eine mehr als nur 
 einegeringfügige Beeinträchtigung des Wohnumfeldschutzes 
 nichtausgeschlossen werden kann " (S. 125, 

 Engstellensteckbriefe-Unterlage 7),entspricht nicht den 
 Tatsachen. Durch diese Nähe zur potentiellen Trassesind die 

Bewohner dieser Häuser in ihrem Wohnumfeld auf das 
 stärkstebeeinträchtigt, da sie um ihre Gesundheit bangen 

 müssen, ihr Eigentumswertextrem sinkt und der 
 Erholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben ist.Daher 

muss es heißen: Eine starke Beeinträchtigung 
  desWohnfeldschutzes wäre gegeben.• In der Abb. 40 

„Abstände zu Wohngebäuden der Engstelle Nr. 17-
 Alfhausen"ist ein Gebäude fälschlicherweise nicht als 

 Wohngebäude gekennzeichnet.Es befindet sich an der 
 Ankumerstraße 1, westlich der potentiellenTrassenführung. 

Dort befinden sich ein Anwesen mit großem Wohnhaus 
 undeinem nebenstehenden kleineren Wohnhaus. Dieses ist 

  nicht als solchesgekennzeichnet.• Östlich der potentiellen 
 Trassenachse wird im Abstand von 154m wird einbaufälliges 

Haus beschrieben, welches ungewohnt ist. Es wird in 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 

 potenziellen Trassenachse gemessen. Bei dem 200 m-Abständen 
zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich gem. LROP um 
reine Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht 
um gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 
Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
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 derBeschreibung in Zweifel gezogen, ob das Haus als 
 Wohnhaus gewertetwerden kann( vgl. S. 124, 

 Engstellensteckbriefe, Unterlage 7).Aktuell entsteht auf 
 diesem Grundstück ein Neubau, der Rohbau ist bereitsfertig. 

Dieser Neubau entsteht direkt schräg westlich hinter dem 
 Altbau undhat dadurch einen geringeren Abstand zu der 

 potentiellen Trassenführung alsder Altbau. Das neue 
Wohnhaus und auch der Garten sind in 

 direkterSichtbeziehung zu der potentiellen Trassenführung, 
 wodurch eine starkeBeeinträchtigung des Wohnumfeldes 

 gegeben ist.• Durch die Erstellung des neuen Wohnhauses 
 sind die Spekulationen auf S.125 der 

Engstellenbeschreibung über die mögliche Verschwenkung 
 derTrasse hinfällig und eine starke Beeinträchtigung des 

  Wohnumfeldeskann dadurch nicht abgewendet werden.• 
Das Wohnhaus in 182 m Entfernung wird von den Bäumen nur 

 in denlaubtragenden Monaten geringfügig geschützt. Im 
 Winter ist eine starkeBeeinträchtigung der des 

Wohnumfeldes und der Gesundheut der 
  Bewohnergegeben.Einen kompletten Sichtschutz bieten 

 der „dichte Gehölzbestand" (ROV S.124, 
Engstellensteckbriefe-Unterlage 7) zu keiner Jahreszeit, da 

 aufgrundder Höhenunterschiede Standort Wohnhaus und 
 Standort Masten einSichtschutz der Trasse weder durch 

  Gehölz noch durch andere Maßnahmenmöglich ist.~ 
Deshalb fordern wir, dass die topographische Untersuchung 

 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „grundsätzlich kann die 
 Verteilung der Masten eventuell späterso angeordnet 

werden, dass sich die Masten außerhalb der 200 
 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 

 eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist. Des 
 Weiteren „würden lediglich dieLeiterseile durch den 

Pufferbereich führen" (S. 126), welche gerade 
 diegesundheitlichen Risiken mit sich bringen und somit für 

  die Anwohner inihrem Wohnumfeld beeinträchtigen.• 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein Verlauf, wie in der 

 Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 42 

elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch die 
Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine Entschädigung für 
einen möglichen Wertverlust einer indirekt betroffenen Immobilie 
oder eines indirekt betroffenen Grundstückes durch eine 
Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 

 vorgesehen.Der Hinweis wird zum Wohngebäude in der Ankumer 
Str. 1 wird zur Kenntnis genommen. Danach liegt zwischen dem 
zusätzlichen Wohngebäude in der Ankumer Str. 1 und der 
potenziellen Trassenachse ein Abstand von mehr als 200 m. Für 
Wohngebäude jenseits der 200 m, welche sich im Außenbereich 
befinden, findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 

 Betrachtung statt.Der Hinweis zum baufälligen Haus bzw. zum 
Ersatzneubau wird dankend zu Kenntnis genommen und 

 entsprechend berücksichtigt. Hinsichtlich der verschattenden 
Wirkung von Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen ¬ welche ebenso mastenartige Eingriffe 
darstellen ¬, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Dies Rechtsprechung zu Windenergieanlagen 
ist erst recht auch für mastartige Eingriffe zu übertragen. 
Insbesondere, da keine rotierenden Elemente vorhanden sind und 
der Mastschaft und das Leiterseil, teiltransparent sind, so dass die 
Sichtbeziehung wesentlich weniger gewichtig ausfällt, als bei einer 
WEA. Eine Sichtunterbrechung (und keine vollständige 
Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann folglich als 
Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation herangezogen 
werden. Aus diesem Grund können Hecken, Baumreihen und 
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 Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet,bautechnisch 
tatsächlich so ausgeführt werden kann und wird. 

 PlanungsundTrassierungsgrundsatz ist u.a. der gradlinige 
 Verlauf und die kurzeStreckenführung. In den Abbildungen 

 wird die Trassenführung imZickzack um die Wohngebäude 
 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 

 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 
noch geringer werden. Das Wohnen in direkter Nähe der 

 Trasse wäreohne gesundheitliche Folgen, Wertverlust der 
 Immobilien und dauerhafteLärmbelästigung nicht mehr 

 möglich. Wir fordern daher in diesenBereichen eine 
 grabenlose Erdkabelverlegung.• Die in 17.2.2 aufgeführten 

  entscheidungsrelevanten Belange sind nichtvollständig:1. 
In dem Bereich der Engstelle ist das Vorkommen eines Uhus 

 nachgewiesen,welcher nach dem Bundesnaturschutzgesetzt 
 § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11, strenggeschützt ist. Des Weiteren 

leben in unmittelbarem Umfeld Fledermäuse 
 undHirschhornkäfer, dessen Bestand durch den Bau einer 

  Hochspannungsleitunggestört würde.2. In dem Bereich ist 
das Vorkommen der geschützten Hirschhornkäfer 

 undverschiedener Fledermausarten nachgewiesen sowie 
 Nistmöglichkeiten fürStörche (Ankumer Str. 1 ). Eine 

 Gefährdung dieser Arten kann nichtausgeschlossen 
 werden.3. Als Kulturgüter wird ein denkmalgeschütztes 

 Kruzifix und Backhaus etwa350m westlich der potentiellen 
 Trassenachse aufgeführt. Zu diesen beidenDenkmälern 

gehören auch noch eine große denkmalgeschützte Scheune 
  mitangrenzendem denkmalgeschützten Göpel.• Wie in der 

Engstellenbeschreibung bereits festgestellt, sprechen „ 
 Aspekte fürdie Realisierung als Freileitung als auch als 

 Erdkabel."(S. S. 126,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7). 
 „Grundsätzlich spricht für eineTeilerdverkabelung der Schutz 

 des Landschaftsbildes"( S. S. 126,Engstellensteckbriefe-
 Unterlage 7). Der Bereich der hier betrachtetenEngstelle liegt 

in Landschaftseinheiten von mittlerer Wertigkeit. 
 Randlichliegen Landschaftsbildeinheiten von hoher 

 Wertigkeit" (S. S. 126,Engstellensteckbriefe-Unterlage 
 7).Die aufgeführten Nachteile beim Schutzgut Wasser, weil 

 sich die Engstelle imTrinkwasserschutzgebiet befindet, 

Gehölze dennoch für die Beurteilung der Sichtbeziehungen nur 
 potenziellen Trassenachse hinzugezogen werden. Eine 

topographische Untersuchung von Trassenabschnitten ist für das 
Raumordnungsverfahren (ROV) nicht vorgesehen, da das Ergebnis 
des ROV lediglich einen 1.000 m breiten Korridor darstellt. Die 
Ermittlung der exakten Maststandorte sowie die Leitungsführung 
obliegt dem nachfolgenden Planfeststellungsverfahren. Die 
Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 

 einzustufen ist.Die Hinweise auf Vorkommen gefährdeter 
Tierarten werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
weiteren Planungen geprüft. Im Zuge des 
Planfestsellungsverfahrens werden systematische Kartierungen der 
Biotoptypen sowie der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna 
wird als Teilaspekt der von Natur und Landschaft im Rahmen des 
LBP betrachtet, mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtliches Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden  
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können.Die Hinweise auf 
Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der weiteren Planungen geprüft. Im Zuge des 
Planfestsellungsverfahrens werden systematische Kartierungen der 
Biotoptypen sowie der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna 
wird als Teilaspekt der von Natur und Landschaft im Rahmen des 
LBP betrachtet, mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
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 können wir nicht nachvollziehen, da derBau der Masten mit 
den tiefen Fundamenten ebenfalle eine Gefahr für 

 dasSchutzgut Wasser bedeutet. Aufgrund des häufigen 
 Richtungswechsels in derEngstelle 17 und auch in der 

 Engstelle 18, kann man davon ausgehen, dassdie Anzahl der 
benötigten Masten erhöht sein wird und die Gefahr für 

 denWasserschutz nicht höher als bei einer Erdverkabelung 
 sein wird.~ Zusammen mit den oben genannten 

 Einwendungen in Bezug auf dieseEngstelle fordern wir im 
 Falle des Baus der Trasse C oder 03 einedurchgehende 

 Erdverkabelung mindestens von den Engstellen 16 und25 bis 
über die Engstelle 19 hinaus, da „erst ein 

 längererErdkabelabschnitt zum Schutz des 
 Landschaftsbildes beiträgt" (S. 127,Engstellensteckbriefe-

Unterlage 7).

Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtliches Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden  
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können. Die Hinweise auf 
Denkmäler werden zur Kenntnis genommen und in Abstimmung mit 
den zuständigen Denkmalschutzbehörden im Zuge der weiteren 

 Planungen berücksichtigt. Hinsichtlich der Betroffenheit des 
Schutzgutes Wasser ist festzustellen, dass mit einer unterirdisch 
verlegten Kabeltrasse grundsätzlich stärkere Auswirkungen 
verbunden sind als mit einer Freileitung. Die Fundamente der 
Masten führen lediglich zu punktuellen Beeinträchtigungen, 
während die Erdkabelanlage in ihrer gesamte Breite (2x ca. 5,5 m) 
zu einer flächendeckenden Betroffenheit führt. Neben den 
wesentlich höheren bauzeitlichen Beeinträchtigungen sind 
Drainageeffekte sowie eine Austrockung des Boden zu 

 erwarten.Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich der 
Engstelle 17 "Alfhausen" nicht gegeben sind.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

11 .2. Einwände ROV Engstellensteckbriefe-Unterlage 7, 
  Engstelle Nr.18:Thiene• Im ROV Engstellensteckbriefe -

 Unterlage 7- Engstelle 18: Thiene, wird dieEngstelle der 
Trassenführung im Bereich Nord Thiener Dorf - 

 Uphausen,und Süd Auf dem Ball, Thiebrink beschrieben. 
  Diese liegt auf dem Gebiet derGemeinde Alfhausen.11 .2.1 

  . Varianten NordVergessene Biotope Quellgebiete• Im 
nördlichen Teil der beschriebenen Engstelle befinden sich zwei 

 beiAusführung dann evtl. überspannte, unter Naturschutz 
 stehendeTeichanlagen mit Quellgebieten. Diese gehören 

 zum Hof Meyermann,Thiener Dorf 15 und haben als solche 
 keine Berücksichtigung gefunden.Quellgebiete sind nach 

 §28A NNatg bzw. BNatSchG geschützt.Erholung I 
 Gewerbe• Auf dem Hof Meyermann, Thiener Dorf 15, 

  befindet sich das AusflugscafeDekoDiele.Die Ausrichtung 
 vor allem der Aussenbewirtung, Aussenterrasse ist indirekter 

Sichtbeziehung der untersuchten Trassenmöglichkeiten in ca. 
  200mEntfernung.Wirtschaftlicher Schaden für die Betreiber 

 und Verlust an Attraktivität desNaherholungsgebietes wären 
  die Folgen.Wohnhäuser• Bei der Berücksichtigung der 

 Mastbreite und des möglichenweiterführenden Verlaufs 
 würde ein weiteres Wohnhaus (Goda,ThienerEsch 113) in 

 den 200m Puffer fallen. Dieses muss im ROV geklärtwerden 
und darf nicht ins Planfeststellungsverfahren 

 geschobenwerden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich 
vergessener geschützter Biotope gem. § 24 NAGBNatSchG 
konnten im Rahmen des ROV nur die gesetzlich geschützten 
Biotope Berücksichtigung finden, die als digitale Daten vorlagen, 
welche vom Landkreis Osnabrück zur Verfügung gestellt wurden. 
Bisher nicht erfasste gesetzlich geschützte Biotope finden im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Berücksichtigung, wenn 

 eine flächendecke Biotoptypenkartierung durchgeführt wird.Eine 
Aussage zu wirtschaftlichen Schäden aufgrund von veränderten 
Sichtbeziehungen kann durch die Vorhabenträgerin nicht getroffen 
werden. Eine Entschädigung für einen möglichen Wertverlust einer 
indirekt betroffenen Immobilie oder eines indirekt betroffenen 
Grundstückes durch eine Freileitung, die nach den gültigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben 

 wird, ist nicht vorgesehen.Der Abstand vom Wohngebäude zur 
potenziellen Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 
al. 2017) von der Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse 
gemessen. Für Wohngebäude jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung statt.
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 11 .2.2. Teilvariante Nordost:• Die Abstände zu 2 
 Wohnhäusern betragen in dieser Engstelle deutlich (124und 

116m) unter 200m. Ein Gebäude soll sogar doppelt (116 u 
 181m)tangiert werden. Somit wird der im ROV vorgegebene 

 Puffer von 200mdeutlich unterschritten. Dabei wurde in der 
 Bemessung der Abstände eine„Trassenachse" (siehe S. 131 

 Engstellensteckbriefe Abb. 42) zugrundegelegt, welche die 
 Breite der Masten bzw. der Seile nicht berücksichtigt.Damit 

ist die tatsächliche Entfernung zu den Wohnhäusern geringer 
 als inder Engstellenbeschreibung angegeben. Eine 

 gesundheitlicheBeeinträchtigung für die Bewohner kann nicht 
 ausgeschlossen werden.• Beide Wohnhäuser, als auch 

 deren Gärten verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur 
 potentiellen Trassenachse (Vgl. S. 131,Engstellenbriefe). Die 

 Aussage in der Engstellenbeschreibung, dass es „zueiner 
Mehrbelastung" des Wohnumfeldschutzes kommt (S. 

 132,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7), ist bei einer 
 Annäherung an den 1 OOmAbstand stark positiv 

 ausgedrückt.Das Gebäude ist ein Mehrfamilienhaus, die 
 Betroffenheit entspricht also nichtder einer, sondern der 

 zweier Familien und ist entsprechend höhereinzustufen. Da 
es sich bei einer Wohneinheit um eine Mieteinheit 

 handelt,besteht für die Eigentümer die Gefahr des 
  kompletten Einkommensverlustesaus Vermietung.Das 

Gebäude in 124m Entfernung besitzt in absehbarer Zeit auch 
 keinenSichtschutz mehr. Der „üppige Baumbestand" (siehe 
 S. 132Engstellensteckbrief) steht zur Abholzung an. Dieses 

 ist auch dem schriftlichgegenüber dem Arl geäußerten 
 Einwand des Eigentümers zu entnehmen.Durch diese Nähe 

 zur potentiellen Trasse sind die Bewohner dieser Häuserin 
ihrem Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 

 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 
 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 

 ist. Daher muss es heißen:Eine sehr starke, unzumitbare 
  Beeinträchtigung des Wohnfeldschutzeswäre gegeben.• „in 

Richtung Süden wären Sichtbeziehungen zur potenziellen 
 Trassenachsevom Wohnhaus in 116m Entfernung zumindest 

 partiell verhindert" (ROV S.132, Engstellensteckbriefe-
 Unterlage 7) bietet sich zu keiner Jahreszeit, daaufgrund der 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 

 potenziellen Trassenachse gemessen. Bei dem 200 m-Abständen 
zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich gem. LROP um 
reine Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht 
um gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 
Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
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Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und Standort 
 Mastenein Sichtschutz der Trasse weder durch Gehölz noch 

  durch andereMaßnahmen möglich ist.-+ Deshalb fordern 
 wir, dass die topographische Untersuchung derEngstelle 17 

 sowie der Engstelle 18 nicht in dasPlanfeststellungsverfahren 
  geschoben wird, sondern in dieses ROVeinfließt!• Die 

Aussage „kann ... die Verteilung der Masten später eventuell 
 später soangeordnet werden, dass sich die Masten 

 außerhalb der 200 mAbstandsbereiche... befinden", ist für 
 uns wenig aussagekräftig, da eineUnsicherheit in der 

 Aussage zu erkennen ist.• Grundsätzlich stellt sich die Frage, 
 ob ein Verlauf, wie in der Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und 

 Abb. 42 Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet,bautechnisch 
tatsächlich so ausgeführt werden kann und wird. 

 PlanungsundTrassierungsgrundsatz ist u.a. der gradlinige 
 Verlauf und die kurzeStreckenführung. In den Abbildungen 

 wird die aus der Engstelle 17kommende und zu Engstelle 19 
 weiterführende Trassenführung inmehreren 

Verschwenkungen im Zickzack um die 
 Wohngebäudeherumgeführt. Im Falle einer gradlinigen 

 Trassenführung würden dieangeführten Abstände nicht mehr 
 korrekt sein und noch geringer werden. Diehier (Abb. 42) 

vorgeschlagene Ausführung würde die für 
 dieVerschwenkungen um fast 90° nötige Anzahl der Masten 

 erhöhen undzwangsläufig die Abstände zu den Gebäuden 
 verringern. Die Belastung derMenschen aufgrund der 

 benötigten Anzahl und Position der Masten imAbstand <150 
bzw. <100 m würde zu einer nicht hinnehmbar 

 starkenBeeinträchtigung des Wohnumfeldschutzes führen. 
 Das Wohnen indirekter Nähe der Trasse wäre ohne 

 gesundheitliche Folgen, Wertverlust derImmobilien und 
 dauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich.--> Wir 

fordern daher in diesen Bereichen eine 
 grabenloseErdkabelverlegung.

elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Hinsichtlich der Bewertung des Wohnumfeldschutzes von 
Wohnhäusern in deren mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen 
des ROV keine Berücksichtigung finden. Bei der 
Engstellenbetrachtung wurde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung 
kann durch die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine 
Entschädigung für einen möglichen Wertverlust einer indirekt 
betroffenen Immobilie oder eines indirekt betroffenen Grundstückes 
durch eine Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 

 vorgesehen.Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von 
Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen ¬ welche ebenso mastenartige Eingriffe 
darstellen ¬, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Eine topographische Untersuchung von 
Trassenabschnitten ist für das Raumordnungsverfahren (ROV) 
nicht vorgesehen, da das Ergebnis des ROV lediglich einen 1.000 
m breiten Korridor darstellt. Die Ermittlung der exakten 
Maststandorte sowie die Leitungsführung obliegt dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren. Die Darstellung einer 
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potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 

 technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist.Die Darstellung 
einer potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 
technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der 
genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte kann erst im 

 anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Insgesamt 
ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Hinweise und Einwände sind die die Voraussetzungen einer 
Teilerdverkabelung im Bereich vom Alfhausen nicht gegeben 

 sind.Im Rahmen des Engstellensteckbriefes Nr. 18: Thiene im 
Rahmen des Vergleichs der potenziellen Trassenführungen wurde 
die nordöstliche Variante ohnehin verworfen bzw. zurückgestellt, 
weil diese im Vergleich zu den anderen potenziellen 
Trassenführungen deutlich mehr Betroffenheiten aufweist.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

  11 .2.3. Varianten SüdVergessene Biotope Quellgebiete• 
Im südöstlichen Teil der beschriebenen Engstelle Südwest 

 befindet sich eineTeichanlage. Diese gehört zum Haus 
 Brüwer, Auf dem Ball 102.Im nordöstlichen Bereich befinden 

  sich mehrere, teilw. geförderteTeichanlagen, Biotope.Diese 
 gehören zum Anwesen Lingens, Auf dem Ball 154.• Im 

mittleren Teil der beschriebenen Engstelle Südwest befindet 
  sich einBiotopDieses gehört zur denkmalrechtlich 

 geschützten Hofstelle Sudendey, Aufdem Ball 4. Das Biotop 
ist nach §30 NNatg bzw. BNatSchG 

  geschützt.Wohnhäuser• Auf dem Hof Lingens, Thiebrink 14 
 (Gruppendenkmal Schwertmann),wurden zwei 

Wohngebäude übersehen (ehemaliges Backhaus 
  undScheune).Beide Gebäude befinden sich innerhalb des 

  200m Puffers. Backhaus ca.80m, Scheune ca. 100m.Bei 
Berücksichtigung der Mastbreite rückt das Mehrfamilienhaus 

 Wehberg,Thiebrink 43, mit in den 200m Puffer. In der 
  Betrachtung wird es alsWohnhaus mitaufgeführt.Das 

Anwesen Sillus, Vennekamp 144 besteht aus zwei 
  separatenWohngebäuden.Des weiteren ist die 400 m 

 Abstandsregelung und die Umfassung desWohnbaugebietes 
„Am Bühner Esch" zu korrigieren. Dieses reicht bis an 

 dieKreisstraße K107. Der 400 m Puffer ist von dort aus 
 anzusetzen und führtdamit zwangsläufig zu Verschiebungen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich 
vergessener geschützter Biotope gem. § 24 NAGBNatSchG 
konnten im Rahmen des ROV nur die gesetzlich geschützten 
Biotope Berücksichtigung finden, die als digitale Daten vorlagen, 
welche vom Landkreis Osnabrück zur Verfügung gestellt wurden. 
Bisher nicht erfasste gesetzlich geschützte Biotope finden im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Berücksichtigung, wenn 

 eine flächendecke Biotoptypenkartierung durchgeführt wird.Der 
Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 
Außenbereich angewendet wird. Eine einzelfallbezogene 
Betrachtung von denkmalgeschützten Objekten sowie die 
Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen diese erfolgt im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der 

 genauen Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.Der 
Hinweis zu den zusätzlichen Wohngebäuden im Thiebrink 14 wird 
dankend zu Kenntnis genommen und – unter Annahme der 
Wahrheitsunterstellung – entsprechend berücksichtigt. 
 
Hinsichtlich der Bewertung des Wohnumfeldschutzes von 
Wohnhäusern in deren mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen 
des ROV keine Berücksichtigung finden. Bei der 
Engstellenbetrachtung wurde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung 
kann durch die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine 
Entschädigung für einen möglichen Wertverlust einer indirekt 
betroffenen Immobilie oder eines indirekt betroffenen Grundstückes 
durch eine Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 

 vorgesehen.Das Wohngebiet am Bühner Esch, welches bis zur 
K107 reicht, befindet sich im Geltungsbereich einer 
Außenbereichssatzung. Wohngebäude in solchen Gebieten 
gehören planungsrechtlich dem Außenbereich an und haben 
dementsprechend Anpruch auf einen 200 m Schutzanstand.
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 Teilvariante Südwest:• Die Abstände zu 2 Wohnhäusern 
 betragen in dieser Engstelle unter 200m.Somit wird der im 

ROV vorgegebene Puffer von 200m unterschritten. 
 Dabeiwurde in der Bemessung der Abstände eine 

 „Trassenachse" (siehe S. 133Engstellensteckbriefe Abb. 43) 
 zugrunde gelegt, welche die Breite derMasten bzw. der Seile 

 nicht berücksichtigt. Damit ist die tatsächlicheEntfernung zu 
den Wohnhäusern geringer als in der 

 Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 
 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 

 ausgeschlossen werden.Bei der Berücksichtigung der 
 Mastbreite und des möglichenweiterführenden Verlaufs 

 würde ein drittes Wohnhaus (Fullenkamp, Aufdem Boll 17) in 
 den 200m Puffer fallen. Dieses muss im ROV geklärtwerden 

 und darf nicht ins Planfeststellungsverfahrengeschoben 
 werden.• Beide Wohnhäuser, als auch deren Gärten 

 verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur potentiellen 
 Trassenachse (Vgl. S. 133,Engstellenbriefe). Beide Gebäude 

 sind Mehrfamilienhäuser, die Betroffenheitentspricht also 
nicht der einer, sondern der zweier Familien und 

  istentsprechend höher einzustufen.• Das südliche Gebäude 
 in 164m Entfernung besitzt beim geplantenTrassenverlauf 

eine direkte Sicht auf die Trasse. Die Aussage „vom 
 Gartenwerden direkte Sichtbeziehungen verhindert" (siehe S. 

 132) ist nicht korrekt.Durch diese Nähe zur potentiellen 
 Trasse sind die Bewohner dieser Häuserin ihrem 

Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine starke Beeinträchtigung des 

 Wohnfeldschutzes wäre gegeben.• Aufgrund der 
Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und 

 StandortMasten ist ein Sichtschutz der Trasse weder durch 
  Gehölz noch durchandere Maßnahmen möglich.-7Deshalb 

fordern wir, dass die topographische Untersuchung 
 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „können „. die 
 Verteilung der Masten eventuell später soangeordnet 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude im 
Außenbereich jenseits der 200 m findet im Rahmen des ROV keine 

 einzelfallbezogene Betrachtung statt.Bei dem 200 m-Abständen 
zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich gem. LROP um 
reine Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht 
um gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 
Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
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werden, dass sich die Maststandorte außerhalb der 200 
 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 

  eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist.• Der 
weitere Verlauf der Variante Südwest überspannt das 

 Sportgelände desReit- und Fahrvereins Alfhausen. Dieser 
 richtet mehrmals jährlich Turnieremit nationalen und 

internationalen Teilnehmern aus. Viele Kinder und 
 jungeMenschen werden hier täglich trainiert. Die bereits 

 geäußerten Bedenken derEltern bei einer Überspannung 
 bedrohen die Existenz des Vereins beiAusführung, mit 

entsprechenden Folgen für das Erholungs-, Tourismus- 
  undFreizeitangebot.• Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob 

 ein Verlauf, wie in der Abb. 40Engstellensteckbrief 17 Abb. 
 42 und Abb. 43 Engstellensteckbrief 18eingezeichnet, 

bautechnisch tatsächlich so ausgeführt werden kann 
 undwird. Planungs- und Trassierungsgrundsatz ist u.a. der 

 gradlinigeVerlauf und die kurze Streckenführung. In den 
 Abbildungen wird dieaus der Engstelle 17 kommende und zu 

 Engstelle 19 weiterführendeTrassenführung in mehreren 
 Verschwenkungen teilw. im Zickzack umdie Wohngebäude 
 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 

 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 
noch geringer werden. Die hier (Abb. 43) vorgeschlagene 

 Ausführungwürde für die Menschen zu einer starken 
 Beeinträchtigung desWohnumfeldschutzes führen. Das 

 Wohnen in direkter Nähe der Trassewäre ohne 
gesundheitliche Folgen, Wertverlust der Immobilien 

 unddauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich. Wir 
 fordern daher indiesem Bereich eine grabenlose 

Erdkabelverlegung.

Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Hinsichtlich der Bewertung des Wohnumfeldschutzes von 
Wohnhäusern in deren mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen 
des ROV keine Berücksichtigung finden. Bei der 
Engstellenbetrachtung würde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Eine topographische Untersuchung von 
Trassenabschnitten ist für das Raumordnungsverfahren (ROV) 
nicht vorgesehen, da das Ergebnis des ROV lediglich einen 1.000 
m breiten Korridor darstellt. Die Ermittlung der exakten 
Maststandorte sowie die Leitungsführung obliegt dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren. Die Darstellung einer 
potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 

 technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist.Die Darstellung 
einer potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 
technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der 
genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte kann erst im 

 anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine 
Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch die 
Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Fragen der 
Entschädigung direkt oder indirekt Betroffener sind nicht 

 Gegenstand des Raumordnungsverfahrens.Hinsichtlich der 
entstehenden Geräusche von Freileitungen können durch die 
elektrischen Feldstärken, die um den Leiter herum deutlich höher 
sind als in Bodennähe, in der 380-kV-Ebene elektrische 
Entladungen in der Luft hervorgerufen werden. Die Stärke dieser 
Entladungen hängt u. a. von der Luftfeuchtigkeit ab. Dieser Effekt, 
auch Korona genannt, ruft Geräusche hervor (Knistern, Prasseln, 
Rauschen und in besonderen Fällen ein tiefes Brummen), die nur 
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bei seltenen Wetterlagen wie starkem Regen, Nebel oder Raureif in 
der Nähe von Höchstspannungsfreileitungen zu hören sind. Bei der 
Bewertung dieser Geräusche sind vornehmlich Ruhezeiten zu 
betrachten, in denen die Geräuschimmissionen besonders störend 
wahrgenommen werden können. Nach § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist bei raumbedeutsamen 
Planungen darauf zu achten, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie 
möglich vermieden werden. Zur Vermeidung bzw. zur Minimierung 
von Koronaeffekten werden die Hauptleiterseile bei 380-kV-
Freileitungen daher standardmäßig jeweils als Vierer-Bündel 
ausgebildet, bei denen die Einzelseile einen Abstand von ca. 40 cm 
zueinander aufweisen. Dies führt zu einer Vergrößerung der 
wirksamen Oberfläche und somit zu einer Verringerung der 

 Oberflächenfeldstärke. Insgesamt ist festzustellen, dass unter 
Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die 
die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich vom 
Alfhausen nicht gegeben sind.
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 Teilvariante Südost:• Die Abstände zu 10 Wohnhäusern 
 betragen in dieser Engstelle unter 200 m.Bei einem Gebäude 

 unter 100 und bei vier Gebäuden unter 150m. Somitwird der 
im ROV vorgegebene Puffer von 200m deutlich 

 unterschritten.Dabei wurde in der Bemessung der Abstände 
 eine „ Trassenachse" (sieheS. 134 Engstellensteckbriefe 

 Abb. 44) zugrunde gelegt, welche die Breiteder Masten bzw. 
der Seile nicht berücksichtigt. Damit ist die 

 tatsächlicheEntfernung zu den Wohnhäusern geringer als in 
 der Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 

 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 
 ausgeschlossen werden.Bei Berücksichtigung müsste ein 

 weiteres Mehrfamilienhaus in den 200mPuffer aufgenommen 
 werden.• Die ersten drei Wohnhäuser liegen im nördlichen 

 Bereich (80m, 100m, 131mTrassenabstand). Es handelt sich 
 hierbei um das GruppendenkmalSchwertmann mit 

 Einzeldenkmal. Der geplante Trassenverlauf überspanntden 
 zum Gruppendenkmal gehörenden Baumbestand.„ .. . 

Gehölzstreifen mit großen Bäumen gesäumt ist" (siehe S. 
  132Engstellenbriefe - Unterlage 7).Dieser müsste folg lich 

 aufgrund der Baumhöhen gefällt werden und würdedas 
Gruppendenkmal zerstören. Die Aussage „besteht keine 

 direkteSichtbeziehung zur potenziellen Trassenachse" (siehe 
  S. 132Engstellenbriefe) ist dann nicht mehr haltbar,Der 

Versuch Masten entsprechend zu stellen hätte aufgrund des 
  geringenAbstands denselben Effekt.Das westliche 

Wohnhaus ist ein Mehrgenerationenhaus 
 (132mTrassenabstand), die Betroffenheit entspricht also 

 nicht der einer, sondernder zweier Familien und ist 
 entsprechend höher einzustufen. Da Garten,Hauseingang 

und Lebensmittelpunkt nach Norden gerichtet sind, 
 ist„mindern potenzielle Sichtbeziehungen" stark positiv 

 beurteilt.Vier weitere Wohnhäuser liegen im östlichen Teil der 
 potenziellenTrassenachse (156m, 165m, 178m, 200m 

 Trassenabstand).Alle Wohnhäuser, als auch deren Gärten 
 verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur potentiellen 

 Trassenachse (Vgl. Abb. 44 S. 134,Engstellenbriefe) in 
nördlicher wie südlicher Richtung. Die beiden 

 nähergelegenen Gebäude sogar in westlicher Richtung. Die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bei dem 200 m-
Abständen zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich 
gem. LROP um reine Vorsorgeabstände zum Schutz des 
Wohnumfeldes und nicht um gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
entgegenzuwirken. Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachweisen.  Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen 

 werden.Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
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 Aussage derEngstellenbeschreibung „wird die 
 Sichtbeziehung zur potentiellenTrassenachse durch die 

 näher an der Trasse liegenden Häuser verhindert"ist bei den 
 Höhenunterschieden Gebäude zu Masten nicht haltbar.Auch 

hier handelt es sich teilw. um Mehrfamilienhäuser mit 
  entsprechenderPersonenzahl.Beim weiter südlich gelegen 

 Gebäude (192m) handelt es sich um dasdenkmalrechtlich 
 geschützte Einzeldenkmal Sudendey, auf dem Soll 4,mit 

geschütztem Biotop. Durch die Annäherung und die für den 
 geplantenVersatz der Trasse höher Anzahl an Mastpunkten 

  wird die Hofstelle alsKulturgut nachhaltig geschädigt.Noch 
weiter südlich befinden in jeweils 142m ein einzelnes 

 Wohnhaus undöstlich ein Objekt mit zwei Wohngebäuden 
  (Abb.44 S. 134,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7).Die 

Betroffenheit entspricht also nicht der einer, sondern der 
 zweier Familienund ist entsprechend höher einzustufen. Da 

 es sich bei einer Wohneinheitum eine Mieteinheit handelt, 
 besteht für die Eigentümer die Gefahr deskompletten 

 Einkommensverlustes aus Vermietung.Durch diese Nähe zur 
 potentiellen Trasse sind die Bewohner aller dieserHäuser in 

ihrem Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine sehr starke Beeinträchtigung 

  des Wohnfeldschutzes wäregegeben.Die Aussage „kann 
 bei dieser Tv mehr als nur eine geringe Beeinträchtigungdes 

Wohnumfeldschutzes .... nicht ausgeschlossen werden" (siehe 
 S.137Engstellensteckbriefe - Unterlage 7) kann nicht 

 gehalten werden.Bei einer sechsfachen Unterschreitung von 
 150m und 100m Marken aufengstem Bereich kann nicht 

 mehr von Wohnumfeldschutz gesprochenwerden. Das ist der 
 komplette Verlust von Schutz und Wohnqualität.• Aufgrund 

der Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und 
 StandortMasten ist ein Sichtschutz der Trasse weder durch 

  Gehölz noch durchandere Maßnahmen möglich.Deshalb 
fordern wir, dass die topographische Untersuchung 

 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „können ... die 

(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen 
Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der 
Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse gemessen. Für 
Wohngebäude im Außenbereich jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung 

 statt.Das Gruppendenkmal Hof Schwertmann fand bei der 
Betrachtung im Rahmen der Engstellenbetrachtung 
Berücksichtigung. Der westliche des Teil Waldbereiches, welcher 
durch die in der Abbildung dargestellten potenzielle Trassenachse 
geschnitten wird, ist nicht im den Abgrenzungen des 
Gruppendenkmals enthalten. Es würde nur für den westlichen 
Randbereich des Waldes eine Aufwuchsbeschränkung notwendig. 
Die Hinweise auf Denkmäler werden zur Kenntnis genommen und 
in Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden im 

 Zuge der weiteren Planungen berücksichtigt. Hinsichtlich der 
Bewertung des Wohnumfeldschutzes von Wohnhäusern in deren 
mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen des ROV keine 
Berücksichtigung finden. Bei der Engstellenbetrachtung würde sich 
an der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 

 Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) orientiert.Insgesamt wurde 
in Rahmen des Engstellensteckbriefes Nr. 18: Thiene im Rahmen 
des Vergleichs der potenziellen Trassenführungen die südöstliche 
Variante ohnehin verworfen bzw. zurückgestellt, weil diese im 
Vergleich zu den anderen potenziellen Trassenführungen deutlich 
mehr Betroffenheiten aufweist.
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 Verteilung der Masten eventuell später soangeordnet 
werden, dass sich die Maststandorte außerhalb der 200 

 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 
  eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist.• 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein Verlauf, wie in der 
 Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 42, Abb.43 und 
 Abb. 44Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet, bautechnisch 

 tatsächlich soausgeführt werden kann und wird. Planungs- 
 und Trassierungsgrundsatzist u.a. der gradlinige Verlauf und 

 die kurze Streckenführung. In denAbbildungen wird die aus 
 der Engstelle 17 kommende und zu Engstelle19 

weiterführende Trassenführung in mehreren 
 Verschwenkungen imZickzack um die Wohngebäude 

 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 
 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 

noch geringer werden. Die hier (Abb. 44) vorgeschlagene 
 Ausführungwürde die für die nötige Anzahl der Masten 

 erhöhen und zwangsläufig dieAbstände zu den Gebäuden 
 verringern. Die Belastung der Menschenaufgrund der 

benötigten Anzahl und Position der Masten im Abstand 
 <150bzw. <100 m würde zu einer nicht hinnehmbar starken 

 Beeinträchtigungdes Wohnumfeldschutzes führen. Das 
 Wohnen in direkter Nähe derTrasse wäre ohne 

gesundheitliche Folgen, Wertverlust der Immobilien 
 unddauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich. Wir 

 fordern daher indiesen Bereichen eine grabenlose 
Erdkabelverlegung.
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des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
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7.5. In den Antragsunterlagen wurden die geologischen 
 Vorkommnisse westlichvon Alfhausen nicht weiter 

 berücksichtigt! Westlich von Alfhausen befindensich die aus 
 dem oberen Jura stammenden „Mindener Mergelschichten".7 

.5.1. In der genannten Schicht ist der Mergel mit Sanden 
 durchsetzt. Diese Sandenführen bei natürlicher 

 Ausschwemmung durch Wasser zu Erdfällen. SolcheErfälle 
sind zu sehen in der Alkekuhle (der größte Erdfall aus 

 historischer Zeitauf Alfhauser Gebiet), der jüngste Erdfall auf 
 Alfhauser Gebiet hat sich vorzwei Jahren am Rande des 

 Heiligenberges abgespielt, er ist gut aufSatellitenfotos zu 
 erkennen.7.5.2. Wenn Hochstrommasten gebaut werden, ist 

 aufgrund dieserBodenvorkommnisse ein großer 
 Mehraufwand für die tiefgründigenFundamente notwendig, 

 um eine Standsicherheit der Masten zugewährleiten. Viele 
 Alfhauser haben deswegen Bedenken, dass im laufe derZeit 

einzelne Masten absacken und infolgedessen einbrechen 
 werden!7.5.3. Da allerdings im Bereich Thiene das 

 Trinkwasser für die GroßstadtOsnabrück und die Region 
 Tecklenburg gewonnen wird, ist unsererMeinung nach auch 

 hierdurch die Trinwasserversorgung von überHunderttausend 
Menschen gefährdet. Geschützt werden 

 dieTrinkwasservorräte durch eine intakte Bodenschichtung. 
 Diesewasserleitenden Schichten dürfen nicht gestört oder 

 durchbohrt werden durchaufwendige, tiefgründige 
 Mastfundamente, die wegen der unsicherengeologischen 

 Gegebenheiten nötig wären.7.5.4. Der historisch wertvolle 
 Boden „Plaggenesch" herrscht in der Engstelle 17vor. Beim 

Plaggenesch handelt es sich um sehr alte Böden die vom 
 Menschengeschaffen wurden, um die landwirtschaftlichen 

 Erträge zu verbessern.Gerade Plaggenesche können viele 
 Bodendenkmäler beinhalten. Deshalbnennt man sie auch 

„Bodenarchive" und sind besonders 
 schützenswert.Angesichts der zu erwartenden 

 Bodendenkmäler muss der Plaggeneschbesonders in der 
 Engstelle 17 geschützt werden.-7 Wir fordern unabhängige 

 Gutachten, die belegen, dass diewasserführenden Schichten 
 in Alfhausen nicht gefährdet sind undweiterhin trotz einer 

 Hochstromtrasse vollkommen unbeeinträchtigt ihreFunktion 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
 genommenBaugrunduntersuchungen sind nicht Gegenstand des 

Raumordnungsverfahrens. Maßstabsbedingt werden 
entsprechende Untersuchungen erst im Rahmen der 
Ausführungsplanung durchgeführt. Im Kapitel 5.4 des 
Erläuerungsberichtes haben die Antragsteller Angaben zur 
technischen Realisierbarkeit in den Variantenvergleich eingestellt. 
Dabei wurde der geologische Untergrund des Planungsraumes 
bisher nicht als besonderes technisches Hindernis angesprochen. 
Ob an die Gründung von Masten erhöhte Anforderungen im 
Bereich des Mergelgesteins westlich von Alfhausen zu stellen sind, 

 wird im Zuge der weiteren Planung zu prüfen sein.Die 
Anforderungen zum Trinkwasserschutz sind im Rahmen der 
Auswirkungsprognose sowohl in der UVS als auch in der RVS 
berücksichtigt worden. Im Zuge der Engstellenprüfung, bzw. der 
Prüfung ob technisch wirtschaftlich effiziente Teilabschnitte für eine 
Erdverkabelung vorliegen wurde der Belang des 
Trinkwasserschutzes seitens der Vorhabenträger ebenfalls in die 
Abwägung einbezogen. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
Trinkwassergewinnung im Bereich Thiene aus tiefer liegenden 
Schichten erfolgt. Die überlagernden Deckschichten sind 
vergleichsweise undurchlässig bzw. weisen für das 
Wassergewinnungsgebiet einen hohen Geschütztheitsgrad auf. 
Entsprechend ist für den Schutz des Trinkwasservorkommens auch 
keine Wasserschutzgebietszone II ausgewiesen worden, bzw. ist 
auch in nahgelegenen Wassergewinnungsgebieten räumlich eng 

 begrenzt. Der örtliche Wasserversorger hat darauf hingewiesen, 
dass die in den Verordnungen genannten Bestimmungen zum 
Grundwasserschutz bei der weiteren Planung einzuhalten sind. Der 
Nachweis ist vom Vorhabenträger im Zuge der weiteren 
Genehmigungsplanung zu führen. Ob in diesem Zusammenhang 
ein eigenständiges hydrogeologisches Gutachten zu erstellen ist, 
ist der Planfeststellungsbehörde vorbehalten.
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erfüllen können. Hierbei muss die Besonderheit der 
 AlfhauserGeomorphologie berücksichtigt werden.
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7.2. Außerdem ist zu befürchten, dass es durch die 
  Bauarbeiten zu erhöhtenBodenerosionen kommt.Die 

Großfundamente und Betongründungen der Strommasten 
 greifenirraperabel in die Funktionalität des Bodens ein. Der 

  Wasserhaushalt desBodens wird großflächig gestört.7.3. 
Witterungsbedingt kann unter Freileitungen „sauerer Regen" 

 entstehen,schadhafte Stoffeinträge gelangen dann in den 
Bodenhaushalt. Besonders 

 ausKorrosionsschutzbeschichtungen werden Schwermetalle 
 und Zinkanteile vonden Strommasten herausgelöst. Diese 

 wurden bereits in diversen Pflanzen miterhöhten Werten 
nachgewiesen (BINE 1990). Im Bereich von Strommasten 

 wirdder Richtwert von 300 ppm für die Konzentration an 
 Zinkeinträgen im Bodenoftmals überschritten (Jarass et. al. 

1989,1996).

Die gesetzlichen Anforderungen zum Bodenschutz finden im 
weiteren Genehmigungsverfahren entsprechende 
Berücksichtigung. Dazu gehört auch ein möglichst schonender 
Umgang mit der Ressource Boden, so dass schädliche 

 Bodenveränderungen möglichst vermieden werden. Da der Bau 
von Freileitungen hinsichtlich der Maststandorte räumlich eng 
begrenzt ist, ist im Zuge der Bauphase in der Regel nicht mit 
umfangreichen Erosionserscheinungen zu rechnen. Ob und in 
welcher Form Maßnahmen zum Erosionsschutz erforderlich 
werden bleibt dem nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 
vorbehalten und ist nicht Gegenstand des anstehenden 

  Raumordnungsverfahrens.Seit Anfang der 1990er Jahre 
kommen nur noch bleifreie und somit vergleichsweise 
umweltverträgliche Korrosionsschutzmittel zum Einsatz. Die derzeit 
von Amprion verwendeten Beschichtungsstoffe enthalten Zink. 
Allerdings sind uns keine relevanten Zinkeinträge von mit 
Beschichtungsstoffen versehenen verzinkten Masten bekannt. 
Durch die zusätzliche Beschichtung von verzinkten Masten mit 
Korrosionsschutzmitteln wird der Zinkeintrag im Vergleich zu „nur“ 
verzinkten Masten deutlich reduziert. Diese als Duplex-Verfahren 
bezeichnete Vorgehensweise ist ein bewährtes Verfahren um 
langfristige Schutzdauern zu erreichen.
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Das Thiener Land ist eine einzigartige Landschaft 
 (nördlichsteEndmoränenlandschaft Deutschlands). Diese 

 Endmoränenlandschaft hataufgrund ihrer vollständigen 
Ausprägung eine herausragende Stellung und 

 istschützenswert (Alfhausen liegt im Übergangsbereich 
  EndmoräneGletschertor).Ein Leitungsneubau in unseren 

 vorher unzerschnittenen Gebieten stellt einenerheblichen 
Eingriff in die Natur dar. Auch durch ökologische Schneisen 

 kanndas Management nicht ausgeglichen werden (ÖSM, 
 nach NABU). Dieses giltbesonders für unsere 

 Landschaft.Damit werden die Grundsätze der Raumordnung 
nicht eingehalten!

Gemäß Kapitel 3.1.1, Ziffer 02, Satz 1 (LROP, 2017) gehört es zu 
den Zielen der Raumordnung "Die weitere Inanspruchnahme von 
Freiräumen für die Siedlungsentwicklung, den Ausbau von 
Verkehrswegen und sonstiger Infrastruktur [...] zu minimieren". Im 
Satz 2 wird als Grundsatz der Raumordnung weiter ausgeführt, 
das: "Bei der Planung von raumbedeutsamen Nutzunngen im 
Außenbereich sollen möglichst große unzerschnittene und von 
Lärm unbeeinträchtigte Räume erhalten, naturbetonte Bereiche 
ausgespart und die Flächenansprüche und die über die direkt 
beanspruchte Fläche hinausgehenden Auswirkungen der 

 Nutzungen minimiert werden.Eine räumlich konkrete Abgrenzung 
unzerschnittener Freiräume ist in der zeichnerischen Darstellung 
des LROP nicht enthalten. Eine entsprechende Darstellung ist auch 
aus dem aktuellen Entwurf der Niedersächsischen 
Naturschutzstrategie nicht bekannt.  In der Erläuterung zum LROP 
wird bezüglich dem Erhalt unzerschnittener Freiräume im 
Wesentlichen auf die sog. "unzerschnittenen Verkehrsarmen 
Räume" abgestellt. Als besonders bedeutsam werden demnach 
unzerschnittene verkehrsarme Räume > 100 km² eingestuft. Der 
Schutzanspruch soll sich jedoch auch auf mittelgroße Gebiete von 

 mindestens 64 km² beziehen.Gemäß der Karte der 
verkehrsarmen unzerschnittenen Räume des BfN (2010) liegt der 
Landschaftsraum Thiene außerhalb der bedeutsamen Räume > 
100 km². Eine weitere Differenzierung unterhalb der bedeutsamen 

 Räume liefert die Karte des BfN nicht.Unabhängig davon wurde 
der Bündelungsgrundsatz des LROP bei der Trassenfindung 
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sind umfangreich auch 
die Bündelungsmöglichkeiten mit der Bundesautobahn 1 und 
bestehenden Freileitungen geprüft worden.
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Die in 18.2.2 aufgeführten entscheidungsrelevanten Belange 
  sind nichtvollständig:1 In dem Bereich der Engstelle ist das 

 Vorkommen eines Uhus(Waldrandgebiet Thiener Gehege) 
 nachgewiesen, welcher nach demBundesnaturschutzgesetzt 

 § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11, streng geschützt ist.Außerdem 
befinden sich dort Vorkommen von Wespenbussardpäärchen 

  undKautzen.2 In dem Bereich ist das Vorkommen der 
 geschützten Hirschhornkäfer ingroßer Population, 

Nashornkäfer und verschiedener 
 Fledermausartennachgewiesen. Eine Gefährdung dieser 

  Arten kann nicht ausgeschlossenwerden.3 Der potentielle 
Trassenverlauf in der Südost-Variante schneidet den 

 kürzlicheröffneten Radweg zwischen Alfhausen und 
 Ueffeln.4 Wie in der Engstellenbeschreibung bereits 

 festgestellt, sprechen „ Aspekte fürdie Realisierung als 
Freileitung als auch als Erdkabel."(S. S. 

 126,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7). „spricht 
 grundsätzlich für eineTeilerdverkabelung der Schutz des 

 Landschaftsbildes"( s.S. 138 ff. ,Engstellensteckbriefe-
 Unterlage 7). Der Bereich der hier betrachtetenEngstelle liegt 

in Landschaftseinheiten von hoher Wertigkeit. 
 Dieaufgeführten Nachteile beim Schutzgut Wasser, weil sich 

 die Engstelle imTrinkwasserschutzgebiet befindet, können 
 wir nicht nachvollziehen, da derBau der Masten mit den 

 tiefen Fundamenten ebenfalle eine Gefahr für dasSchutzgut 
Wasser bedeutet. Aufgrund des häufigen Richtungswechsels 

 in derEngstelle 17 und auch in der Engstelle 18, kann man 
 davon ausgehen, dassdie Anzahl der benötigten Masten 

 erhöht sein wird und die Gefahr für denWasserschutz höher 
 als bei einer Erdverkabelung sein wird.5 Das gezogene 

Resümee ist nicht nachvollziehbar. „Allerdings trägt i.d.R. 
 erstein längerer Erdkabelschnitt zum Schutz des 

 Landschaftsbilds bei" (s.S. 138Engstellensteckbriefe - 
 Unterlage 7). Die hier betrachteten Engstellen 17 und18 

zusammen (1,0 km Engstelle 17 s.S. 126, 1,3 km zu 18 S. 128, 
 1,6 km -1,8 km östlich Eng stelle 18 s.S.138, 1,8 km westlich 

 bis 2, 7 km östlicheVariante zu Engstelle 19 s) würden eine 
 Erdverkabelungslänge von ca 6 kmergeben. Die Flächen für 

die KÜS/KÜA sind vorhanden (s.S. 138 und s.S. 

Innerhalb des Planfeststellungsverfahrens werden spezielle 
naturschutzfachliche Erhebungen für das geplante Vorhaben 
durchgeführt, wie z.B. Brut- und Gastvogelerfassungen oder 
Biotoptypenkartierungen. Dies erfolgt um auch kleinräumige 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten, der KÜA und der 
Umspannwerke. Dabei werden die Ergebnisse der Karteriungen 

  berücksichtigt.Hinsichtlich der Betroffenheit des Schutzgutes 
Wasser ist festzustellen, dass mit einer unterirdisch verlegten 
Kabeltrasse grundsätzlich stärkere Auswirkungen verbunden sind 
als mit einer Freileitung. Die Fundamente der Masten führen 
lediglich zu punktuellen Beeinträchtigungen, während die 
Erdkabelanlage in ihrer gesamte Breite (ca. 25-30 m) zu einer 
flächendeckenden Betroffenheit führt.
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  127Engstellensteckbriefe-Unterlage 7).Der Pilotcharackter 
spricht für und nicht „gegen" (s.S.139) die Erdverkabelung.

Natur und Landschaft 
allgemein

  11 .2.3. Varianten SüdVergessene Biotope Quellgebiete• 
Im südöstlichen Teil der beschriebenen Engstelle Südwest 

 befindet sich eineTeichanlage. Diese gehört zum Haus 
 Brüwer, Auf dem Ball 102.Im nordöstlichen Bereich befinden 

  sich mehrere, teilw. geförderteTeichanlagen, Biotope.Diese 
 gehören zum Anwesen Lingens, Auf dem Ball 154.• Im 

mittleren Teil der beschriebenen Engstelle Südwest befindet 
  sich einBiotopDieses gehört zur denkmalrechtlich 

 geschützten Hofstelle Sudendey, Aufdem Ball 4. Das Biotop 
ist nach §30 NNatg bzw. BNatSchG 

  geschützt.Wohnhäuser• Auf dem Hof Lingens, Thiebrink 14 
 (Gruppendenkmal Schwertmann),wurden zwei 

Wohngebäude übersehen (ehemaliges Backhaus 
  undScheune).Beide Gebäude befinden sich innerhalb des 

  200m Puffers. Backhaus ca.80m, Scheune ca. 100m.Bei 
Berücksichtigung der Mastbreite rückt das Mehrfamilienhaus 

 Wehberg,Thiebrink 43, mit in den 200m Puffer. In der 
  Betrachtung wird es alsWohnhaus mitaufgeführt.Das 

Anwesen Sillus, Vennekamp 144 besteht aus zwei 
  separatenWohngebäuden.Des weiteren ist die 400 m 

 Abstandsregelung und die Umfassung desWohnbaugebietes 
„Am Bühner Esch" zu korrigieren. Dieses reicht bis an 

 dieKreisstraße K107. Der 400 m Puffer ist von dort aus 
 anzusetzen und führtdamit zwangsläufig zu Verschiebungen.

Innerhalb des Planfeststellungsverfahrens werden spezielle 
naturschutzfachliche Erhebungen für das geplante Vorhaben 
durchgeführt, wie z.B. Brut- und Gastvogelerfassungen oder 
Biotoptypenkartierungen. Dies erfolgt um auch kleinräumige 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten, der KÜA und der 
Umspannwerke. Dabei werden die Ergebnisse der Karteriungen 

  berücksichtigt. Der Abstand vom Wohngebäude zur 
potenziellen Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 
al. 2017) von der Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse 
gemessen. Für Wohngebäude jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung 

  statt.Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung. Ein Abstand von 400 m zur möglichen 
Siedlungsbereichen kann erst Berücksichtigung finden, wenn ein 
Bebauungsplan aufgestellt wurde oder die Planungen 
entsprechend verfestigt sind (Aufstellungsbeschluss gefasst).
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Natur und Landschaft 
allgemein

11 .2. Einwände ROV Engstellensteckbriefe-Unterlage 7, 
  Engstelle Nr.18:Thiene• Im ROV Engstellensteckbriefe -

 Unterlage 7- Engstelle 18: Thiene, wird dieEngstelle der 
Trassenführung im Bereich Nord Thiener Dorf - 

 Uphausen,und Süd Auf dem Ball, Thiebrink beschrieben. 
  Diese liegt auf dem Gebiet derGemeinde Alfhausen.11 .2.1 

  . Varianten NordVergessene Biotope Quellgebiete• Im 
nördlichen Teil der beschriebenen Engstelle befinden sich zwei 

 beiAusführung dann evtl. überspannte, unter Naturschutz 
 stehendeTeichanlagen mit Quellgebieten. Diese gehören 

 zum Hof Meyermann,Thiener Dorf 15 und haben als solche 
 keine Berücksichtigung gefunden.Quellgebiete sind nach 

 §28A NNatg bzw. BNatSchG geschützt.Erholung I 
 Gewerbe• Auf dem Hof Meyermann, Thiener Dorf 15, 

  befindet sich das AusflugscafeDekoDiele.Die Ausrichtung 
 vor allem der Aussenbewirtung, Aussenterrasse ist indirekter 

Sichtbeziehung der untersuchten Trassenmöglichkeiten in ca. 
  200mEntfernung.Wirtschaftlicher Schaden für die Betreiber 

 und Verlust an Attraktivität desNaherholungsgebietes wären 
  die Folgen.Wohnhäuser• Bei der Berücksichtigung der 

 Mastbreite und des möglichenweiterführenden Verlaufs 
 würde ein weiteres Wohnhaus (Goda,ThienerEsch 113) in 

 den 200m Puffer fallen. Dieses muss im ROV geklärtwerden 
und darf nicht ins Planfeststellungsverfahren 

 geschobenwerden.

Innerhalb des Planfeststellungsverfahrens werden spezielle 
naturschutzfachliche Erhebungen für das geplante Vorhaben 
durchgeführt, wie z.B. Brut- und Gastvogelerfassungen oder 
Biotoptypenkartierungen. Dies erfolgt um auch kleinräumige 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten, der KÜA und der 
Umspannwerke. Dabei werden die Ergebnisse der Karteriungen 

  berücksichtigt. Eine Aussage zur wirtschaftlichen Schäden oder 
Immobilienwertverlust kann durch die Vorhabenträgerin nicht 
getroffen werden. Fragen der Entschädigung direkt oder indirekt 
Betroffener sind nicht Gegenstand des 

 Raumordnungsverfahrens.Der Abstand vom Wohngebäude zur 
potenziellen Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 
al. 2017) von der Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse 
gemessen. Für Wohngebäude jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung statt.

Fauna, auch Avifauna Ebenfalls im genannten Gebiet brütet ein Wespenbussard, der 
 auch einegeschützte Art ist. Die Großvögel sind auch durch 

 Leitungsschlag gefährdet.Sie bezeichnen das Thiener 
 Gehege mit „Keine geschützten oder gefährdetenTiere oder 

Pflanzen bekannt" (Tabelle 18.2.2). Das stimmt so nicht. 
 Nebendem brütenden Uhupaar und Wespenbussard gibt es 

 dort auch eine Vielzahlan Hirschkäfern. Außerdem gibt es 
dort auch Stillgewässer.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna 2 Kiebitzpaare haben auf dem Lokenberg erfolgreich gebrütet. Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Regelmäßig nutzen große und kleine Vogelschwärme von 
 Brut- undRastvögeln die Vogelflugroute Alfsee - Alfhausen - 

 Thiene - Balkum.Während der Zug- und Strichzeiten der 
 Zugvögel wurden regelmäßig undwiederholt im Suchraum 

 der C-Trasse Alfsee-Alfhausen-Thiene Balkum vieleVögel 
und Vogelschwärme gesichtet: Kraniche sowie 

 verschiedeneWildgänsearten wie Kanada-, Grau- und 
Blässgans.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna 4.6.12. Desweiteren kann davon ausgegangen werden, dass 
 sich noch mehr selteneund scheuere Vogel- und Tierarten in 

 Alfhausen im Gebiet der C-Trasseaufhalten, welche bei 
 genauerer Untersuchung durch Experten gewissgesichtet 

 und bestimmt werden können.4.7. Die Existenz all dieser 
Tiere sowie die Existenz der Flugrouten sind für 

 unszweifelsfrei. Sie werden teilweise in dem Gutachten von 
 Blüml bestätigt.Es ist anzumerken ist, dass das Gutachten 

 verstärkt die nördliche Regiondes Alfsees betrachtet, die 
 westliche Alfhauser Region wurde nicht näheruntersucht. 

Inwieweit das FFH-Gebiet Auswirkungen auf das Gebiet 
 westlichdes Alfsees hat, bleibt noch bis zur abschließenden 

 nachweislichen Klärungoffen; was nicht heißt, dass es keine 
 Beziehungen gibt. Ganz im Gegenteil:Es gibt eindeutig die 

erwähnten Tiere sowie eine von den Alfseevögeln 
 starkgenutzte Flugroute von Alfhausen in Richtung Thiene 

 und Balkum! Dieseskönnen wir aus eigenen Erfahrungen 
 bestätigen. Sie wurden uns auchvermehrt und wiederholt 

 durch die Anwohner der Region mitgeteilt sowiedurch Fotos 
bestätigt. Hierunter befinden sich auch diverse 

 Tierärzte,Biologielehrer, Jäger sowie der ortsansässige 
 Falkner. Die Aussagenbesonders dieser Personenkreise sind 

 aufgrund ihrer fundiertenSachkenntnisse zweifelsfrei als 
korrekt zu bewerten.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.

Fauna, auch Avifauna All die oben genannten Tiere müssen geschützt werden. Durch 
 eineHochstromtrasse würde ihr natürlicher Lebensraum 

 gestört und dieTiere in ihrer Existenz bedroht werden. Ein so 
 gravierender Eingriff indie Natur, wie er durch die Errichtung 

 einer Hochstromtrasse entsteht,macht die Bemühungen um 
 den Artenschutz in unserer Regionzunichte und stellt die 

 Arbeit der Biologen und Naturschützer nicht nuram Alfsee in 
 Frage.Außerdem ist es widersinnig, dass einerseits das 

 Segeln und Surfen ausUmwelt- und Tierschutzgründen 
 verboten wurde und andererseits dieUmwelt und die Tiere 

 des Altsees unserer Alfseeregion durch eineHochstromtrasse 
 bedroht und in ihrem natürlichen Lebensraumbeeinträchtigt 

werden!

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Im Waldrandgebiet des Waldgebietes „Thiener Gehege" 
 horstet ein Uhupaarmit nachgewiesenem Bruterfolg (Tierarzt 

 Eggelmeyer). Desweiteren haben dieAnwohner Hinterm 
Mühlenbach (Familie Franz-Josef Stork-Bohmann) 

 vonbrütenden Uhus auf ihrem Hof berichtet. Am Koberg 
 sowie am südlichgelegenen Lokenberg wurde ein Uhu auch 

  von Experten bestätigt (vgl. Blüml2017, S.11).Der Uhu 
gehört zu den stark geschützten Vogelarten und genießt 

 beiBauvorhaben höchste Priorität!

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  5.2. zu Unterlage 45.2.1. Artenschutzfachbeitrag, S. 88-
 89Hier werden für die für Schwäne und Gänse bedeutsamen 

 Bereiche diebetroffenen Arten nur unzureichend benannt, 
 insbesondere Hinweise auf denSingschwan als zentral 

wichtiger Art (s. Anmerkung zur NATURA 2000-
 
Voruntersuchung, S. 35ff) fehlen. Die dargestellten 

 „Vermeidungsmaßnahmenund CEF-Maßnahmen" stellen 
 immer wieder die Markierung von Leiterseilenals geeignete 

Maßnahme heraus. Diese ist bei Schlafplatzflügen 
 vonSchwänen und Gänsen jedoch kaum tauglich (s. 

 Anmerkung zur NATURA2000-Voruntersuchung, S. 35ff). 
 Dies betrifft neben den Flächen mit direktemBezug zum EU-

Vogelschutzgebiet Alfsee insbesondere auch den Bereich 
 derHaseausdeichung bei Gehrde-Rüsfort.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-. 
anlage- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Fauna, auch Avifauna Die Trassenvarianten, welche durch Alfhausen-Thiene führen, 
verlaufen durch das Landschaftsschutzgebiet Nördlicher 
Teutoburger Wald - Wiehengebirge. Diese Region hat eine 
bedeutende Erholungsfunktion für Anwohner, Besucher und 
Urlauber. Speziell für Gäste am Alfsee, für Radfahrer und 
Wanderer. Seide über Thiene verlaufende Trassenvarianten 
schneiden avifaunische Problemflächen, die entgegen der 
Annahme in den von Amprion angestellten Untersuchungen 
sehr wohl eine Bedeutung für Brut- und Gastvögel und 
Konfliktpotential mit einer mittleren bis hohen Wirkintensität 
besitzen. Zu der Abgrenzung der Natura 2000 Gebiete und 
dem Vogelschutzgebiet „Alfsee" (DE-3513-401) ist 
anzumerken, das diese laut Gutachten BMSUmweltplanung 
August 2017, Auskunft NLWkN 2017, Stellungnahme 
Landkreis Osnabrück Sept. 2015, Blüml, V. 2013b, 
unzureichend erfolgt ist. Da Vorhaben (Erweiterungskulisse 
EU-Vogelschutzgebiet Alfsee) in diesem Sinne zu faktischen 
Vogelschutzgebieten führen Eine eventuelle Parallelführung 
zur 380kv-Bestandsfreileitung (HanekenfährWehrendorf) führt 
zu einer Annäherung bzw. Betroffenheit der 
Naturschutzgebiete „Mehne-, Bruch- und Pottwiese und „im 
Fängen" (NSGWE037) (NSGWE035). Beide Varianten queren 
den Mühlenbach, der in der Teilvariante Thiene West ein 
Naturdenkmal ist. Die Wirkintensität der geplanten Freileitung 
ist besonders im Engstellenbereich 17 und 18 sehr hoch, mit 
sehr starkem Einfluss auf das Landschaftsbild (Wirkung bis 

 nach Damme).Trassenkorridore, die südlich von Bersenbrück 
verlaufen bzw. östlich das Hasetal queren bzw. zerschneiden, 
kreuzen die Flugbahnen der Schwäne und Gänse zwischen 
ihren Schlafplätzen und den Nahrungsflächen. Dies ist 
besonders kritisch zu sehen (Karte 2 Blüml, aktuelles 
Gutachten), weil sie überproportional Schwäne als Vögel mit 
besonders hohem Körpergewicht als schwerfällige Flieger 

 (Langgemach 1997) gefährden.Der Singschwan wird für das 
EU-Vogelschutzgebiet V 13 „Alfsee" als wertbestimmende Art 
genannt. Sing- und Zwergschwan gehören nach Anhang 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) zu den besonders 
schutz- und erhaltungswürdigen Vogelarten. Der Singschwan 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können. Auch die anderen genannten 
Gebiete sind durch die Vorzugsvariante nicht betroffen.
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ist eine streng geschützte Art aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 14 
BNatSchG. Der Zwergschwan eine besonders geschützte Art 

 aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG.Auch außerhalb formal 
ausgewiesener oder wie in diesem Fall faktischer 
Vogelschutzgebiete ist der Schutz der zu sichernden Bestände 

 sicherzustellen (Art. 3 Abs. 2 b Richtlinie 79/409/EWG).Die 
Gestaltungsmaßnahme kann darin bestehen, einen 
schutzwürdigen Lebensraum von einer Beeinträchtigung durch 
Freileitungen freizuhalten, wenn die normierten Schutzziele der 
besonders geschützten Arten verletzt würden (vgl. z.B. 
Verwaltungsgericht Stuttgart 2005, dort: Windkraftanlagen).
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Fauna, auch Avifauna Avifaunistische Untersuchungen sowie Artenschutzfachbeitrag, 
 S. 13Die Voruntersuchungen erheben demnach den 

 Anspruch „die Trassenflächeund die verschiedenen 
 Landschafts- und Habitatstrukturen zu ungefährgleichen 

Teilen abzudecken". Es wird ein „Trassenkorridor (1.000 m) 
 zzgl.Umkreis von 1.000 m" betrachtet 

 (Artenschutzfachbeitrag S. 13).Laut Methodik der 
avifaunistischen Untersuchungen (Kap. 2.2.3) wurden 

 auchFremddaten berücksichtigt zu „Brutvögeln aber auch zu 
 Großvögeln wie z. B.Störchen oder Greifvögeln und deren 

 ggf. bekannten Horststandorten.",offenbar aber nur für die 
Landkreise Cloppenburg und Vechta, zum 

 LandkreisOsnabrück finden sich keine Ausführungen. „Die 
 kreisbezogenen Fremddatensind daher vor allem als 

 Zusatzinformationen zu verstehen. Insbesondere imSinne 
einer worst-case-Betrachtung immer dann, wenn die 

 Eigendatenauswertungzu einer geringeren 
Risikoeinschätzung kommt als jene 

 derFremddatenauswertung. . .. " Abgesehen von der 
 geringen Zahl vonProbeflächen in wesentlichen 

 Trassenabschnitten und damit verbundenenLücken in der 
Untersuchung (siehe weitere Anmerkungen) blieben 

 durchdieses selektive und unsystematische Vorgehen 
 zumindest im LandkreisOsnabrück auch 

Großvogelvorkommen im Trassenkorridor und 
 dessenUmkreis von 1.000 m unberücksichtigt, einschließlich 

 ihrer Nahrungsräumeinnerhalb des Korridors, so der 
 traditionelle Weißstorch-Brutplatz in AlfhausenNordmit 

Nahrungsflächen direkt im Korridor (siehe beigefügtes 
 Gutachten vonBMS-Umweltplanung 2017). Die 

 Berücksichtigung der Großvögel und weitererFremddaten ist 
insgesamt als mangelhaft zu betrachten und erlaubt 

 keinezuverlässige Abschätzung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Fremddatenrecherche umfasst auch die Daten des Landkreises 
Osnabrück, allerdings werden diese nicht aus den Datenbeständen 
der Unteren Naturschutzbehörde zitiert, sondern aus den 
verschiedenen Veröffentlichungen der vor Ort tätigen Ornithologen. 
Beispielhaft genannt sei der Ornithologische Sammelbericht für das 
Emsland, Stadt und Landkreis Osnabrück sowie das Dümmer-
Gebiet für die Jahre 2011-2013. Osnabrücker 
Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 41: 29-144 von BLÜML, 
V. et al. (2015); die weiteren verwendetetn Quellen sind im 
Literaturverzeichnis der Unterlage 2C2A (UVS Anlage 2: 

 Avifaunistische Untersuchungen) aufgeführt. Die avifaunistischen 
Kartierungen zum Raumordnungsverfahren erheben nicht den 
Anspruch einer flächendeckenden Erfassungen. Der Fokus der 
Untersuchungen lag daher auf Flächen mit einer besonderen 
Relevanz für Brut- und Gastvögel, wie sie den Fachbehörden, 
Verbänden und nicht zuletzt den ortskundigen Kartierern selbst 
hinlänglich bekannt sind. Darüber hinaus wurden bei der Auswahl 
und Abbgrenzung der Probeflächen folgende Maßgaben 

 berücksichtigt:- Abdeckung der Trassenvarianten zu etwa 
 gleichen Teilen- Abdeckung der verschiedenen Landschafts- und 

 Habitatstrukturen- Berücksichtigung möglicher Vorkommen von 
störungsempfindlichen und besonders relevanten Vogelarten über 

 den 1.000 m-Puffer hinaus.Ziel der Erfassungen war es, das 
avifaunistische Konfliktpotenzial der im Raumordnungsverfahren zu 

 betrachtenden Korridore zu ermitteln.Die Tiefenschärfe der 
Untersuchung sollte so weit gehen, dass voraussichtliche, 
unüberwindbare artenschutzrechtliche  Zulassungshemmnisse 
innerhalb der zu untersuchenden Trassenkorridore erkannt werden 
können. Eine Genehmigungsfähigkeit im Zulassungsverfahren 
sollte damit für den landesplanerisch festgestellten Trassenkorridor 

 erreicht werden.Eine flächendeckende Kartierung erfolgt im 
Untersuchungsgebiet der Vorzugsvariante im Rahmen des 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens.
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Fauna, auch Avifauna Vom Rotmilan konnte im Jahr 2014 eine Brut im C-Korridor 
 nachgewiesenwerden (s. beigefügtes Gutachten BMS-

 Umweltplanung 2017). Ob die Artauch in den Folgejahren 
 dort vorkam, ist nicht bekannt. Rotmilan-Sichtungenhat es 

ebenfalls in dem Alfhauser Ortsteil Heeke gegeben. Der 
 Rotmilan wirdin den vorgelegten Fachgutachten nicht als 

 Brutvogelart geführt und ist daherim Artenschutzfachbeitrag 
 nicht entsprechend berücksichtigt. DieBerücksichtigung der 

 Großvögel ist insgesamt als mangelhaft zu betrachtenund 
erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 

 artenschutzrechtlichenKonfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Drähte oder Masten laden Vögel dazu ein, dort zu landen - 
 dabei können sieversehentlich einen tödlichen Kurzschluss 

 verursachen. Die meistenStromopfer fallen vom Mast und 
 werden, wenn nicht schon durch denStromschlag getötet, 

durch den Absturz schwer bis tödlich verletzt. 
 DieStrommarken an den Ein- und Austrittsstellen fallen in der 

 Regel kaum aufund sind ohne fachkundige Untersuchung 
 schwer zu entdecken (vgl.Projektgruppe 

 Seeadlerschutz).Laut § 53 Bundesnaturschutzgesetz vom 
 25.03.2002 sind dieEnergieversorgungsunternehmen 

 verpflichtet, innerhalb von 10 Jahren dieVerluste von 
 Großvögeln durch Stromschlag deutlich zu reduzieren.--> Wir 

fordern die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgabe! Aufgrund 
 derausgeprägten Vogelwelt in Alfhausen und am Alfsee 

 sehen wir diesesGesetz bei einem Bau der Hochstromtrasse 
 im Korridor C missachtet!--> Wir fordern zusätzlich ein 

 Gutachten, das den Raum westlich undnordwestlich des 
 Alfsees im Gebiet Alfhausen näher untersuchthinsichtlich der 

 Gefährdung durch eine Hochstromtrasse für die Faunader 
 Region unter besonderer Berücksichtigung der Vögel.--> Wir 

fordern die Anerkennung des Faktischen Vogelschutzgebietes 
 aufAlfhauser Gebiet sowie die Einhaltung dessen 

 gesetzlichen Schutzes,was die Unveränderbarkeit des 
 momentanen Lebensraumes der Vögelimpliziert.

Es ist richtig, dass Vögel die Leiterseile und Masten nutzen, um 
dort zu landen. Eine Gefährdung durch Stromschlag ist bei 
Freileitungen der Höchstspannungsebene jedoch nicht gegeben. 
Ein Kurzschluss zwischen den Leiterseilen kann nicht ausgelöst 
werden. Die Gefährdung durch den Anflug an Leiterseile 
("Vogeschlag") besteht jedoch unabhängig von der 
Spannungsebene und wurde in den vorliegenden Unterlagen 

  berücksichtigt.Die Hinweise und Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen und im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Grundsätzlich werden für 
das Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Am Alfsee und an der alten Wassermühle in Balkum leben und 
 überwinternSingschwäne (auch Blüml weist auf die 

 Singschwäne hin). Deshalb werdendiese Tiere auch im C-
 Korridor Balkum, Thiene und Alfhausen gesichtet.Die 

Singschwäne würden durch eine Hochstromtrasse in ihrem 
 natürlichenLebensraum gestört werden. Eine Stromtrasse in 

 Freileitung am Korridor C beiAlfhausen würde diese Vögel 
 massiv gefährden, da die Strommasten mituntertödliche 

Hindernisse für die Vögel sind.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.

Fauna, auch Avifauna Die Arbeit unseres ortsansässigen Falkners Dirk Tepe wäre 
 durch eineHochstromtrasse gefährdet. Er besitzt einen 

 trainierten Wanderfalken. DerFalkner und die 
Jagdfähigkeiten seines Falken werden regelmäßig 

  vonprivater und öffentlicher Seite angefordert.Ein 
Wanderfalke erreicht im Jagdflug Geschwindigkeiten bis zu 

 300 km/h.Dabei ist er voll auf seine Beute fixiert und blendet 
 Hindernisse, besonders indieser Höhe, aus. Bei einer 

 Kollision mit einer Leitung ist der Tod des Vogelsfast sicher.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Fauna, auch Avifauna Im Alfhauser Gebiet der Trasse C findet man sehr viele 
 unterschiedliche Tiere.Durch die Baumaßnahmen wird 

  wertvoller Lebensraum für seltene Tiereverlorengehen.Hier 
 leben u.a.:sehr viele Fledermäuse, extrem viele Hirschkäfer, 

 Nashornkäfer,Grünspechte, Bundspechte, graue und rote 
 Eichhörnchen, Eulen, Uhus,Habichte, Bussarde (auch 

 Wespenbussarde), Turm- und Wanderfalken,Eisvögel, große 
 und kleine Libellen, Kormorane u. v.m.Hervorzuheben sind 

 hierbei folgende, mehrfach und regelmäßiggesichtete 
 Tiere:Kraniche, Singschwäne, Bläss- und Saatgänse, Kibitz, 

 Roter Milan, großerBrachvogel, Uferschnepfe und Greifvögel. 
 Von der Sichtung eineskreisenden Seeadlers in Alfhausen 

 und über dem Goldhügel ist unsmehrfach berichtet 
 worden.Es ist zu vermuten, dass darüber hinaus noch 

 weitere in ihrem Verhalten nichtso auffällige Wildvögel und -
 Tiere hier ansässig sind, die von entsprechendenFachleuten 

nachgewiesen werden könnten.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Durch die Baumaßnahmen einer Hochstromtrasse geht 
 wichtigerLebensraum für die Wildtiere verloren. Es gehen 

 Flächen verloren, die zurErhaltung der Biodiversität in 
 unserer Region benötigt werden. Freileitungensind 

technische Anlagen, die von einigen Tierarten gemieden 
werden.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Im Bereich der C-Trasse leben mehrere wilde Falken. Ein 
 Falkenhorstbefindet sich nachweislich auf dem Goldhügel/ 

 Heiligenberg.Besonders für diese großen Vögel stellen die 
 Hochstrommasten und -leitungen ein großes 

 Gefahrenpotential dar, sie sind beliebte Sitz- undRastplätze. 
Die Vögel können dabei von Stromschlägen getötet werden.

Es ist richtig, dass Greifvögel die Masten als Ansitzwarte nutzen. 
Eine Gefährdung durch Stromschlag ist bei Freileitungen der 
Höchstspannungsebene jedoch nicht gegeben. Ein Kurzschluss 
zwischen den Leiterseilen kann nicht ausgelöst werden. Die 
Gefährdung durch den Anflug an Leiterseile ("Vogeschlag") besteht 
jedoch unabhängig von der Spannungsebene und wurde in den 

 vorliegenden Unterlagen berücksichtigt.Die Konflikte mit den 
avifaunistischen Probeflächen im C-Korridor (insbesondere die 
Haseniederung und das VSG "Alfsee") wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber zu dem benannten Bereich, sodass bau-, anlagen- 
und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf die Tiere 
ausgeschlossen werden können.
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Fauna, auch Avifauna Das Gebiet Alfhausen-Thiene wird ausgiebig und zunehmen 
 von Störchen zurAufzucht ihres Nachwuchses und als 

 Lebensbereich genutzt. Man siehtdie Störche um diese Zeit 
 täglich im Korridor fliegen. Seit 2011 sind in diesemBereich 

Weißstörche als Brutpaare dokumentiert (vgl. Blüml, 2017, S. 
 11).Zurzeit sind 3 Storchenhorste auf Alfhauser Gebiet 

 besetzt; es wurdegebrütet bei Barlage, Torbecke und 
 Wellbrock. Dort gibt alleine in diesemJahr insgesamt 7-8 

 Jungvögel. Die 4.-6. ehemals besetzten Storchenhorste(bei 
Kruse, Schulte in Wallen, Lingens) sind momentan nicht 

 besetzt.Von den Storchenhorsten aus fliegen die Tiere 
 regelmäßig nach dem Mähendes Grünlandes zur 

 Futteraufnahme die Wiesen an, dieses sind besondersder 
 Thiener Damm, die Schleppenburg und der Lokenberg.Der 

außerordentliche Einsatz der Alfhauser zur Erhaltung 
 derWeißstorchbestände in Niedersachsen ist durch die 

 Stromtrasse gefährdet.Bereits im Jahr 2006 wurde das 
 Männchen des 1. Brutpaares vomStorchenhorst Wellbrock 

 von Walter Wessling (Spedition) gefunden. DerStorch wurde 
nachweislich von einer 11 OkV Leitung erschlagen. Er 

 stehtausgestopft in der Biologischen Station Haseniederung. 
 Herr Blüml und FrauM. Schulz von der unteren 

 Naturschutzbehörde können dieses bestätigen.~ Die 
überproportional große Anzahl an Störchen in Alfhausen, 

 Thiene undWallen muss geschützt werden!

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Vom Uhu wurde 2017 ein Revier nordwestlich von Alfhausen 
 nachgewiesen(s. beigefügtes Gutachten BMS-

 Umweltplanung 2017). Berichte über weitereUhus liegen für 
das „Thiener Gehege", für den Bereich „Hintern 

 Mühlenbach"und für das „Thiener Dorf" vor. Diese 
 Vorkommen wurde in dem vorgelegtenFachgutachten nicht 

berücksichtigt, die Bedeutung des Raumes für 
 Großvögelsomit nicht erkannt und das Konfliktpotenzial 

 dieses Trassenkorridors somitunterbewertet. Die 
 Berücksichtigung der Großvögel ist insgesamt alsmangelhaft 

zu betrachten und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung 
 derartenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Auffällig in Alfhausen und Balkum und somit auch im 
 Trassenbereich C ist dasüberproportional große Vorkommen 

 an Hirschkäfern. Hirschkäfer in teilweisesehr großer Größe 
und Anzahl sind hier keine Seltenheit. Diese Tiere 

 kommenbesonders in Gebieten vor, wo verstärkt Eichen 
 stehen. Das ist bei uns der Fall.Diese große Population an 

 Hirschkäfern muss geschützt und ihr überlebengesichert 
werden!

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Die Region Alfhausen ist bereits durch mehrere 
 unterschiedlicheStromtrassen belastet. Für die Vögel wird 

 der Flugraum immer kleiner. Eineendgültige Zuvernetzung 
 von Alfhausen durch eine Hochstromtrassewird die 

Einflugschneisen der Vögel massiv behindern und ein 
 eklatantesProblem für die Natur und die Vogelwelt des 

Altsees darstellen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Nachts sind im Gebiet der C-Trasse in Alfhausen-Thiene sehr 
 vieleFledermäuse unterwegs. Auch ihr Fortbestand wird 

 durch die Stromtrassebedroht. Fledermäuse, die in unserer 
 Region in großer Anzahl heimisch sind,werden durch 

elektromagnetische Felder oder Leitungsschlag gefährdet 
 undkönnen getötet werden. Auf Alfhauser und Balkumer 

 Gebiet der C-Trasse lebenmehrere Fledermauspopulationen. 
 Sie haben zum Teil in Wohngebäuden undScheunen ihren 

Unterschlupf. Diese geschützten Kleinsäuger wären in 
 ihrerOrientierung und Lebensweise durch die Immissionen 

 wie elektrischen Felderbehindert.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Fledermäuse sind jedoch gegenüber Freileitungen nicht 
schlaggefährdet. Auch eine Beeinflussung von Fledermäuse durch 
elektromagnetische Felder ist nicht bekannt/nachgewiesen.
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Fauna, auch Avifauna Der Rote Milan lebt dauerhaft in Alfhausen-Thiene. Er ist von 
 mehrerenAnwohnern gesichtet worden. Im Gutachten von 

 Blüml wird explizit daraufhingewiesen, dass ein Roter Milan 
 hier gebrütet hat (vgl. Dr. Blüml, Volker:„Planung einer 380-

kV-Trasse Cloppenburg-Merzen:Bewertung von Brut- 
 undGastvogelvorkommen im Bereich der Haseniederung und 

 angrenzenderBereiche im Hinblick auf eine mögliche 
 Höchstspannungs-Freileitung",Osnabrück, 2017)

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Die Groß-, Zug- und Brutvögel und besonders die seltenen 
 Vogelarten, diedas Alfhauser Gebiet als Flugroute und 

 Rastplatz nutzen, werden durch eineHochstromtrasse gestört 
 und gefährdet.Beim Bau einer Trasse kommt es zum Verlust 

 von Wäldern, und Hecken. Damitgehen wichtige Nist- und 
 Rastplätze für die Vögel verloren. Sie werden gestörtund 

vertrieben. Auch können die Vögel durch Leitungsschlag 
 getötet werden.--> All diese Tiere müssen geschützt werden!

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna In den Niederungswiesen von Alfhausen und Balkum gehen 
 u.a. auchregelmäßig Weißstörche, Kiebitze und 

 Austernfischer zwischen denGräben und Bächen auf 
 Nahrungssuche. Diese und weitere Wildvögel werdenvon uns 

Anwohnern ständig bestätigt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna 4.5. Der Alfsee ist als EU-Vogelschutzgebiet (DE 3513-401) 
 ausgewiesen undbietet damit vielen geschützte Vogelarten in 

 unsere Region einen Lebensraum.Auch in Alfhausen-Thiene 
kann man vermehrt Vögel im Flug und auf dem 

 Landbeobachten. Seltene Vogelarten, die dieses Gebiet als 
 Flugroute undRastplatz nutzen, würden durch eine 

 Hochstromtrasse gestört und vertrieben.Freileitungen stellen 
 mitunter ein gefährliches Hindernis im Flugraum vonVögeln 

dar. Dadurch würde unsere heimische Fauna stark 
  eingeschränkt undgefährdet.4.5.1. Wir haben es im Bereich 

 des Alfsees mit einem FaktischenVogelschutzgebiet zu tun, 
 das nördlich des Alfsees unmittelbar durch dieTrasse C 

 verläuft!Die Vögel müssen nachhaltig geschützt 
 werden!„Ziel der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

 791409/EWG vom 02.04. 1979) hat denSchutz, die 
Bewirtschaftung und die Regulierung sämtlicher wild 

 lebenderVogelarten in Europa auf dem Gebiet der 
 Mitgliedsstaaten zum Ziel. Nach Artikel 4Ab 1 S. 4 VRL sind 

die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 
 zuSchutzgebieten zu erklären. Für diese Gebiete besteht 

 eine Ausweisungspflicht. DieAusweisung von Schutzgebieten 
 nach Art. 4 VRL ist eine besondereSchutzmaßnahme. Auch 

 in Art. 3 ist als allgemeine Schutzmaßnahme dieEinrichtung 
von Schutzgebieten vorgesehen, jedoch besteht nach dieser 

 Normkeine Ausweisungspflicht. Vogelschutzgebiete werden 
 auch als Special ProtectedAreas (SPA) bezeichnet. 

Vogelschutzgebiete bilden zusammen mit 
 denSchutzgebieten nach der FFH-Richtlinie das Netz „Natura 

 2000".Die Auswahlkriterien für die Schutzgebiete sind Art. 4 
 VRL zu entnehmen. Zuberücksichtigen sind vom Aussterben 

 bedrohte Arten, gegen bestimmteVeränderungen ihrer 
Lebensräume empfindliche Arten, Arten die wegen 

 ihresgeringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen 
 Verbreitung als selten geltenoder andere Arten, die aufgrund 

 des spezifischen Charakters ihres Lebensraumeseiner 
besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Ob ein Gebiet für diese 

 Arten zugeeignetsten zählt, ist anhand seiner 
 ornithologischen Wertigkeit anhand vonquantitativen und 

qualitativen Kriterien zu bestimmen. Indiz für die 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-. 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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 ornithologischeWertigkeit ist das Verzeichnis der ,,lmportant 
 Bird Areas" (/BA).Die Schutzgebiete werden nach nationalem 

 Recht und unter Verwendung dernationalen 
Schutzgebietskategorien ausgewiesen. In Deutschland ist 

 dieSchutzgebietsausweisung Aufgabe der Bundesländer, § 
 32 BNatSchG, die die im §20 Abs. 2 BNatSchG genannten 

 Schutzgebiete für Vögel ausweisen können. Hatein 
Mitgliedsstaat ein Gebiet zu einem besonderen 

 Vogelschutzgebiet erklärt, greiftdas Schutzregime des Art. 6 
 FFH-Richtlinie, Art. 7 FFH-Richtlinie bzw. § 34BNatSchG. 

Das bedeutet, dass Projekte und Pläne, die mit 
 erheblichenBeeinträchtigungen der Erhaltungsziele eines 

 Schutzgebietes verbunden sind,grundsätzlich unzulässig 
 sind. [. . .} Geschützt sind jedoch auch Gebiete, die nachden 

Kriterien der Vogelschutzrichtlinie förmlich unter Vogelschutz 
 hätten gestelltwerden müssen, aber nicht als 

 Vogelschutzgebiete durch den Mittelstaatausgewiesen 
worden sind (sogenannten faktische Vogelschutzgebiete). Da 

 erstdie Ausweisung durch den Mitgliedsstaat dazu führt, dass 
 Art. 6 FFH-Richtliniegreift, gilt das Schutzregime des Art. 6 

 FFH-Richtlinie für faktischeVogelschutzgebiete nicht. 
Vielmehr greift Art. 4 Abs. 4 S. 1 

 Vogelschutzrichtlinie,wonach Beeinträchtigungen der 
 Lebensräume stets unzulässig sind. DieMöglichkeit einer 

Ausnahme oder Abweichung gibt es hier nicht."

Fauna, auch Avifauna In Thiene leben an den Biotopen und im Bereich des 
 Goldhügels/Hexenballsmehrere Eisvögel. Alleine 3 Brutpaare 

 sind in den Teichen bei Pruß(Friesenweg). Auch diese Tiere 
würden durch eine Stromtrasse bedroht.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna ~ Wir fordern die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgabe! 
 Aufgrund derausgeprägten Vogelwelt in Alfhausen und am 

 Alfsee sehen wir diesesGesetz bei einem Bau der 
 Hochstromtrasse im Korridor C missachtet!~ Wir fordern 

zusätzlich ein Gutachten, das den Raum westlich 
 undnordwestlich des Alfsees im Gebiet Alfhausen näher 

 untersuchthinsichtlich der Gefährdung durch eine 
 Hochstromtrasse für die Faunader Region unter besonderer 

Berücksichtigung der Vögel.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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 6. Biotope6.1. Seit 1990 stehen in Niedersachsen bestimmte 
 Biotoptypen aufgrund ihrerBedeutung für den Naturhaushalt 

 und für die biologische Vielfalt unterunmittelbarem 
gesetzlichen Schutz (ehemals§§ 28a, b des 

 NiedersächsischenNaturschutzgesetzes (NNatG)). Ab dem 
 01 .03.2010 gilt nun dasBundesnaturschutzgesetz 

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 inVerbindung 
mit dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz 

 zumBundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 
 19.02.2010. Dadurch habensich auch Änderungen bei den 

 gesetzlichen geschützten Biotopen ergeben.Als Biotop 
bezeichnet man gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 BNatSChG 

 einen„Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender 
 Tiere und Pflanzen". Dergesetzliche Schutz bezieht sich 

 sowohl auf den Lebensraum als auch auf diedazugehörige 
 Lebensgemeinschaft.6.2. Der gesetzliche Schutz unserer 

 Biotope (§7 Abs. „ Nr. 4 BNatSchG) beziehtsich demnach 
sowohl auf den Lebensraum als auch auf die 

 dazugehörigeLebensgemeinschaft. Niemand darf 
 Handlungen begehen, die die Biotopezerstören oder sonst 

erheblich beeinträchtigen können (§30 Abs. 2 
  BNatSchG16und§ 24 Abs. 2 NAGB NatSchG). Die bloße 

  Existenz des Biotops löst diesenbesonderen Schutz aus.In 
unserer Region wurde viel Aufwand betrieben, um durch 

 Biotope neue undgute Lebensgrundlagen für die Natur zu 
 schaffen. Durch eine Stromtrasse wirddieses zunichte 

 gemacht.7 Wir beantragen deshalb eine Ausnahmeprüfung 
 gemäß BNatSchG, umden Populationserhalt der Tiere 

 sicherzustellen!6.3. In Alfhausen gibt es im Bereich der C-
 Trasse verschiedene Biotope. Siebeheimaten große und 

kleine Libellenarten, unterschiedlichste 
 Insektenarten,Eisvögel u.v.m .. Sie sind Fisch-, Brut- und 

 Laichgewässer für verschiedensteVogelarten, Frösche und 
 Insekten (Wildenten, Tauchenten, Kormorane,Fischreiher 

 u.v.m.).6.3.1. Das Biotop „Thiener Pott" ist ein Naturdenkmal 
 (ND OS 00114, Lister derNaturdenkmale im Landkreis 

 Osnabrück). Wir befürchten eineBeeinträchtigung dieses 
 Biotops durch die Stromtrasse. Es wird von derVogelwelt 

sowohl mit der Wasserfläche als auch mit dem umliegenden 

Im Rahmen der UVS wurde eine Bewertung des Konfliktpotenzials 
der Hauptvarianten für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt vorgenommen. Als  Datengrundlagen für die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt im Rahmen 
der UVS sind u. A. die gesetzlich geschützten Biotope (gem. § 30 
BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG) eingegangen. Für die 
Ebene der Raumordnung ist die Betrachtung angemessen. Auf 
Ebene der Raumordnung ist es nicht üblich und nicht sinnvoll 
Ausnahmeprüfungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG  
durchuzführen, da -  Details zum Bau und zur Ausführung des 

 Leitungsverlaufes nicht bekannt sind.Zur nachhaltigen Sicherung 
von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen 
einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften 
sowie zur Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen ist ein 
landesweiter Biotopverbund aufzubauen (vgl. LROP Kap. 3.1.2 
Ziffer 02 Satz 1). In den regionalen Raumordnungsprogrammen 
sollen ergänzende Kerngebiete auf Basis naturschutzfachlicher 
Konzepte festgelegt werden. Es sind geeignete Habitatkorridore 
zur Vernetzung von Kerngebieten auf Basis naturschutzfachlicher 
Konzepte festzulegen (vgl. LROP Kap. 3.1.2 Ziffer 04). Die 
Vorranggebiete Biotopverbund gemäß 
Landesraumordnungsprogramm wurden in der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) berücksichtigt. Im 
Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Osnabrück 
sind keine Gebiete für den Biotopverbund 

  ausgewiesen.Innerhalb des Planfeststellungsverfahrens werden 
– ergänzend zu den Untersuchungen im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens – spezielle naturschutzfachliche 
Erhebungen für das geplante Vorhaben durchgeführt. Dies erfolgt, 
um auch kleinräumige Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 
zu prüfen. Dabei ist generell zu beachten, dass viele Tierarten 
durch eine Freileitungsüberspannung nicht gestört werden und sich 
z.B. Insekten und Amphibien nach wie vor entwickeln können. Bei 
der späteren Platzierung der Maststandorte wird auf wertvolle 
Bereiche (z.B. Stillgewässer) Rücksicht genommen, damit diese 
nicht in Anspruch genommen werden. Mögliche 
Beeinträchtigungen werden auf Grundlage der Ergebnisse der 
Kartierungen im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 
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 UferundWaldstreifen als Nist-, Brut- und Lebensraum 
 genutzt. Die Trasse würdezu einer Einschränkung des 

 Lebensraums der Vogelwelt führen.6.3.2. Die unter 
Naturschutz stehenden zwei Teichanlagen/ Biotope von Dipl.-

 Ing.agr. Ernst Meyermann (staatlich anerkannter 
 landwirtschaft. Gutachter,Thiener Dorf 15) haben 

 Quellgebiete. Diese Quellgebiete nördlich desHofes 
Meyermann haben in Ihren Betrachtungen und 

 Untersuchungenkeine Berücksichtigung gefunden! 
 Quellgebiete sind nach § 28a NNatGgeschützt. Die 

Teichanlagen sind Fisch-, Brut- und Laichgewässer für 
 mehrereVogelarten und Frösche aber auch Insekten. Zu 

 benennen wären u.a.Wildenten, Tauchenten, Kormorane, 
 Fischreiher, Eisvögel u.s.w.6.4. Es wurden in den 

 Antragsunterlagen geomorphologische Aspekteübersehen! 
Im B-Süd, C, D3- Trassenkorridor in Thiene befinden sich 

 Sölle,die aus dem Pleistozän und Pliozän stammen (siehe im 
 weiteren Verlaufunsere Ergänzungen zur 

 Engstellenbetrachtung). Es werden von Ihnen nurvereinzelte 
aus der Vielzahl der Stillgewässer in diesem Bereich 

 aufgeführt.Die Sölle sind wasserführende, baumbestandene 
 Relikte der Eiszeit, diebislang von den Landwirten gepflegt 

 und erhalten wurden. Es sind Orte fürRückzugsmöglichkeiten 
 der unterschiedlichsten Tierarten.Alle Sölle zusammen sind 

 viele Kleinstbiotope auf engem Raum, die eineneinmaligen 
Biotopverbund bilden. Angesichts der unterschiedlichen 

 Elementehandelt es sich hierbei um eine ökologisch 
  wertvolle Landschaft, dieschutzwürdig ist.Es wurden diese 

Biotoptypen nicht angemessen gewürdigt, da die Sölle 
 nichtals Biotopverbünde in der Unterlage 2B 

 „Umweltverträglichkeitsstudie,Bestandskarte Schutzgut Tiere, 
  Pflanzen und die biologische Vielfalt"dargestellt sind.--> Wir 

fordern die Aufnahme der Bedeutung unserer Biotopverbünde 
 insRaumordnungsverfahren sowie unabhängige 

 Umweltverträglichkeitsgutachtenzum Schutzgut Biotop im 
Gebiet Alfhausen-West.

ergänzend detailliert geprüft und zur Einhaltung der 
artenschutzrechtlichen Anforderungen gem. § 44 BNatSchG 
berücksichtigt. Zudem müssen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert werden. 
Im Planfeststellungsverfahren wird eine Feintrassierung ermittelt 
mit genauen Standorten der Masten und der KÜA/KÜS. Auf dieser 
Grundlage lassen sich die genauen Wertigkeiten der betroffenen 
Biotope und vorhandenen Arten ermitteln sowie Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen auf 
Basis ermittelter Betroffenheiten festlegen. Die Ermittlung und 
Festsetzung der sog. Kompensationsflächen erfolgt auf Grundlage 
der Erfassungen der Tiere und Pflanzen und in Bezug auf die 
tatsächliche Beeinträchtigung durch das Vorhaben.
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Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
  Osnabrück2004, Teilfortschreibung Energie 2014Nach 

Teilfortschreibung Regionales Raumordnungsprogramm 
 2017Wischershausen, Gemeinde Alfhausen (Nr. 15 - 2013/ 

 06 - 2004) „Grenzt anunbebautem Vorranggebiet an, befindet 
 sich z.T. im Gastvogelgebiet mitungeklärtem Status 

 (Haseniederung bei Wischershausen, VSG Altsee) liegtim 
ÜSG, aufgrund der faunistisch hohen Bedeutsamkeit wird die 

 Eignung derFläche ausgeschlossen." (Anlage 3, S. 3). 
 Dieses Gebiet liegt genau imKorridor C (vgl. hierzu auch 
 Karte 1 RROP für den LK OS,Planungsraumanlyse, Anlage II 

 zum Umweltbericht gern. §7(5)ROG,Projektnummer 3821 , 
 Kortemeier/Brockmann, Herford).Damit wurde im genannten 

 Raumordnungsprogramm ein FaktischesVogelschutzgebiet 
ausgewiesen und eine Eignung der Fläche 

 fürEnergiegewinnung ausgeschlossen. Demzufolge kann das 
 Gebiet nichtdurch 380 kV-Leitungen durchkreuzt werden, da 

  die Flächen unverändertbleiben müssen.--> Wir fordern die 
 gesetzliche Einhaltung bei FaktischenVogelschutzgebieten 

für das oben genannte Gebiet!

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Durch langjährige 
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 

 abgeschnitten haben.Der als Vorzugsvariante ermittelte 
Trassenkorridor A/B hält demgegenüber den größten Abstand zu 
den Vogellebensräumen entlang der Hasenierung sowie des VSG 
"Alfsee", sodass bau-, anlage- und betriebsbedingte erhebliche 
Beeinträchtigungen auf das VSG und die angrenzenden 
Nahrungshabitate  ausgeschlossen werden können.
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4.5. Der Alfsee ist als EU-Vogelschutzgebiet (DE 3513-401) 
 ausgewiesen undbietet damit vielen geschützte Vogelarten in 

 unsere Region einen Lebensraum.Auch in Alfhausen-Thiene 
kann man vermehrt Vögel im Flug und auf dem 

 Landbeobachten. Seltene Vogelarten, die dieses Gebiet als 
 Flugroute undRastplatz nutzen, würden durch eine 

 Hochstromtrasse gestört und vertrieben.Freileitungen stellen 
 mitunter ein gefährliches Hindernis im Flugraum vonVögeln 

dar. Dadurch würde unsere heimische Fauna stark 
  eingeschränkt undgefährdet.4.5.1. Wir haben es im Bereich 

 des Alfsees mit einem FaktischenVogelschutzgebiet zu tun, 
 das nördlich des Alfsees unmittelbar durch dieTrasse C 

 verläuft!Die Vögel müssen nachhaltig geschützt 
 werden!„Ziel der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

 791409/EWG vom 02.04. 1979) hat denSchutz, die 
Bewirtschaftung und die Regulierung sämtlicher wild 

 lebenderVogelarten in Europa auf dem Gebiet der 
 Mitgliedsstaaten zum Ziel. Nach Artikel 4Ab 1 S. 4 VRL sind 

die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 
 zuSchutzgebieten zu erklären. Für diese Gebiete besteht 

 eine Ausweisungspflicht. DieAusweisung von Schutzgebieten 
 nach Art. 4 VRL ist eine besondereSchutzmaßnahme. Auch 

 in Art. 3 ist als allgemeine Schutzmaßnahme dieEinrichtung 
von Schutzgebieten vorgesehen, jedoch besteht nach dieser 

 Normkeine Ausweisungspflicht. Vogelschutzgebiete werden 
 auch als Special ProtectedAreas (SPA) bezeichnet. 

Vogelschutzgebiete bilden zusammen mit 
 denSchutzgebieten nach der FFH-Richtlinie das Netz „Natura 

 2000".Die Auswahlkriterien für die Schutzgebiete sind Art. 4 
 VRL zu entnehmen. Zuberücksichtigen sind vom Aussterben 

 bedrohte Arten, gegen bestimmteVeränderungen ihrer 
Lebensräume empfindliche Arten, Arten die wegen 

 ihresgeringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen 
 Verbreitung als selten geltenoder andere Arten, die aufgrund 

 des spezifischen Charakters ihres Lebensraumeseiner 
besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Ob ein Gebiet für diese 

 Arten zugeeignetsten zählt, ist anhand seiner 
 ornithologischen Wertigkeit anhand vonquantitativen und 

qualitativen Kriterien zu bestimmen. Indiz für die 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-. 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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 ornithologischeWertigkeit ist das Verzeichnis der ,,lmportant 
 Bird Areas" (/BA).Die Schutzgebiete werden nach nationalem 

 Recht und unter Verwendung dernationalen 
Schutzgebietskategorien ausgewiesen. In Deutschland ist 

 dieSchutzgebietsausweisung Aufgabe der Bundesländer, § 
32 BNatSchG, die die im §20 Abs. 2 BNatSchG genannten 

 Schutzgebiete für Vögel ausweisen können. Hatein 
Mitgliedsstaat ein Gebiet zu einem besonderen 

 Vogelschutzgebiet erklärt, greiftdas Schutzregime des Art. 6 
 FFH-Richtlinie, Art. 7 FFH-Richtlinie bzw. § 34BNatSchG. 

Das bedeutet, dass Projekte und Pläne, die mit 
 erheblichenBeeinträchtigungen der Erhaltungsziele eines 

 Schutzgebietes verbunden sind,grundsätzlich unzulässig 
 sind. [. . .} Geschützt sind jedoch auch Gebiete, die nachden 

Kriterien der Vogelschutzrichtlinie förmlich unter Vogelschutz 
 hätten gestelltwerden müssen, aber nicht als 

 Vogelschutzgebiete durch den Mittelstaatausgewiesen 
worden sind (sogenannten faktische Vogelschutzgebiete). Da 

 erstdie Ausweisung durch den Mitgliedsstaat dazu führt, dass 
 Art. 6 FFH-Richtliniegreift, gilt das Schutzregime des Art. 6 

 FFH-Richtlinie für faktischeVogelschutzgebiete nicht. 
Vielmehr greift Art. 4 Abs. 4 S. 1 

 Vogelschutzrichtlinie,wonach Beeinträchtigungen der 
 Lebensräume stets unzulässig sind. DieMöglichkeit einer 

Ausnahme oder Abweichung gibt es hier nicht."
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 5.1. zu Unterlage 3Korrekterweise wird auf die besondere 
 Bedeutung der Offenlandbereichenördlich und nordöstlich 

des Altsees für Rastvögel hingewiesen. 
 Insbesonderebestehen für den Singschwan als 

„wertbestimmend" benannter Art für das 
 EUVogelschutzgebietAltsee (Gebietsnr. 3513-401) enge 

 räumlich-funktionaleBeziehungen zwischen dem EU-
 Vogelschutzgebiet und diesen Bereichen.Hierzu wird in der 

 NATURA 2000-Voruntersuchung ausgeführt: „Dienordwestlich
 des Altsees liegenden Nahrungsflächen in der 

 Haseniederungwurden daher als Erweiterungsflächen des 
 Vogelschutzgebietes demNiedersächsisches Ministerium für 

 Umwelt, Energie und Klimaschutzvorgeschlagen (Auskunft 
NLWKN 2017, s. auch Stellungnahme des 

 LandkreisOsnabrück Sep. 2015, Blüml, V. 2013b)." (S. 35); 
 sowie: „Des Weiterenwurden die Nahrungs- und Rastflächen 

 des Singschwans in dernördlich/nordöstlich des 
Schutzgebietes liegenden Haseniederung 

 alsErweiterungsvorschlag für das Vogelschutzgebiet vom 
  NLWKN dem MUvorgeschlagen." (S. 39).Diese Hinweise 

verdeutlichen, dass auch von der zuständigen 
 Fachbehördedes Landes Niedersachsen die fachlich 

unzureichende Abgrenzung des 
 EUVogelschutzgebietesAltsee für die wertbestimmende Art 

 Singschwananerkannt wird. Genauer Umfang und 
 Abgrenzung desErweiterungsvorschlages sind weder in den 

 Planunterlagen dargestellt nochbislang öffentlich einsehbar. 
 Angesichts der von Blüml (2013a+b) in dieNATURA 2000-

Voruntersuchung übernommenen Darstellungen zu 
 denSchlaf-/Nahrungsplatzbeziehungen von Singschwänen, 

 die im anliegendenGutachten von BMS-Umweltplanung 
 (2017) aktualisiert und vollumfänglichbestätigt wird, gehören 

 jedoch unzweifelhaft mindestens alle Bereiche imengeren 
Hasetal zwischen Bruchhausen/Bieste und Bersenbrück, wie 

 auchdie östlich angrenzenden Flächen um Groß Drehle, zur 
 Erweiterungskulissedes EU-Vogelschutzgebietes. Aufgrund 

 der auch aktuell weiterhinnachgewiesenen Bedeutung dieser 
 Bereiche für Singschwäne sind diese alsfaktische 

Gebietsteile des EU-Vogelschutzgebietes Altsee zu 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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 betrachten.Vorhaben, die in diesem Sinne zu erheblichen 
 Beeinträchtigungen von nichtausgewiesenen (faktischen) 

 Vogelschutzgebieten führen, sind deshalb gemäßArt. 4 Abs. 
4 VRL grundsätzlich unzulässig 

 („Verschlechterungsverbot").Erhebliche Beeinträchtigungen 
 wären selbst bei der Ausführung als Erdkabelzumindest 

temporär (baubedingt) zu erwarten, dauerhafte 
 (betriebsbedingte)erhebliche Beeinträchtigungen sind 

 ebenfalls nicht auszuschließen und in derNATURA 2000-
Voruntersuchung nicht entsprechend behandelt. So fehlt 

 u.a.eine Einschätzung der Beeinträchtigung von 
 Nahrungshabitaten durch dieDrainagewirkung von 

 Erdkabeltrassen: Nahrungssuchende Gänse undSchwäne 
wie auch weitere Rastvogelarten weisen im Allgemeinen 

 einePräferenz für feuchte und teilweise überschwemmte 
 Flächen auf, dies gilt auchfür die im Gebiet vorherrschenden 
 Ackerflächen/Stoppeläcker.Vor diesem Hintergrund 

 betrachtet die Bürgerinitiative eine Trassenführungdurch die 
Haseniederung südlich von Bersenbrück als nicht mit dem 

 EUVogelschutzgebietAlfsee in einer bislang nicht 
 vollzogenen, fachlich korrektenund hinreichend großen 

 Abgrenzung vereinbar und damit als unzulässig.Redaktionell 
ist anzumerken, dass die räumliche Bezeichung auf S. 35 

 derNATURA 2000-Voruntersuchung von „nordwestlich des 
 Alfsees liegendenNahrungsflächen" nicht korrekt ist - es 

 muss heißen: nord/nordöstlich. Ausallen weiteren 
Ausführungen wird aber deutlich, dass es sich hier nur um 

  einenredaktionellen Fehler handeln kann.Über die 
Bedeutung für den Singschwan hinaus bestehen die 

 räumlichfunktionalenBeziehungen auch für weitere 
 Rastvogelarten wie z.B.Zwergschwan, Grau-, Bläss- und 

 Tundrasaatgans, wie im beigefügtenGutachten von BMS-
Umweltplanung (2017) dargestellt. Auch für diese 

 Artenwürde eine Freileitung ein erhöhtes Kollisionsrisiko 
 bedeuten. Dies wird in derNATURA 2000-Voruntersuchung 

 auch nicht grundsätzlich in Abrede gestellt,auf die Bedeutung 
dieser im Standarddatenbogen für das 

 EUVogelschutzgebietAlfsee genannten Arten aber nicht 
 hinreichendeingegangen. Verwiesen wird jedoch bereits auf 
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 die Relevanz derGänserastvorkommen im Bereich der 
 Rethwiesen (S. 41 ).Die auf S. 40 aus Bernshausen et al. 

 (2004) zitierten Angaben zu Möwen und„Wasservögeln" nicht 
 ohne Weiteres auf die Schlafplatzflüge von Schwänenund 

Gänsen übertragen lassen, da diese überwiegend während 
 dermorgendlichen und abendlichen Dämmerungsphasen 

 stattfinden. Eine fürviele Arten bei Tageslicht durchaus 
 geeignete Markierung von Leiterseilenkann daher nur in sehr 

begrenztem Umfang Abhilfe schaffen.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Die Trassenvarianten, welche durch Alfhausen-Thiene führen, 
verlaufen durch das Landschaftsschutzgebiet Nördlicher 
Teutoburger Wald - Wiehengebirge. Diese Region hat eine 
bedeutende Erholungsfunktion für Anwohner, Besucher und 
Urlauber. Speziell für Gäste am Alfsee, für Radfahrer und 
Wanderer. Seide über Thiene verlaufende Trassenvarianten 
schneiden avifaunische Problemflächen, die entgegen der 
Annahme in den von Amprion angestellten Untersuchungen 
sehr wohl eine Bedeutung für Brut- und Gastvögel und 
Konfliktpotential mit einer mittleren bis hohen Wirkintensität 
besitzen. Zu der Abgrenzung der Natura 2000 Gebiete und 
dem Vogelschutzgebiet „Alfsee" (DE-3513-401) ist 
anzumerken, das diese laut Gutachten BMSUmweltplanung 
August 2017, Auskunft NLWkN 2017, Stellungnahme 
Landkreis Osnabrück Sept. 2015, Blüml, V. 2013b, 
unzureichend erfolgt ist. Da Vorhaben (Erweiterungskulisse 
EU-Vogelschutzgebiet Alfsee) in diesem Sinne zu faktischen 
Vogelschutzgebieten führen Eine eventuelle Parallelführung 
zur 380kv-Bestandsfreileitung (HanekenfährWehrendorf) führt 
zu einer Annäherung bzw. Betroffenheit der 
Naturschutzgebiete „Mehne-, Bruch- und Pottwiese und „im 
Fängen" (NSGWE037) (NSGWE035). Beide Varianten queren 
den Mühlenbach, der in der Teilvariante Thiene West ein 
Naturdenkmal ist. Die Wirkintensität der geplanten Freileitung 
ist besonders im Engstellenbereich 17 und 18 sehr hoch, mit 
sehr starkem Einfluss auf das Landschaftsbild (Wirkung bis 

 nach Damme).Trassenkorridore, die südlich von Bersenbrück 
verlaufen bzw. östlich das Hasetal queren bzw. zerschneiden, 
kreuzen die Flugbahnen der Schwäne und Gänse zwischen 
ihren Schlafplätzen und den Nahrungsflächen. Dies ist 
besonders kritisch zu sehen (Karte 2 Blüml, aktuelles 
Gutachten), weil sie überproportional Schwäne als Vögel mit 
besonders hohem Körpergewicht als schwerfällige Flieger 

 (Langgemach 1997) gefährden.Der Singschwan wird für das 
EU-Vogelschutzgebiet V 13 „Alfsee" als wertbestimmende Art 
genannt. Sing- und Zwergschwan gehören nach Anhang 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) zu den besonders 
schutz- und erhaltungswürdigen Vogelarten. Der Singschwan 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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ist eine streng geschützte Art aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 14 
BNatSchG. Der Zwergschwan eine besonders geschützte Art 

 aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG.Auch außerhalb formal 
ausgewiesener oder wie in diesem Fall faktischer 
Vogelschutzgebiete ist der Schutz der zu sichernden Bestände 

 sicherzustellen (Art. 3 Abs. 2 b Richtlinie 79/409/EWG).Die 
Gestaltungsmaßnahme kann darin bestehen, einen 
schutzwürdigen Lebensraum von einer Beeinträchtigung durch 
Freileitungen freizuhalten, wenn die normierten Schutzziele der 
besonders geschützten Arten verletzt würden (vgl. z.B. 
Verwaltungsgericht Stuttgart 2005, dort: Windkraftanlagen).
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

9.1. Der Bereich der C-Trasse in Alfhausen wird gerne und 
 verstärkt von Wanderern,Radfahrern und Einheimischen 

 besucht. Den Radwandertourismus und denTourismus am 
 Alfsee sehen wir durch eine Hochstromtrasse gefährdet!9.2. 

Der Alfsee ist ein überregionales Tourismusgebiet, das für 
 Mensch, Tierund Natur einen herausragenden und 

 schützenswerten Stellenwert hat.Wenn man vom Deich des 
Altsees hinter dem Alfhauser Kirchturm 

 dieHöchstspannungsmasten sehen kann, ist dieses 
 unansehnlich und einmassiver Einschnitt in das 

 Landschaftsbild der Region.Unsere Touristen kommen u.a. 
 zum Altsee, um dort das Landschaftsbild unddie Natur mit 

ihrem hohen Erholungswert zu genießen. Für die 
 Radwanderergilt dasselbe. Eine Hochstromtrasse wird sich 

  negativ auf die Touristenzahlauswirken.9.2.1 Der 
touristischen Destination Altsee wird überregional ein hoher 

 Stellenwertzugeordnet. In den letzten Jahren wurden ca. 12 
 Mio. Euro von öffentlicherHand (Landkreis Osnabrück und 

Land Niedersachsen) für Modernisierung 
 undAttraktivitätssteigerungen in den Ferien- und 

 Erholungspark Altsee investiert.Auch 
Samtgemeindebürgermeister Dr. Horst Baier äußert sich auf 

 seinerHomepage zur überregionalen Bedeutung der Region: 
 „Der Tourismus hatmittlerweile ein hohe Bedeutung für die 

 Gastronomie, dasBeherbergungsgewerbe und die 
Freizeitindustrie. Eine enge Verzahnung 

 derSamtgemeindeinteressen bei dem Tourismusverband 
 Osnabrücker Land undder Hasetal Touristik ist hier sehr 

 wichtig. Der Altsee hat eine hohewirtschaftliche Bedeutung 
 für den Tourismus und muss mit zusätzlichenattraktiven 

Angeboten weiterentwickelt werden." (Dr. Horst 
 Baier,Samtgemeindebürgermeister/ www.dr.-horst-

 baier.de)Jährlich kommen über 2 Millionen Touristen in den 
 Landkeis Osnabrück. EineVielzahl davon nutzt den Alfsee als 

 Ausflugsziel. Der Alfsee bietet für dieTouristen neben einem 
Fünfsterne-Camplingplatz auch ein Hotel, Bars, 

 Shops,Restaurants, Wasserski, Germanenland, 
 Jugendherberge, Kartbahn, Spiel- undErlebniszentrum 

Bullermeck, Kinderautoland, Ponyhof, Irrgarten, Ache 

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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 Altsee,Badesee, vielfältigte Rad- und Wanderwege u. v.m. 
 Die Gemeinde Alfhausen istwirtschaftlich von diesem 

 Tourismus stark abhängig.9.3. Aufgrund der 
 Horizontverschmutzung wird eine Hochstromtrassewestlich 

von Alfhausen dem Tourismus am Alfsee abträglich 
 sein.Finanzielle Einbußen für die Gemeinde Alfhausen aber 

 auch für Land undStadt Osnabrück sind daraus zu 
 erwarten.Ein wirtschaftlicher Schaden für die gesamte 

  Region, auch für dieGemeinde Alfhausen!9.4. Der 
Tourismusverband Osnabrück Land, der Landkreis Osnabrück 

 sowiedie Gemeinde Alfhausen u.v.m. investierten in der 
 Vergangenheit undinvestieren auch in Zukunft höhere 

 siebenstellige Beträge in den Ausbau desRadtourismus in 
unserer Region sowie in den Ausbau 

 desAlfseeferiengebietes. So wurde beispielsweise in 2017 
 ein Radweg zwischenAlfhausen und Ueffeln im 

 Trassenkorridor gebaut. Mehrere neue unterökologischen 
Aspekten gebaute Ferienhäuser werden in naher Zukunft 

 amAltsee errichtet. Wenn auf der anderen Seite die Region 
 und der Tourismusdurch eine Hochstromtrasse belastet 

 werden, welche den Rad- undAltseetourismus grundsätzlich 
 bedroht, erscheint dieses Handelnwidersprüchlich und der 

Bau einer Trasse hochgradig kontraproduktiv 
  zumöffentlichen Interesse!~ Wir fordern im Falle für die 

 Entscheidung einer Trasse auf AlfhauserGebiet eine 
umfassende Erdverkabelung von Wehbergen nach 

 Ueffeln,damit der Wirtschaftszweig „Alfseetourismus" nicht 
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Die Trassenvarianten, welche durch Alfhausen-Thiene führen, 
verlaufen durch das Landschaftsschutzgebiet Nördlicher 
Teutoburger Wald - Wiehengebirge. Diese Region hat eine 
bedeutende Erholungsfunktion für Anwohner, Besucher und 
Urlauber. Speziell für Gäste am Alfsee, für Radfahrer und 
Wanderer. Seide über Thiene verlaufende Trassenvarianten 
schneiden avifaunische Problemflächen, die entgegen der 
Annahme in den von Amprion angestellten Untersuchungen 
sehr wohl eine Bedeutung für Brut- und Gastvögel und 
Konfliktpotential mit einer mittleren bis hohen Wirkintensität 
besitzen. Zu der Abgrenzung der Natura 2000 Gebiete und 
dem Vogelschutzgebiet „Alfsee" (DE-3513-401) ist 
anzumerken, das diese laut Gutachten BMSUmweltplanung 
August 2017, Auskunft NLWkN 2017, Stellungnahme 
Landkreis Osnabrück Sept. 2015, Blüml, V. 2013b, 
unzureichend erfolgt ist. Da Vorhaben (Erweiterungskulisse 
EU-Vogelschutzgebiet Alfsee) in diesem Sinne zu faktischen 
Vogelschutzgebieten führen Eine eventuelle Parallelführung 
zur 380kv-Bestandsfreileitung (HanekenfährWehrendorf) führt 
zu einer Annäherung bzw. Betroffenheit der 
Naturschutzgebiete „Mehne-, Bruch- und Pottwiese und „im 
Fängen" (NSGWE037) (NSGWE035). Beide Varianten queren 
den Mühlenbach, der in der Teilvariante Thiene West ein 
Naturdenkmal ist. Die Wirkintensität der geplanten Freileitung 
ist besonders im Engstellenbereich 17 und 18 sehr hoch, mit 
sehr starkem Einfluss auf das Landschaftsbild (Wirkung bis 

 nach Damme).Trassenkorridore, die südlich von Bersenbrück 
verlaufen bzw. östlich das Hasetal queren bzw. zerschneiden, 
kreuzen die Flugbahnen der Schwäne und Gänse zwischen 
ihren Schlafplätzen und den Nahrungsflächen. Dies ist 
besonders kritisch zu sehen (Karte 2 Blüml, aktuelles 
Gutachten), weil sie überproportional Schwäne als Vögel mit 
besonders hohem Körpergewicht als schwerfällige Flieger 

 (Langgemach 1997) gefährden.Der Singschwan wird für das 
EU-Vogelschutzgebiet V 13 „Alfsee" als wertbestimmende Art 
genannt. Sing- und Zwergschwan gehören nach Anhang 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) zu den besonders 
schutz- und erhaltungswürdigen Vogelarten. Der Singschwan 

Der Naturpark ist als Kriterium des Belangs Menschen - Erholung 
in den Variantenvergleich eingeflossen, ebenso die die 
landschaftsgebundene Erholung betreffenden Vorrang- und 
Vorsorgegebiete der Regionalen Raumordnungsprogramme sowie 
eine flächendeckende fachgutachterliche Bewertung der 
Erholungseignung. Insofern ist sichergestellt, dass die Bedeutung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung in der 

 Abwägung angemessen berücksichtigt wurde.Die Konflikte mit 
den avifaunistischen Probeflächen in der Haseniederung wurden -- 
unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und fachlichen 
Anforderungen -- im Zuge der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und der Natura 
2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Varianten -- auch aufgrund der Konflikte mit der 
Avifauna -- mit erheblichen Nachteile verbunden sind und daher im 
Variantenvergleich abzuschichten waren. Der als Vorzugsvariante 
ermittelte Trassenkorridor A/B hält demgegenüber der größten 
Abstand zu den Vogellebensräumen entlang der Hasenierung, 
sodass eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden 
kann.
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ist eine streng geschützte Art aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 14 
BNatSchG. Der Zwergschwan eine besonders geschützte Art 

 aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG.Auch außerhalb formal 
ausgewiesener oder wie in diesem Fall faktischer 
Vogelschutzgebiete ist der Schutz der zu sichernden Bestände 

 sicherzustellen (Art. 3 Abs. 2 b Richtlinie 79/409/EWG).Die 
Gestaltungsmaßnahme kann darin bestehen, einen 
schutzwürdigen Lebensraum von einer Beeinträchtigung durch 
Freileitungen freizuhalten, wenn die normierten Schutzziele der 
besonders geschützten Arten verletzt würden (vgl. z.B. 
Verwaltungsgericht Stuttgart 2005, dort: Windkraftanlagen).

Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

11 .2. Einwände ROV Engstellensteckbriefe-Unterlage 7, 
  Engstelle Nr.18:Thiene• Im ROV Engstellensteckbriefe -

 Unterlage 7- Engstelle 18: Thiene, wird dieEngstelle der 
Trassenführung im Bereich Nord Thiener Dorf - 

 Uphausen,und Süd Auf dem Ball, Thiebrink beschrieben. 
  Diese liegt auf dem Gebiet derGemeinde Alfhausen.11 .2.1 

  . Varianten NordVergessene Biotope Quellgebiete• Im 
nördlichen Teil der beschriebenen Engstelle befinden sich zwei 

 beiAusführung dann evtl. überspannte, unter Naturschutz 
 stehendeTeichanlagen mit Quellgebieten. Diese gehören 

 zum Hof Meyermann,Thiener Dorf 15 und haben als solche 
 keine Berücksichtigung gefunden.Quellgebiete sind nach 

 §28A NNatg bzw. BNatSchG geschützt.Erholung I 
 Gewerbe• Auf dem Hof Meyermann, Thiener Dorf 15, 

  befindet sich das AusflugscafeDekoDiele.Die Ausrichtung 
 vor allem der Aussenbewirtung, Aussenterrasse ist indirekter 

Sichtbeziehung der untersuchten Trassenmöglichkeiten in ca. 
  200mEntfernung.Wirtschaftlicher Schaden für die Betreiber 

 und Verlust an Attraktivität desNaherholungsgebietes wären 
  die Folgen.Wohnhäuser• Bei der Berücksichtigung der 

 Mastbreite und des möglichenweiterführenden Verlaufs 
 würde ein weiteres Wohnhaus (Goda,ThienerEsch 113) in 

 den 200m Puffer fallen. Dieses muss im ROV geklärtwerden 
und darf nicht ins Planfeststellungsverfahren 

 geschobenwerden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Engstelle 18 
betrifft jedoch die Varianten B, C und D3 und liegt damit außerhalb 
der Vorzugsvariante, der Variante A/B.
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Landschaftsbild 9.1. Der Bereich der C-Trasse in Alfhausen wird gerne und 
 verstärkt von Wanderern,Radfahrern und Einheimischen 

 besucht. Den Radwandertourismus und denTourismus am 
 Alfsee sehen wir durch eine Hochstromtrasse gefährdet!9.2. 

Der Alfsee ist ein überregionales Tourismusgebiet, das für 
 Mensch, Tierund Natur einen herausragenden und 

 schützenswerten Stellenwert hat.Wenn man vom Deich des 
Altsees hinter dem Alfhauser Kirchturm 

 dieHöchstspannungsmasten sehen kann, ist dieses 
 unansehnlich und einmassiver Einschnitt in das 

 Landschaftsbild der Region.Unsere Touristen kommen u.a. 
 zum Altsee, um dort das Landschaftsbild unddie Natur mit 

ihrem hohen Erholungswert zu genießen. Für die 
 Radwanderergilt dasselbe. Eine Hochstromtrasse wird sich 

  negativ auf die Touristenzahlauswirken.9.2.1 Der 
touristischen Destination Altsee wird überregional ein hoher 

 Stellenwertzugeordnet. In den letzten Jahren wurden ca. 12 
 Mio. Euro von öffentlicherHand (Landkreis Osnabrück und 

Land Niedersachsen) für Modernisierung 
 undAttraktivitätssteigerungen in den Ferien- und 

 Erholungspark Altsee investiert.Auch 
Samtgemeindebürgermeister Dr. Horst Baier äußert sich auf 

 seinerHomepage zur überregionalen Bedeutung der Region: 
 „Der Tourismus hatmittlerweile ein hohe Bedeutung für die 

 Gastronomie, dasBeherbergungsgewerbe und die 
Freizeitindustrie. Eine enge Verzahnung 

 derSamtgemeindeinteressen bei dem Tourismusverband 
 Osnabrücker Land undder Hasetal Touristik ist hier sehr 

 wichtig. Der Altsee hat eine hohewirtschaftliche Bedeutung 
 für den Tourismus und muss mit zusätzlichenattraktiven 

Angeboten weiterentwickelt werden." (Dr. Horst 
 Baier,Samtgemeindebürgermeister/ www.dr.-horst-

 baier.de)Jährlich kommen über 2 Millionen Touristen in den 
 Landkeis Osnabrück. EineVielzahl davon nutzt den Alfsee als 

 Ausflugsziel. Der Alfsee bietet für dieTouristen neben einem 
Fünfsterne-Camplingplatz auch ein Hotel, Bars, 

 Shops,Restaurants, Wasserski, Germanenland, 
 Jugendherberge, Kartbahn, Spiel- undErlebniszentrum 

Bullermeck, Kinderautoland, Ponyhof, Irrgarten, Ache 

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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 Altsee,Badesee, vielfältigte Rad- und Wanderwege u. v.m. 
 Die Gemeinde Alfhausen istwirtschaftlich von diesem 

 Tourismus stark abhängig.9.3. Aufgrund der 
 Horizontverschmutzung wird eine Hochstromtrassewestlich 

von Alfhausen dem Tourismus am Alfsee abträglich 
 sein.Finanzielle Einbußen für die Gemeinde Alfhausen aber 

 auch für Land undStadt Osnabrück sind daraus zu 
 erwarten.Ein wirtschaftlicher Schaden für die gesamte 

  Region, auch für dieGemeinde Alfhausen!9.4. Der 
Tourismusverband Osnabrück Land, der Landkreis Osnabrück 

 sowiedie Gemeinde Alfhausen u.v.m. investierten in der 
 Vergangenheit undinvestieren auch in Zukunft höhere 

 siebenstellige Beträge in den Ausbau desRadtourismus in 
unserer Region sowie in den Ausbau 

 desAlfseeferiengebietes. So wurde beispielsweise in 2017 
 ein Radweg zwischenAlfhausen und Ueffeln im 

 Trassenkorridor gebaut. Mehrere neue unterökologischen 
Aspekten gebaute Ferienhäuser werden in naher Zukunft 

 amAltsee errichtet. Wenn auf der anderen Seite die Region 
 und der Tourismusdurch eine Hochstromtrasse belastet 

 werden, welche den Rad- undAltseetourismus grundsätzlich 
 bedroht, erscheint dieses Handelnwidersprüchlich und der 

Bau einer Trasse hochgradig kontraproduktiv 
  zumöffentlichen Interesse!~ Wir fordern im Falle für die 

 Entscheidung einer Trasse auf AlfhauserGebiet eine 
umfassende Erdverkabelung von Wehbergen nach 

 Ueffeln,damit der Wirtschaftszweig „Alfseetourismus" nicht 
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Landschaftsbild Die St. Johanniskirche Alfhausen ist ein Denkmal. Laut 
 §8NDSchG hatdieses Gebäude ein Anrecht auf einen 

 Sichtschutz! Alle Baumaßnahmenmüssen demnach darauf 
 Rücksicht zu nehmen. Durch die geographischbedingte 

exponierte Stellung der Hochstromtrasse im Bereich 
 Alfhausenswürde der Sichtschutz zum Denkmal Kirche nicht 

 gewährleitet werdenkönnen (siehe Anlage, Zeichnung). Das 
 Gleiche trifft auf die Denkmäler imAußenbereich von 

Alfhausen zu.

Im Teilvariantenvergleich 3 (Unterlage 6.3) sowie der 
überarbeiteten Fassung im Zuge der Prüfung eines potenziellen 
Erdkabelabschnitts in Ankum schneidet die Teilvariante B-Süd, die 
den Bereich Thiene in der Gemeinde Alfhausen betrifft, hinsichtlich 
des Schutzgutes Kultur und sonstige Sachgüter als ungünstigste 
Variante ab. Hinsichtlich des Schutzguts liegt in diesem Bereich 
ebenfalls ein hohes Konfliktrisiko vor, allerdings steht diesem 
Nachteil das Bündelungspotenzial mit einer bestehenden 
Freileitung im Norden der Teilvariante B-Süd als Vorteil gegenüber. 
Aufgrund der Nachteile hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
die Teilvariante B-Süd, die den Bereich Thiene betrifft, im 
Teilvariantenvergleich abgeschichtet. Der betreffende Teilabschnitt 
ist daher nicht Bestandteil des Vorzugskorridors.

Landschaftsbild 8.4.1. Der Bau der 380kV-Leitungen durch Balkum - Alfhausen-
 Thiene quer überden Goldhügel in Richtung Wallen wird das 

 Landschaftbild optischverschandeln, da die Masten 
 besonders weit sichtbar sein werden. DieMasten werden 

aufgrund der geographischen Höhenlage besonders 
 imGebiet des Goldhügels/Hexenbolls besonders weit sichtbar 

 sein werden.Die Fundamente der Masten werden aufgrund 
 des Höhenverlaufes immerhöher stehen als die Wohnhäuser 

 (z.B. bei Familie Pruß, Friesenweg,Engstelle 17) und somit 
 das Landschaftsbild und die Anwohnerunverhältnismäßig 

belasten. Der erwähnte Sichtschutz wird durch 
 dieunvermeidbare Standhöhe der Masten z.T. 

 unwirksam.8.4.2. Alleine ein Trassenverlauf über den 
 Goldhügel in Thiene wird weitsichtbar sein. Der Goldhügel ist 

 der höchste PunktAlfhausens, er liegt aufKirchturmhöhe. Man 
kann von dort bis Damme schauen. Das heißt 

 imUmkehrschluss, dass die Masten auf dem Goldhügel nicht 
 nur in der direktenUmgebung, sondern auch in Alfhausen, 

 am Alfsee und im Umfeld zu sehensein werden und das 
 Landschaftsbild zerstören. Der Fuß der Masten ständeauch 

Kirchturmstpitzenhöhe der St. Johanniskirche und würde 
 diesenerheblich überragen (vgl. Zeichnung Anlage)

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Geländebewegung 
fließt als Kriterium in die Landschaftsbildbewertung ein und findet 
beim Schutzgut Landschaft im Zuge der 
Umweltverträglichkeitsstudie Berücksichtigung. Da die 
Beeinträchtigung von Landschaften eine wesentliche Auswirkung 
von Freileitungen ist, wurde dieser Aspekt vergleichsweise "streng" 
bewertet (Matrix zur Ermittlung des Konfliktpotenzials, S. 227 UVS, 
Unterlage 2A). Das bedeutet, dass bereits Landschaftsbildeinheiten 
mittlerer Bedeutung in einigen Bauklassen hohe Konfliktpotenziale 
auslösen. Im Bereich um Thiene, der eine hohe 
Landschaftsbildqualität aufweist, liegt demnach flächendeckend ein 
hohes Konfliktpotenzial vor. Aufgrund der Nachteile hinsichtlich der 
Umweltverträglichkeit wurde die Teilvariante B-Süd, die den 
Bereich Thiene betrifft, im Teilvariantenvergleich abgeschichtet. 
Der betreffende Teilabschnitt ist daher nicht Bestandteil des 
Vorzugskorridors.
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Landschaftsbild Es wurde das Relief im Bereich des Trassenkorridors in Thiene 
 in denAntragsunterlagen nicht beachtet! Auf Alfhauser Gebiet 

 verläuft die Trasseüber den höchsten Punkt und wäre bis 
 weit in das Erholungsgebiet am Alfseesichtbar.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Geländebewegung 
fließt als Kriterium in die Landschaftsbildbewertung ein und findet 
beim Schutzgut Landschaft im Zuge der 
Umweltverträglichkeitsstudie Berücksichtigung. Aufgrund der 
Nachteile hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde die 
Teilvariante B-Süd, die den Bereich Thiene betrifft, abgeschichtet. 
Der betreffende Teilabschnitt ist daher nicht Bestandteil des 
Vorzugskorridors.
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Lärm 2.5.1. Die Bürgerinitiative sorgt sich darum, dass die geplante 
 380-kV-Leitung dieGesundheit von Menschen und Tieren in 

 einem 1200m breiten Korridorschädigen könnte (BUND, 
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland:BUND 

Hintergrund. Schutz vor niederfrequenten 
 magnetischenWechselfeldern bei Hochspannungs-

 Freileitungen und Erdkabeln. S. 15). Diein der 26. BlmSchV 
 festgelegten elektromagnetischen Immissionswerteliegen so 

hoch, dass damit kein ausreichender Gesundheitsschutz 
 erreichtwerden kann. Studien weisen auf erhöhte 

 Leukämierisiken hin (Bundesamtfür Umwelt Schweiz (2009): 
 Niederfrequente Magnetfelder und Krebs.Bewertung von 

wissenschaftlichen Studien im Niedrigdosisbereich). 
 Auchandere Gesundheitsrisiken wie Alzheimer, 

 Herzrhythmusstörungen, erhöhtesHerzinfarktrisiko, multiple 
 Sklerose und Depressionen werden mitelektromagnetischer 

 Strahlung (Markus Schwandner:Höchstspannungsleitung und 
 Gesundheit) in Verbindung gebracht. DieBürgerinitiative 

fordert daher bei einer Unterschreitung des 200m-
 Abstandesvon der Trasse eine Erdverkabelung, so wie im 

 Energieleitungsausbaugesetzvom 21.8.2009 (BGBI. 1 S. 
 2870), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom7. März 

2011 (BGBI. 1 S. 338) beschrieben. Gefordert wird ferner, 
 einemSchädlichkeitsverdacht vor der Gefahrengrenze 

 vorzubeugen und zurVorsorge eine Belastungsgrenze von 
<0,01 μT einzuhalten (BUND, Bund f  ürUmwelt und 
Naturschutz Deutschland: BUND Hintergrund. Schutz 

 vorniederfrequenten magnetischen Wechselfeldern bei 
 HochspannungsFreileitungenund Erdkabeln), solange die in 

 2017 in Auftrag gegebenenStudien des Bundesamtes für 
 Strahlenschutz der BundesrepublikDeutschland nicht 

 abgeschlossen sind und Unbedenklichkeit nachgewiesenist. 
Es wird folglich gefordert, dass das Gesetz über 

 dieUmweltverträglichkeitsprüfung nach § 4 UVPG über das 
 BlmSchG gestelltwird und der BUND-Wert in Höhe von 0,01 

 μT beim Bau einer 380-kV-Leitungfür alle betroffenen 
 Wohnhäuser unterschritten wird.Derzeit klagt die Stadt 

Osnabrück gegen den im Oktober 2017 
 erlassenenPlanfeststellungsbeschluss für die Trasse 18, d.h. 

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die TA Lärm dient dem Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung 
der Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel 
nicht überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.
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 gegen dieHochspannungsleitung zwischen den 
 Umspannwerken Westerkappeln undLüstringen. Diese 

Trassenführung berührt mehrere Wohngebiete der 
 StadtOsnabrück. Nach Auffassung der Stadt würde von der 

 380-kV-Leitung eineunzumutbare Lärmbelästigung für die 
 Bewohner der betroffenen Stadtteileausgehen. Ein von der 

Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu 
 demErgebnis, dass Koronageräusche bei schwachem Regen 

 oder Nebel bis zu56 Dezibel erreichen und damit erheblich 
 über dem Grenzwert für reineWohngebiete (35 Dezibel) 

 liegen. In allgemeinen Wohngebieten sind nachts40 Dezibel 
 zulässig.Die Bürgerinitiative Gegenstrom Alfhausen 

 befürchtet, dass dieLärmbelästigung auch in Alfhausen das 
  Maß des zulässigen überschreitenwird.2.5.2. „Zu viel 

Schall - in Stärke und Dauer - kann nachhaltige 
 gesundheitlicheBeeinträchtigungen oder Schäden 

 hervorrufen. Schall wirkt auf dengesamten Organismus, 
 indem er körperliche Stressreaktionen auslöst.Dies kann 

schon bei niedrigeren, nicht-gehörschädigenden 
 Schallpegelngeschehen, zum Beispiel bei 
 Verkehrslärm.Lärm ist ein Stressfaktor. Er aktiviert das 

 autonome Nervensystem und dashormonelle System. Als 
Folge kommt es zu Veränderungen bei 

 Blutdruck,Herzfrequenz und anderen Kreislauffaktoren. Der 
 Körper schüttet vermehrtStresshormone aus, die ihrerseits in 

 Stoffwechselvorgänge des Körperseingreifen. Die Kreislauf- 
 und Stoffwechselregulierung wird weitgehendunbewusst über 

das autonome Nervensystem vermittelt. Die 
 autonomenReaktionen treten deshalb auch im Schlaf und bei 

 Personen auf, die meinen,sich an Lärm gewöhnt zu 
 haben.Zu den möglichen Langzeitfolgen chronischer 

 Lärmbelastung gehören nebenden Gehörschäden auch 
 Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (z. B.Blutfette, 

Blutzucker, Gerinnungsfaktoren). Auch Herz-
 KreislaufErkrankungenwie arteriosklerotische Veränderungen 
 („Arterienverkalkung"),Bluthochdruck und bestimmte 

 Herzkrankheiten, einschließlich Herzinfarkt,können durch 
 Lärm verursacht werden.So hatten Menschen, die nachts vor 

 ihrem Schlafzimmerfenster einenmittleren Schallpegel von 55 
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 dB(A) oder mehr hatten, ein fast doppelt so hohesRisiko, 
wegen Bluthochdrucks in ärztlicher Behandlung zu sein, als 

  diejenigen,bei denen der Pegel unter 50 dB(A) lag.Eine 
weitere Auswertung der Daten hinsichtlich des Risikos für Herz-

 KreislaufKrankheitenund psychische Erkrankungen zeigte 
 einen Anstieg desErkrankungsrisikos schon bei niedrigen 

 nächtlichen Dauerschallpegeln von 40dB(A). In einer 
umfangreichen Schweizer Untersuchung wurde ein Anstieg 

 desHerzinfarktrisikos mit zunehmender Fluglärmbelastung 
 gefunden. DieWeltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit 

 ihren „Night Noise Guidelines forEurope" denn auch 
empfohlen, dass die nächtliche Lärmbelastung 

 einenMittelungspegel von 40 dB(A) nicht überschreiten sollte, 
  um nachteiligeGesundheitseffekte zu vermeiden.Der 

Zusammenhang zwischen Lärm und Herz-Kreislauf-
 Erkrankungeneinschließlich Herzinfarkt ist durch diese und 

 weitere Ergebnisse derLärmwirkungsforschung belegt. Die 
 Frage ist also nicht mehr, ob Lärm krankmacht, sondern in 
 welchem Ausmaß." (Umweltbundesamt)--> Wir fordern eine 

unabhängige Untersuchung, die glaubhaft belegt, 
 dassHochstromtrassen keinerlei gesundheitliche 

 Auswirkungen auf denmenschlichen und tierischen 
Organismus haben.
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Lärm 2.1. Die gesundheitlichen Auswirkungen einer 
Hochstromtrasse sind noch nicht ausreichend erforscht 
worden. In dem Artikel von Markus Schwandner zum Thema 
„Höchstspannungsleitung und Gesundheit" wird an vielen 
Stellen auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung 
hingewiesen. Unsere Bevölkerung hat gesundheitliche 
Bedenken angesichts einer Hochstromtrasse: Depressionen, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Schlafstörungen, Leukämie und 

 Krebs können infolge der Stromstrahlung auftreten.2.2. Die 
akustische Beeinträchtigung durch eine 
Höchstspannungsleitung (Koronaentladungen) wird als 
Beeinträchtigung der Lebensqualität empfunden. Dauerhafte 

 Geräusche machen den menschlichen Körper krank.2.3. 
Durch Punkte 1 u. 2. Entstehen erhebliche gesundheitliche 
Belastungen für die Anwohner, insbesondere Schlafstörungen, 
Konzentrationsprobleme, Erschöpfungszustände sowie eine 
andauernde psychische Belastung.

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die TA Lärm dient dem Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung 
der Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel 
nicht überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.

Lärm Die ROG fordert den Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und 
die Reinheit der Luft sicherzustellen. Zwischen den Leiterseilen 
einer Freileitung in den hohen elektrischen Feldstärken tritt 
stoßweise die Ionisierung von Luftmolekülen auf 
(Koronaentladung). Dieses erzeugt bei Freileitungen Knacken, 
Surren und Brummtöne. Bei feuchten Witterungsbedingungen 
wie Nebel oder Raureif wird die Koronaentladung verstärkt. In 
den ländlichen Gebieten kommt es zu kilometerlangen 
Liniengeräuschen. Gebäudehüllen absorbieren den Lärm 
schlecht, sodass die Bevölkerung auch nachts während der 
Ruhezeit belästigt wird. Zusätzlich wurde bei 
Koronaentladungen die Entstehung geladener Aerosole mit 
Radonzerfall im Drehstromfeld festgestellt und die Entstehung 
von Umweltschadstoffen.

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die TA Lärm dient dem Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.Die Planung 
der Freileitung erfolgt so, dass die zulässigen Beurteilungspegel 
nicht überschritten werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Alfhausen-Thiene versorgt über hunderttausende von 
 Menschen mit Wasser inStadt und Land Osnabrück. Die C-

 Trasse liegt im Wasserschutzgebiet, sodass wir befürchten, 
dass durch den Bau der 380 KV-Leitung 

 dieGrundwassergewinnung in unserem Wasserschutzgebiet 
 beeinträchtigt wird.Es besteht die Gefahr, dass die Qualität 

 unseres Wassers durch die Errichtungeiner Freileitung 
abnimmt. Durch die Bauarbeiten kann es 

 zuSchadstoffeinträgen in unserem Wasserschutzgebiet 
 kommen. Mit dem Bau derStromtrasse können verschiedene 

 Störungen verbunden sein wie:Versiegelung, mechanische 
 Veränderungen, Vermischungen undSchadstoffeinträge.

Die Festlegung des Trassenverlaufs findet außerhalb von 
Trinkwassergewinnungs- und Wasserschutzgebiete der Zonen I 
und II statt. Sollte die Querung von Trinkwassergewinnungs- und 
Wasserschutzgebieten der Schutzzonen III, IIIa und IIIb 
unvermeidbar sein, werden die wasserrechtlichen Anforderungen 
berücksichtigt. Konkrete Vermeidungs‐ und 
Minimierungsmaßnahmen werden im Planfeststellungsverfahren 
festgelegt. Wasserrechtliche Genehmigungen für Eingriffe in 
Wasserschutzgebiete werden im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens beantragt. Bei ordnungsgemäßem Bau 
der Freileitung ist nicht mit Schadstoffeinträgen zu rechnen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

7.5. In den Antragsunterlagen wurden die geologischen 
 Vorkommnisse westlichvon Alfhausen nicht weiter 

 berücksichtigt! Westlich von Alfhausen befindensich die aus 
 dem oberen Jura stammenden „Mindener Mergelschichten".7 

.5.1. In der genannten Schicht ist der Mergel mit Sanden 
 durchsetzt. Diese Sandenführen bei natürlicher 

 Ausschwemmung durch Wasser zu Erdfällen. SolcheErfälle 
sind zu sehen in der Alkekuhle (der größte Erdfall aus 

 historischer Zeitauf Alfhauser Gebiet), der jüngste Erdfall auf 
 Alfhauser Gebiet hat sich vorzwei Jahren am Rande des 

 Heiligenberges abgespielt, er ist gut aufSatellitenfotos zu 
 erkennen.7.5.2. Wenn Hochstrommasten gebaut werden, ist 

 aufgrund dieserBodenvorkommnisse ein großer 
 Mehraufwand für die tiefgründigenFundamente notwendig, 

 um eine Standsicherheit der Masten zugewährleiten. Viele 
 Alfhauser haben deswegen Bedenken, dass im laufe derZeit 

einzelne Masten absacken und infolgedessen einbrechen 
 werden!7.5.3. Da allerdings im Bereich Thiene das 

 Trinkwasser für die GroßstadtOsnabrück und die Region 
 Tecklenburg gewonnen wird, ist unsererMeinung nach auch 

 hierdurch die Trinwasserversorgung von überHunderttausend 
Menschen gefährdet. Geschützt werden 

 dieTrinkwasservorräte durch eine intakte Bodenschichtung. 
 Diesewasserleitenden Schichten dürfen nicht gestört oder 

 durchbohrt werden durchaufwendige, tiefgründige 
 Mastfundamente, die wegen der unsicherengeologischen 

 Gegebenheiten nötig wären.7.5.4. Der historisch wertvolle 
 Boden „Plaggenesch" herrscht in der Engstelle 17vor. Beim 

Plaggenesch handelt es sich um sehr alte Böden die vom 
 Menschengeschaffen wurden, um die landwirtschaftlichen 

 Erträge zu verbessern.Gerade Plaggenesche können viele 
 Bodendenkmäler beinhalten. Deshalbnennt man sie auch 

„Bodenarchive" und sind besonders 
 schützenswert.Angesichts der zu erwartenden 

 Bodendenkmäler muss der Plaggeneschbesonders in der 
 Engstelle 17 geschützt werden.-7 Wir fordern unabhängige 

 Gutachten, die belegen, dass diewasserführenden Schichten 
 in Alfhausen nicht gefährdet sind undweiterhin trotz einer 

 Hochstromtrasse vollkommen unbeeinträchtigt ihreFunktion 

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Bei dem Bau 
der Freileitung sowie des geplanten Erdkabels werden alle 
genannten Aspekte berücksichtigt sowie baurechtliche Vorgaben 
eingehalten. Generell wird der Bau der Leitung/Kabel so 
bodenschonend wie möglich durchgeführt. Außerdem wird 
versucht, alle bodenrelevanten Eingriffe auf ein Minimum zu 
reduzieren. Auf Grundlage der vorherigen 
Baugrunduntersuchungen werden geeignete Standorte der Masten 
und Maßnahmen zur Bodenschonung festgelegt. Eine 
bodenkundliche Baubegleitung ist vorgesehen. Der Bodentyp 
Plaggenesch sowie Bodendenkmäler wurden in Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie Berücksichtigung und werden im 
anstehenden Planfeststellungsverfahren erneut betrachtet.
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erfüllen können. Hierbei muss die Besonderheit der 
 AlfhauserGeomorphologie berücksichtigt werden.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

8.1 . Eine Höchstspannungsfreileitung mit 70 m hohen Masten, 
 die durch eine alteKulturlandschaft gebaut wird, würde das 

 Landschaftsbild und unsererKulturlandschaft nachhaltig 
 zerstören. Infolgedessen drohendenAbwanderung oder 

Aufgabe von Wohn- und Arbeitsplätzen in unserer 
 Region.8.1. Es ist zu erwähnen, dass unsere Region bereits 

 durch bestehendeWindkraftparks belastet wird. Vom 
 Goldhügel/Hexenball/Heiligenberg inAlfhausen aus kann man 

 bereits die Windkrafträder im Thiener Feld, Balkum,Rieste, 
Vörden, Kalkriese, Engter und Gehrde sehen (insgesamt 64 

 Stück).Der Bau einer Hochstromtrasse im Bereich der Trasse 
 C würde das Gebietzusätzlich belasten und für die 

 Bevölkerung inakzeptabel sein.8.2. Aufgrund der 
ausgeprägten Endmoränenlandschaft ist Alfhausen 

 ungeeignetals Standort. Hier wären wegen der Höhenlage 
 die Masten besonders weitsichtbar (Horizontverschmutzung).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

 Teilvariante Südost:• Die Abstände zu 10 Wohnhäusern 
 betragen in dieser Engstelle unter 200 m.Bei einem Gebäude 

 unter 100 und bei vier Gebäuden unter 150m. Somitwird der 
im ROV vorgegebene Puffer von 200m deutlich 

 unterschritten.Dabei wurde in der Bemessung der Abstände 
 eine „ Trassenachse" (sieheS. 134 Engstellensteckbriefe 

 Abb. 44) zugrunde gelegt, welche die Breiteder Masten bzw. 
der Seile nicht berücksichtigt. Damit ist die 

 tatsächlicheEntfernung zu den Wohnhäusern geringer als in 
 der Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 

 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 
 ausgeschlossen werden.Bei Berücksichtigung müsste ein 

 weiteres Mehrfamilienhaus in den 200mPuffer aufgenommen 
 werden.• Die ersten drei Wohnhäuser liegen im nördlichen 

 Bereich (80m, 100m, 131mTrassenabstand). Es handelt sich 
 hierbei um das GruppendenkmalSchwertmann mit 

 Einzeldenkmal. Der geplante Trassenverlauf überspanntden 
 zum Gruppendenkmal gehörenden Baumbestand.„ .. . 

Gehölzstreifen mit großen Bäumen gesäumt ist" (siehe S. 
  132Engstellenbriefe - Unterlage 7).Dieser müsste folg lich 

 aufgrund der Baumhöhen gefällt werden und würdedas 
Gruppendenkmal zerstören. Die Aussage „besteht keine 

 direkteSichtbeziehung zur potenziellen Trassenachse" (siehe 
  S. 132Engstellenbriefe) ist dann nicht mehr haltbar,Der 

Versuch Masten entsprechend zu stellen hätte aufgrund des 
  geringenAbstands denselben Effekt.Das westliche 

Wohnhaus ist ein Mehrgenerationenhaus 
 (132mTrassenabstand), die Betroffenheit entspricht also 

 nicht der einer, sondernder zweier Familien und ist 
 entsprechend höher einzustufen. Da Garten,Hauseingang 

und Lebensmittelpunkt nach Norden gerichtet sind, 
 ist„mindern potenzielle Sichtbeziehungen" stark positiv 

 beurteilt.Vier weitere Wohnhäuser liegen im östlichen Teil der 
 potenziellenTrassenachse (156m, 165m, 178m, 200m 

 Trassenabstand).Alle Wohnhäuser, als auch deren Gärten 
 verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur potentiellen 

 Trassenachse (Vgl. Abb. 44 S. 134,Engstellenbriefe) in 
nördlicher wie südlicher Richtung. Die beiden 

 nähergelegenen Gebäude sogar in westlicher Richtung. Die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bei dem 200 m-
Abständen zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich 
gem. LROP um reine Vorsorgeabstände zum Schutz des 
Wohnumfeldes und nicht um gesundheitliche Beeinträchtigungen 
entgegenzuwirken. Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachweisen.  Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen 

 werden.Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
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 Aussage derEngstellenbeschreibung „wird die 
 Sichtbeziehung zur potentiellenTrassenachse durch die 

 näher an der Trasse liegenden Häuser verhindert"ist bei den 
 Höhenunterschieden Gebäude zu Masten nicht haltbar.Auch 

hier handelt es sich teilw. um Mehrfamilienhäuser mit 
  entsprechenderPersonenzahl.Beim weiter südlich gelegen 

 Gebäude (192m) handelt es sich um dasdenkmalrechtlich 
 geschützte Einzeldenkmal Sudendey, auf dem Soll 4,mit 

geschütztem Biotop. Durch die Annäherung und die für den 
 geplantenVersatz der Trasse höher Anzahl an Mastpunkten 

  wird die Hofstelle alsKulturgut nachhaltig geschädigt.Noch 
weiter südlich befinden in jeweils 142m ein einzelnes 

 Wohnhaus undöstlich ein Objekt mit zwei Wohngebäuden 
  (Abb.44 S. 134,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7).Die 

Betroffenheit entspricht also nicht der einer, sondern der 
 zweier Familienund ist entsprechend höher einzustufen. Da 

 es sich bei einer Wohneinheitum eine Mieteinheit handelt, 
 besteht für die Eigentümer die Gefahr deskompletten 

 Einkommensverlustes aus Vermietung.Durch diese Nähe zur 
 potentiellen Trasse sind die Bewohner aller dieserHäuser in 

ihrem Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine sehr starke Beeinträchtigung 

  des Wohnfeldschutzes wäregegeben.Die Aussage „kann 
 bei dieser Tv mehr als nur eine geringe Beeinträchtigungdes 

Wohnumfeldschutzes .... nicht ausgeschlossen werden" (siehe 
 S.137Engstellensteckbriefe - Unterlage 7) kann nicht 

 gehalten werden.Bei einer sechsfachen Unterschreitung von 
 150m und 100m Marken aufengstem Bereich kann nicht 

 mehr von Wohnumfeldschutz gesprochenwerden. Das ist der 
 komplette Verlust von Schutz und Wohnqualität.• Aufgrund 

der Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und 
 StandortMasten ist ein Sichtschutz der Trasse weder durch 

  Gehölz noch durchandere Maßnahmen möglich.Deshalb 
fordern wir, dass die topographische Untersuchung 

 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „können ... die 

(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen 
Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der 
Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse gemessen. Für 
Wohngebäude im Außenbereich jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung 

 statt.Das Gruppendenkmal Hof Schwertmann fand bei der 
Betrachtung im Rahmen der Engstellenbetrachtung 
Berücksichtigung. Der westliche des Teil Waldbereiches, welcher 
durch die in der Abbildung dargestellten potenzielle Trassenachse 
geschnitten wird, ist nicht im den Abgrenzungen des 
Gruppendenkmals enthalten. Es würde nur für den westlichen 
Randbereich des Waldes eine Aufwuchsbeschränkung notwendig. 
Das Ensemble des Gruppendenkmal würde nicht beeinträchtigt 
werden. Die Hinweise auf Denkmäler werden zur Kenntnis 
genommen und in Abstimmung mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden im Zuge der weiteren Planungen 

 berücksichtigt. Hinsichtlich der Bewertung des 
Wohnumfeldschutzes von Wohnhäusern in deren mehrere Parteien 
wohnen kann im Rahmen des ROV keine Berücksichtigung finden. 
Bei der Engstellenbetrachtung würde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Insgesamt wurde in Rahmen des 
Engstellensteckbriefes Nr. 18: Thiene im Rahmen des Vergleichs 
der potenziellen Trassenführungen die südöstliche Variante 
ohnehin verworfen bzw. zurückgestellt, weil diese im Vergleich zu 
den anderen potenziellen Trassenführungen deutlich mehr 
Betroffenheiten aufweist.
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 Verteilung der Masten eventuell später soangeordnet 
werden, dass sich die Maststandorte außerhalb der 200 

 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 
  eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist.• 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein Verlauf, wie in der 
 Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 42, Abb.43 und 
 Abb. 44Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet, bautechnisch 

 tatsächlich soausgeführt werden kann und wird. Planungs- 
 und Trassierungsgrundsatzist u.a. der gradlinige Verlauf und 

 die kurze Streckenführung. In denAbbildungen wird die aus 
 der Engstelle 17 kommende und zu Engstelle19 

weiterführende Trassenführung in mehreren 
 Verschwenkungen imZickzack um die Wohngebäude 

 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 
 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 

noch geringer werden. Die hier (Abb. 44) vorgeschlagene 
 Ausführungwürde die für die nötige Anzahl der Masten 

 erhöhen und zwangsläufig dieAbstände zu den Gebäuden 
 verringern. Die Belastung der Menschenaufgrund der 

benötigten Anzahl und Position der Masten im Abstand 
 <150bzw. <100 m würde zu einer nicht hinnehmbar starken 

 Beeinträchtigungdes Wohnumfeldschutzes führen. Das 
 Wohnen in direkter Nähe derTrasse wäre ohne 

gesundheitliche Folgen, Wertverlust der Immobilien 
 unddauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich. Wir 

 fordern daher indiesen Bereichen eine grabenlose 
Erdkabelverlegung.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die St. Johanniskirche Alfhausen ist ein Denkmal. Laut 
 §8NDSchG hatdieses Gebäude ein Anrecht auf einen 

 Sichtschutz! Alle Baumaßnahmenmüssen demnach darauf 
 Rücksicht zu nehmen. Durch die geographischbedingte 

exponierte Stellung der Hochstromtrasse im Bereich 
 Alfhausenswürde der Sichtschutz zum Denkmal Kirche nicht 

 gewährleitet werdenkönnen (siehe Anlage, Zeichnung). Das 
 Gleiche trifft auf die Denkmäler imAußenbereich von 

Alfhausen zu.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen Umgebungsschutz 
Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit einem Puffer von 
200m im Variantenvergleich berücksichtigt, welcher als 
Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im Außenbereich 

 angewendet wird.Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Die Forderung aller Initiativen (Basis Gutachten Prof. Dr. 
 Jarras,gestützt durch Landkreis Osnabrück) gegenüber dem 

 Vorhabenträgereine Gleichstromtrasse als Erdkabeltechnik 
 zu bauen wird nichtbetrachtet. Deshalb fordern wir, dass die 

 Untersuchung nicht in dasPlanfeststellungsverfahren 
 geschoben wird, sondern in dieses ROVeinfließt!

Die Vorhabenträger planen das Vorhaben gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung 
(alternate current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene und im PFV 
nicht statt.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Die Region Alfhausen ist bereits durch mehrere 
 unterschiedlicheStromtrassen belastet. Für die Vögel wird 

 der Flugraum immer kleiner. Eineendgültige Zuvernetzung 
 von Alfhausen durch eine Hochstromtrassewird die 

Einflugschneisen der Vögel massiv behindern und ein 
 eklatantesProblem für die Natur und die Vogelwelt des 

Altsees darstellen.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden - unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen - im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten - auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna - mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee" ein, sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate ausgeschlossen 

 werden können.Eine Bündelung der Trassenkorridore mit 
vorhandener Infrastruktur wurde, wo möglich, entsprechend 
berücksichtigt.

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

8.1 . Eine Höchstspannungsfreileitung mit 70 m hohen Masten, 
 die durch eine alteKulturlandschaft gebaut wird, würde das 

 Landschaftsbild und unsererKulturlandschaft nachhaltig 
 zerstören. Infolgedessen drohendenAbwanderung oder 

Aufgabe von Wohn- und Arbeitsplätzen in unserer 
 Region.8.1. Es ist zu erwähnen, dass unsere Region bereits 

 durch bestehendeWindkraftparks belastet wird. Vom 
 Goldhügel/Hexenball/Heiligenberg inAlfhausen aus kann man 

 bereits die Windkrafträder im Thiener Feld, Balkum,Rieste, 
Vörden, Kalkriese, Engter und Gehrde sehen (insgesamt 64 

 Stück).Der Bau einer Hochstromtrasse im Bereich der Trasse 
 C würde das Gebietzusätzlich belasten und für die 

 Bevölkerung inakzeptabel sein.8.2. Aufgrund der 
ausgeprägten Endmoränenlandschaft ist Alfhausen 

 ungeeignetals Standort. Hier wären wegen der Höhenlage 
 die Masten besonders weitsichtbar (Horizontverschmutzung).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Teilerdverkabelung  Teilvariante Südost:• Die Abstände zu 10 Wohnhäusern 
 betragen in dieser Engstelle unter 200 m.Bei einem Gebäude 

 unter 100 und bei vier Gebäuden unter 150m. Somitwird der 
im ROV vorgegebene Puffer von 200m deutlich 

 unterschritten.Dabei wurde in der Bemessung der Abstände 
 eine „ Trassenachse" (sieheS. 134 Engstellensteckbriefe 

 Abb. 44) zugrunde gelegt, welche die Breiteder Masten bzw. 
der Seile nicht berücksichtigt. Damit ist die 

 tatsächlicheEntfernung zu den Wohnhäusern geringer als in 
 der Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 

 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 
 ausgeschlossen werden.Bei Berücksichtigung müsste ein 

 weiteres Mehrfamilienhaus in den 200mPuffer aufgenommen 
 werden.• Die ersten drei Wohnhäuser liegen im nördlichen 

 Bereich (80m, 100m, 131mTrassenabstand). Es handelt sich 
 hierbei um das GruppendenkmalSchwertmann mit 

 Einzeldenkmal. Der geplante Trassenverlauf überspanntden 
 zum Gruppendenkmal gehörenden Baumbestand.„ .. . 

Gehölzstreifen mit großen Bäumen gesäumt ist" (siehe S. 
  132Engstellenbriefe - Unterlage 7).Dieser müsste folg lich 

 aufgrund der Baumhöhen gefällt werden und würdedas 
Gruppendenkmal zerstören. Die Aussage „besteht keine 

 direkteSichtbeziehung zur potenziellen Trassenachse" (siehe 
  S. 132Engstellenbriefe) ist dann nicht mehr haltbar,Der 

Versuch Masten entsprechend zu stellen hätte aufgrund des 
  geringenAbstands denselben Effekt.Das westliche 

Wohnhaus ist ein Mehrgenerationenhaus 
 (132mTrassenabstand), die Betroffenheit entspricht also 

 nicht der einer, sondernder zweier Familien und ist 
 entsprechend höher einzustufen. Da Garten,Hauseingang 

und Lebensmittelpunkt nach Norden gerichtet sind, 
 ist„mindern potenzielle Sichtbeziehungen" stark positiv 

 beurteilt.Vier weitere Wohnhäuser liegen im östlichen Teil der 
 potenziellenTrassenachse (156m, 165m, 178m, 200m 

 Trassenabstand).Alle Wohnhäuser, als auch deren Gärten 
 verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur potentiellen 

 Trassenachse (Vgl. Abb. 44 S. 134,Engstellenbriefe) in 
nördlicher wie südlicher Richtung. Die beiden 

 nähergelegenen Gebäude sogar in westlicher Richtung. Die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bei dem 200 m-
Abständen zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich 
gem. LROP um reine Vorsorgeabstände, da der Schutz vor 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch elektromagnetische 
Felder über die Vorgaben des BImSchG sowie der 26. BImSchV 
abschließend geregelt ist.  Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
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 Aussage derEngstellenbeschreibung „wird die 
 Sichtbeziehung zur potentiellenTrassenachse durch die 

 näher an der Trasse liegenden Häuser verhindert"ist bei den 
 Höhenunterschieden Gebäude zu Masten nicht haltbar.Auch 

hier handelt es sich teilw. um Mehrfamilienhäuser mit 
  entsprechenderPersonenzahl.Beim weiter südlich gelegen 

 Gebäude (192m) handelt es sich um dasdenkmalrechtlich 
 geschützte Einzeldenkmal Sudendey, auf dem Soll 4,mit 

geschütztem Biotop. Durch die Annäherung und die für den 
 geplantenVersatz der Trasse höher Anzahl an Mastpunkten 

  wird die Hofstelle alsKulturgut nachhaltig geschädigt.Noch 
weiter südlich befinden in jeweils 142m ein einzelnes 

 Wohnhaus undöstlich ein Objekt mit zwei Wohngebäuden 
  (Abb.44 S. 134,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7).Die 

Betroffenheit entspricht also nicht der einer, sondern der 
 zweier Familienund ist entsprechend höher einzustufen. Da 

 es sich bei einer Wohneinheitum eine Mieteinheit handelt, 
 besteht für die Eigentümer die Gefahr deskompletten 

 Einkommensverlustes aus Vermietung.Durch diese Nähe zur 
 potentiellen Trasse sind die Bewohner aller dieserHäuser in 

ihrem Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine sehr starke Beeinträchtigung 

  des Wohnfeldschutzes wäregegeben.Die Aussage „kann 
 bei dieser Tv mehr als nur eine geringe Beeinträchtigungdes 

Wohnumfeldschutzes .... nicht ausgeschlossen werden" (siehe 
 S.137Engstellensteckbriefe - Unterlage 7) kann nicht 

 gehalten werden.Bei einer sechsfachen Unterschreitung von 
 150m und 100m Marken aufengstem Bereich kann nicht 

 mehr von Wohnumfeldschutz gesprochenwerden. Das ist der 
 komplette Verlust von Schutz und Wohnqualität.• Aufgrund 

der Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und 
 StandortMasten ist ein Sichtschutz der Trasse weder durch 

  Gehölz noch durchandere Maßnahmen möglich.Deshalb 
fordern wir, dass die topographische Untersuchung 

 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „können ... die 

(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen 
Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der 
Hauskante bis zur potenziellen Trassenachse gemessen. Für 
Wohngebäude im Außenbereich jenseits der 200 m findet im 
Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung 

 statt.Das Gruppendenkmal Hof Schwertmann fand bei der 
Betrachtung im Rahmen der Engstellenbetrachtung 
Berücksichtigung. Der westliche des Teil Waldbereiches, welcher 
durch die in der Abbildung dargestellten potenzielle Trassenachse 
geschnitten wird, ist nicht im den Abgrenzungen des 
Gruppendenkmals enthalten. Es würde nur für den westlichen 
Randbereich des Waldes eine Aufwuchsbeschränkung notwendig. 
Das Ensemble des Gruppendenkmal würde nicht beeinträchtigt 
werden. Die Hinweise auf Denkmäler werden zur Kenntnis 
genommen und in Abstimmung mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden im Zuge der weiteren Planungen 

 berücksichtigt. Hinsichtlich der Bewertung des 
Wohnumfeldschutzes von Wohnhäusern in deren mehrere Parteien 
wohnen kann im Rahmen des ROV keine Berücksichtigung finden. 
Bei der Engstellenbetrachtung wurdewürde sich an der Arbeitshilfe 
zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV 

 et al. 2017) orientiert.Insgesamt wurde in Rahmen des 
Engstellensteckbriefes Nr. 18: Thiene im Rahmen des Vergleichs 
der potenziellen Trassenführungen die südöstliche Variante 
ohnehin verworfen bzw. zurückgestellt, weil diese im Vergleich zu 
den anderen potenziellen Trassenführungen deutlich mehr 

 Betroffenheiten aufweist.Hinsichtlich der Bewertung des 
Wohnumfeldschutzes von Wohnhäusern in deren mehrere Parteien 
wohnen kann im Rahmen des ROV keine Berücksichtigung finden. 
Bei der Engstellenbetrachtung wurde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Insgesamt wurde in Rahmen des 
Engstellensteckbriefes Nr. 18: Thiene im Rahmen des Vergleichs 
der potenziellen Trassenführungen die südöstliche Variante 
ohnehin verworfen bzw. zurückgestellt, weil diese im Vergleich zu 
den anderen potenziellen Trassenführungen deutlich mehr 
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 Verteilung der Masten eventuell später soangeordnet 
werden, dass sich die Maststandorte außerhalb der 200 

 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 
  eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist.• 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein Verlauf, wie in der 
 Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 42, Abb.43 und 
 Abb. 44Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet, bautechnisch 

 tatsächlich soausgeführt werden kann und wird. Planungs- 
 und Trassierungsgrundsatzist u.a. der gradlinige Verlauf und 

 die kurze Streckenführung. In denAbbildungen wird die aus 
 der Engstelle 17 kommende und zu Engstelle19 

weiterführende Trassenführung in mehreren 
 Verschwenkungen imZickzack um die Wohngebäude 

 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 
 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 

noch geringer werden. Die hier (Abb. 44) vorgeschlagene 
 Ausführungwürde die für die nötige Anzahl der Masten 

 erhöhen und zwangsläufig dieAbstände zu den Gebäuden 
 verringern. Die Belastung der Menschenaufgrund der 

benötigten Anzahl und Position der Masten im Abstand 
 <150bzw. <100 m würde zu einer nicht hinnehmbar starken 

 Beeinträchtigungdes Wohnumfeldschutzes führen. Das 
 Wohnen in direkter Nähe derTrasse wäre ohne 

gesundheitliche Folgen, Wertverlust der Immobilien 
 unddauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich. Wir 

 fordern daher indiesen Bereichen eine grabenlose 
Erdkabelverlegung.

Betroffenheiten aufweist.
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Teilerdverkabelung  Teilvariante Südwest:• Die Abstände zu 2 Wohnhäusern 
 betragen in dieser Engstelle unter 200m.Somit wird der im 

ROV vorgegebene Puffer von 200m unterschritten. 
 Dabeiwurde in der Bemessung der Abstände eine 

 „Trassenachse" (siehe S. 133Engstellensteckbriefe Abb. 43) 
 zugrunde gelegt, welche die Breite derMasten bzw. der Seile 

 nicht berücksichtigt. Damit ist die tatsächlicheEntfernung zu 
den Wohnhäusern geringer als in der 

 Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 
 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 

 ausgeschlossen werden.Bei der Berücksichtigung der 
 Mastbreite und des möglichenweiterführenden Verlaufs 

 würde ein drittes Wohnhaus (Fullenkamp, Aufdem Boll 17) in 
 den 200m Puffer fallen. Dieses muss im ROV geklärtwerden 

 und darf nicht ins Planfeststellungsverfahrengeschoben 
 werden.• Beide Wohnhäuser, als auch deren Gärten 

 verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur potentiellen 
 Trassenachse (Vgl. S. 133,Engstellenbriefe). Beide Gebäude 

 sind Mehrfamilienhäuser, die Betroffenheitentspricht also 
nicht der einer, sondern der zweier Familien und 

  istentsprechend höher einzustufen.• Das südliche Gebäude 
 in 164m Entfernung besitzt beim geplantenTrassenverlauf 

eine direkte Sicht auf die Trasse. Die Aussage „vom 
 Gartenwerden direkte Sichtbeziehungen verhindert" (siehe S. 

 132) ist nicht korrekt.Durch diese Nähe zur potentiellen 
 Trasse sind die Bewohner dieser Häuserin ihrem 

Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine starke Beeinträchtigung des 

 Wohnfeldschutzes wäre gegeben.• Aufgrund der 
Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und 

 StandortMasten ist ein Sichtschutz der Trasse weder durch 
  Gehölz noch durchandere Maßnahmen möglich.-7Deshalb 

fordern wir, dass die topographische Untersuchung 
 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „können „. die 
 Verteilung der Masten eventuell später soangeordnet 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude im 
Außenbereich jenseits der 200 m findet im Rahmen des ROV keine 

 einzelfallbezogene Betrachtung statt.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
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werden, dass sich die Maststandorte außerhalb der 200 
 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 

  eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist.• Der 
weitere Verlauf der Variante Südwest überspannt das 

 Sportgelände desReit- und Fahrvereins Alfhausen. Dieser 
 richtet mehrmals jährlich Turnieremit nationalen und 

internationalen Teilnehmern aus. Viele Kinder und 
 jungeMenschen werden hier täglich trainiert. Die bereits 

 geäußerten Bedenken derEltern bei einer Überspannung 
 bedrohen die Existenz des Vereins beiAusführung, mit 

entsprechenden Folgen für das Erholungs-, Tourismus- 
  undFreizeitangebot.• Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob 

 ein Verlauf, wie in der Abb. 40Engstellensteckbrief 17 Abb. 
 42 und Abb. 43 Engstellensteckbrief 18eingezeichnet, 

bautechnisch tatsächlich so ausgeführt werden kann 
 undwird. Planungs- und Trassierungsgrundsatz ist u.a. der 

 gradlinigeVerlauf und die kurze Streckenführung. In den 
 Abbildungen wird dieaus der Engstelle 17 kommende und zu 

 Engstelle 19 weiterführendeTrassenführung in mehreren 
 Verschwenkungen teilw. im Zickzack umdie Wohngebäude 
 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 

 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 
noch geringer werden. Die hier (Abb. 43) vorgeschlagene 

 Ausführungwürde für die Menschen zu einer starken 
 Beeinträchtigung desWohnumfeldschutzes führen. Das 

 Wohnen in direkter Nähe der Trassewäre ohne 
gesundheitliche Folgen, Wertverlust der Immobilien 

 unddauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich. Wir 
 fordern daher indiesem Bereich eine grabenlose 

Erdkabelverlegung.

Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38) Hinsichtlich der Bewertung des Wohnumfeldschutzes von 
Wohnhäusern in deren mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen 
des ROV keine Berücksichtigung finden. Bei der 
Engstellenbetrachtung wurde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Eine topographische Untersuchung von 
Trassenabschnitten ist für das Raumordnungsverfahren (ROV) 
nicht vorgesehen, da das Ergebnis des ROV lediglich einen 1.000 
m breiten Korridor darstellt. Die Ermittlung der exakten 
Maststandorte sowie die Leitungsführung obliegt dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren. Die Darstellung einer 
potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 

 technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist.Die Darstellung 
einer potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 
technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der 
genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte kann erst im 

 anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine 
Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch die 
Vorhabenträgerin nicht getroffen werden.  Fragen der 
Entschädigung direkt oder indirekt Betroffener sind nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Hinsichtlich der 
entstehenden Geräusche von Freileitungen können durch die 
elektrischen Feldstärken, die um den Leiter herum deutlich höher 
sind als in Bodennähe, in der 380-kV-Ebene elektrische 
Entladungen in der Luft hervorgerufen werden. Die Stärke dieser 
Entladungen hängt u. a. von der Luftfeuchtigkeit ab. Dieser Effekt, 
auch Korona genannt, ruft Geräusche hervor (Knistern, Prasseln, 
Rauschen und in besonderen Fällen ein tiefes Brummen), die nur 
bei seltenen Wetterlagen wie starkem Regen, Nebel oder Raureif in 
der Nähe von Höchstspannungsfreileitungen zu hören sind. Bei der 
Bewertung dieser Geräusche sind vornehmlich Ruhezeiten zu 
betrachten, in denen die Geräuschimmissionen besonders störend 
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wahrgenommen werden können. Nach § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist bei raumbedeutsamen 
Planungen darauf zu achten, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie 
möglich vermieden werden. Zur Vermeidung bzw. zur Minimierung 
von Koronaeffekten werden die Hauptleiterseile bei 380-kV-
Freileitungen daher standardmäßig jeweils als Vierer-Bündel 
ausgebildet, bei denen die Einzelseile einen Abstand von ca. 40 cm 
zueinander aufweisen. Dies führt zu einer Vergrößerung der 
wirksamen Oberfläche und somit zu einer Verringerung der 

 Oberflächenfeldstärke. Insgesamt ist festzustellen, dass unter 
Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die 
die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich vom 
Alfhausen nicht gegeben sind.
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Teilerdverkabelung Die in 18.2.2 aufgeführten entscheidungsrelevanten Belange 
  sind nichtvollständig:1 In dem Bereich der Engstelle ist das 

 Vorkommen eines Uhus(Waldrandgebiet Thiener Gehege) 
 nachgewiesen, welcher nach demBundesnaturschutzgesetzt 

 § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11, streng geschützt ist.Außerdem 
befinden sich dort Vorkommen von Wespenbussardpäärchen 

  undKautzen.2 In dem Bereich ist das Vorkommen der 
 geschützten Hirschhornkäfer ingroßer Population, 

Nashornkäfer und verschiedener 
 Fledermausartennachgewiesen. Eine Gefährdung dieser 

  Arten kann nicht ausgeschlossenwerden.3 Der potentielle 
Trassenverlauf in der Südost-Variante schneidet den 

 kürzlicheröffneten Radweg zwischen Alfhausen und 
 Ueffeln.4 Wie in der Engstellenbeschreibung bereits 

 festgestellt, sprechen „ Aspekte fürdie Realisierung als 
Freileitung als auch als Erdkabel."(S. S. 

 126,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7). „spricht 
 grundsätzlich für eineTeilerdverkabelung der Schutz des 

 Landschaftsbildes"( s.S. 138 ff. ,Engstellensteckbriefe-
 Unterlage 7). Der Bereich der hier betrachtetenEngstelle liegt 

in Landschaftseinheiten von hoher Wertigkeit. 
 Dieaufgeführten Nachteile beim Schutzgut Wasser, weil sich 

 die Engstelle imTrinkwasserschutzgebiet befindet, können 
 wir nicht nachvollziehen, da derBau der Masten mit den 

 tiefen Fundamenten ebenfalle eine Gefahr für dasSchutzgut 
Wasser bedeutet. Aufgrund des häufigen Richtungswechsels 

 in derEngstelle 17 und auch in der Engstelle 18, kann man 
 davon ausgehen, dassdie Anzahl der benötigten Masten 

 erhöht sein wird und die Gefahr für denWasserschutz höher 
 als bei einer Erdverkabelung sein wird.5 Das gezogene 

Resümee ist nicht nachvollziehbar. „Allerdings trägt i.d.R. 
 erstein längerer Erdkabelschnitt zum Schutz des 

 Landschaftsbilds bei" (s.S. 138Engstellensteckbriefe - 
 Unterlage 7). Die hier betrachteten Engstellen 17 und18 

zusammen (1,0 km Engstelle 17 s.S. 126, 1,3 km zu 18 S. 128, 
 1,6 km -1,8 km östlich Eng stelle 18 s.S.138, 1,8 km westlich 

 bis 2, 7 km östlicheVariante zu Engstelle 19 s) würden eine 
 Erdverkabelungslänge von ca 6 kmergeben. Die Flächen für 

die KÜS/KÜA sind vorhanden (s.S. 138 und s.S. 

Zu 1. und 2.: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 
berücksichtigt. Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahren eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 

 kompensieren.Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Radweg ist dem Belang „landschaftsgebundene Erholung" zu 
geordnet und findet im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie 
(unter dem Schutzgut „Menschen einschließlich der menschlichen 
Gesundheit“) sowie im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie (als 
Belang der „Freiraumnutzungen“) Berücksichtigung. Als einer von 

 vielen geprüften Aspekten fließt er in die Abwägung ein.Zu 4.: Der 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei den Freileitungsmasten 
handelt es sich grundsätzlich um sehr kleinflächige Anlagen, die 
nur zu punktuellen Eingriffen in den Boden führen. Bei einer 
Erdverkabelung wiederum sind sehr umfangreiche und 
großflächige Eingriffe in den Boden und somit auch 
Wasserhaushalt erforderlich. Grundsätzlich können zur die Masten 
unterschiedliche Fundamenttypen zum Einsatz kommen. So 
besteht bspw. auch die Möglichkeit des Einsatzes eines 
Plattenfundamtens (s. Unterlage 1A, Kap. 3.2.3.3). Welche 
Masttypen zum Einsatz kommen werden, obliegt jedoch dem 

 nachgelagerten Planfeststellungsverfahren. Zu 5.: Der Hinweis 
wir zur Kenntnis genommen. Anzumerken ist zunächst, dass die 
betreffende Engstelle Nr. 18 (Thiene) sich nicht im Vorzugskorridor 
befindet. Unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und 
Einwände sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung 
im Bereich der Engstellen 17 "Alfhausen", 18 „Thiene“ und 19 
„Balkum“ nicht gegeben. Da die Engstellen als Freileitung in den 
Variantenvergleich der Trassenkorridore im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens eingestellt worden sind, ergibt sich keine 
eine gemeinsame Betrachtung als durchgehender 
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  127Engstellensteckbriefe-Unterlage 7).Der Pilotcharackter 
spricht für und nicht „gegen" (s.S.139) die Erdverkabelung.

Erdkabelabschnitt
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Teilerdverkabelung 11 .1. Einwände ROV Engstellensteckbriefe-Unterlage 7, 
  Engstelle Nr.17:Alfhausen• Im ROV Engstellensteckbriefe -

 Unterlage 7- Engstelle 17: Alfhausen, wirddie Engstelle der 
 Trassenführung an der Ankumer Straße beschrieben undliegt 

auf dem Gebiet der Gemeinde Alfhausen. Die Abstände zu 
 vierWohnhäusern betragen in dieser Engstelle unter 200m. 

 Somit wird der imROV vorgegebene Puffer von 200m 
 unterschritten. Dabei wurde in derBemessung der Abstände 
 eine „Trassenachse" (siehe S. 123Engstellensteckbriefe-

 Unterlage7) zugrunde gelegt, welche die Breite derMasten 
bzw. der Seile nicht berücksichtigt. Damit ist die 

 tatsächlicheEntfernung zu den Wohnhäusern geringer als in 
 der Engstellenbeschreibungangegeben. Eine gesundheitliche 

 Beeinträchtigung für die Bewohner kannnicht 
 ausgeschlossen werden.• Die beiden nördlichsten 

 Wohnhäuser, westlich der potentiellenTrassenachse, als 
 auch deren Gärten verfügen über eine direkteSichtbeziehung 

zur potentiellen Trassenachse(Vgl. S. 123, 
 Engstellenbriefe).Die Aussage in der 

Engstellenbeschreibung, dass „ eine mehr als nur 
 einegeringfügige Beeinträchtigung des Wohnumfeldschutzes 
 nichtausgeschlossen werden kann " (S. 125, 

 Engstellensteckbriefe-Unterlage 7),entspricht nicht den 
 Tatsachen. Durch diese Nähe zur potentiellen Trassesind die 

Bewohner dieser Häuser in ihrem Wohnumfeld auf das 
 stärkstebeeinträchtigt, da sie um ihre Gesundheit bangen 

 müssen, ihr Eigentumswertextrem sinkt und der 
 Erholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben ist.Daher 

muss es heißen: Eine starke Beeinträchtigung 
  desWohnfeldschutzes wäre gegeben.• In der Abb. 40 

„Abstände zu Wohngebäuden der Engstelle Nr. 17-
 Alfhausen"ist ein Gebäude fälschlicherweise nicht als 

 Wohngebäude gekennzeichnet.Es befindet sich an der 
 Ankumerstraße 1, westlich der potentiellenTrassenführung. 

Dort befinden sich ein Anwesen mit großem Wohnhaus 
 undeinem nebenstehenden kleineren Wohnhaus. Dieses ist 

  nicht als solchesgekennzeichnet.• Östlich der potentiellen 
 Trassenachse wird im Abstand von 154m wird einbaufälliges 

Haus beschrieben, welches ungewohnt ist. Es wird in 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 

 potenziellen Trassenachse gemessen. Bei den 200 m-Abständen 
zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich gem. LROP um 
reine Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht 

 um gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 

Seite 182 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstrom Alfhausen vom 23.12.2017

 derBeschreibung in Zweifel gezogen, ob das Haus als 
 Wohnhaus gewertetwerden kann( vgl. S. 124, 

 Engstellensteckbriefe, Unterlage 7).Aktuell entsteht auf 
 diesem Grundstück ein Neubau, der Rohbau ist bereitsfertig. 

Dieser Neubau entsteht direkt schräg westlich hinter dem 
 Altbau undhat dadurch einen geringeren Abstand zu der 

 potentiellen Trassenführung alsder Altbau. Das neue 
Wohnhaus und auch der Garten sind in 

 direkterSichtbeziehung zu der potentiellen Trassenführung, 
 wodurch eine starkeBeeinträchtigung des Wohnumfeldes 

 gegeben ist.• Durch die Erstellung des neuen Wohnhauses 
 sind die Spekulationen auf S.125 der 

Engstellenbeschreibung über die mögliche Verschwenkung 
 derTrasse hinfällig und eine starke Beeinträchtigung des 

  Wohnumfeldeskann dadurch nicht abgewendet werden.• 
Das Wohnhaus in 182 m Entfernung wird von den Bäumen nur 

 in denlaubtragenden Monaten geringfügig geschützt. Im 
 Winter ist eine starkeBeeinträchtigung der des 

Wohnumfeldes und der Gesundheut der 
  Bewohnergegeben.Einen kompletten Sichtschutz bieten 

 der „dichte Gehölzbestand" (ROV S.124, 
Engstellensteckbriefe-Unterlage 7) zu keiner Jahreszeit, da 

 aufgrundder Höhenunterschiede Standort Wohnhaus und 
 Standort Masten einSichtschutz der Trasse weder durch 

  Gehölz noch durch andere Maßnahmenmöglich ist.~ 
Deshalb fordern wir, dass die topographische Untersuchung 

 derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht in 
 dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „grundsätzlich kann die 
 Verteilung der Masten eventuell späterso angeordnet 

werden, dass sich die Masten außerhalb der 200 
 mAbständen befinden", ist für uns wenig aussagekräftig, da 

 eine Unsicherheitin der Aussage zu erkennen ist. Des 
 Weiteren „würden lediglich dieLeiterseile durch den 

Pufferbereich führen" (S. 126), welche gerade 
 diegesundheitlichen Risiken mit sich bringen und somit für 

  die Anwohner inihrem Wohnumfeld beeinträchtigen.• 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein Verlauf, wie in der 

 Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 42 

erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38).Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch 
die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine Entschädigung 
für einen möglichen Wertverlust einer indirekt betroffenen 
Immobilie oder eines indirekt betroffenen Grundstückes durch eine 
Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 

 vorgesehen.Der Hinweis wird zum Wohngebäude in der Ankumer 
Str. 1 wird zur Kenntnis genommen. Unter Annahme der 
Wahrheitsunterstellung liegt zwischen dem zusätzlichen 
Wohngebäude in der Ankumer Str. 1 und der potenziellen 
Trassenachse ein Abstand von mehr als 200 m. Für Wohngebäude 
jenseits der 200 m, welche sich im Außenbereich befinden, findet 
im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene Betrachtung 

 statt.Der Hinweis zum baufälligen Haus bzw. zum Ersatzneubau 
wird dankend zu Kenntnis genommen und findet im nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer Teilerdverkabelung bei 

 Ankum entsprechend Berücksichtigung. Hinsichtlich der 
verschattenden Wirkung von Gehölzen urteilte das 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 
1230/13) in Bezug auf Windenergieanlagen ¬ welche ebenso 
mastenartige Eingriffe darstellen ¬, dass eine Sicht durch 
Abschirm‐ oder Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert 
werden muss und es vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in 
ihrer Wirkung durch eine vorhandene Abschirmung abgemildert 
wird oder dass eine solche Abschirmung in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere im Außenbereich, 
wo dem Betroffenen wegen des verminderten Schutzanspruchs 
eher Maßnahmen zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung 
(und keine vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene 
Gehölze kann folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung 
der Situation herangezogen werden. Aus diesem Grund können 
Hecken, Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Eine topographische Untersuchung von 
Trassenabschnitten ist für das Raumordnungsverfahren (ROV) 
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 Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet,bautechnisch 
tatsächlich so ausgeführt werden kann und wird. 

 PlanungsundTrassierungsgrundsatz ist u.a. der gradlinige 
 Verlauf und die kurzeStreckenführung. In den Abbildungen 

 wird die Trassenführung imZickzack um die Wohngebäude 
 herumgeführt. Im Falle einer gradlinigenTrassenführung 

 würden die angeführten Abstände nicht mehr korrekt seinund 
noch geringer werden. Das Wohnen in direkter Nähe der 

 Trasse wäreohne gesundheitliche Folgen, Wertverlust der 
 Immobilien und dauerhafteLärmbelästigung nicht mehr 

 möglich. Wir fordern daher in diesenBereichen eine 
 grabenlose Erdkabelverlegung.• Die in 17.2.2 aufgeführten 

  entscheidungsrelevanten Belange sind nichtvollständig:1. 
In dem Bereich der Engstelle ist das Vorkommen eines Uhus 

 nachgewiesen,welcher nach dem Bundesnaturschutzgesetzt 
 § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11, strenggeschützt ist. Des Weiteren 

leben in unmittelbarem Umfeld Fledermäuse 
 undHirschhornkäfer, dessen Bestand durch den Bau einer 

  Hochspannungsleitunggestört würde.2. In dem Bereich ist 
das Vorkommen der geschützten Hirschhornkäfer 

 undverschiedener Fledermausarten nachgewiesen sowie 
 Nistmöglichkeiten fürStörche (Ankumer Str. 1 ). Eine 

 Gefährdung dieser Arten kann nichtausgeschlossen 
 werden.3. Als Kulturgüter wird ein denkmalgeschütztes 

 Kruzifix und Backhaus etwa350m westlich der potentiellen 
 Trassenachse aufgeführt. Zu diesen beidenDenkmälern 

gehören auch noch eine große denkmalgeschützte Scheune 
  mitangrenzendem denkmalgeschützten Göpel.• Wie in der 

Engstellenbeschreibung bereits festgestellt, sprechen „ 
 Aspekte fürdie Realisierung als Freileitung als auch als 

 Erdkabel."(S. S. 126,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7). 
 „Grundsätzlich spricht für eineTeilerdverkabelung der Schutz 

 des Landschaftsbildes"( S. S. 126,Engstellensteckbriefe-
 Unterlage 7). Der Bereich der hier betrachtetenEngstelle liegt 

in Landschaftseinheiten von mittlerer Wertigkeit. 
 Randlichliegen Landschaftsbildeinheiten von hoher 

 Wertigkeit" (S. S. 126,Engstellensteckbriefe-Unterlage 
 7).Die aufgeführten Nachteile beim Schutzgut Wasser, weil 

 sich die Engstelle imTrinkwasserschutzgebiet befindet, 

nicht vorgesehen, da das Ergebnis des ROV lediglich einen 1.000 
m breiten Korridor darstellt. Die Ermittlung der exakten 
Maststandorte sowie die Leitungsführung obliegt dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren. Die Darstellung einer 
potenziellen Trassenachse im den Engstellensteckbriefen 
(Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein 
potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser 

 technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist.Die Hinweise auf 
Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der weiteren Planungen geprüft. Im Zuge des 
Planfestsellungsverfahrens werden systematische Kartierungen der 
Biotoptypen sowie der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna 
wird als Teilaspekt der von Natur und Landschaft im Rahmen des 
LBP betrachtet, mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtliches Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden  
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können.Die Hinweise auf 
Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der weiteren Planungen geprüft. Im Zuge des 
Planfestsellungsverfahrens werden systematische Kartierungen der 
Biotoptypen sowie der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna 
wird als Teilaspekt der von Natur und Landschaft im Rahmen des 
LBP betrachtet, mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtliches Fachbeitrages 
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 können wir nicht nachvollziehen, da derBau der Masten mit 
den tiefen Fundamenten ebenfalle eine Gefahr für 

 dasSchutzgut Wasser bedeutet. Aufgrund des häufigen 
 Richtungswechsels in derEngstelle 17 und auch in der 

 Engstelle 18, kann man davon ausgehen, dassdie Anzahl der 
benötigten Masten erhöht sein wird und die Gefahr für 

 denWasserschutz nicht höher als bei einer Erdverkabelung 
 sein wird.~ Zusammen mit den oben genannten 

 Einwendungen in Bezug auf dieseEngstelle fordern wir im 
 Falle des Baus der Trasse C oder 03 einedurchgehende 

 Erdverkabelung mindestens von den Engstellen 16 und25 bis 
über die Engstelle 19 hinaus, da „erst ein 

 längererErdkabelabschnitt zum Schutz des 
 Landschaftsbildes beiträgt" (S. 127,Engstellensteckbriefe-

Unterlage 7).

berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden  
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können. Die Hinweise auf 
Denkmäler werden zur Kenntnis genommen und in Abstimmung mit 
den zuständigen Denkmalschutzbehörden im Zuge der weiteren 

 Planungen berücksichtigt. Hinsichtlich der Betroffenheit des 
Schutzgutes Wasser ist festzustellen, dass mit einer unterirdisch 
verlegten Kabeltrasse grundsätzlich stärkere Auswirkungen 
verbunden sind als mit einer Freileitung. Die Fundamente der 
Masten führen lediglich zu punktuellen Beeinträchtigungen, 
während die Erdkabelanlage in ihrer gesamte Breite (2x ca. 5,5 m) 
zu einer flächendeckenden Betroffenheit führt. Neben den 
wesentlich höheren bauzeitlichen Beeinträchtigungen sind 
Drainageeffekte sowie eine Austrockung des Boden zu 

 erwarten.Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich der 
Engstelle 17 "Alfhausen" nicht gegeben sind.
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Teilerdverkabelung  11 .2.2. Teilvariante Nordost:• Die Abstände zu 2 
 Wohnhäusern betragen in dieser Engstelle deutlich (124und 

116m) unter 200m. Ein Gebäude soll sogar doppelt (116 u 
 181m)tangiert werden. Somit wird der im ROV vorgegebene 

 Puffer von 200mdeutlich unterschritten. Dabei wurde in der 
 Bemessung der Abstände eine„Trassenachse" (siehe S. 131 

 Engstellensteckbriefe Abb. 42) zugrundegelegt, welche die 
 Breite der Masten bzw. der Seile nicht berücksichtigt.Damit 

ist die tatsächliche Entfernung zu den Wohnhäusern geringer 
 als inder Engstellenbeschreibung angegeben. Eine 

 gesundheitlicheBeeinträchtigung für die Bewohner kann nicht 
 ausgeschlossen werden.• Beide Wohnhäuser, als auch 

 deren Gärten verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur 
 potentiellen Trassenachse (Vgl. S. 131,Engstellenbriefe). Die 

 Aussage in der Engstellenbeschreibung, dass es „zueiner 
Mehrbelastung" des Wohnumfeldschutzes kommt (S. 

 132,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7), ist bei einer 
 Annäherung an den 1 OOmAbstand stark positiv 

 ausgedrückt.Das Gebäude ist ein Mehrfamilienhaus, die 
 Betroffenheit entspricht also nichtder einer, sondern der 

 zweier Familien und ist entsprechend höhereinzustufen. Da 
es sich bei einer Wohneinheit um eine Mieteinheit 

 handelt,besteht für die Eigentümer die Gefahr des 
  kompletten Einkommensverlustesaus Vermietung.Das 

Gebäude in 124m Entfernung besitzt in absehbarer Zeit auch 
 keinenSichtschutz mehr. Der „üppige Baumbestand" (siehe 
 S. 132Engstellensteckbrief) steht zur Abholzung an. Dieses 

 ist auch dem schriftlichgegenüber dem Arl geäußerten 
 Einwand des Eigentümers zu entnehmen.Durch diese Nähe 

 zur potentiellen Trasse sind die Bewohner dieser Häuserin 
ihrem Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 

 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 
 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 

 ist. Daher muss es heißen:Eine sehr starke, unzumitbare 
  Beeinträchtigung des Wohnfeldschutzeswäre gegeben.• „in 

Richtung Süden wären Sichtbeziehungen zur potenziellen 
 Trassenachsevom Wohnhaus in 116m Entfernung zumindest 

 partiell verhindert" (ROV S.132, Engstellensteckbriefe-
 Unterlage 7) bietet sich zu keiner Jahreszeit, daaufgrund der 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 

 potenziellen Trassenachse gemessen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
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Höhenunterschiede Standort Wohnhäuser und Standort 
 Mastenein Sichtschutz der Trasse weder durch Gehölz noch 

  durch andereMaßnahmen möglich ist.-+ Deshalb fordern 
 wir, dass die topographische Untersuchung derEngstelle 17 

 sowie der Engstelle 18 nicht in dasPlanfeststellungsverfahren 
  geschoben wird, sondern in dieses ROVeinfließt!• Die 

Aussage „kann ... die Verteilung der Masten später eventuell 
 später soangeordnet werden, dass sich die Masten 

 außerhalb der 200 mAbstandsbereiche... befinden", ist für 
 uns wenig aussagekräftig, da eineUnsicherheit in der 

 Aussage zu erkennen ist.• Grundsätzlich stellt sich die Frage, 
 ob ein Verlauf, wie in der Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und 

 Abb. 42 Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet,bautechnisch 
tatsächlich so ausgeführt werden kann und wird. 

 PlanungsundTrassierungsgrundsatz ist u.a. der gradlinige 
 Verlauf und die kurzeStreckenführung. In den Abbildungen 

 wird die aus der Engstelle 17kommende und zu Engstelle 19 
 weiterführende Trassenführung inmehreren 

Verschwenkungen im Zickzack um die 
 Wohngebäudeherumgeführt. Im Falle einer gradlinigen 

 Trassenführung würden dieangeführten Abstände nicht mehr 
 korrekt sein und noch geringer werden. Diehier (Abb. 42) 

vorgeschlagene Ausführung würde die für 
 dieVerschwenkungen um fast 90° nötige Anzahl der Masten 

 erhöhen undzwangsläufig die Abstände zu den Gebäuden 
 verringern. Die Belastung derMenschen aufgrund der 

 benötigten Anzahl und Position der Masten imAbstand <150 
bzw. <100 m würde zu einer nicht hinnehmbar 

 starkenBeeinträchtigung des Wohnumfeldschutzes führen. 
 Das Wohnen indirekter Nähe der Trasse wäre ohne 

 gesundheitliche Folgen, Wertverlust derImmobilien und 
 dauerhafte Lärmbelästigung nicht mehr möglich.--> Wir 

fordern daher in diesen Bereichen eine 
 grabenloseErdkabelverlegung.

umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
  16:38)Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch 

die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine Entschädigung 
für einen möglichen Wertverlust einer indirekt betroffenen 
Immobilie oder eines indirekt betroffenen Grundstückes durch eine 
Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 

 vorgesehen.Hinsichtlich der Bewertung des Wohnumfeldschutzes 
von Wohnhäusern in deren mehrere Parteien wohnen kann im 
Rahmen des ROV keine Berücksichtigung finden. Bei der 
Engstellenbetrachtung würde sich an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et 

 al. 2017) orientiert.Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von 
Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen ¬ welche ebenso mastenartige Eingriffe 
darstellen ¬, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
die Maststandorte kann erst im anschließenden 

 Planfeststellungsverfahren erfolgen. Insgesamt ist festzustellen, 
dass unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und 
Einwände sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung 
im Bereich vom Alfhausen nicht gegeben sind.
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Teilerdverkabelung  11.2.2. Teilvariante Nordwest• Die Abstände zu 2 
 Wohnhäusern betragen in dieser Engstelle deutlich (142und 

143m) unter 200m. Somit wird der im ROV vorgegebene Puffer 
 von200m unterschritten. Dabei wurde in der Bemessung der 

 Abstände eine„Trassenachse" (siehe S. 131 
 Engstellensteckbriefe Abb. 42) zugrundegelegt, welche die 

 Breite der Masten bzw. der Seile nicht berücksichtigt.Damit 
ist die tatsächliche Entfernung zu den Wohnhäusern geringer 

 als inder Engstellenbeschreibung angegeben. Eine 
 gesundheitlicheBeeinträchtigung für die Bewohner kann nicht 

 ausgeschlossen werden.• Beide Wohnhäuser, als auch 
 deren Gärten verfügen über eine direkteSichtbeziehung zur 

 potentiellen Trassenachse (Vgl. S. 131,Engstellenbriefe). Die 
 Aussage in der Engstellenbeschreibung, dass es „zueiner 

gewissen Beeinträchtigung des Wohnumfeldschutzes 
 kommen" kann(S. 137, Engstellensteckbriefe-Unterlage 7), 

 entspricht nicht den Tatsachen.Durch diese Nähe zur 
 potentiellen Trasse sind die Bewohner dieser Häuserin ihrem 

Wohnumfeld auf das stärkste beeinträchtigt, da sie um 
 ihreGesundheit bangen müssen, ihr Eigentumswert extrem 

 sinkt und derErholungswert ihrer Gärten nicht mehr gegeben 
 ist. Daher muss es heißen:Eine starke Beeinträchtigung 

  desWohnumfeldschutzes wäre gegeben.Zudem ist das 
Gebäude in 143 m Entfernung ein Mehrfamilienhaus, 

 dieBetroffenheit entspricht also nicht der einer, sondern der 
 zweier Familien undist entsprechend höher einzustufen. Da 

 es sich bei einer Wohneinheit umeine Mieteinheit handelt, 
 besteht für die Eigentümer die Gefahr deskompletten 

 Einkommensverlustes aus Vermietung.• „Zwar werden 
aufgrund der vorhandenen Gehölze 

 möglicheSichtbeziehungen gemindert" (ROV S. 137, 
 Engstellensteckbriefe-Unterlage7) bietet sich zu keiner 

 Jahreszeit, da aufgrund der HöhenunterschiedeStandort 
Wohnhäuser und Standort Masten ein Sichtschutz der 

 Trasseweder durch Gehölz noch durch andere Maßnahmen 
 möglich ist.-7 Deshalb fordern wir, dass die topographische 

 Untersuchung derEngstelle 17 sowie der Engstelle 18 nicht 
 in dasPlanfeststellungsverfahren geschoben wird, sondern in 

  dieses ROVeinfließt!• Die Aussage „kann ... die Verteilung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand vom 
Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird gem. der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 

 potenziellen Trassenachse gemessen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
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 der Masten später eventuell später soangeordnet werden, 
dass sich die Masten außerhalb der 200 

 mAbstandsbereiche... befinden", ist für uns wenig 
 aussagekräftig, da eineUnsicherheit in der Aussage zu 

 erkennen ist.• Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein 
 Verlauf, wie in der Abb. 40Engstellensteckbrief 17 und Abb. 

 42 Engstellensteckbrief 18 eingezeichnet,bautechnisch 
tatsächlich so ausgeführt werden kann und wird. 

 PlanungsundTrassierungsgrundsatz ist u.a. der gradlinige 
 Verlauf und die kurzeStreckenführung. In den Abbildungen 

 wird die aus der Engstelle 17kommende und zu Engstelle 19 
 weiterführende Trassenführung inmehreren 

Verschwenkungen um die Wohngebäude herumgeführt. 
 ImFalle einer gradlinigen Trassenführung würden die 

 angeführten Abständenicht mehr korrekt sein und noch 
 geringer werden. Die notwendigeAusführung würde die dafür 

 nötige Anzahl der Masten erhöhen undzwangsläufig die 
Abstände zu den Gebäuden verringern. Die Belastung 

 derMenschen würde im Gegenteil zur angestellten 
 Vermutung noch erhöht. DasWohnen in direkter Nähe der 

 Trasse wäre ohne gesundheitliche Folgen,Wertverlust der 
Immobilien und dauerhafte Lärmbelästigung nicht 

  mehrmöglich.--> Wir fordern daher in diesen Bereichen 
eine grabenlose Erdkabelverlegung.

umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
  16:38)Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch 

die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden.  Fragen der 
Entschädigung direkt oder indirekt Betroffener sind nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Hinsichtlich der 
Bewertung des Wohnumfeldschutzes von Wohnhäusern in deren 
mehrere Parteien wohnen kann im Rahmen des ROV keine 
Berücksichtigung finden. Bei der Engstellenbetrachtung wurde sich 
an der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 

 Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) orientiert.Hinsichtlich der 
verschattenden Wirkung von Gehölzen urteilte das 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 
1230/13) in Bezug auf Windenergieanlagen ¬ welche ebenso 
mastenartige Eingriffe darstellen ¬, dass eine Sicht durch 
Abschirm‐ oder Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert 
werden muss und es vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in 
ihrer Wirkung durch eine vorhandene Abschirmung abgemildert 
wird oder dass eine solche Abschirmung in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere im Außenbereich, 
wo dem Betroffenen wegen des verminderten Schutzanspruchs 
eher Maßnahmen zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung 
(und keine vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene 
Gehölze kann folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung 
der Situation herangezogen werden. Aus diesem Grund können 
Hecken, Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 

 werden.Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
die Maststandorte kann erst im anschließenden 

 Planfeststellungsverfahren erfolgen. Insgesamt ist festzustellen, 
dass unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und 
Einwände sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung 
im Bereich vom Alfhausen nicht gegeben sind.
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Teilerdverkabelung --> Zusammen mit den oben genannten Einwendungen in 
 Bezug auf dieseEngstelle fordern wir im Falle des Baus der 

 Trasse C oder 03 einedurchgehende Erdverkabelung bis zur 
 Engstelle Nr. 19 - Balkum, in ca.1,8 - 2, 7 km Entfernung, Da 

 „erst ein längerer Erdkabelabschnitt zumSchutz des 
Landschaftsbildes beiträgt" (S. 127 und s.S 

  137,Engstellensteckbriefe-Unterlage 7).Wie in der 
Engstellenbriefe - Unterlage 7 S. 94 und 95 „Da die Länge 

 desErdkabelabschnitts zwischen 3 km und 5 km betragen 
 würde, ist davonauszugehen, dass eine etwaige 

 Mindestlänge in diesem Fall gegeben ist."Fußzeile „von rund 
 3,9 km angenommen" würde die hier veranschlagteLänge 

von 6 km zweifelsfrei ausreichen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Anzumerken ist, dass 
die betreffende Engstelle Nr. 18 (Thiene) sich nicht im 
Vorzugskorridor befindet.  Unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Hinweise und Einwände sind die die Voraussetzungen einer 
Teilerdverkabelung im Bereich der Engstellen 17 "Alfhausen", 18 
„Thiene“ und 19 „Balkum“ nicht gegeben. Da die Engstellen ferner 
als Freileitung in den Variantenvergleich der Trassenkorridore im 
Rahmen des Raumordnungsverfahrens eingestellt worden sind, 
ergibt sich keine gemeinsame Betrachtung als durchgehender 
Erdkabelabschnitt. Dies folgt aus dem Umstand, dass die 
Auslösekriterien für eine Erdverkabelung die jeweilige Engstellen 
bestimmen und daher zunächst jede Engstelle für sich zu 
betrachten ist. Erst wenn diese engstellenbezogene Betrachtung 
abgeschlossen ist und dazu führt, dass an der jeweiligen Engstelle 
eine Erdverkabelung vorzugswürdig ist kann eine übergreifende 
Betrachtung angedacht werden. Wird jedoch bereits bei der 
konkreten Betrachtung einer Engstelle, eine Freileitung bevorzugt, 
so ist zwangsnotwendig eine übergreifende Betrachtung als 
Erdkabel ausgeschlossen.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

2.5.1. Die Bürgerinitiative sorgt sich darum, dass die geplante 
 380-kV-Leitung dieGesundheit von Menschen und Tieren in 

 einem 1200m breiten Korridorschädigen könnte (BUND, 
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland:BUND 

Hintergrund. Schutz vor niederfrequenten 
 magnetischenWechselfeldern bei Hochspannungs-

 Freileitungen und Erdkabeln. S. 15). Diein der 26. BlmSchV 
 festgelegten elektromagnetischen Immissionswerteliegen so 

hoch, dass damit kein ausreichender Gesundheitsschutz 
 erreichtwerden kann. Studien weisen auf erhöhte 

 Leukämierisiken hin (Bundesamtfür Umwelt Schweiz (2009): 
 Niederfrequente Magnetfelder und Krebs.Bewertung von 

wissenschaftlichen Studien im Niedrigdosisbereich). 
 Auchandere Gesundheitsrisiken wie Alzheimer, 

 Herzrhythmusstörungen, erhöhtesHerzinfarktrisiko, multiple 
 Sklerose und Depressionen werden mitelektromagnetischer 

 Strahlung (Markus Schwandner:Höchstspannungsleitung und 
 Gesundheit) in Verbindung gebracht. DieBürgerinitiative 

fordert daher bei einer Unterschreitung des 200m-
 Abstandesvon der Trasse eine Erdverkabelung, so wie im 

 Energieleitungsausbaugesetzvom 21.8.2009 (BGBI. 1 S. 
 2870), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom7. März 

2011 (BGBI. 1 S. 338) beschrieben. Gefordert wird ferner, 
 einemSchädlichkeitsverdacht vor der Gefahrengrenze 

 vorzubeugen und zurVorsorge eine Belastungsgrenze von 
<0,01 μT einzuhalten (BUND, Bund f  ürUmwelt und 
Naturschutz Deutschland: BUND Hintergrund. Schutz 

 vorniederfrequenten magnetischen Wechselfeldern bei 
 HochspannungsFreileitungenund Erdkabeln), solange die in 

 2017 in Auftrag gegebenenStudien des Bundesamtes für 
 Strahlenschutz der BundesrepublikDeutschland nicht 

 abgeschlossen sind und Unbedenklichkeit nachgewiesenist. 
Es wird folglich gefordert, dass das Gesetz über 

 dieUmweltverträglichkeitsprüfung nach § 4 UVPG über das 
 BlmSchG gestelltwird und der BUND-Wert in Höhe von 0,01 

 μT beim Bau einer 380-kV-Leitungfür alle betroffenen 
 Wohnhäuser unterschritten wird.Derzeit klagt die Stadt 

Osnabrück gegen den im Oktober 2017 
 erlassenenPlanfeststellungsbeschluss für die Trasse 18, d.h. 

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden absehbar deutlich 
unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen 

 werden.Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38"Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der Technischen 
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 gegen dieHochspannungsleitung zwischen den 
 Umspannwerken Westerkappeln undLüstringen. Diese 

Trassenführung berührt mehrere Wohngebiete der 
 StadtOsnabrück. Nach Auffassung der Stadt würde von der 

 380-kV-Leitung eineunzumutbare Lärmbelästigung für die 
 Bewohner der betroffenen Stadtteileausgehen. Ein von der 

Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu 
 demErgebnis, dass Koronageräusche bei schwachem Regen 

 oder Nebel bis zu56 Dezibel erreichen und damit erheblich 
 über dem Grenzwert für reineWohngebiete (35 Dezibel) 

 liegen. In allgemeinen Wohngebieten sind nachts40 Dezibel 
 zulässig.Die Bürgerinitiative Gegenstrom Alfhausen 

 befürchtet, dass dieLärmbelästigung auch in Alfhausen das 
  Maß des zulässigen überschreitenwird.2.5.2. „Zu viel 

Schall - in Stärke und Dauer - kann nachhaltige 
 gesundheitlicheBeeinträchtigungen oder Schäden 

 hervorrufen. Schall wirkt auf dengesamten Organismus, 
 indem er körperliche Stressreaktionen auslöst.Dies kann 

schon bei niedrigeren, nicht-gehörschädigenden 
 Schallpegelngeschehen, zum Beispiel bei 
 Verkehrslärm.Lärm ist ein Stressfaktor. Er aktiviert das 

 autonome Nervensystem und dashormonelle System. Als 
Folge kommt es zu Veränderungen bei 

 Blutdruck,Herzfrequenz und anderen Kreislauffaktoren. Der 
 Körper schüttet vermehrtStresshormone aus, die ihrerseits in 

 Stoffwechselvorgänge des Körperseingreifen. Die Kreislauf- 
 und Stoffwechselregulierung wird weitgehendunbewusst über 

das autonome Nervensystem vermittelt. Die 
 autonomenReaktionen treten deshalb auch im Schlaf und bei 

 Personen auf, die meinen,sich an Lärm gewöhnt zu 
 haben.Zu den möglichen Langzeitfolgen chronischer 

 Lärmbelastung gehören nebenden Gehörschäden auch 
 Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (z. B.Blutfette, 

Blutzucker, Gerinnungsfaktoren). Auch Herz-
 KreislaufErkrankungenwie arteriosklerotische Veränderungen 
 („Arterienverkalkung"),Bluthochdruck und bestimmte 

 Herzkrankheiten, einschließlich Herzinfarkt,können durch 
 Lärm verursacht werden.So hatten Menschen, die nachts vor 

 ihrem Schlafzimmerfenster einenmittleren Schallpegel von 55 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. 
 
Durch die elektrischen Feldstärken, die um den Leiter herum 
deutlich höher sind als in Bodennähe, werden in der 380-kV-Ebene 
elektrische Entladungen in der Luft hervorgerufen. Die Stärke 
dieser Entladungen hängt u. a. von der Luftfeuchtigkeit ab. Dieser 
Effekt, auch Korona genannt, ruft Geräusche hervor (Knistern, 
Prasseln, Rauschen und in besonderen Fällen ein tiefes 
Brummen), die vor allem bei seltenen Wetterlagen wie starkem 
Regen, Nebel oder Raureif in der Nähe von 
Höchstspannungsfreileitungen zu hören sind. Bei der Bewertung 
dieser Geräusche sind vornehmlich Ruhezeiten zu betrachten, in 
denen die Geräuschimmissionen besonders störend 
wahrgenommen werden können und mit einer Überschreitung der 
Richtwerte der TA Lärm am ehesten zu rechnen ist (werden bereits 
die einschlägigen Werte für die Nachtzeit eingehalten, ist auch eine 

 Überschreitung der Tagwerte nicht zu erwarten). Zur Vermeidung 
bzw. zur Minimierung von Koronaeffekten werden bei der Amprion 
GmbH die Hauptleiterseile bei 380-kV-Freileitungen daher 
standardmäßig jeweils als Vierer- Bündel ausgebildet, bei denen 
die Einzelseile einen Abstand von ca. 40 cm zueinander aufweisen. 
Dies führt zu einer Vergrößerung der wirksamen Oberfläche und 
somit zu einer Verringerung der Randfeldstärke und in der Folge zu 

 einer Reduzierung der Geräuschemissionen.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird eine fachgutachterliche Prüfung 
zu den Geräuschimmissionen der Leitung durchgeführt. 
 
Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten.
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 dB(A) oder mehr hatten, ein fast doppelt so hohesRisiko, 
wegen Bluthochdrucks in ärztlicher Behandlung zu sein, als 

  diejenigen,bei denen der Pegel unter 50 dB(A) lag.Eine 
weitere Auswertung der Daten hinsichtlich des Risikos für Herz-

 KreislaufKrankheitenund psychische Erkrankungen zeigte 
 einen Anstieg desErkrankungsrisikos schon bei niedrigen 

 nächtlichen Dauerschallpegeln von 40dB(A). In einer 
umfangreichen Schweizer Untersuchung wurde ein Anstieg 

 desHerzinfarktrisikos mit zunehmender Fluglärmbelastung 
 gefunden. DieWeltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit 

 ihren „Night Noise Guidelines forEurope" denn auch 
empfohlen, dass die nächtliche Lärmbelastung 

 einenMittelungspegel von 40 dB(A) nicht überschreiten sollte, 
  um nachteiligeGesundheitseffekte zu vermeiden.Der 

Zusammenhang zwischen Lärm und Herz-Kreislauf-
 Erkrankungeneinschließlich Herzinfarkt ist durch diese und 

 weitere Ergebnisse derLärmwirkungsforschung belegt. Die 
 Frage ist also nicht mehr, ob Lärm krankmacht, sondern in 
 welchem Ausmaß." (Umweltbundesamt)--> Wir fordern eine 

unabhängige Untersuchung, die glaubhaft belegt, 
 dassHochstromtrassen keinerlei gesundheitliche 

 Auswirkungen auf denmenschlichen und tierischen 
Organismus haben.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Die ROG fordert den Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und 
die Reinheit der Luft sicherzustellen. Zwischen den Leiterseilen 
einer Freileitung in den hohen elektrischen Feldstärken tritt 
stoßweise die Ionisierung von Luftmolekülen auf 
(Koronaentladung). Dieses erzeugt bei Freileitungen Knacken, 
Surren und Brummtöne. Bei feuchten Witterungsbedingungen 
wie Nebel oder Raureif wird die Koronaentladung verstärkt. In 
den ländlichen Gebieten kommt es zu kilometerlangen 
Liniengeräuschen. Gebäudehüllen absorbieren den Lärm 
schlecht, sodass die Bevölkerung auch nachts während der 
Ruhezeit belästigt wird. Zusätzlich wurde bei 
Koronaentladungen die Entstehung geladener Aerosole mit 
Radonzerfall im Drehstromfeld festgestellt und die Entstehung 
von Umweltschadstoffen.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. 
 
Durch die elektrischen Feldstärken, die um den Leiter herum 
deutlich höher sind als in Bodennähe, werden in der 380-kV-Ebene 
elektrische Entladungen in der Luft hervorgerufen. Die Stärke 
dieser Entladungen hängt u. a. von der Luftfeuchtigkeit ab. Dieser 
Effekt, auch Korona genannt, ruft Geräusche hervor (Knistern, 
Prasseln, Rauschen und in besonderen Fällen ein tiefes 
Brummen), die vor allem bei seltenen Wetterlagen wie starkem 
Regen, Nebel oder Raureif in der Nähe von 
Höchstspannungsfreileitungen zu hören sind. Bei der Bewertung 
dieser Geräusche sind vornehmlich Ruhezeiten zu betrachten, in 
denen die Geräuschimmissionen besonders störend 
wahrgenommen werden können und mit einer Überschreitung der 
Richtwerte der TA Lärm am ehesten zu rechnen ist (werden bereits 
die einschlägigen Werte für die Nachtzeit eingehalten, ist auch eine 

 Überschreitung der Tagwerte nicht zu erwarten). Zur Vermeidung 
bzw. zur Minimierung von Koronaeffekten werden bei der Amprion 
GmbH die Hauptleiterseile bei 380-kV-Freileitungen daher 
standardmäßig jeweils als Vierer- Bündel ausgebildet, bei denen 
die Einzelseile einen Abstand von ca. 40 cm zueinander aufweisen. 
Dies führt zu einer Vergrößerung der wirksamen Oberfläche und 
somit zu einer Verringerung der Randfeldstärke und in der Folge zu 

 einer Reduzierung der Geräuschemissionen.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird eine fachgutachterliche Prüfung 
zu den Geräuschimmissionen der Leitung durchgeführt. 
 
Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 

 Anforderungen nicht zu erwarten.Studien in Großbritannien aus 
den Jahren 1996 und 1999, welche von Prof. Henshaw 
durchgeführt wurden und unter dem Namen 'Bristol-Studie' bekannt 
sind, stellten den Versuch dar, die von Prof. Henshaw selbst 
aufgestellten und theoretisch begründeten Hypothesen, dass das 
natürliche radioaktive Edelgas Radon durch das elektrische Feld 
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der Hochspannungsfreileitung angezogen wird, messtechnisch zu 
beweisen. Die strahlenden Zerfallsprodukte, sog. 'Radontöchter', 
würden sich dann um die Leitung in einer stark erhöhten 
Konzentration ansammeln und von sich in der Nähe befindlichen 
Personen eingeatmet werden können, da sie sich an in der Luft 
befindliche Staubpartikel anlagern sollen. Diese Thesen der 'Bristol-
Studie' haben sich wissenschaftlich nicht erhärten lassen. 
Insbesondere sind keine Studien bekannt, die belegen würden, 
dass durch die hier geplante beantragte Höchstspannungsleitung 

 aufgeladene Luft-/Schmutzpartikel erzeugt würden, die sich 
leichter in den menschlichen Lungen festsetzen und durch den 
Wind an kilometerweit entfernte Orte getragen werden können. Alle 
Versuche, die Annahmen von Prof. Henshaw nachzuweisen oder 
zu erhärten, haben keine Erkenntnisse geliefert, die zu einer 
geänderten Gefährdungsbeurteilung durch die weltweit 
zuständigen Behörden und Organisationen geführt haben. Dieser 
Auffassung hat sich auch das Bundesamt für Strahlenschutz 
angeschlossen.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

2.1. Die gesundheitlichen Auswirkungen einer 
Hochstromtrasse sind noch nicht ausreichend erforscht 
worden. In dem Artikel von Markus Schwandner zum Thema 
„Höchstspannungsleitung und Gesundheit" wird an vielen 
Stellen auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung 
hingewiesen. Unsere Bevölkerung hat gesundheitliche 
Bedenken angesichts einer Hochstromtrasse: Depressionen, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Schlafstörungen, Leukämie und 

 Krebs können infolge der Stromstrahlung auftreten.2.2. Die 
akustische Beeinträchtigung durch eine 
Höchstspannungsleitung (Koronaentladungen) wird als 
Beeinträchtigung der Lebensqualität empfunden. Dauerhafte 

 Geräusche machen den menschlichen Körper krank.2.3. 
Durch Punkte 1 u. 2. Entstehen erhebliche gesundheitliche 
Belastungen für die Anwohner, insbesondere Schlafstörungen, 
Konzentrationsprobleme, Erschöpfungszustände sowie eine 
andauernde psychische Belastung.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausgeschöpft werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte 
erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten.
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sonstige Stellungnahmen Die Trassenvarianten, welche durch Alfhausen-Thiene führen, 
verlaufen durch das Landschaftsschutzgebiet Nördlicher 
Teutoburger Wald - Wiehengebirge. Diese Region hat eine 
bedeutende Erholungsfunktion für Anwohner, Besucher und 
Urlauber. Speziell für Gäste am Alfsee, für Radfahrer und 
Wanderer. Seide über Thiene verlaufende Trassenvarianten 
schneiden avifaunische Problemflächen, die entgegen der 
Annahme in den von Amprion angestellten Untersuchungen 
sehr wohl eine Bedeutung für Brut- und Gastvögel und 
Konfliktpotential mit einer mittleren bis hohen Wirkintensität 
besitzen. Zu der Abgrenzung der Natura 2000 Gebiete und 
dem Vogelschutzgebiet „Alfsee" (DE-3513-401) ist 
anzumerken, das diese laut Gutachten BMSUmweltplanung 
August 2017, Auskunft NLWkN 2017, Stellungnahme 
Landkreis Osnabrück Sept. 2015, Blüml, V. 2013b, 
unzureichend erfolgt ist. Da Vorhaben (Erweiterungskulisse 
EU-Vogelschutzgebiet Alfsee) in diesem Sinne zu faktischen 
Vogelschutzgebieten führen Eine eventuelle Parallelführung 
zur 380kv-Bestandsfreileitung (HanekenfährWehrendorf) führt 
zu einer Annäherung bzw. Betroffenheit der 
Naturschutzgebiete „Mehne-, Bruch- und Pottwiese und „im 
Fängen" (NSGWE037) (NSGWE035). Beide Varianten queren 
den Mühlenbach, der in der Teilvariante Thiene West ein 
Naturdenkmal ist. Die Wirkintensität der geplanten Freileitung 
ist besonders im Engstellenbereich 17 und 18 sehr hoch, mit 
sehr starkem Einfluss auf das Landschaftsbild (Wirkung bis 

 nach Damme).Trassenkorridore, die südlich von Bersenbrück 
verlaufen bzw. östlich das Hasetal queren bzw. zerschneiden, 
kreuzen die Flugbahnen der Schwäne und Gänse zwischen 
ihren Schlafplätzen und den Nahrungsflächen. Dies ist 
besonders kritisch zu sehen (Karte 2 Blüml, aktuelles 
Gutachten), weil sie überproportional Schwäne als Vögel mit 
besonders hohem Körpergewicht als schwerfällige Flieger 

 (Langgemach 1997) gefährden.Der Singschwan wird für das 
EU-Vogelschutzgebiet V 13 „Alfsee" als wertbestimmende Art 
genannt. Sing- und Zwergschwan gehören nach Anhang 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) zu den besonders 
schutz- und erhaltungswürdigen Vogelarten. Der Singschwan 

Der Naturpark ist als Kriterium des Belangs Menschen - Erholung 
in den Variantenvergleich eingeflossen, ebenso die die 
landschaftsgebundene Erholung betreffenden Vorrang- und 
Vorsorgegebiete der Regionalen Raumordnungsprogramme sowie 
eine flächendeckende fachgutachterliche Bewertung der 
Erholungseignung. Insofern ist sichergestellt, dass die Bedeutung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung in der 

 Abwägung angemessen berücksichtigt wurde.Die Konflikte mit 
den avifaunistischen Probeflächen in der Haseniederung wurden -- 
unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und fachlichen 
Anforderungen -- im Zuge der UVS (schutzgut Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und der Natura 
2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Varianten -- auch aufgrund der Konflikte mit der 
Avifauna -- mit erheblichen Nachteilen verbunden sind und daher 
im Variantenvergleich abzuschichten waren. Der als 
Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält demgegenüber 
den größten Abstand zu den Vogellebensräumen entlang der 
Hasenierung, sodass eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausgeschlossen werden kann.
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ist eine streng geschützte Art aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 14 
BNatSchG. Der Zwergschwan eine besonders geschützte Art 

 aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG.Auch außerhalb formal 
ausgewiesener oder wie in diesem Fall faktischer 
Vogelschutzgebiete ist der Schutz der zu sichernden Bestände 

 sicherzustellen (Art. 3 Abs. 2 b Richtlinie 79/409/EWG).Die 
Gestaltungsmaßnahme kann darin bestehen, einen 
schutzwürdigen Lebensraum von einer Beeinträchtigung durch 
Freileitungen freizuhalten, wenn die normierten Schutzziele der 
besonders geschützten Arten verletzt würden (vgl. z.B. 
Verwaltungsgericht Stuttgart 2005, dort: Windkraftanlagen).

sonstige Stellungnahmen das Amt für regionale Landesentwicklung hat am 18.10.2017 
das Raumordnungsverfahren für das Vorhaben 380kV-Leitung 
CCM, hier Maßnahme 51 b, Cloppenburg Ost - Merzen 

 eingeleitet.Die Vorhabenträger TenneT und Amprion haben 
mehrere Varianten untersucht und dargestellt. Dabei ist die 
Trassenvariante AB als Vorzugstrasse benannt 

 worden,während die Trassenvariante C als Alternative in 
Betracht gezogen wird. Weil die Gemeinde Alfhausen nicht nur 

 durch die Tassenvariante C, sondern auchdurch die 
Trassenvarianten B-Süd und D3 maßgeblich betroffen wäre, 
sprechen wir uns in den folgenden Begründungen gegen alle 
drei Korridorvarianten aus, welche die Gemeinde Alfhausen 
betreffen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen --> Wir fordern die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgabe! 
 Aufgrund derausgeprägten Vogelwelt in Alfhausen und am 

 Alfsee sehen wir diesesGesetz bei einem Bau der 
 Hochstromtrasse im Korridor C missachtet!--> Wir fordern 

zusätzlich ein Gutachten, das den Raum westlich 
 undnordwestlich des Alfsees im Gebiet Alfhausen näher 

 untersuchthinsichtlich der Gefährdung durch eine 
 Hochstromtrasse für die Faunader Region unter besonderer 

Berücksichtigung der Vögel.

Auf der Ebene der Raumordnung ist es nicht sinnvoll, für die 
überschlägige Betrachtung detaillierte Bestandsaufnahmen 
vorzunehmen. Auf der Ebene der Raumordnung erfolgt eine 
Überprüfung, ob die Erfüllung von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen für im Zusammenhang mit dem Vorhaben 
relevanter Arten (hier: Vögel und Fledermäuse) wahrscheinlich ist. 
Die Ausarbeitung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, wie 
es für die Ebene der Planfeststellung erforderlich ist, ist weder 
möglich - da Details zum Bau und zur Ausführung nicht bekannt 
sind - noch sinnvoll. Der Inhalt und Umfang der Erhebungen sind 
im Hinblick auf die Verfahrensart der Raumordnung ebenengerecht.
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sonstige Stellungnahmen Aus all dem folgt, dass bei einer möglichen Entscheidung für 
 die C-Trasse oder eineTrassenvariante 8-Süd und D3 

 westlich von Alfhausen die Grundsätze derRaumordnung 
 gemäß ROG §2 ff nicht eingehalten wurden.In diesem Falle 

 wäre der Antrag als unvollständig anzusehen.Durch 
zusätzliche unabhängige Sachverständige, die das Arl 

  beauftragt, solltenunsere Einwände geklärt werden.Wir 
fordern im Falle einer Entscheidung für eine der o.g. Trassen, 

 die Alfhausenbetrifft, ein Moratorium für die Maßnahme 51 b, 
 380 kV-Leitung von Cloppenburg nachMerzen, um als 

Alternative eine durchgehende Erdverkabelung (vorzugsweise 
  alsHGÜ-Leitung) zu planen und auszuführen.Grundsätzlich 

fordern wir kein Schieben von Hindernisgründen 
 vomRaumordnungsverfahren in das 

 Planfeststellungsverfahren!Weiterhin beantragen wir im Falle 
 einer Entscheidung für die C-Trasse dieBeteiligung an einer 

 Erörterung.Wir behalten uns vor bei Veränderungen der 
 Sachlagen Unterlagennachzureichen.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht.  Gleiches gilt für 
das hier geforderte Moratorium für die Maßnahme 51 b, die 
geforderte Umsetzung als HGÜ Leitung, oder die Umsetzung als 
durchgehende Erdverkabelung. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. U. a. kann gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG 
eine Leitung auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert 
werden, wenn eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 
1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des BNatschG verstieße und mit 
dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne 
des § 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 gegeben ist. Insbesondere liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass der Gesetzgeber das ihm zustehende Ermessen überschritten 
haben könnte oder der Bedarf weggefallen ist. TenneT und 
Amprion setzen den öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Errichtung 
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des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, 
BBPlG, NEP), als Vorhabenträgerinnen um. Eine Verschiebung der 
Hindernisse aus dem ROV in das PFV findet nicht statt. Das ROV 
ist seiner Ausgestaltung nach Raumbezogen und geht nicht von 
einer konkreten Trasse sondern von einem Korridor aus. Daraus 
folgt eine „grobere“ Betrachtung der Raumwiderstände die nicht 
jeden potentiellen Konflikt im Detail untersuchen kann. Der 
Detailgrad eines ROV ist keineswegs mit einem PFV 
gleichzusetzen. Daher bleibt diesem die Bewältigung der konkreten 
Konflikte, von Gesetzes wegen späteren PFV, vorbehalten.

sonstige Stellungnahmen --> Wir fordern zwei unabhängige Untersuchungen, die das 
 Reliefs unterdem Aspekt der Horizontverschmutzung sowie 

 der geomorphologischenSituation in Alfhausen-Thiene und 
 Alfhausen-Wallen betrachten.--> Wir fordern die vollständige 

Einhaltung des Denkmalschutzes.

Auf Ebene des Raumordnungsverfahrens relevante Belange 
denkmalrechtlicher Art sind von der Vorhabenträgerin ausweislich 
der Planunterlagen hinreichend berücksichtigt worden. 
Insbesondere wurden Bodendenkmäler, Bau- und Kulturdenkmäler 
mit ebenenspezifischem Blick auf Konfliktpotentiale beurteilt. 
Folglich sind vorliegend denkmalrechtliche Aspekte im 

 erforderlichen Umfange betrachtet worden. Eine detailliertere 
Prüfung hingegen, ob und wie intensiv einzelne Denkmäler durch 
den Leitungsbau betroffen seien könnten, ist im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens durchzuführen. Insbesondere die dann 
bekannten konkreten Maststandorte, Masthöhen, sowie 
Leiterseilpositionieren  sind hierbei entsprechend als Kriterium zu 
berücksichtigen.

sonstige Stellungnahmen 3.1. Durch Hochstromtrassen ergibt sich laut einer Studie eine 
 Wertminderung derbetroffenen Immobilien bis zu 40% sowie 

 der landwirtschaftlichenFlächen, die sich gegenwärtig in 
 einer Verpachtungssituation befinden. Infolgeder Stromtrasse 

ist eine Minderung der Pachtzinsen durch die 
  jeweiligenPächter zu erwarten.3.2. Hieraus folgt, dass die 

 Stromtrasse zu einer Beeinträchtigung bzw. Minderungder 
Altersversorgung führt; besonders derjenigen, die auf 

 dieAltersversorgung durch Verpachtung und Mieteinkünfte 
 angewiesen sind.--> Wir fordern Erdverkabelung, um einer 

 Entwertung der Immobilienentgegenzuwirken.

Nach geltender Rechtslage orientiert sich die Entschädigung allein 
an der Wertminderung des Grundstückes, die der Eigentümer 
durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) 
hinnehmen muss.  Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung 
kann durch die Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine 
Entschädigung für einen möglichen Wertverlust einer indirekt 
betroffenen Immobilie oder eines indirekt betroffenen Grundstückes 
durch eine Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 
vorgesehen.
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sonstige Stellungnahmen Avifaunistische Untersuchungen sowie Artenschutzfachbeitrag, 
 S. 13Die Voruntersuchungen erheben demnach den 

 Anspruch „die Trassenflächeund die verschiedenen 
 Landschafts- und Habitatstrukturen zu ungefährgleichen 

Teilen abzudecken". Es wird ein „Trassenkorridor (1.000 m) 
 zzgl.Umkreis von 1.000 m" betrachtet 

 (Artenschutzfachbeitrag S. 13).Laut Methodik der 
avifaunistischen Untersuchungen (Kap. 2.2.3) wurden 

 auchFremddaten berücksichtigt zu „Brutvögeln aber auch zu 
 Großvögeln wie z. B.Störchen oder Greifvögeln und deren 

 ggf. bekannten Horststandorten.",offenbar aber nur für die 
Landkreise Cloppenburg und Vechta, zum 

 LandkreisOsnabrück finden sich keine Ausführungen. „Die 
 kreisbezogenen Fremddatensind daher vor allem als 

 Zusatzinformationen zu verstehen. Insbesondere imSinne 
einer worst-case-Betrachtung immer dann, wenn die 

 Eigendatenauswertungzu einer geringeren 
Risikoeinschätzung kommt als jene 

 derFremddatenauswertung. . .. " Abgesehen von der 
 geringen Zahl vonProbeflächen in wesentlichen 

 Trassenabschnitten und damit verbundenenLücken in der 
Untersuchung (siehe weitere Anmerkungen) blieben 

 durchdieses selektive und unsystematische Vorgehen 
 zumindest im LandkreisOsnabrück auch 

Großvogelvorkommen im Trassenkorridor und 
 dessenUmkreis von 1.000 m unberücksichtigt, einschließlich 

 ihrer Nahrungsräumeinnerhalb des Korridors, so der 
 traditionelle Weißstorch-Brutplatz in AlfhausenNordmit 

Nahrungsflächen direkt im Korridor (siehe beigefügtes 
 Gutachten vonBMS-Umweltplanung 2017). Die 

 Berücksichtigung der Großvögel und weitererFremddaten ist 
insgesamt als mangelhaft zu betrachten und erlaubt 

 keinezuverlässige Abschätzung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale.

Die Kartierung der Vögel erfolgte nicht flächendeckend im 
gesamten Untersuchungsgebiet, sondern auf Probeflächen. Die 
Kriterien zur Auswahl der Probeflächen sind im Arten-schutzbeitrag 
beschrieben. Ziel war es, die Probeflächen dort hinzulegen, wo es 
bereits einen begründeten Verdacht zum Vorkommen kritischer 
Vogelarten gab. Wesentlicher Ansatzpunkt waren dabei die für 
Brut- und Gastvögel wert-vollen Bereiche (NLWKN 2015) sowie 
Hinweise von Gebietskennern wie auch Fremddaten, so z.B. die 
Ornithologischen Sammelberichte für das Emsland, Stadt und 
Landkreis Osnabrück (z.B. Blüml 2013, Blüml et al. 2012, 2015, 
Budweg 2014, Flore 2013). In den genannten Sammelberichten 
werden für die oben genannten Regionen genmachten 
Beobachtungen von mehr als 660 Personen, teils als Zufallsfude, 
teils als systematische Erfassungen regelmäßig zusammengefasst. 
Insofern wurden auch für den Landkreis Osnabrück ausreichend 
Fremddaten berücksichtigt. Eine Abfrage bei der UNB des 
Landkreises ist nicht erfolgt, da die Datenlage dort nicht über die 

 Informationen der Sammelberichte hinausgeht. Bekannte Groß- 
und Greifvogelhorste wurden ebenfalls berücksichtigt, soweit sie 
innerhalb der Untersuchungsräume lagen. Eine Untersuchung 
sämtlicher Nahrungsflächen der Groß- und Greifvögel wurde nicht 
durchgeführt. Insofern werden die Hinweise zu den 
Nahrungsflächen des Weißstorchs in Alfhausen-Nord dankend 
entgegengenommen. Sie stützen aber die Bewertung im Rahmen 
der UVS und des Artenschutzbeitrages, bei der die Trassen östlich 
Thiene bezüglich des Schutzgutes Tiere schlechter abschneiden 
als die beantragte Vorzugsvariante A/B.
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sonstige Stellungnahmen  6. Biotope6.1. Seit 1990 stehen in Niedersachsen bestimmte 
 Biotoptypen aufgrund ihrerBedeutung für den Naturhaushalt 

 und für die biologische Vielfalt unterunmittelbarem 
gesetzlichen Schutz (ehemals§§ 28a, b des 

 NiedersächsischenNaturschutzgesetzes (NNatG)). Ab dem 
 01 .03.2010 gilt nun dasBundesnaturschutzgesetz 

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 inVerbindung 
mit dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz 

 zumBundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 
 19.02.2010. Dadurch habensich auch Änderungen bei den 

 gesetzlichen geschützten Biotopen ergeben.Als Biotop 
bezeichnet man gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 BNatSChG 

 einen„Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender 
 Tiere und Pflanzen". Dergesetzliche Schutz bezieht sich 

 sowohl auf den Lebensraum als auch auf diedazugehörige 
 Lebensgemeinschaft.6.2. Der gesetzliche Schutz unserer 

 Biotope (§7 Abs. „ Nr. 4 BNatSchG) beziehtsich demnach 
sowohl auf den Lebensraum als auch auf die 

 dazugehörigeLebensgemeinschaft. Niemand darf 
 Handlungen begehen, die die Biotopezerstören oder sonst 

erheblich beeinträchtigen können (§30 Abs. 2 
  BNatSchG16und§ 24 Abs. 2 NAGB NatSchG). Die bloße 

  Existenz des Biotops löst diesenbesonderen Schutz aus.In 
unserer Region wurde viel Aufwand betrieben, um durch 

 Biotope neue undgute Lebensgrundlagen für die Natur zu 
 schaffen. Durch eine Stromtrasse wirddieses zunichte 

 gemacht.7 Wir beantragen deshalb eine Ausnahmeprüfung 
 gemäß BNatSchG, umden Populationserhalt der Tiere 

 sicherzustellen!6.3. In Alfhausen gibt es im Bereich der C-
 Trasse verschiedene Biotope. Siebeheimaten große und 

kleine Libellenarten, unterschiedlichste 
 Insektenarten,Eisvögel u.v.m .. Sie sind Fisch-, Brut- und 

 Laichgewässer für verschiedensteVogelarten, Frösche und 
 Insekten (Wildenten, Tauchenten, Kormorane,Fischreiher 

 u.v.m.).6.3.1. Das Biotop „Thiener Pott" ist ein Naturdenkmal 
 (ND OS 00114, Lister derNaturdenkmale im Landkreis 

 Osnabrück). Wir befürchten eineBeeinträchtigung dieses 
 Biotops durch die Stromtrasse. Es wird von derVogelwelt 

sowohl mit der Wasserfläche als auch mit dem umliegenden 

Im Rahmen der UVS wurde eine Bewertung des Konfliktpotenzials 
der Hauptvarianten für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt vorgenommen. Als  Datengrundlagen für die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt im Rahmen 
der UVS sind u.A. die gesetzlich geschützte Biotope (gem. § 30 
BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG; eingegangen. Für die 
Ebene der Raumordnung ist die Betrachtung angemessen. Auf 
Ebene der Raumordnung ist es nicht üblich und nicht sinnvoll 
Ausnahmeprüfungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG  
durchuzführen, da Details zum Bau und zur Ausführung des 

 Leitungsverlaufes nicht bekannt sind.Eine Biotopverbundplanung 
besteht für den Landkreis Osnabrück derzeit nicht. Planungen zum 
landesweiten Biotopverbund sind erstmals mit der letzten Fasusng 
des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen vom 
26.09.2017 vorgelegt worden. Die angesprochenen Quellgebiete 
und Sölle sind nicht Teil des landesweiten Biotopverbundes.
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 UferundWaldstreifen als Nist-, Brut- und Lebensraum 
 genutzt. Die Trasse würdezu einer Einschränkung des 

 Lebensraums der Vogelwelt führen.6.3.2. Die unter 
Naturschutz stehenden zwei Teichanlagen/ Biotope von Dipl.-

 Ing.agr. Ernst Meyermann (staatlich anerkannter 
 landwirtschaft. Gutachter,Thiener Dorf 15) haben 

 Quellgebiete. Diese Quellgebiete nördlich desHofes 
Meyermann haben in Ihren Betrachtungen und 

 Untersuchungenkeine Berücksichtigung gefunden! 
 Quellgebiete sind nach § 28a NNatGgeschützt. Die 

Teichanlagen sind Fisch-, Brut- und Laichgewässer für 
 mehrereVogelarten und Frösche aber auch Insekten. Zu 

 benennen wären u.a.Wildenten, Tauchenten, Kormorane, 
 Fischreiher, Eisvögel u.s.w.6.4. Es wurden in den 

 Antragsunterlagen geomorphologische Aspekteübersehen! 
Im B-Süd, C, D3- Trassenkorridor in Thiene befinden sich 

 Sölle,die aus dem Pleistozän und Pliozän stammen (siehe im 
 weiteren Verlaufunsere Ergänzungen zur 

 Engstellenbetrachtung). Es werden von Ihnen nurvereinzelte 
aus der Vielzahl der Stillgewässer in diesem Bereich 

 aufgeführt.Die Sölle sind wasserführende, baumbestandene 
 Relikte der Eiszeit, diebislang von den Landwirten gepflegt 

 und erhalten wurden. Es sind Orte fürRückzugsmöglichkeiten 
 der unterschiedlichsten Tierarten.Alle Sölle zusammen sind 

 viele Kleinstbiotope auf engem Raum, die eineneinmaligen 
Biotopverbund bilden. Angesichts der unterschiedlichen 

 Elementehandelt es sich hierbei um eine ökologisch 
  wertvolle Landschaft, dieschutzwürdig ist.Es wurden diese 

Biotoptypen nicht angemessen gewürdigt, da die Sölle 
 nichtals Biotopverbünde in der Unterlage 2B 

 „Umweltverträglichkeitsstudie,Bestandskarte Schutzgut Tiere, 
  Pflanzen und die biologische Vielfalt"dargestellt sind.--> Wir 

fordern die Aufnahme der Bedeutung unserer Biotopverbünde 
 insRaumordnungsverfahren sowie unabhängige 

 Umweltverträglichkeitsgutachtenzum Schutzgut Biotop im 
Gebiet Alfhausen-West.
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sonstige Stellungnahmen 2.5.1. Die Bürgerinitiative sorgt sich darum, dass die geplante 
 380-kV-Leitung dieGesundheit von Menschen und Tieren in 

 einem 1200m breiten Korridorschädigen könnte (BUND, 
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland:BUND 

Hintergrund. Schutz vor niederfrequenten 
 magnetischenWechselfeldern bei Hochspannungs-

 Freileitungen und Erdkabeln. S. 15). Diein der 26. BlmSchV 
 festgelegten elektromagnetischen Immissionswerteliegen so 

hoch, dass damit kein ausreichender Gesundheitsschutz 
 erreichtwerden kann. Studien weisen auf erhöhte 

 Leukämierisiken hin (Bundesamtfür Umwelt Schweiz (2009): 
 Niederfrequente Magnetfelder und Krebs.Bewertung von 

wissenschaftlichen Studien im Niedrigdosisbereich). 
 Auchandere Gesundheitsrisiken wie Alzheimer, 

 Herzrhythmusstörungen, erhöhtesHerzinfarktrisiko, multiple 
 Sklerose und Depressionen werden mitelektromagnetischer 

 Strahlung (Markus Schwandner:Höchstspannungsleitung und 
 Gesundheit) in Verbindung gebracht. DieBürgerinitiative 

fordert daher bei einer Unterschreitung des 200m-
 Abstandesvon der Trasse eine Erdverkabelung, so wie im 

 Energieleitungsausbaugesetzvom 21.8.2009 (BGBI. 1 S. 
 2870), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom7. März 

2011 (BGBI. 1 S. 338) beschrieben. Gefordert wird ferner, 
 einemSchädlichkeitsverdacht vor der Gefahrengrenze 

 vorzubeugen und zurVorsorge eine Belastungsgrenze von 
<0,01 μT einzuhalten (BUND, Bund f  ürUmwelt und 
Naturschutz Deutschland: BUND Hintergrund. Schutz 

 vorniederfrequenten magnetischen Wechselfeldern bei 
 HochspannungsFreileitungenund Erdkabeln), solange die in 

 2017 in Auftrag gegebenenStudien des Bundesamtes für 
 Strahlenschutz der BundesrepublikDeutschland nicht 

 abgeschlossen sind und Unbedenklichkeit nachgewiesenist. 
Es wird folglich gefordert, dass das Gesetz über 

 dieUmweltverträglichkeitsprüfung nach § 4 UVPG über das 
 BlmSchG gestelltwird und der BUND-Wert in Höhe von 0,01 

 μT beim Bau einer 380-kV-Leitungfür alle betroffenen 
 Wohnhäuser unterschritten wird.Derzeit klagt die Stadt 

Osnabrück gegen den im Oktober 2017 
 erlassenenPlanfeststellungsbeschluss für die Trasse 18, d.h. 

 Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38
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 gegen dieHochspannungsleitung zwischen den 
 Umspannwerken Westerkappeln undLüstringen. Diese 

Trassenführung berührt mehrere Wohngebiete der 
 StadtOsnabrück. Nach Auffassung der Stadt würde von der 

 380-kV-Leitung eineunzumutbare Lärmbelästigung für die 
 Bewohner der betroffenen Stadtteileausgehen. Ein von der 

Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu 
 demErgebnis, dass Koronageräusche bei schwachem Regen 

 oder Nebel bis zu56 Dezibel erreichen und damit erheblich 
 über dem Grenzwert für reineWohngebiete (35 Dezibel) 

 liegen. In allgemeinen Wohngebieten sind nachts40 Dezibel 
 zulässig.Die Bürgerinitiative Gegenstrom Alfhausen 

 befürchtet, dass dieLärmbelästigung auch in Alfhausen das 
  Maß des zulässigen überschreitenwird.2.5.2. „Zu viel 

Schall - in Stärke und Dauer - kann nachhaltige 
 gesundheitlicheBeeinträchtigungen oder Schäden 

 hervorrufen. Schall wirkt auf dengesamten Organismus, 
 indem er körperliche Stressreaktionen auslöst.Dies kann 

schon bei niedrigeren, nicht-gehörschädigenden 
 Schallpegelngeschehen, zum Beispiel bei 
 Verkehrslärm.Lärm ist ein Stressfaktor. Er aktiviert das 

 autonome Nervensystem und dashormonelle System. Als 
Folge kommt es zu Veränderungen bei 

 Blutdruck,Herzfrequenz und anderen Kreislauffaktoren. Der 
 Körper schüttet vermehrtStresshormone aus, die ihrerseits in 

 Stoffwechselvorgänge des Körperseingreifen. Die Kreislauf- 
 und Stoffwechselregulierung wird weitgehendunbewusst über 

das autonome Nervensystem vermittelt. Die 
 autonomenReaktionen treten deshalb auch im Schlaf und bei 

 Personen auf, die meinen,sich an Lärm gewöhnt zu 
 haben.Zu den möglichen Langzeitfolgen chronischer 

 Lärmbelastung gehören nebenden Gehörschäden auch 
 Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (z. B.Blutfette, 

Blutzucker, Gerinnungsfaktoren). Auch Herz-
 KreislaufErkrankungenwie arteriosklerotische Veränderungen 
 („Arterienverkalkung"),Bluthochdruck und bestimmte 

 Herzkrankheiten, einschließlich Herzinfarkt,können durch 
 Lärm verursacht werden.So hatten Menschen, die nachts vor 

 ihrem Schlafzimmerfenster einenmittleren Schallpegel von 55 
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 dB(A) oder mehr hatten, ein fast doppelt so hohesRisiko, 
wegen Bluthochdrucks in ärztlicher Behandlung zu sein, als 

  diejenigen,bei denen der Pegel unter 50 dB(A) lag.Eine 
weitere Auswertung der Daten hinsichtlich des Risikos für Herz-

 KreislaufKrankheitenund psychische Erkrankungen zeigte 
 einen Anstieg desErkrankungsrisikos schon bei niedrigen 

 nächtlichen Dauerschallpegeln von 40dB(A). In einer 
umfangreichen Schweizer Untersuchung wurde ein Anstieg 

 desHerzinfarktrisikos mit zunehmender Fluglärmbelastung 
 gefunden. DieWeltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit 

 ihren „Night Noise Guidelines forEurope" denn auch 
empfohlen, dass die nächtliche Lärmbelastung 

 einenMittelungspegel von 40 dB(A) nicht überschreiten sollte, 
  um nachteiligeGesundheitseffekte zu vermeiden.Der 

Zusammenhang zwischen Lärm und Herz-Kreislauf-
 Erkrankungeneinschließlich Herzinfarkt ist durch diese und 

 weitere Ergebnisse derLärmwirkungsforschung belegt. Die 
 Frage ist also nicht mehr, ob Lärm krankmacht, sondern in 
 welchem Ausmaß." (Umweltbundesamt)--> Wir fordern eine 

unabhängige Untersuchung, die glaubhaft belegt, 
 dassHochstromtrassen keinerlei gesundheitliche 

 Auswirkungen auf denmenschlichen und tierischen 
Organismus haben.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigtKriterium: Der Westerholter Kern stellt einen in 

 sichzusammenhängenden Siedlungscharakter dar – ähnlich 
 wie inDruchhorn. Der Bereich des Westerholter Kerns ist 

 historisch geprägt undbündelt den Ortsteils Westerholte, 
 Grovern und das Giersfeld zumzentralen Punkt. Dieses sich 

 verfestigte Siedlungsbild muss nachAuffassung der 
Bürgerinitiative eine 400m Schutzzone nach sich 

 ziehen.Außerdem scheinen die 200m Abstände der 
 bewohnten Häuser an deninneren rot gekennzeichneten 

 Kreisen nicht richtig angeordnet zu sein.Das Haus von Herrn 
 Abing (roter kleiner Kreis auf der Abbildung) scheintauch 

 nicht ausreichend berücksichtigt zu sein.Betroffenheit: 
Siedlungsstrukturen sollen nach Auffassung 

 derLandregierung Niedersachs besonders geschützt werden. 
 Hier soll imRegelfall unbedingt ein erweiterter Abstand 

 gehalten werden. Diewidersprüchliche Auslegung, als wären 
 Außenbereichsstrukturen nichtvergleichbar mit höher zu 

 wertenden Innenbereichssiedlungen, kann sonicht gehalten 
werden. Siedlungsstrukturen sind als solche immer 

 alsgleichwertig zu betrachten (siehe auch Definition 
 Siedlungen am Endedieses Blockes). Dabei muss es egal 

 sein, ob diese sich im Innen- oderAußenbereich befinden. 
 Bei der Einordnung geht es um denSchutzmechanismus, der 

 rein auf die Siedlungsstruktur abzielt. ImBereich des 
Westerholter Kerns ist eindeutig eine 

  Siedlungsstrukturausfindig zu machen.Siedlung laut 
 Wikipedia mit Zitat gesichert am 23.12.2017 unter demLink 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Siedlung:Eine Siedlung, auch 
 Ansiedlung, Ort oder Ortschaft, ist eingeographischer Ort, an 

 dem sich Menschen niedergelassen haben bzw.gesiedelt 
haben und in Gebäuden, Behelfsbauten oder 

 temporärenBauwerken zum Zwecke des Wohnens und 
 Arbeitens zusammen leben.Der Begriff Siedlung bezieht sich 

 in der Regel auf sesshafteLebensformen, d. h. auf 
 dauerhaftes bzw. langfristiges Sich-Niederlassenund 

 Wohnen an einem Ort bzw. in einer Region.In diesem Fall 
 spricht man auch davon, dass Menschen an dem Ort oderin 

der Region siedeln oder sich dort ansiedeln. Bei temporären 

Grundsätzlich können gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur 
den Wohngebäuden ein vorsorglicher Schutzabstand von 400 m 
zugesprochen werden, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 

 34 BauGB liegen, sofern diese Gebiete dem Wohnen dienen.Zur 
Frage, ob sich der Bereich von Westerholte bauplanungsrechtlich 
als Innenbereich nach § 34 BauGB oder als Außenbereich im 
Sinne des § 35 BauGB einzuordnen sind: Bekanntlich setzt das 
Vorliegen einer Innenbereichslage im Sinne des § 34 Abs. 1 
BauGB voraus, dass es sich um einen „im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil“ handelt. Hierfür fordert das 
Bundesverwaltungsgericht eine „gegebene Bebauung, die nach der 
Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht hat und 
Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist“. Die nahezu 
grenzenlose Einzelfalljudikatur hierzu lässt sich vielleicht 
vereinfachend so zusammenfassen, dass vom Vorliegen eines 
Innenbereichs auszugehen ist, wenn folgende Voraussetzungen 

 zusammentreffen: - Eine Mindestanzahl an Gebäuden, die dem 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen (als Größenordnung 

 werden häufig 10-12 Häuser genannt) sowie- eine nicht völlig 
regel- und systemlose Bebauung, sondern eine solche, die durch 
eine gewisse Gleichförmigkeit den Eindruck der Geschlossenheit 

 und Zusammengehörigkeit für den Beobachter erweckt.Folglich 
spricht im Hinblick auf die Bebauung bei Westholte deutlich 
Überwiegendes für die Einordnung als Außenbereich. Aufgrund der 
Streubebauung fehlt es recht eindeutig an einer 
zusammenhängenden Bebauung. Zwar weisen im zentralen 
Bereich bei Westerholte an der L70 einige Gebäude einen 
Bebauungszusammenhang auf, allerdings handelt es sich nur um 
wenige Wohnhäuser, sodass das von der Rechtsprechung 
geforderte Gewicht der Bebauung nicht vorliegen dürfte und als 
Splittersiedlung im Außenbereich einzuordnen ist. Insgesamt fehlt 
es an einer inneren Verbundenheit und Abgeschlossenheit, die 
Ausdruck einer sich fortentwickelnden gleichförmigen 

 Siedlungsstruktur sein könnte.Der Hinweis zu dem als von Herrn 
Abing bezeichnete Wohnhaus wird dankend zur Kenntnis 
genommen und findet – unter Annahme der Wahrheitsunterstellung 
–  im nachgelagerten Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer 
Teilerdverkabelung bei Ankum entsprechend Berücksichtigung.
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 oderbehelfsmäßigen Unterkünften bzw. Schlafplätzen spricht 
 man eherdavon, dass ein Lager aufgeschlagen oder 

 aufgebaut wird (z. B.Zeltlager, Feldlager, Ferienlager, 
 Flüchtlingslager, Basislager beiExpeditionen, Protest-

 Camp).Siedlungen können sehr unterschiedliches Ausmaß 
 haben, vomEinsiedlerhof bis zum Ballungsraum mit 

 mehreren Millionen Einwohnern.Zu einer funktionsfähigen 
 Siedlung gehören, abhängig von der Größe, –in heutiger Zeit 

 – in der Regel auch Baulichkeiten der Wirtschaft, derKultur, 
des Sozial- und des Verkehrswesens. Siedlungen bzw. Orte 

 habenmeist einen eigenen Siedlungsnamen (Ortsname, 
 Oikonym).Abweichend davon werden auch Ortsteile oder 

 Trabantenstädtebestehender Ortschaften als Siedlung 
 bezeichnet, die als geplanteStadtteile angelegt wurden; 

 häufig sind es Wohngebiete in offenerBauweise. Das betrifft 
insbesondere Großwohnsiedlungen, 

 größeregenossenschaftliche Wohnanlagen, Trabantenstädte, 
 aber auchSiedlungen aus sogenannten Siedlungshäusern 

 (Kleinsiedlungen). Beiletzteren wird der Begriff Siedlung 
 teilweise einfach zum Namen desOrtsteils, insbesondere 

 wenn der Kernort eher dörfliche Dimensionen hat(z. B. 
 Trogen, Ortsteil Siedlung).Informelle Siedlungen sind ohne 

 Genehmigung und ohne Eigentum anGrund und Boden 
errichtet.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Außerdem würden die Schneidungen der Abstandkreise stark 
 zunehmen,was sich wiederum in der Summierung auf die 

 Trasse insgesamt alsBetroffenheit auswirken würde. Zu 
 diesem Thema ist abschließend indiesem Block ein Zitat aus 

 dem Bersenbrücker Kreisblatt zu finden.Nähere 
Informationen zum Thema Umwandlung in ein 

 Mischgebietkönnen bei der Gemeinde Ankum erfragt 
 werden.Darüber hinaus müssten Baumreihen der 

 Stromtrasse weichen, die alsErsatzpflanzung von der 
 Gemeinde hier angeordnet wurden, an andererStelle wieder 

ausgeglichen werden. Weiter entfiele hier eine 
 Baumreihe,die insbesondere auch zu dem Zweck 

 angepflanzt wurde, um das lokaleLandschaftsbild hier 
einzugrünen und um die großen Freiflächen 

 hieraufzubrechen. In den Bäumen finden viele Vögel ein 
 Zuhause.Folgend der Text aus der Zeitung (siehe auch 

 Abbildung an der Seite)vom 14.12.2017 im Bersenbrücker 
 Kreisblatt:Ankum plant Mischgebiet am Walsumer 

 EschHaben Flächenpläne Konsequenzen für 
 Höchstspannungstrasse?Die Gemeinde Ankum plant ein 

 Mischgebiet am Ostrand ihresGewerbegebietes Walsumer 
 Esch. Dieses Gebiet könnte Konsequenzenhaben für die 

Höchstspannungsleitung, die am Rande dieses 
  Gebietesverlaufen soll.Ankum. Dies wurde bekannt durch 

 eine Anfrage von CDU-RatsmitgliedFranz-Josef Ewerding in 
einer Sitzung des Ankumer Gemeinderates 

 amDienstagabend. Ewerding bezog sich auf ein Treffen der 
 Ratsfraktionenam 14. November mit Mitgliedern der 

 Bürgerinitiative „GegenStromtrasse Ankum“ und Vertretern 
 des Unternehmens Amprion.Letztere hätten den Verlauf der 

 Stromtrasse am östlichen Ortsranderläutert, wo die Leitung 
 oberirdisch am Ort vorbeigeführt werden soll.In dieser 

Sitzung habe Ewerding nachgefragt, was für Konsequenzen 
 eshätte, wenn das Gewerbe- und Industriegebiet Walsumer 

 Esch zu einemMischgebiet umgewidmet würde, in dem 
Wohnen und Gewerbe zugleich erlaubt seien. Amprion-

 Vertreter hätten erklärt, dass sie „ein großesProblem“ 
bekämen. Anders als beim Gewerbegebiet müssten sie 

 zuWohnbebauung einen Mindestabstand einhalten. Die 

Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Gehölzen oder 
Waldbereichen wurde bei der Korridorfindung im 
Raumordnungsverfahren unter anderem eine Vermeidung der 
angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies betrifft die 
anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, Überspannung mit 
Leiterseilen) ebenso wie baubedingte Wirkfaktoren (bspw. 
Zuwegungen). Für die Festlegung des Trassenverlaufs im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt dieser 
Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3), der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist abschließend 
im Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 

 behandeln.Hinsichtlich der Planung von neuen Baugebieten wird 
darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt werden. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung. Jedoch wurde aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher 
wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den Varianten 
A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
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 Trasse müsste alsoaller Voraussicht nach verlegt 
 werden.Daraufhin habe Ewerding den mündlichen Antrag 

 gestellt, die Gemeindemöge das Gebiet Walsumer Esch 
 umwidmen. Dies sei seines Wissensauch während des 
 gerade angelaufenen Verfahrens zurTrassenfeststellung 

 noch möglich, erklärte er am Dienstag in derRatssitzung. 
Dort wollte er von Bürgermeister Detert Brummer-

 Bange(UWG Ankum) wissen, was er in der Zwischenzeit in 
  dieserAngelegenheit unternommen habe.Brummer-Bange 

 entgegnete, Ewerding könne sich eigentlich nur aufFlächen 
beziehen, die Ankum gerade in den 

 Flächennutzungsplanaufnehmen lasse. In der Tat soll der 
 Rat der Samtgemeinde Bersenbrückam Donnerstag eine 

 Änderung des Flächennutzungsplanes beschließen,die 
Ankum zusätzliche Bauerwartungsflächen für die Wohn- 

  undGewerbegebiete verschaffen würde.Zu diesen Flächen 
gehören auch zwei Gebiete, die das Industrie- 

 undGewerbegebiet bis zur Walsumer Straße um gewerbliche 
 Flächenerweitern würde. Von diesen Flächen ist bekannt, 

 dass sie bereits bei derGründung des Gebietes in den 
 Achtzigerjahren als strategischeErweiterung für das 

 Gewerbegebiet vorgesehen waren. Lange Jahrehatten sie 
aber für diesen Zweck nicht zur Verfügung gestanden. Im 

 Juni2016 startete der Ankumer Gemeinderat einen neuen 
 Anlauf, indem erbei der Samtgemeinde eine Änderung des 

 Flächennutzungsplansbeantragte. Damals warnte Amprion 
 vor „einem erheblichen Konflikt“ mitseinen 

 Trassenplänen.Wie Brummer-Bange der Redaktion auf 
 Anfrage mitteilte, liegt derGemeinde die Anfrage eines 

 Ankumer Unternehmens vor, das in derNähe seinen Sitz hat 
 und sich erweitern möchte. Die Anfrage beziehesich aber 

ausdrücklich auf eine Mischfläche. Die Gemeinde 
beabsichtige, nach der Verabschiedung der 

 neuenFlächennutzungsplanung durch die Samtgemeinde mit 
 einerBaugebietsplanung dem Wunsch des Unternehmens zu 

 entsprechen undan der Kreisstraße 144, in diesem Abschnitt 
 nach der Örtlichkeit „Rüssel“genannt“, eine Mischfläche zu 

schaffen.

Schutzgut Menschen positiv aus - was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigt,Katasterabweichung und 

 BaumreihenKriterium: Zwei Wohnhäuser im 
 Untersuchungsraum an der Hermann-Kemper Straße im 

Gewerbegebiet der Familien Gerwin und Mertens. 
 ImGewerbegebiet (GE) ist laut Baunutzungsverordnung 

 ausnahmsweise dieWohnnutzung zulässig. Außerdem 
 besteht hier Bestandschutz für dasWohnen, da dies schon 

 seit kurz nach der Gebietserschließung so ist. Inblau 
dargestellt, der geplante Trassenverlauf (Achslinie). Auf dem 

 Fotosind die beiden Häuser zu erkennen, als auch eine 
 erhaltenswerteBaumreihe die der Trasse sonst weichen 

 müsste.Betroffenheit: In diesen beiden Wohnhäusern leben 
 Eltern mit ihrenKindern. Obwohl hier baurechtlich ein 

 Gewerbegebiet vorliegt, muss ausSicht der beiden Familien 
 und der Bürgerinitiative mehr als nur derAbstand nach 

 BImSchG eingehalten werden. Schon ausVorsorgegründen. 
 Es ist nicht zumutbar, die Leitung mit seinem Auslegerdirekt 

oder unmittelbar an den Gebäuden entlang zu verlegen. 
 DerEinkehrwinkel der Trasse ergibt sich aus der Engstelle „Alt

  Rüssel“zwischen den Wohnhäusern „Wanstrath“ und „Kolde“,
  dessenWohnhäuser im Außenbereich einen 200m Radius 

 entfalten. DieEngstelle führt bei den Familien „Wanstrath“ 
 und „Kolde“ dazu, dassauch hier bereits die Abstände 

 „ausnahmsweise“ unterschritten werdenmüssen. Diese 
möglichst mittig durchzuführende Unterschreitung 

 würdejedoch bedeuten, dass die Leitung mit seinem 
 Ausleger sehr nahe an diebeiden Wohnhäuser Gerwins und 

 Mertens heranrücken müsste.Es sei an dieser Stelle erwähnt, 
 dass die Teile des Gewerbegebietes, indem diese 

Wohnhäuser stehen, von der Gemeinde Ankum 
 zumMischgebiet umgewandelt werden sollen. In einem 

 Mischgebiet ist dasWohnen grundsätzlich zulässig. Das 
 wiederum würde dazu führen, dassdie beiden Wohnhäuser 

 einen Schutzradius entfalten würden, derentsprechend 
einzuhalten wäre. Die sowieso schon brisante Engstelle 

 „AltRüssel“ würde hierdurch soweit verschärft werden, dass 
 ein„Durchkommen“ mit einer Freileitung so gut wie unmöglich 

würde.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben des 
Bundes und der niedersächsischen Landesplanung sind eindeutig 
formuliert. 200 m Abstände sind einzuhalten zu Wohngebäuden, 
die im Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch liegen. 
Gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 können grundsätzlich nur 
den Wohngebäuden ein vorsorglicher Schutzabstand von 400 m 
zugesprochen werden, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 
34 BauGB liegen, sofern diese Gebiete dem Wohnen dienen. Ein 
Vorsorgeabstand zu Wohngebäuden, die innerhalb von 
Gewerbegebieten liegen, sind von diesem vorsorglichen 
Schutzabstand ausgenommen, weil Gewerbegebiete nicht dem 
Wohnen dienen. Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im 
Genehmigungsverfahren die Einhaltung der Grenzwerte nach 26. 

 BImSchV und der TA-Lärm nachweisen. Jedoch wurde aufgrund 
der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend 
geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser 
drei Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 
gegeben sind. Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost EK 
Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd in einem 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter 
Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus - was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Ziele und Grundsätze zur 
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Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigtKriterium: Fehlendes Baugebiet „Bergesch“ 

 zwischen den Straßen „ZumHof Lienesch“ und „Alte 
 Ziegelei“. Der auf der Karte rot gekennzeichneteBereich ist 

bereits seit Jahren überplant. Der 
 rechtsgültigeBebauungsplan kann bei der Gemeinde Ankum 

 eingesehen werden. EineEcke zur Biogasanlage wurde 
 ausgespart.Betroffenheit: Der hier rechtsgültig überplante 

 Bereich ist zwar nochnicht bebaut, könnte aber in absehbarer 
 Zeit mit Wohnhäusern bebautwerden. Die zukünftig hier 

 entstehenden Häuser entfalten einenerweiterten 
Schutzradius. Außerdem muss angeführt werden, dass die 

 zuerwartenden Grundstückspreise im Wert nicht unerheblich 
 fallenkönnten, wenn eine Stromleitung in Sichtbeziehung 

 entstünde.Kaufinteressenten sind zumeist abgeneigt gegen 
 solch erdrückendeStromtrassen, wo auch Ängste vor 

 Elektrosmog entstehen. Hier sindWertminderungen im 
Verkehrswert von bis über 50% möglich, 

 dessenErtragsrückgang der Eigentümer existenzbedrohend 
sein könnte.

Das Baugebiet wird im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Bersenbrück als Wohnbaufläche dargestellt. Ein Bebauungsplan 

 existiert noch nicht. In der Karte zum Schutzgut Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit im Rahmen der UVS 
im Bereich von Ankum (Unterlage 2B Karte 1.2) wurde die 
Wohnbaufläche „Am Bergesch“ im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) dargestellt und 
entsprechend berücksichtigt. Grundsätzlich können gem. Kap. 4.2 
07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur den Wohngebäuden ein vorsorglicher 
Schutzabstand von 400 m zugesprochen werden, die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, sofern diese 
Gebiete dem Wohnen dienen. Die vorbereitende Bauleitplanung 
findet entsprechend keine Berücksichtigung. Die dem 
Flächennutzungsplan enthaltenen Darstellungen fanden jedoch in 
dem Variantenvergleich sowie dem Abwägungsprozess 
Berücksichtigung.
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Einwendungsart: Katasterabweichung, 
  Raumplanungunzureichend berücksichtigtKriterium: Das 

 auf der Karte rot dargestellte Wohnhaus an der Straße„Am 
hohen Esch“ wurde beim 200m Schutzabstand nicht 

 ausreichendberücksichtigt. Bei diesem Gebäude handelt es 
 sich um ein zuwohnzwecken genutztes Wohngebäude. Die 

 Baugenehmigung kann beimEigentümer eingesehen werden. 
  Das Gebäude steht im unbeplantenAußenbereich.Die auf 

der Karte dargestellte Windkraftanlage gehört zur 
 anliegendenHofstelle. Nach Auskünften solle diese Anlage 

 wohl erweitert werden.Entsprechende Antragsunterlagen 
 können beim Landkreis Osnabrückabgefragt werden. Eine 

 Erweiterung der Windkraftanlage könnte nurabseits der 
Wohngebäude in Richtung der geplanten 

  Stromtrasseausgeführt werden.Betroffenheit: Das Gebäude 
 entfaltet einen Abstandradius, zu dem eineStromleitung 

Abstand halten muss. Schneidungen dieses 
 Schutzbereichessind im Planverfahren aufzusummieren und 
 entsprechend alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem 

 steigt hier die Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe 
 an der Leitung wohnen würden undeine direkte 

Sichtbeziehung hätten, sowie der 
 weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, etc. 

 ausgesetzt wären.Eine Erweiterung der Windkraftanlage 
 würde die geplante Stromtrassenoch weiter in Richtung der 

 Bewaldung und der historisch, kulturellwertvollen Stein- und 
 Hügelgräber notwendig machen. Dadurch entstehthier eine 

Engstelle aus verschiedenen Raumwiderständen, die hier 
 nichtoder nur schwer abgewogen werden könnten.

Der Hinweis zum Wohnhaus an der Straße „Am hohen Esch“ wird 
dankend zur Kenntnis genommen und findet – unter Annahme der 
Wahrheitsunterstellung – im nachgelagerten Teilvariantenvergleich 
zur Prüfung einer Teilerdverkabelung bei Ankum entsprechend 

 Berücksichtigung.Die Hinweise bezüglich der Windenergieanlage 
werden dankend zu Kenntnis genommen und – wenn erforderlich – 
im Rahmen der weiteren Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Fehlendes 
 Wohnhaus im Untersuchungsraum von HerrnPohlmann-

Geers an der „Walsumer Straße 8a“ nahe dem 
 Gewerbegebietauf der Ostseite Ankums. Die 

 Baugenehmigung kann beim Eigentümereingesehen werden. 
Das Gebäude steht im unbeplanten 

 Außenbereich.Betroffenheit: Das Gebäude entfaltet einen 
 Abstandradius, zu dem eineStromleitung Abstand halten 

 muss. Schneidungen dieses Schutzbereichessind im 
Planverfahren aufzusummieren und entsprechend 

 alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem steigt hier die 
 Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe an der Leitung 

 wohnen würden undeine direkte Sichtbeziehung hätten, 
 sowie der weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, 

etc. ausgesetzt wären.

Der Hinweis zum Wohnhaus an der „Walsumer Straße 8a“ wird 
dankend zur Kenntnis genommen und findet im nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer Teilerdverkabelung bei 
Ankum entsprechend Berücksichtigung. Aufgrund der Hinweise aus 
dem Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu 
neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass für diesen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind und 
dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost EK 
Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt 
wirkt sich insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- 
was sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen 
betrifft. Hinsichtlich des Schutzguts Landschaft ist dabei zu 
berücksichtigen, dass die mit einem Erdkabelteilabschnitt 
erforderlichen Kabelübergabestationen zu weiteren Betroffenheiten 
des Landschaftsbildes führen.
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 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: An der mit 
 dem roten X gekennzeichneten Stelle (EckeWingerbergs 

Kirchweg) befindet sich ein Wohngebäude 
 imAntragsverfahren. Hier soll eine Saisonarbeiterunterkunft 

 errichtetwerden. Nähere Informationen sind bei der Familie 
 Schmidt-Ankum oderbeim Landkreis Osnabrück 

 einzuholen.Betroffenheit: Das Gebäude entfaltet einen 
 Abstandradius, zu dem eineStromleitung Abstand halten 

 muss. Schneidungen dieses Schutzbereichessind im 
Planverfahren aufzusummieren und entsprechend 

 alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem steigt hier die 
 Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe an der Leitung 

 wohnen würden undeine direkte Sichtbeziehung hätten, 
 sowie der weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, 

 etc. ausgesetzt wären.Außerdem würde der Schutzbereich 
 dieses Gebäudes im Zusammenhangmit den anderen 

 Schutzbereichen dazu führen, dass die geplanteStromtrasse 
in einem Winkel durch das Gelände verlaufen müsste, 

 woeine Durchschneidung des Waldbereiches rechts oben auf 
 demWaldgebiet unausweichlich wäre. Dieser Waldbereich 

 beherbergt einehohe Artenvielfalt und einen besonders 
 schützenswerten Wald. Dazuwird auch nochmals an dieser 

 Stelle auf das Gutachten von Prof. Dr.Gellermann verwiesen.

Die Hinweise zur Planung der Saisonarbeiterunterkunft werden zur 
Kenntnis genommen. Für die geplante Unterkunft wurde nach 
Auskunft des Landkreises Osnabrück eine Voranfrage gestellt. 
Allgemeine Planungsabsichten, welche nicht bauleitplanerisch 
verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine Berücksichtigung. Im 
übrigen sei darauf hingewiesen, dass für die besagte 
Saisonarbeiterunterkunft kein Anspruch auf einen 200 m Puffer 
gemäß LROP besteht. Nach Ansicht der Vorhabenträger ist die 
besagte Saisonarbeiterunterkunft desweiteren sowohl 
raumordnerisch, wie auch bauplanungsrechtlich unzulässig. Sie 
steht im Widerspruchs zu den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans, zu den Darstellungen des 
Landschaftsplans, den Belangen der Landschaftspflege und es 
ergibt sich die Gefahr des Entstehens einer Splittersiedlung. Das 
Vorhaben steht ferner im Widerspruch zu den Zielen der 
Raumordnung im Sinne des § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB. Zu verweisen 
ist in diesem Zusammenhang auf Kap. 4.2 Ziff. 7 S. 16 des LROP 
Nds. (2017). In der Begründung des LROP 2015, die für die 
vorgenannte Zielfestlegung des gültigen LROP 2017 relevant ist, 
wird hierzu ausgeführt: ,,Die Beachtenspflicht gilt insbesondere ... 
entlang sich im laufenden Raumordnungsverfahren verfestigenden 
Trassenführungen ....“.Ein diesbezüglicher Konflikt ergibt sich 
dadurch, dass der Baukörper per se mittig im Vorzugskorridor 
vorgesehen ist welches die Trassenfindung sehr erschwert.
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 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Fehlendes 
 Wohnhaus im Untersuchungsraum von Herrn Haveran der 

Straße „Obere Bauernschaft“ nahe der Ahauser Straße im 
 BereichSitter/Druchhorn. Das hier dargestellte Wohnhaus ist 
 ein zumlandwirtschaftlichen Betrieb dazugehörigem 

 Betriebsleiterwohnhaus. DieBaugenehmigung kann beim 
 Eigentümer eingesehen werden. DasGebäude steht im 

 unbeplanten Außenbereich.Betroffenheit: Das Gebäude 
 entfaltet einen Abstandradius, zu dem eineStromleitung 

Abstand halten muss. Schneidungen dieses 
 Schutzbereichessind im Planverfahren aufzusummieren und 
 entsprechend alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem 

 steigt hier die Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe 
 an der Leitung wohnen würden undeine direkte 

Sichtbeziehung hätten, sowie der 
 weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, etc. 

ausgesetzt wären.

Der Hinweis zum Wohnhaus an der Straße „Obere Bauernschaft“ 
wird dankend zur Kenntnis genommen und findet im 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer 
Teilerdverkabelung bei Ankum entsprechend Berücksichtigung.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Fehlendes 
 Wohnhaus im Untersuchungsraum von HerrnLingens am 

Fürstenauer Weg nahe dem Ankumer Wohngebiet 
 (südlichvom Bergesch). Das hier dargestellte Wohnhaus ist 

 der Wiederaufbaudes alten Hackmannschen Gehöftes von 
 der Tütinger Straße und hatdaher einen historischen und 

 kulturellen Wert. Das Gebäude befindetsich als 
Fachwerkhaus seit längerer Zeit im Wiederaufbau. 

 DieBaugenehmigung kann beim Eigentümer eingesehen 
 werden. DasGebäude steht im unbeplanten 

 Außenbereich.Betroffenheit: Das historisch, kulturell 
 wertvolle Gebäude entfaltetaufgrund seiner Wohnnutzung 

 einen Abstandsschirm. Außerdem ist eindarüber 
hinausgehender Abstand einer Stromtrasse zu 

 berücksichtigen,da die historisch, kulturelle Bedeutung einen 

Der Hinweis zum Wohngebäude wird dankend zur Kenntnis 
genommen. Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren 
zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen 
hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von 
Ankum geführt haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 
und 8 erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" 
ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den 
Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen für eine 

 Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher wurde die modifizierte 
Variante A-Südost EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd 
in einem nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. 
Unter Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Fehlendes 
 Wohnhaus im Untersuchungsraum von HerrnHarnack an der 

 Berghofstraße nahe dem Ankumer Wohngebiet (östlichvom 
Kattenboll). Im hier dargestellten Wohnhaus befinden sich 

 zweiWohneinheiten, die seit Jahren zu Wohnzwecken 
 genutzt werden. Einebauaufsichtliche Genehmigung liegt vor 

 und kann bei Herrn Harnackeingesehen werden. Das 
 Gebäude steht im unbeplanten Außenbereich.Betroffenheit: 

Die planerische Fortentwicklung der 
 Engstellensteckbriefezeigt, dass die CCM Leitung nahe am 

 Haus oder sogar über das Haushinwegführen müsste. Eine 
 Stromtrasse darf nach dem BImSchG jedochnicht über 

bewohnte Häuser hinwegführen. Eine Stromleitung 
 müsstedaher Abstand halten und um das Haus herumgelegt 

 werden. Aufgrundder sowieso schon beengten Situation 
 würde hier eine weitere Engstelleentstehen, die im 

Planverfahren aufsummiert und als sehr 
 großerRaumwiderstand interpretiert werden müsste.

Der Hinweis zum fehlenden Wohnhaus wird dankend zur Kenntnis 
genommen. Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren 
zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen 
hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von 
Ankum geführt haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 
und 8 erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" 
ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den 
Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen für eine 

 Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher wurde die modifizierte 
Variante A-Südost EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd 
in einem nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. 
Unter Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Fehlendes 
 Wohnhaus (Lückenschluss) im Untersuchungsraumvon 

Herrn Kristen an der Straße „Wingerbergs Kirchweg“ südlich 
 vonAnkum im Ortsteil Tütingen. Die Baugenehmigung kann 

 beim Eigentümereingesehen werden. Das Gebäude steht im 
 unbeplanten Außenbereich.Betroffenheit: Das Gebäude 

 entfaltet einen Abstandradius, zu dem eineStromleitung 
Abstand halten muss. Schneidungen dieses 

 Schutzbereichessind im Planverfahren aufzusummieren und 
 entsprechend alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem 

 steigt hier die Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe 
 an der Leitung wohnen würden undeine direkte 

Sichtbeziehung hätten, sowie der 
 weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, etc. 

ausgesetzt wären.

Der Hinweis zum Wohnhaus an der Straße „Wingerbergs 
Kirchweg“ wird dankend zur Kenntnis genommen und findet im 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer 
Teilerdverkabelung bei Ankum entsprechend Berücksichtigung.
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Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigtKriterium: Die in der Karte mit rotem X 

 dargestellte Bebauung an derBersenbrücker Straße 38 
 befindet sich zwar am Rand des Baugebietes,welches durch 

B-Plan erschlossen ist. Diese Bebauung ist 
 eineWohnbebauung, welche als Innenbereich zu 

 interpretieren ist. Bei denGebäuden hat es in der 
 Vergangenheit einige Genehmigungen gegeben,wo diese 

Bebauung wie ein Innenbereich behandelt wurde. Dazu gibt 
 esGenehmigungen, die vorgelegt werden können. Die 

 Gemeinde oder dieFamilie Schwarz kann hierzu Auskunft 
 erteilen. Seitens des BauBG istdieser Bereich als 

Innenbereich zu werten. Die 
 zusammenhängendeWohnstruktur ist hier als Einheit zu 

 werten. Auch hier gilt daher die 400mAbstandregel 
 einzuhalten.Betroffenheit: Die zusammenhängende 

 Wohnbebauung muss als eineEinheit behandelt werden. Für 
 ausgeprägte Siedlungsstrukturen muss dererweiterte 

Schutzanspruch in gleicher Weise gelten. Die 
 Auswirkungenauf diese aus Betracht gelassenen Gebäude 

 sind entsprechend hoch zuwerten. Außerdem steigt hier die 
 Menge von betroffenen Eigentümern,die nahe an der Leitung 

 wohnen würden und eine direkte Sichtbeziehunghätten, 
sowie der weiteren Gefahren/Argumente wie Elektrosmog, 

 etc.ausgesetzt wären.

Dem Hinweis wird gefolgt. Bei den in der Karte dargestellten 
Wohngebäuden ist die Zuordnung zum Innenbereich nach § 34 
BauGB geboten. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass für diesen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind und 
dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost EK 
Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt 
wirkt sich insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus - 
was sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen 
betrifft.
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 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Bei dem 
 Wohnhaus der Familie Summe an der Straße„Knörlpatt“ 

wurde ein Gebäude für die Abstandsregel von 
 200munterschlagen. Das vordere Gebäude ist auf dem 

 Luftbild markiert,welches auch zu Wohnzwecken genutzt 
 wird.Betroffenheit: Der Abstandradius müsste unweigerlich 

 noch stärker bzw.auf einer noch größeren Länge 
 durchschnitten werden. Hierdurch steigthier die Menge von 

 betroffenen Eigentümern, die nahe an der Leitungwohnen 
würden und eine direkte Sichtbeziehung hätten, sowie 

 derweiteren Gefahren/Argumente wie Elektrosmog, etc. 
ausgesetzt wären.

Der Hinweis zum Wohnhaus an der Straße „Knörlpatt“ wird 
dankend zur Kenntnis genommen und findet im nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer Teilerdverkabelung bei 
Ankum entsprechend Berücksichtigung. Aufgrund der Hinweise aus 
dem Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu 
neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass für diesen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind und 
dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost EK 
Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt 
wirkt sich insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus - 
was sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen 
betrifft.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: Auf der 
Hofstelle am „Wingerbergs Kirchweg“ sind 

 zweiWohneinheiten vorzufinden. Die nördliche ist die 
 Wohnung desVerwalters. Die Abstände müssen daher auf 

 der nördlichen Seiteangepasst werden. Nähere 
 Informationen sind bei der Familie Schmidt-Ankum 

 einzuholen.Betroffenheit: Das Gebäude entfaltet einen 
 Abstandradius, zu dem eineStromleitung Abstand halten 

 muss. Schneidungen dieses Schutzbereichessind im 
Planverfahren aufzusummieren und entsprechend 

 alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem steigt hier die 
 Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe an der Leitung 

 wohnen würden undeine direkte Sichtbeziehung hätten, 
 sowie der weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, 

etc. ausgesetzt wären.

Der Hinweis zum Wohnhaus an der Straße „Wingerbergs 
Kirchweg“ wird dankend zur Kenntnis genommen und findet im 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer 
Teilerdverkabelung bei Ankum entsprechend Berücksichtigung. 
Unter Annahme der Wahrheitsunterstellung liegt zwischen dem 
genannten Wohngebäude und der potenziellen Trassenachse ein 
Abstand von mehr als 200 m. Für Wohngebäude jenseits der 200 
m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 
Betrachtung statt.
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Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
 RaumplanungKriterium: Das Baugebiet (Rot eingekreist) am 

 Eichhornweg ist bereits inder Bebauung. Dieses Gebiet war 
 ursprünglich einmal fürFerienwohnungen gedacht, wurde 

dann aber später zum 
  Wohngebietumgewidmet.Betroffenheit: Das Wohngebiet 

 muss mit einem erweitertenSchutzabstand von 400m 
 ausgestattet und als Wohngebiet kenntlichgemacht werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Wohngebiet B-Plan 
Nr. 58 Wohnpark Eichhornweg wird entsprechend berücksichtigt. 
Allerdings hat das Wohngebiet sowie dessen 400 m 
Abstandsradius keinen Einfluss auf die Planung.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
 RaumplanungKriterium: Die im Roten Kreis angedeuteten 

 Flächen sind alsSondergebiet 
 gekennzeichnet.Betroffenheit: Diese Gebiete werden 

 zukünftig sicherlich dem reinenWohnen oder als 
 Ferienwohngebiete genutzt werden. Entsprechend istauch 

hier ein erweiterter Schutzradius von 400m anzusetzen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan Nr. 
17 ‚SO Erholungsgebiet‘ beinhaltet z. T. Wohnbauflächen. 
Wohngebäude, die innerhalb dieser stehen wurden mit 400 m 
gepuffert. Hinweise, dass dieser Bereich zukünftig dem reinen 
Wohnen dienen soll, liegen nach Rückfrage bei der Samtgemeinde 
Bersenbrück nicht vor.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
 RaumplanungKriterium: Die Rot gekennzeichneten 

 Wohnbaugebiete „Bökelsberg“ und„Nonnenberg“ sind in der 
 Antragsplanung nicht mit einem erweitertenAbstandsradius 

 ausgestattet.Betroffenheit: Die im 
Flächennutzungsplanverfahren bereits 

 verankertenWohngebiete müssen in der Planung zur 
 Errichtung eine Stromtrasse mitdem erweiterten Schutzradius 

von 400m ausgestattet werden.

Grundsätzlich können gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur 
den Wohngebäuden ein vorsorglicher Schutzabstand von 400 m 
zugesprochen werden, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 
34 BauGB liegen, sofern diese Gebiete dem Wohnen dienen. Die 
vorbereitende Bauleitplanung findet entsprechend keine 
Berücksichtigung. Die dem Flächennutzungsplan enthaltenen 
Darstellungen fanden jedoch in dem Variantenvergleich sowie dem 
Abwägungsprozess Berücksichtigung

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: An der mit 
dem Roten X gekennzeichneten Stelle neben 

 demQuittstadion an der Bippener Straße wird gerade ein 
  Wohngebäude inzweiter Reihe errichtet.Betroffenheit: Das 

 Gebäude entfaltet als Wohngebäude im Außenbereichein 
Abstandsschutzschirm. Die Betroffenheit der Menge an 

 Wohnhäuserim Planungskorridor steigt dadurch an.

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde dargelegt, dass sich 
nördlich des "Quitt Stadion" an der Bippener Straße ein Wohnhaus 
in zweiter Reihe im Außenbereich befindet welches kürzlich gebaut 
wurde und in den ursprünglichen ALTKIS Daten nicht vorhanden 
war. Der Bereich befindet sich am Rand der Teilvariante "A-

 Südwest" und somit nicht im Vorzugskorridor.  Daraus würde sich 
keine Auswirkung auf die Engstellenbetrachtung ergeben. Der 
beplanbaren Bereich würde sich nur mariginal verändern und es 
verblieben ausreichende Trassierungsmöglichkeiten im 
Trassenraum; insb. da der Bereich bereits durch vorgelagerte 
Wohnhäuser sowie deren 200 m Puffer bereits weitestgehend 
abgedeckt ist.
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 Einwendungsart: KatasterabweichungKriterium: An der mit 
 dem Roten X gekennzeichneten Stelle amZiegelweg wird 

 gerade ein Wohngebäude errichtet.Betroffenheit: Das 
 Gebäude entfaltet als Wohngebäude im Außenbereichein 

Abstandsschutzschirm. Die Betroffenheit der Menge an 
 Wohnhäuserim Planungskorridor steigt dadurch an.

Der Hinweis zu dem Wohnhaus wird dankend zur Kenntnis 
genommen und findet – unter Annahme der Wahrheitsunterstellung 
– im nachgelagerten Teilvariantenvergleich zur Prüfung einer 
Teilerdverkabelung bei Ankum entsprechend Berücksichtigung .

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigtKriterium: Zwei geplante Wohngebiete (an der 
 L76 und in derKunkheide), sowie aber auch rechtsgültigere B-

 Pläne ohne Bebauungwurden seitens der 400m Abstände 
 nicht berücksichtigt. Hier müsstendie Kanten der Baugebiete 

 als Grundlage dienen. DasFlächennutzungsplanverfahren 
 befindet sich bereits in derabschließenden Phase als 

 rechtsgültiger Verwaltungsakt. Anzumerken seiauch, dass 
ein Planungsstopp erst im 

 Planungsfeststellungsverfahrenerwirkt werden kann. 
 Demnach sind alle von der Gemeinde laufendenVerfahrend 

entsprechend im Raumordnungsverfahren 
  zuberücksichtigen.Betroffenheit: Die hier überplanten 

 Bereiche sind zwar noch nichtbebaut, könnten aber in 
 absehbarer Zeit mit Wohnhäusern bebautwerden. Die 

zukünftig hier entstehenden Häuser entfalten 
 einenerweiterten Schutzradius. Außerdem muss angeführt 

 werden, dass die zuerwartenden Grundstückspreise im Wert 
 nicht unerheblich fallenkönnten, wenn eine Stromleitung in 

 Sichtbeziehung entstünde.Kaufinteressenten sind zumeist 
 abgeneigt gegen solch erdrückendeStromtrassen wo auch 

Ängste vor Elektrosmog entstehen. Hier 
 sindWertminderungen im Verkehrswert von bis über 50% 

 möglich, dessenErtragsrückgang der Eigentümer 
 existenzbedrohend sein könnte.Besonders stark betroffen 

 wäre das Baugebiet an der Alfhausener StraßeL76. Die 
Investorengruppe meldet schon jetzt erhebliche Bedenken 

 an.Ein Rückzug dieser Gruppe würde für die Gemeinde und 
 den jetzigenEigentümern ein Totalausfall bedeuten, welches 

 sich finanziell sehr starkauswirken dürfte. Die eingeplanten 
 Erträge könnten durch Ausfallexistenzgefährdende 

Auswirkungen haben.

Grundsätzlich können gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur 
den Wohngebäuden ein vorsorglicher Schutzabstand von 400 m 
zugesprochen werden, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 
34 BauGB liegen, sofern diese Gebiete dem Wohnen dienen. Die 
vorbereitende Bauleitplanung findet entsprechend keine 

 Berücksichtigung.In der Karte zum Schutzgut Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit im Rahmen der UVS 
im Bereich von Ankum (Unterlage 2B Karte 1.2) wurde die "Alte 
Ziegelei" als Wohnbaufläche im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) dargestellt und 
entsprechend Berücksichtigt. Da der Bebauungsplan zur Alten 
Ziegelei im Laufe des Verfahrens aufgestellt wurde, fand er - sowie 
der Anstandsbereich von 400 m - im Rahmen der Abwägung 

 entsprechend Berücksichtigung.Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass für diesen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind und 
dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost EK 
Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt 
wirkt sich insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- 
was sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen 
betrifft.
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 Einwendungsart: Höhere Masten und die AuswirkungenSollte 
ein Gewerbegebiet östlich Ankums berücksichtigt werden 

 müssen, dann würden dieMasten mit seinen Seilen noch 
höher angeordnet werden. Entsprechende 

 Erkundigungenergaben, dass diese wohl bis zu 20m höher 
 ausfallen würden.Die Betroffenheit für uns Walsumer wäre 

 dadurch noch erheblich vergrößert. Die mächtigenMasten mit 
seinen Seilen lösen eine sehr große Bedrückung und 

 Beklemmung aus. DieAuswirkungen der höheren Seile und 
Masten spielen wohl auch bei der Einwendung der 

 TierundPflanzenwelt eine noch größere Rolle, als es sowieso 
 schon der Fall wäre.Ab 80m Höhe wären wohl auch 

Signalleuchten zur Nachterkennung für Hubschrauber 
 undFlugzeuge anzubringen. Die hieraus noch stärkere 

 Betroffenheit erklärt sich von selbst. Sowürden die noch 
höheren Masten und die noch höheren Seile zusätzlich durch 

 Rotleuchtenhervorgehoben und würden das allgemeine 
 Landschaftsbild noch weiter beeinträchtigen.Dazu sei an 

dieser Stelle auch auf den Sammeleinwand Tourismusregion 
 und Landschaftsbildverwiesen, dessen Betroffenheit 

hierdurch nochmals erhöht werden würde.

Die geplante Gewerbegebietsentwickung wurde aufgrund der 
Änderung 78/5 des Flächennutzungsplans im Zuge des Belangs 
Menschen - Wohnen berücksichtigt. Eine Festlegung der Masthöhe 
kann jedoch erst auf der Ebene der Planfestellung erfolgen, sodass 

 im keine konkreten Angaben dazu erfolgen können. Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass 
für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus - was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. 
Hinsichtlich des Schutzguts Landschaft ist dabei zu 
berücksichtigen, dass die mit einem Erdkabelteilabschnitt 
erforderlichen Kabelübergabestationen zu weiteren Betroffenheiten 

 des Landschaftsbildes führen. Insgesamt ist jedoch davon 
auszugehen, dass die befürchteten negativen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild, die landschaftsgebundene Erholung sowie 
auch das Tourismusgewerbe in Ankum mit dem nun geplanten 
Erdkabelteilabschnitt vermindert werden.
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Einwendungsart: Raumplanung und kulturelle 
  Bedürftigkeitunzureichend berücksichtigtKriterium: Das in 

 Rot markierte Gebäude im Gewerbegebiet an der„Hermann-
Kemper-Straße“ ist eine Kirche der 

 Baptistengemeinde.Betroffenheit: Dieses zu kirchlichen 
 Zwecken genutzte Gebäude muss alskulturelle Stätte im 

 Raumordnungsverfahren gewertet werden, zu dermindestens 
ein einfacher 200m Abstand zu halten ist. Diese 

 Einrichtungsteht im direkten Konflikt zu einer geplanten 
 Stromleitung. DiesesGebäude wird von den Nutzern über 

 längere Zeit am Stück genutzt.Entsprechende Einwirkungen 
 auf die Nutzer sind zu erwarten.Anzumerken sei auch mit 

 Verweis auf die Änderung des Bereichs zumMischgebiet in 
dieser Angelegenheit. Nähere Informationen sind bei 

  derGemeinde Ankum einzuholen.Die Baptistengemeinde – 
Wikipedia am 23.12.2017 mit 

  Linkhttps://de.wikipedia.org/wiki/Baptisten :Als Baptisten 
 werden die Mitglieder einer evangelischenKonfessionsfamilie 

bezeichnet, zu deren besonderen Merkmalen 
 dieausschließliche Praxis der Gläubigentaufe oder 

 Glaubenstaufe ebensogehört wie die Betonung, dass die 
 Ortsgemeinde für ihr Leben und ihreLehre selbst 

verantwortlich ist (Kongregationalismus). Wie die Täufer 
 des16. Jahrhunderts, auf die sich auch die Baptisten zum 

 Teil berufen,setzten sich diese von Anfang an vehement für 
 uneingeschränkteGlaubensfreiheit ein. Die erste 

 Baptistengemeinde entstand 1609 inAmsterdam. In 
 Deutschland ist der Baptismus seit 1834 vertreten, vonwo 

aus er sich in viele Länder ausbreitete, auch innerhalb der 
 Schweiz(ab 1847) und innerhalb Österreichs (ebenfalls ab 

1847).

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben des 
Bundes und der niedersächsischen Landesplanung sind eindeutig 
formuliert. 200 m Abstände sind einzuhalten zu Wohngebäuden, 
die im Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch liegen. 
Kulturelle bzw. kirchliche Einrichtungen sind von einem 
Schutzabstand ausgenommen.  Der Vorsorgeabstand ist jedoch 
nicht erforderlich zu Wohngebäuden, die innerhalb von 
Gewerbegebieten liegen, weil Gewerbegebiete nicht dem Wohnen 
dienen.
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Soweit genau dieses Risiko nicht beurteilt werden kann, muss 
 der Vorsorgegrenzwert für alleWohnhäuser von mindestens 

400m oder darüber hinaus gelten. Alternativ ist eine 
 HGÜLeitung über die gesamte Länge der Trasse 

vorzuziehen.

Bei den 200 und 400 m-Abständen zur Wohnnutzung im Außen- 
und Innenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht zum 
Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die für 
elektromagnetische Felder zulässigen Grenzwerte einer Freileitung 
werden bereits direkt unterhalb der Anlage eingehalten, sodass 
eine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit nicht erfolgt. 
Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
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erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)

Elemente und Funktionen 
des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
Bodenschutz

Beim Schutzgut Boden werden im Korridor A/B zwischen Sitter 
 und Grovern wertvolle Bödenherausgestellt, die im Vergleich 

zu den Böden des Korridors B-Süd auf Höhe des Alfsees 
 garkeine Beachtung bekommen. Die Bodenfruchtbarkeit ist 

 zwischen Sitter und dem Giersfeldals äußerst hoch eingestuft 
worden – auch dies wird nicht beachtet. Im Bereich 

 Walsum(Ost-Ankum) werden die Böden sogar als besonders 
 seltene Böden eingestuft, die imZusammenhang mit Alt-

Rüssel laut Gutachten und Kartenmaterial ein sehr 
 hohesBiotopentwicklungspotential aufweisen. Dies kann 

 nachvollzogen werden, vergleicht man denoben aufgeführten 
Einzeleinwand zur Situationsbeschreibung von Walsum/Alt-

 Rüssel undTütingen. Die Entwicklung geht in Richtung 
 Biotop, wenn diese in Teilen nicht sowieso schonals solche 

gem. §30 BNatSchG zu werten sind. In der Gesamtkarte der 
 Bodenbewertung sinddie Bereiche Ankum und Alfhausen als 

 besonders wertvoll mit höchster regionalerSchutzwürdigkeit 
beschrieben – im Vergleich dazu ist im Bereich der 

 Autobahnvariantewesentlich weniger zu finden. An der 
 Autobahn sollte hier auch ein anderer Maßstabangesetzt 

werden, da dieser bereits ein vorbelasteter Bereich ist.

Im Sinne des BBodSchG wurde die Schwere der Auswirkungen 
des Vorhabens auf den Boden anhand der unterschiedlichen 
Bodenfunktionen ermittelt. Die unterschiedlichen Funktionen des 
Bodens und deren Wertigkeiten sind im Zuge der 
Auswirkungsprognose und des Variantenvergleichs in der UVS 
berücksichtigt worden. Das gilt auch für den Korridor A/B zwischen 
Sitter und Groven. Die der Bewertung zu Grunde gelegten Daten 
wurden durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
des Landes Niedersachsen zur Verfügung gestellt. Insofern wurde 
dieser Aspekt bei der Auswahl bzw. Ableitung einer 

 umweltbezogenen Vorzugsvariante berücksichtigt.Bezüglich der 
Wirkintensität wurde nicht zwischen Varianten in Bündelung mit der 
Autobahn und Varianten abseits der Autobahn unterschieden, da 
die Bodenbelastungen entlang solcher Autobahntrassen sich auf 
Schadstoffimmissionen beziehen und in der Regel in einem 
Abstand > 50 m deut-lich abnehmen. Bei den Auswirkungen im 
Zusammenhang mit Freileitungen oder auch Erdkabeln spielen 
Schadstoffeinträge jedoch einen ehr untergeordnete Rolle.
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allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier in Sitter„Beim 
Berdelteich“ und „Zum Speckbuck“. Diese Bäume 

 beherbergeneine Menge Nistvögel und bieten Kleintieren viel 
  Schutz. Außerdem dientder Streifen dem Windbruch.Auf 

der Abbildung in Rot sind die Baumreihen zu finden, in Blau 
 diegeplante Trasse. Die Nähe der Trasse hätte gewaltige 

  Auswirkungen aufdie Natur und Vogelwelt.Ein Teil 
Baumreihenstrecke ist auf beiden Straßenseiten als 

  Alleevorzufinden.Außerdem sind in den zwei kleineren 
 Roten Kreisen wertvolle sehr alteheimische und 

schützenswerte Einzelbäume (Solitärbäume) zu finden, 
  dieder Trasse weichen müssten.Betroffenheit: Hier wird auf 

 das Dokument „Niedersächsische Strategiezum Arten- und 
Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 

 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 
 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 

 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 
 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 

und werden daher nicht nochmals wiederholt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Naturdenkmäler 
  undWaldbereicheKriterium: Unzureichend berücksichtigte 

 Moore im Druchhorner Feld, woFrösche und dergleichen 
 vorzufinden sind, die von großen Vogelarten wieStörchen 

angeflogen werden. Das Engelbergs Moor (auf der Karte 
 obenin Rot eingekreist) ist zudem ein eingetragenes 

 Naturdenkmal. Nachweitreichender Kenntnis ist das Moor 
 bzw. der See im Ahauser Zuschlagebenfalls ein 

eingetragenes Naturdenkmal (auf der Karte unten in 
 Roteingekreist). Zudem befindet sich zwischen den beiden 

 vorgenanntenMooren noch das Moor auf Höhe von der 
 Einfahrt zum Hof Menke an derStraße „Zum Druchhorner 

 Feld“. Dieses Moor wird von einerumfangreichen Artenvielfalt 
 genutzt – insbesondere von der Vogelwelt.Vergl. dazu das 

 ornitologische Gutachten (Ende 2014) „Hardelage“ vonBernd-
Olaf Flore. Dieses Gutachten kann bei Bedarf zur 

 Verfügunggestellt bzw. beschafft werden.

Die  Hinweise auf Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planungen 
geprüft. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens werden 
systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
der von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Eine Inanspruchnahme von Waldbereichen bzw. wertvollen 
Biotopen, wie das Waldgebiet "Ahauser Zuschlag" bzw. das 
"Engelbergs Moor", durch die Trassierung, wird nach dem 
Vermeidungsgebot i. S. d. § 15 BNatSchG gemieden um Konflikte 
zu entgegenzuwirken. Ob eine tatsächliche Inanspruchnahme der 
Bereiche notwendig ist bzw. vermieden werden kann, ist jedoch im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren zu beantworten, wenn 
die Feinplanung und Genehmigung der Leitungstrasse mit 
grundstücksgenauer Festlegung der Leitungsachse sowie der 
Maststandorte und des Leitungsschutzstreifens erfolgt.
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Natur und Landschaft 
allgemein

 Einwendungsart: Vogel- und ArtenschutzKriterium: 
Unzureichend berücksichtigter Nassbereich im Sitter-

 Feld(Nähe Sitter Weg), wo Frösche und dergleichen 
 vorzufinden sind, die vongroßen Vogelarten wie Störchen 

 angeflogen werden. In blau wäre dergeplante Verlauf der 
 Trasse vorzufinden.Betroffenheit: Die offenen Feldbereich 

 und insbesondere dieNassbereiche werden von den 
 verschiedensten Vogelarten direktangeflogen. Einige 

 Einwendungen von Bürgern gehen auf dieses Themanäher 
ein. So auch in diesem Bereich in Sitter, wo die Leitung 

  genaudrüber hinweg verlaufen würde.Die Auswirkungen 
 ergeben sich aus der Liste der zu schützendenVogelarten, 

dessen Liste am Ende dieser Einwendung als Anhang 
 zufinden ist.

Die  Hinweise auf Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planungen 
geprüft. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens werden 
systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
der von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
 
Eine Inanspruchnahme von wertvollen Biotopen, wie bspw. der so 
genannte Nassbereich im Sitterfeld, durch die Trassierung, wird 
nach dem Vermeidungsgebot i. S. d. § 15 BNatSchG gemieden um 
Konflikte zu entgegenzuwirken. Ob eine tatsächliche 
Inanspruchnahme der Bereiche notwendig ist bzw. vermieden 
werden kann, ist jedoch im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren zu beantworten, wenn die Feinplanung 
und Genehmigung der Leitungstrasse mit grundstücksgenauer 
Festlegung der Leitungsachse sowie der Maststandorte und des 
Leitungsschutzstreifens erfolgt.

Natur und Landschaft 
allgemein

Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte Überspannung mit 
 einerStromleitung unzulässig wäre. Aber auch eine in 

 Sichtweite flankierendeLeitung in einem Ausmaß, die als 
 bedeutsam und eingreifend einzustufenist, wäre demnach als 

 unzulässig einzustufen und kann nicht ohneweiteres mit 
 anderen Belangen abgewogen werden.Die Moore dienen 

 zudem als Zufluchtsorte für alle sonstigen Tierartenwie auch 
Rehwild und sonstigen Niederwild. Als Landschaft ist 

 zudemdiese Natürlichkeit gefährdet. Hier verlaufen Wege die 
 auch von vielenMenschen genutzt werden, um in die Natur 

 zu kommen.Der Wald müsste der Trasse komplett weichen 
 und würde einenbesonders erheblichen Eingriff in die Natur-, 

 Tier und Vogelweltdarstellen.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

 GRUND 5: NAHRUNGSQUELLE BAUMBäume bieten eine 
reichhaltige Nahrungsquelle für Mensch und Tier. 

 Blätter,Nadeln und Knospen bieten gerade im Frühling eine 
 lebenswichtige Grundlagefür Wildtiere. Die Blütenpracht 

 bietet Nahrung für Bienen, Hummeln und andereInsekten. 
Doch auch später im Jahr sind Bäume attraktiv. Sie bieten eine 

 Füllean Früchten, Nüssen, Beeren und Samen, dank derer 
  die Tiere wohlbehaltenüber den Winter kommen.GRUND 6: 

 SCHATTENSPENDER BAUMBäume sind hervorragende 
 Schattenspender. Im Sommer nutzen wir sie alsnatürlichen 

Sonnenschutz. Doch auch innerhalb des Hauses kann der 
 BaumVorteile bieten. Ein gut positionierter Baum kann bis zu 

 25 Prozent der Energiezum Heizen und Kühlen reduzieren. 
 Ein einziger Baum verdunstet bis zu 500Liter Wasser am Tag 

 und leistet die Kühlleistung von 10 bis 15 Klimaanlagen.Das 
bedeutet, dass an heißen Sommertagen im Schatten der 

 grünen Riesen diegefühlte Temperaur circa 10 bis 15 Grad 
 niedriger liegt. Auch senkt er dieWindgeschwindigkeit um 85 

  Prozent.GRUND 7: ERHOLUNGSORT WALDEin 
Spaziergang im Wald sehr erholsam. Doch nicht nur die 

 körperliche Aktivitätund die schöne Umgebung tragen dazu 
 bei, dass es uns nach einemWaldspaziergang besser geht. 

 Forscher haben herausgefunden, dass Stoffenamens 
Phytozyden daran beteiligt sind. Sie werden von den 

 Pflanzenausgeschüttet, um sich gegen Erreger zu wehren. 
 Unser Immunsystem profitiertdavon bei dem Besuch im 

 Wald!GRUND 8: UNERSCHÖPFLICHE QUELLE 
 WALDSeit dem 1713 erschienenen Buch „Sylvicultura 

 oeconomica“, gilt Hans Carl vonCarlowitz als der Erfinder der 
 nachhaltigen Forstwirtschaft. Bei seinem Modellgeht es 

darum, nur so viel Holz aus dem Wald zu entnehmen, wie in 
 derselbenZeitperiode nachgewachsen ist. Somit ist der Wald 

 eine nie endende Quelle anBrenn- und Baumaterial, 
Nahrung, Lebensraum, Klimaregulator 

   undErholungsort.GRUND 9: HOLZLIEFERANT WALDDer 
Wald produziert am laufenden Band Holz. Je nach Baumart ist 

 das Holzunterschiedlich viel wert und wächst unterschiedlich 
 schnell. Buche brauchtlänger zum Wachsen, hat aber 

 wertvolleres Holz, da es durch das langsameWachstum 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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dichter und fester ist als beispielsweise Fichtenholz. So Kostet 
 einFestmeter Fichtenholz ungefähr 80 bis 90 Euro, während 

  Buchenholz bei 100 bis130 Euro liegt.GRUND 10: 
 BAUSTOFF HOLZMit Holz zu bauen spart Kosten und auch 

 Energie. Im Vergleich zu Stahl, Betonoder Ziegel ist Holz 
Tragfähiger und das bei geringerem Gewicht. Durch 

 dieschöne Optik kann sogar auf eine Verkleidung verzichtet 
 werden. Passivhäuseraus Holz sparen bis zu 80 Prozent an 

 Heizkosten ein im Vergleich zuherkömmlichen Ziegelbauten. 
 Gleichzeitig bleibt bei Möbeln und Häusern das imHolz 

gespeicherte CO² gebunden. Durch eine langlebige Nutzung 
 des Holzeskönnen wir der Atmosphäre nach und nach CO² 

entziehen.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Um diesen Sachverhalt zu untermauern sei die 
 „NiedersächsischeStrategie zum Arten- und Biotopschutz“ 

 aus Nov. 2011 angeführt. DieseStrategie wurde vom 
 Niedersächsischen Landesbetrieb fürWasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz – NLWKN erlassen. Das Dokument 
umfasst 14 Seiten und ist der Anlage dieser Einwendung 

 zuentnehmen. Außerdem kann dieses Dokument beim 
 NLWKNheruntergeladen werden unter folgenden Link mit 

 Datum vom23.12.2017 
 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/50160Einige 

Zitate aus dieser Strategie sollen dieses Thema hier 
 verfestigen.Was sind Alleen und Baumreihen – Zitat unter 

 1.2.2:Eine Allee ist eine auf beiden Seiten von Bäumen 
 begrenzte Straße oderein solcher Weg. Unter einer Halballee 

 versteht man eine Sonderform derAllee, bei der nur auf einer 
 Seite der Straße oder des Weges eineBaumreihe steht. 

 Baumreihen können auch abseits von Wegen undStraßen 
stehen, meist an Parzellenrändern, und sind nicht selten 

 ausdurchgewachsenen Hecken hervorgegangen. In dieser 
 Abhandlung gehtes ausschließlich um Alleen und 

 Baumreihen aus alten Exemplarenheimischer Baumarten, die 
 eine besondere Bedeutung als Lebensraumgefährdeter Tier- 

 und Pflanzenarten haben. […]Wichtige Kontaktbiotope – Zitat 
 unter 1.3:Hecken und Baumreihen stehen meist im Kontakt 

 zu Acker- oderGrünlandbiotopen. Sie sind z. B. Nisthabitate 
 von Vogelarten, die aufdiesen angrenzenden Flächen ihre 

 Nahrung suchen.Außerdem können derartige 
 Gehölzbestände zur Vernetzung vonWaldgebieten beitragen. 

 Teilweise verlaufen Alleen auch innerhalbgeschlossener 
Waldgebiete […]. Wallhecken verlaufen vielfach auch 

  anWaldrändern.Tier- und Vogelarten die in Alleen und 
 Baumreihen häufig zuhause sind –Zitat unter Punkt 

 1.4.2:Hecken und Baumreihen haben Bedeutung als 
 dauernder oder saisonalerLebensraum (z.B. Brutplatz, 

 Nahrungshabitat) sowie als Leitlinien fürBewegung und 
 Ausbreitung. Nach STREETER et al. (1984, in WEBER2008: 

48f) „werden Hecken in Mitteleuropa von etwa 10.000 
 Tierartenbesiedelt, darunter von der Hälfte der einheimischen 

  Säugetiere und vonfast sämtlichen Reptilien“.Unter den 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Säugetieren sind Arten zu unterscheiden, die Hecken 
 oderBaumreihen/Alleen als Ganzjahreslebensraum nutzen, 

 wie z. B. dieHaselmaus, solche, für die die Strukturen in 
 erster Linie alsWanderleitlinie, Verbindungselement dienen, 

 z. B. für Wildkatze, Luchs,Fischotter und Siebenschläfer oder 
 als Teillebensraum z. B. alsJagdgebiet oder Sommerquartier 

  Bedeutung haben, wie für vieleFledermausarten.Auch 
verschiedene Amphibienarten, insbesondere der Laubfrosch 

 nutzenHecken als wesentliche Strukturelemente in ihrem 
 Landlebensraum(Deckung, Winterquartier, Sonnenplatz, 

 Nahrung, Ausbreitungsachse).Vogelarten des Anhangs I der 
 EU Vogelschutz-Richtlinie, die in Heckenund Altbäumen als 

 Brutvogel vorkommen, sind insbesondere:Schwarzmilan 
 (Milvus migrans), Rotmilan (Milvusmilvus),Sperbergrasmücke 

 (Sylvia nisoria), Neuntöter (Lanius collurio) undOrtolan 
 (Emberiza hortulana).Das konzentrierte Angebot an 

 Futterpflanzen (Blätter, Blüten,Pflanzensäfte), 
Fortpflanzungshabitaten (Alt-, Totholz, Holzmulm) 

 undbesonderen Kleinklimate bietet Lebensrundlagen für 
 diverse TaxaWirbelloser (z. B. holzbewohnende Käfer, 

 zahlreicheSchmetterlingsarten), häufig als Ersatz für den 
 fehlenden LebensraumWald (vgl. KRAFT & PLACHTER 

 2006).Zum Thema Bestand der Baumreihen und Hecken – 
 Zitat Punkt 2.4:Hecken und Baumreihen unterlagen in den 

 letzten Jahrzehnten einemanhaltend negativem 
Bestandstrend. Selbst die gesetzlich 

 geschütztenWallhecken, waren davon nicht ausgenommen. 
 Neben den sukzessiven,schleichenden Rückgang traten 

 markante Ereignisse, die schlagartighohe Verluste bewirken, 
 wie die Flurbereinigungsaktionen in den 1950erbis 1970er 

Jahren oder die EG-Prämienzahlungen für das Abholzen 
  vonObstbäumen in den 1970er Jahren.Die 

Rückgangsursachen sind vielfältig (vgl. v. DRACHENFELS 
 1996,SCHUPP & DAHL 1992, WEBER 1985, 2008, 

 SCHOMANN 2006, RIEDEL &PETERS-OSTENBERG 2007).
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Natur und Landschaft 
allgemein

In den Antragsunterlagen fehlen weiter auch alle relevanten 
 Biotope nach demBundesnaturschutzgesetz. Ebenso fehlen 

 wesentliche Waldbereiche in den Unterlagen. Esreicht aus 
unserer Sicht definitiv nicht aus, sich in der Planungsphase nur 

 auf unzureichendvollständige Altdaten zu verlassen. So sind 
auch viele Biotope in den Korridoren vorhanden, die der 
Tatsache des §30 BNatSchG entsprechen, aber nicht kartiert 

 sind. Einige Biotopereichen auch von der Einschätzung stark 
 an die Biotope nach §30 heran, auch wenn dieBedingungen 

dazu nicht vollständig, jedoch in Teilen vorhanden sind. Auch 
 diese Gebiete derNatur lösen Betroffenheiten aus. Der Wald, 

 dessen Gut ein reichhaltiges Refugium an Naturfür Tiere, 
viele Vogelarten, Fledermäuse bietet, muss ebenso genau 

 kartiert sein, bevorirgendeine Vorzugsvariante genannt 
 worden wäre. Auch hier reicht der Verweis auf diePrüftiefe 

des Planfeststellungsverfahrens nicht aus. Zu diesem 
 Zeitpunkt wären dieseErkenntnisse einfach zu spät, um 

einen allumfassenden Vergleich aller Korridore 
 zuermöglichen.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. 
Den im Rahmen des Raumordnungsverfahrens erstellten 
Unterlagen liegen Daten zu Grunde, die im Jahr 2016 bei 
Landesbehörden sowie Landkreisen angefragt und von diesen zur 
Verfügung gestellt wurden. Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens werden jedoch weitere faunistische 
und floristische Kartierungen durchgeführt und deren Ergebnisse 
im Verfahren berücksichtigt   . Hinsichtlich geschützter Biotope 
gem. § 24 NAGBNatSchG konnten im Rahmen des ROV nur die 
gesetzlich geschützten Biotope Berücksichtigung finden, die als 
digitale Daten vorlagen, welche vom Landkreis Osnabrück zur 
Verfügung gestellt wurden. Bisher nicht erfasste gesetzlich 
geschützte Biotope finden im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens Berücksichtigung, wenn eine 
flächendecke Biotoptypenkartierung durchgeführt wird.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier in Sitter„Im Orte“ 
und „Zum Ahauser Berg“. Diese Bäume beherbergen 

 eineMenge Nistvögel und bieten Kleintieren viel Schutz. 
  Außerdem dient derStreifen dem Windbruch.Auf der 

Abbildung in Rot sind die Baumreihen zu finden, in Blau 
 diegeplante Trasse. Die Nähe der Trasse hätte gewaltige 

  Auswirkungen aufdie Natur und Vogelwelt.An der Straße 
 „Zum Ahauser Berg“ ist der Baumstreifen beidseitig alsAllee 

vorzufinden mit besonders erhaltenswerter Substanz für 
 dasLandschaftsbild als auch für die Tier- und 

 Vogelwelt.Betroffenheit: Hier wird auf das Dokument 
 „Niedersächsische Strategiezum Arten- und Biotopschutz“ 

 aus Nov. 2011 verwiesen. Diese Strategiewurde vom 
Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
und werden daher nicht nochmals wiederholt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Natur und Landschaft 
allgemein

So ist aus der Strategiemaßnahme des Landes 
 Niedersachsens zuerkennen, dass dieses Thema ernst 

 genommen werden muss.Baumreihen und Alleen werden als 
 wichtiger Bestandteil der Naturangesehen. Daher fordert die 

 Bürgerinitiative Ankum, dass dieser Belangschon früh im 
Raumordnungsverfahren ähnlich wie 

 Waldbereicheberücksichtigt, kartiert und untersucht wird, 
 sodass eine gleichwertigeBetrachtung über alle 

Untersuchungskorridore erreicht werden kann. 
 DieAuswirkungen von Einschlagmaßnahmen für die geplante 

 Stromtrassesind als sehr groß zu beurteilen. Auch ist aus 
 dem Strategiepapier zuentnehmen, welche Natur- und 

 Vogelwelt hieraus hervorgeht und daherselbst eine parallel 
nahe verlaufende Stromtrasse zu 

  nachteiligenWechselwirkungen führen kann.Dieser 
Einwand gilt gleichermaßen für alle anderen 

 vorgebrachtenPunkte, die mit dem Schutz der Alleen, 
 Baumreihen und Heckeneinhergehen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume – am Hanggelegen – 
hier in Sitter „Sitter Weg“ und „An der Düne“. Diese 

 Bäumebeherbergen eine Menge Nistvögel und bieten 
 Kleintieren viel Schutz.Außerdem dient der Streifen dem 

 Windbruch.Betroffenheit: Hier wird auf das Dokument 
 „Niedersächsische Strategiezum Arten- und Biotopschutz“ 

 aus Nov. 2011 verwiesen. Diese Strategiewurde vom 
Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
 und werden daher nicht nochmals wiederholt.Auf den Fotos 

sind am Hang besonders alte einheimische Bäume 
  zuerkennen. Im Dickicht finden viele Tiere Unterschlupf.Auf 

den Satellitenfotos ist die erhaltenswerte Baumsubstanz gar 
 nichtimmer eindeutig zu erkennen. Die Fotos aus dem 

 Nahbereichverdeutlichen die Situation viel besser.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier in Walsuman 
„Berghofstraße“ Ecke „B214“. Diese Bäume beherbergen eine 

 MengeNistvögel und bieten Kleintieren viel Schutz. 
  Außerdem dient der Streifendem Windbruch.Betroffenheit: 

 Hier wird auf das Dokument „Niedersächsische Strategiezum 
Arten- und Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 

 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 
 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 

 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 
 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 

 und werden daher nicht nochmals wiederholt.Diese Bäume 
 sind sehr alt und erhaltenswert. Ersatzpflanzungen sindnicht 

einfach möglich und würden das Landschaftsbild neben 
 einerLeitung zusätzlich schädigen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier in Alt-Rüssel am 
Hang gelegen, sowie ein Kleinwaldstück mit alten 

 BäumenHinterm Schultenhof. Diese Bäume beherbergen 
 eine Menge Nistvögelund bieten Kleintieren viel Schutz. 

  Außerdem dient der Streifen demWindbruch.Am 
Fürstenauer Weg stehen noch zwei besonders schöne und 

 große alteheimische Bäume, die mit der Baumreihe der 
 Trasse weichen müssten.Betroffenheit: Hier wird auf das 

 Dokument „Niedersächsische Strategiezum Arten- und 
Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 

 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 
 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 

 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 
 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 

und werden daher nicht nochmals wiederholt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

Baumreihen heimischer Bäume hier in Tütingen 
 amWingerbergs Kirchweg. Diese Allee ist bedeutsam und 

 zugleich schön imLandschaftsbild anzuschauen. Sie dient 
 Tieren und Vögeln alsUnterschlupf und ist gleichzeitig eine 

 Windschneise.Diese sehr lange Baumreihe hat eine große 
 Bedeutung zum ehem.Wingerbergs Hof. Die gesamte 

 Zuwegung ist mit dieser Allee übermehrere hundert Meter 
 eingefasst. Eine Trasse würde genau die Mittedieser Allee 

 zerschneiden.Betroffenheit: Hier wird auf das Dokument 
 „Niedersächsische Strategiezum Arten- und Biotopschutz“ 

 aus Nov. 2011 verwiesen. Diese Strategiewurde vom 
Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
 und werden daher nicht nochmals wiederholt.Die Baumallee 

 ist sogar auf dem Titelbild des Heimatheftes Ankums. Eswäre 
äußerst bedenklich, wenn eines Tages ein Fotovergleich mit 

 einerStromleitung daneben gestellt werden müsste.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Die hier im Luftbild 

 dargestellte Baumformation ist besonderserhaltenswert, da 
 hier alte und große einheimische Gehölze stehen.Diese 

Formation ist an der Straße „Am Langen Esch“ in Westerholte 
  zufinden.Diese Inseln in der Landschaft bieten vielen 

 Tieren und Vögel Zuflucht.Diese Bäume müssten weichen, 
  wenn die Trasse hier entlang verlaufenwürde.Betroffenheit: 

 Hier wird auf das Dokument „Niedersächsische Strategiezum 
Arten- und Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 

 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 
 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 

 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 
 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 

und werden daher nicht nochmals wiederholt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund Solitärbäume, KulturdenkmalKriterium: Im 

mittleren oberen gelb dargestellten Kreis auf 
 demLandschaftsbild befindet sich der Krähenberg in 

 Tütingen, zu erreichenüber die Straße „KapellenWeg“. Der 
 Krähenberg ist ein dokumentiertesKulturdenkmal. Die 

 Erhebung ist ein urgeschichtlicher Grabhügel unddaher als 
Denkmal geschützt. Die Trasse würde genau über 

  diesesDenkmal verlaufen müssen.Auf dem Hügel stehen 
 besonders alte einheimische Bäume, die sehrerhaltenswert 

 sind. Diese Insel in der Landschaft bietet Tieren undVögeln 
 Schutz.Außerdem sind auf der Luftbilddarstellung 

 zusammenhängendeWaldbereiche und Waldreihen zu 
 finden. Nassbereiche sind hier ebensovorhanden, die von 

 Vögeln angeflogen werden.Betroffenheit: Hier wird auf das 
 Dokument „Niedersächsische Strategiezum Arten- und 

Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 
 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
 und werden daher nicht nochmals wiederholt.Hinsichtlich der 

 Wichtigkeit des Naturdenkmals wird auch auf dieEinwendung 
der Kreisarchäologie mit Sitz in Osnabrück verwiesen. 

 DerKrähenberg ist als solches auch ein Berg, von dem aus 
 weit in Fernegeblickt werden kann. Ein historischer Ort mit 

  traditioneller Bedeutung imOrt.Die Bedeutsamkeit kann 
 auch im Internet in Erfahrung gebracht werden.So schreibt 

der Wanderer Martin auf seiner Wordpressseite gesichert 
 am23.12.2017 mit Link 

https://wanderermartin.wordpress.com/2011/12/04/tutinger-
  krahenbergim-naturpark-unterwegs-tour-2-krahenberg/ :Die 

schönsten Wanderwege im Osnabrücker und Ravensberger 
  Land undin der UmgebungWanderparkplatz Tütingen-

 Krähenberg (fürs Navi: Tütingen 28)Im Naturpark unterwegs, 
Tour 2 „Krähenberg“, ca. 7 Kilometer

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 

 zu minimieren oder zu kompensieren. Der  Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Aufgrund der möglichen negativen Wirkungen von 
Freileitungen und insbesondere Erdkabel auf Kultur- und 
Bodendenkmäler, wurde der Nahbereich von diesen Denkmäler, 
welcher durch die technische Überformung bei der Errichtung einer 
Leitung erheblich beeinträchtigt werden könnte, auf ein Umfeld von 
30 m festgelegt. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt in Abstimmung mit den 
zuduändigen Denkmalschutzbehörden im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 

   Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.Hinsichtlich 
der Inanspruchnahme von Gehölzen oder Waldbereichen wurde 
bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren unter anderem 
eine Vermeidung der angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies 
betrifft die anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, 
Überspannung mit Leiterseilen) ebenso wie baubedingte 
Wirkfaktoren (bspw. Zuwegungen). Für die Festlegung des 
Trassenverlaufs im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt 
dieser Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3), der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist abschließend 
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im Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
 behandeln.Naturdenkmale gem. § 21 NAGBNatSchG bzw. § 28 

BNatSchG fanden im Rahmen der UVS (Unterlage 2) bei der 
Betrachtung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt entsprechend Berücksichtigung. Eine erneute Betrachtung 
erfolgt im anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn die 
genaue Leitungsführung sowie der Maststandorte festgelegt 
werden.

Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
 unzureichendberücksichtige Raumplanung und 

 Waldbereiche, ArchäologieKriterium: Unzureichend 
 berücksichtigte Waldbereiche, Bäche, Tümpelund 

naturüberlassene Feuchtbereiche. Hier finden viele Tiere 
 undVogelarten Unterschlupf. Die Waldstrukturen sind 

 vergleichsweise großund bilden eine zusammenhängende 
 Insellandschaft aus Waldstrukturenmit besonders 

erhaltenswerten Baumarten. Insbesondere sind dies 
 dieWaldstrukturen nördlich und westlich des Golfplatzes, das 

 Waldstück ander „Bottumer Straße“ „Ecke An der Bockwiede“ 
 und das Waldstückzwischen der B218 und der Straße „Am 

 Hilgenschlopp“. Diese Waldstückemüssten unweigerlich von 
 einer Stromtrasse durchschnitten werden.Betroffenheit: Der 

 Wald ist teilweise naturüberlassen und entsprechendals 
wertvoll einzustufen. Der Wald ist ein besonderes Dickicht und 

 reichan Tieren und Vögeln. Die Randbereiche des Waldes 
 bieten Schutz vorWind als Windschneise und schnelle 

 Rückzugsmöglichkeit für Tiere, dievor Raubwild flüchten 
 müssen.Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte 

 Überspannung mit einerStromleitung unzulässig wäre. Aber 
 auch eine in Sichtweite flankierendeLeitung in einem 

 Ausmaß, die als bedeutsam und eingreifend einzustufenist, 
wäre demnach als unzulässig einzustufen und kann nicht 

 ohneweiteres mit anderen Belangen abgewogen werden.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
  unzureichendberücksichtige RaumplanungKriterium: Die 

 große Freifläche im Rot dargestellten Bereich auf der Karteist 
eine Brach- und Wiesenfläche die immer kurz gehalten wird, 

 sodasshier Niederwild und vor allem verschiedene 
 Vogelarten nisten können.Hier findet eine besondere Hege 

 und Pflege statt. Dieser Bereich wird,wie der angrenzende 
 Staatsforst auch, nur einmal im Jahr bejagt. DieNähe zur 

geplanten Stromtrasse, in Blau dargestellt, wird in der 
 Kartedeutlich, insbesondere dann, wenn die westliche 

  Trassenvariantegenommen würde.Betroffenheit: Die Nähe 
 dieser Brach- und Wiesenfläche steht zurgeplanten 

Stromleitung in besonderem Konflikt aufgrund 
 desAnflugrisikos von Vogelarten der gefährdeten Liste (siehe 

 Anhang Listegemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz). 
 Außerdem steht diese Brachflächein direkte Interaktion mit 

 dem angrenzenden Wald. Ein Teil des Waldesam Sitterberg 
 müsste der Stromtrasse weichen. Auch in dieser Hinsichtist 

zu befürchten, dass weitere Tiere und geschützte Vogelarten, 
 diezwischen diesen Flächen in einer einzigartigen 

 Interaktion, inWechselwirkung und Biodiversität stehen, ihren 
 Lebensraum verlieren.Somit wären auch Vogelarten 

 gefährdet die nicht im direktenZusammenhang mit der 
 Leitung stehen (siehe Anhang Liste dergefährdeten 

Brutvogelarten in Osnabrück). Aber auch 
 dieInsektenpopulation ist auf diese Biodiversität zwischen 

  Wiesen- undWaldstrukturen angewiesen.Vgl. auch 
 Internetseitehttps://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie

 /artikel/biozoenosegesichert am 
  29.12.2017:Unterschiedliche LebensbereicheEingriffe in 

den Naturhaushalt sind meist gleichzeitig Eingriffe 
 inLebensbereiche und die dort vorkommenden Arten. Um die 

 Folgen vonEingriffen zu verstehen, ist es wichtig, die Struktur 
und Funktion solcher Bereiche zu kennen. Als Beispiel sollen 

 Wiesen, Wälder bzw. Gewässerdienen. Das 
Erscheinungsbild dieser Bereiche wird oft von 

 Populationenbestimmter Pflanzenarten geprägt. In einem 
 Wald z. B. dominierenPopulationen von Baumarten. Das Bild 

 einer Wiese wird von Artenverschiedener Kräuter bestimmt. 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 Die in dem jeweiligen Bereich (z. B.Hecke) vorkommenden 
 Arten können hier gedeihen, weil ihre Ansprüchean die 

 Lebensbedingungen erfüllt sind.Beobachtet man diese 
 Bereiche genauer, stellt sich schnell heraus, dasses sich um 

außerordentlich komplexe, vielschichtige Gebilde 
 handelt,deren Struktur und Funktion zu durchschauen 

 intensive Untersuchungenerfordert. Außer einer Abgrenzung 
 des Bereiches gegenüber anderenanhand markanter 

 Erscheinungen (z. B. Uferlinie bei Gewässern) gehörteine 
Bestandsaufnahme der Faktoren dazu, die für das Gebiet 

  wichtigsind. Dazu zählen:Bestimmung von Besonderheiten 
 der Landschaft (z. B.Bodenverhältnisse, Relief – Hang, 

 Tal);die Ermittlung der physikalischen Faktoren (z. B. 
 Klimafaktoren wieTemperatur- und Lichtverhältnisse sowie 

 die Niederschlagsmenge) undder chemischen Faktoren (z. B. 
 pH-Wert, verschiedene Stoffe), vondenen die Existenz der 

 Organismen abhängig ist;die Erfassung der vorkommenden 
 Arten und des Anteils der einzelnenArten an der Gesamtzahl 

 der Arten;Veränderung der Artenanzahl im Verlaufe der Zeit 
 (z. B. eines Jahres);Ermittlung von Wechselwirkungen 

 zwischen den Faktoren (siehe Bild 2);Erfassung von 
 Belastungen durch menschliche Tätigkeit (z. B. Eintragvon 

 Schadstoffen) und deren Auswirkungen.Nur unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse solcher Untersuchungen ist 

 esmöglich, die Struktur und Funktion z. B. von Wiesen, 
 Wäldern bzw. vonGewässern zu verstehen und deren 

 Empfindlichkeit gegenüber Störungenzu 
 beurteilen.Faktoren, die einen Lebensbereich bestimmen Die 

Abgrenzung eines Lebensbereichs, der untersucht werden soll, 
 istrelativ leicht, wenn es sich um die genannten Beispiele 

 handelt. Hier sindmeist natürliche Grenzen (z. B. Uferlinie, 
 Dominieren bestimmter Arten)erkennbar. Gehen 

Lebensbereiche ineinander über, muss der 
 Beobachteranhand markanter Kennzeichen die Grenzen 

 selbst bestimmen. Auchwenn von „Abgrenzung“ gesprochen 
 wird, muss man wissen, dass dieverschiedenen 

 Lebensbereiche in Beziehung stehen (siehe Bild 2).Die 
Besonderheiten eines Lebensbereiches werden u. a. durch 

 nichtlebende Faktoren oder abiotische Faktoren bestimmt.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Der Erhaltungszustand der Hecken ist überwiegend schlecht, 
 u. a. weilsie vielfach zu lückigen Baumreihen 

 durchgewachsen sind und weil dieKrautschicht insbesondere 
 durch Nährstoffeinträge verarmt ist.In jüngerer Zeit wurden 

 jedoch auch wieder Hecken angelegt (z.B. imRahmen von 
Flurbereinigungen oder als Kompensationsmaßnahme), 

 dieallerdings den Verlust historisch gewachsener 
  Gehölzbestände nureingeschränkt ersetzen können.Ziele 

 dieser Biotoptypen – Zitat Punkt 3.1:Übergeordnetes Ziel ist 
 die Erhaltung und Entwicklung eines landesweitstabilen und 

vernetzten Bestands aus Hecken, Baumreihen und 
 Alleenaller standort- und kulturbedingten Ausprägungen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Der südliche Bereich von Walsum ausgezogen und 
 detailliertuntersucht. Die Situation stellt sich vergleichbar dar, 

 wie der mittlereBereich von Walsum. Insgesamt zieht sich 
 der Mühlenbach wie eineOase durch den östlichen Teil 

 Ankums, auf dessen angrenzenden Seitenwestlich und 
 östlich sich landwirtschaftliche Flächen befinden, die vonder 

Tierwelt sehr stark frequentiert ist. Wir wohnen in diesem 
 Streifenund erleben jeden Tag, wie sich die Tiere und Vögel 

 zwischen diesenBereich hin- und her bewegen. Es ist nicht 
 so, dass sich diese Tiere undVögel den ganzen Tag und die 

 ganze Nacht über rein ausschließlich indiesem Bereich 
aufhalten. Daher ist eine direkte Gefährdung durch 

 diegeplante Stromtrasse, insbesondere durch die 
 umfangreiche Vogelwelt,dem Habitat zu erwarten. Genau 

 wegen der erhaltenswerten Natur undwegen der 
umfangreichen Tier- und Vogelwelt ist genau dieser 

 Bereich,bis an die Walsumer Straße heran, als 
Landschaftsschutzgebiet eingestuft. Da Tiere und Vögel die 

 Grenzen eines solchen Gebietes nichtkennen und die 
 Realität dies auch zeigt, geht die Tier und Vogelweltnatürlich 

auch über diese Grenzen hinaus. Die Betroffenheit 
 einersolchen Stromtrasse ist daher als erheblicher Eingriff 

einzustufen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Wertvoller Waldbestand mit 

 angrenzenden Nassbereichen. ImWald ist starke Topografie 
 vorhanden. Der Wald beherbergt eine Vielzahlan Tieren und 

Vögeln. Der Wald hat eine vergleichsweise 
 großeAusprägung. Die in blau dargestellte Trasse würde den 

 Wald erheblichverkleinern und zudem teilen. In Gelb 
 dargestellt sind Fischteiche undder Poggenteich mit 

 Beständen an Fröschen und Molchen.Unzureichend 
berücksichtigte Moor, Nassbereiche, Bäche, Tümpel 

 undnaturüberlassene Feuchtbereiche mit Urwald im Tütinger 
 Feld, woFrösche und dergleichen vorzufinden sind, die von 

 großen Vogelarten wieStörchen angeflogen werden. An 
 dieser Stelle sei auch nochmals auf dasGutachten von Prof. 

 Dr. Gellermann hingewiesen, welches im Auftrag derFamilien 
Schmidt-Ankum und Meyer zu Starten erstellt wurde. Herr 

 Prof.Dr. Gellermann hat diesen Bereich umfassend analysiert 
 und hatentsprechende Schlussfolgerungen im 

  Einwendungsverfahrenvorgetragen.Betroffenheit: Auf der 
zweiten Luftbilddarstellung sind die 

 besonderenNassbereiche, als auch die Brachfläche für 
 Bodenbrüter zu erkennen. DerWald beherbergt einen 

 wertvollen Baumbestand. Der Wald ist einbesonderes 
Dickicht und reich an Tieren und Vögeln. Die 

 Randbereichedes Waldes bieten Schutz vor Wind als 
 Windschneise und schnelleRückzugsmöglichkeit für Tiere, 

 die vor Raubwild flüchten müssen.Hier im Wald sind auch 
 diverse Arten von Fledermäusen zu Hause. Sohat es vor 

einigen Jahren eine Untersuchung gegeben, die durch 
 „Denseund Lorenz“ im Bereich des Wohnhauses der Familie 
 Niebergdurchgeführt wurde. Niebergs wohnen in Tütingen 

 welches örtlich anden in der Karte dargestellten Bereich 
 Starten angrenzt. Es istanzunehmen, dass hier im Wald 

 entsprechende Vorkommen der seltenenund 
schützenswerten Fledermäuse vorhanden sind. Nähere 

 Informationdazu können über das Büro „Dense und Lorenz“ 
 aus Osnabrück oderdurch Stefan Nieberg erfragt 

 werden.Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte 
 Überspannung mit einerStromleitung unzulässig wäre. Aber 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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 auch eine in Sichtweite flankierendeLeitung in einem 
 Ausmaß die als Bedeutsam und eingreifend einzustufenist 

wäre demnach als unzulässig einzustufen und kann nicht 
 ohneweiteres mit anderen Belangen abgewogen werden.

Fauna, auch Avifauna In der Senke hinter Wanstraths Haus erwachsen viele Erlen 
 entlang einesGrabens. Inmitten dessen befindet sich ein 

 durchgehendes Feuchtbiotopmit wertvollen Pflanzenarbeiten. 
 Dieses Biotop ist nach demBundesnaturschutzgesetz §30 

 geschützt.Betroffenheit: Die vorbeschriebe Umgebung ist für 
 die heimische TierundVogelwelt äußerst wertvoll. Von den 

 Anwohnern wurden hier vieleVogelarten ausgemacht, die auf 
 den roten Listen vorzufinden sind. EineStromtrasse würde 

diesen Bereich mitten über das geschützte 
 Biotopunweigerlich kreuzen und damit zerschneiden müssen. 

 Die Engstelle ausder Wohnbebauung lässt keinen 
 alternativen Weg zu, als hier diewertvollen Naturlandschaft 

 zu durchkreuzen.An dieser Stelle wird auf die Einwendung 
 von Karl Wanstrath verwiesen,der diesen Bereich ausführlich 

 beschrieben hat. Ebenso finden sichAngaben zur Tier- und 
 Vogelwelt in den Schreiben von den FamilienKolde und 

Dopheide.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz und 
 WaldbereicheKriterium: Unzureichend dokumentierter und 
 unzureichendberücksichtigter Waldbestand am „Sitterberg“. 

 Der Sitterberg ist eineerhöhte Erdformation im Ortsteil Sitter, 
 welche umfangreich von Waldbedeckt ist. Innerhalb des 

 Berges ist ein alter Bunker enthalten.Betroffenheit: Die 
Stromtrasse würde diesen Wald je nach Variante 

 zumGroßteil zerstören. Diese Zerstörung hätte Auswirkungen 
 auf dasLandschaftsbild vom Wanderweg und 

 Erholungsgebiet der Kunkheide, alsauch für die Anwohner in 
 der Umgebung. Die Betroffenheit in finanziellerHinsicht wäre 

groß. Außerdem müsste dieser Waldbestand an 
 andererStelle kompensiert werden. Bei gering zu Verfügung 

 stehendenlandwirtschaftlichen Flächen wäre dies nicht 
 einfach möglich. Denn auchdie Tierwelt müsste hier mit 

 umziehen.Insbesondere das „Sitter Landcafe“ mit seiner 
 Gartenterrasse würdediesen Naturausblick verlieren. Dieses 

 Cafe wird insbesondere aufgrundseiner naturnahen Lage 
 gerne besucht.Die umfangreiche Wohnbebauung ist in dem 

 Trassenbereich alsbesonders eng anzusehen und steht in 
  besonderem Konflikt mit derLeitung.Der Wald bietet den 

 vielen Tieren, wie Rehen, Schutz. DieWaldrandbereiche sind 
 besonders dicht und vielfältig.An dieser Stelle verweisen wir 

 auch auf die umfassend formuliertenEinwendungen der 
 Familien Wilmering, Wiemann-Nierhoff, Dr. Lampe,Gramann, 

Terlutter und Speckjohann. In dessen Einwendungen 
 wurdenumfangreiche Vogelarten aufgeführt die in diesen 

 Waldbereichen zufinden sind.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Im Ahauser Zuschlag, zwischen 

 Bersenbrück und Druchhorn,an der Ahauser Straße Ecke 
 zum Druchhorner Feld befindet sich einumfangreiches 

Waldstück, welches als solches in dieser 
 Dokumentationschon als erhaltenswert beschrieben wurde. 

 Innerhalb diesesWaldstückes befinden sich Moor- und 
 Nassstellen, die von großen Teilendes Habitats (auch 

 Störche) angeflogen werden. Auf den Fotos sindaktuell 
 einige Enten zu finden.Betroffenheit: Dieser Bereich der 

 Landschaft ist besonders erhaltenswert,da er stark 
naturbelassen ist. Menschen kommen hier selten vorbei. 

  VieleTiere und Vögel finden hier Schutz.Darüber hinaus ist 
anzunehmen, dass ein Teil dieses Waldbereiches 

 einergeplanten Stromtrasse weichen müsste. Die 
 Betroffenheit in finanziellerHinsicht wäre groß. Außerdem 

 müsste dieser Waldbestand an andererStelle kompensiert 
werden. Bei gering zu Verfügung 

 stehendenlandwirtschaftlichen Flächen wäre dies nicht 
 einfach möglich. Denn auchdie Tierwelt müsste hier mit 

 umziehen.In Mitten dieser Waldfläche befindet sich eine 
 See/Moorbereich, der fürTier- und Vogelwelt äußerst wertvoll 

 ist. Die wenigen Bereiche, die nochvorhanden sind, weil sie 
 der Landwirtschaft weichen mussten, stellennun nur noch 

wenige aber absolut notwendige Rückzugsgebiete für 
  Tiereund vogelwelt dar.Warum sind Moore so 

 wichtig?Dazu ein Betrag von Moorforscher Hans Joosten am 
 09.05.2016 auf derInternetseite https://merton-

 magazin.de/warum-moore-so-wichtig-sind :Moore wurden 
lange Zeit nur als Energielieferant in Form von Torf 

 undpotenzielle Fläche für Landwirtschaft betrachtet. Neuere 
 Forschungenzeigen jedoch, dass Moore ein bedeutender 

 CO2-Speicher sind.Getrocknete Moore sind daher heute ein 
 großes Problem für das Weltklima, die in großen Mengen 

 Kohlendioxid in die Atmosphäreabgeben, meint der 
Moorforscher Hans Joosten. Er war jetzt zu Gast 

  bei„Forschergeist“, dem Podcast des Stifterverbandes.Die 
Zahlen, die Hans Joosten präsentiert sind alarmierend: 

 Moorenehmen nur drei Prozent der weltweiten Landflächen 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu reduzieren oder zu kompensieren.
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 ein, sie enthaltenaber in ihren Torfen doppelt so viel 
 Kohlenstoff wie die gesamteBiomasse aller Wälder der Erde. 

 Die entwässerten Moore verursachenüberproportional hohe 
 Emissionen. Sie sind für fast fünf Prozent derweltweiten 

anthropogenen CO2-Emissionen verantwortlich. In 
 derjüngsten „Forschergeist“-Ausgabe berichtet er 

 anschaulich und intensivaus einem bislang vernächlässigten 
 Forschungsgebiet.Und der NABU im Internet gesichert am 

23.12.2017 auf der 
 Seitehttps://www.bund.net/naturschutz/moore-und-torf/ 

 :Moore: Refugien für seltene Arten und wichtiger 
 KlimaschützerUnsere Moore sind einzigartige Zeugen der 

 Landschaftsgeschichte. Dochder Mensch hat seit dem 17. 
 Jahrhundert etwa 99 Prozent aller Mooreentwässert, 

abgebaut oder land- und forstwirtschaftlich genutzt. 
  DieseMoorzerstörung dauert bis heute an.Dabei ist 

Moorschutz unerlässlich. Moore speichern enorme 
 MengenKohlendioxid, weltweit etwa doppelt so viel CO2 wie 

 alle Wälderzusammen. Moore dienen dem Hoch- und 
 Grundwasserschutz und sindHeimat vieler seltener Tiere und 

 Pflanzen. Moorschutz ist nicht nur einkostengünstiger 
Klimaschutz. Er trägt auch zum Erhalt der 

  biologischenVielfalt bei.Der BUND fordert, die Moore zu 
 erhalten und entwässerte Flächenwiederherzustellen. 

Wasserhaushalt und Grundwasserspiegel müssen 
 inbetroffenen Regionen in ihren ursprünglichen Zustand 

 versetzt werden.Der BUND kämpft daher für den Schutz und 
 die Renaturierung der MooreDeutschlands und führt 

gemeinsam mit seinen BUND-Gruppen praktische 
Moorrenaturierungen und Pflegemaßnahmen durch. Und auch 

 Siekönnen zum Moorschutz beitragen. Kaufen Sie für Garten 
 und Balkon nurtorffreie Erde. Denn Torf, das ist der Stoff, aus 

 dem die Moore sind!Auf dem Foto ist die Naturbelassenheit 
 sehr stark zu erkennen. DerWert für die Tier- und Vogelwelt 

 ist aus dem Kontext des Bildes zuentnehmen. Biotope sind 
nach §30 Naturschutzgesetz geschützt.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz und 
 WaldbereicheKriterium: In Westerholte befindet sich nördlich 

 der Groverner Straße dasanschließende, große und 
 zusammenhängende Waldstück (separatePosition) als 

Übergang zwischen Westerholte und Tütingen. In der 
 Senkemit sehr starker Topografie verläuft ein Bach, der sehr 

 naturnah durchsein Bett verläuft. Dieser Bach ist im Wald 
 und seiner natürlichenUmgebung eingebunden. Im 

 Nahbereich sind viele Feuchtgebieteaufzufinden, wo die Tier- 
 und Vogelwelt (Kormorane und Fischreiher)besonders stark 

 ausgeprägt ist. Die Anflugschneisen der Vögel befindensich 
u.a. im Bereich der in blau dargestellten, geplanten 

 Trasse.Auf dem Luftbild sind außerdem wertvolle 
 Waldränder, alte Baumalleenmit einheimischen Gehölzen 

 und Wohnhäuser zu erkennen die sich naheder geplanten 
 Trasse befinden. Außerdem würde hier dasLandschaftsbild 

 massiv beeinträchtigt werden. Hier kommen gleichmehrere 
Raumwiderstände zum Tragen, die hier berührt 

 würden.Betroffenheit: Aufgrund der Ein- und 
 Ausführungspunkte in denEngstellen, sowie den 

 einzuhaltenden Abstandskreisen muss die geplanteLeitung 
durch den Wald führen, der nicht unbeträchtlich 

 abgeholztwerden müsste. Die Betroffenheit in finanzieller 
 Hinsicht wäre groß.Außerdem müsste dieser Waldbestand 

 an anderer Stelle kompensiertwerden. Bei gering zu 
 Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächenwäre dies 

nicht einfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste hier 
  mitumziehen.An dieser Stelle wird auch nochmals auf den 

 Einwand der FamilieMiddendorf hingewiesen. Familien 
 Middendorf hat in diesem geplantenTrassenabschnitt einige 

  Vogelarten aufgeführt die hier beeinträchtigtwürden.Aus 
 dem Einwand der Familie Middendorf heißt es:In diesem 

schönen ländlichen Bereich sind viele Vogelarten zu finden, 
 dieunserer Meinung nach besonders schützenswert sind. 

 Bussarde habendirekt an unserem Weg ihre Einflugschneise. 
 Direkt auf dieser Höhescheint die neu geplante Trasse zu 

  verlaufen. Dieses können wir so nichthinnehmen.Des 
Weiteren fliegen zurzeit jeden Nachmittag (gegen 16 Uhr) 

 vieleGraugänse von Osten Richtung Westen. Es sind 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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 Schwärme mit einergeschätzten Vogelanzahl von ca. 30 
 Gänsen.Auch befinden sich Kormorane, Silberreiher und 

 Graureiher täglich anunseren Teichanlagen (Sumpfgebiet). In 
 den Wintermonaten in einersehr hohen Anzahl (ca.20-30 

 Stück). Auch Eisvögel haben an unserenTeichanlagen ihr 
 Zuhause.Viele diverse andere Vogelarten sind hier noch zu 

 finden. Unter anderemUhu, Eule, Habicht, Krähen, Sperber, 
 Nilgänse, Grün-, Schwarz- undBuntspecht. Wir möchten 

 diese Vogelarten nicht durch eine neu geplanteTrasse 
 verlieren.Auch eine große Anzahl von Fledermäusen ist hier 

 zu finden. Gerade inden Sommermonaten sieht man sie 
 abends täglich. Eine aktuelle Studie,ob und inwieweit 

 Fledermäuse durch eine Stromtrasse in ihrerLebensweise 
 eingeschränkt sind, gibt es leider nicht. Zweifelsfrei istjedoch 

der Punkt, dass der naheliegende Wald bei uns abgeholzt 
 werdenmüsste. Hierdurch verlieren Fledermäuse und viele 

 andere Tiere ihreRückzugsmöglichkeit und ihren 
Lebensraum.

Fauna, auch Avifauna Betroffenheit: Auf der zweiten Luftbilddarstellung sind die 
 besonderenNassbereiche, als auch die Brachfläche für 

 Bodenbrüter zu erkennen. DerWald ist naturüberlassen und 
 entsprechend als wertvoll einzustufen. DerWald ist ein 

besonderes Dickicht und reich an Tieren und Vögeln. 
 DieRandbereiche des Waldes bieten Schutz vor Wind als 

 Windschneise undschnelle Rückzugsmöglichkeit für Tiere, 
 die vor Raubwild flüchtenmüssen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
 unzureichendberücksichtige Raumplanung und 
 WaldbereicheKriterium: Unzureichend berücksichtigte Moor, 

 Nassbereiche, Bäche,Tümpel und naturüberlassene 
 Feuchtbereiche mit Urwald im TütingerFeld, wo Frösche und 

 dergleichen vorzufinden sind, die von großenVogelarten wie 
Störchen angeflogen werden. An dieser Stelle sei 

 auchnochmals auf das Gutachten von Prof. Dr. Gellermann 
 hingewiesen,welches im Auftrag der Familien Schmidt-

 Ankum und Meyer zu Startenerstellt wurde. Herr Prof. Dr. 
 Gellermann hat diesen Bereich umfassendanalysiert und hat 

 entsprechende Schlussfolgerungen imEinwendungsverfahren 
vorgetragen.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schwer 
ausgleichbaren Lebensräumen (Moore, Nassbereiche, Wälder, 
etc.) angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die wenigen 
vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von schwer ausgleichbaren 
Lebensräumen ist im Zusammenhang mit der 
Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren. "
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Fauna, auch Avifauna Die Moore dienen zudem als Zufluchtsorte für alle sonstigen 
 Tierartenwie auch Rehwild und sonstigen Niederwild. Als 

 Landschaft ist zudemdiese Natürlichkeit gefährdet. Hier 
 verlaufen Wege, die auch von vielenMenschen genutzt 
 werden, um in die Natur zu kommen.Der Wald müsste der 

 Trasse komplett weichen und würde einenbesonders 
erheblichen Eingriff in die Natur-, Tier und 

 Vogelweltdarstellen. Die Betroffenheit in finanzieller Hinsicht 
 wäre groß. Außerdemmüsste dieser Waldbestand an anderer 

 Stelle kompensiert werden. Beigering zu Verfügung 
 stehenden landwirtschaftlichen Flächen wäre diesnicht 

einfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste hier mit 
 umziehen.Zum Thema Fledermausschutzbedürftigkeit finden 

 sich auch hilfreicheInfos auf den Internetseiten des 
 Bundesministeriums für Umwelt,Naturschutz, Bau und 

 Reaktorsicherheit gesichert mit Stand vom23.12.2017 und 
Link https://www.bmub.bund.de/themen/naturbiologische-
 
vielfalt-

 arten/artenschutz/internationalerartenschutz/fledermaeuse/ 
 :Die Fledermäuse sind eine besonders gefährdete Ordnung 

 der Säugetiere. Zulange schon bekannten Gefahren, wie 
 dem Einsatz von Bioziden oder derZerstörung von Quartieren 

und Lebensräumen, sind neue Gefahren und 
 Risikenhinzugekommen: So die Tötung an Windenergie-

 Anlagen. ZahlreicheFledermausarten legen zwischen ihren 
 Sommer- und WinterquartierenWanderungen von Hunderten 

 von Kilometern zurück und überqueren dabeiStaatsgrenzen 
und benötigen auf ihren Wegen sichere Rast- und 
Nahrungsplätze. Eine internationale Zusammenarbeit zum 

 Fledermausschutz istdaher geboten. Vor diesem Hintergrund 
 wurde "EUROBATS" geschaffen:EUROBATS ist ein 

Abkommen zur Erhaltung der 
 europäischenFledermauspopulationen (Agreement on the 

 Conservation of Populations ofEuropean Bats). Auch dieser 
völkerrechtlich verbindliche Vertrag steht unter 

 derSchirmherrschaft der Bonner Konvention. Der Sitz des 
 Sekretariats befindet sichdeshalb auf dem UN-Campus in 

 Bonn.Zurzeit umfasst das Abkommen 35 Staaten, welche 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 sich dazu verpflichtet haben,die 45 europäischen 
Fledermausarten zu schützen. Das Abkommen 

 schließtPopulationen mit ein, die zeitweilig Europa verlassen 
 und Nordafrika oderVorderasien erreichen. Daher können 

 auch Staaten dieser Regionen seit 2010Mitgliedstaaten 
 werden.Die EU ist keine EUROBATS-Vertragspartei – 

 sämtliche europäischenFledermausarten sind aber in 
 Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie(92/43 EG – 

kurz "FFH") erfasst und auch in den Anhängen I und II der 
 FFHwird dem Fledermausschutz Rechnung getragen. 

 Darüber hinaus beabsichtigtdie Europäische Kommission 
 zurzeit die Schaffung eines oder mehrererFledermaus 

 "Action Plans".Die wichtigsten Instrumente zum Schutz des 
 Fledermausbestandes sindRegelungen zur Entnahme von 

Tieren, der Schutz von Quartieren, Jagd- 
 undWandergebieten und die Förderung von Forschung, 

  Monitoring undÖffentlichkeitsarbeit.Ein besonderes akutes 
Problem für den Fledermausschutz stellt die Frage 

 derWindenergienutzung im Wald dar. Deutschland engagiert 
 sich hier zurzeitbesonders bei Forschungsfragen, die 

 Auswirkungen der Windenergienutzung aufFledermäuse im 
Wald betreffen. Aber auch generell 

 stehenFledermauswanderwege beziehungsweise -
 Flugkorridore im Zentrum desgegenwärtigen 

 Forschungsinteresses.Für zwei Fledermausarten, für die 
 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) undfür die 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), hat Deutschland 
 einebesondere Verantwortung, weil ein hoher Anteil der 

 Weltpopulation hiervorkommt. Sie sind daher im 
"Förderschwerpunkt Verantwortungsarten" 

 desBundesprogramms zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
 enthalten und Projektezu deren Schutz können entsprechend 

 aus Bundesmitteln gefördert werden.Nähere Informationen 
 auf der Webseite des Bundesamtes für Naturschutz. Vom 20. 

bis 22. September 2010 fand in Prag die 
 letzteVertragsstaatenkonferenz von EUROBATS statt. Auf 

 dieser Sitzung wurden unteranderem sieben neue Arten in 
 den Anhang des Abkommens mit aufgenommen.Zudem 

wurde der neue Erhaltungs- und Managementplan für die 
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 nächsten vierJahre (2011-2014) verabschiedet. Im 
 September 2014 wird in Brüssel, aufEinladung Belgiens 

(präziser der flämischen, wallonischen und 
 BrüsselerGemeinschaft), die nächste 

 Vertragsstaatenkonferenz stattfinden.Unter dem Dach des 
Abkommens findet einmal jährlich in allen Staaten 

 derVertragsparteien die Europäische Fledermausnacht statt. 
 Es wird von lokalenNatur- und Artenschutzverbänden 

 organisiert und dient der Information überheimische 
Fledermauspopulationen und deren Lebensräume. 

 DieFledermausnacht gilt als besonders familien- und 
 kinderfreundlich. Je nachVeranstalter werden Ausstellungen, 

 Filmvorführungen und Vorträge angeboten,oft auch 
abendliche Exkursionen zu Fledermausquartieren und 

 Jagdgebieten.Dabei können Fledermäuse nicht nur 
 beobachtet, sondern mit Hilfe von sogenannten 

Fledermausdetektoren auch akustisch wahrgenommen 
 werden.2011 riefen die Bonner Konvention und EUROBATS 

 gemeinsam die Initiative"Year of the Bat" ins Leben. Sie 
 erklärten das Jahr 2011 und 2012 zumFledermausjahr. Die 

gemeinsame Kampagne hatte das Ziel 
 derSympathiewerbung für Fledermäuse, um insbesondere 

 Quartiere in Menschen-Nähe besser vor Zugriffen zu 
 schützen.Gerade zum Schutz von Quartieren hat sich das 

 Bundesumweltministerium inden letzten Jahren besonders 
engagiert und den Erwerb und die Sicherung 

 vonFledermausquartieren in einem der größten Quartiere 
 Westdeutschlands, demMayener Grubenfeld in der 

 Vulkaneifel, gefördert. Geplant ist hier zudem dieEinrichtung 
eines Informationszentrums, das dieses bedeutende Quartier 

 undFragen des Fledermausschutzes der Öffentlichkeit 
 vermitteln soll.Innerhalb Eurobats hat sich Deutschland 

 besonders dafür eingesetzt, denFledermausschutz auch über 
 die Grenzen Europas hinaus voranzubringen – diesauch im 

Bewusstsein, dass zahlreiche europäische 
 Fledermauspopulationen imAustausch mit Nordafrika oder 

Kleinasien stehen.
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Fauna, auch Avifauna Die weitläufige Meinung, dass die Vögel in einem Bereich nur 
 in RichtungOsten zum Sonnenaufgang abfliegen, kann so 

 nicht gehalten werden.Demnach wären laut 
 Antragsunterlagen Amprions Brut- und Gastvögelnur auf der 

Ostseite des Mühlenbaches vorzufinden (Rotes Kreuz 
 rechtsauf der Darstellung). Genau das Gegenteil ist der Fall. 

 Die Tier- undVogelwelt findet aufgrund der Geografie, als 
 auch aufgrund derTopografie auf der Westseite des 

 Mühlenbaches statt. Der Mühlenbachhat sich scharf in die 
 Landschaft reingeschnitten. Das Erdreich aufdessen Ostseite 

 steigt stark an. An dem Hang befinden sich alteheimische 
Bäume in Form eines sehr langen Waldstreifens. 

 DieserWaldstreifen mit seinem Hang stellt geografisch eine 
 Art Barriere dar.Der Bach mit seinem stark fließenden 

 Gewässer, als auch die attraktivenMoor, Bruch und 
Flachbodennistbereiche sind auf der Westseite vorzufinden. 
Das Leben der Tier- und Vogelwelt orientiert sich genau 

 ausdiesen Gründen in die westlichen Bereiche hin zur 
 geplantenStromtrasse. Dies zeigen eigene Beobachtungen 

 und lässt sich aus denvor genannten Gründen auch 
nachvollziehen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Wertvoller Waldstreifenbestand 

 in Alt-Rüssel an derWehberger Straße bzw. Zur 
 Wittekindsburg müsste der Stromtrasse fastkomplett weichen 

 (in Rot markiert). Die gelben Kennzeichnungen stehenfür 
Wohnhäuser, deren Trassenabstand die 200m weit 

 unterschreitenwürde. Außerdem in Gelb gekennzeichnet sind 
 Feuchtbereiche undTeiche, die von Großvögeln angeflogen 

 und frequentiert werden. Hiersind auch Enten zu finden. Der 
 Waldstreifen dient als Rückzugsgebiet fürviele Tiere aus dem 

Umkreis, die auch zwischen den 
 verschiedenenWaldbereichen wechseln – so auch die 

 Vögel.Der Waldstreifen besteht aus teils sehr alten 
 heimischen Bäumen, wieauf den Fotos zu erkennen ist. 

 Außerdem sind hier rund 200mHainbuchenhecken zu finden 
 und über 20 hochstämmige Obstbäume,sowie über 100m 

Wildstrauchhecken.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Beim Habitatschutz werden keinerlei weitergehenden 
 Aussichten berücksichtigt. So müssenin einer Bewertung von 

hohem Vogelartenaufkommen, die einen besonderen 
 Schutzgenießen, auch Alternativen, sowie vorhandene 

 Umgebungsbedingungen berücksichtigtwerden. Das Land 
Schleswig-Holstein beispielsweise hat in seiner „Empfehlung 

 zurBerücksichtigung der tierökologischen Belange beim 
 Leitungsbau auf derHöchstspannungsebene“ interessante 

 Vorschläge zu bieten. Dem Papier zur Folge geht manin 
Schleswig-Holstein fast flächendeckend davon aus, mit dem 

 Vogelschutz in Konflikt zustehen und gewährleistet dennoch 
den Bau einer Höchstspannungsleitung. Die in Schleswig-
 
Holstein vorkommenden Vogelarten sind weitaus größer und 

 umfangreicher, als dasbeispielsweise im Planungsgebiet der 
 Trasse 51a und 51b der Fall ist. In Schleswig-Holsteinwerden 

diese Konflikte fast vorwiegend durch Markierungssysteme 
 kompensiert. Würdendiese Belange bzw. die Maßstäbe der 

 Schleswig-Holsteiner hier gleichfalls angesetzt, sowürde der 
Korridor C-West wohl in seiner Bewertung komplett anders 

 ausfallen. Es stellt sichdie Frage ob die Bewertungen in 
dieser Frage des Vogelschutzes von Bundesland 

 zuBundesland unterschiedlich sein können und dürfen!

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Der mittlere Bereich von Walsum ausgezogen und detailliert 
 untersucht.In Blau dargestellt sind Wald- und Baumbestände, 

 die besonders alt undschützenswert sind. Hier sind alte 
 heimische Gehölze vorzufinden, dievielen Tieren und Vögeln, 

 aber auch Fledermäusen in einer immerstärker sich 
zersiedelnden Landschaft Unterschlupf bieten. In 

 Gelbdargestellt verläuft der Mühlenbach, der den gesamten 
 Bereich derNiederungen mit Wasser versorgt. Hier findet 

 Natur noch in seinerUrsprünglichkeit statt. In Roten Kreisen 
 dargestellt sind Teiche undBiotope. Rot schraffiert sind die 

 Waldbrüche, die besonders feucht undnaturbelassen sind. 
 Hier sind viele Tiere und Vögel zuhause. In Grünschraffiert 

dargestellt ist die Kompensationsfläche, die immer 
 kurzgehalten wird, sodass im Frühjahr und über dem 

 Sommer hierBodenbrüter nisten können. Insbesondere an 
 dieser Stelle sind auch dieGroßvögel wie Reiher, Storch, 

 Schwäne, Enten, verschiedene Arten vonGreifvögel, 
Fasanen und Rabenvögel anzutreffen. In den Wäldern, 

 auchbei uns direkt nördlich am Haus sind der Grünspecht, 
 der Uhu und derKiebitz, sowie verschiedene Arten von 

Singvögeln anzutreffen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
 unzureichendberücksichtige Raumplanung und 
 WaldbereicheKriterium/Betroffenheit: Parallel zur Walsumer 

 Straße verläuft derWalsumer Bach. In dessen Verlauf sind 
 verschiedenartige Waldbrüchevorzufinden. Angrenzend am 

 Bach und an den Waldbrüchen sindKompensationsflächen, 
 die bewusst kurzgehalten werden, sodass indessen 

Kurzwuchs bodenbrütende Vögel nisten können. In 
 derNahlandschafft, die durch starke Topografie 

 gekennzeichnet ist, sindviele Vogelarten das ganze Jahr 
 über festzustellen. Hier sind neben denBrutvögeln auch viele 

 Gastvögel vorzufinden, die beiderseits entwederdirekt 
gefährdet sind hinsichtlich der roten Liste (Schutzstatus nach 

 §7Bundesnaturschutzgesetz), durch Stromschlag und/oder 
 durch Anflug inBezug auf eine Stromtrasse, als auch indirekt 

 auf den roten ListenNiedersachsens und Deutschlands 
 stehen, aufgrund seines Bezugs aufseine umgebende 

 Natur.In Nahbereich Walsums haben wir an mehreren 
 unterschiedlichen Tagenleicht eine Vielzahl an Vögeln und 

 Gänsen ausgemacht, zu denen wir hierfolgend auch einige 
 Fotos beigefügt haben. In den Bruchwäldern, denBiotopen, 

den Flachwuchswiesen, am Bach und am Waldstreifen 
 sindjedoch weit mehr Vogelarten vorzufinden, die auch sehr 

 häufig dengeplanten Trassenverlauf im Walsumer Esch nicht 
 nur queren, sondernauch dessen landwirtschaftliche Flächen 

 für sich nutzen. Diesbezüglichhaben wir im 
Flächennutzungsplanverfahren zur Erweiterung des GE-

 Gebietesder Samtgemeinde Bersenbrück auch schon gegen 
 denweiteren Ausbau, gerade aufgrund der hier 

 vorgetragenen Tatsachen,Widerspruch 
 eingelegt.Bildnachweise zur Darlegung der Tatsache, dass 

 viele Vögel denBachverlauf mit seinen Biotopen in 
 Wechselbeziehung zu denLandwirtschaftsflächen nutzen, 

 haben wir diesem Einwand folgend auchbeigefügt. Wir haben 
 versucht, den Fotonachweis so zu führen, dassüber seinen 

 Hintergrund die Position des Landstückes verdeutlicht wird.In 
Rot dargestellt der Bereich Walsum in der Gemeinde Ankum. 

 Indessen Mitte befinden sich die Walsumer Straße und 
 parallel dazu derMühlenbach.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  Einwendungsart: Vogel- und ArtenschutzKriterium: 
Unzureichend berücksichtigter Nassbereich im Sitter-

 Feld(Nähe Sitter Weg), wo Frösche und dergleichen 
 vorzufinden sind, die vongroßen Vogelarten wie Störchen 

 angeflogen werden. In blau wäre dergeplante Verlauf der 
 Trasse vorzufinden.Betroffenheit: Die offenen Feldbereich 

 und insbesondere dieNassbereiche werden von den 
 verschiedensten Vogelarten direktangeflogen. Einige 

 Einwendungen von Bürgern gehen auf dieses Themanäher 
ein. So auch in diesem Bereich in Sitter, wo die Leitung 

  genaudrüber hinweg verlaufen würde.Die Auswirkungen 
 ergeben sich aus der Liste der zu schützendenVogelarten, 

dessen Liste am Ende dieser Einwendung als Anhang 
 zufinden ist.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Dabei sind auch verschiedene Großvogelarten wie Weiß- und 
 Schwarzstorch. Ob diesehier nur durchfliegen und Rast 

machen oder auch brüten ist zwar nicht bekannt, kann 
 aberabschließend auch nicht ausgeschlossen werden. 

 Gesichert ist, dass viele weitere Vogelartenwie Eulen, 
Spechte, Fledermäuse und viele weitere andere geschützte 

 Vogelarten hierbrüten. Die Meldungen umfassen auch 
 geschützte Vogelarten, die zwar nicht durch Anflugmit der 

Leitung direkt in Konflikt stehen, aber sehr stark mit Ihrer 
 Umwelt und insbesondereüber den Wäldern mit der Leitung 

passiv im Konflikt stehen – dann, wenn durch die 
 Leitungderen Lebensraum durchschnitten und damit 

 beeinträchtigt wird. In der Summe ist dieseBetroffenheit aus 
unserer Sicht noch höher einzuschätzen, als das 

 beispielsweise in denanderen Korridoren außerhalb Ankums 
 der Fall ist, da dort bei weitem nicht so großeWaldbereiche 

vorhanden sind.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Hinsichtlich der Avifauna schneiden die östlichen Trassenvarianten 
deutlich schlechter ab, da sich mit der Haseniederung und dem 
"VSG Alfsee" wertvolle Offenlandflächen in den Bereichen 

  befinden.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Betroffenheit: Dem Gutachten zu Folge befinden sich 
 imUntersuchungsbereich Wespenbushard (1 Revier), 

 Rohrweihe (1 Revier),Sperberm (1 Revier), Mäusebusshard 
 (3 Reviere), Turmfalke (1 Revier),Kiebitz (10 Reviere), 

Waldschnepfe (2 Reviere), Waldkautz (3 
 Reviere),Heidellerche (3 Reviere) und Feldlerche (11 

 Reviere), sowie viele weitereVogelarten. Eine Stromtrasse 
 steht mit der Vogelwelt daher imeindeutigen Konflikt. 

 Außerdem sind weitere Vogelarten betroffen, dienicht auf der 
roten Listen stehen. Die betroffenen Vögel sind 

 entwederdirekt oder auch indirekt betroffen durch ihre 
 Umwelt, wenn durch diegeplante Leitung ganze 

 Waldbereiche, Alleen oder auch einzelneSolitärbäume 
 abgeholzt müssten. Seitens der Anwohner wurden hierauch 

schon Schwarzstörche gesichtet.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  Einwendungsart: Vogel- und ArtenschutzKriterium: 
Vogelnistung im Bereich der Straße „Auf dem Hofene“ 

 inDruchhorn/Langen. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass 
 hier Störchezuhause sind. An dieser Stelle wird auf das 

 ornithologische Gutachten(Ende 2014) „Hardelage“ von 
 Bernd-Olaf Flore verwiesen. DiesesGutachten kann bei 

Bedarf zur Verfügung gestellt bzw. beschafft 
 werden.Betroffenheit: Der Vogelschutz ist seitens der 

 Gesetzgebung besonderszu berücksichtigen. Dies betrifft 
 nicht nur die Vogelarten, die im direktenKonflikt (Anflug und 

Stromschlag) mit einer Stromleitung stehen 
 (§7Bundesnaturschutzgesetz), sondern auch die gefährdeten 

 Vogelarten, diedurch ihre Umwelt indirekt gefährdet werden 
 könnten (Liste dergefährdeten Brutvogelarten in Osnabrück 
 „Rote Liste Arten inNiedersachsen und Deutschland“. Die 

 Listen sind dieser Einwendung amEnde beigefügt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Als Ergänzung in diesem Widerspruch möchten wir noch 
 darlegen, dasssich auch südlich von Walsum im Bereich 

 Rüssel/Altrüsselschützenswerte Natur befindet, die in 
 direkter Wechselbeziehung zumNaturstreifen Walsum steht. 

 Insbesondere die Vogelwelt frequentiertdiese Bereiche in 
Wechselbeziehung. Die geplante 

 Stromleitungdurchschneidet diesen Bereich teilweise. Die 
 Vogelwelt nutztbekanntlich im Luftraum ein großes 

 Territorium, welches hier durcheine Stromtrasse massiv 
 beeinträchtigt würde. Die farbliche Darstellungist kongruent 

 zu den bereits vorgenannten Darstellungen. Ergänzend istin 
dieser Darstellung in Lila die geplante Trasse zu sehen. In Rot 

 sindeinige Teiche und See zu erkennen. Auf der Darstellung 
unten rechts befindet sich der Lordsee, in dessen Bereich viele 

  Vögel vorzufindensind.Die folgenden Fotos zeigen nur 
 einen kleinen Ausschnitt an Vögeln, diehier in Walsum 

anzutreffen sind.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Um diesen Sachverhalt zu untermauern sei die 
 „NiedersächsischeStrategie zum Arten- und Biotopschutz“ 

 aus Nov. 2011 angeführt. DieseStrategie wurde vom 
 Niedersächsischen Landesbetrieb fürWasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz – NLWKN erlassen. Das Dokument 
umfasst 14 Seiten und ist der Anlage dieser Einwendung 

 zuentnehmen. Außerdem kann dieses Dokument beim 
 NLWKNheruntergeladen werden unter folgenden Link mit 

 Datum vom23.12.2017 
 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/50160Einige 

Zitate aus dieser Strategie sollen dieses Thema hier 
 verfestigen.Was sind Alleen und Baumreihen – Zitat unter 

 1.2.2:Eine Allee ist eine auf beiden Seiten von Bäumen 
 begrenzte Straße oderein solcher Weg. Unter einer Halballee 

 versteht man eine Sonderform derAllee, bei der nur auf einer 
 Seite der Straße oder des Weges eineBaumreihe steht. 

 Baumreihen können auch abseits von Wegen undStraßen 
stehen, meist an Parzellenrändern, und sind nicht selten 

 ausdurchgewachsenen Hecken hervorgegangen. In dieser 
 Abhandlung gehtes ausschließlich um Alleen und 

 Baumreihen aus alten Exemplarenheimischer Baumarten, die 
 eine besondere Bedeutung als Lebensraumgefährdeter Tier- 

 und Pflanzenarten haben. […]Wichtige Kontaktbiotope – Zitat 
 unter 1.3:Hecken und Baumreihen stehen meist im Kontakt 

 zu Acker- oderGrünlandbiotopen. Sie sind z. B. Nisthabitate 
 von Vogelarten, die aufdiesen angrenzenden Flächen ihre 

 Nahrung suchen.Außerdem können derartige 
 Gehölzbestände zur Vernetzung vonWaldgebieten beitragen. 

 Teilweise verlaufen Alleen auch innerhalbgeschlossener 
Waldgebiete […]. Wallhecken verlaufen vielfach auch 

  anWaldrändern.Tier- und Vogelarten die in Alleen und 
 Baumreihen häufig zuhause sind –Zitat unter Punkt 

 1.4.2:Hecken und Baumreihen haben Bedeutung als 
 dauernder oder saisonalerLebensraum (z.B. Brutplatz, 

 Nahrungshabitat) sowie als Leitlinien fürBewegung und 
 Ausbreitung. Nach STREETER et al. (1984, in WEBER2008: 

48f) „werden Hecken in Mitteleuropa von etwa 10.000 
 Tierartenbesiedelt, darunter von der Hälfte der einheimischen 

  Säugetiere und vonfast sämtlichen Reptilien“.Unter den 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Säugetieren sind Arten zu unterscheiden, die Hecken 
 oderBaumreihen/Alleen als Ganzjahreslebensraum nutzen, 

 wie z. B. dieHaselmaus, solche, für die die Strukturen in 
 erster Linie alsWanderleitlinie, Verbindungselement dienen, 

 z. B. für Wildkatze, Luchs,Fischotter und Siebenschläfer oder 
 als Teillebensraum z. B. alsJagdgebiet oder Sommerquartier 

  Bedeutung haben, wie für vieleFledermausarten.Auch 
verschiedene Amphibienarten, insbesondere der Laubfrosch 

 nutzenHecken als wesentliche Strukturelemente in ihrem 
 Landlebensraum(Deckung, Winterquartier, Sonnenplatz, 

 Nahrung, Ausbreitungsachse).Vogelarten des Anhangs I der 
 EU Vogelschutz-Richtlinie, die in Heckenund Altbäumen als 

 Brutvogel vorkommen, sind insbesondere:Schwarzmilan 
 (Milvus migrans), Rotmilan (Milvusmilvus),Sperbergrasmücke 

 (Sylvia nisoria), Neuntöter (Lanius collurio) undOrtolan 
 (Emberiza hortulana).Das konzentrierte Angebot an 

 Futterpflanzen (Blätter, Blüten,Pflanzensäfte), 
Fortpflanzungshabitaten (Alt-, Totholz, Holzmulm) 

 undbesonderen Kleinklimate bietet Lebensrundlagen für 
 diverse TaxaWirbelloser (z. B. holzbewohnende Käfer, 

 zahlreicheSchmetterlingsarten), häufig als Ersatz für den 
 fehlenden LebensraumWald (vgl. KRAFT & PLACHTER 

 2006).Zum Thema Bestand der Baumreihen und Hecken – 
 Zitat Punkt 2.4:Hecken und Baumreihen unterlagen in den 

 letzten Jahrzehnten einemanhaltend negativem 
Bestandstrend. Selbst die gesetzlich 

 geschütztenWallhecken, waren davon nicht ausgenommen. 
 Neben den sukzessiven,schleichenden Rückgang traten 

 markante Ereignisse, die schlagartighohe Verluste bewirken, 
 wie die Flurbereinigungsaktionen in den 1950erbis 1970er 

Jahren oder die EG-Prämienzahlungen für das Abholzen 
  vonObstbäumen in den 1970er Jahren.Die 

Rückgangsursachen sind vielfältig (vgl. v. DRACHENFELS 
 1996,SCHUPP & DAHL 1992, WEBER 1985, 2008, 

 SCHOMANN 2006, RIEDEL &PETERS-OSTENBERG 2007).
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Fauna, auch Avifauna Im Gebiet der Reviere ruht freiwillig die Jagd auf Rebhühner 
 (siehe folgende Abbildung).Intensive Hegebemühungen um 

diese Hühnerart haben in den letzten Jahren zarten 
 Erfolgdarin gezeigt, dass in den Revieren Arens-Fischer, 

 Schulte-Geers und Westerholte wiedereinzelne 
 Rebhuhnketten anzutreffen sind.Ähnlich lohnend zeigten sich 

die Hegebemühungen um die Waldschnepfen und 
 Wildfasane,deren Bestände sich langsam erholen. Mit 

 besonderem Stolz verweisen wir zudem auf den(inzwischen) 
wieder flächendeckenden Besatz an Greifen und Eulen, 

 welcher als klares Indizfür Habitatsverbesserungen in Folge 
 der Hegebemühungen gesehen werden kann. Geradedie 

verbesserte Deckung und die Aufwertung des 
 Nahrungsangebotes durch Blühstreifen undWildwiesen 

haben viele Kleinsäuger erstarken lassen, die letztlich auch 
 den Greifen undEulen als Beute dienen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Waldbereiche, die durch die 

 Trasse (in Blau dargestellt) teilsweichen müssten. Im unteren 
 Roten Kreis ist ein besonders alterSolitärbaum dargestellt, 

 der mitten auf dem Feld steht und bisher immerdort war. 
 Dieser müsste der Trasse weichen.Außerdem sind hier auch 

 wieder alte einheimische Baumreihen amStraßenrand zu 
 erkennen.Betroffenheit: Hier liegt ein alter und wertvoller 

 Baumbestand vor. Indiesem Mischwald sind viele Tiere, 
 Vogelarten und Fledermäuse zuhause.Diese Waldinsel ist 

 Rückzugsraum für all diese Avifauna. Dieser Bereichist von 
starker Topografie gekennzeichnet. Der Wald müsste der 

 Trassein großen Teilen weichen und würde einen besonders 
 erheblichen Eingriffin die Natur-, Tier und Vogelwelt 

 darstellen. Die Betroffenheit infinanzieller Hinsicht wäre für 
 die Eigentümer groß. Außerdem müsstedieser Waldbestand 

an anderer Stelle kompensiert werden. Bei gering 
 zuVerfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächen wäre 

 dies nichteinfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste 
 hier mit umziehen.Wie wichtig ist der Wald. Das wurde vom 

 Bund und Land erkannt. Dazuexitieren entsprechende 
 Gesetze. Die Absichten dieser Gesetze werdenim Internet 

sehr gut erklärt. Wikipedia am 23.12.2017 gesichert 
  unterhttps://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswaldgesetz :Das 

Bundeswaldgesetz (BWaldG) bzw. das Gesetz zur Erhaltung 
 des Waldes undzur Förderung der Forstwirtschaft trat am 2. 

 Mai 1975 in Kraft. Es regelt u. a.die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland, 

 dieForstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse sowie die 
  Förderung derForstwirtschaft.Das Bundeswaldgesetz 

wurde insbesondere für den Zweck erlassen, den 
 Waldwegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) 

 und wegen seinerBedeutung für die Umwelt, insbesondere 
 für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 

Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, 
 dieBodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 

 Infrastruktur und dieErholung der Bevölkerung (Schutz- und 
 Erholungsfunktion) zu erhalten,erforderlichenfalls zu mehren 

 und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftungnachhaltig zu 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 sichern, die Forstwirtschaft zu fördern undeinen Ausgleich 
zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den 

  Belangender Waldbesitzer herbeizuführen.Warum ist der 
 Wald so wichtig für uns Menschen? EineZusammenfassung 

aus dem Internet 
 unterhttps://www.baumpflegeportal.de/aktuell/10_gruende_wa

  rum_menschen_baeume_brauchen/ :10 GRÜNDE WARUM 
 WIR BÄUME BRAUCHENBäume zählen zu den 

beeindruckendsten Lebewesen auf unseren Planeten. 
 Wodas Klima nicht zu trocken oder zu kalt ist, dominieren sie 

 die Landschaft. Wosie wachsen, sind sie der zentrale 
 Baustein des Ökosystems. Unser globalesÖkosystem wäre 

ohne die Leistungen der Bäume kaum vorstellbar. Doch 
 warumsind die mehr als 3 Billionen geschätzten Bäume aus 

 über 60.000 Arten sowichtig für uns? 10 Gründe, warum wir 
 Menschen Bäume benötigen!DER 

SAUERSTOFFPRODUZIERENDE 
 KOHLENSTOFFSPEICHERGRUND 1: 

 SAUERSTOFFPRODUZENT BAUMBäume produzieren wie 
 alle Pflanzen auf der Erde Sauerstoff. Schon ein kleinerBaum 

von nur rund 20 Metern Höhe produziert circa 10.000 Liter 
 Sauerstoff amTag. Das reicht für 5 bis 10 Menschen, die am 

  Tag je 500 bis 2.000 LiterSauerstoff benötigen.GRUND 2: 
 KOHLENSTOFFSPEICHER BAUMBäumen binden 

Kohlenstoffe und bremsen den Klimawandel. Grund ist 
 diePhotosynthese, die die Bäume betreiben, um überhaupt 

 zu wachsen. Bei diesemProzess nehmen Bäume das mit für 
 den Klimawandel verantwortlicheKohlendioxid aus der Luft 

auf. Unter Lichteinfluss zerlegen sie das Gas in 
 seineBestandteile und verwandeln es in organische 

 Materialen wie zum Beispiel Holz.Für einen Kubikmeter Holz 
 verbraucht ein Baum dabei durchschnittlich eineTonne CO². 

Nebenprodukt der Photosynthese ist übrigens der Sauerstoff 
   ausGrund 1.GRUND 3: STAUBFILTER BAUMBäume 

gelten als die „Grüne Lunge“ der Städte. Das kommt davon, 
 dass sieStäube und Partikel aus der Luft filtern. Ein Baum 

 filtert über seine Blätter oderNadeln bis zu 100 Kilogramm 
 Staub pro Jahr aus der Luft. Bei Regen fließt dergesammelte 

Staub am Stamm entlang in den Boden ab und ist dauerhaft 
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  ausder Luft entnommen.GRUND 4: LEBENSRAUM 
 BAUMAuf unsere Erde leben ungefähr 30 bis 60 Millionen 

 Arten. Davon sind inDeutschland schätzungsweise 6.700 
 Tierarten auf Bäume und Wälderangewiesen. Bäume bieten 

Nistplätze, Nahrung, Lebensraum und Schutz für 
 dieunterschiedlichsten Tiere. Von kleinsten Insekten bis zu 

 großen Raubtieren istalles vertreten.

Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier inDurchhorn „Zum 
 Druchhorner Feld“ und bei der Zufahrt zum Hof Menke.Diese 

Bäume beherbergen eine Menge Nistvögel und bieten 
 Kleintierenviel Schutz. Außerdem dient der Streifen dem 

 Windbruch vielen weiterenwichtigen Funktionen im 
 Raum.Auf der ersten Abbildung in Rot sind die Baumreihen 

 zu finden. Auf derzweiten Seite die Anflugrichtungen in Gelb 
 von Vögeln und in Blau diegeplante Trasse. Die Nähe der 

 Trasse hätte gewaltige Auswirkungen aufdie Natur und 
 Vogelwelt, insbesondere in Bezug zur Nähe des Mooresund 

 der aufgeständerten Vogelnistung.Das Thema Alleen und 
 Baumreihen wurde in den Antragsunterlagenunzureichend 
 bis gar nicht berücksichtigt. Dabei sind dieseBaumbestände 

in unserem Lebensraum äußerst wichtig. In 
 einerlandwirtschaftlich geprägten Umgebung sind diese 

 Naturschneisen sehrwichtig, da sie der Tier- und Vogelwelt 
 äußerst nützlich sind. DieseBaumreihen bieten 

 Rückzugsgebiete, die schnell von Tieren und allenVogelarten 
erreicht werden können. Außerdem bieten diese 

 BaumreihenSchutz vor Wind. Sie dienen als Windbrecher. In 
 der Summe bieten sieim Land und im Bund einen 

 erheblichen Beitrag am gesamtenBaumbestand und tragen 
 zu den ökologischen Effekten enorm bei. Ausdiesen und 

vielen weiteren Gründen kann und darf dies nicht erst 
 imPlanfeststellungsverfahren berücksichtigt werden. Die 

 Raumwiderstände,die sich hieraus ergeben, müssen sofort 
 mitberücksichtigt werden,sodass eine gleichartige Bewertung 

 in dieser Hinsicht unter denverschiedenen Korridoren auch 
möglich wird.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier in Sitter„Im Orte“ 
und „Zum Ahauser Berg“. Diese Bäume beherbergen 

 eineMenge Nistvögel und bieten Kleintieren viel Schutz. 
  Außerdem dient derStreifen dem Windbruch.Auf der 

Abbildung in Rot sind die Baumreihen zu finden, in Blau 
 diegeplante Trasse. Die Nähe der Trasse hätte gewaltige 

  Auswirkungen aufdie Natur und Vogelwelt.An der Straße 
 „Zum Ahauser Berg“ ist der Baumstreifen beidseitig alsAllee 

vorzufinden mit besonders erhaltenswerter Substanz für 
 dasLandschaftsbild als auch für die Tier- und 

 Vogelwelt.Betroffenheit: Hier wird auf das Dokument 
 „Niedersächsische Strategiezum Arten- und Biotopschutz“ 

 aus Nov. 2011 verwiesen. Diese Strategiewurde vom 
Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
und werden daher nicht nochmals wiederholt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier in Sitter„Beim 
Berdelteich“ und „Zum Speckbuck“. Diese Bäume 

 beherbergeneine Menge Nistvögel und bieten Kleintieren viel 
  Schutz. Außerdem dientder Streifen dem Windbruch.Auf 

der Abbildung in Rot sind die Baumreihen zu finden, in Blau 
 diegeplante Trasse. Die Nähe der Trasse hätte gewaltige 

  Auswirkungen aufdie Natur und Vogelwelt.Ein Teil 
Baumreihenstrecke ist auf beiden Straßenseiten als 

  Alleevorzufinden.Außerdem sind in den zwei kleineren 
 Roten Kreisen wertvolle sehr alteheimische und 

schützenswerte Einzelbäume (Solitärbäume) zu finden, 
  dieder Trasse weichen müssten.Betroffenheit: Hier wird auf 

 das Dokument „Niedersächsische Strategiezum Arten- und 
Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 

 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 
 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 

 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 
 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 

und werden daher nicht nochmals wiederholt.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Eine Natur- und Artschutzrechtliche Beurteilung kann daher 
 nur erfolgen, wenndie Untersuchungsräume weiter 

 voneinander getrennt sind. So übt der Vogelschutzbereicham 
Alfsee nicht nur in Richtung Osten seine Schutzwirkung aus, 

 sondern auch bis in weiteTeile der westlichen Korridore. Nur, 
 weil ein Gutachter den Vogelflug nur in die östlicheRichtung 

kartiert hat (aufgehende Sonne, nur am Morgen kartiert) 
 bedeutet dies nicht, dassdie Vogelarten auch im 

Tagesverlauf in die westliche Richtung aufbrechen, um sich 
 zuversorgen. Abseits dessen muss festgehalten werden, 

 dass sich im Verlauf und über demAlfsee bereits ein 110kV 
Stromleitung befindet mit dessen die dort 

 vorkommendenVogelarten anscheinend auch ohne 
 Markierungsmaßnahmen keine Probleme haben. Würdedie 

vorhandene Stromleitung eine besondere Betroffenheit 
 auslösen, dann wäre diese wohlschon längst verlegt worden. 

Die Schutzbelange scheinen dem Bestandsschutz aktuell 
 zumindestens jetzt noch nicht zu überwiegen. Abweichend 

 davon, so zeigen die vielenEinwendungen der Bürger aus 
Ankum, gibt es hier auch viele Vogelarten, die 

 schützenswertsind.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Artenschutz Die Moore dienen zudem als Zufluchtsorte für alle sonstigen 
 Tierartenwie auch Rehwild und sonstigen Niederwild. Als 

 Landschaft ist zudemdiese Natürlichkeit gefährdet. Hier 
 verlaufen Wege, die auch von vielenMenschen genutzt 
 werden, um in die Natur zu kommen.Der Wald müsste der 

 Trasse komplett weichen und würde einenbesonders 
erheblichen Eingriff in die Natur-, Tier und 

 Vogelweltdarstellen. Die Betroffenheit in finanzieller Hinsicht 
 wäre groß. Außerdemmüsste dieser Waldbestand an anderer 

 Stelle kompensiert werden. Beigering zu Verfügung 
 stehenden landwirtschaftlichen Flächen wäre diesnicht 

einfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste hier mit 
 umziehen.Zum Thema Fledermausschutzbedürftigkeit finden 

 sich auch hilfreicheInfos auf den Internetseiten des 
 Bundesministeriums für Umwelt,Naturschutz, Bau und 

 Reaktorsicherheit gesichert mit Stand vom23.12.2017 und 
Link https://www.bmub.bund.de/themen/naturbiologische-
 
vielfalt-

 arten/artenschutz/internationalerartenschutz/fledermaeuse/ 
 :Die Fledermäuse sind eine besonders gefährdete Ordnung 

 der Säugetiere. Zulange schon bekannten Gefahren, wie 
 dem Einsatz von Bioziden oder derZerstörung von Quartieren 

und Lebensräumen, sind neue Gefahren und 
 Risikenhinzugekommen: So die Tötung an Windenergie-

 Anlagen. ZahlreicheFledermausarten legen zwischen ihren 
 Sommer- und WinterquartierenWanderungen von Hunderten 

 von Kilometern zurück und überqueren dabeiStaatsgrenzen 
und benötigen auf ihren Wegen sichere Rast- und 
Nahrungsplätze. Eine internationale Zusammenarbeit zum 

 Fledermausschutz istdaher geboten. Vor diesem Hintergrund 
 wurde "EUROBATS" geschaffen:EUROBATS ist ein 

Abkommen zur Erhaltung der 
 europäischenFledermauspopulationen (Agreement on the 

 Conservation of Populations ofEuropean Bats). Auch dieser 
völkerrechtlich verbindliche Vertrag steht unter 

 derSchirmherrschaft der Bonner Konvention. Der Sitz des 
 Sekretariats befindet sichdeshalb auf dem UN-Campus in 

 Bonn.Zurzeit umfasst das Abkommen 35 Staaten, welche 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen (u.a. Fledermäuse) durchgeführt. Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 sich dazu verpflichtet haben,die 45 europäischen 
Fledermausarten zu schützen. Das Abkommen 

 schließtPopulationen mit ein, die zeitweilig Europa verlassen 
 und Nordafrika oderVorderasien erreichen. Daher können 

 auch Staaten dieser Regionen seit 2010Mitgliedstaaten 
 werden.Die EU ist keine EUROBATS-Vertragspartei – 

 sämtliche europäischenFledermausarten sind aber in 
 Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie(92/43 EG – 

kurz "FFH") erfasst und auch in den Anhängen I und II der 
 FFHwird dem Fledermausschutz Rechnung getragen. 

 Darüber hinaus beabsichtigtdie Europäische Kommission 
 zurzeit die Schaffung eines oder mehrererFledermaus 

 "Action Plans".Die wichtigsten Instrumente zum Schutz des 
 Fledermausbestandes sindRegelungen zur Entnahme von 

Tieren, der Schutz von Quartieren, Jagd- 
 undWandergebieten und die Förderung von Forschung, 

  Monitoring undÖffentlichkeitsarbeit.Ein besonderes akutes 
Problem für den Fledermausschutz stellt die Frage 

 derWindenergienutzung im Wald dar. Deutschland engagiert 
 sich hier zurzeitbesonders bei Forschungsfragen, die 

 Auswirkungen der Windenergienutzung aufFledermäuse im 
Wald betreffen. Aber auch generell 

 stehenFledermauswanderwege beziehungsweise -
 Flugkorridore im Zentrum desgegenwärtigen 

 Forschungsinteresses.Für zwei Fledermausarten, für die 
 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) undfür die 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), hat Deutschland 
 einebesondere Verantwortung, weil ein hoher Anteil der 

 Weltpopulation hiervorkommt. Sie sind daher im 
"Förderschwerpunkt Verantwortungsarten" 

 desBundesprogramms zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
 enthalten und Projektezu deren Schutz können entsprechend 

 aus Bundesmitteln gefördert werden.Nähere Informationen 
 auf der Webseite des Bundesamtes für Naturschutz. Vom 20. 

bis 22. September 2010 fand in Prag die 
 letzteVertragsstaatenkonferenz von EUROBATS statt. Auf 

 dieser Sitzung wurden unteranderem sieben neue Arten in 
 den Anhang des Abkommens mit aufgenommen.Zudem 

wurde der neue Erhaltungs- und Managementplan für die 
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 nächsten vierJahre (2011-2014) verabschiedet. Im 
 September 2014 wird in Brüssel, aufEinladung Belgiens 

(präziser der flämischen, wallonischen und 
 BrüsselerGemeinschaft), die nächste 

 Vertragsstaatenkonferenz stattfinden.Unter dem Dach des 
Abkommens findet einmal jährlich in allen Staaten 

 derVertragsparteien die Europäische Fledermausnacht statt. 
 Es wird von lokalenNatur- und Artenschutzverbänden 

 organisiert und dient der Information überheimische 
Fledermauspopulationen und deren Lebensräume. 

 DieFledermausnacht gilt als besonders familien- und 
 kinderfreundlich. Je nachVeranstalter werden Ausstellungen, 

 Filmvorführungen und Vorträge angeboten,oft auch 
abendliche Exkursionen zu Fledermausquartieren und 

 Jagdgebieten.Dabei können Fledermäuse nicht nur 
 beobachtet, sondern mit Hilfe von sogenannten 

Fledermausdetektoren auch akustisch wahrgenommen 
 werden.2011 riefen die Bonner Konvention und EUROBATS 

 gemeinsam die Initiative"Year of the Bat" ins Leben. Sie 
 erklärten das Jahr 2011 und 2012 zumFledermausjahr. Die 

gemeinsame Kampagne hatte das Ziel 
 derSympathiewerbung für Fledermäuse, um insbesondere 

 Quartiere in Menschen-Nähe besser vor Zugriffen zu 
 schützen.Gerade zum Schutz von Quartieren hat sich das 

 Bundesumweltministerium inden letzten Jahren besonders 
engagiert und den Erwerb und die Sicherung 

 vonFledermausquartieren in einem der größten Quartiere 
 Westdeutschlands, demMayener Grubenfeld in der 

 Vulkaneifel, gefördert. Geplant ist hier zudem dieEinrichtung 
eines Informationszentrums, das dieses bedeutende Quartier 

 undFragen des Fledermausschutzes der Öffentlichkeit 
 vermitteln soll.Innerhalb Eurobats hat sich Deutschland 

 besonders dafür eingesetzt, denFledermausschutz auch über 
 die Grenzen Europas hinaus voranzubringen – diesauch im 

Bewusstsein, dass zahlreiche europäische 
 Fledermauspopulationen imAustausch mit Nordafrika oder 

Kleinasien stehen.
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Artenschutz Darüber hinaus ist festzustellen, dass insbesondere an 
 Sommerabendenan unserem Grundstück starker Flugbetrieb 

 durch Fledermäuse zuvernehmen ist. Beobachtungen haben 
 gezeigt, dass die Fledermäusesowohl aus den 

Waldbereichen in Walsum kommen, als auch aus den 
 anunseren Höfen direkt bestehendem alten Baumbestand. 

 Die Fledermäusenisten auch in den Gehöften selbst. Die 
 Nähe zur geplanten Stromtrassestufen wir in dieser Hinsicht 

 als besonders problematisch ein, da immernoch umstritten 
ist, in wie weit die Fledermäuse hier ein 

 Konfliktpotentialdarstellen. Vorzufinden sind hier Kolonien 
 von Zwergfledermaus,Breitflügelfledermaus, Kleiner 

 Bartfledermaus und Braunem Langohr inund an den 
Gebäuden sowie in den Waldbereichen an den Höfen und 

 inden Bruchwäldern. Fotos können wir hierzu leider keine 
 liefern, da essich äußerst schwierig darstellt diese zu 
 fotografieren.Der nördliche Bereich von Walsum ausgezogen 
 und detailliertuntersucht. In Blau dargestellt sind Wald- und 

 Baumbestände, diebesonders alt und schützenswert sind. 
 Hier sind alte heimische Gehölzevorzufinden, die vielen 

 Tieren und Vögeln, aber auch Fledermäusen ineiner immer 
 stärker sich zersiedelnden Landschaft Unterschlupf bieten.In 

Gelb dargestellt, verläuft der Mühlenbach, der den gesamten 
 Bereichder Niederungen mit Wasser versorgt. Hier findet 

 Natur noch in ihrerUrsprünglichkeit statt. In Roten Kreisen 
 dargestellt sind Teiche undBiotope. Rot schraffiert sind die 

 Waldbrüche, die besonders feucht undnaturbelassen sind. 
Hier sind viele Tiere und Vögel zuhause.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden auf Grundlage 
faunistischer Kartierungen und daraus ermittelten Konflikten 
konkrete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG abgeleitet und 
geplant. Die Ausgestaltung der Maßnahmen richtet sich dabei nach 
dem aktuellen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissstand.
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Artenschutz Der mittlere Bereich von Walsum ausgezogen und detailliert 
 untersucht.In Blau dargestellt sind Wald- und Baumbestände, 

 die besonders alt undschützenswert sind. Hier sind alte 
 heimische Gehölze vorzufinden, dievielen Tieren und Vögeln, 

 aber auch Fledermäusen in einer immerstärker sich 
zersiedelnden Landschaft Unterschlupf bieten. In 

 Gelbdargestellt verläuft der Mühlenbach, der den gesamten 
 Bereich derNiederungen mit Wasser versorgt. Hier findet 

 Natur noch in seinerUrsprünglichkeit statt. In Roten Kreisen 
 dargestellt sind Teiche undBiotope. Rot schraffiert sind die 

 Waldbrüche, die besonders feucht undnaturbelassen sind. 
 Hier sind viele Tiere und Vögel zuhause. In Grünschraffiert 

dargestellt ist die Kompensationsfläche, die immer 
 kurzgehalten wird, sodass im Frühjahr und über dem 

 Sommer hierBodenbrüter nisten können. Insbesondere an 
 dieser Stelle sind auch dieGroßvögel wie Reiher, Storch, 

 Schwäne, Enten, verschiedene Arten vonGreifvögel, 
Fasanen und Rabenvögel anzutreffen. In den Wäldern, 

 auchbei uns direkt nördlich am Haus sind der Grünspecht, 
 der Uhu und derKiebitz, sowie verschiedene Arten von 

Singvögeln anzutreffen.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden auf Grundlage 
faunistischer Kartierungen und daraus ermittelten Konflikten 
konkrete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG abgeleitet und 
geplant. Die Ausgestaltung der Maßnahmen richtet sich dabei nach 
dem aktuellen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissstand.

Artenschutz Dabei sind auch verschiedene Großvogelarten wie Weiß- und 
 Schwarzstorch. Ob diesehier nur durchfliegen und Rast 

machen oder auch brüten ist zwar nicht bekannt, kann 
 aberabschließend auch nicht ausgeschlossen werden. 

 Gesichert ist, dass viele weitere Vogelartenwie Eulen, 
Spechte, Fledermäuse und viele weitere andere geschützte 

 Vogelarten hierbrüten. Die Meldungen umfassen auch 
 geschützte Vogelarten, die zwar nicht durch Anflugmit der 

Leitung direkt in Konflikt stehen, aber sehr stark mit Ihrer 
 Umwelt und insbesondereüber den Wäldern mit der Leitung 

passiv im Konflikt stehen – dann, wenn durch die 
 Leitungderen Lebensraum durchschnitten und damit 

 beeinträchtigt wird. In der Summe ist dieseBetroffenheit aus 
unserer Sicht noch höher einzuschätzen, als das 

 beispielsweise in denanderen Korridoren außerhalb Ankums 
 der Fall ist, da dort bei weitem nicht so großeWaldbereiche 

vorhanden sind.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Artenschutz Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund SolitärbäumeKriterium: Wertvolle 

 Baumreihen alter heimischer Bäume hier inDurchhorn „Zum 
 Druchhorner Feld“ und bei der Zufahrt zum Hof Menke.Diese 

Bäume beherbergen eine Menge Nistvögel und bieten 
 Kleintierenviel Schutz. Außerdem dient der Streifen dem 

 Windbruch vielen weiterenwichtigen Funktionen im 
 Raum.Auf der ersten Abbildung in Rot sind die Baumreihen 

 zu finden. Auf derzweiten Seite die Anflugrichtungen in Gelb 
 von Vögeln und in Blau diegeplante Trasse. Die Nähe der 

 Trasse hätte gewaltige Auswirkungen aufdie Natur und 
 Vogelwelt, insbesondere in Bezug zur Nähe des Mooresund 

 der aufgeständerten Vogelnistung.Das Thema Alleen und 
 Baumreihen wurde in den Antragsunterlagenunzureichend 
 bis gar nicht berücksichtigt. Dabei sind dieseBaumbestände 

in unserem Lebensraum äußerst wichtig. In 
 einerlandwirtschaftlich geprägten Umgebung sind diese 

 Naturschneisen sehrwichtig, da sie der Tier- und Vogelwelt 
 äußerst nützlich sind. DieseBaumreihen bieten 

 Rückzugsgebiete, die schnell von Tieren und allenVogelarten 
erreicht werden können. Außerdem bieten diese 

 BaumreihenSchutz vor Wind. Sie dienen als Windbrecher. In 
 der Summe bieten sieim Land und im Bund einen 

 erheblichen Beitrag am gesamtenBaumbestand und tragen 
 zu den ökologischen Effekten enorm bei. Ausdiesen und 

vielen weiteren Gründen kann und darf dies nicht erst 
 imPlanfeststellungsverfahren berücksichtigt werden. Die 

 Raumwiderstände,die sich hieraus ergeben, müssen sofort 
 mitberücksichtigt werden,sodass eine gleichartige Bewertung 

 in dieser Hinsicht unter denverschiedenen Korridoren auch 
möglich wird.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schwer 
ausgleichbaren Lebensräumen (Gehölzbestände, Wälder, Moore) 
angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die unvermeidbare 
Betroffenheit von Wäldern und Gehölzen (z.B. Wallhecken) ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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Artenschutz Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Waldbereiche, die durch die 

 Trasse (in Blau dargestellt) teilsweichen müssten. Im unteren 
 Roten Kreis ist ein besonders alterSolitärbaum dargestellt, 

 der mitten auf dem Feld steht und bisher immerdort war. 
 Dieser müsste der Trasse weichen.Außerdem sind hier auch 

 wieder alte einheimische Baumreihen amStraßenrand zu 
 erkennen.Betroffenheit: Hier liegt ein alter und wertvoller 

 Baumbestand vor. Indiesem Mischwald sind viele Tiere, 
 Vogelarten und Fledermäuse zuhause.Diese Waldinsel ist 

 Rückzugsraum für all diese Avifauna. Dieser Bereichist von 
starker Topografie gekennzeichnet. Der Wald müsste der 

 Trassein großen Teilen weichen und würde einen besonders 
 erheblichen Eingriffin die Natur-, Tier und Vogelwelt 

 darstellen. Die Betroffenheit infinanzieller Hinsicht wäre für 
 die Eigentümer groß. Außerdem müsstedieser Waldbestand 

an anderer Stelle kompensiert werden. Bei gering 
 zuVerfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächen wäre 

 dies nichteinfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste 
 hier mit umziehen.Wie wichtig ist der Wald. Das wurde vom 

 Bund und Land erkannt. Dazuexitieren entsprechende 
 Gesetze. Die Absichten dieser Gesetze werdenim Internet 

sehr gut erklärt. Wikipedia am 23.12.2017 gesichert 
  unterhttps://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswaldgesetz :Das 

Bundeswaldgesetz (BWaldG) bzw. das Gesetz zur Erhaltung 
 des Waldes undzur Förderung der Forstwirtschaft trat am 2. 

 Mai 1975 in Kraft. Es regelt u. a.die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland, 

 dieForstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse sowie die 
  Förderung derForstwirtschaft.Das Bundeswaldgesetz 

wurde insbesondere für den Zweck erlassen, den 
 Waldwegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) 

 und wegen seinerBedeutung für die Umwelt, insbesondere 
 für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 

Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, 
 dieBodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 

 Infrastruktur und dieErholung der Bevölkerung (Schutz- und 
 Erholungsfunktion) zu erhalten,erforderlichenfalls zu mehren 

 und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftungnachhaltig zu 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 sichern, die Forstwirtschaft zu fördern undeinen Ausgleich 
zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den 

  Belangender Waldbesitzer herbeizuführen.Warum ist der 
 Wald so wichtig für uns Menschen? EineZusammenfassung 

aus dem Internet 
 unterhttps://www.baumpflegeportal.de/aktuell/10_gruende_wa

  rum_menschen_baeume_brauchen/ :10 GRÜNDE WARUM 
 WIR BÄUME BRAUCHENBäume zählen zu den 

beeindruckendsten Lebewesen auf unseren Planeten. 
 Wodas Klima nicht zu trocken oder zu kalt ist, dominieren sie 

 die Landschaft. Wosie wachsen, sind sie der zentrale 
 Baustein des Ökosystems. Unser globalesÖkosystem wäre 

ohne die Leistungen der Bäume kaum vorstellbar. Doch 
 warumsind die mehr als 3 Billionen geschätzten Bäume aus 

 über 60.000 Arten sowichtig für uns? 10 Gründe, warum wir 
 Menschen Bäume benötigen!DER 

SAUERSTOFFPRODUZIERENDE 
 KOHLENSTOFFSPEICHERGRUND 1: 

 SAUERSTOFFPRODUZENT BAUMBäume produzieren wie 
 alle Pflanzen auf der Erde Sauerstoff. Schon ein kleinerBaum 

von nur rund 20 Metern Höhe produziert circa 10.000 Liter 
 Sauerstoff amTag. Das reicht für 5 bis 10 Menschen, die am 

  Tag je 500 bis 2.000 LiterSauerstoff benötigen.GRUND 2: 
 KOHLENSTOFFSPEICHER BAUMBäumen binden 

Kohlenstoffe und bremsen den Klimawandel. Grund ist 
 diePhotosynthese, die die Bäume betreiben, um überhaupt 

 zu wachsen. Bei diesemProzess nehmen Bäume das mit für 
 den Klimawandel verantwortlicheKohlendioxid aus der Luft 

auf. Unter Lichteinfluss zerlegen sie das Gas in 
 seineBestandteile und verwandeln es in organische 

 Materialen wie zum Beispiel Holz.Für einen Kubikmeter Holz 
 verbraucht ein Baum dabei durchschnittlich eineTonne CO². 

Nebenprodukt der Photosynthese ist übrigens der Sauerstoff 
   ausGrund 1.GRUND 3: STAUBFILTER BAUMBäume 

gelten als die „Grüne Lunge“ der Städte. Das kommt davon, 
 dass sieStäube und Partikel aus der Luft filtern. Ein Baum 

 filtert über seine Blätter oderNadeln bis zu 100 Kilogramm 
 Staub pro Jahr aus der Luft. Bei Regen fließt dergesammelte 

Staub am Stamm entlang in den Boden ab und ist dauerhaft 
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  ausder Luft entnommen.GRUND 4: LEBENSRAUM 
 BAUMAuf unsere Erde leben ungefähr 30 bis 60 Millionen 

 Arten. Davon sind inDeutschland schätzungsweise 6.700 
 Tierarten auf Bäume und Wälderangewiesen. Bäume bieten 

Nistplätze, Nahrung, Lebensraum und Schutz für 
 dieunterschiedlichsten Tiere. Von kleinsten Insekten bis zu 

 großen Raubtieren istalles vertreten.

Wald, Forst Außerdem sind auf den Darstellungen und Fotos 
 uzmfangreiche undgroß zusammenhängende Waldgebiete 

 zu erkennen. Aufgrund der EinundAusführungspunkte in den 
 Engstellen, sowie den einzuhaltendenAbstandskreisen muss 

 die geplante Leitung durch den Wald führen, dernicht 
unbeträchtlich abgeholzt werden müsste. Die Betroffenheit 

 infinanzieller Hinsicht wäre groß. Außerdem müsste diese 
 Waldbestandan anderer Stelle kompensiert werden. Bei 

 gering zu Verfügungstehenden landwirtschaftlichen Flächen 
 wäre dies nicht einfach möglich.Denn auch die Tierwelt 

müsste hier mit umziehen.

Die Feintrassierung (einschließlich einer weiteren 
Trassenotimierung), die Ermittlung der Flächeninanspruchnahme 
und daraus entstehende Kompensationsbedarfe sind Gegenstand 
des Planfeststellungsverfahrens. Grundsätzlich sind dabei die 
Naturschutz- und forstrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Die 
Analyse der Betroffenheit landwirtschaftlicher Nutzflächen erfolgt 
ebenfalls im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.

Wald, Forst Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte Überspannung mit 
 einerStromleitung unzulässig wäre. Aber auch eine in 

 Sichtweite flankierendeLeitung in einem Ausmaß, die als 
 bedeutsam und eingreifend einzustufenist, wäre demnach als 

 unzulässig einzustufen und kann nicht ohneweiteres mit 
 anderen Belangen abgewogen werden.Die Moore dienen 

 zudem als Zufluchtsorte für alle sonstigen Tierartenwie auch 
Rehwild und sonstigen Niederwild. Als Landschaft ist 

 zudemdiese Natürlichkeit gefährdet. Hier verlaufen Wege die 
 auch von vielenMenschen genutzt werden, um in die Natur 

 zu kommen.Der Wald müsste der Trasse komplett weichen 
 und würde einenbesonders erheblichen Eingriff in die Natur-, 

 Tier und Vogelweltdarstellen.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Wald, Forst Einige Erhebungen wurden zudem nicht vollständig geliefert. 
 Beispiel: Die Aufsummierungder Streckenlängen über die 

Maßnahme 51a und 51b hinweg wurde nicht für 
 allevorliegenden Konstellationen dargestellt. Diese 

 Summierung wurde anscheinend nur dortangestellt, wo sich 
ein zu erwartendes Ergebnis darstellte. Ein weiteres Beispiel 

 sind dieWaldflächen, deren Größe und Umfang nur in Teilen 
 und nicht vollständig miteinanderverglichen wurden. Diese 

Beispiele lassen sich vielfach fortsetzen.

Wie in Kap. 2.2 der Unterlage 1A (Erläuterungsbericht) dargelegt, 
ist der Neubau einer 380-kV-Leitung zwischen den 
Umspannanlagen in Cloppenburg und nahe dem Punkt Merzen 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Insofern stellen die 
Raumordnungsunterlagen die Untersuchungen zur Maßnahme 51b 
vollumfänglich dar. Das Kap. 6 "Maßnahmenübergreifende 
Betrachtung" der Unterlage 1A umfasst je eine Zusammenfassung 
des übergeordneten Variantenvergleichs für die Maßnahmen 51a 
und 51b.  Die jeweiligen Vorzugsvarianten der Maßnahmen 51a 
und 51b werden zusammensetzt und bilden damit die 
durchgängige Vorzugsvariante des Projektes CCM. Das Kriterium 
"Wald" fließt in beiden Teilmaßnahmen gleichermaßen in den 
Aspekt "Umweltverträglichkeit" ein; eine ausführliche Analyse der 
Einzelkriterien ist nicht Gegenstand der 
maßnahmenübergreifenden Betrachtung. Hier sei auf die 
entsprechenden Unterlagen der Raumordnungsunterlagen 
verwiesen.
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Wald, Forst Einwendungsart: Tourismus, Landschaftsbild, 
 NaherholungKriterium: Die geplante Stromtrasse, in Blau auf 
 der Abbildungdargestellt, würde den Golfplatz vom Artland 

 Golfclub e.V. überspannen,was sicherlich im Konflikt mit der 
 Nutzung zum Golf spielen stehenwürde. Der Golfplatz ist ein 

 wichtiger Bestandteil des staatl. anerkanntenErholungsortes 
 Ankum und zudem Ziel vieler Touristen derSamtgemeinde 

 Bersenbrück.Betroffenheit: Die Touristische Nutzung würde 
 absehbar leiden. DasGesamtbild und damit die 

 Tourismusbranche würden durch die geplanteStromtrasse 
leiden. Ertragseinbußen in seiner Gesamtheit von weit 

 mehrals 20% sind zu befürchten. Ertragseinbußen durch 
 Mitgliederausfallbeim Golfverein wären zu befürchten und 
  dürften sicherlichexistenzbedrohend sein.Außerdem würde 

die Trasse erhebliche Waldbereiche auf der 
  Nordseitedurchschneiden.Zitat aus der Einwendung des 

 Artland Golfclub e.V.:Im nationalen Ranking der Golfclubs 
 zählt der Artland Golfclub wegenseiner sportlichen Anlage 

 und seiner Einbettung in einer „wunderbarenNaturlandschaft“ 
 zu den führenden Golfplätzen in Deutschland (Platz 33von 

735 Clubs in Deutschland im Ranking von 2017 ermittelt 
  von„leading courses“) und ist damit hoch attraktiv.Die 

Freileitung soll nun über eine längere Strecke parallel zum 
 Golfplatzin unmittelbarer Sichtlinie verlaufen. Zu einem Teil 

 liegen Golfbahnen indem Korridor der Stromtrasse, die 
 einzelne Golfbahnen berührt oderüberspannt (s. Anhang). 

 Ein Golfspiel unterhalb einer Freileitung istsportlich nicht 
möglich. Dies reduziert die sportliche Attraktivität und 

 densportlichen Wert des Platzes nachhaltig.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 

 gewichten sind   Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Gehölzen 
oder Waldbereichen wurde bei der Korridorfindung im 
Raumordnungsverfahren unter anderem eine Vermeidung 
angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies betrifft die 
anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, Überspannung mit 
Leiterseilen) ebenso wie baubedingte Wirkfaktoren (bspw. 
Zuwegungen). Für die Festlegung des Trassenverlaufs im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt dieser 
Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3), der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist im 
Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
behandeln.
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz und 
 WaldbereicheKriterium: Unzureichend dokumentierter und 
 unzureichendberücksichtigter Waldbestand am „Sitterberg“. 

 Der Sitterberg ist eineerhöhte Erdformation im Ortsteil Sitter, 
 welche umfangreich von Waldbedeckt ist. Innerhalb des 

 Berges ist ein alter Bunker enthalten.Betroffenheit: Die 
Stromtrasse würde diesen Wald je nach Variante 

 zumGroßteil zerstören. Diese Zerstörung hätte Auswirkungen 
 auf dasLandschaftsbild vom Wanderweg und 

 Erholungsgebiet der Kunkheide, alsauch für die Anwohner in 
 der Umgebung. Die Betroffenheit in finanziellerHinsicht wäre 

groß. Außerdem müsste dieser Waldbestand an 
 andererStelle kompensiert werden. Bei gering zu Verfügung 

 stehendenlandwirtschaftlichen Flächen wäre dies nicht 
 einfach möglich. Denn auchdie Tierwelt müsste hier mit 

 umziehen.Insbesondere das „Sitter Landcafe“ mit seiner 
 Gartenterrasse würdediesen Naturausblick verlieren. Dieses 

 Cafe wird insbesondere aufgrundseiner naturnahen Lage 
 gerne besucht.Die umfangreiche Wohnbebauung ist in dem 

 Trassenbereich alsbesonders eng anzusehen und steht in 
  besonderem Konflikt mit derLeitung.Der Wald bietet den 

 vielen Tieren, wie Rehen, Schutz. DieWaldrandbereiche sind 
 besonders dicht und vielfältig.An dieser Stelle verweisen wir 

 auch auf die umfassend formuliertenEinwendungen der 
 Familien Wilmering, Wiemann-Nierhoff, Dr. Lampe,Gramann, 

Terlutter und Speckjohann. In dessen Einwendungen 
 wurdenumfangreiche Vogelarten aufgeführt die in diesen 

 Waldbereichen zufinden sind.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
 genommen.Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren 

wurde grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Dabei fand eine Differenzierung nach Laub- und 
Nadelwäldern statt, die Rückschlüsse auf die Naturnähe und 
ökologische Wertigkeit der Waldbereiche erlaubt, aber der Ebene 

 des Raumordnungsverfahrens angemessen ist. Für die 
Festlegung des Trassenverlaufs im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren gilt der Vermeidungsgrundsatz 

 gleichermaßen. Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren   . Das Thema der forstrechtlichen Kompensation 
wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrn zu erörtern sein.
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Wald, Forst  GRUND 5: NAHRUNGSQUELLE BAUMBäume bieten eine 
reichhaltige Nahrungsquelle für Mensch und Tier. 

 Blätter,Nadeln und Knospen bieten gerade im Frühling eine 
 lebenswichtige Grundlagefür Wildtiere. Die Blütenpracht 

 bietet Nahrung für Bienen, Hummeln und andereInsekten. 
Doch auch später im Jahr sind Bäume attraktiv. Sie bieten eine 

 Füllean Früchten, Nüssen, Beeren und Samen, dank derer 
  die Tiere wohlbehaltenüber den Winter kommen.GRUND 6: 

 SCHATTENSPENDER BAUMBäume sind hervorragende 
 Schattenspender. Im Sommer nutzen wir sie alsnatürlichen 

Sonnenschutz. Doch auch innerhalb des Hauses kann der 
 BaumVorteile bieten. Ein gut positionierter Baum kann bis zu 

 25 Prozent der Energiezum Heizen und Kühlen reduzieren. 
 Ein einziger Baum verdunstet bis zu 500Liter Wasser am Tag 

 und leistet die Kühlleistung von 10 bis 15 Klimaanlagen.Das 
bedeutet, dass an heißen Sommertagen im Schatten der 

 grünen Riesen diegefühlte Temperaur circa 10 bis 15 Grad 
 niedriger liegt. Auch senkt er dieWindgeschwindigkeit um 85 

  Prozent.GRUND 7: ERHOLUNGSORT WALDEin 
Spaziergang im Wald sehr erholsam. Doch nicht nur die 

 körperliche Aktivitätund die schöne Umgebung tragen dazu 
 bei, dass es uns nach einemWaldspaziergang besser geht. 

 Forscher haben herausgefunden, dass Stoffenamens 
Phytozyden daran beteiligt sind. Sie werden von den 

 Pflanzenausgeschüttet, um sich gegen Erreger zu wehren. 
 Unser Immunsystem profitiertdavon bei dem Besuch im 

 Wald!GRUND 8: UNERSCHÖPFLICHE QUELLE 
 WALDSeit dem 1713 erschienenen Buch „Sylvicultura 

 oeconomica“, gilt Hans Carl vonCarlowitz als der Erfinder der 
 nachhaltigen Forstwirtschaft. Bei seinem Modellgeht es 

darum, nur so viel Holz aus dem Wald zu entnehmen, wie in 
 derselbenZeitperiode nachgewachsen ist. Somit ist der Wald 

 eine nie endende Quelle anBrenn- und Baumaterial, 
Nahrung, Lebensraum, Klimaregulator 

   undErholungsort.GRUND 9: HOLZLIEFERANT WALDDer 
Wald produziert am laufenden Band Holz. Je nach Baumart ist 

 das Holzunterschiedlich viel wert und wächst unterschiedlich 
 schnell. Buche brauchtlänger zum Wachsen, hat aber 

 wertvolleres Holz, da es durch das langsameWachstum 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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dichter und fester ist als beispielsweise Fichtenholz. So Kostet 
 einFestmeter Fichtenholz ungefähr 80 bis 90 Euro, während 

  Buchenholz bei 100 bis130 Euro liegt.GRUND 10: 
 BAUSTOFF HOLZMit Holz zu bauen spart Kosten und auch 

 Energie. Im Vergleich zu Stahl, Betonoder Ziegel ist Holz 
Tragfähiger und das bei geringerem Gewicht. Durch 

 dieschöne Optik kann sogar auf eine Verkleidung verzichtet 
 werden. Passivhäuseraus Holz sparen bis zu 80 Prozent an 

 Heizkosten ein im Vergleich zuherkömmlichen Ziegelbauten. 
 Gleichzeitig bleibt bei Möbeln und Häusern das imHolz 

gespeicherte CO² gebunden. Durch eine langlebige Nutzung 
 des Holzeskönnen wir der Atmosphäre nach und nach CO² 

entziehen.

Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
 unzureichendberücksichtige Raumplanung und 

 Waldbereiche, ArchäologieKriterium: Unzureichend 
 berücksichtigte Waldbereiche, Bäche, Tümpelund 

naturüberlassene Feuchtbereiche. Hier finden viele Tiere 
 undVogelarten Unterschlupf. Die Waldstrukturen sind 

 vergleichsweise großund bilden eine zusammenhängende 
 Insellandschaft aus Waldstrukturenmit besonders 

erhaltenswerten Baumarten. Insbesondere sind dies 
 dieWaldstrukturen nördlich und westlich des Golfplatzes, das 

 Waldstück ander „Bottumer Straße“ „Ecke An der Bockwiede“ 
 und das Waldstückzwischen der B218 und der Straße „Am 

 Hilgenschlopp“. Diese Waldstückemüssten unweigerlich von 
 einer Stromtrasse durchschnitten werden.Betroffenheit: Der 

 Wald ist teilweise naturüberlassen und entsprechendals 
wertvoll einzustufen. Der Wald ist ein besonderes Dickicht und 

 reichan Tieren und Vögeln. Die Randbereiche des Waldes 
 bieten Schutz vorWind als Windschneise und schnelle 

 Rückzugsmöglichkeit für Tiere, dievor Raubwild flüchten 
 müssen.Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte 

 Überspannung mit einerStromleitung unzulässig wäre. Aber 
 auch eine in Sichtweite flankierendeLeitung in einem 

 Ausmaß, die als bedeutsam und eingreifend einzustufenist, 
wäre demnach als unzulässig einzustufen und kann nicht 

 ohneweiteres mit anderen Belangen abgewogen werden.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 

 weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.Das Thema 
der forstrechtlichen Kompensation wird im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrn zu erörtern sein.
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Wald, Forst Betroffenheit: Auf der zweiten Luftbilddarstellung sind die 
 besonderenNassbereiche, als auch die Brachfläche für 

 Bodenbrüter zu erkennen. DerWald ist naturüberlassen und 
 entsprechend als wertvoll einzustufen. DerWald ist ein 

besonderes Dickicht und reich an Tieren und Vögeln. 
 DieRandbereiche des Waldes bieten Schutz vor Wind als 

 Windschneise undschnelle Rückzugsmöglichkeit für Tiere, 
 die vor Raubwild flüchtenmüssen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.

Wald, Forst Auf der Karte im Bereichen Walsum, Alt-Rüssel und Tütingen, 
 entlang des „Alhauser Straße“und „Wehberger Straße“ ist die 

Hegegemeinschaft Walsum und Alt-Rüssel 
 unterwegs.Fernwechsel (Gelb dargestellt) zwischen den 

 vergleichsweise großen Waldbereichen (in Rotdargestellt) 
von Reh- und Damwild, sowie weitere Wildarten. In Blau die 

 wahrscheinlicheFlucht der Stromtrasse. In Magenta sind 
Bereiche zur Schonung des Wildes markiert. 

 DieseBrachflächen werden nur einmal im Jahr bejagt, sodass 
 sich seltene Arten erholen können.Hinzu kommt der Lordsee 

mit den umfangreichen Flugwildarten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die von der geplanten Freileitung ausgehenden 
Wirkfaktoren (Masten im Abstand von ca. 400 m, 
Lichtungscharakter bzw. Gehölzaufwuchs im Schutzstreifen unter 
den Leiterseilen) weder Habitatverluste in inden Einstandsgebieten 
noch Beeinträchtigungen der Wildwechsel des Haarwildes zur 

 Folge haben.Der Lordsee grenzt unmittelbar an die Probefläche 
BV- / GV-57 an, für die im Zuge der Kartierung zum 
Raumordnungsverfahren Vorkommen mehrerer Wasservogelarten 
nachgewiesen wurden. Für das Planfeststellungsverfahren werden 
weitere Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 
Artenschutzes werden geprüft.
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Wald, Forst Alle in dieser Einwendung genannten Reviere partizipieren 
 jagdlich an der landschaftlichreizvollen und wildbiologisch 

wertvollen Feld-Wald-Struktur der Ankumer Höhe. Es handelt 
sich hierbei um den einzigen bewaldeten Höhenzug im weiten 

 Umkreis. Der Bau eineretwaigen Überlandleitung würde zum 
einen das Landschaftsbild zum anderen aber auch 

 dieHabitatsstruktur der gesamten Gegend nachhaltig 
 irritieren. Insbesondere auch, weil eineTrassenführung durch 

mehrere geschlossene Waldgebiete notwendig würde (siehe 
 folgendeAbbildungen). Gerade die Gebiete der Reviere 

 bilden zusammen einen eigenen wertvollenVerbund von 
bewaldeter Fläche und Feldflur, der in seiner Gesamtheit 

  einzigartig in derUmgegend ist.Die folgenden Grafiken 
zeigen hierzu exemplarisch die von der Jägerschaft 

 identifiziertenFernwechsel des Schalenhochwildes. Diese 
 Fernwechsel orientieren sich deutlich sichtbar ander 

vorhandenen Waldstruktur und stellen eine direkte Verbindung 
 mit den Waldgebieten der„Maiburg“ bei Fürstenau her. Es 

verwundert somit wenig, dass eben dieser Gesamtraum 
 derAnkumer Höhe das Kerngebiet der „Damwild-

 Hegegemeinschaft Bersenbrück“ bildet. EineStörung der 
Fernwechsel bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in die 

 Habitate derjeweiligen Wildarten – vor allem des Dam- und 
 Schwarzwildes und wird deshalbgrundsätzlich abgelehnt. Zu 

erwarten sind in der Folge einer etwaigen Störung 
 derHabitatsstrukturen deutliche Erschwernisse in der 

 Populationskontrolle der Schalenwildartenund folglich 
steigende Schäden auf den landwirtschaftlichen Kulturflächen. 

 JeglicheBebauung der Feldflur und Waldgebiete sind 
 abzulehnen, da sie eine weitere Einschränkungdes 

Lebensraums der Niederwildarten und schwere Einschnitte für 
 die Flugwildartenbedeuten würde, vor allem aber würde der 

Bau einer Überlandstromtrasse 
 sämtlicheNaturschutzbemühungen der letzten Jahrzehnte 

 konterkarieren.In wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet jedwede 
 Beeinträchtigung der Revier- bzw.Bestandsqualität deutliche 

Einbußen beim Pachtzins. Insbesondere Revieren 
 mitHochwildbestand droht ein immenser Wertverlust durch 

 die skizzierten Beeinflussungen.Dass die Prüfung und 

Auch bei einer Freileitung beschränkt sich die 
Flächeninanspruchnahme -- und damit der Verlust von Habitaten -- 
auf Maststandorte, die je im Durchschnitt um die 400 m 
voneinander entfernt sind (vgl. Kap. 3.2.3 der Unterlage 1A 
Erläuterungsbericht). Unter den Leiterseilen ist ein Schutzstreifen 
von etwa 55 m Breite erforderlich, in dem (im Falle einer 
Waldüberspannung) eine Aufwuchsbeschränkung auf eine Höhe 
von ca. 7 m zu beachten ist. Auch bei erforderlichen 
Rodungsmaßnahmen bleibt der Nutzungstyp "Wald" grundsätzlich 
bestehen; die betroffenen Flächen entwickeln einen 
Lichtungscharakter und unterliegen bis zum erneuten Erreichen der 
Aufwuchsbeschränkung der natürlichen Sukzession. Mit der 
geplanten Freileitung können sowohl der Verlust von 
Einstandsgebieten als auch eine Unterbrechung von 
Wechselbeziehungen infolge von Zerschneidungseffekten 
ausgeschlossen werden. Die erforderlichen Rodungsarbeiten 
erfolgen in mehrjährigen Abständen und sind mit der allgemeinen 
forstwirtschaftlichen Nutzung der Wälder vergleichbar. Eine 
erhebliche Störung des Wildes, die zu einer Veränderung des 
Raumnutzungsverhaltens im Umfeld der Trasse führen könnte, ist 

 daher nicht zu erwarten.Eine Aussage zur Entwicklung des 
Pachtzinses kann durch die Vorhabenträgerin nicht getroffen 
werden. Aus raumordnerischen Gesichtspunkten ist hierbei kein 
relavanterrelevanter Belang angesprochen. Sofern es sich um 
entschädigungsplfichtige Posten handeln würde, würden 
entsprechende Entschädigungen seitens der Vorhabenträger 
geleistet werden.
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Planung Amprions die vorgenannten Aspekte vernachlässigt 
 bzw.vorsichtshalber gar nicht berücksichtigt, lässt an der 

 planerischen Kompetenz und Sorgfaltdes Netzbetreibers 
zweifeln. Die besondere landschaftliche und biologische 

 Bedeutung derWald-Feld-Struktur der gesamten Ankumer 
 Höhe ist gänzlich vernachlässigt worden. DieseTatsache ist 

jedoch vor allem in der Abwägung mit anderen möglichen 
 Trassenkorridorenkeinesfalls unwichtig, sondern stellt – ganz 

im Gegenteil – ein massives Argument gegen 
 den„Vorzugskorridor“ dar.

Wald, Forst Auf der Karte im Bereich Druchhorn, entlang der Ahauser 
 Straße ist im Druchhorner Feld dieHegegemeinschaft 

Druchhorn unterwegs. Fernwechsel (Gelb dargestellt) 
 zwischen denvergleichsweise großen Waldbereichen (in Rot 

 dargestellt) von Dam- und Schwarzwild, sowieweitere 
Wildarten. In Blau die wahrscheinliche Flucht der Stromtrasse.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die von der geplanten Freileitung ausgehenden 
Wirkfaktoren (Masten im Abstand von ca. 400 m, 
Lichtungscharakter bzw. Gehölzaufwuchs im Schutzstreifen unter 
den Leiterseilen) weder Habitatverluste in inden Einstandsgebieten 
noch Beeinträchtigungen der Wildwechsel zur Folge haben.
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Wertvoller Waldbestand mit 

 angrenzenden Nassbereichen. ImWald ist starke Topografie 
 vorhanden. Der Wald beherbergt eine Vielzahlan Tieren und 

Vögeln. Der Wald hat eine vergleichsweise 
 großeAusprägung. Die in blau dargestellte Trasse würde den 

 Wald erheblichverkleinern und zudem teilen. In Gelb 
 dargestellt sind Fischteiche undder Poggenteich mit 

 Beständen an Fröschen und Molchen.Unzureichend 
berücksichtigte Moor, Nassbereiche, Bäche, Tümpel 

 undnaturüberlassene Feuchtbereiche mit Urwald im Tütinger 
 Feld, woFrösche und dergleichen vorzufinden sind, die von 

 großen Vogelarten wieStörchen angeflogen werden. An 
 dieser Stelle sei auch nochmals auf dasGutachten von Prof. 

 Dr. Gellermann hingewiesen, welches im Auftrag derFamilien 
Schmidt-Ankum und Meyer zu Starten erstellt wurde. Herr 

 Prof.Dr. Gellermann hat diesen Bereich umfassend analysiert 
 und hatentsprechende Schlussfolgerungen im 

  Einwendungsverfahrenvorgetragen.Betroffenheit: Auf der 
zweiten Luftbilddarstellung sind die 

 besonderenNassbereiche, als auch die Brachfläche für 
 Bodenbrüter zu erkennen. DerWald beherbergt einen 

 wertvollen Baumbestand. Der Wald ist einbesonderes 
Dickicht und reich an Tieren und Vögeln. Die 

 Randbereichedes Waldes bieten Schutz vor Wind als 
 Windschneise und schnelleRückzugsmöglichkeit für Tiere, 

 die vor Raubwild flüchten müssen.Hier im Wald sind auch 
 diverse Arten von Fledermäusen zu Hause. Sohat es vor 

einigen Jahren eine Untersuchung gegeben, die durch 
 „Denseund Lorenz“ im Bereich des Wohnhauses der Familie 
 Niebergdurchgeführt wurde. Niebergs wohnen in Tütingen 

 welches örtlich anden in der Karte dargestellten Bereich 
 Starten angrenzt. Es istanzunehmen, dass hier im Wald 

 entsprechende Vorkommen der seltenenund 
schützenswerten Fledermäuse vorhanden sind. Nähere 

 Informationdazu können über das Büro „Dense und Lorenz“ 
 aus Osnabrück oderdurch Stefan Nieberg erfragt 

 werden.Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte 
 Überspannung mit einerStromleitung unzulässig wäre. Aber 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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 auch eine in Sichtweite flankierendeLeitung in einem 
 Ausmaß die als Bedeutsam und eingreifend einzustufenist 

wäre demnach als unzulässig einzustufen und kann nicht 
 ohneweiteres mit anderen Belangen abgewogen werden.

Wald, Forst Auf der Karte im Bereich Ahausen/Sitter, entlang des „Sitter 
 Weges“ und „Zum Speckbuck“ist im Bereich der Kunkheide 

(Staatsforst) die Hegegemeinschaft Walsum/Rüssel 
 unterwegs.Fernwechsel (Gelb dargestellt) zwischen den 

 vergleichsweise großen Waldbereichen (in Rotdargestellt) 
von Reh- und Damwild, sowie weitere Wildarten. In Blau die 

 wahrscheinlicheFlucht der Stromtrasse. In Magenta sind 
Bereiche zur Schonung des Wildes markiert. 

 DieseBrachflächen werden nur einmal im Jahr bejagt, sodass 
 sich seltene Arten erholen können.Der Staatforst Kunkheide 

wird ebenfalls nur einmal im Jahr bejagt, sodass sich 
 diePopulation des Wildvorkommens sich hier erholen kann.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die von der geplanten Freileitung ausgehenden 
Wirkfaktoren (Masten im Abstand von ca. 400 m, 
Lichtungscharakter bzw. Gehölzaufwuchs im Schutzstreifen unter 
den Leiterseilen) weder Habitatverluste in den Einstandsgebieten, 
noch Beeinträchtigungen der Wildwechsel zur Folge haben.
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
  unzureichendberücksichtige RaumplanungKriterium: Die 

 große Freifläche im Rot dargestellten Bereich auf der Karteist 
eine Brach- und Wiesenfläche die immer kurz gehalten wird, 

 sodasshier Niederwild und vor allem verschiedene 
 Vogelarten nisten können.Hier findet eine besondere Hege 

 und Pflege statt. Dieser Bereich wird,wie der angrenzende 
 Staatsforst auch, nur einmal im Jahr bejagt. DieNähe zur 

geplanten Stromtrasse, in Blau dargestellt, wird in der 
 Kartedeutlich, insbesondere dann, wenn die westliche 

  Trassenvariantegenommen würde.Betroffenheit: Die Nähe 
 dieser Brach- und Wiesenfläche steht zurgeplanten 

Stromleitung in besonderem Konflikt aufgrund 
 desAnflugrisikos von Vogelarten der gefährdeten Liste (siehe 

 Anhang Listegemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz). 
 Außerdem steht diese Brachflächein direkte Interaktion mit 

 dem angrenzenden Wald. Ein Teil des Waldesam Sitterberg 
 müsste der Stromtrasse weichen. Auch in dieser Hinsichtist 

zu befürchten, dass weitere Tiere und geschützte Vogelarten, 
 diezwischen diesen Flächen in einer einzigartigen 

 Interaktion, inWechselwirkung und Biodiversität stehen, ihren 
 Lebensraum verlieren.Somit wären auch Vogelarten 

 gefährdet die nicht im direktenZusammenhang mit der 
 Leitung stehen (siehe Anhang Liste dergefährdeten 

Brutvogelarten in Osnabrück). Aber auch 
 dieInsektenpopulation ist auf diese Biodiversität zwischen 

  Wiesen- undWaldstrukturen angewiesen.Vgl. auch 
 Internetseitehttps://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie

 /artikel/biozoenosegesichert am 
  29.12.2017:Unterschiedliche LebensbereicheEingriffe in 

den Naturhaushalt sind meist gleichzeitig Eingriffe 
 inLebensbereiche und die dort vorkommenden Arten. Um die 

 Folgen vonEingriffen zu verstehen, ist es wichtig, die Struktur 
und Funktion solcher Bereiche zu kennen. Als Beispiel sollen 

 Wiesen, Wälder bzw. Gewässerdienen. Das 
Erscheinungsbild dieser Bereiche wird oft von 

 Populationenbestimmter Pflanzenarten geprägt. In einem 
 Wald z. B. dominierenPopulationen von Baumarten. Das Bild 

 einer Wiese wird von Artenverschiedener Kräuter bestimmt. 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 Die in dem jeweiligen Bereich (z. B.Hecke) vorkommenden 
 Arten können hier gedeihen, weil ihre Ansprüchean die 

 Lebensbedingungen erfüllt sind.Beobachtet man diese 
 Bereiche genauer, stellt sich schnell heraus, dasses sich um 

außerordentlich komplexe, vielschichtige Gebilde 
 handelt,deren Struktur und Funktion zu durchschauen 

 intensive Untersuchungenerfordert. Außer einer Abgrenzung 
 des Bereiches gegenüber anderenanhand markanter 

 Erscheinungen (z. B. Uferlinie bei Gewässern) gehörteine 
Bestandsaufnahme der Faktoren dazu, die für das Gebiet 

  wichtigsind. Dazu zählen:Bestimmung von Besonderheiten 
 der Landschaft (z. B.Bodenverhältnisse, Relief – Hang, 

 Tal);die Ermittlung der physikalischen Faktoren (z. B. 
 Klimafaktoren wieTemperatur- und Lichtverhältnisse sowie 

 die Niederschlagsmenge) undder chemischen Faktoren (z. B. 
 pH-Wert, verschiedene Stoffe), vondenen die Existenz der 

 Organismen abhängig ist;die Erfassung der vorkommenden 
 Arten und des Anteils der einzelnenArten an der Gesamtzahl 

 der Arten;Veränderung der Artenanzahl im Verlaufe der Zeit 
 (z. B. eines Jahres);Ermittlung von Wechselwirkungen 

 zwischen den Faktoren (siehe Bild 2);Erfassung von 
 Belastungen durch menschliche Tätigkeit (z. B. Eintragvon 

 Schadstoffen) und deren Auswirkungen.Nur unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse solcher Untersuchungen ist 

 esmöglich, die Struktur und Funktion z. B. von Wiesen, 
 Wäldern bzw. vonGewässern zu verstehen und deren 

 Empfindlichkeit gegenüber Störungenzu 
 beurteilen.Faktoren, die einen Lebensbereich bestimmen Die 

Abgrenzung eines Lebensbereichs, der untersucht werden soll, 
 istrelativ leicht, wenn es sich um die genannten Beispiele 

 handelt. Hier sindmeist natürliche Grenzen (z. B. Uferlinie, 
 Dominieren bestimmter Arten)erkennbar. Gehen 

Lebensbereiche ineinander über, muss der 
 Beobachteranhand markanter Kennzeichen die Grenzen 

 selbst bestimmen. Auchwenn von „Abgrenzung“ gesprochen 
 wird, muss man wissen, dass dieverschiedenen 

 Lebensbereiche in Beziehung stehen (siehe Bild 2).Die 
Besonderheiten eines Lebensbereiches werden u. a. durch 

 nichtlebende Faktoren oder abiotische Faktoren bestimmt.
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz und 
 WaldbereicheKriterium: In Westerholte befindet sich nördlich 

 der Groverner Straße dasanschließende, große und 
 zusammenhängende Waldstück (separatePosition) als 

Übergang zwischen Westerholte und Tütingen. In der 
 Senkemit sehr starker Topografie verläuft ein Bach, der sehr 

 naturnah durchsein Bett verläuft. Dieser Bach ist im Wald 
 und seiner natürlichenUmgebung eingebunden. Im 

 Nahbereich sind viele Feuchtgebieteaufzufinden, wo die Tier- 
 und Vogelwelt (Kormorane und Fischreiher)besonders stark 

 ausgeprägt ist. Die Anflugschneisen der Vögel befindensich 
u.a. im Bereich der in blau dargestellten, geplanten 

 Trasse.Auf dem Luftbild sind außerdem wertvolle 
 Waldränder, alte Baumalleenmit einheimischen Gehölzen 

 und Wohnhäuser zu erkennen die sich naheder geplanten 
 Trasse befinden. Außerdem würde hier dasLandschaftsbild 

 massiv beeinträchtigt werden. Hier kommen gleichmehrere 
Raumwiderstände zum Tragen, die hier berührt 

 würden.Betroffenheit: Aufgrund der Ein- und 
 Ausführungspunkte in denEngstellen, sowie den 

 einzuhaltenden Abstandskreisen muss die geplanteLeitung 
durch den Wald führen, der nicht unbeträchtlich 

 abgeholztwerden müsste. Die Betroffenheit in finanzieller 
 Hinsicht wäre groß.Außerdem müsste dieser Waldbestand 

 an anderer Stelle kompensiertwerden. Bei gering zu 
 Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächenwäre dies 

nicht einfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste hier 
  mitumziehen.An dieser Stelle wird auch nochmals auf den 

 Einwand der FamilieMiddendorf hingewiesen. Familien 
 Middendorf hat in diesem geplantenTrassenabschnitt einige 

  Vogelarten aufgeführt die hier beeinträchtigtwürden.Aus 
 dem Einwand der Familie Middendorf heißt es:In diesem 

schönen ländlichen Bereich sind viele Vogelarten zu finden, 
 dieunserer Meinung nach besonders schützenswert sind. 

 Bussarde habendirekt an unserem Weg ihre Einflugschneise. 
 Direkt auf dieser Höhescheint die neu geplante Trasse zu 

  verlaufen. Dieses können wir so nichthinnehmen.Des 
Weiteren fliegen zurzeit jeden Nachmittag (gegen 16 Uhr) 

 vieleGraugänse von Osten Richtung Westen. Es sind 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren. Das Thema der 
forstrechtlichen Kompensation wird im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahren zu erörtern sein. Eine 
Inanspruchnahme von wertvollen Biotopen oder Bereichen, wie 
Waldränder oder Alleen, durch die Trassierung, wird nach dem 
Vermeidungsgebot i. S. d. § 15 BNatSchG gemieden um Konflikte 
zu entgegenzuwirken. Ob eine tatsächliche Inanspruchnahme der 
Bereiche notwendig ist bzw. vermieden werden kann, ist jedoch im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren zu beantworten, wenn 
die Feinplanung und Genehmigung der Leitungstrasse mit 
grundstücksgenauer Festlegung der Leitungsachse sowie der 
Maststandorte und des Leitungsschutzstreifens erfolgt.
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 Schwärme mit einergeschätzten Vogelanzahl von ca. 30 
 Gänsen.Auch befinden sich Kormorane, Silberreiher und 

 Graureiher täglich anunseren Teichanlagen (Sumpfgebiet). In 
 den Wintermonaten in einersehr hohen Anzahl (ca.20-30 

 Stück). Auch Eisvögel haben an unserenTeichanlagen ihr 
 Zuhause.Viele diverse andere Vogelarten sind hier noch zu 

 finden. Unter anderemUhu, Eule, Habicht, Krähen, Sperber, 
 Nilgänse, Grün-, Schwarz- undBuntspecht. Wir möchten 

 diese Vogelarten nicht durch eine neu geplanteTrasse 
 verlieren.Auch eine große Anzahl von Fledermäusen ist hier 

 zu finden. Gerade inden Sommermonaten sieht man sie 
 abends täglich. Eine aktuelle Studie,ob und inwieweit 

 Fledermäuse durch eine Stromtrasse in ihrerLebensweise 
 eingeschränkt sind, gibt es leider nicht. Zweifelsfrei istjedoch 

der Punkt, dass der naheliegende Wald bei uns abgeholzt 
 werdenmüsste. Hierdurch verlieren Fledermäuse und viele 

 andere Tiere ihreRückzugsmöglichkeit und ihren 
Lebensraum.
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Wald, Forst Die Moore dienen zudem als Zufluchtsorte für alle sonstigen 
 Tierartenwie auch Rehwild und sonstigen Niederwild. Als 

 Landschaft ist zudemdiese Natürlichkeit gefährdet. Hier 
 verlaufen Wege, die auch von vielenMenschen genutzt 
 werden, um in die Natur zu kommen.Der Wald müsste der 

 Trasse komplett weichen und würde einenbesonders 
erheblichen Eingriff in die Natur-, Tier und 

 Vogelweltdarstellen. Die Betroffenheit in finanzieller Hinsicht 
 wäre groß. Außerdemmüsste dieser Waldbestand an anderer 

 Stelle kompensiert werden. Beigering zu Verfügung 
 stehenden landwirtschaftlichen Flächen wäre diesnicht 

einfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste hier mit 
 umziehen.Zum Thema Fledermausschutzbedürftigkeit finden 

 sich auch hilfreicheInfos auf den Internetseiten des 
 Bundesministeriums für Umwelt,Naturschutz, Bau und 

 Reaktorsicherheit gesichert mit Stand vom23.12.2017 und 
Link https://www.bmub.bund.de/themen/naturbiologische-
 
vielfalt-

 arten/artenschutz/internationalerartenschutz/fledermaeuse/ 
 :Die Fledermäuse sind eine besonders gefährdete Ordnung 

 der Säugetiere. Zulange schon bekannten Gefahren, wie 
 dem Einsatz von Bioziden oder derZerstörung von Quartieren 

und Lebensräumen, sind neue Gefahren und 
 Risikenhinzugekommen: So die Tötung an Windenergie-

 Anlagen. ZahlreicheFledermausarten legen zwischen ihren 
 Sommer- und WinterquartierenWanderungen von Hunderten 

 von Kilometern zurück und überqueren dabeiStaatsgrenzen 
und benötigen auf ihren Wegen sichere Rast- und 
Nahrungsplätze. Eine internationale Zusammenarbeit zum 

 Fledermausschutz istdaher geboten. Vor diesem Hintergrund 
 wurde "EUROBATS" geschaffen:EUROBATS ist ein 

Abkommen zur Erhaltung der 
 europäischenFledermauspopulationen (Agreement on the 

 Conservation of Populations ofEuropean Bats). Auch dieser 
völkerrechtlich verbindliche Vertrag steht unter 

 derSchirmherrschaft der Bonner Konvention. Der Sitz des 
 Sekretariats befindet sichdeshalb auf dem UN-Campus in 

 Bonn.Zurzeit umfasst das Abkommen 35 Staaten, welche 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 sich dazu verpflichtet haben,die 45 europäischen 
Fledermausarten zu schützen. Das Abkommen 

 schließtPopulationen mit ein, die zeitweilig Europa verlassen 
 und Nordafrika oderVorderasien erreichen. Daher können 

 auch Staaten dieser Regionen seit 2010Mitgliedstaaten 
 werden.Die EU ist keine EUROBATS-Vertragspartei – 

 sämtliche europäischenFledermausarten sind aber in 
 Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie(92/43 EG – 

kurz "FFH") erfasst und auch in den Anhängen I und II der 
 FFHwird dem Fledermausschutz Rechnung getragen. 

 Darüber hinaus beabsichtigtdie Europäische Kommission 
 zurzeit die Schaffung eines oder mehrererFledermaus 

 "Action Plans".Die wichtigsten Instrumente zum Schutz des 
 Fledermausbestandes sindRegelungen zur Entnahme von 

Tieren, der Schutz von Quartieren, Jagd- 
 undWandergebieten und die Förderung von Forschung, 

  Monitoring undÖffentlichkeitsarbeit.Ein besonderes akutes 
Problem für den Fledermausschutz stellt die Frage 

 derWindenergienutzung im Wald dar. Deutschland engagiert 
 sich hier zurzeitbesonders bei Forschungsfragen, die 

 Auswirkungen der Windenergienutzung aufFledermäuse im 
Wald betreffen. Aber auch generell 

 stehenFledermauswanderwege beziehungsweise -
 Flugkorridore im Zentrum desgegenwärtigen 

 Forschungsinteresses.Für zwei Fledermausarten, für die 
 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) undfür die 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), hat Deutschland 
 einebesondere Verantwortung, weil ein hoher Anteil der 

 Weltpopulation hiervorkommt. Sie sind daher im 
"Förderschwerpunkt Verantwortungsarten" 

 desBundesprogramms zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
 enthalten und Projektezu deren Schutz können entsprechend 

 aus Bundesmitteln gefördert werden.Nähere Informationen 
 auf der Webseite des Bundesamtes für Naturschutz. Vom 20. 

bis 22. September 2010 fand in Prag die 
 letzteVertragsstaatenkonferenz von EUROBATS statt. Auf 

 dieser Sitzung wurden unteranderem sieben neue Arten in 
 den Anhang des Abkommens mit aufgenommen.Zudem 

wurde der neue Erhaltungs- und Managementplan für die 
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 nächsten vierJahre (2011-2014) verabschiedet. Im 
 September 2014 wird in Brüssel, aufEinladung Belgiens 

(präziser der flämischen, wallonischen und 
 BrüsselerGemeinschaft), die nächste 

 Vertragsstaatenkonferenz stattfinden.Unter dem Dach des 
Abkommens findet einmal jährlich in allen Staaten 

 derVertragsparteien die Europäische Fledermausnacht statt. 
 Es wird von lokalenNatur- und Artenschutzverbänden 

 organisiert und dient der Information überheimische 
Fledermauspopulationen und deren Lebensräume. 

 DieFledermausnacht gilt als besonders familien- und 
 kinderfreundlich. Je nachVeranstalter werden Ausstellungen, 

 Filmvorführungen und Vorträge angeboten,oft auch 
abendliche Exkursionen zu Fledermausquartieren und 

 Jagdgebieten.Dabei können Fledermäuse nicht nur 
 beobachtet, sondern mit Hilfe von sogenannten 

Fledermausdetektoren auch akustisch wahrgenommen 
 werden.2011 riefen die Bonner Konvention und EUROBATS 

 gemeinsam die Initiative"Year of the Bat" ins Leben. Sie 
 erklärten das Jahr 2011 und 2012 zumFledermausjahr. Die 

gemeinsame Kampagne hatte das Ziel 
 derSympathiewerbung für Fledermäuse, um insbesondere 

 Quartiere in Menschen-Nähe besser vor Zugriffen zu 
 schützen.Gerade zum Schutz von Quartieren hat sich das 

 Bundesumweltministerium inden letzten Jahren besonders 
engagiert und den Erwerb und die Sicherung 

 vonFledermausquartieren in einem der größten Quartiere 
 Westdeutschlands, demMayener Grubenfeld in der 

 Vulkaneifel, gefördert. Geplant ist hier zudem dieEinrichtung 
eines Informationszentrums, das dieses bedeutende Quartier 

 undFragen des Fledermausschutzes der Öffentlichkeit 
 vermitteln soll.Innerhalb Eurobats hat sich Deutschland 

 besonders dafür eingesetzt, denFledermausschutz auch über 
 die Grenzen Europas hinaus voranzubringen – diesauch im 

Bewusstsein, dass zahlreiche europäische 
 Fledermauspopulationen imAustausch mit Nordafrika oder 

Kleinasien stehen.
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Wald, Forst Auf der Karte in den Bereichen Tütingen, Grovern, Westerholte 
 bis zum Giersfeld sind EigenundGemeinschaftsjagdbezirke 

Arens-Fischer, Große-Hamberg, Grote, Meyer, Meyer 
 zuStarten, Rickelmann, Rüssel, Schmidt-Ankum, Schulte-

 Geers. Die Karte ist bewusst großheraus gezogen um die 
weitläufige Wildaktivität besser dazustellen, die bis in die 

 Maiburg in„Klein Bockern“ über den Staatsforst „Trimm Dich“ 
 hereinreicht. Fernwechsel (Gelbdargestellt) zwischen den 

vergleichsweise großen Waldbereichen (in Rot dargestellt) 
 vonReh-, Dam- und Schwarzwild, sowie weitere Wildarten. In 

 Blau die wahrscheinliche Fluchtder Stromtrasse. In Magenta 
sind Bereiche zur Schonung des Wildes markiert. 

 DieseBrachflächen werden einer besonderen Hege 
 unterstellt, sodass sich seltene Arten erholenkönnen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die von der geplanten Freileitung ausgehenden 
Wirkfaktoren (Masten im Abstand von ca. 400 m, 
Lichtungscharakter bzw. Gehölzaufwuchs im Schutzstreifen unter 
den Leiterseilen) weder Habitatverluste in in den Einstandsgebieten 
noch Beeinträchtigungen der Wildwechsel zur Folge haben.
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Waldbereiche, die durch die 

 Trasse (in Blau dargestellt) teilsweichen müssten. Im unteren 
 Roten Kreis ist ein besonders alterSolitärbaum dargestellt, 

 der mitten auf dem Feld steht und bisher immerdort war. 
 Dieser müsste der Trasse weichen.Außerdem sind hier auch 

 wieder alte einheimische Baumreihen amStraßenrand zu 
 erkennen.Betroffenheit: Hier liegt ein alter und wertvoller 

 Baumbestand vor. Indiesem Mischwald sind viele Tiere, 
 Vogelarten und Fledermäuse zuhause.Diese Waldinsel ist 

 Rückzugsraum für all diese Avifauna. Dieser Bereichist von 
starker Topografie gekennzeichnet. Der Wald müsste der 

 Trassein großen Teilen weichen und würde einen besonders 
 erheblichen Eingriffin die Natur-, Tier und Vogelwelt 

 darstellen. Die Betroffenheit infinanzieller Hinsicht wäre für 
 die Eigentümer groß. Außerdem müsstedieser Waldbestand 

an anderer Stelle kompensiert werden. Bei gering 
 zuVerfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächen wäre 

 dies nichteinfach möglich. Denn auch die Tierwelt müsste 
 hier mit umziehen.Wie wichtig ist der Wald. Das wurde vom 

 Bund und Land erkannt. Dazuexitieren entsprechende 
 Gesetze. Die Absichten dieser Gesetze werdenim Internet 

sehr gut erklärt. Wikipedia am 23.12.2017 gesichert 
  unterhttps://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswaldgesetz :Das 

Bundeswaldgesetz (BWaldG) bzw. das Gesetz zur Erhaltung 
 des Waldes undzur Förderung der Forstwirtschaft trat am 2. 

 Mai 1975 in Kraft. Es regelt u. a.die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland, 

 dieForstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse sowie die 
  Förderung derForstwirtschaft.Das Bundeswaldgesetz 

wurde insbesondere für den Zweck erlassen, den 
 Waldwegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) 

 und wegen seinerBedeutung für die Umwelt, insbesondere 
 für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 

Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, 
 dieBodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 

 Infrastruktur und dieErholung der Bevölkerung (Schutz- und 
 Erholungsfunktion) zu erhalten,erforderlichenfalls zu mehren 

 und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftungnachhaltig zu 

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.
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 sichern, die Forstwirtschaft zu fördern undeinen Ausgleich 
zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den 

  Belangender Waldbesitzer herbeizuführen.Warum ist der 
 Wald so wichtig für uns Menschen? EineZusammenfassung 

aus dem Internet 
 unterhttps://www.baumpflegeportal.de/aktuell/10_gruende_wa

  rum_menschen_baeume_brauchen/ :10 GRÜNDE WARUM 
 WIR BÄUME BRAUCHENBäume zählen zu den 

beeindruckendsten Lebewesen auf unseren Planeten. 
 Wodas Klima nicht zu trocken oder zu kalt ist, dominieren sie 

 die Landschaft. Wosie wachsen, sind sie der zentrale 
 Baustein des Ökosystems. Unser globalesÖkosystem wäre 

ohne die Leistungen der Bäume kaum vorstellbar. Doch 
 warumsind die mehr als 3 Billionen geschätzten Bäume aus 

 über 60.000 Arten sowichtig für uns? 10 Gründe, warum wir 
 Menschen Bäume benötigen!DER 

SAUERSTOFFPRODUZIERENDE 
 KOHLENSTOFFSPEICHERGRUND 1: 

 SAUERSTOFFPRODUZENT BAUMBäume produzieren wie 
 alle Pflanzen auf der Erde Sauerstoff. Schon ein kleinerBaum 

von nur rund 20 Metern Höhe produziert circa 10.000 Liter 
 Sauerstoff amTag. Das reicht für 5 bis 10 Menschen, die am 

  Tag je 500 bis 2.000 LiterSauerstoff benötigen.GRUND 2: 
 KOHLENSTOFFSPEICHER BAUMBäumen binden 

Kohlenstoffe und bremsen den Klimawandel. Grund ist 
 diePhotosynthese, die die Bäume betreiben, um überhaupt 

 zu wachsen. Bei diesemProzess nehmen Bäume das mit für 
 den Klimawandel verantwortlicheKohlendioxid aus der Luft 

auf. Unter Lichteinfluss zerlegen sie das Gas in 
 seineBestandteile und verwandeln es in organische 

 Materialen wie zum Beispiel Holz.Für einen Kubikmeter Holz 
 verbraucht ein Baum dabei durchschnittlich eineTonne CO². 

Nebenprodukt der Photosynthese ist übrigens der Sauerstoff 
   ausGrund 1.GRUND 3: STAUBFILTER BAUMBäume 

gelten als die „Grüne Lunge“ der Städte. Das kommt davon, 
 dass sieStäube und Partikel aus der Luft filtern. Ein Baum 

 filtert über seine Blätter oderNadeln bis zu 100 Kilogramm 
 Staub pro Jahr aus der Luft. Bei Regen fließt dergesammelte 

Staub am Stamm entlang in den Boden ab und ist dauerhaft 
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  ausder Luft entnommen.GRUND 4: LEBENSRAUM 
 BAUMAuf unsere Erde leben ungefähr 30 bis 60 Millionen 

 Arten. Davon sind inDeutschland schätzungsweise 6.700 
 Tierarten auf Bäume und Wälderangewiesen. Bäume bieten 

Nistplätze, Nahrung, Lebensraum und Schutz für 
 dieunterschiedlichsten Tiere. Von kleinsten Insekten bis zu 

 großen Raubtieren istalles vertreten.

Wald, Forst In der Senke hinter Wanstraths Haus erwachsen viele Erlen 
 entlang einesGrabens. Inmitten dessen befindet sich ein 

 durchgehendes Feuchtbiotopmit wertvollen Pflanzenarbeiten. 
 Dieses Biotop ist nach demBundesnaturschutzgesetz §30 

 geschützt.Betroffenheit: Die vorbeschriebe Umgebung ist für 
 die heimische TierundVogelwelt äußerst wertvoll. Von den 

 Anwohnern wurden hier vieleVogelarten ausgemacht, die auf 
 den roten Listen vorzufinden sind. EineStromtrasse würde 

diesen Bereich mitten über das geschützte 
 Biotopunweigerlich kreuzen und damit zerschneiden müssen. 

 Die Engstelle ausder Wohnbebauung lässt keinen 
 alternativen Weg zu, als hier diewertvollen Naturlandschaft 

 zu durchkreuzen.An dieser Stelle wird auf die Einwendung 
 von Karl Wanstrath verwiesen,der diesen Bereich ausführlich 

 beschrieben hat. Ebenso finden sichAngaben zur Tier- und 
 Vogelwelt in den Schreiben von den FamilienKolde und 

Dopheide.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Dabei fand eine Differenzierung nach Laub- und 
Nadelwäldern statt, die Rückschlüsse auf die Naturnähe und 
ökologische Wertigkeit der Waldbereiche erlaubt, aber der Ebene 

 des Raumordnungsverfahrens angemessen ist. Für die 
Festlegung des Trassenverlaufs im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren gilt der Vermeidungsgrundsatz 

 gleichermaßen. Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren   .
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Wertvoller Waldstreifenbestand 

 in Alt-Rüssel an derWehberger Straße bzw. Zur 
 Wittekindsburg müsste der Stromtrasse fastkomplett weichen 

 (in Rot markiert). Die gelben Kennzeichnungen stehenfür 
Wohnhäuser, deren Trassenabstand die 200m weit 

 unterschreitenwürde. Außerdem in Gelb gekennzeichnet sind 
 Feuchtbereiche undTeiche, die von Großvögeln angeflogen 

 und frequentiert werden. Hiersind auch Enten zu finden. Der 
 Waldstreifen dient als Rückzugsgebiet fürviele Tiere aus dem 

Umkreis, die auch zwischen den 
 verschiedenenWaldbereichen wechseln – so auch die 

 Vögel.Der Waldstreifen besteht aus teils sehr alten 
 heimischen Bäumen, wieauf den Fotos zu erkennen ist. 

 Außerdem sind hier rund 200mHainbuchenhecken zu finden 
 und über 20 hochstämmige Obstbäume,sowie über 100m 

Wildstrauchhecken.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
 genommen.Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren 

wurde grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Dabei fand eine Differenzierung nach Laub- und 
Nadelwäldern statt, die Rückschlüsse auf die Naturnähe und 
ökologische Wertigkeit der Waldbereiche erlaubt, aber der Ebene 

 des Raumordnungsverfahrens angemessen ist. Für die 
Festlegung des Trassenverlaufs im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren gilt der Vermeidungsgrundsatz 

 gleichermaßen. Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren   .
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Wald, Forst Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Im Ahauser Zuschlag, zwischen 

 Bersenbrück und Druchhorn,an der Ahauser Straße Ecke 
 zum Druchhorner Feld befindet sich einumfangreiches 

Waldstück, welches als solches in dieser 
 Dokumentationschon als erhaltenswert beschrieben wurde. 

 Innerhalb diesesWaldstückes befinden sich Moor- und 
 Nassstellen, die von großen Teilendes Habitats (auch 

 Störche) angeflogen werden. Auf den Fotos sindaktuell 
 einige Enten zu finden.Betroffenheit: Dieser Bereich der 

 Landschaft ist besonders erhaltenswert,da er stark 
naturbelassen ist. Menschen kommen hier selten vorbei. 

  VieleTiere und Vögel finden hier Schutz.Darüber hinaus ist 
anzunehmen, dass ein Teil dieses Waldbereiches 

 einergeplanten Stromtrasse weichen müsste. Die 
 Betroffenheit in finanziellerHinsicht wäre groß. Außerdem 

 müsste dieser Waldbestand an andererStelle kompensiert 
werden. Bei gering zu Verfügung 

 stehendenlandwirtschaftlichen Flächen wäre dies nicht 
 einfach möglich. Denn auchdie Tierwelt müsste hier mit 

 umziehen.In Mitten dieser Waldfläche befindet sich eine 
 See/Moorbereich, der fürTier- und Vogelwelt äußerst wertvoll 

 ist. Die wenigen Bereiche, die nochvorhanden sind, weil sie 
 der Landwirtschaft weichen mussten, stellennun nur noch 

wenige aber absolut notwendige Rückzugsgebiete für 
  Tiereund vogelwelt dar.Warum sind Moore so 

 wichtig?Dazu ein Betrag von Moorforscher Hans Joosten am 
 09.05.2016 auf derInternetseite https://merton-

 magazin.de/warum-moore-so-wichtig-sind :Moore wurden 
lange Zeit nur als Energielieferant in Form von Torf 

 undpotenzielle Fläche für Landwirtschaft betrachtet. Neuere 
 Forschungenzeigen jedoch, dass Moore ein bedeutender 

 CO2-Speicher sind.Getrocknete Moore sind daher heute ein 
 großes Problem für das Weltklima, die in großen Mengen 

 Kohlendioxid in die Atmosphäreabgeben, meint der 
Moorforscher Hans Joosten. Er war jetzt zu Gast 

  bei„Forschergeist“, dem Podcast des Stifterverbandes.Die 
Zahlen, die Hans Joosten präsentiert sind alarmierend: 

 Moorenehmen nur drei Prozent der weltweiten Landflächen 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Auch die 
wenigen vorhandenen Moorstandorte wurden aus vorliegenden 
Grundlagendaten erfasst und nach Möglichkeit umgangen. Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern und Mooren ist im 
Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen 
des Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen druchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschafts 
weitestmöglich zu minimieren oder zu kompensieren.

Seite 301 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

 ein, sie enthaltenaber in ihren Torfen doppelt so viel 
 Kohlenstoff wie die gesamteBiomasse aller Wälder der Erde. 

 Die entwässerten Moore verursachenüberproportional hohe 
 Emissionen. Sie sind für fast fünf Prozent derweltweiten 

anthropogenen CO2-Emissionen verantwortlich. In 
 derjüngsten „Forschergeist“-Ausgabe berichtet er 

 anschaulich und intensivaus einem bislang vernächlässigten 
 Forschungsgebiet.Und der NABU im Internet gesichert am 

23.12.2017 auf der 
 Seitehttps://www.bund.net/naturschutz/moore-und-torf/ 

 :Moore: Refugien für seltene Arten und wichtiger 
 KlimaschützerUnsere Moore sind einzigartige Zeugen der 

 Landschaftsgeschichte. Dochder Mensch hat seit dem 17. 
 Jahrhundert etwa 99 Prozent aller Mooreentwässert, 

abgebaut oder land- und forstwirtschaftlich genutzt. 
  DieseMoorzerstörung dauert bis heute an.Dabei ist 

Moorschutz unerlässlich. Moore speichern enorme 
 MengenKohlendioxid, weltweit etwa doppelt so viel CO2 wie 

 alle Wälderzusammen. Moore dienen dem Hoch- und 
 Grundwasserschutz und sindHeimat vieler seltener Tiere und 

 Pflanzen. Moorschutz ist nicht nur einkostengünstiger 
Klimaschutz. Er trägt auch zum Erhalt der 

  biologischenVielfalt bei.Der BUND fordert, die Moore zu 
 erhalten und entwässerte Flächenwiederherzustellen. 

Wasserhaushalt und Grundwasserspiegel müssen 
 inbetroffenen Regionen in ihren ursprünglichen Zustand 

 versetzt werden.Der BUND kämpft daher für den Schutz und 
 die Renaturierung der MooreDeutschlands und führt 

gemeinsam mit seinen BUND-Gruppen praktische 
Moorrenaturierungen und Pflegemaßnahmen durch. Und auch 

 Siekönnen zum Moorschutz beitragen. Kaufen Sie für Garten 
 und Balkon nurtorffreie Erde. Denn Torf, das ist der Stoff, aus 

 dem die Moore sind!Auf dem Foto ist die Naturbelassenheit 
 sehr stark zu erkennen. DerWert für die Tier- und Vogelwelt 

 ist aus dem Kontext des Bildes zuentnehmen. Biotope sind 
nach §30 Naturschutzgesetz geschützt.
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Einwendungsart: Tourismus, Landschaftsbild, 
 NaherholungKriterium: Die geplante Stromtrasse, in Blau auf 
 der Abbildungdargestellt, würde den Golfplatz vom Artland 

 Golfclub e.V. überspannen,was sicherlich im Konflikt mit der 
 Nutzung zum Golf spielen stehenwürde. Der Golfplatz ist ein 

 wichtiger Bestandteil des staatl. anerkanntenErholungsortes 
 Ankum und zudem Ziel vieler Touristen derSamtgemeinde 

 Bersenbrück.Betroffenheit: Die Touristische Nutzung würde 
 absehbar leiden. DasGesamtbild und damit die 

 Tourismusbranche würden durch die geplanteStromtrasse 
leiden. Ertragseinbußen in seiner Gesamtheit von weit 

 mehrals 20% sind zu befürchten. Ertragseinbußen durch 
 Mitgliederausfallbeim Golfverein wären zu befürchten und 
  dürften sicherlichexistenzbedrohend sein.Außerdem würde 

die Trasse erhebliche Waldbereiche auf der 
  Nordseitedurchschneiden.Zitat aus der Einwendung des 

 Artland Golfclub e.V.:Im nationalen Ranking der Golfclubs 
 zählt der Artland Golfclub wegenseiner sportlichen Anlage 

 und seiner Einbettung in einer „wunderbarenNaturlandschaft“ 
 zu den führenden Golfplätzen in Deutschland (Platz 33von 

735 Clubs in Deutschland im Ranking von 2017 ermittelt 
  von„leading courses“) und ist damit hoch attraktiv.Die 

Freileitung soll nun über eine längere Strecke parallel zum 
 Golfplatzin unmittelbarer Sichtlinie verlaufen. Zu einem Teil 

 liegen Golfbahnen indem Korridor der Stromtrasse, die 
 einzelne Golfbahnen berührt oderüberspannt (s. Anhang). 

 Ein Golfspiel unterhalb einer Freileitung istsportlich nicht 
möglich. Dies reduziert die sportliche Attraktivität und 

 densportlichen Wert des Platzes nachhaltig.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 

 gewichten sind   .In der späteren Feinplanung im Rahmen des 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens sind wir bestrebt eine 
entsprechende Beeinträchtigung des Golfplatzes nach Möglichkeit 
vermeiden bzw. zu minimieren.
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 Einwendungsart: Höhere Masten und die AuswirkungenSollte 
ein Gewerbegebiet östlich Ankums berücksichtigt werden 

 müssen, dann würden dieMasten mit seinen Seilen noch 
höher angeordnet werden. Entsprechende 

 Erkundigungenergaben, dass diese wohl bis zu 20m höher 
 ausfallen würden.Die Betroffenheit für uns Walsumer wäre 

 dadurch noch erheblich vergrößert. Die mächtigenMasten mit 
seinen Seilen lösen eine sehr große Bedrückung und 

 Beklemmung aus. DieAuswirkungen der höheren Seile und 
Masten spielen wohl auch bei der Einwendung der 

 TierundPflanzenwelt eine noch größere Rolle, als es sowieso 
 schon der Fall wäre.Ab 80m Höhe wären wohl auch 

Signalleuchten zur Nachterkennung für Hubschrauber 
 undFlugzeuge anzubringen. Die hieraus noch stärkere 

 Betroffenheit erklärt sich von selbst. Sowürden die noch 
höheren Masten und die noch höheren Seile zusätzlich durch 

 Rotleuchtenhervorgehoben und würden das allgemeine 
 Landschaftsbild noch weiter beeinträchtigen.Dazu sei an 

dieser Stelle auch auf den Sammeleinwand Tourismusregion 
 und Landschaftsbildverwiesen, dessen Betroffenheit 

hierdurch nochmals erhöht werden würde.

Die geplante Gewerbegebietsentwickung wurde aufgrund der 
Änderung 78/5 des Flächennutzungsplans im Zuge des Belangs 
Menschen - Wohnen berücksichtigt. Eine Festlegung der Masthöhe 
kann jedoch erst auf der Ebene der Planfestellung erfolgen, sodass 

 im keine konkreten Angaben dazu erfolgen können. Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass 
für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. 
Hinsichtlich des Schutzguts Landschaft ist dabei zu 
berücksichtigen, dass die mit einem Erdkabelteilabschnitt 
erforderlichen Kabelübergabestationen zu weiteren Betroffenheiten 

 des Landschaftsbildes führen. Insgesamt ist jedoch davon 
auszugehen, dass die befürchteten negativen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild, die landschaftsgebundene Erholung sowie 
auch das Tourismusgewerbe in Ankum mit dem nun geplanten 
Erdkabelteilabschnitt vermindert werden.
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Einwendungsart: Tourismus, Landschaftsbild, 
 NaherholungKriterium: Wanderwege und Staatsforst 

 Kunkheide mit ausgeprägtemLandschaftsbild und Bestandteil 
 des staatlich anerkannten ErholungsortesAnkum. Hier ist 

 auch eine umfangreiche Tier- und Vogelwelt vorzufinden.In 
Rot ist der Wanderwald Kunkheide zu erkennen. Die 

 Wanderwegeverlaufen auch auf der Ostseite des Waldes, 
 von denen die Trasse direktersichtlich wäre und das 

 einmalige Landschaftsbild stören würde. ImBereich der 
geplanten Trasse (Blau in 2 Varianten gem. 

 PlanungAmprion) ist die östliche (Morgensonne) 
  Einflugschneise der Vögelvorzufinden.Die Fotos wurden 

aus der Perspektive Ost nach West erstellt 
 (Gelb).Betroffenheit: Der Waldlehrpfad Kunkheide ist für 

 Ankum ein wichtigesGlied im Tourismuskonzept und wird 
 auch rege in Anspruch genommen.Das Gesamtbild und 

 damit die Tourismusbranche würden durch diegeplante 
Stromtrasse leiden. Ertragseinbußen in seiner Gesamtheit 

 vonweit mehr als 20% sind zu befürchten. Außer den 
 Touristen sind hierauch einheimische Bürger und 

 Schulen/Kindergärten mit Kindernunterwegs, die die Natur 
 entdecken und raus in die Natur wollen. DieWege der 

Kunkheide werden zudem vom örtlichen Sportverein 
 QuittAnkum regelmäßig als Laufstrecke genutzt. Weitere 

 Infos dazu sind zufinden unter: https://www.laufen-
 os.de/terminseite/lauftreffs.htmlgesichert am 

  24.2.2017:Lauftreff SV Quitt AnkumKontakt: 
 […]Treffpunkt: Wir treffen uns jeden Sonntag um 9.30 Uhr in 

 der Kunkheide,das ist ein Waldgebiet am nordwestlichen 
 Rand von Ankum. Wir laufen in3 bis 5 Tempogruppen ca. 1 

 Std, danach wird leichte Dehngymnastikgemacht. Wir sind 
 eine Gruppe von 25 bis 40 Läufer(innen).Laufinteressierte, 

ob Geübte oder Anfänger, sind herzlich willkommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses 
Schutzgutes beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Eine vertiefende Betrachtung der 
Erholungsinfrastruktur auf lokaler Ebene ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der 
Belang der Abwägung unterliegt, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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Ein Trassenverlauf durch den vom Netzbetreiber genannten 
 Vorzugskorridor durchschneidetauch hier einen 

Zusammenhang von Natur/Landschaft und bedeutsamen 
 Orten, die in einemwichtigen kulturell-historische 

Zusammenhang stehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Einwendungsart: Unzureichend berücksichtigte Funktion des 
  Ortes als Tourismusund ErholungsregionKriterium: Die 

Argumente aus dem Einwand „Unzureichend berücksichtigte 
 Funktion desOrtes als Freizeit- und Erholungsregion“ können 

 direkte Auswirkungen auf dieTourismusregion Ankum haben. 
 Ein Rückgang der Wander-, Rad- und Erlebnistouristenwürde 

unweigerlich zum Einbruch der Besucherzahlen bei dem 
 Gastgewerbe führen. Sowürden die Hotels, die Restaurants 

 und auch das gesamte handelnde Gewerbe in Ankumleiden. 
An dieser Stelle wird auf die Einwände von Stammgästen 

 verwiesen, die vorgetragenhaben, wie sie auf eine solche 
geplante Stromtrasse reagieren würden. Viele von den 

 Gästenwürden künftig fernbleiben und sich andere Regionen 
 zum Urlaub suchen. Außerdem seiverwiesen auf die 

Einwände von den Gaststätten und Hotels in Ankum, sowie der 
 Vertretungder Gastronomen (vgl. Einwand Rudi Billenkamp) 

 und dem Einwand der IHK Osnabrück. Vorallem sehr stark 
belastet würden einige Ferienhöfe (vgl. Einwände Buse-Glass 

 und Eilfort-Böcker) in Tütingen, die die Leitung direkt vorm 
 Haus in starker Sichtbeziehung stehenhätten. Darüber 

hinaus wird auf den Investor Georg Dobelmann verwiesen, der 
 in seinemEinwandschreiben angekündigt hat, bei 

 Realisierung einer Stromtrasse Investitionen inMillionenhöhe 
abzuziehen (vgl. Einwand Expo-Börse). Der Investor hat das 

 alte Sporthotelmit Millioneninvestitionen wieder neu 
aufgebaut. Das Hotel ist überregional durch die 

 PSI(Performance Sales International http://psi-
 sporthorses.com/) bekannt und lockt auch immermehr 

Urlaubsgäste an, die die Region erkunden wollen. Auch die 
 Hoteliers des AnkumerKerns verzeichnen immer mehr 

Urlaubsgäste, was den Trend verdeutlich. Der 
 vorgenannteInvestor ist aktuell an einer Millionenplanung zur 

 Stärkung des Dorfkerns und dem Baueiniger Ferienhäuser 
am Ankumer See aufgebrochen, dessen Investition er nun 

 wegen derStromtrasse in Frage stellt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Das Reiten stellt eine besondere Schwerpunktsportart in der 
 Region dar. Zusätzlich hebenmehrere Zuchtgestüte, die 

jährlich stattfindende und international bekannte PSI, 
 vieleReiterhöfe und private Stallungen die hohe Bedeutung 

 des Reitens, insbesondere für dieGemeinde Ankum (vgl. 
folgende Grafik) hervor. Der wirtschaftliche Nutzen des Reitens 

 ist näherungsweise zu erahnen, wenn diebeträchtliche Zahl 
von Reitschulen, Reitvereinen, Reiterhöfen, Gestüten und 

 privatenPferdehaltern im Zusammenhang betrachtet wird. 
 Ausrüstung, Tiererwerb und zahlreicheDienstleistungen 

(nicht zuletzt auch tiermedizinische) machen einen 
 schätzungsweise sehrhohen Umsatz für die Gemeinde aus, 

die sich klar als Reitergemeinde versteht. Allein die PSI 
generiert jährlich Umsätze in Millionenhöhe. Sekundäreffekte 

 für die Gastronomie, Hotelsund Gaststätten sind von 
 erheblicher Bedeutung.Nicht zu vernachlässigen ist in 

diesem Zusammenhang die Bedeutung des Reitens für 
 dieWahl Ankums als Urlaubsort. Reiterferien sind ein klares 

 Entscheidungsmotiv vor allem fürFamilienurlaube auf den 
 Ferienhöfen.Vergleichbar mit den Motiven für das Wandern 

 zielen auch viele Reiter auf Naturnutzungeiner ästhetischen 
 Landschaft ab.Das Land Niedersachsen, die Region 

Osnabrück, die Samtgemeinde Bersenbrück und 
 dieOrtsgemeinde Ankum investieren seit Jahren in den 

 infrastrukturellen Ausbau desRadwegenetzes. Radfahren ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil der ökologischen (Neu-
 )Ausrichtung, auch im ländlichen Raum. Vorrangig nimmt 

 jedoch das Radfahren einen hohenStellenwert bei der 
Freizeit- und Bewegungs- und Erholungsgestaltung ein. Dabei 

 orientierensich Radfahrer und –wanderer ebenfalls an den 
 gleichen Kriterien bei der Routenwahl wie dieWanderer und 

Wanderreiter, mit dem Unterschied, dass der 
 Fremdenverkehrsinfrastruktureine noch höhere Bedeutung 

 beigemessen wird.Das Internet verdichtet alle 
ausgewiesenen Radwege im Gemeindebereich. So sind bei 

 derGoogle-Suche über 10.000 Ergebnisse zum Thema 
 „Radwege Ankum“ zu finden. VieleToruismusseiten und 

Verbände zeigen Routen durch Ankum auf. 
 Aufhttps://www.bikemap.net/ sind alleine 58 Routen durch 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Ankum zu finden.
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Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
  Raumplanungund TourismusKriterium: An der im Roten 

 Kreis gekennzeichneten Stelle nahe desVoltlager Damms auf 
 der Westseite Ankums befindet sich derJugendzeltplatz, der 

 rege genutzt wird.Betroffenheit: Der Zeltplatz ist ein großes 
 Areal im Verlauf der geplantenStromtrasse. Der Zeltplatz wird 

 genutzt von Wanderern, von vielenSchulklassen und von 
 kirchlichen Einrichtungen. Touristisch ist dieserPlatz von sehr 

hoher Wichtigkeit. Die Gruppen auf dem Zeltplatz 
 nutzendabei auch große anliegende Natur- und 

 Waldbereiche für Exkursionen.2018 wird auf dem Zeltplatz 
 ein Niedrigseilgarten entstehen, dessenKosten sich auf 

 46000 Euro belaufen.Die geplante Stromtrasse würde die 
 Naturbelassenheit untergraben undden Zweck der gesamten 

 Anlage zunichtemachen. Die Auswirkungen aufdiesen 
touristischen Zielaspekt wären überaus groß. 

 DieBesuchergruppen kehren auch regelmäßig in den Ort ein, 
 um sich zuversorgen. Fernbleibende Besuchergruppen 

 würden daher nicht nurdirekt die Steuerkasse Ankums 
  belasten sondern auch den Handel unddas Gewerbe.Unter 

Google bringt die Suche nach dem Zeltplatz über 3.200 
 Ergebnisse.Hieran kann die überregionale Bedeutung erahnt 

 werden.Nähere Informationen zum Zeltplatz sind auf der 
 Samtgemeindeseite zufinden mit 

 Linkhttp://www.bersenbrueck.de/staticsite/staticsite.php?men
  uid=158gesichert am 26.12.2017:Der Jugendzeltplatz 

 Ankum - Aslage ist eine Einrichtung derJugendpflege und 
 wird von der Gemeinde Ankum betrieben. Er istinsbesondere 

 eine Stätte der Begegnung für geschlosseneJugendgruppen 
und Schulklassen. Der Jugendzeltplatz wurde auf 

 einemWald- und Wiesengelände zur Größe von ca. 4 ha 
erstellt. Im oberen Teil des Geländes befindet sich ein kleiner 

 Teich, von dem aus der "Holtbach"durch das gesamte 
 Gelände weiterfließt. Das Versorgungsgebäude aufdem 

Jugendzeltplatz wurde so ausgelegt, dass der Zeltplatz von ca. 
 200Personen gleichzeitig benutzt werden kann. Für 

 Gruppenabende undsonstige Veranstaltungen kann nach 
 Rücksprache mit dem Platzwart dieBlockhütte benutzt 

 werden. Im Funktionsgebäude stehen einAufenthaltsraum, 

Der Jugendzeltplatz Ankum-Aslage als Einzelkriterium des Belangs 
„landschaftsgebundene Erholung" findet im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie (unter dem Schutzgut „Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit“) Berücksichtigung. 
Als einer von vielen geprüften Aspekten fließt er in die Abwägung 

 ein.Zu berücksichtigen ist, dass sich der Jugendzeltplatz am 
östlichen Randbereich des Trassenkorridors der Teilvariante A-
Südwest befindet. Diese Variante wurde -- unter anderem aufgrund 
der erheblichen Nachteile hinsichtlich der Erholungsfunktion -- 
bereits im Vorvariantenvergleich abgeschichtet (vgl. Unterlage 6.3) 
und ist daher nicht Bestandteil der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Vorzugsvariante.
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eine Gemeinschaftsküche, ein Kühl- und 
 Tiefkühlraum,ausreichende sanitäre Anlagen sowie ein 

  Münzfernsprecher zurVerfügung.Ganz neu ist die 
 Aufstockung des Versorgungsgebäudes. Hier wurdeneinige 

neue Räume geschaffen, in denen 26 Betten untergebracht 
 sind.Diese Räume sind in der Hauptsaison insbesondere für 

 Begleitpersonalwie z.B. "Kochfrauen" gedacht. Aber auch 
  Einzelwanderer sind hierherzlich willkommen.Neu ist die 

Aktionshalle die auf der sog. großen Wiese errichtet wurde.

Seite 311 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Die von weiteren Golfbahnen bestehenden unmittelbaren 
 Sichtlinien aufdie Freileitung - die auch nicht durch Wald 

unterbrochen werden, da der Golfplatz auf Grund seiner 
 Einbettung in die Hügellandschaft derAnkumer Berge über 

 größere Höhenunterschiede und damit weitreichende 
Sichtlinien verfügt - reduzieren den landschaftlichen Wert 

  desGolfplatzes ebenfalls nachhaltig (s. Anhang).Sowohl der 
sportliche als auch der landschaftliche Wert eines 

 Golfplatzessind die wesentlichen Attraktivitätsfaktoren für 
 Golfspieler/innen, einenPlatz aufzusuchen. Insofern führt der 

 Verlust an sportlichem undlandschaftlichem Wert zu einem 
 Rückgang an Beitrag zahlendenBesuchern und 

 Clubmitgliedern. Dadurch entsteht dem Golfclub sowiedem 
Golfplatzbetreiber ein dauerhaft wirtschaftlicher Verlust in 

  ganzwesentlicher Höhe.Ferner ist der Golfplatz mit seiner 
 naturlandschaftlichen Lage, seinerunmittelbaren Lage an der 

 „Straße der Megalithkultur“ und seinerGastronomie ein 
 wichtiges Ziel für Wanderer und Radfahrer sowie fürFamilien. 

Durch die Freileitung verliert auch die Gastronomie 
 desGolfclubs nachhaltig an Anziehungskraft, so dass eine 

 deutlicheReduktion der Anzahl an Gästen und damit auch an 
  Einnahmen zuerwarten ist.Insgesamt sind die Wertverluste, 

 die dem Golfclub und demGolfplatzbetreiber durch die 
 Freileitung entstehen, Existenz gefährdend.Damit sind auch 
 Arbeitsplätze in der Golfplatzverwaltung, derGolfplatzpflege 

 und der Gastronomie direkt bedroht. Die Trassenführungist in 
 der geplanten Form nicht akzeptabel und abzulehnen.Auf 

weitere Punkte wird hiermit auf die Einwendung des 
 Golfclubsverwiesen. Der Golfplatz ist Teil des Ankumer 

 Tourismuskonzeptes,welches in seiner Gesamtheit leiden 
 würde, wenn der Golfplatz seineAttraktivität verlieren würde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Betroffenheit: Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, 
 dass der durch denNetzbetreiber avisierte Korridor einen 

 elementaren Bruch des Landschaftsbildes mit sichbringen 
würde. Jedweder Trassenverlauf innerhalb dieses Korridors 

 schneidet genau durchdie aufgeworfenen landschaftlichen – 
wie auch kulturellen und 

 fremdenverkehrsinfrastrukturellenAreale – Ankums. Für die 
 „Wanderregion Ankum“ und den „ErholungsortAnkum“ ist 

dieser Verlust der Landschaftsästhetik folgenreich – 
  insbesondere wirtschaftlich -und nicht verhältnismäßig.Das 

bisher vorliegende Kartenmaterial berücksichtigt nur 
 ungenügend die tatsächlicheWegenutzung und -bedeutung 

vor Ort, da lediglich zwei überregionale Wander- 
 undRadwege eingezeichnet sind. Allein die offiziell von der 

 Samtgemeinde Bersenbrückbenannten Wanderwege 
summieren sich jedoch in derselben Region auf sechs oder 

 siebenWege, die die genannten Kernareale Tütingen, 
 Westerholte durchziehen (vgl.www.bersenbrueck-

tourismus.de). Einer weitergehenden Verbindungs- 
 undMehrfachnutzungsfunktion (z.B. für das Reiten) wird so 

 keine Rechnung getragen. Die hoheBedeutung der kleinen 
Wegenetze vor Ort wird in der grafischen Aufbereitung außer 

 Achtgelassen. Die hohe Bedeutung des Wanderns, 
 Radfahrens und Reitens für die GemeindeAnkum, die eng an 

die landschaftlichen Voraussetzungen gebunden ist, findet gar 
  keineBerücksichtigung.Unter Einbezug der 

gesamtheitlichen Betrachtungsfaktoren „Landschaft, 
 Infrastruktur,Bewegungsräume, Fremdenverkehr“ ergibt sich 

 eine Subregion innerhalb der GemeindeAnkum, die 
landschaftlich durch die bewaldeten Gebiete und die Ankumer 

 Höhe einarrondiertes Areal bildet, dessen geografischer Kern 
 der Gemeindeteil Westerholte darstellt.Die gesamte 

Freizeitnutzung der oben genannten Sport- und 
 Bewegungsarten orientiert sichan diesem 

Landschaftsverlauf, der zusätzlich durch die Verortung 
 derFremdenverkehrsinfrastruktur visualisierbar ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses 
Schutzgutes beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Eine vertiefende Betrachtung der 
Erholungsinfrastruktur auf lokaler Ebene ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens.
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Das Gesamtbild und damit die Tourismusbranche würden 
 durch diegeplante Stromtrasse leiden. Ertragseinbußen in 

 seiner Gesamtheit vonweit mehr als 20% sind zu 
 befürchten.Nähere Informationen zur Bedeutsamkeit dieses 

 Punktes hat derKreisheimatbund Bersenbrück auf seiner 
 Internetseite dargestellt mitzahlreichen Fotos von der 

 Einweihung – gesichert am 24.12.2017 unterdem Link 
 http://www.khb-bsb.de/html/khbb_2017.html#Pavillon :Ein 

 Anlaufpunkt in markanter LandschaftAussichtspavillon im 
 Rahmen der KHBB-Sternwanderung eingeweihtgg Ankum-

Tütingen „Man sieht den alten Handelsort Ankum, wie auf 
 einemSilbertablett vor sich“. So beschrieb ein Teilnehmer der 

KHBB-Sternwanderung gestern den Blick von der neuen 
 Aussichtsplattform am Krähenberg. Im Beiseinvon über 

hundert Teilnehmern, die die markante Stelle in Tütingen auf 
 sechsRouten angesteuert hatten, erfolgte die offizielle 

 Einweihung der neuen Anlage.Empfangen wurden die 
Wander- und Radwandergruppen dort von 

  denJagdhornklängen der Bläsergruppe des Hegerings.Der 
dreieckige Pavillon am Rand des „Starter Holzes“, der in den 

 vergangenenWochen auf einem aufgeschütteten Hügel 
 errichtet wurde, so der Vorsitzendesdes KHBB Franz 

Buitmann, möge nicht nur Wanderern und Radlern als 
 Rastplatzdienen sondern soll vielmehr auch einen weiteren 

 Informationspunkt amBersenbrücker-Land-Weg darstellen. 
 Buitmann danke den Planern, den an derBauausführungen 

beteiligten Unternehmen und nicht zuletzt den 
 Geldgebern,vornehmlich der Sparkassenstiftung, die sich mit 

 beträchtlichen Mitteln an dermit 70.000 Euro veranschlagten 
 Baumaßnahme beteiligt hatten. Mit Volksliedernunterhielt der 

Musikverein „Rote Heide“ die Teilnehmer der 
  Sternwanderungwährend der Einweihungsfeier.ls einen 

neuen markanten Punkt in der Bauerschaft Tütingen 
 bezeichneteAnkums Bürgermeister Detert Brummer-Bange 

 den Pavillon. Gern habe sich dieGemeinde Ankum dazu 
bereiterklärt, die Pflege der Anlage zu übernehmen. 

 Denhohen Stellenwert des Wandern und damit verbunden 
 auch das Anlegen vongeeigneten Informations- und 

 Rastplätzen hob der Präsident desWiehengebirgsverbandes 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses 
Schutzgutes beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Eine vertiefende Betrachtung der 
Erholungsinfrastruktur auf lokaler Ebene ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der 
Belang der Abwägung unterliegt, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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 Ulrich Gövert hervor. Einen Tag Wandern bedeute achtTage 
 Gesundheit, so sein Credo.An dem Aussichtspavillon geben 

 mehrere Tafeln textlich und bildlich Aufschlussüber die 
Entstehung der Landschaft rund um die Ankumer Berge, 

 derErholungssuchende heute bescheinigen, sie sei eine der 
 schönsten in Weser-Ems. Nicht immer teilten Zeitgenossen 

 diese Meinung. So ist auf eine der Tafelnfolgendes Zitat des 
Philosophen und Predigers J.G Hoche zu lesen, der 

 dieRegion im Jahre 1800 durchwanderte und dann 
 vermerkte: „Der ganze StrichLandes gehört zu den 

schlechtesten Deutschlands. Man glaubt in den 
 SteppenSibiriens zu seyn, wenn man die Haiden durchwatet. 

 Alles ist öde und still, nichtein Vogel singet sein Morgenlied 
 und ergößet das Ohr des Wanderers. DieSchöpfung scheint 

 hier noch unvollendet zu seyn.“Die Wanderer, die sich dem 
 Aussichtspavillon auf zwei Routen, von der Kirche inMerzen 

und vom Marktplatz in Ankum aus, auf Schusters Rappen 
 genäherthatten, waren da ganz anderer Meinung. Ebenso die 

Teilnehmer einer weiteren Wandergruppe, die Franz Feldkamp 
 vom Parkplatz am Krähenberg auf einenacht Kilometer 

langen Rundkurs durch die Bauerschaften Starten und 
 Grovernführte. Aber auch die Radwanderer, die am 

 Kirchplatz in Eggermühlen, bei derFeldmühle in Bersenbrück 
 und beim Heimathaus in Schwagstorf gestartet waren,teilten 

die Ansicht des Besuchers ganz und gar nicht, der vor gut 200 
  Jahren inunserer Region unterwegs gewesen war.Wie viel 

die Region zu bieten hat, zeige nicht nur die jährlich 
 steigendenUrlauberzahlen, die den sanften Tourismus in der 

 Region als Erholungsfaktorentdeckt haben, sondern auch die 
 vielen Kleinode, die sich in der Region Ankumund besonders 

rund um den Krähenberg dezent verbergen. 
 ZahlreicheGroßsteingräber auf dem Giesfeld, das ganz in der 

 Nähe gelegene Steinwerk amMeyerhof in Westerholte, eines 
 der ältesten Wehrbauwerke im Kirchspiel, seienda nur einige 

Beispiele, so der stellvertretende Landrat Werner 
 Lager.Konzipiert von Judith Franzen und Bodo Zehm von 

 Kreis- und Stadtarchäologiewerden den Besuchern auf den 
 schon genannten Infotafeln neben Geologie undFauna unter 

anderem auch Aufschlüsse über die Grabungen an der 
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  AnkumerKirchenburg vermittelt.Mögen sich an diesem 
 Platz viele Menschen treffen, sich austauschen und sichan 

der Natur erfreuen, so Pastor Ansgar Stolte, der die Weihe der 
  Anlagevornahm.Aber nicht nur landschaftlich hat die 

 Region etwas zu bieten. Die Erbsensuppe,die den Wandern 
und Radlern bei ihrer Ankunft auf dem Gelände des 

 gegenüberder Aussichtsplattform gelegenen Gaststätte 
 „Grüner Wald“ kredenzt wurde,verdiente das Prädikat 

„besonders lecker“.

Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Einwendungsart: Kulturdenkmal, 
  Landschaftsbild,TourismusausfallKriterium: Die Tütinger 

 Erhöhung ist der Krähenberg, auf dem derGrabhügel zentral 
 zu finden ist (separater Punkt). An der Stelle desRoten 

Kreuzes auf dem Luftbild befindet sich seit einem Jahr 
 eineAussichtplattform, die von verschiedenen privaten und 

 öffentlichenStellen kostenseitig gefördert 
 wurde.Betroffenheit: Diese Aussichtsplattform dient der 

 Aussicht über dasbesonders schöne Landschaftsbild. Der 
 Blick reicht bei gutem Wetter bisCloppenburg. Der 

Krähenberg als erhöhte natürliche Landschaftsstelle 
 inAnkum unterstreicht daher die Schönheit Ankums in seiner 

 umgebendenNatur. Ankum hat einige dieser 
 Landschaftsbilder, die es als staatlichanerkannter 

 Erholungsort besonders benötigt. In blau dargestellt, wäreder 
Verlauf der geplanten Trasse, die dieses Landschaftsbild 

 zerstörenwürde und die Plattform zum Absurdum machen 
 würde. In Tütingenbefinden sich zudem viele Ferienhöfe und 

 andere touristische Angebote.Eine ganze Reihe von 
 Touristisch genutzten Rad- und Wandwegen führtan dieser 

Stelle vorbei. Vgl. dazu die Wanderwegkarten im Anhang 
 dieserEinwendung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses 
Schutzgutes beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Eine vertiefende Betrachtung der 
Erholungsinfrastruktur auf lokaler Ebene ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der 
Belang der Abwägung unterliegt, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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Erholung und Tourismus

Der Ort Ankum ist von der Raumplanung LROP und RROP als 
 Standort mit besonderenEntwicklungsaufgabe für Erholung 

 ausgestattet.Im Raumordnungsatlas 
 http://www.oekonomieregionalentwicklung.de/fileadmin/Daten/

 PDF_Dateien/CD_Langfassung_Gesamt_200dpi.pdfwird 
 dazu auf den Seiten 12 bis 14 wie folgt definiert:Mit den 

RROP-Raumordnungskategorien „Standort mit der 
 besonderen EntwicklungsaufgabeErholung“ („E“) und 

„Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt“ gibt es in 
 Niedersachsenzwei weitere, der Funktionszuweisung „F“ 

sehr ähnliche Festlegungsmöglichkeiten 
 fürstandortbezogene touristische Entwicklungsschwerpunkte. 

 An diesen Standorten soll - andersals bei den „F“-
Standorten - die Nah- und Kurzerholung im Vordergrund 

 stehen. Da sichhieraus - abgesehen von der 
Aufenthaltsdauer bei Übernachtungen - keine Kriterien 

 ableitenlassen, ist die Abgrenzung der beiden 
 Raumordnungskategorien von derRaumordnungskategorie 

„F“ nicht einfach und in der jetzigen Form kaum sinnvoll. 
 DieLandesvorgaben fordern jedoch eine Unterscheidung. 

 Deshalb sind im Folgenden beideRaumordnungskategorien 
in ihren Eigenheiten und Abgrenzungsmerkmalen gemäß 

  derLandesvorgaben dargestellt.Raumordnungskategorie 
„Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung“ 

 („E“):Diese Raumordnungskategorie ist wie die 
 Raumordnungskategorie „F“ eine optionalfestlegbare 

Funktionszuweisung, die nur für einzelne Standorte innerhalb 
 einer Gemeindeund des RROP-Planungsraums verwendet 

werden soll. In ihrer Bedeutung ist sie mit 
 derRaumordnungskategorie „F“ weitgehend identisch. 

 Unterschiede ergeben sich gemäß derLandesvorgaben aus 
der Zweckbestimmung: Schwerpunktfunktion der „E“-Standorte 

 sei dieErholung, nicht der Fremdenverkehr. Nach den 
Landesvorgaben ist die Raumordnungskategorie „E“ - anders 

 als die flächigen Raumordnungskategorien zumThemenfeld 
Erholung – eher auf die Siedlungsentwicklung zu beziehen. Sie 

 schließt dabeideutlicher als die Raumordnungskategorie „F“ 
  auch Aspekte der Freiraumentwicklung mitein:� als „E“-

Standorte sollen neben Erholungseinrichtungen auch 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung wird 
in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. Berücksichtigung fanden 
dabei auch die Standorte mit besonderer Entwicklungsaufgabe 
Erholung ("E") sowie die Standorte mit besonderer 
Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr ("F"). Vergleiche hierzu S. 
84ff der Unterlage 5 "Raumverträglichkeitsstudie". Im Zuge der 
RVS ist zu prüfen, ob für das geplante Vorhaben eine Konformität 
mit den Belangen der Raumordnung gegeben ist oder diese 
grundsätzlich erreicht werden kann. Ein qualitativer Vergleich der 
Varianten oder die Bildung einer Rangfolge, wie dies bei der UVS 

 vorgenommen wird, findet dabei nicht statt.Das Ziel „Standorte 
mit besonderer Entwicklungsaufgabe Erholung ("E")“ ist sowohl 
räumlich als auch inhaltlich sehr weit gefasst, sodass eine 
differenzierte qualitative Betrachtung dieses Belangs erforderlich 
ist. Hinsichtlich des räumlichen Bezugs heißt es im Ziel D 3.8 09 
des RROP des LK Osnabrück (2004): "Innerhalb der 
Städte/Gemeinden (...) werden in der Zeichnerischen Darstellung 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Erholung" 
festgelegt". Ob damit das gesamte jeweilige Gemeindegebiet oder 
nur bestimmte Teilgebiete innerhalb der Gemeinden gemeint sind, 
lässt die Definition offen. Die dazu in der Begründung aufgeführten 
Kriterien (wie Attraktivität des Ortsbildes, Infrastruktur, 
Übernachtungsintensität) lassen einen Bezug zur Ortslage 
und/oder zu Schwerpunktbereichen erkennen. Im Zuge der RVS 
wurde daher von einem engeren Bezug auf die Ortslagen 
ausgegangen. Da diese durch keine der Varianten unmittelbar 
berührt werden, wurde für diesen Aspekt keine Betroffenheit durch 
das Vorhaben festgestellt, was eine Gleichrangigkeit der Varianten 

 bedeutet.Legt man eine weite, also das gesamte Gemeindegebiet 
betreffende Auslegung zugrunde, so ließe sich daraus zunächst ein 
Nachteil für die Variante A/B ableiten, welche das Gemeindegebiet 
quert. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Reichweite 
des Vorhabens trotz der visuellen Fernwirkung (insbesondere der 
Masten) begrenzt ist, sodass weite Teile des Gemeindegebiets 

 (insbesondere im Westen) davon unberührt bleiben. Im zweiten 
Satz der Zielformulierung wird festgelegt, dass zum Einen die 
Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle 
Angebot, aber auch die natürliche Eignung der umgebenden 
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 geeignete Standorte fürErholungsflächen gesichert und 
vorausschauend vor Beeinträchtigungen 

  durchkonkurrierende Nutzungen geschützt werden;� durch 
die Schaffung und Weiterentwicklung von 

 Erholungsmöglichkeiten soll dieFunktion von 
Erholungsgebieten gestärkt und ihre Attraktivität gesteigert 

 werden,� da es sich bei den Gebieten mit hohem 
Erholungswert und entsprechend 

 intensiverErholungsnutzung häufig um Landschaftsteile 
 handelt, die aus ökologischer Sicht nurgering oder bedingt 

belastbar sind, sollten an solchen „E“-Standorten 
 insbesondereBelange des Naturschutz und der 

 Landschaftspflege beachtet werden, um denökologischen 
 Wert und den Erholungswert zu erhalten.Des Weiteren 

ergeben sich aus den Landesvorgaben weitere 
 Abgrenzungskriterien:� „E“-Standorte sind innerhalb von 

 Gemeinden festzulegen, in denen die Erholungbesondere 
Bedeutung hat, wenn die natürliche Eignung der umgebenden 

 Landschaftfür Erholung und Freizeit, die Umweltqualität, die 
 Ausstattung mitErholungsinfrastruktur sowie das kulturelle 

 Angebot vorhanden, zu sichern undweiterzuentwickeln sind; 
eine herausragende Fremdenverkehrsbedeutung 

  derGemeinde ist nicht erforderlich;� bei der Festlegung von 
„E“-Standorten ist außerdem auf eine 

 nachweislicheKonzentration von Erholungseinrichtungen, 
 genügend große Einzugsbereiche, guteErreichbarkeit, gute 

 Zugänglichkeit der Erholungslandschaft zu achten;� als „E“-
Standorte sind eher solche Orte auszuwählen, die für Nah- und 

 Kurzerholungvon Bedeutung sind, als „F“-Standorte eher 
bedeutsame Orte für die Langzeit- 

  undKurerholung.Weitere, in den Landesvorgaben genannte 
 Unterscheidungskriterien für „E“- und „F“-Standorte bleiben 

auf Grund fehlender Erläuterungen unklar. Gemäß diesen sind 
 „E“Standorte „infrastrukturell anders ausgestattet oder 

 auszustatten“ als „F“-Standorte.Außerdem sind danach in 
den „E“-Standorten Erholungseinrichtungen, in den „F“-

 StandortenFremdenverkehrseinrichtungen 
schwerpunktmäßig zu sichern, räumlich zu konzentrieren 

  undzu entwickeln.Aus diesen Definitionskriterien kann 

Landschaft für Erholung und Freizeit sowie die Umweltqualität 
gesichert und weiterentwickelt werden sollen. Aufgrund dieser 
inhaltlich weit gefassten Formulierung muss der Bezug des 
Vorhabens zu diesem Belang deutlich relativiert werden, denn 
maßgebliche Faktoren wie die infrastrukturelle Ausstattung und das 
das kulturelle Angebot stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem 

 geplanten Vorhaben. Auch die „natürliche Eignung der 
Umgebung für Erholung und Freizeit“ wird durch das Vorhaben als 
solches nicht insoweit beeinflusst, als dass diese textliche 
Festsetzung, die keinen raumkonkreten Bezug hat, grundsätzlich 
dem Vorhaben entgegensteht.  Das Landschaftsbild wird durch die 
Errichtung der Freileitung zweifelslos beeinflusst. Hierzu sei auf 
das Kap. 5.3.6 (Schutzgutinterner Variantenvergleich für das 
Schutzgut Landschaft) der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 
2A) verwiesen, in dem die Auswirkungen des geplanten Vorhabens 
auf das Landschaftsbild beschrieben werden und die 
variantenspezifischen Beeinträchtigungen ermittelt und im 

 Variantenvergleich einander gegenübergestellt werden. Doch 
abgesehen von der durch visuelle Effekte beeinträchtigten 
Kulissenwirkung der Landschaft  sind auch mit einer Freileitung 
keine weiteren, objektiv messbaren Beeinträchtigungen verbunden, 
welche die "natürliche Eignung der umgebenden Landschaft für 
Erholung und Freizeit" beeinträchtigen könnten. Der tatsächliche 
Flächenverlust ist auf die Standorte der Masten beschränkt und es 
entstehen keine physischen Zerschneidungseffekte (wie 
Unterbrechung von Wegebeziehungen). Die Erholung in der freien 
Landschaft sowie auch die Entwicklung der Erholungsfunktion (z. 
B. durch Schaffung weiterer Angebote) sind daher auch bei 
Realisierung einer Freileitung weiterhin grundsätzlich möglich. 
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Raumordnungsverfahrens wurde festgestellt, dass im 
Trassenkorridor der Teilvariante A-Südost östlich von Ankum die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung vorliegen. Damit 
kann die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch 
Überprägung des Landschaftsbilds im Osten Ankums deutlich 

 reduziert werden. Mit der räumlich wie auch inhaltlich weit 
gefassten Auslegung weist der Belang "Standorte mit besonderer 
Entwicklungsaufgabe Erholung ("E")" eine potenziell größere 
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 abgeleitet werden, in welchem Konflikt dieraumordnerische 
Bedeutung mit dem Leitungsvorhaben steht. Die 

 Buchungszahlen derTouristen in den Hotels in Ankum und 
die Aussagen der Hoteliers belegen zudem, dass 

 dieEntwicklung Ankums eindeutig von der Kategorie „E“ in 
 die Kategorie „F“ führt. Demnachsind hier vor Ort schon viele 

Langzeittouristen auszumachen, die das 
 breiteErholungsprogramm von Ankum und seiner Region 

 nutzen.Entsprechend dem Zitat des Raumordnungsatlas sind 
 Vorrangregionen für Erholunginsbesondere auf seine 

Attraktivität, Umweltqualität und Ausstattung 
 derErholungsinfrastruktur angewiesen und stellen daher ein 

 wesentliches Erkennungsmerkmaldar. Diese 
Erkennungsmerkmale sind darüber hinaus weiterzuentwickeln. 

 Eine geplanteStromtrasse würde genau das Gegenteil 
 bewirken und die bisherigenAktivitäten/Bemühungen in 

Richtung der Kategorie „F“ zunichtemachen. Aber auch die 
 seitJahrzenten erbrachte Arbeit, den Ort in Richtung 

Erholung und Tourismus voran zu bringen, wären durch eine 
Stromtrasse umsonst gewesen – der Ort würde um Jahrzehnte 

 zurückversetzt zu den Anfängen. Dabei hat der Ort Ankum 
 sich gerade in letzten Jahren durcheinen starken Schub in 

 namhaften Heften und Kreise als Tourismusregion etaliert.Als 
staatlich anerkannter Erholungsort wird Ankum in einer Liste 

 von 111 Orten inNiedersachsen etabliert. Die Liste ist in der 
 Anlage dieses Einwandes einzusehen.Wikipedia definiert 

diese Erholungsorte unter Link 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Erholungsortgesichert am 

 27.12.2017 wie folgt:Erholungsort oder staatlich anerkannter 
Erholungsort bezeichnet eine Gemeinde oder 

 einenGemeindeteil, dem aufgrund seiner besonderen 
 Eignung zur Erholung (zum Beispiel imRahmen eines 

Erholungsurlaubes mit einwandfreier Luftqualität) ein 
 entsprechendes Prädikatverliehen worden ist. Dies ist ein in 

 mehreren deutschen Ländern verliehenes Prädikat.In 
Deutschland erfolgt die Anerkennung zum staatlich 

 anerkannten Erholungsort durch daszuständige Ministerium 
des jeweiligen Bundeslandes beziehungsweise durch die 

 Ämter fürregionale Landesentwicklung. Die Anerkennung 

Reichweite auf als die Vorranggebiete für die ruhige Erholung in 
Natur und Landschaft. Das Gewicht dieses Belangs kann daher 
dem des Vorranggebiets für ruhige Erholung in Natur und 
Landschaft gleichgesetzt werden. Insofern wird das spezifische 
Restriktionsrisiko dieses Zieles der Raumordnung als hoch, aber 

 nicht als grundsätzlich entgegenstehend eingestuft. Unter 
Berücksichtigung der insgesamt begrenzten Auswirkungen des 
geplanten Vorhabens ist bei einer vertieften Prüfung des Einzelfalls 
festzustellen, dass auch für die Variante A/B eine Konformität mit 
diesem Ziel erreicht werden kann. Insofern ergibt sich daraus keine 
Auswirkung auf das Ergebnis des Variantenvergleichs der 
raumkonkreten Belange der Raumordnung sowie auch auf das 
Ergebnis des übergeordneten Vergleichs der Raumverträglichkeit.

Seite 319 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

 kann sich auch auf eine Gemeinde odereinen Gemeindeteil 
beziehen. Als Grundlage zur Anerkennung dienen 

 dieBegriffsbestimmungen – Qualitätsstandards für die 
 Prädikatisierung von Kurorten,Erholungsorten und 

Heilbrunnen des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. und 
 desDeutschen Tourismusverbandes e. V. Es wird an 

Ortschaften vergeben, deren Luft und Klima laut einem 
 Gutachten Eigenschaftenaufweisen, die der Erholung 

förderlich sind. Dieses Gutachten muss regelmäßig 
 wiederholtwerden. Im Gegensatz zu Luftkurorten und 

 anderen Kurorten müssen in Erholungsortenkeine 
medizinischen Einrichtungen zur Durchführung von 

 Kurmaßnahmen vorhanden sein.Voraussetzung ist jedoch 
 eine auf Tourismus ausgelegte Infrastruktur.Daneben gibt es 

noch staatlich anerkannte Fremdenverkehrsgemeinden, die 
  bestimmtegesetzliche Voraussetzungen erfüllen müssen.Im 

Bundesland Bayern können Gemeinden, die ein staatlich 
 anerkannter Erholungsort sind,nach dem 

 Kommunalabgabengesetz (§7) eine Kurabgabe verlangen.In 
Niedersachsen können Gemeinde auf Grundlage von §9 des 

 niedersächsischenKommunalabgabengesetzes (NKAG) für 
bestimmte fremdenverkehrsbezogene Zwecke 

 einenFremdenverkehrsbeitrag erheben.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Einwendungsart: Unzureichend berücksichtigte Funktion des 
  Ortes als FreizeitundErholungsregionKriterium: Unter den 

Natursportarten führt das Wandern bundesweit die Statistik 
 derbeliebtesten Bewegungsformen an. 37 Millionen Deutsche 

 wandern im Jahr durchschnittlichsechsmal im Jahr (vgl. 
Statista, 2012). Auch die Verbrauchs- und Medienanalyse von 

 ARDund ZDF (2013) bestätigt eine sehr hohe Affinität zum 
  Wandern in der deutschenGesamtbevölkerung.Die 

Ausgaben für Wanderausrüstung beziffert Statista (2012) mit 
 jährlich 4 Milliarden Euro.Die wirtschaftliche Bedeutung wird 

 darüber hinaus vor allem im Fremdenverkehroffenkundig: Die 
ca. 370 Millionen jährlichen Wanderausflüge generieren 30 

 MillionenÜbernachtungen! Die Bedeutung des Wanderns für 
 den Einzelhandel und touristischenFremdenverkehr ist damit 

 eindeutig hoch.Das Wandern nimmt – zusammen mit seinen 
 verwandten Bewegungsformen (Spazieren,Spazierwandern) 

auch in der Region Osnabrück einen hohen Stellenwert ein. 
 ZahlreicheRouten für Tages(rund)touren, aber auch diverse 

 Fernwanderwege (darunter bekannte wieu.a. der 
„Europäische Fernwanderweg 11“ und der „Hermannsweg“) 

 weisen auf die hoheBedeutung und Beliebtheit der 
Wanderregion Osnabrück hin. Mit Blick auf den 

 NordkreisOsnabrücks kommt der Gemeinde Ankum in 
 diesem Zusammenhang eine besondereBedeutung zu. Zum 

einen bildet sie aufgrund ihrer geografischen Merkmale 
 (Bewaldung,Höhenzüge) einen herausragenden 

 Schwerpunkt für wandertouristische Aktivitäten(Wanderer in 
Deutschland bevorzugen klar Mittelgebirgs- oder 

 mittelgebirgsartigeWanderareale (vgl. Brämer, 2013)) und 
 umfasst zum anderen auch die notwendigetouristische 

Infrastruktur, die für das Wandern notwendig ist (Gastronomie 
 undÜbernachtungsmöglichkeiten). Letztlich finden beide 

 genannten Aspekte(Geografie/Landschaft und 
Fremdenverkehrsinfrastruktur) in der Prädikatisierung 

 Ankumsdurch das ARL als „Erholungsort“ ihren 
 Niederschlag, da sowohl „bauliche undnaturräumliche 

Strukturen“ (MW Nids., 2005) wie im Besonderen die 
 landschaftlicheBevorzugung des Gebiets (vgl. ebenda) 

 anerkannt worden sind.Eben diese Struktur eines 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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landschaftlich bevorzugten Gebiets korreliert auffallend mit 
 denvon Brämer (2013) metaanalytisch herausgearbeiteten 

 Entscheidungsmotiven fürWanderrouten. So sei zwar 
landschaftliche Abwechslung (Feld, Flur, Wald, Höhe, Ebene 

 etc.)leitend bei der Wahl der Wanderer für ihre Routen; das 
 zentrale Moment sei jedoch klar dielandschaftliche Ästhetik. 

Diese Ästhetik wird laut der zugrunde gelegten 
 empirischenUntersuchung vor allem durch „technische 

 Bauten“ und „Windkraftwerke“ erheblich gestört(vgl. 
 13f).Insbesondere das Landschaftsbild der „Ankumer Höhe“ 

 ist geprägt von denSchwerpunktkriterien „Wald, Flur, Höhe“, 
 die Brämer (2013) als zentral identifiziert.Entsprechend 

eindeutig belegt das Wanderwegenetz (vgl. Grafik) diesen 
 Sachverhalt. Dabeiwird deutlich, dass insbesondere die 

 südlich gelegenen Gemeindeteile (Tütingen,Westerholte, 
Starten, Grovern) ein dichtes Netz an Wanderwegen 

 aufweisen. Folglich liegenin dieser Gemeindegegend auch 
die Schwerpunkte des Fremdenverkehrs (Ferienhöfe).
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Aufgrund seiner geografisch-landschaftlichen Vorzüge sowie 
 der Mystisierung dersagenumwobenen Gegend (Steingräber 

 und Naturdenkmäler sind zentrale Handlungsortevieler 
regionaler Sagen) stellen gerade die südlichen Gemeindeteile 

 Ankums – allen voranWesterholte – ein bekanntes und 
beliebtes Areal für Geocaching dar. Geocaching ist 

 alsverhältnismäßig junge Natursportart (abgleitet aus dem 
 Orientierungslauf) und seinerselbstorganisierten Struktur 

nicht zahlmäßig erfasst. Allein die Zahl der „Verstecke“ 
 gibteindeutige Hinweise darauf, wie sehr Geocacher die 

 Vorzüge der Region schätzen. DieserPersonenkreis ist bei 
der Zahl der Wanderer nicht miterfasst, sondern erweitert 

 denPersonenkreis der Wanderer zusätzlich. 
 Wirtschaftlich/touristisch ist diese Tatsachebemerkenswert, 

weil Geocacher sich überregional vernetzen und aufgrund ihrer 
 losen,internetgestützten Verbundenheit eine hohe räumliche 

 Reichwerte entwickeln. Für dasGeocaching ist gerade der 
Zusammenhang aus aktiver Naturnutzung und 

 Abenteuerzentrales Motiv. Beides bietet die Region im hohen 
 Maße im Gemeinderaum (s.o. MystischOrte). Die Seite 

https://www.geocaching.com und 
 https://www.querfeldeins.orgveranschaulichen anhand 

eingezeichneter Cashes (Verstecke von „Schätzen“) und 
 der„Mystischen Orte“ (oft auch Naturdenkmäler) diesen 

Zusammenhang.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Landschaftsbild Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund Solitärbäume, KulturdenkmalKriterium: Im 

mittleren oberen gelb dargestellten Kreis auf 
 demLandschaftsbild befindet sich der Krähenberg in 

 Tütingen, zu erreichenüber die Straße „KapellenWeg“. Der 
 Krähenberg ist ein dokumentiertesKulturdenkmal. Die 

 Erhebung ist ein urgeschichtlicher Grabhügel unddaher als 
Denkmal geschützt. Die Trasse würde genau über 

  diesesDenkmal verlaufen müssen.Auf dem Hügel stehen 
 besonders alte einheimische Bäume, die sehrerhaltenswert 

 sind. Diese Insel in der Landschaft bietet Tieren undVögeln 
 Schutz.Außerdem sind auf der Luftbilddarstellung 

 zusammenhängendeWaldbereiche und Waldreihen zu 
 finden. Nassbereiche sind hier ebensovorhanden, die von 

 Vögeln angeflogen werden.Betroffenheit: Hier wird auf das 
 Dokument „Niedersächsische Strategiezum Arten- und 

Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 
 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
 und werden daher nicht nochmals wiederholt.Hinsichtlich der 

 Wichtigkeit des Naturdenkmals wird auch auf dieEinwendung 
der Kreisarchäologie mit Sitz in Osnabrück verwiesen. 

 DerKrähenberg ist als solches auch ein Berg, von dem aus 
 weit in Fernegeblickt werden kann. Ein historischer Ort mit 

  traditioneller Bedeutung imOrt.Die Bedeutsamkeit kann 
 auch im Internet in Erfahrung gebracht werden.So schreibt 

der Wanderer Martin auf seiner Wordpressseite gesichert 
 am23.12.2017 mit Link 

https://wanderermartin.wordpress.com/2011/12/04/tutinger-
  krahenbergim-naturpark-unterwegs-tour-2-krahenberg/ :Die 

schönsten Wanderwege im Osnabrücker und Ravensberger 
  Land undin der UmgebungWanderparkplatz Tütingen-

 Krähenberg (fürs Navi: Tütingen 28)Im Naturpark unterwegs, 
Tour 2 „Krähenberg“, ca. 7 Kilometer

Die Aspekte des Denkmalschutzes finden in der 
Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 2A) im Zuge des 
Schutzguts Kultur- und sonstige Sachgüter Berücksichtigung. 
Ausgewertet wurden Daten des Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege (NLD) sowie die Denkmalkataster der Landkreise. 
Der hier angesprochene Grabhügel wurde in den Unterlagen 
entsprechend berücksichtigt. Da sich die betreffende Fläche im 
Randbereich des 1.000 m breiten Trassenkorridors befindet, kann 
eine direkte Betroffenheit grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
Die Platzierung der Masten und die Festlegung des 
Trassenverlaufs innerhalb des Trassenkorridors erfolgen jedoch 
erst im Zuge des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens. 
Dabei werden die Erkenntnisse aus dem Raumordnungsverfahren 
genutzt um den Trassenverlauf weitestmöglich zu optimieren. Nicht 
zu vermeidende Eingriffe in Natur und Landschaft (z. B. in 
Gehölzstrukturen) werden entsprechend den 
naturschutzrechtlichen Vorgaben bilanziert; die betroffenen Werte 
und  Funktionen werden nach Möglichkeit mit geeigneteten 
landschaftspflegerischen Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt.
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Landschaftsbild Die wohl bekanntesten Gerichtsentscheidungen des OVG 
 Lüneburg sindzu der Errichtung von Fernmeldetürmen 

 ergangen und betreffen primärdas Baurecht. So hat das OVG 
 Lüneburg mit Urteil vom 25.03.1983 (BRS40 Nr. 157) über 

die Errichtung eines 78 m hohen Fernmeldeturms 
 inQuakenbrück zu entscheiden. Angesichts der Höhe des 

 Turms, der selbstdas bisher höchste vorhandene Bauwerk, 
 den Turm der etwa 150 mentfernten St. Sylvesterkirche, um 

 immerhin 14 m überragen sollte, kamdas Gericht zu dem 
 Ergebnis, dass das Bauvorhaben bereits mit denVorschriften 

des Landes- und Bundesbaurechts unvereinbar sei. 
 Derstreitige Fernsehturm war nach Auffassung des Gerichts 

 auch nicht mitdem Denkmalschutzrecht vereinbar.

Auf Ebene des Raumordnungsverfahrens relevante Belange 
denkmalrechtlicher Art sind von der Vorhabenträgerin ausweislich 
der Planunterlagen hinreichend berücksichtigt worden. 
Insbesondere wurden Bodendenkmäler, Bau- und Kulturdenkmäler 
mit ebenenspezifischem Blick auf Konfliktpotentiale beurteilt. 
Folglich sind denkmalrechtliche Aspekte in den definierten 
Untersuchungsräumen im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie (Teilvariantenvergleich, Unterlage 6.3, 

  Kap. 4.7) im erforderlichen Umfange betrachtet worden. Eine 
detailliertere Prüfung , ob und wie intensiv einzelne Denkmäler 
durch den Leitungsbau betroffen seien könnten, ist hingegen im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durchzuführen. 
Insbesondere die dann bekannten konkreten Maststandorte sind 
hierbei ein wichtiges Kriterium.
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Landschaftsbild Einwendungsart: Tourismus, Landschaftsbild, 
 NaherholungKriterium: Wanderwege und Staatsforst 

 Kunkheide mit ausgeprägtemLandschaftsbild und Bestandteil 
 des staatlich anerkannten ErholungsortesAnkum. Hier ist 

 auch eine umfangreiche Tier- und Vogelwelt vorzufinden.In 
Rot ist der Wanderwald Kunkheide zu erkennen. Die 

 Wanderwegeverlaufen auch auf der Ostseite des Waldes, 
 von denen die Trasse direktersichtlich wäre und das 

 einmalige Landschaftsbild stören würde. ImBereich der 
geplanten Trasse (Blau in 2 Varianten gem. 

 PlanungAmprion) ist die östliche (Morgensonne) 
  Einflugschneise der Vögelvorzufinden.Die Fotos wurden 

aus der Perspektive Ost nach West erstellt 
 (Gelb).Betroffenheit: Der Waldlehrpfad Kunkheide ist für 

 Ankum ein wichtigesGlied im Tourismuskonzept und wird 
 auch rege in Anspruch genommen.Das Gesamtbild und 

 damit die Tourismusbranche würden durch diegeplante 
Stromtrasse leiden. Ertragseinbußen in seiner Gesamtheit 

 vonweit mehr als 20% sind zu befürchten. Außer den 
 Touristen sind hierauch einheimische Bürger und 

 Schulen/Kindergärten mit Kindernunterwegs, die die Natur 
 entdecken und raus in die Natur wollen. DieWege der 

Kunkheide werden zudem vom örtlichen Sportverein 
 QuittAnkum regelmäßig als Laufstrecke genutzt. Weitere 

 Infos dazu sind zufinden unter: https://www.laufen-
 os.de/terminseite/lauftreffs.htmlgesichert am 

  24.2.2017:Lauftreff SV Quitt AnkumKontakt: 
 […]Treffpunkt: Wir treffen uns jeden Sonntag um 9.30 Uhr in 

 der Kunkheide,das ist ein Waldgebiet am nordwestlichen 
 Rand von Ankum. Wir laufen in3 bis 5 Tempogruppen ca. 1 

 Std, danach wird leichte Dehngymnastikgemacht. Wir sind 
 eine Gruppe von 25 bis 40 Läufer(innen).Laufinteressierte, 

ob Geübte oder Anfänger, sind herzlich willkommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses 
Schutzgutes beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Belang der 
Abwägung unterliegt, d. h. er stellt nur eins von vielen Kriterien dar, 
die in den Variantenvergleich einfließen und den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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Landschaftsbild Einwendungsart: Kulturdenkmal, 
  Landschaftsbild,TourismusausfallKriterium: Im Zentrum 

 Ankums residiert der Artländer Dom. Einehistorische Kirche 
 mit überregionaler Bedeutung.Die römisch-katholische 

 Pfarrkirche St. Nikolaus, im Volksmund ArtländerDom 
genannt, ist das Wahrzeichen von Ankum, einem alten 

 Marktort, andem einst vor allem Tuch gehandelt wurde. Die 
 dem heiligen Nikolausgeweihte Kirche liegt auf dem 

 Vogelberg, hoch über den Marktbögen.Der Kirchturm ist 79 
 m hoch und ruht auf einem dreigeschossigenUnterbau, der 
 1514 auf der alten, vermutlich schon vor 1100entstandenen 

 Kirche errichtet wurde.Informationen zum Dom sind auch im 
 Internet zu finden – gesichert am24.12.2017 unter dem 

 Linkhttps://de.wikipedia.org/wiki/Artl%C3%A4nder_Dom 
 :Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Nikolaus, im 

 Volksmund ArtländerDom genannt, ist das Wahrzeichen von 
 Ankum, einem alten Marktort, andem einst vor allem Tuch 

 gehandelt wurde. Die dem heiligen Nikolausgeweihte Kirche 
 liegt auf dem Vogelberg, hoch über den Marktbögen.Der 

Kirchturm ist 79 m hoch und ruht auf einem 
 dreigeschossigenUnterbau, der 1514 auf der alten, 

 vermutlich schon vor 1100entstandenen Kirche errichtet 
 wurde.In der Kirche wird das alte Ankumer Kreuz aufbewahrt, 

 das etwa 1280entstand. Die heutige Kirche wurde nach dem 
 Brand der alten Pfarrkirche1892 in vierjähriger Bauzeit ab 

 1896 errichtet und 1900 eingeweiht. DerBerliner Bildhauer 
Paul Brandenburg schuf Altartisch, Tabernakel, 

 Ambo(Lesepult) und andere Details, wie beispielsweise die 
Türgriffe. Die Kirche bildete den Mittelpunkt einer markanten 

 Kirchenburg, derenMauern noch in Resten erhalten sind. Sie 
 wird durch die erhöhte Lageam Hang des Vogelbergs betont.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei der Entwicklung der 
Korridore wurden die Trassierungsgrundsätze (kurze Verbindung, 
Nutzung von Bündelungspotenzialen, Umgehung hochwertiger 
Bereiche) befolgt, die darauf abzielen, die Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten. Zu 
berücksichtigen ist dabei jedoch, dass das Landschaftsbild im Zuge 
der UVS selbst nur eines von mehreren betrachteten Schutzgütern 
ist und vor dem Hintergrund der übrigen Schutzgüter und ihren 
jeweiligen Betroffenheiten angemessen zu gewichten ist. Da 
aufgrund der annähernd flächendeckend vorliegenden hohen 
Wertigkeit des Lanschaftsbildes und der insgesamt hohen Anteils 
ungebündelter Freileitungsabschnitte in allen Varianten sehr große 
Konflikte mit dem Landschaftsbild ermittelt wurden, sind auch mit 
der Vorzugsvariante erhebliche Beeinträchtigungen des 

  Landschaftsbildes zu erwarten. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Wie 
die Überarbeitung des Teilvariantenvergleichs 3 zeigt, stellt die 
Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im 
ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 

 dar. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus, aber auch das Schutzgut 
Landschaftsbild wird durch einen Erdkabelabschnitt im Osten 
Ankum in geringerem Maße beeinträchtigt.
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Landschaftsbild Ein Trassenverlauf durch den vom Netzbetreiber genannten 
 Vorzugskorridor durchschneidetauch hier einen 

Zusammenhang von Natur/Landschaft und bedeutsamen 
 Orten, die in einemwichtigen kulturell-historische 

Zusammenhang stehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Landschaftsbild Die von weiteren Golfbahnen bestehenden unmittelbaren 
 Sichtlinien aufdie Freileitung - die auch nicht durch Wald 

unterbrochen werden, da der Golfplatz auf Grund seiner 
 Einbettung in die Hügellandschaft derAnkumer Berge über 

 größere Höhenunterschiede und damit weitreichende 
Sichtlinien verfügt - reduzieren den landschaftlichen Wert 

  desGolfplatzes ebenfalls nachhaltig (s. Anhang).Sowohl der 
sportliche als auch der landschaftliche Wert eines 

 Golfplatzessind die wesentlichen Attraktivitätsfaktoren für 
 Golfspieler/innen, einenPlatz aufzusuchen. Insofern führt der 

 Verlust an sportlichem undlandschaftlichem Wert zu einem 
 Rückgang an Beitrag zahlendenBesuchern und 

 Clubmitgliedern. Dadurch entsteht dem Golfclub sowiedem 
Golfplatzbetreiber ein dauerhaft wirtschaftlicher Verlust in 

  ganzwesentlicher Höhe.Ferner ist der Golfplatz mit seiner 
 naturlandschaftlichen Lage, seinerunmittelbaren Lage an der 

 „Straße der Megalithkultur“ und seinerGastronomie ein 
 wichtiges Ziel für Wanderer und Radfahrer sowie fürFamilien. 

Durch die Freileitung verliert auch die Gastronomie 
 desGolfclubs nachhaltig an Anziehungskraft, so dass eine 

 deutlicheReduktion der Anzahl an Gästen und damit auch an 
  Einnahmen zuerwarten ist.Insgesamt sind die Wertverluste, 

 die dem Golfclub und demGolfplatzbetreiber durch die 
 Freileitung entstehen, Existenz gefährdend.Damit sind auch 
 Arbeitsplätze in der Golfplatzverwaltung, derGolfplatzpflege 

 und der Gastronomie direkt bedroht. Die Trassenführungist in 
 der geplanten Form nicht akzeptabel und abzulehnen.Auf 

weitere Punkte wird hiermit auf die Einwendung des 
 Golfclubsverwiesen. Der Golfplatz ist Teil des Ankumer 

 Tourismuskonzeptes,welches in seiner Gesamtheit leiden 
 würde, wenn der Golfplatz seineAttraktivität verlieren würde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Landschaftsbild Die Ableitung der Einschätzung über das Landschaftsbild in 
 der Karte Schutzgut Landschaftkann nicht nachvollzogen 

werden. Die Darstellung der Karte ist definitiv als 
 groteskeinzustufen. Die Erholungs- und Naturregion Ankum 

 bietet wesentlich mehr anLandschaftsbild, als das was in der 
Karte suggeriert wird. Im Vergleich zu den Regionen 

 derKarte die dort als „sehr hoch“ gewertet werden, ist die 
 höchste Bewertung „mittel“ und„hoch“ in Ankum einfach nur 

beschämend. Sicherlich ist die Einschätzung vielfach 
 eineGeschmacksfrage, aber selbst ungeübte Kritiker würde 

 dies sicherlich auch anderseinschätzen. Die Touristen 
Ankums sehen in seinen unzähligen Landschaftsbildern mehr 

 alsdas, was dort in der Karte wiedergespiegelt wird. Vgl. 
 hierzu die Einwände der Touristen unddie Einwände oben 

zum Thema Freizeit, Erholung und Tourismus.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der UVS 
wurde für den gesamten Untersuchungsraum eine 
flächendeckende Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes 
vorgenommen. Die methodische und sachliche Grundlage stellt die 
Landschaftsbildbewertung im Landkreis Osnabrück dar, wie sie im 
Fachbeitrag Landschaftsbild für die Teilfortschreibung Energie des 
Regionalen Raumordnungsprogramms durchgeführt worden war. 
Zur Erfassung und Bewertung der aktuellen Nutzung und der 
charakteristischen Strukturen, aber auch der Vorbelastungen 
wurden in allen Landschaftsbildräumen Geländebefahrungen 
durchgeführt. Der Detaillierungsgrad bei der 
Landschaftsbildbewertung entspricht einem Maßstab von 1:50.000. 
Die beschriebene Methodik wurde für alle Landschaftsbildräume 
und -einheiten einheitlich angewandt. Insofern ist davon 
auszugehen, dass alle Landschaftsbildräume und -einheiten in in 
gleicher Weise und angemessener Tiefenschärfe beschrieben und 
bewertet sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der 
Unterlage 2C3 "Landschaftsbildsteckbriefe" umfassend 
dokumentiert und im Kap. 4.6 der Unterlage 2A zusammenfassend 
dargestellt.
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Landschaftsbild 3) Die landschaftlichen und naturräumlichen Vorzüge Ankums 
 werden nicht ausreichendgewichtet. Der im Gemeinde-Süden 

 verlaufende, bewaldete Höhenzug der Ankumer Höhestellt 
allein ein Ausschlusskriterium für eine etwaige Trassenführung 

 dar, das in anderenKorridorvarianten nicht vorfindbar ist. Der 
 vorgeschlagene Korridor schneidet die AnkumerHöhe und 

trennt diese in ihrer Verbundenheit vom Aslager und 
 Fürstenauer Raum ab.Konsequenzen für die Fauna und das 

 Landschaftsbild spart Amprion im Berichtvorsichtshalber 
ganz aus. Dagegen werden eklektisch Einzelareale mit 

 Schutzstatusaneinandergereiht, die in ihrer Quantität schon 
 darauf hinweisen, dass der Korridorraumeigentlich 

schützenswert ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der UVS 
wurde für den gesamten Untersuchungsraum eine 
flächendeckende Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes 
vorgenommen. Die methodische und sachliche Grundlage stellt die 
Landschaftsbildbewertung im Landkreis Osnabrück dar, wie sie im 
Fachbeitrag Landschaftsbild für die Teilfortschreibung Energie des 
Regionalen Raumordnungsprogramms durchgeführt worden war. 
Zur Erfassung und Bewertung der aktuellen Nutzung und der 
charakteristischen Strukturen, aber auch der Vorbelastungen 
wurden in allen Landschaftsbildräumen Geländebefahrungen 
durchgeführt. Der Detaillierungsgrad bei der 
Landschaftsbildbewertung entspricht einem Maßstab von 1:50.000. 
Die beschriebene Methodik wurde für alle Landschaftsbildräume 
und -einheiten einheitlich angewandt. Insofern ist davon 
auszugehen, dass alle Landschaftsbildräume und -einheiten in in 
gleicher Weise und angemessener Tiefenschärfe beschrieben und 
bewertet sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der 
Unterlage 2C3 "Landschaftsbildsteckbriefe" umfassend 
dokumentiert und im Kap. 4.6 der Unterlage 2A zusammenfassend 

 dargestellt.Die mit den Varianten verbundenen Auswirkungen 
werden in Kap. 5 der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 2A) 
umfassend beschrieben und bewertet. Im Zuge des 
Variantenvergleichs wurden die mit den Varianten verbundenen 
Auswirkungen einander gegenübergestellt, um sowohl 
schutzgutbezogen sowie (im nächsten Schritt) auch 
schutzgutübergreifend die Variante mit den geringsten 
Auswirkungen zu ermitteln. Aufgrund der auch im Bereich der 
Ankumer Höhen großräumig ausgeprägten hohen Wertigkeit des 
Landschaftsbildes sind jedoch alle infrage kommenden Varianten 
mit Beeinträchtigungen verbunden, sodass auch mit der 
Vorzugsvariante Konflikte verbleiben. Im Zuge des nachfolgenden 
Planfestellungsverfahren wird die Trasse innerhalb des 1.000 m 
breiten Trassenkorridors festgelegt. Dabei gilt der 
Vermeidungsgrundsatz, d. h. die Masten werden so positioniert, 
dass die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
weitestmöglich vermieden oder vermindert wird.
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Landschaftsbild Eine derartig hohe Bedeutsamkeit der Kirche und vor allem 
 des Kirchenbauwerks ist auch imländlichen Raum 

hervorragend und stellt ein Alleinstellungsmerkmal Ankums im 
 gesamtenOsnabrücker Nordkreis dar. Die frühe urkundliche 

 Erwähnung Ankums im Jahr 977 und derGemeindeteile 
(Walsum und Alt-Rüssel vor Christus), die alten Ankumer 

 Schulten-Höfe undeben die überregional bekannte Kirchburg 
 verweisen auf die historische Singularität Ankums,die die 

Gemeinde deutlich von anderen Gemeinden der Umgegend 
 abhebt.Eine landschaftsbildliche Unterordnung des 

 Kirchturms durch die Errichtung vonLeitungsmasten einer 
Überlandstromleitung würde daher einen unmittelbaren Verlust 

 lokalerIdentität nach sich ziehen. Folgen durch die 
 Veränderung des Ortsbildes (Verlust antouristischer 

Attraktivität, Veränderung des weithin sichtbaren kultur-
 historischenLandschaftsbildes (der Kirchturm des Artländer 

 Doms ist aus allen Richtungen weithinsichtbar)) wären 
daneben negative Konsequenzen, die aus dem Bau 

 einerÜberlandstromleitung an Ankum erwachsen würden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei der Entwicklung der 
Korridore wurden die Trassierungsgrundsätze (kurze Verbindung, 
Nutzung von Bündelungspotenzialen, Umgehung hochwertiger 
Bereiche) befolgt, die darauf abzielen, die Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten. Zu 
berücksichtigen ist dabei jedoch, dass das Landschaftsbild im Zuge 
der UVS selbst nur eines von mehreren betrachteten Schutzgütern 
ist und vor dem Hintergrund der übrigen Schutzgüter und ihren 
jeweiligen Betroffenheiten angemessen zu gewichten ist. Da 
aufgrund der annähernd flächendeckend vorliegenden hohen 
Wertigkeit des Lanschaftsbildes und der insgesamt hohen Anteils 
ungebündelter Freileitungsabschnitte in allen Varianten sehr große 
Konflikte mit dem Landschaftsbild ermittelt wurden, sind auch mit 
der Vorzugsvariante erhebliche Beeinträchtigungen des 

  Landschaftsbildes zu erwarten. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Wie 
die Überarbeitung des Teilvariantenvergleichs 3 zeigt, stellt die 
Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im 
ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 

 dar. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus, aber auch das Schutzgut 
Landschaftsbild wird durch einen Erdkabelabschnitt im Osten 
Ankum in geringerem Maße beeinträchtigt.
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Landschaftsbild Aufgrund seiner geografisch-landschaftlichen Vorzüge sowie 
 der Mystisierung dersagenumwobenen Gegend (Steingräber 

 und Naturdenkmäler sind zentrale Handlungsortevieler 
regionaler Sagen) stellen gerade die südlichen Gemeindeteile 

 Ankums – allen voranWesterholte – ein bekanntes und 
beliebtes Areal für Geocaching dar. Geocaching ist 

 alsverhältnismäßig junge Natursportart (abgleitet aus dem 
 Orientierungslauf) und seinerselbstorganisierten Struktur 

nicht zahlmäßig erfasst. Allein die Zahl der „Verstecke“ 
 gibteindeutige Hinweise darauf, wie sehr Geocacher die 

 Vorzüge der Region schätzen. DieserPersonenkreis ist bei 
der Zahl der Wanderer nicht miterfasst, sondern erweitert 

 denPersonenkreis der Wanderer zusätzlich. 
 Wirtschaftlich/touristisch ist diese Tatsachebemerkenswert, 

weil Geocacher sich überregional vernetzen und aufgrund ihrer 
 losen,internetgestützten Verbundenheit eine hohe räumliche 

 Reichwerte entwickeln. Für dasGeocaching ist gerade der 
Zusammenhang aus aktiver Naturnutzung und 

 Abenteuerzentrales Motiv. Beides bietet die Region im hohen 
 Maße im Gemeinderaum (s.o. MystischOrte). Die Seite 

https://www.geocaching.com und 
 https://www.querfeldeins.orgveranschaulichen anhand 

eingezeichneter Cashes (Verstecke von „Schätzen“) und 
 der„Mystischen Orte“ (oft auch Naturdenkmäler) diesen 

Zusammenhang.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Ein Loch ist im WaldIm Waldgebiet zwischen Alfhausen und 
 Westerholte rumort es. Inunmittelbarer Nähe der 

 sagenumwobenen „Alkenkuhle“ sind 100Quadratmeter 
Waldboden samt Baumbewuchs vier Meter tief 

 abgesackt.Das finden Waldbauern und Landwirte aus 
 Westerholte und Thiene allesandere als lustig und schon gar 

 nicht „alke-spukig“. Sie glauben, dass dieAbsenkung eine 
Folge der im Thiener Feld „übermäßig“ 

 betriebenenWassergewinnung durch die Stadtwerke 
 Osnabrück ist.So lauten zumindest die Aussagen bei einem 

 Treffen am Ort desGeschehens, zu dem Waldbesitzer Hubert 
 Droppelmann neben ErnstMeyermann als Sprecher der 

 Thiener Bauern in Sachen Grundwasserunter anderen auch 
 Jagdbesitzer Gregor Arens-Fischer aus Westerholte-Grovern 

geladen hatte. Mit dabei war auch Timo Kluttig als Vertreter 
 derUnteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Er 

 inspizierte das Terrainund hielt den Absenkungstrichter und 
 das brüchige Umfeld im Bild fest.Mit Fakten zur 

Wassergewinnung in dem 35 Quadratkilometer 
 großenEinzugsgebiet wartete Ernst Meyermann auf. Mithilfe 

 eines Lageplaneserklärte er die Bewegung des 
 Grundwassers, das Vorkommensogenannter Salzlinsen und 

den Verlauf der Brunnenlinien. Und er ließ auch durchblicken, 
 dass die Landwirte, für die er spreche, „so ihreZweifel“ an 

 den offiziellen hydrogeologischen Aussagen hegten.Von 
Übernutzung der Grundwasserressourcen sprach Meyermann: 

 „ProStunde werden hier 820000 Liter Trinkwasser gezogen. 
 Ich will hier nichtin Abrede stellen, dass die Stadt Osnabrück 

 mit Wasser versorgt werdenmuss. Ich bin aber sehr 
 ungehalten darüber, dass die Stadtwerke auchnach Glandorf 
 und ins tecklenburgische Brochterbeck liefern.“Die Folgen 

von Übernutzung sah Gregor Arens-Fischer bereits 
 alsgegeben an. Der Thiener Bach führe schon seit Jahren 

 deutlich wenigerWasser, und es gebe zudem Veränderungen 
 an der Vegetation, so derWesterholter. Hubert Droppelmann 

 erinnerte sich noch an Aussagen derThiener Bauern aus den 
 ersten Jahren der Wassergewinnung. „Gut, dasswir die 

Stadtwerke haben, sonst könnten wir gar nicht pflügen“, habe 
 esdamals geheißen. „Diese Zeiten“, so Droppelmann weiter, 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Im Rahmen der 
späteren Detailplanungen wird der Baugrund für die 
Mastfundamente detailliert  untersucht. Es werden alle Belange 
berücksichtigt, um eine Realisierung des Vorhabens mit möglichst 
geringen Auswirkungen zu erreichen und die Standsicherheit zu 
gewährleisten..
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  „sind aberschon lange vorbei.“Während Timo Kluttig von 
 der Unteren Naturschutzbehörde einenmöglichen 

Zusammenhang zwischen Bodenabsenkung 
 undGrundwasserentnahme weder ausschließen noch 

 bestätigen mochte, warin einer schriftlichen Stellungnahme 
 der Osnabrücker Stadtwerke von„natürlichen Lösungs- und 

 Abtransportvorgängen von Gips durchGrundwasser“ die 
 Rede. Diese, hieß es, hätten zu einem „neuen Erdfall“geführt. 

Solche Vorgänge würden aber „nicht oder nur in 
 marginalemMaße durch den Förderbetrieb in Thiene 

 verstärkt“.Wie berichtet, hatten sich die Bramscher Grünen 
 zuvor mit ähnlichenSchadensbildern im Raum Engter 

 beschäftigt. Hier vertrat ForstamtsleiterLudwig Hackelberg 
 die Auffassung, dass für die SchädenEntschädigungen 

 gezahlt werden müssten. Dieter Sieksmeyer von denGrünen 
meinte, der Landkreis müsse gegen das Trockenfallen 

 vonBiotopen vorgehen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Wald und wertvolle 
Baumreihen und Solitärbäume, Kulturdenkmal, 

 TourismusausfallKriterium/Betroffenheit: Auf dem Luftbild mit 
dem Gelben X gekennzeichnet befinden sich die Steingräber. 
Diese sind ein Kulturdenkmal, welches von der Trasse (in blau 
dargestellt) tangiert würde. Die Gräber wurden in der 
Jungsteinzeit zwischen 3500 bis 2800 vor Christus dort 
angelegt. Diese Formation steht im Zusammenhang mit dem 
gesamten Giersfeld und der Endmoräne aus der Eiszeit 
(Ankumer Höhen). Diese sind geschichtlich und archäologisch 
dokumentiert. Das Ensemble ist umrahmt von offiziell 
gekennzeichneten Wanderwegen (Terra.vita). In der Anlage 
dieser Einwendung sind einige Wanderwege aus Ankum 
dokumentiert. Im Internet sind von Wanderern zudem einige 
Beträge zu finden und zeigen auf, wie sehr diese Routen auch 
angenommen werden. Diese Formation grenzt an einen 
üppigen und schützenswerten Wald, der von der Trasse 
durchschnitten würde. Außerdem ist auf dem Luftbild die 
Windkraftanlage zu erkennen, die extra abseits von der Sicht 
zu den Steingräbern aufgestellt wurde. Hinsichtlich der 
Wichtigkeit des Naturdenkmals wird auch auf die Einwendung 
der Kreisarchäologie mit Sitz in Osnabrück verwiesen. Der 
Krähenberg ist als solches auch ein Berg, von dem aus weit in 
Ferne geblickt werden kann. Ein historischer Ort mit 
traditioneller Bedeutung im Ort. Ebenso sei an dieser Stelle auf 
den Einwand des Heimat- und Verkehrsvereins Ankums 
hingewiesen, der die Bedeutung der  Grabhügellandschaft und 
der Endmoräne nochmals besonders herausgehoben hat. 
Alleine eine Google-Abfrage bringt zum Thema Giersfeld 
Ankum 890 Treffer. Unter Wikipedia findet sich zum Thema 
Giersfeld gesichert am 23.12.2017 unter dem Link 
https://de.wikipedia.org/wiki/Giersfeld : Das Steingräberfeld 
Giersfeld liegt in Westerholte bei Ankum im Landkreis 
Osnabrück in Niedersachsen und ist Teil der Straße 

 derMegalithkultur. Ein die Vorgeschichte erklärender 
Rundwanderweg führt seit 1975 zu urgeschichtlichen 
Denkmälern, die in dieser Dichte in Norddeutschland nur an 
wenigen Stellen zu finden sind. Der etwa 3,5 Kilometer lange 
Rundwanderweg umschließt 500 Hektar und ist von einem 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Aufgrund der möglichen negativen Wirkungen von 
Freileitungen und insbesondere Erdkabel auf Bodendenkmäler, 
wurde der Nahbereich von Bodendenkmälern, welcher durch die 
technische Überformung bei der Errichtung einer Leitung erheblich 
beeinträchtigt werden könnte, auf ein Umfeld von 30 m festgelegt. 
Eine einzelfallbezogene Betrachtung von denkmalgeschützten 
Objekten sowie die Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen 
diese erfolgt im anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der Maststandorte 
erfolgt. Im Rahmen der Festlegung des Untersuchungsrahmens 
zum UVP-Bericht im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
wurde unter anderem festgehalten, dass für das Denkmal-
Ensemble Giersfeld ein gesondertes Gutachten zu erstellen ist.
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Parkplatz bei Ankum aus beschildert. Als besonders 
sehenswert gelten sechs Megalithanlagen am Rundweg. 
Zerstörungen der letzten Jahrhunderte haben die zwischen 
3500 und 2800 v. Chr. entstandenen Denkmäler deren 
Erbauer die Träger der Trichterbecherkultur (TBK) waren 
teilweise sehr belastet, aber noch immer wirken etwa Grumfeld 
West, „Rickelmann 2“ und die Steinkiste am Giersberg 
eindrucksvoll. Hier ist die Bedeutsamkeit, die Herr Friedrich 
von der Kreisarchäologie in seinem Einwandschreiben auch in 
besonderer und fachlich versierter Art besonders hervorheben 
dürfte, erkennbar. Das Giersfeld mit seinen Steingräbern ist 
Teil der Megalithkultur in Europa. Dazu sind nähere 
Informationen auch unter den 

 Seitenhttp://www.strassedermegalithkultur.de/de/ 
 undhttp://www.megalithicroutes.eu/de/die-megalithkultur-

 europa zu finden.Ansprechpartner ist hier der ehemalige 
Leiter der Kreisarchäologie mit Sitz in Osnabrück Herr Bodo 
Zehm. Geolife beschreibt die Bedeutsamkeit insbesondere wie 
folgt zitiert – gesichert am 23.12.2017 unter dem Link 
http://navigator.geolife.de/inhaltsverzeichnis/details/poi-
1001900-8000-Der_Steingraeberweg_Giersfeld_in_Ankum-

 Westerholte.html :Die Stein- oder Megalithgräber sind 
Zeugnisse einer frühen Besiedlung des Osnabrücker Landes 
und stammen aus der jüngeren Steinzeit oder Bronzezeit. Die 
Stein- oder Megalithgräber sind Zeugnisse einer frühen 
Besiedlung des Osnabrücker Landes und stammen aus der 
jüngeren Steinzeit oder Bronzezeit. Der Steingräberweg 
Giersfeld in Ankum-Westerholte ist in seiner Geschlossenheit 
nur an wenigen Stellen in Norddeutschland zu finden. Der 
archäologische Rundlehrpfad der Stadt- und Kreisarchäologie 
Osnabrück verdeutlicht den Wandel der Bestattungssitten von 
der Jungstein- bis zur Bronzezeit, informiert über 
kulturgeschichtliche Hintergründe sowie über Bauweise von 
Großsteingräbern und Grabhügel, Wohn- und 
Wirtschaftsverhältnisse der Menschen in der mittleren 
Steinzeit, Vorstellungen vom Jenseits, natürliche Umwelt der 
Jungsteinzeit und Grabfunde. Eine Besonderheit ist ein aus 
Findlingen und Trockenmauerwerk wieder aufgebautes 
Blocksteinkistengrab direkt neben dem Golfplatz. Direkt neben 
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dem Steingräberweg befindet sich Artland- Golfclub. Eine 
Dauerausstellung im Foyer des öffentlich zugänglichen 
Klubhauses zeigt seit 1998 in vier Vitrinen Originalfunde aus 
der Trichterbecherkultur und der Zeit der Grabhügelbauer 
sowie den Totenkult frühgeschichtlicher Kulturen. Die 
Ensemblewirkung dieser Steingräber ist gegenüber anderen 
Stätten in Norddeutschland als besonders herausragend 
anzusehen. Diese Kulturstätte entfaltet auch nach dem 
deutschen Denkmalschutzgesetz eine Umfeldschutzwirkung. 
Eine Stromtrasse dürfte sich schon gar nicht über diese 
Landschaft erstrecken aber auch nicht in einem Nahbereich, 
der zumindest in Sichtbeziehung stunde. Eine Stromtrasse 
müsste aber unweigerlich aufgrund anderer Raumwiderstände 
vergleichsweise nah an diese Kulturstätten heranreichen. Die 
Stromleitung müsste den Waldbereich durchschneiden, in dem 
einige dieser Kulturstätten zu finden sind. Laut Archäologen 
wären vermutlich auch im Nahbereich noch Dinge in der Erde 
von denen man jetzt noch keine Kenntnisse hat. Das Giersfeld 
mit seinen Steingräbern ist überregional sehr bekannt und 
beliebt bei Wanderern und Touristen. Auf der Internetseite der 
Samtgemeinde Bersenbrück wird daher auch mit 
entsprechender Darstellung geworben – Zitat gesichert am 
23.12.2017 unter dem Link 
https://www.bersenbrueck.de/staticsite/staticsite.php?menuid=2

 648&topmenu=5 : Prähistorischer Lehrpfad im GiersfeldFast 
2000 Jahre, vom Ausgang der Steinzeit, während der 
Bronzezeit und älteren Eisenzeit bis um Christi Geburt, wurden 
in Norddeutschland Grabhügel errichtet. Äußerlich 
unterscheiden sie sich nur in den Ausmaßen voneinander. 
Sorgfältige Ausgrabungen durch Archäologen zeigen jedoch 
eine Fülle verschiedener Bestattungssitten, unterschiedlich 
auch nach Alter und Landschaft. Es gibt Bestattungen in 
Gruben oder auf der ursprünglichen Erdoberfläche in 
Baumsärgen, in sog. Steinkisten oder in hölzernen Einbauten 
innerhalb des Hügels. Nach Einsetzen der Feuerbestattung 
während der Bronzezeit treten Urnen auf, zuweilen mit 
bescheidenen Grabbeigaben, im westlichen Niedersachsen 
meistens ohne sie. Viele Gegenstände sind zweifellos 
vergangen, andere können sich dem Fachmann während der 
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Ausgrabung erschließen. Dringend sei jedoch vor strafbarer 
und auch sinnloser Durchwühlung der Hügel gewarnt, die 
keine Reichtümer verspricht, sondern nur zerstören kann. Der 
Rundwanderweg ist von Ankum aus beschildert. Er beginnt an 
dem in der Karte angegebenen Parkplatz und nimmt auch 
dann nicht mehr als eine Stunde Zeit in Anspruch, wenn man 
die an den einzelnen Denkmälern angebrachten Erläuterungen 
und Hinweise studiert, die ein Bild der für die Vorgeschichte 
Niedersachsens wohl bedeutendsten Denkmäler vermitteln 
sollen. Der Rundwanderweg führt den Besucher zu einer 
Gruppe urgeschichtlicher Denkmäler, die in dieser 
Geschlossenheit nur an wenigen Stellen in Norddeutschland 
zu finden sind. Besonders bemerkenswert ist die Gruppierung 
der Steingräber auch Megalithgräber genannt - die uns zeigen, 
dass es bereits in der jüngeren Steinzeit also vor etwa 4000 
Jahren, größere Siedlungseinheiten gegeben hat. Von ihnen 
errichteten Teilgruppen, vermutlich Familien oder Sippen, 
jeweils eine Steingruft, die darin mehrere Generationen 
hindurch als Begräbnisplatz diente. Die Erbauer der 
Steingräber sind die erste eindeutig sesshafte Bevölkerung, 
die bereits eine überwiegend bäuerliche Wirtschaft betrieb. 
Man kannte den Anbau mehrerer Getreidearten und 
Gemüsepflanzen und hielt bereits die Mehrzahl der heute 
üblichen Haustiere. Der uns heute rätselhaft erscheinende Bau 
der Gräber aus teilweise künstlich gespaltenen und oft 
gewaltigen Steinen zeigt uns ein hohes Maß handwerklicher 
Fertigkeiten, aber auch die starke Bezogenheit des 
urgeschichtlichen Menschen auf das Jenseits. Ursprünglich 
enthielten die Steingräber geschlossene Kammern, in die ein 
Gang hineinführte. Dabei waren die Zwischenräume zwischen 
den großen Findlingen mit kleineren Steinen ausgefüllt und 
das Ganze von einem Erdhügel überwölbt. Zerstörungen der 
letzten Jahrhunderte haben diese Denkmäler in Ruinen 
verwandelt, die freilich immer noch eindrucksvoll genug sind. 
Am Ende der jüngeren Steinzeit kommt eine neue 
Bestattungssitte auf, nach der die Toten in oder unter runden 
Erdhügeln begraben wurden. Diese Hügelgräber liegen oft in 
unmittelbarer Nähe der Steingräber und lassen eine 
Fortsetzung der alten Besiedlung vermuten. Verschiedentlich 
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lehnen sich aber auch erst nach Jahrhunderten neue Friedhöfe 
an alte Grabanlagen an, ohne dass aus der Zwischenzeit die 
Anwesenheit von Menschen belegt ist. Im öffentlichen 
Restaurant des Clubhauses des Golfplatzes ist eine ständige 
Megalithausstellung mit Fundstücken von Ausgrabungen im 
Giersfeld zu sehen. Die Bedeutsamkeit beschreibt die 
Archäologie auf der Seite 
http://www.strassedermegalithkultur.de/de/station-9-
grosssteingraeberweg-giersfeld mit Sicherungsdatum vom 

 23.12.2017 so: Station 9: Steingräberweg Giersfeld (9a-i)In 
ausgesprochen attraktiver Landschaft südlich von Ankum 
entstand bei Westerholte ein gut ausgeschilderter 
Rundwanderweg, der in Nachbarschaft eines Golfclubs durch 
Heide und Kiefernwälder verläuft. Auf der 3 km langen Strecke 
kann man auf Entdeckungsreise  in die Jungsteinzeit gehen. 
Alternativ bietet sich eine Wanderung auf der ausgeschilderten 
1 km langen Strecke an. Das am Parkplatz des Golfclubs und 
somit am Startpunkt der Rundwanderwegs gelegene Grab 
Grumfeld West (9h) darf als beeindruckendstes der 
Megalithgräber entlang des Steingräberweges Giersfeld 
gelten. Die Einfassung von 32,5 x 3,8 m umschließt gleich zwei 
Grabkammern, von denen die westliche fast vollständig 
erhalten ist. 1982 sind Grabbeigaben gefunden worden. Wenn 
Sie nun dem Rundwanderweg Richtung Norden folgen, 
entdecken Sie das Grab Rickelmann I (9i), das noch vier 
seiner insgesamt acht Decksteine besitzt. Die Grabkammer 

 verfügt mit 12 x 2,4 m übe einedurchschnittliche Größe. Eine 
Einfassung ist nicht zu erkennen. Rickelmann II (9a) besaß 
eine 14 m lange Kammer, von der ein großer Teil der Trag- 
und Decksteine, wenngleich teilweise verlagert, noch 
vorhanden ist. Die Umfassung ist nur noch rudimentär 
erkennbar. Das romantisch im Kiefernwald gelegen Grab 
Reincke (9b) wird ehemals eine vergleichbare Größe gehabt 
haben, jedoch sind bis auf einen alle Decksteine verloren 
gegangen. Das Grab Meyer (9c) soll einst eines der größten 
und schönsten der Region gewesen sein. Von diesem Glanz 
sind nur noch bescheiden Reste erhalten. 1864 waren von den 
ursprünglich vielleicht 16 Decksteinen der 25 m oder längeren 
Kammer immerhin noch neun vorhanden. Das Gelände lässt 
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noch einen 30 m langen Erdhügel erkennen, in dem das Grab 
eingebettet war. Bei der Planung des Rundwanderweges 
wurden in den 1970er Jahren auch einzeln liegende Grabhügel 
in die Wegeführung einbezogen. Der Grabhügel (9d) hat eine 
Größe von 21 m Durchmesser und 2,10 m Höhe. Seine 
Einzellage lässt vermuten, dass er zu den älteren Hügeltypen 
aus der ausgehenden Jungsteinzeit (ab 2.800 v. Chr.) oder 
frühen bis älteren Bronzezeit (2.000 bis 1200 v. Chr.) gehört. 
Das Grab Grumfeld Ost (9e) macht einen stark zerstörten 
Eindruck. Viele Steine sind durch Sprengungen verunstaltet.  
Die Kammer könnte eine Länge von 19 m gehabt haben. Bei 
der näheren Untersuchung eines weiteren Hügel zeigte sich, 
dass die zentrale Grabkammer wie die verkleinerte Version 
eines Großsteingrabs konstruiert war. Es handelte sich um 
eine Steinkiste (9f), die aus 6 etwa 1 m hohen Findlingen 
gebildet und mit 3 großen Decksteinen verschlossen war. Sie 
stammt aus der frühen Bronzezeit (um 2.000 v. Chr.), der 
Grabhügel ist allerdings etwa 1000 Jahre später während des 
Übergangs zur jüngeren Bronzezeit für die Beisetzung einer 
Urne erneut genutzt worden. Bei der Rekonstruktion der 
gesamten Grabanlage entstand auch die pflasterartige 
Abdeckung der Hügeloberfläche mit kleinerem Geröllgestein. 
Der letzte Grabhügel am Weg (9g) hat eine sogenannte 
Gipfelmulde - ein sicherer Hinweis auf eine Raubgrabung. 
Dabei handelt es sich um den ehemaligen Grabungsschacht, 
einen so genannten Kopfstich, der nach der Grabung offen 
zurückgelassen wurde. Diese Wandwege sind in vielfältigen 
Plänen dokumentiert. So auch bei der TeraVita – Zitat vom 
23.12.2017 unter dem Link http://www.geopark-
terravita.de/de/home#ber-uns : Der Natur- und Geopark 
TERRA.vita wurde bereits 1962 gegründet und trug bis 2002 
den Namen Naturpark nördlicher Teutoburger Wald – 
Wiehengebirge. Aber es hat sich mehr als der Name in den 
letzten Jahren geändert: so sind wir auch einer von nur 6 
deutschen und insgesamt 120 globalen Geoparks, die seit 
November 2015 die Auszeichnung als UNESCO Global 
Geopark tragen dürfen. Ein Globaler Geopark - wie 
TERRA.vita - ist eine Region, die ein bedeutendes 
geologisches Erbe in nachvollziehbaren Grenzen aufweist, 

Seite 341 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

über ein funktionierendes Management verfügt und Beiträge 
zur Regionalentwicklung, Umweltbildung und zur Schaffung 
von naturverträglicher Erholungsinfrastruktur leistet. Status und 
Entwicklung werden alle vier Jahre überprüft, denn das Label 
Globaler Geopark ist vor allem ein Qualitätsmerkmal! Hieraus 
ergibt sich die überregionale Bedeutung dieser Wanderwege, 
insbesondere im Umfeld mit den Steingräbern im Giersfeld. 
Das Gesamtbild und damit die Tourismusbranche würden 
durch die geplante Stromtrasse leiden. Ertragseinbußen in 
seiner Gesamtheit von weit mehr als 20% sind zu befürchten.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Einwendungsart: Kulturdenkmal, 
  Landschaftsbild,TourismusausfallKriterium: Die Tütinger 

 Erhöhung ist der Krähenberg, auf dem derGrabhügel zentral 
 zu finden ist (separater Punkt). An der Stelle desRoten 

Kreuzes auf dem Luftbild befindet sich seit einem Jahr 
 eineAussichtplattform, die von verschiedenen privaten und 

 öffentlichenStellen kostenseitig gefördert 
 wurde.Betroffenheit: Diese Aussichtsplattform dient der 

 Aussicht über dasbesonders schöne Landschaftsbild. Der 
 Blick reicht bei gutem Wetter bisCloppenburg. Der 

Krähenberg als erhöhte natürliche Landschaftsstelle 
 inAnkum unterstreicht daher die Schönheit Ankums in seiner 

 umgebendenNatur. Ankum hat einige dieser 
 Landschaftsbilder, die es als staatlichanerkannter 

 Erholungsort besonders benötigt. In blau dargestellt, wäreder 
Verlauf der geplanten Trasse, die dieses Landschaftsbild 

 zerstörenwürde und die Plattform zum Absurdum machen 
 würde. In Tütingenbefinden sich zudem viele Ferienhöfe und 

 andere touristische Angebote.Eine ganze Reihe von 
 Touristisch genutzten Rad- und Wandwegen führtan dieser 

Stelle vorbei. Vgl. dazu die Wanderwegkarten im Anhang 
 dieserEinwendung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses 
Schutzgutes beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Eine vertiefende Betrachtung der 
Erholungsinfrastruktur auf lokaler Ebene ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der 
Belang der Abwägung unterliegt, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Einwendungsart: Kulturdenkmal, 
  Landschaftsbild,TourismusausfallKriterium: Die Ankumer 

 Höhe ist ein Relikt der Saale-Kaltzeit und stelltdamit 
besonders erhaltenswerte eine Endmoränenlandschaft dar. 

 Vgl.https://de.wikipedia.org/wiki/Endmor%C3%A4ne am 
  24.12.2017gesichert:Eine Endmoräne oder Stirnmoräne ist 

 eine wallartige Aufschüttung(Moräne) von Gesteinsmaterial 
 am Ende von glazialem Inlandeis odereines Gletschers. Eine 

Endmoräne kennzeichnet die Linie des 
 maximalenGletschervorstoßes oder eines 

 Gletscherstillstandes. Sie ist Bestandteilder Glazialen 
 Serie.Endmoränen entstehen, wenn sich am Ende eines 

 GletschersAbschmelzen und Eisnachschub die Waage 
 halten. Der Eisrand bleibtdann über längere Zeit stabil; das 

  Eis selbst bewegt sich aber nach wievor.Da der Eisrand 
nicht schnurgerade verläuft, sondern in einzelne 

 Loben(Gletscherzungen) zerfällt, haben auch Endmoränen 
 einen solchenlobenartigen Verlauf. (Zum Begriff 

 Gletscherlobus sieheVorlandgletscher.) Die Berührungsstelle 
 zwischen zwei Loben nennt manauch Endmoränengabel. 

 Dort befinden sich meist besonders kräftigausgeprägte 
Endmoränen und große Gletschertore, von denen aus 

  dieSander geschüttet wurden. [...]Ein Beispiel für eine 
 Endmoränenlandschaft der Weichsel-Kaltzeitbefindet sich bei 
 Chorin in Brandenburg. Die OsthannoverscheEndmoräne der 

Saale-Kaltzeit erstreckt sich zwischen Drawehn in 
 derLüneburger Heide und Göhrde im Wendland. Ein weiteres 

 Relikt derSaale-Kaltzeit ist die Ankumer Höhe im Landkreis 
 Osnabrück. [...]Informationen zur Ankumer Höhe gesichert 

 am 24.12.2017 unter demLink 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ankumer_H%C3%B6he : Die 
Ankumer Höhe, auch Fürstenauer Berge oder Bippener 

 Bergegenannt, ist ein bis 142 m ü. NHN[1] hoher Höhenzug 
 im norddeutschenTiefland im niedersächsischen Landkreis 

 Osnabrück (Deutschland); inwestlicher Nachbarschaft liegt 
 der Landkreis Emsland und in nördlicherder Landkreis 

Cloppenburg. Der Höhenzug ist etwa 20 km lang und 
  nurwenige Kilometer breit.Die Ankumer Höhe liegt etwa 18 

 km nordwestlich der nahe Osnabrückbefindlichen Mittelstadt 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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 Bramsche – etwa zwischen Ankum im Osten undFürstenau 
im Westen sowie zwischen Berge im Nordwesten 

 undAlfhausen im Südosten. Die südöstlichen Ausläufer des 
 Höhenzugs, derim Nordwestteil des Natur- und Geopark 

 TERRA.vita (ehemals NaturparkNördlicher Teutoburger Wald-
 Wiehengebirge) liegt, reichen fast bis zumbei Alfhausen 

gelegenen Alfsee. Die Landschaft des Höhenzugs leitet 
 ausdem Landkreis Osnabrück nach Nordwesten in den 

 Landkreis Emslandmit dortigem Herzlake und nach Norden in 
 den Landkreis Cloppenburgmit dortigem Löningen 

 über.Betroffenheit: Die geplante Leitung würde das Giersfeld 
 mit seinenRelikten aus der Steinzeit sowie die Endmoräne 

 (Ende eines ehemaligenabschmelzenden Gletschers) 
 verunstalten. Die Ankumer Höhe ist einhistorisches Relikt 

aus der Eiszeit. Die geplante Stromtrasse würde 
 dieseEinzigartigkeit auf der östlichen Seite der Ankumer 

 Höhe durchschneiden.Die Ankumer Höhe ist zudem auch 
 Teil der Werbe-Attraktion für dieTourismusregion Ankum. 

 Das Gesamtbild und damit dieTourismusbranche würden 
 durch die geplante Stromtrasse leiden.Ertragseinbußen in 

 seiner Gesamtheit von weit mehr als 20% sind zubefürchten.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Der symbolbildliche Verlust des Kirchturms hätte damit eine 
 erwartbare Rückwirkung auf dasKohärenzempfinden der 

Ankumer Bürger_innen, das sich letztlich in einer Trias von 
 Religion,Kirche und Heimat konstituiert. In der Abwägung mit 

 anderen Trassenkorridoren ist diesymbolische 
Bedeutsamkeit des Kirchturms von Ankum daher höher zu 

 gewichten, als einerein landschaftsbildliche Betrachtung 
 allein dies erfordern würde. Unseres Erachtens dehntdie 

Kirchenburg einen weitumkreisenden Umfeldschutz nach dem 
 NiedersächsischenDenkmalschutzgesetzt aus, der 

mindestens die Sichtbeziehung angemessen 
 berücksichtigensollte.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen Umgebungsschutz 
Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit einem Puffer von 
200m im Variantenvergleich berücksichtigt, welcher als 
Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im Außenbereich 
angewendet wird. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Zum Punkt Kultur- und Sachgüter möchten wir an dieser Stelle 
 äußern, dass dieEnsemblewirkung und die überregionale 

 Bedeutung der Stein- und Hügelgräber im Giersfeldim 
Zusammenhang mit der Endmoräne (Zungenbecken aus der 

 Eiszeit wg. Rückgang desGletschers im Bereich der Ankumer 
Höhen) in keiner Weise berücksichtigt wurden. Es ist 

 alsbesonders unterschiedlich anzusehen, ob vereinzelt oder 
 auch in Mehrzahl vergleichsweiseunbedeutende 

Kulturdenkmäler angeführt oder aufsummiert werden. Diese 
 Wichtigkeit kanngrundsätzlich nicht aufsummiert werden. Die 

Ensemblewirkung zieht eine 
 weitreichendeUmfeldschutzwirkung nach sich, die über das 

 Giersfeld hinausgeht. Hier verweisen wir auchauf die 
Stellungnahme der Kreisarchäologie.

Der Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Aufgrund der möglichen negativen 
Wirkungen von Freileitungen und insbesondere Erdkabel auf 
Bodendenkmäler, wurde der Nahbereich von Bodendenkmälern, 
welcher durch die technische Überformung bei der Errichtung einer 
Leitung erheblich beeinträchtigt werden könnte, auf ein Umfeld von 
30 m festgelegt. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt. Im Rahmen der 
Festlegung des Untersuchungsrahmens zum UVP-Bereich im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde unter anderem 
festgehalten, dass für das Denkmal-Ensemble Giersfeld ein 
gesondertes Gutachten zu erstellen ist.
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Eine derartig hohe Bedeutsamkeit der Kirche und vor allem 
 des Kirchenbauwerks ist auch imländlichen Raum 

hervorragend und stellt ein Alleinstellungsmerkmal Ankums im 
 gesamtenOsnabrücker Nordkreis dar. Die frühe urkundliche 

 Erwähnung Ankums im Jahr 977 und derGemeindeteile 
(Walsum und Alt-Rüssel vor Christus), die alten Ankumer 

 Schulten-Höfe undeben die überregional bekannte Kirchburg 
 verweisen auf die historische Singularität Ankums,die die 

Gemeinde deutlich von anderen Gemeinden der Umgegend 
 abhebt.Eine landschaftsbildliche Unterordnung des 

 Kirchturms durch die Errichtung vonLeitungsmasten einer 
Überlandstromleitung würde daher einen unmittelbaren Verlust 

 lokalerIdentität nach sich ziehen. Folgen durch die 
 Veränderung des Ortsbildes (Verlust antouristischer 

Attraktivität, Veränderung des weithin sichtbaren kultur-
 historischenLandschaftsbildes (der Kirchturm des Artländer 

 Doms ist aus allen Richtungen weithinsichtbar)) wären 
daneben negative Konsequenzen, die aus dem Bau 

 einerÜberlandstromleitung an Ankum erwachsen würden.

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 

 gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.Gleiches 
gilt für den Aspekt des Denkmalschutzes. Dieser wurde im Rahmen 
der UVS (Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 

 Außenbereich angewendet wird. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. 
 
Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den 
Varianten A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 

 Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. Analog zur 
Verminderung der Konflikte im Zusammenhang mit dem Schutzgut 
Menschen ist davon auszugehen, dass die befürchteten negativen 
Auswirkungen auf das Tourismusgewerbe in Ankum mit dem nun 
geplanten Erdkabelteilabschnitt vermindert werden.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Außerdem ist anzunehmen, dass in den Waldbereichen, 
 aufgrund seinerNähe zum Giersfeld, wertvolle Kulturschätze 

 noch im Boden verborgensind.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungverfahrens werden archäologischen 
Voruntersuchungen durchgeführt, wenn die Feinplanung und 
Genehmigung der Leitungstrasse mit grundstücksgenauer 
Festlegung der Leitungsachse sowie der Maststandorte und des 
Leitungsschutzstreifens erfolgt.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die ehemalige Gemeinde Tütingen im Norden des Landkreises 
 Osnabrückgehört heute zu Ankum, was wiederum 

 Mitgliedsgemeinde derSamtgemeinde Bersenbrück ist. Also 
 führt Christian Wiegands Tour 2 ausseinem Sammelwerk „Im 

 Naturpark unterwegs“ (siehe Literatur) durchdas südliche 
 Artland, wenn man es mit dieser Bezeichnung nicht allzueng 

 nimmt.Allerdings stehen bei dieser Tour nicht die berühmten 
 ArtländerBauernhöfe im Vordergrund, eher die für das 

  Osnabrücker Landtypischen Steinwerke.Vom Parkplatz an 
 der L 70 umgeht man auf dem Kapellenweg denKrähenberg 

mit seinem großen Grabhügel südlich. Ab den 
 Fischteichen,die aus dem Mühlenteich von Meyer zu Starten 

 hervorgegangen sind,wandert man auf dem Sträßchen 
 Holtbeeke weiter. Nachdem man denMühlenbach Rüssel 

 überquert hat , biegt man rechts ab und wandert aufder 
Holtbeeke südlich zurück. Über die Pferdeklinik Ankum und 

 denwunderschönen, schloßartigen Hof Wesselkamp kommt 
 man ins RüsselerHolz. Etwas weiter östlich liegt der 

 gleichnamige WanderparkplatzRüsseler Holz, der über den 
 Wanderweg A1 zu erreichen ist, so dass mandort auch gut in 

 die Tour 2 „Krähenberg“ einsteigen kann.Hinter dem 
Rüsseler Holz trifft man auf den Westerholter Weg, der 

 unszur Bauernschaft Grovern führt. Hinter den Höfen mit 
 zwei Steinwerkenbiegt man wieder nach Norden ab, nach 

 Starten. Auch hier auf demMeyerhof befindet sich ein solcher 
 Wehrspeicher. Daran vorbei kommtman zum wieder zur 

 Straße Tütingen und zum WanderparkplatzTütingen-
Krähenberg.

DIe Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, wertvolle 
  Baumreihenund Solitärbäume, KulturdenkmalKriterium: Im 

mittleren oberen gelb dargestellten Kreis auf 
 demLandschaftsbild befindet sich der Krähenberg in 

 Tütingen, zu erreichenüber die Straße „KapellenWeg“. Der 
 Krähenberg ist ein dokumentiertesKulturdenkmal. Die 

 Erhebung ist ein urgeschichtlicher Grabhügel unddaher als 
Denkmal geschützt. Die Trasse würde genau über 

  diesesDenkmal verlaufen müssen.Auf dem Hügel stehen 
 besonders alte einheimische Bäume, die sehrerhaltenswert 

 sind. Diese Insel in der Landschaft bietet Tieren undVögeln 
 Schutz.Außerdem sind auf der Luftbilddarstellung 

 zusammenhängendeWaldbereiche und Waldreihen zu 
 finden. Nassbereiche sind hier ebensovorhanden, die von 

 Vögeln angeflogen werden.Betroffenheit: Hier wird auf das 
 Dokument „Niedersächsische Strategiezum Arten- und 

Biotopschutz“ aus Nov. 2011 verwiesen. Diese 
 Strategiewurde vom Niedersächsischen Landesbetrieb für 

 Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz – NLWKN 
 erlassen. Die vorgebrachtenAnmerkungen zur Allee und 

 Baumreihe im Druchhorner Feld gelten hierin gleicher Weise 
 und werden daher nicht nochmals wiederholt.Hinsichtlich der 

 Wichtigkeit des Naturdenkmals wird auch auf dieEinwendung 
der Kreisarchäologie mit Sitz in Osnabrück verwiesen. 

 DerKrähenberg ist als solches auch ein Berg, von dem aus 
 weit in Fernegeblickt werden kann. Ein historischer Ort mit 

  traditioneller Bedeutung imOrt.Die Bedeutsamkeit kann 
 auch im Internet in Erfahrung gebracht werden.So schreibt 

der Wanderer Martin auf seiner Wordpressseite gesichert 
 am23.12.2017 mit Link 

https://wanderermartin.wordpress.com/2011/12/04/tutinger-
  krahenbergim-naturpark-unterwegs-tour-2-krahenberg/ :Die 

schönsten Wanderwege im Osnabrücker und Ravensberger 
  Land undin der UmgebungWanderparkplatz Tütingen-

 Krähenberg (fürs Navi: Tütingen 28)Im Naturpark unterwegs, 
Tour 2 „Krähenberg“, ca. 7 Kilometer

Die Hinweise auf Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planungen 
geprüft. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens werden 
systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
der von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können.Hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von Gehölzen oder Waldbereichen wurde bei 
der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren unter anderem 
eine Vermeidung der angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies 
betrifft die anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, 
Überspannung mit Leiterseilen) ebenso wie baubedingte 
Wirkfaktoren (bspw. Zuwegungen). Für die Festlegung des 
Trassenverlaufs im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt 
dieser Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3), der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist im 
Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 

 behandeln.Naturdenkmale gem. § 21 NAGBNatSchG bzw. § 28 
BNatSchG fanden im Rahmen der UVS (Unterlage 2) bei der 
Betrachtung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt entsprechend Berücksichtigung. Eine erneute Betrachtung 
erfolgt im anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn die 
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genaue Leitungsführung sowie der Maststandorte festgelegt 
 werden.Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren 

zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen 
hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von 
Ankum geführt haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt 
festgestellt, dass für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

2) Im Besonderen ist vor allem die Abwägung kultureller 
  Belange in zweifacher Hinsichtmisslungen:a. Zum einen 

wird die hohe Dichte historisch-kultureller Güter und Spuren in 
 undum Ankum sträflich unterbewertet. Hierbei ist nicht allein 

 die Quantität dasschlagende Argument, sondern vor allem 
 die herausragende Anordnung. Sobilden z.B. sowohl die 

zahlreichen Steinwerke einen Verbund, den 
 dervorgeschlagene Korridor exakt durchschneidet. Aber auch 

 die vielfältigenSpuren der Trichterbecherkultur, wie sie vor 
 allem südlich von Ankum imBereich Westerholte zu finden 

 sind, werden als Verbund ignoriert, obwohllängst bekannter 
Stand der Ur- und Frühgeschichte ist, dass eben auch 

 dieAnordnung eine bedeutende Rolle bei der Deutung dieser 
 Bauwerke spielt undweitere Siedlungsspuren von 

 archäologischer Bedeutung in direktemZusammenhang mit 
dieser Anordnung stehen.

Der Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Aufgrund der möglichen negativen 
Wirkungen von Freileitungen und insbesondere Erdkabel auf 
Bodendenkmäler, wurde der Nahbereich von Bodendenkmälern, 
welcher durch die technische Überformung bei der Errichtung einer 
Leitung erheblich beeinträchtigt werden könnte, auf ein Umfeld von 
30 m festgelegt. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt. So wurde im 
Rahmen der Festlegung des Untersuchungsrahmens zum UVP-
Bericht zum Planfeststellungsverfahren unter anderem 
festgehalten, dass für das Denkmal-Ensemble Giersfeld ein 
gesondertes Gutachten zu erstellen ist
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Einwendungsart: Kulturdenkmal, 
  Landschaftsbild,TourismusausfallKriterium: Im Zentrum 

 Ankums residiert der Artländer Dom. Einehistorische Kirche 
 mit überregionaler Bedeutung.Die römisch-katholische 

 Pfarrkirche St. Nikolaus, im Volksmund ArtländerDom 
genannt, ist das Wahrzeichen von Ankum, einem alten 

 Marktort, andem einst vor allem Tuch gehandelt wurde. Die 
 dem heiligen Nikolausgeweihte Kirche liegt auf dem 

 Vogelberg, hoch über den Marktbögen.Der Kirchturm ist 79 
 m hoch und ruht auf einem dreigeschossigenUnterbau, der 
 1514 auf der alten, vermutlich schon vor 1100entstandenen 

 Kirche errichtet wurde.Informationen zum Dom sind auch im 
 Internet zu finden – gesichert am24.12.2017 unter dem 

 Linkhttps://de.wikipedia.org/wiki/Artl%C3%A4nder_Dom 
 :Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Nikolaus, im 

 Volksmund ArtländerDom genannt, ist das Wahrzeichen von 
 Ankum, einem alten Marktort, andem einst vor allem Tuch 

 gehandelt wurde. Die dem heiligen Nikolausgeweihte Kirche 
 liegt auf dem Vogelberg, hoch über den Marktbögen.Der 

Kirchturm ist 79 m hoch und ruht auf einem 
 dreigeschossigenUnterbau, der 1514 auf der alten, 

 vermutlich schon vor 1100entstandenen Kirche errichtet 
 wurde.In der Kirche wird das alte Ankumer Kreuz aufbewahrt, 

 das etwa 1280entstand. Die heutige Kirche wurde nach dem 
 Brand der alten Pfarrkirche1892 in vierjähriger Bauzeit ab 

 1896 errichtet und 1900 eingeweiht. DerBerliner Bildhauer 
Paul Brandenburg schuf Altartisch, Tabernakel, 

 Ambo(Lesepult) und andere Details, wie beispielsweise die 
Türgriffe. Die Kirche bildete den Mittelpunkt einer markanten 

 Kirchenburg, derenMauern noch in Resten erhalten sind. Sie 
 wird durch die erhöhte Lageam Hang des Vogelbergs betont.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die Biotope sind zudem als eingetragene Naturdenkmäler 
 geschützt.Nach dem Denkmalschutzgesetzt Niedersachsens 

 genießen Denkmälereinen Umgebungsschutz, der 
 ausreichend und hinwirkend zuberücksichtigen ist. Im 

 Weiteren heißt dies, dass eine direkteÜberspannung mit 
einer Stromleitung unzulässig wäre. Aber auch eine 

 inSichtweite flankierende Leitung in einem Ausmaß, die als 
 bedeutsam undeingreifend einzustufen ist wäre demnach als 

 unzulässig einzustufen undkann nicht ohne weiteres mit 
anderen Belangen abgewogen werden.

Naturdenkmale gem. § 21 NAGBNatSchG bzw. § 28 BNatSchG 
fanden im Rahmen der UVS (Unterlage 2) bei der Betrachtung der 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
entsprechend Berücksichtigung. Eine erneute Betrachtung erfolgt 
im anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn die genaue 
Leitungsführung sowie der Maststandorte festgelegt werden.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die wohl bekanntesten Gerichtsentscheidungen des OVG 
 Lüneburg sindzu der Errichtung von Fernmeldetürmen 

 ergangen und betreffen primärdas Baurecht. So hat das OVG 
 Lüneburg mit Urteil vom 25.03.1983 (BRS40 Nr. 157) über 

die Errichtung eines 78 m hohen Fernmeldeturms 
 inQuakenbrück zu entscheiden. Angesichts der Höhe des 

 Turms, der selbstdas bisher höchste vorhandene Bauwerk, 
 den Turm der etwa 150 mentfernten St. Sylvesterkirche, um 

 immerhin 14 m überragen sollte, kamdas Gericht zu dem 
 Ergebnis, dass das Bauvorhaben bereits mit denVorschriften 

des Landes- und Bundesbaurechts unvereinbar sei. 
 Derstreitige Fernsehturm war nach Auffassung des Gerichts 

 auch nicht mitdem Denkmalschutzrecht vereinbar.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die Erarbeitung "Der Schutz der Umgebung an Beispielen aus 
 derRechtsprechung zum Denkmalrecht" von Prof. Dr. Ernst-

 Rainer Hönes,Mainz Leiter der Arbeitsgruppe "Recht und 
 Steuerfragen" des DeutschenNationalkomitees für 

 Denkmalschutz ist dem Anhang dieser Einwendungbeigefügt 
und kann alternativ unter dem oben genannten 

 Linkheruntergeladen werden. Diese Umfeldwirkung trifft auch 
 auf vieleandere Punkte innerhalb dieser Einwendung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die Pfarrkirche in Ankum wird 1169 als Ecclesia Anchem 
 erstmalserwähnt,[1] ihre Entstehung wird jedoch einige 

 Jahrhunderte weiterzurück bis in die sächsische Zeit 
 geschätzt, als Karl der Große dasChristentum in die Region 

 brachte und eine Taufkirche im Mittelpunktdes 
altsächsischen Varngaues in Ankum errichten 

 ließ.Ursprünglich soll es sich um eine einfache Holzkirche 
 gehandelt haben,die im 11. Jahrhundert durch eine 

 einschiffige Steinkirche ersetzt wurde.Im 12. und 13. 
Jahrhundert entwickelte sich daraus die im 

 OsnabrückerNordland einmalige dreischiffige Basilika. Diese 
 hatte drei Tortürme undverschiedene Steinwerke, die in die 

 Mauer eingebunden waren. 1656zählte man elf Gebäude, die 
 im 19. Jahrhundert abgebrochen wurden.In gotischer Zeit 

 wurde sie erweitert, erhielt ein breites Nordschiff undden 
noch erhaltenen Turm. 1892 wurde die Anlage durch einen 

 Brandnach einem Blitzschlag zerstört, lediglich die 
 Außenmauern bliebenstehen. Erst 1895 wurde die Ruine 

 abgebrochen; bis dahin hatte sich dieDenkmalpflege heftig 
 gesträubt.Von 1896 bis 1900 erbaute der Architekt Johannes 

 Franziskus Klomp dieheutige neuromanische Kirche unter 
 Verwendung des alten Turmes,dessen drei Untergeschosse, 

 durch Gesimse getrennt, in die Anlage derJahrhundertwende 
 eingegliedert wurden. Über dem kleinen gotischenPortal ist 

ein großes dreiteiliges Spitzbogenfenster mit 
  verschiedenenSteinmetzzeichen zu sehen. [...]Die Kirche 

ist im Inneren kathedralenähnlich, 52 Meter lang und in 
 denFormen einer (neu)romanischen Gewölbebasilika mit 

 Querschiff errichtet.Im Kreuzungspunkt befindet sich ein 
 achtseitiger Vierungsturm.Halbrunde Apsiden (Chor, 

 Seitenschiff im Westen und Osten sowie Querschiff nach 
 Osten), Blendbogenfriese und Rosetten gliedern denBau. 

 [...]Betroffenheit: Der Dom ist Kennzeichen des Ortes und 
 würde durch eineStromtrasse vom Landschaftsbild in den 

 Hintergrund gestellt werden. BeiPlanungen von 
Gewerblichen Anlagen, wie das Einkaufszentrum, 

 wurdepenibel drauf geachtet, dass diese die Sicht auf den 
 Dom nichtverdecken, wenn man auf Ankum von außerhalb 

 zufährt. Bei vielenKulturdenkmälern gehört ein bestimmter 

Der Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 
Außenbereich angewendet wird. Eine einzelfallbezogene 
Betrachtung von denkmalgeschützten Objekten wie der Ankumer 
Dom erfolgt im anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der Maststandorte 

 erfolgt   .Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren 
zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen 
hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von 
Ankum geführt haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt 
festgestellt, dass für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen als auch auf das 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter bzw. den Denkmalschutz 
positiv aus.
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 Freiraum zum originärenBestand. Der Artländer Dom 
 entfaltet aufgrund seiner überregionalausgeprägten Wirkung 

 als Ensemble nach dem Denkmalschutzgesetzeine 
Umfeldschutzwirkung. Demnach kann die geplante 

 Stromtrassenicht so nahe den Ortskern streifen. Eine direkte 
 Sichtbeziehungzwischen einer geplanten Stromtrasse und 

 dem Dom darf es nicht geben.Der Dom muss als dominanter 
 Kern innerhalb und außerhalb von Ankumweiterhin 

erkennbar bleiben. Das Erscheinungsbild dieses 
  Denkmalsmuss erhalten bleiben.Zu dem Thema gibt es 

 bereits gerichtliche Entscheidungen wie auf denSeiten des 
Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz zu 

 entnehmenist. Unter dem Link 
 http://www.dnk.de/_uploads/beitragpdf/e314b0124c0d5e5c1f2

 d007678ef3bf5.pdf gesichert am 24.12.2017ist dazu zu 
finden:
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Bedarf Zum Netzverknüfungspunkt Merzen unter Punkt 4.1.2 werden 
 einige allgemeine Angabengetätigt. Diese Angaben reichen 

 aus unserer Sicht bei weitem nicht aus um dieNotwendigkeit 
der Umspannanlage zu untermauern. Dies wird mit keinerlei 

 Netzdatenbewiesen. So wurde der Landkreisverwaltung 
 gegenüber von der Fa. Westnetz vor einigenJahren 

mitgeteilt, dass im Zuge der Ausweitung von elektrischen 
 regenerativen Energien imnördlichen Landkreis Osnabrücks 

kein Ausbau der Infrastruktur notwendig wäre 
 (AngabeRunder Tisch von Vertretern der Fa. Westnetz und 

 Angabe Herr Bruns vom Landkreis). Esmuss festgehalten 
werden, dass in dieser Region mit den Standorten 

 Westerkappeln,Hanekenfähr und Wehrendorf ein sehr 
 engmaschiges Netz an Umspannwerken auf 380kVEbene 

vorhanden ist. Die Begründung, ein zusätzliches und mehre 
 hundert Millionen teuresUmspannwerk nicht weit vom 

Westerkappelner Umspannwerk zu errichten, kann 
 nichtnachvollzogen werden. Auch hier gilt der Grundsatz der 

 Ökonomie, die immer gerne dannangeführt wird, wenn es um 
ein paar Kilometer Leitungsbau geht. Fraglich ist auch, ob 

 essich bei dem Netzverknüfungspunkt nicht um eine rein 
 notwendige Schaltanlage handelt, mitder Stromflüsse 

zwischen den verschiedenen Trassen geschaltet werden 
 müssen und mandie Umspannanlage nur einbezogen hat, 

 um diesen Punkt nach dem BimSchG Verfahrenohne 
Einbezug in das Rumordnungsordnungsverfahren durchsetzen 
zu können.

Das vorhandene 110-kV-Hochspannungsnetz stößt aufgrund der 
zunehmenden Einspeisung von aus erneuerbaren Energien, 
dezentral erzeugtem Strom, u.a. durch Windenergie, in der Region 
an seine Grenzen. Die Westnetz GmbH hat zwischenzeitlich 
diesbezüglich einen Netzengpass veröffentlicht (Quelle 
https://iam.westnetz.de/ueber-westnetz/unser-

 netz/netzgebiet/netzengpaesse– abgerufen am 20.10.2018).  
Durch den Bau der UA Merzen wird die durch EE Anlagen erzeugte 
Energie auf 380-kV-Netzebene transformiert – und im Weiteren 
über das Transportnetz von Amprion abgeführt. Der 110-kV-
Netzengpass ist damit beseitigt. Die Übertragungsnetzbetreiber 
und Verteilnetzbetreiber sind gesetzlich dazu verpflichtet, 
entsprechend identifizierte Netzengpässe schnellstmöglich 

  aufzulösen. Die von Amprion geplante Umspannanlage in 
Merzen dient daher vorrangig der Ableitung der durch EE Anlagen 
erzeugten Energie über das vorhandene 380-kV-
Höchstspannungsnetz. In diesem Zusammenhang ist eine 
Steuerung der Lastflüsse zwischen den bereits heute von Merzen 
in drei Richtungen abgehenden 380-kV-Leitungen (Hanekenfähr, 
Wehrendorf und Westerkappeln) erforderlich. Durch die 
notwendige Verknüpfung der sechs Bestandsstromkreise ist die 
Wahl des Standortes der UA Merzen im räumlichen Umfeld des 
vorhandenen „Punktes Merzen“ – an dem sich die 
Bestandsstromkreise treffen – notwendig.   Die Summe beider 
Funktionen – Aufnahme von EE Last und Steuerung der Lastflüsse 
– sind unabhängig von der geplanten Leitung Conneforde – 

  Cloppenburg – Merzen erforderlich.  Die Vorhabenträger haben 
bei der Erarbeitung der Unterlagen für das 
Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der Antragskonferenz 
und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus den hierauf 
gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie unter 
anderem aus dem LROP und dem BBPlG, einschließlich der 
Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. BBPlG.  Die Umspannanlage ist nicht 
Gegenstand des Untersuchungsrahmen zum ROV. Diese 
Entscheidung wurde widerholt durch das Amt für regionale 
Landesentwicklung bestätigt.
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Bedarf Darüber hinaus, unterstellt, dass ein Umspannwerk zwischen 
 380 und 110kv wirklichnotwendig sein sollte, müssen aus 

unserer Sicht auch alternative Maßnahmen und 
 Standorteberücksichtigt werden. Ein alternativer Standort des 

 Umspannwerkes im Niedersachsenparkscheint logisch, da 
hier bereits eine 110kv Leitung verläuft. 

 EntsprechendeNetzberechnungen könnten zu dem Schluss 
 führen, dass eine direkte Kreuzung mit derLeitung nach 

Westerkappeln gar nicht notwendig wäre, da der Strom von 
 dort in den Südenhinein an der Stelle sowieso nicht realisiert 

 werden könnte. Denn die WesterkappelnerLeitungen für nur 
zum Kraftwerk nach Ibbenbüren und in die südlichen Regionen 

 umOsnabrück, nicht aber als Durchleitung in die südlichen 
 Bundesländer. Fraglich ist auch, obdie durchgeleiteten 

Strommengen in Westerkappeln überhaupt ohne Ausbau 
 verarbeitetwerden könnten – zumal auch kein 

Leitungsausbau nach Westerkappeln vorgesehen ist.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG, einschließlich der 
Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. BBPlG. Die Umspannanlage ist nicht 
Gegenstand des Untersuchungsrahmen zum ROV. Diese 
Entscheidung wurde widerholt dorch das Amt für regionale 

  Landesentwicklung bestätigt. Die Umspannanlage wird dazu 
benötigt, um 110-kV-Leitungen, die den Onshore-Windstrom in der 
Region aufnehmen, mit dem 380-kV-Übertragungsnetz zu 
verbinden. Das vorhandene 110-kV-Hochspannungsnetz stößt 
aufgrund der zunehmenden Einspeisung von aus erneuerbaren 
Energien, dezentral erzeugtem Strom, u.a. durch Windenergie, in 
der Region an seine Grenzen. Die Westnetz GmbH hat 
zwischenzeitlich diesbezüglich einen Netzengpass veröffentlicht.  
Durch den Bau der UA Merzen wird die durch EE Anlagen erzeugte 
Energie auf 380-kV-Netzebene transformiert – und im Weiteren 
über das Transportnetz von Amprion abgeführt. Der 110-kV-
Netzengpass ist damit beseitigt. Die Übertragungsnetzbetreiber 
und Verteilnetzbetreiber sind gesetzlich dazu verpflichtet, 
entsprechend identifizierte Netzengpässe schnellstmöglich 

  aufzulösen.  Im Raum Merzen verlaufen bereits jetzt 110-kV- 
und 380-kV-Leitungen, wobei die Spannungsebenen jedoch nicht 
miteinander verknüpft sind. Aus diesem Grund ist dieser Raum, 
unabhängig vom antragsgegenständlichen Vorhaben, für die 
Umspannanlage vorherbestimmt. Die geplante Umspannanlage in 
Merzen dient daher zunächst vorrangig der Ableitung der durch EE 
Anlagen erzeugten Energie über das vorhandene 380-kV-
Höchstspannungsnetz. In diesem Zusammenhang ist eine 
Steuerung der Lastflüsse zwischen den bereits heute von Merzen 
in drei Richtungen abgehenden 380-kV-Leitungen (Hanekenfähr, 
Wehrendorf und Westerkappeln) erforderlich. Durch die 
notwendige Verknüpfung der sechs Bestandsstromkreise ist die 
Wahl des Standortes der UA Merzen im räumlichen Umfeld des 
vorhandenen „Punktes Merzen“ – an dem sich die 

 Bestandsstromkreise treffen – notwendig.  Die Summe beider 
Funktionen – Aufnahme von EE Last und Steuerung der Lastflüsse 
– sind unabhängig von der geplanten Leitung Conneforde – 
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 Cloppenburg – Merzen erforderlich.Darüber hinaus gehen auch 
die Grundlagen des NEP von einer Umspannanlage in der Nähe 
des bisherigen Netzverknüpfungspunktes Merzen aus.

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Soweit genau dieses Risiko nicht beurteilt werden kann, muss 
 der Vorsorgegrenzwert für alleWohnhäuser von mindestens 

400m oder darüber hinaus gelten. Alternativ ist eine 
 HGÜLeitung über die gesamte Länge der Trasse 

vorzuziehen.

Das vermaschte deutsche Stromnetz wird mit Drehstrom betrieben. 
Die sogenannte Hochspannungs- Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) 
eignet sich nur für lange Direktverbindungen zwischen zwei 
Punkten. Da die Leitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
Versorgungsengpässe im vermaschten Stromnetz beseitigen soll, 
wurde sie seit 2012 als Drehstromleitung in allen 
Netzentwicklungsplänen bestätigt und ist als Vorhaben Nr. 6 im 
Bundesbedarfsplangesetz enthalten. Die Vorhabenträger haben 
damit den gesetzlichen Auftrag, die Leitung als 
Drehstromverbindung zu realisieren, um die Versorgungssicherheit 

 aufrechtzuerhalten.Die Alternative, den in Cloppenburg 
ankommenden Offshore-Windstrom mit einer Gleichstromleitung 
direkt nach Süden zu bringen, wurde in den 
Netzentwicklungsplänen umfassend geprüft. Selbst wenn eine 
solche Gleichstromleitung gebaut würde, bliebe die Notwendigkeit 
der Drehstromleitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
bestehen. Damit gäbe es also zwei neue Leitungen in der Region – 
eine für den Offshore-, und eine für den Onshore-Strom. Eine 

 solche Planung wäre ineffizient und ist damit zu vermeiden.Nur 
die von den Vorhabenträgern geplante Drehstromleitung beseitigt 
die drohenden Engpässe im Übertragungsnetz und ermöglicht eine 
sichere Energieversorgung. Denn sie überträgt nicht nur den 
Strom, den die Windenergieanlagen im Norden produzieren, nach 
Süden. Sie versorgt im Lastfall auch umgekehrt die Menschen im 

  Norden mit Energie aus dem vermaschten Netz. Die 
Grenzwerte der 26.ten BImSchV haben keine Einfluss auf die 
Technikwahl im Sinne einer AC oder DC Verbindung.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Die mögliche Bündelung mit vorhandener Infrastruktur ist in 
 den Antragsunterlagen völligunzureichend untersucht 

worden. Dabei sollte dies rechtlich gesehen ein 
 planerischerGrundsatz sein. Die Aufnahme der 110kV 

 Leitung wurde nur über einen ganz kurzen Wegvon etwa 4km 
angeführt. Dabei böte sich hier ein besonderes Augenmerk, 

 um wesentlichmehr rauszuholen. Es steht die Vermutung im 
 Raum, als wolle der Betreiber diese Bündelungaus 

strategischen Gesichtspunkten nicht mitnehmen, zumal die 
 Netze 110kv und 380kv auchNetze unterschiedlicher 

Betreiber (Westnetz und Amprion) sind. Beim Thema 
 Umspannwerk,wo beide Betreiber auf die gegenseitige Hilfe 

 im Verfahren angewiesen sind, scheint derSchulterschluss 
dennoch größer zu sein. Die Bündelung der Leitung mit der 

 Autobahn istgewiss von seinen Emissionen nicht in 
 gleichartiger Weise zu betrachten. DieUmweltauswirkungen 

sind sicherlich nicht in allen Punkten vergleichbar, um hier von 
einer 1A Bündelung zu sprechen, birgen aber dennoch die 

 Möglichkeit, wesentlicheGemeinsamkeiten in sich zu 
vereinen und den Raum durch eine solche Maßnahme 

 zuentlasten. So muss eindeutig festgehalten werden, dass 
 die Autobahn bereits einevorbelastete Schneise durch den 

 Raum ist. Sämtliche auf einer Autobahnvarianteangewandten 
Raumwiderstände müssten in der Priorisierung abgemildert 

 werden, da dieAutobahn wesentliche Belange in seiner 
 Betroffenheit überstrahlt. Eine Stromtrasse würdenur in 

wenigen Punkten über die Belastungen einer Autobahn 
 hinausgehen. DasLandschaftsbild ist von einer Autobahn 

 bereits beeinträchtigt, die weitere Beeinträchtigungfiele hier 
nur gering aus. Die Autobahn bildet bereits Schneisen durch 

 den Wald. EineStromtrasse würde allenfalls diese 
 Durchschneidungen etwas verbreitern –Durchschneidungen 

blieben es aber nach wie vor. Die Tierwelt ist durch die 
 Autobahn bereitsin Ost und West geteilt. Hierin würde die 

 Stromtrasse geringe bis keinerlei Auswirkungenzeigen. Bei 
den Belangen der Vogelwelt muss festgehalten werden, dass 

 die Linie derAutobahn sicherlich bereits aufgrund des Lärms 
 und der Luft-, Druck- und Sogwirkung fürdie wesentlichen 

Vogelarten tabu sein dürften. Eine Stromleitung würde in 

Eine generelle Pflicht zur Bündelung liegt nicht vor. Gleichwohl ist 
die Bündelung als Grundsatz der Raumordnung zu prüfen und im 

 Einzelfall abzuwägen. Eine Bündelung mit Straßen- und 
Schienenverkehrswegen kann sich prinzipiell als vorteilhaft 
erweisen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass 
Leitungstrassen und Verkehrstrassen unterschiedliche Wirkpfade 
aufweisen und die Bündelungswirkung der jeweiligen 
Auswirkungen geringer ausfällt als bei der Bündelung von 
Leitungstrassen. Bei der BAB 1 handelt es sich zwar auch um eine 
linienhafte Infrastruktur, welche als Verkehrstrasse jedoch deutlich 
andere Vorbelastungen für den Raum mit sich bringt als eine 

 Hochspannungsfreileitung bzw. Erdkabel.  Auch bei einer 
potentiell notwendigen Erdverkabelung würde aufgrund der 
unterschiedlichen Wirkfaktoren der liniengeführten Infrastrukturen 
(BAB 1 und Erdverkabelung bzw. Leitungstrasse) die Zielsetzung 
des raumordnerischen Grundsatzes der Bündelungsfunktion in 

 vorliegenden Fall nur eingeschränkt verfolgt.Da sich die 
bestehende 110-kV-Freileitungstrasse nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 

 keine verbindliche Aussage getroffen werden.Bereits im Rahmen 
der Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren ist die 
Möglichkeit der Bündelung der geplanten 380-kV-Leitung mit 
anderer technischer Infrastruktur geprüft worden. Diesem 
Sachverhalt wurde im Rahmen der Voruntersuchung umfangreich 
Rechnung getragen. Bei der Entwicklung der Grobkorridore und 
der Trassenkorridore wurden die in den einzelnen 
Trassenabschnitten bestehenden Bündelungsmöglichkeiten mit der 
bestehenden Infrastruktur bereits berücksichtigt. Der Grundsatz der 
Bündelung ist jedoch nur einer unter mehreren in die Abwägung 
eingehenden Belange. Demnach sind auch bei bestehenden 
Bündelungsoptionen vorhandene Raumwiderstände und 

 Umweltbelastungen in die Abwägung einzubeziehen.Zu den 
vorhandenen Raumwiderständen gehören auch die im Raum 
vorhandenen Siedlungsstrukturen. Bei einer Bündelung mit der 110-
kV-Leitung kann oft der erforderliche Abstand von 200 m zum 
Außenbereichswohnen nicht eingehalten werden.
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 diesem Belangdaher wohl nur geringfügige 
Zusatzbelastungen bringen. Die Belange wie Boden 

 undLandwirtschaft sind in der Priorisierung auch wohl sehr 
 weit unten anzuordnen bei einerAutobahn, die ohne 

wesentliche Probleme breiter gemacht wurde. An der 
 Autobahn befindensich bereits jetzt wesentliche Lastbringer 

 wie Windräder und Gewerbegebiete. Diese Gebietewerden 
auch im Bereich von der geringfügigen Bebauung an der 

 Autobahn errichtet, weil espolitisch so gewollt ist. Die 
wenigen Wohnhäuser, die an diesen vorbelasteten 

 Bereichenentlang der Autobahn zu finden sind, bilden 
 wahrlich einen Raumwiderstand. DieserRaumwiderstand 

ließe sich jedoch durch eine geeignete Streckenführung der 
 Leitung undgegebenenfalls in Engstellen mit Erdverkabelung 

kompensieren.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Einige Erhebungen wurden zudem nicht vollständig geliefert. 
 Beispiel: Die Aufsummierungder Streckenlängen über die 

Maßnahme 51a und 51b hinweg wurde nicht für 
 allevorliegenden Konstellationen dargestellt. Diese 

 Summierung wurde anscheinend nur dortangestellt, wo sich 
ein zu erwartendes Ergebnis darstellte. Ein weiteres Beispiel 

 sind dieWaldflächen, deren Größe und Umfang nur in Teilen 
 und nicht vollständig miteinanderverglichen wurden. Diese 

Beispiele lassen sich vielfach fortsetzen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gegenstand des hier 
diskutierten Raumordnungsverfahrens ist die Maßnahme 51b. Sie 
beginnt an einem Suchraum für ein Umspannwerk südlich von 
Cloppenburg und führt in südlichem Verlauf zum Übergabepunkt 
bei Merzen. Die nördlich anschließenden Varianten sind 
gegenstand der Maßnahme 51a und wurden in einem 
eigenständigen Raumordnungsverfahren betrachtet. Es ist daher 
nicht die Aufgabe des vorliegenden Raumordnungsvorhabens, die 
Gesamtmaßnahme CCM umfassend abzubilden. Die 
Aufsummierung der Streckenlängen aus 51a und 51b erfolgt im 
Zuge der Beschreibung der durchgängigen Vorzugsvariante, die 
sich aus den jeweiligen Vorzugsvarianten der beiden 
Teilmaßnahmen zusammensetzt. Neben dem Vorteil, der sich aus 
der insgesamt geringsten Gesamtlänge ergibt, ist in diesem 
Zusammenhang auch die Bündelungswirkung mit bestehenden 
Freileitungen maßgeblich (vgl. Kap. 6.3 der Unterlage 

  1A).Grundsätzlich stellt die Streckenlänge einen 
Untersuchungsaspekt von vielen dar, der als Einzelkriterium im 
Zusammenhang mit der technischen Realisierbarkeit sowie auch 
als Ziel der Raumordnung ausgewertet wird. Darüber hinaus 
korrelliert die Betroffenheit mehrerer Untersuchungskriterien der 
UVS mit der der Länge des Trassenkorridors, da Kriterien wie 
Biotoptypen oder Landschaftsbild flächendeckend vorhanden sind 
und in der jeweils untersuchten Zone (= schutzgutspezifischer 
Puffer um den eigentlichen Trassenkorridor) von einer Betroffenheit 
auszugehen ist. Je ähnlicher die Bedingungen in den 
Trassenkorridoren ausgeprägt sind (bspw. ein vergleichbar hoher 
Anteil an landwirtschaftlichen Nutzflächen), desto stärkeres 
Gewicht kommt dem Faktor Streckenlänge im kriterienbezogenen 
Varianten zu. Die Relevanz dieses Kriteriums und die angestrebte 
Kürze der Trasse wurde bereits in der Unterlage zur 
Antragskonferenz dargelegt. Dort ist der "geradlinige Verlauf" 
(neben der Schonung von Mensch und Umwelt sowie der Nutzung 
von Bündelungspotenzialen) als Planungsgrundsatz definiert. 
Begründet wird dies wie folgt: "Sowohl aus technischer Sicht 
(Minimierung der Übertragungsverluste) als auch aufgrund der 
Maßgabe der Minimierung des Landschaftsverbrauches wird 
angestrebt, die aus netztechnischen Aspekten notwendigen 
Anschlusspunkte auf möglichst direktem Wege miteinander zu 
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verbinden. Ziel ist ein kurzer Verlauf der Leitung mit wenigen 
  Richtungsänderungen und langen, geraden Teilabschnitten."Die 

diesen Untersuchungen zugrundeliegenden Nutzungsdaten 
(einschließlich der Wälder) stammen aus amtlichen Katastern 
(ALKIS, ATKIS) und wurden im Zuge der Untersuchungen 
einheitlich, vollständig und entsprechend der dargelegten Methode 
ausgewertet. Mögliche Fehler können daher nur anhand des 
konkreten Einzelfalls diskutiert werden.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Das Gleiche gilt auch für die schützenswerte Vogelwelt und 
 deren Habitate. Diese wurdennicht oder nur dort in grobem 

Maßstab kartiert, wo es Daten bereits vorlagen; nicht 
 aberüber alle Korridore hinweg. Dies erst retrospektiv nur auf 

 den im Vorfeld zu Unrechtbenannten Vorzugskorridor zu 
machen, ist als ehrlicher, offener und transparenter 

 Vergleichnicht haltbar! Eine Untersuchung auf allen 
 Planungskorridoren könnte vergleichsweise zuganz anderen 

Ergebnissen bei der Auswahl eines Vorzugskorridores führen. 
 Die Daten derVogelwelt mit seinen Habitaten müssen aus 

 unserer Sicht daher über alle Korridorvariantenim gleichen 
Maßstab und im gleichen Raster erfolgen, um einen 

 gleichwertigen Vergleich zugewährleisten. Auch hier reicht es 
 nicht aus, auf das Planfeststellungsverfahren zu verweisen– 

hier geht es um Verfahrensfehler im Raumordnungsverfahren, 
 wenn die gleichwertigenVergleiche nicht früh genug erfolgen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Die 
avifaunistischen Probeflächen wurden im Rahmen eines 
Kartierkonzeptes auf Grundlage von vorhandenen Informationen 
zur avifaunistischen Bedeutung des Raumes (bspw. vorhandene 
fachliche Gebietseinstufungen des NLWKN, vorhandene Kartier- 
und Arterfassungsdaten sowie bestehende 
Schutzgebietsausweisungen) sowie der Raumstruktur und 
Habitataustattung festgelegt. Eine Betrachtung von 
avifaunistischen Probeflächen auf Ebene der Raumordnung für 
eine Einschätzung und Übersicht der Schutzgüter ist 
ebenengerecht. Weiterhin werden innerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens spezielle naturschutzfachliche 
Erhebungen für das geplante Vorhaben durchgeführt, wie z.B. Brut- 
und Gastvogelerfassungen oder Biotoptypenkartierungen. Dies 
erfolgt, um auch kleinräumige Auswirkungen der Planung auf die 
Umwelt zu prüfen.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 Abschließende Betrachtung1) Im Allgemeinen stellen wir 
nach Durchsicht der von Amprion zur Verfügung 

 gestelltenUnterlagen fest, dass keine nachvollziehbare 
 Methodik bei der Abwägung derverschiedenen Korridore zu 

Grunde gelegt worden ist. Dieser Mangel an Validität 
 ziehtsich wie ein roter Faden durch die Planungsarbeiten, 

 sodass absolut unklar bleibt, welcheKriterien mit welcher 
Gewichtung zu dem von Amprion veröffentlichten Ergebnis 

 geführthaben. Eine solche Planungsarbeit kann nicht als 
 reliabel oder valide gelten und ist derBedeutung des 

Vorhabens nicht angemessen.

Die Erarbeitung der Unterlagen erfolgte nach allgemein 
anerkannten, einheitlichen und abgestimmten fachlichen und 
methodischen Standards. In den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die jeweils angewandten 
Methoden ausführlich dargelegt. Die Ergebnisse der 
Bestandsanalyse wie auch der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleichs wurden umfassend verbal-argumentativ 

 beschrieben und begründet.Der hier gebrachte Einwand kann 
daher grundsätzlich nicht nachvollzogen werden. Mögliche 
abweichende Einschätzungen einzelner 
Untersuchungsgergebnisse können nur einzelfallbezogen erörtert 
werden.

Seite 360 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Die gleichartige Bewertung und Darstellung der Engstellen in 
 Form von Anzahl undSchneidungslängen im Abstandsradius 

 ist gar nicht transparent dargestellt und zudem falsch.Der 
gleichartige Vergleich kann nur angestellt werden, wenn dies 

 auf zwei Artendurchgeführt wird. Einmal muss dies 
passieren, indem die Erdverkabelung 

 komplettunberücksichtigt bleibt und einmal, wenn in allen 
 Planungskorridoren mindestens eineErdverkabelung über 

eine angemessene Länge berücksichtigt wird. Nur so lässt sich 
 einegleichwertige Betrachtung erzielen. Alles andere ist der 

 sprichwörtliche Vergleich zwischen„Äpfel und Birnen“.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zu berücksichtigen ist 
jedoch, dass ein Variantenvergleich "Freileitung vs. Erdkabel" nicht 
Gegenstand der Untersuchungen ist. Bei dem vorliegenden Projekt 
handelt es sich um die Realisierung 380 kV-Leitung in der 
Standardbauweise Freileitung; eine Erdverkabelung ist nur in 
Teilabschnitten möglich ist. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380-kV-Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in 
Unterlage 7, Kap. 0.1 ausführlich dargelegt. Eine Ausführung als 
Erdkabel ist daher nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände 
möglich.  Bei der Planung wurden Vorbelastungen und die 
Möglichkeiten der Bündelung mit vorhandener technischer  
Infrastruktur berücksichtigt (LROP, Grundsatz 4.2 Ziffer 07 Satz 24).
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

3) Die landschaftlichen und naturräumlichen Vorzüge Ankums 
 werden nicht ausreichendgewichtet. Der im Gemeinde-Süden 

 verlaufende, bewaldete Höhenzug der Ankumer Höhestellt 
allein ein Ausschlusskriterium für eine etwaige Trassenführung 

 dar, das in anderenKorridorvarianten nicht vorfindbar ist. Der 
 vorgeschlagene Korridor schneidet die AnkumerHöhe und 

trennt diese in ihrer Verbundenheit vom Aslager und 
 Fürstenauer Raum ab.Konsequenzen für die Fauna und das 

 Landschaftsbild spart Amprion im Berichtvorsichtshalber 
ganz aus. Dagegen werden eklektisch Einzelareale mit 

 Schutzstatusaneinandergereiht, die in ihrer Quantität schon 
 darauf hinweisen, dass der Korridorraumeigentlich 

schützenswert ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der UVS 
wurde für den gesamten Untersuchungsraum eine 
flächendeckende Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes 
vorgenommen. Die methodische und sachliche Grundlage stellt die 
Landschaftsbildbewertung im Landkreis Osnabrück dar, wie sie im 
Fachbeitrag Landschaftsbild für die Teilfortschreibung Energie des 
Regionalen Raumordnungsprogramms durchgeführt worden war. 
Zur Erfassung und Bewertung der aktuellen Nutzung und der 
charakteristischen Strukturen, aber auch der Vorbelastungen 
wurden in allen Landschaftsbildräumen Geländebefahrungen 
durchgeführt. Der Detaillierungsgrad bei der 
Landschaftsbildbewertung entspricht einem Maßstab von 1:50.000. 
Die beschriebene Methodik wurde für alle Landschaftsbildräume 
und -einheiten einheitlich angewandt. Insofern ist davon 
auszugehen, dass alle Landschaftsbildräume und -einheiten in 
gleicher Weise und angemessener Tiefenschärfe beschrieben und 
bewertet sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der 
Unterlage 2C3 "Landschaftsbildsteckbriefe" umfassend 
dokumentiert und im Kap. 4.6 der Unterlage 2A zusammenfassend 

 dargestellt.Die mit den Varianten verbundenen Auswirkungen 
werden in Kap. 5 der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 2A) 
umfassend beschrieben und bewertet. Im Zuge des 
Variantenvergleichs wurden die mit den Varianten verbundenen 
Auswirkungen einander gegenübergestellt, um sowohl 
schutzgutbezogen sowie (im nächsten Schritt) auch 
schutzgutübergreifend die Variante mit den geringsten 
Auswirkungen zu ermitteln. Aufgrund der auch im Bereich der 
Ankumer Höhen großräumig ausgeprägten hohen Wertigkeit des 
Landschaftsbildes sind jedoch alle infrage kommenden Varianten 
mit Beeinträchtigungen verbunden, sodass auch mit der 
Vorzugsvariante Konflikte verbleiben. Im Zuge des nachfolgenden 
Planfestellungsverfahren wird die Trasse innerhalb des 1.000 m 
breiten Trassenkorridors festgelegt. Dabei gilt der 
Vermeidungsgrundsatz, d. h. die Masten werden so positioniert, 
dass die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
weitestmöglich vermieden oder vermindert wird.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Eine Natur- und Artschutzrechtliche Beurteilung kann daher 
 nur erfolgen, wenndie Untersuchungsräume weiter 

 voneinander getrennt sind. So übt der Vogelschutzbereicham 
Alfsee nicht nur in Richtung Osten seine Schutzwirkung aus, 

 sondern auch bis in weiteTeile der westlichen Korridore. Nur, 
 weil ein Gutachter den Vogelflug nur in die östlicheRichtung 

kartiert hat (aufgehende Sonne, nur am Morgen kartiert) 
 bedeutet dies nicht, dassdie Vogelarten auch im 

Tagesverlauf in die westliche Richtung aufbrechen, um sich 
 zuversorgen. Abseits dessen muss festgehalten werden, 

 dass sich im Verlauf und über demAlfsee bereits ein 110kV 
Stromleitung befindet mit dessen die dort 

 vorkommendenVogelarten anscheinend auch ohne 
 Markierungsmaßnahmen keine Probleme haben. Würdedie 

vorhandene Stromleitung eine besondere Betroffenheit 
 auslösen, dann wäre diese wohlschon längst verlegt worden. 

Die Schutzbelange scheinen dem Bestandsschutz aktuell 
 zumindestens jetzt noch nicht zu überwiegen. Abweichend 

 davon, so zeigen die vielenEinwendungen der Bürger aus 
Ankum, gibt es hier auch viele Vogelarten, die 

 schützenswertsind.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich sind alle 
wildlebenden Vogelarten gem. § 7 BNatSchG besonders geschützt; 
es gelten die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 
BNatSchG, wie sie im Zuge der Unterlage 4A geprüft worden sind. 
Die im Raumordnungsverfahren eingebrachten Hinweise zur 
Avifauna werden im Planfeststellungsverfahren geprüft, zudem 
erfolgen in diesem Zusammenhang flächendeckende 

 avifaunistische Kartierungen. Der hier angesprochene 
Singschwan sticht aus dem Artenspektrum der Avifauna heraus, da 
er die wertgebende Art des EU-Vogelschutzgebiets V 17 "Alfsee" 
ist, sodass in diesem Fall auch die strengen Regelungen zur 
Natura 2000-Verträglichkeit (§ 34 BNatSchG) greifen. Ein 
geplantes Projekt ist demnach nur zulässig, wenn im Rahmen einer 
Verträglichkeitsprüfung festgestellt wird, dass damit keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen verbunden sind. Insofern ergibt sich aus dem 
Vorkommen des Singschwans im Umfeld des Alfsees eine 

  besondere Relevanz für das geplante Vorhaben. Die über viele 
Jahre hinweg (und völlig unabhängig von der Maßnahme 51a) 
erfolgte Erfassung des Singschwans wurde von einem orts- und 
sachkundigen Experten (Dr. Volker Blüml) nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft vorgenommen. Die Expertise des 
Gutachters kann anhand seiner Veröffentlichungen und 
Referenzen nachvollzogen werden. Die in der Untersuchung 
verwendeten Methoden, die Ergebnisse und die Diskussion der 
Untersuchungsergebnisse sind in BLÜML (2013, 
"Datenauswertung Singschwan EU-VSG V 17 Alfsee sowie 

 Umgebung") umfassend erläutert. Zum Punkt "Bestehende 110-
kV-Leitung" stellt BLÜML (2013) fest: "Positiv zu bewerten ist die 
erfolgte Kenntlichmachung der 110-kVFreileitung nördlich des 
Alfsee-Reservebeckens, hier wurde zuvor (ca. Ende der 1990er-
Jahre) mindestens ein Totfund eines Singschwans bekannt (W. 
SCHOTT mdl.). In der fortgeschrittenen Dämmerung, in der 
Schlafplatzflüge vor allem abends häufig stattfinden, sind solche 
Kennzeichnungen jedoch kaum wirksam; wichtig ist daher die 
Freihaltung der Korridore von weiteren  Freileitungen sowie von 
Windenergieanlagen. Bei entsprechenden Planungen im weiteren 
Umfeld sind vorhabensbezogene Untersuchungen der genauen 

Seite 363 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

  Flugkorridore notwendig."Die Untersuchungsräume 
einschließlich ihrer Distanzen untereinander ergeben sich aus den 
Verläufen der Trassenkorridore zzgl. des schutzgutspezifischen 
Puffers von 1.000 m. Sowohl die (nach umfangreichen 
Bestandsanalysen und ersten Variantenvergleichen ermittelten) 
Trassenkorridore als auch die Untersuchungsgebiete wurden durch 
das ArL W-E mit Schreiben vom 20. 11. 2015 bestätigt bzw. 
festgelegt. Eine Betrachtung weiterer Varianten ist daher nicht 
erforderlich.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Widersprüchliche Aussagen ziehen sich zudem durch die 
 gesamten Antragsunterlagen. Es isterkennbar, dass viele 

verschiedene Mitarbeiter verschiedener Gutachterbüros an 
 demGesamtwerk gearbeitet haben, die sich anscheinend 

 unzureichend abgesprochen haben.Viele Zahlenangaben 
und Aufsummierungen stimmen nicht überein. Einige 

 Bewertungen vonSachverhalten sind in einem Korridor als 
 negativ erachtet, aber schon im anderen Korridorals positiv 

dargestellt worden. Argumente, die bei der Autobahnvariante 
 als negativ erachtetwurden, sind bei der Vorzugsvariante als 

positiv dargestellt worden. Dies lässt den 
 Anscheinaufkommen, als solle das Ergebnis bewusst in eine 

 bestimmte Richtung gelenkt werden.Objektiv und 
nachvollziehbar ist ein solches Vorgehen nicht.

Die Erarbeitung der Unterlagen erfolgten nach allgemein 
anerkannten, einheitlichen und abgestimmten fachlichen und 
methodischen Standards. In den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die jeweils angewandten 
Methoden ausführlich dargelegt. Die Ergebnisse der 
Bestandsanalyse wie auch der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleichs wurden umfassend verbal-argumentativ 

 beschrieben und begründet.Dem Einwand einer bewussten 
Verzerrung der Ergebnisse wird daher grundsätzlich 
widersprochen. Mögliche abweichende Einschätzungen der 
Untersuchungsgergebnisse können nur einzelfallbezogen erörtert 
werden.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 Einwendungsart: Einwendungen zum ErläuterungsberichtDie 
Zielsetzung unter 1.2 der Unterlage, die Anforderungen der 

 Raumordnungsplanung zuerreichen, wird in den 
Antragsunterlagen nicht ersichtlich. Auf Grundlage der 

 vielenEinwendungen der Bürger, als auch die strukturelle 
 Mangelhaftigkeit, die wir in diesemEinwand umfassend 

beschreiben, zeugt davon, dass die angebrachte Qualität 
  desRaumordnungsverfahrens nicht vorhanden ist.Der 

Untersuchungsrahmen unter Punkt 2.3 wurde schon seit 
 Beginn an falsch ausgelegt.Unserer Auffassung nach hätte 

die Autobahnbahnvariante D3 in 
 demRaumordnungsverfahren mituntersucht werden müssen. 

 Ebenso müsste das in Merzenangedachte Umspannwerk im 
Raumordnungsverfahren integriert werden. In 

 dieserEinwendung gehen wir an anderer Stellen umfassend 
 auf die Gründe ein. Ebenfalls gehenwir in unserer 

Einwendung darauf ein, dass die Korridorbereiche im Süden 
 zwischen Ankumund Merzen viel zu dicht nebeneinander 

liegen.

Der Aufbau und die Inhalte der Raumordnungsunterlagen 
entsprechen dem Untersuchungsrahmen, wie er auf der 
Antragskonferenz am 15. 09. 2015 vorgestellt worden war und wie 
er schließlich im Schreiben des Amtes für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) vom 20. 11. 2015 
festgelegt wurde: "Zwischen Cloppenburg und Merzen ist die in der 
Unterlage zur Antragskonferenz entwickelte Variante D3 in gleicher 
Weise zu untersuchen wie die Varianten A, B und C." Die 
optimierte "Autobahnvariante" D3 ist daher vollumfänglich und als 
gleichrangige Variante in allen Untersuchungen betrachtet worden. 
 
Zur geforderten Einbeziehung der Umspannanlage Merzen in das 
vorliegende Raumordnungsverfahren hat das ArL W-E bereits mit 
Schreiben vom 15. 11. 2016 Stellung genommen und ausführlich 
begründet, weshalb die Einbeziehung der Schaltanlage und der 
Umspannanlage in das Raumordnungsverfahren nicht erforderlich 
ist. Da dieses Schreiben den Trägern der öffentlichen Belange 
vorliegt, wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung der 

 Begründung verzichtet. Zur Lage der Teilvarianten A-Südwest, A-
Südost und B-Süd: eine weitere Aufspreizung des 
Variantenbündels wurde betrachtet, jedoch aus  mehreren Gründen 
verworfen. Zum einen würde damit prinzipiell würde dem 
Planungsgrundsatz des geradlinigen Verlaufs widersprochen, 
welcher sowohl aus technischer Sicht als auch aufgrund der 
Maßgabe der Minimierung des Landschaftsverbrauchs angestrebt 
wird. Eine Abweichung von diesem Planungsgrundsatz ist nur dann 
zielführend, wenn die betreffende Variante bedeutend geringere 
Konflikte und damit qualitative Vorteile gegenüber den übrigen, 
kürzeren Varianten aufweist. Dies ist im Süden des 
Variantenbündels nicht der Fall. Westlich der Variante A-Südwest 
liegen in den Gemeinden Eggermühlen und Kettenkamp sowie 
auch Merzen im Süden ebenfalls zahlreiche Einzelwohnlagen und 
Streusiedlungen vor. Mit zunehmender Streckenlänge wäre daher 
von einer Zunahme der Betroffenheit von Wohngebäuden 
auszugehen. Diese Problematik träfe in gleicher Weise auch auf 
zusätzliche Varianten im Osten des Untersuchungsgebiets zu. 
Dazu kämen dort allerdings noch Konflikte im räumlichen 
Kontextes des Alfsees, die inbesondere das EU-Vogelschutzgebiet 
sowie auch das Schutzgut Menschen - Erholen und das 
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Tourismusgewerbe betreffen.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

6) Zusammenfassend stellen wir fest, dass der Netzbetreiber 
 mindestens unvollständig bzw.nachlässig geplant hat. Die 

Auswahl des Vorzugskorridors durch Amprion folgt damit 
 ehergefühlten Kriterien, die sich am ehesten am Kriterium der 

 kürzesten Wegstrecke, nichtaber an der Verträglichkeit zu 
 orientieren scheinen. Eine rein objektive Betrachtung dervon 

Amprion selbst ins Feld geführten planerischen Belange drängt 
 zwangsläufig eineandere Korridorwahl auf. Die Variante „C“ 

 wäre bei weitem nicht so überraschend undargumentativ 
konstruiert begründbar, wie der nun aufgeworfene 
Trassenverlauf.

Die Erarbeitung der Unterlagen erfolgten nach allgemein 
anerkannten, einheitlichen und abgestimmten fachlichen und 
methodischen Standards. In den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die jeweils angewandten 
Methoden ausführlich dargelegt. Die Ergebnisse der 
Bestandsanalyse wie auch der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleichs wurden umfassend verbal-argumentativ 

 beschrieben und begründet.Der Einwand kann daher 
grundsätzlich nicht nachvollzogen werden. Mögliche abweichende 
Einschätzungen der Untersuchungsgergebnisse können nur 
einzelfallbezogen erörtert werden.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

So ist aus der Strategiemaßnahme des Landes 
 Niedersachsens zuerkennen, dass dieses Thema ernst 

 genommen werden muss.Baumreihen und Alleen werden als 
 wichtiger Bestandteil der Naturangesehen. Daher fordert die 

 Bürgerinitiative Ankum, dass dieser Belangschon früh im 
Raumordnungsverfahren ähnlich wie 

 Waldbereicheberücksichtigt, kartiert und untersucht wird, 
 sodass eine gleichwertigeBetrachtung über alle 

Untersuchungskorridore erreicht werden kann. 
 DieAuswirkungen von Einschlagmaßnahmen für die geplante 

 Stromtrassesind als sehr groß zu beurteilen. Auch ist aus 
 dem Strategiepapier zuentnehmen, welche Natur- und 

 Vogelwelt hieraus hervorgeht und daherselbst eine parallel 
nahe verlaufende Stromtrasse zu 

  nachteiligenWechselwirkungen führen kann.Dieser 
Einwand gilt gleichermaßen für alle anderen 

 vorgebrachtenPunkte, die mit dem Schutz der Alleen, 
 Baumreihen und Heckeneinhergehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Erfassung und 
Bewertung der Vegetation sind Gegenstand der Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt. Der Untersuchungsmaßstab 
beträgt 1 : 25.000. Die Bestandsdaten der Biotopstrukturen wurden 
inmittelbar aus den vorliegenden Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) 
übernommen. Diese Daten geben keine Information über den 
Bewuchs, sondern lediglich über die Nutzung der Flächen (z. B. 
Acker, Grünland, etc.), sind insgesamt jedoch als repräsentativ für 
die Betrachtung dieses Schutzguts auf der übergeordneten 
Betrachtungsebene des Raumordnungsverfahrens anzusehen. Für 
die geschlossenen Waldbereichen, denen neben ihrer hohen 
Biotopwertigkeit auch eine besondere Relevanz für die Fauna und 
den besonderen Artenschutz zukommt, wurde ergänzend eine 
Waldstrukturkartierung durchgeführt. Eine gesonderte Betrachtung 
erfolgte auch für Gehölzstrukturen, sofern diese als 
naturschutzrechtlich ausgewiesene Schutzgegenstände registriert 
waren. Dazu zählen u. a. Wallhecken oder auch 
Gehölzpflanzungen im Zuge von Kompensationsmaßnahmen, die 
bei den Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise abgefragt 

 worden waren. Eine flächendeckende Kartierung der Biotoptypen 
erfolgt hingegen erst auf der Ebene des nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahrens. Im Zuge der Entwicklung der Trasse 
innerhalb des 1.000 m breiten Trassenkorridors wird der Grundsatz 
der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen verfolgt; d. h. die 
Inanspruchnahme von Gehölzstrukturen wird weitestmöglich 
reduziert.
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Beim Schutzgut Boden werden im Korridor A/B zwischen Sitter 
 und Grovern wertvolle Bödenherausgestellt, die im Vergleich 

zu den Böden des Korridors B-Süd auf Höhe des Alfsees 
 garkeine Beachtung bekommen. Die Bodenfruchtbarkeit ist 

 zwischen Sitter und dem Giersfeldals äußerst hoch eingestuft 
worden – auch dies wird nicht beachtet. Im Bereich 

 Walsum(Ost-Ankum) werden die Böden sogar als besonders 
 seltene Böden eingestuft, die imZusammenhang mit Alt-

Rüssel laut Gutachten und Kartenmaterial ein sehr 
 hohesBiotopentwicklungspotential aufweisen. Dies kann 

 nachvollzogen werden, vergleicht man denoben aufgeführten 
Einzeleinwand zur Situationsbeschreibung von Walsum/Alt-

 Rüssel undTütingen. Die Entwicklung geht in Richtung 
 Biotop, wenn diese in Teilen nicht sowieso schonals solche 

gem. §30 BNatSchG zu werten sind. In der Gesamtkarte der 
 Bodenbewertung sinddie Bereiche Ankum und Alfhausen als 

 besonders wertvoll mit höchster regionalerSchutzwürdigkeit 
beschrieben – im Vergleich dazu ist im Bereich der 

 Autobahnvariantewesentlich weniger zu finden. An der 
 Autobahn sollte hier auch ein anderer Maßstabangesetzt 

werden, da dieser bereits ein vorbelasteter Bereich ist.

Zur Erfassung des Schutzgutes Boden wurden aktuelle und 
flächendeckende Geodaten des LEBG (Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie) ausgewertet. Auch die gutachterliche 
Bewertung der Ausprägung des Schutzguts Boden wurde nach den 
Vorgaben des LBEG durchgeführt. Die methodischen Grundlagen 
sowie die zugrundegelegten Quellen sind in Kap. 4.3.6 der 
Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 2A) umfassend dargelegt. 
Selbstverständlich erfolgten die Darstellung und die Bewertung des 
Bestandes sowie auch die Auswirkungsprognose und der 
Variantenvergleich einheitlich und ausschließlich nach den 
beschriebenen Standards. Dass die deutlich nach Osten 
abgerückte Variante D3 anders bewertet wurde als der Nahbereich 
von Ankum, liegt in der Tatsache begründet, dass dort in der 
Talsandebene völlig andere Bodenverhältnisse vorherrschen als im 

 Bereich der Ankumer Höhen. Ein hohes 
Biotopentwicklungspotenzial (beispielhaft genannt für die 
Bodenfunktionen) stellt eine fachgutachterlich ermittelte besondere 
Wertigkeit dar. Eine fachplanerische oder raumordnerische 
Zielsetzung oder gar ein rechtlicher Schutzanspruch leitet sich 
daraus allein nicht ab, sodass dieses Kriterium im Zuge der 

 späteren Abwägung lediglich zu berücksichtigen ist. Korrekt 
erkannt ist der funktionale Zusammenhang zwischen den 
Schutzgütern Boden und Pflanzen. Ob sich aus dem besonderen 
Potenzial tatsächlich auch hochwertige und schütztenswerte 
Biotope entwickeln können, hängt maßgeblich von der 
Nautzungsart und -intensität ab. Die bekannten gesetzlich 
geschützten Biotope wurden bei den Unteren Naturschutzbehörden 
der Landkreise abgefragt und im Zusammenhang mit den 
Schutzgebieten der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt dargestellt. Auf der nachfolgenden Ebene des 
Planfeststellungsverfahrens wird eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung durchgeführt, im Zuge derer die gesetzlich 
geschützten Biotope sowie auch FFH-Lebensraumtypen erfasst 

  werden. Die Vorbelastungen des Schutzguts Boden sind in Kap. 
4.3.7 der UVS beschrieben. Eine maßgebliche, quantifizierbare 
Relevanz der Vorbelastungen ergibt sich erst im Zuge des 
Variantenvergleichs im Zusammenhang mit der angestrebten 
Nutzung von Bündelungspotenzialen. In Abhängigkeit von den 
schutzgut- und kriterienspezifischen Wirkfaktoren (vgl. Kap. 2.6 der 
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UVS) können mit den Bauklassen (Freileitung ungebündelt, 
Freileitung gebündelt mit Freileitung, Freileitung gebündelt mit 
Straße, Erdkabel) unterschiedliche Konfliktpotenziale verbunden 
sein. Diese sind in der Auswirkungsprognose für die einzelnene 
Schutzgüter differenziert dargestellt. Bezüglich des Schutzguts 
Boden ist wurde festgestellt, dass die durch die Masten 
verursachten punktuellen Auswirkungen einer Freileitung 
insgesamt so marginal sind, dass mögliche Vorbelastungen (die 
zugunsten einer Bündelungsoption sprechen) keine Relevanz für 
den Variantenvergleich haben. Eine Überarbeitung des 
Variantenvergleichs ist daher nicht erforderlich.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Die Belange der Raumordnung werden zwar in der Karte 
 umfangreich dargestellt, aber sogut wie gar nicht 

berücksichtigt. Schon beim entfernten Anblick der Karte ist zu 
 erkennen,dass sich die raumordnerischen Belange 

 besonders im Bereich südlich der Korridore A und Bmehren. 
In den nördlichen und östlichen Bereichen und insbesondere 

 im Bereich derAutobahnvariante D sind diese Belange sehr 
 begrenzt bis keine vorhandenen. Dielinienförmigen 

Vorranggebiete für Biotopverbund wurden anscheinend auch 
 übersehen unddaher nicht in die Bewertung einbezogen. Die 

 raumordnerischen Funktionen und Strukturenmüssen stärker 
berücksichtigt werden.

Die Einschätzungen des Vorkommens raumordnerischer 
Zielsetzungen und der nicht erfolgten Berücksichtigung im Zuge 
der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS, Unterlage 2A) sind korrekt. 
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Betrachtung 
raumordnerischer Belange kein Gegenstand der UVS ist, sondern 
in der Raumverträglichkeitsstudie (RVS, Unterlag 5A) 

 vorgenommen wird. In Kap. 4.2.5 "Sonstige fach- oder 
gesamtplanerische Aussagen" der UVS ist diese Vorgehensweise 
wie folgt dargelegt: "In den nachfolgenden Unterkapiteln werden 
die sonstigen, relevanten fach- oder gesamtplanerischen Aussagen 
für das Untersuchungsgebiet (Zone 2) dargestellt. Dies umfasst die 
für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
relevanten Vorrang- und Vor-sorgegebiete der Regionalen 
Raumordnungsprogramme, die von den Naturschutzbehörden 
ausgewiesenen für den Naturschutz wertvollen Bereiche, 
Biotopverbundflächen des Landesraumordnungsprogramms, 
Aussagen des Waldprogramms Niedersachsen sowie 
Kompensationsflächen. Die raumordnerischen Aussagen aus dem 
RROP und dem LROP werden in der UVS lediglich im Bestand 
dargestellt. Eine Bewertung erfolgt nicht, da raumordnerische 
Belange im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) 
bewertet werden."
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Beim Habitatschutz werden keinerlei weitergehenden 
 Aussichten berücksichtigt. So müssenin einer Bewertung von 

hohem Vogelartenaufkommen, die einen besonderen 
 Schutzgenießen, auch Alternativen, sowie vorhandene 

 Umgebungsbedingungen berücksichtigtwerden. Das Land 
Schleswig-Holstein beispielsweise hat in seiner „Empfehlung 

 zurBerücksichtigung der tierökologischen Belange beim 
 Leitungsbau auf derHöchstspannungsebene“ interessante 

 Vorschläge zu bieten. Dem Papier zur Folge geht manin 
Schleswig-Holstein fast flächendeckend davon aus, mit dem 

 Vogelschutz in Konflikt zustehen und gewährleistet dennoch 
den Bau einer Höchstspannungsleitung. Die in Schleswig-
 
Holstein vorkommenden Vogelarten sind weitaus größer und 

 umfangreicher, als dasbeispielsweise im Planungsgebiet der 
 Trasse 51a und 51b der Fall ist. In Schleswig-Holsteinwerden 

diese Konflikte fast vorwiegend durch Markierungssysteme 
 kompensiert. Würdendiese Belange bzw. die Maßstäbe der 

 Schleswig-Holsteiner hier gleichfalls angesetzt, sowürde der 
Korridor C-West wohl in seiner Bewertung komplett anders 

 ausfallen. Es stellt sichdie Frage ob die Bewertungen in 
dieser Frage des Vogelschutzes von Bundesland 

 zuBundesland unterschiedlich sein können und dürfen!

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zu berücksichtigen ist 
jedoch, dass sich diese "Empfehlungen zur Berücksichtigung der 
tierökologischen Belange beim Leitungsbau  auf der 
Höchstspannungsebene" auf die Ebene des 
Planfeststellungsverfahrens beziehen, nicht aber auf die Ermittlung 
einer Vorzugsvariante im Zuge des Raumordnungsverfahrens. In 
Kap. 1 "Einleitung" der genannten Unterlage heißt es: "Der 
Anwendungsbereich dieser Empfehlungen bezieht sich in erster 
Linie auf die Ebene der Planfeststellungsverfahren für den 
Stromleitungsbau". Sie setzen also zu einem Verfahrensstand an, 
zu dem bereits mögliche geeignete Trassenkorridore in 
Vorverfahren ermittelt worden sind.  Eine Auseinandersetzung mit 
netztechnischen Aspekten des Leitungsbaus zur möglichen 
Vermeidung und Minimierung von natur- und artenschutzfachlichen 
Beeinträchtigungen, wie z. B. Leitungsoptimierung oder 
Zusammenführen von Trassen auf einem Gestänge und anderen 
technischen Lösungen, die eine andere Trasse voraussetzen 
würden, sind somit nicht Gegenstand dieser Empfehlungen. 

 (...)"Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zur Maßnahme 51b 
werden die Hinweise zur Eingriffs- bzw. Konfliktermittlung 
berücksichtigt, ebenso die Vorschläge für Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen wie die genannten Marker. Da diese 
Maßnahmen auf alle betroffenen Brut- und Gastvogellebensräume 
gleichermaßen angewendet werden können, ergeben sich hieraus 
keine variantenspezifischen Unterschiede. Insofern haben die 
"Empfehlungen zur Berücksichtigung der tierökologischen Belange 
beim Leitungsbau  auf der Höchstspannungsebene" keinen 
Einfluss auf das Ergebnis des Variantenvergleichs im Zuge des 
Raumordnungsverfahrens.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Die Karte mit den Konfliktschwerpunkten, in denen die 
 Hemmnisse aller anderen Karten unddessen Bewertung hier 

eingearbeitet sein sollte, hat nicht im ausreichenden 
 Maßestattgefunden. Viele Punkte wurden hier vergessen 

 oder einfach nicht eingearbeitet. Die ausden Konflikten 
abgeleiteten Schwerpunkte wurden auch nicht nachvollziehbar 

 abgearbeitet.In einigen Korridoren sind diese viel zu weit 
ausgedehnt. Kompensationsmöglichkeiten, beispielsweise mit 
Markern oder Erdverkabelung wurden nicht in gleicher Weise 

 über alleKorridore geprüft und verarbeitet.

Gemäß der Definition der Konfliktschwerpunkte, wie sie in Kap. 
5.1.3 der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS, Unterlage 2A) 
ausführlich dargelegt ist, liegt ein Konfliktschwerpunkt (nur) dann 
vor, wenn Konflikte mit hohem Konfliktpotenzial die gesamte Breite 
des Trassenkorridors einnehmen und auf diese Weise einen 
Querriegel bilden. Dabei ist unerheblich, ob diese Konflikte durch 
eines oder mehrere Kriterien ausgelöst werden oder welche 
Bauklasse vorliegt; entscheidend ist, dass das hohe 
Konfliktpotenzial an keiner Stelle innerhalb des Trassenkorridors 

 umgangen werden kann. Die in der Karte 10 dargestellten 
Umgrenzungen dienen der Verortung der Konfliktschwerpunkte und 
sind vergrößert und abstrahiert worden, um die zugrundeliegenden 
Sachinformationen nicht zu überdecken oder zu verfälschen. Die 
grafischen Darstellungen der Konfliktschwerpunkte in der Karte 10 
stehen im Kontext mit dem Kap. 5.4 "Konfliktschwerpunkte" der 
UVS. Dort wird dargelegt, wie diese Darstellungen zu interpretieren 
sind, und es wird auf  17 Textseiten ausführlich und 
einzelfallbezogen beschrieben, welche Kriterien in den einzelnen 
Konfliktschwerpunkten vorliegen und wie die jeweilige 

 Riegelbildung zustande kommt. Der hier vorgebrachte Vorwurf 
einer Unterschlagung, Verzerrung oder unsauberen Darstellung 
von Ergebnissen ist somit unberechtigt. . Mögliche abweichende 
Einschätzungen der Untersuchungsgergebnisse können nur 

  einzelfallbezogen erörtert werden. Die Prüfung bzw. 
Entwicklung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (wie 
bspw. Leiterseilmarkierungen) sowie auch 
Kompensationsmaßnahmen ist Gegenstand des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans und erfolgt auf der Ebene 

 des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens. Zu den 
Auslösekriterien für eine Teilerdverkabelung können zwar auch 
artenschutzrechtliche Aspekte sowie die Natura 2000-
Verträglichkeit gehören, allerdings gelten in diesem 
Zusammenhang die ebenfalls in § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG genannten 
Grundvoraussetzungen für eine Teilerdverkabelung, wonach eine 
technische und wirtschaftliche Effizienz des Erdkabelteilabschnitts 
gegeben sein muss. Insofern stellt die Teilerdverkabelung keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahme im Sinne des § 15 
BNatSchG dar, die verpflichtend umzusetzen sind um 

 Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Die 
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Prüfung der Teilerdverkabelungsoption erfolgt engstellenbezogen 
in der Unterlage 7. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind dem 
Variantenvergleich in Kap. 5 der UVS (sowie auch den 
Variantenvergleichen der Unterlagen 1, 3, 4, 5 und 6) bereits 
zugrundegelegt, d. h. die Entscheidung Freileitung / Erdkabel ist an 
dieser Stelle bereits getroffen und muss unter den gegebenen 

 Voraussetzungen nicht mehr diskutiert werden. Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass 
für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Ein besonders wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht auch die 
 Schieflage derAntragsunterlagen bei der Planung der 

 Korridore selbst. Die Gesamtausdehnung derKorridore in den 
Richtungen Ost und West ist insgesamt viel zu eng. 

 Insbesondere isteindeutig erkennbar, dass die vorhandenen 
Planungskorridore im südlichen Bereich 

 starkzusammenlaufen. Das ist im Bereich Cloppenburg und 
 Conneforde nicht der Fall. Auch wennim Planverfahren 51a 

und 51b eine jeweils innere Vorzugstrasse gewählt würde, so 
 muss derUntersuchungsraum schon aus fachlichen 

 Gesichtspunkten weitläufiger sein als das jetzt derFall ist. 
Eine Inbalance ist hier zu Lasten von Merzen erkennbar, 

 obwohl auch die PunkteConnforde und Cloppenburg 
Suchräume in Punktform bilden. Fachlich gesehen können 

 sonah beieinander liegende Korridore schon 
vogelartbedingten Gründen (Einzugsbereiche 

 vonGroßvogelarten) nicht verglichen werden, da die 
 Überschneidungsräume über alle Korridorehinausgehen.

Die Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass sie an der geplanten 
Umspannanlage südlich von Cloppenburg beginnt um in südlichem 
Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen verläuft. Die zu 
betrachtenden Varianten laufen demnach in einem gemeinsamen 
Ausgangspunkt zusammen, woraus sich zwangsläufig eine 

 zunehmende räumliche Annäherung ergibt. Zu berücksichtigen 
ist, dass schon der Trassenkorridor (als Zone 0 des 
Untersuchungsgebiets) eine Breite von 1.000 m aufweist. Je nach 
Schutzgut und den damit verbundenen Reichweiten der 
Wirkfaktoren wurde das Untersuchungsgebiet um einen Puffer 
erweitert. Im Falle des Schutzguts Tiere wurde der Trassenkorridor 
mit einem Abstand von 1.000 m gepuffert. Die Gesamtbreite des 
Untersuchungsgebietes beträgt in diesem Fall 3.000 m (1.000 m 
Trassenkorridor + beidseits 1.000 m). Damit sind alle mögliche 
Auswirkungen auf die potenziell vorkommenden Großvogelarten 
abgedeckt. Dass sich angesichts dieser Dimensionen die 
Untersuchungsgebiete annähern und teilweise (insbesondere an 
den Start- und Endpunkten des Variantenbündels) überlagern, ist 

 eine logische Konsequenz.Eine weitere Aufspreizung im Süden 
des Variantenbündels wurde betrachtet, jedoch aus  mehreren 
Gründen verworfen. Zum einen würde damit prinzipiell dem 
Planungsgrundsatz des geradlinigen Verlaufs widersprochen, 
welcher sowohl aus technischer Sicht als auch aufgrund der 
Maßgabe der Minimierung des Landschaftsverbrauchs angestrebt 
wird. Eine Abweichung von diesem Planungsgrundsatz ist nur dann 
zielführend, wenn die betreffende Variante bedeutend geringere 
Konflikte und damit qualitative Vorteile gegenüber den übrigen, 
kürzeren Varianten aufweist. Dies ist im Süden des 
Variantenbündels nicht der Fall. Westlich der Variante A-Südwest 
liegen in den Gemeinden Eggermühlen und Kettenkamp sowie 
auch Merzen im Süden ebenfalls zahlreiche Einzelwohnlagen und 
Streusiedlungen vor. Mit zunehmender Streckenlänge wäre daher 
von einer Zunahme der Betroffenheit von Wohngebäuden 
auszugehen. Diese Problematik träfe in gleicher Weise auch auf 
zusätzliche Varianten im Osten des Untersuchungsgebiets zu. 
Dazu kämen dort allerdings noch Konflikte im räumlichen 
Kontextes des Alfsees, die inbesondere das EU-Vogelschutzgebiet 
sowie auch das Schutzgut Menschen - Erholen und das 

 Tourismusgewerbe betreffen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass 
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bereits in Vorbereitung auf die Antragskonferenz umfangreiche und 
teils schon sehr detaillierte Variantenuntersuchungen stattgefunden 
haben. So wurden verschiedene Untervarianten des Korridors D, 
der auf die Bündelung mit der BAB 1 abzielt, geprüft, von denen 
zwei aufgrund unüberwindbarer Konflikte mit den Zielen und 
Grundsätzen vorab ausgeschlossen werden konnten (vgl. 
Schreiben des ArL W-E vom 15. 11. 2016). Darin liegt begründet, 
dass die Varianten C und D3 im Süden identisch verlaufen, was zu 
einer räumlichen Verengung des Variantenbündels im Süden 
beiträgt.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Die überwiegende Menge der Einzeleinwendungen, als auch 
 der summierendenKollektiveinwende beziehen sich auf die 

 östlich von Ankum gelegene Planungstrasse. Dies istdem 
Umstand geschuldet, dass diese östliche Variante als 

 Vorzugsvariante vomAntragssteller benannt wurde. Dennoch 
 möchten wir kurz auf die westlich von Ankumgelegene 

Trassenvariante eingehen. Die westlich von Ankum gelegene 
 Trassenvariantescheidet nach wie vor insbesondere wegen 

 der großen Anzahl an Engstellen und wegen dergroßen 
zusammenhängenden Waldbereiche aus. So sind ab der 

 Trennung desTrassenverlaufs nördlich von Ankum bis zum 
 Hackemoor mindestens 5 besonders dichteEngstellen zu 

finden (Loxter/Kettenkamper Straße, Holstener Straße, Asalger 
 Straße,Lechttrup, Südmerzen). Auch die zu durchkreuzenden 

 Waldbereiche wären im Westkorridorbesonders groß. Der 
Staatsforst „Trimm-Dich“ am Schillerberg, Weserberg und 

 dasWaldgebiet am Rocksberg wären auf großer Länge zu 
 durchschneiden. Diese Waldbereichekönnten vor Ort nicht 

ohne weiteres kompensiert werden. Wollte man die 
 Engstellenumgehen, dann müssten noch mehr Waldbereich 

 durchschnitten werden. Die Auswirkungenauf die Flora und 
Fauna wären hier insgesamt gesehen als überaus massiv 

 einzustufen.Zudem fehlen noch einige kleine Waldgebiete in 
 der Planung. Auch die Alleen undBaumreihen an den 

Straßen sind hier noch unberücksichtigt – wären bei einer 
 genauerenAnalyse jedoch dringend mit einzubeziehen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wie im 
Teilvariantenvergleich 3 (Unterlage 6.3) dargestellt, der die 
Teilvarianten im südlichen Bereich des Variantenbündels 
betrachtet, kann die westliche Teilvariante (A-Südwest) zweifelsfrei 
abgeschichtet werden. Sie stellt in keinem Belang die 
Vorzugsvariante dar, sondern schneidet überwiegend als 
ungünstigste Lösung ab. Mit der aufgrund der Erkenntnisse aus 
den Raumordnungsverfahren erforderlich gewordenen Überprüfung 
eines Erdkabelteilabschnitts östlich von Ankum zeigt sich, dass die 
ermitteltete Rangfolge tendenziell verstärkt wird.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Fatal ist aus unserer Sicht zudem das Fehlen der 
Autobahnvariante bis an die 

 BestandleitungHanekenfähr/Wehrendorf heran. Genau ab 
dem Bereich, wo in der jetzigen Planung 

 dieAutobahnvariante D3 von der Autobahn im Bereich 
 Holdorf in Richtung Westen abrückt, wirddie Autobahn so 

interessant. Interessant deswegen, weil ab dem Punkt bis 
 zurAnschlussstelle Hanekenfähr/Wehrendorf die 

 Raumwiderstände aus „Mensch und Natur“wesentlich 
geringer werden. Erst eine vollwertige Einziehung und 

 durchgängige Betrachtungim Verfahren kann die Vor- und 
Nachteile detailliert aufzeigen. Die im 

 Erläuterungsberichtunter Punkt 4.7.2 auf den Seiten 47, 48 
 und 49 aufgeführten Argumente scheinen viel zukurz 

gegriffen um einen wirklichen unvoreingenommen Vergleich 
 mit den anderen Korridorendarzustellen. Es kommt der 

Verdacht auf, als wolle man das Autobahnthema bewusst 
 außenvor lassen. Engstelle, wie die, die in der Erläuterung 

 angeführt werden gibt es in denanderen Korridoren als 
Engstellen ebenfalls im umfangreichen Ausmaß! Im gleichen 

 Zugemüsste eine gemeinsame Betrachtung mit dem 
 geplanten Umspannwerk in Merzenstattfinden, da die sich 

aus netztechnischen Gründen wohl möglich ergebenden 
 Nachteileaufheben könnten. Daher fordern wir, dass das 

 Umspannwerk welches derzeitig in Merzenangedacht ist, in 
das Raumordnungsverfahren zwingend mit aufzunehmen ist. 

 Hierverweisen wir auf die Stellungnahme vom Anwaltsbüro 
 De Witt in Berlin, welches dieEinbeziehung des 

Umspannwerkes als eindeutig zugehörig zum Umfang 
 desRaumordnungsverfahrens der Trasse sieht.

Das schlechte Abschneiden der Varianten D1 und D2, das den 
Ausschluss dieser beiden Varianten aus dem 
Hauptvariantenvergleich des Raumordnungsverfahrens begründet, 
wird insbesondere durch die hohen Raumwiderstände für eine 
Freileitung entlang der BAB 1 südlich von Holdorf ausgelöst. Die 
hier vorliegenden Engstellen (Holdorf/Fladderlohhausen, 
Neuenkirchen/Severingshausen, Malgarten, Sögeln) werden -- im 
Gegensatz zu denen entlang der Variante A/B -- durch Konflikte mit 
400 m-Puffern ausgelöst. Der 400 m-Abstand hat aufgrund der 
raumordnerischen Zielqualität im Vergleich zu den Grundsätzen 
der Raumordnung zur Bündelung und zum 200 m-Abstand im 
Außenbereich eine deutlich herausgehobene Bedeutung. Die 
Planung ist daher stark dadurch geleitet, einen Konflikt mit dieser 

 Zielfestlegung von vornherein zu vermeiden. In seinem Schreiben 
vom 15. 11. 2015, das sich auf die zwischenzeitlich eingegangenen 
Stellungnahmen bezieht, begründet das ArL W-E die Abschichtung 
der Varianten D1 und D2 wie folgt: "Insbesondere wegen der zu 
erwartenden Annäherungen an Wohngebäude im Innenbereich 
werden die Varianten D1 und D2 im Vergleich zu den übrigen für 
eine vertiefte Untersuchung vorgesehenen Trassenkorridoren, 
auch zu Variante D3, bereits auf Grundlage einer Grobbetrachtung 
als konfliktreicher eingeschätzt, so dass diese Varianten D1 und D2 
für eine vertiefte Betrachtung ausgeschlossen werden. Die 
weiteren oben genannten und in die Erwägungen eingestellten 
Argumente führen zu keiner anderen Entscheidung. Dieses hatte 
zur Folge, dass den Übertragungsnetzbetreibern mit der 
Festlegung des Untersuchungsrahmens keine vertiefte Betrachtung 
der Varianten D1 und D2 in den Antragsunterlagen aufgegeben 
wurde. An dieser Entscheidung wird festgehalten." Der im selben 
Schreiben formulierten Auflage, dass die Betrachtung der 
Varianten D 1 und D 2 in den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren fortgesetzt werden soll (allerdings in 
reduzierter Tiefenschärfe), wird mit dem Kap. 4.7 
"Ausschlussgründe für nicht untersuchte Korridorvarianten" des 
Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) nachgekommen. Im Ergebnis 
wird im Kap. 4.7.6 der Unterlage 1A festgestellt: "Wie dargestellt 
sprechen erhebliche Nachteile gegen die Varianten D1 und D2, 
insbesondere in Gestalt des Verstoßes gegen Zielfestlegungen des 
LROP. Da die Variante D3 insoweit eindeutig vorteilhafter ist, 
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wurden die Varianten D1 und D2 bereits auf dieser Prüfungsebene 
hinter die Variante D3 zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung 
im anstehenden Raumordnungsverfahren ist somit nicht 

  veranlasst."Auf die Einwände zur Umspannanlage bei Merzen 
reagierte das ArL bereits in seinem Schreiben vom 15. 11. 2016. 
Darin wird in fünf Punkten ausführlich begründet, weshalb  ein 
Raumordnungsverfahren für die Schaltanlage und die 
Umspannanlage nicht erforderlich ist. Da das betreffende 
Schreiben der Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. 
vorliegt, wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung dieser Punkte 
verzichtet und auf das genannte Schreiben verwiesen.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

 Einwendungsart: Einwendungen zum ErläuterungsberichtDie 
Zielsetzung unter 1.2 der Unterlage, die Anforderungen der 

 Raumordnungsplanung zuerreichen, wird in den 
Antragsunterlagen nicht ersichtlich. Auf Grundlage der 

 vielenEinwendungen der Bürger, als auch die strukturelle 
 Mangelhaftigkeit, die wir in diesemEinwand umfassend 

beschreiben, zeugt davon, dass die angebrachte Qualität 
  desRaumordnungsverfahrens nicht vorhanden ist.Der 

Untersuchungsrahmen unter Punkt 2.3 wurde schon seit 
 Beginn an falsch ausgelegt.Unserer Auffassung nach hätte 

die Autobahnbahnvariante D3 in 
 demRaumordnungsverfahren mituntersucht werden müssen. 

 Ebenso müsste das in Merzenangedachte Umspannwerk im 
Raumordnungsverfahren integriert werden. In 

 dieserEinwendung gehen wir an anderer Stellen umfassend 
 auf die Gründe ein. Ebenfalls gehenwir in unserer 

Einwendung darauf ein, dass die Korridorbereiche im Süden 
 zwischen Ankumund Merzen viel zu dicht nebeneinander 

liegen.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die "Autobahn-
"Variante D3 ist als eine von vier Korridoralternativen untersucht 
worden. Wie in Kap. 2.4 der Unterlage 1A dargelegt, wurde sie in 
gleicher Weise geprüft wie die Varianten A/B und C; die Ergebnisse 
sind in allen Unterlagen zum Raumordnungsverfahren ausgeführt. 
Insofern kann der hier gebrachte Einwand nicht nachvollzogen 

 werden.Auf die Einwände zur Umspannanlage bei Merzen 
reagierte das ArL bereits in seinem Schreiben vom 15. 11. 2016. 
Darin wird in fünf Punkten ausführlich begründet, weshalb  ein 
Raumordnungsverfahren für die Schaltanlage und die 
Umspannanlage nicht erforderlich ist. Da das betreffende 
Schreiben der Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. 
vorliegt, wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung dieser Punkte 

 verzichtet und auf das genannte Schreiben verwiesen. Zur 
räumlichen Nähe der Varianten im Süden des 
Untersuchungsgebiets: Die Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass 
sie an der geplanten Umspannanlage südlich von Cloppenburg 
beginnt um in südlichem Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen 
verläuft. Die zu betrachtenden Varianten laufen demnach in einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt zusammen, woraus sich 

 zwangsläufig eine zunehmende räumliche Annäherung ergibt. Zu 
berücksichtigen ist, dass schon der Trassenkorridor (als Zone 0 
des Untersuchungsgebiets) eine Breite von 1.000 m aufweist. Je 
nach Schutzgut und den damit verbundenen Reichweiten der 
Wirkfaktoren wurde das Untersuchungsgebiet um einen Puffer 
erweitert. Seine größte Ausdehnung erreicht das 
Untersuchungsgebiet für das Schutzgut Landschaft; in diesem Fall 
wurde der Trassenkorridor mit einem Abstand von 1.500 m 
gepuffert. Aus der Breite des Tassenkorridors (1.000 m) und des 
umseitig verlaufenden Puffers (links und rechts 1.500 m) ergibt sich 
eine Gesamtbreite von 4.000 m. Dass sich angesichts dieser 
Dimensionen die Untersuchungsgebiete annähern und teilweise 
(insbesondere an den Start- und Endpunkten des 

 Variantenbündels) überlagern, ist eine logische Konsequenz.Eine 
weitere Aufspreizung im Süden des Variantenbündels wurde 
betrachtet, jedoch aus  mehreren Gründen verworfen. Zum einen 
würde damit prinzipiell würde dem Planungsgrundsatz des 
geradlinigen Verlaufs widersprochen, welcher sowohl aus 
technischer Sicht als auch aufgrund der Maßgabe der Minimierung 
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angestrebt wird. Eine Abweichung von diesem Planungsgrundsatz 
ist nur dann zielführend, wenn die betreffende Variante bedeutend 
geringere Konflikte und damit qualitative Vorteile gegenüber den 
übrigen, kürzeren Varianten aufweist. Dies ist im Süden des 
Variantenbündels nicht der Fall. Westlich der Variante A-Südwest 
liegen in den Gemeinden Eggermühlen und Kettenkamp sowie 
auch Merzen im Süden ebenfalls zahlreiche Einzelwohnlagen und 
Streusiedlungen vor. Mit zunehmender Streckenlänge wäre daher 
von einer Zunahme der Betroffenheit von Wohngebäuden 
auszugehen. Diese Problematik träfe in gleicher Weise auch auf 
zusätzliche Varianten im Osten des Untersuchungsgebiets zu. 
Dazu kämen dort allerdings noch Konflikte im räumlichen 
Kontextes des Alfsees, die insbesondere das EU-
Vogelschutzgebiet sowie auch das Schutzgut Menschen - Erholen 
und das Tourismusgewerbe betreffen.

Teilerdverkabelung Die gleichartige Bewertung und Darstellung der Engstellen in 
 Form von Anzahl undSchneidungslängen im Abstandsradius 

 ist gar nicht transparent dargestellt und zudem falsch.Der 
gleichartige Vergleich kann nur angestellt werden, wenn dies 

 auf zwei Artendurchgeführt wird. Einmal muss dies 
passieren, indem die Erdverkabelung 

 komplettunberücksichtigt bleibt und einmal, wenn in allen 
 Planungskorridoren mindestens eineErdverkabelung über 

eine angemessene Länge berücksichtigt wird. Nur so lässt sich 
 einegleichwertige Betrachtung erzielen. Alles andere ist der 

 sprichwörtliche Vergleich zwischen„Äpfel und Birnen“.

Die dargelegte methodische Vorgehensweise ist nicht sinngemäß. 
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG kann eine Leitung auf technisch und 
wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und 
betrieben werden, wenn die entsprechenden 
Ausnahmetatbestände vorliegen. Da die Freileitungsbauweise die 
Regeltechnik darstellt, kann ohne die entsprechenden Gründe kein 
Erdkabel geplant bzw. geprüft werden.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Soweit genau dieses Risiko nicht beurteilt werden kann, muss 
 der Vorsorgegrenzwert für alleWohnhäuser von mindestens 

400m oder darüber hinaus gelten. Alternativ ist eine 
 HGÜLeitung über die gesamte Länge der Trasse 

vorzuziehen.

Bei den 200 und 400 m-Abständen zur Wohnnutzung im Außen- 
und Innenbereich handelt es sich gem. LROP um reine 
Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht um 
gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Die 
zulässigen Grenzwerte einer Freileitung werden bereits direkt 
unterhalb der Anlage eingehalten, sodass der Aussage einer 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit nicht gefolgt 
werden kann. Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachweisen.  Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden.  Der 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV 
sowie die magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden 
den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die 
Nachweise können zudem für die Berücksichtigung von 
elektromagnetischen Feldern unterhalb der Grenzwerte in der 
Abwägung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

 herangezogen werden.Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 

Seite 378 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)"

elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Weiter haben wir Bedenken, dass im Nahbereich der Leitung 
 (zwischen Wohnhaus undLeitung oder bis an das Wohnhaus 

heran) vermehrt Blitzschläge eingehen könnten, die 
 dieAusfallwahrscheinlich der vorgenannten Technik 

 gegenüber der aktuellen Situation erhöhenkönnten. Selbst 
Blitzdirekteinschläge in die Stromleitung sind am Ort dann aller 

 Voraussichtnach von der statistischen Wahrscheinlichkeit 
 höher. Die Einschläge erhöhen auch dieWirkung 

elektromagnetischer Felder, die wieder die vorgenannte 
Technik schaden könnten.

Im Nahbereich einer Leitung ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Blitzeinschlags am Boden vermindert. Oft stellt eine Leitung in der 
Landschaft den höchsten Punkt dar. Diese sind für den Fall eines 
Blitzeinschlags ausgelegt.
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Einwendungsart: Emissionen und Gefahren durch die geplante 
 LeitungWir befürchten, dass die Realisierung der Leitung mit 

 einem Abstand von über 200m häufignicht stattfinden kann, 
da andere Raumwiderstände dazu führen werden, dass 

 derSchutzabstand von 200m unterschritten werden muss. 
 Daher ist anzunehmen, dassEmissionen wie Lärm (Knistern 

der Leitungen unter Volllast, sowie Koronareffekte 
 bzw.Koronarentladungen), elektromagnetische Strahlung, 

 elektrische Felder und ionisierteStrahlung durch die Leitung 
emittiert werden könnten, mit denen wir die 

 nächstenJahrzehnte leben müssten. Diese Emissionen 
 wirken ja nach Eigenart auch weit über den200m Abstand im 

Außenbereich hinaus und werden sicherlich auch von 
 unterschiedlichsensiblen Personen unterschiedlich stark 

 wahrgenommen.Wir befürchten, dass durch die elektrischen 
 und elektromagnetischen Felder natürlichvorkommendes 

Radon - aus dem Boden kommend - sich entlang der Leitung 
 anreichernkönnte. Es ist bekannt, dass Radon die 

 zweithäufigste Todesursache nach dem Rauchen ist.Unter 
bestimmten meteorologischen und umgebungsbedingten 

 Voraussetzungen könnte eszu einer vergleichbaren 
Anreicherung kommen, der wir als Anwohner dann direkt 

 ausgesetztwären. Diese Anreicherungen könnten auch durch 
 ionisierte Partikel, auslösend durch dieHochspannung der 

Leitung im Zusammenhang mit dem Wechselfeld von 50Hz, 
 verstärktwerden. Diese ionisierten Partikel können eine 

 Anziehungskraft (statische Aufladung) für inder Luft 
vorhandene Schmutzpartikel bieten, die wiederum mit Radon 

 binden könnten. DieseRadon behafteten Partikel sind 
lungengängig und können dahingehend das Krebsrisiko 

 fürdie Menschen in der näheren Umgebung der geplanten 
 Leitung massiv erhöhen. Ebenfallserhöhen diese Radon 

besetzten Artikel das Vorkommen von Hautkrebs. Ähnliche 
 Fälleerhöhter Krebsrisiken sind regional und überregional 

 bekannt. Untersuchungen der UniBristol gehen genau in 
diese Richtung. Ebenso gehen die Untersuchungen von Prof. 

 ErichWichmann (Forschungszentrum für Umwelt und 
 Gesundheit) in diese Richtung. So wäre einTeil der 

Leukämieerkrankungen der Exposition durch 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und der Technischen 

 Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausgeschöpft werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte 
erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38). Die durch das elektrische Feld unmittelbar an 
Leiterseilen ionisierten Staubteilchen rekombinieren rasch in einem 
Bereich unmittelbar um die Leiterseile. Somit kann ausgeschlossen 
werden, dass ionisierte Staubteilchen weit in das Umland durch 
Wind verfrachtet werden. Studien in Großbritannien aus den 
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 elektromagnetische Felderzuzuschreiben. Auch in Russland 
und Amerika wurden bei einigen Forschungen 

 direkteAuswirkungen von Hochstromleitungen auf Krebs, 
 Herz-, und Kreislaufbeschwerden sowieDepressionen 

nachgewiesen.

Jahren 1996 und 1999, welche von Prof. Henshaw durchgeführt 
wurden und unter dem Namen 'Bristol-Studie' bekannt sind, stellten 
den Versuch dar, die von Prof. Henshaw selbst aufgestellten und 
theoretisch begründeten Hypothesen, dass das natürliche 
radioaktive Edelgas Radon durch das elektrische Feld der 
Hochspannungsfreileitung angezogen wird, messtechnisch zu 
beweisen. Die strahlenden Zerfallsprodukte, sog. 'Radontöchter', 
würden sich dann um die Leitung in einer stark erhöhten 
Konzentration ansammeln und von sich in der Nähe befindlichen 
Personen eingeatmet werden können, da sie sich an in der Luft 
befindliche Staubpartikel anlagern sollen. Dies sollte nach seiner 
Ansicht dann zu einer gesteigerten Krebsrate in der Nähe von 
Hochspannungsfreileitungen führen. Diese Thesen der 'Bristol-
Studie' haben sich wissenschaftlich nicht erhärten lassen. 
Insbesondere sind keine Studien bekannt, die belegen würden, 
dass durch die hier geplante beantragte Höchstspannungsleitung 
aufgeladene Luft-/Schmutzpartikel erzeugt würden, die sich leichter 
in den menschlichen Lungen festsetzen und durch den Wind an 
kilometerweit entfernte Orte getragen werden können. Alle 
Versuche, die Annahmen von Prof. Henshaw nachzuweisen oder 
zu erhärten, haben keine Erkenntnisse geliefert, die zu einer 
geänderten Gefährdungsbeurteilung durch die weltweit 
zuständigen Behörden und Organisationen geführt haben. Dieser 
Auffassung hat sich auch das Bundesamt für Strahlenschutz 
angeschlossen. Professor Heinz-Erich Wichmann ist anerkannter 
Epidemiologe und befasst sich mit der Verteilung von Krankheiten 
in der Bevölkerung und den Risikofaktoren dieser Krankheiten. 
Aufgrund seiner Expertise war er von 2005-2010 Mitglied der 
deutschen Strahlenschutzkommission (SSK). Wir gehen daher 
davon aus, dass seine Expertise in die Empfehlungen der SSK aus 
dem Jahr 2008 einging und sich in der Novellierung der 26. 

 BImSchV im Jahre 2013 widerspiegelt.Eine Studie von Prof. 
Wichmann, die das Kinderleukämierisiko im Zusammenhang mit 
der Exposition von magnetischen Feldern bewertet, ist uns 
allerdings nicht bekannt.
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Die Auswirkungen der magnetischen und elektromagnetischen 
 Felder könnte auf sensibleelektrische Systeme Einfluss 

haben. So befinden sich im Nahbereich der Leitungen 
 einigeHäuser mit Aufzugsanlagen, die durch empfindliche 

 elektrische Schaltungen gesteuertwerden. Ebenso sind 
einige Häuser im Nahbereich vorzufinden, die Instabus 

 Technik zurGebäudesteuerung benutzen. Diese elektrischen 
 Systeme könnten ausfallen oder nicht mehrzuverlässig 

 genug arbeiten.Zum EIB KNX System hat Wikipedia nähere 
 Information unter dem Linkhttps://de.wikipedia.org/wiki/KNX-

Standard gesichert am 26.12.2017 zur Verfügung gestellt:

Die Gefährdung oder Störung von sich im betrieblichen Einsatz 
befindlichen und gelagerten hoch empfindlichen elektrotechnischen 
und elektronischen Geräten, sowohl durch die bereits heute 
bestehenden Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen, als auch 
durch die geplante neue 380-kV-Höchstspannungsfreileitung kann 
ausgeschlossen werden, da alle in Deutschland zugelassenen 
elektrotechnischen und elektronischen Geräte den Anforderungen 
der gültigen Normen DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Fachgrundnorm - 
Störfestigkeit für Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche 
sowie Kleinbetriebe und DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8) 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Prüf- und 
Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit 
energietechnischen Frequenzen entsprechen müssen. Diese 
Normen stellen sicher, dass sich keine Auswirkungen durch die 
bestehenden und die geplante Leitungen auf die Geräte ergeben.
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Windenergie Einwendungsart: Katasterabweichung, 
  Raumplanungunzureichend berücksichtigtKriterium: Das 

 auf der Karte rot dargestellte Wohnhaus an der Straße„Am 
hohen Esch“ wurde beim 200m Schutzabstand nicht 

 ausreichendberücksichtigt. Bei diesem Gebäude handelt es 
 sich um ein zuwohnzwecken genutztes Wohngebäude. Die 

 Baugenehmigung kann beimEigentümer eingesehen werden. 
  Das Gebäude steht im unbeplantenAußenbereich.Die auf 

der Karte dargestellte Windkraftanlage gehört zur 
 anliegendenHofstelle. Nach Auskünften solle diese Anlage 

 wohl erweitert werden.Entsprechende Antragsunterlagen 
 können beim Landkreis Osnabrückabgefragt werden. Eine 

 Erweiterung der Windkraftanlage könnte nurabseits der 
Wohngebäude in Richtung der geplanten 

  Stromtrasseausgeführt werden.Betroffenheit: Das Gebäude 
 entfaltet einen Abstandradius, zu dem eineStromleitung 

Abstand halten muss. Schneidungen dieses 
 Schutzbereichessind im Planverfahren aufzusummieren und 
 entsprechend alsBetroffenheit zu berücksichtigen. Außerdem 

 steigt hier die Menge vonbetroffenen Eigentümern, die nahe 
 an der Leitung wohnen würden undeine direkte 

Sichtbeziehung hätten, sowie der 
 weiterenGefahren/Argumente wie Elektrosmog, etc. 

 ausgesetzt wären.Eine Erweiterung der Windkraftanlage 
 würde die geplante Stromtrassenoch weiter in Richtung der 

 Bewaldung und der historisch, kulturellwertvollen Stein- und 
 Hügelgräber notwendig machen. Dadurch entstehthier eine 

Engstelle aus verschiedenen Raumwiderständen, die hier 
 nichtoder nur schwer abgewogen werden könnten.

Die Hinweise werden dankend zur Kenntnis genommen um im 
Rahmen des nachgelagerten Variantenvergleichs zur Prüfung 
eines potenziellen Erdkabelabschnitts in Ankum entsprechend 
berücksichtigt.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

Die offenen Fragen verschärfen sich noch, wenn die 
 Fortschreibungen des NEPberücksichtigt werden. Demnach 

müsste zukünftig noch der HGÜ Strom ab 
 Cloppenburgumgewandelt in Drehstrom über diese 

angedachte Trasse weitergeleitet werden. Der 
 weitereNetzausbau der 51b Maßnahme wäre zu erwarten 

 und dessen Strommengen könnten dannsowieso nicht mehr 
an Westerkappeln abgeführt werden.

Amprion plant das Vorhaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung (alternating 
current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung von Conneforde über Cloppenburg Ost nach 
Merzen ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (direct current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene nicht statt. 
 
Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses erfolgt unter 
Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor Verstärkung 
und Ausbau). Das Gesamtkonzept der Netzausbauplanung sieht – 
auch für Niedersachsen – den Einsatz von DC-Verbindungen vor. 
So wird zum Beispiel durch die DC-Verbindung von Emden/Ost 
nach Osterath und von dort weiter nach Philippsburg ein 
wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus Offshore-WEA in 

 weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs transportiert. Die 
Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf als Wechsel- oder 
Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

 https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des Wechselstromnetzes-Netzes in 
der Region dar. Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen 
Cloppenburg und Merzen wird eine redundante Anbindung der UA 
Cloppenburg erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in 
Cloppenburg zur Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird 
mit der zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher 

 Richtung entsprechend verbessert.  Ein wie im Gutachten 
angeführt gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für 
Offshore- und Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum 

 Cloppenburg nach Süden" ist nicht gegeben.Die von der 
Gleichstrom-Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig 
vom Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks 
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abhängig. Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur 
Abführung überschüssiger Leistung aus anderen (weiter 
entfernteren) Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. 
 
Eine zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in 
Richtung Süden zur Entlastung des Wechselstrom-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.

sonstige Stellungnahmen Die Darstellung auf der Titelseite zeigt die Wichtigkeit dieser 
 Allee fürden Ort. Hier kommen auch viele Touristen durch. 

 Die geplanteStromtrasse würde diese Allee kreuzen müssen. 
 Einen Weg daran vorbeigibt es nicht.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen  Ein Loch ist im WaldIm Waldgebiet zwischen Alfhausen und 
 Westerholte rumort es. Inunmittelbarer Nähe der 

 sagenumwobenen „Alkenkuhle“ sind 100Quadratmeter 
Waldboden samt Baumbewuchs vier Meter tief 

 abgesackt.Das finden Waldbauern und Landwirte aus 
 Westerholte und Thiene allesandere als lustig und schon gar 

 nicht „alke-spukig“. Sie glauben, dass dieAbsenkung eine 
Folge der im Thiener Feld „übermäßig“ 

 betriebenenWassergewinnung durch die Stadtwerke 
 Osnabrück ist.So lauten zumindest die Aussagen bei einem 

 Treffen am Ort desGeschehens, zu dem Waldbesitzer Hubert 
 Droppelmann neben ErnstMeyermann als Sprecher der 

 Thiener Bauern in Sachen Grundwasserunter anderen auch 
 Jagdbesitzer Gregor Arens-Fischer aus Westerholte-Grovern 

geladen hatte. Mit dabei war auch Timo Kluttig als Vertreter 
 derUnteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Er 

 inspizierte das Terrainund hielt den Absenkungstrichter und 
 das brüchige Umfeld im Bild fest.Mit Fakten zur 

Wassergewinnung in dem 35 Quadratkilometer 
 großenEinzugsgebiet wartete Ernst Meyermann auf. Mithilfe 

 eines Lageplaneserklärte er die Bewegung des 
 Grundwassers, das Vorkommensogenannter Salzlinsen und 

den Verlauf der Brunnenlinien. Und er ließ auch durchblicken, 
 dass die Landwirte, für die er spreche, „so ihreZweifel“ an 

 den offiziellen hydrogeologischen Aussagen hegten.Von 
Übernutzung der Grundwasserressourcen sprach Meyermann: 

 „ProStunde werden hier 820000 Liter Trinkwasser gezogen. 
 Ich will hier nichtin Abrede stellen, dass die Stadt Osnabrück 

 mit Wasser versorgt werdenmuss. Ich bin aber sehr 
 ungehalten darüber, dass die Stadtwerke auchnach Glandorf 
 und ins tecklenburgische Brochterbeck liefern.“Die Folgen 

von Übernutzung sah Gregor Arens-Fischer bereits 
 alsgegeben an. Der Thiener Bach führe schon seit Jahren 

 deutlich wenigerWasser, und es gebe zudem Veränderungen 
 an der Vegetation, so derWesterholter. Hubert Droppelmann 

 erinnerte sich noch an Aussagen derThiener Bauern aus den 
 ersten Jahren der Wassergewinnung. „Gut, dasswir die 

Stadtwerke haben, sonst könnten wir gar nicht pflügen“, habe 
 esdamals geheißen. „Diese Zeiten“, so Droppelmann weiter, 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Im Rahmen der 
späteren Detailplanungen wird der Baugrund für die 
Mastfundamente detailliert untersucht. Es werden alle Belange 
berücksichtigt, um eine Realisierung des Vorhabens mit möglichst 
geringen Auswirkungen zu erreichen und die Standsicherheit zu 
gewährleisten.
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  „sind aberschon lange vorbei.“Während Timo Kluttig von 
 der Unteren Naturschutzbehörde einenmöglichen 

Zusammenhang zwischen Bodenabsenkung 
 undGrundwasserentnahme weder ausschließen noch 

 bestätigen mochte, warin einer schriftlichen Stellungnahme 
 der Osnabrücker Stadtwerke von„natürlichen Lösungs- und 

 Abtransportvorgängen von Gips durchGrundwasser“ die 
 Rede. Diese, hieß es, hätten zu einem „neuen Erdfall“geführt. 

Solche Vorgänge würden aber „nicht oder nur in 
 marginalemMaße durch den Förderbetrieb in Thiene 

 verstärkt“.Wie berichtet, hatten sich die Bramscher Grünen 
 zuvor mit ähnlichenSchadensbildern im Raum Engter 

 beschäftigt. Hier vertrat ForstamtsleiterLudwig Hackelberg 
 die Auffassung, dass für die SchädenEntschädigungen 

 gezahlt werden müssten. Dieter Sieksmeyer von denGrünen 
meinte, der Landkreis müsse gegen das Trockenfallen 

 vonBiotopen vorgehen.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Tourismus, Landschaftsbild, 
 NaherholungKriterium: Die geplante Stromtrasse, in Blau auf 
 der Abbildungdargestellt, würde den Golfplatz vom Artland 

 Golfclub e.V. überspannen,was sicherlich im Konflikt mit der 
 Nutzung zum Golf spielen stehenwürde. Der Golfplatz ist ein 

 wichtiger Bestandteil des staatl. anerkanntenErholungsortes 
 Ankum und zudem Ziel vieler Touristen derSamtgemeinde 

 Bersenbrück.Betroffenheit: Die Touristische Nutzung würde 
 absehbar leiden. DasGesamtbild und damit die 

 Tourismusbranche würden durch die geplanteStromtrasse 
leiden. Ertragseinbußen in seiner Gesamtheit von weit 

 mehrals 20% sind zu befürchten. Ertragseinbußen durch 
 Mitgliederausfallbeim Golfverein wären zu befürchten und 
  dürften sicherlichexistenzbedrohend sein.Außerdem würde 

die Trasse erhebliche Waldbereiche auf der 
  Nordseitedurchschneiden.Zitat aus der Einwendung des 

 Artland Golfclub e.V.:Im nationalen Ranking der Golfclubs 
 zählt der Artland Golfclub wegenseiner sportlichen Anlage 

 und seiner Einbettung in einer „wunderbarenNaturlandschaft“ 
 zu den führenden Golfplätzen in Deutschland (Platz 33von 

735 Clubs in Deutschland im Ranking von 2017 ermittelt 
  von„leading courses“) und ist damit hoch attraktiv.Die 

Freileitung soll nun über eine längere Strecke parallel zum 
 Golfplatzin unmittelbarer Sichtlinie verlaufen. Zu einem Teil 

 liegen Golfbahnen indem Korridor der Stromtrasse, die 
 einzelne Golfbahnen berührt oderüberspannt (s. Anhang). 

 Ein Golfspiel unterhalb einer Freileitung istsportlich nicht 
möglich. Dies reduziert die sportliche Attraktivität und 

 densportlichen Wert des Platzes nachhaltig.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Photovoltaik an 
 HochspannungsleitungenKriterium/Betroffenheit: Beim Haus 

 Harnack an der Berghofstraße stehenBedenken im Raum, 
 dass eine Freileitung die Photovoltaikanlagebeeinflussen 

könnte. Die Bedenken bestehen aus Wechselwirkungen 
 inelektrischer Hinsicht, auch wegen Schattenwurf durch Seile 

  und/oderLeitungsmasten.Diese Bedenken werden auch 
 von allen anderen Eigentümern vonPhotovoltaik- und 

Solarkollektoranlagen geäußert, deren Nähe zur 
  Trasseausschlaggebend ist.Direkte Auswirkungen könnten 

 der Elektromagnetismus auf dieWechselrichter ausüben oder 
 Ertragseinbußen bei der Stromerzeugungdurch Schattenwurf 

 der Leitung und/oder der Masten. Die Anlage könntenicht 
mehr wirtschaftlich betrieben werden, was als 

 existenzgefährdendangesehen werden müsste.

Beeinträchtigungen eines Grundstücks durch den Bau und Betrieb 
der neuen Höchstspannungsfreileitung wird die Vorhabenträgerin 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entschädigen. Hierzu 
gehört auch eine Betrachtung der Entschädigungspflichtigkeit 
möglicher nachgewiesener Ertragsminderungen von Photovoltaik- 
und Sonnenkollektoranlagen durch Freileitungsverschattung 

  aufgrund des  Vorhabens. Die Klärung des Vorliegens eines 
entsprechenden Entschädigungsanspruchs erfolgt, außerhalb des 
Raumordnungsverfahrens. Zu beachten ist jedoch, dass eine der 
Leitungserrichtung zeitlich, nachfolgende Anlagenerrichtung eine 
Entschädigungspflicht wegen etwaiger Verschattungswirkungen 

  ausschließt. Aufgrund der voraussichtlichen Abstände 
möglicher Maststandorte von den genannten Häusern, des 
Einsatzes von Stahlgittermasten sowie des voraussichtlichem 
Einsatzes eines  Erdkabels im Bereich Ankum werden 
voraussichtlich keine scharfen, sondern eher diffuse 
Verschattungseffekte hervorgerufen. Genauere Einzelheiten 
(Auswirkungen) können erst nach Festlegung der Maststandorte im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.

sonstige Stellungnahmen 5) Zwar wäre u.a. die Zahl der Gastgewerbe im und am 
 Korridor gut abbildbar gewesen,doch verzichtet Amprion 

auch auf diesen Aspekt vorsichtshalber.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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sonstige Stellungnahmen 4) Die Einbußen im Fremdenverkehr, die sich aus einem 
 Leitungsbau für die Gemeindezwangsläufig ergeben würden, 

 stellen eine unverhältnismäßige Härte dar. Neben denstark 
geminderten wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. 

 der Trassenkorridorverhindert eine Ausdehnung des 
 Gewerbegebiets im Ankumer Osten) wäre dasKernmerkmal 

Ankums als Erholungs- und Fremdenverkehrsgemeinde ad 
 absurdumgeführt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.

sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
 unzureichendberücksichtige Raumplanung und 

 Waldbereiche, ArchäologieKriterium: Unzureichend 
 berücksichtigte Waldbereiche, Bäche, Tümpelund 

naturüberlassene Feuchtbereiche. Hier finden viele Tiere 
 undVogelarten Unterschlupf. Die Waldstrukturen sind 

 vergleichsweise großund bilden eine zusammenhängende 
 Insellandschaft aus Waldstrukturenmit besonders 

erhaltenswerten Baumarten. Insbesondere sind dies 
 dieWaldstrukturen nördlich und westlich des Golfplatzes, das 

 Waldstück ander „Bottumer Straße“ „Ecke An der Bockwiede“ 
 und das Waldstückzwischen der B218 und der Straße „Am 

 Hilgenschlopp“. Diese Waldstückemüssten unweigerlich von 
 einer Stromtrasse durchschnitten werden.Betroffenheit: Der 

 Wald ist teilweise naturüberlassen und entsprechendals 
wertvoll einzustufen. Der Wald ist ein besonderes Dickicht und 

 reichan Tieren und Vögeln. Die Randbereiche des Waldes 
 bieten Schutz vorWind als Windschneise und schnelle 

 Rückzugsmöglichkeit für Tiere, dievor Raubwild flüchten 
 müssen.Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte 

 Überspannung mit einerStromleitung unzulässig wäre. Aber 
 auch eine in Sichtweite flankierendeLeitung in einem 

 Ausmaß, die als bedeutsam und eingreifend einzustufenist, 
wäre demnach als unzulässig einzustufen und kann nicht 

 ohneweiteres mit anderen Belangen abgewogen werden.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3).Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Für das Planfeststellungsverfahren werden weitere 
Kartierungen durchgeführt. Die sich daraus ergebenden 
Erfordernisse der Eingriffsregelung und des besonderen 

 Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren. Das Thema der 
forstrechtlichen Kompensation wird im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrn zu erörtern sein.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
  Raumplanungund TourismusKriterium: An der im Roten 

 Kreis gekennzeichneten Stelle nahe desVoltlager Damms auf 
 der Westseite Ankums befindet sich derJugendzeltplatz, der 

 rege genutzt wird.Betroffenheit: Der Zeltplatz ist ein großes 
 Areal im Verlauf der geplantenStromtrasse. Der Zeltplatz wird 

 genutzt von Wanderern, von vielenSchulklassen und von 
 kirchlichen Einrichtungen. Touristisch ist dieserPlatz von sehr 

hoher Wichtigkeit. Die Gruppen auf dem Zeltplatz 
 nutzendabei auch große anliegende Natur- und 

 Waldbereiche für Exkursionen.2018 wird auf dem Zeltplatz 
 ein Niedrigseilgarten entstehen, dessenKosten sich auf 

 46000 Euro belaufen.Die geplante Stromtrasse würde die 
 Naturbelassenheit untergraben undden Zweck der gesamten 

 Anlage zunichtemachen. Die Auswirkungen aufdiesen 
touristischen Zielaspekt wären überaus groß. 

 DieBesuchergruppen kehren auch regelmäßig in den Ort ein, 
 um sich zuversorgen. Fernbleibende Besuchergruppen 

 würden daher nicht nurdirekt die Steuerkasse Ankums 
  belasten sondern auch den Handel unddas Gewerbe.Unter 

Google bringt die Suche nach dem Zeltplatz über 3.200 
 Ergebnisse.Hieran kann die überregionale Bedeutung erahnt 

 werden.Nähere Informationen zum Zeltplatz sind auf der 
 Samtgemeindeseite zufinden mit 

 Linkhttp://www.bersenbrueck.de/staticsite/staticsite.php?men
  uid=158gesichert am 26.12.2017:Der Jugendzeltplatz 

 Ankum - Aslage ist eine Einrichtung derJugendpflege und 
 wird von der Gemeinde Ankum betrieben. Er istinsbesondere 

 eine Stätte der Begegnung für geschlosseneJugendgruppen 
und Schulklassen. Der Jugendzeltplatz wurde auf 

 einemWald- und Wiesengelände zur Größe von ca. 4 ha 
erstellt. Im oberen Teil des Geländes befindet sich ein kleiner 

 Teich, von dem aus der "Holtbach"durch das gesamte 
 Gelände weiterfließt. Das Versorgungsgebäude aufdem 

Jugendzeltplatz wurde so ausgelegt, dass der Zeltplatz von ca. 
 200Personen gleichzeitig benutzt werden kann. Für 

 Gruppenabende undsonstige Veranstaltungen kann nach 
 Rücksprache mit dem Platzwart dieBlockhütte benutzt 

 werden. Im Funktionsgebäude stehen einAufenthaltsraum, 

Der Jugendzeltplatz Ankum-Aslage als Einzelkriterium des Belangs 
„landschaftsgebundene Erholung" findet im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie (unter dem Schutzgut „Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit“) Berücksichtigung. 
Als einer von vielen geprüften Aspekten fließt er in die Abwägung 

 ein.Zu berücksichtigen ist, dass sich der Jugendzeltplatz am 
östlichen Randbereich des Trassenkorridors der Teilvariante A-
Südwest befindet. Diese Variante wurde -- unter anderem aufgrund 
der erheblichen Nachteile hinsichtlich der Erholungsfunktion -- 
bereits im Vorvariantenvergleich abgeschichtet (vgl. Unterlage 6.3) 
und ist daher nicht Bestandteil der in den Antragsunterlagen zum 

 Raumordnungsverfahren beschriebenen VorzugsvarianteDer 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Jugendzeltplatz 
Ankum-Aslage liegt nicht im Vorzugskorridor sowie in weiten Teilen 
außerhalb der Teilvarianten A-Südwest.
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eine Gemeinschaftsküche, ein Kühl- und 
 Tiefkühlraum,ausreichende sanitäre Anlagen sowie ein 

  Münzfernsprecher zurVerfügung.Ganz neu ist die 
 Aufstockung des Versorgungsgebäudes. Hier wurdeneinige 

neue Räume geschaffen, in denen 26 Betten untergebracht 
 sind.Diese Räume sind in der Hauptsaison insbesondere für 

 Begleitpersonalwie z.B. "Kochfrauen" gedacht. Aber auch 
  Einzelwanderer sind hierherzlich willkommen.Neu ist die 

Aktionshalle die auf der sog. großen Wiese errichtet wurde.

sonstige Stellungnahmen b. Zum anderen findet keine - auch nur näherungsweise 
 genügende - Würdigungbewegungskultureller 

 Zusammenhänge statt. Hier erschöpft sich dasplanerische 
Material Amprions in der Kartierung von gerade einmal 

 zwei„überregionalen Wanderwegen“. Die Tatsache, dass 
 Ankum als Reiterregionsogar weltweiten Ruf hat (s. PSI, 

 Zuchtgestüte etc.), wird schlichtwegausgeblendet, andere 
touristisch hoch bedeutsame Bewegungsformen 

 wieRadfahren, Geocaching etc. unterschlagen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  Regional bedeutsame 
Wanderwege/Radwege wurden entsprechend berücksichtigt (vgl. 
Unterlage 5a, Kapitel 5.4.4.2).
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Gewerbeauswirkungen und 
 HemmnisseKriterium: Die Firma Hansalog betreibt eine 

 umfangreiche Serverfarm,wo 1 Million Betriebsabrechnungen 
 erstellt und verarbeitet werden. DieFirma gibt zu bedenken, 

 dass die Stromtrasse auf die Server nachteiligenEinfluss 
haben könnte, indem deren Betrieb gestört werden könnte. 

 DieFa. Hansalog befindet sich an der Straße „Am Lordsee 1“, 
 wie auf derKarte zu erkennen ist (in Rot). Der Abstand zur 

  Blau dargestellten Trasseist nicht weit.Betroffenheit: In der 
Nähe von Höchstspannungsstromleitung ist 

 dieWahrscheinlichkeit der direkten und auch indirekten 
 Blitzschlägegesteigert, was wiederum Auswirkungen auf das 

 Rechenzentrum habendürfte. Aber auch die großen 
 elektrischen und elektromagnetischenFelder könnten 

Einfluss auf das Rechenzentrum haben. Soweit die 
 Servernach Realisierung der Trasse unbestimmt laufen 

 würden, käme einAusfall einer Existenzbedrohung nahe. Die 
 Erträge könnten so weitzurückgehen, dass eine 

 Existenzbedrohung eintreten könnte.An dieser Stelle wird 
 auch auf die Einwendung von Firma Hansalogverwiesen.

Sowohl unsere Freileitungen als auch unsere Erdkabel werden 
gemäß einschlägigen Normen errichtet und betrieben. Weiterhin 
müssen alle in der Europäischen Union in Verkehr gebrachten 
Produkte die EU-Konformitätsbestimmungen (CE-Kennzeichnung) 
erfüllen. Für elektrotechnische und elektronische Produkte ist dies 
insbesondere die EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Danach sowie nach 
dem Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von 
Betriebsmitteln (EMVG) sind Betriebsmittel selbst hinreichend 
unempfindlich gegenüber vorhersehbaren Störungen, die von 
anderen elektrischen und elektronischen Geräten ausgehen, 
auszulegen. Die Emission von Höchstspannungsleitungen sind 

  solche vorhersehbare Störungen.Die Einhaltung der 
Grenzwerte der 26. BImSchV gewährleistet, dass Gefährdungen 
und Störungen technischer Geräte (z. B. Radio, Fernsehen, 
Telefon, Handy, Landmaschinen, Computer etc.) auszuschließen 
sind. Die in Deutschland zugelassenen elektrotechnischen und 
elektronischen Geräte müssen den Anforderungen der gültigen 
Normen DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) („Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV): Fachgrundnorm – Störfestigkeit für 
Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie 
Kleinbetriebe“) und DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8) 
(„Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Prüf- und 
Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit 
energietechnischen Frequenzen“) entsprechen. Bei Einhaltung 
dieser Normen ist sichergestellt, dass keine Auswirkungen durch 
die bestehende und die geplante Leitung auf die Geräte entstehen, 

  weil die Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten werden.  In 
dem Abstand der genannten Firmenadresse vom geplanten 
Vorzugskorridor ist von einem veränderten Blitzeinschlagsrisiko 
durch die geplante Leitung nicht auszugehen.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
  berücksichtigt,Tourismus, VereinsarbeitKriterium: An der 

Ecke „Zum Ahauser Berg“ und „Koppende“ ist ein 
 ewiggenehmigter Modelflugplatz vom Modellflugclub 

  Bersenbrück e.V.vorhanden.Betroffenheit: Die Funktion als 
 Modelflugplatz könnte im Falle einerTrassenrealisierung nicht 

 mehr aufrechterhalten werden. Der Vereinengagiert sich 
ehrenamtlich und unterstützt die Jugendarbeit. 

 DieBetroffenheit wäre extrem groß, wenn der 
 Flugplatzbetrieb an dieserStelle aufgegeben werden müsste. 

 Vergleichbare Flächen an andererStelle zu bekommen ist bei 
 den Grundstückspreisen nicht einfach.Vergleichsflächen sind 

 äußerst selten vorzufinden.An dieser Stelle wird zudem auf 
 das Einwandschreiben desModelflugclubs verwiesen.

Der Flugsektor des Modellflugplatzes gemäß Luftfahrtrechtlicher 
Verordnung liegt der Vorhabenträgerin vor. Im Rahmen der 
späteren Feintrassierung sind wir bestrebt die entsprechenden 
Bereiche nach Möglichkeit zu meiden bzw. die Beeinflussung zu 
minimieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir gemäß 
derzeitigen Planungsstand keine konkretere Aussagen 
diesbezüglich tätigen können. Insbesondere da noch keine 
konkreten Maststandorte im Raumordnungsverfahren vorliegen.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigtKriterium: Auf einer Anhöhe in Westerholte, in 

 der Nähe der HambergerStraße, befindet sich ein sehr 
 großer Funkturm, auf dem einigeRichtfunkantennen zu finden 

 sind. Die Parabolspiegel zeigen in Richtungder geplanten 
 Stromtrasse und dürften dessen Weg schneiden.Auf der 

östlichen Ankumer Ortsrandseite im Gewerbegebiet 
 verlaufenzahlreiche Richtfunkverbindungen. Laut 

 Übersichtsplan sind im geplantenTrassenverlauf alleine 5 
 Richtfunkstrecken zu verzeichnen. Unteranderem von der 

 Telefonica, Telekom, Ericsson und Vodafone.Die Zellen 
sitzen teilweise auf dem Raiffeisendach, im Kirchturm und 

  inAslage.Betroffenheit: Eine Hochspannungsleitung würde 
 den Richtfunkinsbesondere durch seine Masten stören. Aber 

 auch die Verseilung kanndas Richtfunkfeld dämpfen oder 
 komplett stören. Im GewerbegebietAnkum und auf der 

 Anhöhe in Westerholte verlaufen Kernzellen mitvielen 
verschiedenen Richtfunkstrecken verschiedener Betreiber. 

 DieBetroffenheit wäre überproportional hoch. Würde 
 dieHochspannungsleitung realisiert werden, so müssten 

 auch einige bis alledieser Richtfunkstrecken überarbeitet 
 werden. Die Kosten wärenvergleichsweise hoch und stehen 
  daher als Widerstand in derRaumplanung.Information zum 

Richtfunk sind zu finden unter dem 
 Linkhttps://de.wikipedia.org/wiki/Richtfunk gesichert am 

 24.12.2017:Als Richtfunk wird eine drahtlose 
Nachrichtenübertragung (auch 

 DatenoderInformationsübertragung) mittels Radiowellen 
 (auch Funk- oderHertzsche Wellen) bezeichnet, die von 

 einem Ausgangspunkt auf einendefinierten Zielpunkt 
(englisch: point-to-point) gerichtet ist. Von 

 dieserBesonderheit sind im deutschsprachigen 
 Anwendungsbereich dieserFunkanwendung die 

 Bezeichnungen Richtfunk, Richtfunkstelle,Richtfunksystem 
oder Richtfunkfrequenz abgeleitet. Durch die deutsche 
Frequenzverwaltung wurde verfügt, dass Richtfunkstellen in 

 der Regelfeste Funkstellen sind und dem festen Funkdienst 
 zugeordnet sind.Die Richtwirkung dieser Funkanwendung 

 ergibt sich durch den Einsatzenergiebündelnder Antennen, 

Mögliche Beeinträchtigungen von Richtfunktrassen können erst 
nach dem Vorliegen der Feintrassierung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden. Nach derzeitigem 
Kenntnis- und Planungsstand ist eine Beeinträchtigung derartiger 
Anlagen durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. Selbst in 
Fällen einer Beeinträchtigung sind diese auf 
Planfeststellungsebene lösbar.
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 die die elektromagnetischeEnergieübertragung weitgehend 
 auf die gewünschte Richtungbeschränken; im Gegensatz zur 

 Rundstrahlung der Sendeenergie beimRundfunkdienst. 
 Durch Konzentration der Sendeleistung in dieserRichtung 

genügen für den Richtfunk vergleichsweise 
 niedrigereSendeleistungen als bei Rundstrahlung. Durch 

 diese Richtwirkung ergibtsich weiterhin eine vielfache 
 Wiederbenutzbarkeit derselbenFunkfrequenzen oder Funk-

 Frequenzkanäle für mehrereRichtfunkrichtungen, -Linien 
oder -Trassen. Für diese 

 Funkanwendung(Nachrichtenübertragung mittels Richtfunk) 
 sind gemäß Frequenzplanexplizit die Frequenzbereiche mit 

 der Bezeichnung „Fester Funkdienst“zugelassen. Betreiber 
 dieser Funkanwendung können von derzuständigen 

Frequenzverwaltung eine Nutzungsgenehmigung 
 mitentsprechender Frequenzzuteilung erhalten. 

 Richtfunkstellen enthaltenEinrichtungen zur Erzeugung 
 dieser Radiofrequenzen und zur Modulationmit den Signalen 

der zu übertragenden Daten, Nachrichten 
  oderInformationen.Die Fachagentur Energieanlagen an 

 Land sieht Konflikte zwischenRichtfunkstrecken und 
 Windenergieanlagen. Diese Konflikte können inTeilen auch 

auf Hochspannungsleitungen angewendet werden. 
 DazuInformation gesichert am 24.12.2017 unter dem 

 Linkhttps://www.fachagentur-windenergie.de/themen/radar-
  undfunkanlagen/richtfunkstrecken.html :Über Richtfunk 

werden kabellos Informationen von Punkt zu 
 Punktübertragen. Im Rahmen des gegenseitigen 

 Rücksichtnahmegebots sinddiese bei der Planung von 
 Windenergieanlagen (WEA) zu beachten.Richtfunkstrecken 

 der Bundeswehr und der Stationierungsstreitkräftedürfen 
durch WEA nicht gestört werden. Es ist nicht für sämtliche 

 dererwähnten Richtfunkanlagen geklärt, ob deren 
 Beeinträchtigung einenöffentlichen Belang nach §35 Abs. 3 

 Satz 8 Baugesetzbuch (BauGB)berührt. Zur Gewährleistung 
 der Übertragungsqualität und der Verfügbarkeitmüssen diese 

Richtfunkstrecken frei von Hindernissen sein (Abbildung 
 1).Türme und Rotoren von WEA dürfen nicht in die 

 freizuhaltendeFresnelzone des Richtfunkstrahls reichen. Der 
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 Radius dieser Zone istabhängig von der Frequenz des 
 Richtfunkstrahls. In der Regel verlangenRichtfunkbetreiber 

einen Abstand von 15-50 Metern zwischen 
 demRichtfunkstrahl und der WEA. Ist eine WEA aus anderen 

 Gründen nichtzu verschieben - beispielsweise weil dies 
 andere Konflikte auslösenwürde - kann in Einzelfällen über 

 die Änderung der Frequenz dereinzuhaltende Abstand 
verringert werden. Auch ist das Verlegen 

 einerRichtfunkstecke möglich, was sich in der Regel jedoch 
 als sehr kostspieligerweist. Ob der Windenergieplaner oder 

 der Mobilfunkbetreiber für dieAnpassungsmaßnahmen die 
 Kosten übernehmen muss hängt davon ab,ob Rechte oder 

Interessen des Mobilfunkbetreibers verletzt werden.

sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Raumplanung und 
 UntergrundbeschaffenheitKriterium: Im Bereich 

 Westerholt/Giersfeld und darüber hinaus kommt esimmer mal 
wieder zum Grundbruch. Laut Fachleuten handelt es 

 sichhierbei um zwei unterschiedlichen Gründe. Verursacht 
 werden diesedurch abtauende Eislinsen aus der Eiszeit 

  und/oder durchKalkauswaschungen.Betroffenheit: Diese 
 Punkte führen dazu, dass die Standsicherheit derLeitung 

 gefährdet sein könnte.Weitere Infos zu dem Thema aus der 
NOZ am 

 02.06.2009https://www.noz.de/archiv/vermischtes/artikel/3452
 62/ein-loch-ist-imwald-1 :

Der Hinweis wird zur Kentniss genommen. Im Rahmen der 
späteren Detailplanungen wird der Baugrund für die 
Mastfundamente detailiert untersucht. Auch im Falle einer ist die 
Teilerdverkabelung ist eine Festlegung auf das Bauverfahren nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach 
detaillierter Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahrens.

sonstige Stellungnahmen  Abschließende Betrachtung1) Im Allgemeinen stellen wir 
nach Durchsicht der von Amprion zur Verfügung 

 gestelltenUnterlagen fest, dass keine nachvollziehbare 
 Methodik bei der Abwägung derverschiedenen Korridore zu 

Grunde gelegt worden ist. Dieser Mangel an Validität 
 ziehtsich wie ein roter Faden durch die Planungsarbeiten, 

 sodass absolut unklar bleibt, welcheKriterien mit welcher 
Gewichtung zu dem von Amprion veröffentlichten Ergebnis 

 geführthaben. Eine solche Planungsarbeit kann nicht als 
 reliabel oder valide gelten und ist derBedeutung des 

Vorhabens nicht angemessen.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG, einschließlich der 

 Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. BBPlG.Die Erarbeitung der 
Unterlagen erfolgte nach allgemein anerkannten, einheitlichen und 
abgestimmten fachlichen und methodischen Standards. In den 
Unterlagen zum Raumordnungsverfahren wurden die jeweils 
angewandten Methoden ausführlich dargelegt. Die Ergebnisse der 
Bestandsanalyse wie auch der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleichs wurden umfassend verbal-argumentativ 
beschrieben und begründet.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Persönlichkeiten Ankums zur Zeiten des 
  NSRegimesKriterium: Auf der Karte in Rot dargestellt 

 befindet sich das Geburtshausvon Pater August 
Benninghaus an der Straße „Zum Hof Benninghaus“ 

 imDruchhorener Feld. In Blau der wahrscheinliche Verlauf 
 der Stromtrasse.Betroffenheit: Benninghaus war ein Jesiuit 

 und Märtyrer der 1880 inDruchhorn geboren wurde und seine 
 Kindheit verbracht hat. PaterBenninghaus starb im KZ 

  Dachau. Er hatte sich gegen das NS-Regimgestellt.Es 
würde ihm nicht gerecht werden, wenn dieser Ort in 

 Druchhorn, derals besonderer Ort in der Historie Ankums mit 
 seinen Helden, durch einesolche Stromleitung verschandelt 

 würde. Nach seinem Namen wurdeneine Straße und auch 
 die Oberschule in Ankum benannt. Außerdemwurden einige 

 Gedenkstellen in Ankum errichtet.Nähere und Umfangreiche 
 Infos zu ihm sind in diversen Heimatheftenund im Internet 

 unter https://de.wikipedia.org/wiki/August_Benninghausam 
 29.12.2017 gesichert:Pater August Benninghaus SJ (* 7. 

 November 1880 in Druchhorn; † 20.Juli 1942 im KZ Dachau) 
war ein deutscher Jesuit und Märtyrer. Am 26. April 1900 trat 

 er in das Noviziat der Jesuiten inBlijenbeek/Niederlande ein 
 und empfing am 24. August 1913 durch denKölner 

Erzbischof und späteren Kardinal Felix von Hartmann 
 dasSakrament der Priesterweihe. 1914 wurde er von seinem 

 Oberen nachEngland gesandt. Beim Austausch von 
 Kriegsgefangenen kam er 1916nach Deutschland zurück. 

 Hier stellte er sich freiwillig dem Heeresdienstund wurde als 
Divisionspfarrer an die mazedonische Front geschickt. 

 Dorterhielt die Division Besuch von Erzbischof von 
 Faulhaber, dem späterenKardinal.[1] Nach Ende des Ersten 

 Weltkrieges wurde er mit derBetreuung der Jugendverbände 
 und mit der Seelsorge an einemKrankenhaus in Köln-Deutz 

 beauftragt. Im Jahre 1924 übertrug ihm derOrden das Amt 
 eines Exerzitienmeisters. Als solcher wirkte er inNiederkassel 

am Rhein, Opladen, Münster und im Kloster Bethlehem 
 beiBergheim/Erft. Danach war er zwei Jahre als 

 Volksmissionar in Hannovertätig. 1928 wurde er in Münster 
 Diözesanpräses derMännergemeinschaften. Ab 1929 war er 

 mit dem Pfarrer der StadtkircheSt. Lamberti Clemens August 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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 Graf von Galen bekannt. Bis 1941 wirkte erals 
Exerzitienmeister und Volksmissionar im Kettelerheim in 

 Münster.1938 wurde wegen abfälliger Bemerkungen über 
 den Nationalsozialismusein Strafverfahren (wegen 

 Vergehens gegen das Heimtückegesetz)gegen Pater 
Benninghaus eingeleitet. Er hatte geäußert, dass die 

 Kircheschon viele Reiche überdauert habe. Das beim 
 Sondergericht inDortmund angestrengte Verfahren endete 

 mangels Beweisen am 25.Oktober 1939. Am 27. Juni 1941 
 wurde er abermals von der GeheimenStaatspolizei in 

Münster verhaftet. Er soll bei einem Exerzitienkurs 
 fürEinberufene (Militärdienst) im Katharinenstift in Ascheberg 

 angeblichstaatsfeindliche Äußerungen von sich gegeben 
 haben. Er wurde in dasKonzentrationslager Sachsenhausen 

 verlegt. Dort wurde er von zwei SSMännernderart 
misshandelt, dass er stürzte und auf eine 

 Tischkanteaufschlug. Dabei erlitt er eine 
 Gehirnerschütterung, von deren Folgen ersich bis zu seinem 

 Tode nicht erholte.Am 11. März 1942 wurde Pater 
 Benninghaus in das KZ Dachau verlegt,wo damals die 

katholischen Priester in einem sogenannten Pfarrerblock 
zusammengezogen wurden. Pater Benninghaus kam in den 

 Block 24,Stube 1. Dieser war im Mangeljahr 1942 
 zusätzlicher Invalidenblock. Dasbedeutet, dass Pater August 

 zur Vergasung in Schloss Hartheim bei Linzvorgesehen war. 
 Infolge Hungers und Schwäche verschlechterte sichsein 

körperlicher und geistiger Zustand immer mehr, bis er 
 schließlich indas Krankenrevier eingeliefert wurde. Am 20. 

 Juli 1942 verhungerte er.Am 31. August 1942 wurde eine 
 Urne mit Asche zum Pfarramt nachAnkum geschickt. Sie 

 wurde auf dem Ankumer Friedhof beigesetzt. Aufdem 
Grabmal stehen die Worte „Märtyrertod Dachau“.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
 RaumplanungKriterium: Der Bereich um Ankum und darüber 

 hinaus ist ein von derBundeswehr genutzter Tiefflugbereich 
 für die Düsenjäger. Tiefflug wirdder andauernde Flug eines 

 Flugzeugs im Höhenbereich zwischen 10 mund 600 m 
Flughöhe genannt. Die Flugzeuge starten meistens 

 inDreierwalde (NRW) und fliegen einen Bogen um Ankum, 
 der bis Grafeldreicht. Der Kirchturm dient dabei als 

 Drehpunkt zurück nach Dreierwalde.Betroffenheit: Die 
geplante Stromleitung könnte mit den Vorgaben 

 undPlanungen der Bundeswehr im Konflikt stehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren, im Einklang mit den 
luftverkehrsrechtlichen Vorschriften sowie militärischen Belangen 
erfolgen.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, 
  unzureichendberücksichtige RaumplanungKriterium: Die 

 große Freifläche im Rot dargestellten Bereich auf der Karteist 
eine Brach- und Wiesenfläche die immer kurz gehalten wird, 

 sodasshier Niederwild und vor allem verschiedene 
 Vogelarten nisten können.Hier findet eine besondere Hege 

 und Pflege statt. Dieser Bereich wird,wie der angrenzende 
 Staatsforst auch, nur einmal im Jahr bejagt. DieNähe zur 

geplanten Stromtrasse, in Blau dargestellt, wird in der 
 Kartedeutlich, insbesondere dann, wenn die westliche 

  Trassenvariantegenommen würde.Betroffenheit: Die Nähe 
 dieser Brach- und Wiesenfläche steht zurgeplanten 

Stromleitung in besonderem Konflikt aufgrund 
 desAnflugrisikos von Vogelarten der gefährdeten Liste (siehe 

 Anhang Listegemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz). 
 Außerdem steht diese Brachflächein direkte Interaktion mit 

 dem angrenzenden Wald. Ein Teil des Waldesam Sitterberg 
 müsste der Stromtrasse weichen. Auch in dieser Hinsichtist 

zu befürchten, dass weitere Tiere und geschützte Vogelarten, 
 diezwischen diesen Flächen in einer einzigartigen 

 Interaktion, inWechselwirkung und Biodiversität stehen, ihren 
 Lebensraum verlieren.Somit wären auch Vogelarten 

 gefährdet die nicht im direktenZusammenhang mit der 
 Leitung stehen (siehe Anhang Liste dergefährdeten 

Brutvogelarten in Osnabrück). Aber auch 
 dieInsektenpopulation ist auf diese Biodiversität zwischen 

  Wiesen- undWaldstrukturen angewiesen.Vgl. auch 
 Internetseitehttps://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie

 /artikel/biozoenosegesichert am 
  29.12.2017:Unterschiedliche LebensbereicheEingriffe in 

den Naturhaushalt sind meist gleichzeitig Eingriffe 
 inLebensbereiche und die dort vorkommenden Arten. Um die 

 Folgen vonEingriffen zu verstehen, ist es wichtig, die Struktur 
und Funktion solcher Bereiche zu kennen. Als Beispiel sollen 

 Wiesen, Wälder bzw. Gewässerdienen. Das 
Erscheinungsbild dieser Bereiche wird oft von 

 Populationenbestimmter Pflanzenarten geprägt. In einem 
 Wald z. B. dominierenPopulationen von Baumarten. Das Bild 

 einer Wiese wird von Artenverschiedener Kräuter bestimmt. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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 Die in dem jeweiligen Bereich (z. B.Hecke) vorkommenden 
 Arten können hier gedeihen, weil ihre Ansprüchean die 

 Lebensbedingungen erfüllt sind.Beobachtet man diese 
 Bereiche genauer, stellt sich schnell heraus, dasses sich um 

außerordentlich komplexe, vielschichtige Gebilde 
 handelt,deren Struktur und Funktion zu durchschauen 

 intensive Untersuchungenerfordert. Außer einer Abgrenzung 
 des Bereiches gegenüber anderenanhand markanter 

 Erscheinungen (z. B. Uferlinie bei Gewässern) gehörteine 
Bestandsaufnahme der Faktoren dazu, die für das Gebiet 

  wichtigsind. Dazu zählen:Bestimmung von Besonderheiten 
 der Landschaft (z. B.Bodenverhältnisse, Relief – Hang, 

 Tal);die Ermittlung der physikalischen Faktoren (z. B. 
 Klimafaktoren wieTemperatur- und Lichtverhältnisse sowie 

 die Niederschlagsmenge) undder chemischen Faktoren (z. B. 
 pH-Wert, verschiedene Stoffe), vondenen die Existenz der 

 Organismen abhängig ist;die Erfassung der vorkommenden 
 Arten und des Anteils der einzelnenArten an der Gesamtzahl 

 der Arten;Veränderung der Artenanzahl im Verlaufe der Zeit 
 (z. B. eines Jahres);Ermittlung von Wechselwirkungen 

 zwischen den Faktoren (siehe Bild 2);Erfassung von 
 Belastungen durch menschliche Tätigkeit (z. B. Eintragvon 

 Schadstoffen) und deren Auswirkungen.Nur unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse solcher Untersuchungen ist 

 esmöglich, die Struktur und Funktion z. B. von Wiesen, 
 Wäldern bzw. vonGewässern zu verstehen und deren 

 Empfindlichkeit gegenüber Störungenzu 
 beurteilen.Faktoren, die einen Lebensbereich bestimmen Die 

Abgrenzung eines Lebensbereichs, der untersucht werden soll, 
 istrelativ leicht, wenn es sich um die genannten Beispiele 

 handelt. Hier sindmeist natürliche Grenzen (z. B. Uferlinie, 
 Dominieren bestimmter Arten)erkennbar. Gehen 

Lebensbereiche ineinander über, muss der 
 Beobachteranhand markanter Kennzeichen die Grenzen 

 selbst bestimmen. Auchwenn von „Abgrenzung“ gesprochen 
 wird, muss man wissen, dass dieverschiedenen 

 Lebensbereiche in Beziehung stehen (siehe Bild 2).Die 
Besonderheiten eines Lebensbereiches werden u. a. durch 

 nichtlebende Faktoren oder abiotische Faktoren bestimmt.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: unzureichend berücksichtige 
  Raumplanung,Kultur und Kirche, TourismusKriterium: An 

 der mit den Roten X gekennzeichneten Linie befindet sichder 
Kreuzweg am Taggenbrock, entlang dessen sich 

  einigeAndachtsstellen befinden.Betroffenheit: Ankum und 
 die Samtgemeinde Bersenbrück werben mitdem Weg. Unter 

der Internetseite von Rita 
 Stienshttp://www.bersenbrueck.de/staticsite/staticsite.php?me

 nuid=533&topmenu=5 gesichert am 26.12.2017 ist zu 
  finden:Kreuzweg TaggenbrockIn der Nähe des Hofes 

 Hensen im Ortsteil Aslage auf dem sog.Taggenbrock 
befindet sich ein Kreuzweg mit einer 

 sehenswertenKreuzigungsgruppe der in jüngster Zeit 
 vollkommen restauriert wurde.Von hier oben hat man einen 

 herrlichen Blick auf das Dorf Ankum.Auf Klartext wurde im 
 Internet auf der Seite http://klartext-sg.de/einspaziergang-der-

besonderen-art/ gesichert am 26.12.2017 
 umfassendbeschrieben wie wichtig dieser Weg für die 

  Ankumer ist:Ein Spaziergang der besonderen ArtSo nah, 
so schön! Der von Kreuzweg-Stationen gesäumte 

 Taggenbrock-Weg in Ankum ist rund ums Jahr einen 
 Spaziergang wert. Von einerAnhöhe bietet sich ein 

 wunderbarer Ausblick.Es ist nur ein kurzes Stück Weg, und 
 doch liegen Welten zwischen derAldi-nahen Spielhalle am 

 Ende des Ankumer Einkaufszentrums und demBeginn des 
idyllischen Hohlwegs entlang der Kreuzweg-Stationen 

 „AmTaggenbrock“ in Aslage. Der Name geht auf den 
  ehemaligen HofTaggenbrock zurück.Stille umfängt den 

 Spaziergänger, der eintaucht in diesen schmalen Wegim 
westlichen Ankum. Kein Mensch weit und breit an diesem 
Nachmittag im August, an dem die Fotos entstanden. Nur auf 

 dem Rückweg eineBegegnung mit einem jungen Mann, der 
 mit dem Hund unterwegs ist. Esist ein kurzer Weg, 600 m 

 hin, 600 m zurück, und doch liegt der Alltaghier schnell ganz 
 weit hinter einem.Die Kamille unter den Sommerblühern ist 

 an diesem Tag nicht nur eineFreude fürs Auge. Sie steuert 
 mit ihrem intensiven Duft auch noch einePrise Aromatherapie 

 bei. Was den Spaziergänger auf den Feldernbegleitet, die er 
 passiert, hängt vom landwirtschaftlichen Tun ab. Indiesem 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anzumerken ist 
zunächst, dass der angesprochene Bereich sich nicht im 
Vorzugskorridor befindet. Die Bedeutung des Raumes für die 
landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem Belang 
Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit ermittelt 
und bewertet. Der Untersuchungsmaßstab dieses Schutzgutes 
beträgt 1 : 25.000. Berücksichtigung fanden: Gebiete mit 
besonderer Bedeutung für landschaftsgebundene Erholung 
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die ruhige Erholung), Gebiete 
für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung 
sowie regional bedeutsame Radwander- und Wanderwege, 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsinfrastruktur. Diese Daten 
wurden inmittelbar aus den regionalen Raumordnungsprogrammen 
der Landkreise, aus Katasterdaten (ALKIS, ATKIS) sowie aus den 
Geodaten des LGLN übernommen. Damit konnten zum einen der 
dem Raumordnungsverfahren angemessene 
Untersuchungsmaßstab eingehalten werden, zum anderen wurde 
auf diese Weise eine homogene Konsistenz der Datengrundlage 
gewährleistet. Eine vertiefende Betrachtung der 
Erholungsinfrastruktur auf lokaler Ebene - wie der Kreuzweg am 
Taggenbrock - ist nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Belang der Abwägung 
unterliegt, d. h. er stellt nur eines von vielen Kriterien dar, die in den 
Variantenvergleich einfließen und den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend zu gewichten sind.
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Jahr steht dort Mais, im kommenden Jahr sind es 
  vielleichtwieder Erdbeeren.Da auch oben, wo der Weg 

 nach rechts abbiegt, Mais steht, ist es umden Weitblick 
Richtung Ortszentrum im Moment nicht so gut 

 bestellt.Dennoch: Der Ankumer Kirchturm ist in der Ferne zu 
 sehen. Nach derMaisernte im Herbst wird der Ausblick 

 wieder um einiges freier sein.Am Wegesrand: Die Kreuzweg-
 Stationen.Die 14 Kreuzweg-Stationen am Taggenbrock-Weg 

 sind die Verbindungzur St. Nikolaus-Kirche. Zweimal im Jahr, 
 zu Karfreitag und zum Fest derKreuzerhöhung im 

 September, wird dieser Weg für die katholischeGemeinde 
 zum Gebetsweg, zum Kreuzweg.Seit dem 18. Jahrhundert 

 setzte sich mehr und mehr das Bestrebendurch, dass zu 
jeder katholischen Kirche auch ein Kreuzweg gehört. 

 InAnkum gibt es ihn seit nunmehr 149 Jahren, eingeweiht am 
 23.November 1868. Die etwa 70 x 50 cm großen szenischen 

 Reliefsbestehen aus münsterländischem Baumberger 
 Sandstein, und sie sind inspitzgiebelige Stelen 

 eingelassen.Die Kreuzweg-Stationen versinnbildlichen 
 Säulen des christlichenGlaubens. In ihrer Schlichtheit und 

 Verdichtung entfalten die einzelnenDarstellungen jedoch eine 
 Wirkung auf jeden, der sich darauf einlässt.Wie die folgende 

Karte zeigt, kommt man aus zwei Richtungen 
 zumTaggenbrock. Wer sich vom Einkaufszentrum aus durch 

 die Alfons-Schulte-Straße auf den Weg macht, gelangt durch 
 ein Wäldchen zumTaggenbrock-Weg. Am Eingang zum 
 Waldstück steht einentsprechender Wegweiser. Hinter dem 

 Waldstück liegt zur Linken einHaus. Nach wenigen Schritten 
  steht dann links die 1. Station desKreuzwegs.Zum 

Taggenbrock geht es auch über die nach Eggermühlen 
 führendeBippener Straße. Etwa auf Höhe des Quitt-Stadions 

 geht es links rein, indie Bestener Straße. Dort steht dann 
 links ein Schild Taggenbrock. Wervon dieser Seite kommt, 

 startet am höchsten Punkt, auf der AnhöheEickelsberg, wo 
die letzten Kreuzweg-Stationen und die Dreier-

  Gruppestehen.Die Ruhe und die schöne Umgebung 
 begünstigen Nachdenklichkeit, unddie stellt sich schon bei 

 der 1. Station ein.Von der Verurteilung bis zur Kreuzigung 
 begleiten in JerusalemSchaulustige das Geschehen. „Ans 

Seite 404 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

 Kreuz mit ihm“, schrie dieversammelte Menge, als Pilatus 
 fragte, was er mit Jesus tun solle. Dafließen die Gedanken 

 fast zwangsläufig ins Heute. Wutgeheul undFeinseligkeit sind 
 erschreckend weit verbreitet, Schaulustige sehen zu,wie 

Menschen angegriffen und gequält werden; weltweit Folter 
 undVerfolgung, die Ermordung Andersdenkender und -

  gläubiger, Hass,Verhöhnung, Beschimpfungen.Aber da ist 
auch Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht, berührt 

 vomLeid des Verurteilten. Dieses Gute findet seine 
 Entsprechung bei denMenschen von heute, die sich 

 einsetzen für Beistand, Mitmenschlichkeit,für ein 
menschenwürdiges Leben, für Besinnung und 

 Versöhnung.Oben angekommen, auf dem Eickelsberg, lädt 
 eine Bank unter Buchenzum Verweilen ein. Sie steht nahe 

 einer beindruckenden dreiteiligenGruppe mit dem 
 Gekreuzigten im Mittelpunkt, flankiert von zweiSandstein-

 Skulpturen (Johannes und Maria).Fürs Auge ist der Ausblick 
 das Faszinosum. In die Gedanken schleichtsich der Bibel-

Satz des Gekreuzigten ein: „Vater, vergib ihnen, denn 
 siewissen nicht, was sie tun.“ Als Provokation könnte man 

 diesen Satzempfingen – angesichts der Bilder von 
 Terroropfern z.B. oder auchangesichts von Mobbing und 

 Hetze, wie sie besonders intensiv in sozialenMedien zu 
beobachten ist. Provokation? Ein Wegweiser ist er, 

 dieserSatz, dem diejenigen folgen, die Tätern 
  entgegenhalten: „Meinen Hassbekommt ihr nicht.“Schön ist 

es, auf dieser Bank zu sitzen und seinen 
 Gedankennachzuhängen. Die Aussicht auf den nächsten 

 Spaziergang bereitetFreude. Im Herbst werden sich die 
Blätter der Bäume färben, die Felder werden abgeerntet sein, 

 auch der Winter wird hier seinen Reiz habenund das 
  Frühjahr sowieso.Der Kolpingsfamilie sei Dank.Der 

Ankumer Kolpingsfamilie ist zu verdanken, dass der 
 Taggebrock-Kreuzweg gehegt und gepflegt wird. Ihr 150-

 jähriges Jubiläum feierte dieKolpingsfamilie gerade, und ist 
 damit fast im gleichen Alter wie derKreuzweg. Auf Initiative 

 der Kolpingsfamilie wurden die Sandstein-Stationen vor gut 
 25 Jahren (1990/1991) restauriert. Sie kümmert sichauch 

alljährlich um das Grün, das die Stationen und den Weg 
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 umgibt.Zweimal im Jahr sind die Freiwilligen unterwegs. In 
 der Regel geschiehtdas im Frühjahr zur 

 Karfreitagsprozession und vor dem Tag derKreuzerhöhung 
im September. Der Charakter als Natur-Kreuzweg 

 sollerhalten bleiben, aber gestutzt, geschnitten, gejätet 
 werden mussdennoch.

sonstige Stellungnahmen Die ehemalige Gemeinde Tütingen im Norden des Landkreises 
 Osnabrückgehört heute zu Ankum, was wiederum 

 Mitgliedsgemeinde derSamtgemeinde Bersenbrück ist. Also 
 führt Christian Wiegands Tour 2 ausseinem Sammelwerk „Im 

 Naturpark unterwegs“ (siehe Literatur) durchdas südliche 
 Artland, wenn man es mit dieser Bezeichnung nicht allzueng 

 nimmt.Allerdings stehen bei dieser Tour nicht die berühmten 
 ArtländerBauernhöfe im Vordergrund, eher die für das 

  Osnabrücker Landtypischen Steinwerke.Vom Parkplatz an 
 der L 70 umgeht man auf dem Kapellenweg denKrähenberg 

mit seinem großen Grabhügel südlich. Ab den 
 Fischteichen,die aus dem Mühlenteich von Meyer zu Starten 

 hervorgegangen sind,wandert man auf dem Sträßchen 
 Holtbeeke weiter. Nachdem man denMühlenbach Rüssel 

 überquert hat , biegt man rechts ab und wandert aufder 
Holtbeeke südlich zurück. Über die Pferdeklinik Ankum und 

 denwunderschönen, schloßartigen Hof Wesselkamp kommt 
 man ins RüsselerHolz. Etwas weiter östlich liegt der 

 gleichnamige WanderparkplatzRüsseler Holz, der über den 
 Wanderweg A1 zu erreichen ist, so dass mandort auch gut in 

 die Tour 2 „Krähenberg“ einsteigen kann.Hinter dem 
Rüsseler Holz trifft man auf den Westerholter Weg, der 

 unszur Bauernschaft Grovern führt. Hinter den Höfen mit 
 zwei Steinwerkenbiegt man wieder nach Norden ab, nach 

Starten. Auch hier auf dem Meyerhof befindet sich ein solcher 
 Wehrspeicher. Daran vorbei kommtman zum wieder zur 

 Straße Tütingen und zum WanderparkplatzTütingen-
Krähenberg.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen Der symbolbildliche Verlust des Kirchturms hätte damit eine 
 erwartbare Rückwirkung auf dasKohärenzempfinden der 

Ankumer Bürger_innen, das sich letztlich in einer Trias von 
 Religion,Kirche und Heimat konstituiert. In der Abwägung mit 

 anderen Trassenkorridoren ist diesymbolische 
Bedeutsamkeit des Kirchturms von Ankum daher höher zu 

 gewichten, als einerein landschaftsbildliche Betrachtung 
 allein dies erfordern würde. Unseres Erachtens dehntdie 

Kirchenburg einen weitumkreisenden Umfeldschutz nach dem 
 NiedersächsischenDenkmalschutzgesetzt aus, der 

mindestens die Sichtbeziehung angemessen 
 berücksichtigensollte.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen Umgebungsschutz 
Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit einem Puffer von 
200m im Variantenvergleich berücksichtigt, welcher als 
Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im Außenbereich 
angewendet wird. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.

sonstige Stellungnahmen In den folgenden Karten wurden die Photovoltaikmodule auf 
 Gebäuden mit einem roten Ringeingekreist. Die Häuser mit 

Solarkollektoren auf dem Dach wurden blau eingekreist. 
 Unterder Karte wurde die Örtlichkeit grob beschrieben. Es 

 wurden zudem nur die Anlagen erfasst,die sich in der Karte 
im zentralen Korridor zwischen den magentafarbenen Linien 

 im BereichAnkums befinden.

Beeinträchtigungen eines Grundstücks durch den Bau und Betrieb 
der neuen Höchstspannungsleitung wird die Vorhabenträgerin 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entschädigen. Hierzu 
gehört auch eine Betrachtung der Entschädigungspflichtigkeit 
möglicher nachgewiesener Ertragsminderungen von Photovoltaik- 
und Sonnenkollektoranlagen durch Freileitungsverschattung 

  aufgrund des  Vorhabens. Die Klärung des Vorliegens eines 
entsprechenden Entschädigungsanspruchs erfolgt,  außerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens und insb. auch außerhalb des 
Raumordnungsverfahrens. Zu beachten ist jedoch, dass eine der 
Leitungserrichtung zeitlich, nachfolgende Anlagenerrichtung eine 
Entschädigungspflicht wegen etwaiger Verschattungswirkungen 

  ausschließt. Aufgrund der voraussichtlichen Abstände 
möglicher Maststandorte von den genannten Häusern, des 
Einsatzes von Stahlgittermasten, sowie des voraussichtlichem 
Einsatzes eines  Erdkabels im Bereich Ankum, werden 
voraussichtlich keine scharfen, sondern eher diffuse 
Verschattungseffekte hervorgerufen. Genauere Einzelheiten 
(Auswirkungen) können erst nach Festlegung der Maststandorte im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.
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sonstige Stellungnahmen Weitergehende Befürchtungen sind umknickende 
 Strommasten wie beim Vorfall imMünsterland durch Eis und 

Schnee. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. So stürzen 
 auchnicht selten Dächer ein, die nach dem Stand der 

 Technik statisch gerechnet wurden. Wirfordern daher eine 
aus Gründen der Vorsorge in Bereichen hoher Zugänglichkeit 

 auf dieVerlegung einer Trasse zu verzichten. Außerdem 
 können von der Stromtrasse Gefahren vonherabfallenden 

Eiszapfen ausgehen. Auch hier sollte aus Gründen der 
 Vorsorge in Bereichenhoher Zugänglichkeit auf die 

Verlegung einer Trasse verzichtet werden.

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und 
zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Zu 
diesem Zweck sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
namentlich die Regeln des VDE, welche in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert werden, zu beachten. Die Vorhabenträgerin 
berücksichtigt beim Bau und Betrieb seiner 
Höchstspannungsleitungen selbstverständlich die aktuellen Eis- 
und Windlastvorgaben, welche maßgeblich in der DIN VDE 0210 
(Freileitungen über AC 45 kV Teil 1, Teil 2 und Teil 3) sowie der 
DIN VDE 0105 (Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 1, Teil 2 und 
Teil 100) niedergelegt sind. Die Leitungen sind für sämtliche dort 

 beschriebenen Szenarien ausgelegt. Die Lastfälle 
 berücksichtigen folgende Belastungskombinationen:a) 

Meteorologisch bedingte Belastungen - Windwirkung in drei 
Hauptrichtungen - Windwirkung in drei Hauptrichtungen mit 
gleichzeitigem Eisansatz - Einwirkungen für Maste mit 

 Hochzügenb) Festpunktbelastung von Abspann- und 
  Winkelabspannmastenc) Montagelastend) Ausnahmebelastung 

 infolge von ungleichförmigem Eisansatz oder Eislastabwurf. Die 
zur Anwendung gelangenden Berechnungsverfahren entsprechen 
dem Stand der Technik und sind allgemein anerkannt. 
Projektbezogen müssen die Leiterseilabstände zum Gelände und 
zu den Objekten im ruhenden und im durch Wind 
ausgeschwungenen Zustand bestimmt werden. Die Abstände der 
Leiterseile bei Straßenkreuzungen oder bei Kreuzungen von ande-

 ren Leitungen sind zu berechnen.Die Leitung wird nach den 
anerkannten Regeln der Technik errichtet und betrieben. Eine 
Eisbildung z. B. an den Leiterseilen der Leitungen tritt nur bei 
äußerst ungünstigen und schlechten Witterungsbedingungen auf. 
Das Phänomen der Eislast und ein damit verbundener Eisabgang 
stellt ein allgemeines Lebensrisiko dar und ist kein gesteigertes 
Anlagenrisiko. Betroffene können sich auf das Risiko eines 
potentiellen Eisabfalls entsprechend einstellen.
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sonstige Stellungnahmen Die mögliche Bündelung mit vorhandener Infrastruktur ist in 
 den Antragsunterlagen völligunzureichend untersucht 

worden. Dabei sollte dies rechtlich gesehen ein 
 planerischerGrundsatz sein. Die Aufnahme der 110kV 

 Leitung wurde nur über einen ganz kurzen Wegvon etwa 4km 
angeführt. Dabei böte sich hier ein besonderes Augenmerk, 

 um wesentlichmehr rauszuholen. Es steht die Vermutung im 
 Raum, als wolle der Betreiber diese Bündelungaus 

strategischen Gesichtspunkten nicht mitnehmen, zumal die 
 Netze 110kv und 380kv auchNetze unterschiedlicher 

Betreiber (Westnetz und Amprion) sind. Beim Thema 
 Umspannwerk,wo beide Betreiber auf die gegenseitige Hilfe 

 im Verfahren angewiesen sind, scheint derSchulterschluss 
dennoch größer zu sein. Die Bündelung der Leitung mit der 

 Autobahn istgewiss von seinen Emissionen nicht in 
 gleichartiger Weise zu betrachten. DieUmweltauswirkungen 

sind sicherlich nicht in allen Punkten vergleichbar, um hier von 
einer 1A Bündelung zu sprechen, birgen aber dennoch die 

 Möglichkeit, wesentlicheGemeinsamkeiten in sich zu 
vereinen und den Raum durch eine solche Maßnahme 

 zuentlasten. So muss eindeutig festgehalten werden, dass 
 die Autobahn bereits einevorbelastete Schneise durch den 

 Raum ist. Sämtliche auf einer Autobahnvarianteangewandten 
Raumwiderstände müssten in der Priorisierung abgemildert 

 werden, da dieAutobahn wesentliche Belange in seiner 
 Betroffenheit überstrahlt. Eine Stromtrasse würdenur in 

wenigen Punkten über die Belastungen einer Autobahn 
 hinausgehen. DasLandschaftsbild ist von einer Autobahn 

 bereits beeinträchtigt, die weitere Beeinträchtigungfiele hier 
nur gering aus. Die Autobahn bildet bereits Schneisen durch 

 den Wald. EineStromtrasse würde allenfalls diese 
 Durchschneidungen etwas verbreitern –Durchschneidungen 

blieben es aber nach wie vor. Die Tierwelt ist durch die 
 Autobahn bereitsin Ost und West geteilt. Hierin würde die 

 Stromtrasse geringe bis keinerlei Auswirkungenzeigen. Bei 
den Belangen der Vogelwelt muss festgehalten werden, dass 

 die Linie derAutobahn sicherlich bereits aufgrund des Lärms 
 und der Luft-, Druck- und Sogwirkung fürdie wesentlichen 

Vogelarten tabu sein dürften. Eine Stromleitung würde in 

Eine uneingeschränkte Pflicht zur Bündelung liegt nicht vor. 
Gleichwohl ist die Bündelung als Grundsatz der Raumordnung zu 

 prüfen und im Einzelfall abzuwägen. Eine Bündelung mit Straßen- 
und Schienenverkehrswegen kann sich prinzipiell als vorteilhaft 
erweisen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass 
Leitungstrassen und Verkehrstrassen unterschiedliche Wirkpfade 
aufweisen und die Bündelungswirkung der jeweiligen 
Auswirkungen geringer ausfällt als bei der Bündelung von 
Leitungstrassen. Bei der BAB 1 handelt es sich zwar auch um eine 
linienhafte Infrastruktur, welche als Verkehrstrasse jedoch deutlich 
andere Vorbelastungen für den Raum mit sich bringt als eine 

 Hochspannungsfreileitung bzw. Erdkabel.  Auch bei einer 
potentiell notwendigen Erdverkabelung würde aufgrund der 
unterschiedlichen Wirkfaktoren der liniengeführten Infrastrukturen 
(BAB 1 und Erdverkabelung bzw. Leitungstrasse) die Zielsetzung 
des raumordnerischen Grundsatzes der Bündelungsfunktion in 

  vorliegenden Fall nur eingeschränkt verfolgt.Die 
Berücksichtigung von Bündelungspotienzalen erfolgt unmittelbar im 
Zuge der Auswirkungsprognose. Der Einfluss der 
Bündelungspotenziale auf das Gesamtergebnis mag zu gering 
erscheinen, ist aber der Tatsache geschuldet, das 
Bündelungspotenziale mit Freileitungen nur in sehr kurzen 
Teilabschnitten vorliegen und die vorhabenbedingten 
Auswirkungen zwar reduziert, nicht aber aufgehoben werden 
können. Die einzige, von der Länge her gewichtige 
Bündelungsoption, nämlich die mit der BAB 1 im Zuge der Variante 
D3, kann hingegen nur eingeschränkt angerechnet werden, da eine 
Freileitung mit anderen Wirkfaktoren verbunden ist als eine Straße 
und daher die Qualität der Bündelungswirkung deutlich geringer 
ausfällt als bei der Bündelung mit einer vorhandenen Freileitung. 
Außerdem stellte sich bereits in den Untersuchungen zur 
Antragskonferenz heraus, dass das Umfeld der A 1 trotz der 
Verbelastung mit derart starkem Konfliktpotenzial behaftet ist, dass 
eine durchgängige Bündelung nicht raumverträglich oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem technischen Aufwand realisierbar wäre. 
Daher wurden erste Trassierungsansätze des Korridors D3 bereits 
im Vorfeld verworfen. Mit Schreiben vom 20. 11. 2015 legte das 
ArL W-E fest, dass der Trassenkorridor D3 in gleicher Weise zu 
untersuchen sei wie die Varianten A, B und C. Im Zuge der 
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 diesem Belangdaher wohl nur geringfügige 
Zusatzbelastungen bringen. Die Belange wie Boden 

 undLandwirtschaft sind in der Priorisierung auch wohl sehr 
 weit unten anzuordnen bei einerAutobahn, die ohne 

wesentliche Probleme breiter gemacht wurde. An der 
 Autobahn befindensich bereits jetzt wesentliche Lastbringer 

 wie Windräder und Gewerbegebiete. Diese Gebietewerden 
auch im Bereich von der geringfügigen Bebauung an der 

 Autobahn errichtet, weil espolitisch so gewollt ist. Die 
wenigen Wohnhäuser, die an diesen vorbelasteten 

 Bereichenentlang der Autobahn zu finden sind, bilden 
 wahrlich einen Raumwiderstand. DieserRaumwiderstand 

ließe sich jedoch durch eine geeignete Streckenführung der 
 Leitung undgegebenenfalls in Engstellen mit Erdverkabelung 

kompensieren.

Untersuchungen zum Raumordnungsverfahren zeigte sich, dass 
der Trassenkorridor D3 aufgrund seiner Mehrlänge sowie auch der 
hohen Konfliktdichte die schlechteste aller betrachteten Varianten 
darstellt. Sie wurde daher im übergreifenden Variantenvergleich 
abgeschichtet; als Vorzugsvariante wurde der Trassenkorridor A/B 
ermittelt.
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sonstige Stellungnahmen Festzustellen ist auch widersprüchliches Kartenmaterial, in 
 denen die Sachverhalteuntereinander nicht übereinstimmen. 

 So werden Naturdenkmäler beispielsweise nicht aufallen 
Karten in gleicher Weise berücksichtigt. Viel schlimmer ist 

 jedoch, dass die in denKarten befindlichen Angaben zu 
Raumwiderständen nicht oder nicht vollständig im Text 

 unddessen Bewertung berücksichtigt werden. Auch mangelt 
 es an einer Priorisierung derBelange, die zu mindestens im 

Text wiederzufinden ist. Diese Priorisierung ist nicht oder 
 nurselten richtig und vielfach auch nicht nachzuvollziehen – 

 sie erklärt sich für nicht fachlichversierte Bürger gar nicht.

Eine Erwiderung fällt insofern schwer, da der Einwand wenig 
konkret ist. Naturdenkmäler sind gem. § 28 Abs. 1 BNatSchG 
rechtsverbindlich festgesetze Einzelschöpfungen der Natur oder 
entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer 
Schutz aus wis-senschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 
landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart 
oder Schönheit erforderlich ist. Die wurden im Rahmen der 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt der UVS 

 (Kap. 4.2; Unterlage 2A) entsprechend berücksichtigt. Aufgrund 
der Vielzahl an relevanten Themen für das Vorhaben mussten die 

  Informationen auf mehrere Karten aufgeteilt werden.Die 
Gewichtung der Kriterien wurde anhand des prognostizierten 
Konfliktpotenzials vorgenommen. Es leitet sich ab aus der 
Überlagerung der Wirkintensität (Abhängig von der Bauklasse) mit 
der Bedeutungs-/Empfindlichkeitsstufe der einzelnen Kriterien. So 
weist beispielsweise ein Erdkabel insbesondere aufgrund der 
baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Bo-den eine hohe 
Wirkintensität auf. Bei einer Freileitung wiederum ist die 
Wirkintensität auf-grund des verhältnismäßig kleinflächigen 
Eingriffs auf das Schutzgut Boden als verhältnis-mäßig gering 
einzuschätzen. Folglich werden Konfliktpotenzialstufen definiert, 
mit denen das Spektrum möglicher Wirkintensitäten abgedeckt und 
klassifiziert werden kann. Kriterien, die aufgrund ihrer spezifischen 
Bedeutung und Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben ein 
höheres Konfliktpotenzial aufweisen, spielen im 
Abwägungsprozess insofern auch eine größere Rolle. Die 
Einstufung des Konfliktpotenzials wird in den Unterlagen 
ausführlich begründet.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Mangelnde Qualität der Antragsunterlagen 
  undRahmenbedingungenDie Antragsunterlagen zum 

Verfahren CCM 51b sind insgesamt sehr unübersichtlich und 
 fürNichtfachleute sehr schwer zu lesen. Verweisungen 

 zwischen den verschiedentlichenUnterlagen führen dazu, 
dass häufig zwischen den Unterlagen hin- und her 

 geblättertwerden muss und man dabei den Faden verliert. 
 Außerdem sind die Zusammenhänge viel zulangatmig 

dargestellt, als direkt auf den Kern des Argumentes sofort und 
 präziseeinzugehen. Eine vertiefende Betrachtung dürfte 

 daher viele interessierte Bürger aufgrunddieser Tatsache 
abhalten. Es lässt den Anschein erwirken als würde die 

  Komplexitätdeswegen extra gewählt.Viele Punkte in den 
Antragsunterlagen fehlen zudem. Unser Einwand und der 

 vieler Bürger,sowie die Einwände der Träger öffentlicher 
 Belange zeigen die massiven Lücken über alleverschiedenen 

Raumwiderstandsektoren auf. So auch die unzureichend 
 passendenKatasterkarten. Die Katasterdaten gehören zum 

 wichtigsten Raumwiderstand „Menschen undWohnen“. Aus 
unserer Sicht hätte man sich nicht auf die veralteten und 

 teilweise unrichtigenDaten verlassen dürfen. Mindestens hier 
 wäre eine Vor-Ort-Überprüfung wichtig gewesen,denn dann 

wäre die Gesamtbetrachtung zur Ableitung eines 
 Vorzugskorridores vielleichtschon im Vorfeld anders 

verlaufen. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine 
 anschließendeÄnderung des Vorzugskorridores schwer fällt. 

 Weiter wurden wesentliche Belange wie Alleenund 
Baumstreifen gar nicht im bisherigen Verfahren berücksichtigt. 

 Laut derniedersächsischen Landesregierung (vgl. 
 Einwendung oben) sind diese Streifen als besonderswertvoll 

anzusehen und gehören daher schon auf der Ebene des 
 Raumordnungsverfahrensberücksichtigt und nicht erst im 

 Planfeststellungsverfahren, wenn die Würfel schon so gutwie 
gefallen sind.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger 
haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für das 
Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der Antragskonferenz 
und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus den hierauf 
gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie unter 
anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt. Die sich aus 
den gesetzlichen Vorgaben ergebene Prüfschritte erfordern die 
Komplexität der Antragsunterlagen. Eine Zusammenfassung der 
methodischen Vorgehensweise sowie wesentlichen Ergebnisse der 
Einzelgutachten (Unterlagen 2 bis 7) sind in der Unterlage 1 

 allgemeinverständlich bzw. vereinfacht zusammengefasst. Die 
Grundlage zur Bildung der 200-m- und 400-m-Abstandsbereiche zu 
den Wohngebäuden im Raumordnungsverfahren stellen die Daten 
des ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) 
dar, welche im Mai 2016 vom Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) zur Verfügung gestellt 
wurden. Der sehr umfangreiche Datensatz beinhaltete alleine für 
den Bereich des Landkreises Osnabrück über 25.000 
Einzelpolygone, welche zum Teil, aber nicht vollständig überprüft 
werden konnten. Bei der Auswertung der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren wurde festgestellt, dass die vorgenannten 
ALKIS Daten Ungenauigkeiten aufweisen, so dass einzelne 
Wohngebäude bisher in den Antragsunterlagen nicht berücksichtigt 
wurden. Aufgrund fehlender oder fehlerhaft 
abgegrenzterabgegrenzter Wohngebäude wurden daher 
stellenweise Änderungen bzw. Neubewertungen der 
Engstellensteckbriefe (Unterlage 7 der Antragsunterlagen) 
erforderlich. Die Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren wurden 

 alle überprüft und entsprechend berücksichtigt.Grundsätzlich wird 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen des gestuften Verfahrens 
nicht jeder Aspekt im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
(ROV) betrachtet werden kann. Dies wäre nicht zielführend und ist 
vom Gesetzgeber auch nicht gefordert. So finden bspw. 
Einzelgehölze oder kleine Baumgruppen im Rahmen des ROV 
keine Berücksichtigung, da das Ergebnis des ROV bzw. der 
landesplanerischen Feststellung lediglich der 1 km breite 
Trassenkorridor darstellt. Im Rahmen des nachfolgendenden 
Planfeststellungsverfahrens, wenn die Festlegung der exakten 
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Maststandorte sowie der Leitungsführung erfolgt, finden neben 
vielen anderen Aspekten wiederum auch Einzelbäume 
Berücksichtigung.
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sonstige Stellungnahmen Darüber hinaus, unterstellt, dass ein Umspannwerk zwischen 
 380 und 110kv wirklichnotwendig sein sollte, müssen aus 

unserer Sicht auch alternative Maßnahmen und 
 Standorteberücksichtigt werden. Ein alternativer Standort des 

 Umspannwerkes im Niedersachsenparkscheint logisch, da 
hier bereits eine 110kv Leitung verläuft. 

 EntsprechendeNetzberechnungen könnten zu dem Schluss 
 führen, dass eine direkte Kreuzung mit derLeitung nach 

Westerkappeln gar nicht notwendig wäre, da der Strom von 
 dort in den Südenhinein an der Stelle sowieso nicht realisiert 

 werden könnte. Denn die WesterkappelnerLeitungen für nur 
zum Kraftwerk nach Ibbenbüren und in die südlichen Regionen 

 umOsnabrück, nicht aber als Durchleitung in die südlichen 
 Bundesländer. Fraglich ist auch, obdie durchgeleiteten 

Strommengen in Westerkappeln überhaupt ohne Ausbau 
 verarbeitetwerden könnten – zumal auch kein 

Leitungsausbau nach Westerkappeln vorgesehen ist.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG, einschließlich der 
Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. BBPlG. Die Umspannanlage ist nicht 
Gegenstand des Untersuchungsrahmen zum ROV. Diese 
Entscheidung wurde widerholt dorch das Amt für regionale 

  Landesentwicklung bestätigt. Die Umspannanlage wird dazu 
benötigt, um 110-kV-Leitungen, die den Onshore-Windstrom in der 
Region aufnehmen, mit dem 380-kV-Übertragungsnetz zu 
verbinden. Das vorhandene 110-kV-Hochspannungsnetz stößt 
aufgrund der zunehmenden Einspeisung von aus erneuerbaren 
Energien, dezentral erzeugtem Strom, u.a. durch Windenergie, in 
der Region an seine Grenzen. Die Westnetz GmbH hat 
zwischenzeitlich diesbezüglich einen Netzengpass veröffentlicht.  
Durch den Bau der UA Merzen wird die durch EE Anlagen erzeugte 
Energie auf 380-kV-Netzebene transformiert – und im Weiteren 
über das Transportnetz von Amprion abgeführt. Der 110-kV-
Netzengpass ist damit beseitigt. Die Übertragungsnetzbetreiber 
und Verteilnetzbetreiber sind gesetzlich dazu verpflichtet, 
entsprechend identifizierte Netzengpässe schnellstmöglich 

  aufzulösen.  Im Raum Merzen verlaufen bereits jetzt 110-kV- 
und 380-kV-Leitungen, wobei die Spannungsebenen jedoch nicht 
miteinander verknüpft sind. Aus diesem Grund ist dieser Raum, 
unabhängig vom antragsgegenständlichen Vorhaben, für die 
Umspannanlage vorherbestimmt. Die geplante Umspannanlage in 
Merzen dient daher zunächst vorrangig der Ableitung der durch EE 
Anlagen erzeugten Energie über das vorhandene 380-kV-
Höchstspannungsnetz. In diesem Zusammenhang ist eine 
Steuerung der Lastflüsse zwischen den bereits heute von Merzen 
in drei Richtungen abgehenden 380-kV-Leitungen (Hanekenfähr, 
Wehrendorf und Westerkappeln) erforderlich. Durch die 
notwendige Verknüpfung der sechs Bestandsstromkreise ist die 
Wahl des Standortes der UA Merzen im räumlichen Umfeld des 
vorhandenen „Punktes Merzen“ – an dem sich die 

 Bestandsstromkreise treffen – notwendig.  Die Summe beider 
Funktionen – Aufnahme von EE Last und Steuerung der Lastflüsse 
– sind unabhängig von der geplanten Leitung Conneforde – 
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 Cloppenburg – Merzen erforderlich.Darüber hinaus gehen auch 
die Grundlagen des NEP von einer Umspannanlage in der Nähe 
des bisherigen Netzverknüpfungspunktes Merzen aus.

sonstige Stellungnahmen Zum Netzverknüfungspunkt Merzen unter Punkt 4.1.2 werden 
 einige allgemeine Angabengetätigt. Diese Angaben reichen 

 aus unserer Sicht bei weitem nicht aus um dieNotwendigkeit 
der Umspannanlage zu untermauern. Dies wird mit keinerlei 

 Netzdatenbewiesen. So wurde der Landkreisverwaltung 
 gegenüber von der Fa. Westnetz vor einigenJahren 

mitgeteilt, dass im Zuge der Ausweitung von elektrischen 
 regenerativen Energien imnördlichen Landkreis Osnabrücks 

kein Ausbau der Infrastruktur notwendig wäre 
 (AngabeRunder Tisch von Vertretern der Fa. Westnetz und 

 Angabe Herr Bruns vom Landkreis). Esmuss festgehalten 
werden, dass in dieser Region mit den Standorten 

 Westerkappeln,Hanekenfähr und Wehrendorf ein sehr 
 engmaschiges Netz an Umspannwerken auf 380kVEbene 

vorhanden ist. Die Begründung, ein zusätzliches und mehre 
 hundert Millionen teuresUmspannwerk nicht weit vom 

Westerkappelner Umspannwerk zu errichten, kann 
 nichtnachvollzogen werden. Auch hier gilt der Grundsatz der 

 Ökonomie, die immer gerne dannangeführt wird, wenn es um 
ein paar Kilometer Leitungsbau geht. Fraglich ist auch, ob 

 essich bei dem Netzverknüfungspunkt nicht um eine rein 
 notwendige Schaltanlage handelt, mitder Stromflüsse 

zwischen den verschiedenen Trassen geschaltet werden 
 müssen und mandie Umspannanlage nur einbezogen hat, 

 um diesen Punkt nach dem BimSchG Verfahrenohne 
Einbezug in das Rumordnungsordnungsverfahren durchsetzen 
zu können.

Zunächst ist festzustellen, dass die Umspannanlage Merzen nicht 
Gegenstand des vorliegenden Raumordnungsverfahrens ist.  Mit 
der Festlegung des räumlichen und sachlichen 
Untersuchungsrahmens durch das ArL vom 20.11.2015 wurde die 
UA nicht mit aufgenommen, da sie nicht raumordnungsrelevant ist. 
 
Im Rahmen des Runden Tisches wurde dargelegt, dass die 
erzeugte Leistung u.a. aus den zahlreichen Windparks im 
Landkreis Osnabrück, den Leistungsbedarf in der Region 
übersteigt. Dies hat zur Folge, dass die überschüssige Leistung 
über große Entfernungen vom Erzeugungsort zu anderen 
Verbrauchsorten transportiert werden muss – Stichwort: Nord-Süd-
Transport. Für diesen weiträumigen Transport sind die regionalen 
Verteilnetze – hier 110-kV-Hochspannungsebene – nicht 
ausgelegt. Daher muss die überschüssige Leistung auf eine höhere 
Spannungsebene transformiert und in das Übertragungsnetz der 

  Amprion GmbH eingespeist werden. Die Westnetz GmbH, als 
BetreiberinBetreiberin des regionalen Verteilnetzes, hat diesem 
Umstand Rechnung getragen und zwischenzeitlich einen 
sogenannten Netzengpass ausgewiesen. Dieser soll durch den 
Bau der neuen Umspannanlage Merzen mit Ankopplung an das 

   Übertragungsnetz überwunden werden. Im übrigen hat das 
Amt für regionale Landesentwicklung im Nachgang des Runden 
Tisches am 15.11.2016 erneut entschieden, dass die 
Umspannanlage nicht mit ins Raumordnungsverfahren 
aufgenommen wird. Demzufolge wird die Umspannanlage nicht im 
weiteren Raumordnungsverfahren berücksichtigt.
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sonstige Stellungnahmen Auf der Karte in den Bereichen Tütingen, Grovern, Westerholte 
 bis zum Giersfeld sind EigenundGemeinschaftsjagdbezirke 

Arens-Fischer, Große-Hamberg, Grote, Meyer, Meyer 
 zuStarten, Rickelmann, Rüssel, Schmidt-Ankum, Schulte-

 Geers. Die Karte ist bewusst großheraus gezogen um die 
weitläufige Wildaktivität besser dazustellen, die bis in die 

 Maiburg in„Klein Bockern“ über den Staatsforst „Trimm Dich“ 
 hereinreicht. Fernwechsel (Gelbdargestellt) zwischen den 

vergleichsweise großen Waldbereichen (in Rot dargestellt) 
 vonReh-, Dam- und Schwarzwild, sowie weitere Wildarten. In 

 Blau die wahrscheinliche Fluchtder Stromtrasse. In Magenta 
sind Bereiche zur Schonung des Wildes markiert. 

 DieseBrachflächen werden einer besonderen Hege 
 unterstellt, sodass sich seltene Arten erholenkönnen.

Es ist keine artenschutzrechtlich relevante Wirkung von 
Stromtrassen auf die genannten Arten bekannt.  Konkrete 
Aussagen zu den Wirkungen des Projektes auf die relevanten 
Arten und die Definition notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung lassen sich erst vor dem Hintergrund der später 
vorliegenden Feinplanung im Rahmen des folgenden 
Planfeststellungsverfahrens ableiten

sonstige Stellungnahmen Auf der Karte im Bereichen Walsum, Alt-Rüssel und Tütingen, 
 entlang des „Alhauser Straße“und „Wehberger Straße“ ist die 

Hegegemeinschaft Walsum und Alt-Rüssel 
 unterwegs.Fernwechsel (Gelb dargestellt) zwischen den 

 vergleichsweise großen Waldbereichen (in Rotdargestellt) 
von Reh- und Damwild, sowie weitere Wildarten. In Blau die 

 wahrscheinlicheFlucht der Stromtrasse. In Magenta sind 
Bereiche zur Schonung des Wildes markiert. 

 DieseBrachflächen werden nur einmal im Jahr bejagt, sodass 
 sich seltene Arten erholen können.Hinzu kommt der Lordsee 

mit den umfangreichen Flugwildarten.

Es ist keine artenschutzrechtlich relevante Wirkung von 
Stromtrassen auf die genannten Arten bekannt.  Konkrete 
Aussagen zu den Wirkungen des Projektes auf die relevanten 
Arten und die Definition notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung lassen sich erst vor dem Hintergrund der später 
vorliegenden Feinplanung im Rahmen des folgenden 
Planfeststellungsverfahrens ableiten
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sonstige Stellungnahmen Der Photovoltaik-Generator auf dem Dach besteht aus 
 einzelnen, miteinander verschaltetenPhotovoltaikmodulen, 

die Photovoltaikmodule ihrerseits aus einzelnen Solarzellen, 
  dieebenfalls miteinander verschaltet werden.Die 

Verschaltung geschieht in Reihe bzw. Serie: Wie 
 hintereinander angeordnete Batterien ineiner Taschenlampe 

steigern auch seriell geschaltete Solarzellen bzw. 
 Photovoltaikmoduleden Strom auf die erforderliche 

elektrische Spannung – sei es für die Einspeisung 
 insöffentliche Netz, sei es für den Verbrauch durch 

 Haushalts- oder andere Geräte undMaschinen im 
 Eigenverbrauch.Wird allerdings eines der Elemente in der 

 Reihe – im sogenannten String – durch Defektoder 
Abschattung blockiert, wird auch der in den vorgelagerten 

 Elementen produzierteSolarstrom nicht 
 weitertransportiert.Dies zieht zwei Folgen nach sich: Die 

 Verschattung droht den Output der Photovoltaikanlagezu 
 blockieren und so den Ertrag zu mindern.Sie kann an der 

Blockade-Stelle einen Elektronenstau mit Hot Spot, theoretisch 
 hoheHitzegrade und im Extremfall sogar brandgefährliche 

 Störlichtbögen erzeugen.Letzteres allerdings v.a. in der 
Theorie. In der Praxis konnten Photovoltaikanlagen 

 nachRecherchen der vom TÜV Süd und der Branddirektion 
 München geführten Arbeitsgruppe PVBrandsicherheit auch 

bei überregional bekannt gewordenen Brandereignissen nicht 
  alsBrandursache bestätigt werden.Die Verschattung einer 

Solarzelle oder eines Photovoltaikmoduls im String verhindert 
 dieWeiterleitung des vorgelagerten Solarstroms. Liegt die 

 verschattete Zelle am Ende desStrings, blockiert sie den 
 gesamten im Modul produzierten Strom.Außerdem mindert 

das betroffene Bauteil – sei es eine verschattete Solarzelle 
 oder ein imSchatten liegendes Modul – den Strom, den alle 

  nachgeschalteten Elemente erzeugenkönnen.Der Grund: 
Bei der Reihenschaltung fließt durch alle Zellen oder Module 

 eines Strangs stetsdieselbe Stromstärke (gemessen in 
 Ampere). Fällt die Stromstärke in einem Element, sinktauch 

 die aller anderen Strangelemente auf dieses Niveau.Die 
Verschattung einer Solarzelle oder eines Photovoltaikmoduls 

 im String beeinträchtigt dieStromausbeute der Anlage also 

Beeinträchtigungen eines Grundstücks durch den Bau und Betrieb 
der neuen Höchstspannungsleitung wird die Vorhabenträgerin 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entschädigen. Hierzu 
gehört auch eine Prüfung der Entschädigungspflichtigkeit 
nachgewiesener Ertragsminderungen von Photovoltaik- und 
Sonnenkollektoranlagen durch Freileitungsverschattung aufgrund 

  des Vorhabens. Die Klärung des Vorliegens eines 
entsprechenden Entschädigungsanspruchs erfolgt, außerhalb des 
Raumordnungsverfahrens. Zu beachten ist jedoch, dass eine der 
Leitungserrichtung zeitlich nachfolgende Anlagenerrichtung eine 
Entschädigungspflicht wegen etwaiger Verschattungswirkungen 

  ausschließt. Aufgrund der voraussichtlichen Abstände 
möglicher Maststandorte von den genannten Häusern, des 
Einsatzes von Stahlgittermasten, sowie des voraussichtlichem 
Einsatzes eines  Erdkabels im Bereich Ankum, werden 
voraussichtlich keine scharfen, sondern eher diffuse 
Verschattungseffekte hervorgerufen. Genauere Einzelheiten 
(Auswirkungen) können erst nach Festlegung der Maststandorte im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.
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 auf zwei Arten beeinträchtigt: Sie verhindert dieWeiterleitung 
des vorgelagert produzierten Solarstroms; und sie mindert die 

  Stromerzeugungder nachgeschalteten Elemente.Beide 
Beeinträchtigungen – verhinderte Weiterleitung vorgelagert, 

 verminderte Produktionnachgelagert – sind potentielle 
 Quellen für erhebliche Ertragseinbußen.Blockade Stromfluss: 

Liegt das verschattete Modul am Ende eines Strings, blockiert 
  es dengesamten im Strang produzierten Strom.Bei einer 

kleineren Aufdach-Photovoltaikanlage von 16 Einzelmodulen, 
 die in zwei Strings zuje acht Modulen angeordnet sind, kann 

 die Verschattung eines einzigen hoch im Stringliegenden 
Solarmoduls somit vorübergehend die halbe Solarstrom-

  Produktion derPhotovoltaikanlage lahmlegen.Reduktion 
String-Stromstärke: Auch die Teilverschattung des ersten 

 Moduls eines Strangsverringert vorübergehend die 
Stromproduktion. Selbst wenn die Verschattung nur wenige 
Prozent der gesamten Anlagenfläche betrifft, kann das 

 teilverschattete Modul den Strom indiesem String auf ca. ein 
Viertel der Normal-Stärke drücken. Die Gesamtleistung der 

 PVAnlagefällt in diesem Beispiel jedoch nur um rund ein 
 Drittel, weil der zweite Modulstrangvom Ertragsverlust im 

 ersten Strang nicht betroffen ist.Mithin: Die mögliche 
Ertragseinbuße durch Verschattung einzelner Elemente ist 

 kaum zuüberschätzen. Das Zusammenschließen der Module 
 zu mehreren Strängen hilft aber, dieEinbußen möglichst 

 gering zu halten.Etwas näher heran: Auf subatomarer Ebene 
 stellt sich die Verschattung folgendermaßen dar.Das 

Sonnenlicht erzeugt in Solarzellen freie Elektronen. Die 
 negativen Elementarteilchen, dieum die Atomkerne des 

Siliziums kreisen, nehmen die Energie der einschlagenden 
 Photonenauf und lösen sich, dadurch angeregt, aus der 

 Bindung an den Kern. Freie Elektronen – dasist die 
Voraussetzung dafür, dass in der Solarzelle Strom fließt. Wird 

 die Sonneneinstrahlungnun durch Schatten gemindert, 
entstehen in der Zelle weniger Elektronen, der Fluss 

  wirdbehindert.Anders gestaltet sich die Situation in den voll 
 beleuchteten Solarzellen davor. In ihnenerzeugt das Licht 

eine Vielzahl freier Elektronen, die in die Richtung der 
 verschatteten Zelledrängen. Damit trifft am Übergang von der 
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 bestrahlten zur abgeschatteten Zelle ein starkerauf einen 
schwachen Elektronenstrom. Es fließen mehr Elektronen zu 

 als ab. Das verursachtunweigerlich einen Elektronenstau – 
 genauso, wie sich in einem verstopften Gartenschlauchdas 

Wasser staut. Man spricht deshalb auch vom 
 „Gartenschlaucheffekt“.Vom Stau zur Hitze: Beim 

Gartenschlaucheffekt sammeln sich vor der Sperrung 
 Elektronenund erzeugen Druck (im Vergleich die 

 Wasserbeule vor der Verstopfung desGartenschlauchs). 
Solange die Zelle im Schatten liegt, nimmt der Druck zu: 

 Dieunverschatteten Zellen drücken kontinuierlich Elektronen 
 nach. Während sich der Druck imGartenschlauch aber in 

einer Verformung des Materials zeigt, erzeugt er 
 imSolarzellenstrang, in dem den Elektronen der Ausweg in 

  die Verformung versagt ist, eineErwärmung.Am 
Zelleneingang nimmt die Anzahl der Elektronen durch den 

 Stau kontinuierlich zu, imZelleninneren indes bleibt die Zahl 
 der Elektronen (aufgrund der Verschattung) unverändertklein. 

Es entsteht zwischen Zelleneingang und Zellenkern eine 
 unterschiedlicheElektronenkonzentration. Diesen 

Konzentrationsunterschied bezeichnet der 
 Elektrotechnikerals Stromspannung (gemessen in Volt), – die 

 hier negativ ist, weil die negativ geladenenElektronen 
 überwiegen.Wie der Spannungsanstieg durch den 

Elektronenstau abläuft, bestimmt nun die 
 elektrischeKennlinie der Solarzelle. Zunächst verläuft der 

 Anstieg lange kontinuierlich; plötzlich abersteigt die 
Spannung explosionsartig an – sie bricht durch, wie der 

 Elektrotechniker sagt.Beim Gartenschlauch würde das 
bedeuten: der Schlauch ist geplatzt. Im PV-Module bzw. 

 imSolarzellenstring hingegen steigt die Spannung in der 
 verschatteten Solarzelle abrupt um dasZwanzig- bis 

Deißigfache an. Die Spannung kann aber in keine gerichtete 
 Bewegung – i.e.elektrischen Strom – umgewandelt werden. 

 Das verhindert die verschattete Solarzelle, daselektrische 
 Nadelöhr.Die Elektronen sitzen mit ihrer Bewegungsenergie 

 damit an Ort und Stelle fest. Das führtdazu, dass sie 
aneinander prallen, sich gegenseitig anstoßen und auf diese 

 Weise Wärmeerzeugen – je mehr Elektronen beteiligt sind, 
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umso heißer wird es. Im dramatischen Extrem verursacht der 
Elektronenstau also eine Spannungsspitze mit Überhitzung, 

 den gefürchtetenHot Spot – engl. für „heißer Punkt, heiße 
 Stelle“.Gefahr Hotspot: Durch Hotspots kann die 

 Verkapselung der PV-Module beschädigt oder diebetroffene 
Zelle zerstört werden. Bei temperaturempfindlicher Umgebung 

 besteht in derTheorie sogar Brandgefahr. Um Schäden zu 
verhindern, bauen Modulhersteller 

 technischeSicherungsmaßnahmen, so genannte 
 Bypassdioden in Solarmodule ein. Wird bei derMontage der 

Module zudem auf eine angemessene Entfernung zu 
 entzündlichen Ma-terialiengeachtet, ist auch die Brandgefahr 

 gebannt.Zu hohe Temperaturen können jedoch den 
 Wirkungsgrad des Siliziums heruntersetzen – dieoptimale 

Betriebstemperatur eines Photovoltaikgenerators liegt bei rund 
 25 ° C.Bei höheren Temperaturen nimmt die 

Solarstromproduktion merklich ab.
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sonstige Stellungnahmen Alle in dieser Einwendung genannten Reviere partizipieren 
 jagdlich an der landschaftlichreizvollen und wildbiologisch 

wertvollen Feld-Wald-Struktur der Ankumer Höhe. Es handelt 
sich hierbei um den einzigen bewaldeten Höhenzug im weiten 

 Umkreis. Der Bau eineretwaigen Überlandleitung würde zum 
einen das Landschaftsbild zum anderen aber auch 

 dieHabitatsstruktur der gesamten Gegend nachhaltig 
 irritieren. Insbesondere auch, weil eineTrassenführung durch 

mehrere geschlossene Waldgebiete notwendig würde (siehe 
 folgendeAbbildungen). Gerade die Gebiete der Reviere 

 bilden zusammen einen eigenen wertvollenVerbund von 
bewaldeter Fläche und Feldflur, der in seiner Gesamtheit 

  einzigartig in derUmgegend ist.Die folgenden Grafiken 
zeigen hierzu exemplarisch die von der Jägerschaft 

 identifiziertenFernwechsel des Schalenhochwildes. Diese 
 Fernwechsel orientieren sich deutlich sichtbar ander 

vorhandenen Waldstruktur und stellen eine direkte Verbindung 
 mit den Waldgebieten der„Maiburg“ bei Fürstenau her. Es 

verwundert somit wenig, dass eben dieser Gesamtraum 
 derAnkumer Höhe das Kerngebiet der „Damwild-

 Hegegemeinschaft Bersenbrück“ bildet. EineStörung der 
Fernwechsel bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in die 

 Habitate derjeweiligen Wildarten – vor allem des Dam- und 
 Schwarzwildes und wird deshalbgrundsätzlich abgelehnt. Zu 

erwarten sind in der Folge einer etwaigen Störung 
 derHabitatsstrukturen deutliche Erschwernisse in der 

 Populationskontrolle der Schalenwildartenund folglich 
steigende Schäden auf den landwirtschaftlichen Kulturflächen. 

 JeglicheBebauung der Feldflur und Waldgebiete sind 
 abzulehnen, da sie eine weitere Einschränkungdes 

Lebensraums der Niederwildarten und schwere Einschnitte für 
 die Flugwildartenbedeuten würde, vor allem aber würde der 

Bau einer Überlandstromtrasse 
 sämtlicheNaturschutzbemühungen der letzten Jahrzehnte 

 konterkarieren.In wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet jedwede 
 Beeinträchtigung der Revier- bzw.Bestandsqualität deutliche 

Einbußen beim Pachtzins. Insbesondere Revieren 
 mitHochwildbestand droht ein immenser Wertverlust durch 

 die skizzierten Beeinflussungen.Dass die Prüfung und 

Die Aussage wird zur Kentniss genommen. Vor Errichtung der 
Leitung ist es erforderlich, im Leitungsschutzstreifen alle Gehölze, 
die aufgrund ihrer Höhe eine Beeinträchtigung oder Gefährdung 
der neuen Leitung verursachen könnten bzw. bei deren Errichtung 
stören, zu entnehmen, oder „auf-den-Stock-zu-setzen“. Die 
gesamte Maßnahme unterliegt der Kontrolle der ökologischen 

 Baubegleitung. Nach Abschluss der Baumaßnahmen und 
Ausführung der Gehölzrückschnitte wird eine Biotopmanagement-
Planung zur Pflege des Trassenbewuchses in Abstimmung mit den 
zuständigen Fachbehörden erstellt. Für die Schutzstreifen im Wald 
wird dabei das Ziel verfolgt, einen gestuften Waldrand zu 
entwickeln. Durch Einzelrückschnitte wird ein Überschreiten der 
zulässigen Wuchshöhen dauerhaft unterbunden. Langsam 
wüchsige Strukturen werden gefördert. Langfristig wird sich so auf 
Forstflächen im Schutzstreifen eine niederwaldige Struktur 
herausbilden, die stufenweise in den umliegenden Baumbestand 
übergeht. Die Flächen können, abgesehen von einer 
Wuchshöheneinschränkung, weiterhin forstwirtschaftlich genutzt 

 werden.Bei Freileitungen muss daher für den sicheren 
Leitungsbetrieb i.d.R. lediglich eine Wuchshöhenbeschränkung in 
Waldgebieten beachtet werden, die weiterhin eine nieder-
waldähnliche Bewirtschaftung bzw. die Ausbildung von naturnah 
gestuften Waldrändern ermöglicht.  Nach Ansicht der 
Vorhabenträger sind keine dauerhaften Auswirkungen im Sinne der 
Ausführungen in der Einwendung z.B. auf die Lebensräume, die 
genannten Wildtierarten, die Jagdausübung sowie Flurschäden auf 

  landwirtschaftlichen Flächen zu erwarten.  Der wirtschaftliche 
Verlust durch Eingriff in den Baumbestand sowie die künftigen 
forstwirtschaftlichen Einschränkungen werden auf Grundlage der 
aktuellen Waldbewertungsrichtlinien von einem Sachverständigen 
bewertet. Im Rahmen des Leitungsrechtserwerbs erhalten die 
Berechtigten eine entsprechende Entschädigung.
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Planung Amprions die vorgenannten Aspekte vernachlässigt 
 bzw.vorsichtshalber gar nicht berücksichtigt, lässt an der 

 planerischen Kompetenz und Sorgfaltdes Netzbetreibers 
zweifeln. Die besondere landschaftliche und biologische 

 Bedeutung derWald-Feld-Struktur der gesamten Ankumer 
 Höhe ist gänzlich vernachlässigt worden. DieseTatsache ist 

jedoch vor allem in der Abwägung mit anderen möglichen 
 Trassenkorridorenkeinesfalls unwichtig, sondern stellt – ganz 

im Gegenteil – ein massives Argument gegen 
 den„Vorzugskorridor“ dar.

sonstige Stellungnahmen Auf der Karte im Bereich Druchhorn, entlang der Ahauser 
 Straße ist im Druchhorner Feld dieHegegemeinschaft 

Druchhorn unterwegs. Fernwechsel (Gelb dargestellt) 
 zwischen denvergleichsweise großen Waldbereichen (in Rot 

 dargestellt) von Dam- und Schwarzwild, sowieweitere 
Wildarten. In Blau die wahrscheinliche Flucht der Stromtrasse.

Es ist keine artenschutzrechtlich relevante Wirkung von 
Stromtrassen auf Dam- und Schwarzwild bekannt.  Konkrete 
Aussagen zu den Wirkungen des Projektes auf die relevanten 
Arten und die Definition notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung lassen sich erst vor dem Hintergrund der später 
vorliegenden Feinplanung im Rahmen des folgenden 
Planfeststellungsverfahrens ableiten
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sonstige Stellungnahmen Der Verlust lokaler Identität ist dabei ein nicht zu 
 unterschätzendes Argument, vor allem,wenn diese – wie im 

Falle Ankums – mit religiöser Verbundenheit zusammentrifft. 
 ModerneAuffassungen von Gesundheit basieren mittlerweile 

 allesamt auf den medizin-soziologischenArbeiten A. 
Antonovskys (1991) zur Salutogenese, in deren Kern sich 

 Gesundheit als einprozesshafter Zustand einer Abwägung 
 einwirkender Stressoren und diesengegenüberstehenden 

Ressourcen auf physischer, psychischer und sozialer Ebene 
 darstellt.Das Ergebnis bildet das sog. Kohärenzempfinden ab 

 (oder moderner: das Coping), dasbeschreibt, wie 
sinnhaft/sinnvoll, versteh- und handhabbar das Leben 

 empfunden wird. Indiesem Denkmodell sind neben 
personalen Ressourcen auch außerpersonale 

 Ressourcen(z.B. Lebensstrukturen) bedeutsam, die helfen 
 können, einwirkenden Stressoren zubegegnen. Lokale 

Identität, wie oben beschrieben, hilft maßgeblich, die 
 Lebenswelt zustrukturieren und hebt massiv das 

Kohärenzgefühl – sprich das Maß an Gesundheit 
 derMenschen – dadurch, dass wiederkehrende Strukturen 

 religiöser wie auch weltlicherTraditionen den jeweiligen 
unvorhersehbaren Stressoren des Lebens entgegengesetzt 
werden können. In ihrem Vollzug bieten diese Traditionen 

 neben Verlässlichkeit auchpsycho-soziale Ressourcen an 
(u.a. Vernetzung mit anderen Menschen, 

 Kommunikation,Erfolgserlebnisse etc.), die eine hohe 
 Bedeutung für das Wohlbefinden/Kohärenzempfindenhaben 

und damit tragende Säulen einer gesunden Lebensführung 
sind.

Kennntisnahme.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Kirche, Religion und 
  HeimatKriterium/Betroffenheit:Die Kirche spielt in der 

Gemeinde Ankum eine bedeutende Rolle in zweierlei 
 Hinsicht:Zum Einen basiert ein Großteil des Kultur- und 

 Freizeitangebots auf Initiativen der Kirche. Soist das 
Jugendzeltlag längst eine generationsübergreifende Institution 

 geworden, die jedochnoch immer in einem engen 
 Zusammenhang zur Religionsausübung steht.Einen hohen 

Stellenwert nimmt gerade die kirchliche Jugendarbeit in Ankum 
 ein, die inverschiedenen Gruppen und Verbänden organisiert 

 ist: KLJB, Ministranten, Aktivkreis,Gruppenleiter und in 
Ankum auch die Kolping-Jugend. Daneben gibt es viele 

 weitereProjektgruppen und Initiativen in denen sich 
 Jugendliche und Kinder ehrenamtlicheinbringen. Die Jugend 

vertritt ihre eigenen Interessen und die Interessen von Kindern 
 undJugendlichen in den Gemeinden. Sie gestalten und 

 betreuen Räume für Kinder undJugendarbeit. Sie machen 
Angebote der Jugendarbeit und Jugendbildung zum Beispiel 

 durchvielfältige kulturelle, traditionelle und religiöse 
 Veranstaltungen aber auch Freizeitangebote,Fahrten, 

Fortbildungen und vieles mehr. Sie bilden jeweils vor Ort eine 
 lebendigeGemeinschaft von Kindern und Jugendlichen. Die 

 Jugendarbeit findet in erster Linie aufOrtsebene statt. Die 
Ausbildung der Ministranten sowie die Gruppenangebote für 

 Kinder undJugendliche sind in jeder Gemeinde organisiert. 
 Im Übergang vom Kind zum Gruppenleiterist der „Aktivkreis“ 

verortet, der sich auf Ebene der Pfarreiengemeinschaft trifft 
 und beiverschiedenen Angebote mitwirkt. Einzelne Angebote 

 werden in Kooperation der Gruppenuntereinander für die 
gesamte Pfarreiengemeinschaft organisiert. Die 

 Jugendverbände sindauf der Dekanatsebene miteinander 
 vernetzt.Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch 

 die „weltliche“ Bedeutsamkeit derumfassenden Jugendarbeit, 
die – wie z.B. im Jugendzeltlager – dem Tutorenprinzip folgt 

 undein wertvoller Beitrag zur Werte-, Demokratie- und 
 Mündigkeitserziehung ist. Wie hilfreichhierbei Religion und 

weltlicher Nutzen (gerade im strukturschwachen ländlichen 
 Raum)ineinandergreifen zeigt u.a. das Beispiel der 

 Kolpingfamilien:Die Kolpingsfamilien in Ankum, Eggermühlen 

Kenntnisnahme.

Seite 424 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

 und Kettenkamp verstehen sich alsfamilienhafte 
Gemeinschaften und leben vom partnerschaftlichen 

 Miteinander derGenerationen. Sie möchten Menschen Mut 
 machen, sich auf ihre Gemeinschaft einzulassen,um 

gemeinsames Handeln als eine Bereicherung für ihr Leben zu 
 erfahren. Sie bemühensich, aus den Wertvorstellungen 

Adolph Kolpings für ihre Kolpingsfamilien Lehren zu 
 ziehenund ihre Ziele danach ausrichten. Die Kolpingsfamilien 

 sind ein Teil des KolpingwerksDeutschland, die ihr Programm 
vornehmlich für die Menschen im lokalen 

 Nahbereichgestalten. Darüber hinaus werden Bildungs- und 
 Reiseveranstaltungen auch auf Ebene derDiözese, der 

Pfarreiengemeinschaft oder des Bezirkes „Altdekanat 
 Fürstenau“ durchgeführt.Die Vorstände und Mitarbeiterinnen 

 bzw. Bezirksfrauen der „KatholischenFrauengemeinschafts“-
Verbände planen die Jahresprogramme ortsbezogen und 

 gemeinsamauf Ebene der Pfarreiengemeinschaft. Alle 
Frauen sind eingeladen, an den 

 Veranstaltungenteilzunehmen. Die Termine werden 
 regelmäßig in den Pfarrnachrichten (Dreiklang) und inder 

 Tagespresse veröffentlicht.Eine besondere Beziehung zur 
Kirche hat sich in Ankum durch das mutige Wirken von 

 PaterBenninghaus entwickelt, der als bedeutende 
 Persönlichkeit im NS-Widerstand zu hoherhistorischer 

Bekanntheit gelangt ist. Die Oberschule Ankums trägt daher 
  den Schulnamen„August Benninghaus Schule“.Zum 

Anderen symbolisiert das über 500 Jahre alte Kirchenbauwerk 
 der St. Nikolaus-Kirchedie hohe Identifikation Ankums mit der 

 Kirche, die sich nicht zuletzt in der Bezeichnung als„Artländer 
Dom“ niederschlägt. Der Volksmund erinnert damit an die 

 vormals historisch hoheBedeutung Ankums in der 
Christianisierung des nördlichen Osnabrücker Landes. 

 Ganzdeutlich ist aber, dass das Kirchenbauwerk längst zu 
 einem Kristallisationspunkt vieler lokalerBräuche und 

Traditionen geworden ist, die längst nicht mehr nur in einem 
 religiösen Kontextstehen. Viele dieser alten und jungen 

 Bräuche sind in den Ankumer Heimatheftenbeschrieben, auf 
die hier nur kurz verwiesen werden kann. Hervorragende 

  Traditionen, miteiner langen Geschichte sind dabei u.a.:- 
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Das „Lienesch Middewintersingen“ am Abend vor Heiligabend 
  (siehe Fotos aus demHeimatheft).- Das „Glockenläuten“ 

(von Hand) zu diversen religiösen, aber auch 
 weltlichenAnlässen. Dabei werden die Kirchenglocken in 

 einem traditionellen, melodischenZusammenhang 
 geschlagen.- Die „Kanonierstradition“ – Die Ankumer 

 Kanoniere sind eine halbkirchlicheGemeinschaft von 
Junggesellen, extra ohne Vereinsstatus, um die Exklusivität 

 derMitgliedschaft zu wahren. Im feinen Traditionsgewand, mit 
 Säbel, hauptsächlich zuFronleichnam, der Erstkommunion, 

 der Firmung und bei Besuch des Bischofs feuerndie 
Kanoniere durch frühmorgendliches Glockengeläut 

 (handgetätigt) undKanonenschüsse Salut. Dieser Brauch 
wurzelt zwischen 1690 und 1730.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Unzureichend berücksichtigtes Gewerbe des 
 OrtesKriterium: In Ankum ist insbesondere handelndes, 

 touristisches, handwerkliches undproduzierendes Gewerbe 
als auch Dienstleistungsgewerbe vorzufinden. Einige 

 dieserGewerbe wären direkt aktiv und einige wären indirekt 
 passiv von einer Stromleitung inderartigen Ausmaße 

 betroffen.Im Kernbereich und einer Randstelle des Ortes ist 
 vor allem das handelnde Gewerbevorzufinden. Dies sind im 

Allgemeinen inhabergeführte Kleinbetriebe und 
 Einkaufsmärkteverschiedener Ketten. Das handelnde 

Gewerbe profitiert von den Einwohnern Ankums 
 undUmgebung, aber auch insbesondere vom 

 Tourismus.Das touristische und das Dienstleistungsgewerbe 
 werden vorwiegend geführt von Hotels,Ferienhöfen, 

Freizeitangeboten (Wellness, Fahrradläden, Golfplatz, etc.) 
 und derGastronomie. Das touristische Gewerbe ist daher 

 vorwiegend auf Langzeit- undKurzzeittouristen angewiesen, 
aber auch von seinen eigenen Einwohnern aus Ankum und 

 derUmgebung, was Freizeitaktivitäten angeht. Die 
 Gastronomie wird von Einwohnern undTouristen beiderseits 

besucht. Diese Gewerbeangebote sind über den ganzen Ort 
 Ankum undauf die ländlichen Bereiche um Ankum 

 verteilt.Das Handwerk und das produzierende Gewerbe 
finden fast ausschließlich in den Misch- 

 undGewerbegebieten statt, welches extra von den anderen, 
 zur Erholung dienenden Bereichen,abgegrenzt 

 ist.Betroffenheit: Bei allen Gewerbearten, die mit Tourismus 
 zu tun haben, wird hier auf dieEinwende „Unzureichend 

berücksichtigte Funktion des Ortes als Tourismus 
 undErholungsregion“ und „Unzureichend berücksichtigte 

 Funktion des Ortes als Freizeit- undErholungsregion“ 
verwiesen. Das touristische Gewerbe würde, wie zuvor 

 erläutert, massivunter dieser großen Stromtrasse leiden, 
 sodass im größeren Umfang wirtschaftlicheEinbrüche zu 

 erwarten sein dürften.Das Dienstleistungsgewerbe, aber 
auch das Handwerk, würden passiv unter der 

 Stromtrasseleiden, wenn das touristische Gewerbe ausfiele 
 oder stark zurückgehen würde. Es gibtAbhängigkeiten 

zwischen Handwerk und Tourismus. Das Ausmaß wird schwer 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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  zu beziffernsein.Das Handwerk und das produzierende 
 Gewerbe, welches aktuell vor Ort angesiedelt ist,würde in 

Teilen durch die Leitung in seiner weiteren Entwicklung 
 gehemmt werden. So kannauf einem Grundstück mit einer 

solchen Leitung nicht mehr so gebaut werden, wie es 
  ohneLeitung möglich wäre.Noch schlimmer träfe es die 

Vorentwicklung des Ortes hinsichtlich des Handwerks und 
 desproduzierenden Gewerbes in der Hinsicht, dass die 

 Erweiterungsflächen im Osten Ankums anwesentlicher 
Attraktivität verlören. Die Hemmnisse zum Kauf eines 

 Grundstückes mitüberspannter Leitung sind beachtlich. Die 
Investoren würden sich sehr zurückhalten und 

 dieGrundstückspreise würden dadurch massiv sinken. Die 
 Grundstücke wären verloren für dasGewerbe. Ein Investor, 

der auf der Süd-Westlichen Seite in Kürze bauen wollte, hat 
 bereitsangekündigt sich zurückziehen zu wollen. Die Leitung 

 würde genau über seine geplante Hallemit Büros verlaufen. 
Hierdurch würden Arbeitsplätze zunichte gemacht. Der 

 Investor kannsein bereits erworbenes Grundstück nicht mehr 
 zu marktüblichen Preisen veräußern. Schonbevor die Leitung 

in Realisierung geht, hat es hier einen massiven 
 Kapitalschaden gegeben.Hinsichtlich der Betroffenheit sei an 

 dieser Stelle auch nochmals auf den Einwand derIndustrie- 
und Handelskammer Osnabrück/Emsland Frau Hünefeld-

 Linkermann und auf denEinwand der Werbegemeinschaft 
verwiesen.
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sonstige Stellungnahmen Die niedersächsische Landesregierung beschreibt diese 
anerkannten Orte auf 

  derInternetseitehttps://www.mw.niedersachsen.de/startseite/
 themen/wirtschaft/tourismus/tourismuspolitik/gesundheitstouri

smus/kurorte_und_heilbaeder/kurorte-und-heilbaeder-
  15308.html gesichertam 27.12.2017 wie folgt:Kur- und 

 Erholungsorte in NiedersachsenDie staatlich anerkannten 
Heilbäder, Kurorte, Nordseebäder, Luftkurorte und Erholungs-
 
/Küstenbadeorte bieten mit ihrer medizinischen Kompetenz 

 und der passenden Infrastrukturdie optimalen 
Voraussetzungen für Gesundheit und Erholung während einer 

  Kur oder einesUrlaubs.In Niedersachsen sind 36 Heilbäder 
 und Kurorte (davon 4 mit Doppelprädikat), 7Nordseebäder, 

15 Luftkurorte und 54 Erholungs-/Küstenbadeorte staatlich 
 anerkannt undleisten einen hervorragenden Beitrag zur 

 Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit.Sie bieten 
neben Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen auch weitere 

 gesundheitsorientierteUrlaubsformen an (Wellness, 
Thalasso, gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur, 

 etc.).Das Verfahren der staatlichen Anerkennung von 
 Heilbädern, Kurorten, Luftkurorten,Nordseebädern und 

Erholungs-/Küstenbadeorten ist vom Niedersächsischen 
 Ministerium fürWirtschaft, Arbeit und Verkehr in der 

 Kurortverordnung (KurortVO) geregelt. Daneben dienendie 
"Begriffsbestimmungen - Qualitätsstandards für die 

 Prädikatisierung von Kurorten,Erholungsorten und 
Heilbrunnen" des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. und 

 desDeutschen Tourismusverbandes e. V. in der jeweils 
 gültigen Fassung als maßgeblicheBeurteilungsgrundlage für 

 die Anerkennung und Überwachung der Artbezeichnung.Die 
Abschließende Beurteilung muss daher lauten, dass eine 

 derartige Stromtrasse imeindeutigen Konflikt mit der 
raumordnerischen Funktion der Gemeinde Ankum steht. 

 Daherhätte nicht ein Planungskorridor seit Beginn des 
 Raumordnungsverfahrens über Ankumverlaufen dürfen. Die 

Betroffenheit, die durch eine geplante Stromleitung entstünde, 
 wärevon riesiger Tragweite. Der Ort würde in seiner weiteren 

 Entwicklung nicht nur gehemmt, dieEntwicklung würde 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. Auch die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 

 ermittelt und bewertet.Insgesamt ist die Erholung in der freien 
Landschaft sowie auch die Entwicklung der Erholungsfunktion (z. 
B. durch Schaffung weiterer Angebote) sind daher auch bei 
Realisierung einer Freileitung weiterhin grundsätzlich möglich. 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Raumordnungsverfahrens wurde festgestellt, dass im 
Trassenkorridor der Teilvariante A-Südost östlich von Ankum die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung vorliegen. Damit 
kann die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch 
Überprägung des Landschaftsbilds im Osten Ankums deutlich 

 reduziert werden.Unter Berücksichtigung der insgesamt 
begrenzten Auswirkungen des geplanten Vorhabens ist bei einer 
vertieften Prüfung des Einzelfalls festzustellen, dass auch für die 
Variante A/B eine Konformität mit den Zielen der Raumordnung 
erreicht werden kann. Insofern ergibt sich daraus keine Auswirkung 
auf das Ergebnis des Variantenvergleichs der raumkonkreten 
Belange der Raumordnung sowie auch auf das Ergebnis des 
übergeordneten Vergleichs der Raumverträglichkeit.
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gestoppt und alle bisherigen Anstrengungen zum jetzigen 
 Punkt hinwürden zunichte gemacht. Dazu zählen auch alle 

 Investitionen durch die europäische, diedeutsche und durch 
die niedersächsische Regierung in Ankum. So sind auch 

 geldwerte Mitteldes ArL zur Stärkung der raumplanerischen 
 Funktion in Ankum investiert worden. Darüberhinaus würden 

durch eine solche Stromtrasse der Tourismus, die Hoteliers, 
 dasGaststättengewerbe und handelnde Gewerbe leiden. Es 

 ist zu befürchten, dass die Erlöse jenach Betreiber zwischen 
20 und 80% einbrechen werden (vgl. Einwände der Betreiber). 

 Dasmuss als Existenzgefährdung in großem Ausmaß 
 eingestuft eingeordnet werden. Die ausdem betreffenden 

Gewerbe resultierenden Gewerbesteuereinnahmen würden 
 zudem für denOrt stark einbrechen. Auch die in diesem 

 Gewerbe befindlichen Arbeitsplätze würdengefährdet 
werden. Viele dieser Mitarbeiter in dem Gewerbe arbeiten und 

  wohnen gleichzeitigin Ankum oder der Region.In Summe 
betrachtet würde die geplante Stromleitung den Ort Ankum auf 

 denverschiedensten Ebenen in einen Abwärtsstrudel 
versetzen.
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sonstige Stellungnahmen Der Ort Ankum ist von der Raumplanung LROP und RROP als 
 Standort mit besonderenEntwicklungsaufgabe für Erholung 

 ausgestattet.Im Raumordnungsatlas 
 http://www.oekonomieregionalentwicklung.de/fileadmin/Daten/

 PDF_Dateien/CD_Langfassung_Gesamt_200dpi.pdfwird 
 dazu auf den Seiten 12 bis 14 wie folgt definiert:Mit den 

RROP-Raumordnungskategorien „Standort mit der 
 besonderen EntwicklungsaufgabeErholung“ („E“) und 

„Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt“ gibt es in 
 Niedersachsenzwei weitere, der Funktionszuweisung „F“ 

sehr ähnliche Festlegungsmöglichkeiten 
 fürstandortbezogene touristische Entwicklungsschwerpunkte. 

 An diesen Standorten soll - andersals bei den „F“-
Standorten - die Nah- und Kurzerholung im Vordergrund 

 stehen. Da sichhieraus - abgesehen von der 
Aufenthaltsdauer bei Übernachtungen - keine Kriterien 

 ableitenlassen, ist die Abgrenzung der beiden 
 Raumordnungskategorien von derRaumordnungskategorie 

„F“ nicht einfach und in der jetzigen Form kaum sinnvoll. 
 DieLandesvorgaben fordern jedoch eine Unterscheidung. 

 Deshalb sind im Folgenden beideRaumordnungskategorien 
in ihren Eigenheiten und Abgrenzungsmerkmalen gemäß 

  derLandesvorgaben dargestellt.Raumordnungskategorie 
„Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung“ 

 („E“):Diese Raumordnungskategorie ist wie die 
 Raumordnungskategorie „F“ eine optionalfestlegbare 

Funktionszuweisung, die nur für einzelne Standorte innerhalb 
 einer Gemeindeund des RROP-Planungsraums verwendet 

werden soll. In ihrer Bedeutung ist sie mit 
 derRaumordnungskategorie „F“ weitgehend identisch. 

 Unterschiede ergeben sich gemäß derLandesvorgaben aus 
der Zweckbestimmung: Schwerpunktfunktion der „E“-Standorte 

 sei dieErholung, nicht der Fremdenverkehr. Nach den 
Landesvorgaben ist die Raumordnungskategorie „E“ - anders 

 als die flächigen Raumordnungskategorien zumThemenfeld 
Erholung – eher auf die Siedlungsentwicklung zu beziehen. Sie 

 schließt dabeideutlicher als die Raumordnungskategorie „F“ 
  auch Aspekte der Freiraumentwicklung mitein:� als „E“-

Standorte sollen neben Erholungseinrichtungen auch 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung wird 
in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. Berücksichtigung fanden 
dabei auch die Standorte mit besonderer Entwicklungsaufgabe 
Erholung ("E") sowie die Standorte mit besonderer 
Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr ("F"). Vergleiche hierzu S. 
84ff der Unterlage 5 "Raumverträglichkeitsstudie". Im Zuge der 
RVS ist zu prüfen, ob für das geplante Vorhaben eine Konformität 
mit den Belangen der Raumordnung gegeben ist oder diese 
grundsätzlich erreicht werden kann. Ein qualitativer Vergleich der 
Varianten oder die Bildung einer Rangfolge, wie dies bei der UVS 

 vorgenommen wird, findet dabei nicht statt.Das Ziel „Standorte 
mit besonderer Entwicklungsaufgabe Erholung ("E")“ ist sowohl 
räumlich als auch inhaltlich sehr weit gefasst, sodass eine 
differenzierte qualitative Betrachtung dieses Belangs erforderlich 
ist. Hinsichtlich des räumlichen Bezugs heißt es im Ziel D 3.8 09 
des RROP des LK Osnabrück (2004): "Innerhalb der 
Städte/Gemeinden (...) werden in der Zeichnerischen Darstellung 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Erholung" 
festgelegt". Ob damit das gesamte jeweilige Gemeindegebiet oder 
nur bestimmte Teilgebiete innerhalb der Gemeinden gemeint sind, 
lässt die Definition offen. Die dazu in der Begründung aufgeführten 
Kriterien (wie Attraktivität des Ortsbildes, Infrastruktur, 
Übernachtungsintensität) lassen einen Bezug zur Ortslage 
und/oder zu Schwerpunktbereichen erkennen. Im Zuge der RVS 
wurde daher von einem engeren Bezug auf die Ortslagen 
ausgegangen. Da diese durch keine der Varianten unmittelbar 
berührt werden, wurde für diesen Aspekt keine Betroffenheit durch 
das Vorhaben festgestellt, was eine Gleichrangigkeit der Varianten 

 bedeutet.Legt man eine weite, also das gesamte Gemeindegebiet 
betreffende Auslegung zugrunde, so ließe sich daraus zunächst ein 
Nachteil für die Variante A/B ableiten, welche das Gemeindegebiet 
quert. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Reichweite 
des Vorhabens trotz der visuellen Fernwirkung (insbesondere der 
Masten) begrenzt ist, sodass weite Teile des Gemeindegebiets 

 (insbesondere im Westen) davon unberührt bleiben. Im zweiten 
Satz der Zielformulierung wird festgelegt, dass zum Einen die 
Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle 
Angebot, aber auch die natürliche Eignung der umgebenden 
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 geeignete Standorte fürErholungsflächen gesichert und 
vorausschauend vor Beeinträchtigungen 

  durchkonkurrierende Nutzungen geschützt werden;� durch 
die Schaffung und Weiterentwicklung von 

 Erholungsmöglichkeiten soll dieFunktion von 
Erholungsgebieten gestärkt und ihre Attraktivität gesteigert 

 werden,� da es sich bei den Gebieten mit hohem 
Erholungswert und entsprechend 

 intensiverErholungsnutzung häufig um Landschaftsteile 
 handelt, die aus ökologischer Sicht nurgering oder bedingt 

belastbar sind, sollten an solchen „E“-Standorten 
 insbesondereBelange des Naturschutz und der 

 Landschaftspflege beachtet werden, um denökologischen 
 Wert und den Erholungswert zu erhalten.Des Weiteren 

ergeben sich aus den Landesvorgaben weitere 
 Abgrenzungskriterien:� „E“-Standorte sind innerhalb von 

 Gemeinden festzulegen, in denen die Erholungbesondere 
Bedeutung hat, wenn die natürliche Eignung der umgebenden 

 Landschaftfür Erholung und Freizeit, die Umweltqualität, die 
 Ausstattung mitErholungsinfrastruktur sowie das kulturelle 

 Angebot vorhanden, zu sichern undweiterzuentwickeln sind; 
eine herausragende Fremdenverkehrsbedeutung 

  derGemeinde ist nicht erforderlich;� bei der Festlegung von 
„E“-Standorten ist außerdem auf eine 

 nachweislicheKonzentration von Erholungseinrichtungen, 
 genügend große Einzugsbereiche, guteErreichbarkeit, gute 

 Zugänglichkeit der Erholungslandschaft zu achten;� als „E“-
Standorte sind eher solche Orte auszuwählen, die für Nah- und 

 Kurzerholungvon Bedeutung sind, als „F“-Standorte eher 
bedeutsame Orte für die Langzeit- 

  undKurerholung.Weitere, in den Landesvorgaben genannte 
 Unterscheidungskriterien für „E“- und „F“-Standorte bleiben 

auf Grund fehlender Erläuterungen unklar. Gemäß diesen sind 
 „E“Standorte „infrastrukturell anders ausgestattet oder 

 auszustatten“ als „F“-Standorte.Außerdem sind danach in 
den „E“-Standorten Erholungseinrichtungen, in den „F“-

 StandortenFremdenverkehrseinrichtungen 
schwerpunktmäßig zu sichern, räumlich zu konzentrieren 

  undzu entwickeln.Aus diesen Definitionskriterien kann 

Landschaft für Erholung und Freizeit sowie die Umweltqualität 
gesichert und weiterentwickelt werden sollen. Aufgrund dieser 
inhaltlich weit gefassten Formulierung muss der Bezug des 
Vorhabens zu diesem Belang deutlich relativiert werden, denn 
maßgebliche Faktoren wie die infrastrukturelle Ausstattung und das 
das kulturelle Angebot stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem 

 geplanten Vorhaben. Auch die „natürliche Eignung der 
Umgebung für Erholung und Freizeit“ wird durch das Vorhaben als 
solches nicht insoweit beeinflusst, als dass diese textliche 
Festsetzung, die keinen raumkonkreten Bezug hat, grundsätzlich 
dem Vorhaben entgegensteht.  Das Landschaftsbild wird durch die 
Errichtung der Freileitung zweifelslos beeinflusst. Hierzu sei auf 
das Kap. 5.3.6 (Schutzgutinterner Variantenvergleich für das 
Schutzgut Landschaft) der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 
2A) verwiesen, in dem die Auswirkungen des geplanten Vorhabens 
auf das Landschaftsbild beschrieben werden und die 
variantenspezifischen Beeinträchtigungen ermittelt und im 

 Variantenvergleich einander gegenübergestellt werden. Doch 
abgesehen von der durch visuelle Effekte beeinträchtigten 
Kulissenwirkung der Landschaft  sind auch mit einer Freileitung 
keine weiteren, objektiv messbaren Beeinträchtigungen verbunden, 
welche die "natürliche Eignung der umgebenden Landschaft für 
Erholung und Freizeit" beeinträchtigen könnten. Der tatsächliche 
Flächenverlust ist auf die Standorte der Masten beschränkt und es 
entstehen keine physischen Zerschneidungseffekte (wie 
Unterbrechung von Wegebeziehungen). Die Erholung in der freien 
Landschaft sowie auch die Entwicklung der Erholungsfunktion (z. 
B. durch Schaffung weiterer Angebote) sind daher auch bei 
Realisierung einer Freileitung weiterhin grundsätzlich möglich. 
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Raumordnungsverfahrens wurde festgestellt, dass im 
Trassenkorridor der Teilvariante A-Südost östlich von Ankum die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung vorliegen. Damit 
kann die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch 
Überprägung des Landschaftsbilds im Osten Ankums deutlich 

 reduziert werden. Mit der räumlich wie auch inhaltlich weit 
gefassten Auslegung weist der Belang "Standorte mit besonderer 
Entwicklungsaufgabe Erholung ("E")" eine potenziell größere 
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 abgeleitet werden, in welchem Konflikt dieraumordnerische 
Bedeutung mit dem Leitungsvorhaben steht. Die 

 Buchungszahlen derTouristen in den Hotels in Ankum und 
die Aussagen der Hoteliers belegen zudem, dass 

 dieEntwicklung Ankums eindeutig von der Kategorie „E“ in 
 die Kategorie „F“ führt. Demnachsind hier vor Ort schon viele 

Langzeittouristen auszumachen, die das 
 breiteErholungsprogramm von Ankum und seiner Region 

 nutzen.Entsprechend dem Zitat des Raumordnungsatlas sind 
 Vorrangregionen für Erholunginsbesondere auf seine 

Attraktivität, Umweltqualität und Ausstattung 
 derErholungsinfrastruktur angewiesen und stellen daher ein 

 wesentliches Erkennungsmerkmaldar. Diese 
Erkennungsmerkmale sind darüber hinaus weiterzuentwickeln. 

 Eine geplanteStromtrasse würde genau das Gegenteil 
 bewirken und die bisherigenAktivitäten/Bemühungen in 

Richtung der Kategorie „F“ zunichtemachen. Aber auch die 
 seitJahrzenten erbrachte Arbeit, den Ort in Richtung 

Erholung und Tourismus voran zu bringen, wären durch eine 
Stromtrasse umsonst gewesen – der Ort würde um Jahrzehnte 

 zurückversetzt zu den Anfängen. Dabei hat der Ort Ankum 
 sich gerade in letzten Jahren durcheinen starken Schub in 

 namhaften Heften und Kreise als Tourismusregion etaliert.Als 
staatlich anerkannter Erholungsort wird Ankum in einer Liste 

 von 111 Orten inNiedersachsen etabliert. Die Liste ist in der 
 Anlage dieses Einwandes einzusehen.Wikipedia definiert 

diese Erholungsorte unter Link 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Erholungsortgesichert am 

 27.12.2017 wie folgt:Erholungsort oder staatlich anerkannter 
Erholungsort bezeichnet eine Gemeinde oder 

 einenGemeindeteil, dem aufgrund seiner besonderen 
 Eignung zur Erholung (zum Beispiel imRahmen eines 

Erholungsurlaubes mit einwandfreier Luftqualität) ein 
 entsprechendes Prädikatverliehen worden ist. Dies ist ein in 

 mehreren deutschen Ländern verliehenes Prädikat.In 
Deutschland erfolgt die Anerkennung zum staatlich 

 anerkannten Erholungsort durch daszuständige Ministerium 
des jeweiligen Bundeslandes beziehungsweise durch die 

 Ämter fürregionale Landesentwicklung. Die Anerkennung 

Reichweite auf als die Vorranggebiete für die ruhige Erholung in 
Natur und Landschaft. Das Gewicht dieses Belangs kann daher 
dem des Vorranggebiets für ruhige Erholung in Natur und 
Landschaft gleichgesetzt werden. Insofern wird das spezifische 
Restriktionsrisiko dieses Zieles der Raumordnung als hoch, aber 

 nicht als grundsätzlich entgegenstehend eingestuft. Unter 
Berücksichtigung der insgesamt begrenzten Auswirkungen des 
geplanten Vorhabens ist bei einer vertieften Prüfung des Einzelfalls 
festzustellen, dass auch für die Variante A/B eine Konformität mit 
diesem Ziel erreicht werden kann. Insofern ergibt sich daraus keine 
Auswirkung auf das Ergebnis des Variantenvergleichs der 
raumkonkreten Belange der Raumordnung sowie auch auf das 
Ergebnis des übergeordneten Vergleichs der Raumverträglichkeit.
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 kann sich auch auf eine Gemeinde odereinen Gemeindeteil 
beziehen. Als Grundlage zur Anerkennung dienen 

 dieBegriffsbestimmungen – Qualitätsstandards für die 
 Prädikatisierung von Kurorten,Erholungsorten und 

Heilbrunnen des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. und 
 desDeutschen Tourismusverbandes e. V. Es wird an 

Ortschaften vergeben, deren Luft und Klima laut einem 
 Gutachten Eigenschaftenaufweisen, die der Erholung 

förderlich sind. Dieses Gutachten muss regelmäßig 
 wiederholtwerden. Im Gegensatz zu Luftkurorten und 

 anderen Kurorten müssen in Erholungsortenkeine 
medizinischen Einrichtungen zur Durchführung von 

 Kurmaßnahmen vorhanden sein.Voraussetzung ist jedoch 
 eine auf Tourismus ausgelegte Infrastruktur.Daneben gibt es 

noch staatlich anerkannte Fremdenverkehrsgemeinden, die 
  bestimmtegesetzliche Voraussetzungen erfüllen müssen.Im 

Bundesland Bayern können Gemeinden, die ein staatlich 
 anerkannter Erholungsort sind,nach dem 

 Kommunalabgabengesetz (§7) eine Kurabgabe verlangen.In 
Niedersachsen können Gemeinde auf Grundlage von §9 des 

 niedersächsischenKommunalabgabengesetzes (NKAG) für 
bestimmte fremdenverkehrsbezogene Zwecke 

 einenFremdenverkehrsbeitrag erheben.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Unzureichend berücksichtigte Funktion des 
  Ortes als Tourismusund ErholungsregionKriterium: Die 

Argumente aus dem Einwand „Unzureichend berücksichtigte 
 Funktion desOrtes als Freizeit- und Erholungsregion“ können 

 direkte Auswirkungen auf dieTourismusregion Ankum haben. 
 Ein Rückgang der Wander-, Rad- und Erlebnistouristenwürde 

unweigerlich zum Einbruch der Besucherzahlen bei dem 
 Gastgewerbe führen. Sowürden die Hotels, die Restaurants 

 und auch das gesamte handelnde Gewerbe in Ankumleiden. 
An dieser Stelle wird auf die Einwände von Stammgästen 

 verwiesen, die vorgetragenhaben, wie sie auf eine solche 
geplante Stromtrasse reagieren würden. Viele von den 

 Gästenwürden künftig fernbleiben und sich andere Regionen 
 zum Urlaub suchen. Außerdem seiverwiesen auf die 

Einwände von den Gaststätten und Hotels in Ankum, sowie der 
 Vertretungder Gastronomen (vgl. Einwand Rudi Billenkamp) 

 und dem Einwand der IHK Osnabrück. Vorallem sehr stark 
belastet würden einige Ferienhöfe (vgl. Einwände Buse-Glass 

 und Eilfort-Böcker) in Tütingen, die die Leitung direkt vorm 
 Haus in starker Sichtbeziehung stehenhätten. Darüber 

hinaus wird auf den Investor Georg Dobelmann verwiesen, der 
 in seinemEinwandschreiben angekündigt hat, bei 

 Realisierung einer Stromtrasse Investitionen inMillionenhöhe 
abzuziehen (vgl. Einwand Expo-Börse). Der Investor hat das 

 alte Sporthotelmit Millioneninvestitionen wieder neu 
aufgebaut. Das Hotel ist überregional durch die 

 PSI(Performance Sales International http://psi-
 sporthorses.com/) bekannt und lockt auch immermehr 

Urlaubsgäste an, die die Region erkunden wollen. Auch die 
 Hoteliers des AnkumerKerns verzeichnen immer mehr 

Urlaubsgäste, was den Trend verdeutlich. Der 
 vorgenannteInvestor ist aktuell an einer Millionenplanung zur 

 Stärkung des Dorfkerns und dem Baueiniger Ferienhäuser 
am Ankumer See aufgebrochen, dessen Investition er nun 

 wegen derStromtrasse in Frage stellt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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sonstige Stellungnahmen Das Reiten stellt eine besondere Schwerpunktsportart in der 
 Region dar. Zusätzlich hebenmehrere Zuchtgestüte, die 

jährlich stattfindende und international bekannte PSI, 
 vieleReiterhöfe und private Stallungen die hohe Bedeutung 

 des Reitens, insbesondere für dieGemeinde Ankum (vgl. 
folgende Grafik) hervor. Der wirtschaftliche Nutzen des Reitens 

 ist näherungsweise zu erahnen, wenn diebeträchtliche Zahl 
von Reitschulen, Reitvereinen, Reiterhöfen, Gestüten und 

 privatenPferdehaltern im Zusammenhang betrachtet wird. 
 Ausrüstung, Tiererwerb und zahlreicheDienstleistungen 

(nicht zuletzt auch tiermedizinische) machen einen 
 schätzungsweise sehrhohen Umsatz für die Gemeinde aus, 

die sich klar als Reitergemeinde versteht. Allein die PSI 
generiert jährlich Umsätze in Millionenhöhe. Sekundäreffekte 

 für die Gastronomie, Hotelsund Gaststätten sind von 
 erheblicher Bedeutung.Nicht zu vernachlässigen ist in 

diesem Zusammenhang die Bedeutung des Reitens für 
 dieWahl Ankums als Urlaubsort. Reiterferien sind ein klares 

 Entscheidungsmotiv vor allem fürFamilienurlaube auf den 
 Ferienhöfen.Vergleichbar mit den Motiven für das Wandern 

 zielen auch viele Reiter auf Naturnutzungeiner ästhetischen 
 Landschaft ab.Das Land Niedersachsen, die Region 

Osnabrück, die Samtgemeinde Bersenbrück und 
 dieOrtsgemeinde Ankum investieren seit Jahren in den 

 infrastrukturellen Ausbau desRadwegenetzes. Radfahren ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil der ökologischen (Neu-
 )Ausrichtung, auch im ländlichen Raum. Vorrangig nimmt 

 jedoch das Radfahren einen hohenStellenwert bei der 
Freizeit- und Bewegungs- und Erholungsgestaltung ein. Dabei 

 orientierensich Radfahrer und –wanderer ebenfalls an den 
 gleichen Kriterien bei der Routenwahl wie dieWanderer und 

Wanderreiter, mit dem Unterschied, dass der 
 Fremdenverkehrsinfrastruktureine noch höhere Bedeutung 

 beigemessen wird.Das Internet verdichtet alle 
ausgewiesenen Radwege im Gemeindebereich. So sind bei 

 derGoogle-Suche über 10.000 Ergebnisse zum Thema 
 „Radwege Ankum“ zu finden. VieleToruismusseiten und 

Verbände zeigen Routen durch Ankum auf. 
 Aufhttps://www.bikemap.net/ sind alleine 58 Routen durch 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten sind.
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Ankum zu finden.

sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Unzureichend berücksichtigte Raumplanung 
 bzgl. BunkerIn der Erhebung am Sitterberg befindet sich ein 

 Bunker, dessen Funktion von derBundeswehr in den 90iger 
Jahren aufgegeben wurde. Im Berg befindet sich ein 

 weitverzweigtes Bunkersystem, indem Fernmeldetruppen der 
 Bundeswehr untergebracht waren.Eine Erdverkabelung 

durch diesen Bereich dürfte daher wohl ausgeschlossen sein. 
 BeimAufstellen von Freileitungsmasten in diesem Bereich 

 wäre wohl mit Hindernissen zu rechnensein.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  Einwendungsart: Höhere Masten und die AuswirkungenSollte 
ein Gewerbegebiet östlich Ankums berücksichtigt werden 

 müssen, dann würden dieMasten mit seinen Seilen noch 
höher angeordnet werden. Entsprechende 

 Erkundigungenergaben, dass diese wohl bis zu 20m höher 
 ausfallen würden.Die Betroffenheit für uns Walsumer wäre 

 dadurch noch erheblich vergrößert. Die mächtigenMasten mit 
seinen Seilen lösen eine sehr große Bedrückung und 

 Beklemmung aus. DieAuswirkungen der höheren Seile und 
Masten spielen wohl auch bei der Einwendung der 

 TierundPflanzenwelt eine noch größere Rolle, als es sowieso 
 schon der Fall wäre.Ab 80m Höhe wären wohl auch 

Signalleuchten zur Nachterkennung für Hubschrauber 
 undFlugzeuge anzubringen. Die hieraus noch stärkere 

 Betroffenheit erklärt sich von selbst. Sowürden die noch 
höheren Masten und die noch höheren Seile zusätzlich durch 

 Rotleuchtenhervorgehoben und würden das allgemeine 
 Landschaftsbild noch weiter beeinträchtigen.Dazu sei an 

dieser Stelle auch auf den Sammeleinwand Tourismusregion 
 und Landschaftsbildverwiesen, dessen Betroffenheit 

hierdurch nochmals erhöht werden würde.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Konkrete Aussagen 
über Masthöhen oder Maststandorte können erst im Rahmen der 
Feintrassierung im Planfeststellungsverfahren gemacht werden. 
 
Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde, unabhängig von der hier vorgebrachten Einwendung 
bzgl. des Gewerbegebietes, eine Neubewertung der Engstellen 7 
und 8 erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" 
ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den 
Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen für eine 

 Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher wurde die modifizierte 
Variante A-Südost EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd 
in einem nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. 
Unter Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde darin 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus, was sowohl 
das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

Seite 437 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

sonstige Stellungnahmen Auf der Karte im Bereich Ahausen/Sitter, entlang des „Sitter 
 Weges“ und „Zum Speckbuck“ist im Bereich der Kunkheide 

(Staatsforst) die Hegegemeinschaft Walsum/Rüssel 
 unterwegs.Fernwechsel (Gelb dargestellt) zwischen den 

 vergleichsweise großen Waldbereichen (in Rotdargestellt) 
von Reh- und Damwild, sowie weitere Wildarten. In Blau die 

 wahrscheinlicheFlucht der Stromtrasse. In Magenta sind 
Bereiche zur Schonung des Wildes markiert. 

 DieseBrachflächen werden nur einmal im Jahr bejagt, sodass 
 sich seltene Arten erholen können.Der Staatforst Kunkheide 

wird ebenfalls nur einmal im Jahr bejagt, sodass sich 
 diePopulation des Wildvorkommens sich hier erholen kann.

Es ist keine artenschutzrechtlich relevante Wirkung von 
Stromtrassen auf die genannten Arten bekannt.  Konkrete 
Aussagen zu den Wirkungen des Projektes auf die relevanten 
Arten und die Definition notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung lassen sich erst vor dem Hintergrund der später 
vorliegenden Feinplanung im Rahmen des folgenden 
Planfeststellungsverfahrens ableiten

sonstige Stellungnahmen  VorwortDie Einwendung ist strukturell aufgebaut. Zunächst 
 werden alle zuvor genanntenEinwendungen in ihrer 

Gesamtheit kollektiv dargestellt. Die kollektive 
 Summenbetrachtungeröffnet einen besonderen Blick auf die 

 vorgetragenen Argumente, die gegen die Errichtungder CCM 
Trasse mit Verlauf über Ankum sprechen. In Folge der 

 Summenbetrachtung wirdauf das Verfahren selbst und auf 
die Antragsunterlagen eingegangen. Anschließend 

 werdendirekte, sachbezogene Belange als Einzelbelege 
 angeführt, die der Errichtung der CCMTrasse über Ankum 

widersprechen oder entgegenstehen.

Kenntnisnahme
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Naturschutz, Naturnutzung und 
 JagdKriterium/Betroffenheit: Vor dem Hintergrund, dass die 

 Jagd als älteste Form derNaturnutzung auch eine 
unabdingbare Hilfe bei der erfolgreichen Bewirtschaftung 

 derländlichen Feldflächen (Wildschadensabwehr), sowie 
 unerlässlich für die moderneForstwirtschaft (Verhütung von 

Wildverbiss an Naturverjüngungen) ist, muss 
 insbesonderedie Tatsache betont werden, dass der DJV eine 

 anerkannte Naturschutzorganisation ist.Diese Klassifizierung 
beruht zum einen auf dem Beitrag der Jägerschaft 

 zurBestandskontrolle der Wildpopulationen in Zeiten ohne 
 Großprädatoren und demwachsenden Zuzug von Neozonen, 

aber vor allem auf den diversen wertvollen Beiträgen 
 derJägerschaft zur Biotops- und Habitatsverbesserung. 

 Letzteres schlägt sich im Bereich derReviere u. a. in der 
Anlage von Hege- und Verbissgehölzen innerhalb der intensiv 

 genutztenFeldflur, der Anlage und Pflege von Hecken in den 
 Randzonen von Wald und Flur, der Anlagevon Wildwiesen 

und Blühstreifen nieder. Hier betreiben die 
 Hegegemeinschaften mit z.T.erheblichem finanziellen und 

zeitlichen Aufwand wichtige Arbeit zum Erhalt der Artenvielfalt.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen  Kollektive SammelbetrachtungenNun folgend werden 
zunächst die kollektiven Sammelbetrachtungen 

 aufgeführt.Einwendungsart: 
 SonnenenergienutzungKriterium: Wird die 

Photovoltaikanlage Teil- oder Vollflächig verschattet, so kann 
 es zuProblemen mit der Anlage selbst und zu 

 Ertragseinbußen kommen. Bei der Teilverschattungkann die 
Photovoltaikanlage sogar Schaden nehmen. Selbst eine 

 „kleine“ Teilverschattungkann zu erheblichen 
Ertragseinbußen führen, da es dann bei den in Serie 

 geschaltetenModulen einen Engpass bei der Verschattung 
 geben kann, wodurch dann alle Module in derLeistung 

 reduziert werden könnten.Die Verschattung könnte zudem 
auch Solarkollektoren beeinflussen, die 

 derWarmwassererwärmung dienen. Die Auslegung der 
 Anlagen würde dann für die Wohnhäusernicht mehr 

ausreichen und der konventionelle Heizungsanteil aus Gas 
  und Heizöl müsste diesdann ausgleichen.Die Verschattung 

kann bei dem geplanten Stromtrassen-Vorhaben durch die 
 Verseilung, alsauch die Masten entstehen. Da die Trasse 

 eine beachtliche Höhe aufweisen würde, reichendie Schatten 
 über den Jahresverlauf hinweg gesehen sehr weit.In der 

folgenden Kartierung wurde versucht, alle Solaranlagen zu 
 erfassen. Wir denken, dasswir über 90% der Anlagen in den 

beiden Ankumer Trassenplanungen erfasst 
 haben.Betroffenheit: Bei der Verschattung der 

Photovoltaikmodule könnten nicht 
 unbeträchtlicheErtragsausfälle produziert werden, die je nach 

 Standort der Anlage zwischen 5 bis 50%liegen dürfte. Diese 
Anlagen könnten sogar Schaden nehmen und einen 

 Totalverlustbedeuten. Dies kann zur Existenzgefährdung 
 führen, da das Finanzierungsmodel bei vielenBetreibern nicht 

mehr aufgehen dürfte. Bei den Solarkollektoren zur 
 Warmwasserbereitungkönnten Mehrkosten bei den 

Heizkosten für die Betreiber entstehen, da 
 dieLeistungseinbußen durch eingekaufte Energie 

 ausgeglichen werden müsste.Photovoltaik ist Anfällig für 
Verschattung. Dazu ein Betrag auf der 

 Internetseitehttps://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaikle

Beeinträchtigungen eines Grundstücks durch den Bau und Betrieb 
der neuen Höchstspannungsfreileitung wird die Vorhabenträgerin 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entschädigen. Hierzu 
gehört auch eine Betrachtung der Entschädigungspflichtigkeit 
möglicher nachgewiesener Ertragsminderungen von Photovoltaik- 
und Sonnenkollektoranlagen durch Freileitungsverschattung 

  aufgrund des Vorhabens. Die Klärung eines entsprechenden 
Entschädigungsanspruchs erfolgt, außerhalb des 
Raumordnungsverfahrens. Zu beachten ist jedoch, dass eine der 
Leitungserrichtung zeitlich nachfolgende Anlagenerrichtung eine 
Entschädigungspflicht wegen etwaiger Verschattungswirkungen 

  ausschließt. Aufgrund der voraussichtlichen Abstände 
möglicher Maststandorte von den genannten Häusern, des 
Einsatzes von Stahlgittermasten, sowie des voraussichtlichem 
Einsatzes eines  Erdkabels im Bereich Ankum, werden 
voraussichtlich keine scharfen, sondern eher diffuse 
Verschattungseffekte hervorgerufen. Genauere Einzelheiten 
(Auswirkungen) können erst nach Festlegung der Maststandorte im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.
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 xikon/verschattung-photovoltaik/ gesichertam 
  26.12.2017:Wenn das Modul einen Schatten hatBei der 

Verschattung oder Abschattung handelt es sich in der 
 Photovoltaik um eine Störungder Erzeugung von Solarstrom 

im PV-Generator. Verursacht wird die Verschattung 
 dadurch,dass einzelne oder mehrere Solarzellen in einen 

 Schatten geraten – z.B. durch Wolken,Antennen, 
Hochleitungen, umliegende Gebäude, Bäume, Kamine oder 

 auch aufgewehteBlätter bzw. eingetragenen Vogelkot. 
Gelegentlich verschatten hintereinander 

 aufgeständerteModulreihen sich auch von Reihe zu Reihe 
 selbst.Unerwünscht ist die Verschattung, da sie den 

 Stromfluss im PV-Modul unterbrechen, denErtrag mindern 
und im Extremfall sogar zum Elektronenstau mit Hot Spot und 

  Störlichtbogenführen kann.Schatten ist die Zone hinter 
einem beleuchteten Körper, die sich durch verringertes Licht 

 vonihrer Umgebung abgrenzt. Problematisch wird die 
 Abschattung von Solarzellen undPhotovoltaikmodulen durch 

eine Spezialität im Aufbau der PV-Anlage.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Wertvoller Waldbestand mit 

 angrenzenden Nassbereichen. ImWald ist starke Topografie 
 vorhanden. Der Wald beherbergt eine Vielzahlan Tieren und 

Vögeln. Der Wald hat eine vergleichsweise 
 großeAusprägung. Die in blau dargestellte Trasse würde den 

 Wald erheblichverkleinern und zudem teilen. In Gelb 
 dargestellt sind Fischteiche undder Poggenteich mit 

 Beständen an Fröschen und Molchen.Unzureichend 
berücksichtigte Moor, Nassbereiche, Bäche, Tümpel 

 undnaturüberlassene Feuchtbereiche mit Urwald im Tütinger 
 Feld, woFrösche und dergleichen vorzufinden sind, die von 

 großen Vogelarten wieStörchen angeflogen werden. An 
 dieser Stelle sei auch nochmals auf dasGutachten von Prof. 

 Dr. Gellermann hingewiesen, welches im Auftrag derFamilien 
Schmidt-Ankum und Meyer zu Starten erstellt wurde. Herr 

 Prof.Dr. Gellermann hat diesen Bereich umfassend analysiert 
 und hatentsprechende Schlussfolgerungen im 

  Einwendungsverfahrenvorgetragen.Betroffenheit: Auf der 
zweiten Luftbilddarstellung sind die 

 besonderenNassbereiche, als auch die Brachfläche für 
 Bodenbrüter zu erkennen. DerWald beherbergt einen 

 wertvollen Baumbestand. Der Wald ist einbesonderes 
Dickicht und reich an Tieren und Vögeln. Die 

 Randbereichedes Waldes bieten Schutz vor Wind als 
 Windschneise und schnelleRückzugsmöglichkeit für Tiere, 

 die vor Raubwild flüchten müssen.Hier im Wald sind auch 
 diverse Arten von Fledermäusen zu Hause. Sohat es vor 

einigen Jahren eine Untersuchung gegeben, die durch 
 „Denseund Lorenz“ im Bereich des Wohnhauses der Familie 
 Niebergdurchgeführt wurde. Niebergs wohnen in Tütingen 

 welches örtlich anden in der Karte dargestellten Bereich 
 Starten angrenzt. Es istanzunehmen, dass hier im Wald 

 entsprechende Vorkommen der seltenenund 
schützenswerten Fledermäuse vorhanden sind. Nähere 

 Informationdazu können über das Büro „Dense und Lorenz“ 
 aus Osnabrück oderdurch Stefan Nieberg erfragt 

 werden.Im Weiteren heißt dies, dass eine direkte 
 Überspannung mit einerStromleitung unzulässig wäre. Aber 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Zuge des 
Raumordnungsverfahrens wurde bereits eine 
Waldstrukturtypenkartierung durchgeführt. Dabei wurde für Teile 
des angesprochenen Waldbestandes ein hohes faunistisches 
Potenzial ermittelt. In Vorbereitung auf die weitere 
Genehmigungsplanung laufen aktuell umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt, auch mit dem Ziel einer aus 
umweltsicht weiteren Optimierung der Trassenführung. Aufgrund 
der bestehenden räumlichen Zwangspunkte (Wohnen im 
Außenbereich), werden Eingriffe in den besagten Bereich 

  voraussichtlich nicht vollständig zu vermeiden sein. Ein 
Abwägungsfehler bei der Ableitung der Vorzugstrasse im 
Raumordnungsverfahren wird jedoch nicht gesehen. Vergleichbare 
Konfliktschwerpunkte wie in Tütingen sind auch in anderen 
Korridoren vorhanden. Die Auswahlgründe zu dem seitens des 
Vorhabenträgers beantragten Korridor A/B sind in den 

  Antragsunterlagen umfanglich dargelegt. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt wurde, dass für diesen 
Bereich die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben 
sind und dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost 
EK Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Ob der Erdkabelabschnitt 
auch den Bereich Tütingen einschließt, wird im Zuge der 
Genehmigungsplanung im Detail zu prüfen sein.
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 auch eine in Sichtweite flankierendeLeitung in einem 
 Ausmaß die als Bedeutsam und eingreifend einzustufenist 

wäre demnach als unzulässig einzustufen und kann nicht 
 ohneweiteres mit anderen Belangen abgewogen werden.

sonstige Stellungnahmen In der Senke hinter Wanstraths Haus erwachsen viele Erlen 
 entlang einesGrabens. Inmitten dessen befindet sich ein 

 durchgehendes Feuchtbiotopmit wertvollen Pflanzenarbeiten. 
 Dieses Biotop ist nach demBundesnaturschutzgesetz §30 

 geschützt.Betroffenheit: Die vorbeschriebe Umgebung ist für 
 die heimische TierundVogelwelt äußerst wertvoll. Von den 

 Anwohnern wurden hier vieleVogelarten ausgemacht, die auf 
 den roten Listen vorzufinden sind. EineStromtrasse würde 

diesen Bereich mitten über das geschützte 
 Biotopunweigerlich kreuzen und damit zerschneiden müssen. 

 Die Engstelle ausder Wohnbebauung lässt keinen 
 alternativen Weg zu, als hier diewertvollen Naturlandschaft 

 zu durchkreuzen.An dieser Stelle wird auf die Einwendung 
 von Karl Wanstrath verwiesen,der diesen Bereich ausführlich 

 beschrieben hat. Ebenso finden sichAngaben zur Tier- und 
 Vogelwelt in den Schreiben von den FamilienKolde und 

Dopheide.

Der Neubau der geplanten 380-kV-Leitung muss nicht 
zwangsläufig zu eine vollständigen Verlust der angesprochenen 
Strukturen führen. Aktuell laufen umfangreiche Untersuchungen zur 
Flora und Fauna, um im Zuge der weiteren Trassenplanung 
erhebliche Beeinträchtigungen möglichst zu vermeiden. 
Gegebenenfalls können besonders sensible Bereiche kleinräumig 
umgangen werden.
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sonstige Stellungnahmen Einwendungsart: Vogel- und Artenschutz, Biotope 
  undWaldbereicheKriterium: Im Ahauser Zuschlag, zwischen 

 Bersenbrück und Druchhorn,an der Ahauser Straße Ecke 
 zum Druchhorner Feld befindet sich einumfangreiches 

Waldstück, welches als solches in dieser 
 Dokumentationschon als erhaltenswert beschrieben wurde. 

 Innerhalb diesesWaldstückes befinden sich Moor- und 
 Nassstellen, die von großen Teilendes Habitats (auch 

 Störche) angeflogen werden. Auf den Fotos sindaktuell 
 einige Enten zu finden.Betroffenheit: Dieser Bereich der 

 Landschaft ist besonders erhaltenswert,da er stark 
naturbelassen ist. Menschen kommen hier selten vorbei. 

  VieleTiere und Vögel finden hier Schutz.Darüber hinaus ist 
anzunehmen, dass ein Teil dieses Waldbereiches 

 einergeplanten Stromtrasse weichen müsste. Die 
 Betroffenheit in finanziellerHinsicht wäre groß. Außerdem 

 müsste dieser Waldbestand an andererStelle kompensiert 
werden. Bei gering zu Verfügung 

 stehendenlandwirtschaftlichen Flächen wäre dies nicht 
 einfach möglich. Denn auchdie Tierwelt müsste hier mit 

 umziehen.In Mitten dieser Waldfläche befindet sich eine 
 See/Moorbereich, der fürTier- und Vogelwelt äußerst wertvoll 

 ist. Die wenigen Bereiche, die nochvorhanden sind, weil sie 
 der Landwirtschaft weichen mussten, stellennun nur noch 

wenige aber absolut notwendige Rückzugsgebiete für 
  Tiereund vogelwelt dar.Warum sind Moore so 

 wichtig?Dazu ein Betrag von Moorforscher Hans Joosten am 
 09.05.2016 auf derInternetseite https://merton-

 magazin.de/warum-moore-so-wichtig-sind :Moore wurden 
lange Zeit nur als Energielieferant in Form von Torf 

 undpotenzielle Fläche für Landwirtschaft betrachtet. Neuere 
 Forschungenzeigen jedoch, dass Moore ein bedeutender 

 CO2-Speicher sind.Getrocknete Moore sind daher heute ein 
 großes Problem für das Weltklima, die in großen Mengen 

 Kohlendioxid in die Atmosphäreabgeben, meint der 
Moorforscher Hans Joosten. Er war jetzt zu Gast 

  bei„Forschergeist“, dem Podcast des Stifterverbandes.Die 
Zahlen, die Hans Joosten präsentiert sind alarmierend: 

 Moorenehmen nur drei Prozent der weltweiten Landflächen 

Auf der Ebene der Raumordnung erfolgt eine Überprüfung, ob die 
Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben relevanter Arten (hier: Vögel 
und Fledermäuse) wahrscheinlich ist. Die Ausarbeitung eines 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, wie es für die Ebene der 
Planfeststellung erforderlich ist, ist weder möglich - da Details zum 
Bau und zur Ausführung nicht bekannt sind - noch sinnvoll. Die 
Hinweise werden im Rahmen der Kartierungen für das 

 Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.Um im Rahmen der 
Genehmigungsplanung (Planfeststellung) einen möglichst 
"konfliktarme" Trassenführung zu finden, werden aktuell 
umfangreiche fauistische Kartierungen durchgeführt. Für den in 
Rede stehenden Waldbereich werden Fledermäuse, Vögel, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer untersucht. Zudem ist der 
Untersuchungsraum in diesem Abschnitt soweit gefasst, dass ggf. 
auch Alternativen zur Umgehung des Waldbereiches entwickelt 
werden können.
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 ein, sie enthaltenaber in ihren Torfen doppelt so viel 
 Kohlenstoff wie die gesamteBiomasse aller Wälder der Erde. 

 Die entwässerten Moore verursachenüberproportional hohe 
 Emissionen. Sie sind für fast fünf Prozent derweltweiten 

anthropogenen CO2-Emissionen verantwortlich. In 
 derjüngsten „Forschergeist“-Ausgabe berichtet er 

 anschaulich und intensivaus einem bislang vernächlässigten 
 Forschungsgebiet.Und der NABU im Internet gesichert am 

23.12.2017 auf der 
 Seitehttps://www.bund.net/naturschutz/moore-und-torf/ 

 :Moore: Refugien für seltene Arten und wichtiger 
 KlimaschützerUnsere Moore sind einzigartige Zeugen der 

 Landschaftsgeschichte. Dochder Mensch hat seit dem 17. 
 Jahrhundert etwa 99 Prozent aller Mooreentwässert, 

abgebaut oder land- und forstwirtschaftlich genutzt. 
  DieseMoorzerstörung dauert bis heute an.Dabei ist 

Moorschutz unerlässlich. Moore speichern enorme 
 MengenKohlendioxid, weltweit etwa doppelt so viel CO2 wie 

 alle Wälderzusammen. Moore dienen dem Hoch- und 
 Grundwasserschutz und sindHeimat vieler seltener Tiere und 

 Pflanzen. Moorschutz ist nicht nur einkostengünstiger 
Klimaschutz. Er trägt auch zum Erhalt der 

  biologischenVielfalt bei.Der BUND fordert, die Moore zu 
 erhalten und entwässerte Flächenwiederherzustellen. 

Wasserhaushalt und Grundwasserspiegel müssen 
 inbetroffenen Regionen in ihren ursprünglichen Zustand 

 versetzt werden.Der BUND kämpft daher für den Schutz und 
 die Renaturierung der MooreDeutschlands und führt 

gemeinsam mit seinen BUND-Gruppen praktische 
Moorrenaturierungen und Pflegemaßnahmen durch. Und auch 

 Siekönnen zum Moorschutz beitragen. Kaufen Sie für Garten 
 und Balkon nurtorffreie Erde. Denn Torf, das ist der Stoff, aus 

 dem die Moore sind!Auf dem Foto ist die Naturbelassenheit 
 sehr stark zu erkennen. DerWert für die Tier- und Vogelwelt 

 ist aus dem Kontext des Bildes zuentnehmen. Biotope sind 
nach §30 Naturschutzgesetz geschützt.
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sonstige Stellungnahmen Die Moore dienen zudem als Zufluchtsorte für alle sonstigen 
 Tierarten,wie auch Rehwild und sonstigen Niederwild. Als 

 Landschaft ist zudemdiese Natürlichkeit gefährdet. Hier 
 verlaufen Wege, die auch von vielenMenschen genutzt 
 werden, um in die Natur zu kommen.Für die bäuerlich 

 geprägte Ortschaft Durchhorn würde eine solcheStromtrasse 
einen erheblichen Eingriff in die alte und 

  historischeLandschaft bedeuten.Die Karte rechts stammt 
von der Kreisarchäologie Osnabrück.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Jeder vorgetragene Einwand wird folgend je in einem Block 
 dargestellt. Zu jedem Einwandwird die örtliche Einordnung 

beschrieben und in Form von Kartenausschnitten 
 kenntlichgemacht. Bedenken, Anregungen, Hinweise zum 

 Einwand werden zum Block genaubeschrieben. Außerdem 
wird zu diesen Argumenten auch die etwaige Betroffenheit 

 kenntlichgemacht, die mit der CCM Trasse in Konflikt stehen 
 könnte. Diese Detailierung soll helfen,bei der Abwägung 

einen klaren Eindruck von der Relevanz der jeweiligen 
 Einwendung zubekommen, sodass Falschinterpretation 

 möglichst vermieden wird. Bei Unklarheiten bittenwir 
dennoch um Rückfrage.

Kenntnisnahme

sonstige Stellungnahmen Viele Einwendungen von Privatbürgern als auch von 
 Unternehmen liegen uns in Kopie vor,auf die wir im Weiteren 

auch gelegentlich im Text verweisen werden. Außerdem 
 werden wiruns in der Darlegung von Argumenten auf externe 

 Gutachten und Niederschriften beziehen,aus denen wir 
zitieren werden. Auf Nachfrage hin könnten wir diese Quellen 

 zur Verfügungstellen oder zugänglich 
 machen.Beschreibungen und Nennungen von Straßen und 

 Bereiche ohne Ortsnamensangabebeziehen sich immer auf 
den Ort Ankum.

Kenntnisnahme
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sonstige Stellungnahmen Die folgenden dargestellten Einwendungsblöcke beziehen sich 
 fast ausschließlich auf eineörtlich definierte Situation. Diese 

 Situation lässt sich jedoch häufig auf andere Örtlichkeiten1:1 
übertragen. Am Beispiel der Photovoltaikanlage lässt sich dies 

 verdeutlichen. EineStromleitung mit der Beseilung und dem 
 Masten kann diese in der Leistung beeinflussen.Dies kann 

bis zur Existenzgefährdung aufgrund von Ertragseinbußen bis 
 hin zum komplettenAusfall der Anlage gehen, wenn 

elektromagnetische Felder die Wechselrichter 
 beeinflussen.Diese 1:1 Übertragung eines Beispiels kann für 

 alle Betreiber von Photovoltaikanlagengelten, die im 
 Nahbereich der geplanten Stromtrasse betroffen sind.Die in 

Blöcken dargestellten Einzeleinwendungen werden zunächst 
 mit einer Einwendungsartdeklariert. Diese Einwendungsart 

soll grob kennzeichnen, in welchem Einwendungsfeld 
 bzw.welchen Raumwiderstand diese Einwendung 

 unterzubringen ist. Anschließend wird jeweilsals Kriterium 
beschrieben, wo das Problem der Einwendung zu lokalisieren 

 ist. Dies gehthäufig mit der Örtlichkeit und der genaueren 
 Ausformulierung der Einwendungsart einher.Abschließend 

wird das zentrale Problem in Form einer Betroffenheit 
 beschrieben. DieBetroffenheit stellt den Konflikt mit der 

 geplanten Maßnahme her und legt häufig dieAuswirkungen 
dar, die entsprechend abgewogen werden müssen.

Kenntnisnahme

sonstige Stellungnahmen Wir von der Bürgerinitiative bitten darum, bei der Abwägung 
 nicht einfach im Hauruck-Verfahren durch die vorgebrachten 

Argumente zu navigieren, sondern die 
 vorgetragenenArgumente genau durchzulesen und zu 

 bewerten, welche Auswirkungen hiermit für denBürger, seine 
Region und seine Heimat verbunden sind. Außerdem bitten wir 

 darum,gleichartige Argumente in allen Trassenkorridoren 
 auch gleichartig zu bewerten. Zuunterscheiden sein sollten in 

den Argumenten gewisse Priorisierungen, die aufgrund 
 deretwaigen Rahmenbedingen anders zu bewerten sind, 

 beispielsweise, weil ein Ort bestimmteregionale Funktionen 
inne hat oder kulturell geprägt ist.

Kenntnisnahme
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Technische Hinweise Einwendungsart: Raumplanung unzureichend 
 berücksichtigtKriterium: Auf einer Anhöhe in Westerholte, in 

 der Nähe der HambergerStraße, befindet sich ein sehr 
 großer Funkturm, auf dem einigeRichtfunkantennen zu finden 

 sind. Die Parabolspiegel zeigen in Richtungder geplanten 
 Stromtrasse und dürften dessen Weg schneiden.Auf der 

östlichen Ankumer Ortsrandseite im Gewerbegebiet 
 verlaufenzahlreiche Richtfunkverbindungen. Laut 

 Übersichtsplan sind im geplantenTrassenverlauf alleine 5 
 Richtfunkstrecken zu verzeichnen. Unteranderem von der 

 Telefonica, Telekom, Ericsson und Vodafone.Die Zellen 
sitzen teilweise auf dem Raiffeisendach, im Kirchturm und 

  inAslage.Betroffenheit: Eine Hochspannungsleitung würde 
 den Richtfunkinsbesondere durch seine Masten stören. Aber 

 auch die Verseilung kanndas Richtfunkfeld dämpfen oder 
 komplett stören. Im GewerbegebietAnkum und auf der 

 Anhöhe in Westerholte verlaufen Kernzellen mitvielen 
verschiedenen Richtfunkstrecken verschiedener Betreiber. 

 DieBetroffenheit wäre überproportional hoch. Würde 
 dieHochspannungsleitung realisiert werden, so müssten 

 auch einige bis alledieser Richtfunkstrecken überarbeitet 
 werden. Die Kosten wärenvergleichsweise hoch und stehen 
  daher als Widerstand in derRaumplanung.Information zum 

Richtfunk sind zu finden unter dem 
 Linkhttps://de.wikipedia.org/wiki/Richtfunk gesichert am 

 24.12.2017:Als Richtfunk wird eine drahtlose 
Nachrichtenübertragung (auch 

 DatenoderInformationsübertragung) mittels Radiowellen 
 (auch Funk- oderHertzsche Wellen) bezeichnet, die von 

 einem Ausgangspunkt auf einendefinierten Zielpunkt 
(englisch: point-to-point) gerichtet ist. Von 

 dieserBesonderheit sind im deutschsprachigen 
 Anwendungsbereich dieserFunkanwendung die 

 Bezeichnungen Richtfunk, Richtfunkstelle,Richtfunksystem 
oder Richtfunkfrequenz abgeleitet. Durch die deutsche 
Frequenzverwaltung wurde verfügt, dass Richtfunkstellen in 

 der Regelfeste Funkstellen sind und dem festen Funkdienst 
 zugeordnet sind.Die Richtwirkung dieser Funkanwendung 

 ergibt sich durch den Einsatzenergiebündelnder Antennen, 

Mögliche Beeinträchtigungen von Richtfunktrassen können erst 
nach dem Vorliegen der Feintrassierung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden. Nach derzeitigem 
Kentnisstand ist eine Beeinträchtigung derartiger Anlagen durch 
das geplante Vorhaben nach derzeitigem Planungsstand nicht zu 
erwarten.
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 die die elektromagnetischeEnergieübertragung weitgehend 
 auf die gewünschte Richtungbeschränken; im Gegensatz zur 

 Rundstrahlung der Sendeenergie beimRundfunkdienst. 
 Durch Konzentration der Sendeleistung in dieserRichtung 

genügen für den Richtfunk vergleichsweise 
 niedrigereSendeleistungen als bei Rundstrahlung. Durch 

 diese Richtwirkung ergibtsich weiterhin eine vielfache 
 Wiederbenutzbarkeit derselbenFunkfrequenzen oder Funk-

 Frequenzkanäle für mehrereRichtfunkrichtungen, -Linien 
oder -Trassen. Für diese 

 Funkanwendung(Nachrichtenübertragung mittels Richtfunk) 
 sind gemäß Frequenzplanexplizit die Frequenzbereiche mit 

 der Bezeichnung „Fester Funkdienst“zugelassen. Betreiber 
 dieser Funkanwendung können von derzuständigen 

Frequenzverwaltung eine Nutzungsgenehmigung 
 mitentsprechender Frequenzzuteilung erhalten. 

 Richtfunkstellen enthaltenEinrichtungen zur Erzeugung 
 dieser Radiofrequenzen und zur Modulationmit den Signalen 

der zu übertragenden Daten, Nachrichten 
  oderInformationen.Die Fachagentur Energieanlagen an 

 Land sieht Konflikte zwischenRichtfunkstrecken und 
 Windenergieanlagen. Diese Konflikte können inTeilen auch 

auf Hochspannungsleitungen angewendet werden. 
 DazuInformation gesichert am 24.12.2017 unter dem 

 Linkhttps://www.fachagentur-windenergie.de/themen/radar-
  undfunkanlagen/richtfunkstrecken.html :Über Richtfunk 

werden kabellos Informationen von Punkt zu 
 Punktübertragen. Im Rahmen des gegenseitigen 

 Rücksichtnahmegebots sinddiese bei der Planung von 
 Windenergieanlagen (WEA) zu beachten.Richtfunkstrecken 

 der Bundeswehr und der Stationierungsstreitkräftedürfen 
durch WEA nicht gestört werden. Es ist nicht für sämtliche 

 dererwähnten Richtfunkanlagen geklärt, ob deren 
 Beeinträchtigung einenöffentlichen Belang nach §35 Abs. 3 

 Satz 8 Baugesetzbuch (BauGB)berührt. Zur Gewährleistung 
 der Übertragungsqualität und der Verfügbarkeitmüssen diese 

Richtfunkstrecken frei von Hindernissen sein (Abbildung 
 1).Türme und Rotoren von WEA dürfen nicht in die 

 freizuhaltendeFresnelzone des Richtfunkstrahls reichen. Der 
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 Radius dieser Zone istabhängig von der Frequenz des 
 Richtfunkstrahls. In der Regel verlangenRichtfunkbetreiber 

einen Abstand von 15-50 Metern zwischen 
 demRichtfunkstrahl und der WEA. Ist eine WEA aus anderen 

 Gründen nichtzu verschieben - beispielsweise weil dies 
 andere Konflikte auslösenwürde - kann in Einzelfällen über 

 die Änderung der Frequenz dereinzuhaltende Abstand 
verringert werden. Auch ist das Verlegen 

 einerRichtfunkstecke möglich, was sich in der Regel jedoch 
 als sehr kostspieligerweist. Ob der Windenergieplaner oder 

 der Mobilfunkbetreiber für dieAnpassungsmaßnahmen die 
 Kosten übernehmen muss hängt davon ab,ob Rechte oder 

Interessen des Mobilfunkbetreibers verletzt werden.

Technische Hinweise Einwendungsart: Photovoltaik an 
 HochspannungsleitungenKriterium/Betroffenheit: Beim Haus 

 Harnack an der Berghofstraße stehenBedenken im Raum, 
 dass eine Freileitung die Photovoltaikanlagebeeinflussen 

könnte. Die Bedenken bestehen aus Wechselwirkungen 
 inelektrischer Hinsicht, auch wegen Schattenwurf durch Seile 

  und/oderLeitungsmasten.Diese Bedenken werden auch 
 von allen anderen Eigentümern vonPhotovoltaik- und 

Solarkollektoranlagen geäußert, deren Nähe zur 
  Trasseausschlaggebend ist.Direkte Auswirkungen könnten 

 der Elektromagnetismus auf dieWechselrichter ausüben oder 
 Ertragseinbußen bei der Stromerzeugungdurch Schattenwurf 

 der Leitung und/oder der Masten. Die Anlage könntenicht 
mehr wirtschaftlich betrieben werden, was als 

 existenzgefährdendangesehen werden müsste.

Beeinträchtigungen eines Grundstücks durch den Bau und Betrieb 
der neuen Höchstspannungsfreileitung wird die Vorhabenträgerin 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entschädigen. Hierzu 
gehört auch eine Betrachtung der Entschädigungspflichtigkeit 
möglicher nachgewiesener Ertragsminderungen von Photovoltaik- 
und Sonnenkollektoranlagen durch Freileitungsverschattung 

  aufgrund des  Vorhabens. Die Klärung des Vorliegens eines 
entsprechenden Entschädigungsanspruchs erfolgt,  außerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens und insb. auch außerhalb des 
Raumordnungsverfahrens. Zu beachten ist jedoch, dass eine der 
Leitungserrichtung zeitlich, nachfolgende Anlagenerrichtung eine 
Entschädigungspflicht wegen etwaiger Verschattungswirkungen 

  ausschließt. Aufgrund der voraussichtlichen Abstände 
möglicher Maststandorte von den genannten Häusern, des 
Einsatzes von Stahlgittermasten, sowie des voraussichtlichem 
Einsatzes eines  Erdkabels im Bereich Ankum, werden 
voraussichtlich keine scharfen, sondern eher diffuse 
Verschattungseffekte hervorgerufen. Genauere Einzelheiten 
(Auswirkungen) können erst nach Festlegung der Maststandorte im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.
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Technische Hinweise Der Photovoltaik-Generator auf dem Dach besteht aus 
 einzelnen, miteinander verschaltetenPhotovoltaikmodulen, 

die Photovoltaikmodule ihrerseits aus einzelnen Solarzellen, 
  dieebenfalls miteinander verschaltet werden.Die 

Verschaltung geschieht in Reihe bzw. Serie: Wie 
 hintereinander angeordnete Batterien ineiner Taschenlampe 

steigern auch seriell geschaltete Solarzellen bzw. 
 Photovoltaikmoduleden Strom auf die erforderliche 

elektrische Spannung – sei es für die Einspeisung 
 insöffentliche Netz, sei es für den Verbrauch durch 

 Haushalts- oder andere Geräte undMaschinen im 
 Eigenverbrauch.Wird allerdings eines der Elemente in der 

 Reihe – im sogenannten String – durch Defektoder 
Abschattung blockiert, wird auch der in den vorgelagerten 

 Elementen produzierteSolarstrom nicht 
 weitertransportiert.Dies zieht zwei Folgen nach sich: Die 

 Verschattung droht den Output der Photovoltaikanlagezu 
 blockieren und so den Ertrag zu mindern.Sie kann an der 

Blockade-Stelle einen Elektronenstau mit Hot Spot, theoretisch 
 hoheHitzegrade und im Extremfall sogar brandgefährliche 

 Störlichtbögen erzeugen.Letzteres allerdings v.a. in der 
Theorie. In der Praxis konnten Photovoltaikanlagen 

 nachRecherchen der vom TÜV Süd und der Branddirektion 
 München geführten Arbeitsgruppe PVBrandsicherheit auch 

bei überregional bekannt gewordenen Brandereignissen nicht 
  alsBrandursache bestätigt werden.Die Verschattung einer 

Solarzelle oder eines Photovoltaikmoduls im String verhindert 
 dieWeiterleitung des vorgelagerten Solarstroms. Liegt die 

 verschattete Zelle am Ende desStrings, blockiert sie den 
 gesamten im Modul produzierten Strom.Außerdem mindert 

das betroffene Bauteil – sei es eine verschattete Solarzelle 
 oder ein imSchatten liegendes Modul – den Strom, den alle 

  nachgeschalteten Elemente erzeugenkönnen.Der Grund: 
Bei der Reihenschaltung fließt durch alle Zellen oder Module 

 eines Strangs stetsdieselbe Stromstärke (gemessen in 
 Ampere). Fällt die Stromstärke in einem Element, sinktauch 

 die aller anderen Strangelemente auf dieses Niveau.Die 
Verschattung einer Solarzelle oder eines Photovoltaikmoduls 

 im String beeinträchtigt dieStromausbeute der Anlage also 

Beeinträchtigungen eines Grundstücks durch den Bau und Betrieb 
der neuen Höchstspannungsfreileitung wird die Vorhabenträgerin 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entschädigen. Hierzu 
gehört auch eine Betrachtung der Entschädigungspflichtigkeit 
möglicher nachgewiesener Ertragsminderungen von Photovoltaik- 
und Sonnenkollektoranlagen durch Freileitungsverschattung 

  aufgrund des  Vorhabens. Die Klärung des Vorliegens eines 
entsprechenden Entschädigungsanspruchs erfolgt,  außerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens und insb. auch außerhalb des 
Raumordnungsverfahrens. Zu beachten ist jedoch, dass eine der 
Leitungserrichtung zeitlich, nachfolgende Anlagenerrichtung eine 
Entschädigungspflicht wegen etwaiger Verschattungswirkungen 

  ausschließt. Aufgrund der voraussichtlichen Abstände 
möglicher Maststandorte von den genannten Häusern, des 
Einsatzes von Stahlgittermasten, sowie des voraussichtlichem 
Einsatzes eines  Erdkabels im Bereich Ankum, werden 
voraussichtlich keine scharfen, sondern eher diffuse 
Verschattungseffekte hervorgerufen. Genauere Einzelheiten 
(Auswirkungen) können erst nach Festlegung der Maststandorte im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.
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 auf zwei Arten beeinträchtigt: Sie verhindert dieWeiterleitung 
des vorgelagert produzierten Solarstroms; und sie mindert die 

  Stromerzeugungder nachgeschalteten Elemente.Beide 
Beeinträchtigungen – verhinderte Weiterleitung vorgelagert, 

 verminderte Produktionnachgelagert – sind potentielle 
 Quellen für erhebliche Ertragseinbußen.Blockade Stromfluss: 

Liegt das verschattete Modul am Ende eines Strings, blockiert 
  es dengesamten im Strang produzierten Strom.Bei einer 

kleineren Aufdach-Photovoltaikanlage von 16 Einzelmodulen, 
 die in zwei Strings zuje acht Modulen angeordnet sind, kann 

 die Verschattung eines einzigen hoch im Stringliegenden 
Solarmoduls somit vorübergehend die halbe Solarstrom-

  Produktion derPhotovoltaikanlage lahmlegen.Reduktion 
String-Stromstärke: Auch die Teilverschattung des ersten 

 Moduls eines Strangsverringert vorübergehend die 
Stromproduktion. Selbst wenn die Verschattung nur wenige 
Prozent der gesamten Anlagenfläche betrifft, kann das 

 teilverschattete Modul den Strom indiesem String auf ca. ein 
Viertel der Normal-Stärke drücken. Die Gesamtleistung der 

 PVAnlagefällt in diesem Beispiel jedoch nur um rund ein 
 Drittel, weil der zweite Modulstrangvom Ertragsverlust im 

 ersten Strang nicht betroffen ist.Mithin: Die mögliche 
Ertragseinbuße durch Verschattung einzelner Elemente ist 

 kaum zuüberschätzen. Das Zusammenschließen der Module 
 zu mehreren Strängen hilft aber, dieEinbußen möglichst 

 gering zu halten.Etwas näher heran: Auf subatomarer Ebene 
 stellt sich die Verschattung folgendermaßen dar.Das 

Sonnenlicht erzeugt in Solarzellen freie Elektronen. Die 
 negativen Elementarteilchen, dieum die Atomkerne des 

Siliziums kreisen, nehmen die Energie der einschlagenden 
 Photonenauf und lösen sich, dadurch angeregt, aus der 

 Bindung an den Kern. Freie Elektronen – dasist die 
Voraussetzung dafür, dass in der Solarzelle Strom fließt. Wird 

 die Sonneneinstrahlungnun durch Schatten gemindert, 
entstehen in der Zelle weniger Elektronen, der Fluss 

  wirdbehindert.Anders gestaltet sich die Situation in den voll 
 beleuchteten Solarzellen davor. In ihnenerzeugt das Licht 

eine Vielzahl freier Elektronen, die in die Richtung der 
 verschatteten Zelledrängen. Damit trifft am Übergang von der 
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 bestrahlten zur abgeschatteten Zelle ein starkerauf einen 
schwachen Elektronenstrom. Es fließen mehr Elektronen zu 

 als ab. Das verursachtunweigerlich einen Elektronenstau – 
 genauso, wie sich in einem verstopften Gartenschlauchdas 

Wasser staut. Man spricht deshalb auch vom 
 „Gartenschlaucheffekt“.Vom Stau zur Hitze: Beim 

Gartenschlaucheffekt sammeln sich vor der Sperrung 
 Elektronenund erzeugen Druck (im Vergleich die 

 Wasserbeule vor der Verstopfung desGartenschlauchs). 
Solange die Zelle im Schatten liegt, nimmt der Druck zu: 

 Dieunverschatteten Zellen drücken kontinuierlich Elektronen 
 nach. Während sich der Druck imGartenschlauch aber in 

einer Verformung des Materials zeigt, erzeugt er 
 imSolarzellenstrang, in dem den Elektronen der Ausweg in 

  die Verformung versagt ist, eineErwärmung.Am 
Zelleneingang nimmt die Anzahl der Elektronen durch den 

 Stau kontinuierlich zu, imZelleninneren indes bleibt die Zahl 
 der Elektronen (aufgrund der Verschattung) unverändertklein. 

Es entsteht zwischen Zelleneingang und Zellenkern eine 
 unterschiedlicheElektronenkonzentration. Diesen 

Konzentrationsunterschied bezeichnet der 
 Elektrotechnikerals Stromspannung (gemessen in Volt), – die 

 hier negativ ist, weil die negativ geladenenElektronen 
 überwiegen.Wie der Spannungsanstieg durch den 

Elektronenstau abläuft, bestimmt nun die 
 elektrischeKennlinie der Solarzelle. Zunächst verläuft der 

 Anstieg lange kontinuierlich; plötzlich abersteigt die 
Spannung explosionsartig an – sie bricht durch, wie der 

 Elektrotechniker sagt.Beim Gartenschlauch würde das 
bedeuten: der Schlauch ist geplatzt. Im PV-Module bzw. 

 imSolarzellenstring hingegen steigt die Spannung in der 
 verschatteten Solarzelle abrupt um dasZwanzig- bis 

Deißigfache an. Die Spannung kann aber in keine gerichtete 
 Bewegung – i.e.elektrischen Strom – umgewandelt werden. 

 Das verhindert die verschattete Solarzelle, daselektrische 
 Nadelöhr.Die Elektronen sitzen mit ihrer Bewegungsenergie 

 damit an Ort und Stelle fest. Das führtdazu, dass sie 
aneinander prallen, sich gegenseitig anstoßen und auf diese 

 Weise Wärmeerzeugen – je mehr Elektronen beteiligt sind, 
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umso heißer wird es. Im dramatischen Extrem verursacht der 
Elektronenstau also eine Spannungsspitze mit Überhitzung, 

 den gefürchtetenHot Spot – engl. für „heißer Punkt, heiße 
 Stelle“.Gefahr Hotspot: Durch Hotspots kann die 

 Verkapselung der PV-Module beschädigt oder diebetroffene 
Zelle zerstört werden. Bei temperaturempfindlicher Umgebung 

 besteht in derTheorie sogar Brandgefahr. Um Schäden zu 
verhindern, bauen Modulhersteller 

 technischeSicherungsmaßnahmen, so genannte 
 Bypassdioden in Solarmodule ein. Wird bei derMontage der 

Module zudem auf eine angemessene Entfernung zu 
 entzündlichen Ma-terialiengeachtet, ist auch die Brandgefahr 

 gebannt.Zu hohe Temperaturen können jedoch den 
 Wirkungsgrad des Siliziums heruntersetzen – dieoptimale 

Betriebstemperatur eines Photovoltaikgenerators liegt bei rund 
 25 ° C.Bei höheren Temperaturen nimmt die 

Solarstromproduktion merklich ab.

Seite 454 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum e.V. vom 22.12.2017

Technische Hinweise KNX ist ein Feldbus zur Gebäudeautomation. Auf dem Markt 
 der Gebäudeautomation ist KNXder Nachfolger der 

Feldbusse EIB, BatiBus und EHS. Technisch ist KNX 
 eineWeiterentwicklung des EIB durch Erweiterung um 

 Konfigurationsmechanismen undÜbertragungsmedien, die 
ursprünglich für BatiBus und EHS entwickelt wurden. KNX ist 

  mitEIB kompatibel.In herkömmlichen Elektroinstallationen 
 sind die Steuerfunktionen mit der Energieverteilungfest 

verbunden und erfolgen mittels Parallel- oder Reihenschaltung. 
 NachträglicheSchaltungsänderungen sind daher schwierig 

 umzusetzen. Auch übergeordneteSteuerfunktionen wie ein 
zentrales Schalten aller Beleuchtungsstromkreise in einem 

 Gebäudekönnen nur mit hohem Aufwand realisiert 
 werden.KNX trennt die Gerätesteuerung und die 

 Stromversorgung voneinander auf zwei Netze, dasStromnetz 
zur Stromversorgung mit Wechselspannung und das 

 Steuerungsnetz (=KNX-Bus)mit 29 V Gleichspannung. Beide 
 Netze können unabhängig voneinander oder parallel imHaus 

verlegt werden. Es existiert auch eine Powernet-Variante, bei 
 der die Steuersignaleüber ein phasengekoppeltes Stromnetz 

 gesendet werden. Powernet-KNX ist in erster Liniefür die 
nachträgliche Installation gedacht. Es können gemeinhin alle 

 Geräte über den Busmiteinander verbunden werden und so 
Daten austauschen. Die Funktion der 

 einzelnenBusteilnehmer wird durch ihre Programmierung 
 bestimmt, die jederzeit verändert undangepasst werden 

 kann.Die Geräte unterschiedlicher Hersteller können dabei 
 uneingeschränkt miteinander in einemSystem eingesetzt 

werden, sofern sie die entsprechende Zertifizierung durch die 
 KNXAssociation besitzen.

Die Gefährdung oder Störung von sich im betrieblichen Einsatz 
befindlichen und gelagerten hoch empfindlichen elektrotechnischen 
und elektronischen Geräten, sowohl durch die bereits heute 
bestehenden Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen, als auch 
durch die geplante neue 380-kV-Höchstspannungsfreileitung kann 
ausgeschlossen werden, da alle in Deutschland zugelassenen 
elektrotechnischen und elektronischen Geräte den Anforderungen 
der gültigen Normen DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Fachgrundnorm - 
Störfestigkeit für Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche 
sowie Kleinbetriebe und DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8) 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Prüf- und 
Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit 
energietechnischen Frequenzen entsprechen müssen. Diese 
Normen stellen sicher, dass sich keine Auswirkungen durch die 
bestehenden und die geplante Leitungen auf die Geräte ergeben.
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Technische Hinweise Einwendungsart: Gewerbeauswirkungen und 
 HemmnisseKriterium: Die Firma Hansalog betreibt eine 

 umfangreiche Serverfarm,wo 1 Million Betriebsabrechnungen 
 erstellt und verarbeitet werden. DieFirma gibt zu bedenken, 

 dass die Stromtrasse auf die Server nachteiligenEinfluss 
haben könnte, indem deren Betrieb gestört werden könnte. 

 DieFa. Hansalog befindet sich an der Straße „Am Lordsee 1“, 
 wie auf derKarte zu erkennen ist (in Rot). Der Abstand zur 

  Blau dargestellten Trasseist nicht weit.Betroffenheit: In der 
Nähe von Höchstspannungsstromleitung ist 

 dieWahrscheinlichkeit der direkten und auch indirekten 
 Blitzschlägegesteigert, was wiederum Auswirkungen auf das 

 Rechenzentrum habendürfte. Aber auch die großen 
 elektrischen und elektromagnetischenFelder könnten 

Einfluss auf das Rechenzentrum haben. Soweit die 
 Servernach Realisierung der Trasse unbestimmt laufen 

 würden, käme einAusfall einer Existenzbedrohung nahe. Die 
 Erträge könnten so weitzurückgehen, dass eine 

 Existenzbedrohung eintreten könnte.An dieser Stelle wird 
 auch auf die Einwendung von Firma Hansalogverwiesen.

Sowohl unsere Freileitungen als auch unsere Erdkabel werden 
gemäß einschlägigen Normen errichtet und betrieben. Weiterhin 
müssen alle in der Europäischen Union in Verkehr gebrachten 
Produkte die EU-Konformitätsbestimmungen (CE-Kennzeichnung) 
erfüllen. Für elektrotechnische und elektronische Produkte ist dies 
insbesondere die EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Danach sind 
Betriebsmittel selbst hinreichend unempfindlich gegenüber 
vorhersehbaren Störungen, die von anderen elektrischen und 
elektronischen Geräten ausgehen, auszulegen. Die Emission von 
Höchstspannungsleitungen sind solche vorhersehbare 

  Störungen.Die Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV 
gewährleistet, dass Gefährdungen und Störungen technischer 
Geräte (z. B. Radio, Fernsehen, Telefon, Handy, Landmaschinen, 
Computer etc.) auszuschließen sind. Die in Deutschland 
zugelassenen elektrotechnischen und elektronischen Geräte 
müssen den Anforderungen der gültigen Normen DIN EN 61000-6-
1 (VDE 0839-6-1) („Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 
Fachgrundnorm – Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und 
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe“) und DIN EN 61000-4-8 
(VDE 0847-4-8) („Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Prüf- 
und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen 
Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen“) entsprechen. 
Bei Einhaltung dieser Normen ist sichergestellt, dass keine 
Auswirkungen durch die bestehende und die geplante Leitung auf 
die Geräte entstehen, weil die Grenzwerte der 26. BImSchV 

  eingehalten werden.  In dem Abstand der genannten 
Firmenadresse vom geplanten Vorzugskorridor ist von einem 
veränderten Blitzeinschlagsrisiko durch die geplante Leitung nicht 
auszugehen.
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Mobilität, Verkehr, Logistik die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz 
 AG bevollmächtigtes Unternehmen,übersendet Ihnen hiermit 

 folgende Gesamtstellungnahme zum o. g. Verfahren.Die 
Bahnstrecke 1502 Oldenburg - Osnabrück wird von der o. g. 

 Maßnahme berührt.Aus Sicht der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen sind daher folgende Auflagen, 

   Bedingungenund Hinweise zu beachten:Bahnstrecken• 
Bei Kreuzungen der Bahnstrecke sind zu gegebener Zeit 

 gebührenpflichtige Gestattungsverträgeabzuschließen. Hier 
 sind die Kreuzungsrichtlinien der DB AG zu beachten.• Es 

dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres 
 auf der planfestgestelltenund gewidmeten Bahnstrecke 1502 

 nicht gefährdet oder gestört werden.• Die Standsicherheit 
und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere 

 Bahndamm,Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, 
 Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sindstets zu 

 gewährleisten.• Die geplante 380kV-Leitung darf keinen 
 Einfluss auf die Telekommunikationstechnik, dieLeit- und 

Sicherungstechnik und den digitalen Betriebsfunk GSM-R der 
 DB AG haben.#• Dach-, Oberflächen- und sonstige 

Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund 
 abgeleitetwerden. Einer Versickerung in Gleisnähe kann 

 nicht zugestimmt werden.• Bahneigene Durchlässe und 
Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht 

 beeinträchtigtwerden (DB Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). 
 Maßnahmen, die mögliche Auswirkungenauf die 

Entwässerungsanlagen der Bahn haben, sind mit der DB Netz 
 AG abzustimmen.Ggfs. ist das Vorlegen eines hydraulischen 

 Gutachtens erforderlich.• Bei Planungs- und Bauvorhaben in 
 räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zumSchutz der 

Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das 
 Einhalten vonSicherheitsabständen zwingend 

  vorgeschrieben.Oberleitung / Oberleitungsanlagen:Bei allen 
Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung 

 stehender, der Berührungzugänglicher Teile der Oberleitung 
 ist von diesen Teilen auf Baugeräte, Kräne,Gerüste und 

andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen 
 Richtungen ein 'Sicherheitsabstand von 3,50 m einzuhalten 

 (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09und DB 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Konzernrichtlinien 997.0101 Abschnitt 4 und 132.0123A01 
 Abschnitt 1). In diesemBereich dürfen sich weder Personen 

aufhalten noch Geräte bzw. Maschinen 
   aufgestelltwerden.Gleisbereich:Während der Bauarbeiten 

ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich 
 Gefahrenbereich)im Abstand von 4,00 m zur Gleisachse 

 immer freizuhalten.Bei Parallellage zwischen Schienenweg 
 und anderen Verkehrswegen, z.B. Straßen undWasserwegen 

etc., ist der einzuhaltende Sicherheitsabstand der DS 800.01 
  Anlage 11zu entnehmen.Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind 

die Veröffentlichungen der Deutschen 
 GesetzlichenUnfallversicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV 

 Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUVVorschrift 72, DGUV 
Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB 

 Konzernrichtlinien132.0118, 132.0123 und 825 zu 
 beachten.Wenn Sicherheitsabstände zu 

Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden müssen, 
 sindnach Art der jeweiligen Gefährdung geeignete 

 Maßnahmen mit der DB Netz AG abzustimmenund zu 
vereinbaren. Die erforderlichen Nachweise und Planungen 

 sind vorherzur Prüfung der DB Netz AG vorzulegen. Die DB 
 Netz AG legt die Schutzmaßnahmenund mögliche 

Standsicherheitsnachweise für Bauwerke fest, die dann 
  bindend zu beachtensind.• Die direkte Überspannung von 

Eisenbahnbrücken durch die o. g. 380-kV-Leitung 
  istgrundsätzlich und in jedem Fall zu vermeiden.• Mit der 

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) 
 ist abzustimmen,ob Streckenertüchtigungen zu 

 berücksichtigen sind.Bei den vorgenannten Auflagen, 
Bedingungen und Hinweisen handelt es sich um 

 allgemeineAussagen zu dem o. g. Raumordnungsverfahren. 
 Die späteren Maßnahmen sind zwingenderneut mit der DB 

AG abzustimmen. Wir behalten uns weitere Auflagen und 
  Bedingungenvor.Wir bitten Sie, uns an dem weiteren 

Verfahren zu beteiligen.
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sonstige Stellungnahmen die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz 
 AG bevollmächtigtes Unternehmen,übersendet Ihnen hiermit 

 folgende Gesamtstellungnahme zum o. g. Verfahren.Die 
Bahnstrecke 1502 Oldenburg - Osnabrück wird von der o. g. 

 Maßnahme berührt.Aus Sicht der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen sind daher folgende Auflagen, 

   Bedingungenund Hinweise zu beachten:Bahnstrecken• 
Bei Kreuzungen der Bahnstrecke sind zu gegebener Zeit 

 gebührenpflichtige Gestattungsverträgeabzuschließen. Hier 
 sind die Kreuzungsrichtlinien der DB AG zu beachten.• Es 

dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres 
 auf der planfestgestelltenund gewidmeten Bahnstrecke 1502 

 nicht gefährdet oder gestört werden.• Die Standsicherheit 
und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere 

 Bahndamm,Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, 
 Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sindstets zu 

 gewährleisten.• Die geplante 380kV-Leitung darf keinen 
 Einfluss auf die Telekommunikationstechnik, dieLeit- und 

Sicherungstechnik und den digitalen Betriebsfunk GSM-R der 
 DB AG haben.#• Dach-, Oberflächen- und sonstige 

Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund 
 abgeleitetwerden. Einer Versickerung in Gleisnähe kann 

 nicht zugestimmt werden.• Bahneigene Durchlässe und 
Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht 

 beeinträchtigtwerden (DB Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). 
 Maßnahmen, die mögliche Auswirkungenauf die 

Entwässerungsanlagen der Bahn haben, sind mit der DB Netz 
 AG abzustimmen.Ggfs. ist das Vorlegen eines hydraulischen 

 Gutachtens erforderlich.• Bei Planungs- und Bauvorhaben in 
 räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zumSchutz der 

Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das 
 Einhalten vonSicherheitsabständen zwingend 

  vorgeschrieben.Oberleitung / Oberleitungsanlagen:Bei allen 
Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung 

 stehender, der Berührungzugänglicher Teile der Oberleitung 
 ist von diesen Teilen auf Baugeräte, Kräne,Gerüste und 

andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen 
 Richtungen ein 'Sicherheitsabstand von 3,50 m einzuhalten 

 (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09und DB 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und grundsätzlich 
im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Jedoch sind ein Großteil der Anmerkungen erst im 
Planfeststellungsverfahren anhand der konkreten 
Vorhabenplanung auf ihre Einschlägigkeit hin zu überprüfen und 

 würden erst im Planfeststellungsverfahren wirksam.Für die 
Querung von Eisenbahnstrecken werden entsprechende 
Kreuzungsregelungen nach den Kreuzungsrichtlinien der Bahn und 
der TenneT/Amprion getroffen. Im Planfeststellungsverfahren 
werden die technischen Details für den Bereich der 
Eisenbahnkreuzungen behandelt. Die Inanspruchnahme von 
Flächen ist im Planfeststellungsverfahren zu behandeln. Die 
rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der erforderlichen 
Flächen erfolgt über Kreuzungsverträge bzw. Gestattungsverträge.
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Konzernrichtlinien 997.0101 Abschnitt 4 und 132.0123A01 
 Abschnitt 1). In diesemBereich dürfen sich weder Personen 

aufhalten noch Geräte bzw. Maschinen 
   aufgestelltwerden.Gleisbereich:Während der Bauarbeiten 

ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich 
 Gefahrenbereich)im Abstand von 4,00 m zur Gleisachse 

 immer freizuhalten.Bei Parallellage zwischen Schienenweg 
 und anderen Verkehrswegen, z.B. Straßen undWasserwegen 

etc., ist der einzuhaltende Sicherheitsabstand der DS 800.01 
  Anlage 11zu entnehmen.Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind 

die Veröffentlichungen der Deutschen 
 GesetzlichenUnfallversicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV 

 Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUVVorschrift 72, DGUV 
Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB 

 Konzernrichtlinien132.0118, 132.0123 und 825 zu 
 beachten.Wenn Sicherheitsabstände zu 

Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden müssen, 
 sindnach Art der jeweiligen Gefährdung geeignete 

 Maßnahmen mit der DB Netz AG abzustimmenund zu 
vereinbaren. Die erforderlichen Nachweise und Planungen 

 sind vorherzur Prüfung der DB Netz AG vorzulegen. Die DB 
 Netz AG legt die Schutzmaßnahmenund mögliche 

Standsicherheitsnachweise für Bauwerke fest, die dann 
  bindend zu beachtensind.• Die direkte Überspannung von 

Eisenbahnbrücken durch die o. g. 380-kV-Leitung 
  istgrundsätzlich und in jedem Fall zu vermeiden.• Mit der 

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) 
 ist abzustimmen,ob Streckenertüchtigungen zu 

 berücksichtigen sind.Bei den vorgenannten Auflagen, 
Bedingungen und Hinweisen handelt es sich um 

 allgemeineAussagen zu dem o. g. Raumordnungsverfahren. 
 Die späteren Maßnahmen sind zwingenderneut mit der DB 

AG abzustimmen. Wir behalten uns weitere Auflagen und 
  Bedingungenvor.Wir bitten Sie, uns an dem weiteren 

Verfahren zu beteiligen.
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sonstige Stellungnahmen die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. 
v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: In allen 
Trassenvarianten sind Telekommunikationslinien der Telekom 
vorhanden. Dabei kann zum jetzigen Zeitpunkt der Planung 
keine Reihung der Trassenvarianten vorgenommen werden. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass, unabhängig von der 
späteren Trassenfestlegung, einzelne 
Telekommunikationslinien in ihrem Bestand und in ihrem 
weiteren Betrieb gefährdet sind. Sollte der weitere 
Verfahrensverlauf ergeben, dass Belange der Telekom - z. B. 
das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres 
Netzes sowie ihre Vermögensinteressen - konkret berührt sind, 
behalten wir uns vor, unsere Interessen wahrzunehmen und 
entsprechend auf das Verfahren einzuwirken. Aus diesem 
Grunde bitten wir Sie um Beteiligung bei den weiteren 
Planungen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Entwicklung der 
Freiraumnutzungen

der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale 
 meteorologische Dienst der BundesrepublikDeutschland. Er 

nimmt an der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
 der Meteorologieund Klimatologie teil und erfüllt die sich 

 daraus ergebenden Verpflichtungen.Im Rahmen seiner 
Aufgaben unterstützt der DWD den Bund, die Länder und die 

 Gemeinden undGemeindeverbände bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben im Bereich von 

 Katastrophenschutz,Bevölkerungs- und Umweltschutz, 
insbesondere bei Wetter- und Klimaereignissen mit 

 hohemSchadenspotenzial und beteiligt sich an den Aufgaben 
 im Rahmen der Zivilen Verteidigung undder zivil-militärischen 

 Zusammenarbeit.Die weiteren Aufgaben des DWD sind die 
Erbringung meteorologischer und 

 klimatologischerDienstleistungen für die Allgemeinheit oder 
 einzelne. Kunden und Nutzer sind insbesondere aufden 

Gebieten des Verkehrs, der gewerblichen Wirtschaft, der Land- 
 und Forstwirtschaft, desBauwesens, des 

Gesundheitswesens, der Wasserwirtschaft einschließlich des 
 vorbeugendenHochwasserschutzes, des Umwelt- und 

Naturschutzes und der Wissenschaft zu finden. Um 
 diesenAufgaben gerecht zu werden, betreibt der DWD unter 

 anderem bundesweit, nach einemvorliegenden 
Messnetzkonzept, Wetterstationen mit unterschiedlichen 

 Aufgaben und damitverbunden unterschiedlicher Sensorik 
Ausrüstung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Technische Hinweise In diesem Zusammenhang möchte ich mich auf o.g. ROV 
 beziehen. Der DWD betreibt im RaumAlfhausen seit 1961 

eine Wetterstation Typ III. Unsere Vorgaben nach WMO 
 Klassifizierung unddes Standortmanagements des DWD 

 lauten: „ ... für die Stationen des DWD wird dieEinhaltung 
folgender Mindestabstände (Richtgrößen) gefordert ... 380 kV-

 Trasse - 220 m ... "Dieser Abstand kann gerne größer sein. 
Stromleitungen stören unsere sensiblen Bauteile 

 undSensoriken in ihrer Genauigkeit. Der DWD ist verpflichtet 
 für die Region repräsentative Daten zuermitteln und für die 

weitere Nutzung zu verarbeiten. Diese Nutzung kommt, wie 
 obenbeschrieben, der gesamten Bevölkerung der 

 Bundesrepublik Deutschland zu Gute.Wir sind wir als Träger 
öffentlicher Belange verpflichtet, auf unsere Bedürfnisse 

 hinzuweisen.Die genauen Angaben zur Lage der 
 Wetterstation Alfhausen entnehmen Sie bitte der Anlage.Ich 

bitte um wohlwollende Prüfung/Beachtung unserer Belange bei 
 der weiteren Planung desTrassenverlaufs für die 380kV - 

Trasse.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anzumerken ist 
zunächst, dass der angesprochene Bereich sich nicht im 
Vorzugskorridor befindet. Inwiefern eine räumliche Nähe zur 
Freileitung bestehen wird, kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren beantwortet werden, wenn die 
Feinplanung und Genehmigung der Leitungstrasse mit 
grundstücksgenauer Festlegung der Leitungsachse sowie der 
Maststandorte und des Leitungsschutzstreifens erfolgt.
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allgemeine Hinweise der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale 
 meteorologische Dienst der BundesrepublikDeutschland. Er 

nimmt an der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
 der Meteorologieund Klimatologie teil und erfüllt die sich 

 daraus ergebenden Verpflichtungen.Im Rahmen seiner 
Aufgaben unterstützt der DWD den Bund, die Länder und die 

 Gemeinden undGemeindeverbände bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben im Bereich von 

 Katastrophenschutz,Bevölkerungs- und Umweltschutz, 
insbesondere bei Wetter- und Klimaereignissen mit 

 hohemSchadenspotenzial und beteiligt sich an den Aufgaben 
 im Rahmen der Zivilen Verteidigung undder zivil-militärischen 

 Zusammenarbeit.Die weiteren Aufgaben des DWD sind die 
Erbringung meteorologischer und 

 klimatologischerDienstleistungen für die Allgemeinheit oder 
 einzelne. Kunden und Nutzer sind insbesondere aufden 

Gebieten des Verkehrs, der gewerblichen Wirtschaft, der Land- 
 und Forstwirtschaft, desBauwesens, des 

Gesundheitswesens, der Wasserwirtschaft einschließlich des 
 vorbeugendenHochwasserschutzes, des Umwelt- und 

Naturschutzes und der Wissenschaft zu finden. Um 
 diesenAufgaben gerecht zu werden, betreibt der DWD unter 

 anderem bundesweit, nach einemvorliegenden 
Messnetzkonzept, Wetterstationen mit unterschiedlichen 

 Aufgaben und damitverbunden unterschiedlicher Sensorik 
Ausrüstung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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allgemeine Hinweise In diesem Zusammenhang möchte ich mich auf o.g. ROV 
 beziehen. Der DWD betreibt im RaumAlfhausen seit 1961 

eine Wetterstation Typ III. Unsere Vorgaben nach WMO 
 Klassifizierung unddes Standortmanagements des DWD 

 lauten: „ ... für die Stationen des DWD wird dieEinhaltung 
folgender Mindestabstände (Richtgrößen) gefordert ... 380 kV-

 Trasse - 220 m ... "Dieser Abstand kann gerne größer sein. 
Stromleitungen stören unsere sensiblen Bauteile 

 undSensoriken in ihrer Genauigkeit. Der DWD ist verpflichtet 
 für die Region repräsentative Daten zuermitteln und für die 

weitere Nutzung zu verarbeiten. Diese Nutzung kommt, wie 
 obenbeschrieben, der gesamten Bevölkerung der 

 Bundesrepublik Deutschland zu Gute.Wir sind wir als Träger 
öffentlicher Belange verpflichtet, auf unsere Bedürfnisse 

 hinzuweisen.Die genauen Angaben zur Lage der 
 Wetterstation Alfhausen entnehmen Sie bitte der Anlage.Ich 

bitte um wohlwollende Prüfung/Beachtung unserer Belange bei 
 der weiteren Planung desTrassenverlaufs für die 380kV - 

Trasse.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der angesprochene 
Bereich der DWD - Wetterstation Alfhausen befindet sich nicht im 
Vorzugskorridor A/B, so dass eine mögliche Betroffenheit 
derselben nach Ansicht der Vorhabenträger nicht vorliegt.
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Technische Hinweise die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt 
 die Betriebsführung für dieProduktionsaktivitäten 

einschließlich des Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der 
 BEB Erdgas und ErdölGmbH & Co. KG (BEB), der Mobil 

Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften 
 wahr.Von dem hier angezeigten Vorhaben sind 

Betriebsanlagen der o.g. Gesellschaften betroffen. Details 
 hierzukönnen Sie den beigefügten Planunterlagen 

 entnehmen.Wir weisen darauf hin, dass unsere 
Angaben/Planeintragungen zur unverbindlichen Vorinformation 

 erfolgen.Die Angaben über Lage, Deckung und Verlauf der 
o.g. BEB/MEEG-Anlage(n) sind so lange als 

 unverbindlichanzusehen, bis sie in der Örtlichkeit durch einen 
 Beauftragten der EMPG bestätigt werden.Wir machen darauf 

aufmerksam, dass sämtliche durch die Maßnahme 
 entstehenden Kosten fürSicherungsmaßnahmen, technische 

Anpassungen, Umbaumaßnahmen u.Ä. an unseren Anlagen 
  vomVerursacher der Maßnahme zu tragen sind.Weiterhin 

ergeben sich durch die gepl. Trassenkorridore Kreuzungen zu 
 den u.g. Erdgas-/Erdöltransportleitungen. Folgende Auflagen 

 müssen daher eingehalten werden:-Zwischen 
Rohrleitungsachse und Mast (Mastfundament bzw. 

 Masteckstiel) ist ein Mindestabstand von20 Meter, gemäß 
 AfK-Empfehlung Nr. 3/DVGW GW 22 (2014), einzuhalten.-

Ein Abstand von mindestens 2 Meter (lichte Weite) zwischen 
 Rohrleitung und äußerem Rand derErdungsanlage 

(Masterder) muss eingehalten werden, wenn obige 
  Mindestabstände nichteingehalten werden können.-

Grundsätzlich ist eine elektrische Beeinflussung der 
 Rohrleitung und des Begleitkabels nichtauszuschließen. Vom 

Veranlasser ist der Nachweis zu erbringen, dass die 
 Rohrleitung und dasBegleitkabel nicht unzulässig beeinflusst 

werden. Gegebenenfalls sind entsprechende 
  Berechnungendurchzuführen.- Eingekoppelte 

Wechselspannung kann an unserer Rohrleitung 
 Wechselstromkorrosion hervorrufen,weshalb 

Untersuchungsmessungen gemäß DIN 50925 zur 
 Abschätzung der Korrosionsgefährdungerforderlich sind und 

von uns, nach Inbetriebnahme der Freileitung, durchgeführt 

Leitungen und Stationen sind im Vorzugskorridor im Amprion 
Netzgebiet nicht betroffen. In den übrigen Korridoren sind (bis auf 
eine Stelle im Korridor C) nur verfüllte Bohrlöcher betroffen. Die im 
Rahmen der Feintrassierung  berücksichtigt werden. Grundsätzlich 
sind die Forderungen bekannt und werden berücksichtigt. Konflikte 
aus konkreten Betroffenheiten sind darüber hinaus erst auf 
Planfeststellungsebene zu prüfen und zu bewältigen. Die 
Stellungnahme ist nicht als Kostenzusage zu werten.
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 werden.- Die Kosten für Berechnungen, Untersuchungen, 
 sowie eventuell erforderliche Maßnahmen zumSchutz der 

Rohrleitungen, Kabel und des Personals sind vom Veranlasser 
 zu tragen.Der Abstand zu unseren u.g. Erdgas-

/Erdölförderplätzen und Stationen ist mindestens mit der 1,1-
 
fachen Höhe der gepl. Freileitungsmasten zu wählen, so dass 

 eine Gefährdung der Station durchUmsturz ausgeschlossen 
ist. Hierbei ist der Abstand jeweils zu der Umzäunung der 

 Stationen anzunehmen,damit sichergestellt wird, dass es im 
Falle eines Mastwurfes zu keinerlei Beeinträchtigungen auf 

  unserenBetriebsplätzen kommen kann.Darüber hinaus 
befinden sich auf unseren Erdgasförderplätzen Fackelanlagen. 

 Diese Anlagen dienen dertechnischen Sicherheit der 
Erdgasförderung und sind behördlich vorgeschrieben. Im Falle 

 einer technischenStörung muss es zu jeder Zeit möglich 
sein, dass produzierte schwefelwasserstoffhaltige Erdgas 

 kurzfristigüber die Fackelanlage abzuleiten und den 
 Schwefelwasserstoff durch Verbrennung zu beseitigen.Im 

Zuge der Durchführung betrieblich erforderlicher Arbeiten an 
 den Sauergasbohrungen kann es zeitweiseebenfalls 

erforderlich werden, das schwefelwasserstoffhaltige Erdgas 
 über die Fackelanlage zu verbrennen.Im Zuge der 

Verbrennung des Erdgases kommt es im näheren Umfeld der 
 Fackelanlage zu sehr hohenWärmestrahlungswerten. 

Möglicherweise später auftretende Schadensersatzansprüche 
 desFreileitungsbetreibers in Folge von Fackelbetrieb 

unsererseits, lehnen wir hiermit bereits vorsorglich ab. 
 DerBetreiber der Freileitung muss den sicheren Betrieb 

seiner Anlage auch bei Betrieb unserer 
  Fackelanlagenjederzeit sicherstellen.Der gesamte 

Schutzstreifen unserer Leitung(en) ist gem. dem geltenden 
 technischen Regelwerk alsBauverbotszone definiert bzw. 

auszuweisen, so dass zur Gewährleistung der Sicherheit der 
 Leitung(en) undzu eventuell erforderlichen Unterhaltungs- 

und Reparaturarbeiten eine jederzeitige Erreichbarkeit 
 derLeitung(en), auch mit Maschineneinsatz, gewährleistet 
 ist.Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren bzw. Planungen 

zu beteiligen und stehen Ihnen für 
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  Rückfragenselbstverständlich gerne zur Verfügung.Unsere 
heutige Stellungnahme bezieht sich auf den derzeitigen 

 Planungsstand. Laufende Baumaßnahmensowie zukünftige 
Planungen sind in dieser Stellungnahme nicht enthalten.
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Wald, Forst Aus  forstlicher Sicht ist es sinnvoll, die Trassenverläufe 
möglichst außerhalb von größeren Waldflächen zu planen und 
vorhandene Trassenkorridore in Form einer Trassenbündelung 
zu nutzen. Ebenso sollten ausreichend große 
Sicherheitsabstände zu angrenzenden Waldflächen eingeplant 
werden, um Beeinträchtigungen der Waldlebensräume zu 
vermeiden und pot. Gefahren durch umstürzende Bäume 
auszuschließen. Hierfür ist es erforderlich, die vorhandenen 
Waldflächen ab einer Flächengröße von rd. 800 - 1.000 m² 
entlang der Trassenkorridore zu erheben und die Waldbiotope 

  in den Unterlagen darzustellen.Bei einer Überplanung oder 
unvermeidbaren Querung von Waldflächen, welche mit einer 
dauerhaften Höhenbegrenzung belegt werden, bestünde die 
Notwendigkeit zur Durchführung einer waldrechtlichen 

 Kompensation an einer anderen Stelle.Die betroffenen 
Waldbiotope, die sich innerhalb der technischen Schutzstreifen 
befinden, sind in einem anschließenden PFV detailliert zu 
erfassen und kartographisch darzustellen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Zu 
den Planungsgrundsätzen, die der Entwicklung der 
Trassenkorridore zugrunde liegen, zählt zuvorderst die Schonung 
von Mensch und Umwelt. Dies umfasst auch die Meidung der 
Querung der Waldflächen, sofern dies aufgrund der Ausstattung 
des Planungsraums und der vorliegenden Konfliktdichte möglich 
ist. Falls eine Vermeidung der Querung von Wäldern wegen 
umliegender gewichtigerer Raumwiderstände (z. B. 
Siedlungsbereiche, ausgewiesene Schutzgebiete) nicht möglich 
war, wurde die Betroffenheit von Wald im Variantenvergleich 

 berücksichtigt. Die von umstürzenden Bäumen ausgehenden 
Gefahren werden durch den Schutzstreifen ausgeschlossen. Wie 
im Erläuterungsbericht (Unterlage 1A, Kap. 3.2.5.2) dargelegt, ist 
die Schutzstreifenbreite abhängig vom eingesetzten Masttyp, der 
Masthöhe und dem Mastabstand und kann daher erst im 
Planfeststellungsverfahren festgelegt werden. Im Regelfall liegt 
diese im Bereich von ca. 30 m bis ca. 80 m, für die Unterlagen wird 
von einer einheitlichen Breite von ca. 55 m ausgegangen. Daher 
kann der tatsächliche Eingriff in Wälder bzw. Waldbiotope auch erst 
im Planfeststellungsverfahren bilanziert werden. In diesem 
Zusammenhang werden neben den Erfordernissen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auch die Anforderungen 
gem NWaldLG vollumfänglich umgesetzt   . Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens werden auch Waldbereiche, Feld- und 
Kleingehölze im Rahmen der Biotoptypenkartierung erfasst und 
bewertet.
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Wald, Forst Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) betreiben im 
Waldgebiet „Ahauser Zuschlag“ nördlich der Gemeinde Ankum 
einen Kompensationsflächenpool, bei dem waldbauliche 
Strategien und ökologische Ziele festgelegt und mit der Untere 
Waldbehörde des Landkreises Osnabrück vertraglich 
vereinbart wurden. Zur Sicherung und Erhalt dieser 
vertraglichen Regelungen sollte eine Querung oder sonstige 
neg. Beeinträchtigung dieses Forstortes durch eine 380 KV-
Freileitung vermieden werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vermeidung der 
Inanspruchnahme von Wälder wurde bereits bei der Entwicklung 
der Trassenkorridore als Planungsgrundsatz berücksichtigt. Im 
Bereich des Ahauser Zuschlags war dies aufgrund der 
Siedlungsstruktur nicht möglich, sodass eine Querung des 
Waldgebiets nicht vermieden werden kann. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren. Mögliche Beeinträchtigungen 
der Erhaltungs- und Entwicklungszielen von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden geprüft und ggf. kompensiert. Neben 
den Erfordernissen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
werden auch die Anforderungen gem NWaldLG vollumfänglich 
umgesetzt.

Teilerdverkabelung Die  380 KV-Leitung sollte aus hiesiger Sicht auf zusätzlichen 
Streckenabschnitten als Erdkabel verlegt werden. So können 
Beeinträchtigungen von angrenzenden Waldbiotopen und 
deren Lebensgemeinschaften vermieden werden und Eingriffe 
in das Landschaftsbild deutlich verringert werden. Lediglich auf 
Standorten mit empfindlichem Bodenwasserhalt sowie im 
Nahbereich von Waldstandorten mit einer nassen, anmoorigen 
oder bodenkundlich schutzwürdigen Ausgangslage wird der 
Bau der Leitung in Form einer Freileitung priorisiert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Waldbiotope, 
Lebensgemeinschaften oder das Landschaftsbuild sind jedoch per 
se keine Auslösekriterien für eine Erdkabelprüfung i.S.d. § 4 Abs. 2 
BBPlG, so dass eine Erdverkabeluzng hier gesetzlich nicht 

  vorgesehen ist.  Bei der Korridorfindung im 
Raumordnungsverfahren wurde unter anderem eine Vermeidung 
der Inanspruchnahme von Waldbereichen angestrebt (Unterlage 
1A, Kapitel 2.3). ).  Der Schutzstreifen bei Erdkabeln ist hingegen 
von tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Eine - wie in der Stellungnahme angenommen pauschale 
Vermeidung der Beeinträchtigung von Waldbiotopen - findet beim 
Erdkabel folglich nicht statt.
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allgemeine Hinweise Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der 
Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH 
sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Nach Prüfung des 
Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer 
Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass von der Maßnahme 51b 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen 

 sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.Als 
weitere Möglichkeit Ihrer Anfrage zur Leitungsauskunft steht 
Ihnen unter der Internetadresse https://portal.bil-
leitungsauskunft.de das kostenfreie Online-Portal BIL zur 

 Verfügung.Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich 
Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem Gebiet 
befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen 
zur Ermittlung der genauen Lage der Anlagen und eventuellen 
Auflagen anzufragen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen vielen Dank für die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich 
 im Bereich des Plangebietes die ErdgasHochdruckleitungen 

Mooräcker - Schneiderkrug Nr. 37.00.00 und Warnstedt - 
 Steinfeld Nr. 38.00.00der Gastransport Nord GmbH befinden. 

Die Erdgas-Hochdruckleitungen haben einen 
 Durchmesservon 400mm und werden mit einem Druck bis 70 
 bar betrieben.Unmittelbar neben den Erdgas-

Hochdruckleitungen verläuft parallel ein Fernmeldekabel der 
 EWENETZ GmbH. Die Lage der Leitungen ist den 

Bestandsplänen der EWE-NETZ GmbH zu 
 entnehmen.Erdgas-Hochdruckleitungen werden zur 

Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der 
 Instandhaltungsowie der Einwirkung von außen in einem 

Schutzstreifen verlegt. Es dürfen keine 
 Auswirkungenvorgenommen werden, die den Bestand oder 

 Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden.Die 
Breite des Schutzstreifens beträgt 8 Meter ( 4 Meter links und 

 4 Meter rechts der Rohrachse) DieHochdruckleitung sowie 
der Schutzstreifen sind durch die Eintragung einer 

 beschränkten persönlichenDienstbarkeit im Grundbuch 
 dinglich gesichert.Gegen die Planung einer 380-kV-Leitung 

 von Conneforde über Cloppenburg nach Merzenbestehen 
keine Bedenken, wenn folgende Grundsätze und die 

 „Anweisung zum Schutzvon Erdgas-Hochdruckleitungen" im 
Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt 

  werden.Grundsätzlich gilt folgendes: Arbeiten im 
Schutzstreifen einer Hochdruckleitung bedürfen ausdrücklich 

 der vorherigen Zustimmungder Gastransport Nord GmbH 
 und werden nur mit Auflagen gestattet.• Die Zuwegung und 

der Zugang der Erdgas-Hochdruckleitung und seinen Anlagen 
 muss auch während der Baumaßnahme gewährleistet sein.• 

Das Lagern von Materialien, Gerätschaften und Aushub, das 
 Abstellen von Containern oderBauwagen im Schutzstreifen 

 ist nicht gestattet.• Das Errichten von Bauwerken jeglicher Art 
 im Schutzstreifen ist nicht gestattet.• Die Anpflanzung von 

Bäumen oder Sträuchern im Schutzstreifen ist nicht 
 gestattet.• Sollten Einrichtungen und Gebäude über Ex-

 Schutzzonenbereiche verfügen, ist darauf zuachten, dass die 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und in den weiteren 
Planungen berücksichtigt.
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Sicherheitsbereiche nicht in den Schutzstreifen der Erdgas-
  Hochdruckleitungragen.• Bei der Errichtung von 

Hochspannungsfreileitungen sind die AfK-Empfehlungen (AfK: 
 ArbeitsgemeinschaftDVGW/VDE für Korrosionsfragen) sowie 

 die einschlägigen VDE Bestimmungen(VDE: Verband 
Deutscher Elektrotechnik) zu beachten. Der Abstand des 

 äußerenLeiterseils zur Rohrachse sollte im Parallelverlauf 
 10m nicht unterschreiten.• Sehachtarbeiten dürfen im 

 Schutzstreifen nur in Handsehachtung ausgeführt werden.• 
Evtl. vorhandene Armaturen oder Oberirdische Leitungsteile, 

 wie z. B. Markierungen, Schilderpfähleund Messsäulen sind 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen und dürfen 

 ohneGenehmigung nicht entfernt oder versetzt werden. Eine 
 Änderung oder Wiedererrichtungnach der Baumaßnahme 

 erfolgt zu Lasten des Verursachers.• Der Einsatz von 
Baumaschinen und das Befahren mit schweren Bau- und 

 Kettenfahrzeugenim Schutzstreifen sind nur unter Aufsicht 
der Gastransport Nord GmbH unter Einhaltung 

  besondererSicherheitsvorkehrungen gestattet.• Bei 
Kultivierungs-, Meliorations- und Entwässerungsmaßnahmen 

 sind besondere, mit GastransportNord GmbH abgestimmte 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Daher ist es 

 unbedingterforderlich, die Gastransport Nord GmbH 
 rechtzeitig über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten• 

Eine Niveauänderung und das Anlegen von Mulden-Rigolen-
  System im Schutzstreifen sindnicht zulässig.• Mit den 

Betreibern der kreuzenden Ver.- und Entsorgungsleitungen 
 innerhalb des Schutzstreifensder Erdgas-Hochdruckleitung 

 ist ein Interessenabgrenzungsvertrag abzuschließen.Die 
Mindestabstände nach DVGW-G 463 sind einzuhalten. 

 Kreuzende Elektrokabel sind in einemSchutzrohr zu 
verlegen. Aus Gründen des kathodischen Korrosionsschutzes 

 ist für kreuzendeStahlleitungen eine doppelte 
Außenisolierung vorzusehen. Sollte die kreuzende 

 Leitungebenfalls kathodisch geschützt sein, so ist vom 
Antragsteller dazulegen, ob auf jeder 

 LeitungPotenzialmessstellen anzubringen sind. Die VDE 
 0150 ist dabei zu beachten. Diese Schutzmaßnahmensollten 

mind. 1,0m über die Anlage hinausragen. Die Kreuzungen 
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 sollen möglichstrechtwinklig erfolgen. Bei grabenloser 
 Verlegung ist die Wahl des Vortriebsverfahrensvorzustellen 

und mit einem Gastransport Nord Verantwortlichen 
 abzustimmen.• Die genaue Leitungslage und Leitungstiefe im 

 Bereich des geplanten Bauvorhabens ist vorBaubeginn unter 
Anwesenheit der Gastransport Nord GmbH durch Querschläge 

 zu ermitteln,in Bestandsplan festzuhalten und vor Ort zu 
 markieren.• Innerhalb bebauter Gebiete unterliegen Erdgas-

 Hochdruckleitungen alle zwei Monate eineBegehung zur 
Überprüfung der Leitungstrasse und alle sechs Monate eine 

 Rohrnetzüberprüfungauf Dichtheit. Die uneingeschränkte 
 Zuwegung muss dauerhaft gewährleistet sein.• Spätestens 2 

Wochen vor Beginn der Arbeiten ist unbedingt mit der 
 Gastransport NordGmbH, Cloppenburger Straße 363, 26133 

Oldenburg (Telefon 0441-20980-101) oder mit 
 derNetztechnik (Telefon 0441-20980-241) Kontakt 

 aufzunehmen.• Von Kosten für Sicherungs 
/Schutzmaßnahmen etc. im Bereich des Schutzstreifens der 

 Erdgas-Hochdruckleitung ist die Gastransport-Nord GmbH 
  freizuhalten.Erkundigungs- und SicherungspflichtJeder 

muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und privaten 
 Grundstücken Ver- und Entsorgungsanlagenvorhanden sind. 

Daher besteht im Interesse von Sicherheit und Schutz die 
 „Erkundigungs- undSicherungspflicht". Bauplanende und 

bauausführende Firmen müssen angewiesen werden, 
 sichaktuelle Planauskunft bei der Gastransport Nord GmbH 

E.Mail: netzauskunft@gtg-nord.de einzuholen.
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Technische Hinweise vielen Dank für die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich 
 im Bereich des Plangebietes die ErdgasHochdruckleitungen 

Mooräcker - Schneiderkrug Nr. 37.00.00 und Warnstedt - 
 Steinfeld Nr. 38.00.00der Gastransport Nord GmbH befinden. 

Die Erdgas-Hochdruckleitungen haben einen 
 Durchmesservon 400mm und werden mit einem Druck bis 70 
 bar betrieben.Unmittelbar neben den Erdgas-

Hochdruckleitungen verläuft parallel ein Fernmeldekabel der 
 EWENETZ GmbH. Die Lage der Leitungen ist den 

Bestandsplänen der EWE-NETZ GmbH zu 
 entnehmen.Erdgas-Hochdruckleitungen werden zur 

Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der 
 Instandhaltungsowie der Einwirkung von außen in einem 

Schutzstreifen verlegt. Es dürfen keine 
 Auswirkungenvorgenommen werden, die den Bestand oder 

 Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden.Die 
Breite des Schutzstreifens beträgt 8 Meter ( 4 Meter links und 

 4 Meter rechts der Rohrachse) DieHochdruckleitung sowie 
der Schutzstreifen sind durch die Eintragung einer 

 beschränkten persönlichenDienstbarkeit im Grundbuch 
 dinglich gesichert.Gegen die Planung einer 380-kV-Leitung 

 von Conneforde über Cloppenburg nach Merzenbestehen 
keine Bedenken, wenn folgende Grundsätze und die 

 „Anweisung zum Schutzvon Erdgas-Hochdruckleitungen" im 
Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt 

  werden.Grundsätzlich gilt folgendes: Arbeiten im 
Schutzstreifen einer Hochdruckleitung bedürfen ausdrücklich 

 der vorherigen Zustimmungder Gastransport Nord GmbH 
 und werden nur mit Auflagen gestattet.• Die Zuwegung und 

der Zugang der Erdgas-Hochdruckleitung und seinen Anlagen 
 muss auch während der Baumaßnahme gewährleistet sein.• 

Das Lagern von Materialien, Gerätschaften und Aushub, das 
 Abstellen von Containern oderBauwagen im Schutzstreifen 

 ist nicht gestattet.• Das Errichten von Bauwerken jeglicher Art 
 im Schutzstreifen ist nicht gestattet.• Die Anpflanzung von 

Bäumen oder Sträuchern im Schutzstreifen ist nicht 
 gestattet.• Sollten Einrichtungen und Gebäude über Ex-

 Schutzzonenbereiche verfügen, ist darauf zuachten, dass die 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und in den weiteren 
Planungen berücksichtigt.
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Sicherheitsbereiche nicht in den Schutzstreifen der Erdgas-
  Hochdruckleitungragen.• Bei der Errichtung von 

Hochspannungsfreileitungen sind die AfK-Empfehlungen (AfK: 
 ArbeitsgemeinschaftDVGW/VDE für Korrosionsfragen) sowie 

 die einschlägigen VDE Bestimmungen(VDE: Verband 
Deutscher Elektrotechnik) zu beachten. Der Abstand des 

 äußerenLeiterseils zur Rohrachse sollte im Parallelverlauf 
 10m nicht unterschreiten.• Sehachtarbeiten dürfen im 

 Schutzstreifen nur in Handsehachtung ausgeführt werden.• 
Evtl. vorhandene Armaturen oder Oberirdische Leitungsteile, 

 wie z. B. Markierungen, Schilderpfähleund Messsäulen sind 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen und dürfen 

 ohneGenehmigung nicht entfernt oder versetzt werden. Eine 
 Änderung oder Wiedererrichtungnach der Baumaßnahme 

 erfolgt zu Lasten des Verursachers.• Der Einsatz von 
Baumaschinen und das Befahren mit schweren Bau- und 

 Kettenfahrzeugenim Schutzstreifen sind nur unter Aufsicht 
der Gastransport Nord GmbH unter Einhaltung 

  besondererSicherheitsvorkehrungen gestattet.• Bei 
Kultivierungs-, Meliorations- und Entwässerungsmaßnahmen 

 sind besondere, mit GastransportNord GmbH abgestimmte 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Daher ist es 

 unbedingterforderlich, die Gastransport Nord GmbH 
 rechtzeitig über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten• 

Eine Niveauänderung und das Anlegen von Mulden-Rigolen-
  System im Schutzstreifen sindnicht zulässig.• Mit den 

Betreibern der kreuzenden Ver.- und Entsorgungsleitungen 
 innerhalb des Schutzstreifensder Erdgas-Hochdruckleitung 

 ist ein Interessenabgrenzungsvertrag abzuschließen.Die 
Mindestabstände nach DVGW-G 463 sind einzuhalten. 

 Kreuzende Elektrokabel sind in einemSchutzrohr zu 
verlegen. Aus Gründen des kathodischen Korrosionsschutzes 

 ist für kreuzendeStahlleitungen eine doppelte 
Außenisolierung vorzusehen. Sollte die kreuzende 

 Leitungebenfalls kathodisch geschützt sein, so ist vom 
Antragsteller dazulegen, ob auf jeder 

 LeitungPotenzialmessstellen anzubringen sind. Die VDE 
 0150 ist dabei zu beachten. Diese Schutzmaßnahmensollten 

mind. 1,0m über die Anlage hinausragen. Die Kreuzungen 
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 sollen möglichstrechtwinklig erfolgen. Bei grabenloser 
 Verlegung ist die Wahl des Vortriebsverfahrensvorzustellen 

und mit einem Gastransport Nord Verantwortlichen 
 abzustimmen.• Die genaue Leitungslage und Leitungstiefe im 

 Bereich des geplanten Bauvorhabens ist vorBaubeginn unter 
Anwesenheit der Gastransport Nord GmbH durch Querschläge 

 zu ermitteln,in Bestandsplan festzuhalten und vor Ort zu 
 markieren.• Innerhalb bebauter Gebiete unterliegen Erdgas-

 Hochdruckleitungen alle zwei Monate eineBegehung zur 
Überprüfung der Leitungstrasse und alle sechs Monate eine 

 Rohrnetzüberprüfungauf Dichtheit. Die uneingeschränkte 
 Zuwegung muss dauerhaft gewährleistet sein.• Spätestens 2 

Wochen vor Beginn der Arbeiten ist unbedingt mit der 
 Gastransport NordGmbH, Cloppenburger Straße 363, 26133 

Oldenburg (Telefon 0441-20980-101) oder mit 
 derNetztechnik (Telefon 0441-20980-241) Kontakt 

 aufzunehmen.• Von Kosten für Sicherungs 
/Schutzmaßnahmen etc. im Bereich des Schutzstreifens der 

 Erdgas-Hochdruckleitung ist die Gastransport-Nord GmbH 
  freizuhalten.Erkundigungs- und SicherungspflichtJeder 

muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und privaten 
 Grundstücken Ver- und Entsorgungsanlagenvorhanden sind. 

Daher besteht im Interesse von Sicherheit und Schutz die 
 „Erkundigungs- undSicherungspflicht". Bauplanende und 

bauausführende Firmen müssen angewiesen werden, 
 sichaktuelle Planauskunft bei der Gastransport Nord GmbH 

E.Mail: netzauskunft@gtg-nord.de einzuholen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
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allgemeine Hinweise Von dem oben genannten Vorhaben sind Anlagen der von 
 Gasunie Deutschland vertretenenUnternehmen 

 betroffen.Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der 
 Erdgastransportleitung bzw. der Kabelsind in Anwesenheit 

eines Gasunie-Mitarbeiters durchzuführen. Dabei ist 
 derzuständige Leitungsbetrieb bereits über Arbeiten im 

 Näherungsbereich ab ca. 50 mzur Erdgastransportleitung 
 bzw. zum Kabel zu informieren.Ein Gasunie-Mitarbeiter wird 

die exakte Lage des Schutzstreifens ermitteln, 
 kennzeichnenund die vor Ort tätigen Personen einweisen. 

 Hierfür fallen keine Kosten an. Es ist jedochunbedingt 
erforderlich, rechtzeitig, spätestens 5 Werktage vor Beginn 

 jeglicher Maßnahmenim Schutzstreifenbereich, Kontakt zu 
 folgendem Leitungsbetrieb aufzunehmen:Gasunie 

 Deutschland Technical Services GmbHLeitungsbetrieb 
   SchneiderkrugHusumer Str. 3749685 SchneiderkrugTel.: 

 0 44 47 / 809-227Die Stellungnahme inklusive Pläne und 
Schutzanweisung ist auf der 

  Baustellevorzuhalten.Nachfolgende Auflagen sind zu 
  beachten und unbedingt einzuhalten.Auflagen:- Im 

Schutzstreifen der Erdgastransportleitung bzw. des Kabels 
 besteht eingrundsätzliches Bauverbot und ein Verbot 

 sonstiger leitungs- bzw. kabelgefährdenderMaßnahmen. Es 
muss gewährleistet sein, dass der Schutzstreifen zur 

 Vornahme vonbetrieblichen Überwachungs- und 
Unterhaltsmaßnahmen sowie zur Durchführung 

 vonInstandsetzungsarbeiten jederzeit uneingeschränkt auch 
  mit Baufahrzeugenzugänglich ist.- Geplante Fundamente / 

 Schächte / Gebäude sind hinsichtlich ihrer Standsicherheitso 
zu planen bzw. zu errichten, dass ein uneingeschränktes 

 Freilegen der Gasunie-Anlage auch ohne Verbau jederzeit 
 möglich ist.- Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung die 

 technischen Regelwerke DVGW – GW22, das Arbeitsblatt 
 GW 22-B1 und die AFK-Empfehlung Nr. 3 des DVGW.- Es 

muss vom Vorhabenträger sichergestellt werden, dass es zu 
 keinenBeeinflussungen der genannten 

 Erdgastransportleitung(en) und Kabel kommt. Kanndieses 
nicht ausgeschlossen werden, muss eine Umtrassierung der 

 elektrischenAnlage erfolgen, um Beeinflussungen zu 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und in den weiteren 
Planungen berücksichtigt.
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 vermeiden.- Durch den Betrieb einer Hochspannungsleitung 
 können dennoch an derErdgastransportleitung Maßnahmen 

erforderlich werden, um einen 
 jederzeitigenBerührungsschutz zu gewährleisten und eine 

 entstehende Wechselstromkorrosion ander 
Erdgastransportleitung sowie Auswirkungen auf unsere 

  Begleitkabel zuverhindern.- Eine genaue Aussage über die 
 durchzuführenden Schutzmaßnahmen kann erstgetroffen 

werden, wenn eine Berechnung/Messung der 
 Hochspannungsbeeinflussungfür die Erdgastransportleitung 

 und das Fernmeldekabel erstellt wurde.- Wir stimmen dem 
Vorhaben nur unter dem Vorbehalt zu, dass seitens 

 desVorhabenträgers eine Kostenübernahmerklärung für 
 Berechnungen undFolgekosten durch Beeinflussung unserer 

 Anlagen abgegeben wird.- Jeder Bauantrag bzw. jede 
Baumaßnahme in einem Sicherheitsstreifen von je 50 

 mbeiderseits der Leitungsachse bzw. des Kabels ist Gasunie 
  zur Prüfung undGenehmigung einzureichen.- Die geplanten 

Masten sind außerhalb des Schutzstreifens der 
 Erdgastransportleitungbzw. des Kabels zu errichten. Zudem 

 darf ein Freilegen der Erdgastransportleitungbzw. Kabel in 
konventioneller Bauweise die Standsicherheit der Masten bzw. 

 derenFundamente nicht beeinträchtigen. Es muss 
 gewährleistet sein, dass ein Aushebelnder vorhandenen 

Erdgastransportleitung bzw. des Kabels beim Kippen / 
  Umfallen desMasten ausgeschlossen ist.- Sollte eine 

Spundung der Baugrube erforderlich sein, benötigen wir 
 einBodengutachten sowie die Daten des für den Einbau der 

 Spundbohlen zum Einsatzkommenden Gerätes, um die 
Zulässigkeit im Hinblick auf die Sicherheit 

  derErdgastransportleitung zu überprüfen.- Eventuell 
erforderliche Überfahrten der Erdgastransportleitung bzw. 

 Kabel sind inAbstimmung mit der Gasunie festzulegen und 
  durch geeignete Maßnahmen zusichern.- Während der 

Bauphase dürfen die Gasunie-Anlagen ohne einen wirksamen 
 Schutz,z.B. durch Baggermatratzen, nicht mit schweren 

 Fahrzeugen befahren werden.Im Störungsfall außerhalb der 
Dienstzeit wenden Sie sich bitte an die ständig 

    besetzteLeitzentrale: 0 44 47 / 8 09-0.Kosten:- Die 
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Kosten für eventuelle Schutzmaßnahmen / Gutachten sind 
  vom Verursacher zutragen.- Gasunie ist von allen Kosten, 

 die in Folge der Baumaßnahme entstehen könnten (z.B.in 
Gestalt nachträglich erforderlicher Sicherungsmaßnahmen an 

 unseren Anlagenoder im Vergleich zum ursprünglichen 
 Zustand erhöhter Aufwendungen beiReparatur-, 

 Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten) freizuhalten.- Die 
Angaben in den Plänen zu Lage und Verlauf der Gasunie-

 Anlagen sind so langeals unverbindlich anzusehen, bis sie in 
 der Örtlichkeit durch einen Beauftragten derGasunie 

 Deutschland bestätigt werden.- Suchschlitze und 
Querschläge sind vom Antragsteller unter Gasunie-

  Aufsichtdurchzuführen.Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Geht man davon aus, dass der Trassenverlauf in Realität 
sowieso nicht so zickzackmäßig sein wird wie in den 
Unterlagen suggerierend dargestellt, so werden sich die 
Abstände zu dem einen oder anderen Haus noch verringern, 
bzw. es müssen weitere Häuser noch in die Betrachtungen mit 
einfließen, die noch keine Erwähnung finden.

Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse in den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
die Maststandorte kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen. Trotzdem wurde eine 
möglichst realistische Trassierung erstellt, um einen maximalen 
Wohnumfeldschutz für die betroffenen Wohnhäuser zu 
gewährleisten. Kriterien für die potenzielle Trassenachse waren u. 
a. ein Abstand zwischen den Masten von möglichst 400 m sowie 
das Einhalten eines maximalen Abspannwinkels von 100°.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Insgesamt werden bei vielen Wohnhäusern die Abstandsmaße 
unterschritten, einige sind vergessen worden. Dass in den 
Ausführungen nur von Beeinträchtigungen bei fehlendem 
Sichtschutz gesprochen wird, ist für uns unverständlich. 
Gerade aus medizinischen Gründen heraus und zum Schutz 
der Menschen wurden die Abstandsregelungen entwickelt. Wir 
fordern den Schutz der Menschen. Wenn die Abstände nicht 
eingehalten werden können, müssen Erdkabel verlegt werden

Die Vorgaben des Bundes und der niedersächsischen 
Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m Abstände sind 
einzuhalten zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 Baugesetzbuch liegen. Im Gegensatz zu den 
Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die im 
Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) 
durchgeführt. Die zulässigen Grenzwerte einer Freileitung werden 
bereits direkt unterhalb der Anlage eingehalten, sodass der 
Aussage einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit 
nicht gefolgt werden kann.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Trassenverläufe können in der Engstelle Nr. 17/18 sowie in 
der Engstelle 16/25 nur einen 200m Abstand zu den 
Gebäuden einhalten, wenn wertvolle Waldbestände, wie hier in 
Thiene mit Schwarzspechten, oder in Wallen mit den Uhus, 
abgeholzt werden. In beiden Fällen weist die Gemeinde auf 
den besonderen Schutz dieser Tiere hin.

Die Hinweise auf Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planungen 
geprüft. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens werden 
systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände ausschließen zu können.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Sowohl bei der Variante Nordost als auch bei der Variante 
Südwest macht der vorgestellte potentielle Trassenverlauf 
einen fast rechtwinkligen Schwenk. Dieser Verlauf der Trasse 
erscheint uns sehr unrealistisch. Verbindet man den südlichen 
Endpunkt der Engstelle 17 mit dem Knickpunkt in Variante 
Nordost, so schwenkt der Trassenverlauf gen Osten und der 
Hof Meyermann mit seinem Hofcafé käme in eine Zone unter 
200m Abstand. Da wir nicht davon ausgehen, dass dieser in 
den Unterlagen dargestellte Verlauf je realisiert wird, muss von 
noch kleineren Abständen zur bestehenden Wohnbebauung 
ausgegangen werden, weshalb wir auch hier Erdkabel fordern. 
Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Terrasse des 
Hofcafés genau zur Trasse hin ausgerichtet ist. Einen 
Sichtschutz gibt es nicht.

Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse in den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
der Maststandorte kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen. Trotzdem wurde eine 
möglichst realistische Trassierung erstellt, um einen maximalen 
Wohnumfeldschutz für die betroffenen Wohnhäuser zu 
gewährleisten. Kriterien für die potenzielle Trassenachse waren u. 
a. ein Abstand zwischen den Masten von möglichst 400 m sowie 
das Einhalten eines maximalen Abspannwinkels von 100°.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

In der textlichen Bearbeitung auf Seite 124 / 125 wird dem 
Haus, das 154m östlich der potentiellen Trasse verläuft, nur 
ein Ruinencharakter zugesprochen. Das ist falsch. Im hinteren 
Bereich des alten Hauses wird zurzeit schon ein neues Haus 
errichtet. Der Trassenverlauf kann also nicht wie 
vorgeschlagen „verschwenkt“ werden. Es bestünde direkte 
Sicht auf die Trasse ohne Sichtschutz und in einem Abstand 
unter 200m.

Das in Engstelle Nr. 17 östlich der potenziellen Trassenachse 
befindliche Wohnhaus im Abstand von 154 m wurde, wie in der 
Unterlage 7 dargelegt, aus Vorsorgegesichtspunkten als 
Wohnhaus gewertet und ist folglich vollständig in die Abwägung mit 
eingeflossen.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im Bereich der Engstelle Nr. 18 weisen wir darauf hin, dass der 
rot markierte Bereich des 400m Korridors nicht korrekt gefasst 
wurde. Die Außenbereichssatzung, die das Wohbaugebiet 
„Bühner Esch“ betrifft, geht bis an die Kreisstraße K107. 
Deshalb muss der rot zu markierende Abstandsbereich von 
400m von der Kreisstraße aus weiter nach Westen verschoben 
werden!

Bei dem Wohngebiet am Bühner Esch, welches bis zur K107 reicht 
handelt es sich um eine Außenbereichssatzung. Wohngebäude in 
Außenbereichssatzungen gehören planungsrechtlich dem 
Außenbereich an und bekommen ¬ im Gegensatz zu 
Innenbereichssatzungen ¬ lediglich einen 200 m Schutzanstand 
zugesprochen.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Wie wichtig die Betrachtung des Reliefs ist, zeigt sich bei den 
Ausführungen zu Sichtverhältnissen. In der Engstelle 17 wird 
bei dem 182m entfernten Gebäude ein Sichtschutz zur Trasse 
wegen bestehender Gehölze angenommen. Geht man aber 
davon aus, dass die Trasse auf wesentlich höherem 
Geländeniveau verlaufen würde, muss konstatiert werden, 
dass 65m hohe Masten in dem Fall mit Sicherheit zu sehen 
wären.

Eine topographische Untersuchung von Trassenabschnitten ist für 
das Raumordnungsverfahren (ROV) nicht vorgesehen, da das 
Ergebnis des ROV lediglich einen 1.000 m breiten Korridor 
darstellt. Eine genauere Analyse der genauen Wohnumfelder bzw. 
Sichtbeziehungen vor Ort jedes der betroffenen Wohnhäuser wäre 
folglich nicht zielführend gewesen. Dieser Arbeitsschritt obliegt dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Grundsätzlich sehen wir es als nicht angemessen begründet 
 an, dass bei denUnterschreitungen der 200m Abständen nur 

 mit bestehendem oder nicht bestehendemSichtschutz 
argumentiert wird. Der gesundheitliche Aspekt, weshalb 200m 

 Abständenicht unterschritten werden sollen, wird außer acht 
 gelassen. Aspekte vonLärmemissionen sind nicht aufgeführt, 

 hätten unserer Ansicht nach aber durchaus eineAuswirkung 
auf Mensch und Tier, weshalb sie mit berücksichtigt werden 

 müssen.Die Raumverträglichkeit der 
Trassenkorridorvarianten wird von keinem Kriterium so 

 starkgeprägt, wie durch die vom LROP (ML NDS 2017) in 
 den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2Ziffer 07 vorgegebenen 

Siedlungsabstände für Höchstspannungsfreileitungen. 
 DieRaumverträglichkeit der einzelnen Korridore stellt die 

 Antragstellerin in der RVS unterausgiebiger Beanspruchung 
der in den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 07 

 (LROP)beinhalteten Ausnahmeregelung fest. In den 
 Antragsunterlagen wird das zu schützendeWohnumfeld von 

der Antragstellerin jedoch nahezu ausschließlich auf die 
 visuellenKomponenten reduziert. Demgegenüber sieht die 

 Begründung für Ziffer 07 Satz 8 desLROP aber 
unmissverständlich betriebliche, nämlich auf Feldwirkungen 

 bezogene Gründefür den Wohnumfeldschutz vor, wobei 
visuellen Komponenten am Wohngebäude 

  allenfallsnachrangige Bedeutung zukommt:„Die 
festgelegten Mindestabstände leiten sich ab aus der 

 Erkenntnis, dass bei einem Abstandvon rd. 100 m zu den 
Leitungen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 

 derelektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, 
 die Belastungen allerdings nochüber dem Niveau der 

anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand 
 von200 m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen 

 Auswirkungen auf dem Niveauder allgegenwärtigen 
Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. Eine 

 Verdoppelungdes Abstandes zur Wohnbebauung im 
 Siedlungszusammenhang berücksichtigtdie typischen 

wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder 
 Sportplätzen,ortsrandnahe Fuß-, Rad- und Wanderwege) 

 und trägt damit vorsorgend auch zumSchutz und Erhalt des 

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25:000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse in 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine Analyse 
der genauen Wohnumfelder vor Ort jedes der betroffenen 
Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. Dieser 
Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Auch die Frage ob der Betrieb einer 
Kabelanlage, zur Wahrung des Wohnumfeldschutzes im konkreten 
Einzelfall als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht 
abschließend geklärt werden.
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nahen Wohnumfeldes bei1. Bei der Bestimmung und 
 Begründungeines hinreichenden Abstandes von 400 m zu 

 Wohngebäuden im Siedlungszusammenhangkommen daher 
 Vorsorgegrundsätze der Planung zum Tragen, die überden 

fachrechtlichen Gesundheitsschutz gem. 
 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-SchG) weit 

 hinausgehen1“ (LROP 2012, Begründung S. 51).Auch die 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 

 Niedersachsen führt beimWohnumfeldschutz nicht 
anlagebezogene Aspekte von Übertragungsleitungen, 

 sondernu. a. deren betriebliche Aspekte auf: „Durch die 
Abstandsregelungen sollen 

 Beeinträchtigungenwohnungsnaher Bereiche durch den Bau 
 und Betrieb von Höchstspannungsleitungenreduziert werden“ 

 (NLStBV et al. 2017, S. 3, Unterstreichung hinzugefügt).Die 
Ausnahme-Regelung des LROP greift, wenn „ein 

 gleichwertiger vorsorgender Schutzder Wohnumfeldqualität 
gewährleistet ist oder keine geeignete energiewirtschaftlich 

 zulässigeTrassenvariante die Einhaltung der 
 Mindestabstände ermöglicht“ (LROP 2017,Abs. 4.2 07, Satz 

9). Die in den Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen 
 Aspekten begründetenAusnahmen von den zum 

 Wohnumfeldschutz geforderten 200 m Abständensind vor 
dem aufgezeigten Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. 

 Ausnahmen vomWohnumfeldschutz (die in den 
Antragsunterlagen im 200 m Bereich die Regel 

 darstellen)sind begründet, wenn, wie im LROP vorgesehen, 
v. a. auf betriebliche Aspekte 

 abzielende„Vorsorgegrundsätze der Planung“ zum Tragen 
kommen.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Abstände vom Hof Fullenkamp, Auf dem Boll 17, zur 
Trasse bitten wir zu kontrollieren.

Der Hinweis wurde überprüft. Die in den Unterlagen dargestellte 
Trassenachse befindet sich außerhalb des 200 m-Abstandbereichs 
zu dem Wohnhaus vom Hof Fullenkamp.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

In der Darstellung der Engstelle sind zwei Wohnhäuser nicht 
aufgeführt (siehe Anlage 6). Es handelt sich dabei um ein 
umgebautes Backhaus sowie um eine umgebaute Scheune, 
die beide bewohnt sind. Bei der Variante Nordost muss die 
Anzahl der betroffenen Wohnhäuser in den Unterlagen um 2 
auf 9 erhöht werden. Misst man die Abstände dieser Gebäude 
zum dargestellten Trassenverlauf, so kommt man bei einem 
auf Abstandswerte unter 100m. Zum Schutz der Menschen 
wird auch hier Erdverkabelung gefordert.

Der Hinweis zu den zusätzlichen Wohngebäuden im Thiebrink 14 
wird dankend zu Kenntnis genommen und – unter Annahme der 
Wahrheitsunterstellung – entsprechend berücksichtigt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Gemeinde Alfhausen ist insbesondere durch die 
 Trassenvarianten B-Süd, C und D3maßgeblich betroffen. 

Diese drei Korridorvarianten verlaufen westlich der Gemeinde 
 Alfhausen.Da Alfhausens Entwicklungspotential im Norden 

 und im Süden schon von der vorhandenen110kV - Leitung 
eingeschränkt ist, und im Osten der Gemeinde der Alfsee 

 alsHochwasserschutz angelegt wurde, stellt es aus unserer 
 Sicht eine besondere Härte dar,wenn wir auch in westlicher 

Richtung in unserer Entwicklung erheblich 
 eingeschränktwürden. (Hierzu wird auf die Festsetzungen 

 des Landesraumordnungsprogramms 2017verwiesen. Unter 
der laufenden Nr. 07 Satz 10 des Punktes 4.2 Energie wird 

 festgelegt,dass zukünftige Wohnbaugebiete einen Abstand 
 von 400 m zu Vorranggebieten Leitungstrasseneinhalten 

müssen.) Eine 380kV – Leitung westlich von Alfhausen 
 würdedas dortige Land nicht nur für eine 

 Wohngebietsentwicklung unbebaubar sondern auchfür 
Gewerbe-, Landwirtschaft- und Erholungszwecke extrem 
unattraktiv machen.

Die Aufgabe des Raumordnungsverfahrens ist unter 
Berücksichtigung aller Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung die raumverträglichste Variante heraus zu arbeiten 
um somit eine Vorzugsvariante für die Planfeststellung zu erhalten. 
Bei der Erstellung der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren 
wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 
festgelegten Themen, Kriterien und Erfordernisse der 
Raumordnung berücksichtigt. Allgemeine Planungsabsichten oder 
Entwicklungskonzepte, welche nicht bauleitplanerisch verfestigt 
sind, finden im Zuge des ROV keine Berücksichtigung.
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Elemente und Funktionen 
des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
Bodenschutz

Da in den Umweltbetrachtungen der Antragsunterlagen die 
 geologischen Gegebenheitennicht berücksichtigt worden 

 sind, möchten wir darauf aufmerksam machen, dasswestlich 
von Alfhausen sich die aus dem oberen Jura stammenden 

 „Mindener Mergelschichten“befinden. Die Besonderheit 
 dieser Schicht besteht darin, dass der Mergel mitSanden 

durchsetz ist, die bei natürlicher Ausschwemmung durch 
 Wasser zu Erdfällenführt. Dies ist in der Vergangenheit 

 mehrfach zu beobachten gewesen (Bsp. Alkekuhle,größter 
Erdfall aus historischer Zeit auf der Grenze zu Ankum; letzter 

 Erdfall auf AlfhauserGebiet war vor zwei Jahren). Die 
 Errichtung von Strommasten der Dimension, wie siefür die 

380kV-Leitung geplant sind, kann nur mit erheblichem 
 Mehraufwand für tiefgründigereFundamente realisiert 

werden, damit eine Standsicherheit der Masten bei 
 diesengeologisch sehr labilen Schichten gegeben wäre. Dem 

 steht aber entgegen, dass im BereichThiene das Trinkwasser 
für die Großstadt Osnabrück gewonnen wird. 

 Geschütztwerden die Trinkwasservorräte durch eine intakte 
 Bodenschichtung. Diese darf nicht gestörtwerden durch 

aufwendige, tiefgründige Mastfundamente, die wegen der 
 unsicherengeologischen Gegebenheiten nötig wären. 

 Zwischen den Trinkwasserbrunnen befindlicheLeitungen 
müssen berücksichtigt werden. Erdkabel, die nur die obersten 

 Bodenschichtentangieren sind zu bevorzugen. Die Gemeinde 
 Alfhausen fordert, dass nachneuestem Stand der Technik 

eine grabenlose Erdkabelverlegung erfolgt. Die 
 StreckeConneforde-Cloppenburg –Merzen wurde als 

 Pilotstrecke für Erdkabel ausgewiesen,weshalb man diese 
neuen Techniken nutzen sollte. (vgl. Anlage 1: VDI forum , 

 Ausgabe2/2017 S. 12 – 15)

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommenGrundsätzlich sind 
Baugrunduntersuchungen nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Maßstabsbedingt werden 
entsprechende Untersuchungen erst im Rahmen der 
Ausführungsplanung durchgeführt. Im Kapitel 5.4 des 
Erläuterungsberichtes haben die Antragsteller Angaben zur 
technischen Realisierbarkeit in den Variantenvergleich eingestellt. 
Dabei wurde der geologische Untergrund des Planungsraumes 
bisher nicht als besonderes technisches Hindernis angesprochen. 
Ob an die Gründung von Masten erhöhte Anforderungen im 
Bereich des Mergelgesteins westlich von Alfhausen zu stellen sind, 

 wird im Zuge der weiteren Planung zu prüfen sein.Die 
Anforderungen zum Trinkwasserschutz sind im Rahmen der 
Auswirkungsprognose sowohl in der UVS als auch in der RVS 
berücksichtigt worden. Im Zuge der Engstellenprüfung, bzw. der 
Prüfung ob technisch wirtschaftlich effiziente Teilabschnitte für eine 
Erdverkabelung vorliegen wurde der Belang des 
Trinkwasserschutzes seitens der Vorhabenträger ebenfalls in die 
Abwägung einbezogen. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
Trinkwassergewinnung im Bereich Thiene aus tiefer liegenden 
Schichten erfolgt. Die überlagernden Deckschichten sind 
vergleichsweise undurchlässig bzw. weisen für das 
Wassergewinnungsgebiet einen hohen Geschütztheitsgrad auf. 
Entsprechend ist für den Schutz des Trinkwasservorkommens auch 
keine Wasserschutzgebietszone II ausgewiesen worden, bzw. ist 
auch in nahgelegenen Wassergewinnungsgebieten räumlich eng 

 begrenzt. Der örtliche Wasserversorger hat darauf hingewiesen, 
dass die in den Verordnungen genannten Bestimmungen zum 
Grundwasserschutz bei der weiteren Planung einzuhalten sind. Der 
Nachweis ist im Zuge der weiteren Genehmigungsplanung zu 
führen. Ob in diesem Zusammenhang ein eigenständiges 
hydrogeologisches Gutachten zu erstellen ist, ist der 

 Planfeststellungsbehörde vorbehalten.Im Regelfall erfolgt die 
Verlegung der Erdkabel in offener Bauweise. Ob zum Schutz des 
Grundwassers oder aus anderen Belangen heraus eine Verlegung 
in geschlossener Bauweise erforderlich wird, ist nicht Gegenstand 
des Raumordnungsverfahrens son-dern bleibt der 
Genehmigungsplanung im Zuge der Planfeststellung vorbe-halten.
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Elemente und Funktionen 
des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
Bodenschutz

Im Bereich der Engstelle 17 ist der historisch wertvolle Boden 
„Plaggenesch“ dominant. Plaggenesche sind sehr alte Böden 
die durch menschliches Tun zur Verbesserung ihrer 
landwirtschaftlichen Erträge unter großen Mühen geschaffen 
wurden. An anderer Stelle haben wir in Alfhausen gesehen, 
wie viele Bodendenkmäler gerade Plaggenesche beinhalten 
können. Sie werden deshalb auch als „Bodenarchive“ 
bezeichnet und gelten als besonders schutzwürdig. Die 
Gemeinde Alfhausen fordert, dass auf die zu erwartenden 
Bodendenkmäler Rücksicht genommen wird.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommenIm Sinne des 
BBodSchG wurde die Schwere der Auswirkungen des Vorhabens 
auf den Boden anhand der unterschiedlichen Bodenfunktionen 
ermittelt. Die unterschiedlichen Funktionen des Bodens und deren 
Wertigkeiten sind im Zuge der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleichs in der UVS berücksichtigt worden. Die von der 
Gemeinde angesprochenen „historisch wertvollen“ Plaggenesche 
sind als Böden mit einer bedeutenden Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte in die Auswirkungsprognose 
eingestellt worden. Insofern wurde dieser Aspekt bei der Auswahl 
bzw. Ableitung einer umweltbezogenen Vorzugsvariante 

 Berücksichtigt. Bekannte und damit auch in die Denkmalliste 
eingetragene Bodendenkmäler sind beim Schutzgut Kultur und 
sonstige Sachgüter ebenfalls in die Auswirkungsprognose und den 
Variantenvergleich eingeflossen. Um den Archivfunktionen und den 
im Trassenverlauf ggf. darüber hinaus zu erwartenden historischen 
Funden gerecht zu werden, erfolgt die Durchführung solcher 
Bauvorhaben in der Regel in enger Abstimmung mit der 
Bodendenkmalpflege. Ob und in welchem Umfang in Zuge der 
Baufeldfreimachung eine Prospektion erforderlich wird, ist im Zuge 
des Planfeststellungsverfahrens zu entscheiden und nicht 
Gegenstand der Raumordnung.

Natur und Landschaft 
allgemein

In der Tabelle 18.2.2 müssen einige Fakten ergänzt werden: 
  
„Keine geschützten oder gefährdeten Tiere oder Pflanzen 
bekannt“, ist unrichtig. Im Bereich des Thiener Geheges sind 
Wespenbussardpärchen, Wald- und Steinkautz sowie Uhu 
bekannt. Hirschkäfer konnten glaubhaft per Foto für den 
gesamten Bereich Thiene dokumentiert werden. 
  
Stillgewässer finden sich im Bereich aller Varianten dieses 

  Bauabschnitts.Auch der potentielle Trassenverlauf in der 
Südost-Variante schneidet den kürzlich eröffneten Radweg 
zwischen Alfhausen und Ueffeln.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Innerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens werden spezielle naturschutzfachliche 
Erhebungen für das geplante Vorhaben durchgeführt, wie z.B. Brut- 
und Gastvogelerfassungen oder Biotoptypenkartierungen. Dies 
erfolgt um auch kleinräumige Auswirkungen der Planung auf die 
Umwelt zu prüfen. Im Planfeststellungsverfahren wird außerdem 
eine Feintrassierung ermittelt mit genauen Standorten der Masten, 
der KÜA und der Umspannwerke. Dabei werden die Ergebnisse 
der Karteriungen berücksichtigt.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Im weiteren Trassenverlauf kommt man zur Engstelle Nr. 17, 
die nur etwa anderthalb Kilometer von Engstelle 16/25 entfernt 
ist. Folgt man dem Trassenverlauf in südlicher Richtung, so 
quert die Trasse erst Kompensationsflächen der Gemeinde, 
dann ein Naturdenkmal, einen Erlenbruch. Der östlich des 
Naturdenkmals sich befindende Teich ist in den Unterlagen 
nicht dargestellt (siehe Anlage 3). Der vergessene Teich dient 
dem Angelverein als Sportstätte. Er bildet mit dem 
Naturdenkmal und dem Bach aus unserer Sicht durchaus 
einen Biotopverbund. Der hier verlaufende Buschbach wird 
gespeist von der „Roten Quelle“, einem Gewässer mit 
besonderem Wasser, was sich in der Farbe des Wassers als 
auch der Pflanzenwelt niederspiegelt. So findet man im Verlauf 
des Baches immer wieder lila Pilze. Im Bereich dieses Biotops 
wurden Eisvogelpaare, die auch dort brüten, beobachtet. Die 
Gemeinde fordert, dass alles getan wird, um diese 
schützenswerten Vögel und ihren Lebensraum zu erhalten. 
Der Schutz der Kinder, die an dem Teich angeln, ist zu 
gewährleisten.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Flora Weiter südlich kommen wir in den Bereich der eiszeitlichen 
Sölle. Von der Vielzahl der Stillgewässer sind nur einige 
wenige aufgeführt. Ein Ausschnitt eines Luftbildes zeigt, wie 
viele es auf engem Raum sind. (vgl. Anlage 5). Hier wurden 
auch Quellen zu Teichen aufgestaut. Sie sind umgeben von 
Bäumen und Sträuchern, die Tieren Schutz in der Fläche, 
Nahrung und besondere Brutmöglichkeiten bieten. 
Ackerfreiflächen, baumbestandene Feldränder, 
Wasserflächen, alles zusammen bildet eine Vielzahl von 
Kleinstbiotopen auf engem Raum einen einmaligen 
Biotopverbund, der mit seiner Verschiedenheit der Elemente 
eine ökologisch wertvolle Landschaft darstellt. Dass das 
Ökosystem hier noch sehr intakt ist, spiegelt sich in der 
Vielzahl der verschiedensten Pflanzenarten wider, die man hier 
findet. Ebenso sind hier auf engem Raum im Nachgang 
zahlreiche unterschiedliche Tiere beobachtbar. Zu nennen sind 
hier Kiebitze, Feldlerchen, Weißstörche und Rebhühner, als 
besonders schützenswerte Arten, aber auch Fasane, Enten, 
Wildgänse, Habichte, Rohrweihen, sowie Füchse, 
Fledermäuse, Libellen und vieles mehr.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen (inkl. Gewässern) durchgeführt, um den 
Bestand vollständig erfassen und und korrekt bewerten können.  
Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung 
und des besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Die avifaunistischen Untersuchungen stützen sich im Bereich 
Alfhausens vornehmlich auf ein Gutachten von Blüml aus dem 
Jahr 2013. Blüml hat darin aber nur die Beziehungen zwischen 
der Haseniederung und dem FFH Gebiet Alfsee untersucht. 
Ob das FFHGebiet auch Auswirkungen auf das Gebiet 
westlich des Alfsees hat, wurde nicht untersucht. Das heißt 
aber noch nicht, dass es diese Beziehungen nicht gibt. 
Beobachtungen von vogelkundigen Bürgern wie von einem 
Falkner oder von Tierärzten berichten durchaus von Flügen 
geschützter Vogelarten (Bsp. Singschwäne) in Richtung 
Westen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Weiter südlich kommen wir in den Bereich der eiszeitlichen 
Sölle. Von der Vielzahl der Stillgewässer sind nur einige 
wenige aufgeführt. Ein Ausschnitt eines Luftbildes zeigt, wie 
viele es auf engem Raum sind. (vgl. Anlage 5). Hier wurden 
auch Quellen zu Teichen aufgestaut. Sie sind umgeben von 
Bäumen und Sträuchern, die Tieren Schutz in der Fläche, 
Nahrung und besondere Brutmöglichkeiten bieten. 
Ackerfreiflächen, baumbestandene Feldränder, 
Wasserflächen, alles zusammen bildet eine Vielzahl von 
Kleinstbiotopen auf engem Raum einen einmaligen 
Biotopverbund, der mit seiner Verschiedenheit der Elemente 
eine ökologisch wertvolle Landschaft darstellt. Dass das 
Ökosystem hier noch sehr intakt ist, spiegelt sich in der 
Vielzahl der verschiedensten Pflanzenarten wider, die man hier 
findet. Ebenso sind hier auf engem Raum im Nachgang 
zahlreiche unterschiedliche Tiere beobachtbar. Zu nennen sind 
hier Kiebitze, Feldlerchen, Weißstörche und Rebhühner, als 
besonders schützenswerte Arten, aber auch Fasane, Enten, 
Wildgänse, Habichte, Rohrweihen, sowie Füchse, 
Fledermäuse, Libellen und vieles mehr.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Auf den in dieser Engstelle am Lokenberg lebenden Uhu 
wurde schon hingewiesen. Anwohner sagen, dass er in der 
Sandkuhle neben der L76 gebrütet hat. Im Bereich des 
Lokenbergs musste in der Vergangenheit ein hohler Baum bei 
Abholzungen als Wohnort von Fledermäusen erhalten bleiben. 
Wir fordern, den Schutz dieser Tiere einzuhalten.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna Die Trassenverläufe können in der Engstelle Nr. 17/18 sowie in 
der Engstelle 16/25 nur einen 200m Abstand zu den 
Gebäuden einhalten, wenn wertvolle Waldbestände, wie hier in 
Thiene mit Schwarzspechten, oder in Wallen mit den Uhus, 
abgeholzt werden. In beiden Fällen weist die Gemeinde auf 
den besonderen Schutz dieser Tiere hin.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna Von Norden kommend tangieren zuerst die Engstellen Nr. 16 
und 25 das Gebiet der Gemeinde Alfhausen. In der 
dazugehörigen Tabelle 25.2.2 wird festgestellt, dass keine 
Vorkommen geschützter Tiere oder gefährdeter Pflanzen in 
dem Bereich bekannt sind. Demgegenüber stehen Berichte 
und eigene Beobachtungen, dass im Bereich der Teiche 
wiederholt Kraniche gesichtet wurden und im Bereich der 
Mühle sich verschiedene Fledermausarten aufhalten (siehe 
Karte Anhang 2). Am Koberg sowie am südlich gelegenen 
Lokenberg wurde ein Uhu auch von Experten bestätigt (vgl. 
Blüml 2017, S.11). Seit 2011 sind in diesem Bereich 
Weißstörche als Brutpaare dokumentiert (vgl.Blüml, 2017, S. 
11), die ihre Nahrungshabitate genau in diesem Bereich haben 
(vgl.ebenda). Da gerade Uhus und Weißstörche durch 
Freileitungen sehr gefährdet werden, fordern wir für diesen Teil 

 eine Erdverkabelung.Im Bereich der Engstelle wird in den 
Antragsunterlagen kein denkmalgeschütztes Gebäude 
angeführt. Dort befindet sich aber ein reetgedecktes Haus, das 
unter Denkmalschutz steht sowie das Denkmal der Mühle.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 

  zu minimieren oder zu kompensieren. Baudenkmäler wurden im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitssutudie (Unterlage 2) 
berücksichtigt. Die Daten stammen von den Landkreisen sowie von 
der zuständigen Landesbehörde.
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Vorranggebiete Natur und 
Landschaft, Biotopverbund, 
Grünland

Auch geomorphologische Punkte wurden in den 
 Antragsunterlagen nicht beachtet. Sofindet man im Bereich 

Thiene des vorgesehenen B-Süd, C, D3- Trassenkorridors 
 ausdem Pleistozän und Pliozän stammende Sölle, die als 

 wasserführende baumbestandeneRelikte der Eiszeit bisher 
von den Landwirten erhalten und gepflegt wurden. Sie 

 stelleneinen Ort für Rückzugsmöglichkeiten vieler Tierarten 
 dar und haben keine angemesseneWürdigung erhalten, da 

sie nicht als Biotopverbünde in der Unterlage 2B 
 „Umweltverträglichkeitsstudie,Bestandskarte Schutzgut Tiere, 

 Pflanzen und die biologische Vielfalt“dargestellt sind.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und – sofern erforderlich – im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.   Die im Regionalen 
Raumordnungsprogramm ausgewiesenen Vorranggebiete Natur 
und Landschaft sowie die Vorranggebiete Biotopverbund gemäß 
Landesraumordnungsprogramm wurden in der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen (inkl. Gewässern) durchgeführt, um den 
Bestand vollständig erfassen und korrekt bewerten zu können.  Die 
sich daraus ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und 
des besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Vorranggebiete Natur und 
Landschaft, Biotopverbund, 
Grünland

Weiter südlich kommen wir in den Bereich der eiszeitlichen 
Sölle. Von der Vielzahl der Stillgewässer sind nur einige 
wenige aufgeführt. Ein Ausschnitt eines Luftbildes zeigt, wie 
viele es auf engem Raum sind. (vgl. Anlage 5). Hier wurden 
auch Quellen zu Teichen aufgestaut. Sie sind umgeben von 
Bäumen und Sträuchern, die Tieren Schutz in der Fläche, 
Nahrung und besondere Brutmöglichkeiten bieten. 
Ackerfreiflächen, baumbestandene Feldränder, 
Wasserflächen, alles zusammen bildet eine Vielzahl von 
Kleinstbiotopen auf engem Raum einen einmaligen 
Biotopverbund, der mit seiner Verschiedenheit der Elemente 
eine ökologisch wertvolle Landschaft darstellt. Dass das 
Ökosystem hier noch sehr intakt ist, spiegelt sich in der 
Vielzahl der verschiedensten Pflanzenarten wider, die man hier 
findet. Ebenso sind hier auf engem Raum im Nachgang 
zahlreiche unterschiedliche Tiere beobachtbar. Zu nennen sind 
hier Kiebitze, Feldlerchen, Weißstörche und Rebhühner, als 
besonders schützenswerte Arten, aber auch Fasane, Enten, 
Wildgänse, Habichte, Rohrweihen, sowie Füchse, 
Fledermäuse, Libellen und vieles mehr.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Die im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesenen 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie Vorranggebiete 
Biotopverbund gemäß Landesraumordnungsprogramm wurden in 
der Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahren eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und korrekt bewerten zu können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Die avifaunistischen Untersuchungen stützen sich im Bereich 
Alfhausens vornehmlich auf ein Gutachten von Blüml aus dem 
Jahr 2013. Blüml hat darin aber nur die Beziehungen zwischen 
der Haseniederung und dem FFH Gebiet Alfsee untersucht. 
Ob das FFHGebiet auch Auswirkungen auf das Gebiet 
westlich des Alfsees hat, wurde nicht untersucht. Das heißt 
aber noch nicht, dass es diese Beziehungen nicht gibt. 
Beobachtungen von vogelkundigen Bürgern wie von einem 
Falkner oder von Tierärzten berichten durchaus von Flügen 
geschützter Vogelarten (Bsp. Singschwäne) in Richtung 
Westen.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.

Wald, Forst Die Trassenverläufe können in der Engstelle Nr. 17/18 sowie in 
der Engstelle 16/25 nur einen 200m Abstand zu den 
Gebäuden einhalten, wenn wertvolle Waldbestände, wie hier in 
Thiene mit Schwarzspechten, oder in Wallen mit den Uhus, 
abgeholzt werden. In beiden Fällen weist die Gemeinde auf 
den besonderen Schutz dieser Tiere hin.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.

Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Die Gemeinde Alfhausen ist im Dorferneuerungsprogramm des 
 Landes Niedersachsen.Im Zuge dessen beabsichtigt sie 

 insbesondere in Tourismusangebote zu investierenund das 
alte Gemeindebüro umfangreich zu einer Markthalle mit 

 Ferienwohnungen undKulturangebot umzubauen. Ein 
Förderantrag für diese Maßnahme wurde vom Amt 

 fürregionale Landesentwicklung mit einer Fördersumme von 
 1.150.000,00 Euro bewilligt.Nun kann man aber unserer 

Ansicht nach nicht einerseits in Tourismus investieren 
 undandererseits die Grundlage für den Tourismus, nämlich 

 die intakte Landschaft, durch eineals in der Natur störend 
empfundene Stromtrasse, zerstören.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die von der 
Vorhabenträgerin ermittelte Vorzugsvariante verläuft jedoch 
außerhalb des Gemeindegebiets Alfhausen, sodass hier keine 
Betroffenheiten zu erwarten sind.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Nicht beachtet wurde auch das Relief im Bereich des 
Trassenkorridors. Auf Alfhauser Gebiet verläuft die Trasse 
über den höchsten Punkt und wäre bis weit in das 
Erholungsgebiet am Alfsee sichtbar. Noch sieht man vom 
Alfsee in Richtung Westen blickend nur den 
denkmalgeschützten Kirchturm. Wenn über den höchsten 
Punkt der Kleinregion nun eine Stromleitung geführt wird, so 
schädigt man den Tourismus, denn das Erlebnis unberührter 
Natur und Landschaft geht verloren.

Das Gemeindegebiet von Alfhausen befindet sich am östlichen Fuß 
der Ankumer Höhen. Nach Westen steigt das Gelände weiter an. 
Die in der Niederung typische Offenheit der Landschaft und die 
damit verbundene optische Wirkung von Vertikalstrukturen wird 
durch die nach Westen zunehmende Bewegung des Geländes und 

 den ansteigenden Waldanteil teilweise aufgehoben. Zu 
berücksichtigen ist ferner, dass die von der Vorhabenträgerin 
ermittelte Vorzugsvariante außerhalb des Gemeindegebiets 
Alfhausen verläuft, sodass hier keine Betroffenheiten zu erwarten 
sind.

Landschaftsbild Die Variante Südwest in dieser Engstelle geht über die höchste 
Erhebung der Gemeinde, somit wäre die Freileitung weithin ins 
Land bis nach Damme sichtbar. Da Stromtrassen als nicht 
sehr attraktive Elemente in der Kulturlandschaft gelten, wäre 
ein Verlauf der Trasse über den höchsten Punkt für den 
Tourismus der Region kontraproduktiv, weshalb die Gemeinde 
Alfhausen als aufstrebender Tourismusort auch hier eine 
Erdverkabelung fordert.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. Zu 
diesen Ausnahmetatbeständen zählen Abstandsvorgaben zu 
Wohngebäuden, Konflikte mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000 
sowie artenschutzrechtliche Verbotstatbestände -- nicht aber 
wirtschaftliche Aspekte wie der Tourismus. Eine 
Teilerdverkabelung kommt aus diesem Grund nicht in Betracht. 
Aspekte des Landschaftsbildes und der landschaftsbezogenen 
Erholung sind Gegenstand der Umweltverträglichkeitsstudie; der 
Tourismus ist ein Aspekt der Freiraumnutzungen und wird im Zuge 
der Raumverträglichkeitsuntersuchung betrachtet. In beiden 
Untersuchungen unterliegen diese Aspekte der Abwägung. 
 
Aufgrund der Nachteile hinsichtlich der Umweltverträglichkeit 
wurden die die Gemeinde Alfhausen betreffenden Varianten 
abgeschichtet; eine direkte Betroffenheit liegt demnach nicht vor.
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Landschaftsbild Nicht beachtet wurde auch das Relief im Bereich des 
Trassenkorridors. Auf Alfhauser Gebiet verläuft die Trasse 
über den höchsten Punkt und wäre bis weit in das 
Erholungsgebiet am Alfsee sichtbar. Noch sieht man vom 
Alfsee in Richtung Westen blickend nur den 
denkmalgeschützten Kirchturm. Wenn über den höchsten 
Punkt der Kleinregion nun eine Stromleitung geführt wird, so 
schädigt man den Tourismus, denn das Erlebnis unberührter 
Natur und Landschaft geht verloren.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Geländebewegung 
ist als Kriterium in die Landschaftsbildbewertung eingeflossen und 
fand beim Schutzgut Landschaft im Zuge der 
Umweltverträglichkeitsstudie Berücksichtigung. Das 
Gemeindegebiet von Alfhausen liegt am östlichen Fuß der 
Ankumer Höhen. Nach Westen steigt das Gelände weiter an. Die in 
der Niederung typische Offenheit der Landschaft und die damit 
verbundene optische Wirkung von Vertikalstrukturen wird durch die 
nach Westen zunehmende Bewegung des Geländes und den 

 ansteigenden Waldanteil teilweise aufgehoben. Aufgrund der 
Nachteile hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde die 
Teilvariante B-Süd, die den Bereich Thiene betrifft, abgeschichtet. 
Der betreffende Teilabschnitt ist daher nicht Bestandteil des 
Hauptkorridors.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Da in den Umweltbetrachtungen der Antragsunterlagen die 
 geologischen Gegebenheitennicht berücksichtigt worden 

 sind, möchten wir darauf aufmerksam machen, dasswestlich 
von Alfhausen sich die aus dem oberen Jura stammenden 

 „Mindener Mergelschichten“befinden. Die Besonderheit 
 dieser Schicht besteht darin, dass der Mergel mitSanden 

durchsetz ist, die bei natürlicher Ausschwemmung durch 
 Wasser zu Erdfällenführt. Dies ist in der Vergangenheit 

 mehrfach zu beobachten gewesen (Bsp. Alkekuhle,größter 
Erdfall aus historischer Zeit auf der Grenze zu Ankum; letzter 

 Erdfall auf AlfhauserGebiet war vor zwei Jahren). Die 
 Errichtung von Strommasten der Dimension, wie siefür die 

380kV-Leitung geplant sind, kann nur mit erheblichem 
 Mehraufwand für tiefgründigereFundamente realisiert 

werden, damit eine Standsicherheit der Masten bei 
 diesengeologisch sehr labilen Schichten gegeben wäre. Dem 

 steht aber entgegen, dass im BereichThiene das Trinkwasser 
für die Großstadt Osnabrück gewonnen wird. 

 Geschütztwerden die Trinkwasservorräte durch eine intakte 
 Bodenschichtung. Diese darf nicht gestörtwerden durch 

aufwendige, tiefgründige Mastfundamente, die wegen der 
 unsicherengeologischen Gegebenheiten nötig wären. 

 Zwischen den Trinkwasserbrunnen befindlicheLeitungen 
müssen berücksichtigt werden. Erdkabel, die nur die obersten 

 Bodenschichtentangieren sind zu bevorzugen. Die Gemeinde 
 Alfhausen fordert, dass nachneuestem Stand der Technik 

eine grabenlose Erdkabelverlegung erfolgt. Die 
 StreckeConneforde-Cloppenburg –Merzen wurde als 

 Pilotstrecke für Erdkabel ausgewiesen,weshalb man diese 
neuen Techniken nutzen sollte. (vgl. Anlage 1: VDI forum , 

 Ausgabe2/2017 S. 12 – 15)

Innerhalb des Planfeststellungsverfahrens werden – ergänzend zu 
den Untersuchungen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens – 
spezielle naturschutzfachliche Erhebungen für das geplante 
Vorhaben durchgeführt, wie z.B. Brut- und Gastvogelerfassungen 
oder Biotoptypenkartierungen. Dies erfolgt, um auch kleinräumige 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten und der KÜA/KÜS. 
Auf dieser Grundlage lassen sich die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope und vorhandenen Arten ermitteln sowie 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen auf Basis ermittelter Betroffenheiten 

  festlegen.Zu den ergänzenden Untersuchungen gehören auch 
bodenkundliche Untersuchungen, die für die Realisierung 

  unabdingbar sind.Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es 
sich bei diesem Projekt um die Realisierung 380 kV‐Leitung in der 
Standardbauweise Freileitung handelt und eine Erdverkabelung nur 
in Teilabschnitten möglich ist. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs‐DrehstromÜbertragungsnetz (HDÜ‐Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380‐kV‐Leitung Conneforde 
–Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in 
Unterlage 6, Kap. 0.1 ausführlich dargelegt. Eine Ausführung als 
Erdkabel ist daher nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände 
möglich.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Bei der Aufführung der Kulturgüter fehlen in diesem Bereich 
als Denkmäler eine Scheune und ein Göpel (siehe Anlage 4).

Der  Hinweis wird dankend zu Kenntnis genommen und – wenn 
erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren und in Abstimmung mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden berücksichtigt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Unsere Kirche hat als Denkmal nach §8NDSchG Anrecht auf 
einen Sichtschutz, und alle Baumaßnahmen sind verpflichtet, 
darauf Rücksicht zu nehmen. Durch die exponierte Stellung 
der Stromtrasse im Bereich Alfhausens würde der Sichtschutz 
zum Denkmal Kirche verletzt. Gleiches gilt für die Denkmäler 
im Außenbereich.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen Umgebungsschutz 
Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit einem Puffer von 
200m im Variantenvergleich berücksichtigt, welcher als 
Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im Außenbereich 
angewendet wird. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten (was auch topographische 
Gegebenheiten berücksichtigt) sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Von Norden kommend tangieren zuerst die Engstellen Nr. 16 
und 25 das Gebiet der Gemeinde Alfhausen. In der 
dazugehörigen Tabelle 25.2.2 wird festgestellt, dass keine 
Vorkommen geschützter Tiere oder gefährdeter Pflanzen in 
dem Bereich bekannt sind. Demgegenüber stehen Berichte 
und eigene Beobachtungen, dass im Bereich der Teiche 
wiederholt Kraniche gesichtet wurden und im Bereich der 
Mühle sich verschiedene Fledermausarten aufhalten (siehe 
Karte Anhang 2). Am Koberg sowie am südlich gelegenen 
Lokenberg wurde ein Uhu auch von Experten bestätigt (vgl. 
Blüml 2017, S.11). Seit 2011 sind in diesem Bereich 
Weißstörche als Brutpaare dokumentiert (vgl.Blüml, 2017, S. 
11), die ihre Nahrungshabitate genau in diesem Bereich haben 
(vgl.ebenda). Da gerade Uhus und Weißstörche durch 
Freileitungen sehr gefährdet werden, fordern wir für diesen Teil 

 eine Erdverkabelung.Im Bereich der Engstelle wird in den 
Antragsunterlagen kein denkmalgeschütztes Gebäude 
angeführt. Dort befindet sich aber ein reetgedecktes Haus, das 
unter Denkmalschutz steht sowie das Denkmal der Mühle.

Die Hinweise auf Vorkommen gefährdeter Tierarten werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Planungen 
geprüft. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens werden 
systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können.Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen Umgebungsschutz 
Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit einem Puffer von 
200m im Variantenvergleich berücksichtigt, welcher als 
Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im Außenbereich 
angewendet wird. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten (was auch topographische 
Gegebenheiten berücksichtigt) sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen  erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Im Bereich der Engstelle 17 ist der historisch wertvolle Boden 
„Plaggenesch“ dominant. Plaggenesche sind sehr alte Böden 
die durch menschliches Tun zur Verbesserung ihrer 
landwirtschaftlichen Erträge unter großen Mühen geschaffen 
wurden. An anderer Stelle haben wir in Alfhausen gesehen, 
wie viele Bodendenkmäler gerade Plaggenesche beinhalten 
können. Sie werden deshalb auch als „Bodenarchive“ 
bezeichnet und gelten als besonders schutzwürdig. Die 
Gemeinde Alfhausen fordert, dass auf die zu erwartenden 
Bodendenkmäler Rücksicht genommen wird.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bodentyp 
Plaggenesch sowie Bodendenkmäler wurden im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie berücksichtigt und werden im 
anstehenden Planfeststellungsverfahren erneut betrachtet.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur bestätigten 
 Netzentwicklungsplanes2024 ist das Projekt Conneforde-

Cloppenburg-Merzen im 
 Bundesbedarfsplangesetzgrundsätzlich als 

Höchstspannungsfreileitung geplant. Gleichzeit wird das 
 Projekt imBundesbedarfsplangesetz nach § 2 Abs. 6 BBPlG 

 als sogenanntes Pilotprojekt zurTeilerdverkabelung 
eingestuft. Demnach kann die Leitung gemäß § 4 Abs. 1 

 BBPlG auftechnisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel 

 zurHöchstspannungsdrehstromübertragung errrichtet und 
 betrieben werden. Grundsätzlichbestehen seitens der 

Gemeinde Alfhausen Bedenken, dass durch die Festlegungen 
 imBundesbedarfsplangesetz eine Festlegung auf eine 

 Drehstromnetztechnik vorgenommenwurde. Die Forderungen 
des Landkreises Osnabrück gegenüber der 

 Bundesnetzagentur(gestützt auf die Gutachten von Prof. Dr. 
 Jarras) eine Gleichstromtrasse alsErdkabeltechnik zu 

betrachten, wurde in den Unterlagen zum 
 Raumordnungsverfahrennicht konkret gewürdigt.

Die Vorhabenträger planen das Vorhaben gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung 
(alternate current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene und im PFV 

  nicht statt. Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses 
erfolgt unter Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor 
Verstärkung und Ausbau). Das Gesamtkonzept der 
Netzausbauplanung sieht – auch für Niedersachsen – den Einsatz 
von DC-Verbindungen vor. So wird zum Beispiel durch die DC-
Verbindung von Emden/Ost nach Osterath und von dort weiter 
nach Philippsburg ein wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus 
Offshore-WEA in weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs 

 transportiert. Die Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf 
als Wechsel- oder Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch """"Gleichstromleitungen für Offshore- 
und Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum 
Cloppenburg nach Süden"""" ist entsprechend nicht 

  gegeben.Die von der DC-Verbindung übertragene Leistung 
wäre vollständig vom Winddargebot der regional angeschlossenen 
Windparks abhängig. Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung 
zur Abführung überschüssiger Leistung aus anderen (weiter 
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entfernteren) Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. 
 
Eine zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in 
Richtung Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Da in den Umweltbetrachtungen der Antragsunterlagen die 
 geologischen Gegebenheitennicht berücksichtigt worden 

 sind, möchten wir darauf aufmerksam machen, dasswestlich 
von Alfhausen sich die aus dem oberen Jura stammenden 

 „Mindener Mergelschichten“befinden. Die Besonderheit 
 dieser Schicht besteht darin, dass der Mergel mitSanden 

durchsetz ist, die bei natürlicher Ausschwemmung durch 
 Wasser zu Erdfällenführt. Dies ist in der Vergangenheit 

 mehrfach zu beobachten gewesen (Bsp. Alkekuhle,größter 
Erdfall aus historischer Zeit auf der Grenze zu Ankum; letzter 

 Erdfall auf AlfhauserGebiet war vor zwei Jahren). Die 
 Errichtung von Strommasten der Dimension, wie siefür die 

380kV-Leitung geplant sind, kann nur mit erheblichem 
 Mehraufwand für tiefgründigereFundamente realisiert 

werden, damit eine Standsicherheit der Masten bei 
 diesengeologisch sehr labilen Schichten gegeben wäre. Dem 

 steht aber entgegen, dass im BereichThiene das Trinkwasser 
für die Großstadt Osnabrück gewonnen wird. 

 Geschütztwerden die Trinkwasservorräte durch eine intakte 
 Bodenschichtung. Diese darf nicht gestörtwerden durch 

aufwendige, tiefgründige Mastfundamente, die wegen der 
 unsicherengeologischen Gegebenheiten nötig wären. 

 Zwischen den Trinkwasserbrunnen befindlicheLeitungen 
müssen berücksichtigt werden. Erdkabel, die nur die obersten 

 Bodenschichtentangieren sind zu bevorzugen. Die Gemeinde 
 Alfhausen fordert, dass nachneuestem Stand der Technik 

eine grabenlose Erdkabelverlegung erfolgt. Die 
 StreckeConneforde-Cloppenburg –Merzen wurde als 

 Pilotstrecke für Erdkabel ausgewiesen,weshalb man diese 
neuen Techniken nutzen sollte. (vgl. Anlage 1: VDI forum , 

 Ausgabe2/2017 S. 12 – 15)

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin plant im Rahmen der weiteren Detailplanungen  
entsprechende Baugrunduntersuchungen durchzuführen um die 
Baugrunderfordernisse im Detail zu sondieren. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenen Bauverfaren und Gründungen 
erfolgt erst nach detailierter Untersuchung der örtlichen Situation  
(z.B. Baugrund / hydrogeologische Verhätlnisse) und ist somit erst 
in der Detailplanung möglich.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Fazit: Die Engstellen 16/17/18/19 liegen in kleinen Abständen 
voneinander wie Perlen auf einer Kette. Es sind im ganzen 
Verlauf Bereiche von besonderer Wertigkeit für die Natur, 
insbesondere vieler geschützter Vogelarten, die durch eine 
Freileitung besonders gefährdet sind. Auf dem 
Gemeindegebiet Alfhausens sollen zwei Sportanlagen 
überspannt werden, wogegen wir aufs schärfste protestieren. 
Abstände zu Wohnhäusern werden in vielen Fällen 
unterschritten, so dass wir eine Erdverkabelung für das 
gesamte Gemeindegebiet fordern. Da es sich bei der Trasse 
um eine Pilotstrecke handelt, sollten auch die neuesten 
Techniken pilothaft angewandt werden. Unserem 
Kenntnisstand nach kann es sich nur um eine grabenlose 
Kabelverlegung handeln, da dabei die Schädigungen der 
Umwelt minimiert werden.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.Eine Festlegung des 
Bauverfahrens im Falle einer Teilerdverkabelung ist nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach 
detaillierter Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens.

Seite 503 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Alfhausen vom 27.02.2018

Teilerdverkabelung Von Norden kommend tangieren zuerst die Engstellen Nr. 16 
und 25 das Gebiet der Gemeinde Alfhausen. In der 
dazugehörigen Tabelle 25.2.2 wird festgestellt, dass keine 
Vorkommen geschützter Tiere oder gefährdeter Pflanzen in 
dem Bereich bekannt sind. Demgegenüber stehen Berichte 
und eigene Beobachtungen, dass im Bereich der Teiche 
wiederholt Kraniche gesichtet wurden und im Bereich der 
Mühle sich verschiedene Fledermausarten aufhalten (siehe 
Karte Anhang 2). Am Koberg sowie am südlich gelegenen 
Lokenberg wurde ein Uhu auch von Experten bestätigt (vgl. 
Blüml 2017, S.11). Seit 2011 sind in diesem Bereich 
Weißstörche als Brutpaare dokumentiert (vgl.Blüml, 2017, S. 
11), die ihre Nahrungshabitate genau in diesem Bereich haben 
(vgl.ebenda). Da gerade Uhus und Weißstörche durch 
Freileitungen sehr gefährdet werden, fordern wir für diesen Teil 

 eine Erdverkabelung.Im Bereich der Engstelle wird in den 
Antragsunterlagen kein denkmalgeschütztes Gebäude 
angeführt. Dort befindet sich aber ein reetgedecktes Haus, das 
unter Denkmalschutz steht sowie das Denkmal der Mühle.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. U. 
a. kann gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG eine Leitung auf technisch 
und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errichtet 
und betrieben oder geändert werden, wenn eine Freileitung gegen 
die Verbote des § 44 Absatz 1 auch in Verbindung mit Absatz 5 
des BNatschG verstieße und mit dem Einsatz von Erdkabeln eine 
zumutbare Alternative im Sinne des § 45 Absatz 7 Satz 2 des 

 Bundesnaturschutzgesetzes gegeben ist. Aus dem im 
Raumordnungsverfahren vorliegenden Datengrundlagen konnten 
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Voreinschätzung Bereiche 
identifiziert werden, welche potenzielle artenschutzrechtliche 
Risikobereiche darstellen. So wurde festgestellt, dass in Bezug auf 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für bestimmte Bereiche 
im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren Maßnahmen zur 
Vermeidung von Konflikten notwendig werden können, durch 
welche das Risiko des Eintretens von artenschutzrechtlichen 

 Verbotstatbeständen verhindert werden kann. Da die Festlegung 
der genauen Leitungsführung sowie die Standorte der Masten dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren obliegt, ist die 
Möglichkeit des Eintretens artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände auf der Stufe des Raumordnungsverfahrens 
nicht mit abschließender Sicherheit prognostizierbar. Ziel des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrags im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens ist es, festzustellen, ob 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bereits jetzt absehbar 
sind und wo sich ggf. artenschutzrechtliche Risikobereiche 

 befinden.Neben der Frage der genauen Leitungsführung und der 
Position der Maststandorte kann auch die Frage, ob der Betrieb 
einer Kabelanlage im konkreten Einzelfall als technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht abschließend geklärt 
werden, sondern obliegt dem nachfolgenden 

 Planfeststellungsverfahren.Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens werden systematische Kartierungen 
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der Biotoptypen sowie der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien und holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna 
wird als Teilaspekt der von Natur und Landschaft im Rahmen des 
LBP betrachtet, mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände ausschließen zu können. Die Prüfung einer 

 Erdverkabelung gehört ebenfalls zu diesen Maßnahmen.Neben 
den dargestellten Aspekten ist festzuhalten, dass die Inhalte und 
Ergebnisse des Artenschutzfachbeitrages (Unterlage 4) in den 
Abwägungsprozess nur Ermittlung einer Vorzugsvariante mit 
eingeflossen sind. So stellt der beantragte Korridor A/B aus 
artenschutzrechtlicher Sicht die günstigste Variante dar. Der 
Bereich, aus den sich die Hinweise beziehen liegt in den Korridoren 
C bzw. D3, welche als eindeutig nachteiliger eingestuft 

 wurden.Die Hinweise auf Denkmäler werden zur Kenntnis 
genommen und in Abstimmung mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden im Zuge der weiteren Planungen 
berücksichtigt.
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Teilerdverkabelung Fazit: Die Engstellen 16/17/18/19 liegen in kleinen Abständen 
voneinander wie Perlen auf einer Kette. Es sind im ganzen 
Verlauf Bereiche von besonderer Wertigkeit für die Natur, 
insbesondere vieler geschützter Vogelarten, die durch eine 
Freileitung besonders gefährdet sind. Auf dem 
Gemeindegebiet Alfhausens sollen zwei Sportanlagen 
überspannt werden, wogegen wir aufs schärfste protestieren. 
Abstände zu Wohnhäusern werden in vielen Fällen 
unterschritten, so dass wir eine Erdverkabelung für das 
gesamte Gemeindegebiet fordern. Da es sich bei der Trasse 
um eine Pilotstrecke handelt, sollten auch die neuesten 
Techniken pilothaft angewandt werden. Unserem 
Kenntnisstand nach kann es sich nur um eine grabenlose 
Kabelverlegung handeln, da dabei die Schädigungen der 
Umwelt minimiert werden.

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und Einwände 
sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich 
der Engstellen 16 „Westrup“, 17 "Alfhausen", 18 „Thiene“ und 19 
„Balkum“ nicht gegeben. Da die Engstellen als Freileitung in den 
Variantenvergleich der Trassenkorridore im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens eingestellt worden sind, ergibt sich eine 
keine gemeinsame Betrachtung als durchgehender 

 Erdkabelabschnitt.Eine Festlegung des Bauverfahrens im Falle 
einer Teilerdverkabelung ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung hinsichtlich der 
anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach detaillierter 
Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens.

Teilerdverkabelung Sowohl bei der Variante Nordost als auch bei der Variante 
Südwest macht der vorgestellte potentielle Trassenverlauf 
einen fast rechtwinkligen Schwenk. Dieser Verlauf der Trasse 
erscheint uns sehr unrealistisch. Verbindet man den südlichen 
Endpunkt der Engstelle 17 mit dem Knickpunkt in Variante 
Nordost, so schwenkt der Trassenverlauf gen Osten und der 
Hof Meyermann mit seinem Hofcafé käme in eine Zone unter 
200m Abstand. Da wir nicht davon ausgehen, dass dieser in 
den Unterlagen dargestellte Verlauf je realisiert wird, muss von 
noch kleineren Abständen zur bestehenden Wohnbebauung 
ausgegangen werden, weshalb wir auch hier Erdkabel fordern. 
Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Terrasse des 
Hofcafés genau zur Trasse hin ausgerichtet ist. Einen 
Sichtschutz gibt es nicht.

Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
die Maststandorte kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen. Trotzdem wurde ein möglichst 
realistische Trassierung erstellt, um einen maximalen 
Wohnumfeldschutz für die betroffenen Wohnhäuser zu 
gewährleisten. Kriterien für die potenzielle Trassenachse waren u. 
a. ein Abstand zwischen den Masten von möglichst 400 m sowie 
das Einhalten eines maximalen Abspannwinkels von 100°.
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Teilerdverkabelung Die Variante Südwest in dieser Engstelle geht über die höchste 
Erhebung der Gemeinde, somit wäre die Freileitung weithin ins 
Land bis nach Damme sichtbar. Da Stromtrassen als nicht 
sehr attraktive Elemente in der Kulturlandschaft gelten, wäre 
ein Verlauf der Trasse über den höchsten Punkt für den 
Tourismus der Region kontraproduktiv, weshalb die Gemeinde 
Alfhausen als aufstrebender Tourismusort auch hier eine 
Erdverkabelung fordert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine 
topographische Untersuchung von Trassenabschnitten ist für das 
Raumordnungsverfahren (ROV) nicht vorgesehen, da das Ergebnis 
des ROV lediglich einen 1.000 m breiten Korridor darstellt. Die 
Ermittlung der exakten Maststandorte, Masthöhen, sowie der 
Leitungsführung obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Anzumerken ist ferner, dass 
Topographische gegebenheiten bzw. der Tourismus keine 
Auslösekriterien für eine Erdverkabelung gemäß § 4 Abs. 2  

  BBPLG sind.  Die Bedeutung des Raumes für die 
landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem Belang 
Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit ermittelt 
und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die wirtschaftliche 
Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes umfassen, wird 
in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen 
unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins 
von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen 
und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Grundsätzlich sehen wir es als nicht angemessen begründet 
 an, dass bei denUnterschreitungen der 200m Abständen nur 

 mit bestehendem oder nicht bestehendemSichtschutz 
argumentiert wird. Der gesundheitliche Aspekt, weshalb 200m 

 Abständenicht unterschritten werden sollen, wird außer acht 
 gelassen. Aspekte vonLärmemissionen sind nicht aufgeführt, 

 hätten unserer Ansicht nach aber durchaus eineAuswirkung 
auf Mensch und Tier, weshalb sie mit berücksichtigt werden 

 müssen.Die Raumverträglichkeit der 
Trassenkorridorvarianten wird von keinem Kriterium so 

 starkgeprägt, wie durch die vom LROP (ML NDS 2017) in 
 den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2Ziffer 07 vorgegebenen 

Siedlungsabstände für Höchstspannungsfreileitungen. 
 DieRaumverträglichkeit der einzelnen Korridore stellt die 

 Antragstellerin in der RVS unterausgiebiger Beanspruchung 
der in den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 07 

 (LROP)beinhalteten Ausnahmeregelung fest. In den 
 Antragsunterlagen wird das zu schützendeWohnumfeld von 

der Antragstellerin jedoch nahezu ausschließlich auf die 
 visuellenKomponenten reduziert. Demgegenüber sieht die 

 Begründung für Ziffer 07 Satz 8 desLROP aber 
unmissverständlich betriebliche, nämlich auf Feldwirkungen 

 bezogene Gründefür den Wohnumfeldschutz vor, wobei 
visuellen Komponenten am Wohngebäude 

  allenfallsnachrangige Bedeutung zukommt:„Die 
festgelegten Mindestabstände leiten sich ab aus der 

 Erkenntnis, dass bei einem Abstandvon rd. 100 m zu den 
Leitungen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 

 derelektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, 
 die Belastungen allerdings nochüber dem Niveau der 

anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand 
 von200 m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen 

 Auswirkungen auf dem Niveauder allgegenwärtigen 
Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. Eine 

 Verdoppelungdes Abstandes zur Wohnbebauung im 
 Siedlungszusammenhang berücksichtigtdie typischen 

wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder 
 Sportplätzen,ortsrandnahe Fuß-, Rad- und Wanderwege) 

 und trägt damit vorsorgend auch zumSchutz und Erhalt des 

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25:000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse in 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine Analyse 
der genauen Wohnumfelder vor Ort jedes der betroffenen 
Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. Dieser 
Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Auch die Frage ob der Betrieb einer 
Kabelanlage, zur Wahrung des Wohnumfeldschutzes im konkreten 
Einzelfall als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht 
abschließend geklärt werden.
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nahen Wohnumfeldes bei1. Bei der Bestimmung und 
 Begründungeines hinreichenden Abstandes von 400 m zu 

 Wohngebäuden im Siedlungszusammenhangkommen daher 
 Vorsorgegrundsätze der Planung zum Tragen, die überden 

fachrechtlichen Gesundheitsschutz gem. 
 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-SchG) weit 

 hinausgehen1“ (LROP 2012, Begründung S. 51).Auch die 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 

 Niedersachsen führt beimWohnumfeldschutz nicht 
anlagebezogene Aspekte von Übertragungsleitungen, 

 sondernu. a. deren betriebliche Aspekte auf: „Durch die 
Abstandsregelungen sollen 

 Beeinträchtigungenwohnungsnaher Bereiche durch den Bau 
 und Betrieb von Höchstspannungsleitungenreduziert werden“ 

 (NLStBV et al. 2017, S. 3, Unterstreichung hinzugefügt).Die 
Ausnahme-Regelung des LROP greift, wenn „ein 

 gleichwertiger vorsorgender Schutzder Wohnumfeldqualität 
gewährleistet ist oder keine geeignete energiewirtschaftlich 

 zulässigeTrassenvariante die Einhaltung der 
 Mindestabstände ermöglicht“ (LROP 2017,Abs. 4.2 07, Satz 

9). Die in den Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen 
 Aspekten begründetenAusnahmen von den zum 

 Wohnumfeldschutz geforderten 200 m Abständensind vor 
dem aufgezeigten Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. 

 Ausnahmen vomWohnumfeldschutz (die in den 
Antragsunterlagen im 200 m Bereich die Regel 

 darstellen)sind begründet, wenn, wie im LROP vorgesehen, 
v. a. auf betriebliche Aspekte 

 abzielende„Vorsorgegrundsätze der Planung“ zum Tragen 
kommen.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

Auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur bestätigten 
 Netzentwicklungsplanes2024 ist das Projekt Conneforde-

Cloppenburg-Merzen im 
 Bundesbedarfsplangesetzgrundsätzlich als 

Höchstspannungsfreileitung geplant. Gleichzeit wird das 
 Projekt imBundesbedarfsplangesetz nach § 2 Abs. 6 BBPlG 

 als sogenanntes Pilotprojekt zurTeilerdverkabelung 
eingestuft. Demnach kann die Leitung gemäß § 4 Abs. 1 

 BBPlG auftechnisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel 

 zurHöchstspannungsdrehstromübertragung errrichtet und 
 betrieben werden. Grundsätzlichbestehen seitens der 

Gemeinde Alfhausen Bedenken, dass durch die Festlegungen 
 imBundesbedarfsplangesetz eine Festlegung auf eine 

 Drehstromnetztechnik vorgenommenwurde. Die Forderungen 
des Landkreises Osnabrück gegenüber der 

 Bundesnetzagentur(gestützt auf die Gutachten von Prof. Dr. 
 Jarras) eine Gleichstromtrasse alsErdkabeltechnik zu 

betrachten, wurde in den Unterlagen zum 
 Raumordnungsverfahrennicht konkret gewürdigt.

Die Vorhabenträger planen das Vorhaben gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung 
(alternate current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene und im PFV 

  nicht statt. Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses 
erfolgt unter Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor 
Verstärkung und Ausbau). Das Gesamtkonzept der 
Netzausbauplanung sieht – auch für Niedersachsen – den Einsatz 
von DC-Verbindungen vor. So wird zum Beispiel durch die DC-
Verbindung von Emden/Ost nach Osterath und von dort weiter 
nach Philippsburg ein wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus 
Offshore-WEA in weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs 

 transportiert. Die Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf 
als Wechsel- oder Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch ""Gleichstromleitungen für Offshore- 
und Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum 

  Cloppenburg nach Süden"" ist entsprechend nicht gegeben.Die 
von der DC-Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 
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 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.

sonstige Stellungnahmen In der Tabelle 18.2.2 müssen einige Fakten ergänzt 
  werden:„Keine geschützten oder gefährdeten Tiere oder 

Pflanzen bekannt“, ist unrichtig. Im Bereich des Thiener 
Geheges sind Wespenbussardpärchen, Wald- und Steinkautz 
sowie Uhu bekannt. Hirschkäfer konnten glaubhaft per Foto für 
den gesamten Bereich Thiene dokumentiert 

  werden.Stillgewässer finden sich im Bereich aller Varianten 
  dieses Bauabschnitts.Auch der potentielle Trassenverlauf 

in der Südost-Variante schneidet den kürzlich eröffneten 
Radweg zwischen Alfhausen und Ueffeln.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.

sonstige Stellungnahmen Ebenso bemängeln wir, dass der Standort des im Bereich 
 Merzen geplantenUmspannwerks nicht mit in das 

Raumordnungsverfahren einbezogen wurde.

Umspannanlagen gehören nicht zu den in der 
Raumordnungsverordnung aufgeführten Vorhabentypen, da sie  in 
der Regel nicht raumordnungsrelevant sind. Durch den vorzeitigen 
Bau der UA Merzen erfolgt keine Vorfestlegung auf einen 
Trassenkorridor des Vorhabens Conneforde – Cloppenburg – 
Merzen. Aufgrund dessen wurde die UA Merzen nicht in das 
laufende Raumordnungsverfahren für die Leitung Cloppenburg bis 
Merzen integriert. Dieses Vorgehen wurde durch das ArL Weser-

 Ems bestätigt (Entscheidung vom 15.11.2016).Die Bau- und 
Betriebsgenehmigung für diese UA wurde daher über ein 
sogenanntes „BImSchG-Verfahren“ beim Gewerbeaufsichtsamt in 
Oldenburg beantragt. Gegen die Aufnahme der UA Merzen in das 
ROV spricht ebenfalls die zeitliche Dringlichkeit zur Beseitigung 
des Netzengpasses im 110-kV-Netz der Westnetz.
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sonstige Stellungnahmen Schaut man sich den Verlauf der Variante Südwest an, so 
sieht man, dass die Trasse genau über das Sportgelände des 
Reit- und Fahrvereins Alfhausen verläuft. Der Reitund 
Fahrverein richtet jährlich international beachtete Turniere im 
Kutschenfahren aus. Auch finden viele Veranstaltungen im 
Bereich Voltigieren hier auf diesem Gelände statt. Besonders 
viele junge Mädchen unserer Gemeinde nehmen an den 
Trainingseinheiten und Wettbewerben auf diesem bis zum 
Wald gepachteten Gelände teil. Eltern haben Bedenken wegen 
der Gesundheit ihrer Kinder geäußert, die sich auf diesem 
Gelände mehrmals in der Woche zum Trainieren aufhalten.

Die Aussage wird zur Kentniss genommen. Die Korridore B-Süd, C 
und D3 sind von den Vorhabenträgern nicht als vorzugswürdig 
identifiziert worden. Selbst wenn einer der vorgenannten Korridore 
vorzugswürdig wäre und im Rahmen der landesplanerischen 
Feststellung als Vorzugskorridor definiert werden würde, wäre eine 

 gesundheitliche Beeinträchtigung nicht zu befürchten Die Planung 
der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das elektrische Feld 
und die magnetische Flussdichte die nach der 26. BImSchV 
zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische und 100 μT 
für das magnetische Feld an keiner Stelle überschreiten. Auch die 
Planung der Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen 
der 26. BImSchV erfüllt werden. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 

 Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Gemeinde Alfhausen vom 27.02.2018

sonstige Stellungnahmen Die Gemeinde Alfhausen ist insbesondere durch die 
 Trassenvarianten B-Süd, C und D3maßgeblich betroffen. 

Diese drei Korridorvarianten verlaufen westlich der Gemeinde 
 Alfhausen.Da Alfhausens Entwicklungspotential im Norden 

 und im Süden schon von der vorhandenen110kV - Leitung 
eingeschränkt ist, und im Osten der Gemeinde der Alfsee 

 alsHochwasserschutz angelegt wurde, stellt es aus unserer 
 Sicht eine besondere Härte dar,wenn wir auch in westlicher 

Richtung in unserer Entwicklung erheblich 
 eingeschränktwürden. (Hierzu wird auf die Festsetzungen 

 des Landesraumordnungsprogramms 2017verwiesen. Unter 
der laufenden Nr. 07 Satz 10 des Punktes 4.2 Energie wird 

 festgelegt,dass zukünftige Wohnbaugebiete einen Abstand 
 von 400 m zu Vorranggebieten Leitungstrasseneinhalten 

müssen.) Eine 380kV – Leitung westlich von Alfhausen 
 würdedas dortige Land nicht nur für eine 

 Wohngebietsentwicklung unbebaubar sondern auchfür 
Gewerbe-, Landwirtschaft- und Erholungszwecke extrem 
unattraktiv machen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Korridore B-Süd, C 
und D3 sind von den Vorhabenträgern nicht als vorzugswürdig 
identifiziert worden. Selbst wenn einer der vorgenannten Korridore 
vorzugswürdig wäre und im Rahmen der landesplanerischen 
Feststellung als Vorzugskorridor definiert werden würde, schränkt 
dies weder die Gewerbenutzung, noch die Landwirtschaft über 
Gebühr ein. Die landwirtschaftliche Nutzung im Schutzstreifen ist 
nach wie vor möglich.
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Thema Inhalt Stellungnahme
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 EngstellensteckbriefeDie Vorzugsvariante stellt eine 
Kombination aus den Trassenvarianten B im nördlichen 
Bereich und A Ost im südlichen Bereich dar. Im Bereich des 
Ortsteils Talge der Stadt Bersenbrück ist die Engstelle Nr. 13 
betroffen. Eine Ausführung der Leitung als Freileitung kommt 
hier nur in Frage, wenn die Mitnahme der 110kv Leitung 
möglich ist. Ohne eine Mitnahme der 110 kv-Leitung entstehen 
unzumutbare Härten für die Wohnnutzer in unmittelbarer Nähe, 
sodass hier eine Erdverkabelung geprüft werden muss.

Im Engstellensteckbrief wird der zum Zeitpunkt der Ortsbegehung 
(Dezember 2016) festgestellte desolate Zustand eines 
Wohngebäudes beschrieben. Aus Vorsorgegründen wurde das 
betreffende Objekt dennoch als vollwertiges Wohngebäude 
betrachtet, sodass der damalige Zustand des Gebäudes in der 
weiteren Beurteilung der Engstelle unberücksichtigt bleibt. Insofern 
stellt die betreffende Variante West weiterhin die günstigere der 
beiden infrage kommenden Alternativen dar, obwohl für das 
betreffende Gebäude "mehr als nur geringfügige" 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes zu erwarten sind. Eine 

 mögliche Teilerdverkabelung wurde geprüft. Aufgrund der kurzen 
erforderlichen Streckenlänge erweist sich eine Kabelanlage in 
diesem konkreten Einzelfall nicht als technisch-wirtschaftlich-
effizient bzw. in der Abwägung vorzugswürdig. Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass mit einem Erdkabel i. d. R. deutlich stärkere 
Auswirkungen auf die biotischen und abiotischen Schutzgüter 
verbunden sind. Zwar würde das Wohnumfeld der betroffenen 
Einzelwohnlage in geringerem Maße beeinträchtigt, allerdings 
führen auch die erforderlichen Kabelübergabestationen (KÜS) zu 
einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des 
Wohnumfeldes. Aufgrund des geringen Abstands zwischen den 
beiden KÜS käme der Vorteil eines Erdkabels hinsichtlich der 
Schutzgüter Menschen (einschließlich der menschlichen 
Gesundheit) und Landschaftsbild nur eingeschränkt zum Tragen. 
 
Die Option der Errichtung eines Erdkabelabschnittes wird daher 
unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange einschließlich der 
geringen Länge des potenziellen Erdverkabelungsabschnitts und 
der geringen Anzahl der betroffenen Wohnhäuser sowie unter 
Berücksichtigung anderer Engstellen als nicht vorzugswürdig und 
unverhältnismäßig eingestuft.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im weiteren südlichen Verlauf schwenkt die Trasse in den 
Bereich des Ortsteils Ahausen-Sitter mit der Engstelle Nr. 7 
und dann im weiteren Verlauf Richtung Süden in den Bereich 
der Gemeinde Ankum und verläuft dort in unmittelbarem 
Anschlussbereich an die direkte Ortslage mit den 
Wohngebieten „Kunkheide/ Kattenboll" und dem Gewerbe- und 
Industriegebiet. Südlich angrenzend befindet sich die Engstelle-
Nr. 8. Im Bereich der Ortslage „Kattenberg" wurde eine dort 
vorhandene Wohnnutzung angrenzend an den Randbereich 
des 400 m Radius zum Wohngebiet „Kunkheide/Kattenboll" 
nicht berücksichtigt. Die nicht berücksichtigte Wohnlage ist in 
der beigefügten Kartenunterlage (Anlage 5) flächig „blau" 
markiert und mit der laufenden Nummer 1 gekennzeichnet. 
Durch diese zusätzliche Wohnnutzung und dem zustehenden 
200 m Schutzradius entsteht nördlich der B 214 eine weitere 
Engstelle.

Die Hinweise werden dankend zu Kenntnis genommen. Aufgrund 
der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend 
geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser 
drei Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 

 gegeben sind. Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost 
EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd in einem 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter 
Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Der Trassenverlauf A-West betrifft in erster Linie die Ortslage 
der Gemeinde Ankum. Es ist dabei die Engstelle 4 -Loxter 
Straße- besonders betroffen. Im Engstellensteckbrief wird die 
Situation zu den dort vorhandenen Wohnhäusern beschrieben. 
Beide Varianten betreffen Wohnhäuser mit einem Abstand, der 
zum Teil unter 100 m liegt. Die Hinweise, dass ein Gebäude 
derzeit unbewohnt ist, können so nicht nachvollzogen werden. 
So weit bekannt, gibt es bereit Hinweise darauf, dass das 
Gebäude kurzfristig wieder bezogen werden soll. Aufgrund der 
geringen Abstände in beiden untersuchten Varianten kann das 
Ergebnis der Engstellenuntersuchung, dass hier eine 
Freileitung in Frage käme, nicht nachvollzogen werden. Hier 
kann eine Ausführung nur in Form einer Erdverkabelung 
erfolgen. Ansonsten wird auf die vorgenannten Ausführungen 
verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ob das nicht 
bewohnte Wohnhaus überhaupt noch dem Wohnen dient oder 
nicht, konnte zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen nicht 
bestimmt werden. Aus Vorsorgegesichtspunkten wurde das 
Gebäude als regulären Wohnhaus gewertet, wie bereits im 
Engstellensteckbrief dargelegt. Die Option der Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes an diese Engstelle wurde unter 
Berücksichtigung aller betroffenen Belange einschließlich des 
verhältnismäßig kurzen potenziellen Erdverkabelungsabschnitts 
und der geringen Anzahl der betroffenen Wohnhäuser sowie unter 
Berücksichtigung anderer Engstellen als nicht vorzugswürdig und 
unverhältnismäßig eingestuft.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Aus den hier geschilderten Gründen, insbesondere aber 
aufgrund der zusätzlich entstehenden Engstelle nördlich der B 
214 und der massiven Beeinträchtigung der Wohnnutzung im 
Gewerbegebiet erscheint es aus Sicht der Gemeinde Ankum 
zwingend, dass ein möglicher Teilabschnitt der geplanten 
Vorzugstrasse, beginnend nördlich der Engstelle 7 „Sitter" bis 
südlich der Engstelle 8 - Rüssel, als Teilerdverkabelung 
ausgeführt wird. Für die Gemeinde Ankum ist nicht zu 
erkennen, inwieweit es hier Unterschiede zu der vorgesehenen 
Teilerdverkabelung im Bereich der Stadt Quakenbrück gibt. 
Insgesamt sind hier mindestens je nach Trassenführung 15 - 
20 Wohnhäuser in einem geringeren Abstand als 200 m zu 
einer geplanten Freileitung zu verzeichnen. Aufgrund der 
Streckenlänge von etwa 4 - 4,5 km und der massiven 
Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung sind die gesetzlichen 
Vorgaben zur Nutzung der Teilerdverkabelung sicherlich als 
erfüllt anzusehen.

Den Hinweisen wird gefolgt. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. 
 
Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den 
Varianten A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

In den Unterlagen wird eine Wohnbaufläche (Baugebiet „Alte 
Ziegelei") -Nummer 3-an der südöstlichen Ortslage dargestellt. 
Diese Fläche wird derzeit in der 78. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bersenbrück als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Aus Sicht der Gemeinde Ankum 
wird dieser Fläche in den Kartenunterlagen nicht der 
vorgesehene 400 m Radius für Wohnsiedlungen zugebilligt. 
Hier ist ebenfalls eine Überprüfung vorzunehmen. In der 
gleichen Flächennutzungsplanänderung werden Flächen 
nördlich der Wohnsiedlung „Kattenboll" an der nordöstlichen 
Ortslage ausgewiesen. Auch diese Flächen sind in der 
Kartenunterlage dargestellt. Aus Sicht der Gemeinde Ankum 
wird auch hier der 400 m Radius auf die bestehende 
Bebauung gerechnet und nicht auf die neu ausgewiesenen 
Wohnbauflächen.

Die Hinweise wurden entsprechend berücksichtigt. Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend 
geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser 
drei Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 

 gegeben sind. Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost 
EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd in einem 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter 
Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

In den Erläuterungen zur Prüfung der Engstelle Nr. 8 - Rüssel - 
ist in der Abbildung 22 auf Seite 70 ersichtlich, dass die 
vorgeschlagene Trasse nördlich der Wehberger Straße 
unmittelbar östlich von zwei als Wohnhäuser genutzten 
Gebäuden im ausgewiesenen Gewerbegebiet verläuft. Auch 
wenn aus den Unterlagen zu ersehen ist, dass Wohnhäusern 
in Gewerbegebieten keinerlei Schutzradius zugebilligt wird, ist 
hier der gesundheitliche Schutz der dort wohnenden 
Bevölkerung zu prüfen und auch zu berücksichtigen. Weiter 
wurde an der südlichen Ortslage der Gemeinde Ankum ein 
Bauvorhaben eines historischen Artlandhofes neu bewilligt. 
Dieser befindet sich derzeit im Bau und ist in der Anlage 5 
ebenfalls „blau" markiert und mit der laufenden Nummer 2 
gekennzeichnet. Die Lage des Hofes befindet sich am 
Fürstenauer Weg. Der Vorhabenträger plant seit längerem, 
den historischen Artlandhof um weitere Gebäude zu ergänzen, 
um dort ein Mehrgenerationendorf zu entwickeln. Gespräche 
zwischen dem Vorhabenträger, der Gemeinde Ankum und 
dem Landkreis Osnabrück werden hierzu bereits seit über 
einem Jahr geführt. Das Vorhaben wird bauleitplanerisch 
entwickelt und schließt dann an das vorhandene Baugebiet 
„Alte Ziegelei" an. Ich bitte, den Bereich bei Ihren Planungen 
zu berücksichtigen.

Die Hinweise werden dankend zu Kenntnis genommen. Gem. Kap. 
4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 können grundsätzlich nur den 
Wohngebäuden ein vorsorglicher Schutzabstand von 400 m 
zugesprochen werden, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 
34 BauGB liegen, sofern diese Gebiete dem Wohnen dienen. Ein 
Vorsorgeabstand zu Wohngebäuden, die innerhalb von 
Gewerbegebieten liegen, sind von diesem vorsorglichen 
Schutzabstand ausgenommen, weil Gewerbegebiete nicht dem 
Wohnen dienen. Gewerbegebiete dienen nach § 8 Abs. 1 BauNVO 
vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 

 Gewerbebetrieben.Jedoch wurde aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, eine Neubewertung der 
Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 
"Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass für den Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen 

 für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher wurde die 
modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den Varianten A-
Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Zudem weise ich darauf hin, dass die Gemeinde Ankum ein 
Entwicklungskonzept „Walsumer Straße" erarbeitet hat. Es ist 
vorgesehen, ein MI und MD Gebiet zu realisieren. Dieses 
aufgrund gemeindlicher Anforderungen und entsprechender 
Nachfrage erstellte Konzept füge ich diesem Schreiben als 
Anlage 1 bei. Auch liegt für den sich aus dem 
Entwicklungskonzept ergebenden Bebauungsplan Nr. 60 
"„Walsumer Straße" der Gemeinde Ankum ein 
Aufstellungsbeschluss vor. Den entsprechenden 
Geltungsbereich füge ich ebenfalls bei (Anlage 1). Bitte 
berücksichtigen Sie diese Planungen der Gemeinde Ankum 
bei ihren weiteren Planungen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend 
geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser 
drei Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 

 gegeben sind. Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost 
EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd in einem 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter 
Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 OrtsentwicklungMit der von Ihnen vorgelegten 
Vorzugstrassenvariante A 2 wird die Ortsentwicklung in 
zweierlei Hinsicht verhindert. Die Ausweisung weiterer 
Wohnbauflächen am bestehenden Baugebiet Kattenboll zur 
Berghofstraße ist nicht mehr möglich. Die zur Zeit im 
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 

 Bersenbrückausgewiesenen Entwicklungsflächen für 
Wohnbebauung sind aufgrund weiter steigender 
Einwohnerzahlen maximal mittelfristig ausreichend. Aufgrund 
bestehender Restriktionen an anderen Ortsbereichen ist eine 
über den mittelfristigen Bedarf hinausgehende Entwicklung nur 
angrenzend an das Wohngebiet Kattenboll für die Gemeinde 
Ankum darstellbar.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden im Sommer 
2016 die Bebauungspläne sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen bei den betroffenen Kommunen 
abgefragt. Die Ausweisungen der Bauleitplanungen werden in der 
Unterlage 2A im Kapitel 4.1 "Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie in der Unterlage 5A (Kap. 5.2 
"Raum- und Siedlungsstruktur" berücksichtigt und in der Unterlage 
2B (Karte 1, Blätter 1 und 2) dargestellt. Östlich des Wohngebiets 

 Kattenboll sind keine entsprechenden Flächen ausgewiesen. In 
den Unterlagen können nur diejenigen Bereiche berücksichtigt und 
in die Ermittlung der vorhabenbezogenen Auswirkungen 
einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch verfestigte 
Grundlage vorliegt (vgl. Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1). Bei nicht 
konkretisierten Planungen wirwird nicht in die Planungshoheit einer 
Gemeinde eingegriffen, sodass eine potenzielle zukünftige 
Siedlungsentwicklung im Zuge des derzeitigen 
Raumordnungsverfahrens nicht berücksichtigt werden kann.
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Wald, Forst  Trassenwechsel von B auf A-TrasseIm Bereich Ankum- 
Druchhorn befinden sich 9 in Sichtbeziehung zur geplanten 
Trassenführung liegende Gebäude. Zudem wird das 
Waldgebiet „Ahauser Zuschlag" (ökologisches Gebiet für 
Ausgleichsmaßnahmen) durchschnitten. Auch das sog. 
Engelbergs Moor liegt im Trassenkorridor. Ein weiter südlich 
vorgenommener Trassenwechsel könnte aus Sicht der 
Gemeinde Ankum weniger Eingriffe für Natur und Mensch 
bedeuten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der s. g. 
"Trassenwechsel von der B auf die A-Trasse" ist das Ergebnis der 
Teilvariantenvergleiche 3 (A-Südwest, A-Südost, B-Süd) und 4 (A-
Nord, B-Nord). Die jeweiligen vorzugswürdigen Teilvarianten 
ergeben die Hauptvariante, welche Teil des darauffolgenden 
Hauptvariantenvergleichs ist. Der "Schrittpunkt", wo die 
ursprünglichen Korridore A und B in Teilvarianten untergliedert 
sind, wurde an diese Stelle gewählt, da in diesem Raum bzw. das 
Umfeld - nach den im Raumordnungsverfahren zur Verfügung 
stehenden Erkenntnissen - nur geringe bzw. keine 
Raumwiderstände vorkommen.  Eine Inanspruchnahme von 
Waldbereichen bzw. wertvollen Biotopen, wie das Waldgebiet 
"Ahauser Zuschlag" bzw. das "Engelbergs Moor", durch die 
Trassierung, wird nach dem Vermeidungsgebot i. S. d. § 15 
BNatSchG versucht nach Möglichkeit zu meiden,um Konflikten 
entgegenzuwirken. Ob eine tatsächliche Inanspruchnahme der 
Bereiche notwendig ist bzw. vermieden werden kann, ist jedoch im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren zu beantworten, wenn 
die Feinplanung und Genehmigung der Leitungstrasse mit 
grundstücksgenauer Festlegung der Leitungsachse sowie der 
Maststandorte und des Leitungsschutzstreifens erfolgt.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

 LandschaftsbildDurch die geographische Lage -im Nordosten 
flach, im Südwesten hügelig- ist Ankum im Besonderen der 
ideale Ort für Wander- und Radtouristen. Insgesamt haben wir 
1 O Wanderwege, 2 weitere sind in Planung. Allein 6 
Wanderwege würden teils 2 mal von der Stromtrasse 
überquert, 2 Wege sind in Sichtweite. Die Wegepläne füge ich 
als Anlage 3 bei. Im Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsen wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung 

 von Leitungstrassenund Leitungstrassenkorridoren der 
 Schutz des Landschaftsbildes zu berücksichtigenist (LROP 

Punkt 4.2 Energie, Unterpunkt 07, Seite 50). Bei dem 
momentan bevorzugten Trassenverlauf wird dieser Passus in 
keiner Weise berücksichtigt. Freileitungen sind nicht vertretbar. 
Ich sehe hier einen schwerwiegenden Nachteil und einen 
schwerwiegenden Einschnitt für den Ankumer Tourismus als 
auch für die Naherholung unserer Einwohner. Denn die 
größten Wald- und Naturflächen finden sich südlich und 
südwestlich von Ankum. Auch wird der Golfplatz in Ankum-
Westerholte tangiert, der zu den Top 30 der schönsten 
Golfplätze Deutschlands zählt. Dieser wird von vielen 
Touristen aus dem In- und Ausland genutzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, da es sich 
bei der aus dem LROP angeführten Stelle (Punkt 4.2 Energie, 
Unterpunkt 07, Seite 50) um einen Grundsatz der Raumordnung 
handelt, welcher folglich keine Zielverbindlichkeit hat. D. h. er stellt 
nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten und untereinander abzuwägen sind.
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Erholung und Tourismus

Zudem können die vorgeschriebenen Abstände von 200 mim 
Bereich der Überquerung der B 214 in Ankum- Aslage nicht 
eingehalten werden. Ich weise darauf hin, dass hier eine 
weitere Engstelle vorhanden ist. Im weiteren Verlauf des 
Korridors befindet sich der Jugendzeltplatz Ankum-Aslage, der 
mit über 12.000 Übernachtungen im Jahr von zahlreichen 
Jugendgruppen genutzt wird. Der Jugendzeltplatz ist bereits 
bis zum Jahr 2022 angefragt und nahezu ausgebucht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit den Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden als 
Zielen bzw. Grundsätzen des Landesraumordnungsprogramms 
wurden einzelfallgezogen geprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfung 
sind in der Unterlage 7 "Engstellensteckbriefe" der 
Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren dokumentiert. 
Sofern keine neuen Erkenntnisse über die Wohngebäudesituation 
vorliegen, ist davon auszugehen, dass alle Engstellen korrekt 

 erfasst und bewertet wurden. Der Jugendzeltplatz Ankum-Aslage 
als Einzelkriterium des Belangs „landschaftsgebundene Erholung" 
findet im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie (unter dem 
Schutzgut „Menschen einschließlich der menschlichen 
Gesundheit“) Berücksichtigung. Als einer von vielen geprüften 

 Aspekten fließt er in die Abwägung ein.Zu berücksichtigen ist, 
dass sich der Jugendzeltplatz am östlichen Randbereich des 
Trassenkorridors der Teilvariante A-Südwest befindet. Diese 
Variante wurde -- unter anderem aufgrund der erheblichen 
Nachteile hinsichtlich der Erholungsfunktion -- bereits im 
Vorvariantenvergleich abgeschichtet (vgl. Unterlage 6.3) und ist 
daher nicht Bestandteil der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Vorzugsvariante.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

 TourismusDer Gemeinde Ankum ist mit Bescheid der 
Bezirksregierung Weser- Ems vom 08.04.2004 die staatliche 
Anerkennung als „Erholungsort" ausgesprochen 

 worden.Diese wurde am 05.03.2010 in einem erneuten 
Anerkennungsverfahren vom Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr bestätigt. Nach Aussage von Herrn Franz- 
Josef Sickelmann, der die seinerzeitige Urkunde überreichte, 
könne die Gemeinde Ankum in „der Liga der Erholungsorte" 
gut mitspielen. Entsprechende Berichte aus dem 
Bersenbrücker Kreisblatt füge ich als Kopie bei (Anlage 2). 
Diese Anerkennung und auch lobende Worte waren für die 
Gemeinde Ankum Ansporn, sich im Feld des Tourismus zu 
entwickeln und dies als weiteren Wirtschaftsfaktor 
auszubauen. Auch der Landkreis Osnabrück hat im regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) der Gemeinde Ankum die 
Entwicklungsaufgabe „Erholung" zugewiesen. Zudem hat die 
Gemeinde Ankum im Rahmen der Neuaufstellung des RROP 
die mittelzentrale Teilfunktion/ Entwicklungsschwerpunkt 
„Tourismus" beantragt. Die Touristenzahlen der letzten Jahre 
haben sich gut entwickelt. Alleine in Bezug auf die 
Übernachtungszahlen gab es einen Anstieg von 2015 auf 2016 
um 45 Prozent (Quelle: Niedersächsisches Landesamt für 
Statistik). Maßgeblich sind hier Wander-, Rad- und 
Kulturtouristen beteiligt. Viele Betriebe und Geschäfte im Ort 
und in den Ortsteilen haben neben der Gemeinde in diesen 
Bereich stark investiert. Verschiedenste Maßnahmen wurden 
realisiert oder sind in der Entwicklung (Agro- Tourismus). 
Zudem unterstützte die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten 

 die Entwicklung von Vorhabenprivater Investoren. So ist u.a. 
geplant, am Ankumer See im Bereich des neu gestalteten See- 
und Sporthotels eine Ferienappartementanlage mit 35 
Wohneinheiten zu errichten. Zudem ist geplant, dass 
heruntergewirtschaftete Landhotel Schmidt 
(denkmalgeschütztes Gebäude im Ortskern) neu zu beleben. 
Entsprechende Bebauungsplanänderungen wurden 
beschlossen. Nach Bekanntwerden der Vorzugstrasse teilte 
uns der Investor in einem persönlichen Gespräch mit, dass er 
bei einer Realisierung einer Stromtrasse durch Ankumer 
Gebiet von den geplanten Vorhaben Abstand nehmen wird, da 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Belang 
„landschaftsgebundene Erholung" findet im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie (unter dem Schutzgut „Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit“) sowie im Rahmen 
der Raumverträglichkeitsstudie (als Belang der 
„Freiraumnutzungen“) Berücksichtigung. Als einer von vielen 

 geprüften Aspekten fließt er in die Abwägung ein.Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend 
geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser 
drei Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 

 gegeben sind. Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost 
EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd in einem 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter 
Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. 
 
Analog zur Verminderung der Konflikte im Zusammenhang mit dem 
Schutzgut Menschen ist davon auszugehen, dass die befürchteten 
negativen Auswirkungen auf das Tourismusgewerbe in Ankum mit 
dem nun geplanten Erdkabelteilabschnitt vermindert werden.

Seite 522 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Ankum vom 20.12.2017

er wie ich drastisch sinkende Touristenzahlen erwartet. Dies 
belegen die mir gegenüber getätigten Aussagen der Betreiber 
weiterer Hotels und Ferienhöfe. Ihnen gegenüber haben 
langjährige Gäste bereits geäußert, bei der Umsetzung der 
Stromtrasse Ankum als Urlaubsort künftig zu meiden. Daher 
sehen wir Existenzen bedroht und Arbeitsplätze im 
touristischen Bereich vernichtet.

Landschaftsbild  LandschaftsbildDurch die geographische Lage -im Nordosten 
flach, im Südwesten hügelig- ist Ankum im Besonderen der 
ideale Ort für Wander- und Radtouristen. Insgesamt haben wir 
1 O Wanderwege, 2 weitere sind in Planung. Allein 6 
Wanderwege würden teils 2 mal von der Stromtrasse 
überquert, 2 Wege sind in Sichtweite. Die Wegepläne füge ich 
als Anlage 3 bei. Im Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsen wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung 

 von Leitungstrassenund Leitungstrassenkorridoren der 
 Schutz des Landschaftsbildes zu berücksichtigenist (LROP 

Punkt 4.2 Energie, Unterpunkt 07, Seite 50). Bei dem 
momentan bevorzugten Trassenverlauf wird dieser Passus in 
keiner Weise berücksichtigt. Freileitungen sind nicht vertretbar. 
Ich sehe hier einen schwerwiegenden Nachteil und einen 
schwerwiegenden Einschnitt für den Ankumer Tourismus als 
auch für die Naherholung unserer Einwohner. Denn die 
größten Wald- und Naturflächen finden sich südlich und 
südwestlich von Ankum. Auch wird der Golfplatz in Ankum-
Westerholte tangiert, der zu den Top 30 der schönsten 
Golfplätze Deutschlands zählt. Dieser wird von vielen 
Touristen aus dem In- und Ausland genutzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, da es sich 
bei der aus dem LROP angeführten Stelle (Punkt 4.2 Energie, 
Unterpunkt 07, Seite 50) um einen Grundsatz der Raumordnung 
handelt, welcher folglich keine Zielverbindlichkeit hat. DdD. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 
gewichten und untereinander abzuwägen sind.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

In den Erläuterungen zur Prüfung der Engstelle Nr. 8 - Rüssel - 
ist in der Abbildung 22 auf Seite 70 ersichtlich, dass die 
vorgeschlagene Trasse nördlich der Wehberger Straße 
unmittelbar östlich von zwei als Wohnhäuser genutzten 
Gebäuden im ausgewiesenen Gewerbegebiet verläuft. Auch 
wenn aus den Unterlagen zu ersehen ist, dass Wohnhäusern 
in Gewerbegebieten keinerlei Schutzradius zugebilligt wird, ist 
hier der gesundheitliche Schutz der dort wohnenden 
Bevölkerung zu prüfen und auch zu berücksichtigen. Weiter 
wurde an der südlichen Ortslage der Gemeinde Ankum ein 
Bauvorhaben eines historischen Artlandhofes neu bewilligt. 
Dieser befindet sich derzeit im Bau und ist in der Anlage 5 
ebenfalls „blau" markiert und mit der laufenden Nummer 2 
gekennzeichnet. Die Lage des Hofes befindet sich am 
Fürstenauer Weg. Der Vorhabenträger plant seit längerem, 
den historischen Artlandhof um weitere Gebäude zu ergänzen, 
um dort ein Mehrgenerationendorf zu entwickeln. Gespräche 
zwischen dem Vorhabenträger, der Gemeinde Ankum und 
dem Landkreis Osnabrück werden hierzu bereits seit über 
einem Jahr geführt. Das Vorhaben wird bauleitplanerisch 
entwickelt und schließt dann an das vorhandene Baugebiet 
„Alte Ziegelei" an. Ich bitte, den Bereich bei Ihren Planungen 
zu berücksichtigen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden 
entsprechend Berücksichtigung. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass für diesen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind und 
dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost EK 
Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt 
wirkt sich insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus - 
was sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen 
betrifft. Der Erdkabelabschnitt wirkt sich ebenfalls Positiv auf 
denkmalgeschützte Gebäude aus.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

 KulturIn Ankum befinden sich noch heute die 
besterhaltentsten und zahlreichsten mittelalterlichen ländlichen 
Steinwerke in Deutschland (sh. Anlage 4 Bericht NOZ vom 
26.11.2004). Es gibt keine Region in Deutschland, welche so 
viele Steinwerke (9 Bauwerke erhalten) aufweist wie Ankum. 
Dies ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Die Steinwerke 

 stammen aus Ende des13. bis Ende des 14. Jahrhunderts 
und stehen in Zusammenhang zur Kirche und Kirchburg 
Ankum. Die Steinwerke sind allesamt in unmittelbarer und 
mittelbarer Nähe zur momentan bevorzugten Stromtrasse. 
Sollte das Projekt umgesetzt werden, verliert dieser 
Kulturschatz seine Authenzität - dies ist unvereinbar mit dem 
Denkmalschutz!

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen Umgebungsschutz 
Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit einem Puffer von 
200m im Variantenvergleich berücksichtigt, welcher als 
Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im Außenbereich 

 angewendet wird.Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen diese erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Weiterhin gibt es nur wenige Regionen in Deutschland, die 
eine solch hohe Anzahl an Megalithanlagen aufweisen können. 
Im Westerholter „Giersfeld" haben wir 6 an der Zahl. Dies ist 
ein hohes Kulturgut. Ein Wander- und Radwanderweg führt an 
allen Kulturstätten vorbei. Auch sind die Ankumer 
Megalithanlagen ein Teil der „Straße der Megalithkultur" (Weg 
von Osnabrück bis Oldenburg, Projekt verschiedener 
Landesbehörden und Tourismusverbände). Beim derzeit 
geplanten Trassenverlauf wäre das „Giersfeld" unmittelbar 
betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Aufgrund der möglichen negativen Wirkungen von 
Freileitungen und insbesondere Erdkabel auf Bodendenkmäler, 
wurde der Nahbereich von Bodendenkmälern, welcher durch die 
technische Überformung bei der Errichtung einer Leitung erheblich 
beeinträchtigt werden könnte, auf ein Umfeld von 30 m festgelegt. 
Eine einzelfallbezogene Betrachtung von denkmalgeschützten 
Objekten sowie die Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen 
diese erfolgt im anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der Maststandorte 
erfolgt. Im Rahmen der Festlegung des Untersuchungsrahmens 
zum UVP-Bereich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
wurde unter anderem festgehalten, dass für das Denkmal-
Ensemble Giersfeld ein gesondertes Gutachten zu erstellen ist.

Ziele und Grundsätze zur 
Entw. der techn. 
Infrastruktur und der 
raumstr. Standortpotenziale

Weiterhin ist die im Flächennutzungsplan dargestellte 
Gewerbeflächenausweisung die einzige Möglichkeit einer 
weiteren gewerblichen Entwicklung der Gemeinde Ankum. In 
den vergangenen Jahren haben sich die 
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde um ein Vielfaches 
positiv entwickelt. Ankum gilt im Osnabrücker Nordkreis als 
eine der prosperierendsten Gemeinden. Eine weitere 
gewerbliche Entwicklung bestehender Betriebe und auch von 

 neuen ansiedlungswilligenBetrieben ist für die Entwicklung 
 Ankums von entscheidender Bedeutung. Entgegenihrer 

Annahme ist eine Freileitung auch in einem Gewerbegebiet ein 
Ausschlusskriterium für ansiedlungswillige Gewerbebetriebe. 
Im Bereich des Niedersachsenparks an der BAB 1 sehen auch 
Sie diese Probleme.

Die geplante Gewerbegebietsentwickung wurde aufgrund der 
Änderung 78/5 des Flächennutzungsplans im Zuge des Belangs 

 Menschen - Wohnen berücksichtigt. Aufgrund der Hinweise aus 
dem Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu 
neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde in einem 
nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass für diesen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind und 
dass die entsprechend modifizierte Teilvariante A Südost EK 
Ankum weiterhin die Vorzugsteilvariante darstellt und damit 
Bestandteil der Vorzugsvariante A/B ist. Zudem möchten wir darauf 
hinweisen, dass mittelbare Auswirkungen etwa auf 
Gewerbesteuereinnahmen, weder im Raumordnungsverfahren 
noch im Rahmen einer späteren Planfeststellung, einen in der 
Abwägung zu berücksichtigenden Belang darstellen.
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Mobilität, Verkehr, Logistik Außerdem plant die Ankum- Bersenbrücker Eisenbahn (abe) 
ein den heutigen Gegebenheiten angepasstes Verladegleis. 
Da dieses Gleis im Korridor liegt, könnte eine Freileitung bei 
Verladearbeiten ein erhöhtes Gefährdungsrisiko auslösen.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens wurden planerisch verfestigte Vorhaben 
berücksichtigt werden, für das hier angesprochene Verladegleis 
lagen keine konkreten Angaben zu einer Planung vor.  In der Regel 
hängen die Leiterseile der Freileitung ca. 12m über der 
Geländeoberkante, inklusive eines Sicherheitsabstandes ist der 
Luftraum bis 8 m über Geländeoberkante weiterhin nutzbar. Eine 
tatsächliche Betroffenheit ist im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens zu klären, im nachfolgenden Verfahren 
erfolgt auch die Feintrassierung mit einer genauen Platzierung der 
Maststandorte, Kabelübergangsstationen und Erdkabelabschnitten.

Mobilität, Verkehr, Logistik Ca. 800 m westlich der Vorzugstrasse befindet sich mitten in 
der Ortslage der Gemeinde Ankum das Marienhospital Ankum-
Bersenbrück. Das Marienhospital verfügt über einen 
Hubschrauberlandeplatz. Die Freileitung östlich und südlich 
der Ortslage Ankum wird eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Anflugmöglichkeiten durch die Rettungshubschrauber 
bedeuten und die Rettungsabläufe erheblich einschränken.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
Entfernung des Hubschrauberlandeplatz von ca. 800 m zur 
äußeren Grenze des 1 km breiten Vorzugskorridores ist nach 
derzeitigem Planungsstand nicht davon auszugehen, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen hervorgerufen werden. Im Übrigen 
wird die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der 
Maststandorte und Masthöhen wird erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren im Einklang mit den 
luftverkehrsrechtlichen Vorschriften erfolgen.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Weiterhin ist nach dem Landes- Raumordnungsprogramm 
2017 (Punkt 4.2 Energie, Unterpunkt 07, Seite 50) 
vorgeschrieben, dass bei der Planung von Leitungstrassen und 
Leitungstrassenkorridoren Vorbelastungen und die 
Möglichkeiten der Bündelung mit vorhandener technischer 
Infrastruktur zu berücksichtigen sind. Dies ist bei der 
vorliegenden Planung unzureichend berücksichtigt. 
Vorhandene Infrastruktur wird nicht genutzt. Auch 
Vorbelastungen wie beispielsweise die Autobahn 1 bleibt 
gänzlich unberücksichtigt. Aus o.g. Gründen lehne ich sowohl 
die Trassenführung der momentan bevorzugten Variante A 2 
als auch die Variante A in der westlichen Teilvariante ab.

Die Berücksichtigung von Bündelungspotienzalen erfolgt bereits 
unmittelbar im Zuge der Auswirkungsprognose. Der Einfluss der 
Bündelungspotenziale auf das Gesamtergebnis mag zu gering 
erscheinen, ist aber der Tatsache geschuldet, dass 
Bündelungspotenziale mit Freileitungen nur in sehr kurzen 
Teilabschnitten vorliegen und die vorhabenbedingten 
Auswirkungen zwar reduziert, nicht aber aufgehoben werden 
können. Die einzige quantitativ gewichtige Bündelungsoption, 
nämlich die mit der BAB 1 im Zuge der Variante D3, kann hingegen 
nur eingeschränkt angerechnet werden, da eine Freileitung mit 
anderen Wirkfaktoren verbunden ist als eine Straße und daher die 
Qualität der Bündelungswirkung deutlich geringer ausfällt als bei 

 der Bündelung mit einer vorhandenen Freileitung. Im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie wurden unterschiedliche Bauweisen 
(Freileitung ungebündelt, Freileitung in Bündelung mit elektrischer 
Infrastruktur, Freileitung in Bündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur, Erdkabel) unterschieden (Tab. 83 S. 159, Unterlage 
2A). Für jedes Schutzgut wurde das Konfliktpotenzial der 
unterschiedlichen Bauweisen auf die unterschiedlichen 
Bewertungskriterien ermittelt und in den Variantenvergleich 
eingestellt. Die unterschiedlichen Wirkungen von Straßen und 
Freileitungen wurden bei der Ermittlung des Konfliktpotenzials 
berücksichtigt. Die Bündelung mit der Autobahn (oder mit anderen 
Freileitungen) hat nicht immer automatisch eine positive Bewertung 
bzw. einen Vorteil zur Folge, zum Beispiel lassen sich im Hinblick 
auf die Sichtbarkeit einer Freileitung beim Schutzgut Menschen 
keine Vorteile aus der Bündelung mit einer Autobahn herausstellen. 
Besteht jedoch bereits eine Vorbelastung in Form einer 
bestehenden Freileitung, wird die Wirkung einer zusätzlichen, 
parallel verlaufenden Freileitung im Vergleich deutlich geringer 

 sein.Bei der Einstufung des Konfliktpotenzials bzgl. des 
Kollisionsrisikos (Avifauna) wurde berücksichtigt, dass sich ggf. 
vorkommende Vögel bereits an die Bestandsleitung gewöhnt 
haben, sodass es durch die Bündelung der Leitungen zu keiner 
Intensivierung von relevanten Risiken im Hinblick auf Kollisionen 
kommt.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 EngstellensteckbriefeDie Vorzugsvariante stellt eine 
Kombination aus den Trassenvarianten B im nördlichen 
Bereich und A Ost im südlichen Bereich dar. Im Bereich des 
Ortsteils Talge der Stadt Bersenbrück ist die Engstelle Nr. 13 
betroffen. Eine Ausführung der Leitung als Freileitung kommt 
hier nur in Frage, wenn die Mitnahme der 110kv Leitung 
möglich ist. Ohne eine Mitnahme der 110 kv-Leitung entstehen 
unzumutbare Härten für die Wohnnutzer in unmittelbarer Nähe, 
sodass hier eine Erdverkabelung geprüft werden muss.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit dem Verlauf der 
Trassenkorridore folgt die Vorhabenträgerin den bereits in der 
Antragskonferenz vorgestellten Planungsgrundsätzen (Schonung 
von Mensch und Umwelt, geradliniger Verlauf, Nutzung von 
Bündelungspotenzialen), die grundsätzlich auf die Minimierung des 
Landschaftsverbrauchs abzielen. Der Verlauf des Trassenkorridors 
A/B wurde im diesem Bereich ganz bewusst an die Bestandsleitung 
herangeführt, im das Bündelungspotenzial zu nutzen. Dies geht 
auch aus der Zuweisung der Bauklassen hervor, wie sie u. a. in 
Abb. 26 (S. 78) des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) 
dargestellt ist. Die mit dem Bündelungspotenzial 
einhergehendeVerringerung der Umweltauswirkungen (z. B. auf 
das Landschaftsbild) wurden im Variantenvergleich entsprechend 
berücksichtigt und sind in den Variantenvergleich eingeflossen.

Teilerdverkabelung Aus den hier geschilderten Gründen, insbesondere aber 
aufgrund der zusätzlich entstehenden Engstelle nördlich der B 
214 und der massiven Beeinträchtigung der Wohnnutzung im 
Gewerbegebiet erscheint es aus Sicht der Gemeinde Ankum 
zwingend, dass ein möglicher Teilabschnitt der geplanten 
Vorzugstrasse, beginnend nördlich der Engstelle 7 „Sitter" bis 
südlich der Engstelle 8 - Rüssel, als Teilerdverkabelung 
ausgeführt wird. Für die Gemeinde Ankum ist nicht zu 
erkennen, inwieweit es hier Unterschiede zu der vorgesehenen 
Teilerdverkabelung im Bereich der Stadt Quakenbrück gibt. 
Insgesamt sind hier mindestens je nach Trassenführung 15 - 
20 Wohnhäuser in einem geringeren Abstand als 200 m zu 
einer geplanten Freileitung zu verzeichnen. Aufgrund der 
Streckenlänge von etwa 4 - 4,5 km und der massiven 
Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung sind die gesetzlichen 
Vorgaben zur Nutzung der Teilerdverkabelung sicherlich als 
erfüllt anzusehen.

Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 ""Kattenberg"" 
ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den 
Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen für eine 

 Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher wurde die modifizierte 
Variante A-Südost EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd 
in einem nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. 
Unter Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Teilerdverkabelung Der Trassenverlauf A-West betrifft in erster Linie die Ortslage 
der Gemeinde Ankum. Es ist dabei die Engstelle 4 -Loxter 
Straße- besonders betroffen. Im Engstellensteckbrief wird die 
Situation zu den dort vorhandenen Wohnhäusern beschrieben. 
Beide Varianten betreffen Wohnhäuser mit einem Abstand, der 
zum Teil unter 100 m liegt. Die Hinweise, dass ein Gebäude 
derzeit unbewohnt ist, können so nicht nachvollzogen werden. 
So weit bekannt, gibt es bereit Hinweise darauf, dass das 
Gebäude kurzfristig wieder bezogen werden soll. Aufgrund der 
geringen Abstände in beiden untersuchten Varianten kann das 
Ergebnis der Engstellenuntersuchung, dass hier eine 
Freileitung in Frage käme, nicht nachvollzogen werden. Hier 
kann eine Ausführung nur in Form einer Erdverkabelung 
erfolgen. Ansonsten wird auf die vorgenannten Ausführungen 
verwiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das unbewohnte 
Haus wurde, wie in der Unterlage 7 dargelegt, aus 
Vorsorgegesichtspunkten als Wohnhaus gewertet und ist folglich 
vollständig in die Abwägung mit eingeflossen. Die Einstufung die 
Engstelle in Freileitungsbauweise zu queren begründet sich 
vornehmlich auf die verhältnismäßig geringe Anzahl an betroffenen 
Wohnhäusern sowie die kurze Länge des Erdkabelabschnitts. Die 
Kabelübergabestationen würden aufgrund der Kürze der Engstelle 
kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als technische Bauwerke 
ebenfalls zu einer technischen Überprägung des Umfelds führen 
würden. Die Errichtung eines Erdkabelabschnittes wird im 
vorliegenden Fall aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes 
und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand für eine 
Erdverkabelung daher unverhältnismäßig eingestuft.

sonstige Stellungnahmen Im weiteren Verlauf berührt diese Trasse das Sportgelände 
des Quitt Ankum. Hier wäre aufgrund der intensiven Nutzung, 
insbesondere durch eine Vielzahl von Kindern, eine 
Überspannung des Sportgeländes zu verhindern. Ein 
ausreichender Abstand ähnlich wie bei einer Wohnbebauung 
ist wünschenswert.

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Bereich des 
Sportgeländes Quitt Ankum befindet sich am Rand der Teilvariante 
"A-Südwest" und somit nicht im Vorzugskorridor.  Auch wird der 
Sportplatz bereits durch 200 m Puffer zu den Wohngebäuden 
weitestgehend überlagert.

sonstige Stellungnahmen Zudem können die vorgeschriebenen Abstände von 200 mim 
Bereich der Überquerung der B 214 in Ankum- Aslage nicht 
eingehalten werden. Ich weise darauf hin, dass hier eine 
weitere Engstelle vorhanden ist. Im weiteren Verlauf des 
Korridors befindet sich der Jugendzeltplatz Ankum-Aslage, der 
mit über 12.000 Übernachtungen im Jahr von zahlreichen 
Jugendgruppen genutzt wird. Der Jugendzeltplatz ist bereits 
bis zum Jahr 2022 angefragt und nahezu ausgebucht.

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Jugendzeltplatz Ankum-Aslage liegt nicht im Vorzugskorridor sowie 
in weiten Teilen außerhalb der Teilvarianten A-Südwest.
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sonstige Stellungnahmen  Trassenwechsel von B auf A-TrasseIm Bereich Ankum- 
Druchhorn befinden sich 9 in Sichtbeziehung zur geplanten 
Trassenführung liegende Gebäude. Zudem wird das 
Waldgebiet „Ahauser Zuschlag" (ökologisches Gebiet für 
Ausgleichsmaßnahmen) durchschnitten. Auch das sog. 
Engelbergs Moor liegt im Trassenkorridor. Ein weiter südlich 
vorgenommener Trassenwechsel könnte aus Sicht der 
Gemeinde Ankum weniger Eingriffe für Natur und Mensch 
bedeuten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Feintrassierung wird überprüft inwieweit eine Durchschneidung des 
Waldgebietes "Ahauser Zuschlag" vermieden werden kann. Ob 
eine tatsächliche Inanspruchnahme des Waldes oder des 
Engelbergs Moor bzw. sensibler Bereiche notwendig ist bzw. 
vermieden werden kann, ist jedoch im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren zu beantworten, wenn die Feinplanung 
und Genehmigung der Leitungstrasse mit grundstücksgenauer 
Festlegung der Leitungsachse sowie der Maststandorte und des 
Leitungsschutzstreifens erfolgt.
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allgemeine Hinweise Die zahlreichen Einwendungen, Stellungnahmen und Hinweise 
der Ankumer Verbände, Vereine und Bürger werden von mir 
ausdrücklich unterstützt. Ich verweise zudem auf die mir 
vorliegenden Stellungnahmen der Samtgemeinde Bersenbrück 
und des Landkreises Osnabrück, denen ich mich zu den 
Ankum betreffenden Aussagen inhaltlich anschließe. 
Abschließend bitte ich daher um sorgfältige Prüfung und 
Vorlage anderer Trassenvarianten im weiteren Verfahren. Ich 
präferiere eine Trasse an der BAB 1 mit einem Umspannwerk 
im Niedersachsenpark.

Der Endpunkt aller Trassenvarianten ist über den bestehenden 
Netzverknüpfungspunkt Merzen vorbestimmt. Dieser liegt heute an 
dem bekannten Schnittpunkt der Bestandsleitungen („T“-Punkt), 
wird zukünftig aber in der geplanten Umspann- und Schaltanlage 
südlich des Siedlungsgebiets Merzen liegen. Die neu zu 
errichtende Umspann- und Schaltanlage liegt räumlich unmittelbar 
am bestehenden Netzverknüpfungspunkt Punkt Merzen. Die 
kleinräumige Verschiebung in Größenordnung der Trassenbreite im 
ROV (ca. 1 km) hat keine raumordnerisch relevanten 
Auswirkungen und auch keine Auswirkungen auf den NEP 
Berechnungsprozess, welche den NVP Merzen festgelegt hat. 
Unter raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten sind alle in das 
Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassenkorridore – 
vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Raumordnungsverfahren – 
möglich. Durch den vorzeitigen Bau der UA Merzen erfolgt keine 
Vorfestlegung auf einen Trassenkorridor des Vorhabens 

 Conneforde – Cloppenburg – Merzen. Aufgrund dessen wurde 
die UA Merzen nicht in das laufende Raumordnungsverfahren für 
die Leitung Cloppenburg bis Merzen integriert. Dieses Vorgehen 
wurde durch das ArL Weser-Ems bestätigt (Entscheidung vom 

  15.11.2016).Über die Varianten A, B und C mit ihren 
Untervarianten hinaus wurden die Varianten D1, D2 und D3 
entwickelt, um Varianten zu prüfen, die den Grundsatz der 
Raumordnung, eine Bündelung mit bestehender linearer 
Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, weitgehend befolgen. Die 
Korridore D1, D2 und D3 wurden in der Unterlage zur 
Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft wie die 

  Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 der 
BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP, als verbindliches Ziel der Raumordnung). D1 verfügt z.B. 
über 6,5 km, D2 über 2,1 km an Überlagerungsflächen (400 m 
Puffer) mit der Korridormittelachse. Alle anderen Korridore A, B, C 
und D3 verfügen über keinerlei entsprechende 
Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-Abstand hat 
hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im Vergleich zu 
den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung und zum 200 m 
Abstand im Außenbereich eine deutlich herausgehobene 
Bedeutung, da Ziele der Raumordnung verbindliches Recht 
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darstelle und damit in der Abwägung nicht überwunden werden 
können. Die Planung ist daher stark dadurch geleitet, einen Konflikt 
mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu vermeiden, um eine 

  Umsetzbarkeit des Vorhabens sicherstellen zu können. Einer 
Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen zudem auf 
Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte entgegen 
(erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden Brücken 
oder Bauwerken nebst deren Gründungen, Regenrückhaltebecken 
und vor allem Tank- und Rastanlagen, Lärmschutzwände etc.). 
Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche bzw. Einzelhäuser in 
unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus räumlichen Gründen 
keine Erdverkabelung möglich ist. Bei Waldflächen an der 
Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein Waldeinschlag 
unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im Bereich einer 
Erdkabeltrasse mit tiefwurzelnden Pflanzen aus technischen 
Gründen nicht zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden 
Annäherungen an Wohngebäude im Innenbereich werden die 
Varianten D1 und D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte 
Untersuchung vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante 
D3, bereits auf Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher 
eingeschätzt, so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte 
Betrachtung ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 
4.7).
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Ich weise darauf hin, dass in der Bauerschaft Westerbakum 
Abstände zum Wohnhaus Schillmöller, Westerbakumer Str. 8 
nicht berücksichtigt wurden und dieses Wohnhaus in 
verschiedenen ausgelegten Kartenunterlagen nicht enthalten 
ist. Das Wohnhaus liegt im Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 34 „Sondergebiet Biogas 
und Landdienste“ der Gemeinde Bakum. Die Familie 
Schillmöller betreibt ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen 
sowie eine Biogasanlage. Obwohl das SO-Gebiet nicht 
überwiegend dem Wohnen dient, darf und kann daraus nicht 
abgeleitet werden, dass das Wohnhaus nicht überwiegend 
dem Wohnen dient. Die Familie Schillmöller wohnt hier. Bei 
entsprechender Berücksichtigung und Würdigung dieses 
Wohnhauses wird der sich daraus zwangsläufig ergebende 
zusätzliche Schutzradius einen Leitungsverlauf innerhalb des 
Trassenkorridors unmöglich machen. Zudem ist eine weitere 
Engstelle zu berücksichtigen.

Gemäß Ziff. 07 des Kapitels 4.2 des niedersächsischen 
Landes‐Raumordnungsprogramms (ML NDS, 2017) und § 2 Satz 2 
EnLAG ist die Einhaltung eines Abstands von 200 m zu 
Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 
liegen, einzuhalten. E s handelt sich bei dem betroffenen B‐Plan 
Nr. 34 „Sondergebiet Biogas und Landdienste“ in der Gemeinde 
Bakum um eine für Industrie und Gewerbe ausgewiesene Fläche 
und nicht um eine Fläche die vorwiegend dem Wohnen dient. 
Wohnnutzungen innerhalb von Bauflächen, die nicht zu 
Wohnzwecken ausgewiesen sind, werden bei den Prüfabständen 
nicht berücksichtigt. Daraus resultiert, dass keine weitere Engstelle 
im Bereich der Bauernschaft Westerbakum gegeben ist.

Natur und Landschaft 
allgemein

 NaturschutzAus naturschutzfachlicher Sicht stellt die 
Variante D3 den größten Eingriff in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild dar. Sie ist mit 61 km die mit Abstand längste 
Trasse. Sie birgt zudem das größte Konfliktpotential. 
Besonders gravierende Eingriffsfolgen sind für das 
Gemeindegebiet Bakum u. a. im Bereich des 
Landschaftsschutzgebietes LSG VEC Nr. 87 „Harmer Holz“ zu 

 erwarten.Der vom Antragsteller durchgeführte 
Variantenvergleich ist aus naturschutzfachlicher Sicht 
nachvollziehbar und plausibel. Um dem Vermeidungs- und 
Minimierungsgebot der naturschutz-rechtlichen 
Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG gerecht zu werden, ist 
die Variante planerisch weiter zu verfolgen, die das geringste 
Konfliktpotential aufweist und mit der die geringsten Eingriffe in 
die zu betrachtenden Schutzgüter einhergehen. Demnach 
scheiden die Varianten C und insbesondere D3 aus.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Das 
Landschaftsschutzgebiet wurde in der UVS (Unterlage 2) im Kapitel 
Schutzgut Landschaft und damit im Variantenvergleich 
berücksichtigt.
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Landschaftsbild Eine Bündelung von Infrastrukturen ist mit einer zusätzlichen 
Flächeninanspruchnahme verbunden. So darf etwa eine 
Freileitung regelmäßig nicht in der Anbauverbotszone einer 
Bundesfernstraße errichtet werden. Um Gefahren durch 
Mastbruch vorzubeugen, muss zudem ein Abstand in Höhe der 
Masthöhe eingehalten werden. Zur breiten Schneise aus der 
Autobahn und den beiderseitigen Anbauverbotszonen, tritt der 
Schutzstreifen der Freileitung hinzu, in dem ebenfalls 
Baubeschränkungen und auch Bewuchsbeschränkungen 
gelten. Der Raum, der einer Gemeinde für die 
Siedlungsentwicklung zur Verfügung steht, kann empfindlich 
eingeschränkt werden und zu einer Beeinträchtigung der 

 Planungshoheit führen.Ebenso denkbar ist, dass sich die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild unzumutbar 
kumulieren. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei einer 
Bündelung auch verschiedene Umweltauswirkungen so 
kumulieren können, dass die Gesamtbelastung das der 
Nachbarschaft zumutbare Maß überschreitet. Die Bündelung 
mit einer Freileitung kann daher eine erhebliche Raumwirkung 

 haben.Das Bündelungsgebot verliert also dann seine 
Berechtigung, wenn die dadurch ausgelöste Belastung größer 
ist, als die Neubelastung durch eine neu zu errichtende 
Trasse. Für eine fehlerfreie Alternativenprüfung und Abwägung 
führt daher kein Weg daran vorbei, die Wirkungen einer 
Bündelung konkret an Hand der örtlichen Gegebenheiten zu 
ermitteln und zu bewerten.

Die Hinweise auf Bauverbotszonen bzw. ‐beschränkungszonen 
werden im Planfeststellungsverfahren im Rahmen der 
Detailplanung berücksichtigt. Generell ist zu Bundesautobahnen 

 ein Abstand von 40m einzuhalten. Autobahnen und Freileitungen 
sind grundsätzlich beides lineare Infrastrukturen, können aber 
aufgrund der unterschiedlichen Bauweise unterschiedlich auf das 
Landschaftsbild wirken. Aus diesem Grund wurde in der UVS das 
Konfliktpotenzial auch unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Bauklassen ermittelt (siehe Unterlage 2 S. 227 
Tab. 114). In der Gesamtbetrachtung schneidet die Variante D3 im 
Vergleich zu den Varianten A/B und C am schlechtesten ab.
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Lärm In Natura-2000-Gebieten gilt, dass jede Beeinträchtigung von 
Erhaltungszielen erheblich ist. Auch zusätzliche Belastungen 
durch hinzutretende Vorhaben sind stets erheblich. Die 
Vorbelastung des FFH-Gebietes Burgwald Dinklage durch die 
Autobahn A 1 führt also nicht dazu, dass der Schutzanspruch 
dieses Gebietes sinken würde. Im Gegenteil gilt, dass 
Zusatzbelastungen umso eher ausscheiden müssen, je 
schlechter der Erhaltungszustand des Gebietes ist. Es wäre 
daher rechtlich und methodisch fehlerhaft, zuallererst solche 
Natura-2000-Gebiete zu queren, die bereits durch andere 
Infrastrukturen vorbelastet sind. Stattdessen ist eine 
Einzelfallbetrachtung erforderlich, bei der neben den konkreten 
Erhaltungszielen auch der Erhaltungszustand zu 
berücksichtigen ist.

Im Rahmen der Natura 2000-Vorprüfung (Unterlage 3) wurden alle 
im Untersuchungsgebiet liegenden FFH und Vogelschutzgebiete 
untersucht. Darin wurde festgestellt, dass das Eintreten einer 
Beeinträchtigung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend 
geklärt werden kann. Eine Beeinträchtigung kann u.a. durch eine 
Flächeninanspruchnahme innerhalb des FFH-Gebiets auftreten. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/ KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 BündelungsgebotNach dem LROP Niedersachsen sind 
Vorbelastungen und Bündelungsmöglichkeiten mit 
vorhandener technischer Infrastruktur bei der Planung von 
Leitungstrassen zu berücksichtigen. Auch im BNatSchG und 
ROG sind Vorschriften formuliert, die letztlich auf eine 
Bündelung gerichtet sind. Verfahrensbeteiligte im 
Raumordnungsverfahren haben daraus Konsequenzen für die 
Bewertung von Bündelungsstrecken und für die Abwägung 
zwischen Trassenalternativen abgeleitet und die 
Planungsmethodik mit Blick auf Bündelungsoptionen mit 

 anderen Infrastrukturen (Autobahn A1) kritisiert.Bereits an 
der Formulierung „zu berücksichtigen“ im LROP wird deutlich, 
dass es sich dabei nicht um ein Ziel, sondern einen Grundsatz 
der Raumordnung handelt. Das Bündelungsgebot führt folglich 
nicht zu einer zwingenden Bindung, sondern verpflichtet zur 
Abwägung, wobei bei der Planung von Leitungstrassen der 
Schutz des Landschaftsbildes ebenso zu berücksichtigen ist. 
Insbesondere ist auch zu vermeiden, dass das Ziel einer 
Bündelung zu einer Zunahme der Trassenlänge führt. Der 
Korridor D3 ist ca. 10,5 km länger als Korridor C und knapp 

 13,5 km länger als Korridor A/B!Das Bündelungsgebot dient 
dem Ziel, bislang nicht in Anspruch genommene Räume zu 
schützen. Dabei ist allerdings das Konfliktrisiko in 
vorbelasteten Räumen nicht stets geringer als in unbelasteten. 
Insofern ist in einer Einzelfallprüfung zu ermitteln, ob eine 
getrennte Führung ins-gesamt geringere Belastungen auslöst. 
Die Wirkungen einer Fernstraße und einer Freileitung 
unterscheiden sich. Während es bei der Fernstraße 
insbesondere um die Versiegelung, die Staub- und 
Schallimmissionen und die Barrierewirkung geht, stehen bei 
einer Freileitung das Kollisionsrisiko für Vögel, elektrischer und 
magnetische Felder und die Wirkung auf das Landschaftsbild 
im Vordergrund. Die Bündelung einer Freileitung mit einer 
Bundesfernstraße führt zwar nicht zu einer Erhöhung des 
Kollisionsrisikos bei der Straßenquerung, wohl aber dazu, dass 
die Barrierewirkung auf zusätzliche Artgruppen ausgedehnt 
wird.

Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) zu berücksichtigen, 
weitgehend befolgen.  Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 

  wie die Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 
der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP).  D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

 vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bei zu querenden Brücken oder 
Bauwerken nebst deren Gründungen, Regenrückhaltebecken und 
vor allem Tank- und Rastanlagen, Lärmschutzwände etc.). 
Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche bzw. Einzelhäuser in 
unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus räumlichen Gründen 
keine Erdverkabelung möglich ist. Bei Waldflächen an der 
Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein Waldeinschlag 
unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im Bereich einer 
Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht zulässig. 
Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen an 
Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und D2 
im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 
ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7).
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

In Natura-2000-Gebieten gilt, dass jede Beeinträchtigung von 
Erhaltungszielen erheblich ist. Auch zusätzliche Belastungen 
durch hinzutretende Vorhaben sind stets erheblich. Die 
Vorbelastung des FFH-Gebietes Burgwald Dinklage durch die 
Autobahn A 1 führt also nicht dazu, dass der Schutzanspruch 
dieses Gebietes sinken würde. Im Gegenteil gilt, dass 
Zusatzbelastungen umso eher ausscheiden müssen, je 
schlechter der Erhaltungszustand des Gebietes ist. Es wäre 
daher rechtlich und methodisch fehlerhaft, zuallererst solche 
Natura-2000-Gebiete zu queren, die bereits durch andere 
Infrastrukturen vorbelastet sind. Stattdessen ist eine 
Einzelfallbetrachtung erforderlich, bei der neben den konkreten 
Erhaltungszielen auch der Erhaltungszustand zu 
berücksichtigen ist.

Im Rahmen der Natura 2000-Vorprüfung (Unterlage 3) wurden alle 
im Untersuchungsgebiet liegenden FFH und Vogelschutzgebiete 
untersucht. Darin wurde festgestellt, dass das Eintreten einer 
Beeinträchtigung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend 
geklärt werden kann. Eine Beeinträchtigung kann u.a. durch eine 
Flächeninanspruchnahme innerhalb des FFH-Gebiets auftreten. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/ KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Eine Bündelung von Infrastrukturen ist mit einer zusätzlichen 
Flächeninanspruchnahme verbunden. So darf etwa eine 
Freileitung regelmäßig nicht in der Anbauverbotszone einer 
Bundesfernstraße errichtet werden. Um Gefahren durch 
Mastbruch vorzubeugen, muss zudem ein Abstand in Höhe der 
Masthöhe eingehalten werden. Zur breiten Schneise aus der 
Autobahn und den beiderseitigen Anbauverbotszonen, tritt der 
Schutzstreifen der Freileitung hinzu, in dem ebenfalls 
Baubeschränkungen und auch Bewuchsbeschränkungen 
gelten. Der Raum, der einer Gemeinde für die 
Siedlungsentwicklung zur Verfügung steht, kann empfindlich 
eingeschränkt werden und zu einer Beeinträchtigung der 

 Planungshoheit führen.Ebenso denkbar ist, dass sich die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild unzumutbar 
kumulieren. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei einer 
Bündelung auch verschiedene Umweltauswirkungen so 
kumulieren können, dass die Gesamtbelastung das der 
Nachbarschaft zumutbare Maß überschreitet. Die Bündelung 
mit einer Freileitung kann daher eine erhebliche Raumwirkung 

 haben.Das Bündelungsgebot verliert also dann seine 
Berechtigung, wenn die dadurch ausgelöste Belastung größer 
ist, als die Neubelastung durch eine neu zu errichtende 
Trasse. Für eine fehlerfreie Alternativenprüfung und Abwägung 
führt daher kein Weg daran vorbei, die Wirkungen einer 
Bündelung konkret an Hand der örtlichen Gegebenheiten zu 
ermitteln und zu bewerten.

Die Hinweise auf Bauverbotszonen bzw. ‐beschränkungszonen 
werden im Planfeststellungsverfahren im Rahmen der 
Detailplanung berücksichtigt. Generell ist zu Bundesautobahnen 
ein Abstand von 40m einzuhalten.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

 WirtschaftSeit Bestehen der Hansalinie Ende der 60er Jahre 
geht von der Autobahn A1, die den Landkreis Vechta in Nord-
Süd-Richtung in sechs von zehn Städten und Gemeinden 
durchquert, ein wichtiger Impuls für die heimische Wirtschaft 
und die Entwicklung und die Entwicklung dieser Region aus. 
Um die Standortvorteile an der Autobahn für das Gewerbe und 
die Industrie zu nutzen, sind in unmittelbarer Nähe der 
Autobahnanschlussstelle in Vechta/Bakum Flächen 
ausgewiesen und entwickelt worden. Die Gewerbegebiete sind 
ganz bewusst an die Autobahn gelegt worden, um die 

 Ortschaften zu entlasten und die Standortgunst zu nutzen.Mit 
der Trassierung des Leitungsbauprojekts an der Autobahn ist 
für die an der A1 ansässigen Unternehmen im Landkreis 
Vechta zu befürchten, dass die Betriebe selbst und in ihrer 
Entwicklung beschnitten werden. Die Gemeinde Bakum lehnt 
deshalb die ins Raumordnungsverfahren eingebrachte D3-

 Trasse ab.Eine Vielzahl von Unternehmen haben sich an der 
Autobahn angesiedelt oder sind dorthin um-gesiedelt, um 
Erweiterungskapazitäten zu haben. Eine Expansion dieser 
Unternehmen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Für 
Betriebserweiterungen vorgesehene Flächen auf reservierten 
Grundstücken wären nicht nutzbar. Dies bedeutet eine starke 
Einschränkung wirtschaftlicher Weiterentwicklungen und der 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Selbst wenn in der Feinplanung 
Beeinträchtigungen womöglich gelöst oder vermieden werden, 
vergehen bis zur Entscheidung voraussichtlich Monate oder 
gar Jahre, in denen Investitions- oder sonstige geschäftliche 
Entscheidungen unter dem Vorbehalt der Stromtrasse stehen. 
Dies hemmt oder gefährdet gar die Entwicklung der 

 Gewerbestandorte an der Autobahn.Der Stromleitungsbau 
führt zu einem Verlust von industriell nutzbaren Grund und 
Boden und erschwert die Ansiedlung von Logistik, 
produzierendem Gewerbe und innovativer Betriebszweige. 
Allesamt wirtschaftliche Unternehmungen, die sinnvoller Weise 

 an die Autobahn gehören.Ein weiteres Argument gegen die 
Stromtrasse sind die elektromagnetischen Felder, die zu einer 
Beeinträchtigung der Funknetze und des Datenverkehrs 
führen, die an manchen Orten schon jetzt spürbar sind und 
durch eine Trassenführung der 380 kV-Leitung sicherlich 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Zur Untersuchung einer möglichen Beeinflussung von 
GPS-Systemen durch Hochspannungsleitungen wurden durch die 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und die 
Landmaschinenschule Triesdorf in Zusammenarbeit mit der 

Seite 539 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Bakum vom 19.12.2017

verstärkt werden. Hinzu kommen gesundheitliche 
Gefährdungen der Arbeitnehmer in den Gewerbegebieten. 
Hunderte Beschäftigte müssten jeden Tag 8 Stunden direkt 
unter einer solchen Leitung arbeiten. Das würde eine 
erhebliche Beeinträchtigung für das Wohlbefinden und 
womöglich auch die Gesundheit der Menschen 

 bedeuten.Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Leitung in Gewerbegebieten technische 
Maschinen und Anlagen beeinträchtigen könnte – sowohl in 
der heutigen Technik als vor allem auch in zukünftigen 
Weiterentwicklungen. Jegliche derartige Beeinträchtigungen 
bestehender Betriebe können ernste wirtschaftliche Folgen 

 nach sich ziehen.Einige Unternehmen nutzen die Autobahn, 
um durch Werbeträger auf sich aufmerksam zu machen. 
Sichtbehinderungen durch Stromtrassen und Masten können 
diese Werbeträger beeinträchtigen und zu erheblichen 

 Umsatzeinbußen führen.An der Autobahn A1 schlägt das 
gewerbliche Herz der Region. Sie ist sozusagen das Rückgrat 
der gewerblich/industriellen Infrastruktur. Der Landkreis Vechta 
und die Städte und Gemeinden haben den Anspruch, 
Gewerbegebiete an der Autobahn oder deren Zubringer in 
Autobahnnähe weiter auszubauen. Eine Stromtrasse würde 
diesen Anspruch torpedieren und gravierende Einschnitte in 
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten nach sich ziehen. 
Die Sicherung von Arbeitsplätzen und das weitere Wachstum 
der erfolgreichen Wirtschaftsregion Landkreis Vechta wären 

 gefährdet.Im Raumordnungsverfahren dürfen nicht nur die 
Raumverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, der Artenschutz, 
europäische Schutzgebiete sowie die technische 
Realisierbarkeit Parameter der planerischen Entscheidung 
sein, auch die Interessen der Wirtschaft müssen in die 
Gesamtabwägungsentscheidung der landesplanerischen 
Feststellung einfließen.

Bayernwerk AG im Rahmen eines Forschungsprojektes 
Messfahrten durchgeführt. In der Auswertung der Messfahrten 
ergab sich kein Hinweis auf Beeinflussung durch ober- oder 
unterirdische Hochspannungsleitungen und eine daraus 
resultierende negative Beeinflussung von z.B. Lenksystemen (vgl. 
Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, Ausgabe 33, 2017). 
Eine Auswirkung auf Funksysteme ist demzufolge nicht zu 

  erwarten.Der Schutzstreifen steht einer gewerblichen Bebauung 
nicht grundsätzlich entgegen. Die Nutzung beispielsweise durch 
Lagergebäude oder als Abstellflächen für Kraftfahrzeuge ist i.d.R. 
möglich, sofern die Bauhöhen die elektrischen Sicherheitsabstände 
einhalten.  Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, dass der 
geringste Bodenabstand der Leiterseile in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12 m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7 m.
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sonstige Stellungnahmen Derzeit befinden sich die 43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungsplan Nr. 63 
„Märschendorf, südlich Konrad-Zuse-Str.“ im 
Aufstellungsverfahren. Diese beiden Bauleitpläne sind bisher 
im Trassenkorridor D3 nicht in die Analyse eingeflossen. Die 
Gemeinde sieht die Vereinbarkeit dieser Planung mit den 
Entwicklungszielen der Landesplanung 
(Gewerbeflächenentwicklung an einer überregional 
bedeutsamen Verkehrsachse) als gegeben an. Die Gemeinde 
hat eine besondere Lagegunst an der A1, weshalb sie sich 
aufgefordert sieht, diese autobahnnahen Flächen gerade 
deshalb auch zu entwickeln. Die über Jahre anhaltende 
Nachfrage rechtfertigt dies, zumal andere gleichsam oder 
besser geeignete Flächen nicht zur Verfügung stehen. Im 
Übrigen folgt die Gemeinde damit dem planerischen 
Trennungsgrundsatz, in dem sie ihre Wohngebiete an den 
gewachsenen Ortslagen entwickelt und ihre Gewerbe- und 
Industrieflächen vorwiegend am Standort rund um die 
Anschlussstelle der A1 konzentriert. So werden auch 
Synergismen zwischen verschiedenen Betrieben und 
Branchen nutzbar und der Erschließungs-aufwand 

 begrenzt.Obgleich mit diesen favorisierten Korridoren das 
Gebiet der Gemeinde Bakum nicht mehr betroffen ist, befindet 
sich immer noch die Variante D3 im Verfahren, die entlang der 
Bundesautobahn A1 verläuft. Dieser Korridor berührt des 
Kommunalgebiet Bakum sowie das Planungs-gebiet der o. g. 
Bauleitplanung.

Im Rahmen des ROV wurden die B-Pläne berücksichtigt, die uns 
im Rahmen der Anfrage im Sommer 2016 übermittelt wurden. In 
den Unterlagen wurden nur rechtsgültige B- und F-Pläne 
berücksichtigt.
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sonstige Stellungnahmen Bereits früher hat die Gemeinde Bakum selbst mit Schreiben 
vom 24.09.2015 klar gegenüber dem Leitungsträger TenneT 
geäußert, dass ein Trassenkorridor entlang der A1 zu nicht 
hinzu-nehmenden Einschränkungen sowohl für bestehende 
Betriebe als auch für deren gewerbliche Entwicklung im 
Schwerpunktbereich rund um die Anschlussstelle Vechta 
führen wird. Die Gemeinde hat eine besondere Lagegunst an 
der A1, weshalb sie sich aufgefordert sieht, diese auto-
bahnnahen Flächen gerade deshalb auch zu entwickeln. Die 
über Jahre anhaltende Nachfrage rechtfertigt dies, zumal 
andere gleichsam oder besser geeignete Flächen für eine 
gewerblichindustrielle Entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
Mit dem o. g. Schreiben wurde bereits auf die geplanten und 
durch verbindliche Bauleitplanungen abgesicherten Gewerbe- 
und Industrie-gebiete auf dem Gebiet der Gemeinde Bakum im 
Bereich der A1 bis südlich des Fladderkanals (östlich und 
westlich der Bakumer Str.) hingewiesen. Seinerzeit wurden der 
TenneT bereits Planungsunterlagen hierzu zur Kenntnis 
übermittelt, die bei der Trassenplanung unbedingt zu 
berücksichtigen sind. Nachfolgend wird eine Übersicht der 
bereits verbindlich gewordenen Planungen beigefügt (Skizze 
Bauamt der Gemeinde Bakum vom 26.04.2017). Eine 
Trassenvariante westlich entlang der A1 muss von daher von 
der Gemeinde abgelehnt werden, auch weil nicht plausibel 
erscheint, wie eine Höchstspannungstrasse durch die und über 
die bereits erworbenen bzw. verkauften, erschlossenen, und 
auch überwiegend bebauten Flächen ohne substantielle 

 Konflikte realistischerweise geführt werden kann.Dies betrifft 
im Übrigen auch einen so genannten D-Korridor östlich der A1. 
Denn hier wurde durch den fertig gestellten sechsstreifigen 
Ausbau der BAB 1 unter zusätzlicher Beteiligung der 
Gemeinde Bakum an den aktiven Lärmschutzmaßnahmen die 
Möglichkeit eröffnet, mit der Wohnbebauung in Bakum im 
Bereich östlich der Autobahn, südlich der Cloppenburger Str. 
(L 842) näher an die BAB 1 heranzurücken, um dadurch eine 

 sinnvolle städtebauliche Entwicklung abzuschließen.Aus den 
vor genannten Gründen lehnt die Gemeinde Bakum jegliche 
Trassenvarianten beiderseits der A1 ab.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen Zur Variante D3 an der Autobahn gebe ich folgende Hinweise, 
die bei einer landesplanerischen Feststellung für diese 

 Variante zu berücksichtigen sind:Raumordnung Das 
Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den 
Landkreis Vechta ist wegen Ablauf der Geltungsdauer seit 
Mitte 2014 nicht mehr in Kraft. Nachfolgende Darstellungen 
und Festlegungen der Raumordnung liegen derzeit nicht vor. 
Insoweit ist hier auf das Landesraumordnungsprogramm 
zurückzugreifen. Auch wenn das RROP nicht mehr gültig ist, 
sollte es berücksichtigt werden, da es die Raumnutzungen 
nach wie vor widerspiegelt. Festlegungen zu Vorranggebieten 
für Siedlungsentwicklung, Vorrang- und Vorsorgegebiete für 
industrielle Anlagen, Vorrang- und Vorsorgegebiete für 
Windenergie sowie Sperrgebiete enthält das Programm nicht. 
Gleichwohl sind u. a. an der Anschlussstelle der Autobahn in 
Bakum-Harme „weiße Flecken“ dargestellt worden, um die 
Gunst dieser Standorte für gewerblich/industrielle 
Entwicklungen zu verdeutlichen. Diese Standortgunst ist von 
der Gemeinde Bakum zwischenzeitlich auch durch 

 Bauleitplanungen genutzt worden.In der zeichnerischen 
Darstellung des Landes-Raumordnungsprogrammes 
Niedersachsen (LROP 2012, zuletzt geändert und ergänzt 
durch die LROP-VO 2017) liegt Bakum mit seinen Ortsteilen 
innerhalb des ländlichen Raumes; die Bundesautobahn (BAB) 
A 1 ist als wichtige überregionale Verkehrsachse verzeichnet. 
Im Abschnitt 1.1 „Entwicklung der räumlichen Struktur des 

 Landes“ der beschreibenden Darstellung heißt es u.a.:„In 
allen Teilräumen (des Landes) soll eine Steigerung des 
wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung erreicht 
werden. Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen daher die 
Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von 
Standortpotenzialen und von Kompetenzfeldern ausgeschöpft 
werden und insgesamt zu einer nachhaltigen 

 Regionalentwicklung beitragen.Die ländlichen Regionen 
sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als 
auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem 
Profil erhalten und so weiterentwickelt wer-den, dass sie zur 
Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Die Ausweisungen 
des LROP wurden im Rahmen der RVS berücksichtigt. Der 
Aussage "Auch wenn das RROP nicht mehr gültig ist, sollte es 
berücksichtigt werden, da es die Raumnutzungen nach wie vor 
widerspiegelt" kann nicht gefolgt werden, da im Rahmen eines 
Planungsverfahrens (und Raumordnungsverfahrens) nur 
rechtsgültige RROP berücksichtigt werden können.
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der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen 
wesentlichen Beitrag leisten können. Sie sollen mit modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologien und -netzen 
versorgt werden, durch die überregionalen Verkehrsachsen 
erschlossen und an die Verkehrsknoten und Wirtschaftsräume 
angebunden sein.“

sonstige Stellungnahmen mit Schreiben vom 24.09.2015 und 31.08.2017 habe ich 
bereits Bedenken gegen einen Trassenverlauf entlang der 
Autobahn A 1 geäußert. Beide Stellungnahmen sind 
vollständigkeitshalber nochmals beigefügt.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen  WirtschaftSeit Bestehen der Hansalinie Ende der 60er Jahre 
geht von der Autobahn A1, die den Landkreis Vechta in Nord-
Süd-Richtung in sechs von zehn Städten und Gemeinden 
durchquert, ein wichtiger Impuls für die heimische Wirtschaft 
und die Entwicklung und die Entwicklung dieser Region aus. 
Um die Standortvorteile an der Autobahn für das Gewerbe und 
die Industrie zu nutzen, sind in unmittelbarer Nähe der 
Autobahnanschlussstelle in Vechta/Bakum Flächen 
ausgewiesen und entwickelt worden. Die Gewerbegebiete sind 
ganz bewusst an die Autobahn gelegt worden, um die 

 Ortschaften zu entlasten und die Standortgunst zu nutzen.Mit 
der Trassierung des Leitungsbauprojekts an der Autobahn ist 
für die an der A1 ansässigen Unternehmen im Landkreis 
Vechta zu befürchten, dass die Betriebe selbst und in ihrer 
Entwicklung beschnitten werden. Die Gemeinde Bakum lehnt 
deshalb die ins Raumordnungsverfahren eingebrachte D3-

 Trasse ab.Eine Vielzahl von Unternehmen haben sich an der 
Autobahn angesiedelt oder sind dorthin um-gesiedelt, um 
Erweiterungskapazitäten zu haben. Eine Expansion dieser 
Unternehmen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Für 
Betriebserweiterungen vorgesehene Flächen auf reservierten 
Grundstücken wären nicht nutzbar. Dies bedeutet eine starke 
Einschränkung wirtschaftlicher Weiterentwicklungen und der 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Selbst wenn in der Feinplanung 
Beeinträchtigungen womöglich gelöst oder vermieden werden, 
vergehen bis zur Entscheidung voraussichtlich Monate oder 
gar Jahre, in denen Investitions- oder sonstige geschäftliche 
Entscheidungen unter dem Vorbehalt der Stromtrasse stehen. 
Dies hemmt oder gefährdet gar die Entwicklung der 

 Gewerbestandorte an der Autobahn.Der Stromleitungsbau 
führt zu einem Verlust von industriell nutzbaren Grund und 
Boden und erschwert die Ansiedlung von Logistik, 
produzierendem Gewerbe und innovativer Betriebszweige. 
Allesamt wirtschaftliche Unternehmungen, die sinnvoller Weise 

 an die Autobahn gehören.Ein weiteres Argument gegen die 
Stromtrasse sind die elektromagnetischen Felder, die zu einer 
Beeinträchtigung der Funknetze und des Datenverkehrs 
führen, die an manchen Orten schon jetzt spürbar sind und 
durch eine Trassenführung der 380 kV-Leitung sicherlich 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Grundsätzlich 
stehen Freileitung einer gewerblichen Entwicklung nur 
eingeschränkt entgegen. Unterhalb einer Leitungstrasse ist z.B. die 
Errichtung von Park- oder Rangierflächen sowie die Errichtung von 
Lagergebäuden bei Einhaltung der Bauhöhenbeschränkung 
grundsätzlich möglich. Einschränkungen bestehen in Hinblick auf 
z.B. Bürogebäude. Aufgrund der Regelungen des § 4 Abs. 3 der 
26. BImSchV sind Leitungsüberspannungen von Gebäuden, die 
dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt dienen, unzulässig. Bei 
Bürogebäuden handelt es sich z.B. um solche Gebäude.
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verstärkt werden. Hinzu kommen gesundheitliche 
Gefährdungen der Arbeitnehmer in den Gewerbegebieten. 
Hunderte Beschäftigte müssten jeden Tag 8 Stunden direkt 
unter einer solchen Leitung arbeiten. Das würde eine 
erhebliche Beeinträchtigung für das Wohlbefinden und 
womöglich auch die Gesundheit der Menschen 

 bedeuten.Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Leitung in Gewerbegebieten technische 
Maschinen und Anlagen beeinträchtigen könnte – sowohl in 
der heutigen Technik als vor allem auch in zukünftigen 
Weiterentwicklungen. Jegliche derartige Beeinträchtigungen 
bestehender Betriebe können ernste wirtschaftliche Folgen 

 nach sich ziehen.Einige Unternehmen nutzen die Autobahn, 
um durch Werbeträger auf sich aufmerksam zu machen. 
Sichtbehinderungen durch Stromtrassen und Masten können 
diese Werbeträger beeinträchtigen und zu erheblichen 

 Umsatzeinbußen führen.An der Autobahn A1 schlägt das 
gewerbliche Herz der Region. Sie ist sozusagen das Rückgrat 
der gewerblich/industriellen Infrastruktur. Der Landkreis Vechta 
und die Städte und Gemeinden haben den Anspruch, 
Gewerbegebiete an der Autobahn oder deren Zubringer in 
Autobahnnähe weiter auszubauen. Eine Stromtrasse würde 
diesen Anspruch torpedieren und gravierende Einschnitte in 
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten nach sich ziehen. 
Die Sicherung von Arbeitsplätzen und das weitere Wachstum 
der erfolgreichen Wirtschaftsregion Landkreis Vechta wären 

 gefährdet.Im Raumordnungsverfahren dürfen nicht nur die 
Raumverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, der Artenschutz, 
europäische Schutzgebiete sowie die technische 
Realisierbarkeit Parameter der planerischen Entscheidung 
sein, auch die Interessen der Wirtschaft müssen in die 
Gesamtabwägungsentscheidung der landesplanerischen 
Feststellung einfließen.
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sonstige Stellungnahmen Eine Bündelung von Infrastrukturen ist mit einer zusätzlichen 
Flächeninanspruchnahme verbunden. So darf etwa eine 
Freileitung regelmäßig nicht in der Anbauverbotszone einer 
Bundesfernstraße errichtet werden. Um Gefahren durch 
Mastbruch vorzubeugen, muss zudem ein Abstand in Höhe der 
Masthöhe eingehalten werden. Zur breiten Schneise aus der 
Autobahn und den beiderseitigen Anbauverbotszonen, tritt der 
Schutzstreifen der Freileitung hinzu, in dem ebenfalls 
Baubeschränkungen und auch Bewuchsbeschränkungen 
gelten. Der Raum, der einer Gemeinde für die 
Siedlungsentwicklung zur Verfügung steht, kann empfindlich 
eingeschränkt werden und zu einer Beeinträchtigung der 

 Planungshoheit führen.Ebenso denkbar ist, dass sich die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild unzumutbar 
kumulieren. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei einer 
Bündelung auch verschiedene Umweltauswirkungen so 
kumulieren können, dass die Gesamtbelastung das der 
Nachbarschaft zumutbare Maß überschreitet. Die Bündelung 
mit einer Freileitung kann daher eine erhebliche Raumwirkung 

 haben.Das Bündelungsgebot verliert also dann seine 
Berechtigung, wenn die dadurch ausgelöste Belastung größer 
ist, als die Neubelastung durch eine neu zu errichtende 
Trasse. Für eine fehlerfreie Alternativenprüfung und Abwägung 
führt daher kein Weg daran vorbei, die Wirkungen einer 
Bündelung konkret an Hand der örtlichen Gegebenheiten zu 
ermitteln und zu bewerten.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Für die Errichtung 
der Freileitung entlang von z.B. Autobahnen gelten die jeweiligen 
Bauverbotszonen, zu Autobahnen i.d.R. 40 m. Darüber hinaus 
einzuhaltende Abstände sind der Vorhabenträgerin nicht 

 bekannt.Im Rahmen der Unterlagenerstellung wurden die 
Wirkweisen der unterschiedlichen Bauweisen (Freileitung 
ungebündelt, Freileitung gebündelt mit elektrischer Infrastruktur, 
Freileitung gebündelt mit sonst. linienhafter Infrastruktur) 
beschrieben und sind unterschiedlich in den Variantenvergleich 
eingegangen. Dazu zählt u.a. auch, dass eine Bündelung mit einer 
Autobahn (Vorbelastung) nicht automatisch zu einer Minderung der 
durch Bündelung beim Schutzgut Landschaft führt, da 
unterschiedliche Wahrnehmungsebenen angesprochen werden 
(bei der Autobahn durch Lärm, bei der Freileitung weitere visuelle 
Beeinträchtigungen). Ausführungen hierzu befinden sich in 
Unterlage 2A in Kap. 5.3.6. Im Rahmen der Antragsunterlagen 
wurden die Effekte und Wirkungen der unterschiedlichen 
Bauweisen erläutert und im Rahmen des Variantenvergleichs 
eingestellt.

sonstige Stellungnahmen  StädtebauDer im Zusammenhang bebaute Ortsteil von 
Bakum weist geringe Abstände zur Autobahn auf und führt zu 
hohen Raumwiderständen im Verlauf des Trassenkorridors D3. 
Entlang der Auto-bahn befinden sich insbesondere große 
Flächen mit bereits bebauten Gewerbe- und Industriegebieten. 
Die Erweiterung dieser Gebiete hat für die Gemeinde Bakum 
einen hohen Stellenwert und steht im Fokus gemeindlicher 
Bauleitplanung.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen Der am 18.12.2015 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 50 
„südlich Fladderkanal/westlich Bakumer Str.“ der Gemeinde 
Bakum ist im Trassenkorridor D3 nicht korrekt in die Analyse 
eingeflossen.

Im Rahmen der Datenanfragen im Sommer 2016 wurde von der 
Gemeinde ein Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 50 mit Stand 
04/2014 übermittelt. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan wurde nicht 
zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Beteiligung zum 
Bebauungsplan Nr. 63 wurde TenneT mit Schreiben vom 
01.06.2017 TenneT davon in Kenntnis gesetzt, dass der 
Bebauungsplan Nr. 50 am 18.12.2015 in Kraft getreten ist. Erst im 
Rahmen der Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 63 wurde der 
rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 50 als Anlage beigefügt. Die 
genannte Fläche ist gemäß des von der Gemeinde Bakum 
übermittelten Flächennutzungsplans als geplantes Gewerbegebiet 
in den Antragsunterlagen berücksichtigt worden. Gemäß 
Bebauungsplan Nr. 50 ist als Art der baulichen Nutzung 
"Industriegebiet" vorgesehen.

sonstige Stellungnahmen Zu den mir vorgelegten Antragsunterlagen nehme ich wie folgt 
 Stellung: Der Vorhabenträger kommt in der Untersuchung 

zum Raumordnungsverfahren zu dem Ergebnis, dass die 
Variante A/B die verträglichste und die Variante D3 die mit 
Abstand unverträglichste ist. Variante C weist eine mittlere 
Verträglichkeit auf. Die Untersuchung stützt sich auf die 
Umweltverträglichkeit, die Vereinbarkeit mit dem Netz Natura 
2000, die Vereinbarkeit mit dem speziellen Artenschutz, die 
Raumverträglichkeit und die technische Realisierbarkeit des 
Projektes. Das Untersuchungsergebnis ist aus meiner Sicht 
methodisch nicht zu beanstanden und wird von mir 
ausdrücklich begrüßt.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Keine Themenzuordnung Insgesamt zeigt sich an dieser Stelle auch gut, dass das D3-
Teilstück zwischen Nutteln und BAB 1 zu erheblichen 
Konflikten führt und daher nicht umsetzbar ist (wohl aber die 
Direktvariante F/D3).

Zwischen Nutteln und der Anbindung an die Autobahn (ca. 13 km) 
liegen zwei Konfliktschwerpunkte. Im Planfeststellungsverfahren 
erfolgt die Feinplanung zu genauen Standorten der Masten sowie 
der KÜS/ KÜA. Dabei gilt es, insbesondere die 
Konfliktschwerpunkte näher zu betrachten und möglichst 
konfliktarm umzusetzen. Dabei werden alle betroffenen Belange 
berücksichtigt, um eine Realisierung des Vorhabens mit möglichst 

  geringen Auswirkungen zu erreichen.Der Aspekt der 
Kombination aus F und D3 (Bzw. D3A) wurde bereits an anderer 
Stelle ausführlich beantwortet und deswegen an dieser Stelle nicht 
wiederholt. Die Beantwortung gilt hier gleichermaßen.

Keine Themenzuordnung - Die C-Variante der Maßnahme 51b kommt aus Sicht der 
Gemeinde Cappeln ebenfalls nicht in Betracht. Hierfür gibt es 
sogar noch zusätzliche Gründe, die wir im Folgenden näher 
ausführen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Keine Themenzuordnung Eine sog. maßnahmenübergreifende Betrachtung findet sich 
 nur ab S. 124 des Erläuterungsberichtsauf wenigen Seiten. 

Diese trägt inhaltlich nicht und erscheint 
 nachträglichangefügt, um irgendwie behaupten zu können, 

man habe den Anforderungen des 
 Untersuchungsrahmensgenüge getan. Letzteres ist nicht der 

 Fall:� Was den durchgehenden Korridor F/D3 angeht, wird 
 auf den S. EB 125 bis 128zunächst das nicht tragende und 

 nicht beschiedene Vorzugsergebnis der Vorhabenträgerinaus 
dem ROV 51a wiederholt. Zur Vermeidung von 

 Wiederholungenunsererseits nehmen wir diesbezüglich 
  Bezug auf unserer Stellungnahme imROV 51a.� Auf den 

S. 128 bis 131 wird das - ebenfalls nicht tragende, vgl. die 
 hiesige Stellungnahme- Ergebnis für den Abschnitt 51b aus 

  Sicht der Vorhabenträgerinnenzusammengefasst.� Aus S. 
131/132 EB ergibt sich immerhin, dass eine Variante D3 ohne 

 die rund 13km von Nutteln zur Autobahn mit 47,2 km sogar 
 etwas kürzer als die VorzugsvarianteA/B (47,5 km) ist. 

Weiterhin ergibt sich, dass die direkte Kombination 
 derVarianten F/D3 eine Gesamtlänge der Maßnahme 51 von 

 122,2 km (75 km +47,2 km) ergibt, während die 
 Gesamtvorzugvariante der Vorhabenträgerinnen eineLänge 

von 122,3 km (EB, S. 131) hat, also länger ist und damit mehr 
 Raum inAnspruch nimmt, der zudem jedenfalls am dem 

 Bereich Cloppenburg bis Merzenbisher nicht relevant durch 
linienhafte Infrastruktur vorgeprägt ist.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft.Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten.Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

c) Wiederaufnahme der Untersuchung der Trassen 
 D1/D2Aus dem zuvor ausgeführten folgt, dass die Varianten 

 D1/D2 vorschnell und auf Basissachwidriger Gründe - 
nämlich der Annahme eines südlichen Zwangspunktes - 

 ausgeschiedenwurden. Eine örtliche Initiative bringt es auf 
 den Punkt wie folgt:„Wir fordern deshalb die vergleichende 

Untersuchung der vorzeitig 
 ausgeschiedenenTrassenvarianten D1 und D2 als Alternative 

 zu A/B ( siehe hierzu unser Schreibenvom 25.07.2016 mit 
der gleichen Forderung in der 

 Raumwiderstandsanalysedieser 380 kV-Leitung) und 
 begründen dieses wie folgt:Die im ersten Planungsstadium 

 untersuchten Trassenvarianten D1 und D2 begleitendie BAB 
A1 von Cloppenburg nach Süden bis zur Kreuzung mit der 

 bestehenden 380kV-Freileitung von Wehrendorf nach 
 Hanekenfähr, um dieser dann bis Merzen zufolgen. Diese 

beiden Alternativen wurden aber schon in der 
 Voruntersuchung ausder Betrachtung herausgenommen, 

 was wir für eine krasse Fehlentscheidung halten.Denn nur 
diese Varianten haben den Vorteil, die wichtigen 

 Planungsgrundsätze- der Meidung der Querung 
 unzerschnittener Freiräume und- dem Bündelungsgebot mit 

 anderer linearer Infrastrukturnicht massiv zu verletzen, wie es 
bei den jetzt untersuchten Trassen der Fall ist. 

 Außerdemwurden die Varianten D1 und D2, übrigens auch 
 die Variante D3, schon inder Voruntersuchung aus dem 

Verfahren aufgrund des erheblichen Widerstandes 
 derautobahnnahen Gemeinden herausgenommen. Die 

 Variante D3 wurde aufgrund desWiderstandes der anderen 
Seite dann wieder in den Untersuchungsrahmen 

 aufgenommen.Ende 2015 kam dann die Erweiterung des 
 BBPlG’es auf die Pilotprojekte im Freileitungsbereichfür 

Drehstrom-Höchstspannung und erlaubte unter bestimmten 
 Voraussetzungeneine abschnittsweise Erdverkabelung, um 

 die Akzeptanz in der Bevölkerungzu erhöhen. Unter dieser 
 neuen Randbedingung wurden die Varianten D1 undD2 nicht 

mehr untersucht. Wir sind aber durch eigene Betrachtungen zu 
 der Überzeugunggekommen, daß unüberwindlich 

 erscheinende Hindernisse entlang der Autobahnund der 

Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehenden linearen Infrastruktur (BAB 1) zu berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 
wie die Korridore A, B, und C. Entlang der Korridore D1 und D2 der 
BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer). Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 
vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 

  ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7).Die 
Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
technischen Parameter erfolgt im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren. Voraussetzung für den Einsatz neuer 
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bestehenden Freileitung durch moderne Verlegetechniken und 
 Erdkabelabschnitteüberwunden werden können. Die 

 Autobahn hat zu beiden Seiten einen40 m breiten 
Schutzstreifen, der nicht bebaut werden darf. Dort können 

 Erdkabelsträngeihren Platz finden. Moderne und präzise 
 Bohrtechniken erlauben die Unterquerungkritischer Stellen 

 (siehe hierzu das neue Bohrverfahren E-Power-Technikder 
 Fa. Herrenknecht).[Anmerkung des Unterzeichners: Genauso 

 kommen die Powertubes und das AGSVerfahrenin Betracht, 
vergleiche zu beidem das Kapitel unten zu den technischen 

 Aspekten;alle Verfahren haben gemeinsam, dass sie auch im 
 engen Raum umgesetzt werdenkönnen und so das - ohnehin 

örtlich nicht plausibel nachgewiesene - angebliche 40-Meter-
 

 Engstellenproblem gelöst werden könnte.]Dieses Argument 
kann nicht durch den Hinweis entkräftet werden, daß D1 und 

 D2über eine längere Strecke deckungsgleich mit D3 
verlaufen. Die schlechte Einstufung von D3 in der 
vergleichenden Bewertung mit A/B und C resultiert unter 

 anderem daraus,daß keine Engstelle mit einem Erdkabel 
 geplant wurde. Die deutlich größereLeitungslänge der 

Autobahntrassen wird kompensiert durch die Einhaltung 
 derwichtigen, oben erwähnten Planungsgrundsätze. Hinzu 

 kommt, daß durch die engeBesiedlung des Artlandes und der 
 angrenzenden Regionen häufige Abweichungenvon der 

geraden Linie notwendig sind, während eine konsequente 
 Begleitung vonAutobahn und vorhandener 

Höchstspannungsleitung einen sehr geraden 
 Leitungsverlauf– auch ein Planungsgrundsatz - 

 gewährleistet. Mit anderen Worten, dasVermeiden der 
Querung eines alten Kulturlandes – gem. 

 Raumordnungsgesetz § 2,Abs. 2 ist die weitere 
Zerschneidung der freien Landschaft …… zu vermeiden. Abs. 

 5Kulturlandschaften sind zu erhalten. - durch eine 
 Höchstspannungs-Freileitung undder Schutz von Mensch 

und Natur muß einen Umweg und die Überwindung 
 einigerHindernisse wert sein, zumal heutzutage die 

 technischen Möglichkeiten dazu zurVerfügung stehen. Wir 
sind deshalb der Meinung, daß die Trassenvarianten D1 

Techniken ist der rechtzeitige Nachweis entsprechender Eignung 
und eine erfolgreiche Präqualifizierung. Es können nur 
Technologien eingesetzt werden, die in der 
Höchstspannungsebene marktreif und Stand der Technik sind.
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 undD2 eine zu untersuchende Alternative 
 darstellen.“Ergänzend: Wir halten in diesem Zusammenhang 

 auch die Vorgehensweise für problematisch,nach dem LROP-
Ziel zwar (angeblich) bei < 400 m Annäherungen an 

 WohngebieteErdverkabelungen bereits in die 
 Korridorgrobprüfung einzubeziehen, letzteres hinsichtlichdes 

Grundsatz der Verkabelung bei Annäherungen < 200 m an 
 Wohnnutzungen im Außenbereichnicht zu tun und 

stattdessen hierin Gründe für den Variantenausschluss schon 
 aufder Grobebene zu sehen. Es handelt sich in beiden Fällen 

 um Vorgaben der Raumordnung,also gehören sie in die 
Betrachtungen eines ROV. Zudem sind die Unterlagen 

 widersprüchlich,wenn sie einerseits auf Grobebene Varianten 
 wegen LROP-Annäherungen ausscheiden,andererseits aber 

in der detaillierteren Prüfung doch wieder zu 
 Erdkabelabschnittenwegen derartiger LROP-Annäherungen 

kommen.
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 4. Erforderliche und geplante SiedlungsentwicklungenWie 
bereits oben unter II.1. dargelegt, ist die Bevölkerung der 

 Gemeinde Cappeln in denvergangenen 100 Jahren um rund 
385 % gewachsen. 100 Jahre entsprechen in etwa 

 derLebensdauer einer Freileitung. Wie ebenfalls oben 
 dargelegt, sprechen alle Prognosen dafür,dass sich das 

Bevölkerungswachstum in der Gemeinde unvermindert 
 fortsetzt. Nach §1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB ist es planerische 

Grundaufgabe der Gemeinde, gesunde Wohn- 
 undArbeitsverhältnisse zu sorgen. Gerade im Falle von 

 erheblichem Bevölkerungswachstummüssen demnach 
ausreichend Siedlungsflächen vorgehalten werden. Denn 

 ansonsten steigendie Bodenpreise ins Unermessliche, es 
 fehlt an Raum und es kommt zu erheblichensozialen und 

städtebaulichen Konflikten. Gleichzeitig darf die Gemeinde 
 nicht einfachFreiraum zersiedeln, sondern muss diesen 

 schützen. Gleiches gilt für Natur- und Erholungsräume.Die 
zuvor abgedruckten Pläne und Karten zeigen, dass die 

 Siedlungsreserven im OrtsteilCappeln schon wegen der 
Gasförderungsinfrastruktur eng begrenzt sind. Umso 

 wichtigersind die - noch - bestehenden Siedlungsreserven 
samt angrenzender, für die örtliche 

 Versorgung(Landwirtschaft) und die wohnnahe Erholung 
genutzte Flächen, im Bereich des Ortsteils Sevelten und im 
Süden von Cappeln. Im Übrigen verweisen wir auf unsere 

 Stellungnahmevom 1.09.2017 zur Maßnahme 51a.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden im Frühjahr und 
Sommer 2016 bei den einzelnen Kommunen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne (FNP), 
Bebauungspläne (B-Pläne) sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen abgefragt. Die Ausweisungen der 
Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A im Kapitel 4.1 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
sowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 Raum- und 
Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 2B (Karte 
1.1 bis Karte 1.4) dargestellt. In den Unterlagen können nur die 
Bereiche berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen des 
Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch 
verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 

  4.1.3.1).Offensichtlich stehen in der Gemeinde Cappeln 
potenzielle Siedlungsflächen aus immissionsrechtlichen Gründen 
nicht zur Verfügung. Dies kann nicht dem im Bundesbedarfsplan 
gelisteten Projekt 380-kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg - 
Merzen angelastet werden.
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7. Zwischenbilanz und Anforderungen an die 
 RaumordnungAus alledem ergibt sich, dass die Bedeutung 

 der Gesamtmaßnahme 51 (und damit natürlichauch der 
beiden Abschnitte 51a und 51b) für die Gemeinde Cappeln 

 sehr hoch ist.Aus dem hier und in der Stellungnahme vom 
 01.09.2017 Gesagten wird deutlich, dass dieörtlichen 

raumordnerischen Belange in Folge der gegenständlichen 
 Freileitungsplanungnicht mehr „unter einen Hut“ zu 

 bekommen sind. Ohne die Freileitung ist es schon sehreng; 
mit Freileitung und der hieraus folgenden Zerschneidung und 

 den notwendigen Abständenzu bestehender Infrastruktur und 
geplanten sowie absehbar notwendigen 

 Siedlungsentwicklungenwird eine örtliche Raumplanung, die 
 den Pflichten und Aufgaben derGemeinde Cappeln noch 

 Rechnung trägt, unmöglich.Dabei ist die Schaffung 
überregionaler Höchstspannungsverbindungen nur ein Belang 

 vonVielen. Die von der Gemeinde in dieser Stellungnahme 
 geltend gemachten raumordernischenBelange und eigene 

Planungen werden (mind.) genauso durch die Grundsätze 
 derRaumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG abgedeckt. So finden 

  sich z.B. unter § 2 Abs. 2 Nr. 1ROG die Aufträge,- 
Entwicklungspotenziale (auch in ländlichen Räumen) zu 

  sichern und Ressourcennachhaltig zu schützen;- 
strukturverändernden Herausforderungen Rechnung zu tragen, 

 auch im Hinblickauf den Rückgang und den Zuwachs [hier] 
 von Bevölkerung und Arbeitsplätzen;- die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig 
 offenzuhalten [dagegenwürde die gegenständliche 

Freileitung die Gemeinde Cappeln schon 
 mangelsinnergemeindlicher Ausweichmöglichkeiten 

 langfristig blockieren].Auch § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG unterstützt 
 die Sichtweise der Gemeinde, indem u.a. gefordertwird, dass 

dafür Sorge zu tragen sei, dass Städte und ländliche Räume 
 auch künftig ihrevielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft 
 erfüllen können.Und in § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG finden sich 

 direkt hinter dem Gesichtspunkt, dass auch demAusbau der 
Energienetze Rechnung zu tragen sei, folgende 

 Ausführungen:Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung 
 ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichenund natürlichen 

In einem Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsamen 
Auswirkungen der Planung unter überörtlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen; insbesondere werden die Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit weiteren 
Vorhaben unter den Gesichtspunkten der Belange der 
Raumordnung geprüft. Das Raumordnungsverfahren schließt eine 
Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand ein 
(UVS, Unterlage 2A). Das Raumordnungsverfahren entfaltet keine 
unmittelbare Rechtswirkung, die Ergebnisse sind dennoch in den 
nachfolgenden Verfahren sowie bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, die den im Raumordnungsverfahren beurteilten 

 Gegenstand betreffen, zu berücksichtigen.Ziel des 
Raumordnungsverfahrens ist es, einen Trassenkorridor zu 
ermitteln, der möglichst mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist oder eine große Übereinstimmung mit diesen aufweist 
sowie die geringsten Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG 
aufzeigt. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, ist es 
notwendig für die Trassenkorridore den Umfang der 
unvermeidlichen Konflikte zwischen der Planung und den 
bestehenden Belangen von Raumordnung und Umwelt zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Dabei erfolgt eine 
Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf Grundlage von 

 1.000 m breiten Trassenkorridorvarianten.Im Vergleich aller 
untersuchten Korridorvarianten sowie in der Gesamtschau aller 
Unterlagen hat sich der Trassenkorridor A/B als Vorzugsvariante 
herausgestellt. Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden 
im Frühjahr und Sommer 2016 bei den einzelnen Kommunen 
innerhalb des Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne 
(FNP), Bebauungspläne (B-Pläne) sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen abgefragt. Die Ausweisungen der 
Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A im Kapitel 4.1 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
sowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 Raum- und 
Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 2B (Karte 
1) dargestellt. In den Unterlagen können nur die Bereiche 
berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen des 
Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch 
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Entwicklungspotenziale als Lebens- und Wirtschaftsräume 
 miteigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; 

 dazu gehört auch die Umwelt-und Erholungsfunktion 
ländlicher Räume. Es sind die räumlichen 

 Voraussetzungenfür die Land- und Forstwirtschaft in ihrer 
 Bedeutung für die Nahrungs- undRohstoffproduktion zu 

erhalten oder zu schaffen.

 verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1).Für 
alle ernsthaft in Betracht kommenden Varianten wurden die für ein 
Raumordnungsverfahren erforderlichen und zur Verfügung 
gestellten Informationen berücksichtigt und mit der ihnen 
zukommenden Bedeutung in den Variantenvergleich 

 eingestellt.Die Untersuchungen in den Antragsunterlagen 1 bis 7 
sowie der übergreifende Variantenvergleich zeigen unter 
Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange die 
Vorzugswürdigkeit von Trassenkorridor A/B.
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Das Wort „Sauergas“ scheint in den ROV-Unterlagen nicht 
 aufzutauchen. Unter demStichwort „Erdgas“ findet man in der 

UVS für den Bereich der Gemeinde Cappeln 
 nurBehauptungen dergestalt, dass bestehende 

 Erdgasgewinnungsstätten die Erholungsfunktion/ das 
Landschaftsbild beeinträchtigen könnten (UVS S. 147). Eine 

 Auseinandersetzung mitden anderen Folgen der 
Erdgasgewinnung für die Gemeinde Cappeln gibt es im 

 Rahmender UVS offenbar nicht. Das ist fehlerhaft, denn dann 
 würde sich zeigen, dass weitere undzusätzliche Restriktionen 

durch neue linienhafte Infrastruktur, wie sie die 
 Vorhabenträger/innen planen, vor dem Hintergrund der 

 Planungs- und Gestaltungshoheit der GemeindeCappeln 
nicht mehr zumutbar sind. Auch in der 

 Raumverträglichkeitsuntersuchung findetfaktisch keine 
Auseinandersetzung mit der örtlichen Erdgasgewinnung statt. 

 So heißt eszwar nach der Legende z.B. der 1. Karte der 
 Raumordnungsbelange, dass Erdgasleitungenin gelblicher 

Farbe eingezeichnet seien. Im hier maßgeblich betroffenen 
  Bereich sieht dasnach dieser Karte so aus: ...Wenn die 

gelben Linien Erdgasleitungen darstellen sollen, was nicht so 
 ganz klar ist, dannzeigt sich z.B., dass gerade im Bereich 

 südlich von Sevelten derartige Pipelines genau zwischenden 
wenigen 200 m Siedlungspuffern verlaufen; der dortige Bereich 

 damit wohl fürdie Freileitung weitgehend gesperrt wäre und 
 letztere in den landesplanerischen Siedlungspuffergeplant 

werden müsste, was die Gemeinde Cappeln jedenfalls für 
 eineFreileitung mit allem Nachdruck ablehnt. Mit den 

 Konsequenzen der Erdgaspipelinesfür das Vorhaben 
befassen sich die Unterlagen u.E. fehlerhaft nicht konkret. Da 

 hiereine ganze Reihe Wohnhäuser betroffen sind, wäre eine 
 Engstellenbetrachtung und Erdverkabelungangezeigt.

Im Rahmen des ROV wurden die Erdleitungen gem. ROK 
berücksichtigt. Spezifische Schutzabstände zu den jeweiligen 
Leitungen sind im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren mit 
den Leitungseigentümern zu klären. Laut Stellungnahme der Firma 
Exxon Mobil sind zwischen Rohrleitungsachse und Mast ein 
Mindestabstand von 10 Metern einzuhalten, zu den Süß- und 
Sauergasförderplätzen die 1,1-fache Höhe der Masten. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird geprüft, ob die Freileitung so 
mit den Erdgasleitungen gebündelt werden kann, dass die 
Freileitung innerhalb des Sicherheitsbereiches unter 
Berücksichtigung der spezifischen Abstände der baulichen Anlagen 
platziert werden kann, sodass sich der Sicherheitsbereich der 
Erdgasleitung und die 200-m-Abstände zu Wohnbebauung im 
Außenbereich weitgehend überlagern, sodass hier keine 
zusätzliche Einschränkung der Siedlungsentwicklung für die 

  Gemeinde Cappeln entsteht.Die Regelungen des BBPlG sind 
eindeutig und sehen unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit einer Teilerdverkabelung bei bestimmten Projekten vor. 
Das Vorhandensein von Erdleitungen gehört nicht zu den 
Ausnahmegründen.
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- Andererseits besteht die hohe und offenbar nach wie vor 
 nicht geprüfte und berücksichtigteraumordnerische Relevanz 

 darin, dass von dieser Erdgasförderungund den Sauer- und 
Süßgaspipelines erhebliche Einschränkungen für die 

 Siedlungsentwicklungder Gemeinde Cappeln ausgehen. 
 Umso knapper und wichtigerist der verbleibende Freiraum 

zum Einen für die Existenzsicherung der 
 bestehendenlandwirtschaftlichen Betriebe und zum Anderen 

 für die notwendige Siedlungsentwicklungder kommenden 
 Generationen. Dieser Aspekt ist bei der Variantenauswahlmit 

hohem Gewicht zu berücksichtigen, denn er tangiert die 
 zukünftigenPlanungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der 

Gemeinde in hohem Maße.

Im Rahmen des ROV wurden die Erdleitungen gem. ROK 
berücksichtigt. Spezifische Schutzabstände zu den jeweiligen 
Leitungen sind im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren mit 
den Leitungseigentümern zu klären. Laut Stellungnahme der Firma 
Exxon Mobil sind zwischen Rohrleitungsachse und Mast ein 
Mindestabstand von 10 Metern einzuhalten, zu den Süß- und 
Sauergasförderplätzen die 1,1-fache Höhe der Masten. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird geprüft, ob die Freileitung so 
mit den Erdgasleitungen gebündelt werden kann, dass die 
Freileitung innerhalb des Sicherheitsbereiches unter 
Berücksichtigung der spezifischen Abstände der baulichen Anlagen 
platziert werden kann, sodass sich der Sicherheitsbereich der 
Erdgasleitung und die 200-m-Abstände zu Wohnbebauung im 
Außenbereich weitgehend überlagern, sodass hier keine 
zusätzliche Einschränkung der Siedlungsentwicklung für die 

  Gemeinde Cappeln entsteht.Die Regelungen des BBPlG sind 
eindeutig und sehen unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit einer Teilerdverkabelung bei bestimmten Projekten vor. 
Das Vorhandensein von Erdleitungen gehört nicht zu den 
Ausnahmegründen.
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Wie dicht sich die Besiedlung im von der sog. „Vorzugstrasse“ 
 betroffenen Raum der GemeindeCappeln darstellt, lässt sich 

 auch der Karte 1 der UVS entnehmen: ...Deutlich gelb sind 
die 400 m Siedlungspuffer zu Wohngebieten zu erkennen, 

 hellgelb sinddie 200 m Puffer zu Wohnnutzungen im 
 Außenbereich. Es ergibt sich aus hiesiger Sichtklar, dass es 

nicht möglich sein wird, eine konkrete Trassenlinie zu finden, 
 die nicht in die200 m Pufferzonen eingreifen wird. Zum Teil 

 ist das offensichtlich, weil sich die hellgelbenFlächen 
praktisch durchgehend quer zum Leitungskorridor befinden. 

 Tatsächlich werdenaber noch mehr geschützte 
 Siedlungspuffer betroffen sein. Denn es wird bei weitemnicht 

immer die „Ideallinie“ zwischen den Siedlungspuffern (sofern 
 es überhaupt relevanteLücken gibt) genutzt werden können. 

 Dies wird teils aus technischen Gründen nicht gehen,teils 
aber auch wegen konkurrierender anderer Raumkonflikte, wie 

 z.B. Schutzgebieten,Biotopen, Vogelvorkommen, 
Waldflächen, anderer Infrastruktureinrichtungen 

 (u.a.Gaspipelines, zu den wegen Korrorsionsgefahren 
erheblich Abstand zu halten ist, 

 Windkraftanlagen,Landplätze, etc.). Insbesondere im Hinblick 
 auf die Betrachtung des Einsatzesvon (weiteren) 

Teilverkabelungen ist also die o.g. worst-case Betrachtung des 
 Eingriffsin Siedlungspuffer notwendig. Zudem ist nicht 

 erkennbar und nicht nachvollziehbar, warumdie 
Vorhabenträgerin z.B. die Bereiche östlich des geplanten 

 Umspannwerks Nuttelnund Wißmühlen/Bokel trotz der 
grundsätzlich erkannten Konflikte nicht als Engstelle definiert 
hat; denn hier wird ohne Verletzung des 200 m 

 Restriktionsbereichs u.E. kein Durchkommensein.

Wie die Karte 1 in Unterlage 2B deutlich zeigt, ist im Bereich der 
Gemeinde Cappeln eine Umgehung der 200-m und 400-m-
Abstände zur Wohnbebauung innerhalb der 1.000 m breiten 
Trassenkorridore grundsätzlich möglich. Gemäß Unterlage 6, 
Kapitel 0.5 wurden im Rahmen der Engstellensteckbriefe 
diejenigen Teilabschnitte der verschiedenen Korridorvarianten 
untersucht, für die eine Teilerdverkabelung gem. § 4 Abs. 2 BBPlG 
(Querung von 400-/200-Meter-Abständen zur Wohnbebauung) in 
Betracht kommt. Es befinden sich im Bereich der Gemeinde 
Cappeln keine Querriegel in den Trassenkorridoren, welche sich 
ausschließlich aus 200-m und 400-m-Abstandspuffern zur 
Wohnbebauung zusammensetzen.
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2. Bereits erkannte aber nicht ausreichend berücksichtigte 
Konflikte und Querbarrieren sowie Querung von 

 SiedlungspuffernDie UVS (Karte 10) sieht im Bereich 
Cappeln zu Recht (aber nicht vollständig) gleich eine ganze 
Reihe von Konfliktpunkten, die sich als Querbarrieren der 

 Vorzugstrasse darstellen: ...Die gefunden Konflikte werden in 
der UVS-Tabelle 122 (S. 243 ff. des UVS Berichts) erläutert. 
Das Schutzgut Mensch spielt dabei eine erhebliche Rolle, weil 
nicht „nur“ wichtige Naherholungsräume zerschnitten und 
zerstört werden, sondern weil auch der Abstand von 200 m zu 
etlichen Wohnnutzungen im Außenbereich offenbar nicht 
eingehalten wer-den kann (Hervorhebungen durch den 

 Unterzeichner): (s. Hinweise zur Bearbeitung)Es irritiert, dass 
von Querriegeln von „mindestens“ 1,4 km Länge gesprochen 

 wird, bzw.vom Vorliegen eines „definitiven“ Querriegels. Das 
 bedeutet nichts anderes, dass sich dieBetroffenheit als sogar 

nochmals deutlich größer erweisen kann. Dieses Vorgehen 
 derVorhabenträgerin halten wir nicht für zweckmäßig. Hier 

 scheint eine Minimalabschätzunggetroffen worden zu sein, 
jedenfalls für die sog. Vorzugstrasse. Es wäre im Hinblick 

 aufeine Vergleichbarkeit durchgehend der Worst-Case oder 
 aber zumindest eine klar realistischeAbschätzung 

 erforderlich gewesen. Da dies nicht erkennbar ist,wird 
beantragt, der Vorhabenträgerin aufzugeben, eine worst-case 

 Abschätzung derKonfliktbereiche abzugeben, insbesondere 
 auch im Hinblick auf die Verletzung vonSiedlungspuffern; 

denn letzteres ist unmittelbar von Bedeutung für die Frage, 
 woErdkabel eingesetzt werden können und somit für den 

 Verlauf und das Ergebnis desROV hoch relevant.

In den genannten Konfliktbereichen gilt es im Rahmen der 
weiterführenden Planungen die örtlichen Gegebenheiten genauer 
zu betrachten und möglichst konfliktarm zu realisieren. Das 
geschieht durch die Feintrassierung mit den genauen Standorten 
der Masten, der KÜA und der Umspannwerke. Auf dieser 
Grundlage lassen sich zum einen die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope ermitteln als auch Vermeidungs‐ und 

 Verminderungsmaßnahmen festlegen.Die Erläuterung zur 
Bildung von Konfliktschwerpunkten ist Unterlage 2A, Kapitel 5.1.3 
zu entnehmen. Die Bildung von Konfliktschwerpunkten erfolgte in 
allen Trassenkorridorvarianten einheitlich. Die Verwendung von 
Formulierungen wie "mindestens" ergibt sich lediglich aus der 
Maßstabsebene (1:25.000) für ein Raumordnungsverfahren. Hier 
erfolgt nicht, wie  beispielsweise in einem 
Planfeststellungsverfahren, eine parzellen- oder flurstückscharfe 
Abgrenzung des Vorhabens. Dies ist in einem 
Raumordnungsverfahren nicht gefordert. Die Formulierung 
"definitiver Querriegel" ist in Unterlage 2 (UVS) nicht enthalten. Wie 
eingangs erwähnt, erfolgte die Bildung von Konfliktschwerpunkten 
in allen Trassenkorridorvarianten einheitlich. Im Hinblick auf die 

 Vergleichbarkeit ist eine klar realistische Abschätzung erfolgt.Wie 
die Karte 1 in Unterlage 2B deutlich zeigt, ist im Bereich der 
Gemeinde Cappeln eine Umgehung der 200-m und 400-m-
Abstände zur Wohnbebauung innerhalb der 1.000 m breiten 
Trassenkorridore grundsätzlich möglich. Gemäß Unterlage 6, 
Kapitel 0.5 wurden im Rahmen der Engstellensteckbriefe 
diejenigen Teilabschnitte der verschiedenen Korridorvarianten 
untersucht, für die eine Teilerdverkabelung gem. § 4 Abs. 2 BBPlG 
(Querung von 400-/200-Meter-Abständen zur Wohnbebauung) in 
Betracht kommt. Es befinden sich im Bereich der Gemeinde 
Cappeln keine Querriegel in den Trassenkorridoren, welche sich 
ausschließlich aus 200-m und 400-m-Abstandspuffern zur 
Wohnbebauung zusammensetzen.
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II. Betroffenheit der Gemeinde Cappeln durch das 
 Vorhaben1. Raumordnungsrechtlich relevante Entwicklungen 

 der GemeindeIn den vergangenen 100 Jahren ist die 
Bevölkerung der Gemeinde Cappeln um ca. 385 Prozent 
gestiegen und dementsprechend auch die notwendigen 
Siedlungsflächen für die Unterbringung der Bevölkerung, der 
örtlichen Infrastruktur, die Flächen für Betriebe (Arbeitsplätze) 
und für die Versorgung der Bevölkerung. Auch derzeit ist der 
örtliche Siedlungsdruck sehr groß. Die Gemeinde Cappeln 
kann sich glücklich schätzen, über Zuzug zu verfügen und mit 
die jüngste Bevölkerung in Niedersachen zu haben. Laut 
einem aktuellen Gutachten vom 26.07.2017 unter dem Titel 
„Siedlungs- und Gemeindebedarfsentwicklung der Gemeinde 
Cappeln bis zum Jahr 2035“ steigt die relative 
Geburtenhäufigkeit auf bis zu 40% über dem Durchschnitt der 
alten Bundesländer an. Allein bis 2030 wird die Zahl der 
Einwohner auf 8.400 in der Gemeinde Cappeln steigen. 
Derartige Erfolge würden zu Nichte bzw. unmöglich gemacht 
und ins Gegenteil verkehrt, wenn die Gemeinde zukünftig nicht 
mehr die nötigen Siedlungsflächen vorhalten könnte. Das 
gegenständliche Vorhaben würde die Gemeinde Cappeln 
weiter und teils in neuen Bereichen zerschneiden, neue 
Abstandsrestriktionen z.B. für neue Siedlungsflächen 
begründen und damit die o.g. Weiterentwicklung und die 
hierfür unverzichtbare Planungshoheit der Gemeinde in 
wichtigen Bereichen blockieren. Das gilt für das 
Gesamtvorhaben der Maßnahme 51 aber auch für den 
Abschnitt 51b, welcher ebenfalls auf der Annahme eines 

 Umspannwerkes in Nutteln beruht.In diesem Zusammenhang 
sei nochmals auf die am 24.08.2017 beschlossene und am 
1.09.2017 übersandte Resolution des Rates der Gemeinde 
Cappeln Bezug genommen.

 Die Hinweise werde zu Kenntnis genommen.Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens wurden im Frühjahr und Sommer 2016 
bei den einzelnen Kommunen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne (FNP), 
Bebauungspläne (B-Pläne) sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen abgefragt. Die Ausweisungen der 
Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A im Kapitel 4.1 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
sowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 Raum- und 
Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 2B (Karte 
1.1 bis Karte 1.2) dargestellt. In den Unterlagen können nur die 
Bereiche berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen des 
Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch 
verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1)..
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Weiterhin gilt auch hier: Die raumordnungsrechtlichen 
 Konflikte, Querbarrieren und Engstellen,die die sog. 

Vorzugstrasse gerade im Gebiet der Gemeinde Cappeln 
 hervorruft,werden in den ROV-Unterlagen bisher nicht oder 

 nicht ausreichend erkannt und beschrieben.Die Konflikte 
führen zu sehr ernsthaften und nicht hinnehmbaren 

 Einschränkungender Planungs- und Gestaltungshoheit u.a. 
der Gemeinde Cappeln. Sie wird erhebliche 

 Einbußenhinnehmen müssen, sie wird bereits laufende 
 Siedlungs- und Windenergieplanungennicht oder nur sehr 

eingeschränkt umsetzen können. Und sie wird ihrer 
 planerischenHauptaufgabe, auch zukünftig – und zwar unter 

 Beachtung sozialer und umweltrelevanterAnforderungen – 
ausreichend Siedlungsräume für gesunde Wohn- und 

 Arbeitsverhältnissezu sichern und zur Verfügung zu stellen, 
 nicht mehr gerecht werden können. Denn dasGesamt-

Leitungsvorhaben zerteilt die Gemeinde nicht nur, es schränkt 
 auch die ohnehinnur wenigen, vorhandenen Reserven für 

 Siedlungsbereiche stark ein. Vor diesen Hintergründenwürde 
der Gemeinde Cappeln weitgehend die Möglichkeit 

 genommen, das für siein der Vergangenheit realisierte und 
zukünftig für sie prognostizierte starke 

 Bevölkerungswachstumsozial- und umweltgerecht planerisch 
 zu begleiten. Damit würde unzumutbarin die gemeindlichen 

Kernaufgaben, -rechte und –pflichten eingegriffen.

Im Rahmen der Unterlagenerstellung wurden im Frühjahr und 
Sommer 2016 die Bebauungs- und Flächennutzungspläne sowie 
Innen- und Außenbereichssatzungen bei den Gemeinden 
abgefragt. Es wurde in den Unterlagen sämtliche durch die 
Gemeinde zur Verfügung gestellte Bauleitplanung berücksichtigt. 
Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Absicht bestünde, 
hier Windenergienutzung bauleitplanerisch vorzubereiten, dies 
jedoch noch nicht erfolgt ist. Da die exakte Trassenführung im 
Planfeststellungsverfahren festgelegt wird und TenneT gerne zu 
Abstimmungen mit der Gemeinde Cappeln bereit ist, stehen wir der 
Abstimmung gemeinsamer Lösungen offen.
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� Die Unterlagen tragen die Behauptung der dichteren 
 Besiedlung entlang der Autobahn,die angeblich für die 

Vorzugsvariante spreche (S. 132 EB) nicht. 
 EineLuftbildbetrachtung der jeweils durch die 

 Vorhabenträgerinnen ausgemachtenEngstellen bestätigt die 
Behauptung der Vorhabenträgerinnen gerade nicht, 

 sondernlegt das Gegenteil nahe (weniger betroffene 
 Wohngebäude bei optimierterAutobahntrasse). Hierfür 

spricht im Übrigen, dass die Vorhabenträgerinnen 
 davonausgehen, bei A/B wegen vielfacher 

Wohnbetroffenheiten einen 
 längerenErdverkabelungsabschnitt umsetzen zu 
 müssen.Es wird beantragt, den Vorhabenträgerinnen 

 aufzugeben, die Behauptungder größeren Wohnbetroffenheit 
 der Variante F/D3 zu quantifizieren undnachvollziehbar zu 

 machen. Denn dies ist bisher nicht der Fall und nachden 
Luftbildern das Gegenteil wahrscheinlich. Wenn eine 

 Trassenvariantenentscheidunghierauf beruhen soll, dann 
 muss auch im ROV qualifiziertwerden durch Angabe der 

 Anzahl der voraussichtlich jeweils betroffenenWohneinheiten 
 in der 400 / 200 m Annäherung, und zwar jeweilszunächst 

 ohne Teilverkabelungen. Eine derartige Aussage ist imROV 

In Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) erfolgt eine Betrachtung 
jeder einzelnen Engstelle in den Trassenkorridoren. Die Anzahl der 
betroffenen Wohngebäude ist jeweils dargelegt. Tabelle 4 auf Seite 
17 zeigt in einer übersichtlichen Darstellung die Anzahl der 
Engstellen in den Trassenkorridoren A/B (7 Engstellen), C (7 
Engstellen) und D3 (8 Engstellen). Die Anzahl der Engstellen in 
den Trassenkorridoren der Maßnahme 51a ist den entsprechenden 
Raumordnungsunterlagen zu entnehmen. Eine Luftbildauswertung 
der einzelnen Engstellen ist erfolgt, wie der Unterlage 7 zu 
entnehmen ist. Dem Einwand einer nicht nachvollziehbaren 

 Darstellung wird widersprochen.Die Bewertung der 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes erfolgte gemäß der 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung (NLStBV, ArL W-E, ArL 
Lüneburg, 2017). Danach sind die Beeinträchtigungen des 
Wohnumfeldes, das durch einen Erdkabelabschnitt geschützt 
werden soll, aufgrund der Abstandsunterschreitung qualitativ zu 
bewerten und nicht vorrangig quantitativ: dies erfolgt u.a. anhand 
einer Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung des 
Wohnumfeldes, Vorbelastungen durch andere 
Infrastrukturmaßnahmen, Abstände. Bei Wohngebäuden im 
Außenbereich kann die Anzahl der Abstandsunterschreitungen 
zwar eine Rolle bei der Abwägung spielen, jedoch nicht einziges 
Kriterium sein.
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7. Zwischenbilanz und Anforderungen an die 
 RaumordnungAus alledem ergibt sich, dass die Bedeutung 

 der Gesamtmaßnahme 51 (und damit natürlichauch der 
beiden Abschnitte 51a und 51b) für die Gemeinde Cappeln 

 sehr hoch ist.Aus dem hier und in der Stellungnahme vom 
 01.09.2017 Gesagten wird deutlich, dass dieörtlichen 

raumordnerischen Belange in Folge der gegenständlichen 
 Freileitungsplanungnicht mehr „unter einen Hut“ zu 

 bekommen sind. Ohne die Freileitung ist es schon sehreng; 
mit Freileitung und der hieraus folgenden Zerschneidung und 

 den notwendigen Abständenzu bestehender Infrastruktur und 
geplanten sowie absehbar notwendigen 

 Siedlungsentwicklungenwird eine örtliche Raumplanung, die 
 den Pflichten und Aufgaben derGemeinde Cappeln noch 

 Rechnung trägt, unmöglich.Dabei ist die Schaffung 
überregionaler Höchstspannungsverbindungen nur ein Belang 

 vonVielen. Die von der Gemeinde in dieser Stellungnahme 
 geltend gemachten raumordernischenBelange und eigene 

Planungen werden (mind.) genauso durch die Grundsätze 
 derRaumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG abgedeckt. So finden 

  sich z.B. unter § 2 Abs. 2 Nr. 1ROG die Aufträge,- 
Entwicklungspotenziale (auch in ländlichen Räumen) zu 

  sichern und Ressourcennachhaltig zu schützen;- 
strukturverändernden Herausforderungen Rechnung zu tragen, 

 auch im Hinblickauf den Rückgang und den Zuwachs [hier] 
 von Bevölkerung und Arbeitsplätzen;- die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig 
 offenzuhalten [dagegenwürde die gegenständliche 

Freileitung die Gemeinde Cappeln schon 
 mangelsinnergemeindlicher Ausweichmöglichkeiten 

 langfristig blockieren].Auch § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG unterstützt 
 die Sichtweise der Gemeinde, indem u.a. gefordertwird, dass 

dafür Sorge zu tragen sei, dass Städte und ländliche Räume 
 auch künftig ihrevielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft 
 erfüllen können.Und in § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG finden sich 

 direkt hinter dem Gesichtspunkt, dass auch demAusbau der 
Energienetze Rechnung zu tragen sei, folgende 

 Ausführungen:Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung 
 ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichenund natürlichen 

In einem Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsamen 
Auswirkungen der Planung unter überörtlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen; insbesondere werden die Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit weiteren 
Vorhaben unter den Gesichtspunkten der Belange der 
Raumordnung geprüft. Das Raumordnungsverfahren schließt eine 
Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand ein 
(UVS, Unterlage 2A). Das Raumordnungsverfahren entfaltet keine 
unmittelbare Rechtswirkung, die Ergebnisse sind dennoch in den 
nachfolgenden Verfahren sowie bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, die den im Raumordnungsverfahren beurteilten 

 Gegenstand betreffen, zu berücksichtigen.Ziel des 
Raumordnungsverfahrens ist es, einen Trassenkorridor zu 
ermitteln, der möglichst mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist oder eine große Übereinstimmung mit diesen aufweist 
sowie die geringsten Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG 
aufzeigt. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, ist es 
notwendig für die Trassenkorridore den Umfang der 
unvermeidlichen Konflikte zwischen der Planung und den 
bestehenden Belangen von Raumordnung und Umwelt zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Dabei erfolgt eine 
Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf Grundlage von 

 1.000 m breiten Trassenkorridorvarianten.Im Vergleich aller 
untersuchten Korridorvarianten sowie in der Gesamtschau aller 
Unterlagen hat sich der Trassenkorridor A/B als Vorzugsvariante 
herausgestellt. Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden 
im Frühjahr und Sommer 2016 bei den einzelnen Kommunen 
innerhalb des Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne 
(FNP), Bebauungspläne (B-Pläne) sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen abgefragt. Die Ausweisungen der 
Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A im Kapitel 4.1 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
sowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 Raum- und 
Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 2B (Karte 
1) dargestellt. In den Unterlagen können nur die Bereiche 
berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen des 
Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch 
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 miteigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; 

 dazu gehört auch die Umwelt-und Erholungsfunktion 
ländlicher Räume. Es sind die räumlichen 

 Voraussetzungenfür die Land- und Forstwirtschaft in ihrer 
 Bedeutung für die Nahrungs- undRohstoffproduktion zu 

erhalten oder zu schaffen.

 verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1).Für 
alle ernsthaft in Betracht kommenden Varianten wurden die für ein 
Raumordnungsverfahren erforderlichen und zur Verfügung 
gestellten Informationen berücksichtigt und mit der ihnen 
zukommenden Bedeutung in den Variantenvergleich 

 eingestellt.Die Untersuchungen in den Antragsunterlagen 1 bis 7 
sowie der übergreifende Variantenvergleich zeigen unter 
Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange die 
Vorzugswürdigkeit von Trassenkorridor A/B.
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Fauna, auch Avifauna 6. Anfluggefährdete Vogelarten im Trassenkorridor, 
 ArtenschutzAus Gründen des Arten-/Vogelschutzes ergeben 

 sich für den Trassenkorridor der „Vorzugstrasse“insb. im 
Bereich Sevelten / Bokel / Wißmühlen weitere Konflikte, die 

 bisher inden ROV-Unterlagen nicht auftauchen. Sie sind aber 
 relevant, weil sie im vorgenanntenBereich ggf. zu weiteren 

Barrieren führen; entweder direkt aus Artenschutzgründen 
 oderaber, weil die Trasse deshalb im weiteren 

Verfahrensverlauf absehbar noch weiter in 
 landesplanerischeSiedlungspuffer oder andere 

Konfliktbereiche (Erdgasförderung, 
 Biotope,Erholungsbereiche, sehr gute landwirtschaftliche 

 Böden, Landschaftsschutzgebiete, Gyrokopterplatz,etc.) 
 verschoben werden wird.So ist darauf hinzuweisen, dass es 

 nach örtlichen ornithologischen Erkenntnissen im Bereichder 
Vorzugstrasse zwischen Sevelten und Cappeln (dort gibt es in 

 den ROV-Unterlagenbisher keine avifaunischtischen 
 Untersuchungsflächen) offenbar ein seit Jahrenstabiles 

Vorkommen der Rohrweihe gibt - und zwar als Brutvogel. 
Hierauf hat die zertifizierte Waldpädagogin Kerstin Ottenweß-

 Bokel in ihrer Stellungnahme zum Verfahren 51aaufmerksam 
gemacht. Die Rohrweihe hat als Brutvogel nach den auch von 

 der Vorhabenträgerinverwendeten Erkenntnissen mind. ein 
 mittleres Anflugrisiko. Weiterhin hat FrauOttenweß-Bokel in 

diesem Bereich auch Lebensräume des Eisvogels und des 
 Pirols festgestellt.Wir erwarten, dass diese Erkenntnisse für 

 das weitere Verfahren geprüft und berücksichtigtwerden und 
auch dargelegt wird, ob/welche Konsequenzen 

 raumplanerischen Konsequenzensich hieraus ggf. für die 
Gemeinde ergeben werden, wie z.B. weitere 

 Querriegel,Engstellen, Verletzung von 
 Siedlungspuffern.Auch hieraus ergibt sich, dass der Bereich 

 zwischen östlich Sevelten und dem StandortNutteln für eine 
Freileitung gesperrt ist, maximal eine Erdverkabelung denkbar 

 wäre. Diesgilt im gegenständlichen ROV 51b insb. für eine 
 Trasse D3 im Abschnitt Nutteln bis zurBAB 1 sowie die 

Variante C. Im ROV 51a gilt dies wie bereits dargelegt für die 
 Vorzugsvarianteder Vorhabenträgerin.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aussage, dass 
der Bereich zwischen östlich Sevelten und Standort Nutteln der 
Korridor für eine Freileitung gesperrt ist, wird nicht geteilt. Es ist 
richtig, dass die Rohrweihe nach Bernotat & Dierschke (2016) ein 
mittleres Gefährdungspotenzial gegenüber Freileitungen hat. Dies 
wurde im Artenschutzfachbeitrag (Unterlage 4a) so auch 
dargestellt. Der Eisvogel und der Pirol haben ein geringes 
Gefährdungspotenzial und sind i.d.r. nicht planungs- und 
verbotsrelevant in Bezug auf Freileitungen. Im Rahmen der 
nachfolgenden Planungsschritte werden flächendeckende 
Kartierungen durchgeführt, um die projekt- und artspezifischen 
Erkenntnisse zu erfassen und zu bewerten. In Bezug auf die 
Rohrweihe sowie allen europäischen Vogelarten ist im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens in einem detaillierten 
Artenschutzfachbeitrag zu prüfen, ob (u.a.) das Tötungsverbot 
signifikant erhöht ist. Um dies zu mindern, können Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Weiterhin ist ein 
sog. Null-Risiko beim Tötungsverbot nicht zu fordern (BverwG, 
2011. Urteil vom 14.07.2011 (9A 12.10), BVerwG, 2016. Urteil vom 
28.04.2016 (9 A 14.15)).
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Fauna, auch Avifauna Weiterhin wird die Bedeutung des Hasetals als Brutvogel-
 Lebensraum in den vorgelegtenBerichten nur auf 

Probeflächen belegt. Vorliegende Daten auch aus 
 Planungsverfahren deröffentlichen Hand sind nur 

unzureichend berücksichtigt worden. Anzuführen ist in 
 diesemZusammenhang insbesondere die in 2015 

 planfestgestellte Dammerneuerung GehobeneHase zwischen 
Gehrde/Badbergen und 

 Quakenbrückhttps://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/w
 asserwirtschaft/zulassungsverfahren/hochwasserschutz/dam

merneuerung_gehobene_hase/dammerneuerung-
  gehobenehase-119774.htmlAus den veröffentlichten 

Planfeststellungsunterlagen ergeben sich - soweit bekannt - 
 u.a.Vorkommen gefährdeter und wertgebender 

 Brutvogelarten wie z.B. Wachtel, Kiebitz undWaldohreule. 
Die Berücksichtigung solcher Fremddaten ist insgesamt als 

 mangelhaft zubetrachten und erlaubt keine zuverlässige 
Abschätzung der artenschutzrechtlichen 

 Konfliktpotenziale.Dabei sind die genannten Arten teils hoch 
 anfluggefährdet und würden daher ein Problembei der 

Variante C zu einem erheblichen Problem werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aussage, dass 
"keine zuverlässige Abschätzung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale" getroffen wurde kann nicht nachvollzogen 
werden. Im Rahmen der Probeflächen-Erfassung wurden weite 
Teile der Haseniederung erfasst (Probeflächen B_50 und B_55A 
bis B_55E (Brutvögel)  und G_50 und G_55 (Gastvögel)) mit 
insgesamt über 1.000 ha Fläche. Die südliche Haseniederung 
wurde ebenfalls erfasst (Probeflächen B_58A bis C und B_61 
(Brutvögel) sowie G_58 und G61 (Gastvögel) mit insgesamt über 
600 ha Fläche. Dabei wurden Kiebitz , Wachtel und Waldohreule 

 ebenfalls in den Probeflächen festgestellt.Im 
Artenschutzfachbeitrag (Unterlage 4A) wurde die Haseniederung 
mit dem Risikobereich Nr. 3 sowie Nr. 5 (südliche Haseniederung) 
identifiziert.
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� Entgegen der Behauptung auf S. 132 ist eine Querung eines 
 FFH-Gebietes geradenicht notwendig, zumindest sofern die 

 Trasse an dieser Stelle ostwärts der Autobahnverläuft oder 
ggf. in unmittelbarer Autobahnnähe verkabelt wird, ggf. im 

  zuprüfenden Minimaltrassenverfahren.Die sog. 
übergreifende Gesamtbetrachtung ist demnach nicht 

 ansatzweise nachvollziehbarund kann deshalb so keine 
Entscheidungsgrundlage sein.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Der genannte 
Bereich wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7, 
Kap. 27, Engstelle Nr. 27) ausführlich beschrieben. Gegenstand 
des Konfliktbereichs ist hier die Kombination aus 200m 
Wohnumfeldpuffern, des FFH-Gebiets "Wald bei Burg Dinklage" 
auf der westlichen Autobahnseite, die Auf- und Abfahrten der 
Ausfahrt 65 sowie auf der östlichen Autobahnseite die im 
Bebauungs- und im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Gewerbeflächen und der daran anschließende 400m 
Wohnumfeldpuffer von Brockdorf und Querlenburg. Östlich der 
Autobahn ist daher, auch unter Berücksichtigung der 
Bauverbotszone, kein ausreichender Platz für eine 
Freileitungsführung. Innerhalb des Bebauungsplans für Gewerbe 
befinden sich bereits Gebäude, die überspannt werden müssten. 
Generell sind an dieser Stelle (unabhängig, ob östlich oder westlich 
entlang der Autobahn) aufgrund der Überspannung der Auf- und 
Abfahrten sehr hohe Masten einzuplanen, um die nötigen 
Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Eine Querung des FFH-
Gebiets, zumindest am nordöstlichen Rand, ist daher im ROV 

 anzunehmen.Zum genannten Minimaltrassenverfahren: Die 
Festlegung der technischen Parameter erfolgt im Rahmen der 
detaillierten Planungen im Planfeststellungsverfahren. 
Voraussetzung für den Einsatz neuer Techniken ist der rechtzeitige 
Nachweis entsprechender Eignung und eine erfolgreiche 
Präqualifizierung. Es können nur Technologien eingesetzt werden, 
die in der Höchstspannungsebene marktreif und Stand der Technik 
sind.
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Entwicklung der 
Freiraumnutzungen

2. Bereits erkannte aber nicht ausreichend berücksichtigte 
Konflikte und Querbarrieren sowie Querung von 

 SiedlungspuffernDie UVS (Karte 10) sieht im Bereich 
Cappeln zu Recht (aber nicht vollständig) gleich eine ganze 
Reihe von Konfliktpunkten, die sich als Querbarrieren der 

 Vorzugstrasse darstellen: ...Die gefunden Konflikte werden in 
der UVS-Tabelle 122 (S. 243 ff. des UVS Berichts) erläutert. 
Das Schutzgut Mensch spielt dabei eine erhebliche Rolle, weil 
nicht „nur“ wichtige Naherholungsräume zerschnitten und 
zerstört werden, sondern weil auch der Abstand von 200 m zu 
etlichen Wohnnutzungen im Außenbereich offenbar nicht 
eingehalten wer-den kann (Hervorhebungen durch den 

 Unterzeichner): (s. Hinweise zur Bearbeitung)Es irritiert, dass 
von Querriegeln von „mindestens“ 1,4 km Länge gesprochen 

 wird, bzw.vom Vorliegen eines „definitiven“ Querriegels. Das 
 bedeutet nichts anderes, dass sich dieBetroffenheit als sogar 

nochmals deutlich größer erweisen kann. Dieses Vorgehen 
 derVorhabenträgerin halten wir nicht für zweckmäßig. Hier 

 scheint eine Minimalabschätzunggetroffen worden zu sein, 
jedenfalls für die sog. Vorzugstrasse. Es wäre im Hinblick 

 aufeine Vergleichbarkeit durchgehend der Worst-Case oder 
 aber zumindest eine klar realistischeAbschätzung 

 erforderlich gewesen. Da dies nicht erkennbar ist,wird 
beantragt, der Vorhabenträgerin aufzugeben, eine worst-case 

 Abschätzung derKonfliktbereiche abzugeben, insbesondere 
 auch im Hinblick auf die Verletzung vonSiedlungspuffern; 

denn letzteres ist unmittelbar von Bedeutung für die Frage, 
 woErdkabel eingesetzt werden können und somit für den 

 Verlauf und das Ergebnis desROV hoch relevant.

In den genannten Konfliktbereichen gilt es im Rahmen der 
weiterführenden Planungen die örtlichen Gegebenheiten genauer 
zu betrachten und möglichst konfliktarm zu realisieren. Das 
geschieht durch die Feintrassierung mit den genauen Standorten 
der Masten, der KÜA und der Umspannwerke. Auf dieser 
Grundlage lassen sich zum einen die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope ermitteln als auch Vermeidungs‐ und 

 Verminderungsmaßnahmen festlegen.Erholungsräume wie 
Vorrang- und Vorsorgebiete für Erholung, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturparks sowie weitere Sport- und 
Freizeitanlagen wurden in Unterlage 2 
(Umweltverträglichkeitsstudie, s. auch Unterlage 2B, Karte 2) bzw. 
Unterlage 5 (Raumverträglichkeitsstudie) berücksichtigt.
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Wald, Forst � Gleiches gilt für die auf S. 132 behauptete größere Strecke 
 von Waldquerungen.Auch dies ist für die durchgehende 

 Variante F/D3 nicht nachvollziehbar. Es fehlthierfür schon an 
Daten, denn ansonsten wird ja in den Unterlagen nur die 

 mehrals 13 km längere D3-Variante betrachtet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Die Umweltunterlagen 
zum Raumordnungsverfahren basieren überwiegend auf der 
Auswertung vorhandener Fachdaten. Ausgewertet wurden alle 
verfügbaren Daten, die für die Ermittlung und Bewertung der 
Bestandssituationen der Schutzgüter relevant sind, sowie auch die 
Daten der Raumnutzung und Infrastruktur, um Vorbelastungen und 
Bündelungspotenziale einbeziehen zu können. Zu berücksichtigen 
ist grundsätzlich, dass der Untersuchungsmaßstab im 

 Raumordnungsverfahren bei 1:25.000 liegt.Im Rahmen des ROV 
wurde als Grundlage für die Bestandsdaten der Biotopstrukturen 
das ATKIS‐Basis‐DLM verwendet, die als sog. "Nutzungstypen" 
zusammengestellt wurden. Diese Daten liegen flächendeckend vor. 
Darüber hinaus erfolgte eine Waldstrukturkartierung. Die 
Ergebnisse dieser Kartierung wurden ergänzend in die Analyse der 
Nutzungstypen einbezogen. Für die Ebene der Raumordnung ist 

 die Berücksichtigung dieser Daten angemessen.Das Kap. 6 
"Maßnahmenübergreifende Betrachtung" der Unterlage 1A umfasst 
je eine Zusammenfassung des übergeordneten 
Variantenvergleichs für die Maßnahmen 51a und 51b.  Die 
jeweiligen Vorzugsvarianten der Maßnahmen 51a und 51b werden 
zusammengesetzt und bilden damit die durchgängige 
Vorzugsvariante des Projektes CCM. Das Kriterium "Wald" fließt in 
beiden Teilmaßnahmen gleichermaßen in den Aspekt 
"Umweltverträglichkeit" ein; eine ausführliche Analyse der 
Einzelkriterien ist nicht Gegenstand der 
maßnahmenübergreifenden Betrachtung. Hier sei auf die 
entsprechenden Unterlagen der Raumordnungsunterlagen 
verwiesen. Die Umweltunterlagen behandeln, wie auf der Ebene 
eines Raumordnungsverfahrens sach- und fachgerecht, die 
Auswirkungen auf bestehende Waldbereiche.
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Landschaftsbild  4. Ergänzend zum Standort NuttelnDa sämtliche zur 
Maßnahme 51b ernsthaft untersuchte Varianten am Standort 

 Nutteln beginnen,dieser (fehlerhaft) als Zwangspunkt gesetzt 
 wird, ist auch erneut darauf hinzuweisen,dass dieser bereits 

im ROV 51a fehlerhaft bewertet wurde. Auch dieser Fehler aus 
 51aschlägt auf 51b durch: Die für den sog. UW-Standort 

 Nutteln in den Unterlagen ROV 51azunächst zutreffend 
ermittelte hohe Eingriffsintensität in das Landschaftsbild und 

 den Erholungsraumsoll keine relevante Rolle spielen, was 
 abwägungsfehlerhaft ist: Der UVS-Bericht(ROV 51a) sagt auf 

S. 225 f. zunächst zutreffend, dass angesichts der vielen 
 unproblematischenFlächen solche mit hohem 

 Konfliktpotential herauszunehmen seien. Unterdem 
Gesichtspunkt der zu beachtenden Pflicht zur 
Eingriffsminimierung ist diese Erkenntnis sogar zwingend. Die 
Folge hiervon wäre, dass der UW-Standort Nutteln zu 

 streichengewesen wäre, denn lt. UVS (ROV 51a) ist dies der 
 einzige UW-Standort, bei dem es keine20-25 ha nicht 

 konfliktbeladene Flächen gibt:Offenbar sollte aber ein 
Ausschluss des Standortes Nutteln mit allen Mitteln 

 verhindertwerden. Als einziges Argument für die 
 Beibehaltung des Standortes Nutteln unter demAspekt 

„Landschaftsbild“ tauchen in der UVS (ROV 51a) zwei 
 Erdgasfackeln auf. DiesesArgument trägt nicht, denn zum 

 einen sind derartige Fackeln zeitlich eng begrenzt; siewerden 
dann, wenn die betreffende Bohrstelle ausgebeutet ist, 

 rückgebaut. Hier ist voneinem Bruchteil der Zeit auszugehen, 
 die ein Umspannwerk / ein Konverter den Bereichprägen 

wird. Weiterhin übersieht die gegenständliche UVS (ROV 51a), 
 dass ein Umspannwerkund ggf. eine Konverterhalle die 

 Landschaft weitaus intensiver industriell (um-)prägen werden, 
als dass ein oder zwei zeitlich begrenzte Erdgasfackeln je tun 

 könnten.Bei anderen, dem Verfasser bekannten Konvertern, 
 war zusätzlich zu nicht eingehaustenAnlagenteilen meist die 

Rede von einer oder mehrerer rund 20 m hoher und ca. 200 m 
 langersowie ca. 100 m breiter Hallen. Z.B. hat die Firma 

 Amprion für den Bereich Osterathmehrfach Konverteranlagen 
schematisch dargestellt, beispielsweise so (dort als 

 Doppelkonverter):Eine ca. 20 m hohe Halle entspricht 

Die Aussagen in der Stellungnahme beziehen sich auf das 
Raumordnungsverfahren zur Maßnahme 51a und wurden im 
Rahmen der Synopse und des Erörterungstermines bereits 

  behandelt.Der Suchraum Nutteln liegt innerhalb der 
Landschaftsbildeinheit 24.1 "Gegliederte Agrarlandschaft der 
Cloppenburger Geest". Die Landschaftsbildeinheit ist großräumig 
abgegrenzt und erstreckt sich von Nutteln bis zum Bahnhof 
Hemmelte und weiter südlich bis Bevern sowie etwas östlich davon 
von Elsten bis Bakum. Die für die "mittlere Bedeutung" der 
Landschaftsbildeinheit zu Grunde liegenden, prägenden Strukturen 
sind im Bereich von Nutteln kaum bzw. nur in geringem Umfang 
enthalten.
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 immerhin fast der Höhe eines 7-stöckigen Hauses –und dies 
bei einer Grundfläche von einigen 1.000 qm. Die nicht 

 eingehausten und teilweisemind. genau so hohen Teile der 
Anlage und des Umspannwerks kommen noch hinzu. 

 Ganzabgesehen davon, dass es natürlich einer Verbindung 
 zur geplanten 380 kV Freileitungbedarf, deren Masthöhen 

heute im Außenbereich erfahrungsgemäß je nach örtlicher 
 Situation(wie z.B. Querung von anderen Stromtrassen, 

 Mitnahme von 110 kV-Leitungen, etc.)mit zwischen 50 und 
75 m Höhe geplant werden. Letzteres entspricht etwa einem 

  25-stöckingen Hochhaus.Zusammenfassend: Gerade auch 
 im Bereich einer Konverterstation, ggf. in Kombinationmit 

einer Umspannanlage, wird das Landschaftsbild sehr stark und 
 dauerhaft industriellüberprägt. Die Wirkung ist wegen der 

Höhe und Größer der Anlage nicht nur lokal, 
 sondernweiträumig. Es ist nicht nachvollziehbar und 

 wiederspricht dem bereits raumplanerisch(und erst recht 
naturschutzrechtlich) verankerten Grundsatz, vermeidbare 

 Eingriffe zuunterlassen und Natur und Landschaft auch für 
 zukünftige Generationen zu erhalten, densog. UW-Standort 

Nutteln zu präferieren, wenn dieser doch der einzige ist, bei 
 dem selbstdie Unterlagen der Antragstellerin von Grundsatz 

 her zutreffend erkennen, dass der Konfliktmit dem Schutzgut 
Landschaftsbild hier ausnahmslos hoch ist. Das gilt umso 

 mehr,als dass dann, wenn ausreichende Abstände zu 
 empfindlichen Nutzungen eingehalten undkeine Schutzgebiet 

für die Anlagen in Anspruch genommen werden sollen (von 
 beidemgehen in die Unterlagen bei allen Standorten aus) die 

 dauerhafte industrielle Überplanungdes Landschaftsbildes 
die gravierendste Auswirkung derartiger Anlagen darstellen 

 dürfte.Wegen weiterer Unstimmigkeiten bei der UW-
 Standortsuche nehmen wir an dieser Stelleauch nochmals 

ausdrücklich Bezug auf die bereits zur Maßnahme 51a als – 
 Anlage 2 –übersandte Stellungnahme von Prof. Brakelmann 

 und Prof. Jarass.Nach alledem stellt auch der sog. UW-
 Standort Nutteln bereits raumordnungsrechtlicheinen deutlich 

größeren Konflikt dar, als die Unterlagen erkennen lassen. 
 Schon angesichtsunstrittig aus 

Landschaftsschutzgesichtspunkten (als eine der Hauptfolgen 
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 einer solchenAnlage) sehr viel besser geeigneten Standorten 
 ist eine derartige Anlage am Standort Nuttelnaus Sicht der 

Gemeinde Cappeln nicht vermittelbar. Dies gilt gleichermaßen 
 für dasROV 5 a und das ROV 51b, denn beide bauen auf 

diesem Standort auf.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

1. Variante C der Maßnahme 51b ist aus weiteren Gründen 
 abzulehnenDie Gemeinde stimmt insoweit mit den 

 ausgelegten Unterlagen überein, dass sich die VarianteC als 
nichtvorzugswürdig erweist. Die hiergegen sprechenden 

 Argumente treffen zu.Es gibt aber noch weitere Aspekte, die 
Variante C im Vergleich noch schlechter 

  dastehenlassen:Die Bewertungskarte zum Schutzgut 
 Grundwasser scheint nur eine Negativbewertung mitdem 

Kriterium „grundwasserferne Standorte“ zuzulassen, während 
 die mögliche erheblicheBeeinträchtigung der 

Grundwasserfunktionen nicht in den Blick genommen 
 wird.Aufgabe der UVS ist aber die Darstellung und 

 Bewertung der Umweltauswirkungen, auchderer auf das 
 Grundwasser.So wurden etwa im Rahmen des mit 

 Planfeststellungsbeschluss des NLWKN vom23.3.2015 
planfestgestellten Vorhabens „Erneuerung der Dämme und 

 Deiche an der GehobenenHase zwischen Quakenbrück und 
 Gehrde“ im Bereich der Trassenvariante C nordöstlichvon 

Badbergen besondere Funktionen des Grundwassers im 
 Landschaftswasserhaushaltidentifiziert, die im folgenden 

 Kartenauszug grün gekennzeichnet sind.Hier würden also 
bei Überbauung Grundwasserfunktionen in besonderem Maße 

 beeinträchtigt.Das Beispiel verdeutlicht, dass die Schutzgut-
 Beeinträchtigungen auch beimGrundwasser in anderen 

Planungen durchaus dargestellt und in die Bewertung 
 eingeführtwerden. Die Variante C hätte das Potential einer 

Beeinträchtigung dieses Schutzgutes.

In dem beigefügten Kartenausschnitt der Stellungnahme ist 
folgendes erkennbar: Es handelt es sich bei den Bereichen mit 
"besonderer Funktion des Grundwassers im 
Landschaftswasserhaushalt" um kleinteilige Bereich, nahezu das 
gesamte Untersuchungsgebiet der Unterlage "Erneuerung der 
Dämme und Deiche an der gehobenen Hase zwischen 
Quakenbrück und Gehrde" weist eine allgemeine Funktion auf.    
Hinzu kommt, dass der größer abgegrenzte Bereich in der 
Unterlage zum o. g. Verfahren ("Vehnhagen") sich außerhalb des 
hier betrachteten 1.000 m breiten Trassenkorridors befindet. In der 
Bauweise "Freileitung" treten punktuelle 
Flächeninanspruchnahmen und daraus ggf. resultierende 
punktuelle Beeinträchtigungen durch die Maststandorte auf. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen. Da 
es sich bei dem genannten Vorhaben um eine Dammerneuerung 
handelt, gehen von diesem Projekt andere Wirkfaktoren aus als 
von dem Bau einer Freileitung. Daher ist eine unterschiedliche bzw. 
projektspezifische Betrachtung von Schutzgütern, Wirkfaktoren und 
Wirkpfaden angemessen und auch gefordert.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Weitere negative Aspekte der C-Variante im Bereich des 
 Wasserschutzes erläutern wir imZusammenhang mit der D3-

Variante weiter unten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

d) Fehlerhafte Bewertung der Beeinträchtigung des Schutzguts 
  Wasserzum Nachteil D3Die Bewertung der 

Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser in der UVS ist 
 nicht nachvollziehbar,vernachlässigt 

entscheidungserhebliche Gesichtspunkte und ist auch im 
 Ergebnisnicht haltbar. Im Ergebnis schneidet auch unter 

 diesem Gesichtspunkt die TrassenvarianteA/B als noch 
deutlich bessere Variante ab, als in den Unterlagen dargestellt 

 undist auch Variante D3 deutlich besser zu bewerten als 
 Variante C, vermutlich bei sachgerechterBetrachtung sogar 

gegenüber der Variante A/B die deutlich bessere 
 Variante.Die UVS enthält in Tab. 112 eine stark – und 

 unzulässig – pauschalierte Betrachtung, nachder Variante 
A/B einen Vorteil, Var. C einen leichten Vorteil und Variante D3 

  denschlechtesten Wert hat: ... Hinsichtlich der Variante D3 
ist das schon deswegen fehlerhaft, weil sich hier erneut 

 dieMehrlänge dieser Variante entscheidungserheblich 
 auswirkt, die Variante hingegen beieinem UW östlich 

 Cloppenburg deutlich besser abschneiden würde.Vor allem 
aber ist die Bewertung nicht nachvollziehbar, da sie von so 

 stark pauschaliertenKriterien ausgeht, dass eine 
sachgerechte Gewichtung der möglichen 

  Beeinträchtigungengar nicht erfolgt.Die „Bewertungskarte 
Schutzgut Wasser“ vermittelt ein deutlich anderes Bild: 

 ...Danach liegen auf Variante D3 die flächenmäßig 
 geringsten Schutzgebietsausweisungen,auf Variante C die 

größten Schutzgebietsausweisungen. Bei Var. D3 könnte die – 
 nachWasserhaushaltsgesetz grundsätzlich unzulässige – 

 Überbauung von Überschwemmungsgebietenbis auf den 
südlichen Teil vollständig vermieden werden. Bei Variante A/B 

 könntedie Überbauung von Überschwemmungsgebieten 
 ebenfalls (annähernd) bis auf den südlichenTeil vermieden 

werden, während bei Variante C mehrfach 
 Überschwemmungsgebieteüberbaut werden müssten.

Die Bestands- und Bewertungskarte für das Schutzgut Wasser 
(Unterlage 2 UVS, Karte 7) zeigt die bestehenden 
Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete und auch die 
grundwasserfernen und -nahen Standorte. In der UVS (Unterlage 
2A) wird auf S. 222 und 223 dargestellt, dass in allen Korridoren 
ein geringes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut Wasser 
besteht. Dies liegt u. a. auch in dem bereits erläuterten Sachverhalt 
begründet, dass es sich bei der Freileitung um punktuelle 
Baumaßnahmen handelt, aus denen ggf. Beeinträchtigungen 
entstehen können. Dass im Korridor C bzw. in allen Korridoren im 
Bereich zwischen Ankum, Alfhausen und Merzen großflächig 
Schutzgebiete ausgewiesen sind, ist unstrittig. Es ist jedoch zu 
prüfen, ob sich aus dem Projekt negative Beeinträchtigungen für 

  das Schutzgebiet ergeben. Dies ist i. d. R. nicht der Fall.Nach § 
78 Absatz 5 Satz 1 WHG kann im Einzelfall eine bauliche Anlage in 
Überschwemmungsgebieten genehmigt werden, wenn die 
Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 
wird und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum 
umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/KÜA, dabei werden auch 
Überschwemmungsgebiete bei der Planung berücksichtigt.
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Energie Unter Kapitel 1 in der – Anlage 2 zur hiesigen 51a-
 Stellungnahme – fassen die vorg. Gutachterihre Erkenntnisse 

aus dem als – Anlage 1 zur hiesigen 51a-Stellungnahme – 
 übersandtenGutachten zusammen. Hieraus ergeben sich 

 grundsätzliche Zweifel an der Sinnhaftigkeitder derzeit im 
 ROV befindlichen Vorhaben und/oder Widersprüche:„Ein im 

Auftrag der Gemeinde Cappeln von Prof. BRAKELMANN und 
 Prof. JARASSerstelltes wissenschaftliches Gutachten kommt 

 zu folgenden Ergebnissen:� Der Offshore-Windstrom, der in 
Cloppenburg und Wilhelmshaven als Gleichstrom 

 ankommt,sollte ohne Konvertierung weiter als Gleichstrom 
 nach Süden übertragen werden. Übertragungüber große 

Längen sowie Ausführung als Erdkabel sind bei Gleichstrom 
  weniger aufwändigals bei Drehstrom.3� Bei den für den 

Netzausbau relevanten Starkwindlagen kann ein wesentlicher 
 Teil des norddeutschenWindstroms nicht in Norddeutschland 

 verbraucht werden. Auch der Onshore-Windstrom aus dem 
Raum Cloppenburg sollte deshalb als Gleichstrom nach Süden 

  übertragenwerden.� Der 2. Entwurf des Offshore-
Netzentwicklungsplans 2030 sieht drei 

 Gleichstromleitungenund drei Konverter im Raum 
Cloppenburg vor. Im 2. Entwurf des (Onshore-
 
)Netzentwicklungsplans 2030 hingegen werden als Alternative 

 nur noch eine Gleichstromleitungund ein Konverter 
 erwogen.� Für die im Raum Cloppenburg eingespeiste 

Onshore-Windleistung gibt es erhebliche 
 Widersprüchezwischen Übertragungsnetzbetreiber TenneT 

 und Verteilnetzbetreiber AVACON.Für die im Raum 
Cloppenburg insgesamt eingespeiste erneuerbare Leistung 

 gibt es Widersprüchezwischen den Stellungnahmen von 
 Bundesnetzagentur und von TenneT.� Eine Vorzugsvariante 

kann erst nach Abklärung der Verkabelungsmöglichkeiten 
 insbesonderein kritischen Abschnitten bestimmt 

 werden.Trotz vieler ungeklärter Fragen und nach Ansicht der 
 Verfasser fehlerhafter Abwägungder 

Verkabelungsmöglichkeiten hat TenneT am 08. Juni 2017 eine 
 Vorzugsvariantefür den nördlichen Leitungsabschnitt 

Conneforde – Cloppenburg vorgestellt.“

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt 
worden. Der Bedarf ergibt sich u.a. aus der Einspeisung aus der 
110-kV Ebene (Vgl. hierzu Unterlage 7 der ROV-Unterlagen zu 
Maßnahme 51a). Durch die Bundesnetzagentur wurde im Rahmen 
des Dialogforums am 29.5. dieser nochmals bestätigt. TenneT 
agiert im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrages zur 
Errichtung des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen 
ableitet (BBPlG, NEP).
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

 Es wird daher beantragt,den Vorhabenträgerinnen 
 aufzugeben, sämtliche ROV-Unterlagen, die zur Findungder 

Vorzugsvariante beitragen, unter Berücksichtigung der 
 Erdkabel-Schmaltrassenverfahren zu überarbeiten und neu 

 zu bewerten.Das gilt für das ROV 51b aber auch für das 
 ohnehin nicht trennbare ROV 51a, wowir bzw. die Gutachter 

der Gemeinde die Möglichkeit der Schmaltrassenverfahren 
 inihrer Stellungnahme ebenfalls bereits deutlichst 

 angesprochen haben.Bevor eine derartige Überarbeitung 
nicht stattgefunden hat, kann über die ROV der 

 Gesamtmaßnahme51 nicht entschieden werden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird die Leitung technisch ausgeplant 
und beantragt. Es können dabei nur Technologien zum Einsatz 
kommen, die in der Höchstspannungsebene marktreif sind und 
dem Stand der Technik entsprechen.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Eine große Rolle spielen bei der Variantenprüfung die sogen. 
 Engstellen. Dabei wirddurchgängig für ein Erdkabel von einer 

 erforderlichen Trassenbreite von 45 m (für dieBauzeit) 
ausgegangen, weshalb sich diese Lösung für diverse 

 Engstellen (unter 40 m Platz)nicht eigne. Das wiederum führt 
 zu Trassenausschlüssen.Diese Herangehensweise trägt 

nicht und führt zu Abwägungsfehlern, denn einerseits ist 
 garnicht nachvollziehbar, dass und wo es tatsächlich derart 

 eng werden würde.Den Vorhabenträgerinnen ist aufzugeben, 
 dies detailliert und nachvollziehbar darzustellen,wenn sie auf 

dieser i.E. Basis Trassenvarianten ausscheiden 
 möchte.Andererseits werden technische Alternativen, die 

 deutlich weniger Flächenbreite beanspruchen- also selbst bei 
40 m kein Problem hätten - oder gar die unterirdische 

 Verlegungvon Kabeln bei den Variantenprüfungen gar nicht 
 berücksichtigt. Im beiliegenden Gutachtender Prof. 

Brakelmann und Jarass wird detailliert dargelegt, dass solche 
 technischenAlternativen nicht nur existieren, sondern auch 

 angewandt und damit erprobt sind - und dievermeidlichen 
Engstellenprobleme lösen könnten sowie sehr nahe an der 

 Autobahntrasseverlegbar wären. Diese Alternativen nicht zu 
berücksichtigen, ist daher offenkundig 

 abwägungsfehlerhaft.Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten 
 machen wir uns insoweit die Ausführungenim aktuellen und 

samt dortiger Anlagen beiliegenden Gutachten der Prof. 
 Brakelmannund Jarass in diesem Raumordnungsverfahren 

 vollinhaltlich zu eigen. Sie kommenzusammenfassend zu 
 folgendem Fazit:Die vorliegenden Unterlagen zum 

  Raumordnungsverfahren weisen erhebliche Defiziteauf:� 
Offensichtliche Alternativen für Umspannwerke und 

  Querverbindungenwurden nicht geprüft.� Erdkabel-
 Minimaltrassen wurden nicht geprüft.Die fehlende Abwägung 

von technischen Alternativen sowie die Vorgabe von 
 Nuttelnals Startpunkt führt zu einer systematischen 

 Benachteiligung der Autobahntrasse.Erst nach 
entsprechenden Änderungen und Ergänzungen sollte das Amt 

 für regionaleLandesentwicklung Weser-Ems als zuständige 
 Behörde eine "LandesplanerischeFeststellung“ 

 treffen.Wegen der Einzelheiten und vieler weiterer - vor allem 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
technischen Parameter erfolgt im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren. Voraussetzung für den Einsatz neuer 
Techniken ist der rechtzeitige Nachweis entsprechender Eignung 
und eine erfolgreiche Präqualifizierung. Es können nur 
Technologien eingesetzt werden, die in der 
Höchstspannungsebene marktreif und Stand der Technik 

  sind.Hinweise zu z.B. Verbindungen zwischen den Korridoren 
wurden im Rahmen des Erörterungstermins zu Maßnahme 51b 
besprochen und diskutiert. Hier stellte sich z.B. eine geforderte 
Querverbindung zwischen den Korridoren A und C nicht als 
vorteilhaft heraus. So kann auch im Rahmen des EÖT in 
Maßnahme 51b über Korridoranpassungen diskutiert werden.
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 technischer Gesichtspunkte undAlternativen - verweisen wir 
 auf das beiliegende Gutachten.Letzteres gilt insbesondere 

auch für Kabelverlegungsmöglichkeiten (sog. 
 Minimaltrassenverfahren/ PowerTubes), die in der Praxis 

 angewandt werden und die - bei einer höherenKapazität und 
Übertragungssicherheit und bei nicht höheren Kosten - weitaus 

 wenigerRaum beanspruchen, als die Kabelverlegung in der 
 von den Vorhabenträgerinnen dargestelltenLösung. Diese 

Technik wird fehlerhaft nicht einmal angesprochen, was die 
 Variantenabwägungunvollständig und im Ergebnis fehlerhaft 

 und angreifbar macht.Neben dem Schmaltrassenverfahren 
 von Prof. Brakelmann gibt es auch das AGS-Verfahreneines 

Unternehmens aus Stade, welches im zuständigen Nds. 
 Ministerium gutbekannt ist und im Grunde dem Verfahren 

 von Prof. Brakelmann ähnlich ist: Beide Verfahrensetzen auf 
eine gepackte Verlegung und auf eine Kühlung in 

 Störungsfällen.Der Punkt ist: Auch die Stadtwerke Stade 
 sehen ein derartiges Verfahren mit gepackterVerlegung und 

mit Kühlverfahren in Störfällen als technisch mögliche und sehr 
 vorteilhafte,umweltfreundliche Lösung an und setzen sie um. 

 Hierzu gibt es u.a. ein umfangreichesGutachten der 
Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung 

 GmbH, Oldenburg,Prof. Dr. Ulrich Scheele, Dipl. Biol. Edith 
 Wittrock: „Planerische Bewertung desAGS-

Verfahrenskonzeptes zur Verlegung von HV-Kabeln in 
 ultralangen Teilabschnittenund für den Betrieb von HV-

 Kabeln in Schmaltrassen“ aus dem Jahr 2016:http://wp.ags-
 verfahrenstechnik.de/wpcontent/uploads/2016/12/AGS_Beric

 ht_2016_06_23.pdfDieses Gutachten zeigt die enormen 
umweltrelevanten Vorteile eines derartigen 

 Schmaltrassenverfahrens.Es kann nicht sein, dass die 
Vorhabenträgerinnen zwar den gesetzlichen Auftrag 

 haben,Erdkabelerfahrungen zu sammeln, sich diese aber 
 jeglichen technischen Alternativen zudem, was sie bisher 

angewandt haben, per se verschließen; bzw. so tun, als gäbe 
 es solcheAnsätze nicht einmal. Dennoch werden genau auf 

 dieser Basis Varianten ausgeschieden.Es geht also um sehr 
weitreichende Folgen, die sich bis in die Abwägung einer 

 späterenPlanfeststellung bemerkbar und diese inzident 
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angreifbar machen werden.

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

� Der Bündelungsanforderung, der aus den o.g. 
 Erkenntnissen ein erhebliches Gewichtbeizumessen ist, wird 

 gerade im südlichen Bereich einzig durch die direkteVariante 
F/D3 (mit weiteren Optimierungsmöglichkeiten im Süden) in 

 relevantemUmfang Rechnung getragen. Dies erwähnt die 
 sog. Gesamtbetrachtung aufder S. EB 132 nicht einmal.

Die maßnahmenübergreifende Betrachtung (Kapitel 6, Unterlage 1, 
Erläuterungsbericht, ab S. 124) dient der abschnitts- bzw. 
maßnahmenübergreifenden Gesamtbetrachtung des Vorhabens. 
Dazu wird jeweils noch einmal zusammenfassend auf die pro 
Abschnitt untersuchten Trassenkorridore eingegangen und die 
ermittelten Vorzugsvarianten dargestellt. In Kapitel 6.1.1 und in 
Kapitel 6.2.1 dieser Unterlage werden die die untersuchten 
Trassenkorridore noch einmal beschrieben. Es wird jeweils darauf 
hingewiesen, dass sowohl der Korridor F als auch der Korridor D3 
entlang der Autobahnen verlaufen. In den Kapiteln 4.4 und 4.5 der 
Unterlage 1 wird auf die Entwicklung eines Trassenkorridors 
entlang der BAB1 im Rahmen der Bündelung mit einer 
vorhandenen Verkehrstrasse hingewiesen.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 e) Fehlerhafte trassenübergreifende Betrachtung F/D3Wie 
bereits oben gerügt, gibt es entgegen der Festlegung des 

 Untersuchungsrahmens keineeigenständige 
Variantenprüfung einer durchgehenden Autobahntrasse F/D3. 

 Dabei hat dasArL diese schon deshalb gefordert, weil eine 
 Trasse, die von Cloppenburg/Nutteln querdurch die 

Gemeinde Cappeln über 13 km ostwärts zur Autobahn springt, 
 um im Südenwieder westwärts zu verlaufen, raumordnerisch 

 natürlich keinen Sinn macht.Einer ausreichenden 
Betrachtung der sinnvollen Variante einer durchgehenden 

 Autobahnvarianteverweigern sich die Vorhabenträgerinnen 
 Dabei wäre eine derartige, durchgehendeTrasse vom 

raumordnungsrechtlichen Grundansatz gerade im Südteil 51b 
 vorteilhaft,weil sie die einzige Trasse ist, die in einem 

 relevanten Umfang dem Bündelungsgrundsatzmit 
 bestehender, linienhafter Infrastruktur gerecht wird.Die Daten 

hierzu im Erläuterungsbericht bestätigen das zuvor Gesagte. 
 Allerdings versuchendie Vorhabenträgerinnen dieses 

 Ergebnis zu relativieren mit der Behauptung, eineAutobahn 
und eine Freileitung sei etwas ganz anderes und deshalb zähle 

 eine solche Bündelungnicht viel. Dieser Ansatz überzeugt 
 nicht. Denn bei dem Bündelungsgrundsatz gehtes doch 

gerade darum, die Landschaft nicht immer und immer weiter 
 und an neuen Stellenoptisch und infrastrukturell zu 

durchschneiden, zu technisieren und so jeden 
 natürlichenoder naturnahen Landschaftsraum zu zerstören 

 bzw. als Erholungsraum sowie der LandundForstwirtschaft 
 und dem Schutz von Natur und Landschaft zu entziehen.Eine 

bestehende Autobahn ist zweifelsohne eine heftige Zäsur und 
 Durchtrennungeines Landschaftsraumes. Insofern hat eine 

 dort mehr oder weniger parallel geführteLeitung ein deutlich 
geringeres Störpotential als eine Leitung durch eine nicht 

 vorbelasteteLandschaft, wie das zu sehr großen Teilen bei 
 der Variante A/B und erst rechtbei der Variante C geplant 

 ist.Indem die Vorhabenträgerinnen diesen Aspekt nicht mit 
 dem ihm zugehörigen Gewichtin die Abwägung der Variante 

D3 und schon gar nicht in die 
 durchgehendeAutobahnvariante F/D3 einbeziehen, wird die 

 vorhabenträgerseits vorgeschlageneAbwägung grundlegend 

Die Nutzung von Bündelungspotenzialen zählt neben dem 
geradlinigen Verlauf und der Schonung von Mensch und Umwelt zu 
den Trassierungsgrundsätzen, d. h. schon bei der Entwicklung der 
Varianten wurden Bündelungsoptionen in besonderem Maße 
berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Wirksamkeit 
des Bündelungspotenzials je nach Art der Bündelung stark variiert. 
So weist die Bündelung mit einer bestehenden Freileitung eine 
höhere Wirksamkeit auf als die Bündelung mit Verkehrswegen, da 
sich die Wirkpfade von Freileitungen und Verkehrswegen 
voneinander unterscheiden. Allerdings ist auch unter Ausnutzung 
optimaler Bündelungsoptionen (bestehende Freileitung) von 
vorhabensbedingten Beeinträchtigungen auszugehen, da die 
bestehenden Wirkungen teils deutlich verstärkt werden.  Die 
Bündelungspotenziale aller Varianten sind vollumfänglich und 
differenziert in die Auswirkungsprognose und den 
Variantenvergleich eingeflossen, sodass eine Ungleichgewichtung 

 ausgeschlossen werden kann.In Kapitel 6.3 des 
Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
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fehlerhaft und ist zu überarbeiten. die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft.Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten.Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
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Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

a) Fehler aus Maßnahme 51a führt zu überhöhter 
 Streckenlänge bei D3Entgegen der zuvor zitierten 

Festlegung des Untersuchungsrahmens (ArL 
 20.11.20158)wurde bereits in den Unterlagen zum Verfahren 

 51a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt,denn der nicht 
trassenoptimierte F-Korridor konnte mit seinen 38 Engstellen 

 im Vergleichvorhersehbar nur schlecht abschneiden. 
 Landkreis Cloppenburg, Gemeinde Cappelnu.a. hatten das in 

ihren Stellungnahme zum ROV 51a zu Recht gerügt, worauf 
  erneut Bezuggenommen wird.Im laufenden ROV zum 

(fehlerhaft gebildeten) Abschnitt 51b wird mit der Planung 
 desD3-Korridors direkt an die falschen Ergebnisse des 

 Variantenvergleichs im Abschnitt 51aangeschlossen. Dabei 
wird der autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 

 Umspannwerkstandortvon vornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51a hierzu noch gar nicht 

 abgeschlossenist. Das ist schon planungsrechtlich 
 offenkundig unzulässig, da damit einZwangspunkt gesetzt 

wird, der bisher keine raumordnerische oder irgendwie sonst 
 geartetesachliche Grundlage hat. Es ist bemerkenswert, 

 dass die Raumordnungsbehörde es ohneweiteres 
hinzunehmen scheint, dass der private Vorhabenträger 

 rechtlich in keiner Weisebegründete Zwangspunkte setzt und 
 dadurch die gesamte Variantenprüfung verfälscht undim 

 Ergebnis unbrauchbar macht.Der D3-Korridor muss unter 
Ausschluss einer autobahnnahen Verlängerung des F-

 Korridorsan seinem nördlichen Ende westlich nach 
 Cloppenburg abknicken und geht deshalbin den 

Trassenvergleich des laufenden ROV 51b mit 60,9 km als 
 deutlich längste unddamit zugleich chancenlose 

Korridorvariante ein. Die ganz überwiegende Zahl der 
 Kriterienzur Variantenauswahl sind auch auf die 

 Streckenlänge bezogen. das gilt – wie sogleichzu zeigen sein 
wird, selbst für Kriterien, bei denen eigentlich die potentielle 

 Beeinträchtigungvon Schutzgebieten eine Rolle spielen 
müsste, dies auch ohne weiteres aus der 

 Konfliktkarteerkennbar ist, dann aber – offenbar sachwidrig 
 und im Widerspruch zur Konfliktdarstellung– doch wieder nur 

 auf die Trassenlänge abgestellt wird.Wie u.a. aus den 

Im Korridor F der Maßnahme 51a wurden insgesamt 18 Engstellen 
und nicht 38 identifiziert (in Maßnahme 51a Unterlage 6, Kapitel 
31). Davon liegen 9 Engstellen in dem Abschnitt, welcher mit der 
Autobahn bündelt. Weitere 9 Engstellen liegen in dem Bereich, der 
deckungsgleich mit dem Korridor C ist (vom UW Conneforde bis 

  ca. Litteler Fuhrenkamp).In Kapitel 6.3 des 
Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
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Erläuterungen zu den Beurteilungskriterien 
 (Erläuterungsbericht S. 80)hervorgeht, spielt die 

 Streckenlänge insb. in den Teilkriterien� „technische 
 Realisierbarkeit“,  � „Umweltverträglichkeit“ und� 

 „Raumverträglichkeit“jeweils für sich eine hervorgehobene 
Rolle und kumuliert dadurch zu dem am 

 höchstengewichteten Kriterium der Ableitung der 
Vorzugsvariante.

festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Ohne den Abzweig zum geplanten Umspannwerk Nutteln hätte 
 die KorridorvarianteD3 eine Länge von 47,2 km und wäre 

 damit die kürzeste Variante im Vergleich; beioptimierter 
Planung des Netzverknüpfungspunktes im Raum Merzen 

 könnte dieTrassenlänge sogar nochmals sinken (vgl. dazu 
 weiter unten). Solange die F-Korridorvarianteim ROV 51 a 

noch diskutiert wird, muss daher das ROV 51 b 
 ergänzendauch die (um den Abzweig nach Westen am 

 nördlichen Ende) kürzere Variante der KorridorvarianteD 3 
berücksichtigen. Sowohl in der Gesamtschau des Vorhabens 

 mit den Abschnitten51a und 51b wie auch bei isolierter 
Betrachtung des Abschnitts 51b sind die 

 Autobahnvariantenunter Berücksichtigung einer 
 Verschiebung des UW Merzen erneut undernsthaft zu prüfen.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 

Seite 586 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Cappeln (Oldenburg) vom 21.12.2017

gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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III. Fehlerhafte Abschnittsbildung / Willkürliche Teilung in 51a 
 und 51bGrundlage für die Hochspannungsleitung 

Conneforde – Cloppenburg – Merzen ist 
 dasBundesbedarfsplangesetz (BBPlG). Im 

Bundesbedarfsplan ist das Vorhaben als Nummer 
 6aufgelistet, im Netzentwicklungsplan der 

Übertragungsnetzbetreiber als Projekt 21 
 beziehungsweiseMaßnahme 51. Auch in den Planunterlagen 

 wird davon ausgegangen, dass essich um ein Vorhaben 
handelt. Eine Abschnittsbildung ist bei einem einheitlichen 

 Vorhabendann zulässig, wenn sie durch sachliche 
 Erwägungen gerechtfertigt ist, die AbschnittsbildungErgebnis 

einer gerechten Abwägung ist und dem Vorhaben im jeweils 
 anderenAbschnitt keine unüberwindbaren Hindernisse 

 entgegenstehen.Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
 Abschnittsbildung ist hier nicht ansatzweiseerkennbar. Den 

Unterlagen ist dazu nichts zu entnehmen. Weder findet sich 
 dort eineRechtsfertigung für die Abschnittsbildung, noch ist 

 eine Abwägung erkennbar. Eine denAnforderungen 
genügende - vgl. hierzu unten das Kapitel zur 
Variantendiskussion - 

 abschnittsübergreifendeGesamtbetrachtung fehlt ebenfalls, 
 was besonders beachtlich ist,weil das ArL eine 

gleichberechtigte Prüfung einer näher beschriebenen 
  Autobahntrassegefordert hatte.In der Konsequenz ist davon 

auszugehen, dass die Aufteilung in die Maßnahmen 51a 
 und51b sowie das zeitversetze ROV für beide Teilbereiche 

 willkürlich und damit rechtlichnicht zulässig ist. Es ist nicht 
ersichtlich, warum gerade im Bereich Nutteln bzw. der 

 GemeindeCappeln ein Schnittpunkt gesetzt wird. Es ist nicht 
 ersichtlich, warum nicht eineinheitliches ROV für das 

Gesamtvorhaben durchgeführt wird. Wenn es z.B. aus 
 Gründender Übersichtlichkeit zur Abschnittsbildung kommt, 

 dann darf dies nicht dazu missbrauchtwerden, willkürlich 
Zwangspunkte zu setzen. Genau das ist aber der Fall, wenn 

 sämtlicheVarianten (bis auf die bisher von der 
 Vorhabenträgerin nachdrücklich abgelehnte VarianteF der 

Maßnahme 51a) am von der Vorhabenträgerin so 
 bezeichneten UW-Standort „Nutteln“beginnen und am 

Die Gliederung des im Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 
bezeichneten Vorhabens in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente 
nicht dazu, Zwangspunkte zu setzen. Zum Zeitpunkt der Auslegung 
der Unterlagen für die Maßnahme 51a stand noch keine 
Vorzugsvariante für die Maßnahme 51b fest. Durch die ermittelte 
Vorzugsvariante der Maßnahme 51a konnte aber gewährleistet 
werden, dass keine Vorentscheidung für die Festlegung eines 
Korridors der weiterführenden Maßnahme 51b getroffen wurde. 
Jede Teilvariante der 51b kann entsprechend am Endpunkt der 
Vorzugsvariante 51a erreicht werden.
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Standort Merzen enden. Auch für den Standort Merzen, also 
 denEndpunkt, gibt es keine Diskussion und keine 

 Raumordnung (vgl. Erläuterungsbericht S.32). Obwohl dieses 
Umspannwerk komplett neu errichtet werden muss und obwohl 

 es darumgeht, die Verknüpfung mit einer im Raum Merzen in 
 West-Ost-Richtung verlaufenden380 kV-Trasse zu erreichen, 

wird so getan, als ob der Endpunkt exakt und fix sei. 
 Begründetwird das - soweit ersichtlich - nicht. Es ist zu 

 prüfen, ob es nicht z.B. im Hinblick aufdie Variante D3 
(immer in direkter Verknüpfung mit der Trasse F des 

 nördlichen Abschnitts)weiter östlich im Raum Merzen 
mögliche Standorte für den dortigen 

 Netzverknüpfungspunktzur Verfügung stehen, die 
 Konflikte/Nachteile dieser Variante entfallenlassen und sie 

zudem weiter verkürzen, z.B. östlich Hesepe. Der 
 Bundesgesetzgeber legtsich jedenfalls in der Regel nicht auf 

einen konkreten örtlichen Standort als 
 Netzverknüpfungspunktfest, sondern beschreibt einen Raum. 

 Es wird also sowohl für Nutteln als auchfür Merzen so getan, 
als würden dort örtliche Fixpunkte bestehen. Dies ist nicht so, 

 weshalbes an einer so gestalteten Abschnittsbildung an jeder 
 Grundlage fehlt.Ein sachlicher Grund für die Aufsplitterung in 

 die Maßnahmen 51a und 51b ist auch ausfolgenden Gründen 
nicht erkennbar: Die bestehende 220 kV Freileitung verläuft bis 

 Cloppenburg.Die Regelzone von Tennet verläuft 
 lt.https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/06/de.ht

 ml?cms_vhTab=2noch ca. weitere 38 km Richtung Merzen. 
Es liegt bisher nur eine Behauptung für den 

 gewähltenSchnittpunkt zwischen den Teilmaßnahmen 51a 
 und 51b vor. Diese liegt darin,dass im Grunde von 

vornherein - also ohne ausreichende Standortprüfung - 
 feststand, dassder sog. Standort „Nutteln“ einer der UW-

 Standorte sein soll. Deshalb musste faktisch jedeVariante 
des nördlichen Abschnitts dort enden und jede Variante des 

 südlichen Abschnittsdort beginnen. Ein sachlicher Grund ist 
 aber für die Zwangspunktwahl nicht erkennbar.Die 

unbegründete faktische Zwangspunktsetzung ist sowohl für 
 das bzw. die ROV und erstrecht später für ein 

Planfeststellungsverfahren rechtlich unzulässig, welches 
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 raumordnerischauf dem Ergebnis der ROV beruhen 
 würde.Durch die willkürliche Abschnittsbildung werden 

 relevante und möglicherweise vorzugswürdigeVarianten von 
vornherein und ohne erkennbaren sachlichen Grund einer 

 nachvollziehbarenBetrachtung und raumordnerischen 
 Bewertung entzogen. So heben Prof. Dr.Jarass und Prof. 

Brakelmann in ihrer beiliegenden Stellungnahme vom 
  28.11.2017, auf S.11 (Kap 2.1), hervor:Ursprünglich (NEP 

2024) verlief Maßnahme 51a von Conneforde bis 
 Umspannwerk Cloppenburg/Ost. Später wurde Nutteln als 

 möglicher Umspannwerksstandort näher untersuchtund 
deshalb Maßnahme 51a bis Umspannwerksalternative Nutteln 

 erweitert.Es ist ein Fehler der Variantenuntersuchung in den 
Unterlagen zum südlichen 380-

 kVLeitungsabschnittCloppenburg - Merzen, dass man die 
 beiden Umspannwerke auf dieMaßnahme 51a beschränkt 

 hat.Zusätzlich zu den bereits untersuchten 
 Umspannwerksalternativen Nutteln und Molbergensollten im 

Verfahren zum südlichen Leitungsabschnitt Cloppenburg - 
 Merzen weitere Standortesüdlich von Cloppenburg näher 

 untersucht werden. Z.B. erscheint auf den ersten BlickEssen 
 als Umspannwerksstandort gut geeignet:� Gemäß AVACON 

ist Essen ein sehr wichtiger Knotenpunkt für das 110-kV-
 Netz.1Essen liegt ausreichend weit von einem nördlich zu 

 errichtenden Umspannwerkentfernt und in der Nähe der 
 beiden Trassenkorridore A und B.2� Essen liegt auch relativ 

zentral zum zukünftigen Windenergieausbau südlich 
  vonCloppenburg.Auch die Umspannwerksalternative 

Nutteln liegt außerhalb des Trassenabschnitts 
 51a(Conneforde - Cloppenburg), sodass allein deshalb eine 

 Untersuchung von Essen und anderenStandorten entlang 
 des Abschnitts 51b nicht hätte entfallen dürfen.Der Fehler 

wird nicht dadurch behoben, dass man nun in den 
 Planunterlagen möglicheAlternativstandorte östlich und 

westlich von Cloppenburg unterstellt. Diese 
 Hilfsbetrachtungleidet unter mindestens zwei grundlegenden 

 Fehlern:(1) Zum einen fehlt es an einer echten 
 Standortalternativenprüfung als Grundlage fürdie 

 Annahmen.(2) Vor allem aber werden mögliche 
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 Standortalternativen des Umspannwerks Nuttelnnicht der 
Prüfung der Trassenalternativen im Raumordnungsverfahren 

 zugrunde gelegt.Letztgenannter grundlegender Fehler führt 
 zu einer grundlegend fehlerhaften Betrachtungder Varianten 

D, der autobahnbegleitenden Varianten. Bei der 
 Alternativenprüfung wirdfür die in den 

Raumordnungsunterlagen noch betrachtete Variante D3 
 durchgängig dieMehrlänge zum UW Nutteln zu Lasten der 

 Variante gewertet, während bei der rein verbalenund kurzen 
übergreifenden Gesamtbetrachtung im Erläuterungsbericht so 

 getan wird,als spiele die zusätzliche Länge von 13,7 km 
 keine Rolle. Die Unterlagen sind insoweitwidersprüchlich; es 

fehlt wegen der willkürlichen Abschnittsbildung an einer 
 gleichberechtigtenBetrachtung einer Gesamtvariante F/D3 

ohne Umweg über Nutteln o.ä..
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Insbesondere die willkürliche Abschnittsbildung in die 
 Maßnahmen 51a und 51b (vgl. dazunäher im Folgenden), die 

systematische Benachteiligung/Nichtdurchführung einer 
 denauch durch das ArL zur gleichberechtigten Untersuchung 

 geforderten durchgehenden Autobahntrasse(vgl. dazu 
ebenfalls im Folgenden) sowie die Art und Weise der 

 Durchführungdes Standortsuchverfahrens für die 
 Umspannwerke, die dortige Kriterienbildung unddie 

Begrenzung auf den Raum der Maßnahmen51a (vgl. hierzu 
 unsere Stellungnahme zumROV 51a vom 01.09.2017) sind 

aus Sicht der Gemeinde darauf ausgelegt, die bei 
 denVorhabenträgerinnen von Anfang an feststehende 

 Vorzugsvariante durchzusetzen. Diesdarf sich das ArL als 
neutrale Landesbehörde nach Auffassung der Gemeinde nicht 

 bietenlassen.

Der Trassenkorridor F entlang der Autobahn wurde im Rahmen der 
Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 51a in gleicher 
Tiefe untersucht wie die Trassenkorridore A, B und C. Für die  
Bewertung, die Ermittlung der potenziellen Auswirkungen, die 
Ermittlung der Konfliktschwerpunkte sowie für den 
Variantenvergleich wurden die identischen Kriterien angesetzt. Die 
Gliederung des im Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 
bezeichneten Vorhabens in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente 
nicht dazu, Zwangspunkte zu setzen. Zum Zeitpunkt der Auslegung 
der Unterlagen für die Maßnahme 51a stand noch keine 
Vorzugsvariante für die Maßnahme 51b fest. Durch die ermittelte 
Vorzugsvariante der Maßnahme 51a konnte aber  gewährleistet 
werden, dass keine Vorentscheidung für die Festlegung eines 
Korridors der weiterführenden Maßnahme 51b getroffen wurde. In 
Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Die 
UW-Suchräume wurden unter Berücksichtigung der 
Raumwiderstandskarten ermittelt, die für die Antragskonferenz des 
Projektes erstellt. Zusätzlich hätte eine Platzierung außerhalb des 
Lastschwerpunktes einen Mehraufwand bzw. eine Ertüchtigung 
und Ausbau des 110-kV-Netzes zur Folge, was weitere Eingriffe 
erfordert. Weitere UW-Suchräume im Bereich von Maßnahme 51b 
zu betrachten, drängt sich demnach nicht auf.
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Schon vor diesem Hintergrund sind die anderen, von der 
 Vorhabenträgerin betrachtetenörtlichen und technischen 

Varianten neu zu bewerten. Zudem gibt es – wie oben 
 dargestellt– bei der Betrachtung der Autobahnvariante D3 

 eine Reihe von Fehlern und teilweise einefehlende 
Nachvollziehbarkeit. Richtig ist, dass die C-Trasse mit zu 

 hohen Konflikten beladenund deshalb raumordnungsrechtlich 
 auszuscheiden ist. Weiterhin ist eine AutobahntrasseF/D3 

nur dann nicht nur diskutabel, sondern vorzugswürdig, wenn 
 sie durchgehendan der Autobahn verläuft und keinen Umweg 

 über Nutteln macht. Die rund 13 kmvon Nutteln zur Autobahn 
quer durch die Gemeinde Cappeln sind indiskutabel und 
kollidieren zudem mit den Erdgasbohrungen / Erdgaspipelines 

 sowie den im FNP planerischausgewiesenen und geplanten 
Windeignungsgebieten.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden im Frühjahr und 
Sommer 2016 bei den einzelnen Kommunen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne (FNP), 
Bebauungspläne (B-Pläne) sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen abgefragt. Die Ausweisungen der 
Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A im Kapitel 4.1 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
sowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 Raum- und 
Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 2B (Karte 
1.1 bis Karte 1.2) dargestellt. In den Unterlagen können nur die 
Bereiche berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen des 
Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch 
verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1). 
Anscheinend wird in der Stellungnahme Bezug genommen auf die 
Windenergie-Potenzialfläche Nr. 33.1 und 33.2. Diese Flächen 
wurden im Rahmen der B- und F-Plan Abfragen nicht übermittelt 
und konnten daher in den Unterlagen nicht berücksichtigt werden. 
Die Windenergieflächen 33.3 und teile von 33.4 wurden 
berücksichtigt, 33.5 war ebenfalls nicht in der Datenübermittlung 

  enthalten.Die TenneT befindet sich in engen Abstimmungen mit 
den Betreibern der Gasleitungen. Eine Führung der Freileitung 
außerhalb der 200m und 400m Puffer ist möglich und wird nicht 

 durch die vorhandene Gasinfrastruktur verhindert.Die in der 
Stellungnahme dargestellten Puffer der Sauergasleitung (400 m 
Schutzstreifen) gilt explizit für die Annäherung von Wohngebäuden 
und nicht für Freileitungen. Dieser Streifen steht demnach für eine 
Wohnbebauung nicht zur Verfügung und kann nicht bebaut 

  werden.Eine Kombination aus Den Varianten F (Maßnahme 
51a) sowie D3A (Maßnahme 51b) wurde bereits an anderer Stelle 
hinreichend beantwortet und wird daher an dieser Stelle nicht 
detailliert wiederholt. Auch bei einer Verkürzung des 
Trassenkorridors um 13,7 km bleiben die Konflikte entlang der 
Autobahn (sowohl in 51a und 51b) sowie der Konflikt mit dem 
Alfsee bestehen, sodass sich aus dieser Kombination kein Vorteil 
ergibt und die Kombination weiterhin deutlich nachteilig gegenüber 
der Vorzugsvariante C+A/B ist.
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- Auch wenn im Erläuterungsbericht zu 51b auf den S. 124 ff. 
suggeriert wird, dass es eine maßnahmenübergreifende 
Betrachtung gegeben habe, ist das tatsächlich nicht der Fall. 
Denn auf den genannten Seiten wird einfach behauptet, dass 
sich an der Nachteiligkeit der Autobahnvariante durch eine 
Kombination der Variante F der Maßnahme 51a und des Teils 
der Variante D3 der Maßnahme 51b, der an der BAB 1 beginnt 
(also der Wegfall einer Umspannanlage Nutteln und 
durchgehender Verlauf an der Autobahn), nichts ändere. Das 
ist falsch, denn in allen Belangen der UVS, der 
Raumverträglichkeitsuntersuchung und des Artenschutzes 
sowie der technischen Belange wird die Nachteiligkeit der 
Variante D3 immer insbesondere mit der größeren 
Trassenlänge und der dadurch bedingten größeren 
Rauminanspruchnahme begründet. Die Trasse D3 ohne den 
Abschnitt Nuttel-BAB1 ist aber sogar kürzer als die 
Vorzugstrasse A/B (47,2 km gegenüber 47,5 km, vgl. S. 131 f. 
des Erläuterungsberichts) und auch insgesamt wäre die vorg. 
Kombination der Trassen F/D3 kürzer als die 
Vorzugsgesamtvariante der Vorhabenträgerinnen (122,2 km 
gegenüber 122,3 km, vgl. S. 131 f. des Erläuterungsberichts).

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

- Willkürlich und deshalb fehlerhaft ist es auch nach wie vor, 
den Suchprozess für Umspann-/Konverterstandorte nur auf 
den Bereich der Maßnahme 51a zu beschränken.

Unter Berücksichtigung der Raumwiderstandskarten, die für die 
Antragskonferenz des Projektes erstellt wurden ergibt sich, dass 
weitere Suchräume entlang der 110 kV Bestandsleitung im 
Bereich  von Essen (Korridor A/B) oder nordwestlich von 
Quakenbrück (Korridor C) nur in Bereiche mit mittlerem und hohem 
Raumwiderstand vorliegen, der UW-Suchraum Nutteln jedoch auf 
gesamter Fläche einen geringen Raumwiderstand aufweist. 
Zusätzlich hätte eine Platzierung außerhalb des 
Lastschwerpunktes einen Mehraufwand bzw. eine Ertüchtigung 
und Ausbau des 110-kV-Netzes zur Folge, was weitere Eingriffe 
erfordert. Weitere UW-Suchräume im Bereich von Maßnahme 51b 
zu betrachten, drängt sich demnach nicht auf.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

- Die Variante D3 kommt aus Sicht der Gemeinde Cappeln nur 
in Betracht in direkter Kombination mit der Variante F der 
Maßnahme 51a, also als durchgehen-de Autobahnvariante 
und unter Wegfall des 13,7 km langen Teilstücks von Nutteln 
bis zur BAB 1. Denn eine Führung der Trasse im Abschnitt 51a 
von der nördlichen Mitte der Gemeinde Cappeln zunächst in 
deren äußersten Westen (Nutteln) um dann in der Maßnahme 
51b die Gemeinde über 13,7 km wiederum in den äußersten 
Osten (Autobahn) zu queren, wäre planerischer Unfug und 
würde in der Tat zu nicht rechtfertigbaren - da überflüssigen - 
Eingriffen in die Planungs- und Gestaltungshoheit der 
Gemeinde, in Natur- und Landschaft und in das Eigentum 
Dritter führen.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 

Seite 596 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Cappeln (Oldenburg) vom 21.12.2017

gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

- Kurz: Die Gemeinde Cappeln hält die Autobahnvariante 
raumordnerisch nach wie vor für die beste, denn hier kommt es 
großflächig zu einer Bündelung linienhafter Infrastruktur, 
während die Gemeinde Cappeln bei der Vorzugstrasse der 
Vorhabenträgerinnen völlig neu und in Freileitungshinsicht 
durch unvorbelastete Räume zerschnitten wird. Letzteres gilt 
insgesamt für die Vorzugstrasse A/B, bei der es - im 
Gegensatz zur Autobahntrasse F/D3 - nur eine marginale 
Bündelung im südlichen Teil gibt. Eine Vorzugswürdigkeit der 
Autobahntrasse ist aber nur bei einer direkten Verknüpfung der 
F und der D3-Trasse an der Autobahn, ohne Umweg über 
Nutteln, gegeben.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

c) Wiederaufnahme der Untersuchung der Trassen 
 D1/D2Aus dem zuvor ausgeführten folgt, dass die Varianten 

 D1/D2 vorschnell und auf Basissachwidriger Gründe - 
nämlich der Annahme eines südlichen Zwangspunktes - 

 ausgeschiedenwurden. Eine örtliche Initiative bringt es auf 
 den Punkt wie folgt:„Wir fordern deshalb die vergleichende 

Untersuchung der vorzeitig 
 ausgeschiedenenTrassenvarianten D1 und D2 als Alternative 

 zu A/B ( siehe hierzu unser Schreibenvom 25.07.2016 mit 
der gleichen Forderung in der 

 Raumwiderstandsanalysedieser 380 kV-Leitung) und 
 begründen dieses wie folgt:Die im ersten Planungsstadium 

 untersuchten Trassenvarianten D1 und D2 begleitendie BAB 
A1 von Cloppenburg nach Süden bis zur Kreuzung mit der 

 bestehenden 380kV-Freileitung von Wehrendorf nach 
 Hanekenfähr, um dieser dann bis Merzen zufolgen. Diese 

beiden Alternativen wurden aber schon in der 
 Voruntersuchung ausder Betrachtung herausgenommen, 

 was wir für eine krasse Fehlentscheidung halten.Denn nur 
diese Varianten haben den Vorteil, die wichtigen 

 Planungsgrundsätze- der Meidung der Querung 
 unzerschnittener Freiräume und- dem Bündelungsgebot mit 

 anderer linearer Infrastrukturnicht massiv zu verletzen, wie es 
bei den jetzt untersuchten Trassen der Fall ist. 

 Außerdemwurden die Varianten D1 und D2, übrigens auch 
 die Variante D3, schon inder Voruntersuchung aus dem 

Verfahren aufgrund des erheblichen Widerstandes 
 derautobahnnahen Gemeinden herausgenommen. Die 

 Variante D3 wurde aufgrund desWiderstandes der anderen 
Seite dann wieder in den Untersuchungsrahmen 

 aufgenommen.Ende 2015 kam dann die Erweiterung des 
 BBPlG’es auf die Pilotprojekte im Freileitungsbereichfür 

Drehstrom-Höchstspannung und erlaubte unter bestimmten 
 Voraussetzungeneine abschnittsweise Erdverkabelung, um 

 die Akzeptanz in der Bevölkerungzu erhöhen. Unter dieser 
 neuen Randbedingung wurden die Varianten D1 undD2 nicht 

mehr untersucht. Wir sind aber durch eigene Betrachtungen zu 
 der Überzeugunggekommen, daß unüberwindlich 

 erscheinende Hindernisse entlang der Autobahnund der 

Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehenden linearen Infrastruktur (BAB 1) zu berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 
wie die Korridore A, B, und C. Entlang der Korridore D1 und D2 der 
BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m-Puffer insb. gem. 
LROP). Die Variante D1 verfügt z. B. über 6,5 km, die Variante D2 
über 2,1 km an Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der 
Korridormittelachse. Alle anderen Korridore A, B, C und D3 weisen 
hingegen keinerlei entsprechende Überlagerungsflächen (400 m 
Puffer) auf. Der 400 m-Abstand hat hierbei aufgrund der 
raumordnerischen Zielqualität im Vergleich zu den Grundsätzen 
der Raumordnung zur Bündelung und zum 200 m-Abstand im 
Außenbereich eine deutlich herausgehobene Bedeutung. Die 
Planung ist daher stark dadurch geleitet, einen Konflikt mit dieser 

 Zielfestlegung von vornherein zu vermeiden. Aufgrund der  
Unvereinbarkeit der Varianten D1 und D2 mit dem als bindend 
geltenden Ziel der Raumordnung wurde diese beiden Varianten 
bereits im Vorfeld abgeschichtet. In einem Schreiben vom 15. 11. 
2015, das sich auf die zwischenzeitlich eingegangenen 
Stellungnahmen bezieht, begründet das ArL W-E die Abschichtung 
der Varianten D1 und D2 wie folgt: "Insbesondere wegen der zu 
erwartenden Annäherungen an Wohngebäude im Innenbereich 
werden die Varianten D1 und D2 im Vergleich zu den übrigen für 
eine vertiefte Untersuchung vorgesehenen Trassenkorridoren, 
auch zu Variante D3, bereits auf Grundlage einer Grobbetrachtung 
als konfliktreicher eingeschätzt, so dass diese Varianten D1 und D2 
für eine vertiefte Betrachtung ausgeschlossen werden. Die 
weiteren oben genannten und in die Erwägungen eingestellten 
Argumente führen zu keiner anderen Entscheidung. Dieses hatte 
zur Folge, dass den Übertragungsnetzbetreibern mit der 
Festlegung des Untersuchungsrahmens keine vertiefte Betrachtung 
der Varianten D1 und D2 in den Antragsunterlagen aufgegeben 
wurde. An dieser Entscheidung wird festgehalten." Der im selben 
Schreiben formulierten Auflage, dass die Betrachtung der 
Varianten D 1 und D 2 in den Unterlagen zum 
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bestehenden Freileitung durch moderne Verlegetechniken und 
 Erdkabelabschnitteüberwunden werden können. Die 

 Autobahn hat zu beiden Seiten einen40 m breiten 
Schutzstreifen, der nicht bebaut werden darf. Dort können 

 Erdkabelsträngeihren Platz finden. Moderne und präzise 
 Bohrtechniken erlauben die Unterquerungkritischer Stellen 

 (siehe hierzu das neue Bohrverfahren E-Power-Technikder 
 Fa. Herrenknecht).[Anmerkung des Unterzeichners: Genauso 

 kommen die Powertubes und das AGSVerfahrenin Betracht, 
vergleiche zu beidem das Kapitel unten zu den technischen 

 Aspekten;alle Verfahren haben gemeinsam, dass sie auch im 
 engen Raum umgesetzt werdenkönnen und so das - ohnehin 

örtlich nicht plausibel nachgewiesene - angebliche 40-Meter-
 

 Engstellenproblem gelöst werden könnte.]Dieses Argument 
kann nicht durch den Hinweis entkräftet werden, daß D1 und 

 D2über eine längere Strecke deckungsgleich mit D3 
verlaufen. Die schlechte Einstufung von D3 in der 
vergleichenden Bewertung mit A/B und C resultiert unter 

 anderem daraus,daß keine Engstelle mit einem Erdkabel 
 geplant wurde. Die deutlich größereLeitungslänge der 

Autobahntrassen wird kompensiert durch die Einhaltung 
 derwichtigen, oben erwähnten Planungsgrundsätze. Hinzu 

 kommt, daß durch die engeBesiedlung des Artlandes und der 
 angrenzenden Regionen häufige Abweichungenvon der 

geraden Linie notwendig sind, während eine konsequente 
 Begleitung vonAutobahn und vorhandener 

Höchstspannungsleitung einen sehr geraden 
 Leitungsverlauf– auch ein Planungsgrundsatz - 

 gewährleistet. Mit anderen Worten, dasVermeiden der 
Querung eines alten Kulturlandes – gem. 

 Raumordnungsgesetz § 2,Abs. 2 ist die weitere 
Zerschneidung der freien Landschaft …… zu vermeiden. Abs. 

 5Kulturlandschaften sind zu erhalten. - durch eine 
 Höchstspannungs-Freileitung undder Schutz von Mensch 

und Natur muß einen Umweg und die Überwindung 
 einigerHindernisse wert sein, zumal heutzutage die 

 technischen Möglichkeiten dazu zurVerfügung stehen. Wir 
sind deshalb der Meinung, daß die Trassenvarianten D1 

Raumordnungsverfahren fortgesetzt werden soll (allerdings in 
reduzierter Tiefenschärfe), wird mit dem Kap. 4.7 
"Ausschlussgründe für nicht untersuchte Korridorvarianten" des 
Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) nachgekommen. Im Ergebnis 
wird im Kap. 4.7.6 der Unterlage 1A festgestellt: "Wie dargestellt 
sprechen erhebliche Nachteile gegen die Varianten D1 und D2, 
insbesondere in Gestalt des Verstoßes gegen Zielfestlegungen des 
LROP. Da die Variante D3 insoweit eindeutig vorteilhafter ist, 
wurden die Varianten D1 und D2 bereits auf dieser Prüfungsebene 
hinter die Variante D3 zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung 
im anstehenden Raumordnungsverfahren ist somit nicht 

  veranlasst."Hinsichtlich der geforderten Teilerdverkabelung ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei dem vorliegenden Projekt um 
die Realisierung einer 380 kV-Leitung in der Standardbauweise 
Freileitung handelt; eine Erdverkabelung ist nur in Teilabschnitten 
möglich. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die 
geplante 380-kV-Leitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in Unterlage 7, Kap. 0.1 
ausführlich dargelegt. Im Rahmen der Engstellenprüfung wurden 
die Voraussetzungen der Teilerdverkabelung für alle in den 
Korridoren A, B, C und D3 vorhandenen Engstellen gleichermaßen 
geprüft.  Im Ergebnis wurde festgestellt, dass bei keiner der acht im 
Korridor D3 vorhandenen Enstellen die Voraussetzungen für eine 

  Teilerdverkabelung gegeben sind (vgl. Unterlage 7). Die 
Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
technischen Parameter erfolgt im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren. Voraussetzung für den Einsatz neuer 
Techniken ist der rechtzeitige Nachweis entsprechender Eignung 
und eine erfolgreiche Präqualifizierung. Es können nur 
Technologien eingesetzt werden, die in der 
Höchstspannungsebene marktreif und Stand der Technik sind.
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 undD2 eine zu untersuchende Alternative 
 darstellen.“Ergänzend: Wir halten in diesem Zusammenhang 

 auch die Vorgehensweise für problematisch,nach dem LROP-
Ziel zwar (angeblich) bei < 400 m Annäherungen an 

 WohngebieteErdverkabelungen bereits in die 
 Korridorgrobprüfung einzubeziehen, letzteres hinsichtlichdes 

Grundsatz der Verkabelung bei Annäherungen < 200 m an 
 Wohnnutzungen im Außenbereichnicht zu tun und 

stattdessen hierin Gründe für den Variantenausschluss schon 
 aufder Grobebene zu sehen. Es handelt sich in beiden Fällen 

 um Vorgaben der Raumordnung,also gehören sie in die 
Betrachtungen eines ROV. Zudem sind die Unterlagen 

 widersprüchlich,wenn sie einerseits auf Grobebene Varianten 
 wegen LROP-Annäherungen ausscheiden,andererseits aber 

in der detaillierteren Prüfung doch wieder zu 
 Erdkabelabschnittenwegen derartiger LROP-Annäherungen 

kommen.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Wir halten die durchgehende Autobahntrasse demnach 
 jedenfalls im Falle einer ernsthaftenKonfliktminimierung nach 

wie vor für am Raumverträglichsten.

 Die Hinweise wurden zu Kenntnis genommen.In Kapitel 6.3 des 
Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im an-deren Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
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Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.

neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

� Der angebliche Konfliktbereich Flugplatz Ahlhorn ist ohne 
 weiteres zu lösen,entweder, indem die Trasse dort etwas 

westwärts optimiert wird (bei 51a fehlte an der Autobahn ja 
jede Trassenoptimierung) oder durch Teilverkabelung; 

 mehreresolche planen die Vorhabenträgerinnen bei ihrer 
Vorzugsvariante ja auch.

Im Bereich des Flugplatzes Ahlhorn liegen keine Voraussetzungen 
zum Einsatz einer Teilerdverkabelung entsprechend §4 BBPlG vor. 
Weicht man im Bereich des Flugplatzes vom Verlauf an der 
Autobahn ab, wird die Bündelung aufgelöst. Folglich kommt der 
positive Effekt der Infrastrukturbündelung auf dem entsprechenden 
Abschnitt nicht zum Tragen.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Weiterhin weisen Prof. Brakelmann / Jarass in ihrer 
 Stellungnahme zutreffend auf eineweitere Variante hin, die 

einerseits im Nordteil 51a weitgehend die Vorzugstrasse 
 nutzt,aber dann z.B. im Bereich des untersuchten UW-

 Standorts Varrelbusch zur dort nur wenigweiter westlich 
verlaufenden Variante A wechselt. Auch mit dieser Variante 

 könnte jedenfallseine mittige Zerschneidung der Gemeinde 
 Cappeln mit den daraus folgenden, obengeschilderten nicht 

vertretbaren Einschränkungen der Planungs- und 
  Gestaltungshoheitvermieden werden.Sie könnte im 

Abschnitt 51b sogar problemlos mit der dortigen Vorzugstrasse 
 A/Bder Vorhabenträgerinnen kombiniert werden. Ob dann 

 noch Nutteln als UW-Standortgebraucht würde oder ob es 
Alternativen gibt, die zu einer noch kürzeren 

 Gesamtlängeführen (was naheliegend ist), wäre zu 
 untersuchen.Diese örtliche Variante käme aus Sicht der 

 Gemeinde Cappeln dann in Betracht, wenn diedurchgehende 
Variante F/D3 tatsächlich und aus nachvollziehbaren Gründen 

 (also nichtauf Basis der bisherigen Unterlagen) 
auszuschließen wäre. Diese Variante beschreiben 

  dieGutachter in der Anlage wie folgt [hier ein Auszug]:„Die 
vorgeschlagene Vorzugsvariante verläuft sehr beengt östlich 

 von Cloppenburgund dann weiter in mehreren Windungen 
 quer durch Cappeln zum geplanten Umspannwerkin 

 Nutteln.Besser als die jetzt vorgeschlagene Vorzugsvariante 
 wäre sicher eine Leitungsführungwestlich von 

Cloppenburg11: Man könnte die derzeitige Vorzugsvariante C 
 bisnördlich von Cloppenburg beibehalten und im Raum 

 Garrel auf Trasse A übergehen,dann weiter östlich von 
 Molbergen und weiter nach Süden unter Mitnahme der neuzu 

bauenden 110-kV-Leitung Raum Cloppenburg/Südwest – 
 Raum Essen. Das Umspannwerkkönnte man dann in 

 Molbergen, Nutteln oder Essen bauen. Durch einederartige 
Querverbindung könnten auch die in den 

 Raumordnungsunterlagen genanntenEngstellen12 Nr. 18, 19 
und 20 von Variante C umgangen werden, 

 andererseitsmüsste dann für die Engstelle 7 eine Lösung 
  gefunden werden.[…]In den ROV-Unterlagen wird eine 

 Querverbindung von Korridor A zum Korridor Cnördlich von 

Im Rahmen des Erörterungstermins zu 51a wurde dieser 
Sachverhalt diskutiert; in der Landesplanerischen Feststellung zum 
Verfahren der Maßnahme 51a (S. 23f)  wurde diese Variante 
ebenfalls mit folgendem Ergebnis aufgegriffen: Der 
Verkehrslandeplatz Varrelbusch/Cloppenburg inkl. der auch im 
RROP des Landkreis Cloppenburg festgelegten Platzrunde, ist von 
Masten freizuhalten, sodass eine Leitungsführung in diesem 
Bereich ausgeschlossen ist. Bei der Einhaltung der Abstände zum 
Verkehrslandeplatz würde die Leitung die geschlossene Bebauung 
der Gemeinde Garrel berühren, was nicht mit den Zielen der 
Raumordnung (400m Abstand  zu Wohngebäuden im 
Innenbereich) vereinbar ist. Bei einer weiter südlichen Führung der 
vorgeschlagenen Ost-West-Spange der Gemeinde Cappeln 
außerhalb des Freihaltebereichs des Verkehrslandeplatzes würde 
das Waldgebiet "Bührener Tannen" gequert. Dieses Gebiet ist im 
RROP Landkreis Cloppenburg als Vorranggebiet für ruhige 
Erholung, Vorsorgegebiet Forstwirtschaft, Vorsorgegebiet Natur 
und Landschaft (Teilbereich "Vorranggebiet Natur und Landschaft 
sowie Vorranggebiet Biotopverbund gemäß LROP) dargestellt. 
Zusätzlich wäre ein Waldeinschlag auf mehr als 1.000m 
erforderlich; der Waldbereich wird als Naherholungsgebiet der 
Stadt Cloppenburg frequentiert. Neben der naturnahen 
Stillgewässer und Sümpfe und der Berührung von Bebauung würde 
eine Freileitungsführung das westliche Umfeld der Thülsfelder 
Talsperre berühren. Die Talsperre sowie die umliegenden, 
abgeernteten Felder werden von Großvögeln zur Nahrungssuche 
angeflogen, eine Freileitung würde ein Kollisionsrisiko mit sich 
bringen. Aus den zuvor genannten Gründen wird deshalb die von 
der Gemeinde Cappeln vorgeschlagene Querverbindung zwischen 
Korridor C und A von der Behörde nicht in Erwägung gestellt.
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Garrel als Teil des Korridors B gezeigt.13 Dieser Korridor 
 wurde offensichtlichnäher auf Raumverträglichkeit 

 untersucht.14“Wir meinen aber eine Verbindung südlich von 
Garrel, welche zu einer verkürzten und 

  optimiertenLeitungsführung beitragen würde:Wir 
 beantragen,dass auch diese Lösung näher untersucht wird; 

 jedenfalls dann, wenn sich die Vorhabenträgerinweiterhin 
einer durchgehenden Trasse F/D3 verweigern sollte.

neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Das Problem könnte nur mit einer anderen örtlichen Alternative 
(Autobahntrasse F, dort direkter Übergang zu D3 oder einer 

 Westvariante, die weiter unten noch näher beschriebenwird) 
gelöst werden oder - wenn es entgegen der hiesigen 

 Auffassung nicht zu eineranderen örtlichen Variante kommt - 
 mit einer Erdverkabelung; letztere verweigert Tennetaber 

bisher in diesem Bereich aus nicht nachvollziehbaren Gründen 
 und trotz der bereitsvon Tennet festgestellten und noch stark 

 unterschätzen Querbarrieren von mehreren kmLänge (s. 
oben abgedruckte Tabelle aus der UVS).

  Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Die gesetzlichen 
Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die geplante 
380‐kV‐Leitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen werden in § 4 

 BBPlG umrissen und sind inUnterlage 7, Kap. 0.1 ausführlich 
dargelegt. Eine Ausführung als Erdkabel ist daher nur bei Vorliegen 
der Ausnahmetatbestände möglich. Diese Voraussetzungen sind 

  im Bereich der Gemeinde Cappeln nicht erfüllt.In den 
genannten Konfliktbereichen gilt es im Rahmen der 
weiterführenden Planungen die örtlichen Gegebenheiten genauer 
zu betrachten und möglichst konfliktarm zu realisieren. Das 
geschieht durch die Feintrassierung mit den genauen Standorten 
der Masten, der KÜA und der Umspannwerke. Auf dieser 
Grundlage lassen sich zum einen die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope ermitteln als auch Vermeidungs‐ und 
Verminderungsmaßnahmen festlegen.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

- Die Gemeinde Cappeln hält die von ihr im Rahmen des ROV 
51a im Einzelnen erläuterte Variante einer Kombination der 
51a-Vorzugstrasse C mit dem Über-schwenken auf die Trasse 
A im Raum nördlich von Cloppenburg, was zu einer westlichen 
Umgehung von Cloppenburg führen würde, nach wie vor für 
geeignet, sofern sich die durchgehende Autobahnvariante 
nicht umsetzen lassen sollte. Die neu zu bauenden 110-kV-
Leitung Raum Cloppenburg/Südwest – Raum Essen könnte 
hierbei mitgeführt werden. In diesem Fall wäre eine 
Kombination mit der Vorzugstrasse A/B der Maßnahme 51b 
unproblematisch möglich, wobei allerdings zu untersuchen 
wäre, ob es diesem Fall tatsächlich eines 
Umspannwerkstandortes Nutteln und des damit verbundenen 
Umweges bedürfte oder ob es hierfür nicht z.B. im Raum 
Essen eine Möglichkeit gäbe.

Im Rahmen des Erörterungstermins zu 51a wurde dieser 
Sachverhalt diskutiert; in der Landesplanerischen Feststellung zum 
Verfahren der Maßnahme 51a (S. 23f)  wurde diese Variante 
ebenfalls mit folgendem Ergebnis aufgegriffen: Der 
Verkehrslandeplatz Varrelbusch/Cloppenburg inkl. der auch im 
RROP des Landkreis Cloppenburg festgelegten Platzrunde, ist von 
Masten freizuhalten, sodass eine Leitungsführung in diesem 
Bereich ausgeschlossen ist. Bei der Einhaltung der Abstände zum 
Verkehrslandeplatz würde die Leitung die geschlossene Bebauung 
der Gemeinde Garrel berühren, was nicht mit den Zielen der 
Raumordnung (400m Abstand  zu Wohngebäuden im 
Innenbereich) vereinbar ist. Bei einer weiter südlichen Führung der 
vorgeschlagenen Ost-West-Spange der Gemeinde Cappeln 
außerhalb des Freihaltebereichs des Verkehrslandeplatzes würde 
das Waldgebiet "Bührener Tannen" gequert. Dieses Gebiet ist im 
RROP Landkreis Cloppenburg als Vorranggebiet für ruhige 
Erholung, Vorsorgegebiet Forstwirtschaft, Vorsorgegebiet Natur 
und Landschaft (Teilbereich "Vorranggebiet Natur und Landschaft 
sowie Vorranggebiet Biotopverbund gemäß LROP) dargestellt. 
Zusätzlich wäre ein Waldeinschlag auf mehr als 1.000m 
erforderlich; der Waldbereich wird als Naherholungsgebiet der 
Stadt Cloppenburg frequentiert. Neben der naturnahen 
Stillgewässer und Sümpfe und der Berührung von Bebauung würde 
eine Freileitungsführung das westliche Umfeld der Thülsfelder 
Talsperre berühren. Die Talsperre sowie die umliegenden, 
abgeernteten Felder werden von Großvögeln zur Nahrungssuche 
angeflogen, eine Freileitung würde ein Kollisionsrisiko mit sich 
bringen. Aus den zuvor genannten Gründen wird deshalb die von 
der Gemeinde Cappeln vorgeschlagene Querverbindung zwischen 
Korridor C und A von der Behörde nicht in Erwägung gestellt.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Ohne den Abzweig zum geplanten Umspannwerk Nutteln hätte 
 die KorridorvarianteD3 eine Länge von 47,2 km und wäre 

 damit die kürzeste Variante im Vergleich; beioptimierter 
Planung des Netzverknüpfungspunktes im Raum Merzen 

 könnte dieTrassenlänge sogar nochmals sinken (vgl. dazu 
 weiter unten). Solange die F-Korridorvarianteim ROV 51 a 

noch diskutiert wird, muss daher das ROV 51 b 
 ergänzendauch die (um den Abzweig nach Westen am 

 nördlichen Ende) kürzere Variante der KorridorvarianteD 3 
berücksichtigen. Sowohl in der Gesamtschau des Vorhabens 

 mit den Abschnitten51a und 51b wie auch bei isolierter 
Betrachtung des Abschnitts 51b sind die 

 Autobahnvariantenunter Berücksichtigung einer 
 Verschiebung des UW Merzen erneut undernsthaft zu prüfen.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im an-deren Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutz-gut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Teilerdverkabelung 2. Bereits erkannte aber nicht ausreichend berücksichtigte 
Konflikte und Querbarrieren sowie Querung von 

 SiedlungspuffernDie UVS (Karte 10) sieht im Bereich 
Cappeln zu Recht (aber nicht vollständig) gleich eine ganze 
Reihe von Konfliktpunkten, die sich als Querbarrieren der 

 Vorzugstrasse darstellen: ...Die gefunden Konflikte werden in 
der UVS-Tabelle 122 (S. 243 ff. des UVS Berichts) erläutert. 
Das Schutzgut Mensch spielt dabei eine erhebliche Rolle, weil 
nicht „nur“ wichtige Naherholungsräume zerschnitten und 
zerstört werden, sondern weil auch der Abstand von 200 m zu 
etlichen Wohnnutzungen im Außenbereich offenbar nicht 
eingehalten wer-den kann (Hervorhebungen durch den 

 Unterzeichner): (s. Hinweise zur Bearbeitung)Es irritiert, dass 
von Querriegeln von „mindestens“ 1,4 km Länge gesprochen 

 wird, bzw.vom Vorliegen eines „definitiven“ Querriegels. Das 
 bedeutet nichts anderes, dass sich dieBetroffenheit als sogar 

nochmals deutlich größer erweisen kann. Dieses Vorgehen 
 derVorhabenträgerin halten wir nicht für zweckmäßig. Hier 

 scheint eine Minimalabschätzunggetroffen worden zu sein, 
jedenfalls für die sog. Vorzugstrasse. Es wäre im Hinblick 

 aufeine Vergleichbarkeit durchgehend der Worst-Case oder 
 aber zumindest eine klar realistischeAbschätzung 

 erforderlich gewesen. Da dies nicht erkennbar ist,wird 
beantragt, der Vorhabenträgerin aufzugeben, eine worst-case 

 Abschätzung derKonfliktbereiche abzugeben, insbesondere 
 auch im Hinblick auf die Verletzung vonSiedlungspuffern; 

denn letzteres ist unmittelbar von Bedeutung für die Frage, 
 woErdkabel eingesetzt werden können und somit für den 

 Verlauf und das Ergebnis desROV hoch relevant.

In den genannten Konfliktbereichen gilt es im Rahmen der 
weiterführenden Planungen die örtlichen Gegebenheiten genauer 
zu betrachten und möglichst konfliktarm zu realisieren. Das 
geschieht durch die Feintrassierung mit den genauen Standorten 
der Masten, der KÜA und der Umspannwerke. Auf dieser 
Grundlage lassen sich zum einen die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope ermitteln als auch Vermeidungs‐ und 
Verminderungsmaßnahmen festlegen.
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Teilerdverkabelung Wie dicht sich die Besiedlung im von der sog. „Vorzugstrasse“ 
 betroffenen Raum der GemeindeCappeln darstellt, lässt sich 

 auch der Karte 1 der UVS entnehmen: ...Deutlich gelb sind 
die 400 m Siedlungspuffer zu Wohngebieten zu erkennen, 

 hellgelb sinddie 200 m Puffer zu Wohnnutzungen im 
 Außenbereich. Es ergibt sich aus hiesiger Sichtklar, dass es 

nicht möglich sein wird, eine konkrete Trassenlinie zu finden, 
 die nicht in die200 m Pufferzonen eingreifen wird. Zum Teil 

 ist das offensichtlich, weil sich die hellgelbenFlächen 
praktisch durchgehend quer zum Leitungskorridor befinden. 

 Tatsächlich werdenaber noch mehr geschützte 
 Siedlungspuffer betroffen sein. Denn es wird bei weitemnicht 

immer die „Ideallinie“ zwischen den Siedlungspuffern (sofern 
 es überhaupt relevanteLücken gibt) genutzt werden können. 

 Dies wird teils aus technischen Gründen nicht gehen,teils 
aber auch wegen konkurrierender anderer Raumkonflikte, wie 

 z.B. Schutzgebieten,Biotopen, Vogelvorkommen, 
Waldflächen, anderer Infrastruktureinrichtungen 

 (u.a.Gaspipelines, zu den wegen Korrorsionsgefahren 
erheblich Abstand zu halten ist, 

 Windkraftanlagen,Landplätze, etc.). Insbesondere im Hinblick 
 auf die Betrachtung des Einsatzesvon (weiteren) 

Teilverkabelungen ist also die o.g. worst-case Betrachtung des 
 Eingriffsin Siedlungspuffer notwendig. Zudem ist nicht 

 erkennbar und nicht nachvollziehbar, warumdie 
Vorhabenträgerin z.B. die Bereiche östlich des geplanten 

 Umspannwerks Nuttelnund Wißmühlen/Bokel trotz der 
grundsätzlich erkannten Konflikte nicht als Engstelle definiert 
hat; denn hier wird ohne Verletzung des 200 m 

 Restriktionsbereichs u.E. kein Durchkommensein.

In den genannten Bereichen ist die Führung der Leitung außerhalb 
der 200m und 400m Puffer möglich, es müssen keine sog. 
Engstellen gequert werden. Die TenneT befindet sich bereits in 
enger Abstimmung mit den Betreibern der Gasleitungen um 
entsprechende technische Hemmnisse frühzeitig berücksichtigen 
zu können. Aktuell liegen keine Hinweise vor, dass es hier zur 
Notwendigkeit von Pufferunterschreitungen aufgrund des 
genannten Sachverhaltes kommt.
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Teilerdverkabelung Das Wort „Sauergas“ scheint in den ROV-Unterlagen nicht 
 aufzutauchen. Unter demStichwort „Erdgas“ findet man in der 

UVS für den Bereich der Gemeinde Cappeln 
 nurBehauptungen dergestalt, dass bestehende 

 Erdgasgewinnungsstätten die Erholungsfunktion/ das 
Landschaftsbild beeinträchtigen könnten (UVS S. 147). Eine 

 Auseinandersetzung mitden anderen Folgen der 
Erdgasgewinnung für die Gemeinde Cappeln gibt es im 

 Rahmender UVS offenbar nicht. Das ist fehlerhaft, denn dann 
 würde sich zeigen, dass weitere undzusätzliche Restriktionen 

durch neue linienhafte Infrastruktur, wie sie die 
 Vorhabenträger/innen planen, vor dem Hintergrund der 

 Planungs- und Gestaltungshoheit der GemeindeCappeln 
nicht mehr zumutbar sind. Auch in der 

 Raumverträglichkeitsuntersuchung findetfaktisch keine 
Auseinandersetzung mit der örtlichen Erdgasgewinnung statt. 

 So heißt eszwar nach der Legende z.B. der 1. Karte der 
 Raumordnungsbelange, dass Erdgasleitungenin gelblicher 

Farbe eingezeichnet seien. Im hier maßgeblich betroffenen 
  Bereich sieht dasnach dieser Karte so aus: ...Wenn die 

gelben Linien Erdgasleitungen darstellen sollen, was nicht so 
 ganz klar ist, dannzeigt sich z.B., dass gerade im Bereich 

 südlich von Sevelten derartige Pipelines genau zwischenden 
wenigen 200 m Siedlungspuffern verlaufen; der dortige Bereich 

 damit wohl fürdie Freileitung weitgehend gesperrt wäre und 
 letztere in den landesplanerischen Siedlungspuffergeplant 

werden müsste, was die Gemeinde Cappeln jedenfalls für 
 eineFreileitung mit allem Nachdruck ablehnt. Mit den 

 Konsequenzen der Erdgaspipelinesfür das Vorhaben 
befassen sich die Unterlagen u.E. fehlerhaft nicht konkret. Da 

 hiereine ganze Reihe Wohnhäuser betroffen sind, wäre eine 
 Engstellenbetrachtung und Erdverkabelungangezeigt.

Im Rahmen des ROV wurden die Erdleitungen gem. ROK 
berücksichtigt. Spezifische Schutzabstände zu den jeweiligen 
Leitungen sind im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren mit 
den Leitungseigentümern zu klären. Laut Stellungnahme der Firma 
Exxon Mobil sind zwischen Rohrleitungsachse und Mast ein 
Mindestabstand von 10 Metern einzuhalten, zu den Süß- und 
Sauergasförderplätzen die 1,1-fache Höhe der Masten. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird geprüft, ob die Freileitung so 
mit den Erdgasleitungen gebündelt werden kann, dass die 
Freileitung innerhalb des Sicherheitsbereiches unter 
Berücksichtigung der spezifischen Abstände der baulichen Anlagen 
platziert werden kann, sodass sich der Sicherheitsbereich der 
Erdgasleitung und die 200-m-Abstände zu Wohnbebauung im 
Außenbereich weitgehend überlagern, sodass hier keine 
zusätzliche Einschränkung der Siedlungsentwicklung für die 

  Gemeinde Cappeln entsteht.Die Regelungen des BBPlG sind 
eindeutig und sehen unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit einer Teilerdverkabelung bei bestimmten Projekten vor. 
Das Vorhandensein von Erdleitungen gehört nicht zu den 
Ausnahmegründen.
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Teilerdverkabelung Das Problem könnte nur mit einer anderen örtlichen Alternative 
(Autobahntrasse F, dort direkter Übergang zu D3 oder einer 

 Westvariante, die weiter unten noch näher beschriebenwird) 
gelöst werden oder - wenn es entgegen der hiesigen 

 Auffassung nicht zu eineranderen örtlichen Variante kommt - 
 mit einer Erdverkabelung; letztere verweigert Tennetaber 

bisher in diesem Bereich aus nicht nachvollziehbaren Gründen 
 und trotz der bereitsvon Tennet festgestellten und noch stark 

 unterschätzen Querbarrieren von mehreren kmLänge (s. 
oben abgedruckte Tabelle aus der UVS).

Die Kombination der Trassen F und D3 und die dadurch verkürzte 
Variante D3A wurde bereits vielfalch erläutert und wird daher hier 

  nicht wiederholt.Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380‐kV‐Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in 
Unterlage 7, Kap. 0.1 ausführlich dargelegt. Eine Ausführung als 
Erdkabel ist daher nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände 
möglich. Die Ausnahmetatbestände liegen im Bereich der 
Gemeinde Cappeln nicht vor.
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Teilerdverkabelung 6. Anfluggefährdete Vogelarten im Trassenkorridor, 
 ArtenschutzAus Gründen des Arten-/Vogelschutzes ergeben 

 sich für den Trassenkorridor der „Vorzugstrasse“insb. im 
Bereich Sevelten / Bokel / Wißmühlen weitere Konflikte, die 

 bisher inden ROV-Unterlagen nicht auftauchen. Sie sind aber 
 relevant, weil sie im vorgenanntenBereich ggf. zu weiteren 

Barrieren führen; entweder direkt aus Artenschutzgründen 
 oderaber, weil die Trasse deshalb im weiteren 

Verfahrensverlauf absehbar noch weiter in 
 landesplanerischeSiedlungspuffer oder andere 

Konfliktbereiche (Erdgasförderung, 
 Biotope,Erholungsbereiche, sehr gute landwirtschaftliche 

 Böden, Landschaftsschutzgebiete, Gyrokopterplatz,etc.) 
 verschoben werden wird.So ist darauf hinzuweisen, dass es 

 nach örtlichen ornithologischen Erkenntnissen im Bereichder 
Vorzugstrasse zwischen Sevelten und Cappeln (dort gibt es in 

 den ROV-Unterlagenbisher keine avifaunischtischen 
 Untersuchungsflächen) offenbar ein seit Jahrenstabiles 

Vorkommen der Rohrweihe gibt - und zwar als Brutvogel. 
Hierauf hat die zertifizierte Waldpädagogin Kerstin Ottenweß-

 Bokel in ihrer Stellungnahme zum Verfahren 51aaufmerksam 
gemacht. Die Rohrweihe hat als Brutvogel nach den auch von 

 der Vorhabenträgerinverwendeten Erkenntnissen mind. ein 
 mittleres Anflugrisiko. Weiterhin hat FrauOttenweß-Bokel in 

diesem Bereich auch Lebensräume des Eisvogels und des 
 Pirols festgestellt.Wir erwarten, dass diese Erkenntnisse für 

 das weitere Verfahren geprüft und berücksichtigtwerden und 
auch dargelegt wird, ob/welche Konsequenzen 

 raumplanerischen Konsequenzensich hieraus ggf. für die 
Gemeinde ergeben werden, wie z.B. weitere 

 Querriegel,Engstellen, Verletzung von 
 Siedlungspuffern.Auch hieraus ergibt sich, dass der Bereich 

 zwischen östlich Sevelten und dem StandortNutteln für eine 
Freileitung gesperrt ist, maximal eine Erdverkabelung denkbar 

 wäre. Diesgilt im gegenständlichen ROV 51b insb. für eine 
 Trasse D3 im Abschnitt Nutteln bis zurBAB 1 sowie die 

Variante C. Im ROV 51a gilt dies wie bereits dargelegt für die 
 Vorzugsvarianteder Vorhabenträgerin.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aussage, dass 
der Bereich zwischen östlich Sevelten und Standort Nutteln der 
Korridor für eine Freileitung gesperrt ist, wird nicht geteilt. Es ist 
richtig, dass die Rohrweihe nach Bernotat & Dierschke (2016) ein 
mittleres Gefährdungspotenzial gegenüber Freileitungen hat. Der 
Eisvogel und der Pirol haben ein geringes Gefährdungspotenzial 
und sind i.d.r. nicht planungs- und verbotsrelevant in Bezug auf 
Freileitungen. Im Rahmen der nachfolgenden Planungsschritte 
werden flächendeckende Kartierungen durchgeführt, um die 
projekt- und artspezifischen Erkenntnisse zu erfassen und zu 
bewerten. In Bezug auf die Rohrweihe sowie allen europäischen 
Vogelarten ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens in 
einem detaillierten Artenschutzfachbeitrag zu prüfen, ob (u.a.) das 
Tötungsverbot signifikant erhöht ist. Um dies zu mindern, können 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen eingesetzt werden. 
Weiterhin ist ein sog. Null-Risiko beim Tötungsverbot nicht zu 
fordern (BverwG, 2011. Urteil vom 14.07.2011 (9A 12.10), BVerwG, 

 2016. Urteil vom 28.04.2016 (9 A 14.15)).Im Rahmen der 
Betrachtung der Engstellen (Unterlage 6) wurden in der Gemeinde 
Cappeln keine Engstellen idenzifiziert, sodass eine Unterschreitung 
der 200m Puffer nicht gegeben ist. Eine Ausführung als Erdkabel 
ist nur bei Vorliegen von den gesetzlich geregelten 
Ausnahmetatbeständen möglich, die im Gemeindegebiet von 
Cappeln nicht ausgelöst werden. Es ist außerdem darauf 
hinzuweisen, dass in Bezug auf die "sehr guten 
landwirtschaftlichen Böden" die Ausführung als Freileitung von 
Vorteil ist, da durch die punktuellen Maststandorte weniger Fläche 
beansprucht wird als durch ein Erdkabel. Die weiteren genannten 
Aspekte (Erholungsbereiche, Landschaftsschutzgebiete, Biotope) 
wurden im Rahmen der Unterlagenerstellung in den jeweiligen 
Schutzgütern berücksichtigt und in den Variantenvergleich 
eingestellt.
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Windenergie 5. Konflikte mit Planung Sondergebiete 
 WindenergienutzungWeiterhin kommt es zu folgenden 

 Konflikten zwischen dem gegenständlichen Vorhabenund 
 gemeindlichen Planungen:Das Gemeindegebiet wurde auf 

mögliche Standorte für Windkraftanlagen untersucht. 
 DiePotentialflächen sind in der folgenden Karte zur 33. 

 Änderung des FNP dargestellt: Auf den Flächen 33.3 und 
33.4 tlw. wurde zwischenzeitlich ein „Sondergebiet 

 Windenergienutzug“durch eine 
Flächennutzungsplanänderung ausgewiesen. Die Anlagen 

 befindensich im Bau. Die Flächen befinden sich östlich von 
 Elsten und dürften nach hiesiger Einschätzungzumindest 

teilweise mit dem Korridor D3 zwischen Nutteln und BAB 1 
 kollidieren,was in den ROV-Unterlagen (vgl. z.B. die Karte 1 

 in der Raumverträglichkeitsuntersuchung)nicht erkennbar ist. 
Zudem kollidiert die Trasse D3 in diesem Bereich mit den 

 imPlanausschnitt zuvor dargestellten Brutplätzen und ggf. 
 der Süßgasbohrung (blauer Kreis)mit einem Abstand von 200 

 m.Weiterhin gilt: Die Potentialflächen 33.1 und 33.2, welche 
 nord-westlich von Elsten liegen,wurden seinerzeit aufgrund 

eines Brutplatzes einer Rohrweihe vorerst 
 zurückgestellt.Nunmehr ist beabsichtigt, die Bauleitplanung 

 zur Windenergienutzug für die vorgenanntenFlächen wieder 
voranzutreiben. Die hierfür erforderliche Untersuchung des 

 genauen Ausbreitungsraumesder Rohrweihe soll in Kürze 
 erfolgen.Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 f) sowie Nr. 8 e) BauGB hat 

 die Gemeinde in der Bauleitplanungu.a. die Belange für die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Versorgung der 

 örtlichenBevölkerung mit Energie zu berücksichtigen. 
 Ergänzt wird diese Aufgabe durch § 1a Abs.5 BauGB, 

wonach die Gemeinden u.a. durch die Bauleitplanung 
 Maßnahmen durchführensollen, die dem Klimawandel 

entgegen wirken. Um solche Maßnahmen und 
 Planungenhandelt es sich bei der Ausweisung von 

 Sondergebieten für die Windenergienutzung.Insbesondere 
die o.g. und einzig verbleibenden Windkraft-Teilflächen 33.1 

 und 33.2 stehenim Konflikt mit dem gegenständlichen 
 Vorhaben: Der Trassenkorridor D3 nordwestlichvon Elsten 

tangiert bzw. quert dieses in Planung befindliche Windenergie-

Die bereits genannten Flächen 33.1 und 33.2 werden von den 
Trassenkorridoren nördlich umgangen und kollidieren demnach 
nicht mit dem Korridor D3. Im Rahmen der Unterlagenerstellung 
wurden im Frühjahr und Sommer 2016 die B- und F-Pläne sowie 
Innen- und Außenbereichssatzungen bei den Gemeinden 
abgefragt. Es wurden in den Unterlagen sämtliche durch die 
Gemeinde zur Verfügung gestellte Bauleitplanung berücksichtigt. 
Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Absicht bestünde, 
hier Windenergienutzung bauleitplanerisch vorzubereiten, dies 
jedoch noch nicht erfolgt ist. Da die exakte Trassenführung im 
Planfeststellungsverfahren festgelegt wird und TenneT gerne zu 
Abstimmungen mit der Gemeinde Cappeln bereit ist, stehen wir der 
Abstimmung gemeinsamer Lösungen offen. Die Gebiete 33.3 und 
33.4 sind in den Unterlagen (Karte 2B Blatt 1) dargestellt und 
bilden keinen Querriegel in Kombination mit anderen Nutzungen im 
Raum, sodass ein Umgehen dieser Flächen generell möglich ist. 
Durch die Planungen werden keine bauleitplanerisch gesicherten 
Windernegiegebiete beeinträchtigt.
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 Sondergebiet.Das in § 1 Abs. 3 ROG kodifizierte sog. 

Gegenstromprinzip sorgt dafür, dass in 
 RaumordnungsrechtlichenVerfahren auch die Belange und 

  Gegebenheiten der Teilräume zu berücksichtigensind:Die 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume soll sich in 

 die Gegebenheitenund Erfordernisse des Gesamtraums 
 einfügen; die Entwicklung, Ordnung und Sicherungdes 

Gesamtraums soll die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner 
  Teilräumeberücksichtigen (Gegenstromprinzip).Die 

geschilderten Belange, Gegebenheiten und Planungen sind 
 also relevant und bei derraumordnerischen Entscheidung zu 

 berücksichtigen. Die bisherigen ROV-Unterlagen werdendem 
gerade für die Gemeinde Cappeln nicht ausreichend 

 gerecht.Auch dies zeigt, dass die von der Gemeinde Cappeln 
 nach wie vor als beste Lösung geseheneAutobahntrasse nur 

dann Sinn macht, wenn sie in der Kombination F/D3 
 durchgehendan der Autobahn verläuft und nicht über Nutteln 

 bzw. sonstwie westlich der OrtschaftCappeln. Auch die 
Variante C der Maßnahme 51b kollidiert teilweise mit den 

 genanntenAspekten wird deshalb von der Gemeinde 
Cappeln nachdrücklich abgelehnt.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

 V. Fehlende Antragsbefugnis / EntscheidungsinteresseEiner 
Rechtfertigung im fachplanerischen Sinn bedarf es im ROV 

 wohl nicht. Allerdingsgilt auch hier der Grundsatz, dass 
 Behörden, Institutionen und die Öffentlichkeit nichtletztlich 

sinnlos in Anspruch genommen werden dürfen. Ein 
 umfangreiches ROV wie dasVorliegende führt dazu, dass in 

der Raumordnungsbehörde und in allen beteiligten 
 Behörden/ Institutionen tausende Arbeitsstunden in Anspruch 

 genommen werden, die einerseitsvon der Allgemeinheit 
bezahlt werden und die andererseits dann nicht mehr für 

 andereAufgaben zur Verfügung stehen. Von der betroffenen 
 Öffentlichkeit wird einerseits erwartet,dass sich diese mit 

dem Vorhaben und den Unterlagen befasst und sich in das 
 Verfahreneinbringt. Andererseits säht ein solches Verfahren 

 bei den Betroffenen immer Ungewissheitenund Ängste, wie: 
Werde ich / die Kinder gesundheitlich belastet? Wo wird 

 dieTrasse letztlich langführen? Wird meine Immobilie 
 Wertverluste haben und dadurch dieAltersvorsorge leiden? 

Kann/muss ich aktiv werden? So ein Verfahren führt also bei 
 denBetroffenen immer zu einem Verlust an Lebensqualität 

 und erheblichen zeitlichen sowieggf. finanziellen 
Belastungen; und zwar oftmals in erheblichem Umfang und für 

 viele Jahre.Derartige Belastungen dürfen weder den 
Verwaltungen noch den Betroffenen mutwillig zugefügt 
werden. Dies ist letztlich eine Frage der Antragsbefugnis bzw. 

 des Entscheidungsinteresses.Wir haben Zweifel, ob die 
Antragsbefugnis derzeit vorliegend zu bejahen ist. Denn 

 gerade,was das gegenständliche Vorhaben samt den damit 
 verbundenen Vorhaben wie Offshore-Anbindungen angeht, 

gibt es derzeit erhebliche Unsicherheiten und Überarbeitungen 
 in derNetzplanung. Hierauf weist einerseits der Landkreis 

 Cloppenburg in seiner auch im Namender Gemeinde 
Cappeln in dieser Angelegenheit eingereichten Stellungnahme 

 vom29.08.2017, dort S. 2, zutreffend hin. Hierauf nehmen wir 
 Bezug. Andererseits nehmen wirBezug zu den beiden 

Stellungnahmen und Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. 
 Jarass,die Ihnen bereits als – Anlagen 1 und 2 - vorab per 

 Email zugeleitet wurden. Diese führenzusammenfassend 
eine Reihe Gesichtspunkte und Entwicklungen auf, die auf die 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Der Bedarf der 
Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen in 
Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-Prozesses 
wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt worden. 

 DerBedarf ergibt sich u.a. aus der Einspeisung aus der 110-kV 
Ebene (Vgl. hierzu Unterlage 7). Durch die Bundesnetzagentur 
wurde im Rahmen des Dialogforums am 29.5. dieser nochmals 
bestätigt. TenneT agiert im Rahmen des öffentlich-rechtlichen 
Auftrages zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus dem 
Rechtsrahmen ableitet (BBPlG, NEP)
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 Notwendigkeit,zumindest aber auf die Anzahl und den Ort 
 von Umspannwerken und Konverterstationenmassiven 

Einfluss haben können. Gerade letztere bestimmen mit ihren 
 Standorten,ggf. der vorhandenen oder angeblich nicht 

 vorhandenen Kombinationsmöglichkeitmehrerer UW-
Standorte, letztlich den Trassenverlauf entscheidend.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

Unter Kapitel 4 in der – vorg. Anlage 2 - berichten die o.g. 
 Gutachter auszugsweise überden aktuellen Stand der 

Überlegungen bei der Bundesnetzagentur und stellen die 
  Bedeutungfür das gegenständliche ROV heraus:„Am 04. 

August 2017 wurden von der Bundesnetzagentur "Vorläufige 
 PrüfungsergebnisseNetzentwicklungsplan Strom" 

 veröffentlicht.4 Für die geplante 380-kVLeitungConneforde – 
 Cloppenburg – Merzen wird dort ausgeführt:� "Im NEP 2017-

2030 wird das Projekt im Hinblick auf die geänderten 
 energiewirtschaftlichenRahmenbedingungen erneut 

 überprüft."5 Allerdings steht das sobei allen Projekten. 
Inwieweit dies eine echte erneute inhaltliche Prüfung 

 bedeutetoder nur eine allgemeine Floskel ist, wird sich 
 zeigen.� Die Streckenmaßnahmen M51a und M51b: 

 Conneforde – Cloppenburg – Merzen"werden vorbehaltlich 
 weiterer Erkenntnisse als bestätigungsfähig eingestuft."6� 

"Die Punktmaßnahme M493: HGÜ-Kurzkupplung in 
 Cloppenburg erscheintnach derzeitigem Stand der Prüfung 

 nicht bestätigungsfähig. ... Nach derzeitigemStand erscheint 
die Verschiebung von zwei Netzverknüpfungspunkten nach 

 Hanekenfährdie insgesamt sinnvollere Alternative. 
 Dementsprechend kann die MaßnahmeM493 entfallen. Sie 

  erscheint daher nicht bestätigungsfähig."7Fazit:� Die 
Bundesnetzagentur hat ihre Meinung zu den bisherigen 

 Planungen wesentlichgeändert: Sie sieht nur noch eine statt 
 drei Gleichstromleitungen in denRaum Cloppenburg vor und 

 greift damit die in unserem Gutachten geäußertenBedenken 
 auf.� Es gibt einen Widerspruch bezüglich der Zahl der 

 Gleichstromsysteme zwischenden Prüfungsergebnissen der 
Bundesnetzagentur (1 Gleichstromsystem) und 

 denUnterlagen zum Raumordnungsverfahren zu den 
 Gleichstromleitungen in denRaum Cloppenburg (3 

 Gleichstromsysteme).� Die geplante 2*380-kV-
 Drehstromleitung von Conneforde über Cloppenburgnach 

Merzen hält die Bundesnetzagentur allerdings weiterhin für 
 wirksam underforderlich.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Aus der 
Verringerung der anzuschließenden Offshoreanbindungen ergeben 
sich keine Auswirkungen auf das laufende Verfahren und die 
Antragsbefugnis der Antragstellerin. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens ist die Bewertung der 
Raumverträglichkeit der eingereichten Planung. Die Verringerung 
der Offshore Netzanschlusssysteme hat keine Auswirkungen auf 
die Führung der Trasse der neu zu errichtenden 380 kV-Leitung 
oder auch auf die Eignung der Umspannwerksstandorte. Weitere 
Details können dem Verfahren zu Maßnahme 51a entnommen 
werden.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

 4.1 Zahl der HGÜ-Leitungen in den Raum OldenburgEs gibt 
einen Widerspruch zwischen den Prüfungsergebnissen der 

 Bundesnetzagentur(04.08.2017), die nur ein 
 Gleichstromsystem in den Raum Cloppenburg vorsehen,und 

dem am 17. Mai 2017 eröffneten Raumordnungsverfahren für 
eine Gleichstrom-Erdkabeltrasse von Raum Emden in den 

 Raum Cloppenburg, das drei Gleichstromsystemein den 
 Raum Cloppenburg vorsieht.� Das am 15. Juni 2017 

eröffnete Raumordnungsverfahren sieht bis zu drei 
 Konverterstationenim Raum Cloppenburg vor: "An den 

 beiden ermittelten Standortenerfolgt neben der Errichtung 
 von Umspannwerken auch die Errichtung voninsgesamt bis 

 zu drei Konverterstationen ...".� Die Bundesnetzagentur 
sieht hingegen in ihrer am 04. August 2017 

 veröffentlichtenBedarfsermittlung nur noch eine 
 Konverterstation im Raum Cloppenburgvor: "Die 

Bundesnetzagentur hat die von den 
 Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenenAlternativen für 

die zwei Netzverknüpfungspunkte der 
 AnbindungssystemeNOR-6-3 und NOR-3-2 geprüft (siehe 

 Abschnitt I C 3.2) und gegeneinanderabgewogen. Nach 
derzeitigem Stand erscheint die Verschiebung von 

 zweiNetzverknüpfungspunkten nach Hanekenfähr die 
   insgesamt sinnvollere Alternative."Frage:Soll später das 

Raumordnungsverfahren entsprechend angepasst werden, 
 wenn tatsächlichnur noch maximal eine Konverterstation im 

  Raum Cloppenburg geplantist?“Die vorg. Frage der 
Gutachter ist nach dem eingangs Gesagten dahingehend zu 

 beantworten,dass das gegenständliche ROV deshalb 
eigentlich mangels Antragsbefugnis bzw. 

 Entscheidungsinteresseseinzustellen wäre, zumindest aber 
 wäre es bis zu einer Klärung ausden o.g. Gründen 

auszusetzen, was hiermit auch zu beantragen ist.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Aus der 
Verringerung der anzuschließenden Offshoreanbindungen ergeben 
sich keine Auswirkungen auf das laufende Verfahren und die 
Antragsbefugnis der Antragstellerin. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens ist die Bewertung der 
Raumverträglichkeit der eingereichten Planung. Die Verringerung 
der Offshore Netzanschlusssysteme hat keine Auswirkungen auf 
die Führung der Trasse der neu zu errichtenden 380 kV-Leitung 
oder auch auf die Eignung der Umspannwerksstandorte. Weitere 
Details können dem Verfahren zu Maßnahme 51a entnommen 
werden.
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sonstige Stellungnahmen � Weiterhin werden auf der S. 132 EB die angeblichen 
 häufigen Autobahnquerungenaufgeführt. Letzte sind massiv 

  zu bezweifeln und keineswegs belegt undnachvollziehbar:- 
Im Nordteil 51a fehlt es - wie in der entsprechenden 

 Stellungnahme dargelegt -per se an der Trassenoptimierung. 
 Damit ist auch nicht ansatzweise klar, wie häufigeine 

 Querung tatsächlich zu erwarten wäre.- Im Südteil sind die 
 Aussagen schon widersprüchlich: Der EB, S. 46, spricht von4 

Querungen; auf S. 83 des EB ist plötzlich von 8 Querungen die 
 Rede. Alleine 2Querungen sind nachvollziehbar wg. eines 

 FFH-Gebietes, welches auf der Westseitebis fast an die 
Autobahn reiche. Soweit ersichtlich, ist den Unterlagen 

 nichtzu entnehmen, wo und warum die weiteren bis zu 6 
 Querungen nötig sein sollen.Auch nach einer Luftbildanalyse 

 erschließt sich die Behauptung nicht.Deshalb gilt auch hier: 
 Wenn die Vorhabenträgerinnen etwas behaupten,was die 

Entscheidung im ROV beeinflussen kann, dann müssen sie 
 dasauch nachvollziehbar darlegen. Den 

 Vorhabenträgerinnen ist deshalb genauletzteres wegen der 
 behaupteten notwendigen Autobahnquerungenaufzuerlegen. 

Danach ist eine erneute Beteiligung durchzuführen.

Zu Spiegelstrich 1: Die Aussagen in der Stellungnahme beziehen 
sich auf das Raumordnungsverfahren zur Maßnahme 51a und 
wurden im Rahmen der Synopse und des Erörterungstermines 

 bereits behandelt.Zu Spiegelstrich 2: Um auch an der Autobahn 
die Abstände zur Wohnbebauung einhalten zu können und, sofern 
eine Querung notwendig ist die möglichst kürzeste Querung 
durchzuführen (unter Berücksichtigung des Bündelungsgebots) 
sind, neben der aufgeführten zweimaligen Querung aufgrund des 
FFH-Gebiets weitere Querungen der Autobahn notwendig. Bei der 
von Ihnen durchgeführten Luftbildanalyse scheinen weder das 
Bündelungsgebot noch die 200m und 400m Puffer berücksichtigt 
worden zu sein.

sonstige Stellungnahmen 3. Erdgas-Bohrstellen und Erdgaspipelines nicht ausreichend 
 berücksichtigtWeiterhin ist nach wie vor unverständlich, dass 

 sich die Unterlagen trotz der vielfachenHinweise der 
Gemeinde aber auch der Firma Exxon nicht (ausreichend) mit 

 der Erdgasförderungim Gemeindegebiet Cappeln befassen. 
 Dabei ist letztere raumplanerisch in mehrfacherweisehoch 

 relevant:� Einerseits sind zwischen den Erdgasförderstätten 
 sowie den diese verbindendenPipelines und der geplanten 

Freileitung (insbesondere den Masten) 
 erheblicheSchutzabstände einzuhalten. Das gilt schon aus 

 Sicherheitsgründen (teils gibt esauch Erdgasfackeln) aber 
auch aus Gründen des Korrosionsschutzes von 

 Freileitungsbauwerkenund den Erdgasförderanlagen.

Die TenneT befindet sich in enger Abstimmung u.a. mit der Firma 
Exxon. Die geforderten Schutzabstände können in der technischen 
Trassierung eingehalten werden und führen nach aktuellem 
Kenntnisstand auch zu keinen weiteren "Engstellen". Vielmehr 
können Bündelungspotentiale genutzt werden.
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sonstige Stellungnahmen wie bereits angezeigt vertreten wir im Zusammenhang mit den 
derzeit laufenden Energie-Raumordnungsverfahren die 

 Interessen der Gemeinde Cappeln (Oldenburg).Wir danken 
für die mit Schriftsatz vom 23.10.2017 gewährte Verlängerung 
der Stellungnahmefrist bis zum 29.12.2017 und stellen der 
hiesigen Stellungnahme folgendes Inhaltsverzeichnis 

  vorweg:I. Grundlegende Position der Gemeinde zur 
 Maßnahme 51b und zur Gesamtmaßnahme .. 3II. 

Betroffenheit der Gemeinde Cappeln durch das Vorhaben 
 .............................................. 51. Raumordnungsrechtlich 

relevante Entwicklungen der Gemeinde .................................... 
 52. Bereits erkannte aber nicht ausreichend berücksichtigte 

Konflikte und Querbarrieren sowie Querung von 
Siedlungspuffern 

 ............................................................................... 53. Erdgas-
Bohrstellen und Erdgaspipelines nicht ausreichend 

 berücksichtigt ................... 104. Erforderliche und geplante 
Siedlungsentwicklungen ..................................................... 

 135. Konflikte mit Planung Sondergebiete 
 Windenergienutzung .......................................... 146. 

Anfluggefährdete Vogelarten im Trassenkorridor, Artenschutz 
 .................................... 157. Zwischenbilanz und 

Anforderungen an die Raumordnung 
 ............................................ 16III. Fehlerhafte 

Abschnittsbildung / Willkürliche Teilung in 51a und 51b 
 .......................... 17IV. Verfahrensgesichtspunkte 

............................................................................................... 
 191. Konflikt mit Offshore-ROV 

............................................................................................ 
 19#2. Bekanntmachung benennt Themen / Unterlagen nicht 

 ................................................... 20V. Fehlende 
Antragsbefugnis / Entscheidungsinteresse 

 ...................................................... 21VI. Variantendiskussion 
in Raumordnungsunterlagen nicht nachvollziehbar 

 ...................... 241. Variante C der Maßnahme 51b ist aus 
 weiteren Gründen abzulehnen ........................... 262. 

Variante D3 kommt nur bei unmittelbarer Verknüpfung mit 
Variante F aus der Maßnahme 51a in Betracht 
............................................................................................. 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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 273. Prüfung D3 fehlerhaft; Kombination der Varianten F/D3 
in direkter Verknüpfung entgegen den Unterlagen vorteilhaft 

 ............................................................................... 28a) 
Fehler aus Maßnahme 51a führt zu überhöhter Streckenlänge 

 bei D3 ...................... 28b) Fehlerhafter Zwangspunkt UW 
 Merzen .................................................................... 29c) 

Wiederaufnahme der Untersuchung der Trassen D1/D2 
 ........................................... 31d) Fehlerhafte Bewertung der 

Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser zum Nachteil D3 
.....................................................................................................

 .......................... 32e) Fehlerhafte trassenübergreifende 
 Betrachtung F/D3 ................................................. 344. 

Ergänzend zum Standort Nutteln 
 .................................................................................... 36VII. 

Weitere technische Aspekte 
............................................................................................ 

 39VIII. Fazit und weitere Trassenalternativen 
............................................................................ 41

sonstige Stellungnahmen  Stellungnahme:In dem gegenständlichen 
Raumordnungsverfahren (ROV, Maßnahme 51b) wurde 
seitens des Landkreises Cloppenburg bereits eine 
Stellungnahme abgegeben, die auch für die Gemeinde 
Cappeln gilt. Wir bestätigen hiermit nochmals, dass wir uns 
diese ausführliche und zutreffende Stellungnahme 
ausdrücklich vollinhaltlich zu Eigen machen. Aus hiesiger Sicht 
ergänzen sich die beiden Stellungnahmen. Das, was dort 
fachlich ausgeführt wurde, wird hier nicht nochmals 
ausformuliert. Sofern es - entgegen der hiesigen Erkenntnis - 
Widersprüche zwischen den Stellungnahmen geben sollte, gilt 
das hier speziell für die Gemeinde Cappeln dargelegte 
vorrangig.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen Rechtlich weisen wir zudem auf Folgendes hin: Die 
 Berücksichtigung des Anbauverbotsmit 40 m beidseits der A 

1 ist nicht haltbar. Das Bundesfernstraßengesetz, FStrG, kennt 
 einsolches Anbauverbot nicht. In § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. 

 FStrG ist ein Anbauverbot fürHochbauten in einer Entfernung 
 bis zu 40 m verankert. Nach § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt dasVerbot 

auch für „Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren 
 Umfangs“. Die Verlegungvon Erdkabeln ist aber weder 

Hochbau noch Abgrabung größeren Umfangs. Auch bei 
 offenerBauweise tritt eine Abgrabung stets nur zeitweise auf. 

 Von § 9 Abs. 1 FStrG erfasstsind aber lediglich Abgrabungen 
im bauordnungsrechtlichen Sinne, mithin solche, die 

 dauerhaftBestand haben sollen. Selbst wenn das 
Anbauverbot hier greifen würde, wäre aber zu unterstellen, 
dass für die Verlegung von Erdkabeln Ausnahmen nach § 9 

 Abs. 8 FStrGerteilt werden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen Eine große Rolle spielen bei der Variantenprüfung die sogen. 
 Engstellen. Dabei wirddurchgängig für ein Erdkabel von einer 

 erforderlichen Trassenbreite von 45 m (für dieBauzeit) 
ausgegangen, weshalb sich diese Lösung für diverse 

 Engstellen (unter 40 m Platz)nicht eigne. Das wiederum führt 
 zu Trassenausschlüssen.Diese Herangehensweise trägt 

nicht und führt zu Abwägungsfehlern, denn einerseits ist 
 garnicht nachvollziehbar, dass und wo es tatsächlich derart 

 eng werden würde.Den Vorhabenträgerinnen ist aufzugeben, 
 dies detailliert und nachvollziehbar darzustellen,wenn sie auf 

dieser i.E. Basis Trassenvarianten ausscheiden 
 möchte.Andererseits werden technische Alternativen, die 

 deutlich weniger Flächenbreite beanspruchen- also selbst bei 
40 m kein Problem hätten - oder gar die unterirdische 

 Verlegungvon Kabeln bei den Variantenprüfungen gar nicht 
 berücksichtigt. Im beiliegenden Gutachtender Prof. 

Brakelmann und Jarass wird detailliert dargelegt, dass solche 
 technischenAlternativen nicht nur existieren, sondern auch 

 angewandt und damit erprobt sind - und dievermeidlichen 
Engstellenprobleme lösen könnten sowie sehr nahe an der 

 Autobahntrasseverlegbar wären. Diese Alternativen nicht zu 
berücksichtigen, ist daher offenkundig 

 abwägungsfehlerhaft.Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten 
 machen wir uns insoweit die Ausführungenim aktuellen und 

samt dortiger Anlagen beiliegenden Gutachten der Prof. 
 Brakelmannund Jarass in diesem Raumordnungsverfahren 

 vollinhaltlich zu eigen. Sie kommenzusammenfassend zu 
 folgendem Fazit:Die vorliegenden Unterlagen zum 

  Raumordnungsverfahren weisen erhebliche Defiziteauf:� 
Offensichtliche Alternativen für Umspannwerke und 

  Querverbindungenwurden nicht geprüft.� Erdkabel-
 Minimaltrassen wurden nicht geprüft.Die fehlende Abwägung 

von technischen Alternativen sowie die Vorgabe von 
 Nuttelnals Startpunkt führt zu einer systematischen 

 Benachteiligung der Autobahntrasse.Erst nach 
entsprechenden Änderungen und Ergänzungen sollte das Amt 

 für regionaleLandesentwicklung Weser-Ems als zuständige 
 Behörde eine "LandesplanerischeFeststellung“ 

 treffen.Wegen der Einzelheiten und vieler weiterer - vor allem 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
technischen Parameter erfolgt im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren. Voraussetzung für den Einsatz neuer 
Techniken ist der rechtzeitige Nachweis entsprechender Eignung 
und eine erfolgreiche Präqualifizierung.
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 technischer Gesichtspunkte undAlternativen - verweisen wir 
 auf das beiliegende Gutachten.Letzteres gilt insbesondere 

auch für Kabelverlegungsmöglichkeiten (sog. 
 Minimaltrassenverfahren/ PowerTubes), die in der Praxis 

 angewandt werden und die - bei einer höherenKapazität und 
Übertragungssicherheit und bei nicht höheren Kosten - weitaus 

 wenigerRaum beanspruchen, als die Kabelverlegung in der 
 von den Vorhabenträgerinnen dargestelltenLösung. Diese 

Technik wird fehlerhaft nicht einmal angesprochen, was die 
 Variantenabwägungunvollständig und im Ergebnis fehlerhaft 

 und angreifbar macht.Neben dem Schmaltrassenverfahren 
 von Prof. Brakelmann gibt es auch das AGS-Verfahreneines 

Unternehmens aus Stade, welches im zuständigen Nds. 
 Ministerium gutbekannt ist und im Grunde dem Verfahren 

 von Prof. Brakelmann ähnlich ist: Beide Verfahrensetzen auf 
eine gepackte Verlegung und auf eine Kühlung in 

 Störungsfällen.Der Punkt ist: Auch die Stadtwerke Stade 
 sehen ein derartiges Verfahren mit gepackterVerlegung und 

mit Kühlverfahren in Störfällen als technisch mögliche und sehr 
 vorteilhafte,umweltfreundliche Lösung an und setzen sie um. 

 Hierzu gibt es u.a. ein umfangreichesGutachten der 
Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung 

 GmbH, Oldenburg,Prof. Dr. Ulrich Scheele, Dipl. Biol. Edith 
 Wittrock: „Planerische Bewertung desAGS-

Verfahrenskonzeptes zur Verlegung von HV-Kabeln in 
 ultralangen Teilabschnittenund für den Betrieb von HV-

 Kabeln in Schmaltrassen“ aus dem Jahr 2016:http://wp.ags-
 verfahrenstechnik.de/wpcontent/uploads/2016/12/AGS_Beric

 ht_2016_06_23.pdfDieses Gutachten zeigt die enormen 
umweltrelevanten Vorteile eines derartigen 

 Schmaltrassenverfahrens.Es kann nicht sein, dass die 
Vorhabenträgerinnen zwar den gesetzlichen Auftrag 

 haben,Erdkabelerfahrungen zu sammeln, sich diese aber 
 jeglichen technischen Alternativen zudem, was sie bisher 

angewandt haben, per se verschließen; bzw. so tun, als gäbe 
 es solcheAnsätze nicht einmal. Dennoch werden genau auf 

 dieser Basis Varianten ausgeschieden.Es geht also um sehr 
weitreichende Folgen, die sich bis in die Abwägung einer 

 späterenPlanfeststellung bemerkbar und diese inzident 
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angreifbar machen werden.

sonstige Stellungnahmen Weiterhin machen wir vollinhaltlich folgende Anlagen zum 
 Gegenstand dieser Stellungnahme:1. Unsere Stellungnahme 

im ROV zur Maßnahme 51a samt Anlagen für die Gemeinde 
Cappeln vom 01.09.2017, denn hier wird im Einzelnen 
dargestellt, was die - komplett neue - Zertrennung der 
Gemeinde Cappeln durch die Vorzugstrasse der 
Vorhabenträger/innen städtebaulich in Bezug auf das 
Selbstverwaltungsrecht und die Planungshoheit der Gemeinde 
bedeuten würde, dass diese nicht tragfähig ist und dass die 
völlig willkürliche Abschnittsbildung der Maßnahmen 51a und 
51b zu fehlerhaften und für die Gemeinde nachteiligen 
Ergebnissen führt, die diese nicht bereit ist hinzunehmen. Das 

 gilt nach wie vor [Stellungnahme liegt Ihnen vor].2. Prof. Dr. 
Jarass / Prof. Dr. Brakelmann, Wissenschaftliches Gutachten 
"Geplanter Netzausbau im Raum Cappeln: Notwendigkeit und 
Alternativen, überarbeitete Fassung vom 11. Mai 2017" [wurde 
Ihnen am 30.08.2017 vorab per Email übersandt, Empfang von 

 Ihnen am 31.08.17 bestätigt.]3. Prof. Dr. Jarass / Prof. Dr. 
Brakelmann, "Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren 
380-kV-Leitung Conneforde – Cloppenburg, überarbeitete 
Fassung, v2.11 vom 21. August 2017" [wurde Ihnen am 
30.08.2017 vorab per Email übersandt, Empfang von Ihnen am 

 31.08.17 bestätigt.]4. Resolution des Rates der Gemeinde 
Cappeln vom 24.08.2017 [wurde Ihnen mit der Stellungnahme 

 vom 01.09.2017 übersandt.]5. Prof. Dr. Jarass / Prof. Dr. 
Brakelmann „Wissenschaftliche Stellungnahme zum 
Raumordnungsverfahren 380-kV-Leitung Cloppenburg - 
Merzen (Maßnahme 51b)“ vom 28.11.2017 (v1.18) samt der 
dortigen Anlagen [wird Ihnen zusammen mit dieser 
Stellungnahme übersandt.]

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
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sonstige Stellungnahmen I. Grundlegende Position der Gemeinde zur Maßnahme 51b 
 und zur GesamtmaßnahmeDie Gemeinde Cappeln spricht 

sich deutlich gegen die Realisierung der durch TenneT und 
Amprion in den ROV-Unterlagen dargestellten Vorzugsvariante 
aus; dies betrifft insbesondere den Gesamtverlauf der 
Maßnahme 51 und die sich hierdurch ergebende schwer-
wiegende Betroffenheit des Gemeindegebietes Cappeln. Die 
Position der Gemeinde Cappeln lässt sich kurz 
zusammenfassen wie folgt, auf einzelne Aspekte wird 
anschließend näher eingegangen:

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Ergänzend benennen wir nochmals die betreffenden 
 Erdgasförderanlagen und -Pipelines,soweit sie hier bekannt 

sind (also ohne Anspruch auf Vollständigkeit, im FNP sind 
  mehrBohrstellen eingezeichnet, s. oben): ... Zudem gibt 

folgende Karte Auskunft über die Pipelineverläufe (soweit der 
 Gemeinde bekannt)und gemeindliche Planungen: ...

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
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sonstige Stellungnahmen 2. Variante D3 kommt nur bei unmittelbarer Verknüpfung mit 
  Variante Faus der Maßnahme 51a in BetrachtWie bereits 

oben insb. in den Kapiteln I und II unter verschiedenen 
 Aspekten mehrfachdetailliert begründet, wäre eine Trasse 

D3, die in Nutteln bzw. insgesamt westlich der Ort schaft 
Cappeln beginnt und damit 13,7 km länger ist, raumordnerisch 

 fehlerhaft und planerischwegen Raum- und 
Nutzungskonflikten sowie einer nicht zu rechtfertigenden 

 Überbeanspruchungvon Raum, Natur- und Landschaft sowie 
 Eigentum Dritter nicht umsetzbar.Eine Trasse D3 im 

Abschnitt zwischen Nutteln und BAB 1 wird deshalb von der 
  GemeindeCappeln nachdrücklich abgelehnt.Fehlerhaft 

nicht ausreichend betrachtet wurde dagegen eine Trasse D3, 
 die sich unmittelbaran das Trassenende der Variante F aus 

Abschnitt 51a anfügt; dazu sogleich.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im an-deren Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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sonstige Stellungnahmen Das Wort „Sauergas“ scheint in den ROV-Unterlagen nicht 
 aufzutauchen. Unter demStichwort „Erdgas“ findet man in der 

UVS für den Bereich der Gemeinde Cappeln 
 nurBehauptungen dergestalt, dass bestehende 

 Erdgasgewinnungsstätten die Erholungsfunktion/ das 
Landschaftsbild beeinträchtigen könnten (UVS S. 147). Eine 

 Auseinandersetzung mitden anderen Folgen der 
Erdgasgewinnung für die Gemeinde Cappeln gibt es im 

 Rahmender UVS offenbar nicht. Das ist fehlerhaft, denn dann 
 würde sich zeigen, dass weitere undzusätzliche Restriktionen 

durch neue linienhafte Infrastruktur, wie sie die 
 Vorhabenträger/innen planen, vor dem Hintergrund der 

 Planungs- und Gestaltungshoheit der GemeindeCappeln 
nicht mehr zumutbar sind. Auch in der 

 Raumverträglichkeitsuntersuchung findetfaktisch keine 
Auseinandersetzung mit der örtlichen Erdgasgewinnung statt. 

 So heißt eszwar nach der Legende z.B. der 1. Karte der 
 Raumordnungsbelange, dass Erdgasleitungenin gelblicher 

Farbe eingezeichnet seien. Im hier maßgeblich betroffenen 
  Bereich sieht dasnach dieser Karte so aus: ...Wenn die 

gelben Linien Erdgasleitungen darstellen sollen, was nicht so 
 ganz klar ist, dannzeigt sich z.B., dass gerade im Bereich 

 südlich von Sevelten derartige Pipelines genau zwischenden 
wenigen 200 m Siedlungspuffern verlaufen; der dortige Bereich 

 damit wohl fürdie Freileitung weitgehend gesperrt wäre und 
 letztere in den landesplanerischen Siedlungspuffergeplant 

werden müsste, was die Gemeinde Cappeln jedenfalls für 
 eineFreileitung mit allem Nachdruck ablehnt. Mit den 

 Konsequenzen der Erdgaspipelinesfür das Vorhaben 
befassen sich die Unterlagen u.E. fehlerhaft nicht konkret. Da 

 hiereine ganze Reihe Wohnhäuser betroffen sind, wäre eine 
 Engstellenbetrachtung und Erdverkabelungangezeigt.

Im Rahmen des ROV wurden die Erdleitungen gem. ROK 
berücksichtigt. Spezifische Schutzabstände zu den jeweiligen 
Leitungen sind im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren mit 
den Leitungseigentümern zu klären. Laut Stellungnahme der Firma 
Exxon Mobil sind zwischen Rohrleitungsachse und Mast ein 
Mindestabstand von 10 Metern einzuhalten, zu den Süß- und 
Sauergasförderplätzen die 1,1-fache Höhe der Masten. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird geprüft, ob die Freileitung so 
mit den Erdgasleitungen gebündelt werden kann, dass die 
Freileitung innerhalb des Sicherheitsbereiches unter 
Berücksichtigung der spezifischen Abstände der baulichen Anlagen 
platziert werden kann, sodass sich der Sicherheitsbereich der 
Erdgasleitung und die 200-m-Abstände zu Wohnbebauung im 
Außenbereich weitgehend überlagern, sodass hier keine 
zusätzliche Einschränkung der Siedlungsentwicklung für die 

  Gemeinde Cappeln entsteht.Die Regelungen des BBPlG sind 
eindeutig und sehen unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit einer Teilerdverkabelung bei bestimmten Projekten vor. 
Das Vorhandensein von Erdleitungen gehört nicht zu den 
Ausnahmegründen.

Seite 631 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Cappeln (Oldenburg) vom 21.12.2017

sonstige Stellungnahmen � Die Flächenbilanz der Kombinationslösung F/D3 ist also 
 vorteilhaft gegenüberder Vorzugsvariante der 

Vorhabenträgerinnen. Sie könnte und müsste durch 
 eineEinbeziehung des UW-Standortes Merzen in das ROV 

 (vgl. dazu oben) sogarnoch deutlich verbessert werden.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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sonstige Stellungnahmen  V. Fehlende Antragsbefugnis / EntscheidungsinteresseEiner 
Rechtfertigung im fachplanerischen Sinn bedarf es im ROV 

 wohl nicht. Allerdingsgilt auch hier der Grundsatz, dass 
 Behörden, Institutionen und die Öffentlichkeit nichtletztlich 

sinnlos in Anspruch genommen werden dürfen. Ein 
 umfangreiches ROV wie dasVorliegende führt dazu, dass in 

der Raumordnungsbehörde und in allen beteiligten 
 Behörden/ Institutionen tausende Arbeitsstunden in Anspruch 

 genommen werden, die einerseitsvon der Allgemeinheit 
bezahlt werden und die andererseits dann nicht mehr für 

 andereAufgaben zur Verfügung stehen. Von der betroffenen 
 Öffentlichkeit wird einerseits erwartet,dass sich diese mit 

dem Vorhaben und den Unterlagen befasst und sich in das 
 Verfahreneinbringt. Andererseits säht ein solches Verfahren 

 bei den Betroffenen immer Ungewissheitenund Ängste, wie: 
Werde ich / die Kinder gesundheitlich belastet? Wo wird 

 dieTrasse letztlich langführen? Wird meine Immobilie 
 Wertverluste haben und dadurch dieAltersvorsorge leiden? 

Kann/muss ich aktiv werden? So ein Verfahren führt also bei 
 denBetroffenen immer zu einem Verlust an Lebensqualität 

 und erheblichen zeitlichen sowieggf. finanziellen 
Belastungen; und zwar oftmals in erheblichem Umfang und für 

 viele Jahre.Derartige Belastungen dürfen weder den 
Verwaltungen noch den Betroffenen mutwillig zugefügt 
werden. Dies ist letztlich eine Frage der Antragsbefugnis bzw. 

 des Entscheidungsinteresses.Wir haben Zweifel, ob die 
Antragsbefugnis derzeit vorliegend zu bejahen ist. Denn 

 gerade,was das gegenständliche Vorhaben samt den damit 
 verbundenen Vorhaben wie Offshore-Anbindungen angeht, 

gibt es derzeit erhebliche Unsicherheiten und Überarbeitungen 
 in derNetzplanung. Hierauf weist einerseits der Landkreis 

 Cloppenburg in seiner auch im Namender Gemeinde 
Cappeln in dieser Angelegenheit eingereichten Stellungnahme 

 vom29.08.2017, dort S. 2, zutreffend hin. Hierauf nehmen wir 
 Bezug. Andererseits nehmen wirBezug zu den beiden 

Stellungnahmen und Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. 
 Jarass,die Ihnen bereits als – Anlagen 1 und 2 - vorab per 

 Email zugeleitet wurden. Diese führenzusammenfassend 
eine Reihe Gesichtspunkte und Entwicklungen auf, die auf die 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Aus der 
Verringerung der anzuschließenden Offshoreanbindungen ergeben 
sich keine Auswirkungen auf das laufende Verfahren und die 
Antragsbefugnis der Antragstellerin. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens ist die Bewertung der 
Raumverträglichkeit der eingereichten Planung. Die Verringerung 
der Offshore Netzanschlusssysteme hat keine Auswirkungen auf 
die Führung der Trasse der neu zu errichtenden 380 kV-Leitung 
oder auch auf die Eignung der Umspannwerksstandorte. Weitere 
Details können dem Verfahren zu Maßnahme 51a entnommen 
werden. Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-
Cloppenburg-Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des 
NEP-Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt 
worden. Der Bedarf ergibt sich u.a. aus der Einspeisung aus der 
110-kV Ebene. Durch die Bundesnetzagentur wurde im Rahmen 
des Dialogforums am 29.5. dieser nochmals bestätigt. TenneT 
agiert im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrages zur 
Errichtung des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen 
ableitet (BBPlG, NEP)
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 Notwendigkeit,zumindest aber auf die Anzahl und den Ort 
 von Umspannwerken und Konverterstationenmassiven 

Einfluss haben können. Gerade letztere bestimmen mit ihren 
 Standorten,ggf. der vorhandenen oder angeblich nicht 

 vorhandenen Kombinationsmöglichkeitmehrerer UW-
Standorte, letztlich den Trassenverlauf entscheidend.

sonstige Stellungnahmen Weiterhin bezweifeln wir nachdrücklich, dass in der vorg. Karte 
 überhaupt alle Erdgaspipelines- und zwar in der richtigen 

Lage - eingezeichnet sind. Die Borstellen mit 
  ihrenAnbindungen fehlen ebenfalls.Einen Überblick gibt 

beispielsweise der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
 Cappeln. Dortsind Förderstellen und Pipelines samt 

Sicherheitsbereichen als orangefarbene 
 Linienstruktureneingezeichnet, Förderstellen sind mit 

  entsprechenden Kreisen markiert:Wir stellen Ihnen auf 
Nachfrage den FNP gerne zur Verfügung. Die Abweichungen 

 zuroben abgedrucken Karte aus den ROV-Unterlagen sind 
 deutlich. Die ROV-Unterlagen sinddiesbezüglich 

unvollständig. Gerade im Bereich zwischen Sevelten und 
 Cappeln sowiesüdlich von Sevelten ist der raumordnerische 

 Konflikt mit der angeblichen 380 kVVorzugstrasse aus 
hiesiger Sicht mit den Händen zu greifen. Da TenneT wohl 

 kaum diebestehenden Erdgasleitungen wird verlegen wollen 
 und auch keine eigenen oder fremdenKorrorsionsschäden 

wird riskieren wollen, wird es wohl spätestens bei der 
 Detailplanungdazu kommen, dass die Freileitung noch mehr 

 als ohnehin schon vorgesehen in bestehendeSiedlungspuffer 
und Siedlungsreserven hineingeplant wird. Dies ist aus Sicht 

 derGemeinde Cappeln nicht zumutbar und verstößt gegen 
 die landesrechtlichenAbstandsgebote von 200 / 400 m. 

 Dieses Problem betrifft die Vorzugsvariante derMaßnahme 
51a sowie das abzulehende Teilstück der Variante 51b D3 

 zwischen Nuttelnund BAB 1.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die TenneT befindet 
sich in enger Abstimmung mit den Eigentümern der 
Erdgasinfrastrukturen. Die Leitungsbestände werden sequenziell 
angefragt und die konkreten technischen Planungen mit den 
Betreibern der Erdgasinfrastrukturen abgestimmt.
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sonstige Stellungnahmen Die Gemeinde Cappeln war und ist bereit, ihren Teil zu einer 
sicheren Energieversorgung beizutragen. So ist sie nicht nur 
bereits jetzt von diversen Energieleitungen betroffen, sondern 
ermöglicht auch die Erdgasgewinnung auf ihrem 
Gemeindegebiet. Zudem wäre sie auch bei einer 
Autobahntrasse und ggf. bei der unten vorzuschlagenden 
westlichen Umgehung betroffen. Das große Problem besteht 
weiterhin darin, dass sie mit der jetzigen Vor-zugsvariante eine 
Zerschneidung des Gemeindegebiets zu erwarten hat, die 
nicht nur landschaftlich negativ wirkt, sondern die sie auf 
Generationen prägen und in ihrem Selbstgestaltungs- und -
entwicklungsrecht massiv beeinträchtigen und unzumutbar 
einschränken wird. Eine solche Freileitung wird mind. für 100 
Jahre konzipiert.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden im Frühjahr und 
Sommer 2016 bei den einzelnen Kommunen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne (FNP), 
Bebauungspläne (B‐Pläne) sowie Innen- und 

  Außenbereichssatzungen abgefragt.Es wurde sichergestellt, 
dass das Vorhaben weder eine hinreichend bestimmte Planung 
nachhaltig stört, noch wesentliche Teile des Gemeindegebiets 
einer durchsetzbaren Planung entzieht oder kommunale 
Einrichtungen durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden 
(vgl. BVerwG 15.12.2016 - 4 A 3.15). In den Planungen wurden 
zunächst die Bereiche berücksichtigt und in die Ermittlung der 
Auswirkungen des Vorhabens einbezogen, für die eine hinreichend 
planerisch verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 
4.1.3.1). Darüber hinaus muss auf noch nicht verfestigte, aber 
konkrete Planungsabsichten einer Gemeinde insoweit Rücksicht 
genommen werden, dass durch die Fachplanung von der 

 Gemeinde konkret inBetracht gezogene städtebauliche 
Planungsmöglichkeiten nicht unnötigerweise "verbaut" werden 
(BVerwG 21. März 1996 - 4 C 26.94). Entsprechende konkrete 
Planungsabsichten sind aber nicht bekannt und auch nicht 
Gegenstand der Einwendung. Daneben kann das 
Selbstgestaltungsrecht der Gemeinde durch Maßnahmen 
beeinträchtigt werden, die das Ortsbild entscheidend prägen und 
hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung 
der Gemeinde einwirken (BVerwG 30. Mai 2012 - 9 A 35.10). Dies 
ist für den Trassenkorridor C aus den in den Kapiteln 4.1 und 5.2 in 
einzelnen dargelegten Gründen nicht der Fall. Für alle in Betracht 
kommenden Varianten wurden die für ein Raumordnungsverfahren 
erforderlichen und zur Verfügung gestellten Informationen 
berücksichtigt und mit der ihnen zukommenden Bedeutung in den 
Variantenvergleich eingestellt. Die Untersuchungen in den 
Antragsunterlagen 1 bis 7 sowie der übergreifende 
Variantenvergleich zeigen unter Berücksichtigung aller 
abwägungserheblichen Belange die Vorzugswürdigkeit von 
Trassenkorridor A/B.
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sonstige Stellungnahmen Zusammengefasst: Die Gemeinde Cappeln ist einerseits in 
 Folge von Zuzug und knapperFlächenverfügbarkeit in 

besonders hohem Maße darauf angewiesen, auch zukünftig - 
 fürdie gesamte Lebenserwartung des gegenständlichen 

 Freileitungsvorhabens - über ausreichendFlächenreserven 
verfügen zu können. Nur dann kann sie ihrem Recht auf 

 Umsetzungder Planungs- und Gestaltungshoheit 
nachkommen. U.a. aufgrund bestehender 

 Energieinfrastruktursind die verbleibenden 
Planungsmöglichkeiten aber schon jetzt sehr 

 eingeschränkt,was die ROV-Unterlagen bei weitem nicht 
 ausreichend erkennen und würdigen.Tatsächlich liegen im 

Bereich Cappeln mehrere weitere Querriegel und Engstellen 
 vor, diedie ROV-Unterlagen bisher nicht erkannt haben.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. In den Unterlagen 
können nur die Bereiche berücksichtigt und in die Ermittlung der 
Auswirkungen des Vorhabens einbezogen werden, für die eine 
hinreichend planerisch verfestigte Grundlage vorliegt. Bei der 
Feintrassierung werden für die weitere Planungen die vorhandenen 
Infrastrukturen eine wesentliche Rolle als Leitlinie zur Bündelung 
spielen, mit dem Ziel, durch die Nutzung der Bündelungspotentiale 
die Auswirkungen auf die Gemeinde so gering wie möglich zu 
halten.
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sonstige Stellungnahmen 3. Prüfung D3 fehlerhaft; Kombination der Varianten F/D3 in 
 direkter Verknüpfungentgegen den Unterlagen 

 vorteilhaftAuf Aufforderung der Raumordnungsbehörde hatte 
 der Vorhabenträger zur Entwicklungdes sogen. F-Korridors 

eine Trassierung in paralleler Lage zur Autobahn A29 und A1 
 inden Korridorvergleich eingestellt. In der Festlegung des 

 Untersuchungsrahmens hat dasArL im Schreiben vom 
20.11.2015 die Anforderungen an die sog. Autobahntrasse 

 definiertwie folgt (Hervorhebungen durch den 
 Unterzeichner):Dass die Variante D3 im Südteil zu 

untersuchen ist, stand also ohnehin fest. Hinzu 
 („Weiterhin“)kam die durchgehende Autobahntrasse, die im 

 südlichen Teil direkt in die VarianteD3 übergeht. Dieser 
Anforderung des ArL werden die Unterlagen nicht gerecht. Das 

 giltaus einer Reihe von Gründen:

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im an-deren Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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sonstige Stellungnahmen VI. Variantendiskussion in Raumordnungsunterlagen nicht 
 nachvollziehbarWeder die Auswahl der sog. Vorzugstrasse 

noch der UW-Standorte sowie die 
 Kombinationsmöglichkeitenvon UW-Standorten ist bisher 

 ausreichend transparent und nachvollziehbar.Dieser Fehler, 
auf den wir wegen der Einzelheiten auf die Stellungnahme 

 zumVerfahren 51a Bezug nehmen, schlägt auf das 
 gegenständliche ROV durch, denn die dortigenFehler führen 

hier zu willkürlichen Zwangspunkten. Das gilt sowohl für den 
 Trassenbeginnam Standort Nutteln als auch für den 

fehlerhaften Ausschluss der Suche 
 weitererUmspannwerksstandorte im Bereich der Maßnahme 

 51b und für den rechtsgrundlos festgelegtengenauen 
Zielpunkt bei Merzen (vgl. hierzu oben im Kapitel 

 Abschnittsbildung).Es ist nicht möglich, aus dieser 
Konstellation rechtsfehlerfrei die sog. 

 Vorzugsvarianteabzuleiten. Zudem erscheinen die 
verwendeten Kriterien zum Teil nicht ausgewogen 

 undsachfremd ausgewertet. Durch die fehlerhafte 
 Verlängerung der Variante D3 um 13,7 km(Nutteln bis BAB 

1), wird die Autobahnvariante systematisch benachteiligt; von 
  einergleichberechtigten Prüfung kann keine Rede sein.Die 

vorg. Kritik gründet sich u.a. aus folgenden Ausführungen und 
 Stellungnahmen. Diedortigen Argumente werden hier i.d.R. 

 nicht wiederholt, sondern es wird vollinhaltlichBezug 
 genommen:� Gemeinsame Stellungnahme des Landkreises 

  Cloppenburg und seiner Gemeindenin diesem ROV.� Die 
Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. Jarass, die Ihnen 

 bereits als - Anlagen1 und 2 zur Maßnahme 51a - übersandt 
 wurden; insbesondere in der - Anlage2 - stellen die 

Gutachter unter einer Reihe energie- und trassenfachlicher 
 Fragendie bisherige Trassen- und Standortauswahl in Frage. 

 Die bisherigen Ergebnissewerden dort teils als Fragen 
zusammengefasst. Diese wurden der Tennet 

 vorabübermittelt aber bisher nicht beantwortet. Sie sind 
  deshalb auch als Einwendungim ROV zu verstehen.� Das 

aktuell beiliegende Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. 
  Jarass zur Maßnahme51b.� Bereits im 

Erarbeitungsprozess der gegenständlichen ROV-Unterlagen 

- Die Datengrundlagen und die Methodik zur Variantenermittlung 
wurde in den Unterlagen detailliert beschrieben und 
nachvollziehbar dargelegt. Im Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 
findet sich neben der allgemein technischen Beschreibung auch 
eine Beschreibung des technischen Variantenvergleichs. In der 
Unterlage 2 (UVS) wurden die Schutzgüter nach UVPG 
beschrieben, bewertet und in einem Variantenvergleich 
gegenübergestellt. Die Methodik ist in Kapitel 5.1 der UVS 
beschrieben. Im Rahmen der Natura 2000-Voruntersuchung 
(Unterlage 3) wurde die Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete im 
Untersuchungsgebiet detailliert beschrieben und vor allem die 
Konstellation des Vogelschutzgebiets Alfsee mit den 
Nahrungsflächen in der Haseniederung differenziert und 
umfassend dargestellt. Der Artenschutzfachbeitrag behandelt, wie 
auf der Ebene eines Raumordnungsverfahrens sach- und 
fachgerecht, die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. In der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) wird in Kapitel 2 
eingehend die Methodik beschrieben und im folgenden die 
einzelnen raumordnerischen Belange betrachtet. In den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) wird in Kapitel 0 die 
Rechtsgrundlage sowie ebenfalls das Vorgehen beschrieben. In 
dem Erläuterungsbericht werden die Ergebnisse der einzelnen 
Unterlagen zusammengebracht und abschließend eine 

 Vorzugsvariante ermittelt.Aus welchen Gründen die hier 
dargestellte Vorzugsvariante nicht transparent und nachvollziehbar 

  hergeleitet ist, erschließt sich nicht. - Unter Berücksichtigung 
der Raumwiderstandskarten, die für die Antragskonferenz 
(15.019.2015) des Projektes erstellt wurden ergibt sich, dass 
weitere Suchräume entlang der 110 kV Bestandsleitung im 
Bereich  von Essen (Korridor A/B) oder nordwestlich von 
Quakenbrück (Korridor C) nur in Bereiche mit mittlerem und hohem 
Raumwiderstand vorliegen, der UW-Suchraum Nutteln jedoch auf 
gesamter Fläche einen geringen Raumwiderstand aufweist. 
Zusätzlich hätte eine Platzierung außerhalb des 
Lastschwerpunktes einen Mehraufwand bzw. eine Ertüchtigung 
und Ausbau des 110-kV-Netzes zur Folge, was weitere Eingriffe 
erfordert. Weitere UW-Suchräume im Bereich von Maßnahme 51b 

  zu betrachten, drängt sich demnach nicht auf.- In der 
Maßnahme 51a ist mit der Unterlage 7 -Netzplanerische 
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 habensich u.a. der Landkreis Cloppenburg, die Gemeinde 
 Cappeln selbst und wir in derenAuftrag zu Wort gemeldet 

 und bestimmte Gesichtspunkte angesprochen. Diedort 
formulierte Kritik halten wir als Teil dieser Stellungnahme 

 aufrecht; gleichesgilt für die in diesen Stellungnahmen 
 ausgesprochenen Bezugnahmen.Besonders erwähnen und 

Bezug nehmen möchten wir das Schreiben des 
 LandkreisesCloppenburg an das ArL vom 28.10.2016, 

 welches sich u.a. mit der Bündelungswirkungan 
Autobahntrassen befasst und Vorteile der 

  Autobahnvariantehervorhebt.Zudem möchten wir 
ausdrücklich auf unsere Stellungnahme an Sie 

 vom17.02.2017 Bezug nehmen. In dieser haben wir 
 zusätzlich zu den Darstellungendes Landkreises 

Cloppenburg vom 28.10.2016 besonders angesprochen, dass 
 entlangder Autobahnen eine höhere Bündelung erreicht 

 werden kann, als bei derjetzigen Vorzugstrasse. Das ergibt 
 sich schon daraus, dass in der Vorzugsvariantespätestens 

ab Cloppenburg Richtung Süden ein neuer Trassenkorridor 
 notwendigwird. UW-Standorte abseits einer 

 Bündelungsmöglichkeit - wie z.B. Nutteln -hätten daher 
raumplanerisch deutlich abgewertet werden müssen. Zudem 

 wirdauch an dieser Stelle deutlich, dass der „Kunstgriff“ der 
 Aufteilung in die Abschnitte51a und 51b dazu führt, dass die 

 Folgen der Gesamttrasse aus dem Blickgeraten können. 
Denn einer beispielsweise nach Nutteln geführter Trasse 

 fehltauch für die südliche Fortführung die 
 Bündelungsmöglichkeit. Deshalb ist einmalmehr darauf zu 

verweisen, dass nicht nur formell eine vollständige 
 Koordinierungder Teilmaßnahmen notwendig ist, sondern 
 auch inhaltlich.Weiterhin haben wir in der Stellungnahme 

 vom 17.02.2017 aufgeführt, dass undwarum die Anzahl der 
 Flächeneigentümer jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunktkein 

Kriterium darstellen kann bzw. eine möglichst geringe Anzahl 
von Flächen eigentümern ggf. sogar kontraproduktiv wäre. 

 Denn dann konzentriert sich dieFlächeninanspruchnahme 
 ggf. auf wenige z.B. landwirtschaftliche Betriebe, welchedann 

aber umso stärker betroffen wären. Ab 5 % 
 Flächeninanspruchnahmenkann es nach hiesigen 

Untersuchungen der Umspannwerksstandorte und Standortpaare 
aus 110-kV-Sicht- seitens der avacon beschrieben worden, welche 
UW-Standortpaare sich für einen Ausbau gut eignen und was für 
Vor- und Nachteile bei der jeweiligen Paarung entstehen.  
Detailliert wurde auf den Aus- und Umbau des nachgelagerten 110-
kV-Netzes auch in dem Erörterungstermin der Maßnahme 51a 

  eingegangen.- Umspannanlagen gehören nicht zu den in der 
Raumordnungsverordnung aufgeführten Vorhabentypen, da sie in 
der Regel nicht raumordnungsrelevant sind. Durch den vorzeitigen 
Bau der UA Merzen erfolgt keine Vorfestlegung auf einen 
Trassenkorridor des Vorhabens Conneforde – Cloppenburg – 
Merzen . Aufgrund dessen wurde die UA Merzen nicht in das 
laufende Raumordnungsverfahren für die Leitung Cloppenburg bis 
Merzen integriert. Dieses Vorgehen wurde durch das ArL Weser-
Ems bestätigt (Entscheidung vom 15.11.2016). Die Bau- und 
Betriebsgenehmigung für diese UA wurde daher über ein 
sogenanntes „BImSchG-Verfahren“ beim Gewerbeaufsichtsamt in 
Oldenburg beantragt. Gegen die Aufnahme der UA Merzen in das 
ROV spricht ebenfalls die zeitliche Dringlichkeit zur Beseitigung 

  des Netzengpasses im 110-kV-Netz der Westnetz.- bereits an 
mehreren Stellen wurde auf die Kombination von Korridor F 
(Maßnahme 51a) und Korridor D3 (Maßnahme 51b) eingegangen; 
auch eine Kombination aus diesen beiden Varianten und damit 
eine Verkürzung um ca. 13 km führt nicht dazu, dass die 
Kombination vorzugswürdiger ist als die Kombination C + A/B. Die 
besonders negativen Aspekte bzw. die Konflikte entlang der 
Autobahn (Flugplatz Ahlhorn, sehr dichte Bebauung entlang der 
Autobahn, FFH-Gebiet-Querung, Vogelschutzgebiet Alfsee) bleiben 

  weiterhin bestehen.- Nach welcher Methodik von einer 
Bündelung gesprochen werden kann, wird in der Unterlage 2A 

  (UVS) Kap. 5.1.1 erläutert. - Das Kriterium der 
„Freileitungseinführung“ wurde im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens nicht zur Bewertung der UW-Suchräume 
herangezogen. Im Übrigen sind die Umspannwerk-Suchräume Teil 
der Maßnahme 51a.
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Erfahrungen bei landwirtschaftlichen Betrieben 
  existenzgefährdendwerden.Kritisiert hatten wir auch das 

Kriterium der Freileitungseinführung in die UW-
 Standorte.Denn dem hatte die Vorhabenträgerin eine extrem 

 hohe Priorität eingeräumt(bei 110 kV und 380 kV jeweils 2-
 fach gewertet). Dabei gibt es hier füralles technische 

Umsetzungsmöglichkeiten. 110 kV könnte z.B. auch 
 technischeinfach und kostengünstig als Erdkabel eingeführt 

 werden, wodurch andere Radienund Zugangsmöglichkeiten 
 eröffnet werden.Kurz: Die von Tennet/Amprion aufgestellten 

 Kriterien stellen sich einseitig zu Gunsten deralleinigen 
Interessen der Vorhabenträgerin dar und nicht im Sinne einer 

 der Gemeinnützigkeitverpflichteten Raumplanung dar. Dies 
 gilt nach wie vor und dies ist aus hiesigerSicht zu 

 ändern.Ergänzend tragen wir vor wie folgt:
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allgemeine Hinweise II. Betroffenheit der Gemeinde Cappeln durch das 
 Vorhaben1. Raumordnungsrechtlich relevante Entwicklungen 

 der GemeindeIn den vergangenen 100 Jahren ist die 
Bevölkerung der Gemeinde Cappeln um ca. 385 Prozent 
gestiegen und dementsprechend auch die notwendigen 
Siedlungsflächen für die Unterbringung der Bevölkerung, der 
örtlichen Infrastruktur, die Flächen für Betriebe (Arbeitsplätze) 
und für die Versorgung der Bevölkerung. Auch derzeit ist der 
örtliche Siedlungsdruck sehr groß. Die Gemeinde Cappeln 
kann sich glücklich schätzen, über Zuzug zu verfügen und mit 
die jüngste Bevölkerung in Niedersachen zu haben. Laut 
einem aktuellen Gutachten vom 26.07.2017 unter dem Titel 
„Siedlungs- und Gemeindebedarfsentwicklung der Gemeinde 
Cappeln bis zum Jahr 2035“ steigt die relative 
Geburtenhäufigkeit auf bis zu 40% über dem Durchschnitt der 
alten Bundesländer an. Allein bis 2030 wird die Zahl der 
Einwohner auf 8.400 in der Gemeinde Cappeln steigen. 
Derartige Erfolge würden zu Nichte bzw. unmöglich gemacht 
und ins Gegenteil verkehrt, wenn die Gemeinde zukünftig nicht 
mehr die nötigen Siedlungsflächen vorhalten könnte. Das 
gegenständliche Vorhaben würde die Gemeinde Cappeln 
weiter und teils in neuen Bereichen zerschneiden, neue 
Abstandsrestriktionen z.B. für neue Siedlungsflächen 
begründen und damit die o.g. Weiter-entwicklung und die 
hierfür unverzichtbare Planungshoheit der Gemeinde in 
wichtigen Bereichen blockieren. Das gilt für das 
Gesamtvorhaben der Maßnahme 51 aber auch für den 
Abschnitt 51b, welcher ebenfalls auf der Annahme eines 

 Umspannwerkes in Nutteln beruht.In diesem Zusammenhang 
sei nochmals auf die am 24.08.2017 beschlossene und am 
1.09.2017 übersandte Resolution des Rates der Gemeinde 
Cappeln Bezug genommen.

 Die Hinweise werde zu Kenntnis genommen.Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens wurden im Frühjahr und Sommer 2016 
bei den einzelnen Kommunen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes alle Flächennutzungspläne (FNP), 
Bebauungspläne (B‐Pläne) sowie Innen- und 
Außenbereichssatzungen abgefragt.
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Gesamtbetrachtung mit 
51b und Offshore

 IV. VerfahrensgesichtspunkteIn verfahrensrechtlicher 
 Hinsicht weisen wir auf folgende Gesichtspunkte hin:1. 

 Konflikt mit Offshore-ROVWie bereits eingangs erläutert und 
 geltend gemacht, besteht ein Konflikt mit dem Offshore-ROV. 

Hierauf weist auch der Landkreis Cloppenburg in seinen 
 aktuellen ROV-Stellungnahmenhin. Es besteht u.a. die 

 Befürchtung, dass mit dem Offshore-ROVZwangspunkte für 
das gegenständliche ROV gesetzt werden sollen, 

 insbesondere, was dieVerknüpfungen mit dem 380-kV-
 Wechselstromnetz angeht. Für derartige Zwangspunktegibt 

es keine Rechtfertigung, zumal mögliche UW-
 /Konverterstandorte nur im Verfahren51a thematisiert 

werden. Es wäre daher fehlerhaft, das Offshore-Verfahren 
 vorrangig zubearbeiten. Wir nehmen insoweit Bezug auf 

 unsere Ihnen vorliegende Stellungnahme imOffshore-ROV.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Gesamtbetrachtung mit 
51b und Offshore

- Das ROV 51b setzt die Fehler des ROV 51a und auch des 
 Offshore-ROV fort.- Das zeigt sich beispielsweise in der 

willkürlichen Abschnittsbildung der Maßnahmen 51a und 51b: 
Hier wird der Umspannwerksstandort Nutteln zu einem 
Zwangspunkt gemacht, den er weder rechtlich noch tatsächlich 
darstellt (vgl. hierzu im Einzelnen unsere Stellungnahme zum 
ROV 51a vom 01.09.2017).

Die Gliederung des im Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 
bezeichneten Vorhabens in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente 
nicht dazu, Zwangspunkte zu setzen. Zum Zeitpunkt der Auslegung 
der Unterlagen für die Maßnahme 51a stand noch keine 
Vorzugsvariante für die Maßnahme 51b fest. Durch die ermittelte 
Vorzugsvariante der Maßnahme 51a konnte aber gewährleistet 
werden, dass durch die ermittelte Vorzugsvariante der Maßnahme 
51a keine Vorentscheidung für die Festlegung eines Korridors der 
weiterführenden Maßnahme 51b getroffen wurde.
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Gesamtbetrachtung mit 
51b und Offshore

Zudem gibt es Querverbindungen zum HGÜ-Offshore-ROV, 
bei dem am 22.8.2017 die Stellungnahmefrist ablief. Wir halten 
es noch immer für falsch und rechtlich unzulässig, dass mit 
dem Offshore-ROV ggf. Zwangspunkte für das hiesige 
Verfahren geschaffen werden. Hierbei geht es um die Anzahl 
und Standorte der Verknüpfungen zwischen dem hiesigen 380-
kV-Wechselstrom-Vorhaben und den Offshore-Gleichstrom-
Kabeln (Konverter). Das gilt umso mehr, als dass - wie u.a. 
vom Landkreis Cloppenburg im Offshore-Verfahren 
dargestellt - bei der Bundesnetzagentur diesbezüglich ein 
Umdenkungsprozess begonnen hat und dokumentiert wurde. 
Es ist daher nach hiesiger Auffassung derzeit unzulässig, dass 
Offshore-ROV voran zu treiben und damit ggf. sogar die 
Entscheidungsmöglichkeiten im gegenständlichen ROV 
einzuschränken. Vor diesem Hintergrund machen wir die Ihnen 
übersandten Stellungnahmen des Landkreises Cloppenburg 
und des Unterzeichners im vorg. Offshore-ROV auch 
vollständig zum Gegenstand dieser Stellungnahme.

Durch das HGÜ-Offshore-ROV wurden keine Zwangspunkte 
gesetzt. Die Unterlagen zum HGÜ-Offshore-ROV stellen die 
grundsätzliche Möglichkeit der Anbindung der HGÜ-Leitung im 
Landkreis Cloppenburg an alle UW-Suchräume fest, ohne eine 
Vorzugsvariante festzulegen.
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Verfahrensthemen  2. Bekanntmachung benennt Themen / Unterlagen nichtDie 
amtliche Bekanntmachung für das Beteiligungsverfahren, die 

 vom ArL so vorgegebenwar, sagt zutreffend, dass in dieses 
 ROV eine UVP integriert ist. Weiterhin bestimmt § 49UVPG, 

dass die UVP entsprechend des Planungsstandes bereits Teil 
 des ROV nach § 15ROG ist. Insbesondere bestimmt § 49 

 Abs. 1 UVPG, dass die Standort- und Trassenalternativenaus 
§ 15 Abs. 1 S. 3 ROG Teil des UVP im ROV sind und dass die 

 UVP im nachfolgendenZulassungsverfahren (hier: 
Planfeststellungsverfahren) auf andere bzw. 

 zusätzlicheerhebliche Umweltauswirkungen beschränkt 
 werden kann (§ 49 Abs. 2 UVPG). Nachden Erfahrungen des 

 Unterzeichners wird hiervon oft Gebrauch gemacht.Die Folge 
der vorg. Vorschriften ist die, dass die UVP/UVS des ROV in 

 der Regel bereitseinen wichtigen Teil der gesamten 
UVP/UVS abschließend abarbeitet. Dies wiederum 

 bedeutet,dass die europäischen UVP-
 Beteiligungsgarantien- vgl. hierzu z.B. die EuGH-

 Entscheidung vom 7.11.2013, C-72/12, ALTRIP -bereits im 
ROV vollständig einschlägig sind und zusammen mit der 

 eigentlichen Zulassungsentscheidungder vollständigen 
formellen und materiellen Kontrolle durch das 

  Gerichtunterliegen.Die Anforderungen der europäischen 
 Beteiligungsgarantien ergeben sich unmittelbar ausder UVP-

RL und sind nach Auffassung des Bundesgesetzgebers u.a. in 
 den § 18 f. UVPGumgesetzt. Wie die Öffentlichkeit zu 

 informieren ist und welche Unterlagen auszulegensind, ergibt 
sich aus § 19 UVPG (im Folgenden auszugsweise 

 abgedruckt):(1) Bei der Bekanntmachung zu Beginn des 
 Beteiligungsverfahrens unterrichtet diezuständige Behörde 

  die Öffentlichkeit[…]5. darüber, dass ein UVP-Bericht 
 vorgelegt wurde,6. über die Bezeichnung der das Vorhaben 

 betreffenden entscheidungserheblichenBerichte und 
Empfehlungen, die der zuständigen Behörde zum 

 Zeitpunktdes Beginns des Beteiligungsverfahrens 
  vorliegen,[…](2) Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

 legt die zuständige Behörde zumindestfolgende Unterlagen 
  zur Einsicht für die Öffentlichkeit aus:1. den UVP-Bericht,2. 

die das Vorhaben betreffenden entscheidungserheblichen 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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 Berichte undEmpfehlungen, die der zuständigen Behörde 
 zum Zeitpunkt des Beginns desBeteiligungsverfahrens 

  vorgelegen haben.[…]Hier fehlte es bereits an einem 
Hinweis auf den UVP-Bericht nach oben Abs. 1 Nr. 5. 

 DerHinweis darauf, dass es sich um ein UVP-pflichtiges 
 Vorhaben reicht nicht. Zudem fehltees an einer konkreten 

Auflistung der entscheidungserheblichen Berichte und 
 ausgelegtenUnterlagen. Beides verletzt die UVP-

 Beteiligungsgarantien und ist deshalb rechtswidrig.Ob 
hieraus später eine Aufhebung der Entscheidung gefordert 

 werden kann, ist eine Fragedes Einzelfalls und kann erst am 
 Ende des Verfahrens, z.B. auch in der Kumulation mitggf. 

weiteren nachfolgenden Verfahrensfehlern bewertet 
 werden.Vgl. zu diesen Gesichtspunkten z.B. Urteil des 

BVerwG zur Uckermarkleitung 
  vom21.01.2016,http://www.bverwg.de/entscheidungen/verw

  andte_dokumente.php?az=BVerwG+4+A+5.14Weiterhin 
hätten gem. § 19 Abs. 2 UVPG auch alle dem ArL bisher 

 vorliegenden entscheidungsrelevantenBerichte und 
 Stellungnahmen ausgelegt werden müssen. Das istnicht 

geschehen. Dem ArL lagen zumindest bereits diverse sehr 
 relevante Stellungnahmendes Landkreises Cloppenburg, u.a. 

betreffend die Auswahl und Untersuchung der Standort 
 undTrassenvarianten vor. Diese hätten ausgelegt werden 

 müssen.Auch dieser Verfahrensgesichtspunkt spricht dafür, 
 dass die ROV-Öffentlichkeitsbeteiligungerneut durchzuführen 

ist.

Seite 647 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Cappeln (Oldenburg) vom 21.12.2017

Verfahrensthemen  4.1 Zahl der HGÜ-Leitungen in den Raum OldenburgEs gibt 
einen Widerspruch zwischen den Prüfungsergebnissen der 

 Bundesnetzagentur(04.08.2017), die nur ein 
 Gleichstromsystem in den Raum Cloppenburg vorsehen,und 

dem am 17. Mai 2017 eröffneten Raumordnungsverfahren für 
eine Gleichstrom-Erdkabeltrasse von Raum Emden in den 

 Raum Cloppenburg, das drei Gleichstromsystemein den 
 Raum Cloppenburg vorsieht.� Das am 15. Juni 2017 

eröffnete Raumordnungsverfahren sieht bis zu drei 
 Konverterstationenim Raum Cloppenburg vor: "An den 

 beiden ermittelten Standortenerfolgt neben der Errichtung 
 von Umspannwerken auch die Errichtung voninsgesamt bis 

 zu drei Konverterstationen ...".� Die Bundesnetzagentur 
sieht hingegen in ihrer am 04. August 2017 

 veröffentlichtenBedarfsermittlung nur noch eine 
 Konverterstation im Raum Cloppenburgvor: "Die 

Bundesnetzagentur hat die von den 
 Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenenAlternativen für 

die zwei Netzverknüpfungspunkte der 
 AnbindungssystemeNOR-6-3 und NOR-3-2 geprüft (siehe 

 Abschnitt I C 3.2) und gegeneinanderabgewogen. Nach 
derzeitigem Stand erscheint die Verschiebung von 

 zweiNetzverknüpfungspunkten nach Hanekenfähr die 
   insgesamt sinnvollere Alternative."Frage:Soll später das 

Raumordnungsverfahren entsprechend angepasst werden, 
 wenn tatsächlichnur noch maximal eine Konverterstation im 

  Raum Cloppenburg geplantist?“Die vorg. Frage der 
Gutachter ist nach dem eingangs Gesagten dahingehend zu 

 beantworten,dass das gegenständliche ROV deshalb 
eigentlich mangels Antragsbefugnis bzw. 

 Entscheidungsinteresseseinzustellen wäre, zumindest aber 
 wäre es bis zu einer Klärung ausden o.g. Gründen 

auszusetzen, was hiermit auch zu beantragen ist.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Aus der 
Verringerung der anzuschließenden Offshoreanbindungen ergeben 
sich keine Auswirkungen auf das laufende Verfahren und die 
Antragsbefugnis der Antragstellerin. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens ist die Bewertung der 
Raumverträglichkeit der eingereichten Planung. Die Verringerung 
der Offshore Netzanschlusssysteme hat keine Auswirkungen auf 
die Führung der Trasse der neu zu errichtenden 380 kV-Leitung 
oder auch auf die Eignung der Umspannwerksstandorte. Weitere 
Details können dem Verfahren zu Maßnahme 51a entnommen 
werden.
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Verfahrensthemen III. Fehlerhafte Abschnittsbildung / Willkürliche Teilung in 51a 
 und 51bGrundlage für die Hochspannungsleitung 

Conneforde – Cloppenburg – Merzen ist 
 dasBundesbedarfsplangesetz (BBPlG). Im 

Bundesbedarfsplan ist das Vorhaben als Nummer 
 6aufgelistet, im Netzentwicklungsplan der 

Übertragungsnetzbetreiber als Projekt 21 
 beziehungsweiseMaßnahme 51. Auch in den Planunterlagen 

 wird davon ausgegangen, dass essich um ein Vorhaben 
handelt. Eine Abschnittsbildung ist bei einem einheitlichen 

 Vorhabendann zulässig, wenn sie durch sachliche 
 Erwägungen gerechtfertigt ist, die AbschnittsbildungErgebnis 

einer gerechten Abwägung ist und dem Vorhaben im jeweils 
 anderenAbschnitt keine unüberwindbaren Hindernisse 

 entgegenstehen.Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
 Abschnittsbildung ist hier nicht ansatzweiseerkennbar. Den 

Unterlagen ist dazu nichts zu entnehmen. Weder findet sich 
 dort eineRechtsfertigung für die Abschnittsbildung, noch ist 

 eine Abwägung erkennbar. Eine denAnforderungen 
genügende - vgl. hierzu unten das Kapitel zur 
Variantendiskussion - 

 abschnittsübergreifendeGesamtbetrachtung fehlt ebenfalls, 
 was besonders beachtlich ist,weil das ArL eine 

gleichberechtigte Prüfung einer näher beschriebenen 
  Autobahntrassegefordert hatte.In der Konsequenz ist davon 

auszugehen, dass die Aufteilung in die Maßnahmen 51a 
 und51b sowie das zeitversetze ROV für beide Teilbereiche 

 willkürlich und damit rechtlichnicht zulässig ist. Es ist nicht 
ersichtlich, warum gerade im Bereich Nutteln bzw. der 

 GemeindeCappeln ein Schnittpunkt gesetzt wird. Es ist nicht 
 ersichtlich, warum nicht eineinheitliches ROV für das 

Gesamtvorhaben durchgeführt wird. Wenn es z.B. aus 
 Gründender Übersichtlichkeit zur Abschnittsbildung kommt, 

 dann darf dies nicht dazu missbrauchtwerden, willkürlich 
Zwangspunkte zu setzen. Genau das ist aber der Fall, wenn 

 sämtlicheVarianten (bis auf die bisher von der 
 Vorhabenträgerin nachdrücklich abgelehnte VarianteF der 

Maßnahme 51a) am von der Vorhabenträgerin so 
 bezeichneten UW-Standort „Nutteln“beginnen und am 

Die Gliederung des im Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 
bezeichneten Vorhabens in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente 
nicht dazu, Zwangspunkte zu setzen. Auch wurde der Raum 
Nutteln nicht als alleiniger Umspannwerkssuchraum in Maßnahme 
51a definiert und untersucht. Die kritisierte Abschnittstrennung 
beruht auf der Unterteilung des Projektes in zwei Teilmaßnahmen 

  entsprechend NEP.Zur Thematik der 
 "Standortalternativen":Diese wurden im Rahmen des Verfahren 

51a, in der Synopse zum Verfahren und im Erörterungstermin 
diskutiert. Durch den Vorhabenträger und durch die Avacon wurden 
die Argumente für und gegen einen Standort im Raum Essen 

 aufgearbeitet. Auch die Landesplanerische Feststellung zur 
Maßnahme 51a (S. 29ff) greift dieses Thema auf und kommt zu 
folgendem Ergebnis: Flächen mit einem geringen Raumwiderstand 
an einem potenziellen 380-kV-Korridor mit Anbindung an das 
bestehende 110-kV-Netz liegen im Umfeld des Siedlungsgebietes 
von Essen/Oldb. nordwestlich  und südöstlich (Korridor A/B und C). 
Die Flächen nordwestlich von Essen sind neben einem 
Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung auch als Vorsorgegebiet 
Erholung im RROP Landkreis Cloppenburg dargestellt. "Wenn ein 
neues Umspannwerk zur Verknüpfung mit der geplanten 380-kV-
Leitung nordwestlich von Essen errichtet würde, müsste dort 
sowohl die aus dem Norden von Cloppenburg als auch die aus 
dem Osten aus Dinklage kommende 110-kV-Leitung eingeführt 
werden. Da die zu erwartenden Leistungen nicht über eine 
zweisystemige 110-kV-Leitung transportiert werden kann, wäre das 
neue Umspannwerk von Osten kommend mit vier Systemen 
anzubinden. Mit dieser Netzausbaumaßnahme auf 110-kV-Ebene 
auf einer Streckenlänge von ca. 3 km wären zusätzliche 
Beeinträchtigungen verbunden" (LPF Maßnahme 51a, S. 30). Die 
Flächen südöstlich von Essen/Oldb. sind im RROP Landkreis 
Cloppenburg u.a. als Vorsorgegebiet Erholung, Vorranggebiet 
ruhige Erholung und Vorsorgegebiet für Landwirtschaft dargestellt. 
"Dort müsste sowohl die aus Cloppenburg als auch die aus 
Löningen kommende 110-kVLeitung eingeführt werden. Da die zu 
erwartenden Leistungen nicht über eine zweisystemige 110-kV-
Leitung transportiert werden kann, wäre das neue Umspannwerk 
von Westen kommend mit vier Systemen anzubinden. Mit dieser 
Netzausbaumaßnahme auf 110-kV-Ebene auf einer Streckenlänge 
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Standort Merzen enden. Auch für den Standort Merzen, also 
 denEndpunkt, gibt es keine Diskussion und keine 

 Raumordnung (vgl. Erläuterungsbericht S.32). Obwohl dieses 
Umspannwerk komplett neu errichtet werden muss und obwohl 

 es darumgeht, die Verknüpfung mit einer im Raum Merzen in 
 West-Ost-Richtung verlaufenden380 kV-Trasse zu erreichen, 

wird so getan, als ob der Endpunkt exakt und fix sei. 
 Begründetwird das - soweit ersichtlich - nicht. Es ist zu 

 prüfen, ob es nicht z.B. im Hinblick aufdie Variante D3 
(immer in direkter Verknüpfung mit der Trasse F des 

 nördlichen Abschnitts)weiter östlich im Raum Merzen 
mögliche Standorte für den dortigen 

 Netzverknüpfungspunktzur Verfügung stehen, die 
 Konflikte/Nachteile dieser Variante entfallenlassen und sie 

zudem weiter verkürzen, z.B. östlich Hesepe. Der 
 Bundesgesetzgeber legtsich jedenfalls in der Regel nicht auf 

einen konkreten örtlichen Standort als 
 Netzverknüpfungspunktfest, sondern beschreibt einen Raum. 

 Es wird also sowohl für Nutteln als auchfür Merzen so getan, 
als würden dort örtliche Fixpunkte bestehen. Dies ist nicht so, 

 weshalbes an einer so gestalteten Abschnittsbildung an jeder 
 Grundlage fehlt.Ein sachlicher Grund für die Aufsplitterung in 

 die Maßnahmen 51a und 51b ist auch ausfolgenden Gründen 
nicht erkennbar: Die bestehende 220 kV Freileitung verläuft bis 

 Cloppenburg.Die Regelzone von Tennet verläuft 
 lt.https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/06/de.ht

 ml?cms_vhTab=2noch ca. weitere 38 km Richtung Merzen. 
Es liegt bisher nur eine Behauptung für den 

 gewähltenSchnittpunkt zwischen den Teilmaßnahmen 51a 
 und 51b vor. Diese liegt darin,dass im Grunde von 

vornherein - also ohne ausreichende Standortprüfung - 
 feststand, dassder sog. Standort „Nutteln“ einer der UW-

 Standorte sein soll. Deshalb musste faktisch jedeVariante 
des nördlichen Abschnitts dort enden und jede Variante des 

 südlichen Abschnittsdort beginnen. Ein sachlicher Grund ist 
 aber für die Zwangspunktwahl nicht erkennbar.Die 

unbegründete faktische Zwangspunktsetzung ist sowohl für 
 das bzw. die ROV und erstrecht später für ein 

Planfeststellungsverfahren rechtlich unzulässig, welches 

von ca. 7 km wären zusätzliche Beeinträchtigungen verbunden" 
(LPF Maßnahme 51a, S. 30). Aus diesem Grund ist festzustellen, 
dass unter Berücksichtigung des bestehenden 110-kV-Netzes 
einschließlich des Ausbaubedarfs und der damit zu erwartenden 
Konflikte im Vergleich zum Umspannwerk-Suchraum Nutteln keine 
raum- und umweltverträgliche Alternative in der Maßnahme 51b 
gibt.
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 raumordnerischauf dem Ergebnis der ROV beruhen 
 würde.Durch die willkürliche Abschnittsbildung werden 

 relevante und möglicherweise vorzugswürdigeVarianten von 
vornherein und ohne erkennbaren sachlichen Grund einer 

 nachvollziehbarenBetrachtung und raumordnerischen 
 Bewertung entzogen. So heben Prof. Dr.Jarass und Prof. 

Brakelmann in ihrer beiliegenden Stellungnahme vom 
  28.11.2017, auf S.11 (Kap 2.1), hervor:Ursprünglich (NEP 

2024) verlief Maßnahme 51a von Conneforde bis 
 Umspannwerk Cloppenburg/Ost. Später wurde Nutteln als 

 möglicher Umspannwerksstandort näher untersuchtund 
deshalb Maßnahme 51a bis Umspannwerksalternative Nutteln 

 erweitert.Es ist ein Fehler der Variantenuntersuchung in den 
Unterlagen zum südlichen 380-

 kVLeitungsabschnittCloppenburg - Merzen, dass man die 
 beiden Umspannwerke auf dieMaßnahme 51a beschränkt 

 hat.Zusätzlich zu den bereits untersuchten 
 Umspannwerksalternativen Nutteln und Molbergensollten im 

Verfahren zum südlichen Leitungsabschnitt Cloppenburg - 
 Merzen weitere Standortesüdlich von Cloppenburg näher 

 untersucht werden. Z.B. erscheint auf den ersten BlickEssen 
 als Umspannwerksstandort gut geeignet:� Gemäß AVACON 

ist Essen ein sehr wichtiger Knotenpunkt für das 110-kV-
 Netz.1Essen liegt ausreichend weit von einem nördlich zu 

 errichtenden Umspannwerkentfernt und in der Nähe der 
 beiden Trassenkorridore A und B.2� Essen liegt auch relativ 

zentral zum zukünftigen Windenergieausbau südlich 
  vonCloppenburg.Auch die Umspannwerksalternative 

Nutteln liegt außerhalb des Trassenabschnitts 
 51a(Conneforde - Cloppenburg), sodass allein deshalb eine 

 Untersuchung von Essen und anderenStandorten entlang 
 des Abschnitts 51b nicht hätte entfallen dürfen.Der Fehler 

wird nicht dadurch behoben, dass man nun in den 
 Planunterlagen möglicheAlternativstandorte östlich und 

westlich von Cloppenburg unterstellt. Diese 
 Hilfsbetrachtungleidet unter mindestens zwei grundlegenden 

 Fehlern:(1) Zum einen fehlt es an einer echten 
 Standortalternativenprüfung als Grundlage fürdie 

 Annahmen.(2) Vor allem aber werden mögliche 
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 Standortalternativen des Umspannwerks Nuttelnnicht der 
Prüfung der Trassenalternativen im Raumordnungsverfahren 

 zugrunde gelegt.Letztgenannter grundlegender Fehler führt 
 zu einer grundlegend fehlerhaften Betrachtungder Varianten 

D, der autobahnbegleitenden Varianten. Bei der 
 Alternativenprüfung wirdfür die in den 

Raumordnungsunterlagen noch betrachtete Variante D3 
 durchgängig dieMehrlänge zum UW Nutteln zu Lasten der 

 Variante gewertet, während bei der rein verbalenund kurzen 
übergreifenden Gesamtbetrachtung im Erläuterungsbericht so 

 getan wird,als spiele die zusätzliche Länge von 13,7 km 
 keine Rolle. Die Unterlagen sind insoweitwidersprüchlich; es 

fehlt wegen der willkürlichen Abschnittsbildung an einer 
 gleichberechtigtenBetrachtung einer Gesamtvariante F/D3 

ohne Umweg über Nutteln o.ä..

Verfahrensthemen  VIII. Fazit und weitere TrassenalternativenWenn Sie 
entgegen der hiesigen Auffassung weder zu dem Ergebnis 

 kommen, dass dasVerfahren wegen derzeitiger 
Überarbeitung / Unklarheit des Bedarfs einzustellen 

 bzw.auszusetzen ist noch die Öffentlichkeitsbeteiligung 
 wegen der o.g. Verfahrensproblemewiederholen wollen, 

kommt man - auch für den Abschnitt 51b - zu folgendem 
 Fazit:Der ArL-Untersuchungsrahmen, der die Untersuchung 

 einer durchgehenden Autobahntrassefordert, wird bei weitem 
nicht ausreichend umgesetzt. Stattdessen wird 

 insbesondereüber das faktische Setzen rechtlich und 
 tatsächlich nicht tragfähiger Zwangspunkte (Nuttelnund 

Merzen) sowie das Ignorieren technischer Alternativen 
 (sämtlicher Schmaltrassen-Lösungen) ein Ergebnis 

herbeigeführt, welches das von Vornherein feststehende 
  Wunschergebnisder Vorhabenträgerinnen darstellt.Dieses 

Vorgehen wird dem planerischen Gestaltungsauftrag und den 
 Abwägungsanforderungenbei weitem nicht gerecht, weshalb 

 das ArL aus hiesiger Sicht dergestalteingreifen müsste, wie 
das oben an mehreren Stellen konkret beantragt / 

 gefordertwird.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Verfahrensthemen Deutlich ist auch nochmals daran zu erinnern, dass Sie im 
 Untersuchungsrahmen vorgegebenhaben, die Variante F/D3 

in vergleichbarer Tiefe wie die Vorzugstrasse zu 
 untersuchen.Das ist bisher nicht geschehen, wie oben und in 

 den Stellungnahmen des Landkreisessowie zur Maßnahme 
51a im Einzelnen dargelegt.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Sämtliche Korridore 
wurden in gleicher Detailtiefe untersucht.
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Verfahrensthemen c) Wiederaufnahme der Untersuchung der Trassen 
 D1/D2Aus dem zuvor ausgeführten folgt, dass die Varianten 

 D1/D2 vorschnell und auf Basissachwidriger Gründe - 
nämlich der Annahme eines südlichen Zwangspunktes - 

 ausgeschiedenwurden. Eine örtliche Initiative bringt es auf 
 den Punkt wie folgt:„Wir fordern deshalb die vergleichende 

Untersuchung der vorzeitig 
 ausgeschiedenenTrassenvarianten D1 und D2 als Alternative 

 zu A/B ( siehe hierzu unser Schreibenvom 25.07.2016 mit 
der gleichen Forderung in der 

 Raumwiderstandsanalysedieser 380 kV-Leitung) und 
 begründen dieses wie folgt:Die im ersten Planungsstadium 

 untersuchten Trassenvarianten D1 und D2 begleitendie BAB 
A1 von Cloppenburg nach Süden bis zur Kreuzung mit der 

 bestehenden 380kV-Freileitung von Wehrendorf nach 
 Hanekenfähr, um dieser dann bis Merzen zufolgen. Diese 

beiden Alternativen wurden aber schon in der 
 Voruntersuchung ausder Betrachtung herausgenommen, 

 was wir für eine krasse Fehlentscheidung halten.Denn nur 
diese Varianten haben den Vorteil, die wichtigen 

 Planungsgrundsätze- der Meidung der Querung 
 unzerschnittener Freiräume und- dem Bündelungsgebot mit 

 anderer linearer Infrastrukturnicht massiv zu verletzen, wie es 
bei den jetzt untersuchten Trassen der Fall ist. 

 Außerdemwurden die Varianten D1 und D2, übrigens auch 
 die Variante D3, schon inder Voruntersuchung aus dem 

Verfahren aufgrund des erheblichen Widerstandes 
 derautobahnnahen Gemeinden herausgenommen. Die 

 Variante D3 wurde aufgrund desWiderstandes der anderen 
Seite dann wieder in den Untersuchungsrahmen 

 aufgenommen.Ende 2015 kam dann die Erweiterung des 
 BBPlG’es auf die Pilotprojekte im Freileitungsbereichfür 

Drehstrom-Höchstspannung und erlaubte unter bestimmten 
 Voraussetzungeneine abschnittsweise Erdverkabelung, um 

 die Akzeptanz in der Bevölkerungzu erhöhen. Unter dieser 
 neuen Randbedingung wurden die Varianten D1 undD2 nicht 

mehr untersucht. Wir sind aber durch eigene Betrachtungen zu 
 der Überzeugunggekommen, daß unüberwindlich 

 erscheinende Hindernisse entlang der Autobahnund der 

Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 
wie die Korridore A, B, und C. Entlang der Korridore D1 und D2 der 
BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer). Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 
vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 
ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7).
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bestehenden Freileitung durch moderne Verlegetechniken und 
 Erdkabelabschnitteüberwunden werden können. Die 

 Autobahn hat zu beiden Seiten einen40 m breiten 
Schutzstreifen, der nicht bebaut werden darf. Dort können 

 Erdkabelsträngeihren Platz finden. Moderne und präzise 
 Bohrtechniken erlauben die Unterquerungkritischer Stellen 

 (siehe hierzu das neue Bohrverfahren E-Power-Technikder 
 Fa. Herrenknecht).[Anmerkung des Unterzeichners: Genauso 

 kommen die Powertubes und das AGSVerfahrenin Betracht, 
vergleiche zu beidem das Kapitel unten zu den technischen 

 Aspekten;alle Verfahren haben gemeinsam, dass sie auch im 
 engen Raum umgesetzt werdenkönnen und so das - ohnehin 

örtlich nicht plausibel nachgewiesene - angebliche 40-Meter-
 

 Engstellenproblem gelöst werden könnte.]Dieses Argument 
kann nicht durch den Hinweis entkräftet werden, daß D1 und 

 D2über eine längere Strecke deckungsgleich mit D3 
verlaufen. Die schlechte Einstufung von D3 in der 
vergleichenden Bewertung mit A/B und C resultiert unter 

 anderem daraus,daß keine Engstelle mit einem Erdkabel 
 geplant wurde. Die deutlich größereLeitungslänge der 

Autobahntrassen wird kompensiert durch die Einhaltung 
 derwichtigen, oben erwähnten Planungsgrundsätze. Hinzu 

 kommt, daß durch die engeBesiedlung des Artlandes und der 
 angrenzenden Regionen häufige Abweichungenvon der 

geraden Linie notwendig sind, während eine konsequente 
 Begleitung vonAutobahn und vorhandener 

Höchstspannungsleitung einen sehr geraden 
 Leitungsverlauf– auch ein Planungsgrundsatz - 

 gewährleistet. Mit anderen Worten, dasVermeiden der 
Querung eines alten Kulturlandes – gem. 

 Raumordnungsgesetz § 2,Abs. 2 ist die weitere 
Zerschneidung der freien Landschaft …… zu vermeiden. Abs. 

 5Kulturlandschaften sind zu erhalten. - durch eine 
 Höchstspannungs-Freileitung undder Schutz von Mensch 

und Natur muß einen Umweg und die Überwindung 
 einigerHindernisse wert sein, zumal heutzutage die 

 technischen Möglichkeiten dazu zurVerfügung stehen. Wir 
sind deshalb der Meinung, daß die Trassenvarianten D1 
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 undD2 eine zu untersuchende Alternative 
 darstellen.“Ergänzend: Wir halten in diesem Zusammenhang 

 auch die Vorgehensweise für problematisch,nach dem LROP-
Ziel zwar (angeblich) bei < 400 m Annäherungen an 

 WohngebieteErdverkabelungen bereits in die 
 Korridorgrobprüfung einzubeziehen, letzteres hinsichtlichdes 

Grundsatz der Verkabelung bei Annäherungen < 200 m an 
 Wohnnutzungen im Außenbereichnicht zu tun und 

stattdessen hierin Gründe für den Variantenausschluss schon 
 aufder Grobebene zu sehen. Es handelt sich in beiden Fällen 

 um Vorgaben der Raumordnung,also gehören sie in die 
Betrachtungen eines ROV. Zudem sind die Unterlagen 

 widersprüchlich,wenn sie einerseits auf Grobebene Varianten 
 wegen LROP-Annäherungen ausscheiden,andererseits aber 

in der detaillierteren Prüfung doch wieder zu 
 Erdkabelabschnittenwegen derartiger LROP-Annäherungen 

kommen.
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Verfahrensthemen  b) Fehlerhafter Zwangspunkt UW MerzenVergleichbares gilt 
für das südliche Abschnittsende: Auch dort hätte eine deutliche 

 Verkürzungder Autobahnvariante durch Verschiebung des 
 Umspannwerks geprüft werdenmüssen. Gesetzlich festgelegt 

ist zwar ein UW Merzen als räumlicher Bezugspunkt. 
 Dasbedeutet aber keinesfalls, dass das UW auch tatsächlich 

 auf Gemeindegebiet von Merzenstehen muss. Das scheint 
auch der Vorhabenträger so zu sehen. Der Endpunkt der 
verglichenen Varianten liegt augenscheinlich nur zu einem Teil 

 auf dem Gemeindegebiet. Dasist auch sachgerecht. Denn 
auf der Ebene der Bedarfsplanung wird – wie das 

 Bundesverwaltungsgerichtim Verkehrswegebereich 
wiederholt entschieden hat – gerade keine 

 Detailplanungfestgelegt. Vielmehr dient das UW Merzen der 
 Verknüpfung mit der in Ost-West-Richtung verlaufenden 380 

 kV-Leitung in diesem Bereich. Diese Verknüpfung kannindes 
auch einige Kilometer weiter östlich zur A 1 hin erfolgen. Es 

 hätte daher eine autobahnparalleleVariante mit einem UW 
 näher zur A 1 geprüft werden müssen.Stattdessen wird in 

den Unterlagen (Erläuterungsbericht S. 32) ausgeführt, dass 
 der NetzverknüpfungspunktMerzen überhaupt nicht an einem 

 Raumordnungsverfahren teilnehmen,sondern irgendwann 
völlig separat genehmigt werden soll - obwohl er wohl neu zu 

 errichtenist. Das ist unzulässig. Dieser 
Netzverknüpfungspunkt ist zwingender Bestandteil 

 einesinsgesamt raumbedeutsamen Vorhabens. Es ist 
 keinerlei rechtlicher Grund ersichtlich, warumder Endpunkt 

der Maßnahme nunmehr genau dort sein muss 
 (Zwangspunkt), wo dieVorhabenträger ihn gerne hätten und 

planen. Sofern die Vorhabenträgerinnen dort 
 bereitsGrundeigentum erworben haben sollten, ist das deren 

 Risikoentscheidung, hat aber für dasROV keine Bedeutung. 
Es ist nicht nachvollziehbar und nach allem, was hier bekannt 

 ist,rechtsfehlerhaft, dass das ArL bisher angeblich keine 
 Einbeziehung des südlichen Endpunktesin das ROV 

 gefordert hat.Die Nichtprüfung einer Variante mit nach Osten 
 verschobenem Netzverknüpfungspunktbei Merzen ist 

deshalb offensichtlich abwägungsfehlerhaft. Das gilt 
 insbesondere auch beiBerücksichtigung der von TenneT am 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens ist es, die Raumverträglichkeit eines 
Vorhabens insbesondere mit Hinblick auf die vorgefundenen 
Raumwiderstände und die Erfordernisse der Raumordnung zu 
überprüfen. Das Raumordnungsverfahren kann sich ferner auch 
auf vom Vorhabenträger eingeführte Standort- und 
Trassenalternativen beziehen. Dabei ist jedoch nicht veranlasst, 
alle zunächst in Betracht kommenden Alternativen gleichermaßen 
detailliert und umfassend zu prüfen. Stattdessen darf eine 
Alternative, die auf der Ebene der sog. Grobanalyse als weniger 
geeignet erscheint, schon in einem frühen Verfahrens-stadium 
ausgeschieden werden. Die Alternativenprüfung wird dann im 
nächsten Verfah-rensschritt mit den verbleibenden Varianten 
fortgesetzt (ständ. Rspr. d. BVerwG, vgl. zu-letzt: BVerwG, Urt. v. 

 28.04.2016 – 9 A 14/15, Rn. 28 nach juris).Wie im 
Erläuterungsbericht (Unterlage 1) ausführlich dargestellt, sprechen 
erhebliche Nachteile gegen die Varianten D1 und D2, insbesondere 
in Gestalt des Verstoßes gegen Zielfestlegungen des LROP. Da 
die Variante D3 insoweit eindeutig vorteilhafter ist, wurden die 
Varianten D1 und D2 bereits auf dieser Prüfungsebene hinter die 
Variante D3 zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung im 
anstehenden Raumordnungsverfahren ist somit nicht veranlasst. 
Wie im Erläuterungsbericht im Kap 4.1.2 dargelegt, hat das Amt für 
regionale Landesentwicklung Weser-Ems in einer ergänzenden 
Stellungnahme vom 15. 11. 2016 nochmals bestätigt, dass die 
Umspannanlage Merzen nicht in das Raumordnungsverfahren zu 
CCM aufgenommen werden soll.
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 18.10.2017 im Dialogforum Conneforde – Cloppenburg– 
Merzen präsentierten Ausschlussgründe für das Ausscheiden 

 der AutobahnvariantenD1 und D2, welche sich entsprechend 
auch in den ROV-Unterlagen und im 

 Erläuterungsberichtwiederfinden. Fünf der dort 
 ausgewiesenen zehn Konflikte, die für den Ausschlussvon 

D1 und D2 angeführt werden, liegen westlich der A 1 Richtung 
 Merzen undkönnen bei einem autobahnnahen 

UW/Netzverknüpfungspunkt vermieden werden, wie 
 derfolgende Auszug aus der Präsentation von TenneT 

deutlich macht:
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Gesamtbetrachtung mit 51a III. Fehlerhafte Abschnittsbildung / Willkürliche Teilung in 51a 
 und 51bGrundlage für die Hochspannungsleitung 

Conneforde – Cloppenburg – Merzen ist 
 dasBundesbedarfsplangesetz (BBPlG). Im 

Bundesbedarfsplan ist das Vorhaben als Nummer 
 6aufgelistet, im Netzentwicklungsplan der 

Übertragungsnetzbetreiber als Projekt 21 
 beziehungsweiseMaßnahme 51. Auch in den Planunterlagen 

 wird davon ausgegangen, dass essich um ein Vorhaben 
handelt. Eine Abschnittsbildung ist bei einem einheitlichen 

 Vorhabendann zulässig, wenn sie durch sachliche 
 Erwägungen gerechtfertigt ist, die AbschnittsbildungErgebnis 

einer gerechten Abwägung ist und dem Vorhaben im jeweils 
 anderenAbschnitt keine unüberwindbaren Hindernisse 

 entgegenstehen.Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
 Abschnittsbildung ist hier nicht ansatzweiseerkennbar. Den 

Unterlagen ist dazu nichts zu entnehmen. Weder findet sich 
 dort eineRechtsfertigung für die Abschnittsbildung, noch ist 

 eine Abwägung erkennbar. Eine denAnforderungen 
genügende - vgl. hierzu unten das Kapitel zur 
Variantendiskussion - 

 abschnittsübergreifendeGesamtbetrachtung fehlt ebenfalls, 
 was besonders beachtlich ist,weil das ArL eine 

gleichberechtigte Prüfung einer näher beschriebenen 
  Autobahntrassegefordert hatte.In der Konsequenz ist davon 

auszugehen, dass die Aufteilung in die Maßnahmen 51a 
 und51b sowie das zeitversetze ROV für beide Teilbereiche 

 willkürlich und damit rechtlichnicht zulässig ist. Es ist nicht 
ersichtlich, warum gerade im Bereich Nutteln bzw. der 

 GemeindeCappeln ein Schnittpunkt gesetzt wird. Es ist nicht 
 ersichtlich, warum nicht eineinheitliches ROV für das 

Gesamtvorhaben durchgeführt wird. Wenn es z.B. aus 
 Gründender Übersichtlichkeit zur Abschnittsbildung kommt, 

 dann darf dies nicht dazu missbrauchtwerden, willkürlich 
Zwangspunkte zu setzen. Genau das ist aber der Fall, wenn 

 sämtlicheVarianten (bis auf die bisher von der 
 Vorhabenträgerin nachdrücklich abgelehnte VarianteF der 

Maßnahme 51a) am von der Vorhabenträgerin so 
 bezeichneten UW-Standort „Nutteln“beginnen und am 

Die Gliederung des im Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 
bezeichneten Vorhabens in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente 
nicht dazu, Zwangspunkte zu setzen. Auch wurde der Raum 
Nutteln nicht als alleiniger Umspannwerkssuchraum in Maßnahme 
51a definiert und untersucht. Die kritisierte Abschnittstrennung 
beruht auf der Unterteilung des Projektes in zwei Teilmaßnahmen 

 entsprechend NEP.Zum Zeitpunkt der Auslegung der Unterlagen 
für die Maßnahme 51a stand noch keine Vorzugsvariante für die 
Maßnahme 51b fest. Durch die ermittelte Vorzugsvariante der 
Maßnahme 51a konnte aber gewährleistet werden, dass keine 
Vorentscheidung für die Festlegung eines Korridors der 
weiterführenden Maßnahme 51b getroffen wurde. Jede Teilvariante 
der 51b kann entsprechend am Endpunkt der Vorzugsvariante 51a 

 erreicht werden.Bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung 
wurde auch die Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 
(51b) überprüft. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten 
würde die Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln 
(s. Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

  D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Zur 
 Thematik der "Standortalternativen":Diese wurden im Rahmen 

des Verfahren 51a, in der Synopse zum Verfahren und im 
Erörterungstermin diskutiert. Durch den Vorhabenträger und durch 
die Avacon wurden die Argumente für und gegen einen Standort im 
Raum Essen aufgearbeitet.
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Standort Merzen enden. Auch für den Standort Merzen, also 
 denEndpunkt, gibt es keine Diskussion und keine 

 Raumordnung (vgl. Erläuterungsbericht S.32). Obwohl dieses 
Umspannwerk komplett neu errichtet werden muss und obwohl 

 es darumgeht, die Verknüpfung mit einer im Raum Merzen in 
 West-Ost-Richtung verlaufenden380 kV-Trasse zu erreichen, 

wird so getan, als ob der Endpunkt exakt und fix sei. 
 Begründetwird das - soweit ersichtlich - nicht. Es ist zu 

 prüfen, ob es nicht z.B. im Hinblick aufdie Variante D3 
(immer in direkter Verknüpfung mit der Trasse F des 

 nördlichen Abschnitts)weiter östlich im Raum Merzen 
mögliche Standorte für den dortigen 

 Netzverknüpfungspunktzur Verfügung stehen, die 
 Konflikte/Nachteile dieser Variante entfallenlassen und sie 

zudem weiter verkürzen, z.B. östlich Hesepe. Der 
 Bundesgesetzgeber legtsich jedenfalls in der Regel nicht auf 

einen konkreten örtlichen Standort als 
 Netzverknüpfungspunktfest, sondern beschreibt einen Raum. 

 Es wird also sowohl für Nutteln als auchfür Merzen so getan, 
als würden dort örtliche Fixpunkte bestehen. Dies ist nicht so, 

 weshalbes an einer so gestalteten Abschnittsbildung an jeder 
 Grundlage fehlt.Ein sachlicher Grund für die Aufsplitterung in 

 die Maßnahmen 51a und 51b ist auch ausfolgenden Gründen 
nicht erkennbar: Die bestehende 220 kV Freileitung verläuft bis 

 Cloppenburg.Die Regelzone von Tennet verläuft 
 lt.https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/06/de.ht

 ml?cms_vhTab=2noch ca. weitere 38 km Richtung Merzen. 
Es liegt bisher nur eine Behauptung für den 

 gewähltenSchnittpunkt zwischen den Teilmaßnahmen 51a 
 und 51b vor. Diese liegt darin,dass im Grunde von 

vornherein - also ohne ausreichende Standortprüfung - 
 feststand, dassder sog. Standort „Nutteln“ einer der UW-

 Standorte sein soll. Deshalb musste faktisch jedeVariante 
des nördlichen Abschnitts dort enden und jede Variante des 

 südlichen Abschnittsdort beginnen. Ein sachlicher Grund ist 
 aber für die Zwangspunktwahl nicht erkennbar.Die 

unbegründete faktische Zwangspunktsetzung ist sowohl für 
 das bzw. die ROV und erstrecht später für ein 

Planfeststellungsverfahren rechtlich unzulässig, welches 
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 raumordnerischauf dem Ergebnis der ROV beruhen 
 würde.Durch die willkürliche Abschnittsbildung werden 

 relevante und möglicherweise vorzugswürdigeVarianten von 
vornherein und ohne erkennbaren sachlichen Grund einer 

 nachvollziehbarenBetrachtung und raumordnerischen 
 Bewertung entzogen. So heben Prof. Dr.Jarass und Prof. 

Brakelmann in ihrer beiliegenden Stellungnahme vom 
  28.11.2017, auf S.11 (Kap 2.1), hervor:Ursprünglich (NEP 

2024) verlief Maßnahme 51a von Conneforde bis 
 Umspannwerk Cloppenburg/Ost. Später wurde Nutteln als 

 möglicher Umspannwerksstandort näher untersuchtund 
deshalb Maßnahme 51a bis Umspannwerksalternative Nutteln 

 erweitert.Es ist ein Fehler der Variantenuntersuchung in den 
Unterlagen zum südlichen 380-

 kVLeitungsabschnittCloppenburg - Merzen, dass man die 
 beiden Umspannwerke auf dieMaßnahme 51a beschränkt 

 hat.Zusätzlich zu den bereits untersuchten 
 Umspannwerksalternativen Nutteln und Molbergensollten im 

Verfahren zum südlichen Leitungsabschnitt Cloppenburg - 
 Merzen weitere Standortesüdlich von Cloppenburg näher 

 untersucht werden. Z.B. erscheint auf den ersten BlickEssen 
 als Umspannwerksstandort gut geeignet:� Gemäß AVACON 

ist Essen ein sehr wichtiger Knotenpunkt für das 110-kV-
 Netz.1Essen liegt ausreichend weit von einem nördlich zu 

 errichtenden Umspannwerkentfernt und in der Nähe der 
 beiden Trassenkorridore A und B.2� Essen liegt auch relativ 

zentral zum zukünftigen Windenergieausbau südlich 
  vonCloppenburg.Auch die Umspannwerksalternative 

Nutteln liegt außerhalb des Trassenabschnitts 
 51a(Conneforde - Cloppenburg), sodass allein deshalb eine 

 Untersuchung von Essen und anderenStandorten entlang 
 des Abschnitts 51b nicht hätte entfallen dürfen.Der Fehler 

wird nicht dadurch behoben, dass man nun in den 
 Planunterlagen möglicheAlternativstandorte östlich und 

westlich von Cloppenburg unterstellt. Diese 
 Hilfsbetrachtungleidet unter mindestens zwei grundlegenden 

 Fehlern:(1) Zum einen fehlt es an einer echten 
 Standortalternativenprüfung als Grundlage fürdie 

 Annahmen.(2) Vor allem aber werden mögliche 
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 Standortalternativen des Umspannwerks Nuttelnnicht der 
Prüfung der Trassenalternativen im Raumordnungsverfahren 

 zugrunde gelegt.Letztgenannter grundlegender Fehler führt 
 zu einer grundlegend fehlerhaften Betrachtungder Varianten 

D, der autobahnbegleitenden Varianten. Bei der 
 Alternativenprüfung wirdfür die in den 

Raumordnungsunterlagen noch betrachtete Variante D3 
 durchgängig dieMehrlänge zum UW Nutteln zu Lasten der 

 Variante gewertet, während bei der rein verbalenund kurzen 
übergreifenden Gesamtbetrachtung im Erläuterungsbericht so 

 getan wird,als spiele die zusätzliche Länge von 13,7 km 
 keine Rolle. Die Unterlagen sind insoweitwidersprüchlich; es 

fehlt wegen der willkürlichen Abschnittsbildung an einer 
 gleichberechtigtenBetrachtung einer Gesamtvariante F/D3 

ohne Umweg über Nutteln o.ä..
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Gesamtbetrachtung mit 51a a) Fehler aus Maßnahme 51a führt zu überhöhter 
 Streckenlänge bei D3Entgegen der zuvor zitierten 

Festlegung des Untersuchungsrahmens (ArL 
 20.11.20158)wurde bereits in den Unterlagen zum Verfahren 

 51a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt,denn der nicht 
trassenoptimierte F-Korridor konnte mit seinen 38 Engstellen 

 im Vergleichvorhersehbar nur schlecht abschneiden. 
 Landkreis Cloppenburg, Gemeinde Cappelnu.a. hatten das in 

ihren Stellungnahme zum ROV 51a zu Recht gerügt, worauf 
  erneut Bezuggenommen wird.Im laufenden ROV zum 

(fehlerhaft gebildeten) Abschnitt 51b wird mit der Planung 
 desD3-Korridors direkt an die falschen Ergebnisse des 

 Variantenvergleichs im Abschnitt 51aangeschlossen. Dabei 
wird der autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 

 Umspannwerkstandortvon vornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51a hierzu noch gar nicht 

 abgeschlossenist. Das ist schon planungsrechtlich 
 offenkundig unzulässig, da damit einZwangspunkt gesetzt 

wird, der bisher keine raumordnerische oder irgendwie sonst 
 geartetesachliche Grundlage hat. Es ist bemerkenswert, 

 dass die Raumordnungsbehörde es ohneweiteres 
hinzunehmen scheint, dass der private Vorhabenträger 

 rechtlich in keiner Weisebegründete Zwangspunkte setzt und 
 dadurch die gesamte Variantenprüfung verfälscht undim 

 Ergebnis unbrauchbar macht.Der D3-Korridor muss unter 
Ausschluss einer autobahnnahen Verlängerung des F-

 Korridorsan seinem nördlichen Ende westlich nach 
 Cloppenburg abknicken und geht deshalbin den 

Trassenvergleich des laufenden ROV 51b mit 60,9 km als 
 deutlich längste unddamit zugleich chancenlose 

Korridorvariante ein. Die ganz überwiegende Zahl der 
 Kriterienzur Variantenauswahl sind auch auf die 

 Streckenlänge bezogen. das gilt – wie sogleichzu zeigen sein 
wird, selbst für Kriterien, bei denen eigentlich die potentielle 

 Beeinträchtigungvon Schutzgebieten eine Rolle spielen 
müsste, dies auch ohne weiteres aus der 

 Konfliktkarteerkennbar ist, dann aber – offenbar sachwidrig 
 und im Widerspruch zur Konfliktdarstellung– doch wieder nur 

 auf die Trassenlänge abgestellt wird.Wie u.a. aus den 

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Auto-bahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 

Seite 663 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Cappeln (Oldenburg) vom 21.12.2017

Erläuterungen zu den Beurteilungskriterien 
 (Erläuterungsbericht S. 80)hervorgeht, spielt die 

 Streckenlänge insb. in den Teilkriterien� „technische 
 Realisierbarkeit“,  � „Umweltverträglichkeit“ und� 

 „Raumverträglichkeit“jeweils für sich eine hervorgehobene 
Rolle und kumuliert dadurch zu dem am 

 höchstengewichteten Kriterium der Ableitung der 
Vorzugsvariante.

gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Gesamtbetrachtung mit 51a - Die Gemeinde Cappeln hält die von ihr im Rahmen des ROV 
51a im Einzelnen erläuterte Variante einer Kombination der 
51a-Vorzugstrasse C mit dem Über-schwenken auf die Trasse 
A im Raum nördlich von Cloppenburg, was zu einer westlichen 
Umgehung von Cloppenburg führen würde, nach wie vor für 
geeignet, sofern sich die durchgehende Autobahnvariante 
nicht umsetzen lassen sollte. Die neu zu bauenden 110-kV-
Leitung Raum Cloppenburg/Südwest – Raum Essen könnte 
hierbei mitgeführt werden. In diesem Fall wäre eine 
Kombination mit der Vorzugstrasse A/B der Maßnahme 51b 
unproblematisch möglich, wobei allerdings zu untersuchen 
wäre, ob es diesem Fall tatsächlich eines 
Umspannwerkstandortes Nutteln und des damit verbundenen 
Umweges bedürfte oder ob es hierfür nicht z.B. im Raum 
Essen eine Möglichkeit gäbe.

Im Rahmen des Erörterungstermins zu 51a wurde dieser 
Sachverhalt diskutiert; in der Landesplanerischen Feststellung zum 
Verfahren der Maßnahme 51a (S. 23f)  wurde diese Variante 
ebenfalls mit folgendem Ergebnis aufgegriffen: Der 
Verkehrslandeplatz Varrelbusch/Cloppenburg inkl. der auch im 
RROP des Landkreis Cloppenburg festgelegten Platzrunde, ist von 
Masten freizuhalten, sodass eine Leitungsführung in diesem 
Bereich ausgeschlossen ist. Bei der Einhaltung der Abstände zum 
Verkehrslandeplatz würde die Leitung die geschlossene Bebauung 
der Gemeinde Garrel berühren, was nicht mit den Zielen der 
Raumordnung (400m Abstand  zu Wohngebäuden im 
Innenbereich) vereinbar ist. Bei einer weiter südlichen Führung der 
vorgeschlagenen Ost-West-Spange der Gemeinde Cappeln 
außerhalb des Freihaltebereichs des Verkehrslandeplatzes würde 
das Waldgebiet "Bührener Tannen" gequert. Dieses Gebiet ist im 
RROP Landkreis Cloppenburg als Vorranggebiet für ruhige 
Erholung, Vorsorgegebiet Forstwirtschaft, Vorsorgegebiet Natur 
und Landschaft (Teilbereich "Vorranggebiet Natur und Landschaft 
sowie Vorranggebiet Biotopverbund gemäß LROP) dargestellt. 
Zusätzlich wäre ein Waldeinschlag auf mehr als 1.000m 
erforderlich; der Waldbereich wird als Naherholungsgebiet der 
Stadt Cloppenburg frequentiert. Neben der naturnahen 
Stillgewässer und Sümpfe und der Berührung von Bebauung würde 
eine Freileitungsführung das westliche Umfeld der Thülsfelder 
Talsperre berühren. Die Talsperre sowie die umliegenden, 
abgeernteten Felder werden von Großvögeln zur Nahrungssuche 
angeflogen, eine Freileitung würde ein Kollisionsrisiko mit sich 
bringen. Aus den zuvor genannten Gründen wird deshalb die von 
der Gemeinde Cappeln vorgeschlagene Querverbindung zwischen 
Korridor C und A von der Behörde nicht in Erwägung gestellt.
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Gesamtbetrachtung mit 51a  e) Fehlerhafte trassenübergreifende Betrachtung F/D3Wie 
bereits oben gerügt, gibt es entgegen der Festlegung des 

 Untersuchungsrahmens keineeigenständige 
Variantenprüfung einer durchgehenden Autobahntrasse F/D3. 

 Dabei hat dasArL diese schon deshalb gefordert, weil eine 
 Trasse, die von Cloppenburg/Nutteln querdurch die 

Gemeinde Cappeln über 13 km ostwärts zur Autobahn springt, 
 um im Südenwieder westwärts zu verlaufen, raumordnerisch 

 natürlich keinen Sinn macht.Einer ausreichenden 
Betrachtung der sinnvollen Variante einer durchgehenden 

 Autobahnvarianteverweigern sich die Vorhabenträgerinnen 
 Dabei wäre eine derartige, durchgehendeTrasse vom 

raumordnungsrechtlichen Grundansatz gerade im Südteil 51b 
 vorteilhaft,weil sie die einzige Trasse ist, die in einem 

 relevanten Umfang dem Bündelungsgrundsatzmit 
 bestehender, linienhafter Infrastruktur gerecht wird.Die Daten 

hierzu im Erläuterungsbericht bestätigen das zuvor Gesagte. 
 Allerdings versuchendie Vorhabenträgerinnen dieses 

 Ergebnis zu relativieren mit der Behauptung, eineAutobahn 
und eine Freileitung sei etwas ganz anderes und deshalb zähle 

 eine solche Bündelungnicht viel. Dieser Ansatz überzeugt 
 nicht. Denn bei dem Bündelungsgrundsatz gehtes doch 

gerade darum, die Landschaft nicht immer und immer weiter 
 und an neuen Stellenoptisch und infrastrukturell zu 

durchschneiden, zu technisieren und so jeden 
 natürlichenoder naturnahen Landschaftsraum zu zerstören 

 bzw. als Erholungsraum sowie der LandundForstwirtschaft 
 und dem Schutz von Natur und Landschaft zu entziehen.Eine 

bestehende Autobahn ist zweifelsohne eine heftige Zäsur und 
 Durchtrennungeines Landschaftsraumes. Insofern hat eine 

 dort mehr oder weniger parallel geführteLeitung ein deutlich 
geringeres Störpotential als eine Leitung durch eine nicht 

 vorbelasteteLandschaft, wie das zu sehr großen Teilen bei 
 der Variante A/B und erst rechtbei der Variante C geplant 

 ist.Indem die Vorhabenträgerinnen diesen Aspekt nicht mit 
 dem ihm zugehörigen Gewichtin die Abwägung der Variante 

D3 und schon gar nicht in die 
 durchgehendeAutobahnvariante F/D3 einbeziehen, wird die 

 vorhabenträgerseits vorgeschlageneAbwägung grundlegend 

Die Nutzung von Bündelungspotenzialen zählt neben dem 
geradlinigen Verlauf und der Schonung von Mensch und Umwelt zu 
den Trassierungsgrundsätzen, d. h. schon bei der Entwicklung der 
Varianten wurden Bündelungsoptionen in besonderem Maße 
berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Wirksamkeit 
des Bündelungspotenzials je nach Art der Bündelung stark variiert. 
So weist die Bündelung mit einer bestehenden Freileitung eine 
höhere Wirksamkeit auf als die Bündelung mit Verkehrswegen, da 
sich die Wirkpfade von Freileitungen und Verkehrswegen 
voneinander unterscheiden. Allerdings ist auch unter Ausnutzung 
optimaler Bündelungsoptionen (bestehende Freileitung) von 
vorhabensbedingten Beeinträchtigungen auszugehen, da die 
bestehenden Wirkungen teils deutlich verstärkt werden.  Die 
Bündelungspotenziale aller Varianten sind vollumfänglich und 
differenziert in die Auswirkungsprognose und den 
Variantenvergleich eingeflossen, sodass eine Ungleichgewichtung 

 ausgeschlossen werden kann.In Kapitel 6.3 des 
Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
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fehlerhaft und ist zu überarbeiten. die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft.Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten.Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
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Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Gesamtbetrachtung mit 51a VI. Variantendiskussion in Raumordnungsunterlagen nicht 
 nachvollziehbarWeder die Auswahl der sog. Vorzugstrasse 

noch der UW-Standorte sowie die 
 Kombinationsmöglichkeitenvon UW-Standorten ist bisher 

 ausreichend transparent und nachvollziehbar.Dieser Fehler, 
auf den wir wegen der Einzelheiten auf die Stellungnahme 

 zumVerfahren 51a Bezug nehmen, schlägt auf das 
 gegenständliche ROV durch, denn die dortigenFehler führen 

hier zu willkürlichen Zwangspunkten. Das gilt sowohl für den 
 Trassenbeginnam Standort Nutteln als auch für den 

fehlerhaften Ausschluss der Suche 
 weitererUmspannwerksstandorte im Bereich der Maßnahme 

 51b und für den rechtsgrundlos festgelegtengenauen 
Zielpunkt bei Merzen (vgl. hierzu oben im Kapitel 

 Abschnittsbildung).Es ist nicht möglich, aus dieser 
Konstellation rechtsfehlerfrei die sog. 

 Vorzugsvarianteabzuleiten. Zudem erscheinen die 
verwendeten Kriterien zum Teil nicht ausgewogen 

 undsachfremd ausgewertet. Durch die fehlerhafte 
 Verlängerung der Variante D3 um 13,7 km(Nutteln bis BAB 

1), wird die Autobahnvariante systematisch benachteiligt; von 
  einergleichberechtigten Prüfung kann keine Rede sein.Die 

vorg. Kritik gründet sich u.a. aus folgenden Ausführungen und 
 Stellungnahmen. Diedortigen Argumente werden hier i.d.R. 

 nicht wiederholt, sondern es wird vollinhaltlichBezug 
 genommen:� Gemeinsame Stellungnahme des Landkreises 

  Cloppenburg und seiner Gemeindenin diesem ROV.� Die 
Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. Jarass, die Ihnen 

 bereits als - Anlagen1 und 2 zur Maßnahme 51a - übersandt 
 wurden; insbesondere in der - Anlage2 - stellen die 

Gutachter unter einer Reihe energie- und trassenfachlicher 
 Fragendie bisherige Trassen- und Standortauswahl in Frage. 

 Die bisherigen Ergebnissewerden dort teils als Fragen 
zusammengefasst. Diese wurden der Tennet 

 vorabübermittelt aber bisher nicht beantwortet. Sie sind 
  deshalb auch als Einwendungim ROV zu verstehen.� Das 

aktuell beiliegende Gutachten von Prof. Brakelmann / Prof. 
  Jarass zur Maßnahme51b.� Bereits im 

Erarbeitungsprozess der gegenständlichen ROV-Unterlagen 

  Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Die Aussagen in 
der Stellungnahme beziehen sich teilweise auf das 
Raumordnungsverfahren zur Maßnahme 51a und wurden im 
Rahmen der Synopse und des Erörterungstermines bereits 
behandelt. Das Kriterium der „Freileitungseinführung“ wurde im 
Rahmen des Raumordnungsunterlagen nicht zur Bewertung der 
UW-Suchräume herangezogen. Im Übrigen sind die Umspannwerk-

  Suchräume Teil der Maßnahme 51a.Die Gliederung des im 
Netzentwicklungsplan als Maßnahme 51 bezeichneten Vorhabens 
in die zwei Abschnitte 51a und 51b diente nicht dazu, 
Zwangspunkte zu setzen. Auch wurde der Raum Nutteln nicht als 
alleiniger Umspannwerkssuchraum in Maßnahme 51a definiert und 
untersucht. Die kritisierte Abschnittstrennung beruht auf der 
Unterteilung des Projektes in zwei Teilmaßnahmen entsprechend 

   NEP.Zur Thematik der "Standortalternativen":Diese wurden im 
Rahmen des Verfahren 51a, in der Synopse zum Verfahren und im 
Erörterungstermin diskutiert. Durch den Vorhabenträger und durch 
die Avacon wurden die Argumente für und gegen einen Standort im 

 Raum Essen aufgearbeitet. Auch die Landesplanerische 
Feststellung zur Maßnahme 51a (S. 29ff) greift dieses Thema auf 
und kommt zu folgendem Ergebnis: Flächen mit einem geringen 
Raumwiderstand an einem potenziellen 380-kV-Korridor mit 
Anbindung an das bestehende 110-kV-Netz liegen im Umfeld des 
Siedlungsgebietes von Essen/Oldb. nordwestlich  und südöstlich 
(Korridor A/B und C). Die Flächen nordwestlich von Essen sind 
neben einem Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung auch als 
Vorsorgegebiet Erholung im RROP Landkreis Cloppenburg 
dargestellt. "Wenn ein neues Umspannwerk zur Verknüpfung mit 
der geplanten 380-kV-Leitung nordwestlich von Essen errichtet 
würde, müsste dort sowohl die aus dem Norden von Cloppenburg 
als auch die aus dem Osten aus Dinklage kommende 110-kV-
Leitung eingeführt werden. Da die zu erwartenden Leistungen nicht 
über eine zweisystemige 110-kV-Leitung transportiert werden kann, 
wäre das neue Umspannwerk von Osten kommend mit vier 
Systemen anzubinden. Mit dieser Netzausbaumaßnahme auf 110-
kV-Ebene auf einer Streckenlänge von ca. 3 km wären zusätzliche 
Beeinträchtigungen verbunden" (LPF Maßnahme 51a, S. 30). Die 
Flächen südöstlich von Essen/Oldb. sind im RROP Landkreis 
Cloppenburg u.a. als Vorsorgegebiet Erholung, Vorranggebiet 
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 habensich u.a. der Landkreis Cloppenburg, die Gemeinde 
 Cappeln selbst und wir in derenAuftrag zu Wort gemeldet 

 und bestimmte Gesichtspunkte angesprochen. Diedort 
formulierte Kritik halten wir als Teil dieser Stellungnahme 

 aufrecht; gleichesgilt für die in diesen Stellungnahmen 
 ausgesprochenen Bezugnahmen.Besonders erwähnen und 

Bezug nehmen möchten wir das Schreiben des 
 LandkreisesCloppenburg an das ArL vom 28.10.2016, 

 welches sich u.a. mit der Bündelungswirkungan 
Autobahntrassen befasst und Vorteile der 

  Autobahnvariantehervorhebt.Zudem möchten wir 
ausdrücklich auf unsere Stellungnahme an Sie 

 vom17.02.2017 Bezug nehmen. In dieser haben wir 
 zusätzlich zu den Darstellungendes Landkreises 

Cloppenburg vom 28.10.2016 besonders angesprochen, dass 
 entlangder Autobahnen eine höhere Bündelung erreicht 

 werden kann, als bei derjetzigen Vorzugstrasse. Das ergibt 
 sich schon daraus, dass in der Vorzugsvariantespätestens 

ab Cloppenburg Richtung Süden ein neuer Trassenkorridor 
 notwendigwird. UW-Standorte abseits einer 

 Bündelungsmöglichkeit - wie z.B. Nutteln -hätten daher 
raumplanerisch deutlich abgewertet werden müssen. Zudem 

 wirdauch an dieser Stelle deutlich, dass der „Kunstgriff“ der 
 Aufteilung in die Abschnitte51a und 51b dazu führt, dass die 

 Folgen der Gesamttrasse aus dem Blickgeraten können. 
Denn einer beispielsweise nach Nutteln geführter Trasse 

 fehltauch für die südliche Fortführung die 
 Bündelungsmöglichkeit. Deshalb ist einmalmehr darauf zu 

verweisen, dass nicht nur formell eine vollständige 
 Koordinierungder Teilmaßnahmen notwendig ist, sondern 
 auch inhaltlich.Weiterhin haben wir in der Stellungnahme 

 vom 17.02.2017 aufgeführt, dass undwarum die Anzahl der 
 Flächeneigentümer jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunktkein 

Kriterium darstellen kann bzw. eine möglichst geringe Anzahl 
von Flächen eigentümern ggf. sogar kontraproduktiv wäre. 

 Denn dann konzentriert sich dieFlächeninanspruchnahme 
 ggf. auf wenige z.B. landwirtschaftliche Betriebe, welchedann 

aber umso stärker betroffen wären. Ab 5 % 
 Flächeninanspruchnahmenkann es nach hiesigen 

ruhige Erholung und Vorsorgegebiet für Landwirtschaft dargestellt. 
"Dort müsste sowohl die aus Cloppenburg als auch die aus 
Löningen kommende 110-kVLeitung eingeführt werden. Da die zu 
erwartenden Leistungen nicht über eine zweisystemige 110-kV-
Leitung transportiert werden kann, wäre das neue Umspannwerk 
von Westen kommend mit vier Systemen anzubinden. Mit dieser 
Netzausbaumaßnahme auf 110-kV-Ebene auf einer Streckenlänge 
von ca. 7 km wären zusätzliche Beeinträchtigungen verbunden" 
(LPF Maßnahme 51a, S. 30). Aus diesem Grund ist festzustellen, 
dass unter Berücksichtigung des bestehenden 110-kV-Netzes 
einschließlich des Ausbaubedarfs und der damit zu erwartenden 
Konflikte im Vergleich zum Umspannwerk-Suchraum Nutteln keine 
raum- und umweltverträgliche Alternative in der Maßnahme 51b 
gibt.
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Erfahrungen bei landwirtschaftlichen Betrieben 
  existenzgefährdendwerden.Kritisiert hatten wir auch das 

Kriterium der Freileitungseinführung in die UW-
 Standorte.Denn dem hatte die Vorhabenträgerin eine extrem 

 hohe Priorität eingeräumt(bei 110 kV und 380 kV jeweils 2-
 fach gewertet). Dabei gibt es hier füralles technische 

Umsetzungsmöglichkeiten. 110 kV könnte z.B. auch 
 technischeinfach und kostengünstig als Erdkabel eingeführt 

 werden, wodurch andere Radienund Zugangsmöglichkeiten 
 eröffnet werden.Kurz: Die von Tennet/Amprion aufgestellten 

 Kriterien stellen sich einseitig zu Gunsten deralleinigen 
Interessen der Vorhabenträgerin dar und nicht im Sinne einer 

 der Gemeinnützigkeitverpflichteten Raumplanung dar. Dies 
 gilt nach wie vor und dies ist aus hiesigerSicht zu 

 ändern.Ergänzend tragen wir vor wie folgt:

Gesamtbetrachtung mit 51a Insbesondere die willkürliche Abschnittsbildung in die 
 Maßnahmen 51a und 51b (vgl. dazunäher im Folgenden), die 

systematische Benachteiligung/Nichtdurchführung einer 
 denauch durch das ArL zur gleichberechtigten Untersuchung 

 geforderten durchgehenden Autobahntrasse(vgl. dazu 
ebenfalls im Folgenden) sowie die Art und Weise der 

 Durchführungdes Standortsuchverfahrens für die 
 Umspannwerke, die dortige Kriterienbildung unddie 

Begrenzung auf den Raum der Maßnahmen51a (vgl. hierzu 
 unsere Stellungnahme zumROV 51a vom 01.09.2017) sind 

aus Sicht der Gemeinde darauf ausgelegt, die bei 
 denVorhabenträgerinnen von Anfang an feststehende 

 Vorzugsvariante durchzusetzen. Diesdarf sich das ArL als 
neutrale Landesbehörde nach Auffassung der Gemeinde nicht 

 bietenlassen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Gesamtbetrachtung mit 51a 7. Zwischenbilanz und Anforderungen an die 
 RaumordnungAus alledem ergibt sich, dass die Bedeutung 

 der Gesamtmaßnahme 51 (und damit natürlichauch der 
beiden Abschnitte 51a und 51b) für die Gemeinde Cappeln 

 sehr hoch ist.Aus dem hier und in der Stellungnahme vom 
 01.09.2017 Gesagten wird deutlich, dass dieörtlichen 

raumordnerischen Belange in Folge der gegenständlichen 
 Freileitungsplanungnicht mehr „unter einen Hut“ zu 

 bekommen sind. Ohne die Freileitung ist es schon sehreng; 
mit Freileitung und der hieraus folgenden Zerschneidung und 

 den notwendigen Abständenzu bestehender Infrastruktur und 
geplanten sowie absehbar notwendigen 

 Siedlungsentwicklungenwird eine örtliche Raumplanung, die 
 den Pflichten und Aufgaben derGemeinde Cappeln noch 

 Rechnung trägt, unmöglich.Dabei ist die Schaffung 
überregionaler Höchstspannungsverbindungen nur ein Belang 

 vonVielen. Die von der Gemeinde in dieser Stellungnahme 
 geltend gemachten raumordernischenBelange und eigene 

Planungen werden (mind.) genauso durch die Grundsätze 
 derRaumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG abgedeckt. So finden 

  sich z.B. unter § 2 Abs. 2 Nr. 1ROG die Aufträge,- 
Entwicklungspotenziale (auch in ländlichen Räumen) zu 

  sichern und Ressourcennachhaltig zu schützen;- 
strukturverändernden Herausforderungen Rechnung zu tragen, 

 auch im Hinblickauf den Rückgang und den Zuwachs [hier] 
 von Bevölkerung und Arbeitsplätzen;- die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig 
 offenzuhalten [dagegenwürde die gegenständliche 

Freileitung die Gemeinde Cappeln schon 
 mangelsinnergemeindlicher Ausweichmöglichkeiten 

 langfristig blockieren].Auch § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG unterstützt 
 die Sichtweise der Gemeinde, indem u.a. gefordertwird, dass 

dafür Sorge zu tragen sei, dass Städte und ländliche Räume 
 auch künftig ihrevielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft 
 erfüllen können.Und in § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG finden sich 

 direkt hinter dem Gesichtspunkt, dass auch demAusbau der 
Energienetze Rechnung zu tragen sei, folgende 

 Ausführungen:Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung 
 ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichenund natürlichen 

In den Unterlagen können nur die Bereiche berücksichtigt und in 
die Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens einbezogen 
werden, für die eine hinreichend planerisch verfestigte Grundlage 
vorliegt. Für alle ernsthaft in Betracht kommenden Varianten 
wurden die für ein Raumordnungsverfahren erforderlichen und zur 
Verfügung gestellten Informationen berücksichtigt und mit der 
ihnen zukommenden Bedeutung in den Variantenvergleich 

  eingestellt. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird 
geprüft, ob die Freileitung z.B. so mit den bestehenden 
Erdgasleitungen im Gemeindegebiet gebündelt werden kann, dass 
die Freileitung innerhalb des Sicherheitsbereich unter 
Berücksichtigung der spezifischen Abstände der baulichen Anlagen 
platziert werden kann, sodass sich der Sicherheitsbereich der 
Erdgasleitung und die 200m Abstände zu Wohnbebauung im 
Außenbereich weitgehend überlagern, sodass hier keine 
zusätzliche Einschränkung der Siedlungsentwicklung für die 
Gemeinde Cappeln entsteht. Innerhalb der Vorzugstrasse im 
Gemeindegebiet Cappelns bestehen ausreichend Räume, um eine 
Trassenplanung durchzuführen, die der Gemeinde weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten nicht verhindert.
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Entwicklungspotenziale als Lebens- und Wirtschaftsräume 
 miteigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; 

 dazu gehört auch die Umwelt-und Erholungsfunktion 
ländlicher Räume. Es sind die räumlichen 

 Voraussetzungenfür die Land- und Forstwirtschaft in ihrer 
 Bedeutung für die Nahrungs- undRohstoffproduktion zu 

erhalten oder zu schaffen.
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Gesamtbetrachtung mit 51a Ohne den Abzweig zum geplanten Umspannwerk Nutteln hätte 
 die KorridorvarianteD3 eine Länge von 47,2 km und wäre 

 damit die kürzeste Variante im Vergleich; beioptimierter 
Planung des Netzverknüpfungspunktes im Raum Merzen 

 könnte dieTrassenlänge sogar nochmals sinken (vgl. dazu 
 weiter unten). Solange die F-Korridorvarianteim ROV 51 a 

noch diskutiert wird, muss daher das ROV 51 b 
 ergänzendauch die (um den Abzweig nach Westen am 

 nördlichen Ende) kürzere Variante der KorridorvarianteD 3 
berücksichtigen. Sowohl in der Gesamtschau des Vorhabens 

 mit den Abschnitten51a und 51b wie auch bei isolierter 
Betrachtung des Abschnitts 51b sind die 

 Autobahnvariantenunter Berücksichtigung einer 
 Verschiebung des UW Merzen erneut undernsthaft zu prüfen.

Hinsichtlich des Hinweises zur Hauptvariante D3 mit direkten 
Anschluss an die Variante F der Maßnahme 51a ist festzuhalten, 
dass bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft 
wurden. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
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D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.

Gesamtbetrachtung mit 51a  Es wird daher beantragt,den Vorhabenträgerinnen 
 aufzugeben, sämtliche ROV-Unterlagen, die zur Findungder 

Vorzugsvariante beitragen, unter Berücksichtigung der 
 Erdkabel-Schmaltrassenverfahren zu überarbeiten und neu 

 zu bewerten.Das gilt für das ROV 51b aber auch für das 
 ohnehin nicht trennbare ROV 51a, wowir bzw. die Gutachter 

der Gemeinde die Möglichkeit der Schmaltrassenverfahren 
 inihrer Stellungnahme ebenfalls bereits deutlichst 

 angesprochen haben.Bevor eine derartige Überarbeitung 
nicht stattgefunden hat, kann über die ROV der 

 Gesamtmaßnahme51 nicht entschieden werden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im Korridor C sind die Wohnhäuser (Schröder + Gut Lage 
  Dinklager Straße (III)) nichtberücksichtigt.Durch die 

fehlenden Schutzradien für den Schutz der dort lebenden 
 Menschen wird sich dermögliche Trassenverlauf nochmals 

ändern müssen. (siehe Anlagen 6+7)

Vielen Dank für die Hinweise. Die Angaben werden im weiteren 
 Verfahren berücksichtigt.(III) Das Wohngebäude befindet sich 

außerhalb des Trassenkorridors. Der dadurch zu berücksichtigende 
200-m-Abstand zum Wohngebäude bedeutet keine weitere 
Einschränkung für einen Trassenverlauf innerhalb des 1.000-m-
Korridors.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 13.Im Korridor A/B sind zwei Wohnhäuser (Hessler, 
 Ebenkamer Straße, Herbergen (I) undWienöbst, beantragtes 

Wohnhaus, Kellendamm, Brokstreek (II)) nicht berücksichtigt 
worden.

Vielen Dank für die Hinweise. Die Angaben werden im weiteren 
 Verfahren berücksichtigt.(I) Das Wohngebäude befindet sich 

außerhalb des Trassenkorridors. Der dadurch zu berücksichtigende 
200-m-Abstand zum Wohngebäude bedeutet keine weitere 
Einschränkung für einen Trassenverlauf innerhalb des 1.000-m-

 Korridors.(II) Das Wohngebäude befindet sich innerhalb des 
Trassenkorridors der Teilvariante B-Nord, welche im Vergleich der 
Teilvarianten sowie im Gesamtvergleich der Hauptkorridore als 
vorzugswürdig ermittelt wurde. Durch den für dieses Wohngebäude 
zu berücksichtigenden 200-m-Abstand zum Wohngebäude ergibt 
sich im Vergleich zum 200-m-Abstand für das benachbarte 
Wohngebäude eine zusätzliche kleinräumige Einschränkung für 
einen Trassenverlauf innerhalb des 1.000-m-Korridors. Eine 
zusätzliche Engstelle wird dadurch jedoch nicht ausgelöst.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 20.Wie schon mehrfach, und im Landes-
 Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)Anlage 1, 

Nr. 1.1.02 erwähnt, ist die Neuinanspruchnahme von 
  Freiflächen weitestgehend zureduzieren.Beide Korridore 

A/B und C stellen für die Gemeinde Essen einen enormen 
 Flächenverlustdar. Die besondere Situation der Gemeinde 

 Essen/Oldb., durch die großenÜberschwemmungsflächen im 
 südlichen Gemeindegebiet (siehe Pkt. 16) erfordern hierauch 

 eine besondere Betrachtung.Aus den Antragsunterlagen ist 
zu entnehmen, dass bei einer geplanten Freileitung 

 imDurchschnitt ein Schutzstreifen von 55m anzunehmen ist. 
 Gleichzeitig wird aber auch daraufhingewiesen, dass der 

 Schutzstreifen bis zu 80 m breit sein kann.Wie bereits 
ausgeführt, ist dieser Schutzstreifen bedingt bis gar nicht mehr 

  für Bebauungbzw. einer Nutzung verfügbar.Beide Korridore 
haben eine Länge zwischen 10.000 und 11.000m. Bei einer 

 Freileitung mitdem dazugehörenden durchschnittlichen 
 Schutzstreifen von 55 m bedeutet das für dieGemeinde 

Essen/Oldb. faktisch einen Mindestflächenverlust von 
 550.000m² bis 605.000m².Sollte aus technischen Gründen, 

der Schutzstreifen 80m betragen bedeutet 
  derMaximalflächenverlust 880.000m²Wenn für die 

Erdverkabelung im Bereich der Stadt Quakenbrück im 
 Trassenkorridor A/B dieKabelübergangsanlage auf dem 

Gebiet der Gemeinde Essen/Oldb. installiert wird (ist 
 nichtabwegig) dann kommt zusätzlich ein Flächenverbrauch 

 von 3500m² bis 19.500m² (sieheUnterlage TenneT 
–Netzausbau in Niedersachsen S. 

 20).hinzu.Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass bei 
 entsprechenden Umständen dieGemeinde Essen/Oldb. bis 

zu ca. 900.000m² (90 ha) frei nutzbarer Fläche verloren 
 geht.Unter dem Aspekt der bereits vorhandenen 

 Flächenknappheit und Verfügbarkeit bedeutetdas für die 
Gemeinde Essen/Oldb. eine massive Einschränkung bei der 

 Entwicklung undPlanung zukünftiger Wohnbau- bzw. 
Gewerbegebietsentwicklungen.

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Der Ausführung, 
dass der Gemeinde Essen bis zu 90 ha Freifläche verloren gehen, 
kann nicht gefolgt werden. Die Flächen im Schutzstreifen bzw. 
unterhalb der Freifläche sind nach wie vor landwirtschaftlich 
nutzbar. Aus den im Sommer 2016 bei den Gemeinden 
abgefragten Bebauungs- und Flächennutzungsplänen ist nicht 
ersichtlich, dass die Gemeinde Essen auf gut 90 ha Fläche weitere 
Wohn-, Gewerbe- und Industrie- sowie sonstige 
Entwicklungsflächen plant. Der Schutzstreifen steht einer 
Bebauung nicht grundsätzlich entgegen. Die Nutzung 
beispielsweise durch Lagergebäude oder als Abstellflächen für 
Kraftfahrzeuge ist i.d.R. möglich, sofern die Bauhöhen die 
elektrischen Sicherheitsabstände einhalten.  Die neue 380-kV-
Leitung wird so geplant, dass der geringste Bodenabstand der 
Leiterseile in allen anzunehmenden Lastzuständen entsprechend 
DIN-EN 50341 mindestens 12 m am Punkt des tiefsten 
Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe unter 
Berücksichtigung der notwendigen elektrischen 

 Sicherheitsabstände von mindestens 7 m.Die Ausweisungen der 
Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A im Kapitel 4.1 
Schutzgut  Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
sowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 Raum- und 
Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 2B (Karte 
1.1 und 1.2) dargestellt. In den Unterlagen können nur die Bereiche 
berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen des 
Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend planerisch 
verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 4.1.3.1). Für 
alle ernsthaft in Betracht kommenden Varianten wurden die für ein 
Raumordnungsverfahren erforderlichen und zur Verfügung 
gestellten Informationen berücksichtigt und mit der ihnen 
zukommenden Bedeutung in den Variantenvergleich eingestellt. 
Die Untersuchungen in den Antragsunterlagen 1 bis 7 sowie der 
übergreifende Variantenvergleich zeigen unter Berücksichtigung 
aller abwägungserheblichen Belange die Vorzugswürdigkeit von 
Trassenkorridor A/B.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 15.Im Trassenkorridor C befinden sich zwei Sondergebiete 
 Biogas. Beide Anlagen unterliegender Störfallverordnung. In 

den Unterlagen sind hierzu keine Aussagen getroffen worden. 
 Imwestlichen Sondergebiet Biogas befindet sich ein 

 Wohnhaus. Hier ist für das Wohnhaus keinSchutzradius von 
200m in den Unterlagen eingetragen.

Zu Biogasanlagen ist ein spezifischer Abstand einzuhalten, der im 
Rahmen der Planfeststellung anlagenspezifisch festgestellt wird. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten und der 

 KÜA/KÜS.Gemäß Ziff. 07 des Kapitels 4.2 des niedersächsischen 
Landes‐Raumordnungsprogramms (ML NDS, 2017) und § 2 Satz 2 
EnLAG ist die Einhaltung eines Abstands von 200 m zu  
Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 
liegen, einzuhalten. Es handelt sich bei dem betroffenen Wohnhaus 
um ein „Sondergebiet Biogas“ und nicht um eine Fläche, die 
vorwiegend dem Wohnen dient. Wohnnutzungen innerhalb von 
Bauflächen, die nicht zu Wohnzwecken ausgewiesen sind, werden 
bei den Prüfabständen nicht berücksichtigt.

Natur und Landschaft 
allgemein

 9.Im Vorzugskorridor befinden sich mehrere gesetzlich 
 geschützte Biotope nach § 30BNatSchG. In den 

Antragsunterlagen ist zu den vorhandenen Biotopen keine 
 Aussagegetroffen worden. Weiterhin ist in diesem Korridor 

 ein Auenwald (südöstlich des Betriebs Nr.192 (siehe Pkt. 12 
B-Plan 35 c/Korridor A/B)vorhanden, welcher ebenfalls wertvoll 

 undschützenwert ist.

In der UVS (Unterlage 2A Kap. 5.3.2.1) sind den §30 Biotopen, wie 
auch Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern, 
Kompensationsflächen etc. ein hohes Konfliktpotenzial zugeordnet 
worden. §30 Biotope nehmen in der Regel, im Gegensatz zu 
Naturschutz- und FFH-Gebieten eher kleinflächigere Bereiche ein. 
Ein Umgehen dieser kleinteiligen Flächen ist somit im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens grundsätzlich möglich. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten und der KÜA/KÜS. 
Auf dieser Grundlage lassen sich die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope und vorhandenen Arten ermitteln sowie 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen auf Basis ermittelter Betroffenheiten 

 festlegen.Der genannte "Auenwald" wurde im Rahmen der 
Abfrage bei den Landkreisen nicht als §30-Biotop oder 
Kompensationsfläche übermittelt. In der UVS wurden Waldflächen 
(Laub- und Mischwald) mit einem hohen Konfliktpotenzial 
eingestellt.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

 Betroffene Betriebe im Korridor A/B:Bebauungsplan 
 35a/Korridor A/B:Moormann (Nr.4); Flerlage (Nr.5), Rump 

 (Nr. 18); Blömer (Nr. 19); Bollmann (Nr. 34);Scherbring (Nr. 
37); Timphaus (Nr. 38); und S. Hessler (Nr. 

  42)Bebauungsplan 35c/Korridor A/B:Wienöbst (Nr. 163); 
Anneken (Nr. 164); Lammerding (Nr. 170), Böckmann (Nr. 

 171);Kopmeyer (Nr. 172); Huslage (Nr. 173); Ratte-Polle (Nr. 
192); M+E Huslage (Nr. 194)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Baumaßnahmen 
sind im Außenbereich auch im Nahbereich der Leitung, bei 
Einhaltung der Abstandsvorgaben für z.B. Stallanlagen oder 

 Lagergebäude auch unterhalb der Freileitung möglich.Die neue 
380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste Bodenabstand 
in allen anzunehmenden Lastzuständen entsprechend DIN-EN 
50341 mindestens 12m am Punkt des tiefsten Durchhanges 
beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung 
der notwendigen elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 

 7m.Der B-Plan 35a ist rechtsverbindlich. Der B-Plan 35c befindet 
sich derzeit in Aufstellung. Beide B-Pläne sollen dem Schutz des 
Außenbereichs und insbesondere der Steuerung der Ansiedlung 
von Tierhaltungsanlagen dienen. Gleichzeitig sollen den 
bestehenden tierhaltenden Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten 

 eingeräumt werden.Für bereits bestehende Wohngebäude 
innerhalb der o. g. Baufenster wurde bereits im 
Raumordnungsverfahren ein Abstand von 200 m berücksichtigt (s. 
Unterlage 2B Bestandskarte Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit – Wohnen). Der genannte Betrieb 
Nr. 4 befindet sich im Bereich der Engstelle Nr. 1 (s. Unterlage 7, 
Engstellensteckbriefe). Der Abstand zum Wohngebäude beträgt ca. 
195 m. Das südliche Wohngebäude im Bereich der Engstelle Nr. 1 
befindet sich ebenfalls innerhalb eines Baufensters gem. B-Plan 
Nr. 35a. Eine Nummerierung ist für dieses Baufenster in der 

 Planzeichnung nicht vorhanden.Bereits bestehende 
Wohngebäude werden auch in der weiteren Trassenplanung 
berücksichtigt. Die im B-Plan 35a dargestellten Baufenster werden, 
soweit dies möglich ist, in der weiteren Trassenplanung 
berücksichtigt.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

 Betroffene Betriebe im Korridor C:Bebauungsplan 
 35b/Korridor C -A -Varnhorst (Nr. 83); Wilking (Nr. 91); 

 Reinke (Nr. 106); G. Meyer (Nr. 117B)Bebauungsplan 
 35b/Korridor C –BReinke(Nr. 79); Kleyer (Nr. 86); Westendorf 

(Nr. 81): Müller (Nr. 90); St. Meyer (Nr. 
 93);Röbke/Stadtsholte (Nr. 112); G. Meyer (Nr. 117A); Pille 

 (Nr. 119; Schröder (Nr. 121);Ovelgönne (Nr. 128); Lüers (Nr. 
 135); Wangerpohl (Nr. 147); Dreckmann (Nr. 148); Jöring(Nr. 

 149); Lamping (Nr. 155) H. Meyer (Nr. 157)Bebauungsplan 
 35b/Korridor C-CKröger(Nr. 183); KG Rießel Ei GmbH & 

 Co.KG (Nr.190)(Hinweis: Die laufenden Nummern der 
 Betriebe sind aus dem Bebauungsplan entnommen.Befinden 

sich auf den beiliegenden Karten hinter den Ziffern der 
 einzelnen BetriebeBuchstaben, so hat dieser 

landwirtschaftliche Betreib, mehrere Standorte, siehe Anlagen 
 1-5)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Baumaßnahmen 
sind im Außenbereich auch im Nahbereich der Leitung, bei 
Einhaltung der Abstandsvorgaben für z.B. Stallanlagen oder 

 Lagergebäude auch unterhalb der Freileitung möglich.Die neue 
380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste Bodenabstand 
in allen anzunehmenden Lastzuständen entsprechend DIN-EN 
50341 mindestens 12m am Punkt des tiefsten Durchhanges 
beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung 
der notwendigen elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 

 7m.Der B-Plan 35b befindet sich derzeit in Aufstellung und soll 
dem Schutz des Außenbereichs und insbesondere der Steuerung 
der Ansiedlung von Tierhaltungsanlagen dienen. Gleichzeitig sollen 
den bestehenden tierhaltenden Betrieben 

 Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden.Für bereits 
bestehende Wohngebäude innerhalb der o. g. Baufenster wurde 
bereits im Raumordnungsverfahren ein Abstand von 200 m 
berücksichtigt (s. Unterlage 2B Bestandskarte Schutzgut Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit – Wohnen). Der 
genannte Betrieb Nr. 79 befindet sich im Bereich der Engstelle Nr. 

 20 (s. Unterlage 7, Engstellensteckbriefe).Bereits bestehende 
Wohngebäude werden auch in der weiteren Trassenplanung 
berücksichtigt. Die im B-Plan 35b (Entwurf 22.09.2017) 
dargestellten Baufenster werden, soweit dies möglich ist, in der 
weiteren Trassenplanung berücksichtigt.

Seite 680 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Essen/Oldb. vom 26.02.2018

Landwirtschaft und 
Baumschulen

 12.In Bezug auf die zukünftigen Entwicklungen 
 landwirtschaftlicher Betreibe hat die GemeindeEssen/Oldb. 

gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Weser – Ems 
 Bestands- undEntwicklungsflächen für diese Betriebe über 

 die Bebauungspläne 35a, 35b und 35c geregelt,damit der 
Landkreis Cloppenburg als Baugenehmigungsbehörde, auf 

 diesen dargestelltenFlächen, unter bestimmten 
Voraussetzungen den landwirtschaftlichen Betreiben 

 eineBebauung ermöglicht. Eine mögliche 
Stromtrasse/Stromleitung darf nicht zum Versagen einer 

 Baugenehmigungführen. Auch gilt es heute schon eine 
 Aussage zu treffen, ob und welche Abstandsregelungbei 

Neubauten in diesen Baufenstern, einzuhalten ist. Sollten sich 
 hier Einschränkungenergeben, wären die ausgewiesenen 

Baufenster für die landwirtschaftlichen Betreibe 
 ohneBedeutung. Für die Gemeinde Essen/Oldb. würde eine 

 Nichtberücksichtigung der Baufensterbei der 
Trassenplanung, die über Jahre gemachten Anstrengungen ins 

 „Leere“ laufenlassen. Wie mit den bis dato entstandenen 
 Planungskosten umzugehen wäre, müsste dannim weiteren 

juristisch geklärt werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Baumaßnahmen 
sind im Außenbereich auch im Nahbereich der Leitung, bei 
Einhaltung der Abstandsvorgaben für z.B. Stallanlagen oder 

 Lagergebäude auch unterhalb der Freileitung möglich.Die neue 
380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste Bodenabstand 
in allen anzunehmenden Lastzuständen entsprechend DIN-EN 
50341 mindestens 12m am Punkt des tiefsten Durchhanges 
beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung 
der notwendigen elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 

 7m.Der Geltungsbereich des B-Plans 35a umfasst die 
Außenbereichsflächen im Gebiet der Gemeinde Essen. Im Westen 
und Norden erstrecken sich die Flächen bis zur Gemeindegrenze, 
im Osten begrenzt die Bahnstrecke Oldenburg-Osnabrück und im 
Süden die Große Hase den Geltungsbereich. Der B-Plan 35a 
wurde als Entwurf im Rahmen der Datenabfrage 2016 von der 
Gemeinde Essen zur Verfügung gestellt. Inzwischen ist der B-Plan 

 35a rechtsverbindlich geworden.Die B-Pläne 35b und 35c wurden 
im Rahmen der Datenabfrage 2016 von der Gemeinde Essen nicht 
zur Verfügung gestellt. Beide B-Pläne befinden sich in Aufstellung 
(s. https://essen-oldb.de/wirtschaft-bauen/bebauungsplaene-in-
aufstellung/). Für den B-Plan 35b ist ein Entwurf vom 22.09.2017 
verfügbar. Das Plangebiet für den B-Plan 35b schließt östlich an 
den Geltungsbereich des B-Plans 35a an und umfasst die 
Außenbereichsflächen nördlich der Lager Hase und östlich der 
Bahnlinie Oldenburg-Osnabrück. Die nördliche und östliche 

 Begrenzung des Plangebietes bildet die Gemeindegrenze.Für 
den B-Plan 35c ist ein Vorentwurf mit einem Stand von Oktober 
2017 verfügbar. Das Plangebiet für den B-Plan 35c umfasst die 
Außenbereichsflächen für den südlichen Bereich des 
Gemeindegebietes südlich der Großen Hase bzw. der Lager Hase, 

 südlich anschließend an die B-Pläne 35a und 35b.Die B-Pläne 
35a, 35b und 35c dienen dem Schutz des Außenbereichs und 
insbesondere der Steuerung der Ansiedlung von 
Tierhaltungsanlagen. Gleichzeitig sollen den bestehenden 
tierhaltenden Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt 

 werden.Für bereits bestehende Wohngebäude innerhalb der o. g. 
Baufenster wurde bereits im Raumordnungsverfahren ein Abstand 
von 200 m berücksichtigt (s. Unterlage 2B Bestandskarte 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit –
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 Wohnen). Im Bereich von Engstellen innerhalb der 
Trassenkorridore (hier Engstellen Nr. 1 und Nr. 20) erfolgte die 
Betrachtung im Rahmen der Engstellensteckbriefe (Unterlage 

 7).Bereits bestehende Wohngebäude werden auch in der 
weiteren Trassenplanung berücksichtigt. Die in den B-Plänen 35a, 
35b (Entwurf 22.09.2017) und 35c (Vorentwurf 10/2017) 
dargestellten Baufenster werden, soweit dies möglich ist, in der 
weiteren Trassenplanung berücksichtigt.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

 10.An mehreren Stellen in den Korridoren A/B und C 
 befinden sich Stallanlagen. EinSchutzradius für diese 

Stallanalgen ist in den Unterlagen nicht erkennbar. 
 Widerspricht eineÜberspannung solcher Stallanlagen nicht 

 den dort arbeitenden Menschen? DieNichtberücksichtigung 
einer Arbeitsstätte vor dem Hintergrund Schutzgut „Mensch“ ist 

 nichtnachvollziehbar. Auch die Frage nach dem Schutzgut 
 „Tier“ in Bezug auf möglicheStrahlenbelastung wird nicht 

 berücksichtigt.Im Vorzugskorridor ist außerdem am Standort 
 vorhandener Stallbauten (Moordamm/ ZurSandbäke) ein 

weiterer Stall durch den Landkreis Cloppenburg genehmigt.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausgeschöpft werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte 
erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. 
Die Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38). Im Übrigen tritt keine Strahlung auf.Weder das BBPlG 
noch das LROP sehen eine Abstandsregelung zu den genannten 
Gebäuden vor. Die Überspannung von Gebäuden, die dem nicht 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, sind entspr. 26. 
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BImSchV zulässig. Dennoch wird die Überspannung von 
Gebäuden grundsätzlich gemieden.

Wald, Forst  8.Waldflächen werden in den Antragsunterlagen aufgrund 
 von Erfahrungswerten in anderenVerfahren erst größer 20 ha 

berücksichtigt. Diese Angabe stellt für mich ein frei 
 gegriffenesKriterium dar, welches nicht begründbar und 

 nachvollziehbar ist.Waldflächen sind schon in Bereichen 
deutlich unter 20 ha zu berücksichtigen. 

 EineNichtberücksichtigung von Waldflächen unter einer 
  Größe von 20 ha stellt einenPlanungsfehler dar.Im LROP 

Niedersachsen, Anlage 1 wird Wald wegen seiner Bedeutung 
 für die Umwelt undErholung der Bevölkerung als 

erhaltenswert erwähnt. Außerdem soll Wald vermehrt 
 werden.Demnach widerspricht es dem LROP, wenn eine 

 Freileitung durch ein Waldgebiet geplantwird, da unter 
Freileitungen -wie bereits unter Pkt. 3 erwähnt -ein 

  Schutzstreifen von 55mfreizuhalten ist.Im Bereich des 
Korridors C ist eine wertvolle Waldfläche zu einer Größe von 

 ca. 15 havorhanden. Diese Waldfläche wird wahrscheinlich 
 beim Bau einer Freileitung im BereichKorridor C sehr stark 

beeinträchtigt bzw. es wird wertvoller Baumbestand abgeholzt 
werden müssen. Bei 150.000m² Wald kann das dazu führen, 

  dass bis zu 10.000m² Wald beseitigtwerden müssen.Im 
weiteren südlichen Verlauf des Korridors C befindet sich eine 

 Waldfläche am Rande derLager Hase im Bereich des „Gut 
 Lage“. Diese Waldfläche ist deutlich über 20 ha groß.Seit 

dem 28.11.2017 ist im Bereich des Korridor C der 
 Kompensationsflächenpool „GutLage“ vom Landkreis 
 Cloppenburg anerkannt worden.Des Weiteren befindet sich 

im Korridor C das Landschaftsschutzgebiet 
 „CalhornerMühlenbach“.

Für die Erstellung der Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden alle Waldflächen berücksichtigt. 
Lediglich im Rahmen der Waldstrukturkartierung (Unterlage 2C, 
Anlage 1) wurden Waldgebiete innerhalb der Trassenkorridore 
untersucht, die mindestens eine Fläche von 20 ha aufweisen. Bei 
Größen von über 20 ha ist davon auszugehen, dass die 
Waldbereiche eine Altersstruktur erreicht haben, die ein 
vergleichsweise hohes Lebensraumpotenzial für europäische 
Vogelarten und Anhang IV-Arten bietet und diese Waldbereiche im 
Hinblick auf eine Umgehung durch die Leitungstrasse ein 

 vergleichsweise schwer zu umgehendes Hindernis darstellen.Im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie (Unterlage 2) wurden 
jedoch alle Waldflächen berücksichtigt. Für alle Waldflächen 
(Nutzungstypen) wurde als Grundlage für den Variantenvergleich 
das Konfliktpotenzial ermittelt (s. Tabelle 100, Unterlage 2). Bei der 
Bauklasse „Freileitung ungebündelt“ liegt keine Vorbelastung durch 
linienhafte Strukturen vor, sodass hier die Wirkintensität hoch 
einzustufen ist. Generell können im Schutzstreifen einer Freileitung 
zwar noch Gehölze wachsen, allerdings ist eine 
Aufwuchsbeschränkung einzuhalten. Eine hohe Wirkintensität liegt 
auch bei der Bauklasse „Erdkabel“ vor, da im Schutzstreifen eines 
Erdkabels aus Sicherheitsgründen keine tiefwurzelnden Gehölze 
wachsen dürfen.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

 5.Die Engstelle Nr. 1 (Herbergen zwischen Moormann und 
 Specker) im Vorzugskorridor A/Bsollte mit einer 

Erdverkabelung versehen werden. Dazu sollte die in Höhe der 
 StadtQuakenbrück ca. 4 km lange Teilerdverkabelung bis in 

 das Barlager Moor, nördlich derEngstelle 1 verlängert 
werden. Diese Erdverkabelung hätte auch den positiven 

 Aspekt, dasskeine Freileitung den touristisch bedeutenden 
 Hasetalradwanderweg queren würde. DasErholungsgebiet 

Hasetal zählt jährlich über 100.000 Radtouristen. Danach 
 folgen Padler unddie Dampfzuggäste mit jeweils ca. 20.000 

 Touristen. Die durchschnittliche Verweildauer derGäste 
betrug im Jahr 2016 4,2 Tage. Durch die angestrebte 

 Umsetzung der 380 KVFreileitungdurch das Gebiet der 
Gemeinde Essen sind hier erhebliche 

 volkswirtschaftlicheSchäden durch Einbrüche im 
 Tourismusbereich nicht ausgeschlossen.Die langfristigen 

Ziele, Qualität und Attraktivität zu steigern, welche auch in den 
 regionalenEntwicklungskonzepten „HaseVITAL – 

 Lebenslinien im Hasetal, unterstützt durchFördermittel der 
EU (LEADER) und dessen Schwerpunkte u.a. –Umwelt und 

 Klima-, wirddurch die geplante Stromtrasse ad absurdum 
 geführt.Durch vorausschauende Planung der Gemeinde 

 Essen/Oldb. wurde entlang desHasetalradwanderweges am 
Zusammenfluss der Lager Hase mit dem Essener Kanal 

 eineca. 7 ha großes Naturausgleichsfläche geschaffen. Hier 
 hat sich ein wertvolle undschützenwerte Fläche gebildet, die 

 von vielen Wildtieren in Anspruch genommen wird. Aufeiner 
Aufsichtsplattform sind Hinweistafeln für die Radtouristen 

 aufgestellt worden und eineSchutzhütte durch LEADER-
Mittel ist beantragt und in Planung. Der Blick gen Westen 

 würdesich über das „Biotop“ , den Zusammenfluss der Hase 
 auf eine riesige, die Landschaftverschandelnde Freileitung 

ausrichten. Gerade hier wird das Landschaftsbild 
  massivbeeinträchtigt.Es werden erneut dem ländlichen 

Raum Handlungsoptionen -und somit Lebensqualität 
 fürTouristen aber auch Bürgerinnen und Bürger weit über das 

zumutbare Maß- genommen.

 Die hinweise werden zur Kenntnis genommen.Bei der Engstelle 
Nr. 1 liegt die Abstandsunterschreitung zwischen 5 und 20 Metern. 
Die Einhaltung der 200m Puffer ist, im Gegensatz zu den 400m 
Puffern zu Wohngebäuden im Innenbereich, ein Grundsatz der 
Raumordnung und damit der Abwägung zugänglich. Von der 
Engstelle Nr. 1 bis zum geplanten Teilerdverkabelungsabschnitt bei 
Quakenbrück liegen ca. 7 km. In diesem Zwischenbereich sind die 
Ausnahmevoraussetzungen für eine Teilerdverkabelung nicht 
erfüllt, sodass es keine gesetzliche Grundlage gibt, eine 

 Teilerdverkabelung zu realisieren. Die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild und auf Erholungsaspekte (u. a. unter Einbezug 
überregionaler Radwanderwege) wurden im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2A) in der Bestandsbeschreibung und im 
Variantenvergleich berücksichtigt.
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Landschaftsbild  5.Die Engstelle Nr. 1 (Herbergen zwischen Moormann und 
 Specker) im Vorzugskorridor A/Bsollte mit einer 

Erdverkabelung versehen werden. Dazu sollte die in Höhe der 
 StadtQuakenbrück ca. 4 km lange Teilerdverkabelung bis in 

 das Barlager Moor, nördlich derEngstelle 1 verlängert 
werden. Diese Erdverkabelung hätte auch den positiven 

 Aspekt, dasskeine Freileitung den touristisch bedeutenden 
 Hasetalradwanderweg queren würde. DasErholungsgebiet 

Hasetal zählt jährlich über 100.000 Radtouristen. Danach 
 folgen Padler unddie Dampfzuggäste mit jeweils ca. 20.000 

 Touristen. Die durchschnittliche Verweildauer derGäste 
betrug im Jahr 2016 4,2 Tage. Durch die angestrebte 

 Umsetzung der 380 KVFreileitungdurch das Gebiet der 
Gemeinde Essen sind hier erhebliche 

 volkswirtschaftlicheSchäden durch Einbrüche im 
 Tourismusbereich nicht ausgeschlossen.Die langfristigen 

Ziele, Qualität und Attraktivität zu steigern, welche auch in den 
 regionalenEntwicklungskonzepten „HaseVITAL – 

 Lebenslinien im Hasetal, unterstützt durchFördermittel der 
EU (LEADER) und dessen Schwerpunkte u.a. –Umwelt und 

 Klima-, wirddurch die geplante Stromtrasse ad absurdum 
 geführt.Durch vorausschauende Planung der Gemeinde 

 Essen/Oldb. wurde entlang desHasetalradwanderweges am 
Zusammenfluss der Lager Hase mit dem Essener Kanal 

 eineca. 7 ha großes Naturausgleichsfläche geschaffen. Hier 
 hat sich ein wertvolle undschützenwerte Fläche gebildet, die 

 von vielen Wildtieren in Anspruch genommen wird. Aufeiner 
Aufsichtsplattform sind Hinweistafeln für die Radtouristen 

 aufgestellt worden und eineSchutzhütte durch LEADER-
Mittel ist beantragt und in Planung. Der Blick gen Westen 

 würdesich über das „Biotop“ , den Zusammenfluss der Hase 
 auf eine riesige, die Landschaftverschandelnde Freileitung 

ausrichten. Gerade hier wird das Landschaftsbild 
  massivbeeinträchtigt.Es werden erneut dem ländlichen 

Raum Handlungsoptionen -und somit Lebensqualität 
 fürTouristen aber auch Bürgerinnen und Bürger weit über das 

zumutbare Maß- genommen.

Bei der Engstelle Nr. 1 liegt die Abstandsunterschreitung zwischen 
5 und 20 Metern. Die Einhaltung der 200m Puffer ist, im Gegensatz 
zu den 400m Puffern zu Wohngebäuden im Innenbereich, ein 
Grundsatz der Raumordnung und damit der Abwägung zugänglich. 
Von der Engstelle Nr. 1 bis zum geplanten 
Teilerdverkabelungsabschnitt bei Quakenbrück liegen ca. 7 km. In 
diesem Zwischenbereich sind die Ausnahmevoraussetzungen für 
eine Teilerdverkabelung nicht erfüllt, sodass es keine gesetzliche 

 Grundlage gibt, eine Teilerdverkabelung zu realisieren. Die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf Erholungsaspekte 
(u. a. unter Einbezug überregionaler Radwanderwege) wurden im 
Rahmen der UVS (Unterlage 2A) in der Bestandsbeschreibung und 
im Variantenvergleich berücksichtigt.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 18.Die Vorzugstrasse A/B liegt gemäß dem regionalen 
 Raumordnungsprogramm desLandkreises Cloppenburg (Pkt. 

D 3.10.01)im Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung. 
 Beider Errichtung möglicher Maststandorte, aber auch bei 

 einer Erdverkabelung, in diesemBereich sind die Belange 
des Trinkwasserschutzes zu berücksichtigen. Es sind 

 Angabenüber die Verträglichkeit des Fundamentes bei 
 Maststandorten (Auswaschungen undAusspülungen) aber 

auch mögliche Auswirkungen bei einer Erdverkabelung zu 
 machen. Esmuss eine wie auch immer mögliche 

 Beeinträchtigung des Trinkwassers ausgeschlossenwerden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren umgesetzt. Generell ist bei der 
Baumaßnahme darauf zu achten, auch außerhalb von 
Vorranggebieten zur Trinkwassergewinnung oder 
Wasserschutzgebieten, keine negativen Beeinträchtigungen des 
Grundwassers hervorzurufen.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 16.Große Teile des Gemeindegebietes sind als 
 Überschwemmungsgebiet festgesetzt. Dergesamte 

Trassenkorridor A/B verläuft südlich der Hase in diesem 
 festgesetztenÜberschwemmungsgebiet. Sollten hier 

Strommasten gesetzt werden, ist dort dann 
 auchRetentionsraum zu schaffen?

Sollten Maststandorte innerhalb von festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten platziert werden, ist nach §78 WHG 
eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Diese kann erteilt 
werden, wenn die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigt wird und der Verlust von verlorenen 
gehendem Rückhalteraum ausgeglichen wird, der Wasserstand 
und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert wird, der 
Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird und dieser 
hochwasserangepasst ausgeführt werden kann. Ein Maststandort 
umfasst einen maximalen Bereich von 15m x 15m, wobei hier nicht 
von einer Voll-Versiegelung auszugehen ist, sondern von 
punktueller Versiegelung durch die Eckpunkte der Masten.  Der 
Abstand zwischen einzelnen Masten beträgt ca. 400 m.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Auch der Korridor C befindet sich im Vorsorgegebiet für die 
 Trinkwassergewinnung. Auchhier müssen sämtliche negative 

Einflüsse auf das Trinkwasser ausgeschlossen 
 werden.(Hinweis: Zwei Karten zur Vorrang- und 

 Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung sindbeigefügt, 
Anlagen 10+11)

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren umgesetzt. Generell ist bei der 
Baumaßnahme darauf zu achten, auch außerhalb von Vorrang- 
und Vorsorgegebieten zur Trinkwassergewinnung oder 
Wasserschutzgebieten, keine negativen Beeinträchtigungen des 
Grundwassers hervorzurufen.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Außerdem durchschneiden beide Trassenkorridor 
 archäologisch wertvolle Eschflächen.Müssen vor Aufstellung 

 möglicher Masten, diese Standorte prospektiert werden?Bei 
der Errichtung von Masten ist eine sog. Befeuerung notwendig. 

 Es ist unabdingbar, dasshier moderne, intelligente Lösungen 
gesucht werden, die lediglich bei Bedarf aufleuchten.

Generell sind Eingriffe auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. Das gilt im Besonderen für kulturgeschichtlich 
wertvolle Plaggenesche. Es ist vorgesehen, die Baumaßnahmen 

 umweltfachlich zu begleiten.Es ist keine Befeuerung der Masten 
vorgesehen, da die Masten die Höhen nicht erreichen, die gemäß 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen festgelegt sind.
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Mobilität, Verkehr, Logistik  19.Der Stromtrassenkorridor A/B quert die Bahnstrecke 
 Essen – Löningen – Meppen, welchevon der Emsländischen 

Eisenbahn betrieben wird. Die Bahnlinie wird zur 
 Güterbeförderung,und als Museumsstrecke durch die 

Eisenbahnfreunde Hasetal, (siehe auch Pkt. 5 und Einwand 
des Zweckverbandes Hasetal), genutzt. Im Bereich des 

 Gewerbegebietes Sandlohist im Zuge des Neubaus der 
Nordwesttangente eine neues Ladegleis für ca. 1.000.000,-

 €entstanden. Hier werden regelmäßig Verladearbeiten 
 durchgeführt. Eine möglicheStromleitung darf zu keiner 

Nutzungseinschränkung des Ladegleises führen, da dieses 
 aucheinen Standortvorteil für das Gewerbegebiet Essen-

Sandloh darstellt.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Gewerbegebiet 
"Sandloh" der Gemeinde Essen befindet sich nicht innerhalb des 
1.000m breiten Trassenkorridors sondern innerhalb der UG Zone 2 

 (1.000m links und rechts des Trassenkorridors).Für die Querung 
von Eisenbahnstrecken werden entsprechende 
Kreuzungsregelungen nach den Kreuzungsrichtlinien der Bahn und 
der TenneT getroffen. Im Planfeststellungsverfahren werden die 
technischen Details für den Bereich der Eisenbahnkreuzungen 
behandelt. Die Inanspruchnahme von Flächen ist im 
Planfeststellungsverfahren zu behandeln. Die rechtliche Sicherung 
der Nutzung oder Querung der erforderlichen Flächen erfolgt über 
Kreuzungsverträge bzw. Gestattungsverträge.

Seite 688 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Essen/Oldb. vom 26.02.2018

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

 1.Nach einer am 15.12.2017 durchgeführten 
  Informationsveranstaltung die unter MitwirkungvonProf. 

 Dr. - Ing. Christian BeckerTechnische Universität 
 Hamburgieet – Institut für Elektrische 

  Energietechnikundapl. Prof. Dr.-Ing. Karsten 
  RungeOECOS GmbH,stattfand, wurde durch Prof. Dr.-Ing. 

Becker klargestellt, dass es technisch möglich ist, 
 dievorgesehene Stromtrasse als Gleichstromleitung zu 

 erstellen. Hierzu ist es notwendig einenAnknüpfungspunkt 
zum „vermaschten Netz“ herzustellen. Dieses ist sowohl in 

 Connefordeals auch in Merzen gegeben. Aus diesem Grund 
ist eine Gleichstromerdverkabelung 

 einerWechselstromfreileitung vorzuziehen. Aufgrund der 
 Einwirkungen auf Mensch und Umweltsollte hier auf eine 

moderne Technik und nicht auf veraltete Überlandleitungen 
 gesetztwerden. Der in den Antragsunterlagen unterschiedlich 

 beschriebene Kostenintensitätzwischen Freileitung und 
Erdverkabelung ist nicht nachvollziehbar. Anerkannte 

 Expertenbeschreiben den Faktor mit sechs und nicht in einer 
 wie den Antragsunterlagen genanntenSpanne zwei bis zehn. 

Es wäre aus Sicht der Gemeinde Essen/Oldb. auch eine 
 Alternativemit Minimalerdverkabelung denkbar. Dieses 

 Verfahren wurde von TenneT schon erfolgreichangewendet. 
Hierzu sind in den Antragsunterlagen leider keinerlei 

 Ausführungen gemachtworden. Diese Möglichkeiten sind aus 
 Sicht der Gemeinde zu prüfen, auch wenn dazugesetzliche 

Grundlagen zu ändern sind.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 
weggefallen ist. TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, BBPlG, NEP), als 
Vorhabenträgerinnen um.
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neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

 6.Die Engstelle Nr. 20 (Stadtsholte zwischen Jöring und 
 Reinke) im Korridor C sollte ebenfallsweiträumig mit einer 

Erdverkabelung umgangen werden. Sollte eine 
 Erdverkabelung hiernicht realisierbar sein, ist aus Sicht der 

 Gemeinde Essen/Oldb. eine östlich desEinkilometerkorridors 
mögliche Trassenführung zu prüfen, da sich dort eine 

 Trasserealisieren lassen würde, welche zu keiner 
 Einschränkung eines 200m Wohnumfeldschutzesführen 

 würde.Zu der Engstelle Nr. 20 ist weiter zu erwähnen, dass 
 sich in westlicher Richtung der BetriebWernsing 

 befindet.Die Wernsing Feinkost GmbH ist ein 1962 
 gegründetes Unternehmen. Die WernsingFeinkost GmbH ist 

ein Teil der Wernsing Food Family GmbH & Co.KG. Die 
 Zentrale derUnternehmensgruppe befindet sich in Essen-

 Addrup. Insgesamt beschäftigt die Gruppe ca.3600 
 Mitarbeiter, der Umsatz beträgt über eine Milliarde Euro.Am 

Standort Essen-Addrup sind ca. 1100 Mitarbeiter beschäftigt. 
 Zurzeit wird der Betriebum ein neues Zentrallager erweitert, 

so dass an diesem Standort insgesamt 
 64.000Palettenstellplätze zur Verfügung stehen. Weiterhin 

 werden hier jährlich mehr als 300.000 tKartoffeln 
 verarbeitet.Die weitere betriebliche Entwicklung ist in 

 Richtung Osten geplant. Dafür wurden bereitsmehr als 11 ha 
Fläche erworben. Der Korridor C für die geplante Stromleitung 
würde dieser Entwicklung massiv entgegenstehen bzw. zu 

 großen Teilen keinerlei Möglichkeiten derErweiterung des 
 Betriebes mehr bieten.Die Gemeinde Essen weist 

ausdrücklich darauf hin, dass es nicht akzeptierbar ist, 
 solcheEinschränkungen für die gewerbliche Entwicklung in 

 der Gemeinde Essen/Oldb.hinzunehmen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im weiteren Planungsverfahren zur näheren Prüfung 
berücksichtigt.
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Teilerdverkabelung  6.Die Engstelle Nr. 20 (Stadtsholte zwischen Jöring und 
 Reinke) im Korridor C sollte ebenfallsweiträumig mit einer 

Erdverkabelung umgangen werden. Sollte eine 
 Erdverkabelung hiernicht realisierbar sein, ist aus Sicht der 

 Gemeinde Essen/Oldb. eine östlich desEinkilometerkorridors 
mögliche Trassenführung zu prüfen, da sich dort eine 

 Trasserealisieren lassen würde, welche zu keiner 
 Einschränkung eines 200m Wohnumfeldschutzesführen 

 würde.Zu der Engstelle Nr. 20 ist weiter zu erwähnen, dass 
 sich in westlicher Richtung der BetriebWernsing 

 befindet.Die Wernsing Feinkost GmbH ist ein 1962 
 gegründetes Unternehmen. Die WernsingFeinkost GmbH ist 

ein Teil der Wernsing Food Family GmbH & Co.KG. Die 
 Zentrale derUnternehmensgruppe befindet sich in Essen-

 Addrup. Insgesamt beschäftigt die Gruppe ca.3600 
 Mitarbeiter, der Umsatz beträgt über eine Milliarde Euro.Am 

Standort Essen-Addrup sind ca. 1100 Mitarbeiter beschäftigt. 
 Zurzeit wird der Betriebum ein neues Zentrallager erweitert, 

so dass an diesem Standort insgesamt 
 64.000Palettenstellplätze zur Verfügung stehen. Weiterhin 

 werden hier jährlich mehr als 300.000 tKartoffeln 
 verarbeitet.Die weitere betriebliche Entwicklung ist in 

 Richtung Osten geplant. Dafür wurden bereitsmehr als 11 ha 
Fläche erworben. Der Korridor C für die geplante Stromleitung 
würde dieser Entwicklung massiv entgegenstehen bzw. zu 

 großen Teilen keinerlei Möglichkeiten derErweiterung des 
 Betriebes mehr bieten.Die Gemeinde Essen weist 

ausdrücklich darauf hin, dass es nicht akzeptierbar ist, 
 solcheEinschränkungen für die gewerbliche Entwicklung in 

 der Gemeinde Essen/Oldb.hinzunehmen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Mögliche 
 Alternativen werden geprüft.Bei der Engstelle Nr. 20 wird der 200-

m-Abstand zu Wohngebäuden bei einem einzelnen betroffenen 
Wohnhaus um 19 m unterschritten. Der Abstand der potenziellen 
Trassenachse zum Wohngebäude beträgt 181 m. Die Einhaltung 
der 200-m-Puffer zu Wohngebäuden im Außenbereich ist, im 
Gegensatz zu den 400-m-Puffern zu Wohngebäuden im 
Innenbereich, ein Grundsatz der Raumordnung und damit der 
Abwägung zugänglich. Vor dem Hintergrund, dass zwischen dem 
betroffenen Wohnhaus und der potenziellen Trassenachse auch 
noch ein Waldstück liegt, das eine vollständige Sichtverschattung 
bietet, ist eine Teilerdverkabelung (TEV) hier nicht anzustreben. 
Hinzu kommt, dass bei einer TEV eine zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme durch die zwei Kabelübergangsanlagen/-
stationen notwendig wäre. Aufgrund einer Gewährleistung der 
gleichwertigen Wohnumfeldqualität stellt sich die Freileitungs- 
gegenüber der Erdkabelvariante in der Abwägung aller Belange als 

 vorzugswürdig dar.Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen 
wurden bei den Gemeinden B- und F-Pläne im Sommer 2016 
abgefragt. Für den Bereich westlich der Engstelle liegt der B-Plan 
18c Gewerbe- und Industriegebiet sowie ein weiterer F-Plan vor. 
Weitere Flächen zu einer Betriebserweiterung liegen nicht vor. In 
den Unterlagen können Vorhaben berücksichtigt werden, für die 
eine hinreichend planerisch verfestigte Grundlage vorliegt.
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Teilerdverkabelung  5.Die Engstelle Nr. 1 (Herbergen zwischen Moormann und 
 Specker) im Vorzugskorridor A/Bsollte mit einer 

Erdverkabelung versehen werden. Dazu sollte die in Höhe der 
 StadtQuakenbrück ca. 4 km lange Teilerdverkabelung bis in 

 das Barlager Moor, nördlich derEngstelle 1 verlängert 
werden. Diese Erdverkabelung hätte auch den positiven 

 Aspekt, dasskeine Freileitung den touristisch bedeutenden 
 Hasetalradwanderweg queren würde. DasErholungsgebiet 

Hasetal zählt jährlich über 100.000 Radtouristen. Danach 
 folgen Padler unddie Dampfzuggäste mit jeweils ca. 20.000 

 Touristen. Die durchschnittliche Verweildauer derGäste 
betrug im Jahr 2016 4,2 Tage. Durch die angestrebte 

 Umsetzung der 380 KVFreileitungdurch das Gebiet der 
Gemeinde Essen sind hier erhebliche 

 volkswirtschaftlicheSchäden durch Einbrüche im 
 Tourismusbereich nicht ausgeschlossen.Die langfristigen 

Ziele, Qualität und Attraktivität zu steigern, welche auch in den 
 regionalenEntwicklungskonzepten „HaseVITAL – 

 Lebenslinien im Hasetal, unterstützt durchFördermittel der 
EU (LEADER) und dessen Schwerpunkte u.a. –Umwelt und 

 Klima-, wirddurch die geplante Stromtrasse ad absurdum 
 geführt.Durch vorausschauende Planung der Gemeinde 

 Essen/Oldb. wurde entlang desHasetalradwanderweges am 
Zusammenfluss der Lager Hase mit dem Essener Kanal 

 eineca. 7 ha großes Naturausgleichsfläche geschaffen. Hier 
 hat sich ein wertvolle undschützenwerte Fläche gebildet, die 

 von vielen Wildtieren in Anspruch genommen wird. Aufeiner 
Aufsichtsplattform sind Hinweistafeln für die Radtouristen 

 aufgestellt worden und eineSchutzhütte durch LEADER-
Mittel ist beantragt und in Planung. Der Blick gen Westen 

 würdesich über das „Biotop“ , den Zusammenfluss der Hase 
 auf eine riesige, die Landschaftverschandelnde Freileitung 

ausrichten. Gerade hier wird das Landschaftsbild 
  massivbeeinträchtigt.Es werden erneut dem ländlichen 

Raum Handlungsoptionen -und somit Lebensqualität 
 fürTouristen aber auch Bürgerinnen und Bürger weit über das 

zumutbare Maß- genommen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin bemüht sich hier in Abstimmung mit der 
Gemeinde um eine möglichst eingriffsarme 

  Freileitungstrasse.Bei der Engstelle Nr. 1 liegt die 
Abstandsunterschreitung zwischen 5 und 20 Metern. Die 
Einhaltung der 200 m Puffer ist, im Gegensatz zu den 400 m 
Puffern zu Wohngebäuden im Innenbereich, ein Grundsatz der 
Raumordnung und damit der Abwägung zugänglich. Von der 
Engstelle Nr. 1 bis zum geplanten Teilerdverkabelungsabschnitt bei 
Quakenbrück liegen ca. 7 km. In diesem Zwischenbereich sind die 
Ausnahmevoraussetzungen für eine Teilerdverkabelung nicht 
erfüllt, sodass es keine gesetzliche Grundlage gibt, ein TEV zu 
realisieren.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

 2.Unter Hinweis auf das höchste Schutzgut „Mensch, 
 menschliche Gesundheit“ bestehenerhebliche Informations- 

und Ausführungsdefizite. Es fehlen Angaben zu 
 schallbedingtenImmissionen an Kabelübergabestationen, 

weiter werden keine Angaben in Bezug 
 aufGesundheitsrisiken durch Elektrosmog, 

 elektromagnetische Strahlung, etc. aufgeführt.Der Gemeinde 
Essen/Oldb. ist bekannt, das die Grenzwerte für die 

 elektrischen undmagnetischen Felder gemäß der 26. 
 BImSchV eingehalten werden.Das Bundesamt für 

Strahlenschutz (BfS) startete im Sommer 2017 eine 
 Langzeitstudie inBezug auf gesundheitsschädliche 

Auswirkungen durch Höchstspannungsfreileitungen. 
 Hiersollten/müssten die Erkenntnisse abgewartet werden, um 

 nicht jetzt noch veraltete Technikzu errichten, deren Folgen 
 für die Gesundheit noch nicht absehbar sind.Das Schutzgut 

„Mensch“ muss zwingend die höchste Priorität im 
 gesamtenPlanungsverfahren haben

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten   absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Windenergie  14.Im Vorzugskorridor A/C, sowie im Korridor C sind 
 Sondergebiete für Windenergieausgewiesen. Inwieweit 

müssen diese Sondergebiete bei der 
 TrassenplanungBerücksichtigung finden?

Bestehende und geplante Windenergieanlagen (auf Grundlage der 
übermittelten Daten der Gemeinden im Sommer 2016) wurden in 
der UVS (Unterlage 2A, Kapitel 4.7 und 5.3.7) sowie in der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5A) behandelt und gingen 
als Kriterium in den Variantenvergleich der 
Trassenkorridorvarianten ein. Zu Windenergieanlagen ist ein 
anlagenspezifischer Abstand einzuhalten, der sich nach DIN EN 
50341 errechnet. Windenergieanlagen innerhalb eines 
Trassenkorridors führen nicht automatisch zu einem Ausscheiden 
einer Korridorvariante.

Windenergie  14.Im Vorzugskorridor A/C, sowie im Korridor C sind 
 Sondergebiete für Windenergieausgewiesen. Inwieweit 

müssen diese Sondergebiete bei der 
 TrassenplanungBerücksichtigung finden?

Bestehende und geplante Windenergieanlagen (auf Grundlage der 
übermittelten Daten der Gemeinden im Sommer 2016) wurden in 
der UVS (Unterlage 2A, Kapitel 4.7 und 5.3.7) sowie in der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5A) behandelt und gingen 
als Kriterium in den Variantenvergleich der 
Trassenkorridorvarianten ein. Zu Windenergieanlagen ist ein 
anlagenspezifischer Abstand einzuhalten, die sich nach den 
Vorgaben der DIN EN 50341 errechnen. Windenergieanlagen 
innerhalb eines Trassenkorridors führen nicht automatisch zu 
einem Ausscheiden einer Korridorvariante.
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sonstige Stellungnahmen  3.In den Antragsunterlagen kommt es mehrfach zu einem 
 Technologievergleich, in welchemErdkabel 

unverhältnismäßig schlecht abschneidet. Bei der 
 Raumverträglichkeitsstudie aufSeite 7 kommt es zu der 

Feststellung, dass bei einer Realisierung einer 
 Erdverkabelunggrundsätzlich eine größere Fläche direkt in 

 Anspruch genommen werden müsse, was zustärkeren 
Einschränkungen führe. Mit einer Freileitung – so wird weiter 

 argumentiert, erfolgteine geringere direkte 
 Flächeninanspruchnahme.Hier sollte aus den Unterlagen 

deutlich hervorgehen, dass es sich dabei lediglich 
 umtemporäre Auswirkungen handelt, die während der 

 Bauphase zu erwarten sind. Im Bau kannsich die 
Arbeitsbreite des Erdkabels auf bis zu 45 m ausbreiten, jedoch 

 ist im späterenBetrieb lediglich ein Schutzstreifen von 25 m 
  dauerhaft von tiefwurzelnden Gehölzenfreizuhalten.Der von 

hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltende Schutzstreifen bei 
 Freileitungen im Betrieb(und das gilt jahrzehntelang) beträgt 

 jedoch 55 m.Darüber hinaus verursachen Freileitungen 
 großflächige und nachhaltige Auswirkungen aufdas 

Landschaftsbild, während bei einer Erdverkabelung in der 
 langen Betriebsphase nurnoch von einer sehr geringen 

Landschaftsbeeinträchtigung auszugehen ist.

Die Herleitung der spezifischen Restriktionsniveaus für einzelne 
Kriterien der Raumordnung für Erdkabel und Freileitung resultieren 
aus der direkten anlage- und baubedingten 
Flächeninanspruchnahme. Hierbei handelt es sich anlagebedingt 
bei der Freileitung im Wesentlichen um die durch Maststandorte 
benötigte Fläche. Bei den Erdkabelabschnitten resultieren die 
direkten Flächeninanspruchnahmen im Wesentlichen aus dem 
Kabelgraben sowie aus der je Erdkabelabschnitt benötigten Fläche 
für die beiden KÜA. Es ist richtig, dass der Schutzstreifen der 
Freileitung breiter angesetzt ist als im Falle der Teilerdverkabelung. 
Allerdings gelten für den Schutzstreifen der Freileitung lediglich 
Aufwuchsbeschränkungen für Gehölzbestände. Bei der 
Teilerdverkabelung dürfen im Bereich des Schutzstreifens keine 
Gehölze aufwachsen. Nach fachgutachterlicher Einschätzung 
erfolgte deshalb eine korrekte Einstufung des Restriktionsniveaus. 
 
Das Landschaftsbild wurde in der UVS, Unterlage 2A in den 
Kapiteln 4.6 und 5.3.6 ausführlich behandelt.

sonstige Stellungnahmen  17.Weiterhin möchte ich auf im Gemeindegebiet verlaufende 
 Leitungen hinweisen. Hierbeihandelt es sich 

 um:Ölverladeleitung/Ölleitung Welpe-Lastrup (Korridor A/B + 
  C)110 KV Freileitung (Korridor A/B + C)Trinkwasserleitung 

 NW 250 PVC (Korridor A/B + C)Gasleitung (Korridor A/B + C 
 )Richtfunktrasse Vechta-Quakenbrück (Korridor C 
 )(Hinweis: Zwei Kartenausschnitt des Flächennutzungsplans 

 sind zu diesem Punkt derStellungnahme beigefügt, Anlagen 
8+9)

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und in den weiteren 
Planungen berücksichtigt.
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sonstige Stellungnahmen  6.Die Engstelle Nr. 20 (Stadtsholte zwischen Jöring und 
 Reinke) im Korridor C sollte ebenfallsweiträumig mit einer 

Erdverkabelung umgangen werden. Sollte eine 
 Erdverkabelung hiernicht realisierbar sein, ist aus Sicht der 

 Gemeinde Essen/Oldb. eine östlich desEinkilometerkorridors 
mögliche Trassenführung zu prüfen, da sich dort eine 

 Trasserealisieren lassen würde, welche zu keiner 
 Einschränkung eines 200m Wohnumfeldschutzesführen 

 würde.Zu der Engstelle Nr. 20 ist weiter zu erwähnen, dass 
 sich in westlicher Richtung der BetriebWernsing 

 befindet.Die Wernsing Feinkost GmbH ist ein 1962 
 gegründetes Unternehmen. Die WernsingFeinkost GmbH ist 

ein Teil der Wernsing Food Family GmbH & Co.KG. Die 
 Zentrale derUnternehmensgruppe befindet sich in Essen-

 Addrup. Insgesamt beschäftigt die Gruppe ca.3600 
 Mitarbeiter, der Umsatz beträgt über eine Milliarde Euro.Am 

Standort Essen-Addrup sind ca. 1100 Mitarbeiter beschäftigt. 
 Zurzeit wird der Betriebum ein neues Zentrallager erweitert, 

so dass an diesem Standort insgesamt 
 64.000Palettenstellplätze zur Verfügung stehen. Weiterhin 

 werden hier jährlich mehr als 300.000 tKartoffeln 
 verarbeitet.Die weitere betriebliche Entwicklung ist in 

 Richtung Osten geplant. Dafür wurden bereitsmehr als 11 ha 
Fläche erworben. Der Korridor C für die geplante Stromleitung 
würde dieser Entwicklung massiv entgegenstehen bzw. zu 

 großen Teilen keinerlei Möglichkeiten derErweiterung des 
 Betriebes mehr bieten.Die Gemeinde Essen weist 

ausdrücklich darauf hin, dass es nicht akzeptierbar ist, 
 solcheEinschränkungen für die gewerbliche Entwicklung in 

 der Gemeinde Essen/Oldb.hinzunehmen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin befindet sich in engen Abstimmungen mit der 
Gemeinde und den Trägern öffentlicher Belange, um eine 
möglichst verträgliche Planung umzusetzen. Die Fortsetzung dieser 
Abstimmungen wird angestrebt. Sollte eine geringfügige 
Inanspruchnahme der zukünftigen Gewerbebereiche unumgänglich 
sein, so wird versucht, die Leitung beispielsweis in ohnehin 
vorgesehenen Erschließungsbereichen oder Bereichen für Lager 
und Parkflächen zu planen, sodass keine Beeinträchtigung der 
gewerblichen Nutzung resultiert.
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sonstige Stellungnahmen  7.Der Trassenverlauf des Vorzugskorridors A/B 
 durchschneidet das vorhandeneGewerbegebiet Essen-

Sandloh, mit einer dort vorhandenen Betriebsleiterwohnung. 
 DieEntwicklungsmöglichkeiten der in dem Bereich 

 betroffenen Betriebe wird massiveingeschränkt. Zum Teil 
werden Betriebsgrundstücke und die dort stehenden Gebäude 

 vomKorridor überplant. Dadurch sind für die zukünftigen 
 Nutzungen als Gewerbeflächenerhebliche Einschränkungen 

 zu erwarten.Diese ergeben sich insbesondere durch eine 
 Bauverbotszone und der Höheneinschränkungdurch die 

herabhängende Freileitung, die sich bis auf 12m Abstand zum 
  Erdboden befindenkann.Die Gemeinde hat bereits 

südlicher der Löninger Straße im Flächennutzungsplan 
 einGewerbegebiet ausgewiesen, um die vorhandene 

 Flächenknappheit im GewerbegebietEssen-Sandloh zu 
begegnen. Im Vertrauen auf die Umsetzung des 

 Flächennutzungsplaneshat das Unternehmen Vogelsang 
 GmbH & Co.KG bereits Flächen im geplantenGewerbegebiet 

erworben. Mit dem Vorzugskorridor und einer Leitungsführung 
 durch diesesGewerbegebiet lassen sich dort keine sinnvollen 

 Bauprojekte mehr verwirklichen. Die vonder Fa. Voglsang 
bereits erworbenen Grundstücke würden faktisch 

 nutzlos.Dadurch ist die weitere geplante Expansion des 
 Unternehmens Vogelsang am StandortEssen/Oldb. 

unmöglich, wenn die erworbenen Flächen im geplanten 
  Gewerbegebiet nichtgenutzt werden können.Das 

Unternehmen Vogelsang ist 1929 gegründet worden. Es hat 
 sich in den letzten ca. 25Jahren zu einem der weltweit 

führenden Unternehmen und Spezialisten für 
 individuellkonfigurierbare Maschinen, Anlagen und Systeme 

 in den Bereichen Abwasser, Agrar,Biogas, Industrie und 
Verkehr entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt am Standort 

 Essen-Sandloh mehr als 600 Mitarbeiter und hat eine 
Jahresumsatz von ca. 100 Mio.  €.Die Gemeinde Essen/Oldb. 
kann und will auf die positiven Entwicklungen im Bereich 

 desGewerbegebietes Essen-Sandloh und den dort 
 ansässigen Unternehmen nicht verzichten.Die Sicherung von 

zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen sichert unserer Gemeinde 
 und derRegion auch langfristig ein stetiges 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin befindet sich in engen Abstimmungen mit der 
Gemeinde und den Trägern öffentlicher Belange, um eine 
möglichst verträgliche Planung umzusetzen. Die Fortsetzung dieser 
Abstimmungen wird angestrebt. Sollte eine geringfügige 
Inanspruchnahme der zukünftigen Gewerbebereiche unumgänglich 
sein, so wird versucht, die Leitung beispielsweis in ohnehin 
vorgesehenen Erschließungsbereichen oder Bereichen für Lager 
und Parkflächen zu planen, sodass keine Beeinträchtigung der 
gewerblichen Nutzung resultiert.
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Bevölkerungswachstum mit all seinen 
  positivenBegleiterscheinungen.Dass starke Unternehmen 

für eine Gemeinde auch finanztechnisch von 
 erheblicherBedeutung sind, soll an dieser Stelle ebenfalls 

erwähnt werden.
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sonstige Stellungnahmen  10.An mehreren Stellen in den Korridoren A/B und C 
 befinden sich Stallanlagen. EinSchutzradius für diese 

Stallanalgen ist in den Unterlagen nicht erkennbar. 
 Widerspricht eineÜberspannung solcher Stallanlagen nicht 

 den dort arbeitenden Menschen? DieNichtberücksichtigung 
einer Arbeitsstätte vor dem Hintergrund Schutzgut „Mensch“ ist 

 nichtnachvollziehbar. Auch die Frage nach dem Schutzgut 
 „Tier“ in Bezug auf möglicheStrahlenbelastung wird nicht 

 berücksichtigt.Im Vorzugskorridor ist außerdem am Standort 
 vorhandener Stallbauten (Moordamm/ ZurSandbäke) ein 

weiterer Stall durch den Landkreis Cloppenburg genehmigt.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausgeschöpft werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte 
erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. 
Die Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Weder das BBPlG noch das LROP sehen eine 
Abstandsregelung zu den genannten Gebäuden vor. Die 
Überspannung von Gebäuden, die dem nicht dauerhaften 
Aufenthalt von Menschen dienen, sind entspr. 26. BImSchV 
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zulässig. Dennoch wird die Überspannung von Gebäuden 
grundsätzlich gemieden.

sonstige Stellungnahmen  11.Im Rahmen des Brandschutzes gerade bei Stallanlagen, 
 aber auch anderenlandwirtschaftlichen Gebäuden unterhalb 

 oder dicht angrenzend an einer Freileitung istfestzuhalten, 
dass eine Höchstspannungsleitung (hier 380.000 Volt) nicht 

 direkt über dieGebäude verlaufen sollten, da der 
 Mindestabstand einer Freileitung zwischen zwei Mastenzu 

nah an den von Feuerwehren benötigten Sicherheitsabständen 
 heranreichen. Sollte sichein Brand oder sonstiger 

Unglücksfall unter einer 380 KV Freileitung ereignen, ist 
 beiLöscharbeiten ein Mindestabstand von 10m einzuhalten. 

 Wird für die Brandbekämpfung einBM-Strahlrohr oder ein 
Wasserwerfer zum Einsatz kommen, ist ein Mindestabstand 

  von 30m erforderlich.Diese brandschutzrechtlichen Belange 
 sollten bei der Trassenführung und deren Art undWeise der 

Bauausführung berücksichtigt werden. Bei solchen Einsätzen 
 geht es um dieSchutz und die Sicherheit der eingesetzten 

 Einsatzkräfte.Auch stetig steigende Anforderung an 
Lüftungsanlagen für Stallbauten erfordern 

 teilweiseLüftungsanlagen, welche bereits heute über 12 m 
 hoch sind. Wie wird mit bestehenden aberauch zukünftigen 

technischen Neuerungen und zusätzlichen Anforderungen 
 umgegangen,wenn die 12 m Höhe überschritten wird? Es 

muss den landwirtschaftlichen Betrieben 
 einezukunftssichernde Entwicklung ermöglicht und 

gewährleistet werden.

Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste 
Bodenabstand in allen anzunehmenden Lastzuständen 
entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am Punkt des 
tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe 
unter Berücksichtigung der notwendigen elektrischen 
Sicherheitsabstände von mindestens 7m. Beregnung kann 
ebenfallsunter den Leiterseilen stattfinden. Grundsätzlich wird die 
Überspannung bestehender Gebäude gemieden. Sollte dies im 
Einzelfall nicht möglich sein, werden frühzeitige Abstimmungen 
gesucht.
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sonstige Stellungnahmen  12.In Bezug auf die zukünftigen Entwicklungen 
 landwirtschaftlicher Betreibe hat die GemeindeEssen/Oldb. 

gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Weser – Ems 
 Bestands- undEntwicklungsflächen für diese Betriebe über 

 die Bebauungspläne 35a, 35b und 35c geregelt,damit der 
Landkreis Cloppenburg als Baugenehmigungsbehörde, auf 

 diesen dargestelltenFlächen, unter bestimmten 
Voraussetzungen den landwirtschaftlichen Betreiben 

 eineBebauung ermöglicht. Eine mögliche 
Stromtrasse/Stromleitung darf nicht zum Versagen einer 

 Baugenehmigungführen. Auch gilt es heute schon eine 
 Aussage zu treffen, ob und welche Abstandsregelungbei 

Neubauten in diesen Baufenstern, einzuhalten ist. Sollten sich 
 hier Einschränkungenergeben, wären die ausgewiesenen 

Baufenster für die landwirtschaftlichen Betreibe 
 ohneBedeutung. Für die Gemeinde Essen/Oldb. würde eine 

 Nichtberücksichtigung der Baufensterbei der 
Trassenplanung, die über Jahre gemachten Anstrengungen ins 

 „Leere“ laufenlassen. Wie mit den bis dato entstandenen 
 Planungskosten umzugehen wäre, müsste dannim weiteren 

juristisch geklärt werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Baumaßnahmen 
sind im Außenbereich auch im Nahbereich der Leitung, bei 
Einhaltung der Abstandsvorgaben für z.B. Stallanlagen oder 

 Lagergebäude auch unterhalb der Freileitung möglich.Die neue 
380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste Bodenabstand 
in allen anzunehmenden Lastzuständen entsprechend DIN-EN 
50341 mindestens 12m am Punkt des tiefsten Durchhanges 
beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung 
der notwendigen elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 

 7m.Der Geltungsbereich des B-Plans 35a umfasst die 
Außenbereichsflächen im Gebiet der Gemeinde Essen. Im Westen 
und Norden erstrecken sich die Flächen bis zur Gemeindegrenze, 
im Osten begrenzt die Bahnstrecke Oldenburg-Osnabrück und im 
Süden die Große Hase den Geltungsbereich. Der B-Plan 35a 
wurde als Entwurf im Rahmen der Datenabfrage 2016 von der 
Gemeinde Essen zur Verfügung gestellt. Inzwischen ist der B-Plan 

 35a rechtsverbindlich geworden.Die B-Pläne 35b und 35c wurden 
im Rahmen der Datenabfrage 2016 von der Gemeinde Essen nicht 
zur Verfügung gestellt. Beide B-Pläne befinden sich in Aufstellung 
(s. https://essen-oldb.de/wirtschaft-bauen/bebauungsplaene-in-
aufstellung/). Für den B-Plan 35b ist ein Entwurf vom 22.09.2017 
verfügbar. Das Plangebiet für den B-Plan 35b schließt östlich an 
den Geltungsbereich des B-Plans 35a an und umfasst die 
Außenbereichsflächen nördlich der Lager Hase und östlich der 
Bahnlinie Oldenburg-Osnabrück. Die nördliche und östliche 

 Begrenzung des Plangebietes bildet die Gemeindegrenze.Für 
den B-Plan 35c ist ein Vorentwurf mit einem Stand von Oktober 
2017 verfügbar. Das Plangebiet für den B-Plan 35c umfasst die 
Außenbereichsflächen für den südlichen Bereich des 
Gemeindegebietes südlich der Großen Hase bzw. der Lager Hase, 

 südlich anschließend an die B-Pläne 35a und 35b.Die B-Pläne 
35a, 35b und 35c dienen dem Schutz des Außenbereichs und 
insbesondere der Steuerung der Ansiedlung von 
Tierhaltungsanlagen. Gleichzeitig sollen den bestehenden 
tierhaltenden Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt 

 werden.Für bereits bestehende Wohngebäude innerhalb der o. g. 
Baufenster wurde bereits im Raumordnungsverfahren ein Abstand 
von 200 m berücksichtigt (s. Unterlage 2B Bestandskarte 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit –
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 Wohnen). Im Bereich von Engstellen innerhalb der 
Trassenkorridore (hier Engstellen Nr. 1 und Nr. 20) erfolgte die 
Betrachtung im Rahmen der Engstellensteckbriefe (Unterlage 

 7).Bereits bestehende Wohngebäude werden auch in der 
weiteren Trassenplanung berücksichtigt. Die in den B-Plänen 35a, 
35b (Entwurf 22.09.2017) und 35c (Vorentwurf 10/2017) 
dargestellten Baufenster werden, soweit dies möglich ist, in der 
weiteren Trassenplanung berücksichtigt.

sonstige Stellungnahmen Für den weiteren Verfahrensverlauf bitte ich um Beachtung 
 und Berücksichtigung dervorgenannten Punkte. Ich bitte um 

 detaillierte schriftliche Stellungnahmen zu meinengenannten 
Aspekten und Fragestellungen, bevor es zu einer planerischen 

  Festsetzungkommt.Ich fordere Sie auf, alle möglichen 
 Trassenkorridorvarianten inhaltlich gleichberechtigt,fachlich 

 neutral und ergebnisoffen zu prüfen.Eine rechtliche 
Überprüfung der anstehenden Entscheidung behalte ich mir 
ausdrücklich vor.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Eine dauerhafte Befeuerung würde zu starken 
 Beeinträchtigungen der Landschaft und derLebensqualität 

der dort lebenden Menschen, auch bei einem Schutzradius 
 von 200m,bedeuten.

Es ist keine Befeuerung der Masten vorgesehen, da die Masten die 
Höhen nicht erreichen, die gemäß der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
festgelegt sind.
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sonstige Stellungnahmen  20.Wie schon mehrfach, und im Landes-
 Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)Anlage 1, 

Nr. 1.1.02 erwähnt, ist die Neuinanspruchnahme von 
  Freiflächen weitestgehend zureduzieren.Beide Korridore 

A/B und C stellen für die Gemeinde Essen einen enormen 
 Flächenverlustdar. Die besondere Situation der Gemeinde 

 Essen/Oldb., durch die großenÜberschwemmungsflächen im 
 südlichen Gemeindegebiet (siehe Pkt. 16) erfordern hierauch 

 eine besondere Betrachtung.Aus den Antragsunterlagen ist 
zu entnehmen, dass bei einer geplanten Freileitung 

 imDurchschnitt ein Schutzstreifen von 55m anzunehmen ist. 
 Gleichzeitig wird aber auch daraufhingewiesen, dass der 

 Schutzstreifen bis zu 80 m breit sein kann.Wie bereits 
ausgeführt, ist dieser Schutzstreifen bedingt bis gar nicht mehr 

  für Bebauungbzw. einer Nutzung verfügbar.Beide Korridore 
haben eine Länge zwischen 10.000 und 11.000m. Bei einer 

 Freileitung mitdem dazugehörenden durchschnittlichen 
 Schutzstreifen von 55 m bedeutet das für dieGemeinde 

Essen/Oldb. faktisch einen Mindestflächenverlust von 
 550.000m² bis 605.000m².Sollte aus technischen Gründen, 

der Schutzstreifen 80m betragen bedeutet 
  derMaximalflächenverlust 880.000m²Wenn für die 

Erdverkabelung im Bereich der Stadt Quakenbrück im 
 Trassenkorridor A/B dieKabelübergangsanlage auf dem 

Gebiet der Gemeinde Essen/Oldb. installiert wird (ist 
 nichtabwegig) dann kommt zusätzlich ein Flächenverbrauch 

 von 3500m² bis 19.500m² (sieheUnterlage TenneT 
–Netzausbau in Niedersachsen S. 

 20).hinzu.Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass bei 
 entsprechenden Umständen dieGemeinde Essen/Oldb. bis 

zu ca. 900.000m² (90 ha) frei nutzbarer Fläche verloren 
 geht.Unter dem Aspekt der bereits vorhandenen 

 Flächenknappheit und Verfügbarkeit bedeutetdas für die 
Gemeinde Essen/Oldb. eine massive Einschränkung bei der 

 Entwicklung undPlanung zukünftiger Wohnbau- bzw. 
Gewerbegebietsentwicklungen.

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Der Ausführung, 
dass der Gemeinde Essen bis zu 90ha Freifläche verloren gehen, 
kann nicht gefolgt werden. Die Flächen im Schutzstreifen bzw. 
unterhalb der Freifläche sind nach wie vor landwirtschaftlich 
nutzbar. Aus den im Sommer 2016 bei den Gemeinden 
abgefragten B- und F-Plänen ist nicht ersichtlich, dass die 
Gemeinde Essen auf gut 90ha Fläche weitere Wohn-, Gewerbe- 
und Industrie sowie sonstige Entwicklungsflächen plant. Der 
Schutzstreifen steht einer Bebauung nicht grundsätzlich entgegen. 
Die Nutzung beispielsweise durch Lagergebäude oder als 
Abstellflächen für Kraftfahrzeuge ist i.d.R. möglich, sofern die 
Bauhöhen die elektrischen Sicherheitsabstände einhalten.  Die 
neue 380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste 
Bodenabstand der Leiterseile in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 

  elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m.Die 
Ausweisungen der Bauleitplanungen werden in der Unterlage 2A 
im Kapitel 4.1 Schutzgut  Menschen einschließlich der 

 menschlichen Gesundheitsowie in der Unterlage 5A (Kapitel 5.2 
Raum- und Siedlungsstruktur) berücksichtigt sowie in der Unterlage 
2B (Karte 1.1 und 1.2) dargestellt. In den Unterlagen können nur 
die Bereiche berücksichtigt und in die Ermittlung der Auswirkungen 
des Vorhabens einbezogen werden, für die eine hinreichend 
planerisch verfestigte Grundlage vorliegt (Unterlage 2A, Kapitel 
4.1.3.1). Für alle ernsthaft in Betracht kommenden Varianten 
wurden die für ein Raumordnungsverfahren erforderlichen und zur 
Verfügung gestellten Informationen berücksichtigt und mit der 
ihnen zukommenden Bedeutung in den Variantenvergleich 
eingestellt. Die Untersuchungen in den Antragsunterlagen 1 bis 7 
sowie der übergreifende Variantenvergleich zeigen unter 
Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange die 
Vorzugswürdigkeit von Trassenkorridor A/B.

Seite 703 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Essen/Oldb. vom 26.02.2018

sonstige Stellungnahmen zum vorliegenden Antrag der TenneT TSO GmbH in 
Verbindung mit der Amprion GmbH 

 zumRaumordnungsverfahren (ROV) für die Planung einer 
 380 kV Leitung der Maßnahme 51 bzwischen Cloppenburg 

 und Merzen nehme ich wie folgt Stellung:Zunächst möchte 
ich mich vom Inhalt her auf die gemeinsame Stellungnahme 

 desLandkreises Cloppenburg sowie der unterzeichnenden 
 Städte und Gemeinden vom19.12.2017 beziehen. In 

Ergänzung zur Stellungnahme weise ich auf 
 Problemstellungen undBedenken hinsichtlich der geplanten 

 Vorzugstrasse A/B sowie des Trassenkorridors C aufdem 
Gebiet der Gemeinde Essen/Oldenburg hin:

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  15.Im Trassenkorridor C befinden sich zwei Sondergebiete 
 Biogas. Beide Anlagen unterliegender Störfallverordnung. In 

den Unterlagen sind hierzu keine Aussagen getroffen worden. 
 Imwestlichen Sondergebiet Biogas befindet sich ein 

 Wohnhaus. Hier ist für das Wohnhaus keinSchutzradius von 
200m in den Unterlagen eingetragen.

Zu Biogasanlagen ist ein spezifischer Abstand einzuhalten, der im 
Rahmen der Planfeststellung anlagenspezifisch festgestellt wird. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten und der 

  KÜA/KÜS.Gemäß Ziff. 07 des Kapitels 4.2 des 
niedersächsischen Landes‐Raumordnungsprogramms (ML NDS, 
2017) und § 2 Satz 2 EnLAG ist die Einhaltung eines Abstands von 
200 m zu  Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des § 35 
BauGB liegen, einzuhalten. Es handelt sich bei dem betroffenen 
Wohnhaus um ein „Sondergebiet Biogas“ und nicht um eine Fläche 
die vorwiegend dem Wohnen dient. Wohnnutzungen innerhalb von 
Bauflächen, die nicht zu Wohnzwecken ausgewiesen sind, werden 

  bei den Prüfabständen nicht berücksichtigt.In der weiteren 
Feintrassierung wird jedoch versucht der vorhandenen 
Wohnnutzung, auch wenn diese formell keinen Abstandspuffer 
erhält, über eine sensible Planung Rechnung zu tragen
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Gesamtbetrachtung mit 
51b und Offshore

 4.Die bereits in dem Verfahren zur Stromtrasse 51 a 
kritisierte Ungleichbehandlung des F-

 Korridors(Autobahntrasse) ist nun ebenfalls feststellbar. Die 
 faktisch nicht Berücksichtigungörtlicher Vorbelastungen setzt 

sich bei der Findung bzw. Bewertung zum D 3 Korridor 
 weiterfort. Es wird lediglich zwischen Freileitung und 

 Erdkabel unterschieden (Tabelle 3, S. 8-11).Die Bewertung 
von Bündelungsmöglichkeiten werden außer Acht gelassen 

 (Hinweis aufLROP Niedersachsen, Anlage 1, 4.2 Energie, 
Ziff. 07, S. 48)

Diese Aussage ist nicht richtig. Sowohl der Korridor F (Maßnahme 
51a) als auch der Korridor D3 (Maßnahme 51b) wurde nach der 
gleichen Methodik beschrieben und bewertet wie die übrigen 
Korridore auch. Der hier angeführte Vorwurf, es würde nur 
zwischen Freileitung und Erdkabel unterschieden werden, ist nicht 

 korrekt.Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wurden 
unterschiedliche Bauweisen (Freileitung ungebündelt, Freileitung in 
Bündelung mit elektrischer Infrastruktur, Freileitung in Bündelung 
mit sonstiger linienhafter Infrastruktur) unterschieden (Tab. 83 S. 
159, Unterlage 2A). Für jedes Schutzgut wurde das 
Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Bauweisen auf die 
unterschiedlichen Bewertungskriterien ermittelt und in den 
Variantenvergleich eingestellt. Die Bündelung mit der Autobahn 
(oder mit anderen Freileitungen) hat nicht immer automatisch eine 
positive Bewertung bzw. einen Vorteil zur Folge, zum Beispiel 
lassen sich beim Schutzgut Boden keine Vorteile aus der 

 Bündelung herausstellen.Im Rahmen der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) ist zu prüfen, ob Belange 
vorliegen, die grundsätzlich gegen die Realisierung als Erdkabel 
oder Freileitung sprechen. Örtliche Vorbelastungen und 
Bündelungsmöglichkeiten sind verbal-argumentativ in die 
Bewertung der Raumverträglichkeit eingeflossen. Darüber hinaus 
zeigt Tabelle 38 auf Seite 123 der Unterlage 5 
(Raumverträglichkeitsstudie) die Bündelungsmöglichkeiten mit 
anderen Infrastrukturmaßnahmen (Straße, Freileitung) differenziert 
für jeden Trassenkorridor. Diese wurden im Vergleich der 
Trassenkorridore angemessen berücksichtigt.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Entwicklung des Dorfes in Richtung Osten ist eingeleitet 
und sinnvoll wegen der B 214 und des 

 Gewerbegebietes.Eine Siedlungsgleiche Konzentration von 
Wohnbebauung befindet sich „Im Gehrsken" und im 
„Kuhlenbruch", so dass 400 m Abstand eingehalten werden 

 müssen (Ziel 4.2, Ziffer 07 LROP)!Die im BBPIG 
angegebenen Abstände von 400/200 m müssen zur Sicherung 

 der Vorsorge eingehalten werden.Die Engstelle 24 „Groß 
Drehle" im Bereich eines denkmalgeschützten Gebäudes 

 verbietet die Trassenführung an dieser Stelle.Die Gemeinde 
Gehrde erwägt, ggfs. Klage einzureichen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung.  Ein Abstand von 400 m zu möglichen 
Siedlungsbereichen kann erst Berücksichtigung finden, wenn ein 
Bebauungsplan aufgestellt wurde oder die Planungen 

 entsprechend verfestigt sind. Das denkmalgeschützte Gebäude in 
Engstellt 24 wurde im Rahmen des Abwägungsprozesses 
berücksichtigt.

Fauna, auch Avifauna     TierhaltungWir weisen auf folgendes hin:Quelle: 
  Bundesamt für StrahlenschutzDirekt unter 

Hochspannungsleitungen werden schon bei einer 220KV 
Leitung 400 μT gemessen, diese steigt sogar auf 680 μT bei 

 10 m Abstand, die dann in einem schnellen AbfallenNach 40 
  m einen Wert von 20 μT erreicht. Liegen die 

landwirtschaftlichen Flächen im Einflussbereich dieser 
  Nanotesla Strahlung ist eine Tierhaltung nicht möglich.Zink 

und Schwermetalle werden aus den Masten und Leitungen 
  ausgewaschen.Über den Eintrag in dem Boden ergibt sich 

 eine Gefährdung der Feldfrüchte (Gemüse).ROG ist somit 
nicht eingehalten.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Fauna, auch Avifauna   VariantenDie D2-Variante ist nicht ausreichend untersucht 
  (Avifaunistik)!Es ist keine faire Abwägung möglich, da tlw. 

  Das RROP fehlt!Eine Bündelung wie bei der D2/D3-
Variante wird unter gesundheitlichen Aspekten weniger 
naheliegend betrachtet als die nicht geltenden Varianten. 
Diese Beurteilung ist falsch.

Wie im Erläuterungsbericht (Unterlage 1) ausführlich dargestellt, 
sprechen erhebliche Nachteile gegen die Varianten D1 und D2, 
insbesondere in Gestalt des Verstoßes gegen Zielfestlegungen des 
LROP. Da die Variante D3 insoweit eindeutig vorteilhafter ist, 
wurden die Varianten D1 und D2 bereits auf dieser Prüfungsebene 
hinter die Variante D3 zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung 
im Raumordnungsverfahren ist somit nicht veranlasst.
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Fauna, auch Avifauna    Natura) StörcheSowohl im Norden - Neststandort Langen, 
als auch im Süden sind wiederholt Störche gesehen worden, in 

   Wischerhausen, Drehle und Gehrde.b) RotmilanIm 
  möglichen C-Bereich wurden häufig Rotmilane gesehen.c) 

 ZugvögelIm Bereich Wenstup/Drehle/Hastrup/Rüsfort wurden 
diverse Zugvögel gesehen, u.a. Singschwäne, Kraniche, 
diverse Gänsearten - wechselnde Flugbewegungen zwischen 

 Alfsee und DümmerAußerdem weisen wir auf diverse 
  Greifvögel und den Uhu hin.Wir weisen auf die Projekte 

 „Haserevitalisierung" hin. Daraus ergibt sich wiederum die 
wechselnde Beziehung zwischen Dümmer und Alfsee. Viele 
Rastvögel-, viele Brutvögelgebiete, z.B. Störche u.a.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

    TierhaltungWir weisen auf folgendes hin:Quelle: 
  Bundesamt für StrahlenschutzDirekt unter 

Hochspannungsleitungen werden schon bei einer 220KV 
Leitung 400 μT gemessen, diese steigt sogar auf 680 μT bei 

 10 m Abstand, die dann in einem schnellen AbfallenNach 40 
  m einen Wert von 20 μT erreicht.Liegen die 

landwirtschaftlichen Flächen im Einflussbereich dieser 
  Nanotesla Strahlung ist eine Tierhaltung nicht möglich.Zink 

und Schwermetalle werden aus den Masten und Leitungen 
  ausgewaschen.Über den Eintrag in dem Boden ergibt sich 

 eine Gefährdung der Feldfrüchte (Gemüse).ROG ist somit 
nicht eingehalten.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausgeschöpft werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte 
erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. 
Die Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen sind bei Erfüllung der 
vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den 
wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS 
hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38).Weder das BBPlG noch das LROP sehen eine 
Abstandsregelung zu den genannten Gebäuden vor. Die 
Überspannung von Gebäuden, die dem nicht dauerhaften 
Aufenthalt von Menschen dienen, sind entspr. 26. BImSchV 
zulässig. Dennoch wird die Überspannung von Gebäuden 
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 grundsätzlich gemieden.Seit Anfang der 1990er Jahre kommen 
nur noch bleifreie und somit vergleichsweise umweltverträgliche 
Korrosionsschutzmittel zum Einsatz. Die derzeit von Amprion 
verwendeten Beschichtungsstoffe enthalten Zink. Allerdings sind 
uns keine relevanten Zinkeinträge von mit Beschichtungsstoffen 
versehenen verzinkten Masten bekannt. Durch die zusätzliche 
Beschichtung von verzinkten Masten mit Korrosionsschutzmitteln 
wird der Zinkeintrag im Vergleich zu „nur“ verzinkten Masten 
deutlich reduziert. Diese als Duplex-Verfahren bezeichnete 
Vorgehensweise ist ein bewährtes Verfahren um langfristige 
Schutzdauern zu erreichen.

Landwirtschaft und 
Baumschulen

  Landwirtschaft/BodenDie Trasse weist bei Bodenschutz die 
 höchste Schutzwürdigkeitsklasse auf.Ein sehr großer Anteil 

der Grundbesitzer wäre nicht zur Duldung einer Freileitung 
oder Erdverkabelung bereit.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

  Kulturlandschaft ArtlandHier wird ausdrücklich auf 
Tourismus und Naherholungsgebiet (Hase-Ems-Tour) 
hingewiesen. Es gab wiederholte Bemühungen, dass 
„ARTLAND" in das Weltkulturerbe UNESCO 

  aufzunehmen.Lt. Nds. Denkmalschutzgesetz ist in der 
Umgebung von Baudenkmalen die Errichtung von Anlagen 

  nicht erlaubt!Der Abstand sollte mindestens 500 m 
betragen, so dass auch Baudenkmale außerhalb der jetzigen 

  Trassenkorridore berücksichtigt werden müssen.In dem 
Bereich der Trasse C gibt es mehr als 1 Dutzend 
Baudenkmale und mehr als 1 Dutzend Standorte von 
Kulturgütern.

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 

 gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.Der 
Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 

 Außenbereich angewendet wird.Weiterhin wird dargelegt, dass 
die kulturhistorische Erfahrbarkeit des Artlands (als 
Landschaftsbegriff) bzw. die enge Verknüpfung zwischen den 
historischen Hofstellen und der historischen Kulturlandschaft, wie 
sie einst existierte, nicht mehr bzw. höchstens noch in wenigen 
Bereichen gegeben ist. Die historische Kulturlandschaft ist heute 
jedoch in großen Teilen durch die intensiv genutzte Landwirtschaft 
und sowie zunehmender Siedlungstätigkeit und 
Gewerbeansiedlung stark überprägt. Spuren der ursprünglich klein 
strukturierten, bäuerlichen Kulturlandschaft sind nur noch 
kleinräumig vorhanden.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

  Wir weisen auf folgende Überschwemmungsgebiete hin:1. 
   Hase2. Möllwiesenbach3. Heller Binnenbach4. Kronlager 

   Mühlenbach5. Gepl. „Rotes Meer"Die Maststandorte 
 erfordern wasserrechtliche Anträge nach § 78 WHGEine 

Erdverkabelung (Unterkreuzung) erfordert Anträge nach § 57 
NWG

In der Unterlage 2A (UVS)  im Kapitel 4.4.4 (Schutzgut Wasser) 
sowie in der Karte 7 der UVS sind Überschwemmungsgebiete und 
vorläufig zu sichernde Überschwemmungsgebiete berücksichtigt 
worden. Ebenfalls wurden Überschwemmungsgebiete im 
Variantenvergleich berücksichtigt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

  Kulturlandschaft ArtlandHier wird ausdrücklich auf 
Tourismus und Naherholungsgebiet (Hase-Ems-Tour) 
hingewiesen. Es gab wiederholte Bemühungen, dass 
„ARTLAND" in das Weltkulturerbe UNESCO 

  aufzunehmen.Lt. Nds. Denkmalschutzgesetz ist in der 
Umgebung von Baudenkmalen die Errichtung von Anlagen 

  nicht erlaubt!Der Abstand sollte mindestens 500 m 
betragen, so dass auch Baudenkmale außerhalb der jetzigen 

  Trassenkorridore berücksichtigt werden müssen.In dem 
Bereich der Trasse C gibt es mehr als 1 Dutzend 
Baudenkmale und mehr als 1 Dutzend Standorte von 
Kulturgütern.

Der Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Darin wird dargelegt, dass die 
kulturhistorische Erfahrbarkeit des Artlands (als Landschaftsbegriff) 
bzw. die enge Verknüpfung zwischen den historischen Hofstellen 
und der historischen Kulturlandschaft, wie sie einst existierte, nicht 
mehr bzw. höchstens noch in wenigen Bereichen gegeben ist. Die 
historische Kulturlandschaft ist heute jedoch in großen Teilen durch 
die intensiv genutzte Landwirtschaft sowie zunehmender 
Siedlungstätigkeit und Gewerbeansiedlung stark überprägt. Spuren 
der ursprünglich klein strukturierten, bäuerlichen Kulturlandschaft 

 sind nur noch kleinräumig vorhanden.Um dennoch dem 
erforderlichen Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden 
Baudenkmäler mit einem Puffer von 200m im Variantenvergleich 
berücksichtigt, welcher als Wohnumfeldschutz auch auf 
Wohngebäude im Außenbereich angewendet wird. Eine 
einzelfallbezogene Betrachtung von denkmalgeschützten Objekten 
sowie die Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen erfolgt in 
Abstimmung mit der Denkmalschutzbebörde im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Die Entwicklung des Dorfes in Richtung Osten ist eingeleitet 
und sinnvoll wegen der B 214 und des 

  Gewerbegebietes.Eine Siedlungsgleiche Konzentration von 
Wohnbebauung befindet sich „Im Gehrsken" und im 
„Kuhlenbruch", so dass 400 m Abstand eingehalten werden 

  müssen (Ziel 4.2, Ziffer 07 LROP)!Die im BBPIG 
angegebenen Abstände von 400/200 m müssen zur Sicherung 

  der Vorsorge eingehalten werden.Die Engstelle 24 „Groß 
Drehle" im Bereich eines denkmalgeschützten Gebäudes 

  verbietet die Trassenführung an dieser Stelle.Die 
Gemeinde Gehrde erwägt, ggfs. Klage einzureichen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung. Ein Abstand von 400 m zu möglichen 
Siedlungsbereichen kann erst Berücksichtigung finden, wenn ein 
Bebauungsplan aufgestellt wurde oder die Planungen 

 entsprechend verfestigt sind.  Grundsätzlich kann gem. Kap. 4.2 
07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur den Wohngebäuden ein vorsorglicher 
Schutzabstand von 400 m zugesprochen werden, die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, sofern diese 

 Gebiete dem Wohnen dienen.Zur Frage, ob die Bereiche von „Im 
Gehrsken" und im „Kuhlenbruch", bauplanungsrechtlich als 
Innenbereich nach § 34 BauGB oder als Außenbereich im Sinne 
des § 35 BauGB einzuordnen sind: Bekanntlich setzt das Vorliegen 
einer Innenbereichslage im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB voraus, 
dass es sich um einen „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ 
handelt. Hierfür fordert das Bundesverwaltungsgericht eine 
„gegebene Bebauung, die nach der Zahl der vorhandenen Bauten 
ein gewisses Gewicht hat und Ausdruck einer organischen 
Siedlungsstruktur ist“. Die nahezu grenzenlose Einzelfalljudikatur 
hierzu lässt sich vielleicht vereinfachend so zusammenfassen, dass 
vom Vorliegen eines Innenbereichs auszugehen ist, wenn folgende 

 Voraussetzungen zusammentreffen: - Eine Mindestanzahl an 
Gebäuden, die dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen 
(als Größenordnung werden häufig 10-12 Häuser genannt) 

 sowie- eine nicht völlig regel- und systemlose Bebauung, sondern 
eine solche, die durch eine gewisse Gleichförmigkeit den Eindruck 
der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit für den 

 Beobachter erweckt.Folglich spricht im Hinblick auf die Bebauung 
bei den beiden Bereichen deutlich Überwiegendes für die 
Einordnung als Außenbereich. Aufgrund der Streubebauung fehlt 
es recht eindeutig an einer zusammenhängenden Bebauung. Zwar 
weist die Straße „im Gehrsken“ auf östlicher Seite einen 
Bebauungszusammenhang auf, allerdings handelt es sich nur um 
vier Wohnhäuser, sodass das von der Rechtsprechung geforderte 
Gewicht der Bebauung nicht vorliegen dürfte und als 
Splittersiedlung im Außenbereich einzuordnen ist. Insgesamt fehlt 
es an einer inneren Verbundenheit und Abgeschlossenheit, die 
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Ausdruck einer sich fortentwickelnden gleichförmigen 
 Siedlungsstruktur sein könnte.Das denkmalgeschützte Gebäude 

in Engstelle 24: Groß Drehle wurde im Rahmen des 
Abwägungsprozesses berücksichtigt.

Bedarf   BedarfDie geplante Trassenplanung wird von der 
  Gemeinde Gehrde grundsätzlich abgelehnt. Eine 

Drehstromvernetzung ist in diesem Maße nicht erforderlich! 
Der Transport überschüssiger Strommengen Richtung Süden 
ist mit dieser Planung ungünstig. Also ist dringend Gleichstrom 

  (incl. Erdverkabelung) geboten.Eine gerichtliche Prüfung 
des Bundesverfassungsgerichts würde den Bedarf dieser 

  Trasse mit Sicherheit negativ beurteilen.Also müsste des 
BBPIG geändert werden. Lt. § 12 e EnWG ist dieses geboten.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 

 weggefallen ist.TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (BBPlG, NEP), als 
Vorhabenträgerinnen um.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

  VariantenDie D2-Variante ist nicht ausreichend untersucht 
  (Avifaunistik)!Es ist keine faire Abwägung möglich, da tlw. 

  Das RROP fehlt!Eine Bündelung wie bei der D2/D3-
Variante wird unter gesundheitlichen Aspekten weniger 
naheliegend betrachtet als die nicht geltenden Varianten. 
Diese Beurteilung ist falsch.

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Vechta 
stammt aus dem Jahr 1991 und hat gemäß § 5 Abs. 7 S. 3 NROG 
keine Gültigkeit mehr. Daher wurden lediglich die 
Raumordnerischen Ziele und Grundsätze der Landkreise 

 Cloppenburg und Osnabrück berücksichtigt. Wie im 
Erläuterungsbericht (Unterlage 1) ausführlich dargestellt, sprechen 
erhebliche Nachteile gegen die Varianten D1 und D2, insbesondere 
in Gestalt des Verstoßes gegen Zielfestlegungen des LROP. Da 
die Variante D3 insoweit eindeutig vorteilhafter ist, wurden die 
Varianten D1 und D2 bereits auf dieser Prüfungsebene hinter die 
Variante D3 zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung im 
anstehenden Raumordnungsverfahren ist somit nicht veranlasst.

elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

  VariantenDie D2-Variante ist nicht ausreichend untersucht 
  (Avifaunistik)!Es ist keine faire Abwägung möglich, da tlw. 

  Das RROP fehlt!Eine Bündelung wie bei der D2/D3-
Variante wird unter gesundheitlichen Aspekten weniger 
naheliegend betrachtet als die nicht geltenden Varianten. 
Diese Beurteilung ist falsch.

Aufgabe des Raumordnungsverfahrens ist es, die 
Raumverträglichkeit eines Vorhabens insbesondere mit Hinblick 
auf die vorgefundenen Raumwiderstände und die Erfordernisse der 
Raumordnung zu überprüfen. Das Raumordnungsverfahren kann 
sich ferner auch auf vom Vorhabenträger eingeführte Standort- und 
Trassenalternativen beziehen. Dabei ist jedoch nicht veranlasst, 
alle zunächst in Betracht kommenden Alternativen gleichermaßen 
detailliert und umfassend zu prüfen. Stattdessen darf eine 
Alternative, die auf der Ebene der sog. Grobanalyse als weniger 
geeignet erscheint, schon in einem frühen Verfahrensstadium 
ausgeschieden werden. Die Alternativenprüfung wird dann im 
nächsten Verfahrensschritt mit den verbleibenden Varianten 
fortgesetzt (ständ. Rspr. d. BVerwG, vgl. zu-letzt: BVerwG, Urt. v. 

 28.04.2016 – 9 A 14/15, Rn. 28 nach juris).Wie im 
Erläuterungsbericht (Unterlage 1) ausführlich dargestellt, sprechen 
erhebliche Nachteile gegen die Varianten D1 und D2, insbesondere 
in Gestalt des Verstoßes gegen Zielfestlegungen des LROP. Da 
die Variante D3 insoweit eindeutig vorteilhafter ist, wurden die 
Varianten D1 und D2 bereits auf dieser Prüfungsebene hinter die 
Variante D3 zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung im 
anstehenden Raumordnungsverfahren ist somit nicht veranlasst.
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Windenergie   AbständeIm Windvorranggebiet sind nur 3 von 4 WEA 
berücksichtigt. 1-2 weitere könnten dort noch errichtet 

  werden.Zu WEA muss folgendes berücksichtigt 
  werden:1. Fallhöhe 200 m, d.h., minimum entsprechender 
  Abstand2. Größerer Abstand wegen Eiswurf3. Noch 

größerer Abstand wegen Turbulenzen Ge nach Ausführung bis 
360 m)

Der Mindestabstand von WEA's zu Freileitung wurde zwischen den 
Netzbetreibern und den Betreibern von WEA's abgestimmt und ist 
in der aktuellen Version der Norm DIN EN 50341-2-4 beschrieben. 
Mit dem in der Norm definierten Abstand ist ein sicherer Betrieb 
sowohl der WEA als auch der Freileitung sichergestellt. Die Höhe 
der WEA's, Eisabwurf, etc. ist dabei nicht zu berücksichtigen. Der 
Nachweis zur Nachlaufströmung ist getrennt zu führen. Aus der 
Nachlaufströmung resultierende Beeinflussungen 
(Leiterschwingen) können aber i.d.R. durch Maßnahmen an der 
Freileitung kompensiert werden.

sonstige Stellungnahmen   Produkten sowie GasleitungenIst nicht 
  berücksichtigt!Die Regeln der Betreiber dieser Anlagen 

müssen nicht nur bzgl. der möglichen Mastfundamente, 
sondern auch betr. Der Einträge in den Boden eingehalten 
werden.

Der Hinweis wird zur Kentnis genommen. Produkten und 
Gasleitungen werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahren 
berücksichtigt und sind nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahren.
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sonstige Stellungnahmen Daraus folgt, dass bei einer möglichen Entscheidung für die C-
Trasse die Grundsätze der Raumordnung gemäß ROG § 2 ff 
nicht eingehalten wurden. In diesem Falle wäre der Antrag als 
unvollständig anzusehen. Durch zusätzliche unabhängige 
Sachverständige, die das Arl beauftragt, sollten unsere 

  Einwände geklärt werden.Wir fordern im Falle einer 
Entscheidung für die C-Trasse ein Moratorium für die 
Maßnahme 51 b, 380 kV-Leitung von Cloppenburg nach 
Merzen, um als Alternative eine durchgehende Erdverkabelung 
(vorzugsweise als HGÜ-Leitung) zu planen und 

  auszuführen.Weiterhin beantragen wir im Falle einer 
,Entscheidung für die C-Trasse die Beteiligung an einer 
Erörterung.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht.  Gleiches gilt für 
das hier geforderte Moratorium für die Maßnahme 51 b, die 
geforderte Umsetzung als HGÜ Leitung, oder die Umsetzung als 
durchgehende Erdverkabelung. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. U. a. kann gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BBPlG 
eine Leitung auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert 
werden, wenn eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 
1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des BNatschG verstieße und mit 
dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne 
des § 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 gegeben ist. Insbesondere liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass der Gesetzgeber das ihm zustehende Ermessen überschritten 
haben könnte oder der Bedarf weggefallen ist. TenneT und 
Amprion setzen den öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Errichtung 
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des Vorhabens, der sich aus dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, 
BBPlG, NEP), als Vorhabenträgerinnen um.
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Keine Themenzuordnung Auch wenn die Gemeinde Holdorf von der vorgelegten 
 Vorzugstrasse nicht mehr unmittelbar betroffenwird, möchte 

sie dennoch die nachfolgende Stellungnahme hierzu 
 abgeben:1. Die Gemeinde Holdorf begrüßt es 

außerordentlich, dass mit der nun gewählten Trassenführung 
 zumeinen die in allen Bereichen verträglichste Variante 

 gewählt wurde und zum anderen dadurch den mitSchreiben 
vom 18.09.2015 vorgetragenen Belange der Gemeinde Holdorf 
Rechnung getragen wurde.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

Keine Themenzuordnung 2. Sollten im Rahmen des Raumordnungsverfahrens jedoch 
 die Korridore D3 bzw. F erneut in den Fokusder 

Betrachtungen rücken, hält die Gemeinde unverändert an ihrer 
Stellungnahme vom 18.09.2015 fest.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

Keine Themenzuordnung 2. Sollten im Rahmen des Raumordnungsverfahrens jedoch 
 die Korridore D3 bzw. F erneut in den Fokusder 

Betrachtungen rücken, hält die Gemeinde unverändert an ihrer 
Stellungnahme vom 18.09.2015 fest.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

3. In Bezug auf den Wohnumfeldschutz wird in den 
Antragsunterlagen das schützende Wohnumfeld nahezu 
ausschließlich auf die visuellen Komponenten reduziert. 
Demgegenüber sieht die Begründung für Ziff. 07 Satz 8 bis 
LROP aber unmissverständlich betriebliche, nämlich auf 
Feldwirkungen bezogene Gründe für den Wohnumfeldschutz 
vor, wobei visuellen Komponenten am Wohngebäude allenfalls 
nachrangige Bedeutung zukommt. Die in den 
Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen Aspekten 
begründeten Ausnahmen von den zum Wohnumfeldschutz 
geforderten 200 m Abständen sind vor dem aufgezeigten 
Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. Ausnahmen vom 
Wohnumfeldschutz sind begründet, wenn, wie im LROP 
vorgesehen, vielleicht auch auf betriebliche Aspekte 
abzielende „Vorsorgegrundsätze der Planung" zum Tragen 
kommen. Die Ausnahmeregelung des LROP greift, wenn ein 
gleichwertiger vorsorgender Schutz der Wohnumfeldqualität 
gewährleistet ist oder keine geeignete energiewirtschaftlich 
zulässige Trassenvariante die Einhaltung der Mindestabstände 
ermöglicht.

Der Aspekt der „Feldwirkungen“ ist unter der Frage, ob es sich 
dabei um schädliche Umwelteinwirkungen handelt, gesetzlich in 
der 26. BImschV verankert. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachzuweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

  Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

11. Derzeit sind im vorgesehenen Trassenkorridor auf dem 
Gebiet der Gemeinde Lastrup einige Bauvoranfragen zur 
Errichtung von Betriebsleiterwohnhäusern/Altenteiler gestellt 
worden. Im positiven Bescheidungsfall der Bauvoranfragen 
müssen diese Altenteiler/Betriebsleiterwohnhäuser im Rahmen 
der Abstandsregelungen zur Wohnbebauung im Außenbereich 
mit berücksichtigt werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
weiteren Planungen geprüft.

Landwirtschaft und 
Baumschulen

17. Durch steigende Anforderungen an Stallanlagen sind 
Lüftungsanlagen teilweise über 12 m hoch.  Wie wird mit 
bestehenden und neuen Lüftungsanlagen im Bereich der 
Stromtrasse umgegangen, die aufgrund von technischen 
Neuerungen und/oder angepassten Anforderungen evtl. über 
die bereits einzuhaltenden 12 m hinausgehen? Auch hier ist zu 
berücksichtigen, dass die betriebliche Entwicklungsmöglichkeit 
gerade im landwirtschaftlichen Sektor dauerhaft gewährleistet 
sein muss und nicht durch den Stromtrassenbau gänzlich 
eingedämmt und unmöglich wird.

Überspannungen bestehender Gebäude werden grundsätzlich 
gemieden. Sollten vorhandene Stallanalagen überspannt werden 
müssen, so ist die Leitungshöhe so zu wählen, dass ein 
gefahrloser Betrieb der Stallanlage weiterhin gewährleistet ist.

Wald, Forst 5. Die Größenordnung für zu berücksichtigende Waldflächen 
beträgt laut Auskunft durch die Offshore EBL aufgrund 
Erfahrungswerte in anderen Verfahren größer 20 ha. Diese 
Wertangabe stellt für mich ein frei gegriffenes Kriterium dar, 
welches nicht begründbar und auch nicht nachvollziehbar ist. 
Waldflächen sind zum Schutz der 
Umweltverträglichkeitsauswirkungen schon in Bereichen 
deutlich unter 20 ha zu berücksichtigen. Eine Außenvorlassung 
von Waldflächen unter einer Größe von 20 ha stellt ein 
Planungsfehler dar.

In der UVS (Unterlage 2) ist beschrieben, dass "davon 
ausgegangen (wird), dass Waldbereiche innerhalb des 
Trassenkorridors mit >20 ha potenziell einen Querriegel bilden 
können, d. h. die gesamte Breite eines Trassenkorridors (= 1.000 

 m) einnehmen können."Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen 
jeglicher Größenordnung ist im Planfeststellungsverfahren rechtlich 
und naturschutzfachlich zu behandeln.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

10. Der Trassenverlauf quert touristische Radwegerouten, die 
auch durch den Zweckverband Hasetal mit vermarktet werden 
(Themenrouten, Sternfahrten etc.). Das Erholungsgebiet 
Hasetal zählt jährlich 100.000 Radtouristen. Danach folgen die 
Padler und Dampfzuggäste mit jeweils 20.000 Touristen. Mit 
Hinblick auf die Übernachtungsmöglichkeiten stehen den 
Touristen aktuell rd. 3.000 Betten im Erholungsgebiet Hasetal 
zur Verfügung. Die durchschnittliche Verweildauer betrug in 
2016 4,2 Tage. Durch die angestrebte Umsetzung einer 380 
kV-Anlage, deren Vorzugstrasse durch das Erholungsgebiet 
und somit auch durch die Gemeinde Lastrup führt, wird mit 
erheblichen Einbußen im Naturerlebnis zu rechnen sein. Sie 
stellt einen Eingriff in die intakte Naturlandschaft dar. Neben 
den Schäden an der Natur und Kulturlandschaft können auch 
volkswirtschaftliche Schäden durch Einbrüche in der 
Tourismuswirtschaft nicht ausgeschlossen werden. Aus 
touristischer Sicht ist aber eine Steigerung der Attraktivität 
unserer aufstrebenden Tourismusdestination zwingend 
erforderlich. Das langfristige Ziel, die Qualitätsverbesserung im 
Natur- und Umweltsektor, verankert durch das regionale 
Entwicklungskonzept „HaseVITAL - Lebenslinien im Hasetal", 
unterstützt durch Fördermittel der EU durch LEADER, wird 
durch die vorgestellte Maßnahme entschieden eingeschränkt. 
Handlungsoptionen werden dem ländlichen Raum somit 
genommen und die Lebensqualität wird weit über das 
annehmbare Maß eingeschränkt und unattraktiv als Erholungs-
, Lebens- und Wohnraum.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Thema 
Erholen wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) im Schutzgut 
Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit unter dem 
Aspekt "Erholung" behandelt. Dabei wurden auch in Karte 2 der 
UVS auch überregionale Rad- und Wanderwege berücksichtigt.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

13. Der vorgesehene Trassenverlauf liegt gemäß regionalem 
Raumordnungsprogramm im Vorranggebiet für 
Trinkwassergewinnung. Bei der Errichtung von möglichen 
Maststandorten in diesem Bereich sind Angaben über die 
Verträglichkeit des Fundamentes (Auswaschungen, 
Ausspülungen) zum Schutz des Trinkwassers im 
Vorranggebiet anzuführen. Eine Beeinträchtigung des 
Trinkwassers ist durch mögliche Fundamentgründungen und 
verwendetem Material nicht hinnehmbar.

Maßnahmen, die zur Verunreinigung oder zur Beeinträchtigung von 
Grund- und Trinkwasser führen, sind nicht zulässig. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten, der KÜA/KÜS und der Umspannwerke. Für 
Maststandorte werden spezielle Baugrunduntersuchungen 
durchgeführt. Es werden alle Belange berücksichtigt um eine 
Realisierung des Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen 
zu erreichen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

14. Südlich von Kneheim quert die vorgesehene Trasse den 
Löninger Mühlenbach, der gemäß Verordnung des 
Landkreises Cloppenburg vom 20.12.2016 als 
Überschwemmungsgebiet festgesetzt worden ist. Auch hier ist 
eine bauliche Anlage in Form von möglichen Maststandorten 
im Bereich des Überschwemmungsgebietes zu vermeiden.

Der Hinweis wird im nachfolgenden Verfahren berücksichtigt. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgt die genaue 
Platzierung der Maststandorte, dabei werden Abgrenzungen von 
Überschwemmungsgebieten berücksichtigt. Laut §78 WHG ist die 
Ausweisung von Baugebieten innerhalb von 
Überschwemmungsgebieten untersagt, was Maststandorte nicht 
mit einschließt. Für Maststandorte innerhalb von 
Überschwemmungsgebieten können spezielle Mastfundamente 
gewählt werden. Die Platzierung der Masten erfolgt unter 
Berücksichtigung aller Belange, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

1. In dem vorbeschriebenen Trassenverlauf als 
Vorzugsvariante ist eine Teilerdverkabelung im Rahmen eines 
Pilotprojektes im Bereich des Landkreises Osnabrück geplant. 
Aufgrund der Einwirkungen auf Mensch und Umwelt sollte hier 
auf eine moderne Technik und nicht auf eine veraltete Technik 
mit Überlandleitungen gesetzt werden. Vor dem Hintergrund 
der in den Antragsunterlagen beschriebenen Kostenintensivität 
der Erdverkabelung wäre eine Alternative mit 
Minimaltrassenerdverkabelung denkbar. Dieses Verfahren 
wurde schon durch die TenneT erfolgreich angewendet. Leider 
finden sich über diese Variante keine Ausführungen in den 
Antragsunterlagen wieder.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
technischen Parameter erfolgt im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren. Voraussetzung für den Einsatz neuer 
Techniken ist der rechtzeitige Nachweis entsprechender Eignung 
und eine erfolgreiche Präqualifizierung. Es können nur 
Technologien eingesetzt werden, die in der 
Höchstspannungsebene marktreif und Stand der Technik sind. Die 
Verwendung eines "Schmaltrassenverfahrens" im Netzgebiet der 
TenneT ist uns nicht bekannt.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

6. In Bezug auf Sicherheitsabständen der 
Höchstspannungsleitung zu Stallanlagen werden keine 
Angaben gemacht, selbst dann nicht, wenn dort ein 
dauerhafter Aufenthalt durch Bedienstete erfolgt. Diese 
Nichtberücksichtigung einer von der Definition her geführten 
Dauerarbeitsstätte ist ebenfalls vor dem Hintergrund Schutzgut 
„Mensch" nicht nachvollziehbar. Auch die Frage nach dem 
Schutzgut „Tier" in Bezug auf mögliche Strahlenbelastungen 
und sonstige Einwirkungen finden keinerlei Berücksichtigung.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

4. In Bezug auf das Schutzgut „Mensch, menschliche 
Gesundheit" bestehen erhebliche Informations- und 
Ausführungsdefizite. Neben den fehlenden Angaben zu 
schallbedingten Immissionen an Kabelübergangsanlagen 
werden keine inhaltlichen Angaben in Bezug auf 
Gesundheitsrisiken durch Elektrosmog, elektromagnetische 
Strahlungen usw. aufgeführt. Das Bundesamt für 
Strahlenschutz hat im Juni 2017 eine Langzeitstudie in Bezug 
auf gesundheitsschädliche Beeinträchtigungen durch 
Höchstspannungsleitungen in Form von Freileitungen in 
Auftrag gegeben. Hier sollten die Erkenntnisse generell 
abgewartet werden, um nicht schon jetzt eine Leitung mit 
Höchstspannung zu errichten, deren Folgen für die Gesundheit 
noch gar nicht absehbar sind. Das Schutzgut „Mensch" muss 
zwingend oberste Priorität im gesamten Planungsverfahren 
haben.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Windenergie 7. Der geplante Trassenkorridor auf dem Gebiet der Gemeinde 
Lastrup für den Bereich Kneheim verläuft an 
Windenergieanlagen vorbei. Entsprechende Abstände zu 
Windenergieanlagen in Höhe der 1,5-fachen Höhe sind in der 
Form nicht nachvollziehbar, da durch Beschädigungen an 
Windenergieanlagen durch Blitzschlag etc. Trümmerteile der 
Anlagen die Freileitungen ohne Weiteres beschädigen können 
(Trümmerteile fliegen mehrere hundert Meter weit!!!). Zudem 
ist die Frage der Haftung bei einem Schadensfall ebenfalls 
nicht beschrieben. Auch hier sind aus Sicht der Gemeinde 
Lastrup deutlich größere Abstände zu Windenergieanlagen 
einzuhalten.

Zu den Windenergieanlagen sind die Abstände gemäß DIN EN 
50341 einzuhalten. Der Mindestabstand errechnet sich aus Lage 
und Größe des Arbeitsraumes an der Windenergieanlage, dem 
Durchmesser des Rotors der Windenergieanlage und den 
Abmessungen der geplanten Freileitung. Die Einhaltung der 
Abstände gemäß DIN ist in der Feintrassierung umsetzbar.

sonstige Stellungnahmen zum vorliegenden Antrag der Amprion GmbH in Verbindung 
mit der TenneT TSO GmbH zum Raumordnungsverfahren 
(ROV) für die Planung einer 380 kV Trasse der Maßnahme 51 
b zwischen Cloppenburg und Merzen nehme ich wie folgt 
Stellung: Vom Inhalt her beziehe ich mich zunächst auf die 
gemeinsame abgegebene Stellungnahme des Landkreises 
Cloppenburg sowie der unterzeichnenden Städte und 
Gemeinden vom 30.11.2017. In Ergänzung hierzu weise ich 
auf folgende Problemstellungen hinsichtlich der geplanten 
Trassen A/B als Vorzugsvariante auf dem Gebiet der 
Gemeinde Lastrup hin:

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen 2. Vielfach kommt es in den Unterlagen zu einem 
Technologievergleich, in welchem Erdkabel unangemessen 
schlecht abschneidet. So kommt z. B. die 
Raumverträglichkeitsstudie auf Seite 7 zu der Feststellung, 
dass bei einer Realisierung als Erdkabel grundsätzlich eine 
größere Fläche direkt in Anspruch genommen werden müsse, 
was so zu stärkeren Einschränkungen für andere 
Raumnutzungen führen würde. Mit einer Freileitung, so wird 
weiter argumentiert, erfolgt eine geringere direkte 
Flächeninanspruchnahme. Es sollte deutlich gemacht werden, 
dass sich diese Feststellung allein auf die temporären 
Bauwirkungen bezieht. Im Bau wird zwar der Arbeitsstreifen für 
einen Erdkabelabschnitt voraussichtlich eine Gesamtbreite von 
ca. 45 m aufweisen, jedoch wird im Betrieb der spätere 
Schutzstreifen, welcher dauerhaft von tiefwurzelnden 

 Gehölzfreizuhalten ist, ca. 25 m betragen. Der von 
hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltende Schutzstreifen 
beträgt bei Freileitungen im Betrieb jedoch ca. 55 m und ist 
dementsprechend mehr als doppelt so breit wie bei Erdkabeln. 
Darüber hinaus erzeugen Freileitungen großflächigere 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild, während für Erdkabel 
in der Betriebsphase nur noch von einer geringen 
Landschaftsbildbeeinträchtigung auszugehen ist.

Die Herleitung der spezifischen Restriktionsniveaus für einzelne 
Kriterien der Raumordnung für Erdkabel und Freileitung resultieren 
aus der direkten anlage- und baubedingten 
Flächeninanspruchnahme. Hierbei handelt es sich anlagebedingt 
bei der Freileitung im Wesentlichen um die durch Maststandorte 
benötigte Fläche. Bei den Erdkabelabschnitten resultieren die 
direkten Flächeninanspruchnahmen im Wesentlichen aus dem 
Kabelgraben sowie aus der je Erdkabelabschnitt benötigten Fläche 
für die beiden KÜA. Es ist richtig, dass der Schutzstreifen der 
Freileitung breiter angesetzt ist als im Falle der Teilerdverkabelung. 
Allerdings gelten für den Schutzstreifen der Freileitung lediglich 

 Aufwuchsbeschränkungen für Gehölzbestände.Bei der 
Teilerdverkabelung dürfen im Bereich des Schutzstreifens keine 
Gehölze aufwachsen. Nach fachgutachterlicher Einschätzung 
erfolgte deshalb eine korrekte Einstufung des 

 Restriktionsniveaus.Das Landschaftsbild wurde in der UVS, 
Unterlage 2A in den Kapiteln 4.6 und 5.3.6 ausführlich behandelt.

sonstige Stellungnahmen Für das weitere Verfahren bitte ich um Berücksichtigung der 
vorgenannten Punkte und ich bitte hier jeweils detailliert um 
Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zu meinen 
vorgenannten Aspekten, bevor es zu einer landesplanerischen 
Feststellung kommt. Zudem fordere ich Sie auf, alle denkbaren 
Trassenkorridorvarianten inhaltlich gleichberechtigt unter 
Bezugnahme aller Aspekte und Kriterien zu überprüfen, um so 
zu einer fachgerecht und rechtmäßig abgewogenen 
Feststellung zu gelangen. Eine rechtliche Überprüfung der 
anstehenden Entscheidung behalte ich mir ausdrücklich vor.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen 17. Durch steigende Anforderungen an Stallanlagen sind 
Lüftungsanlagen teilweise über 12 m hoch.  Wie wird mit 
bestehenden und neuen Lüftungsanlagen im Bereich der 
Stromtrasse umgegangen, die aufgrund von technischen 
Neuerungen und/oder angepassten Anforderungen evtl. über 
die bereits einzuhaltenden 12 m hinausgehen? Auch hier ist zu 
berücksichtigen, dass die betriebliche Entwicklungsmöglichkeit 
gerade im landwirtschaftlichen Sektor dauerhaft gewährleistet 
sein muss und nicht durch den Stromtrassenbau gänzlich 
eingedämmt und unmöglich wird.

Überspannungen bestehender Gebäude werden grundsätzlich 
gemieden. Sollten vorhandene Stallanalagen überspannt werden 
müssen, so ist die Leitungshöhe so zu wählen, dass ein 
gefahrloser Betrieb der Stallanlage weiterhin gewährleistet 

  ist.Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, dass der geringste 
Bodenabstand in allen anzunehmenden Lastzuständen 
entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am Punkt des 
tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine Durchfahrtshöhe 
unter Berücksichtigung der notwendigen elektrischen 
Sicherheitsabstände von mindestens 7m. Beregnung kann 
ebenfalls unter den Leiterseilen stattfinden. Eine spätere Bebauung 
unter der Trasse müsste, je nach deren Lage, die 
Bauhöhenbeschränkung entspr. DIN-EN 50341 einzuhalten.

sonstige Stellungnahmen 8. Im Bereich des Trassenverlaufes befinden sich zahlreiche 
Erdgasbohrstellen, zu denen laut Flächennutzungsplan ein 
Sicherheitsradius im Hinblick auf eine Bebauung einzuhalten 
ist. Entsprechende Sicherheitsabstände im Bereich der 
Planung der Stromtrasse sind für mich nicht ersichtlich. Auch 
hier ist zwingend im Raumordnungsverfahren der 
Sicherheitsradius zu den entsprechenden Bohrstellen 
einzuhalten. Hier reicht es m. E. nicht aus, dass der 
Bohrstellenbetreiber eine Bebauung direkt an die Anlage für 
zulässig erklärt. Gleiches gilt auch für Abstände zu 
entsprechenden Sauergasleitungen.

Im Rahmen des ROV wurden die Erdleitungen gem. ROK 
berücksichtigt. Spezifische Schutzabstände zu den jeweiligen 
Leitungen sind im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren mit 
den Leitungseigentümern zu klären. Laut Stellungnahme der z.B. 
der Firma Exxon Mobil sind zwischen Rohrleitungsachse und Mast 
ein Mindestabstand von 10 Metern einzuhalten, zu den Süß- und 
Sauergasförderplätzen die 1,1-fache Höhe der Masten. Die in der 
Stellungnahme dargestellten Sicherheitsbereiche der Förderstellen 
und Pipelines gelten laut Stellungnahme von Exxon Mobil explizit 
für Gebäude, "deren Nutzung mit dem dauernden oder länger 
andauernden Aufenthalt von Personen verbunden ist", so z.B. 
Wohngebäude, Werkstätten und Büros. Für Freileitungen gilt dieser 
Sicherheitsabstand nicht. Die Anforderungen der jeweiligen 
Leitungsbetreiber bzw. die Regelungen des Bergrechtes werden im 
Rahmen der Planungen zum Planfeststellungsverfahren 
entsprechend berücksichtigt.
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sonstige Stellungnahmen 12. Durch eine Errichtung einer Freilufthöchstspannungstrasse 
wird die Natur und Landschaft deutlich beeinträchtigt. In Bezug 
auf die Jägerschaft gerade im weniger besiedelten 
Außenbereich haben diese starke Beeinträchtigungen durch 
die Stromtrasse zu befürchten. Die Stromtrasse soll bis auf 12 
m Abstand zum Boden im Kabelbereich durchhängen können. 
Dieser Mindestabstand ist nicht hinnehmbar. Die jagdlichen 
Aktivitäten der Jägerschaft dürfen durch eine soweit 
herabhängende Freileitung nicht beeinträchtigt werden.

  Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Die neue 380-kV-
Leitung wird so geplant, dass der geringste Bodenabstand in allen 
anzunehmenden Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 
mindestens 12m am Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies 
erlaubt eine Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der 
notwendigen elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m. 
Beregnung kann ebenfalls unter den Leiterseilen stattfinden.

sonstige Stellungnahmen 11. Derzeit sind im vorgesehenen Trassenkorridor auf dem 
Gebiet der Gemeinde Lastrup einige Bauvoranfragen zur 
Errichtung von Betriebsleiterwohnhäusern/Altenteiler gestellt 
worden. Im positiven Bescheidungsfall der Bauvoranfragen 
müssen diese Altenteiler/Betriebsleiterwohnhäuser im Rahmen 
der Abstandsregelungen zur Wohnbebauung im Außenbereich 
mit berücksichtigt werden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin bitte um Zusendung der entsprechenden 
Planungen.

sonstige Stellungnahmen 15. Im Rahmen der Errichtung der Masten ist eine so genannte 
Befeuerung vorgesehen. Es ist zwingend erforderlich, dass 
hier moderne, intelligente Lösungen betrachtet werden, die 
lediglich bei Bedarf aufleuchten und nicht ständig befeuert 
werden. Eine dauerhafte Befeuerung würde wiederum zu einer 
deutlichen Beeinträchtigung der Landschaft und der 
Lebensqualität in dem Bereich führen.

Es ist keine Befeuerung der Maste vorgesehen, da diese die dafür 
notwendige Höhe entsprechend der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
nicht erreichen.
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sonstige Stellungnahmen 16. Im Rahmen der Sicherstellung des Brandschutzes gerade 
zu Stallanlagen/landwirtschaftlichen Gebäuden unterhalb oder 
dicht angrenzend an der Leitung ist festzuhalten, dass diese 
Höchstspannungsleitungen nicht direkt über Gebäude 
verlaufen sollten, da vor allen Dingen in der Mitte von zwei 
Masten die Leitungen zu nahe an den von der Feuerwehr 
benötigten Sicherheitsabständen gelangen. Sollte sich ein 
Brand oder sonstiger Unglücksfall unter einer 380 kV-Leitung 
ereignen, ist bei den Löscharbeiten ein Mindestabstand von 10 
m einzuhalten. Sollte sogar ein SM-Strahlrohr oder ein 
Wasserwerfer zum Einsatz kommen, ist ein Mindestabstand 
zur Leitung von 30 m erforderlich. Diese Belange aus 
brandschutztechnischer Sicht sollten bei der Trassenführung 
zwingend berücksichtigt werden. Hier geht es um die 
Sicherheit und den Schutz der Feuerwehrkameraden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Überspannung 
von Gebäuden wird grundsätzlich gemieden. Sollte dies in 
Einzelfällen unumgänglich sein, wird eine frühzeitige Abstimmung 
gesucht.

sonstige Stellungnahmen 9. In dem geplanten Trassenverlauf befindet sich zudem eine 
Biogasanlage, die als Störfallanlage eingestuft ist. Von dieser 
Biogasanlage sind laut Planunterlagen keine nennenswerten 
Abstände einzuhalten. Wie wirkt sich die Biogasanlage im 
Falle eines Störfalles auf die vorgesehene Leitungstrasse aus? 
Auch hier sind keine näheren Angaben aus den Unterlagen 
ersichtlich.

Falls es sich bei der hier genannten Biogasanlage um die Anlage 
im Bereich von Ludlage handelt, verhält sich die Situation so, dass 
in diesem Bereich auch ein Wohnhaus steht, zu dem ein Abstand 
von 200m eingehalten wird. Eine Riegelwirkung in dem 
Trassenkorridor entsteht durch die Biogasanlage nicht. Zu 
Biogasanlagen ist ein anlagenspezifischer Abstand einzuhalten, 
der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ermittelt wird.
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Keine Themenzuordnung • Es fehlt die Berücksichtigung des geplanten Umspannwerks 
 Merzen in denPlanungsunterlagen.

Umspannanlagen gehören nicht zu den in der 
Raumordnungsverordnung aufgeführten Vorhabentypen, da sie  in 
der Regel nicht raumordnungsrelevant sind. Durch den vorzeitigen 
Bau der UA Merzen erfolgt keine Vorfestlegung auf einen 
Trassenkorridor des Vorhabens Conneforde – Cloppenburg – 
Merzen. Aufgrund dessen wurde die UA Merzen nicht in das 
laufende Raumordnungsverfahren für die Leitung Cloppenburg bis 
Merzen integriert. Dieses Vorgehen wurde durch das ArL Weser-

 Ems bestätigt (Entscheidung vom 15.11.2016).Die Bau- und 
Betriebsgenehmigung für diese UA wurde daher über ein 
sogenanntes „BImSchG-Verfahren“ beim Gewerbeaufsichtsamt in 
Oldenburg beantragt. Gegen die Aufnahme der UA Merzen in das 
ROV spricht ebenfalls die zeitliche Dringlichkeit zur Beseitigung 
des Netzengpasses im 110-kV-Netz der Westnetz. Für die 
Leitungseinführung der Bestandsleitungen in die geplante Anlage 
ist ein gesondertes Planfeststellungsverfahren geplant.
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Keine Themenzuordnung  5 Natura 2000-VorprüfungGrundsätzlich werden die 
Anforderungen an eine Natura 2000-Vorprüfung durch 

 dieUnterlage erfüllt. Die potentiell betroffenen Natura 2000-
 Gebiete entlang derTrassenkorridore werden dargestellt und 

 die spezifischen Schutz- und Erhaltungszieleangegeben. 
Entsprechend anerkannter Standards erfolgte eine 

 schutzgebietsbezogenePrognose möglicher erheblicher 
Beeinträchtigungen um den Bedarf einer FFH-

 Verträglichkeitsuntersuchungim nachgelagerten 
  Planfeststellungsverfahren zukonkretisieren.Die aus den 3 

Gebieten herausragende überregionale Bedeutung des ca. 2 
 km außerhalbdes Trassenkorridors gelegenen 

Vogelschutzgebiets Alfsee (DE-3513-401) mit 
 seinenregionalen funktionalen Gebietsbeziehungen, u. a. in 

 die Hase-Niederung, istnachvollziehbar dargestellt - richtig 
 die Feststellung, dass für die Varianten C oder D3 eineFFH-

 Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich wird.Die auf S. 73 
dargestellte Rangfolge der Varianten nach Anzahl an Natura 

 2000-Gebietenergibt sich aus einem außerordentlich vagen 
 Vergleichskriterium. Ein plausiblerer Vergleichergibt sich 

nach potentiell betroffener Fläche. Dies hätte ggf. zum 
 Ergebnis, dass dieKorridorvariante C schlechter zu bewerten 

 ist als D3, da sich v. a. an der Korridorvariante Cein höherer 
Anteil FFH- und vogelschutzrelevanter Flächen der Hase-
Niederung befindet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Einwand, dass die 
Variante C ein höheres Aufkommen potenziell betroffener Flächen 
aufweist und dementsprechend in der Rangfolge der FFH-
Verträglichkeit abzuwerten wäre, wird aus zwei Gründen 
widersprochen. Zwar sind die angesprochenen potenziellen 
Nahrungsflächen in der oberen Haseniederung zwar ausgedehnter 
als die in der unteren Haseniederung bei Bersenbrück. Allerdings 
belegen sowohl die langjährigen Untersuchungergebnisse von 
BLÜML (2013) sowie auch die avifaunistischen Kartierungen zum 
Raumordnungsverfahren, dass der Singschwan (als 
wertbestimmende Vogelart) hauptsächlich die Untere 
Haseniederung aufsucht. Die Relevanz der dortigen 
Rastogellebensräume für das Vogelschutz ist demnach trotz ihrer 
geringeren Gesamtfläche als wesentlich höher einzustufen. 
Hinsichtlich der Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet "Alfsee" 
lassen sich demnach keine maßgeblichen Unterschiede zwischen 
den Varianten C und D3 ableiten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass die Variante D3 im Nahbereich der BAB 1 verläuft, welche 
unmittelbar an das FFH-Gebiet "Wald bei Burg Dinklage" 
anschließt. Sofern sich ein Trassenverlauf durch das FFH-Gebiet 
nicht vermeiden lässt, kann es zu Beeinträchtigungen des Gebietes 
kommen. Insgesamt stellt sich die Variante D3 demnach als 
nachteiliger hinsichtlicher der Verträglichkeit mit Natura 2000-
Gebieten heraus.
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Keine Themenzuordnung  8 Umspannwerk MerzenDie eingereichten Unterlagen 
enthalten keine Aussagen zum geplanten 

 UmspannwerkMerzen. Entgegen der Stellungnahme des 
 Amtes für regionale Entwicklung Weser-Ems vom15.11.2016 

ist jedoch das geplante Umspannwerk Merzen ebenso als 
 erforderlicher Teil desROV 51 b anzusehen, wie vergleichbar 

 die geplanten Umspannwerke in Cloppenburg Teildes ROV 
51a sind. Die Nichtintegration des geplanten 

 Umspannwerkstandortes in dasRaumordnungsverfahren 
setzt einen Zwangspunkt für die Trassenkorridorfindung im 

 ROV51 b, der sich sowohl der raumordnerischen Prüfung als 
 auch der Öffentlichkeitsbeteiligungentzieht. Bleibt das 

Umspannwerk Merzen außerhalb des 
 Raumordnungsverfahrens, wird fürdiese Anlage darüber 

hinaus keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, 
 wodurchsich wesentliche umweltplanerische und 

 umwelttechnische Aspekte der ihnenangemessenen 
 Beachtung entziehen.Die Raumbedeutsamkeit des geplanten 

 Umspannwerkstandortes verschärft sichinsbesondere mit 
Blick auf die Karte der Konfliktschwerpunkte (Anlage 

 derUmweltverträglichkeitsstudie) zum ROV 51 b. Darin 
 markiert der Konflikt 13(Erholungsnutzung, Landschaftsbild, 

 Schutzgebiete, Nutzungstypen) den vorgesehenenEndpunkt 
des Trassenkorridors und nicht weit entfernt signalisieren die 

 Konflikte 12 und 25,dass auch die Nachbarschaft des 
 Trassenkorridorendpunkts nicht viel weniger konfliktfrei ist.Es 

werden von drei Seiten Leitungen in das Umspannwerk 
 eingeführt, von denen zwei durchdas angrenzende 

Waldgebiet (Staatsforst) verlaufen. Diese Leitungsschneisen 
 verursachenerhebliche Eingriffe in die Waldflächen und 

insbesondere in das Mikroklima des Waldes.

Der Endpunkt aller Trassenvarianten ist über den bestehenden 
Netzverknüpfungspunkt Merzen vorbestimmt. Dieser liegt heute an 
dem bekannten Schnittpunkt der Bestandsleitungen („T“-Punkt), 
wird zukünftig aber in der geplanten Umspann- und Schaltanlage 
südlich des Siedlungsgebiets Merzen liegen. Die neu zu 
errichtende Umspann- und Schaltanlage liegt räumlich unmittelbar 
am bestehenden Netzverknüpfungspunkt Punkt Merzen. Die 
kleinräumige Verschiebung in Größenordnung der Trassenbreite im 
ROV (ca. 1 km) hat keine raumordnerisch relevanten 
Auswirkungen und auch keine Auswirkungen auf den NEP 
Berechnungsprozess, welche den NVP Merzen festgelegt hat. 
  
Unter raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten sind alle in das 
Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassenkorridore – 
vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Raumordnungsverfahren – 
möglich. Durch den vorzeitigen Bau der UA Merzen erfolgt keine 
Vorfestlegung auf einen Trassenkorridor des Vorhabens 

  Conneforde – Cloppenburg – Merzen. Aufgrund dessen wurde 
die UA Merzen nicht in das laufende Raumordnungsverfahren für 
die Leitung Cloppenburg bis Merzen integriert. Dieses Vorgehen 
wurde durch das ArL Weser-Ems bestätigt (Entscheidung vom 

Keine Themenzuordnung Bei der Engstelle 19 handelt es sich um eine Betroffenheit von 
 2 Häusern im Abstand von172 und 181 m. Die 

Argumentation, dass die Negativwirkung der 
 erforderlichenÜbergangsbauwerke hier überwiegt, erscheint 

schlüssig.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Insbesondere bei der Streusiedlung westlich von Merzen 
 würden die Anwohner im Falleeiner Freileitung nicht nur 

durch die Strahlenbelastung, sondern auch durch die 
 visuellenVeränderungen, v. a. durch die Strommasten, sehr 

 beeinträchtigt werden. Es ist generelldarauf zu achten, dass 
die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung am Ortsrand von 

 Merzennicht über Gebühr eingeschränkt werden. 
Ausreichend Flächen für geeignete Wohn- 

 undGewerbegebiete müssen weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden können.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Variante, 
welche westlich des Ortskerns von Merzen verläuft, wurde in dem 
Bereich als Erdkabel in den Variantenvergleich gestellt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

3.3 Engstellen im oder am Rande des Gebiets der Gemeinde 
 NeuenkirchenWestlich von Merzen werden die Engstellen 5 

 und 6 auf einer im späteren Planungsverlaufabgeschichteten 
Teilstrecke zu Recht für eine Erdkabelstrecke vorgesehen. In 

 direkterNachbarschaft (ca. 700 m) zur Engstelle 6 
 „Südmerzen" befindet sich die Engstelle 10„Hackemoor", die 

nicht in die Erdkabelstrecke integriert und als Freileitung 
 vorgesehen wird.Dies ist nicht nachvollziehbar, da insgesamt 

 10 Häuser im 200 m Puffer, davon 3 unter 150m betroffen 
sind, es sich also um eine größere Betroffenheit handelt. Das 

 alsGegenargument aufgeführte Wasserschutzgebiet wird 
 lediglich in der Zone 3 betroffen. Demkann anerkannter 

Maßen durch besondere Bausorgfalt entsprochen werden.

Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der Engstelle Nr. 10: 
Hackemoor begründet sich unter anderem durch die geringe 
Anzahl der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, sowie die 
kurze Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würde. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 
für eine Erdverkabelung daher unverhältnismäßig sein.
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• An Engstellen wird fast ausnahmslos der Freileitung ein 
 Vorzug gegeben. DieAusnahmebegründungen von dem im 

 LROP geforderten Wohnumfeldschutz sindwenig stichhaltig. 
Dies betrifft insbesondere die nicht beabsichtigte Integration 

 derEng stelle 10 in eine Erdkabelstrecke. Die 
 Engstellenanalyse ist umfassend zuüberarbeiten.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die Frage, ob in einer Engstelle ein technisch und wirtschaftlich 
effizienter Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum 
Tragen kommen kann, ist nicht unter dem Aspekt des Anteils der in 
dem vorliegenden Projekt festgestellten Engstellen zu beantworten. 
Es ist jede Engstelle bzw. jeder potenzielle Erdkabelabschnitt für 
sich selbst zu betrachten, um festzustellen, ob die Realisierung 
eines Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in Erdkabelbauweise 

 vorzuziehen ist   .Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der 
Engstelle Nr. 10 - Hackemoor begründet sich unter anderem durch 
die geringe Anzahl der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, 
sowie die kurze Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würde. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 

 für eine Erdverkabelung daher unverhältnismäßig sein.Die 
Engstelle Nr. 10 - Hackemoor stellt ohnehin ein Abschnitt der 
Teilvariante A-Südost und die Engstellen 5: Lechtrup und 6: 
Südmerzen ein Abschnitt der Teilvariante A-Südwest dar, sodass 
die Engstelle Hackemoor nicht in den Erdkabelabschnitt bei 
Lechtrup und Hackemoor integriert werden kann.
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3.2 Unklare, z. T. widersprüchliche Vergleichsmaßstäbe für 
 EngstellenDie Antragstellerin orientiert sich bei den 

Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe 
 zurTeilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen 

 (NLStBV et al. 2017), versäumt esjedoch, die darin nur sehr 
allgemein aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch 

 zupräzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
 Marginalschwellen zurUnterschreitung der 200 m Abstände 

angenommen werden und welche Mindestlänge 
 einerErdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

  technisch/wirtschaftlich vertretbarangenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 

 erfordert einen übergeordnetenBewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit 

 derGewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung 
 einer Engstelle als Orientierungdient. Ein solcher 

Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
 dieindividuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 

 nachvollzogen werden können. So istinsbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 

 Zahl derEngstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
 „Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen:Engstelle 5 sowie 6 

 und 11 ).Hinsichtlich der Abschirmung von 
Sichtbeziehungen, die in der Argumentation 

 derAntragstellerin als häufigste Begründung für die 
 Unterschreitung von Abständen zumWohnumfeldschutz 

herangezogen wird, wurde nicht in Frage gestellt, ob sich 
 eineBewertung des Wohnumfeldes in visueller Hinsicht 

 überhaupt allein auf die Sichtachse einesalleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 

 der o. g.Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
 hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einerSiedlung 

insbesondere auch den Raum der „typischen 
 wohnumfeldnahen Aktivitäten" und istsomit nicht auf einen 

einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu 
 berücksichtigen, dassGehölzstrukturen (Hecken, 

Baumreihen, Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden 
 Wirkungerheblichen jahreszeitlichen Schwankungen 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus abgeleitete 
methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung werden im Kap. 
0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) beschrieben. Die hier 
bemängelte Bevorzugung der Bauweise "Freileitung" wird dort wie 
folgt begründet: "Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in 
§ 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig, welche entsprechend beschrieben 

 werden. Bezüglich der Marginalschwellen zur Unterschreitung der 
Abstandsbereiche zur Siedlungsbereichen bzw. Wohnhäusern 
sowie die Mindestlänge eines Erdkabelabschnitts hat sich der 
Gesetzgeber bewusst gegen die Angaben konkreter Zahlen oder 
gar einer Spanne entschieden. Was einen technisch und 
wirtschaftlich effizienten Erdkabelabschnitt ausmacht, wurde 

 offengelassen.Auch in der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) werden keine 
konkreten Aussagen getätigt. „Welche Länge ein technisch und 
wirtschaftlich effizienter Teilabschnitt aufweisen sollte, ist 
einzelfallbezogen zu ermitteln. Der Gesetzesbegründung ist zwar 
eine Mindestlänge von 3 km zu entnehmen. Eine technische und 
wirtschaftliche Effizienz kann im Einzelfall jedoch bereits bei 
weniger als 2 km angenommen werden, oder auch beispielsweise 

 bei mehr als 5 km.“ (NLStBV et al. 2017).Ein übergeordneter 
Bewertungsrahmen wurde folglich nicht definiert und wäre nicht 
zielführend gewesen, da – wie in der Arbeitshilfe dargelegt ist – 
jede Engstelle bzw. potenzieller Erdkabelabschnitt im Einzelfall zu 
prüfen bzw. zu betrachten ist. Grundsätzlich wurde sich bei der 
Ermittlung von technisch und wirtschaftlich effizienter 
Erdkabelabschnitte an folgenden drei Kriterien orientiert: Die 
Anzahl der betroffenen Wohnhäuser, die Schwere der 
Beeinträchtigung der Wohnumfelder bzw. –funktionen, sowie die 
sich dadurch ergebende Länge des potenziellen 
Erdkabelabschnitts. Die Vorgehensweise wurde entsprechen in 
den Kapiteln zur Methodik in den Engstellenteckbriefen (Unterlage 

 7) dargelegt. Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von 
Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
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Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen welche ebenso mastenartige  Eingriffe 
darstellen, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 
werden.
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 2.4 VariantenvergleichEine Neubewertung des 
Wohnumfeldschutzes wird voraussichtlich zu einer 

 verändertenAnzahl an Konfliktschwerpunkten führen, was auf 
 das Ergebnis des Variantenvergleichsdurchschlägt. Das 

Ergebnis des Variantenvergleichs ergibt sich derzeit 
 maßgeblich aus den„allgemeinen Belangen der 

Raumordnung" (S . 122/123) und damit überwiegend 
 ausStreckenlänge und Fläche des Korridors 

 (Bündelungsvorteile werden dem untergeordnet).Angesichts 
der Bedeutung dieser Faktoren sollte auch die Korridorvariante 

 D3 mit direktemAnschluss an F, die einer weiteren 
 Reduzierung von Fläche und Streckenlänge dienenwürde, in 

den Vergleich einbezogen werden.

Eine Neubewertung des Wohnumfeldschutzes bzw. der Engstellen 
findet in den Bereichen statt, in welchen im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens auf bisher nicht erfasste Wohnhäuser 
hingewiesen wird bzw. eine Anpassung der potenziellen 

 Trassenachse im Rahmen der Engstellensteckbriefe erfolgt. Wie 
in Kap. 6.2 der RVS (Unterlage 5A) erläutert, beinhalten die den 
allgemeinen Belangen der Raumordnung Streckenlänge,    Fläche 
des Korridors, Bündelung (Freileitung und Straße) sowie 
Teilerdverkabelung, welche alle zu gleichen Teilen 

 Berücksichtigung gefunden haben. Hinsichtlich des Hinweises zur 
Hauptvariante D3 mit direkten Anschluss an die Variante F der 
Maßnahme 51a: Bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung 
wurde auch die Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 
(51b) überprüft. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten 
würde die Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln 
(s. Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 
auf. Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 
kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B. Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 
vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
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Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante A/B 
schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. Insbesondere die 
Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen 
Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen dazu, dass die 
Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten D3-Alternative 
die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B schneidet lediglich 
beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die Variante D3A. Im 
maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich der 
Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 
Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt. Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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2.3 Ausnahmen beim Wohnumfeldschutz nicht angemessen 
 begründetDie Raumverträglichkeit der 

Trassenkorridorvarianten wird von keinem Kriterium so 
 starkgeprägt, wie durch die vom LROP (ML NOS 2017) in 

 den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2Ziffer 07 vorgegebenen 
Siedlungsabstände für Höchstspannungsfreileitungen. 

 DieRaumverträglichkeit der einzelnen Korridore stellt die 
 Antragstellerin in der RVS unterausgiebiger Beanspruchung 

der in den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 07 
 (LROP)beinhalteten Ausnahmeregelung fest. In den 

 Antragsunterlagen wird das zu schützendeWohnumfeld von 
der Antragstellerin jedoch nahezu ausschließlich auf die 

 visuellenKomponenten reduziert. Demgegenüber sieht die 
 Begründung für Ziffer 07 Satz 8 des LROPaber 

unmissverständlich betriebliche, nämlich auf Feldwirkungen 
 bezogene Gründe für denWohnumfeldschutz vor, wobei 

visuellen Komponenten am Wohngebäude 
  allenfallsnachrangige Bedeutung zukommt:„Die 

festgelegten Mindestabstände leiten sich ab aus der 
 Erkenntnis. dass bei einem Abstandvon rd. 100 m zu den 

Leitungen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
 derelektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, 

 die Belastungen allerdings nochüber dem Niveau der 
anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand 

 von 200m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen 
 Auswirkungen auf dem Niveau derallgegenwärtigen 

Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. Eine 
 Verdoppelungdes Abstandes zur Wohnbebauung im 

 Siedlungszusammenhang berücksichtigt dietypischen 
wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder 

 Sportplätzen,ortsrandnahe Fuß-, Rad- und Wanderwege) 
 und trägt damit vorsorgend auch zum Schutzund Erhalt des 

nahen Wohnumfeldes bei .... Bei der Bestimmung und 
 Begründung eineshinreichenden Abstandes von 400 m zu 

 Wohngebäuden im Siedlungszusammenhangkommen daher 
Vorsorgegrundsätze der Planung zum Tragen, die über den 

 fachrechtfichenGesundheitsschutz gem. 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) weit hinausgehen 

  ... "(LROP 2012, Begründung S. 51 ).Auch die Arbeitshilfe 

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25:000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine 
genauere Analyse Wohnumfelder vor Ort jedes der betroffenen 
Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. Dieser 
Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Auch die Frage ob der Betrieb einer 
Kabelanlage, zur Wahrung des Wohnumfeldschutzes im konkreten 
Einzelfall als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht 

 abschließend geklärt werden.Die Vorgaben des Bundes und der 
niedersächsischen Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m 
Abstände sind einzuhalten zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch liegen. Im 
Gegensatz zu den Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die 
im Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) 
durchgeführt. Die zulässigen Grenzwerte einer Freileitung werden 
bereits direkt unterhalb der Anlage eingehalten, sodass der 
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zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen führt 
 beimWohnumfeldschutz nicht anlagebezogene Aspekte von 

 Übertragungsleitungen, sondern u. a.deren betriebliche 
Aspekte auf: „Durch die Abstandsregelungen sollen 

 Beeinträchtigungenwohnungsnaher Bereiche durch den Bau 
 und Betrieb von Höchstspannungsleitungenreduziert werden" 

 (NLStBV et al. 2017, S. 3, Unterstreichung hinzugefügt).Die 
Ausnahme-Regelung des LROP greift, wenn „ein 

 gleichwertiger vorsorgender Schutz derWohnumfeldqualität 
gewährleistet ist oder keine geeignete energiewirtschaftlich 

 zulässigeTrassenvariante die Einhaltung der 
 Mindestabstände ermöglicht" (LROP 2017, Abs. 4.2 07 ,Satz 

9). Die in den Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen 
 Aspekten begründetenAusnahmen von den zum 

Wohnumfeldschutz geforderten 200 m Abständen sind vor 
 demaufgezeigten Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. 

 Ausnahmen vom Wohnumfeldschutz(die in den 
Antragsunterlagen im 200 m Bereich die Regel darstellen) sind 

 begründet, wenn,wie im LROP vorgesehen, v. a. auf 
betriebliche Aspekte abzielende „ Vorsorgegrundsätze 

 derPlanung" zum Tragen kommen.

Aussage einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit 
nicht gefolgt werden kann.
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Wald, Forst Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
 angesichts der ansonstenumfänglichen technischen 

Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 
 28)abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen 

 angemessen, insbesondere auch über dievon Amprion in 
Verbindung mit Herrenknecht unter Förderung dem BMWI 

 vorangetriebeneEntwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu 
  einem Standardverfahren derErdkabelverlegung.Zum 

Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 97) in 
 Abs. 1 aus: „Da dieMasten selbst vorrangig in ökologisch 

 unsensiblen Flächen platziert werden, ist einebaubedingte 
Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen erforderlich". 

 Dies bedarf derKlarstellung. Wird hier von aufwendigen 
 Waldüberspannungen mit höheren Mastenausgegangen? 

Davon ist in den technischen Erläuterungen zumindest nicht 
 die Rede.Ansonsten dürfte in Forsten von einer ca. 55 m 

 breiten Waldschneise auszugehen sein.Der übergeordnete 
Variantenvergleich und die Ableitung der Vorzugsvariante (S. 

 119 ff.)kann vor dem Hintergrund der Darstellungen der 
 vorhergehenden Abschnitte nichtüberzeugen.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde unter 
anderem eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies betrifft 
die anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, Überspannung 
mit Leiterseilen) ebenso wie baubedingte Wirkfaktoren (bspw. 
Zuwegungen). Für die Festlegung des Trassenverlaufs im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt dieser 
Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3), der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist abschließen 
im Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
behandeln.

Wald, Forst  7 ErläuterungsberichtUnterlage 1 A (Erläuterungsbericht) 
sowie Unterlage 7 

 (Engstellensteckbriefe)enthaltenumfangreiche Ausführungen 
zur Technik und zum Bau. Auf S. 20 des 

 Erläuterungsberichtszeigt Abb. 7 einen Waldschutzstreifen, 
 an dem Gehölze bis an den Mast heraneichen(ähnliche 

Textdarstellung in UVS S. 225). Ein Schneisenmanagement, 
 welches ggf. auchörtliche Land- u. Forstwirte integriert, wird 

 in den Unterlagen jedoch sonst nirgendwoangesprochen. 
Wenn ein Schneisenmanagement geplant ist, sollte es 

 erläutert werden. Istdies nicht geplant, sollte auf 
beschönigende Darstellungen verzichtet und der 

 Schutzstreifenin den Unterlagen als geräumte Schneise 
dargestellt werden.

Wie Kap. 3.2.5.2 des Erläuterungsberichts (Unterlage 1A) 
dargelegt, ist verläuft eine Freileitung in einem ca. 55 m breiten 
Schutzstreifen. Gehölzbewuchs ist hier grundsätzlich möglich, 
allerdings ist im Regelfall eine Aufwuchsbeschränkung zu 
beachten. Die Vorhabenträgerinnen prüfen im Bereich von 
Waldquerungen die Umsetzung eines ökologischen 
Trassenmanagements, das nach Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der Leitung in Abstimmung mit den 
Flächeneigentümern umgesetzt wird. Das Ziel ist die Schaffung 
und Erhaltung von Lebensräumen und ökologischen Funktionen im 
Bereich der Trasse. So wird z.B. jede Trasse im Netzgebiet der 
Amprion nach einem standardisierten Biotopmanagementkonzept 
gepflegt. Hierbei handelt es sich um ein langjährig eingesetztes 
und von Behörden anerkanntes Verfahren. Alle weiteren Details 
werden im Planfeststellungsverfahren geregelt.
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Verschiedentlich wurde das Vorhandensein eines 
 Trinkwasserschutzgebiets (Zone III) alsAusschlusskriterium 

für eine Erdkabelstrecke angeführt (u .a. S. 86). Das steht 
 imWiderspruch dazu, dass Tennet TSO GmbH in der 

 Planung des länderübergreifendenErdkabelvorhabens 
Suedlink Trinkwasserschutzgebiete in ihren Randbereichen 

 (Zone III)keineswegs ausschließt. Dabei wird die Meinung 
 vertreten, dass sich Beeinträchtigungendieser Gebiete durch 

standardmäßige Maßnahmen der Bauausführung vermeiden 
lassen.

Diese Ausführungen ist nicht richtig. Ein Wasserschutzgebiet mit 
der Zone III wurde keinesfalls als Ausschlusskriterium für ein 
Erdkabel angeführt, Wasserschutzgebiete wurden, wie andere 
Schutzgebiete auch, als weiterer Belang in den 

 Engstellensteckbriefen mit aufgeführt.Bei der Engstelle Nr. 6 liegt 
u.a. ein WSG Zone III vor und es wird eine Teilerdverkabelung in 
den Variantenvergleich eingestellt. Auf der S. 86 f in den 
Engstellensteckbriefen zur Engstelle Nr. 10 - Hackemoor wird der 
Belang des Schutzgut Wasser folgendermaßen beschrieben: 
"Nachteile hätte ein Erdkabel in dem Bereich möglicherweise auf 
das Schutzgut Wasser, da sich die Engstelle im 
Trinkwasserschutzgebiet „Thiene-Plaggenschale“ (Zone III) 
befindet. Zudem schneidet die potenzielle Trassenachse ein 
Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung." Es werden die 
voraussichtlichen nachteiligen Auswirkungen eines Erdkabels 
gegenüber einer Freileitung auf das Wasserschutzgebiet 
beschrieben, nicht jedoch als Ausschlusskriterium formuliert.

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
 angesichts der ansonstenumfänglichen technischen 

Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 
 28)abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen 

 angemessen, insbesondere auch über dievon Amprion in 
Verbindung mit Herrenknecht unter Förderung dem BMWI 

 vorangetriebeneEntwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu 
  einem Standardverfahren derErdkabelverlegung.Zum 

Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 97) in 
 Abs. 1 aus: „Da dieMasten selbst vorrangig in ökologisch 

 unsensiblen Flächen platziert werden, ist einebaubedingte 
Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen erforderlich". 

 Dies bedarf derKlarstellung. Wird hier von aufwendigen 
 Waldüberspannungen mit höheren Mastenausgegangen? 

Davon ist in den technischen Erläuterungen zumindest nicht 
 die Rede.Ansonsten dürfte in Forsten von einer ca. 55 m 

 breiten Waldschneise auszugehen sein.Der übergeordnete 
Variantenvergleich und die Ableitung der Vorzugsvariante (S. 

 119 ff.)kann vor dem Hintergrund der Darstellungen der 
 vorhergehenden Abschnitte nichtüberzeugen.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.Eine Festlegung des 
Bauverfahrens im Falle einer Teilerdverkabelung ist nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach 
detaillierter Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens.
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• Die Vorteile von Bündelung schlagen aufgrund einer 
 ungünstigen Verteilung vonGewichtungsstufen an vielen 

 Stellen nicht angemessen in die Bewertung durch - wasden 
rechtlichen Vorgaben nicht entspricht.

Bei der Entwicklung der Trassenkorridore wurde neben den 
Planungsgrundsätzen der Schonung von Mensch und Umwelt 
sowie des geradlinigen Verlaufs auch die Nutzung von 
Bündelungspotenzialen mit vorhandener linienhafter Infrastruktur 
angestrebt. Aufgrund der Nord-Süd-Ausrichtung der geplanten 
Leitung kommen nur wenige (und meist auch nur kurze) 
Bestandstrassen für die Bündelung infrage. Das höchste 
Bündelungspotenzial liegt mit dem Korridor D entlang der BAB 1 
vor, für den jedoch deutliche Mehrlängen in Kauf genommen 
werden müssen. Die unterschiedlichen Wirkungen von Straßen und 
Freileitungen wurden bei der Ermittlung des Konfliktpotenzials 
berücksichtigt. So wurde für verschiedene Kriterien ein 
unterschiedliches Konfliktpotenzial bei einer Bündelung mit 
Freileitungen und bei einer Bündelung mit Straßen ermittelt (vgl. 
z.B. Tab. 94, Tab. 98, Tab. 114 in Unterlage 2A).Dabei wurde stets 
berücksichtigt, welche Vorteile sich aus einer Bündelung mit 
sonstiger linienhafter Infrastruktur und in Bündelung mit Freileitung 
entstehen können. Die Bündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur (hier Autobahn) wurde unter dem Aspekt geprüft, ob 
sich Vorteile aus der Bündelung auf die unterschiedlichen 
Schutzgüter ergeben können. Es ist im allgemeinen festzustellen, 
dass durch die Autobahn (als Vorbelastung) andere Wirkungen 
entstehen als durch eine Freileitung, sodass sich die 
unterschiedlichen Wirkungen in diesem Bereich z.T. verstärken 
können. Vögel, die z.B. eine Autobahn queren bzw. überfliegen 
wollen, kommen mit einer parallel verlaufenden Freileitung in einen 
weiteren Konfliktbereich.
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  4 Umweltverträglichkeitsstudie4. 1 BestandserfassungDie 
Umweltverträglichkeitsstudie stellt insbesondere die 

 Bestandserfassung derlandschaftlichen sowie auf Biotop- 
 und Artenschutz bezogenen Aspekte umfassend dar.4.2 

Fehlbewertung von Bündelung in der 
 AuswirkungsprognoseDie Unterscheidung der 

Konfliktpotentiale nach Bauklassen ist sinnvoll und 
 deutlichdifferenzierter als die vergleichbaren 

 Restriktionsniveaus der Raumverträglichkeitsstudie(Tabelle 
3), welche lediglich nach Freileitung und Erdkabel 

 unterscheiden. Gleichwohlerscheint die spezifische 
Gewichtung nicht immer ausgewogen. Beim Schutzgut 

 Menscheinschl. Gesundheit (S. 184) fällt z. B. auf, dass 
 „Freileitung in Bündelung mit sonstigerlinienhafter 

Infrastruktur" ohne Unterschied zu „Freileitung ungebündelt" 
 eine hoheWirkintensität zugesprochen wird. Auf diese Weise 

 können die zu erwartendenBündelungsvorzüge in der 
Bewertung überhaupt nicht zu Buche schlagen. Auch die 

 Tabelle94 (S. 185) zeigt Korrekturbedarf. So ist z. B. nicht 
 nachvollziehbar, dass den Freileitungenin Bündelung mit 

elektrischer Infrastruktur bei Siedlungspuffern (400 m u. 200 
 m),Freiflächen im Wohnumfeld sowie Freizeit- u. 

 Erholungsbedarf hoher Bedeutung eine umeine Klasse 
geringere Wirkintensität (mittel) zugesprochen wird als 

 Freileitungen inBündelung mit sonstiger linienhafter 
 Infrastruktur, z. B. also in Bündelung mit Autobahnen.Einer 

Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur wird 
 stattdessen die höchsteWirkintensität (hoch) zugesprochen, 

 womit die z. B. an vielbefahrenen Straßen zuerwartenden 
Bündelungsvorteile ein weiteres Mal daran scheitern, in der 

  Bewertungbeachtet zu werden. Eine deutliche 
Fehlbewertung der Freileitung in Bündelung mit elektrischer 

 Infrastrukturfindet sich auch in Tabelle 98, S. 196. Dort wird 
 das avifaunistische Kollisionsrisiko geringereingeschätzt als 

in Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur. Das 
 Gegenteil istjedoch der Fall: Dicht stehende Freileitungen in 

 unterschiedlichen Höhenstufen erhöhen dieKollisionsraten 
durch einen Netzeffekt - den gibt es bei Straßen nicht.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wurden 
unterschiedliche Bauweisen (Freileitung ungebündelt, Freileitung in 
Bündelung mit elektrischer Infrastruktur, Freileitung in Bündelung 
mit sonstiger linienhafter Infrastruktur, Erdkabel) unterschieden 
(Tab. 83 S. 159, Unterlage 2A). Für jedes Schutzgut wurde das 
Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Bauweisen auf die 
unterschiedlichen Bewertungskriterien ermittelt und in den 
Variantenvergleich eingestellt. Die unterschiedlichen Wirkungen 
von Straßen und Freileitungen wurden bei der Ermittlung des 
Konfliktpotenzials berücksichtigt. Die Bündelung mit der Autobahn 
(oder mit anderen Freileitungen) hat nicht immer automatisch eine 
positive Bewertung bzw. einen Vorteil zur Folge, zum Beispiel 
lassen sich im Hinblick auf die Sichtbarkeit einer Freileitung beim 
Schutzgut Menschen keine Vorteile aus der Bündelung mit einer 
Autobahn herausstellen. Besteht jedoch bereits eine Vorbelastung 
in Form einer bestehenden Freileitung, wird die Wirkung einer 
zusätzlichen, parallel verlaufenden Freileitung im Vergleich deutlich 

 geringer sein.Bei der Einstufung des Konfliktpotenzials bzgl. des 
Kollisionsrisikos (Avifauna) wurde berücksichtigt, dass sich ggf. 
vorkommende Vögel bereits an die Bestandsleitung gewöhnt 
haben, sodass es durch die Bündelung der Leitungen zu keiner 
Intensivierung von relevanten Risiken im Hinblick auf Kollisionen 
kommt.
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 6 ArtenschutzfachbeitragDer Artenschutzfachbeitrag erfüllt 
 weitgehend die fachlichen Anforderungen und Standards.Die 

stichprobenhaften Kartierungen von Brut- und Gastvögeln und 
 der Waldstruktur sinddem Niveau eines 

Artenschutzfachbeitrags im Rahmen eines 
 Raumordnungsverfahrensangemessen. Die Identifikation von 

potentiellen artenschutzrechtlichen Risikobereichen 
 imUntersuchungsgebiet dient der Vorsorge gegenüber 

 möglichen Beeinträchtigungen.Der abschließende 
Variantenvergleich des Artenschutzberichts ist im Ergebnis 

 nichtnachvollziehbar. Verständlich wird zwar auf S. 96 
 hervorgehoben, dass die Trassenlänge derVarianten einen 

gewissen Einfluss auf die Variantenbewertung haben muss, 
 jedoch wird fürdie Korridorvariante D3 hier (wie im gesamten 

 Unterlagenpaket) nur die lange Variante mit60,9 km und nicht 
die kurze im Falle einer Anbindung an die F-Korridorvariante 

 mit 47,2 kmberücksichtigt. Darüber hinaus spricht eine 
 Betrachtung der Abb. 3 auf S. 91 in Verbindungmit Tabelle 

22 des Erläuterungsberichts (S. 109) sehr eindeutig dafür, 
 dass der Variante Caufgrund der umfangreich anstehenden 

 avifaunistisch bedeutsamen Flächen der HaseNiederungdas 
Schlusslicht im Variantenvergleich des Artenschutzes 

 zukommt. Nichtnachvollziehbar kommen die Autoren des 
 Berichts jedoch zu dem Ergebnis, dass dieserPlatz (erneut) 

der Variante D3 gebührt.

 Zum Punkt "Anbindung der Variante D3 an die Variante F"Die 
Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass sie an der geplanten 
Umspannanlage südlich von Cloppenburg beginnt um in südlichem 
Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen verläuft. Die zu 
betrachtenden Varianten beginnen demnach an einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) legte die zu 
untersuchenden Varianten im Schreiben vom 20. 11. 2015 fest: 
"Zwischen Cloppenburg und Merzen ist die in der Unterlage zur 
Antragskonferenz entwickelte Variante D3 in gleicher Weise zu 
untersuchen wie die Varianten A, B und C." Für eine durchgängige 
Variante entlang der A 1 sollte zunächst eine Grobvariante geprüft 
werden, für die von der Landesplanungsbehörde zu prüfen war, ob 
eine vertiefte Untersuchung erforderlich ist. "Es ist den 
Vorhabenträgern freigestellt, ohne vorgeschaltete 
Grobuntersuchung eine vertiefte Untersuchung zu erstellen und 

 diese den Antragsunterlagen beizufügen."Die alternative Variante 
zum Korridor D3, die an eine aus der Maßnahme 51a kommende 
Variante F anknüpft, ist demnach nicht als Gegenstand des zu 
untersuchenden Variantenbündel festgelegt. Gleichwohl wurde sie 
als Variante D3 in gleicher Weise bilanziert wie die übrigen 
Korridore. Da sie jedoch - im Gegensatz zu den anderen 
Korridoren - nur in Verbindung mit einer bestimmten Variante aus 
51a funktioniert (Variante F), erfolgt der Variantenvergleich erst in 
der Betrachtung der Gesamtmaßnahme in Kap. 6.3 des 
Erläuterungsberichts (Unterlage 1A). Da eine Betrachtung aller 
infrage kommenden Kombinationsmöglichkeiten der Varianten aus 
51 a und 51b nicht zielführend ist, wurde die durchgehende 
"Autobahnvariante" (F+D3A) nur der Kombination der beiden 
Vorzugsvarianten aus 51 a und 51b (C+A/B) gegenübergestellt. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass auch eine Kombination der 
"Autobahnvarianten", die in beiden Teilmaßnahmen jeweils 
deutliche Nachteile gegenüber den übrigen Varianten aufweisen, 
nachteilig ist gegenüber der Kombinationsvariante C+A/B. Die 

  einzelnen Gründe sind der Unterlage 1A zu entnehmen.  Zum 
 Punkt "Variantenreihung Artenschutz"Auch wenn die 

artenschutzgrechtliche Betroffenheit auf der Ebene des 
Raumordnungsverfahrens nicht mit abschließender Sicherheit 
prognostiziert werden kann, so ist doch generell davon 
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auszugehen, dass mit zunehmender Länge der Leitungsvariante 
auch das Risiko für Konflikte ansteigt, was gegen die Variante D3 
spricht. Dies zeigt sich bei der Betrachtung der schwer 
ausgleichbaren Lebensräume, bei denen grundsätzlich ein 
erhöhtes artenschutzrechtlches Konfliktpotenzial zu erwarten ist. 
Bei gleichem Flächenanteil (je 16 %) im Trassenkorridor der 
Variante D3 ein wesentlich größeres Gesamtvorkommen dieser 
Lebensräume -- einschließlich naturnaher, alter Wälder -- 

 vorhanden als bei der Variante C.  Hinsichtlich der Betroffenheit 
von Zug- und Rastvögeln ist die Variante C als nachteilig 
gegenüber der Variante D3, da diese drei artenschutzrechtliche 
Querriegel aufweist, die Variante D3 hingegen nur zwei. Der 
Trassenkorridor der Variante C verläuft zwar außerhalb der oberen 
Haseniederung, allerdings können aufgrund der räumlichen Nähe 

  dennoch Störungen auftreten. Vor dem eingangs 
beschriebenen Hintergrund, dass die artenschutzrechtlichen 
Konflikte im Raumordnungsverfahren noch nicht abschließend 
bilanzierbar sind, erscheint es auch plausibel, die 
Rangfolgenreihung dahingehend zu relativieren, dass sich die 
Nachteile der Variante C bezüglich der Avifauna und die Nachteile 
der Variante D3 bezüglich der schwer ausgleichbaren 
Lebensräume untereinander ausgleichen, sodass eine 
Gleichrangigkeit gegeben wäre. Unabhängig davon bleibt 
festzustellen, dass beide Varianten deutlich nachteilig gegenüber 
der Variante A/B sind und demnach im Variantevergleich 
abgeschichtet werden. Dieses Ergebnis des 
Artenschutzfachbeitrages wurde auch im übergreifenden 
Variantenvergleich ermittelt, sodass weder die Variante C noch die 
Variante D3 zum Tragen kommt.
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• Das schlechte Abschneiden des D3-Korridors ist aufgrund 
 der im Falle einerKombination mit der F-Korridorvariante 

 obsoleten Verlängerung nach Cloppenburgvorprogrammiert. 
In Verbindung mit dem F-Korridor wäre die D3-Variante 13,7 

 kmkürzer. Der Variantenvergleich ist in allen Teilstudien um 
 eine Betrachtung dieserVariante zu ergänzen.

Die Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass sie an der geplanten 
Umspannanlage südlich von Cloppenburg beginnt und in südlichem 
Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen verläuft. Die zu 
betrachtenden Varianten beginnen demnach an einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) legte die zu 
untersuchenden Varianten im Schreiben vom 20. 11. 2015 fest: 
"Zwischen Cloppenburg und Merzen ist die in der Unterlage zur 
Antragskonferenz entwickelte Variante D3 in gleicher Weise zu 
untersuchen wie die Varianten A, B und C." Für eine durchgängige 
Variante entlang der A 1 sollte zunächst eine Grobvariante geprüft 
werden, für die von der Landesplanungsbehörde zu prüfen war, ob 
eine vertiefte Untersuchung erforderlich ist. "Es ist den 
Vorhabenträgern freigestellt, ohne vorgeschaltete 
Grobuntersuchung eine vertiefte Untersuchung zu erstellen und 

 diese den Antragsunterlagen beizufügen."Die alternative Variante 
zum Korridor D3, die an eine aus der Maßnahme 51a kommende 
Variante F anknüpft, ist demnach nicht als Gegenstand des zu 
untersuchenden Variantenbündel festgelegt. Gleichwohl wurde sie 
als Variante D3 in gleicher Weise bilanziert wie die übrigen 
Korridore. Da sie jedoch - im Gegensatz zu den anderen 
Korridoren - nur in Verbindung mit einer bestimmten Variante aus 
51a funktioniert (Variante F), erfolgt der Variantenvergleich erst in 
der Betrachtung der Gesamtmaßnahme in Kap. 6.3 des 
Erläuterungsberichts (Unterlage 1A). Da eine Betrachtung aller 
infrage kommenden Kombinationsmöglichkeiten der Varianten aus 
51 a und 51b nicht zielführend ist, wurde die durchgehende 
"Autobahnvariante" (F+D3A) nur der Kombination der beiden 
Vorzugsvarianten aus 51 a und 51b (C+A/B) gegenübergestellt. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass auch eine Kombination der 
"Autobahnvarianten", die in beiden Teilmaßnahmen jeweils 
deutliche Nachteile gegenüber den übrigen Varianten aufweisen, 
nachteilig ist gegenüber der Kombinationsvariante C+A/B. Die 
einzelnen Gründe sind der Unterlage 1A zu entnehmen.
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 4.4 VariantenvergleichDie grob angelegte Methodik der 
Auswirkungsprognose (S. 157 ff.) ist zwar im 

 Grundsatznachvollziehbar, jedoch mangelt es an einer 
 Feinkalibrierung der Bewertungskriterien, dieörtlichen 

Unterschiede der Umweltsensibilität und Vorbelastung ein 
 angemessenes Gewichtzukommen lässt. In der 

gegenwärtigen Gewichtungsstruktur kommt den Strecken- 
 undFlächenfaktoren ein so außerordentlich hohes Gewicht 

 zu, dass z. B. der mit dem Abzweignach Cloppenburg sehr 
lang ausfallende Korridor D3 in allen 

 schutzgutspezifischenVariantenvergleichen trotz 
vorbelastender Autobahn auf den letzten Platz fällt. Die auf S. 

 163erwähnte, jedoch nicht weiter erläuterte „gutachterliche 
 Plausibilitätskontrolle" zumschutzgutübergreifenden 

Variantenvergleich scheint darin keinen Prüfungsanlass 
  erkannt zuhaben.Der schutzgutübergreifende 

Variantenvergleich (S. 260) spiegelt letztlich, was in 
 derMethodik bereits unausgewogen angelegt ist: die 

flächendeckende Verteilung von Bewertungspunkten als Basis 
des Korridorvariantenvergleichs führt 

 schutzgutübergreifendzu einer Übergewichtung der 
Korridorlänge und -fläche, so dass sich im 

 abschließendenVariantenvergleich - mit Ausnahme „Kultur- 
 und Sachgüter" - in jedem einzelnen Schutzguteine klare 

Rangfolge von der kürzesten zur längsten Korridorvariante 
 ergibt. DeutlicheBündelungsvorteile schlagen aufgrund der 

 Gewichtungsprämissen wederschutzgutspezifisch noch in 
der Gesamtbewertung durch. Dies ist zu korrigieren.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Umweltverträglichkeitstudie zum Raumordnungsverfahrens basiert 
überwiegend auf der Auswertung vorhandener Fachdaten. 
Ausgewertet wurden alle verfügbaren Daten, die für die Ermittlung 
und Bewertung der Bestandssituationen der Schutzgüter relevant 
sind, sowie auch die Daten der Raumnutzung und Infrastruktur, um 
Vorbelastungen und Bündelungspotenziale einbeziehen zu können. 
Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass der 
Untersuchungsmaßstab im Raumordnungsverfahren bei 1:25.000 

 liegt.Je nach Schutzgut weisen die verfügbaren Datengrundlagen 
unterschiedliche Erfassungsansätze und Datendichten auf. Die 
Bestandskriterien der Schutzgüter Boden und Wasser sind 
flächendeckend erfasst und bewertet, ebenso wie die Biotop-
/Nutzungstypen bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt. Diese Kriterien sind demnach vollflächig zu 
betrachten. Je homogener ein Kriterium in einem Gebiet 
ausgeprägt ist (bspw. Grundwasserflurabstände) und je 
gleichförmiger der Trassenkorridor ausgeprägt ist (wenige Wechsel 
der Bauklassen), desto stärker schlägt der quantitative Aspekt im 
Variantenvergleich durch. Dies erscheint realistisch, da die 
Auswirkungen in diesem Fall unmittelbar mit der Trassenlänge 
bzw. der Flächengröße des Trassenkorridors korrelieren. Anders 
verhält es sich bei Kriterien, die nicht flächendeckend vorliegen. 
Hierzu zählen bspw. Schutzgebiete oder auch Denkmäler. Bei 
kleinflächigen und/oder gehäuft auftretenden, zugleich aber sehr 
hochwertigen Vorkommen kann der Bezug zur Trassenlänge 

  deutlich abnehmen. Die Berücksichtigung von 
Bündelungspotienzalen erfolgt bereits unmittelbar im Zuge der 
Auswirkungsprognose. Der Einfluss der Bündelungspotenziale auf 
das Gesamtergebnis mag zu gering erscheinen, ist aber der 
Tatsache geschuldet, das Bündelungspotenziale mit Freileitungen 
nur in sehr kurzen Teilabschnitten vorliegen und die 
vorhabenbedingten Auswirkungen zwar reduziert, nicht aber 
aufgehoben werden können. Die einzige quantitativ gewichtige 
Bündelungsoption, nämlich die mit der BAB 1 im Zuge der Variante 
D3, kann hingegen nur eingeschränkt angerechnet werden, da eine 
Freileitung mit anderen Wirkfaktoren verbunden ist als eine Straße 
und daher die Qualität der Bündelungswirkung deutlich geringer 
ausfällt als bei der Bündelung mit einer vorhandenen Freileitung. 
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Die nachgelagerte gutachterliche Plausibilitätsprüfung erfolgt im 
Zuge der Ableitung von Konfliktschwerpunkten, denn es kann sein, 
dass die lokale Ausprägung einzelner oder auch mehrerer, 
überlagernder Kriterien zu besonders schwerwiegenden Konflikten 
führen, die einem Tassenverlauf entgegenstehen. Diese 
Konfliktschwerpunkte wurden einzelfallbezogen geprüft und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung in die 

 Engstellenbetrachtung in Unterlage 7 aufgenommen.Eine 
Verzerrung der Ergebnisse infolge methodischer 
Unzulänglichkeiten im Zuge der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleiches kann aus diesen Gründen ausgeschlossen 
werden.

Teilerdverkabelung  3.4 Ergebnis der EngstellenanalyseDie Engstellenanalyse 
(Unterlage 7) kommt zu dem Ergebnis, dass drei von 28 

 Engstellenfür Piloterdkabel vorgeschlagen werden. Unter den 
 in diesem und im Abschnitt zurRaumverträglichkeitsstudie 

aufgeführten Gesichtspunkten ist eine 
 grundlegendeÜberarbeitung dieser Studie erforderlich. Nach 

 eigener überschlägiger Einschätzung wirdhöchstens ein 
Drittel der Engstellen unter einen Marginalschwellenwert 

 derAbstandsunterschreitung fallen können. Ein weiteres 
 Drittel zeigt aufgrund der Anzahlbetroffener Häuser in 

dichtem Abstand sehr deutliche Voraussetzungen für 
 eineTeilerdverkabelung. Dies betrifft v. a. die Engstellen 2, 4, 

 7, 8, 10, 18, 26, 27, 28. Wo ggf.erforderlich, ist auch eine 
geschlossene Bauweise in Betracht zu ziehen.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Der im LROP als Grundsatz der Raumordnung festgelegte 
Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, unterliegt der 
Abwägung da es sich nicht um ein letztabgewogenes Ziel der 
Raumordnung handelt. Die Frage, ob in einer Engstelle ein 
technisch und wirtschaftlich effizienter 
Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum Tragen kommen 
kann, ist nicht unter dem Aspekt der reinen Anzahl der in dem 
vorliegenden Projekt festgestellten Engstellen zu beantworten. Es 
ist jede Engstelle bzw. jeder potenzielle Erdkabelabschnitt für sich 
selbst zu betrachten, um festzustellen, ob die Realisierung eines 
Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in Erdkabelbauweise 
vorzuziehen ist.
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Teilerdverkabelung 3.3 Engstellen im oder am Rande des Gebiets der Gemeinde 
 NeuenkirchenWestlich von Merzen werden die Engstellen 5 

 und 6 auf einer im späteren Planungsverlaufabgeschichteten 
Teilstrecke zu Recht für eine Erdkabelstrecke vorgesehen. In 

 direkterNachbarschaft (ca. 700 m) zur Engstelle 6 
 „Südmerzen" befindet sich die Engstelle 10„Hackemoor", die 

nicht in die Erdkabelstrecke integriert und als Freileitung 
 vorgesehen wird.Dies ist nicht nachvollziehbar, da insgesamt 

 10 Häuser im 200 m Puffer, davon 3 unter 150m betroffen 
sind, es sich also um eine größere Betroffenheit handelt. Das 

 alsGegenargument aufgeführte Wasserschutzgebiet wird 
 lediglich in der Zone 3 betroffen. Demkann anerkannter 

Maßen durch besondere Bausorgfalt entsprochen werden.

Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der Engstelle Nr. 10: 
Hackemoor begründet sich unter anderem durch die geringe 
Anzahl der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, sowie die 
kurze Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würde. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 

 für eine Erdverkabelung daher unverhältnismäßig sein.Die 
Engstelle Nr. 10: Hackemoor stellt ohnehin ein Abschnitt der 
Teilvariante A-Südost und die Engstellen 5: Lechtrup und 6: 
Südmerzen ein Abschnitt der Teilvariante A-Südwest dar, sodass 
die Engstelle Hackemoor nicht in den Erdkabelabschnitt bei 
Lechtrup und Hackemoor integriert werden kann.
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Gesundheit

4.3 Informationsdefizite bzgl. dem Schutzgut „Menschen, 
  menschlicheGesundheit"Es wären nähere Angaben zu 

schallbedingten Emissionen an 
 Kabelübergangsanlagen,Schall und Koronaeffekten an 

Freileitungen hilfreich. Aussagen über die zu 
 erwartendenLärmemissionen wie: „Die im Betrieb der Leitung 

 und der erforderlichen Anlagenentstehenden 
Lärmemissionen sind auf den Nahbereich beschränkt bzw. 

 nehmen mitzunehmender Entfernung schnell ab ", (UVS S. 
 184) sind extrem pauschal und genügen nichtdem an eine 

 UVS zu stellenden Informationsanspruch.Deutlich zu kurz 
greifen die Ausführungen der UVS (S. 183) zu Feldemissionen: 

 „In dertechnischen Ausplanung der Leitungen wird diese so 
 ausgeführt, dass sämtliche Grenzwerteentsprechend 

eingehalten werden. ,,Beim Betrieb von Freileitungen werden 
 die Grenzwerteder 26. BlmSchV von 100 μT bzw. 5 kV/m 

deutlich unterschritten ". Hier handelt es sich 
 umSelbstverständlichkeiten. Die UVS stellt beim Schutzgut 

 „Menschen, menschlicheGesundheit" einen Rahmen zur 
Verfügung, in welchem die Gegebenheiten und 

 dieprojektspezifischen Ziele des Wohnumfeldschutzes und 
 der planerischen Vorsorgehinsichtlich Feldimmissionen 

anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 
  erläuternwären. Dies ist nicht geschehen.Sollten bei den 

wenig informativen Aussagen zum Schutzgut „Menschen, 
 menschlicheGesundheit" Wissensdefizite den Ausschlag 

 geben, wäre dies im Abschnitt 7„Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken" darzulegen. Hier wäre u. a. ein Hinweis auf 

 dasaktuelle Forschungsprogramm des BfS „Strahlenschutz 
 im Stromnetzausbau" angemessen,welches in seinen 

Fragestellungen offenbart, wie umfangreich noch die 
 Wissensdefizite zuden gesundheitlichen Effekten elektrischer 

 und magnetischer Felder anÜbertragungsleitungen sind.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Insbesondere bei der Streusiedlung westlich von Merzen 
 würden die Anwohner im Falleeiner Freileitung nicht nur 

durch die Strahlenbelastung, sondern auch durch die 
 visuellenVeränderungen, v. a. durch die Strommasten, sehr 

 beeinträchtigt werden. Es ist generelldarauf zu achten, dass 
die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung am Ortsrand von 

 Merzennicht über Gebühr eingeschränkt werden. 
Ausreichend Flächen für geeignete Wohn- 

 undGewerbegebiete müssen weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden können.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Variante, 
welche westlich des Ortskerns von Merzen verläuft, wurde in dem 

  Bereich als Erdkabel in den Variantenvergleich gestellt. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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sonstige Stellungnahmen   3 Engstellensteckbriefe3. 1 Kosten für ErdkabelDie 
einführenden, technischen Erläuterungen zu Freileitung und 

 Kabel erwecken erneut denEindruck einer Bevorteilung von 
Freileitung. So fehlt hier etwa die Erwähnung 

 geschlossenerVerlegeverfahren für Erdkabel ganz (vgl. 
Stellungnahme zum Erläuterungsbericht 

 unten).Unterschiedliche Angaben zu den Kosten einer 
 Erdkabelverlegung auf den S. 14/15 inungewöhnlicher Höhe 

wirken wenig glaubwürdig. So wird zunächst das acht- bis 
neunfache der Investitionskosten einer 380 kV-Freileitung, auf 

 der Folgeseite das vier- bis zehnfacheangegeben.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Eine Bevorteilung 
findet durch die Vorhabenträger indes nicht statt. Die Möglichkeit 
der Teilerdverkabelung zu der Freileitung ist gemäß § 4 Abs. 1 
BBPLG ist nur auf  ""technisch und wirtschaftlichen effizienten 
Teilabschnitten"" möglich. Die Freileitung bleibt jedoch die 

  Regelbauweise.  Eine Festlegung des Bauverfahrens im Falle 
einer Teilerdverkabelung ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung hinsichtlich der 
anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach detaillierter 
Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens. Demzofolge kann auch keine exakte 
Höhe der Kostenverteilung gegeben werden, da sich diese 
aufgrund der Wahl der Bauverfahren unterscheiden.

sonstige Stellungnahmen • Generell, jedoch insbesondere in der UVS, ist eine 
 Überbewertung des FaktorsStreckenlänge zu konstatieren. 

Die Gewichtungen sind zu überdenken.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen, in der Sache jedoch 
 zurückgewiesen.Zwangsläufig spielt die Korridorlänge im 

Rahmen der Auswirkungsprognose eine maßgebliche Rolle. 
Wesentliche Aufgabe der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleichs ist die Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens. Soweit möglich wurden die potenziellen Auswirkungen 
nicht qualitativ, sondern auch quantitativ erfasst. Betroffenheit, die 
flächenhaft durch ha oder linienhaft durch m abgebildet wurden 
jedoch immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Ausprägung des 
geprüften Kriteriums ermittelt. Bei der Entscheidungsfindung zur 
Vorschlagstrasse spielen zunächst vorrangig die Auswirkungen mit 
einem hohen Konfliktpotenzial eine Rolle. Eine lange 
Trassenführung, die aus-schließlich in "konfliktarmen" Bereichen 
verläuft muss dabei nicht schlechter abschneiden, als eine kurze 
Trassenführung in Bereichen hoher Konfliktdichte. Nur in solchen 
Fällen, in denen sich kein eindeutiges Ergebnis abgezeichnet hat, 
wurde die Korridorlänge zusätzlich in die Abwägung einbezogen. 
Das ist insofern gerechtfertigt, da auch außerhalb der geprüften 
Kriterien und unterhalb erheblicher Beeinträchtigungen, 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, die in Ihrem 
Umfang mit der Trassenlänge korrelieren.

Seite 753 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Gemeinde Merzen vom 26.12.2017

sonstige Stellungnahmen  2 Raumverträglichkeitsstudie2.1 Unausgewogener 
 TechnologievergleichVielfach kommt es in den Unterlagen zu 

einem Technologievergleich, in welchem 
 Erdkabelunangemessen schlecht abschneidet. So kommt z. 

 B. die Raumverträglichkeitsstudie (RVS)auf S. 7 zu folgender 
Feststellung: „Bei einer Realisierung als Erdkabel wird 

 grundsätzlicheine größere Fläche direkt in Anspruch 
 genommen (Kabelgraben, Schutzstreifen), was zustärkeren 

Einschränkungen für andere Raumnutzungen führt" und weiter: 
 „Mit einerFreileitung erfolgt eine geringere direkte 

 Flächeninanspruchnahme (Maststandorte)." Hier sollte 
deutlich gemacht werden, dass sich diese Feststellung allein 

 auf die temporärenBauwirkungen bezieht. Im Bau wird zwar 
 der Arbeitsstreifen für einen Erdkabelabschnittvoraussichtlich 

eine Gesamtbreite von ca. 45 m aufweisen, jedoch wird im 
 Betrieb derspätere Schutzstreifen, welcher dauerhaft von 

 tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten ist, ca.25 m betragen. 
Der von hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltenden 

 Schutzstreifen beträgt beiFreileitungen im Betrieb jedoch 55 
 m und ist dementsprechend mehr als doppelt so breit wiebei 

Erdkabeln. Darüber hinaus erzeugen Freileitungen 
 großflächige Auswirkungen auf dasLandschaftsbild, während 

für Erdkabel in der Betriebsphase nur noch von einer 
 geringenLandschaftsbildbeeinträchtigung auszugehen ist.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) legt die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz) fest. Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist im hier betrachteten Vorhaben nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände und auch 
nur in technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten 
zulässig. Daher kann ausschließlich im begründeten Einzelfall von 
der Regelbauweise abgewichen werden. Ein Vergleich bzw. eine 
Abwägung unter den Bauweisen Freileitung und Erdkabel ist daher 

  nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Abgesehen 
davon sind Freileitungen und Erdkabel mit grundsätzlich 
unterschiedlichen Wirkfaktoren verbunden, die ihre jeweiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umweltverträglichkeitsstudie 
und die in der Raumverträglichkeitsstudie untersuchten 

 Raumnutzungen entfalten. Allgemein sind unter 
"Flächeninanspruchnahme" der Verlust von Biotopen und die 
Überbauung von Flächen zu verstehen, aus denen sich 
vorübergehende (baubedingte) oder dauerhafte (anlagebedingte) 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter ergeben. Bei einer Freileitung 
beschränkt sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf 
die Maststandorte, die im Schnitt 400 m voneinander entfernt sind. 
Biotopverluste sowie Eingriffe in den Boden treten demnach nur 
punktuell auf. Unter den Leiterseilen, d. h. im Schutzstreifen der 
Freileitung, können sich Biotope weitestgehend ungestört 
entwickeln. Die einzige Ausnahme stellen Wälder dar, da eine 

 Aufwuchsbeschränkung von 7 m eingehalten werden muss. Im 
Gegensatz dazu ist ein Erdkabel mit deutlich gravierenderen 
Beeinträchtigungen verbunden. Die Kabeltrasse verläuft nicht 
punktuell, sondern durchgängig auf einer Breite von 25-30 m 
unterirdisch, sodass Boden und Grundwasser in wesentlich 
stärkerem Maße betroffen werden. Der Schutzstreifen der 
Kabeltrasse ist zwar schmaler als bei einer Freileitung, allerdings 
liegen dort deutlich restriktivere Nutzungsbeschränkungen vor: hier 
sind allenfalls schwachwurzelnde Gehölze zulässig, was stärkere 
Einschränkungen für die Entwicklung von Gehölzbeständen 
bedeutet. Zwar ist das Erdkabel als solches unsichtbar (woraus 
sich Vorteile für empfindliche Vogelarten, insbesondere aber für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundenen Erholung 
ergeben können), allerdings sind bei jedem Erdkabelabschnitt zwei 
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Kabelübergabestationen (KÜS) erforderlich. Diese erfordern 
insgesamt bis zu 5 ha zusätzlicher Fläche, auf denen Biotope und 
Lebensgemeinschaften verloren gehen, Flächen versiegelt werden 

 und das Landschaftsbild überprägt wird. Sofern also keine 
besonderen Empfindlichkeiten vorliegen (z. B. Wohnbebauung, 
Vorkommen sensibler Vogelarten), ist davon auszugehen, dass 
eine Freileitung insgesamt geringere Umweltauswirkungen 
verursacht.
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sonstige Stellungnahmen 3.2 Unklare, z. T. widersprüchliche Vergleichsmaßstäbe für 
 EngstellenDie Antragstellerin orientiert sich bei den 

Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe 
 zurTeilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen 

 (NLStBV et al. 2017), versäumt esjedoch, die darin nur sehr 
allgemein aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch 

 zupräzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
 Marginalschwellen zurUnterschreitung der 200 m Abstände 

angenommen werden und welche Mindestlänge 
 einerErdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

  technisch/wirtschaftlich vertretbarangenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 

 erfordert einen übergeordnetenBewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit 

 derGewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung 
 einer Engstelle als Orientierungdient. Ein solcher 

Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
 dieindividuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 

 nachvollzogen werden können. So istinsbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 

 Zahl derEngstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
 „Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen:Engstelle 5 sowie 6 

 und 11 ).Hinsichtlich der Abschirmung von 
Sichtbeziehungen, die in der Argumentation 

 derAntragstellerin als häufigste Begründung für die 
 Unterschreitung von Abständen zumWohnumfeldschutz 

herangezogen wird, wurde nicht in Frage gestellt, ob sich 
 eineBewertung des Wohnumfeldes in visueller Hinsicht 

 überhaupt allein auf die Sichtachse einesalleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 

 der o. g.Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
 hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einerSiedlung 

insbesondere auch den Raum der „typischen 
 wohnumfeldnahen Aktivitäten" und istsomit nicht auf einen 

einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu 
 berücksichtigen, dassGehölzstrukturen (Hecken, 

Baumreihen, Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden 
 Wirkungerheblichen jahreszeitlichen Schwankungen 

Die Prüfkriterien werden nach Auffassung der Vorhabenträger 
umfassend aufgeführt und in den einzelnen Engstellen transparent 
und einzelfallbezogen in verbal-argumentativer Form bewertet. 
Dies betrifft ebenso die jeweilige Begründung zur vorzugswürdigen 
Bauweise. Grundsätzliche Schwellenwerte für die technisch-
wirtschaftliche Bewertung bestehen nicht.
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sonstige Stellungnahmen Die Gemeinde Merzen sollte erwarten können, dass die 
 vorgelegtenAntragsunterlagen anhand der hier aufgeführten 

 Hinweise den gesetzlichen Ansprüchengenügend 
überarbeitet werden, bevor es zu einer „landesplanerischen 
Feststellung" kommt.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt.

sonstige Stellungnahmen die Gemeinde Merzen wird durch die in den 
 Antragsunterlagenzum Raumordnungsverfahren 

 untersuchten Trassen erheblich betroffen.Daher hat die 
Gemeinde Merzen aufgrund der 

 umfangreichenPlanunterlagen und der Komplexität des 
 Verfahrens zur Prüfung derUnterlagen das Planungsbüro 

 OECOS GmbH, Hamburg zu Rategezogen. Die 
gutachterliche Stellungnahme des Planungsbüros 

 OECOSfließt somit in die Stellungnahme der Gemeinde 
 Merzen ein.Die Gemeinde Merzen nimmt zum 

 Raumordnungsverfahren fürdie Planung der 380 kV-Leitung 
 Conneforde - Cloppenburg - Ost -Merzen fristgerecht auf den 

nachfolgenden Seiten Stellung.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen  1 Design des Variantenvergleichs1.1 
 TeilvariantenvergleicheIn Vorbereitung der Definition von 

Vergleichskorridoren werden in der Unterlage 6, 
 fünfverschiedene Teilvarianten verglichen. Die Methodik 

 dieser Vergleiche ist nachvollziehbar.Sinnvoll wäre allerdings 
eine einheitliche Zusammenfassung der Unterlage 6 

 gewesen.Damit hätte vermieden werden können, dass sich 
auf den Seiten 30 - 43 der Raumverträglichkeitsstudie sowie 
168 - 181 der Umweltverträglichkeitsstudie dazu nahezu 
identische Textteile finden. Generell hätten derartige 

 Straffungen der Übersichtlichkeit imumfangreichen 
Unterlagenpaket gedient.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen  9 FazitVon einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind in den 
 vorgelegten Unterlagen dieBestandserfassungen in allen 

Teilstudien fachgerecht durchgeführt worden. Die 
 Bewertungdes Bestandes, der Vorbelastungen und der 

 Vorhabenwirkungen weist jedoch, wiedargestellt, an vielen 
Punkten Argumentationsschwächen und Erkenntnislücken auf. 

 Dabeisteht im Vordergrund:

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen 2.2 Unübliche Definition und Wertzuordnungen bei dem 
  „SpezifischenRestriktionsniveau"Auf S. 3 der 

Raumverträglichkeitsstudie wird erläutert, dass die 
 Wirkungsanalyse an dasMethodenpapier der BNetzA (2015) 

 angelehnt sei. Faktisch wird das nach BNetzA (2015)unter 
Berücksichtigung örtlicher Vorbelastungen zu bestimmende 

 „SpezifischeRestriktionsniveau" nicht auf örtliche 
Abweichungen vom „Allgemeinen 

 Restriktionsniveau"bezogen, sondern allein auf eine 
Unterscheidung von Freileitung und Erdkabel (Tabelle 3, 

 S.8 - 11 ). Es hätte sich bei Tabelle 3 zumindest angeboten, 
 über zwei ergänzende Spalten dieparallel in der UVS 

berücksichtigen Bauklassen (Bündelung allg./Bündelung 
 Stromleitung)auszudifferenzieren und auf eine solche wenig 

 aufwendige Weise örtliche Vorbelastungen indie RVS 
einfließen zu lassen. Dies ist jedoch nicht geschehen. In den 

 nachfolgendenBewertungen sowie im abschließenden 
 Variantenvergleich (S . 119 ff.) hat dies zur Folge,dass den 

Vorteilen einer Bündelung keine angemessene Bedeutung 
 zukommt.Die in Tabelle 3 erfolgten Einstufungen des 

 spezifischen Restriktionsniveaus erscheinenstellenweise 
fragwürdig und in Summe für den Einsatz von Erdkabeln sehr 

 restriktivausgelegt. Fraglich erscheint z. B., dass Erdkabel im 
 „ Vorranggebiet für industrielle Anlagen"die Einstufung 

„entgegenstehend' erhält, Freileitung jedoch eine „mittlere 
 Einstufung''. Bei„ Vorranggebieten Kabeltrasse für die 

 Netzanbindung", „Rüstungsaltlasten", „Sperrgebiete"sowie 
„Altablagerungen" wären Einzelfallbetrachtungen plausibel, 

 bevor Erdkabel gänzlichausgeschlossen wird. 
Unausgewogen im Sinne einer Bevorteilung von 

 Freileitungerscheinen auch die Einstufungen für 
 „Vorranggebiet für die Siedlungsentwicklung",,,Vorrang- und 

Vorsorgegebiete für Erholung", „Vorrang- und Vorsorgegebiete 
 fürTrinkwassernutzung" sowie die aufgeführten Kriterien zur 

Forstwirtschaft.

Das spezifische Restriktionsniveau unterscheidet sich vom 
allgemeinen Restriktionsniveau dadurch, dass erst hier die 
relevanten Pläne und Programme in ihren textlichen Festlegungen 
und Begründungen ausgewertet werden und zuvor eher die 
Auswirkungen eines Höchstspannungserdkabels abstrakt auf 
(Unter-) Kategorien der Raumordnung eingeschätzt werden. 
Einzelne Festlegungen in (Unter-) Kategorien können somit in 
ihrem Restriktionsniveau in diesem Arbeitsschritt begründet 
verändert werden". (s. Seite 23 des genannten 

 Methodenpapiers)Laut der Methode BNetzA fließden die 
Vorbelastungen nicht in das spezifische Restriktionsniveau ein. Sie 
bleiben bei der vorgelegten Raumverträglichkeitsstudie jedoch 
nicht unberücksichtigt, sondern wurden in die Konformitätsprüfung 

 einbezogen (s. hierzu auch Seite 123 der RVS, Unterlage 5A).Der 
Unterschied in der Einstufung Erdkabel und Freileitung bei 
Vorranggebieten für Industrielle Anlagen begründet sich damit, 
dass im Schutzstreifen des Erdkabels keinerlei baulichen Anlagen 
errichtet werden dürfen, diese aber unter einer Freileitung mit 
bestimmten Einschränkungen zulässig sind.
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Gesamtbetrachtung mit 51a 1.2 Autobahnkorridor D 3 schreibt Fehler des F-Korridors 
 (ROV 51a) fortDie Tennet TSO GmbH als Antragstellerin des 

ROV 51a hat infolge der nachträglichen Aufforderung der ARL 
zur Entwicklung eines Autobahnparallelen F-Korridors eine 
„strikte Trassierung in paralleler Lage zur Autobahn A29 und A 

 1" (Erläuterungsbericht 51 a, S. 20) inden Korridorvergleich 
eingestellt. Auf diese Weise wurde bereits in den Unterlagen 
zum Verfahren 51 a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt, 
denn der somit nicht trassenoptimierte F-Korridor konnte mit 

 seinen 38 Engstellen im Vergleich vorhersehbar nurschlecht 
 abschneiden.Im laufenden ROV 51 b wird der mit der 

optimierten Autobahnkorridorvariante D3 der mit dem F-
Korridor gemachte Fehler zwar nicht wiederholt, allerdings wird 

 mit dem Design des D3-Korridors direkt auf den zweifelhaften 
 Ergebnissen des 51 a-Korridorvergleichs aufgesetzt.Dabei 

wird der autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 
Umspannwerkstandort von vornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51 a hierzu noch gar nicht abgeschlossen 

 ist.Der D3-Korridor muss unter Ausschluss einer 
autobahnnahen Verlängerung des F-Korridors an seinem 
nördlichen Ende westlich nach Cloppenburg abknicken und 
geht in den Trassenvergleich des laufenden ROV 51 b mit 60,9 

 km als deutlich längste und damitzugleich chancenlose 
Korridorvariante ein. Wie u. a. aus den Erläuterungen zu den 
Beurteilungskriterien (Erläuterungsbericht S. 80) hervorgeht, 
spielt die Streckenlänge in den Teilkriterien ,,technische 
Realisierbarkeit", „Umweltverträglichkeit" und 

 „Raumverträglichkeit"jeweils für sich eine hervorgehobene 
Rolle und kumuliert dadurch zu dem wohl am höchsten 
gewichteten Kriterium der Ableitung der Vorzugsvariante. 
Ohne den Abzweig nach Cloppenburg, hätte die 
Korridorvariante D3 eine Länge von 47,2 km und wäre damit 

 diekürzeste Variante im Vergleich. Solange die F-
Korridorvariante im ROV 51a noch diskutiert wird, wird daher 
das ROV 51 b ergänzend auch die kürzere Variante der 
Korridorvariante D 3 zu berücksichtigen haben.

Die Aussagen in der Stellungnahme beziehen sich auf das 
Raumordnungsverfahren zur Maßnahme 51a und wurden im 
Rahmen der Synopse und des Erörterungstermines bereits 

 behandelt. Der Trassenkorridor F in 51a wurde gemäß den 
Vorgaben des Untersuchungsrahmens (20.11.2015) entwickelt, in 
dem steht: "Weiterhin ist eine neue Trassenvariante zu entwickeln, 
die von Conneforde zunächst der 220 kV-Bestandsleitung folgt, 
südlich von Wardenburg an die Autobahn A29 führt und von dort 
parallel zur A29 und südlich parallel zur A1 verläuft um in gleicher 
Weise wie die Variante D3 Richtung Merzen zu führen." Mit dieser 
Variante soll im Wesentlichen dem Bündelungsprinzip (Bündelung 
mit vorhandener linienhafter Infrastruktur Autobahn) Rechnung 
getragen werden. Die hinsichtlich der Siedlungspuffer "optimierte" 
Trasse F1 widerspricht der Vorgabe einer Bündelung 
weitestgehend, da eine Parallelführung zur Autobahn an vielen 
Stellen nicht möglich ist. Weiterhin entspricht dieser Trassenverlauf 
auch nicht den Planungsgrundsätzen eines möglichst geradlinigen 
Verlaufs. In der Abb, 93 der Engstellensteckbriefe (Unterlage 6, S. 
216) wird außerdem deutlich, dass die F1-Trasse an einer Stelle 
sogar fast bis auf den Trassenkorridor C zurückfällt, um 
Wohnumfeldpuffer zu umgehen. Vor diesem Hintergrund wurde 
von einer weiteren Untersuchung dieser Trasse abgesehen.
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Elemente und Funktionen 
des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
Bodenschutz

in vorbezeichneter Angelegenheit danken wir für die 
Übersendung der Planungsunterlagen und die Gelegenheit zur 

 Abgabe einer Stellungnahme.Aus landwirtschaftlicher Sicht 
ist ein solches wie das vorliegende Vorhaben insbesondere 
unter Gesichtspunkten des Flächenverlustes für die 
Landwitschaft und der Qualität der Bodenstruktur zu 

 betrachten, dazu im folgenden einige Anmerkungen:Sofern 
es zur Ausführung des geplanten Vorhabens kommen sollte, 
ist das Bauvorhaben ist in jeglicher Hinsicht unter 
agrarstrukturellen Gesichtspunkten möglichst bodenschonend 
auszuführen, dabei ist insbesondere der bodenkundlichen 
Begleitung der Baumaßnahme eine besondere Bedeutung 
beizumessen. Maßnahmen zum Schutze der Böden sind 
zwingend als Genehmigungsauflage zu ergreifen und dann 

 auch entsprechend umzusetzen.Dies gilt umso mehr und erst 
recht, wenn das vorliegende Vorhaben in Teilen 
gegebenenfalls als Erdkabel realisiert werden soll. Hier sind 
intensive Schädigungen der Bodenstruktur zu befürchten, die 
der Erfahrung nach zumeist nicht einmal bei absolut 

 vorbildlicher Bauausführung zu vermeiden sind.Gerade 
deshalb ist in Bereichen, in denen Erdverkabelung realisiert 
werden soll, ganz besonders auf Bodenstruktur und 
Flächenverbrauch Rücksicht zu nehmen.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Die gesetzlichen 
Anforderungen zum Bodenschutz finden im weiteren 
Genehmigungsverfahren entsprechende Berücksichtigung. Dazu 
gehört auch ein möglichst schonender Umgang mit der Ressource 
Boden, so dass schädliche Bodenveränderungen möglichst 
vermieden werden. Ob und in welcher Form Festsetzungen für 
einen bodenkundliche Begleitung der Baumaßnahme erforderlich 
werden ist dem nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 
vorbehalten und nicht Gegenstand des anstehenden 
Raumordnungsverfahrens..

Seite 761 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes vom 18.12.2017

Landwirtschaft und 
Baumschulen

in vorbezeichneter Angelegenheit danken wir für die 
Übersendung der Planungsunterlagen und die Gelegenheit zur 

 Abgabe einer Stellungnahme.Aus landwirtschaftlicher Sicht 
ist ein solches wie das vorliegende Vorhaben insbesondere 
unter Gesichtspunkten des Flächenverlustes für die 
Landwitschaft und der Qualität der Bodenstruktur zu 

 betrachten, dazu im folgenden einige Anmerkungen:Sofern 
es zur Ausführung des geplanten Vorhabens kommen sollte, 
ist das Bauvorhaben ist in jeglicher Hinsicht unter 
agrarstrukturellen Gesichtspunkten möglichst bodenschonend 
auszuführen, dabei ist insbesondere der bodenkundlichen 
Begleitung der Baumaßnahme eine besondere Bedeutung 
beizumessen. Maßnahmen zum Schutze der Böden sind 
zwingend als Genehmigungsauflage zu ergreifen und dann 

 auch entsprechend umzusetzen.Dies gilt umso mehr und erst 
recht, wenn das vorliegende Vorhaben in Teilen 
gegebenenfalls als Erdkabel realisiert werden soll. Hier sind 
intensive Schädigungen der Bodenstruktur zu befürchten, die 
der Erfahrung nach zumeist nicht einmal bei absolut 

 vorbildlicher Bauausführung zu vermeiden sind.Gerade 
deshalb ist in Bereichen, in denen Erdverkabelung realisiert 
werden soll, ganz besonders auf Bodenstruktur und 
Flächenverbrauch Rücksicht zu nehmen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ist vorgesehen, 
die Baumaßnahmen umweltfachlich zu begleiten. Dabei soll im 
Bereich der Erdkabelabschnitte eine bodenkundliche 
Baubegleitung erfolgen.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die landwirtschaftlichen 
Betriebe, welche Erweiterungsabsichten hinsichtlich 
Stallbauten oder ähnlichem hegen, oft gezwungen sind, aus 
baurechtlichen Gründen Außenbereich auszuweichen. Dort 
sind sie mit ihren Bauvorhaben privilegiert. Oft sind sie auch 
aufgrund immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen gar nicht 
in der Lage, in Ortsnähe zu expandieren. Wenn dann eine 
zusätzliche Leitung durch bisher rein landwirtschaftlich 
genutzte Flächen verlegt wird, so torpediert eine solche 
Leitung aufgrund ihrer Schutzstreifen und den damit 
zusammenhängenden Bestimmungen, insbesondere des 
Bauverbotes, ein weiteres Mal die Erweiterungsarbeiten 
etwaiger landwirtschaftlicher Betriebe. Diese 
Erweiterungsabsichten der möglicherweise vom 
Leitungsvorhaben betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe 
sind zu ermitteln und bei den Planungen zu 

 berücksichtigen.Da die Landwirtschaft im allgemeinen einem 
immer größer werdenden Flächendruck unterliegt, durch 
verschiedenste Vorhaben immer mehr Fläche verliert und 
somit auf immer weniger landwirtschaftlicher Nutzfläche umso 
produktiver arbeiten muss, ist aus unserer Sicht jeder noch so 
kleinste Flächenverbrauch landwirtschaftlicher Nutzfläche zu 

 vermeiden.Diesem Anliegen ist aus unserer Sicht auch bei 
dem vorliegenden Verfahren ein besonderes Augenmerk zu 

 schenken.Aus reinraumordnungsrechtlicher Sicht haben wir 
in diesem Punkte das Verfahren zunächst keine weiteren 
Anmerkungen zu machen, bitten allerdings höflichst darum, am 
weiteren Verfahren beteiligt zu bleiben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
 genommen.Landwirtschaftliche Flächen befinden sich i.d.R. im 

Außenbereich und nicht innerhalb von Wohngebieten und/oder 
Städten. Ein Vorhaben wie die hier geplante 380 kV-Leitung wird 
ebenfalls möglichst im Außenbereich und nicht innerhalb von 
Städten realisiert. Eine Betroffenheit von landwirtschaftlichen 
Flächen ist daher immanent. Im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu 

 erreichen.Baumaßnahmen sind im Außenbereich auch im 
Nahbereich der Leitung, bei Einhaltung der Abstandsvorgaben für 
z.B. Stallanlagen oder Lagergebäude auch unterhalb der 

 Freileitung möglich.Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, 
dass der geringste Bodenabstand in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m. Beregnung 
kann ebenfalls unter den Leiterseilen stattfinden.
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Im Hinblick auf den Flächenverbauch von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche ist aus unserer Sicht hinsichtlich des Bereiches, in 
dem eine Erdverkabelung geplant ist, deshalb auch die nicht 
geradlinig verlaufende Trasse nicht nachvollziehbar. Wenn 
schon ein Erdkabel verlegt werden soll, so wäre nach unserer 
Auffassung dieses in einer geraden Linie – und somit 
flächensparend - von der Kreisstraße 31 bis zum nächsten 
Zwangspunkt zu verlegen. Uns erscheint es hier so, als sei das 
Erdkabel „einfach“ auf die ursprünglich als Freileitung 
anvisierte Trasse gelegt worden. Die Planungen sind hier zu 
überprüfen. Sollte dem tatsächlich so sein, so sind für den 
Bereich, in dem nun eine Erdverkabelung geplant ist, 
umfangreiche Untersuchungen zur Bodenstruktur und –güte 
vorzunehmen und zu überprüfen, ob –auch rein technisch – 
eine Erdkabelverlegung in diesem Bereich überhaupt möglich 

 ist.Zudem ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass 
landwirtschaftliche Nutzflächen nicht „mitten durch“ 
durchschnitten werden sondern die Leitung parallel zu 
Grundstücksgrenzen am Rande der Flächen geführt 

 wird.Dies gilt ebenso für Erdkabel wie für Freileitungen. Bei 
letzterem sind Masten entsprechend an den Flurstücksgrenzen 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu positionieren.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/ KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen. Im 
Rahmen der Korridorfindung sowie im Rahmen der 
Engstellensteckbriefe wurde vorrangig ein möglicher Verlauf einer 
Freileitung geprüft, da das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in § 
43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz) normiert. Für einige 
Abschnitte wurde festgestellt, dass die Realisierung in 
Erdkabelbauweise einer Freileitung vorzuziehen ist. Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgen Untersuchungen zum 
Baugrund und zur technischen Umsetzbarkeit einer 
Erdkabelverlegung. In diesem Zuge wird auch der konkrete 
Trassenverlauf eines Erdkabelabschnittes unter Einbezug eines 
möglichst geringen Flächenverbrauchs und möglichst geringer 
Auswirkungen geprüft.
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sonstige Stellungnahmen Die Trassenführung der 380-kV-Leitung darf künftige 
Betriebserweiterungen ansässiger Unternehmen nicht 
beeinträchtigen. Im Rahmen der endgültigen Festlegung des 
Trassenverlaufs regen wir daher an, eine möglichst 
betriebsferne Trasse zu wählen, um etwaige 
Beeinträchtigungen für Betriebsgelände und Betriebsabläufe 
gering zu halten. Sofern eine Führung von Leitungen über 
Betriebsgelände erwogen wird, sollte eine entsprechende 
Planung nur im Konsens mit dem Eigentümer bzw. dem Nutzer 
der Flächen erfolgen.

Der Hinweis wird zur Kentniss genommen. Im 
 Raumordnungsverfahren sind parzellengenaueAussagen zur 

Trassenführung (Feintrassierung) nicht vorgesehen. Grundsätzlich 
wird bei der Planung versucht auch Bereiche gewerblicher Nutzung 
zu umgehen, was jedoch aufgrund sonstiger Belange nicht immer 
möglich ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der 
Maststandorte kann erst im Rahmen des anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen.  Die Wünsche der betroffenen 
Grunstückseigentümer werden hierbei nach Möglichkeit 
entsprechend berücksichtigt. Wir weisen jedoch vorsichtshalber 
darauf hin, dass diesen nicht in allen Fällen gefolgt werden kann.

sonstige Stellungnahmen Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden uns u. a. von 
unseren Mitgliedsunternehmen Agrarhygiene-Wassertechnik, 
Bergmann Garten- und Landschaftsbau GmbH und Schmidt-
Ankum Holding GmbH Bedenken mitgeteilt, da 
Beeinträchtigungen von bestehenden und geplanten 
Gewerbegebieten am Nordrand der engeren Ortslage und 
östlich Ankums zu erwarten seien. Das Unternehmen 
Agrarhygiene-Wassertechnik ist im Ortsteil Rüssel im 
Gewerbegebiet „An der K 144, Ankum" angesiedelt. Im Zuge 
einer geplanten Erweiterung des Betriebes mit dem Bau einer 
neuen Lagerhalle mit Bürogebäude wurden die an das 
vorhandene Betriebsgelände angrenzenden Flurstücke 7 4/30 
und 7 4/32 erworben. Das Unternehmen Bergmann Garten- 
und Landschaftsbau GmbH plant eine Betriebserweiterung. 
Dazu wurde im Jahr 2014 das Gewerbegrundstück 
Gemarkung Rüssel, Flur 1, Flurstück 73/26 erworben. Die in 
den Planunterlagen dargestellte Vorzugstrasse würde die 
genannten Flurstücke betreffen und damit die künftigen 
Betriebserweiterungen beeinträchtigen. Die Stellungnahme der 
Werbegemeinschaft „Freundliches Ankum e. V." fügen wir als 
Anlage bei. Wir bitten um die Beteiligung im weiteren 
Verfahren. Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kentnis genommen.
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allgemeine Hinweise vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens für die Planung der 380-kV-Leitung 
Conneforde - Cloppenburg Ost - Merzen, Maßnahme 51 b, 
eine Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahme erhalten 

 Sie parallel auch per E-Mail im Word-Format.Vorbemerkung 
Die Netzbetreiber TenneT TSO GmbH und die Amprion GmbH 
(Vorhabenträger) beabsichtigen die Errichtung einer 380-kV-
Leitung zwischen Conneforde, Cloppenburg Ost und Merzen. 
Der Bedarf einer 380-kV-Leitung von Conneforde über 
Cloppenburg Ost nach Merzen ist im 
Bundesbedarfsplangesetz durch den Bundesgesetzgeber 
abschließend festgestellt. Mit einer Änderung des 
Energierechts wurde im Dezember 2015 für dieses Vorhaben 
die Möglichkeit einer Teilerdverkabelung eröffnet. Gegenstand 
dieses Raumordnungsverfahrens ist ein Korridor für den 
südlichen Trassenteil zwischen Cloppenburg und Merzen. 

 DasRaumordnungsverfahren für den nördlichen Teil von 
Conneforde nach Cloppenburg Ost (Maßnahme 51a) wurde 

 bereits am 15. Juni 2017 eingeleitet.Stellungnahme der IHK 
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim Die IHK 
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim begrüßt den 
Ausbau der Energienetze, um vor dem Hintergrund der 
Energiewende die energiepolitischen Ziele der 
Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und 

 Preiswürdigkeit zu erreichen.Die Trassenführung der 
Höchstspannungsleitungen sollte dabei möglichst im Konsens 
zwischen der Landesplanungsbehörde und den betroffenen 
Kommunen erfolgen, um eine hohe Akzeptanz auch in der 
Bevölkerung zu erreichen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

3. Es sind ausreichende Abstände zu den landwirtschaftlichen 
Betrieben und deren Wohnbebauung einzuhalten. Gleiches gilt 
für die Wohngebiete. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben ist 
zu berücksichtigen, dass diese sich insbesondere aufgrund 
von Modernisierungsmaßnahmen (Anpassung an neue 
Tierhaltungsvorschriften, etc.) erweitern können müssen. 
Diese baulichen Erweiterungsmöglichkeiten müssen beachtet 
werden, da ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen 
Betriebe gefährdet ist. In diesem Zusammenhang wird auch 
darauf hingewiesen, dass von der Leitung erhebliche 
gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgehen können, 
insbesondere durch Elektrosmog, Strahlungen und 
Magnetfelder. Auch aus diesem Grund sind entsprechende 
Abstände einzuhalten. Die Abstände sind so zu wählen, dass, 
wie oben bereits vorgetragen, bauliche Entwicklungen möglich 
sind.

Die Vorgaben des Bundes und der niedersächsischen 
Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m Abstände sind 
einzuhalten zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des 
§ 35  Baugesetzbuch liegen. Im Gegensatz zu den 
Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die im 
Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m  Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu 

 berücksichtigen.Die Abstände von 200m und 400m gelten nicht 
für landwirtschaftliche genutzte Gebäude. Es besteht jedoch 
generell kein Bauverbot, sodass im Umfeld der Leitung 
landwirtschaftliche Gebäude errichtet werden. Lediglich bei dem 
Bau direkt unterhalb der Leitung und im Schutzstreifen sind 

  etwaige Einschränkungen möglich.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(26.BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt 
so, dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5kV/m für das elektrische und 100μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausgeschöpft werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 
26.BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 
26.BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
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der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

3. Es sind ausreichende Abstände zu den landwirtschaftlichen 
Betrieben und deren Wohnbebauung einzuhalten. Gleiches gilt 
für die Wohngebiete. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben ist 
zu berücksichtigen, dass diese sich insbesondere aufgrund 
von Modernisierungsmaßnahmen (Anpassung an neue 
Tierhaltungsvorschriften, etc.) erweitern können müssen. 
Diese baulichen Erweiterungsmöglichkeiten müssen beachtet 
werden, da ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen 
Betriebe gefährdet ist. In diesem Zusammenhang wird auch 
darauf hingewiesen, dass von der Leitung erhebliche 
gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgehen können, 
insbesondere durch Elektrosmog, Strahlungen und 
Magnetfelder. Auch aus diesem Grund sind entsprechende 
Abstände einzuhalten. Die Abstände sind so zu wählen, dass, 
wie oben bereits vorgetragen, bauliche Entwicklungen möglich 
sind.

Die Vorgaben des Bundes und der niedersächsischen 
Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m Abstände sind 
einzuhalten zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des 
§ 35  Baugesetzbuch liegen. Im Gegensatz zu den 
Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die im 
Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m  Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu 

 berücksichtigen.Die Abstände von 200m und 400m gelten nicht 
für landwirtschaftlich genutzte Gebäude. Es besteht jedoch generell 
kein Bauverbot, sodass im Umfeld der Leitung landwirtschaftliche 
Gebäude errichtet werden. Lediglich bei dem Bau direkt unterhalb 
der Leitung und im Schutzstreifen sind etwaigeetwaige 

  Einschränkungen möglich.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(26.BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt 
so, dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5kV/m für das elektrische und 100μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausgeschöpft werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 
26.BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 
26.BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
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der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

4. Die Verlegung der Wechselstromleitung bzw. von Teilen der 
Leitung als Erdkabel, wird nicht für sinnvoll erachtet und 
abgelehnt, da bislang nach unserer Kenntnis noch überhaupt 
keine Erfahrungen im Hinblick auf die Auswirkungen auf den 
Boden und damit für die Landwirtschaft bestehen. Derzeit gibt 
es lediglich eine derartige Leitung in Nordrhein-Westfalen. 
Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen auf den Boden und 

 damit auf die Landwirtschaft bestehen noch nicht.Im 
Gegensatz zu Gleichstromleitungen ist, aus unserer Sicht, von 
einer Erdverkabelung mit Wechselstrom abzusehen. Die 
Erdverkabelung führt zudem zu einem Flächenverbrauch, da 
durch den Übergang von der Überlandleitung zum Erdkabel 
und vom Erdkabel zur Überlandleitung jeweils erhebliche 
Flächen für zu errichtende Bauwerke benötigt werden.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem 
Projekt um die Realisierung 380 kV‐Leitung in der 
Standardbauweise Freileitung handelt und eine Erdverkabelung nur 
in  Teilabschnitten möglich ist. Das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik 
im Höchstspannungs‐Drehstrom Übertragungsnetz (HDÜ‐Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380‐kV‐Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen und sind 

 inUnterlage 7, Kap. 0.1 ausführlich dargelegt. Eine Ausführung 
als Erdkabel ist daher bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände 

  möglich.Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-
Cloppenburg-Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des 
NEP-Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt 
sowie vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage 
für den Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 
weggefallen ist. TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, BBPlG, NEP), als 
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Vorhabenträgerinnen um.

Landwirtschaft und 
Baumschulen

2. Es sind im Landkreis Cloppenburg Umspannwerke und 
Konverterstationen geplant. Durch den Bau derartiger Anlagen 
werden erhebliche Flächen in Anspruch genommen. Diese 
Flächenverluste führen für landwirtschaftliche Betriebe in 
vielen Fällen zu Existenzgefährdungen und entziehen den 

 Betrieben die wirtschaftlicheGrundlage. Dies ist nicht 
hinnehmbar. Es muss geprüft werden, ob es Möglichkeiten 
gibt, die Anzahl der Konverterstationen bzw. Umspannwerke 

 zu reduzieren.Gleichzeitig muss geprüft werden, ob es 
möglich ist, den Strom direkt in die Zentren im Süden zu 
verbringen, wo er gebraucht wird, so dass im Landkreis 
Cloppenburg überhaupt keine Umspannwerke bzw. 
Konverterstationen zu errichten sind. Darüber hinaus ist 
darzulegen, welche technischen Notwendigkeiten zu 

 derEntscheidung geführt haben, im Landkreis Cloppenburg 
Konverterstationen bzw. Umspannwerke zu bauen. Es ist vor 
allem vor dem Hintergrund erheblicher Flächenknappheit im 
Landkreis vom Bau von Konverterstationen und 
Umspannwerken abzusehen.

Umspannwerke und Konverterstationen sind nicht 
Antragsgegenstand der Unterlagen zur Maßnahme 

 51b.Landwirtschaftliche Flächen befinden sich i.d.R. im 
Außenbereich und nicht innerhalb von Wohngebieten und/oder 
Städten. Ein Vorhaben wie die hier geplante 380 kV-Leitung wird 
ebenfalls möglichst im Außenbereich und nicht innerhalb von 
Städten realisiert. Eine Betroffenheit von landwirtschaftlichen 
Flächen ist daher immanent. Im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 

 Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.Ein 
Verzicht auf Umspannwerke und Konverter sind nicht verzichtbar, 
da das Projekt in erster Linie der Netzverstärkung im 
nordwestdeutschen Raum dient und die dort durch Windenergie 
produzierte Energie abgeführt werden muss.
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Bedarf 1. Es wird der Bedarf für den Bau der Leitung in Frage gestellt, 
da nach hiesiger Auffassung der Stromanfall nicht so hoch ist, 
dass es weiterer Leitungen, insbesondere der hier im 
Raumordnungsverfahren behandelten Leitungen bedarf. Dies 
muss dringend überprüft und fachlich aufgearbeitet werden.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 
weggefallen ist. TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, BBPlG, NEP), als 
Vorhabenträgerinnen um.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

4. Die Verlegung der Wechselstromleitung bzw. von Teilen der 
Leitung als Erdkabel, wird nicht für sinnvoll erachtet und 
abgelehnt, da bislang nach unserer Kenntnis noch überhaupt 
keine Erfahrungen im Hinblick auf die Auswirkungen auf den 
Boden und damit für die Landwirtschaft bestehen. Derzeit gibt 
es lediglich eine derartige Leitung in Nordrhein-Westfalen. 
Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen auf den Boden und 

 damit auf die Landwirtschaft bestehen noch nicht.Im 
Gegensatz zu Gleichstromleitungen ist, aus unserer Sicht, von 
einer Erdverkabelung mit Wechselstrom abzusehen. Die 
Erdverkabelung führt zudem zu einem Flächenverbrauch, da 
durch den Übergang von der Überlandleitung zum Erdkabel 
und vom Erdkabel zur Überlandleitung jeweils erhebliche 
Flächen für zu errichtende Bauwerke benötigt werden.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 
weggefallen ist. TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (EnWG, BBPlG, NEP), als 

  Vorhabenträgerinnen um.Es ist vorgesehen, die 
Baumaßnahmen umweltfachlich zu begleiten. Dabei soll ebenfalls 

  eine bodenkundliche Baubegleitung erfolgen.Zu Auswirkungen 
durch die im Bereich von Erdkabelabschnitten auftretenden 
Bodenerwärmung konnten Auswirkungen auf die ökologische 
Funktion des Oberbodens in Experimenten nicht nachgewiesen 
werden (siehe Schriftreihe des Deutschen Rates für Landespflege 

  2013, Heft 84, S100-108).Landwirtschaftliche Flächen befinden 
sich i.d.R. im Außenbereich und nicht innerhalb von Wohngebieten 
und/oder Städten. Ein Vorhaben wie hier - diePlanung einer 380 kV-
Leitung- wird ebenfalls möglichst im Außenbereich und nicht 
innerhalb von Städten realisiert. Eine Betroffenheit von 
landwirtschaftlichen Flächen ist daher immanent. Im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
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Standorten der Masten, der KÜA und der Umspannwerke. Dabei 
werden alle Belange berücksichtigt um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

3. Es sind ausreichende Abstände zu den landwirtschaftlichen 
Betrieben und deren Wohnbebauung einzuhalten. Gleiches gilt 
für die Wohngebiete. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben ist 
zu berücksichtigen, dass diese sich insbesondere aufgrund 
von Modernisierungsmaßnahmen (Anpassung an neue 
Tierhaltungsvorschriften, etc.) erweitern können müssen. 
Diese baulichen Erweiterungsmöglichkeiten müssen beachtet 
werden, da ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen 
Betriebe gefährdet ist. In diesem Zusammenhang wird auch 
darauf hingewiesen, dass von der Leitung erhebliche 
gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgehen können, 
insbesondere durch Elektrosmog, Strahlungen und 
Magnetfelder. Auch aus diesem Grund sind entsprechende 
Abstände einzuhalten. Die Abstände sind so zu wählen, dass, 
wie oben bereits vorgetragen, bauliche Entwicklungen möglich 
sind.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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sonstige Stellungnahmen 2. Es sind im Landkreis Cloppenburg Umspannwerke und 
Konverterstationen geplant. Durch den Bau derartiger Anlagen 
werden erhebliche Flächen in Anspruch genommen. Diese 
Flächenverluste führen für landwirtschaftliche Betriebe in 
vielen Fällen zu Existenzgefährdungen und entziehen den 

 Betrieben die wirtschaftlicheGrundlage. Dies ist nicht 
hinnehmbar. Es muss geprüft werden, ob es Möglichkeiten 
gibt, die Anzahl der Konverterstationen bzw. Umspannwerke 

 zu reduzieren.Gleichzeitig muss geprüft werden, ob es 
möglich ist, den Strom direkt in die Zentren im Süden zu 
verbringen, wo er gebraucht wird, so dass im Landkreis 
Cloppenburg überhaupt keine Umspannwerke bzw. 
Konverterstationen zu errichten sind. Darüber hinaus ist 
darzulegen, welche technischen Notwendigkeiten zu 

 derEntscheidung geführt haben, im Landkreis Cloppenburg 
Konverterstationen bzw. Umspannwerke zu bauen. Es ist vor 
allem vor dem Hintergrund erheblicher Flächenknappheit im 
Landkreis vom Bau von Konverterstationen und 
Umspannwerken abzusehen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Aussagen in der 
Stellungnahme beziehen sich auf das Raumordnungsverfahren zur 
Maßnahme 51a und wurden im Rahmen der Synopse und des 
Erörterungstermines bereits behandelt.

sonstige Stellungnahmen 5. Mit Ausgleichsflächen, die im Rahmen des Vorhabens nötig 
sein werden, sollte die Landwirtschaft nicht belastet werden. 
Es muss nach anderen Möglichkeiten gesucht werden, einen 
Ausgleich zu schaffen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen 6. Maststandorte sind mit den Eigentümern abzustimmen, 
damit möglichst flächenschonende Lösungen gefunden 
werden. Wir bitten diese Einwendungen zu berücksichtigen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Eine frühzeitige 
Einbindung Betroffener strebt die Vorhabenträgerin an. Sollten sich 
Nutzungseinschränkungen ergeben, so werden diese 
entsprechend entschädigt.
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Elemente und Funktionen 
des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
Bodenschutz

Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./Bodenschutz wird 
  zu o.g. Vorhaben wie folgtStellung genommen:Wir 

begrüßen die ausführlichen Darstellungen zum Schutzgut 
 Boden in derUmweltverträglichkeitsstudie und die Adaption 

 der vom LBEG empfohlenen Prüfkriterien derfunktionalen 
 Schutzgutbewertung.Im Erläuterungsbericht (Unterlage 1 A) 

 wird auf Seite 27 zum Bauablauf der Kabelverlegungein 
Bodenschutzkonzept erwähnt. Hier empfehlen wir zusätzliche 

 Erläuterungen und/oderReferenzen, um Bedeutung und 
 Maßnahmen eines solchen Konzepts klarer zu benennen.Zu 

den Unterlagen des Raumordnungsverfahrens haben wir 
 weiter keine Bedenken. Jedochmöchten wir folgende 

Hinweise für die sich anschließenden Planverfahrensschritte 
 geben.Die Erdverkabelung führt zu einer deutlich stärkeren 

 Betroffenheit des Bodens als der Baueiner vergleichbaren 
Freileitung. In Abhängigkeit von den Bodeneigenschaften 

 können durcheine Erdverkabelung erhebliche und z.T. 
 irreversible Beeinträchtigungen des Bodens undseiner 

Nutzung verursacht werden (bspw. Zerstörung der 
 Gefügestruktur organischer Bödenund negative 

Auswirkungen in der folgenden Bodennutzung, negative 
 Auswirkungen auf dieOberflächenentwässerung, 

 Verschlämmung, Schadverdichtung usw.).Zudem weisen 
einige Böden im Plangebiet im feuchten Zustand eine 

 hoheVerdichtungsempfindlichkeit auf. Daher sollte - neben 
 den Bereichen des Aushubs und derVerlegung des 

Erdkabels - auch mit den Standorten des Mastverbaus und 
 derUmspannwerke, deren von Bebauung freizuhaltender 

 Umgebung, sowie den temporärgenutzten Baufeldern und -
straßen ein bodenschonender Umgang erfolgen. V.a. auf 

 dieMinimierung oder, wo möglich, den Verzicht des 
 Befahrens des feuchten Bodens mitBaufahrzeugen ist zu 

achten, um künftige Nutzungsbeeinträchtigungen des Bodens 
  zuverhindern.Daher, empfehlen wir für die weitere Planung 

 und Bauphase die Durchführung einerbodenkundliche 
Baubegleitung (in Ergänzung zur umweltfachlichen 

 Baubegleitung). Zieleiner solchen Baubegleitung ist die 
 Vermeidung sowohl stofflicher als auchbodenphysikalischer 

Bodenbeeinträchtigungen und der Erhalt bzw. die 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Die gesetzlichen 
Anforderungen zum Bodenschutz finden im weiteren 
Genehmigungsverfahren entsprechende Berücksichtigung. Dazu 
gehört auch ein möglichst schonender Umgang mit der Ressource 
Boden, so dass schädliche Bodenveränderungen möglichst 
vermieden werden. Ob und in welcher Form Festsetzungen für 
einen bodenkundliche Begleitung der Baumaßnahme erforderlich 
werden ist dem nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 
vorbehalten und nicht Gegenstand des anstehenden 

 Raumordnungsverfahrens. Der Hinweis auf die Veröffentlichung 
des LBEG zur bodenkundlichen Baubegleitung wird dankend 
entgegengenommen.
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 Wiederherstellungder natürlichen Bodenfunktionen während 
 der Baumaßnahmen. Um diesemVorsorgegedanken gerecht 

zu werden und einen möglichst reibungslosen 
 Bauablaufsicherzustellen, empfehlen wir die bodenkundliche 

 Begleitung durch die Beteiligungzusätzlichen 
bodenkundlichen Fachpersonals bereits in der 

 Planungsphase.Der Leitfaden „Bodenschutz beim Bauen'', 
 Heft 28, enthält Informationen zurBodenkundlichen 

Baubegleitung und zu den am LBEG hierzu vorliegenden 
 Daten undAuswertungsmethoden. Er ist in der 

 Publikationsreihe GeoBerichte erschienen und alsDownload 
auf unserer Internetseite eingestellt (unter Karten, Daten und 

  Publikationen >Publikationen > GeoBerichte ).Da derzeit 
noch wenige Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen 

 des Betriebs vonErdkabeln auf den Wasser-, Wärme- und 
Nährstoffhaushalt der Böden, auf die 

 natürlichenBodenfunktionen und die Archivfunktion sowie auf 
 die Bodennutzung vorliegen, empfehlenwir ebenfalls ein 

bodenkundliches Monitoring durchzuführen. Hierbei sind u.a. 
 dieAuswirkungen auf den Temperatur- und Wasserhaushalt, 

 auf die Nährstoffdynamik, dieKulturpflanzenphysiologie, das 
Artenspektrum (Begleitflora, Bodenfauna und -flora) sowie 

 diephysikalischen Bodeneigenschaften (Verdichtung), auf die 
 Befahrbarkeit und auf relevanteFragestellungen bezüglich 

ackerbaulicher Erträge.
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Rohstoffsicherung und 
Rohstoffgewinnung

Aus Sicht des Fachbereiches Rohstoffwirtschaft wird zu o.g. 
Vorhaben wie folgt Stellung genommen: aus 
lagerstättenkundlicher Sicht möchten wir darauf hinweisen, 
dass innerhalb des vom o. g. Flurbereinigungsverfahrens 
betroffenen Gebietes Rohstoffsicherungsgebiete 1. und 2. 
Ordnung liegen, die von überregionaler bzw. regionaler 
Bedeutung sind und die teilweise auch im Landes-
Raumordnungsprogramm LROP als Vorranggebiete festgelegt 
sind: Diese Flächen sollten nicht überplant werden. Wir bitten 
dies bei Ihren weiteren Planungen zu berücksichtigen.  
Rohstoffsicherungskarten und andere geowissenschaftliche 
Themenkarten können auch über den Kartenserver des LBEG 
(www.lbeq.niedersachsen.de - Karten, Daten und 
Publikationen - NIBIS KARTENSERVER) und über den Web 

 Map Service (WMS) alsInternetkartendienst 
(www.lbeg.niedersachsen.de - Karten, Daten und 
Publikationen - NIBIS KARTENSERVER - Web Map Services) 
eingesehen werden.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im weiteren Planungsverfahren zur näheren Prüfung 

 berücksichtigt.Die in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 
und im Landesraumordnungsprogramm ausgewiesenen 
Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung wurden in der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) berücksichtigt.

Altlasten Zum Umgang mit etwaigen Altlast-betroffenen Flächen sind 
weitere Informationen bei der Unteren Bodenschutzbehörde 
erhältlich.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungverfahrens wird die Untere Bodenschutzbehörde 
bei den Planung mit einbezogen.

sonstige Stellungnahmen aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Meppen wird zu 
dem Raumordnungsverfahren für die Planung der 380-kV-
Leitung Conneforde - Cloppenburg Ost -Merzen, Maßnahme 

 51 b wie folgt Stellung genommen:Es wird auf die 
Stellungnahme des Fachbereiches Bergaufsicht Meppen vom 
16.08.2016, Aktenzeichen L3.3-L68532-03-2016-0068 
verwiesen, die weiterhin zu beachten ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. 
  Vorhaben wie folgt Stellunggenommen:Zum 

Raumordnungsverfahren für die Planung einer 380-kV-Leitung 
 von Conneforde überCloppenburg nach Merzen wurde 

seitens des Fachbereiches Bauwirtschaft bereits 
 am16.08.2016 eine Stellungnahme (Aktenzeichen L3.3-

 L68532-03-2016-0068) abgegeben, dieauch den aktuellen 
Planungsabschnitt beinhaltet. Die Aussagen in der 

 Stellungnahmewerden durch den aktuellen Planungsstand 
 nicht beeinflusst.Weitere Anregungen oder Bedenken aus 

 Sicht unseres Hauses bestehen unterBezugnahme auf 
unsere Belange nicht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Keine Themenzuordnung Das LabüN begrüßt, dass mit der Vorzugsvariante A/B eine 
möglichst kurze Trassenlänge und eine Bündelung mit 

 Bestandstrassen angestrebt werden.Gleichwohl weisen wir 
darauf hin, folgende Aspekte, die dem Vorhaben kritisch 
gegenüberliegen, im Verfahren zu berücksichtigen:

Die Aussage wird zur Kentniss genommen.
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Elemente und Funktionen 
des landesweiten 
Freiraumverbundes, 
Bodenschutz

Zu allen Erdkabelabschnitten merken wir an, dass 
selbstverständlich auch diese u.a. durch ihre niederfrequenten 
elektromagnetischen Felder Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere haben. Bei der Planung sollten daher Beeinträchtigungen 
des Orientierungssinns u.a. berücksichtigt und eine 
Abschirmung gewährleistet werden. Es sollte geprüft werden, 
welche Auswirkungen mögliche Erwärmungen des 
Grundwassers (bzw. von dessen Kompartimenten) - 
insbesondere mit Blick auf mit dem Grundwasser in 
Verbindung stehende Ökosysteme - haben können. Auch das 
Risiko der Zerstörung wertvoller Bodenschichten ist frühzeitig 
zu beachten und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Ein 
Schaden am Schutzgut Boden kann reduziert werden, indem 
schichtweise ausgehoben und in gleicher Schichtung wieder 
befüllt wird.

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewährleistung eines 
ausreichenden Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
obliegt dem Gesetzgeber und wurde in der 26. BImSchV 
verbindlich getroffen. Für den Bau und Betrieb der Leitung sind 
hinsichtlich der von ihr ausgehenden elektrischen und 
magnetischen Felder die Vorgaben der 26. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) einzuhalten. 
 
Über die Sichtung des aktuellen Standes der Forschung bezüglich 
möglicher Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder auf den 
Menschen hinaus beobachtet das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) ebenfalls den Stand der Forschung mit Blick auf Tiere und 
Pflanzen mit dem Fazit: „Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand gibt es keine wissenschaftlich belastbaren Hinweise 
auf eine Gefährdung von Tieren und Pflanzen durch 
niederfrequente und statische Felder unterhalb der Grenzwerte.“ 
[http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-
forschung/stellungnahmen/emf/emf-tiere-pflanzen/emf-tiere-und-
pflanzen.html (Angerufen 29.01.2018, 15:40)] Eine Übersicht der 
durch das BfS gesichteten Studien ist auf den Seiten des BfS zu 

  finden.Gesicherte Kenntnisse und langjährige Untersuchungen 
zu Teilerdverkabelungen bei Wechselstromleitungen liegen noch 
nicht vor. So auch zum Einfluss der Wärmeabstrahlung auf das 
Grundwasser sowie die mit dem Grundwasser in Verbindung 
stehenden Ökosysteme. Die "Auswirkungen der Erdverkabelung 
auf den Pflanzenbau" des wissenschaftlichen Dienstes des 
deutschen Bundestags (2017) fasst die bisherigen 
wissenschaftlichen Kenntnisse zusammen. Dort steht u.a. dass 
"eine Minderung der Ertragsfähigkeit durch Erwärmung eher 
unwahrscheinlich sei" (S. 10) sowie dass "in Bezug auf die 
Landwirtschaft möglicherweise aufgrund der im Normalbetrieb 
geringen Wärmeemissionen einerseits und der Robustheit heutiger 
Kultursorten andererseits nicht mit nennenswerten 

  Beeinträchtigungen zu rechnen sei" (S. 9).  Bei 
Erdkabelbaustellen wird der ausgehobene Boden lagengerecht 
wieder eingebaut.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Wir weisen insbesondere darauf hin, entlang von Freiteilungen 
und Erdkabeln ein ökologisches Trassenmanagement inklusive 
effektivem Biotopentwicklungs- und Verbindungskonzept 
anzuwenden, um eine nachhaltige gebietsübergreifende 
Biotopvernetzung zu gewährleisten und die Artenvielfalt zu 
fördern. Auf diese Weise werden wertvolle Habitate für 
stationäre Arten und barrierefreie Korridore für wandernde 
Arten geschaffen und gleichzeitig die Ausbreitung invasiver 
Arten unterdrückt. Den Biotopverbund können u.a. folgende 
Maßnahmen fördern: Pflanzungen heimischer 
niedrigwachsender Baumarten (z.B. Streuobstwiesen für 
Steinkauz, Grünspecht, Wendehals u.a.), Anlegen 
regionaltypischer Blumenwiesen (z.B. für seltene Arten wie 
Schmetterlinge), Aufschichten von Steinhaufen für Reptilien, 
Anlegen von Tümpeln und Teichen für Amphibien, Insekten, 
Vögel, extensive Nutzung des Grünlandes als Mähwiesen 
(Habitat für Schmetterlingen, Käfer, Bienen u.a.) oder durch 
Beweidung mit Rindern, Schafen, Ziegen. Selbstverständlich 
richtet sich die Auswahl der Maßnahme nach den lokalen 
physikalischen, hydrologischen, geologischen und 
ökologischen Gegebenheiten der jeweiligen Fläche. Arten und 
Gebiete, die von der Maßnahme profitieren können, sind vorab 
zu definieren. Es liegt auf der Hand, dass eine dauerhafte 
Pflege des Verbunds gesichert werden sollte. Zusätzlich sollte 
ein regelmäßiges Monitoring für einen längeren Zeitraum 
(mind. 30 Jahre) festgelegt werden, um die Wunscheffekte zu 
kontrollieren und ggf. nachzusteuern. Weitere Informationen 
zum ökologischen Trassenmanagement sind folgender 
Unterlage, die auch im Anhang dieses Dokuments vermerkt ist, 
zu entnehmen: „BESTGRID-Pilotprojekt C, Trassenplanung im 
Bereich der deutschen Mittelgebirge – Konflikte und 
Möglichkeiten für den Natur- und Artenschutz – 
Abschlussbericht“, 
https://niedersachsen.nabu.de/imperia/md/content/niedersachs
en/abschlussbericht_deutsch.pdf. Grundsätzlich weisen wir 
darauf hin, jegliche Beeinträchtigung von Natur und Umwelt 
auf das kleinstmögliche Maß zu minimieren und bei 
Realisierung des Vorhabens die schonendste 
schnellstmögliche Durchführung der Maßnahmen zu 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Die Firma Amprion pflegt ihre Trassenbereiche grundsätzlich durch 
ein ökologisches Trassenmanagement (ÖTM). Durch das 
ökologische Trassenmanagement soll der Eingriff, der durch die 
Pflegemaßnahmen entsteht, möglichst gering gehalten werden. 
Auch die Tier- und Pflanzenarten an der Trasse sollen durch die 
Entwicklung verschiedener Lebens-räume einen Nutzen von der 
Leitung haben. Dabei ist die Entwicklung verschiedener Biotope 
möglich. Je nachdem, welche Funktion der Lebensraum an der 
Trasse erfüllen soll, können Offenlandbiotope, Gehölzbiotope und 
Übergangsbereiche entwickelt werden. Gestufte Waldränder 
können die Windangriffsfläche für die einzelnen Bäume 
redu-zieren. Außerdem weisen solche Übergangstrukturen meist 
eine hohe Arten-vielfalt auf. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird das ökologisches 
Trassenmanagement nach den aktuellen wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnisstand berücksichtigt und fließt in die Planung 
ein.

Seite 784 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR (LABÜN) vom 19.12.2017

garantieren und mittels einer ökologischen Baubegleitung 
überprüfend zu begleiten.
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Fauna, auch Avifauna Gleich zu Beginn im Norden führt der Korridor der 
Vorzugstrasse A/B in einem Abstand von ca. 500 Metern am 
„NSG WE 00092 Hemmelter Moor“ vorbei. Tiere, die zwischen 
Hemmelter Moor, „NSG WE 00162 Polder Lüsche“ und „FFH-
Gebiet 3314-331 Wald bei Burg Dinklage“ auf der einen und 
den zahlreichen auf der anderen Seite des Korridors der 
Vorzugstrasse gelegenen Schutzgebieten „NSG WE 00192 
Molberger Dose“, „NSG WE 00138 Bockhalter Dose“, „NSG 
WE 00200 Oldendorfer Moor“, „NSG WE 00229 Bunner 
Masuren“, „NSG WE 00214 Suddenmoor/ Anten“, „NSG WE 
00158 Hahlener Moor“ und „EU-Vogelschutzgebiet DE3211-
431 Niederungen der Süd- und Mittelradde und der Marka“ 
pendeln, müssen die Trasse an verschiedenen Stellen 

 queren.Das trifft auch für Ortswechsel zwischen dem 
Schutzgebiet „NSG WE 00243 Maiburg“, „FFH Gebiet 3312-
331 Bäche im Artland“, „EU-Vogelschutzgebiet DE3513-401 
Alfsee“, „NSG WE 00037 Im Fängen“, „NSG WE 00035 Mehne-
, Bruch- und Pottwiese“ und „FFH-Gebiet 3513-332 Gehn“ 

 zu.Wir merken kritisch an, dass eine negative Auswirkung 
auf die Erhaltungsziele von Schutzgebieten zu verhindern ist. 
Schutzgebiete sind weiträumig zu umgehen. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf die auf Seite 26 des FNN-
Hinweises „Vogelschutzmarkierung an Hoch- und 
Höchstspannungsfreileitungen" formulierten Mindestabstände. 
Des Weiteren können Flugbewegungen der Vögel zwischen 
Nahrungs-/Rastflächen, FFH- und NSG-Gebieten zur 
Begegnung mit der Freileitung und damit zum Leitungsanflug 
und zu letalen Stromschlägen führen. Besonders gefährdet 
sind Zug- und Greifvögel sowie Storch- und Eulenarten. Daher 
ist an den Leitungen stets für Vogelschutzmarker zu sorgen, 
um die Sichtbarkeit für Vögel bei Tag und Nacht 
sicherzustellen. Des Weiteren könnten im Baustellenbereich 
Amphibienschutzzäune zum Einsatz kommen, um hier 
Verluste zu minimieren. Außerdem ist eine naturverträgliche 
Bauzeitregelung auf Basis der örtlichen ökologischen 
Gegebenheiten aufzustellen und einzuhalten, um 
Beeinträchtigungen von sowohl Lebewesen, die die Trasse 
queren, als auch denen, deren Lebensraum direkt im Korridor 
verortet ist, zu verringern.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Vorranggebiete Natur und 
Landschaft, Biotopverbund, 
Grünland

Wir weisen insbesondere darauf hin, entlang von Freiteilungen 
und Erdkabeln ein ökologisches Trassenmanagement inklusive 
effektivem Biotopentwicklungs- und Verbindungskonzept 
anzuwenden, um eine nachhaltige gebietsübergreifende 
Biotopvernetzung zu gewährleisten und die Artenvielfalt zu 
fördern. Auf diese Weise werden wertvolle Habitate für 
stationäre Arten und barrierefreie Korridore für wandernde 
Arten geschaffen und gleichzeitig die Ausbreitung invasiver 
Arten unterdrückt. Den Biotopverbund können u.a. folgende 
Maßnahmen fördern: Pflanzungen heimischer 
niedrigwachsender Baumarten (z.B. Streuobstwiesen für 
Steinkauz, Grünspecht, Wendehals u.a.), Anlegen 
regionaltypischer Blumenwiesen (z.B. für seltene Arten wie 
Schmetterlinge), Aufschichten von Steinhaufen für Reptilien, 
Anlegen von Tümpeln und Teichen für Amphibien, Insekten, 
Vögel, extensive Nutzung des Grünlandes als Mähwiesen 
(Habitat für Schmetterlingen, Käfer, Bienen u.a.) oder durch 
Beweidung mit Rindern, Schafen, Ziegen. Selbstverständlich 
richtet sich die Auswahl der Maßnahme nach den lokalen 
physikalischen, hydrologischen, geologischen und 
ökologischen Gegebenheiten der jeweiligen Fläche. Arten und 
Gebiete, die von der Maßnahme profitieren können, sind vorab 
zu definieren. Es liegt auf der Hand, dass eine dauerhafte 
Pflege des Verbunds gesichert werden sollte. Zusätzlich sollte 
ein regelmäßiges Monitoring für einen längeren Zeitraum 
(mind. 30 Jahre) festgelegt werden, um die Wunscheffekte zu 
kontrollieren und ggf. nachzusteuern. Weitere Informationen 
zum ökologischen Trassenmanagement sind folgender 
Unterlage, die auch im Anhang dieses Dokuments vermerkt ist, 
zu entnehmen: „BESTGRID-Pilotprojekt C, Trassenplanung im 
Bereich der deutschen Mittelgebirge – Konflikte und 
Möglichkeiten für den Natur- und Artenschutz – 
Abschlussbericht“, 
https://niedersachsen.nabu.de/imperia/md/content/niedersachs
en/abschlussbericht_deutsch.pdf. Grundsätzlich weisen wir 
darauf hin, jegliche Beeinträchtigung von Natur und Umwelt 
auf das kleinstmögliche Maß zu minimieren und bei 
Realisierung des Vorhabens die schonendste 
schnellstmögliche Durchführung der Maßnahmen zu 

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Nach §15 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen Eingriffe in Natur 
und Landschaft ausgeglichen werden. Die Ermittlung und 
Festsetzung der sog. Kompensationsflächen erfolgt im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens auf Grundlage der Erfassungen 
der Tiere und Pflanzen und in Bezug auf die tatsächliche 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben. Grundsätzlich werden die 
Eingriffe in Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten.
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garantieren und mittels einer ökologischen Baubegleitung 
überprüfend zu begleiten.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Gleich zu Beginn im Norden führt der Korridor der 
Vorzugstrasse A/B in einem Abstand von ca. 500 Metern am 
„NSG WE 00092 Hemmelter Moor“ vorbei. Tiere, die zwischen 
Hemmelter Moor, „NSG WE 00162 Polder Lüsche“ und „FFH-
Gebiet 3314-331 Wald bei Burg Dinklage“ auf der einen und 
den zahlreichen auf der anderen Seite des Korridors der 
Vorzugstrasse gelegenen Schutzgebieten „NSG WE 00192 
Molberger Dose“, „NSG WE 00138 Bockhalter Dose“, „NSG 
WE 00200 Oldendorfer Moor“, „NSG WE 00229 Bunner 
Masuren“, „NSG WE 00214 Suddenmoor/ Anten“, „NSG WE 
00158 Hahlener Moor“ und „EU-Vogelschutzgebiet DE3211-
431 Niederungen der Süd- und Mittelradde und der Marka“ 
pendeln, müssen die Trasse an verschiedenen Stellen 

 queren.Das trifft auch für Ortswechsel zwischen dem 
Schutzgebiet „NSG WE 00243 Maiburg“, „FFH Gebiet 3312-
331 Bäche im Artland“, „EU-Vogelschutzgebiet DE3513-401 
Alfsee“, „NSG WE 00037 Im Fängen“, „NSG WE 00035 Mehne-
, Bruch- und Pottwiese“ und „FFH-Gebiet 3513-332 Gehn“ 

 zu.Wir merken kritisch an, dass eine negative Auswirkung 
auf die Erhaltungsziele von Schutzgebieten zu verhindern ist. 
Schutzgebiete sind weiträumig zu umgehen. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf die auf Seite 26 des FNN-
Hinweises „Vogelschutzmarkierung an Hoch- und 
Höchstspannungsfreileitungen" formulierten Mindestabstände. 
Des Weiteren können Flugbewegungen der Vögel zwischen 
Nahrungs-/Rastflächen, FFH- und NSG-Gebieten zur 
Begegnung mit der Freileitung und damit zum Leitungsanflug 
und zu letalen Stromschlägen führen. Besonders gefährdet 
sind Zug- und Greifvögel sowie Storch- und Eulenarten. Daher 
ist an den Leitungen stets für Vogelschutzmarker zu sorgen, 
um die Sichtbarkeit für Vögel bei Tag und Nacht 
sicherzustellen. Des Weiteren könnten im Baustellenbereich 
Amphibienschutzzäune zum Einsatz kommen, um hier 
Verluste zu minimieren. Außerdem ist eine naturverträgliche 
Bauzeitregelung auf Basis der örtlichen ökologischen 
Gegebenheiten aufzustellen und einzuhalten, um 
Beeinträchtigungen von sowohl Lebewesen, die die Trasse 
queren, als auch denen, deren Lebensraum direkt im Korridor 
verortet ist, zu verringern.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden auf Grundlage 
faunistischer Kartierungen sowie unter Berücksichtigung 
vorhandener Schutzgebiete Konflikte ermittelt und konkrete 
Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG abgeleitet und 
geplant. Die Ausgestaltung der Maßnahmen richtet sich dabei nach 
dem aktuellen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissstand.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Der Erläuterungsbericht formuliert, dass durch das Vorhaben 
erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten 
möglich seien (S. 101). Insbesondere kritisch seien die 
funktionalen Wechselbeziehungen zwischen den drei 
Strukturen „Vogelschutzgebiet Alfsee“, „Nahrungs- und 
Rastflächen wertbestimmender Arten (z.B. Singschwan) in der 
Haseniederung“ und dem „Hasetal als Linie für ziehende 
Wasservögel“. Die Realisierung einer Freileitung werde bereits 
an dieser Stelle als verfahrenskritisch eingeschätzt (S. 

 104).Des Weiteren quert die Vorzugsvariante mehrfach 
Gewässerstrukturen des „FFH-Gebiet 3312-331 Bäche im 
Artland“. Zwar wird davon ausgegangen, dass die 
ausgewiesenen Schutzgebietsbereiche im genügenden 
Abstand zu den empfindlichen Strukturen per HDD-Verfahren 
geschlossen gequert werden (Erläuterungsbericht S. 73). 
Jedoch zeigt das Kartenmaterial auch, dass mindestens für 
Teilbereiche des FFH-Gebietes, beispielsweise Bohlenbach 
und Langenbach, eine Freileitung vorgesehen ist. Damit 
zerschneidet die Leitung nicht nur FFH-Strukturen sondern 
schafft auch Gefahrenstellen für Vögel, die die nachweislich 
wertvollen Brutvogel-Bereiche des FFH-Gebiets, die sich 

 sternförmig um die Trasse herum anordnen, anfliegen.Das 
LabüN weist darauf hin, dass nach dem 
Verschlechterungsverbot des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG 
jedwede Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten kritisch zu 
sehen ist. Der Vermeidung von Beeinträchtigungen ist bereits 
im Zuge des Raumordnungsverfahrens substanzielles Gewicht 
einzuräumen. Nach § 4 Abs. 2 BBPlG i. V. m. der Nr. 6 der 
Anlage zum BBPlG ist für dieses Vorhaben der Einsatz von 
Erdkabeln bei Konfliktlagen mit Wohnbebauung sowie den 
Anforderungen des Arten- und Gebietsschutzes möglich. Der 
Gesetzgeber hat diese Belange als gleichrangig eingestuft. Vor 
diesem Hintergrund erscheint die vorliegende Planung der 
Erdkabelstrecke mit einer Länge von ca. 3,9 km zu restriktiv. 
Die durch die Freileitung gegebene Stör- und 
Zerschneidungswirkung könnte u.U. durch zusätzliche 
Erdkabelabschnitte entschärft werden. Hinsichtlich des 
Konflikts zwischen geplantem Leitungsverlauf und dem 
Vogelschutzgebiet Alfsee, den Nahrungs- und Rastflächen der 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse hinsichtlich einer FFH-Verträglichkeit 
werden geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird 
die Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der wertgebenden 
Arten zu vermeiden.
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Haseniederung und der Vogelzuglinie Hasetal verweisen wir 
darauf, hier die Realisierung eines Erdkabels zu prüfen. Auch 
verweisen wir auf die Prüfung einer Verlängerung des 
geplanten Erdkabelabschnitts bei Quakenbrück. Dabei sollte 
beim Übergang von Erd- zu Freileitungskabel ein den Erhalt 
des Schutzzwecks gewährleistender Abstand zu jeglichen FFH-
Gebietsstrukturen durch eine großräumige Unterdükerung, 
eingehalten werden (siehe auch hier S. 26 des FNN-Hinweises 
„Vogelschutzmarkierung an Hoch- und 

 Höchstspannungsfreileitungen").Grundsätzlich weisen wir 
darauf hin, dass Stromtrassen mit ihren oft Lebensraum-
verkleinernden Folgen im Bereich von Natura 2000-Flächen 
mit großer Vorsicht und Sorgfalt geplant werden müssen. In 
Art. 6 der FFH-Richtlinie sowie §34 BNatSchG ist formuliert, 
dass Vorhaben, die die Erhaltungsziele von FFH-Gebieten 
nachweislich beeinträchtigen würden, zunächst nicht zu 
genehmigen sind. Die Planung durch die Gebiete ist nur dann 
rechtmäßig, wenn keine annehmbaren räumlichen Alternativen 
existieren und das öffentliche Interesse am jeweiligen 
Vorhaben überwiegt. Andernfalls ist eine Beeinträchtigung von 
FFH-Gebieten -auch bei entsprechenden 
Kohärenzmaßnahmen - weder durch Freileitungen noch durch 

 Erdkabel zulässig.Vor diesem Hintergrund weisen wir darauf 
hin, vor einer Freileitung sowie einem Erdkabel die 
Gesamtumgehung des FFH-Gebietes „FFH-Gebiet 3312-331 
Bäche im Artland“ zu prüfen.
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Teilerdverkabelung Der Erläuterungsbericht formuliert, dass durch das Vorhaben 
erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten 
möglich seien (S. 101). Insbesondere kritisch seien die 
funktionalen Wechselbeziehungen zwischen den drei 
Strukturen „Vogelschutzgebiet Alfsee“, „Nahrungs- und 
Rastflächen wertbestimmender Arten (z.B. Singschwan) in der 
Haseniederung“ und dem „Hasetal als Linie für ziehende 
Wasservögel“. Die Realisierung einer Freileitung werde bereits 
an dieser Stelle als verfahrenskritisch eingeschätzt (S. 

 104).Des Weiteren quert die Vorzugsvariante mehrfach 
Gewässerstrukturen des „FFH-Gebiet 3312-331 Bäche im 
Artland“. Zwar wird davon ausgegangen, dass die 
ausgewiesenen Schutzgebietsbereiche im genügenden 
Abstand zu den empfindlichen Strukturen per HDD-Verfahren 
geschlossen gequert werden (Erläuterungsbericht S. 73). 
Jedoch zeigt das Kartenmaterial auch, dass mindestens für 
Teilbereiche des FFH-Gebietes, beispielsweise Bohlenbach 
und Langenbach, eine Freileitung vorgesehen ist. Damit 
zerschneidet die Leitung nicht nur FFH-Strukturen sondern 
schafft auch Gefahrenstellen für Vögel, die die nachweislich 
wertvollen Brutvogel-Bereiche des FFH-Gebiets, die sich 

 sternförmig um die Trasse herum anordnen, anfliegen.Das 
LabüN weist darauf hin, dass nach dem 
Verschlechterungsverbot des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG 
jedwede Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten kritisch zu 
sehen ist. Der Vermeidung von Beeinträchtigungen ist bereits 
im Zuge des Raumordnungsverfahrens substanzielles Gewicht 
einzuräumen. Nach § 4 Abs. 2 BBPlG i. V. m. der Nr. 6 der 
Anlage zum BBPlG ist für dieses Vorhaben der Einsatz von 
Erdkabeln bei Konfliktlagen mit Wohnbebauung sowie den 
Anforderungen des Arten- und Gebietsschutzes möglich. Der 
Gesetzgeber hat diese Belange als gleichrangig eingestuft. Vor 
diesem Hintergrund erscheint die vorliegende Planung der 
Erdkabelstrecke mit einer Länge von ca. 3,9 km zu restriktiv. 
Die durch die Freileitung gegebene Stör- und 
Zerschneidungswirkung könnte u.U. durch zusätzliche 
Erdkabelabschnitte entschärft werden. Hinsichtlich des 
Konflikts zwischen geplantem Leitungsverlauf und dem 
Vogelschutzgebiet Alfsee, den Nahrungs- und Rastflächen der 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse hinsichtlich einer FFH-Verträglichkeit 
werden geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird 
die Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der wertgebenden 
Arten zu vermeiden.
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Haseniederung und der Vogelzuglinie Hasetal verweisen wir 
darauf, hier die Realisierung eines Erdkabels zu prüfen. Auch 
verweisen wir auf die Prüfung einer Verlängerung des 
geplanten Erdkabelabschnitts bei Quakenbrück. Dabei sollte 
beim Übergang von Erd- zu Freileitungskabel ein den Erhalt 
des Schutzzwecks gewährleistender Abstand zu jeglichen FFH-
Gebietsstrukturen durch eine großräumige Unterdükerung, 
eingehalten werden (siehe auch hier S. 26 des FNN-Hinweises 
„Vogelschutzmarkierung an Hoch- und 

 Höchstspannungsfreileitungen").Grundsätzlich weisen wir 
darauf hin, dass Stromtrassen mit ihren oft Lebensraum-
verkleinernden Folgen im Bereich von Natura 2000-Flächen 
mit großer Vorsicht und Sorgfalt geplant werden müssen. In 
Art. 6 der FFH-Richtlinie sowie §34 BNatSchG ist formuliert, 
dass Vorhaben, die die Erhaltungsziele von FFH-Gebieten 
nachweislich beeinträchtigen würden, zunächst nicht zu 
genehmigen sind. Die Planung durch die Gebiete ist nur dann 
rechtmäßig, wenn keine annehmbaren räumlichen Alternativen 
existieren und das öffentliche Interesse am jeweiligen 
Vorhaben überwiegt. Andernfalls ist eine Beeinträchtigung von 
FFH-Gebieten -auch bei entsprechenden 
Kohärenzmaßnahmen - weder durch Freileitungen noch durch 

 Erdkabel zulässig.Vor diesem Hintergrund weisen wir darauf 
hin, vor einer Freileitung sowie einem Erdkabel die 
Gesamtumgehung des FFH-Gebietes „FFH-Gebiet 3312-331 
Bäche im Artland“ zu prüfen.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Zu allen Erdkabelabschnitten merken wir an, dass 
selbstverständlich auch diese u.a. durch ihre niederfrequenten 
elektromagnetischen Felder Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere haben. Bei der Planung sollten daher Beeinträchtigungen 
des Orientierungssinns u.a. berücksichtigt und eine 
Abschirmung gewährleistet werden. Es sollte geprüft werden, 
welche Auswirkungen mögliche Erwärmungen des 
Grundwassers (bzw. von dessen Kompartimenten) - 
insbesondere mit Blick auf mit dem Grundwasser in 
Verbindung stehende Ökosysteme - haben können. Auch das 
Risiko der Zerstörung wertvoller Bodenschichten ist frühzeitig 
zu beachten und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Ein 
Schaden am Schutzgut Boden kann reduziert werden, indem 
schichtweise ausgehoben und in gleicher Schichtung wieder 
befüllt wird.

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewährleistung eines 
ausreichenden Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
obliegt dem Gesetzgeber und wurde in der 26. BImSchV 
verbindlich getroffen. Für den Bau und Betrieb der Leitung sind 
hinsichtlich der von ihr ausgehenden elektrischen und 
magnetischen Felder die Vorgaben der 26. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) einzuhalten. 
 
Über die Sichtung des aktuellen Standes der Forschung bezüglich 
möglicher Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder auf den 
Menschen hinaus beobachtet das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) ebenfalls den Stand der Forschung mit Blick auf Tiere und 
Pflanzen mit dem Fazit: „Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand gibt es keine wissenschaftlich belastbaren Hinweise 
auf eine Gefährdung von Tieren und Pflanzen durch 
niederfrequente und statische Felder unterhalb der Grenzwerte.“ 
[http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-
forschung/stellungnahmen/emf/emf-tiere-pflanzen/emf-tiere-und-
pflanzen.html (Angerufen 29.01.2018, 15:40)] Eine Übersicht der 
durch das BfS gesichteten Studien ist auf den Seiten des BfS zu 

  finden.Gesicherte Kenntnisse und langjährige Untersuchungen 
zu Teilerdverkabelungen bei Wechselstromleitungen liegen noch 
nicht vor. So auch zum Einfluss der Wärmeabstrahlung auf das 
Grundwasser sowie die mit dem Grundwasser in Verbindung 
stehenden Ökosysteme. Die "Auswirkungen der Erdverkabelung 
auf den Pflanzenbau" des wissenschaftlichen Dienstes des 
deutschen Bundestags (2017) fasst die bisherigen 
wissenschaftlichen Kenntnisse zusammen. Dort steht u.a. dass 
"eine Minderung der Ertragsfähigkeit durch Erwärmung eher 
unwahrscheinlich sei" (S. 10) sowie dass "in Bezug auf die 
Landwirtschaft möglicherweise aufgrund der im Normalbetrieb 
geringen Wärmeemissionen einerseits und der Robustheit heutiger 
Kultursorten andererseits nicht mit nennenswerten 
Beeinträchtigungen zu rechnen sei" (S. 9).
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sonstige Stellungnahmen Grundsätzlich bedeutet die Realisierung einer jeden 
Stromtrasse Manipulation an Natur und Lebewesen: Durch 
Bau, Betrieb, Wartung und Reparaturen der Leitungen, 
Schutzstreifen, Zuwegungen, Kabelübergangsanlagen und 
Umspannwerke inkl. Konverteranlagen erfolgen unweigerlich 
Beeinträchtigungen von Tieren und Pflanzen sowie deren 
Lebensräume. Mit Aushub, Abtrag, Einbau, Verdichtung und 
Versiegelung der Böden, Rodung von Vegetation, Ableitung 
von Wasser, Stoff- und Lärmemissionen sowie Schaffung 
magnetischer und elektrischer Felder seien hier nur einige der 
negativen Auswirkungen aufgezählt, die zur Degeneration oder 

 zum Verlust von Biotopen, Flora und Fauna führen.Die 
zahlreichen, offensichtlich-massiven Konflikte zwischen 
Strukturen einer zentralisierten Stromversorgung einerseits 
und einer Unversehrtheit von Natur und Umwelt andererseits 
verdeutlichen einmal mehr, dass sich hier eine Grundsatzfrage 
aufdrängt - nämlich die einer dezentralen Energieerzeugung in 

 der Hand von Bürger/innen und Kommunen.In diesem 
Zusammenhang verweisen wir abschließend auf die 
Unterlagen der Verbände BUND und NABU, die Bestandteil 
dieser Stellungnahme sind und fügen zudem die 
Stellungnahme des LabüN vom 30. August 2017 mit Titel 
„Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren für die Planung 
der 380kV-Leitung Conneforde – Merzen | Maßnahme 51a 

 Conneforde – Cloppenburg“ bei - siehe Anhang.Wir hoffen, 
dass Sie unsere Änderungsvorschläge und Ergänzungen 
berücksichtigen werden.

Der Bedarf der Errichtung der Leitung Conneforde-Cloppenburg-
Merzen in Wechselstromtechnik ist im Rahmen des NEP-
Prozesses wiederholt durch die Bundesnetzagentur bestätigt sowie 
vom Gesetzgeber gesetzlich festgelegt worden . Grundlage für den 
Netzausbau ist der Netzentwicklungsplan auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens, welcher die Bandbreite 
wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und 
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdeckt. 
Die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die 
Bundesnetzagentur erfolgt jeweils nach eingehender Prüfung sowie 
nach erfolgter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit. Durch die Festlegung des Vorhabens im 
Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs einschließlich der 
dazu notwendigen Anlagen festgestellt. Der Gesetzgeber hat damit 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht.
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sonstige Stellungnahmen Gemäß § 13 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 
sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit 
dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 
kompensieren. Wir merken an, die in Anspruch genommenen 
Flächen durch nachweisbar angemessene Ausgleichs-/ 
Ersatzmaßnahmen deckungsgleich zum Maße der 
Beeinträchtigungen zu kompensieren. Es ist bereits an dieser 
Stelle darauf hinzuwirken, in die späteren Planungsstadien die 
Kompensation der Standortflächen von Anlagen, Masten und 
Leitungen aufzunehmen, da die Überbauungen und 
Versiegelungen zu Boden- und Biotopverlusten führen. 
Insbesondere für Gebäude der Umspannanlagen ist von einem 
vollständigen Verlust der Lebensraum- und Bodenfunktionen 
auszugehen. Die kontinuierliche Einhaltung von Zweck und 
Funktion der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist 
regelmäßig zu evaluieren und auf Dauer sicherzustellen.

Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren. Das 
Kompensationskonzept wird ebenfalls Gegenstand des 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens.

sonstige Stellungnahmen das Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR (i. F. LabüN) 
bedankt sich für die Übersendung der Antragsunterlagen in 
dem oben genannten Verfahren im Rahmen der gesetzlichen 
Verbandsbeteiligung. Im Namen und mit Vollmacht seiner 
Gesellschafterverbände Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) Landesverband Niedersachsen e.V., Landesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) Niedersachsen e.V., 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband 
Niedersachsen e.V. sowie Naturschutzverband Niedersachsen 
e. V. (NVN) gibt das LabüN folgende Stellungnahme ab:

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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Keine Themenzuordnung  1.3. Unterlage 2C – Avifaunistische Untersuchungen1.3.1. 
 MethodikLaut Methodik der avifaunistischen Untersuchungen 

(Kap. 2.2.3) wurden auch Fremddaten berücksichtigt zu 
„Brutvögeln aber auch zu Großvögeln wie z. B. Störchen oder 
Greifvögeln und deren ggf. bekannten Horststandorten“, 
offenbar aber nur für die Landkreise Cloppenburg und Vechta, 
zum Landkreis Osnabrück finden sich keine Ausführungen. „Die
 kreisbezogenen Fremddaten sind daher vor allem als 
Zusatzinformationen zu verstehen. Insbesondere im Sinne 
einer worst-case-Betrachtung immer dann, wenn die 
Eigendatenauswertung zu einer geringeren 
Risikoeinschätzung kommt als jene der 
Fremddatenauswertung. ...“ Abgesehen von der geringen Zahl 
von Probeflächen in wesentlichen Trassenabschnitten und 
damit verbundenen Lücken in der Untersuchung (siehe weitere 
Anmerkungen) blieben durch dieses selektive und 
unsystematische Vorgehen zumindest im Landkreis Osnabrück 
auch Großvogelvorkommen im Trassenkorridor und dessen 
Umkreis von 1.000 m unberücksichtigt, einschließlich ihrer 
Nahrungsräume innerhalb des Korridors, so der traditionelle 
Weißstorch-Brutplatz in Alfhausen-Nord mit Nahrungsflächen 
direkt im Korridor. (Bei Bedarf können die Koordinaten benannt 
werden.) Die Berücksichtigung der Großvögel und weiterer 
Fremddaten ist insgesamt als mangelhaft zu betrachten und 
erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Kartierung der Vögel erfolgte nicht flächendeckend im 
gesamten Untersuchungsgebiet, sondern auf Probeflächen. Die 
Kriterien zur Auswahl der Probeflächen sind im Arten-schutzbeitrag 
beschrieben. Ziel war es, die Probeflächen dort hinzulegen, wo es 
bereits einen begründeten Verdacht zum Vorkommen kritischer 
Vogelarten gab. Wesentlicher Ansatzpunkt waren dabei die für 
Brut- und Gastvögel wertvollen Bereiche (NLWKN 2015) sowie 
Hinweise von Gebietskennern wie auch Fremddaten, so z.B. die 
Ornithologischen Sammelberichte für das Emsland, Stadt und 
Landkreis Osnabrück (z.B. Blüml 2013, Blüml et al. 2012, 2015, 
Budweg 2014, Flore 2013). In den ge-nannten Sammelberichten 
werden für die oben genannten Regionen genmachten 
Beobachtungen von mehr als 660 Personen, teils als Zufallsfunde, 
teils als systematische Erfassungen regelmäßig zusammengefasst. 
Insofern wurden auch für den Landkreis Osnabrück ausreichend 
Fremddaten berücksichtigt. Eine Abfrage bei der UNB des 
Landkreises ist nicht erfolgt, da die Datenlage dort nicht über die 

 Informationen der Sammelberichte hinausgeht. Bekannte Groß- 
und Greifvogelhorste wurden ebenfalls berücksichtigt, soweit sie 
innerhalb der Untersuchungsräume lagen. Eine Untersuchung 
sämtlicher Nahrungsflächen der Groß- und Greifvögel wurde nicht 
durchgeführt. Insofern werden die Hinweise zu den 
Nahrungsflächen des Weißstorchs in Alfhausen-Nord dankend 
entgegengenommen. Sie stützen aber die Bewertung im Rahmen 
der UVS und des Artenschutzbeitrages, bei der die Trassen östlich 
Thiene bezüglich des Schutzgutes Tiere schlechter abschneiden 
als die beantragte Vorzugsvariante A/B.
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Keine Themenzuordnung  2.3 Konfliktschwerpunkte 32 und 33Für die Konflikte 32 und 
33 der Trasse D3 gilt die selbe Problematik wie unter Pkt. 5.1 
bereits ausführlich erläutert. Es werden dieselben Punkte 
beanstandet.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Einstufung der 
Konfliktschwerpunkte bezüglich der Avifauna stützt sich auf die im 
Zuge der Antragstellung durchgeführten Bestandskartierungen. Die 
Kartierung erfolgte auf Probeflächen und hat damit keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Probeflächen wurden jedoch auf 
der Grundlage möglicher Verdachtsflächen zum Vorkommen 
wertgebender Arten, wie z.B. den landesweiten Daten des NLWKN 
zu den avifaunistisch wertvollen Berei-chen ausgewählt. Auf Ihren 
Hinweis hin, wurden die Unterlagen zu oben genanntem Planfest-
stellungsverfahren gesichtet. Die Anlage 7 der UVS zeigt die 
Bewertungskarte zu Arten- und Lebensgemeinschaften. Bereiche 
besonderer Bedeutung beschränken sich auf einen Ab-schnitt der 
Hase nordöstlich von Badbergen. Die Abgrenzung der Wertvollen 
Flächen de-cken sich mit der Abgrenzung der Konflikt-
schwerpunkte in den hier vorliegenden Unterla-gen. Ein 
Widerspruch besteht insofern nicht.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 
UVS-Berichtes angemerkt: Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 
Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst. Auch hier ist 

 der Umweltschutz gemäß § 1 BNSchGbesonders betroffen. 
Wie wir in Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, 
durch Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 

 dargestellt worden.Der Antragsteller selbst gibt in der 
Unterlage 2A S.50 vor: „Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 
Ziffer 07, S. 13 LPOP)“ Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km (= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 
und unvollständig. Sollte die Trasse C tatsächlich in der hier 
vorliegenden Form beplant werden, ist Erdverkabelung 
mindestens zu prüfen. Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 

 Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 undS.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung 

 gesundheitlicherSchäden vor. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems wird aufgefordert, die 
Trassenführung unter diesen Umständen abzulehnen. Die 
Antragsteller sollen aufgefordert werden, hinsichtlich 
einzuhaltender Abstände und Gesundheitsgefahren 
überarbeitete Antragsunterlagen vorzulegen. Ein „Verschieben“
 der Problematik in das spätere Planfeststellungsverfahren 

 führt in diesem Verfahren zu einerunvollständigen Prüfung 
der Raumordnung und ist gemäß neuester Rechtsprechung 

Die Vorgaben des Bundes und der niedersächsischen 
Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m Abstände sind 
einzuhalten zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 Baugesetzbuch liegen. Im Gegensatz zu den 
Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die im 
Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) 
durchgeführt. Die zulässigen Grenzwerte für elektromagnetische 
Felder einer Freileitung werden bereits direkt unterhalb der Anlage 
eingehalten, sodass die menschliche Gesundheit 

 nichtbeeinträchtigt wird.Der Abstand vom Wohngebäude zur 
Freileitung wird gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der 
Hauskante bis zur Trassenachse gemessen. Für Abstände zu 
Wohngebäuden jenseits der 200 m findet im Rahmen des ROV 

 keine einzelfallbezogene Betrachtung statt.Bei den 200 m-
Abständen zur Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich 
gem. LROP um Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes 
und nicht um den Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
Dieser wird durch die Einhaltung der Grenzwerte nach 26. 
BImSchV und der Richtwerte der TA-Lärm gewährleistet, den die 
Vorhabenträgerin im Genehmigungsverfahren nachzuweisen hat.
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nicht (mehr) zulässig. Wir weisen explizit auf das ROG §§ 1,2 
ff, NROG, BIschG, 26. BImschV, 26.BImschVVwV (hier 
insbesondere Punkte 2.3, 3) hin.

Fauna, auch Avifauna  1.3.4 Nr. Gebiet: B 60 Klein DrehleDer Weißstorch wird als 
Gastvogel/Durchzügler genannt und daher in die 
Brutvogelbewertung nicht einbezogen. Nach dem Gutachten 
BMS-Umweltplanung (2017) wurden angrenzend Weißstorch-
Nahrungshabitate festgestellt (Brutplatz Twiestel). Daher ist 
anzunehmen, dass auch die Beobachtungen im 
anschließenden Gebiet Nr. B 60 brutzeitliche 
Nahrungshabitate der Art und nicht nur Gastvögel/Durchzügler 
betreffen. Dies müsste zu einer Aufwertung des Gebietes 

 führen.Generell ist zu bemängeln, dass für diese 
Großvogelart mit besonders hohem Mortalitätsrisiko an 
Freileitungen keine systematischen 
Nahrungsraumkartierungen vorgelegt wurden. Eine korrekte 
Bewertung der von der Trassenplanung 

 betroffenenOffenlandbereiche als Brutvogel-Lebensräume ist 
daher nicht möglich.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu reduzieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  1.3.3 Nr. Gebiet: B 59 Gehrde - RethwiesenDas Gebiet wird 
als Brutvogellebensraum lokaler Bedeutung bewertet; als 
typische, stark gefährdete Brutvogelart des Offenlandes kommt 
der Kiebitz vor. Unter den genannten Gastvogelarten sind 
kollisionsgefährdete/störungsempfindliche Arten wie 
Graureiher und Graugans. Nicht hinreichend berücksichtigt 
wird, dass dieser Bereich durch eine Freileitung im Westteil 
und den bestehenden Windpark Gehrde im Südostteil gänzlich 
von den Bereichen EU-Vogelschutzgebiet Alfsee und Hasetal 
abgeschnitten und damit auch die landschaftlich offen 
bleibenden Bereiche als Vogellebensraum entwertet würden.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  1.3.7 UhuVom Uhu wurde 2017 ein Revier nordwestlich von 
Alfhausen nachgewiesen (bei Bedarf können die Koordinaten 
benannt werden). In Höhe des Wohnhauses Badbergen-
Wehdel, Merschweg 21 ist regelmäßig ein Uhu zu hören. 
Dieses Vorkommen wurde in den vorgelegten Fachgutachten 
nicht berücksichtigt, die Bedeutung des Raumes für Großvögel 
somit nicht erkannt und das Konfliktpotenzial dieses 
Trassenkorridors somit unterbewertet. Die Berücksichtigung 

 der Großvögel istinsgesamt als mangelhaft zu betrachten 
und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  1.3.6 RotmilanVom Rotmilan konnte im Jahr 2014 eine Brut 
im C-Korridor nachgewiesen werden (bei Bedarf können die 
Koordinaten benannt werden). Regelmäßig sind Milane hier 
vorhanden. Die Art wird in den vorgelegten Fachgutachten 

 nicht als Brutvogelartgeführt und ist daher im 
Artenschutzfachbeitrag nicht entsprechend berücksichtigt. Die 
Berücksichtigung der Großvögel ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht insgesamt als mangelhaft zu betrachten und erlaubt 
keine zuverlässige Abschätzung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  1.3.8 SchwarzstorchIm Bereich direkt östlich des 
Trassenkorridors bei Helle wurde am 24.06.2017 und somit in 
der Brutzeit ein Schwarzstorch nahrungssuchend beobachtet 
(Dr. B. Götting, Fotobeleg, Anlage 4). In den avifaunistischen 

 Untersuchungen und folglich imArtenschutzfachbeitrag 
finden sich keine weitergehenden Angaben über die Prüfung 
des Raumes auf Brutvorkommen dieser Art. Die 
Berücksichtigung der Großvögel ist insgesamt als mangelhaft 
zu betrachten und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale. Siehe auch Anlage 
5, Karte Störche

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  1.3.9 WeißstörcheIm Bereich des Hauses Badbergen-
Wehdel, Merschweg 21 steht direkt am Haus ein Storchennest, 
das bewohnt wurde. Mehrfach wurden Weißstörche zur 

 Nahrungssuche und zum Rasten erfasst:- Märschweg 21 , 
 10. Mai 2017, 06:35 Uhr – Anlage 6- Dinklager Str -, 03. Juni 

 2017, 21:14 Uhr - Anlage 7- Wehdelerstr. 3 - 02. Juli 2016 
 und - Anlage 16- Rüsfort, Feuchtwiesen 21.06.2017, 21:14 
 Uhr – Anlage 17In den avifaunistischen Untersuchungen und 

folglich im Artenschutzfachbeitrag finden sich keinerlei 
Angaben der Prüfung dieses Raumes und keine Angaben zur 
Überprüfung des Brutvorkommens dieser Art. Die 
Berücksichtigung dieser Großvögel ist insgesamt als 
mangelhaft zu betrachten und erlaubt keine zuverlässige 
Abschätzung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale. 
Freileitungen stellen ein hohes Mortalitätspotential dar, so daß 
diese inakzeptabel ist.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  2.4 Virtueller avifaunistischer KäfigWir nehmen hierzu Bezug 
auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: Unterlage 
2A, UVS-Bericht, Tabelle 122, Seite 253 in Verbindung mit 
Unterlage 2BKarte 1-Blatt 2 Menschen-Wohnen und Karte 10 
Konfliktschwerpunkte. Die Windenergieanlage Gehrde/Drehle 
besteht aus insgesamt 14 Windrädern. In allen Karten der 
Antragsunterlagen sind jedoch nur 13 Anlagen dargestellt. 
Damit sind die Karten fehlerhaft, unvollständig, unzulässig und 

 für eine umfassende Beurteilung derSituation ungeeignet. 
 Der Konfliktschwerpunkt südlich von GehrdeDer 

Konfliktpunkt 21 wird gemäß Tabelle 122 maßgeblich von 
einem Bereich für die Avifauna mit mittlerem 
Gefährdungspotenzial gebildet. Das Gefährdungspotential 

 istjedoch nur allgemein erfasst und nicht ausreichend vertieft 
bewertet. Hier entsteht eine besondere geometrische Form 
aus der im rechten Winkel angeordneten 
Windanlagenstandorte und der Trasse C, siehe Anlage 11 und 
12 Gefangener Raum Avifauna, Karte 1, Blatt 2, Ausschnitt. 
Mit dem Schlagbereich der Windradflügel wird eine Front aus 

 einem Querriegel undeiner Längsseite gebildet. Zusätzlich 
erzeugt die Trasse C eine zweite Längsseite. Durch diese 
Geometrie entsteht insbesondere für Großvögel ein Art 
„virtueller Käfig“ auf ihrem Weg vom Vogelschutzgebiet Alfsee 
zu den Futterplätzen in der Bauernschaft Wenstrup. Die 
Futterplätze werden seit 2 Jahren regelmäßig von großen 
Vogelgruppen aufgesucht. Insbesondere sind auch die nachts 
fliegenden Vögel und Fledermäuse gefährdet durch den 
dichten Schlagbereich der Windradflügel und 

 denFreileitungen der Trasse C. Die Bewertung in Tabelle 122 
ist insofern unvollständig und die Darstellung des 
Konfliktpunktes 21 in Karte 10 muss deutlich erweitert werden 
auf den Bereich des „Käfigs“. Wir fordern auch hier eine 
umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung des 
NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir sehen 
die Trassierungsmöglichkeit einer Höchstspannungsfreileitung 
in diesem Bereich der Hauptvariante C als nicht gegeben an. 
Der Öffentlichkeit ist das Ergebnis dieser Ergänzung 
offenzulegen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bestandsdaten 
einschließlich der Windenergieanlage wurden aus amtlichen 
Katasterdaten übernommen, was der Ebene des 
Raumordnungsverfahrens angemessen ist. Derzeit liegt keine 
Kenntnis des genauen Standorts der fehlenden Anlage vor, jedoch 
wird davon ausgegangen, dass -- in Anbetracht aus der 
Gesamtanzahl der Windenergieanlagen (14 Stck.) und der 
räumlichen Agglomeration der Anlagen in einem Windpark -- die 
Kernaussage der Ergebnisse in Text und Karten weiterhin Bestand 
hat. Für den betreffenden Teilbereich des Trassenkorridors C wird 
ein Querriegel aus hohen Konfliktpotenzialen festgestellt, der 
maßgeblich durch den Vogellebensraum "Gehrde - Rethwiesen" 
gebildet wird. Im Ergebnis des schutzgutinternen 
Variantenvergleichs wird der Korridor C aufgrund seiner 
erheblichen Nachteile hinsichtlich der Avifauna abgeschichtet. Im 
schutzgutübergreifenden Variantenvergleich liegt der Korridor C als 
zweitplatzierte Variante im Mittelfeld, da sie annähernd 
durchgängig schlechter abschneidet als der Korridor A/B, aber 
meist noch Vorteile gegenüber der Variante D3 vorweist. An dieser 
Stelle wird daher kein Bedarf für zusätzliche Untersuchungen 
gesehen.
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Fauna, auch Avifauna 1.3.2 Nr. Gebiet: B 55c Haseniederung – Ausdeichung 
 RüsfortDiese Naturschutz- und Hochwasserschutz-

Maßnahme stellt wie weitgehend korrekt dargestellt einen 
Vogellebensraum von landesweiter Bedeutung dar. Die 
aktuellen Wertigkeiten aufgrund der avifaunistischen 
Untersuchungsergebnisse sind weitgehend korrekt 
wiedergegebenen, es fehlt jedoch u.a. ein wahrscheinliches 
Brutvorkommen (Brutverdacht) der Rohrweihe 2016 sowie des 
gefährdeten Bluthänflings (s. Gutachten von Blüml 2017). 
Neben den aktuellen Wertigkeiten ist auf eine steigende 
Bedeutung zu verweisen, die nach der gerade erst erfolgten 
Umgestaltung mit Anlage von Gewässern und 
Extensivgrünland zu erwarten ist. In den 

 avifaunistischenUntersuchungen heißt es bereits, dass die 
Bedeutung zunehmen „könnte“ und nachweislich auch 
zugenommen hat. Demnach sind mit Stand 2017 weitere 
gefährdete Brutvogelarten relevant für die Bewertung und die 

 artenschutzrechtlicheBetrachtung. Aufgrund der hier 
erfolgten, aufwändigen Naturschutzmaßnahmen auf ca. 40 ha 
mit einer steigenden Bedeutung für Brut- und Gastvögel ist 
dieser Raum für eine Freileitungstrassierung ungeeignet. Eine 
Freileitung würde die entstehenden Wertigkeiten in Frage 
stellen und zudem den Kompensationsumfang stark erhöhen. 
Darzustellen wäre außerdem, wie viele Kompensations-

 Werteinheiten bereits durchdie Naturschutzmaßnahmen hier 
abgegolten wurden. Zu diesem Zweck wäre eine Offenlegung 
des Kompensationsregisters erforderlich, um die wir ebenfalls 
ersuchen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Fauna, auch Avifauna  1.3.11 HöckerschwäneIm Bereich nördlich Wenstrup Nr. 19 
hielten sich im Winter 2016/17 sowie seit Herbst 2017 ständig 
zwei Höckerschwäne auf einem Teich genau im 
Trassenbereich auf. Das Vorkommen dieser nach Bernotat & 
Dierschke (2016) zumindest mittelmortalitätsgefährdeten Art 
wäre im Artenschutzfachbeitrag zu berücksichtigen. Weitere 
Beobachtungen von Mitbürgern aus dem Ortsteil Wenstrup 
belegen, daß dort seit 2015 der Weißstorch regelmäßig 

 angetroffen wird. Insbesondere die großenWiesenbereiche 
um das Anwesen Wenstrup 19 dienen in den Sommermonaten 
als Nahrungsgebiet, siehe Anlage 2, Karte Höckerschwäne 

 und Storch, Anlage 3, FotoWeißstorch in Theilen Wiese 2015.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.

Fauna, auch Avifauna  1.3.5 HasetalDie Bedeutung des Hasetals als Brutvogel-
Lebensraum wird in den vorgelegten Berichten nur auf 
Probeflächen belegt. Vorliegende Daten, auch aus 
Planungsverfahren der öffentlichen Hand, sind nur 
unzureichend berücksichtigt worden. Anzuführen ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere die in 2015 planfestgestellte 
Dammerneuerung Gehobene Hase zwischen 
Gehrde/Badbergen und 

 Quakenbrück(https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/
wasserwirtschaft/zulassungsverfahren/hochwasserschutz/dam
merneuerung_gehobene_hase/dammerneuerung-

 gehobenehase-119774.html).Aus den veröffentlichten 
Planfeststellungsunterlagen ergeben sich u.a. Vorkommen 
gefährdeter und wertgebender Brutvogelarten wie z.B. 
Wachtel, Kiebitz und Waldohreule. Die Berücksichtigung 
solcher Fremddaten ist insgesamt als mangelhaft zu 
betrachten und erlaubt keine zuverlässige Abschätzung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  

  ausgeschlossen werden können.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu reduzieren oder zu 
kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna 1.3.12 Eulen und Käuze im Bereich Hastrup – Drehle – 
 Wenstrup- WehdelSeit Jahren ist dieses Gebiet bekannt für 

den Lebensraum von Eulen und Käuze. Insbesondere im 
Bereich der Trasse C/D3 werden sie als ständiger Brut- und 
Jahresvogel beobachtet (Anlage 18 Karte Eulen 2, 

 Brutbereiche von Eulen und Anlage19 Foto Steinkauz 
Jungtier, August 2017, Wenstrup 19). Nach Bernotat & 
Dierschke (2016) liegen die Eulen und Käuze in der 
vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung im Bereich „C“. 
Damit befinden sie sich in der mittleren Mortalitätsgefährdung 
durch Stromschlag. Die genaue Erkundung der Lebensräume 

 istin der Vorhabensplanung nicht erfolgt. Die Eulen und 
Käuze sind unbedingt im Artenschutzbeitrag zu bewerten und 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind zu 

 erläutern.Bezug: VRL; BNatSchG; Bernotat, D., Dierschke, V. 
(2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 
wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen – 
3. Fassung – Stand 20.9.2016

Es ist richtig zu stellen, dass es sich bei der 
Mortalitätsgefährdungseinstufung um die Gefährdung durch 
Freileitungsanflug handelt und nicht um die Gefährdung durch 

  einen Stromschlag (Tod durch Kurzschluss). Die Konflikte mit 
den avifaunistischen Probeflächen im Korridor C (insbesondere der 
Haseniederung und dem VSG "Alfsee") wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
großen Abstand zu den genannten Vogellebensräumen im Bereich 
des C-Korridors, sodass bau-, anlagen- und betriebsbedingte 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 

  können.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna  1.3. 13 Specht- und FledermausartenDas Gebiet der 
Hofanlagen mit den angrenzenden Eichenbeständen ( Flur 11, 
Flurstück 39, Flur 11, Flurstück 56/4) Anlage 20, dem 
Feuchtbiotop ( Flur 11, Flurstück 49-3) Anlage 21, des 

 Grünlandes ( Flur 10, Flurstück 33/4) Anlage 22 unddes 
naturbelassenen Waldstücke ( Flur 10, Flurstück 33/4) sind 
Brut und Nahrungsstätten verschiedener Fledermaus- und 
Spechtarten wurde diese dokumentiert am 24.Sept 2016, 08: 
44 Uhr( Anlage 23 ) und Grünspecht, Märschweg 21, 26. Nov. 
2017, 15:29 Uhr ( Anlage 24). In der Waldstrukturkartierung 
(Maßnahme 51 b) wurden diese mit der Bewertung C erfaßt ( 

 siehe Tab. 4). Dieisolierte Betrachtung des FFH-Gebietes „ 
Wald bei Burg Dinklage“ ( 3314-331) mit dem Nachweis eines 
Eremiten ist bei fehlender Überprüfung dieser genannten 
Regionalität mangelhaft und nachzuholen Bezug: 
Waldstrukturkartierung im Rahmen des ROV für die 380 KV – 
Maßnahme 51 b); NLWKN ( Hrsg.) (2011): Vollzugshinweise 
für Arten und Lebensraumtypen;

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens eine 
flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen durchgeführt, um den Bestand vollständig 
erfassen und und korrekt bewerten können.  Die sich daraus 
ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung und des 
besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Fauna, auch Avifauna a) Vorranggebiet 04-2013/01-2004 Wohld / Badbergen (WEA 
 sind realisiert)- Der Korridor „C“ kreuzt das Vorranggebiet für 

 Windenergie fast auf volle Breite.- Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder ist im RROP als „hoch“ eingestuft. Die 
Lärmgeräusche der Trasse werden sich mit dem Lärm der 
Windräder überlagern. Eine Beurteilung fehlt in den 

 Unterlagen.- Der Brutvogellebensraum ist bereits 2012 von 
durchschnittlicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung ist nicht 
in den Planunterlagen zur Maßnahme 51b erfasst. Die 

 Unterlagen sind veraltet.- Die Brut- und Rastvogelgebiete 
wurden bereits 2006 in der Stufe „Regionale Bedeutung“ 
bewertet. Eine Beurteilung zur Entwicklung Trasse C / 

 Windräder fehlt im Antrag.- Windkraftsensible bzw. 
windkraftrelevante Arten in Verbindung mit 

 stromtrassensensiblen Arten sind nicht bewertet.- Zwischen 
der Trasse C und dem langen Windpark stellt sich auch ein 
„avifaunistischer virtueller Käfig“ ein (siehe auch Einwände 5.2, 

 5.4). Die Auswirkungen sind nicht bewertet.- Ein Abgleich zu 
den Festlegungen des 

 Planfeststellungsverfahren„Dammerneuerung Gehobene 
Hase“ Az.: 62025-000-004 vom 23.3.2015 im 

 ZusammenhangTrasse C/Windpark ist nicht erfolgt.

Der für die Avifauna maßgeblichen Wirkfaktoren einer 380-kV-
Freileitung ergeben sich aus der Anlage der der Leitung selbst. Die 
Masten stellen einen visuellen Störfaktor dar und können ein 
Meideverhalten auslösen, sodass der Nahbereich als 
Vogellebensraum entwertet wird. Die Leiterseile selbst können 
insbesondere für Großvögel gefährlich werden, wenn sie zu spät 
wahrgenommen und von den Vögeln angeflogen werden. 
Geräuschemissionen stellen für die freileitungssensiblen Arten 
hingegen kein Problem dar, zumal die Messungen des TÜVs 
(Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2015): 
Messtechnische Felduntersuchungen zu Koronageräuschen. - 
Umwelt und Geologie. Lärmschutz in Hessen, Heft 5) ergeben 
haben, dass eine Freileitung überwiegend keine Geräusche 
verursacht oder aber die Geräusche von Fremdgeräuschen (Wind, 
Regen) überlagert werden. Eindeutige Leitungsgeräusche traten 
demnach nur in unter 15 % der gemessenen Betriebsstunden auf 
und erreichen nur in seltenen Fällen den Spitzenwert von >40 
dB(A). Außerdem sind die Geräuschemissionen nur im 
unmittelbaren Nahbereich der Leiterseile wahrnehmbar, der bereits 

 durch die anlagebedingten Wirkfaktoren entwertet wird. Auch im 
Zusammenhang mit Windenergieanlagen sind die 
Geräuschemissionen als nachrangige Wirkfaktoren einzustufen, 
auch hier geht die Beeinträchtigung maßgeblich von der 
Lebensraumentwertung infolge visueller Effekte oder aber vom 

 Schlagrisiko aus.Im Zuge der Bestandsanalyse des Belangs 
 Avifauna wurde der Windpark als Vorbelastung berücksichtigt. Im 

Gesamtergebnis des Variantenvergleichs für den Belang Avifauna 
ist festzustellen, dass der Korridor C die eindeutig ungünstigste 
Variante darstellt.
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Fauna, auch Avifauna  2.2 Konfliktschwerpunkte 21, 22 und 23Wir nehmen hierzu 
Bezug auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: 
Unterlage 2A, UVS-Bericht,Tabelle 122, S. 252-253 in 
Verbindung mit Unterlage 2B,Karte 10 Konfliktschwerpunkte, 
Unterlage 2C-Anlage 2, Avifauna- Untersuchungen-Karten, 
Karte 3a, Flächenbewertung Brutvögel, Karte 3b 
Flächenbewertung Gastvögel und Karte 4 Flächenbewertung 

 Avifaunistisches Gefährdungspotential.In der Karte 10 und in 
der Tabelle 122 sind die Konflikte als einzelne Punkte 
dargestellt und beschrieben. Auch werden die avifaunistischen 
Bereiche (grün gepunktet) als einzelne Inseln kartiert. Bei 
Betrachtung der Flächenbewertungskarten der Brut- und 
Gastvögel zeigen die Probeflächen 58A, 58B, 58C, 59, 60 und 
61 ein großes zusammenhängendes Gebiet. Die Darstellungen 
in der Konfliktkarte sind nicht vollständig und geben das 
Ausmaß der Avifauna nur unzureichend wieder. Das in der 
Nähe befindliche EU – Vogelschutzgebiet DE 3513 (V17) 
„Alfsee“ steht hier in einem intensiven Zusammenhang und es 
bildet sich damit ein „Großkonfliktpunkt“ ( Anlage 11, Konflikte 
21, 22, 23, Karte 10 Ausschnitt ). Dieser besteht eindeutig aus 
den Konflikten 21, 22 und 23 gemeinsam mit dem gesamten 
Großraum Vogelschutzgebiet Alfsee. Insbesondere ist die 
Konfliktzone als faktisches Gebietsteil des EU 
Vogelschutzgebiet Alfsee zu werten. Das 
„Verschlechterungsverbot/VRL“ ist hier entscheidend für ein 
Verbot eines Leitungsbaus. Eine Trennung in einzelne 
Kleinbereiche ist sachlich falsch und stimmt nicht mit den 
gegebenen Tatsachen vor Ort überein. Zusätzlich überlagert 
noch das Gefährdungspotential „Vogelschlagrisiko“ (Karte 4 
AGP, siehe oben) und der bei Konflikt 21 vorhandene „Virtueller

  KäfigAvifauna“ (siehe gesonderten Einwand Pkt. 5.3) die 
gesamte Problematik. Die Bewertung der Konfliktsituationen ist 
aufgrund fehlender zeitnaher Gutachten unvollständig. Die 
Regierungsvertretung sollte vom Antragsteller unter 
Einbindung des NLWKN und unabhängiger Sachverständiger 
die Erneuerung der Gutachten fordern, denn wir sehen eine 
Trassierungsmöglichkeit einer Höchstspannungsfreileitung in 
diesem Bereich der Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der 
Öffentlichkeit ist das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen. 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen im Korridor C 
(insbesondere der Haseniederung und dem VSG "Alfsee") 
wurden -- unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen -- im Zuge der UVS (Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und 
der Natura 2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Varianten -- auch aufgrund der Konflikte mit der 
Avifauna -- mit erheblichen Nachteile verbunden sind und daher im 
Variantenvergleich abzuschichten waren. Der als Vorzugsvariante 
ermittelte Trassenkorridor A/B hält großen Abstand zu den 
genannten Vogellebensräumen im Bereich des C-Korridors, sodass 
bau-, anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen 

  ausgeschlossen werden können.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.
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Auch an dieser Stelle verweisen wir auf den schon unter Pkt. 
5.1 zitierten Kommentar De Witt/Bartholomé (2014) und die 
Folgerung daraus hin. Wir nehmen hierzu Bezug auf folgende 
Unterlagen: ROG; NROG; VRL; Verordnung zum 
Naturschutzgebiet „Hochwasserrückhaltbecken Alfhausen -
Rieste vom 2.3.2015; BNatSchG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatsnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) – Vogelwelt 134: 181-197;

Fauna, auch Avifauna  1.3.10 MauerseglerkolonieIm Kirchturm von Gehrde befindet 
sich seit vielen Jahren eine große, intensiv betreute 
Mauerseglerkolonie. Beeinträchtigungen des freien Luftraumes 
als großräumiges Nahrungshabitat dieser Art durch eine 

 Freileitung sind im Artenschutzfachbeitragjedoch nicht 
berücksichtigt; auf die Mauersegler-Kolonie wird in den 
Fachgutachten nicht eingegangen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. 
 
Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags (Unterlage 4A) wurde der 
Mauersegler als Brutvogelart mit geringer Mortalitätsgefährdung 
berücksichtigt, die Art ist i.d.R. nicht planungs- und verbotsrelevant 

 gegenüber Freileitungen.Grundsätzlich werden für das 
Planfeststellungsverfahrens eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung und umfassende faunistische Erhebungen 
durchgeführt, um den Bestand vollständig erfassen und korrekt 
bewerten können.  Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der 
Eingriffsregelung und des besonderen Artenschutzes werden 
geprüft. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die 
Trassenführung weiter optimiert und es werden 
landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft weitestmöglich zu minimieren oder zu 
kompensieren.

Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Redaktionell ist anzumerken, dass die räumliche Bezeichnung 
auf S. 35 der NATURA 2000-Voruntersuchung von 
„nordwestlich des Alfsees liegenden Nahrungsflächen“ nicht 
korrekt ist - es muss heißen: nord/nordöstlich. Aus allen 
weiteren Ausführungen wird aber deutlich, dass es sich hier 
nur um einen redaktionellen Fehler handeln kann.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Über die Bedeutung für den Singschwan hinaus bestehen die 
räumlich-funktionalen Beziehungen auch für weitere 
Rastvogelarten wie z.B. Zwergschwan, Grau-, Bläss und 
Tundrasaatgans, die bei einem jetzt erstellten Gutachten (auch 
deshalb bitten wir darum, dem Antragsteller ein neueres 
Gutachten aufzuerlegen) in jedem Fall nachgewiesen würden, 
dargestellt. Auch für diese Arten würde eine Freileitung ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko bedeuten. Dies wird in der NATURA 
2000-Voruntersuchung auch nicht grundsätzlich in Abrede 
gestellt, auf die Bedeutung dieser im Standarddatenbogen für 
das EU-Vogelschutzgebiet Alfsee genannten Arten aber nicht 
hinreichend eingegangen. Verwiesen wird jedoch bereits auf 
die Relevanz der Gänserastvorkommen und Weideplätze im 
Bereich der Rethwiesen (S. 41). Die auf S. 40 aus 
Bernshausen et al. (2014) zitierten Angaben zu Möwen und 
Wasservögeln lassen sich nicht ohne Weiteres auf die 
Schlafplatzflüge von Schwänen und Gänsen übertragen, da 
diese überwiegend während der morgendlichen und 
abendlichen Dämmerungsphasen stattfinden. Eine für viele 
Arten bei Tageslicht durchaus geeignete Markierung von 
Leiterseilen kann daher nur in sehr begrenztem Umfang 
Abhilfe schaffen.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Die in den Antragsunterlagen vorgelegte NATURA 2000 
Voruntersuchung kommt unter 6.2.2.3 Fazit zu dem 

 Schluss:Nur durch belastbare Untersuchungen zur 
Raumnutzung der für das Vogelschutzgebiet relevanten Brut- 
und Gastvogelarten können mögliche Auswirkungen auf das 
Schutzgebiet sicher eingestuft werden. Unter Pkt. 6.1.4. 
Anlage 3, Natura 2000 – Voruntersuchung, werden langjährige 
Untersuchungen von Dr. Volker Blüml (2013a) mit einer 
Dokumentation zum Singschwan aus dem Jahr 2013 zitiert. 
Diese sind jedoch vom Antragsteller nicht auf den neuesten 
Stand gebracht worden. Wir weisen in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass derart veraltete Unterlagen gemäß der 
neuesten Rechtsprechung als fehlerhaft gewertet werden 
müssen und bitten Sie daher, dem Antragsteller aufzuerlegen, 
neuere Gutachten beizubringen. Eventuell werden sich dann 
auch noch weitere Hinweise ergeben.

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können. Im Rahmen des 
Planfestellungsverfahrens werden dennoch zur Bewertung 
potenzieller Konflikte umfangreiche Kartierungen der Avifauna (und 
auch anderen Tiergruppen) durchgeführt.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Korrekterweise wird auf die besondere Bedeutung der 
Offenlandbereiche nördlich und nordöstlich des Alfsees für 
Rastvögel hingewiesen. Insbesondere bestehen für den 
Singschwan als „wertbestimmend“ benannter Art für das EU 
Vogelschutzgebiet Alfsee (Gebietsnr. 3513-401) enge räumlich-
funktionale Beziehungen zwischen dem EU-Vogelschutzgebiet 
und diesen Bereichen. Hierzu wird in der NATURA 2000- 
Voruntersuchung ausgeführt: „Die nordwestlich des Alfsees 
liegenden Nahrungsflächen in der Haseniederung wurden 
daher als Erweiterungsflächen des Vogelschutzgebietes dem 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie 

 undKlimaschutz vorgeschlagen (Auskunft NLWKN 2017, s. 
auch Stellungnahme des Landkreis Osnabrück Sep. 2015, 
Blüml, V. 2013b).“ (S. 35); sowie: „Des Weiteren wurden die 
Nahrungs- und Rastflächen des Singschwans in der 
nördlich/nordöstlich des Schutzgebietes liegenden 
Haseniederung als Erweiterungsvorschlag für das 
Vogelschutzgebiet vom NLWKN dem MU vorgeschlagen.“ (S. 
39). Diese Hinweise verdeutlichen, dass auch von der 
zuständigen Fachbehörde des Landes Niedersachsen die 
fachlich unzureichende Abgrenzung des EU 
Vogelschutzgebietes Alfsee für die wertbestimmende Art 
Singschwan anerkannt wird. Genauer Umfang und 
Abgrenzung des Erweiterungsvorschlages sind weder in den 
Planunterlagen dargestellt noch bislang öffentlich einsehbar. 
Angesichts der von Blüml (2013a+b) in die NATURA 2000-
Voruntersuchung übernommenen Darstellungen zu den Schlaf-
/Nahrungsplatzbeziehungen von Singschwänen, die sicherlich 
in den genannten Gebieten nochmals überprüft werden 
müssen und dann bestätigt werden können, gehören jedoch 
unzweifelhaft mindestens alle Bereiche im engeren Hasetal 
zwischen Bruchhausen/Bieste und Bersenbrück, wie auch die 
östlich angrenzenden Flächen um Groß Drehle, zur 
Erweitungskulisse des EU-Vogelschutzgebietes. Aufgrund der 
auch aktuell weiterhin nachgewiesenen Bedeutung dieser 
Bereiche für Singschwäne sind diese als faktische Gebietsteile 
des EU-Vogelschutzgebietes Alfsee zu betrachten. Vorhaben, 
die in diesem Sinne zu erheblichen Beeinträchtigungen von 
nicht ausgewiesenen (faktischen) Vogelschutzgebieten führen, 

Die Konflikte mit den avifaunistischen Probeflächen in der 
Haseniederung und am VSG "Alfsee" wurden -- unter Beachtung 
der jeweiligen rechtlichen und fachlichen Anforderungen -- im Zuge 
der UVS (Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), des 
Artenschutzfachbeitrags und der Natura 2000-Voruntersuchung 
ermittelt, analysiert und im Variantenvergleich abgewogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die östlichen Varianten -- auch aufgrund 
der Konflikte mit der Avifauna -- mit erheblichen Nachteile 
verbunden sind und daher im Variantenvergleich abzuschichten 
waren. Der als Vorzugsvariante ermittelte Trassenkorridor A/B hält 
demgegenüber den größten Abstand zu den Vogellebensräumen 
entlang der Hasenierung sowie des VSG "Alfsee", sodass bau-, 
anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das VSG und die angrenzenden Nahrungshabitate  
ausgeschlossen werden können.
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 sind deshalb gemäß Art. 4Abs. 4 VRL grundsätzlich 
unzulässig („Verschlechterungsverbot“). Erhebliche 
Beeinträchtigungen wären selbst bei der Ausführung als 
Erdkabel zumindest temporär (baubedingt) zu erwarten, 
dauerhafte (betriebsbedingte) erhebliche 

 Beeinträchtigungenganz besonders bei Freileitungen aber 
auch durch Erdkabel sind ebenfalls nicht auszuschließen und 
in der NATURA 2000-Voruntersuchung nicht entsprechend 
behandelt. So fehlt u.a. eine Einschätzung der 
Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten durch die 
Drainagewirkung von Erdkabeltrassen: Nahrungssuchende 
Gänse und Schwäne wie auch weitere Rastvogelarten weisen 

 imAllgemeinen eine Präferenz für feuchte und teilweise 
überschwemmte Flächen auf; dies gilt auch für die im Gebiet 
vorherrschenden Ackerflächen/Stoppeläcker. Vor diesem 
Hintergrund halten wir eine Trassenführung durch 

 dieHaseniederung südlich von Bersenbrück als nicht mit dem 
EU Vogelschutzgebiet Alfsee in einer bislang nicht 
vollzogenen, fachlich korrekten und hinreichend großen 
Abgrenzung vereinbar und damit als unzulässig.

Artenschutz 1.2. Unterlage 4 – Artenschutzfachbeitrag, Seiten 88 – 
 89Hier werden für die für Schwäne und Gänse bedeutsamen 

Bereiche die betroffenen Arten nur unzureichend benannt, 
insbesondere Hinweise auf den Singschwan als zentral 
wichtiger Art (s. Anmerkung zur NATURA 2000-
Voruntersuchung, S. 35ff) fehlen. Die dargestellten 
„Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen“ stellen 
immer wieder die Markierung von Leiterseilen als geeignete 
Maßnahme heraus. Diese ist bei Schlafplatzflügen von 
Schwänen und Gänsen jedoch kaum tauglich (s. Anmerkung 
zur NATURA 2000-Voruntersuchung, S. 35ff). Dies betrifft 
neben den Flächen mit direktem Bezug zum EU-
Vogelschutzgebiet Alfsee insbesondere auch den Bereich der 
Haseausdeichung bei Gehrde-Rüsfort.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden auf Grundlage 
faunistischer Kartierungen und daraus ermittelten Konflikten 
konkrete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG abgeleitet und 
geplant. Die Ausgestaltung der Maßnahmen richtet sich dabei nach 
dem aktuellen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissstand.
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Lärm 1.3.14 Zusätzliche Lärmbelästigung durch die Trasse C/D3; 
Unterlage 1A Schutzgutspezifische Auswirkungen S.95, 

 Unterlage 2A S.5Die zusätzliche Lärmbelästigung einer 
Stromtrasse teilen uns die Antragsteller in der Unterlage 1A S. 
95 und Unterlage 2A S. 5 mit. Die Lärmbelastungen sind 
erheblich, ein dementsprechendes 
immissionsschutzrechtliches Gutachten ist nicht bekannt. Ein 
Grundsatz des ROG ist der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm 
und die Reinheit der Luft sicherzustellen. In den hohen 
elektrischen Feldstärken zwischen den Leiterseilen einer 
Freileitung tritt stoßweise die Ionisierung von Luftmolekülen auf 
(Koronaentladung). Diese Koronaentladungen erzeugen bei 
Freileitungen Brummtöne, Knacken oder Surren. Diese Effekte 
werden durch feuchte Witterungsbedingungen wie Nebel oder 
Raureif verstärkt. In den ländlichen Gebieten treten dann 

 diebekannten kilometerlangen Liniengeräusche auf. Bekannt 
ist auch, dass Gebäudehüllen den Lärm der Koronaentladung 
schlecht absorbieren. Die ländliche Bevölkerung wird damit 
auch nachts während der Ruhezeit belästigt. Zusätzlich 
wurden bei Koronaentladungen die Entstehung geladener 
Aerosole mit Radonzerfall im Drehstromfeld festgestellt (Fews 
et.al. 1999) und die Entstehung von Umweltschadstoffen 
abgeleitet. Zu diesen aufgeführten Punkten sind in den 
Antragsunterlagen keine ausreichenden Aussagen erfolgt. 

 Auch die Lärmüberlagerungder Lärmquellen Windräder und 
Trasse C/D3 ist nicht untersucht. Die Ziele der Raumordnung 
sind nicht eingehalten. Der Antrag ist unvollständig. Das Amt 
für regionale Landesentwicklung Weser Ems wird aufgefordert, 
Unterlagen zu den Schutzmaßnahmen infolge der 

 Emissionen/Immissionen von dem Antragstellereinzuholen 
und durch Sachverständige bewerten zulassen. Das Ergebnis 

 ist der Öffentlichkeit mitzuteilen.Bezug: ROG §§ 1, 2 ff; 
NROG § 2; BImSchG; TA Lärm; Handbuch 

 derUmweltverträglichkeitsprüfung – Erich Schmidt Verlag; 
Fews,A.P./Henshaw, D. L./Wilding, R. J./Keitch, P.A. 
(1999):Corona ions from powerlines and increased exposure to 
pullutant aerosols: International Journal of Radiation Biology 
75 (12): 1523-1531

Die relevanten Immissionen der zu genehmigenden Anlage werden 
im Rahmen der Planfeststellung untersucht. Dabei werden 
insbesondere Nachweise zu Einhaltung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische 
Felder – 26. BImSchV) sowie der Sechste Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik erbracht. 
Selbstverständlich werden die Immissionen bereits bestehender 
Anlagen ordnungsgemäß berücksichtigt. Ebenfalls werden 
Geräuschemissionen im Infraschallbereich gutachterlich untersucht.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

1.3. 16 Überfrachtung von Wohngebieten und Landschaft 
 durch EnergieanlagenDer Windpark Gehrde – Drehle und 

Badbergen/Wohld führte zu Flächenverlusten der 
Landwirtschaft und großen Einschnitten in die Natur. Der 
Vollausbau des Windparks in Gehrde ist zurzeit noch nicht 

 vollzogen. Einen weiteren Flächenverbrauch durcheine 
Stromtrasse C/D3, sowie damit verbundene Einschnitte 
schädigen die Avifauna in nicht abschätzbarem Maße. Ein 
Kernziel des ROG ist die Schaffung eines großräumigen, 
übergreifend ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystems 

 ohneZerschneidung der Landschaft. Insbesonders betont 
das ROG, dass der Raum in seiner Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier 
und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der 

 jeweiligen Wechselwirkungen zuentwickeln und zu sichern 
ist. Eine zusätzliche Freileitungstrasse C/D3 würde einen 
eindeutigen Konflikt zu den gesetzlichen Zielen der 
Raumordnung erzeugen. Die gesamte Landschaft im 
Großraum Alfhausen, Hastrup, Gehrde, Rüsfort, Drehle, 
Wenstrup bis Badbergen wird mit einer zusätzlichen 
Freileitungstrasse C/D3 mit Anlagen der Energieerzeugung 
überfrachtet. Die Ziele der Raumordnung werden 

 nichtberücksichtigt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems Weser-Ems wird aufgefordert, 
Unterlagen zur Vermeidung einer solchen Überfrachtung der 
Landschaft von den Antragstellern einzuholen und durch 
Sachverständige prüfen zu lassen. Eine Überfrachtung mit 
Energieanlagen ist durch die Regierungsvertretung 
abzulehnen. Das Ergebnis ist der Öffentlichkeit mitzuteilen. 
Bezug: ROG §§ 1, 2 ff; NROG § 2

Die Vorhabenträgerinnen haben bei der Erarbeitung der Unterlagen 
für das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Die 
regionalplanerische Flächenausweisung des Windparks in Gehrde 
und Badbergen wurde im Rahmen der Analyse berücksichtigt. Die 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung - insb. die Ausweisung 
von Windvorranggebieten  - wurden in das 
Raumordnungsverfahren gemäß der Festlegung der 

 Antragskonferenz eingestellt.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens werden – ergänzend zu den 
Untersuchungen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens – 
spezielle naturschutzfachliche Erhebungen für das geplante 
Vorhaben durchgeführt, wie z.B. Brut- und Gastvogelerfassungen 
oder Biotoptypenkartierungen. Dies erfolgt, um auch kleinräumige 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten und der KÜA/KÜS. 
Auf dieser Grundlage lassen sich die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope und vorhandenen Arten ermitteln sowie 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen auf Basis ermittelter Betroffenheiten 
festlegen.
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Teilerdverkabelung Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 
UVS-Berichtes angemerkt: Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 
Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst. Auch hier ist 

 der Umweltschutz gemäß § 1 BNSchGbesonders betroffen. 
Wie wir in Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, 
durch Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 

 dargestellt worden.Der Antragsteller selbst gibt in der 
Unterlage 2A S.50 vor: „Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 
Ziffer 07, S. 13 LPOP)“ Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km (= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 
und unvollständig. Sollte die Trasse C tatsächlich in der hier 
vorliegenden Form beplant werden, ist Erdverkabelung 
mindestens zu prüfen. Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 

 Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 undS.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung 

 gesundheitlicherSchäden vor. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems wird aufgefordert, die 
Trassenführung unter diesen Umständen abzulehnen. Die 
Antragsteller sollen aufgefordert werden, hinsichtlich 
einzuhaltender Abstände und Gesundheitsgefahren 
überarbeitete Antragsunterlagen vorzulegen. Ein „Verschieben“
 der Problematik in das spätere Planfeststellungsverfahren 

 führt in diesem Verfahren zu einerunvollständigen Prüfung 
der Raumordnung und ist gemäß neuester Rechtsprechung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens gibt es noch keine Informationen zu 
potenziellen Maststandorten, Leitungsverläufen o.ä., daher ist 
Einzeichnung einer Trassenachse aus Anlage 10 spekulativ. Die 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte 
kann erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 

Seite 817 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. vom 26.12.2017

nicht (mehr) zulässig. Wir weisen explizit auf das ROG §§ 1,2 
ff, NROG, BIschG, 26. BImschV, 26.BImschVVwV (hier 
insbesondere Punkte 2.3, 3) hin.

Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)

Seite 818 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. vom 26.12.2017

elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

1.3.15 Auswirkungen Infraschall und elektromagnetischer 
 StrahlungInfraschall und elektromagnetische Strahlung führt 

zu einem die Gesundheit in einem erheblichen Maße 
beeinflussbaren und schädigenden Faktor. Wird die 
Stresssituation zu einem Dauerzustand, kann die natürliche 
Abfolge von Stressbewältigung und Entspannung nicht 

 stattfinden und es kommt zu den typischen Stressfolgen:- 
Störungen der Konzentration und des Gedächtnisses - 
Nervosität, Gereiztheit , Unzufriedenheit, Unausgeglichenheit - 
Angst, Unsicherheit, Aggressionen, Apathie - Chronische 
Müdigkeit - Schlafstörungen - Infekte - Herz-Kreislauf-
Beschwerden - Gastritis, Verdauungsbeschwerden - 

 muskuläre VerspannungenDie 26. Bundes-
Immissionsschutzverordnung berücksichtigt Träger von aktiven 
Implantaten ausdrücklich nicht. Die Strahlenschutzkommission 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (SSK) sieht dagegen Handlungsbedarf 
angesichts der steigenden Anzahl von Personen mit aktiven 
Implantaten. Die SSK empfiehlt, dass in Bereichen, die 
Implantatträgern zugänglich sind, bei denen ein Exposition 

 vermeidendes Verhalten nicht möglich ist und Erdkabelnicht 
sichtbar sind, 10 μT bzw. 5 μT nicht überschritten werden 
sollen. Entgegen der allgemeinen Meinung ist das Hören von 
Infraschall (f < 16 Hz) möglich und führt zu individuell 
unterschiedlicher Belästigung. Die Mechanismen 

 dieserauditorischen Wahrnehmung durch den Menschen 
sind aber bis heute weitgehend ungeklärt. Im Rahmen des 
europäischen Forschungsprojektes „EARS" werden diese 
Mechanismen mit Hilfe von objektiven Verfahren der 

 Medizintechnik, wie z.B.Magnetresonanztomopraphie (MRT) 
und Magnetoenzephalographie (MEG) näher untersucht und 
objektive Schwellen ermittelt. Im Übrigen geben wir zu 
bedenken, dass die allgemein übliche TA Lärm bereits vom VG 
Düsseldorf im November 2017 mit dem Hinweis ausgesetzt , 
gesicherte Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Technik 
vorliegen, die den der TA-Lärm zugrunde liegenden 

 Einschätzungen,Bewertungen und Prognosen den Boden 
entziehen, weshalb die Bindungswirkung der TA-Lärm entfällt. 
Infraschall ist durch dieses Urteil erstmalig in Deutschland als 

Nach § 6 Abs. 1, 2 Medizinproduktegesetz (MPG) dürfen aktive 
implantierbare Medizinprodukte in Deutschland nur dann in Verkehr 
gebracht werden, wenn Sie den grundlegenden Anforderungen aus 
§ 7 I MPG und damit den Anforderungen des Anhangs 1 der 
Richtlinie 90/385/EWG genügen. Nach Nr. 8 Spiegelstrich 3 des 
Anhangs der Richtlinie müssen aktive implantierbare 
Medizinprodukte so ausgelegt und hergestellt sein, dass Gefahren 
im Zusammenhang mit vernünftigerweise vorhersehbaren 
Umgebungsbedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit 
Magnetfeldern, ausgeschlossen oder so weit wie möglich verringert 
werden. Vernünftigerweise vorhersehbar sind alle elektrischen und 
magnetischen Felder, die sich im Rahmen der Grenzwerte der 26. 
BImSchV bewegen. Da Amprion die gesetzlich vorgeschriebenen 
Grenzwerte der 26. BImSchV einhält, ist eine Beeinträchtigung von 
Menschen aktiven Implantaten durch Freileitungen und Erdkabel 

 nicht zu erwarten.Der spektrale Anteil des Infraschalls ist bei 
 Freileitungen vernachlässigbar klein. Die relevanten Immissionen 

der zu genehmigenden Anlage werden im Rahmen der 
Planfeststellung untersucht. Dabei werden insbesondere 
Nachweise zu Einhaltung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische 
Felder – 26. BImSchV) sowie der Sechste Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik erbracht. 
Selbstverständlich werden die Immissionen bereits bestehender 
Anlagen ordnungsgemäß berücksichtigt. Ebenfalls werden 
Geräuschemissionen im Infraschallbereich gutachterlich untersucht.
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mögliche Umweltbelastung akzeptiert 
 worden.https://www.ptb.de/cms/presseaktuelles/journalisten/p

resseinformationen/presseinfoartikel.html?tx_news_pi1[news]=
 5963&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=de

tail&tx_news_pi1[day]=10&tx_news_pi1[month]=7&tx_news_pi
 1[year]=2015&cHash=0f540c616e6aa47c5eed27c71f9aeb59;

 Positionspapier zu Gesundheitsrisiken beim Ausbau 
Erneuerbaren Energien; AEFIS Positionspapier Elektrosmog; 

 https://aefis.jimdo.com/Expertenworkshop „Chancen und 
Risiken der Energiewende aus Gesundheitssicht“ am 
08.10.2014
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Zum Konfliktschwerpunkt 20 (Anlage 10, Konflikt 20, 
Ausschnitt aus Karte 10) wird zutreffend in Tabelle 122 des 
UVS-Berichtes angemerkt: Über den gesamten 
Konfliktschwerpunkt zerstreut wird zusätzlich ein hohes 
Konfliktpotenzial durch 200-m-Siedlungspuffer von 
Wohngebäuden und Baudenkmälern ausgelöst. Auch hier ist 

 der Umweltschutz gemäß § 1 BNSchGbesonders betroffen. 
Wie wir in Anlage 10, Konflikt 20, Ausschnitt aus Karte 10, 
durch Kennzeichnung einer Trassenachse C deutlich gemacht 
haben, erkennt man sofort die Schwierigkeit einer 
Trassenumsetzung. Deutlich sieht man mit Hilfe der 
Trassenachse die 10-15 Pufferanschnitte (Schutzzone 200 m) 
im Bereich der Wohnhäuser/Höfe. Auch mit einem ständigen 
Richtungswechsel der Trasse ändert sich die Situation nicht. 
Die Problematik ist in Tabelle 122 nicht ausreichend vertieft 

 dargestellt worden.Der Antragsteller selbst gibt in der 
Unterlage 2A S.50 vor: „Es gilt einen Abstand von 200 m 
einzuhalten zu (Grundsatz der Raumordnung gemäß Ziel 4.2, 
Ziffer 07, S. 13 LPOP)“ Der Grundsatz der Raumordnung ist 
hier großräumig auf 7,8 km (= ca. 16 % der Strecke Trasse C) 
nicht eingehalten worden. Die Trasse C darf hier nicht als 
Freileitung realisiert werden. Der Antrag ist deshalb fehlerhaft 
und unvollständig. Sollte die Trasse C tatsächlich in der hier 
vorliegenden Form beplant werden, ist Erdverkabelung 
mindestens zu prüfen. Zusätzlich teilen sie dem Bürger in der 

 Unterlage 2A S.5-6, Tab.2 S.25-27, S.29 undS.183 die 
ständigen Gefahren der elektrischen und magnetischen Felder, 
Koronaentladungen und Lärmemissionen mit. Für den 
Konfliktpunkt 20 liegen keine Lösungsvorschläge, z. B. durch 
Erdverkabelung, für die Vermeidung 

 gesundheitlicherSchäden vor. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems wird aufgefordert, die 
Trassenführung unter diesen Umständen abzulehnen. Die 
Antragsteller sollen aufgefordert werden, hinsichtlich 
einzuhaltender Abstände und Gesundheitsgefahren 
überarbeitete Antragsunterlagen vorzulegen. Ein „Verschieben“
 der Problematik in das spätere Planfeststellungsverfahren 

 führt in diesem Verfahren zu einerunvollständigen Prüfung 
der Raumordnung und ist gemäß neuester Rechtsprechung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens gibt es noch keine Informationen zu 
potenziellen Maststandorten, Leitungsverläufen o.ä., daher ist 
Einzeichnung einer Trassenachse aus Anlage 10 spekulativ. Die 
Festlegung der genauen Leitungsführung sowie die Maststandorte 
kann erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 

Seite 821 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. vom 26.12.2017

nicht (mehr) zulässig. Wir weisen explizit auf das ROG §§ 1,2 
ff, NROG, BIschG, 26. BImschV, 26.BImschVVwV (hier 
insbesondere Punkte 2.3, 3) hin.

Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Windenergie  2.4 Virtueller avifaunistischer KäfigWir nehmen hierzu Bezug 
auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: Unterlage 
2A, UVS-Bericht, Tabelle 122, Seite 253 in Verbindung mit 
Unterlage 2BKarte 1-Blatt 2 Menschen-Wohnen und Karte 10 
Konfliktschwerpunkte. Die Windenergieanlage Gehrde/Drehle 
besteht aus insgesamt 14 Windrädern. In allen Karten der 
Antragsunterlagen sind jedoch nur 13 Anlagen dargestellt. 
Damit sind die Karten fehlerhaft, unvollständig, unzulässig und 

 für eine umfassende Beurteilung derSituation ungeeignet. 
 Der Konfliktschwerpunkt südlich von GehrdeDer 

Konfliktpunkt 21 wird gemäß Tabelle 122 maßgeblich von 
einem Bereich für die Avifauna mit mittlerem 
Gefährdungspotenzial gebildet. Das Gefährdungspotential 

 istjedoch nur allgemein erfasst und nicht ausreichend vertieft 
bewertet. Hier entsteht eine besondere geometrische Form 
aus der im rechten Winkel angeordneten 
Windanlagenstandorte und der Trasse C, siehe Anlage 11 und 
12 Gefangener Raum Avifauna, Karte 1, Blatt 2, Ausschnitt. 
Mit dem Schlagbereich der Windradflügel wird eine Front aus 

 einem Querriegel undeiner Längsseite gebildet. Zusätzlich 
erzeugt die Trasse C eine zweite Längsseite. Durch diese 
Geometrie entsteht insbesondere für Großvögel ein Art 
„virtueller Käfig“ auf ihrem Weg vom Vogelschutzgebiet Alfsee 
zu den Futterplätzen in der Bauernschaft Wenstrup. Die 
Futterplätze werden seit 2 Jahren regelmäßig von großen 
Vogelgruppen aufgesucht. Insbesondere sind auch die nachts 
fliegenden Vögel und Fledermäuse gefährdet durch den 
dichten Schlagbereich der Windradflügel und 

 denFreileitungen der Trasse C. Die Bewertung in Tabelle 122 
ist insofern unvollständig und die Darstellung des 
Konfliktpunktes 21 in Karte 10 muss deutlich erweitert werden 
auf den Bereich des „Käfigs“. Wir fordern auch hier eine 
umfassende Ergänzung der Unterlagen unter Einbindung des 
NLWKN und unabhängiger Sachverständiger, denn wir sehen 
die Trassierungsmöglichkeit einer Höchstspannungsfreileitung 
in diesem Bereich der Hauptvariante C als nicht gegeben an. 
Der Öffentlichkeit ist das Ergebnis dieser Ergänzung 
offenzulegen.

Die Hinweise bezüglich der in den Unterlagen nicht dargestellte 
Windenergieanlage werden dankend zu Kenntnis genommen und – 
wenn erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 

 Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.Die Konflikte mit den 
avifaunistischen Probeflächen in der Haseniederung und am VSG 
"Alfsee" wurden - unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen - im Zuge der UVS (schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt), des Artenschutzfachbeitrags und 
der Natura 2000-Voruntersuchung ermittelt, analysiert und im 
Variantenvergleich abgewogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
östlichen Hauptvarianten C und D3 - auch aufgrund der Konflikte 
mit der Avifauna - mit erheblichen Nachteile verbunden sind und 
daher im Variantenvergleich als nachteilig gegenüber der 
Hauptvarianten A/B anzusehen sind. Die als Vorzugsvariante 
ermittelte Hauptvarianten A/B hält demgegenüber den größten 
Abstand zu den Vogellebensräumen entlang der Haseniederung 
sowie des VSG "Alfsee", sodass bau- anlage- und betriebsbedingte 
erhebliche Beeinträchtigungen auf das VSG und die angrenzenden 
Nahrungshabitate ausgeschlossen werden können.
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Windenergie a) Vorranggebiet 04-2013/01-2004 Wohld / Badbergen (WEA 
 sind realisiert)- Der Korridor „C“ kreuzt das Vorranggebiet für 

 Windenergie fast auf volle Breite.- Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder ist im RROP als „hoch“ eingestuft. Die 
Lärmgeräusche der Trasse werden sich mit dem Lärm der 
Windräder überlagern. Eine Beurteilung fehlt in den 

 Unterlagen.- Der Brutvogellebensraum ist bereits 2012 von 
durchschnittlicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung ist nicht 
in den Planunterlagen zur Maßnahme 51b erfasst. Die 

 Unterlagen sind veraltet.- Die Brut- und Rastvogelgebiete 
wurden bereits 2006 in der Stufe „Regionale Bedeutung“ 
bewertet. Eine Beurteilung zur Entwicklung Trasse C / 

 Windräder fehlt im Antrag.- Windkraftsensible bzw. 
windkraftrelevante Arten in Verbindung mit 

 stromtrassensensiblen Arten sind nicht bewertet.- Zwischen 
der Trasse C und dem langen Windpark stellt sich auch ein 
„avifaunistischer virtueller Käfig“ ein (siehe auch Einwände 5.2, 

 5.4). Die Auswirkungen sind nicht bewertet.- Ein Abgleich zu 
den Festlegungen des 

 Planfeststellungsverfahren„Dammerneuerung Gehobene 
Hase“ Az.: 62025-000-004 vom 23.3.2015 im 

 ZusammenhangTrasse C/Windpark ist nicht erfolgt.

Die  Hinweise    werden zu Kenntnis genommen und – wenn 
erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 

 Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Das Vorranggebiet 04-
2013/01-2004 wurde im Rahmen der RVS (Unterlage 5A) 
entsprechend berücksichtigt (spezifisches Restriktionsniveau 
„hoch“). Zusätzlich wurde zu den bestehenden 
Windenergieanlagen ein Abstandsbereich von 175 m zusätzlich 
berücksichtigt (spezifisches Restriktionsniveau „entgegenstehend“). 
Das Ergebnis der raumordnerischen Prüfung stellt dar, dass eine 
Konformität für die Freileitung in diesem Bereich erreicht werden 

 kann (s. Kap. 5.5.2).Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 
werden systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
der von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können. Hinsichtlich der 
Lärmemissionen die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden 
Anlagen entstehen können, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß der Vorgaben des 
Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der relevanten 
Verordnungen zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens zu gewährleisten ist. Im Bau wird auf 
eine schonende, schadstoff- und schallemissionsarme 
Durchführung der Maßnahmen geachtet und die geltenden 
gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Weitere Festlegungen werden 
im Planfeststellungsverfahren u.a. im Rahmen der 
Landschaftspflegerischen Begleitplanung und des 
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Immissionsschutzberichtes getroffen.
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Windenergie b) Vorranggebiet 14-2013/05-2004 Groß Drehle/Gehrde (WEA 
 sind realisiert.- Der Korridor C/D3 kreuzt das Vorranggebiet 

 für Windenergie fast auf volle Breite.- Die Lärmeinwirkung 
durch die Windräder sind im RROP als „hoch“ eingestuft. Der 
Lärm durch die Trasse C/D3 wird mit dem Lärm der Windräder 
überfrachtet. Bereits 2013 waren 25 Haushalte durch 
Lärmeinwirkungen schwer betroffen. Der überlagerte Lärm 
kann sich zukünftig intensiv bis in den Ortskern Gehrde 
ausbreiten. Eine Lärmbewertung fehlt in den 

 Antragsunterlagen.- Bereits 2013 ist das Gebiet für Brutvögel 
von lokaler Bedeutung, für Rastvögel von durchschnittlicher 
Bedeutung. Für Gastvögel ist das Gebiet schon 2006 als 
avifaunistisch wertvoll gekennzeichnet. Die Weiterentwicklung 
der Avifauna in Verbindung mit der Trasse C/D3 und den 
Windrädern ist nicht beurteilt (siehe auch Einwände 5.2, 

 5.4).- Windkraftsensible bzw. windkraftrelevante Arten in 
Verbindung mit stromtrassensensiblen Arten sind nicht 

 einbezogen und bewertet.- Insbesondere wurde bereits 2013 
auf die erheblichen negativen Auswirkungen der WEA auf 
vorhandene Kompensationsflächen hingewiesen. Auch die 
Problematik der windkraftsensiblen Greif- und Eulenvogelarten 
wird beschrieben. Mit einer Trasse C/D3 wird sich die Situation 
deutlich verschlechtern. Eine Bewertung zu diesen 
Auswirkungen fehlt im Antrag, ebenso wie ein Auszug aus dem 
Kompensationskataster um die Kompensationsregelung 
nachzuvollziehen. Dieses ist vom Antragsteller nachzufordern.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und – wenn 
erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 

 Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Das Vorranggebiet 04-
2013/01-2004 wurde im Rahmen der RVS (Unterlage 5A) 
entsprechend berücksichtigt (spezifisches Restriktionsniveau 
„hoch“). Zusätzlich wurde zu den bestehenden 
Windenergieanlagen ein Abstandsbereich von 175 m zusätzlich 
berücksichtigt (spezifisches Restriktionsniveau „entgegenstehend“). 
Das Ergebnis der raumordnerischen Prüfung stellt dar, dass eine 
Konformität für die Freileitung in diesem Bereich erreicht werden 

 kann (s. Kap. 5.5.2).Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 
werden systematische Kartierungen der Biotoptypen sowie der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und 
holzbewohnende Käfer durchgeführt. Die Fauna wird als Teilaspekt 
der von Natur und Landschaft im Rahmen des LBP betrachtet, 
mögliche Konflikte werden im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und (soweit 
möglich) mit geeigneten Maßnahmen vermieden oder vermindert. 
Sofern dies nicht (vollständig) möglich ist, werden Eingriffe durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt. 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden im Zuge eines 
eigenständigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
berücksichtigt. Sofern sich daraus Konflikte ergeben, werden 
Vermeidungsmaßnahmen oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt und in das Maßnahmenkonzept 
des LBP übernommen, um artenschutzrechtliche 

 Verbotstatbestände ausschließen zu können    . Hinsichtlich der 
Lärmemissionen die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden 
Anlagen entstehen können, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß der Vorgaben des 
Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der relevanten 
Verordnungen zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens zu gewährleisten ist. Im Bau wird auf 
eine schonende, schadstoff- und schallemissionsarme 
Durchführung der Maßnahmen geachtet und die geltenden 
gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Weitere Festlegungen werden 
im Planfeststellungsverfahren u.a. im Rahmen der 
Landschaftspflegerischen Begleitplanung und des 
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Immissionsschutzberichtes getroffen.

sonstige Stellungnahmen Ich möchte mich im Namen des LBU Wesermarsch und des 
Vereins Initum e.V. noch einmal genauer zur Trassenvariante 
C äußern. Uns ist aufgefallen, das die für den dortigen Bereich 
vorgelegten unterlagen mindestens nicht mehr aktuell und 
dadurch fehlerhaft sind. Die Ziele und Grundsätze des Landes 
– Raumordnungsprogramms Niedersachsen beinhalten, dass 
‚die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die 
Umweltbedingungen verbessert’ sowie ‚belastende 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, 
Tieren und Pflanzen vermieden oder vermindert werden’. Die 
ländliche Region in Wehdel weist eine besondere ökologische 
Vielfalt und Schönheit mit einzigartigem Erholungswert auf.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ziele und 
Grundsätze des Landesraumordnungsprogramms wurden in den 
vorliegenden Antragsunterlagen entsprechend berücksichtigt. 
Anzumerken ist zunächst, dass der angesprochene Bereich sich 
nicht im Vorzugskorridor befindet. Die genannten Aspekte zum 
Umwelt- bzw. Naturschutz und Erholung wurden im Rahmen der 
Umwelt- sowie der Raumverträglichkeit (Unterlagen 2 und 5) 
betrachtet.
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sonstige Stellungnahmen 2. Stellungnahme zu einzelnen Konfliktschwerpunkten aus 
  denAntragsunterlagen zum ROV2.1 Konfliktschwerpunkte 

 18, 19 und 20Es wird Bezug genommen auf die Unterlage 2A 
– UVS – Bericht, Tabelle 122, Seiten 251 – 252 in Verbindung 
mit Unterlage 2B, Karte 1, Blatt 2, Menschen-Wohnen und 
Karte 10, Konfliktschwerpunkte. In Karte 10 sind die 
Konfliktpunkte deutlich räumlich voneinander getrennt 
dargestellt. Die Bereiche mit avifaunistischem Konfliktpotential 
(grün gepunktet) bilden einzelne Inseln. Hier ist kein 
ausreichender Abgleich mit dem Planfeststellungsbeschluss 
Az. 62025-000-004 vom 23.3.2015 zum Verfahren „Erneuerung
 der Dämme und Deiche an der Gehobenen Hase zwischen 
Quakenbrück und Gehrde - NLWKN“ (siehe Anlage 8, 
Planfeststellungsbeschluss für die Erneuerung der Dämme 
und Deiche an der Gehobenen Hase zwischen Quakenbrück 
und Gehrde, Seiten 1 und 2) durchgeführt worden. Die 
Unterlagen des Verfahrens beinhalten eine sehr ausführliche 
Umweltverträglichkeitsstudie, eine vertiefte Planung der 
Überschwemmungsgebiete, eine Artenschutzprüfung und sehr 
detaillierte Karten der Tierwelt, Avifauna etc.. Die notwendige 
Einbindung dieser Erkenntnisse in das ROV, Maßnahme 51b 
ist nicht erfolgt. Der Antrag ist damit unvollständig und die Ziele 
der Raumordnung sind nicht eingehalten worden. Bei der 
erforderlichen Berücksichtigung des o. g. 
Planfeststellungsverfahrens ist eine räumliche Trennung der 
Konfliktpunkte nicht mehr möglich. Die Konflikte 18, 19, und 20 
verschmelzen zu einem „Großpunkt“ (Anlage 9, Karte Konflikt 
18, 19, 20 001. Großpunkt ). Im Bereich Badbergen überlagern 
sich hier zusätzlich die Erkenntnisse aus der Avifauna-
Untersuchung der beiden Verfahren. Es ist erkennbar, dass 
sich die faktischen Gebietsteile des EU- Vogelschutzgebietes 
Alfsee über Badbergen hinaus an der Hase entlang bis 
Quakenbrück (Konflikt 18, Unterlage 2B-Karte 10) ausweiten. 
Die Grundlage dafür ist durch den Planfeststellungsbeschluss 
vom 23.03. 2015 (Anlage 8) gegeben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Einstufung der 
Konfliktschwerpunkte bezüglich der Avifauna stützt sich auf die im 
Zuge der Antragstellung durchgeführten Bestandskartierungen. Die 
Kartierung erfolgte auf Probeflächen und hat damit keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Probeflächen wurden jedoch auf 
der Grundlage möglicher Ver-dachtsflächen zum Vorkommen 
wertgebender Arten, wie z.B. den landesweiten Daten des NLWKN 
zu den avifaunistisch wertvollen Berei-chen ausgewählt. Auf Ihren 
Hinweis hin, wurden die Unterlagen zu dem genanntem Planfest-
stellungsverfahren gesichtet. Die Anlage 7 der UVS zeigt die 
Bewertungskarte zu Arten- und Lebensgemeinschaften. Bereiche 
besonderer Bedeutung beschränken sich auf einen Abschnitt der 
Hase nordöstlich von Badbergen. Die Abgrenzung der wertvollen 
Flächen decken sich mit der Abgrenzung der Konfliktschwerpunkte 
in den hier vorliegenden Unterlagen. Ein Widerspruch besteht 

  insofern nicht.In Vorbereitung auf das Raumordnungsverfahren 
wurden umfangreiche Rastvoeglkartierungen mit 22 Begehungen 
auf Probeflächen durchgeführt. Dabei konnte im Bereich der 
Haseniederung zum Teil Rastgebiete ermittelt werden, die für 
einzelne Arten bis zur landesweiten Bedeutung gehen. 
Maßgebliche Funktionszusammenhänge mit dem 
Vogelschutzgebiet Alfsee beschränken sich jedoch im 
Wesentlichen auf Flächen der Haseneiderung südöstlich von 
Bersenbrück. Die Konfliktschwerpunkte 18, 19 und 20 haben keine 
maßgebliche funktionsbeziehung zum VSG Alfsee.

Seite 828 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. vom 26.12.2017

sonstige Stellungnahmen  3. AlternativenNeben den bereits in den Antragsunterlagen 
des ROV ermittelten Raumwiderständen,die zu einer 
Abwertung der Hauptvariante C gegenüber der Hauptvariante 
A/Bgeführt haben, konnten wir hier darlegen, dass es weitere 
wichtige Argumente gegen den Bau einer Freileitung in der 
Trasse C gibt. Aus unserer Sicht kann deshalb dieTrasse C 
nicht als Alternative zur Trasse A/B in Betracht gezogen 
werden. Die Variante D3 verläuft in ihrem südlichen Bereich 
deckungsgleich mit C, stößt also dort auch auf die hier 
aufgezeigten zusätzlichen Widerstände und stellt deshalb 
ebenfalls keine Alternative zur Trasse A/B dar. Wir fordern 
deshalb die Regierungsvertretung auf, nochmals eine neue, 

 vergleichendeUntersuchung der vorzeitig ausgeschiedenen 
Trassenvarianten D1 und D2 als Alternative zu A/B und 

 begründen dieses wie folgt:Die im ersten Planungsstadium 
untersuchten Trassenvarianten D1 und D2 begleiten die BAB 
A1 von Cloppenburg nach Süden bis zur Kreuzung mit der 
bestehenden 380 kV-Freileitung von Wehrendorf nach 

 Hanekenfähr, um dieser dann bis Merzen zufolgen. Diese 
beiden Alternativen wurden aber schon in der 
Voruntersuchung aus der Betrachtung herausgenommen. 
Denn nur diese Varianten haben den Vorteil, die wichtigen 

 Planungsgrundsätze- der Meidung der Querung 
 unzerschnittener Freiräume und- dem Bündelungsgebot mit 

anderer linearer Infrastruktur nicht massiv zu verletzen, wie es 
 bei den jetzt untersuchten Trassen der Fall ist.Außerdem 

wurden die Varianten D1 und D2, übrigens auch die Variante 
D3, schon in der Voruntersuchung aus dem Verfahren 
aufgrund des erheblichen Widerstandes der autobahnnahen 
Gemeinden herausgenommen. Die Variante D3 wurde 
aufgrund des Widerstandes der anderen Seite dann wieder in 
den Untersuchungsrahmen aufgenommen. Ende 2015 kam 
dann die Erweiterung des BBPlG’es auf die Pilotprojekte im 
Freileitungsbereich für Drehstrom-Höchstspannung und 
erlaubte unter bestimmten Voraussetzungen eine 
abschnittsweise Erdverkabelung, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu erhöhen. Unter dieser neuen Randbedingung 
wurden die Varianten  D1 und D2 nicht mehr untersucht. Es 
scheint aber, dass damals unüberwindlich erscheinende 

1. Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 
wie die Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 
der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

 vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 

 ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7)..2. Die 
Festlegung auf einzelne Bauverfahren ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Die hier vorgeschlagene Herrenknecht 
Methodik ist den Vorhabenträgern bekannt und wurde auch bereits 
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Hindernisse entlang der Autobahn und der bestehenden 
Freileitung durch moderne Verlegetechniken und 
Erdkabelabschnitte überwunden werden können. Die 
Autobahn hat zu beiden Seiten einen 40 m breiten 
Schutzstreifen, der nicht bebaut werden darf. Dort können 
Erdkabelstränge ihren Platz finden. Moderne und präzise 
Bohrtechniken erlauben die Unterquerung kritischer Stellen ( 
siehe hierzu das neue Bohrverfahren E-Power-Technik der Fa. 
Herrenknecht ). Dieses Argument kann nicht durch den 
Hinweis entkräftet werden, dass D1 und D2 über eine längere 
Strecke deckungsgleich mit D3 verlaufen. Die schlechte 
Einstufung von D3 in der vergleichenden Bewertung mit A/B 
und C resultiert unter anderem daraus, dass keine Engstelle 
mit einem Erdkabel geplant wurde. Erdkabelabschnitte müssen 
bei Drehstromleitungen auch nicht, wie zur Zeit üblich, eine 
maximale Länge von 10 km haben; sie können auch deutlich 
länger sein. Dieses würde sowohl im Autobahnbereich als 
auch im Bereich der vorhandenen Drehstromtrasse vorteilhaft 
sein (siehe hierzu Prof. Heinrich Brakelmann, Rheinberg, im 
Januar 2010, Gutachten: 380/220 kV-Leitung Beznau-Birr, 
Studie Teilverkabelung Riniken, Seite 9: Bei beidseitiger 
Kompensation von 380-kV-VPE-Kabeln lassen sich durchaus 
Strecken von 50…100 km und mehr überbrücken.). Die 
deutlich größere Leitungslänge der Autobahntrassen wird 
kompensiert durch die Einhaltung der wichtigen, oben 
erwähnten Planungsgrundsätze. Hinzu kommt, dass durch die 
enge Besiedlung des Artlandes und der angrenzenden 
Regionen häufige Abweichungen von der geraden Linie 
notwendig sind, während eine konsequente Begleitung von 
Autobahn und vorhandener Höchstspannungsleitung einen 
sehr geraden Leitungsverlauf – auch ein Planungsgrundsatz - 
gewährleistet. Mit anderen Worten, die Querung eines alten 
Kulturlandes (dass im Übrigen auch unter dem besonderen 
Schutz des BNatSchG steht) – gem. Raumordnungsgesetz § 

 2, Abs. 2 istdie weitere Zerschneidung der freien Landschaft- 
ist zu vermeiden. Abs. 5 - Kulturlandschaften sind zu erhalten. 
Aufgrund der offensichtlich unvollständig eingereichten 
Planunterlagen und damit der kaum möglichen korrekten 
Beurteilung der Trassen gehen wir davon aus, dass die 

eingesetzt. An der Einschätzung zu den Korridoren D1 und D2 
 ändern sich hierdurch jedoch nichts.3. Die Möglichkeit zum 

Einsatz von Erdkabeltechniken in Wechselstrombereich ist gemäß 
§ 4 BBPlG nur auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten (!) möglich. Die hier vorgeschlagene Überbrückung 
von 50 bis 100 km kommt einer Vollverkabelung gleich. Dies 
widerspricht jedoch dem Gesetzeszweck: Der Einsatz von 
Erdkabelsystemen auf Höchstspannungsebene, insbesondere im 
Drehstrombereich, entspricht jedoch bisher nicht dem Stand der 
Technik. Es gilt daher grundsätzlich der Vorrang von Freileitungen. 
Bevor Erdkabel im größeren Umfang im Übertragungsnetz 
eingesetzt werden können, sind im Rahmen von Pilotprojekten im 
realen Netzbetrieb ausreichende Erfahrungen zu sammeln. Dabei 
ist der Umfang der Verkabelung nicht zu groß zu wählen, damit 
etwaige Fehler beziehungsweise Ausfälle nicht zu 

 weitreichendenStörungen im Netzbetrieb führen.“(BT-Drs. 
 18/4655, S. 20.).4. Das Bundesnaturschutzgesetz umreißt im § 1 

die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, welche 
normgebend für das gesamte BNatSchG sind. Hierzu gehört auch 
der Schutz historisch gewachsener Kulturlandschaften gegenüber 
Beeinträchtigungen. Wie bei jeder gesetzlichen Zielbestimmung 
steht auch bei § 1 BNatSchG die Zielverwirklichung unter einen 
internen (Zielkonflikte innerhalb des Naturschutzes, z.B. 
Kulturlandschaftsschutz gegenüber Artenschutz) und externen 
(Zielkonflikte mit anderen Abwägungsbelangen) 
Abwägungsvorbehalt und wird durch den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit begrenzt. Entsprechend den Zielen des § 1 
BNatSchG sind die Kulturlandschaftsaspekte des Artlandes als ein 
Belang des Natur und Denkmalschutzes in die UVS einbezogen 
worden und wurden hier zum Gegenstand der Abwägung 
gegenüber anderen Belangen des Umweltschutzes gemacht. Im 
Zuge der Trassenfindung ist den genannten Anforderungen 

 insofern Rechnung getragen worden.5. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens, einem Verfahren, das auf 
übergeordneter Ebene die raumbedeutsamen Belange und die Vor- 
und Nachteile von unterschiedlichen Varianten ermittelt und 
gegenüberstellt, wurden in ausgewählten Bereichen Brut- und 
Gastvögel kartiert. Daraus ergeben sich Erkenntnisse auf die 
Wertigkeit des jeweiligen Gebiets, die im Variantenvergleich im 
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Regierungsvertretung ihrem planerischen Auftrag gerecht 
werden wird und eine sorgfältige Planung der Trassenprüfung 
veranlassen wird, indem auch die Trassenvarianten D1 und D2 
wieder eine zu untersuchende Alternative darstellen. Es wird 
vorsorglich nochmals darauf hingewiesen, dass die 
Kartierungen der Avifauna im Rahmen des ROV auf 
Altkartierungen zurückgeht und von daher aktuelle Unterlagen 
in die Planung einzustellen sind – in diesem Zusammenhang 
verweisen wir gleichzeitig auf das diesbezügliche Gerichtsurteil 
des OVG Koblenz vom November 2017. Wir bitten um weitere 
Beteiligung im Verfahren und behalten uns vor, dass bei neuen 
Erkenntnissen wir diese noch in das Verfahren einbringen 
werden. Im Übrigen schließen wir uns der Stellungnahme des 
LaBüN an.

Raumordnungsverfahren berücksichtigt werden. Eine 
flächendeckende Erfassung von allen Tieren und Pflanzen in allen 
Trassenkorridoren ist im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
nicht angemessen. Im Rahmen des nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahrens werden nach anerkannter Methodik die 
Brut- und Gastvögel sowie alle weiteren vorhabenrelevanten Arten 
erfasst und das Vorkommen bewertet. Dabei ist generell zu 
beachten, dass viele Tierarten (mit Ausnahme der Vögel) durch 
eine Freileitungsüberspannung nicht gestört werden und sich z.B. 
Rehe, Wildschweine, Insekten und Amphibien nach wie vor 
entwickeln können. Bei der späteren Platzierung der Maststandorte 
wird auf wertvolle Bereiche (z.B. Teiche und Tümpel) Rücksicht 
genommen, damit diese nicht in Anspruch genommen werden. In 
Bezug auf die Brut- und Gastvögel kann für bestimmte Arten ein 
Risiko für die Kollision mit der Freileitung entstehen. Mögliche 
Kollisionsrisiken werden auf Grundlage der Ergebnisse der Brut- 
und Gastvogelkartierungen im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren ergänzend detailliert geprüft und zur 
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Anforderungen gem. § 44 

 BNatSchG berücksichtigt. Zudem müssen gem. § 15 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Eingriffe in Natur und 
Landschaft kompensiert werden. Die Ermittlung und Festsetzung 
der sog. Kompensationsflächen erfolgt im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens auf Grundlage der Erfassungen der 
Tiere und Pflanzen und in Bezug auf die tatsächliche 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben.
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sonstige Stellungnahmen 2.5 Bewertung der technischen Widerstände in Bezug auf 
 Kreuzungen mit erdverlegter InfrastrukturWir nehmen hierzu 

Bezug auf folgende Unterlagen des ROV, Massnahme 51b: 
Unterlage 1A-Erläuterungsbericht, Punkt 5.3.2.2. Bewertung 

 der technischenWiderstände, hier insbesondere Tabelle 13, 
S.83, Text Gasleitung S. 85 in Verbindung mit Unterlage 1A-
Erläuterungsbericht, Punkt 5.3.6 Raumverträglichkeit, hier 
insbesondere Konfliktschwerpunkte S.112. In Tabelle 13 S. 83 
sind für den Bereich Trassenkorridor C keine Eintragungen für 
Gasleitungen erfolgt, da man davon ausgeht, dass diese nur 
im Bereich von Erdkabel- Abschnitten relevant seien. In 
Anbetracht der oben geschilderten massiven 
Raumwiderstände, erscheint allerdings der Bau einer 
Freileitung absolut ausgeschlossen zu sein. So wäre allenfalls 
eine Erdverkabelung zu untersuchen. Deshalb ist es für die 
Beurteilung der technischen Widerstände unerlässlich, die im 
Süden und Osten von Gehrde verlaufenden Produkt- bzw. 

 Gasleitungen zuberücksichtigen. Im Trassenbereich C sind 
folgende 2 Gasleitungen erdverlegt und im Bestand (Anlage 
14, Karte 1, Blatt 2, Ausschnitt Raum Gehrde mit Eintrag von 2 
Leitungen und Anlage 15, Karte FIS-RO, Gasleitungen, Raum 

 Quakenbrück bis Alfhausen)-Leitung 1: Produktenleitung: 
Ehemalige Benzinleitung – Die Leitung wurde von der 
Fernleitungs – Betriebsgesellschaft/Bonn an die EWE Netz 

 GmbH veräußert-Leitung 2: Erdgasleitung der EWE Netz 
GmbH Durch die in den Antragsunterlagen fehlenden 
Leitungen ist der Antrag unvollständig und die technische 
Bewertung des Korridors C ist falsch. Der Korridor C kreuzt die 
Produktenleitung zweimal, die Erdgasleitung wird einmal 
gekreuzt. Die Regierungsvertretung sollte von den 
Antragstellern auch in diesem Fall eine Vervollständigung der 
Unterlagen fordern und eine neue technische Bewertung der 
Trasse C.

Der Hinweis wird zur Kentnis genommen. Produkten- und 
Gasleitungen werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahren 
berücksichtigt und sind nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahren.
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sonstige Stellungnahmen 1.3. 16 Überfrachtung von Wohngebieten und Landschaft 
 durch EnergieanlagenDer Windpark Gehrde – Drehle und 

Badbergen/Wohld führte zu Flächenverlusten der 
Landwirtschaft und großen Einschnitten in die Natur. Der 
Vollausbau des Windparks in Gehrde ist zurzeit noch nicht 

 vollzogen. Einen weiteren Flächenverbrauch durcheine 
Stromtrasse C/D3, sowie damit verbundene Einschnitte 
schädigen die Avifauna in nicht abschätzbarem Maße. Ein 
Kernziel des ROG ist die Schaffung eines großräumigen, 
übergreifend ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystems 

 ohneZerschneidung der Landschaft. Insbesonders betont 
das ROG, dass der Raum in seiner Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier 
und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der 

 jeweiligen Wechselwirkungen zuentwickeln und zu sichern 
ist. Eine zusätzliche Freileitungstrasse C/D3 würde einen 
eindeutigen Konflikt zu den gesetzlichen Zielen der 
Raumordnung erzeugen. Die gesamte Landschaft im 
Großraum Alfhausen, Hastrup, Gehrde, Rüsfort, 

 Drehle,Wenstrup bis Badbergen wird mit einer zusätzlichen 
Freileitungstrasse C/D3 mit Anlagen der Energieerzeugung 
überfrachtet. Die Ziele der Raumordnung werden 

 nichtberücksichtigt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems Weser-Ems wird aufgefordert, 
Unterlagen zur Vermeidung einer solchen Überfrachtung der 
Landschaft von den Antragstellern einzuholen und durch 

 Sachverständige prüfen zulassen. Eine Überfrachtung mit 
Energieanlagen ist durch die Regierungsvertretung 
abzulehnen. Das Ergebnis ist der Öffentlichkeit mitzuteilen. 
Bezug: ROG §§ 1, 2 ff; NROG § 2

Die Vorhabenträgerinnen haben bei der Erarbeitung der Unterlagen 
für das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus den Regionalen Raumordnungsprogrammen, 
dem LROP und dem BBPLG. Die regionalplanrische 
Flächenausweisung des Windparks in Gehrde und Badbergen 
wurde im Rahmen der Analyse berücksichtigt. Die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung - insb. auch die Ausweisung von 
Windvorranggebieten  - wurden in das Raumordnungsverfahren 

  gemäß der Festlegung der Antragskonferenz eingestellt. Das 
Raumordnungsgesetz umreißt die angesprochenen Aspekte im § 2 
"Grundsätze der Raumordnung" Hierzu gehören auch 
Raumordnungsgrundsätze die auf eine nachhaltige Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge und Wirtschaftsentwicklung ausgerichtet sind. 
Wie bei jeder gesetzlichen Zielbestimmung steht auch bei § 2 ROG 
die Zielverwirklichung unter einem internen (Zielkonflikte innerhalb 
der Raumordnung, z.B. Freiraumschutz gegenüber Infrastruktur) 
und externen (Zielkonflikte mit anderen Abwägungsbelangen) und 
damit unter einem Abwägungsvorbehalt und wird durch den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begrenzt. Es ist Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens die unterschiedlichen Belange 

  miteinander und gegeneinander abzuwägen.Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens werden – ergänzend zu den 
Untersuchungen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens – 
spezielle naturschutzfachliche Erhebungen für das geplante 
Vorhaben durchgeführt, wie z.B. Brut- und Gastvogelerfassungen 
oder Biotoptypenkartierungen. Dies erfolgt, um auch kleinräumige 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. Im 
Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
ermittelt mit genauen Standorten der Masten und der KÜA/KÜS. 
Auf dieser Grundlage lassen sich die genauen Wertigkeiten der 
betroffenen Biotope und vorhandenen Arten ermitteln sowie 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen auf Basis ermittelter Betroffenheiten 
festlegen.
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sonstige Stellungnahmen 1.3.17 Abweichungen/Widersprüche zum „Regionalen 
  RaumordnungsprogrammPROP“Landkreis Osnabrück 

 2004 – Fortschreibung Energie 2013, zu denUnterlagen 1 – 3 
 des AntragesMit der Fortschreibung Energie 2013 hat der 

Landkreis Osnabrück sein Regionales 
Raumordnungsprogramm von 2004 erweitert. Auch hier waren 
die Landschaftsarchitekten Kortemeier und Brockmann tätig 
und stellten die erforderlichen Unterlagen für die 
Fortschreibung Energie 2013 zusammen. Ein Schwerpunkt der 
Unterlagen war die Beurteilung mit Umweltbericht von 
Gebieten für Windenergieanlagen (WEA). Im Vergleich zum 
ROV 51b Trasse C/D3 stellt man fest, dass sich drei 
Vorranggebiete für Windenergie direkt mit Korridor C/D3 
teilweise oder ganz überlagern. Insbesondere fallen hier 
folgende Punkte auf:

Die Hinweise stehen nicht im Widerspruch zu den eingereichten 
Antragsunterlagen. Das angesprochene ehemalige Vorranggebiet 
liegt südlich etwas außerhalb der Trassenkorridore C und D3. Es 
ist richtig, dass die Fläche im Zuge der Teilfortschreibung des 
RROP 2013 aufgrund der besonderen Konflikte mit der Avifauna 
ausgeschlossen worden ist. Auch wenn die Kollisionsrisiken für 
Vögel an Freileitungen deutlich geringer sind als bei Wind-
energieanlagen, so sind die artenschutzrechtlichen Konflikte der 
beiden Vorhabentypen ähnlich gelagert. Aufgrund der besonderen 
Konfliktlage mit Zug- und Rastvögeln, die hier auch in Verbindung 
zum Vogelschutzgebiet Alfsee stehen, schneiden die Korridore C 
und D3 beim Artenschutz daher auch deutlich schlechter ab als der 
seitens der Vorhabenträger beantragte Korridor A/B. Durch 
langjährige Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass 
es innerhalb der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück 
tradierte Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von 
Individuen der im Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten 
genutzt werden. Die nachgewiesene Individuendichte läßt darauf 
schließen, das die Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von 
besonderer Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der 
Populationen im Vogelschutzgebiet sind. Die Bedeutung der 
Flächen ist jedoch immer auch abhängig von der 
Bewirtschaftungsweise und den Anbaufrüchten der Flächen. Die 
Flächen sind nicht Teil des Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in 
diesem Bereich ist seitens des Landes aktuell nicht vorgesehen. 
Die nationale Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee 
ist erst vor wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte 
Bereich nicht in die Abgrenzung einbezogen. In der 
Schutzgebietsverordnung wird jedoch ausdrücklich auf die 
Funktionszusammenhänge zwischen den Nahrungsflächen 
nördlich des Schutzgebietes und den Schlafplätzen der Vögel am 
Alfsee hingewiesen. Diesem Sachverhalt wurde auch bei der den 
Unterlagen beigefügten FFH-Vorprüfung Rechnung getragen, so 
dass die Korridore C und D3 auch unter dem Gesichtspunkt des 
Gebietsschutzes schlecht abgeschnitten haben.
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sonstige Stellungnahmen a) Vorranggebiet 04-2013/01-2004 Wohld / Badbergen (WEA 
 sind realisiert)- Der Korridor „C“ kreuzt das Vorranggebiet für 

 Windenergie fast auf volle Breite.- Die Lärmeinwirkung durch 
die Windräder ist im RROP als „hoch“ eingestuft. Die 
Lärmgeräusche der Trasse werden sich mit dem Lärm der 
Windräder überlagern. Eine Beurteilung fehlt in den 

 Unterlagen.- Der Brutvogellebensraum ist bereits 2012 von 
durchschnittlicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung ist nicht 
in den Planunterlagen zur Maßnahme 51b erfasst. Die 

 Unterlagen sind veraltet.- Die Brut- und Rastvogelgebiete 
wurden bereits 2006 in der Stufe „Regionale Bedeutung“ 
bewertet. Eine Beurteilung zur Entwicklung Trasse C / 

 Windräder fehlt im Antrag.- Windkraftsensible bzw. 
windkraftrelevante Arten in Verbindung mit 

 stromtrassensensiblen Arten sind nicht bewertet.- Zwischen 
der Trasse C und dem langen Windpark stellt sich auch ein 
„avifaunistischer virtueller Käfig“ ein (siehe auch Einwände 5.2, 

 5.4). Die Auswirkungen sind nicht bewertet.- Ein Abgleich zu 
den Festlegungen des 

 Planfeststellungsverfahren„Dammerneuerung Gehobene 
Hase“ Az.: 62025-000-004 vom 23.3.2015 im 

 ZusammenhangTrasse C/Windpark ist nicht erfolgt.

Die relevanten Immissionen der zu genehmigenden Anlage werden 
im Rahmen der Planfeststellung untersucht. Dabei werden 
insbesondere Nachweise zu Einhaltung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische 
Felder – 26. BImSchV) sowie der Sechste Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik erbracht. 
Selbstverständlich werden die Immissionen bereits bestehender 

  Anlagen ordnungsgemäß berücksichtigt. Im Umfeld der 
genannten Windvorrangfläche liegen zwei Probeflächen, welche im 
Zuge der Erarbeitung der Antragsunterlagen für die geplante 380-
kV-Leitung auf Brutvögel und auch auf Zug- und Gastvögel 
untersucht wurden. Die avifaunistische Bedeutung dieses Gebietes 
wurde durch die Kartierung bestätigt. Entsprechend wurden hier 
auch Konfliktschwerpunkte abgegrenzt. Der Sachverhalt wurde 

 insofern berücksichtigt.Auf Ihren Hinweis hin wurden die 
Unterlagen zu dem genannten Planfeststellungsverfahren 
gesichtet. Die Anlage 7 der UVS zeigt die Bewertungskarte zu 
Arten- und Lebensgemeinschaften. Bereiche besonderer 
Bedeutung beschränken sich auf einen Abschnitt der Hase 
nordöstlich von Badbergen. Die Abgrenzung der wertvollen 
Flächen decken sich mit der Abgrenzung der Konfliktschwerpunkte 
in den hier vorliegenden Unterlagen. Ein Widerspruch besteht 

 insofern nicht.Eine Unvollständigkeit der Antragsunterlagen liegt 
diesbezüglich nicht vor.
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sonstige Stellungnahmen In diesem Zusammenhang wird noch auf den bekannten 
Kommentar DeWitt/Bartholome‘ (2014) zum faktischen 
Vogelschutzgebiet hingewiesen: "wonach Beeinträchtigungen 
der Lebensräume grundsätzlich unzulässig sind. Dies hat zur 
Folge, dass in faktischen Vogelschutzgebieten strengere 
Vorschriften gelten als in ausgewiesenen 
Vogelschutzgebieten. Vorhaben, die die Lebensräume der 
Vögel i. S. des Art. 4 IV VRL beeinträchtigen könnten, sind 
stets unzulässig. Auch wirtschaftlich herausragende Projekte 
können nicht zugelassen werden, wenn ihre Umsetzung die 
geschützten Vogelarten gefährden würde.“ Daraus ist 
abzuleiten, dass die Trasse C im Bereich des faktischen 
Vogelschutzgebietes nicht realisiert werden kann. Ergänzend 
wird an dieser Stelle hingewiesen auf die Beschreibung der 
Antragsteller zur vorgeschlagenen Erweiterung des 
Vogelschutzgebietes im Hasetal (Kap. 3, S. 35, 39). Unserer 
Meinung nach ist hier dringend eine umfassende Ergänzung 
der Unterlagen unter Einbindung des NLWKN und 
unabhängiger Sachverständiger geboten, denn wir sehen eine 
Trassierungsmöglichkeit einer Höchstspannungsfreileitung in 
diesem Bereich der Hauptvariante C als nicht gegeben an. Der 
Öffentlichkeit ist das Ergebnis dieser Ergänzung offenzulegen. 
Die Unterlagen sind sämtlich nicht mehr aktuell. Wir nehmen 
hierzu zusätzlich Bezug auf folgende Gesetze und 
Veröffentlichungen: ROG; NROG; Blüml, V. (2013): 
Bestandsentwicklung, Phänologie, Raum- und Habitatnutzung 
überwinternder Singschwäne Cygnus cygnus im mittleren 
Hasetal (Westniedersachsen) – Vogelwelt 134: 181-197; De 
Witt, S./Bartholome‘, S. (2014): Verwaltungsrecht in der Praxis 
Band 4 – FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Die Prüfung von 
Alternativen wird in der EU-Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 und 
der EU-Richtlinie 2011/92/EU der Europäischen Kommission 

 vom 13.12.2011 über die Prüfung derUmweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme vorgegeben.

Ein Widerspruch zwischen Einwendung und den vorgelegten 
  Antragsunterlagen ist nicht erkennbar. Durch langjährige 

Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass es innerhalb 
der Haseniederung südöstlich von Bersenbrück tradierte 
Nahrungsflächen gibt, die insbesondere auch von Individuen der im 
Vogelschutzgebiet Alfsee geschützten Arten genutzt werden. Die 
nachgewiesene Individuendichte läßt darauf schließen, das die 
Nahrungsflächen in diesem Bereich aktuell von besonderer 
Bedeutung für den günstigen Erhaltugszustand der Populationen 
im Vogelschutzgebiet sind. Die Bedeutung der Flächen ist jedoch 
immer auch abhängig von der Bewirtschaftungsweise und den 

 Anbaufrüchten der Flächen. Die Flächen sind nicht Teil des 
Schutzgebietes. Eine Nachmeldung in diesem Bereich ist seitens 
des Landes aktuell nicht vorgesehen. Die nationale 
Unterschutzstellung des Vogelschutzgebietes Alfsee ist erst vor 
wenigen Jahren erfolgt. Dabei wurde der besagte Bereich nicht in 
die Abgrenzung einbezogen. In der Schutzgebietsverordnung wird 
jedoch ausdrücklich auf die Funktionszusammenhänge zwischen 
den Nahrungsflächen nördlich des Schutzgebietes und den 
Schlafplätzen der Vögel am Alfsee hingewiesen. Diesem 
Sachverhalt wurde auch bei der den Unterlagen beigefügten FFH-
Vorprüfung Rechnung getragen, so dass die Korridore C und D3 
auch unter dem Gesichtspunkt des Gebietsschutzes schlecht 
abgeschnitten haben.
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Verfahrensthemen  3. AlternativenNeben den bereits in den Antragsunterlagen 
des ROV ermittelten Raumwiderständen,die zu einer 
Abwertung der Hauptvariante C gegenüber der Hauptvariante 
A/Bgeführt haben, konnten wir hier darlegen, dass es weitere 
wichtige Argumente gegen den Bau einer Freileitung in der 
Trasse C gibt. Aus unserer Sicht kann deshalb dieTrasse C 
nicht als Alternative zur Trasse A/B in Betracht gezogen 
werden. Die Variante D3 verläuft in ihrem südlichen Bereich 
deckungsgleich mit C, stößt also dort auch auf die hier 
aufgezeigten zusätzlichen Widerstände und stellt deshalb 
ebenfalls keine Alternative zur Trasse A/B dar. Wir fordern 
deshalb die Regierungsvertretung auf, nochmals eine neue, 

 vergleichendeUntersuchung der vorzeitig ausgeschiedenen 
Trassenvarianten D1 und D2 als Alternative zu A/B und 

 begründen dieses wie folgt:Die im ersten Planungsstadium 
untersuchten Trassenvarianten D1 und D2 begleiten die BAB 
A1 von Cloppenburg nach Süden bis zur Kreuzung mit der 
bestehenden 380 kV-Freileitung von Wehrendorf nach 

 Hanekenfähr, um dieser dann bis Merzen zufolgen. Diese 
beiden Alternativen wurden aber schon in der 
Voruntersuchung aus der Betrachtung herausgenommen. 
Denn nur diese Varianten haben den Vorteil, die wichtigen 

 Planungsgrundsätze- der Meidung der Querung 
 unzerschnittener Freiräume und- dem Bündelungsgebot mit 

anderer linearer Infrastruktur nicht massiv zu verletzen, wie es 
 bei den jetzt untersuchten Trassen der Fall ist.Außerdem 

wurden die Varianten D1 und D2, übrigens auch die Variante 
D3, schon in der Voruntersuchung aus dem Verfahren 
aufgrund des erheblichen Widerstandes der autobahnnahen 
Gemeinden herausgenommen. Die Variante D3 wurde 
aufgrund des Widerstandes der anderen Seite dann wieder in 
den Untersuchungsrahmen aufgenommen. Ende 2015 kam 
dann die Erweiterung des BBPlG’es auf die Pilotprojekte im 
Freileitungsbereich für Drehstrom-Höchstspannung und 
erlaubte unter bestimmten Voraussetzungen eine 
abschnittsweise Erdverkabelung, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu erhöhen. Unter dieser neuen Randbedingung 
wurden die Varianten  D1 und D2 nicht mehr untersucht. Es 
scheint aber, dass damals unüberwindlich erscheinende 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Varianten D1 und 
D2 sind nicht Gegenstand des Untersuchungsrahmen des 

  Raumordnungsverfahrens.  Über die Varianten A, B und C mit 
ihren Untervarianten hinaus wurden bereits zur Antragskonferenz 
die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu prüfen, 
die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 

  wie die Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 
der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

  vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 
ausgeschlossen werden und abgeschichtet wurden (vgl. Unterlage 
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Hindernisse entlang der Autobahn und der bestehenden 
Freileitung durch moderne Verlegetechniken und 
Erdkabelabschnitte überwunden werden können. Die 
Autobahn hat zu beiden Seiten einen 40 m breiten 
Schutzstreifen, der nicht bebaut werden darf. Dort können 
Erdkabelstränge ihren Platz finden. Moderne und präzise 
Bohrtechniken erlauben die Unterquerung kritischer Stellen ( 
siehe hierzu das neue Bohrverfahren E-Power-Technik der Fa. 
Herrenknecht ). Dieses Argument kann nicht durch den 
Hinweis entkräftet werden, dass D1 und D2 über eine längere 
Strecke deckungsgleich mit D3 verlaufen. Die schlechte 
Einstufung von D3 in der vergleichenden Bewertung mit A/B 
und C resultiert unter anderem daraus, dass keine Engstelle 
mit einem Erdkabel geplant wurde. Erdkabelabschnitte müssen 
bei Drehstromleitungen auch nicht, wie zur Zeit üblich, eine 
maximale Länge von 10 km haben; sie können auch deutlich 
länger sein. Dieses würde sowohl im Autobahnbereich als 
auch im Bereich der vorhandenen Drehstromtrasse vorteilhaft 
sein (siehe hierzu Prof. Heinrich Brakelmann, Rheinberg, im 
Januar 2010, Gutachten: 380/220 kV-Leitung Beznau-Birr, 
Studie Teilverkabelung Riniken, Seite 9: Bei beidseitiger 
Kompensation von 380-kV-VPE-Kabeln lassen sich durchaus 
Strecken von 50…100 km und mehr überbrücken.). Die 
deutlich größere Leitungslänge der Autobahntrassen wird 
kompensiert durch die Einhaltung der wichtigen, oben 
erwähnten Planungsgrundsätze. Hinzu kommt, dass durch die 
enge Besiedlung des Artlandes und der angrenzenden 
Regionen häufige Abweichungen von der geraden Linie 
notwendig sind, während eine konsequente Begleitung von 
Autobahn und vorhandener Höchstspannungsleitung einen 
sehr geraden Leitungsverlauf – auch ein Planungsgrundsatz - 
gewährleistet. Mit anderen Worten, die Querung eines alten 
Kulturlandes (dass im Übrigen auch unter dem besonderen 
Schutz des BNatSchG steht) – gem. Raumordnungsgesetz § 

 2, Abs. 2 istdie weitere Zerschneidung der freien Landschaft- 
ist zu vermeiden. Abs. 5 - Kulturlandschaften sind zu erhalten. 
Aufgrund der offensichtlich unvollständig eingereichten 
Planunterlagen und damit der kaum möglichen korrekten 
Beurteilung der Trassen gehen wir davon aus, dass die 

1A, Kapitel 4.7).
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Regierungsvertretung ihrem planerischen Auftrag gerecht 
werden wird und eine sorgfältige Planung der Trassenprüfung 
veranlassen wird, indem auch die Trassenvarianten D1 und D2 
wieder eine zu untersuchende Alternative darstellen. Es wird 
vorsorglich nochmals darauf hingewiesen, dass die 
Kartierungen der Avifauna im Rahmen des ROV auf 
Altkartierungen zurückgeht und von daher aktuelle Unterlagen 
in die Planung einzustellen sind – in diesem Zusammenhang 
verweisen wir gleichzeitig auf das diesbezügliche Gerichtsurteil 
des OVG Koblenz vom November 2017. Wir bitten um weitere 
Beteiligung im Verfahren und behalten uns vor, dass bei neuen 
Erkenntnissen wir diese noch in das Verfahren einbringen 
werden. Im Übrigen schließen wir uns der Stellungnahme des 
LaBüN an.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Einen Überblick über die Betroffenheit von LSG, gesetzlich 
geschützten Biotopen (violette Darstellung) und 
Überschwemmungsgebieten bietet der beigefügte Auszug (mit 
– Anlage 1 - oder ohne das Vorranggebiet für die 
Trinkwassergewinnung – Anlage 2) aus MapsSolution.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Im Rahmen der 
Datenrecherche für das Verfahren wurden die gesetzlich 
geschützten Biotope abgefragt und in der UVS (Unterlage 2) im 
Kapitel Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (u.a. 
Kapitel 5.2.4.5) bearbeitet und in der Karte 5 der UVS zeichnerisch 
dargestellt. Es wurden sowohl festgesetzte als auch vorläufig zu 
sichernde Überschwemmungsgebiete in der UVS berücksichtigt 
(siehe hierzu u.a. Kap. 4.4.4).

Natur und Landschaft 
allgemein

Die Trasse D 3 (Autobahntrasse) weist im Kreisgebiet keine 
Engstellen auf und tangiert auch keine avifaunistisch 
wertvollen Bereiche. Sie quert aber im Bereich westlich von 
Wißmühlen das LSG CLP 12 „Calhorner Mühlbachtal zwischen 
Cappeln und Lager Hase“.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das LSG CLP 12 
"Calhorner Mühlenbach zwischen Cappeln und Lager Hase" ist in 
der Karte 8 - Schutzgut Landschaft der UVS (Unterlage 2b) 
dargestellt und wurden im Kapitel 4.6 der Unterlage 2b 
berücksichtigt.

Fauna, auch Avifauna Von Nachteil für die Trassenvariante C ist die Engstelle bei 
Stadtsholte (Nr. 20) und die regional bedeutsamen Brut- und 
Gastvogelbereiche in der Calhorner Mühlbachniederung östlich 
von Bevern (BV und GV 37). Außerdem würde die 
Trassenvariante den zentralen Teil des LSG CLP 12 „Calhorner
 Mühlbachtal zwischen Cappeln und Lager Hase“ überspannen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Fauna, auch Avifauna  Untere Naturschutzbehörde:Die Trassenvariante A/B hat den 
Nachteil, dass sie im Bereich Herbergen eine Engstelle (Nr. 1) 
aufweist und Brutvogelbereiche lokaler Bedeutung südlich von 
Stapelfeld und Kneheim sowie im Bereich westlich von 
Bartmannsholte (BV 35 und 17) und einen Gastvogelbereich 
regionaler Bedeutung (GV 37) in der Haseniederung 
nordwestlich von Brookstreek. Außerdem quert sie im 
nördlichen Teil ein Vorranggebiet für die 
Trinkwassergewinnung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Engstelle 
Herbergen ist in Unterlage 7 ausführlich beschrieben, die Brut- und 
Gastvogelbereiche sind in der UVS in Karte 3 dargestellt. Das 
Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung ist in der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) behandelt und Karte 1 
dargestellt. Alle genannten Belange wurden bei der Ermittlung der 
Vorzugsvariante berücksichtigt.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Untere Naturschutzbehörde:Die Trassenvariante A/B hat den 
Nachteil, dass sie im Bereich Herbergen eine Engstelle (Nr. 1) 
aufweist und Brutvogelbereiche lokaler Bedeutung südlich von 
Stapelfeld und Kneheim sowie im Bereich westlich von 
Bartmannsholte (BV 35 und 17) und einen Gastvogelbereich 
regionaler Bedeutung (GV 37) in der Haseniederung 
nordwestlich von Brookstreek. Außerdem quert sie im 
nördlichen Teil ein Vorranggebiet für die 
Trinkwassergewinnung.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Das Vorranggebiet 
zur Trinkwassergewinnung wurde im Rahmen der RVS (Unterlage 
5) berücksichtigt, für das Vorranggebiet besteht bei der Bauweise 
Freileitung ein geringes Restriktionsniveau.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Untere Wasserbehörde:Die geplante Trasse quert das 
Trinkwasservorranggebiet Lastrup, aus 
wasserschutzrechtlicher Sicht werden genehmigungs- bzw. 
erlaubnispflichtige Maßnahmen aus Gründen des 
Grundwasserschutzes mit besonderem Augenmerk betrachtet.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, wasserrechtliche 
Genehmigungen werden im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

 Baudenkmalpflege:In der Ortslage Elsten, Gemeinde 
Cappeln kann es zu einer Störung des Erscheinungsbildes der 
St. Franziskus Kirche Gemeinde Cappeln, Elsten, Zur Burg 8 
Gemarkung Cappeln, Flur 34, Flurstück 33/0 im 
Trassenkorridor C kommen, aufgrund der Höhenentwicklung 
und landschaftsprägenden Wirkung des Baudenkmals.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die St. Franziskus 
Kirche wurde in der UVS (Unterlage 2) im Kapitel zum Schutzgut 
Kultur- und sonstige Sachgüter berücksichtigt und auch in der 
Karte 9 der UVS zeichnerisch dargestellt.

sonstige Stellungnahmen  Untere Bauaufsichtsbehörde:Im Verlauf der 
Trassensuchräume befinden sich einige Bauvorhaben, die sich 
noch  im Genehmigungsverfahren befinden bzw. bereits 
genehmigt, aber noch nicht erstellt sind. Eine Liste der 
Bauvorhaben (Anlage 3) sowie eine Liste der Flurstücke 
(Anlage 4) und eine kartographische Darstellung (Anlage 5) 
sind beigefügt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.

sonstige Stellungnahmen Sofern Überschwemmungsgebiete (ÜSG) durch Maßnahmen 
in Anspruch genommen werden, gelten die erlassenen ÜSG-
Verordnungen. Gemäß den jeweiligen ÜSG-Verordnungen ist 
das Verlegen von Leitungen genehmigungsfrei, sofern das 
Gelände nach Abschluss der Arbeiten in den ursprünglichen 
Zustand versetzt wird. Hier darf es insbesondere zu keinen 

 Geländeerhöhungen kommen.Während der Bauarbeiten darf 
anfallender Boden nur außerhalb des 
Überschwemmungsgebietes gelagert werden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Planungen zum Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind in den 
vorgelegten Unterlagen die Bestandserfassungen in allen 
Teilstudien fachgerecht durchgeführt worden. Die Bewertung 
des Bestandes, der Vorbelastungen und der 
Vorhabenwirkungen weist jedoch, wie dargestellt, an vielen 
Punkten Argumentationsschwächen und Erkenntnislücken auf. 

 Dabei steht im Vordergrund:• Das schlechte Abschneiden 
des D3-Korridors ist aufgrund der im Falle einer Kombination 
mit der F-Korridorvariante obsoleten Verlängerung nach 
Cloppenburg vorprogrammiert. In Verbindung mit dem F-
Korridor wäre die D3-Variante 13,7 km kürzer. Der 
Variantenvergleich ist in allen Teilstudien um eine Betrachtung 

 dieser Variante zu ergänzen.• Generell, jedoch insbesondere 
in der UVS, ist eine Überbewertung des Faktors Strecken-
länge zu konstatieren. Die Gewichtungen sind zu 

 überdenken.• Die Vorteile von Bündelung schlagen aufgrund 
einer ungünstigen Verteilung von Gewichtungsstufen an vielen 
Stellen nicht angemessen in die Bewertung durch - was den 

 rechtlichen Vorgaben nicht entspricht.• An Engstellen wird 
fast ausnahmslos der Freileitung ein Vorzug gegeben. Die 
Ausnahmebegründungen von dem im LROP geforderten 
Wohnumfeldschutz sind wenig stichhaltig. Die 

 Engstellenanalyse ist umfassend zu überarbeiten.Der 
Landkreis Cloppenburg sowie die Städte und Gemeinden des 
Landkreises erwarten, dass die vorgelegten Antragsunterlagen 
anhand der hier aufgeführten Hinweise den gesetzlichen 
Ansprüchen genügend überarbeitet werden, bevor es zu einer 
„Landesplanerischen Feststellung" kommt.

Zu Punkt 1: Die Variante D3 schneidet in allen Untersuchungen 
aufgrund der jeweils zu betrachtenden Kritieren am schlechtesten 
ab. Zum Teil lassen sich die Nachteile auf die Mehrlänge dieser 
Variante zurückführen. Bei den quantitativ zu erfassenden 
Kriterien, wie bspw. der allgemeinen Inanspruchnahme von 
Biotopen und Böden, korrelliert die Beeinträchtigung unmittelbar 
mit der Trassenlänge bzw. der Gesamtfläche des 1 km breiten 
Trassemkorridors. Darüber hinaus zeigen die Bestandsanalysen 
der einzelnen Unterlagen auf, dass auch und gerade im Umfeld der 
BAB 1 hochwertige und empfindliche Strukturen ausgeprägt sind, 
die unter Berücksichtigung der gesetzlichen, raumordnerischen und 
fachlichen Vorgaben und Standards zu einer deutlichen Abwertung 
des Korridors D3 im Variantenvergleich führen. Dies betrifft bspw. 
den Belang Siedlungsstruktur bzw. das Schutzgut Menschen (400 
m- und 200 m-Puffer) sowie das Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt (Vorkommen Laubwaldbestände, geschützte Biotope). Das 
überdurchschnittlich große Vorkommen wertvoller 
Laubwaldbestände bedingt wiederum Nachteile hinsichtlich der 
FFH-Verträglichkeit (FFH-Gebiet ""Wald bei Burg Dinklage"") sowie 
des besonderen Artenschutzes. Um das Bündelungspotenzials mit 
der BAB 1 nutzen zu können ist neben der Mehrlänge ein 
wesentlich höherer technischer Aufwand erforderlich. So müsste 
die Autobahn selbst acht Mal gequert werden, um Querungen von 
Siedlungspuffern zu vermeiden. Zudem lassen die Autobahn und 
die hohe Dichte an Siedlungs- und Waldflächen kaum 
Möglichkeiten zur Optimierung der Trassenführung im 

   anschließenden Planfeststellungsverfahren zu.Zu Punkt 2: Die 
einzelnen Unterlagen zum Raumordnungsverfahren wurden nach 
den jeweils geltenden rechtlichen und fachlichen Vorgaben erstellt. 
Das Kriterium Streckenlänge taucht demnach als eigenständiger 
Belang unter dem Aspekt der technischen Realisierbarkeit (vgl. 
Kap. 5.3.2 des Erläuterungsberichts, Unterlage 1A) sowie im 
Zusammenhang mit den ""Allgemeinen Kriterien der 
Raumordnung"" im Zuge der Raumverträglichkeitsstudie (vgl. Kap. 
6.2 der Unterlage 5A) auf. Im Zuge der der UVS kommt die 
Trassenlänge indirekt zum Tragen, da einige Kriterien hohe 
Deckungsgrade im Untersuchungsgebiet aufweisen und die 
Betroffenheit mit zunehmender Trassenlänge bzw. Flächengröße 
des Trassenkorridors ansteigt. Da die Berücksichtigugng der 
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Streckenlänge im jeweiligen Kontext erforderlich ist, um die 
spezifischen inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen, liegt keine 

  Übergewichtung dieses Kriteriums vor.Zu Punkt 3: Die Nutzung 
von Bündelungspotenzialen zählt neben dem geradlinigen Verlauf 
und der Schonung von Mensch und Umwelt zu den 
Trassierungsgrundsätzen, d. h. schon bei der Entwicklung der 
Varianten wurden Bündelungsoptionen in besonderem Maße 
berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Wirksamkeit 
des Bündelungspotenzials je nach Art der Bündelung stark variiert. 
So weist die Bündelung mit einer bestehenden Freileitung eine 
höhere Wirksamkeit auf als die Bündelung mit Verkehrswegen, da 
sich die Wirkpfade von Freileitungen und Verkehrswegen 
voneinander unterscheiden. Allerdings ist auch bei unter 
Ausnutzung optimaler Bündelungsoptionen (bestehende 
Freileitung) von vorhabenbedingten Beeinträchtigungen 
auszugehen, da die bestehenden Wirkungen teils deutlich verstärkt 
werden.  Die Bündelungspotenziale aller Varianten sind 
vollumfänglich und differenziert in die Auswirkungsprognose und 
den Variantenvergleich eingeflossen, sodass eine 

  Ungleichgewichtung ausgeschlossen werden kann.Zu Punkt 
 4:Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus 

abgeleitete methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung 
werden im Kap. 0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) 
beschrieben. Die hier bemängelte Bevorzugung der Bauweise 
""Freileitung"" wird dort wie folgt begründet: ""Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die 
geplante 380-kVLeitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
werden in § 4 BBPlG umrissen."" Dazu zählen die 
Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden gemäß den Zielen und 
Grundsätzen des LROP, die Bestimmungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes zu Natura 2000-Gebieten und zum 
besonderen Artenschutz sowie Vorgaben zur Querungen von 
Bundeswasserstraßen. Die genannten Kriterien müssen nicht 
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durchgängig im Erdkabelteilabschnitt vorliegen; dieser muss jedoch 
""technisch und wirtschaftlich effizient"" sein. Eine Präzisierung der 
Anforderungen an die technisch und wirtschaftlich effizienten 

 Erdkabelabschnitte liegt nicht vor.  Unter Berücksichtigung der in 
§ 4 BBPlG aufgeführte Aspekten sowie auch den übrigen umwelt- 
und raumordnungsrelevanten Kriterien wurde einzelfallbezogen 
geprüft, ob die Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung vorliegen. 
Die Bewertung der jeweiligen lokalen Ausprägung dieser Kriterien 
orientiert sich an der Vorgehensweise der 
Umweltverträglichkeitsstudie und der Raumverträglichkeitsstudie.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Antragstellerin orientiert sich bei den 
Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV 
et al. 2017), versäumt es jedoch, die darin nur sehr allgemein 
aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch zu 
präzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
Marginalschwellen zur Unterschreitung der 200 m Abstände an-
genommen werden und welche Mindestlänge einer 
Erdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

 technisch/wirtschaftlich vertretbar angenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 
erfordert einen übergeordneten Bewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit der 
Gewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung einer 
Engstelle als Orientierung dient. Ein solcher 
Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
die individuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 
nachvollzogen werden können. So ist insbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 
Zahl der Engstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
„Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen: Engstelle 5 sowie 6 

 und 11).Hinsichtlich der Abschirmung von Sichtbeziehungen, 
die in der Argumentation der Antragstellerin als häufigste 
Begründung für die Unterschreitung von Abständen zum 
Wohnumfeldschutz herangezogen wird, wurde nicht in Frage 
gestellt, ob sich eine Bewertung des Wohnumfeldes in visueller 
Hinsicht überhaupt allein auf die Sichtachse eines alleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 
der o. g. Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einer Siedlung 
insbesondere auch den Raum der „typischen 
wohnumfeldnahen Aktivitäten" und ist somit nicht auf einen 
einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu berück-
sichtigen, dass Gehölzstrukturen (Hecken, Baumreihen, 
Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden Wirkung 
erheblichen jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus abgeleitete 
methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung werden im Kap. 
0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) beschrieben. Die hier 
bemängelte Bevorzugung der Bauweise "Freileitung" wird dort wie 
folgt begründet: "Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in 
§ 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380-kVLeitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen." Dazu 
zählen die Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden gemäß den 
Zielen und Grundsätzen des LROP, die Bestimmungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes zu Natura 2000-Gebieten und zum 
besonderen Artenschutz sowie Vorgaben zur Querungen von 
Bundeswasserstraßen. Die genannten Kriterien müssen nicht 
durchgängig im Erdkabelteilabschnitt vorliegen; dieser muss jedoch 

 "technisch und wirtschaftlich effizient" sein. Eine Präzisierung der 
Anforderungen an die technisch und wirtschaftlich effizienten 
Erdkabelabschnitte liegt nicht vor. Unter Berücksichtigung der in § 
4 BBPlG aufgeführte Aspekten sowie auch den übrigen umwelt- 
und raumordnungsrelevanten Kriterien wurde einzelfallbezogen 
geprüft, ob die Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung vorliegen. 
Die Bewertung der jeweiligen lokalen Ausprägung dieser Kriterien 
orientiert sich an der Vorgehensweise der 
Umweltverträglichkeitsstudie und der Raumverträglichkeitsstudie. 
  
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen urteilte darüber 
hinaus im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
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vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
daher als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden.
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Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die einführenden, technischen Erläuterungen zu Freileitung 
und Kabel erwecken erneut den Ein-druck einer Bevorteilung 
von Freileitung. So fehlt hier etwa die Erwähnung 
geschlossener Verlege-verfahren für Erdkabel ganz (vgl. 
Stellungnahme zum Erläuterungsbericht unten). 
Unterschiedliche Angaben zu den Kosten einer 
Erdkabelverlegung auf den S. 14/15 in ungewöhnlicher Höhe 
wirken wenig glaubwürdig. So wird zunächst das acht- bis 
neunfache der Investitionskosten einer 380 kV-Freileitung, auf 
der Folgeseite das vier- bis zehnfache angegeben.

 Zur Abwägung Freileitung / Erdkabel:Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und das daraus abgeleitete methodische 
Vorgehen der Engstellenbeurteilung werden im Kap. 0 der 
Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) beschrieben. Die hier 
bemängelte Bevorzugung der Bauweise "Freileitung" wird dort wie 
folgt begründet: "Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in 
§ 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380-kVLeitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen." Dazu 
zählen die Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden gemäß den 
Zielen und Grundsätzen des LROP, die Bestimmungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes zu Natura 2000-Gebieten und zum 
besonderen Artenschutz sowie Vorgaben zur Querungen von 
Bundeswasserstraßen. Die genannten Kriterien müssen nicht 
durchgängig im Erdkabelteilabschnitt vorliegen; dieser muss jedoch 

 "technisch und wirtschaftlich effizient" sein. Eine Präzisierung der 
Anforderungen an die technisch und wirtschaftlich effizienten 
Erdkabelabschnitte liegt nicht vor. Unter Berücksichtigung der in § 
4 BBPlG aufgeführte Aspekten sowie auch den übrigen umwelt- 
und raumordnungsrelevanten Kriterien wurde einzelfallbezogen 
geprüft, ob die Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung vorliegen. 
Die Bewertung der jeweiligen lokalen Ausprägung dieser Kriterien 
orientiert sich an der Vorgehensweise der 
Umweltverträglichkeitsstudie und der Raumverträglichkeitsstudie. 
  

 Zu den Kosten:Pauschale Aussagen zu den Erstellungskosten 
sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer zu beziffern. Diese hängen in 
entscheidendem Maße von den Baugrundbedingungen ab. 
Insofern können diese nur Indikativ angegeben werden.. Die 
unterschiedlichen Angaben zur Spanne sind hier den 
unterschiedlichen Erfahrungen der Vorhabenträgerinnen 

   geschuldet.Zu den Verlegeverfahren:Geschlossene 
Verlegeverfahren werden i.d.R. in Bereichen von Kreuzungen eines 
Erdkabelabschnittes mit anderen linienhaften Infrastrukturen oder 
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Gewässern eingesetzt, die nicht offen gequert werden können. Da 
geschlossene Verfahren i.d.R. nicht auf langer Strecke eingesetzte 
werden, ist die Bewertung auf Grundlage der offenen Bauweise 
angemessen.
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Die Raumverträglichkeit der Trassenkorridorvarianten wird von 
keinem Kriterium so stark geprägt, wie durch die vom LROP 
(ML NDS 2017) in den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 
07 vorgegebenen Siedlungsabstände für 
Höchstspannungsfreileitungen. Die Raumverträglichkeit der 
einzelnen Korridore stellt die Antragstellerin in der RVS unter 
ausgiebiger Beanspruchung der in den Grundsätzen bzw. dem 
Ziel 4.2 Ziffer 07 (LROP) beinhalteten Ausnahmeregelung fest. 
In den Antragsunterlagen wird das zu schützende Wohnumfeld 
von der Antragstellerin jedoch nahezu aus-schließlich auf die 
visuellen Komponenten reduziert. Demgegenüber sieht die 
Begründung für Ziffer 07 Satz 8 des LROP aber 
unmissverständlich betriebliche, nämlich auf Feldwirkungen 
bezogene Gründe für den Wohnumfeldschutz vor, wobei 
visuellen Komponenten am Wohngebäude allen-falls 

 nachrangige Bedeutung zukommt:„Die festgelegten 
Mindestabstände leiten sich ab aus der Erkenntnis, dass bei 
einem Abstand von rd. 700 m zu den Leitungen die 
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der 
elektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, die 
Belastungen allerdings noch über dem Niveau der 
anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand 
von 200 m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen 
Auswirkungen auf dem Niveau der allgegenwärtigen 
Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. Eine 
Verdoppelung des Abstandes zur Wohnbebauung im 
Siedlungszusammenhang berücksichtigt die typischen 
wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder 
Sportplätzen, ortsrandnahe Fuß-, Rad- und Wanderwege) und 
trägt damit vorsorgend ouch zum Schutz und Erhalt des nahen 
Wohnumfeldes bei.... Bei der Bestimmung und Begründung 
eines hinreichenden Abstandes von 400 m zu Wohngebäuden 
im Siedlungszusammenhang Kommen daher 
Vorsorgegrundsätze der Planung zum Tragen, die über den 
fachrechtlichen Gesundheitsschutz gem. 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) weit 

 hinausgehen..." (LROP 2012, Begründung S. 51).Auch die 
Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen führt beim Wohnumfeldschutz nicht 

Die Abstandsvorgabe von 400 m (zu Wohngebäuden bzw. 
bebaubaren Flächen innerhalb von Wohngebieten und im 
Zusammenhang bebauten Gebieten) bzw. von 200 m (zu 
Einzelwohnlagen im baurechtlichen Außenbereich) wurde nach 
Möglichkeit eingehalten. Sofern eine Unterschreitung aufgrund der 
örtlichen Situation (z. B. aufgrund der Nähe zu anderen 
Einzelwohnlagen oder der Überlagerung mit anderen Restriktionen) 
unumgänglich war, wurde einzelfallbezogen geprüft, ob eine 
Freileitung -- auch unter Berücksichtigung betriebsbedingter 
Auswirkungen -- genehmigungsfähig ist oder ob die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 

 vorliegen.Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
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anlagebezogene Aspekte von Übertragungsleitungen, sondern 
u. a. deren betriebliche Aspekte auf: „Durch die 
Abstandsregelungen sollen Beeinträchtigungen 
wohnungsnaher Bereiche durch den Bau und Betrieb von 
Höchstspannungsleitungen reduziert werden" (NLStBV et al. 

 2017, S. 3, Unterstreichung hinzugefügt).Die Ausnahme-
Regelung des LROP greift, wenn „ein gleichwertiger 
vorsorgender Schutz der Wohnumfeldqualität gewährleistet ist 
oder keine geeignete energiewirtschaftlich zulässige 
Trassenvariante die Einhaltung der Mindestabstände 
ermöglicht" (LROP 2017, Abs. 4.2 07, Satz 9). Die in den 
Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen Aspekten 
begründeten Ausnahmen von den zum Wohnumfeldschutz 
geforderten 200 m Abständen sind vor dem aufgezeigten 
Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. Ausnahmen vom 
Wohnumfeldschutz (die in den Antragsunterlagen im 200 m 
Bereich die Regel darstellen) sind begründet, wenn, wie im 
LROP vorgesehen, v. a. auf betriebliche Aspekte abzielende 
„Vorsorgegrundsätze der Planung" zum Tragen kommen.

BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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Wald, Forst Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
angesichts der ansonsten umfänglichen technischen 
Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 28) 
abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen angemessen, 
insbesondere auch über die von Amprion in Verbindung mit 
Herrenknecht unter Förderung des BMWI vorangetriebene 
Entwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu einem 
Standardverfahren der Erdkabelverlegung. In 
Übereinstimmung mit der Gemeinde Cappeln weisen wir 
darauf hin, dass vergleichbare 
Wechselstromerdverkabelungen in anderen Teilen Europas 
bereits eingesetzt werden. Bei der Umgehung von Engstellen 
müssen ins-besondere auch die Möglichkeiten der 

 geschlossenen Verlegung mit betrachtet werden.Zum 
Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 97) in 
Abs. 1 aus: „Da die Masten selbst vorrangig in ökologisch 
unsensiblen Flächen platziert werden, ist eine baubedingte 
Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen erforderlich". 
Dies bedarf der Klarstellung. Wird hier von aufwendigen 
Waldüberspannungen mit höheren Masten ausgegangen? 
Davon ist in den technischen Erläuterungen zumindest nicht 
die Rede. Ansonsten dürfte in Forsten von einer ca. 55 m 

 breiten Waldschneise auszugehen sein.Der übergeordnete 
Variantenvergleich und die Ableitung der Vorzugsvariante (S. 
119 ff.) kann vor dem Hintergrund der Darstellungen der 
vorhergehenden Abschnitte nicht überzeugen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die Festlegung der 
technischen Parameter erfolgt im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren. Voraussetzung für den Einsatz neuer 
Techniken ist der rechtzeitige Nachweis entsprechender Eignung 
und eine erfolgreiche Präqualifizierung. Es können nur 
Technologien eingesetzt werden, die in der 

 Höchstspannungsebene marktreif und Stand der Technik sind.Bei 
der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde unter 
anderem eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Für die 
Festlegung des Trassenverlaufs im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren gilt dieser Planungsgrundsatz 
gleichermaßen. Bei unvermeidbaren Querungen von Wald- und 
Gehölzbereichen gilt für den Schutzstreifen einer Freileitung in der 
Regel eine Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3) , 
der Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist im 
Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
behandeln, da auch erst im Planfeststellungsverfahren die 
Feinplanung zu genauen Standorten der Masten sowie der KÜS/ 
KÜA erfolgt. Dabei werden alle betroffenen Belange berücksichtigt, 
um eine Realisierung des Vorhabens mit möglichst geringen 
Auswirkungen zu erreichen.

Wald, Forst Unterlage 1 A (Erläuterungsbericht) sowie Unterlage 7 
(Engstellensteckbriefe)enthalten umfangreiche Ausführungen 
zur Technik und zum Bau. Auf S. 20 des Erläuterungsberichts 
zeigt Abb. 7 einen Waldschutzstreifen, an dem Gehölze bis an 
den Mast heranreichen (ähnliche Textdarstellung in UVS S. 
225). Ein Schneisenmanagement, welches ggf. auch örtliche 
Land-u. Forstwirte integriert, wird in den Unterlagen jedoch 
sonst nirgendwo angesprochen. Wenn ein 
Schneisenmanagement geplant ist, sollte es erläutert werden. 
Ist dies nicht geplant, sollte auf beschönigende Darstellungen 
verzichtet und der Schutzstreifen in den Unterlagen als 
geräumte Schneise dargestellt werden.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens können abschließende Festlegungen zu 
(ökologischen) Schneisenmanagament nicht gemacht werden. Dies 
erfolgt auf der Ebene der Planfeststelllung. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Verschiedentlich wurde das Vorhandensein eines 
Trinkwasserschutzgebiets (Zone Ill) als Ausschlusskriterium für 
eine Erdkabelstrecke angeführt (u. a. S. 86). Das steht im 
Widerspruch dazu, dass Tennet TSO GmbH in der Planung 
des länderübergreifenden Erdkabelvorhabens SuedLink 
Trinkwasserschutzgebiete in ihren Randbereichen (Zone Ill) 
keineswegs ausschließt. Dabei wird die Meinung vertreten, 
dass sich Beeinträchtigungen dieser Gebiete durch 
standardmäßige Maßnahmen der Bauausführung vermeiden 
lassen.

Ein Wasserschutzgebiet mit der Zone III wurde nicht als 
Ausschlusskriterium für ein Erdkabel angeführt, 
Wasserschutzgebiete wurden, wie andere Schutzgebiete auch, als 

 weiterer Belang in den Engstellensteckbriefen mit aufgeführt.Bei 
der Engstelle Nr. 6 liegt u.a. ein WSG Zone III vor und es wird eine 
Teilerdverkabelung in den Variantenvergleich eingestellt. Auf der S. 
86 f in den Engstellensteckbriefen zur Engstelle Nr. 10 - 
Hackemoor wird der Belang des Schutzgut Wasser 
folgendermaßen beschrieben: "Nachteile hätte ein Erdkabel in dem 
Bereich möglicherweise auf das Schutzgut Wasser, da sich die 
Engstelle im Trinkwasserschutzgebiet „Thiene-Plaggenschale“ 
(Zone III) befindet. Zudem schneidet die potenzielle Trassenachse 
ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung." Es werden die 
voraussichtlichen nachteiligen Auswirkungen eines Erdkabels 
gegenüber einer Freileitung auf das Wasserschutzgebiet 
beschrieben, nicht jedoch als Ausschlusskriterium formuliert.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
angesichts der ansonsten umfänglichen technischen 
Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 28) 
abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen angemessen, 
insbesondere auch über die von Amprion in Verbindung mit 
Herrenknecht unter Förderung des BMWI vorangetriebene 
Entwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu einem 
Standardverfahren der Erdkabelverlegung. In 
Übereinstimmung mit der Gemeinde Cappeln weisen wir 
darauf hin, dass vergleichbare 
Wechselstromerdverkabelungen in anderen Teilen Europas 
bereits eingesetzt werden. Bei der Umgehung von Engstellen 
müssen ins-besondere auch die Möglichkeiten der 

 geschlossenen Verlegung mit betrachtet werden.Zum 
Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 97) in 
Abs. 1 aus: „Da die Masten selbst vorrangig in ökologisch 
unsensiblen Flächen platziert werden, ist eine baubedingte 
Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen erforderlich". 
Dies bedarf der Klarstellung. Wird hier von aufwendigen 
Waldüberspannungen mit höheren Masten ausgegangen? 
Davon ist in den technischen Erläuterungen zumindest nicht 
die Rede. Ansonsten dürfte in Forsten von einer ca. 55 m 

 breiten Waldschneise auszugehen sein.Der übergeordnete 
Variantenvergleich und die Ableitung der Vorzugsvariante (S. 
119 ff.) kann vor dem Hintergrund der Darstellungen der 
vorhergehenden Abschnitte nicht überzeugen.

Im Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/ KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen. In 
der Regel wird die Erdkabeltrasse mittels offener Bauweise 
realisiert. Bohrverfahren können z.B. im Bereich von Kreuzungen 
anderer Infrastrukturen zum Einsatz kommen. Hier ist die HDD-
Technik das Standardverfahren. Ob andere Bohrtechniken zum 
Einsatz kommen können/werden wird im Rahmen der Planungen 
zum Planfeststellungsverfahren zu prüfen sein.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Die Unterscheidung der Konfliktpotentiale nach Bauklassen ist 
sinnvoll und deutlich differenzierter als die vergleichbaren 
Restriktionsniveaus der Raumverträglichkeitsstudie (Tabelle 
3), welche lediglich nach Freileitung und Erdkabel 
unterscheiden. Gleichwohl erscheint die spezifische 
Gewichtung nicht immer ausgewogen. Beim Schutzgut 
Mensch einschl. Gesundheit (S. 184) fällt z. B. auf, dass 
„Freileitung in 5ündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur" ohne Unterschied zu „Freileitung ungebündelt" 
eine hohe Wirkintensität zugesprochen wird. Auf diese Weise 
können die zu erwartenden Bündelungsvorzüge in der 
Bewertung überhaupt nicht zu Buche schlagen. Auch die 
Tabelle 94 (S. 185) zeigt Korrekturbedarf. So ist z. B. nicht 
nachvollziehbar, dass den Freileitungen in Bündelung mit 
elektrischer Infrastruktur bei Siedlungspuffern (400 m u. 200 
m), Freiflächen im Wohnumfeld sowie Freizeit- u. 
Erholungsbedarf hoher Bedeutung eine um eine Klasse 
geringere Wirkintensität (mittel) zugesprochen wird als 
Freileitungen in Bündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur, z. B. also in Bündelung mit Autobahnen. Einer 
Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur wird 
stattdessen die höchste Wirkintensität (hoch) zugesprochen, 
womit die z. B. an vielbefahrenen Straßen zu erwartenden 
Bündelungsvorteile ein weiteres Mal daran scheitern, in der 

 Bewertung beachtet zu werden.Eine deutliche Fehlbewertung 
der Freileitung in Bündelung mit elektrischer Infrastruktur findet 
sich auch in Tabelle 98, S. 196. Dort wird das avifaunistische 
Kollisionsrisiko geringer eingeschätzt als in Bündelung mit 
sonstiger linienhafter Infrastruktur. Das Gegenteil ist jedoch der 
Fall: Dicht stehende Freileitungen in unterschiedlichen 
Höhenstufen erhöhen die Kollisionsraten durch einen 
Netzeffekt - den gibt es bei Straßen nicht.

Bei der Ermittlung der Konfliktpotenziale nach Bauklasse und 
Schutzgut wurde stets berücksichtigt, welche Vorteile sich aus 
einer Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur und in 

 Bündelung mit Freileitung entstehen können. Die Bündelung mit 
sonstiger linienhafter Infrastruktur (hier Autobahn) wurde unter dem 
Aspekt geprüft, ob sich Vorteile aus der Bündelung auf die 
unterschiedlichen Schutzgüter ergeben können. Es ist im 
allgemeinen festzustellen, dass durch die Autobahn (als 
Vorbelastung) andere Wirkungen entstehen als durch eine 
Freileitung, sodass sich die unterschiedlichen Wirkungen in diesem 
Bereich z.T. verstärken können. Vögel, die z.B. eine Autobahn 
queren bzw. überfliegen wollen, kommen mit einer parallel 
verlaufenden Freileitung in einen weiteren Konfliktbereich.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind in den 
vorgelegten Unterlagen die Bestandserfassungen in allen 
Teilstudien fachgerecht durchgeführt worden. Die Bewertung 
des Bestandes, der Vorbelastungen und der 
Vorhabenwirkungen weist jedoch, wie dargestellt, an vielen 
Punkten Argumentationsschwächen und Erkenntnislücken auf. 

 Dabei steht im Vordergrund:• Das schlechte Abschneiden 
des D3-Korridors ist aufgrund der im Falle einer Kombination 
mit der F-Korridorvariante obsoleten Verlängerung nach 
Cloppenburg vorprogrammiert. In Verbindung mit dem F-
Korridor wäre die D3-Variante 13,7 km kürzer. Der 
Variantenvergleich ist in allen Teilstudien um eine Betrachtung 

 dieser Variante zu ergänzen.• Generell, jedoch insbesondere 
in der UVS, ist eine Überbewertung des Faktors Strecken-
länge zu konstatieren. Die Gewichtungen sind zu 

 überdenken.• Die Vorteile von Bündelung schlagen aufgrund 
einer ungünstigen Verteilung von Gewichtungsstufen an vielen 
Stellen nicht angemessen in die Bewertung durch - was den 

 rechtlichen Vorgaben nicht entspricht.• An Engstellen wird 
fast ausnahmslos der Freileitung ein Vorzug gegeben. Die 
Ausnahmebegründungen von dem im LROP geforderten 
Wohnumfeldschutz sind wenig stichhaltig. Die 

 Engstellenanalyse ist umfassend zu überarbeiten.Der 
Landkreis Cloppenburg sowie die Städte und Gemeinden des 
Landkreises erwarten, dass die vorgelegten Antragsunterlagen 
anhand der hier aufgeführten Hinweise den gesetzlichen 
Ansprüchen genügend überarbeitet werden, bevor es zu einer 
„Landesplanerischen Feststellung" kommt.

Zu Punkt 1: In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) 
wurde die maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines ande-ren Vorzugskorridors in einem Projektteil würde 
zu keiner anderen Vorzugstrasse im an-deren Projektteil 

 führen.Bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde 
auch die Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) 
überprüft. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Auto-bahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutz-gut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 

   Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Zu Punkt 2: Die 
einzelnen Unterlagen zum Raumordnungsverfahren wurden nach 
den jeweils geltenden rechtlichen und fachlichen Vorgaben erstellt. 
Das Kriterium Streckenlänge taucht demnach als eigenständiger 
Belang unter dem Aspekt der technischen Realisierbarkeit (vgl. 
Kap. 5.3.2 des Erläuterungsberichts, Unterlage 1A) sowie im 
Zusammenhang mit den ""Allgemeinen Kriterien der 
Raumordnung"" im Zuge der Raumverträglichkeitsstudie (vgl. Kap. 
6.2 der Unterlage 5A) auf. Im Zuge der der UVS kommt die 
Trassenlänge indirekt zum Tragen, da einige Kriterien hohe 
Deckungsgrade im Untersuchungsgebiet aufweisen und die 
Betroffenheit mit zunehmender Trassenlänge bzw. Flächengröße 
des Trassenkorridors ansteigt. Da die Berücksichtigugng der 
Streckenlänge im jeweiligen Kontext erforderlich ist, um die 
spezifischen inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen, liegt keine 

  Übergewichtung dieses Kriteriums vor.Zu Punkt 3: Die Nutzung 
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von Bündelungspotenzialen zählt neben dem geradlinigen Verlauf 
und der Schonung von Mensch und Umwelt zu den 
Trassierungsgrundsätzen, d. h. schon bei der Entwicklung der 
Varianten wurden Bündelungsoptionen in besonderem Maße 
berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Wirksamkeit 
des Bündelungspotenzials je nach Art der Bündelung stark variiert. 
So weist die Bündelung mit einer bestehenden Freileitung eine 
höhere Wirksamkeit auf als die Bündelung mit Verkehrswegen, da 
sich die Wirkpfade von Freileitungen und Verkehrswegen 
voneinander unterscheiden. Allerdings ist auch bei unter 
Ausnutzung optimaler Bündelungsoptionen (bestehende 
Freileitung) von vorhabenbedingten Beeinträchtigungen 
auszugehen, da die bestehenden Wirkungen teils deutlich verstärkt 
werden.  Die Bündelungspotenziale aller Varianten sind 
vollumfänglich und differenziert in die Auswirkungsprognose und 
den Variantenvergleich eingeflossen, sodass eine 

  Ungleichgewichtung ausgeschlossen werden kann.Zu Punkt 
 4:Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus 

abgeleitete methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung 
werden im Kap. 0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) 
beschrieben. Die hier bemängelte Bevorzugung der Bauweise 
""Freileitung"" wird dort wie folgt begründet: ""Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die 
geplante 380-kVLeitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
werden in § 4 BBPlG umrissen."" Dazu zählen die 
Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden gemäß den Zielen und 
Grundsätzen des LROP, die Bestimmungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes zu Natura 2000-Gebieten und zum 
besonderen Artenschutz sowie Vorgaben zur Querungen von 
Bundeswasserstraßen. Die genannten Kriterien müssen nicht 
durchgängig im Erdkabelteilabschnitt vorliegen; dieser muss jedoch 
""technisch und wirtschaftlich effizient"" sein. Eine Präzisierung der 
Anforderungen an die technisch und wirtschaftlich effizienten 
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 Erdkabelabschnitte liegt nicht vor.  Unter Berücksichtigung der in 
§ 4 BBPlG aufgeführte Aspekten sowie auch den übrigen umwelt- 
und raumordnungsrelevanten Kriterien wurde einzelfallbezogen 
geprüft, ob die Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung vorliegen. 
Die Bewertung der jeweiligen lokalen Ausprägung dieser Kriterien 
orientiert sich an der Vorgehensweise der 
Umweltverträglichkeitsstudie und der Raumverträglichkeitsstudie.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind in den 
vorgelegten Unterlagen die Bestandserfassungen in allen 
Teilstudien fachgerecht durchgeführt worden. Die Bewertung 
des Bestandes, der Vorbelastungen und der 
Vorhabenwirkungen weist jedoch, wie dargestellt, an vielen 
Punkten Argumentationsschwächen und Erkenntnislücken auf. 

 Dabei steht im Vordergrund:• Das schlechte Abschneiden 
des D3-Korridors ist aufgrund der im Falle einer Kombination 
mit der F-Korridorvariante obsoleten Verlängerung nach 
Cloppenburg vorprogrammiert. In Verbindung mit dem F-
Korridor wäre die D3-Variante 13,7 km kürzer. Der 
Variantenvergleich ist in allen Teilstudien um eine Betrachtung 

 dieser Variante zu ergänzen.• Generell, jedoch insbesondere 
in der UVS, ist eine Überbewertung des Faktors Strecken-
länge zu konstatieren. Die Gewichtungen sind zu 

 überdenken.• Die Vorteile von Bündelung schlagen aufgrund 
einer ungünstigen Verteilung von Gewichtungsstufen an vielen 
Stellen nicht angemessen in die Bewertung durch - was den 

 rechtlichen Vorgaben nicht entspricht.• An Engstellen wird 
fast ausnahmslos der Freileitung ein Vorzug gegeben. Die 
Ausnahmebegründungen von dem im LROP geforderten 
Wohnumfeldschutz sind wenig stichhaltig. Die 

 Engstellenanalyse ist umfassend zu überarbeiten.Der 
Landkreis Cloppenburg sowie die Städte und Gemeinden des 
Landkreises erwarten, dass die vorgelegten Antragsunterlagen 
anhand der hier aufgeführten Hinweise den gesetzlichen 
Ansprüchen genügend überarbeitet werden, bevor es zu einer 
„Landesplanerischen Feststellung" kommt.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichts (Unterlage 1) wird 
ausgeführt, dass bei einer Kombination der Korridore F und D3 sich 
diese theoretisch verkürzen würde,  sich daraus aber ebenfalls 
keine vorzugswürdige Variante ergibt. Die besonderes negativen 

 Aspekte wie • die dichte Besiedlung entlang der Autobahn 
 (Wohnfunktion),• der Konfliktbereich im Bereich des Flugplatzes 

 Ahlhorn, (Maßnahme 51a)• die erforderliche häufige Querung der 
 Autobahn (technische Realisierbarkeit),• die Querung von 

 Waldflächen (Nutzungstypen und Fauna) und auch• die Querung 
von Nahrungsflächen des Singschwans und eines FFH-Gebiets 

   (Natura 2000)gelten weiterhin.Die Gesamtlänge eines 
Trassenkorridors spiegelt auch die Inanspruchnahme durch die 
Leitung wieder. Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund 
längere Korridore bevorzugt werden sollen, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass in dem Korridor D3 mehr Konfliktschwerpunkte 
vorliegen als im Trassenkorridor A/B. Bei einer Verkürzung des 
Trassenkorridors D3 bleiben immerhin gleichviele 
Konfliktschwerpunkte bestehen, da die Konfliktschwerpunkte 14 
und 26 entfallen würden. Dies ändert jedoch nichts an den zuvor 
oben genannten Konfliktbereichen, die sich generell aus der 

  Kombination F und D3 ergeben.Grundsätzlich ist darauf 
hinzuweisen, dass die Realisierung 380 kV‐Leitung in der 
Standardbauweise Freileitung durchzuführen und eine 
Erdverkabelung nur in Teilabschnitten möglich ist. Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs‐Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ‐Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380‐kV‐Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in 
Unterlage 6, Kap. 0.1 ausführlich dargelegt. Eine Ausführung als 
Erdkabel ist daher nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände 
möglich. In den Engstellensteckbriefen wurden die Engstelle 
detailliert geprüft und die Vor- und Nachteile zwischen einer 
Freileitung und Erdkabel gegeneinander abgewogen.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Der Artenschutzfachbeitrag erfüllt weitgehend die fachlichen 
Anforderungen und Standards. Die stichprobenhaften 
Kartierungen von Brut- und Gastvögeln und der Waldstruktur 
sind dem Niveau eines Artenschutzfachbeitrags im Rahmen 
eines Raumordnungsverfahrens angemessen. Die 
Identifikation von potentiellen artenschutzrechtlichen 
Risikobereichen im Untersuchungsgebiet dient der Vorsorge 

 gegenüber möglichen Beeinträchtigungen.Der abschließende 
Variantenvergleich des Artenschutzberichts ist im Ergebnis 
nicht nachvollzieh-bar. Verständlich wird zwar auf S. 96 
hervorgehoben, dass die Trassenlänge der Varianten einen 
gewissen Einfluss auf die Variantenbewertung haben muss, 
jedoch wird für die Korridorvariante D3 hier (wie im gesamten 
Unterlagenpaket) nur die lange Variante mit 60,9 km und nicht 
die kurze im Falle einer Anbindung an die F-Korridorvariante 
mit 47,2 km berücksichtigt. Darüber hinaus spricht eine 
Betrachtung der Abb. 3 auf S. 91 in Verbindung mit Tabelle 22 
des Erläuterungsberichts (S. 109) sehr eindeutig dafür, dass 
der Variante C aufgrund der umfangreich anstehenden 
avifaunistisch bedeutsamen Flächen der Hase-Niederung das 
Schlusslicht im Variantenvergleich des Artenschutzes 
zukommt. Nicht nachvollziehbar kommen die Autoren des 
Berichts jedoch zu dem Ergebnis, dass dieser Platz (erneut) 
der Variante D3 gebührt.

Die Hauptvariante C meidet die Inanspruchnahme der wertvollen 
Gastvogelgebiete entlang der Haseniederung,  tangiert diese 
jedoch auf kurzer Strecke randlich. Dies ist auch im 
Artenschutzfachbeitrag mit Abb. 3 (und Abb. 4) dargestellt. So 
ergibt es sich, dass der Korridor D3 insgesamt zwei Risikobereiche 
aufweist, die riegelförmig sind (Nr. 4 und 5), der Korridor C jedoch 
nur einen weiteren riegelförmigen Risikobereich (Bereich Nr. 2) 
aufweist. Der Risikobereich Nr. 3 wird randlich tangiert (s.o.; 
wertvolle Gastvogelgebiete). Etwaige Konflikte bzw. dessen 
Vermeidung und Minderung werden im Rahmen der 
Planfeststellung mittels Leiterseilmarkierungen geprüft. Unter 
Berücksichtigung der Inanspruchnahme schwer ausgleichbarer 
Lebensräume, die im Korridor D3 mehr Fläche einnehmen, 
schneidet der Korridor D3 schlechter ab als Korridor C.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Die grob angelegte Methodik der Auswirkungsprognose (S. 
157 ff.) ist zwar im Grundsatz nachvollziehbar, jedoch mangelt 
es an einer Feinkalibrierung der Bewertungskriterien, die 
örtlichen Unter-schiede der Umweltsensibilität und 
Vorbelastung ein angemessenes Gewicht zukommen lässt. In 
der gegenwärtigen Gewichtungsstruktur kommt den Strecken- 
und Flächenfaktoren ein so außer-ordentlich hohes Gewicht 
zu, dass z. B. der mit dem Abzweig nach Cloppenburg sehr 
lang ausfallende Korridor D3 in allen schutzgutspezifischen 
Variantenvergleichen trotz vorbelastender Autobahn auf den 
letzten Platz fällt. Die auf S. 163 erwähnte, jedoch nicht weiter 
erläuterte „gutachterliche Plausibilitätskontrolle" zum 
schutzgutübergreifenden Variantenvergleich scheint darin 

 keinen Prüfungsanlass erkannt zu haben.Der 
schutzgutübergreifende Variantenvergleich (S. 260) spiegelt 
letztlich, was in der Methodik bereits unausgewogen angelegt 
ist: die flächendeckende Verteilung von Bewertungspunkten 
als Basis des Korridorvariantenvergleichs führt 
schutzgutübergreifend zu einer Übergewichtung der 
Korridorlänge und -fläche, so dass sich im abschließenden 
Variantenvergleich - mit Ausnahme „Kultur- und Sachgüter" - in 
jedem einzelnen Schutzgut eine klare Rangfolge von der 
kürzesten zur längsten Korridorvariante ergibt. Deutliche 
Bündelungsvorteile schlagen aufgrund der 
Gewichtungsprämissen weder schutzgutspezifisch noch in der 
Gesamtbewertung durch. Dies ist zu korrigieren.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichtes (Unterlage 1A) wurde die 
maßnahmenübergreifende Betrachtung zwischen den 
vorzugswürdigen Korridoren der Maßnahmen 51a und 51b 
durchgeführt, in welcher dargelegt wurde, dass die 
Vorzugstrassenkorridore C (51a) und A/B (51b) auch bei 
kombinierter Betrachtung den insgesamt vorzugswürdigen Korridor 
des Projektes Conneforde – Cloppenburg – Merzen darstellen. Die 
Wahl eines anderen Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu 

 keiner anderen Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Bei 
der maßnahmenübergreifenden Betrachtung wurde auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft. Bei 
einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3A weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und 

 D3A kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
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gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 

  Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.Es ergeben sich 
nicht automatisch bei jedem Schutzgut positive Effekte aus einer 
Bündelung mit der Autobahn, da von der Freileitung und von einer 
Autobahn unterschiedliche Auswirkungen ausgehen, die sich ggf. 

 sogar verstärken können.Die einzelnen Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden nach den jeweils geltenden 
rechtlichen und fachlichen Vorgaben erstellt. Das Kriterium 
Streckenlänge taucht demnach als eigenständiger Belang unter 
dem Aspekt der technischen Realisierbarkeit (vgl. Kap. 5.3.2 des 
Erläuterungsberichts, Unterlage 1A) sowie im Zusammenhang mit 
den "Allgemeinen Kriterien der Raumordnung" in der 
Raumverträglichkeitsstudie (vgl. Kap. 6.2 der Unterlage 5A) auf. Im 
Zuge der der UVS kommt die Trassenlänge indirekt zum Tragen, 
da einige Kriterien hohe Deckungsgrade im Untersuchungsgebiet 
aufweisen und die Betroffenheit mit zunehmender Trassenlänge 
bzw. Flächengröße des Trassenkorridors ansteigt. Da die 
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Berücksichtigugng der Streckenlänge im jeweiligen Kontext 
erforderlich ist, um die spezifischen inhaltlichen Anforderungen zu 
erfüllen, liegt keine Übergewichtung dieses Kriteriums vor.

Teilerdverkabelung Die Engstellenanalyse (Unterlage 7) kommt zu dem Ergebnis, 
dass drei von 28 Engstellen für Piloterdkabel vorgeschlagen 
werden. Unter den in diesem und im Abschnitt zur 
Raumverträglichkeitsstudie aufgeführten Gesichtspunkten ist 
eine grundlegende Überarbeitung dieser Studie erforderlich. 
Nach eigener überschlägiger Einschätzung wird höchstens ein 
Drittel der Engstellen unter einen Marginalschwellenwert der 
Abstandsunterschreitung fallen können. Ein weiteres Drittel 
zeigt aufgrund der Anzahl betroffener Häuser in dichtem 
Abstand sehr deutliche Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung. Dies betrifft v. a. die Engstellen 2, 4,7, 8, 
10, 18, 26, 27, 28. Wo ggf. erforderlich, ist auch eine 
geschlossene Bauweise in Betracht zu ziehen.

Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die 
geplante 380‐kV‐Leitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen 
werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in Unterlage 7, Kap. 0.1 
ausführlich dargelegt. Eine Ausführung als Erdkabel ist daher nur 

 bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände möglich.In den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) wurde jede einzelne Engstelle 
intensiv betrachtet und sorgfältig die Vor- und Nachteile der 
Bauweise Freileitung und Erdkabel betrachtet. Als Beispiel sei hier 
die Engstelle Nr. 27 . Lohne Dinklage zu nennen, bei der der 
Abstand zu einem Wohnhaus unterschritten wird, die weiteren 
Belange (Vorhandensein von B-Plänen Industrie, 
Autobahnquerung, FFH-Gebiet) ebenso in die Betrachtung 

 eingestellt werden müssen.Insgesamt ist die Frage, ob in einer 
Engstelle ein technisch und wirtschaftlich effizienter 
Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum Tragen kommen 
kann, nicht unter dem Aspekt des Anteils der in dem vorliegenden 
Projekt festgestellten Engstellen zu beantworten. Es ist jede 
Engstelle bzw. jeder potenzielle Erdkabelabschnitt für sich selbst 
zu betrachten, um festzustellen, ob die Realisierung eines 
Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in Erdkabelbauweise 
vorzuziehen ist.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Es wären nähere Angaben zu schallbedingten Emissionen an 
Kabelübergangsanlagen, Schall und Koronaeffekten an 
Freileitungen hilfreich. Aussagen über die zu erwartenden 
Lärmemissionen wie: „Die im Betrieb der Leitung und der 
erforderlichen Anlagen entstehenden Lärmemissionen sind auf 
den Nahbereich beschränkt bzw. nehmen mit zunehmender 
Entfernung schnell ab", (UVS S. 184) sind extrem pauschal 
und genügen nicht dem an eine UVS zu stellenden 

 Informationsanspruch.Deutlich zu kurz greifen die 
Ausführungen der UVS (S. 183) zu Feldemissionen: „In der 
technischen Ausplanung der Leitungen wird diese so 
ausgeführt, dass sämtliche Grenzwerte entsprechend 
eingehalten werden. „Beim Betrieb von Freileitungen werden 
die Grenzwerte der 26. BlmSchV von 100 pT bzw. .5 kV/m 
deutlich unterschritten". Hier handelt es sich um 
Selbstverständlichkeiten. Die UVS stellt beim Schutzgut 
„Menschen, menschliche Gesundheit" einen Rahmen zur 
Verfügung, in welchem die Gegebenheiten und die 
projektspezifischen Ziele des Wohnumfeldschutzes und der 
planerischen Vorsorge hinsichtlich Feldimmissionen anhand 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erläutern wären. 

 Dies ist nicht geschehen.Sollten bei den wenig informativen 
Aussagen zum Schutzgut „Menschen, menschliche 
Gesundheit" Wissensdefizite den Ausschlag geben, wäre dies 
im Abschnitt 7 „Schwierigkeiten und Kenntnislücken" 
darzulegen. Hier wäre u. a. ein Hinweis auf das aktuelle 
Forschungsprogramm des BfS „Strahlenschutz im 
Stromnetzausbau" angemessen, welches in seinen 
Fragestellungen offenbart, wie umfangreich noch die 
Wissensdefizite zu den gesundheitlichen Effekten elektrischer 
und magnetischer Felder an Übertragungsleitungen sind.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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sonstige Stellungnahmen Grundsätzlich werden die Anforderungen an eine Natura 2000-
Vorprüfung durch die Unterlage erfüllt. Die potentiell 
betroffenen Natura 2000-Gebiete entlang der Trassenkorridore 
werden dar-gestellt und die spezifischen Schutz- und 
Erhaltungsziele angegeben. Entsprechend anerkannter 
Standards erfolgte eine schutzgebietsbezogene Prognose 
möglicher erheblicher Beeinträchtigungen um den Bedarf einer 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung im nachgelagerten 

 Planfeststellungs-verfahren zu konkretisieren.Die aus den 3 
Gebieten herausragende überregionale Bedeutung des ca. 2 
km außerhalb des Trassenkorridors gelegenen 
Vogelschutzgebiets Alfsee (DE-3513-401) mit seinen 
regionalen funktionalen Gebietsbeziehungen, u. a. in die Hase-
Niederung, ist nachvollziehbar dargestellt - richtig die 
Feststellung, dass für die Varianten C oder D3 eine FFH-

 Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich wird.Die auf S. 73 
dargestellte Rangfolge der Varianten nach Anzahl an Natura 
2000-Gebieten ergibt sich aus einem außerordentlich vagen 
Vergleichskriterium. Ein plausiblerer Vergleich ergibt sich nach 
potentiell betroffener Fläche. Dies hätte ggf. zum Ergebnis, 
dass die Korridorvariante C schlechter zu bewerten ist als D3, 
da sich v. a. an der Korridorvariante C ein höherer Anteil FFH-
und vogelschutzrelevanter Flächen der Hase-Niederung 
befindet.

Der Hauptkorridor C (siehe hierzu auch die Unterlage 6.5 - 
Teilvariantenvergleich 5; C-West, C-Ost) tangiert die wertvollen 
Habitate im Bereich der Hase-Niederung randlich und verläuft nicht 
parallel, eine Flächeninanspruchnahme von diesen Gebieten durch 
den Korridor C ist damit ausgeschlossen. Die Gastvogelbereiche 
mit mindestens landesweiter Bedeutung werden auch im 
Artenschutzfachbeitrag (Unterlage 4) als Konfliktschwerpunkt 
ausgewiesen, der vom Hauptkorridor C ebenfalls bestmöglich 
umgangen und nur randlich tangiert wird. Somit verbleiben für den 
Korridor C und Korridor D3 jeweils das Vogelschutzgebiet Alfsee 
mit den funktionalen Beziehungen zu berücksichtigen, beim 
Trassenkorridor D3 kommt zusätzlich noch das FFH-Gebiet "Wald 
bei Burg Dinklage" als weiteres FFH-Gebiet hinzu. Aus diesem 
Grund wurde der Trassenkorridor D3 schlechter als Korridor C 
bewertet.
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sonstige Stellungnahmen Auf S. 3 der Raumverträglichkeitsstudie wird erläutert, dass die 
Wirkungsanalyse an das Methodenpapier der BNetzA (2015) 
angelehnt sei. Faktisch wird das nach BNetzA (2015) unter 
Berücksichtigung örtlicher Vorbelastungen zu bestimmende 
„Spezifische Restriktionsniveau" nicht auf örtliche 
Abweichungen vom „Allgemeinen Restriktionsniveau" 
bezogen, sondern allein auf eine Unterscheidung von 
Freileitung und Erdkabel (Tabelle 3, S. 8- 11 ). Es hätte sich 
bei Tabelle 3 zumindest angeboten, über zwei ergänzende 
Spalten die parallel in der UVS berücksichtigten Bauklassen 
(Bündelung allg./Bündelung Stromleitung) auszudifferenzieren 
und auf eine solche wenig aufwendige Weise örtliche 
Vorbelastungen in die RVS einfließen zu lassen. Dies ist 
jedoch nicht geschehen. In den nachfolgenden Bewertungen 
sowie im abschließenden Variantenvergleich (S. 119 ff.) hat 
dies zur Folge, dass den Vorteilen einer Bündelung keine 

 angemessene Bedeutung. zukommt.Die in Tabelle 3 
erfolgten Einstufungen des spezifischen Restriktionsniveaus 
erscheinen stellenweise fragwürdig und in Summe für den 
Einsatz von Erdkabeln sehr restriktiv ausgelegt. Fraglich 
erscheint z. B., dass Erdkabel im „ Vorranggebiet für 
industrielle Anlagen" die Einstufung „entgegenstehend" erhält, 
Freileitung jedoch eine „mittlere Einstufung". Bei „ 
Vorranggebieten Kabeltrasse für die Netzanbindung", 
„Rüstungsaltlasten", „Sperrgebiete" sowie „Altablagerungen" 
wären Einzelfallbetrachtungen plausibel, bevor Erdkabel 
gänzlich ausgeschlossen wird. Unausgewogen im Sinne einer 
Bevorteilung von Freileitung erscheinen auch die Einstufungen 
für „Vorranggebiet für die Siedlungsentwicklung", „Vorrang- 
und Vorsorgegebiete für Erholung", „Vorrang- und 
Vorsorgegebiete für Trinkwassernutzung" sowie die 
aufgeführten Kriterien zur Forstwirtschaft.

Örtliche Vorbelastungen und Bündelungsmöglichkeiten sind verbal-
argumentativ in die Bewertung der Raumverträglichkeit 
eingeflossen. Darüber hinaus zeigt Tabelle 38 auf Seite 123 der 
Unterlage 5 (Raumverträglichkeitsstudie) die 
Bündelungsmöglichkeiten mit anderen Infrastrukturmaßnahmen 
(Straße, Freileitung) differenziert für jeden Trassenkorridor. Diese 
wurden im Vergleich der Trassenkorridore angemessen 

 berücksichtigt.Die Einstufung als entgegenstehend in 
Vorranggebieten für industrielle Anlagen liegt darin begründet, dass 
im Bereich des Erdkabelgrabens keinerlei Bauaktivitäten 
zugelassen werden können. Dies gilt nicht nur für die Errichtung 
von Gebäuden, sondern beispielsweise auch für die Errichtung von 
Park- oder Rangierflächen. Unterhalb einer Freileitung ist dies 
i.d.R. problemlos möglich. Ebenso können beispielsweise 
Lagerhallen unter einer Freileitung errichtet werden, solange die 
entsprechenden Höhenbeschränkungen eingehalten werden. Die 
Einstufung des Erdkabels als entgegenstehend bei den Belangen 
„Vorranggebiet Kabeltrasse für die Netzanbindung", 
„Rüstungsaltlasten", „Sperrgebiete" und „Altablagerungen" bezieht 
sich jeweils auf die konkret ausgewiesene Fläche. So kann ein 
Vorranggebiet, welches für die Netzanbindung für Offshore-
Windparks ausgewiesen wurde, nicht gleichzeitig für einen 
Erdkabelabschnitt für das hier betrachtete Vorhaben in Anspruch 
genommen werden. Untersucht wird in der Unterlage 5 jedoch, ob 
eine Bündelung oder Querung mit dem Vorranggebiet Kabeltrasse 
für die Netzanbindung möglich und raumverträglich ist. Gleiches gilt 
für die weiteren genannten Belange. Die konkrete Fläche steht 
einer Ausführung als Erdkabel in offener (Regel-)Bauweise 
entgegen. Es wird jedoch untersucht, ob im Rahmen der 
Feintrassierung die Bereiche innerhalb des 1.000-m-Korridors 
raumverträglich umgangen werden können oder ob weitere 
konfliktmindernde Maßnahmen zu einer raumverträglichen Lösung 

 führen.Die Ausweisung von Vorranggebieten für die 
Siedlungsentwicklung dient der weiteren Entwicklung von 
Siedlungsflächen. Es gilt, wie für die Vorranggebiete für industrielle 
Anlagen, dass im Bereich des Erdkabelgrabens keinerlei 
Bauaktivitäten zugelassen werden können. Unter einer Freileitung 
ist eine Wohnbebauung grundsätzlich möglich, wenn auch mit 
einem hohen Restriktionsniveau verbunden (Tabelle 3, Unterlage 
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5). Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft 
dienen der naturbezogenen, ruhigen Erholung und dem 
ungestörten Erleben der Natur. Die Errichtung einer Freileitung 
kann diesbezüglich eine größere Störung als ein Erdkabel 

 darstellen.Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung können mit 
einer Freileitung überspannt werden. Für die Ausführung als 
Erdkabel ist zum einen die Möglichkeit der Bündelung und der 
damit einhergehende Platzbedarf zu prüfen, zum anderen sind 
Sicherheitsabstände bei der Bündelung und Querung vorhandener 
Leitungen zu berücksichtigen.

sonstige Stellungnahmen Die einführenden, technischen Erläuterungen zu Freileitung 
und Kabel erwecken erneut den Ein-druck einer Bevorteilung 
von Freileitung. So fehlt hier etwa die Erwähnung 
geschlossener Verlege-verfahren für Erdkabel ganz (vgl. 
Stellungnahme zum Erläuterungsbericht unten). 
Unterschiedliche Angaben zu den Kosten einer 
Erdkabelverlegung auf den S. 14/15 in ungewöhnlicher Höhe 
wirken wenig glaubwürdig. So wird zunächst das acht- bis 
neunfache der Investitionskosten einer 380 kV-Freileitung, auf 
der Folgeseite das vier- bis zehnfache angegeben.

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Pauschale 
Aussagen zu den Erstellungskosten sind zum aktuellen Zeitpunkt 
schwer zu beziffern. Diese hängen in entscheidendem Maße von 
den Baugrundbedingungen ab. Insofern können diese nur Indikativ 
angegeben werden. Die unterschiedlichen Angaben zur Spanne 
sind hier den unterschiedlichen Erfahrungen der 
Vorhabenträgerinnen geschuldet.
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sonstige Stellungnahmen Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind in den 
vorgelegten Unterlagen die Bestandserfassungen in allen 
Teilstudien fachgerecht durchgeführt worden. Die Bewertung 
des Bestandes, der Vorbelastungen und der 
Vorhabenwirkungen weist jedoch, wie dargestellt, an vielen 
Punkten Argumentationsschwächen und Erkenntnislücken auf. 

 Dabei steht im Vordergrund:• Das schlechte Abschneiden 
des D3-Korridors ist aufgrund der im Falle einer Kombination 
mit der F-Korridorvariante obsoleten Verlängerung nach 
Cloppenburg vorprogrammiert. In Verbindung mit dem F-
Korridor wäre die D3-Variante 13,7 km kürzer. Der 
Variantenvergleich ist in allen Teilstudien um eine Betrachtung 

 dieser Variante zu ergänzen.• Generell, jedoch insbesondere 
in der UVS, ist eine Überbewertung des Faktors Strecken-
länge zu konstatieren. Die Gewichtungen sind zu 

 überdenken.• Die Vorteile von Bündelung schlagen aufgrund 
einer ungünstigen Verteilung von Gewichtungsstufen an vielen 
Stellen nicht angemessen in die Bewertung durch - was den 

 rechtlichen Vorgaben nicht entspricht.• An Engstellen wird 
fast ausnahmslos der Freileitung ein Vorzug gegeben. Die 
Ausnahmebegründungen von dem im LROP geforderten 
Wohnumfeldschutz sind wenig stichhaltig. Die 

 Engstellenanalyse ist umfassend zu überarbeiten.Der 
Landkreis Cloppenburg sowie die Städte und Gemeinden des 
Landkreises erwarten, dass die vorgelegten Antragsunterlagen 
anhand der hier aufgeführten Hinweise den gesetzlichen 
Ansprüchen genügend überarbeitet werden, bevor es zu einer 
„Landesplanerischen Feststellung" kommt.

In Kapitel 6.3 des Erläuterungsberichts (Unterlage 1) wird 
ausgeführt, dass bei einer Kombination der Korridore F und D3 sich 
diese theoretisch verkürzen würde,  sich daraus aber ebenfalls 
keine vorzugswürdige Variante ergibt. Die besonderes negativen 

 Aspekte wie • die dichte Besiedlung entlang der Autobahn 
 (Wohnfunktion),• der Konfliktbereich im Bereich des Flugplatzes 

 Ahlhorn, (Maßnahme 51a)• die erforderliche häufige Querung der 
 Autobahn (technische Realisierbarkeit),• die Querung von 

 Waldflächen (Nutzungstypen und Fauna) und auch• die Querung 
von Nahrungsflächen des Singschwans und eines FFH-Gebiets 

   (Natura 2000)gelten weiterhin.Die Gesamtlänge eines 
Trassenkorridors spiegelt auch die Inanspruchnahme durch die 
Leitung wieder. Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund 
längere Korridore bevorzugt werden sollen, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass in dem Korridor D3 mehr Konfliktschwerpunkte 
vorliegen als im Trassenkorridor A/B. Bei einer Verkürzung des 
Trassenkorridors D3 bleiben immerhin gleichviele 
Konfliktschwerpunkte bestehen, da die Konfliktschwerpunkte 14 
und 26 entfallen würden. Dies ändert jedoch nichts an den zuvor 
oben genannten Konfliktbereichen, die sich generell aus der 

  Kombination F und D3 ergeben.Grundsätzlich ist darauf 
hinzuweisen, dass die Realisierung 380 kV‐Leitung in der 
Standardbauweise Freileitung durchzuführen und eine 
Erdverkabelung nur in Teilabschnitten möglich ist. Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs‐DrehstromÜbertragungsnetz (HDÜ‐Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilerdverkabelung für die geplante 380‐kV‐Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen werden in § 4 BBPlG umrissen und sind in 
Unterlage 7, Kap. 0.1 ausführlich dargelegt. Eine Ausführung als 
Erdkabel ist daher nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände 
möglich. In den Engstellensteckbriefen wurden die Engstelle 
detailliert geprüft und die Vor- und Nachteile zwischen einer 
Freileitung und Erdkabel gegeneinander abgewogen.
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sonstige Stellungnahmen Die Antragstellerin orientiert sich bei den 
Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV 
et al. 2017), versäumt es jedoch, die darin nur sehr allgemein 
aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch zu 
präzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
Marginalschwellen zur Unterschreitung der 200 m Abstände an-
genommen werden und welche Mindestlänge einer 
Erdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

 technisch/wirtschaftlich vertretbar angenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 
erfordert einen übergeordneten Bewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit der 
Gewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung einer 
Engstelle als Orientierung dient. Ein solcher 
Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
die individuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 
nachvollzogen werden können. So ist insbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 
Zahl der Engstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
„Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen: Engstelle 5 sowie 6 

 und 11).Hinsichtlich der Abschirmung von Sichtbeziehungen, 
die in der Argumentation der Antragstellerin als häufigste 
Begründung für die Unterschreitung von Abständen zum 
Wohnumfeldschutz herangezogen wird, wurde nicht in Frage 
gestellt, ob sich eine Bewertung des Wohnumfeldes in visueller 
Hinsicht überhaupt allein auf die Sichtachse eines alleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 
der o. g. Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einer Siedlung 
insbesondere auch den Raum der „typischen 
wohnumfeldnahen Aktivitäten" und ist somit nicht auf einen 
einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu berück-
sichtigen, dass Gehölzstrukturen (Hecken, Baumreihen, 
Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden Wirkung 
erheblichen jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen.

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Der 
Wohnumfeldschutz bzw. die 200m und 400m Puffer dient dem 
Interesse, das nahe Wohnumfeld von oberirdischen technischen 
Infrastrukturen freizuhalten. Für die Ermittlung der Abstände wurde 
das Wohnhaus als Mittelpunkt gewählt und davon ausgehend mit 
200m bzw. 400m gepuffert.  In den Engstellensteckbriefen wurde 
unter Berücksichtigung des Luftbildes das Wohnumfeld beurteilt 
und u.a. auf  die Ausrichtung der Gärten (zur Trasse hin- oder 
abgewandte Seite) sowie auf etwaige Vorbelastungen geachtet. 
Aus dieser Bestandsaufnahme wurde die Situation 

  einzelfallspezifisch beurteilt.Das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfahlen urteilte im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug 
auf Windenergieanlagen, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 

 eine vorhandene Abschirmungabgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 

 vollständige Sichtverschattung) durchvorhandene Gehölze kann 
daher sehr wohl als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der 
Situation herangezogen werden. Aus diesem Grund können 
Hecken, Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
sichtverschattenden Wirkung hinzugezogen werden.
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sonstige Stellungnahmen In Vorbereitung der Definition von Vergleichskorridoren werden 
in der Unterlage 6, fünf verschiedene Teilvarianten verglichen. 
Die Methodik dieser Vergleiche ist nachvollziehbar. Sinnvoll 
wäre allerdings eine einheitliche Zusammenfassung der 
Unterlage 6 gewesen. Damit hätte vermieden werden können, 
dass sich auf den Seiten 30- 43 der 
Raumverträglichkeitsstudie sowie 168- 181 der 
Umweltverträglichkeitsstudie dazu nahezu identische Textteile 
finden. Generell hätten derartige Straffungen der 
Übersichtlichkeit im umfangreichen Unterlagenpaket gedient.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Vielfach kommt es in den Unterlagen zu einem 
Technologievergleich, in welchem Erdkabel unangemessen 
schlecht abschneidet. So kommt z. B. die 
Raumverträglichkeitsstudie (RVS) auf S. 7 zu folgender 
Feststellung: „Bei einer Realisierung als Erdkabel wird 
grundsätzlich eine größere Fläche direkt in Anspruch 
genommen (Kabelgraben. Schutzstreifen), was zu stärkeren 
Einschränkungen für andere Raumnutzungen führt" und weiter: 
„Mit einer Freileitung erfolgt eine geringere direkte 
Flächeninanspruchnahme (Maststandorte)...". Hier sollte 
deutlich gemacht werden, dass sich diese Feststellung allein 
auf die temporären Bauwirkungen bezieht. Im Bau wird zwar 
der Arbeits-streifen für einen Erdkabelabschnitt voraussichtlich 
eine Gesamtbreite von ca. 45 m aufweisen, jedoch wird im 
Betrieb der spätere Schutzstreifen, welcher dauerhaft von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten ist, ca. 25 m betragen. 
Der von hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltenden Schutz-
streifen beträgt bei Freileitungen im Betrieb jedoch 55 m und 
ist dementsprechend mehr als doppelt so breit wie bei 
Erdkabeln. Darüber hinaus erzeugen Freileitungen 
großflächige Auswirkungen auf das Landschaftsbild, während 
für Erdkabel in der Betriebsphase nur noch von einer geringen 
Landschaftsbildbeeinträchtigun auszugehen ist.

Die Herleitung der spezifischen Restriktionsniveaus für einzelne 
Kriterien der Raumordnung für Erdkabel und Freileitung resultieren 
aus der direkten anlage- und baubedingten 
Flächeninanspruchnahme. Hierbei handelt es sich anlagebedingt 
bei der Freileitung im Wesentlichen um die durch Maststandorte 
benötigte Fläche. Bei den Erdkabelabschnitten resultieren die 
direkten Flächeninanspruchnahmen im Wesentlichen aus dem 
Kabelgraben sowie aus der je Erdkabelabschnitt benötigten Fläche 
für die beiden KÜA. Es ist richtig, dass der Schutzstreifen der 
Freileitung breiter angesetzt ist als im Falle der Teilerdverkabelung. 
Allerdings gelten für den Schutzstreifen der Freileitung 

 lediglichAufwuchsbeschränkungen für Gehölzbestände. Bei der 
Teilerdverkabelung dürfen im Bereich des Schutzstreifens keine 
Gehölze aufwachsen. Nach fachgutachterlicher Einschätzung 
erfolgte deshalb eine korrekte Einstufung des 

 Restriktionsniveaus.Das Landschaftsbild wurde in der UVS, 
Unterlage 2A in den Kapiteln 4.6 und 5.3.6 ausführlich behandelt.
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Gesamtbetrachtung mit 51a Die Tennet TS0 GmbH als Antragstellerin des ROV 51a hat 
infolge der nachträglichen Aufforderung des ArL zur 
Entwicklung eines Autobahnparallelen F-Korridors eine „strikte 
Trassierung in paralleler Lage zur Autobahn A29 und Al" 
(Erläuterungsbericht 51a, S. 20) in den Korridorvergleich 
eingestellt. Auf diese Weise wurde bereits in den Unterlagen 
zum Verfahren 51a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt, 
denn der somit nicht trassenoptimierte F-Korridor konnte mit 
seinen 38 Engstellen im Vergleich vorhersehbar nur schlecht 
abschneiden. Der Landkreis Cloppenburg hat dies in seiner 

 Stellungnahme zum ROV 51a nachdrücklich gerügt.Im 
laufenden ROV 51b wird der mit der optimierten 
Autobahnkorridorvariante D3 der mit dem F-Korridor gemachte 
Fehler zwar nicht wiederholt, allerdings wird mit dem Design 
des D3-Korridors direkt auf den zweifelhaften Ergebnissen des 
51a-Korridorvergleichs aufgesetzt. Dabei wird der 
autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 
Umspannwerkstandort von vornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51a hierzu noch gar nicht abgeschlossen ist. 
Der D3-Korridor muss unter Ausschluss einer autobahnnahen 
Verlängerung des F-Korridors an seinem nördlichen Ende 
westlich nach Cloppenburg abknicken und geht in den 
Trassenvergleich des laufenden ROV 51b mit 60,9 km als 
deutlich längste und damit zugleich chancenlose 
Korridorvariante ein. Wie u. a. aus den Erläuterungen zu den 
Beurteilungskriterien (Erläuterungsbericht S. 80) hervorgeht, 
spielt die Streckenlänge in den Teilkriterien „technische 
Realisierbarkeit", „Umweltverträglichkeit" und 
„Raumverträglichkeit" jeweils für sich eine hervorgehobene 
Rolle und kumuliert dadurch zu dem wohl am höchsten 
gewichteten Kriterium der Ableitung der Vorzugsvariante. 
Ohne den Abzweig nach Cloppenburg, hätte die 
Korridorvariante D3 eine Länge von 47,2 km und wäre damit 
die kürzeste Variante im Vergleich. Solange die F-
Korridorvariante im ROV 51a noch diskutiert wird, wird daher 
das ROV 51b ergänzend auch die kürzere Variante der 
Korridorvariante D 3 zu berücksichtigen haben.

 Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.Die Aussage, dass 
der Korridor F aus der Maßnahme 51 insgesamt 38 Engstellen hat 
ist falsch. In den Engstellensteckbriefen (Unterlage 6 der 
Maßnahme 51a) sind für den Korridor F insgesamt 18 Engstellen 
beschrieben. In Verbindung mit dem Trassenkorridor F (51a) und 
D3 (51b) kommen zu den 18 Engstellen zehn weitere aus der 

 Maßnahme 51b hinzu, was in Summe 28 Engstellen ergibt.Der 
Aussage, dass der Korridor F „nicht fair“ bewertet wurde kann nicht 
gefolgt werden.   Auch der Korridor D3 wurde unter der Maßgabe 

 entwickelt, mit der Autobahn zu bündeln.In Kapitel 6.3 des 
Erläuterungsberichts (Unterlage 1) wird ausgeführt, dass bei einer 
Kombination der Korridore F und D3 sich diese theoretisch 
verkürzen würde,  sich daraus aber ebenfalls keine vorzugswürdige 

 Variante ergibt. Die besonderes negativen Aspekte wie • die 
 dichte Besiedlung entlang der Autobahn (Wohnfunktion),• der 

Konfliktbereich im Bereich des Flugplatzes Ahlhorn, (Maßnahme 
 51a)• die erforderliche häufige Querung der Autobahn 

 (technische Realisierbarkeit),• die Querung von Waldflächen 
 (Nutzungstypen und Fauna) und auch• die Querung von 

Nahrungsflächen des Singschwans und eines FFH-Gebiets (Natura 
 2000)gelten weiterhin.
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Keine Themenzuordnung  Umspannwerk/UmspannanlageAus den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wird die Maßnahme 51b: 

 Cloppenburg - Merzen folgendermaßen beschrieben:- 
Neubau einer 380 kV-Leitung zwischen Cloppenburg und 

 Merzen- Errichtung einer neuen 380 kV-Umspannanlage am 
  Netzverknüpfungspunktim Raum Merzen- Länge der 

 Neubautrasse etwa 55 km.Im Gegensatz zur Maßnahme 
51a: Conneforde – Cloppenburg (hier wird die Standortfindung 
für das UW Cloppenburg Teil des ROV sein, vgl. S. 4), soll im 
Gegensatz hierzu und entgegen der Maßnahmenbeschreibung 
die Standortfindung für das UW Merzen nicht Gegenstand des 
ROV sein. Aus Sicht des Landkreises Osnabrück ist gerade 
der Anfangs- bzw. Endpunkt einer Leitungsverbindung mit 
einem Umspannwerk maßgeblicher Ansatzpunkt eines 
Raumordnungsverfahrens. Sowohl von den raumordnerischen 
Auswirkungen der Umspannanlage selbst (Größenordnung 
min. 10000 m² Grundfläche) als auch von den 
raumfunktionalen Beziehungen (Einbindung der Leitungen und 
Weiterführung) sollte das UW Merzen Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens sein. Diesen Standpunkt hat der 
Landkreis Osnabrück bereits in diversen Besprechungen 
vertreten. In diesem Zusammenhang verweise ich auf das 
Schreiben der Rechtsanwaltkanzlei De Witt, Berlin vom 
25.08.2017. Die Kanzlei hat im Auftrag des Landkreises 
Osnabrück die planungsrechtlichen Anforderungen an die 
Festlegung und Beurteilung der geplanten Umspannanlage in 
Merzen, Landkreis Osnabrück bewertet. Das Schreiben füge 
ich als Anlage dieser Stellungnahme bei. Darüber hinaus wird 
auch aus naturschutzfachlicher und waldbehördlicher Sicht das 
Erfordernis gesehen, die Folgen einer 380 kV-Umspannanlage 
mit einer Flächendimensionierung von ca. 8 – 12 ha und die 
damit verbundenen Umweltauswirkungen im vorliegenden 
Raumordnungsverfahren zu bewerten. Alleine die 
Leitungseinführung in die geplante Umspannanlage wird 
voraussichtlich mit umfangreichen Waldrodungen bzw. 
Waldumwandlungen verbunden sein, die derzeit im laufenden 
Raumordnungsverfahren nicht bewertet werden.

Die Aussage wird zur Kentniss genommen. Umspannanlagen 
gehören nicht zu den in der Raumordnungsverordnung 
aufgeführten Vorhabentypen, da sie  in der Regel nicht 
raumordnungsrelevant sind. Durch den vorzeitigen Bau der UA 
Merzen erfolgt keine Vorfestlegung auf einen Trassenkorridor des 
Vorhabens Conneforde – Cloppenburg – Merzen. Aufgrund dessen 
wurde die UA Merzen nicht in das laufende 
Raumordnungsverfahren für die Leitung Cloppenburg bis Merzen 
integriert. Dieses Vorgehen wurde durch das ArL Weser-Ems 

 bestätigt (Entscheidung vom 15.11.2016).Die Bau- und 
Betriebsgenehmigung für diese UA wurde daher über ein 
sogenanntes „BImSchG-Verfahren“ beim Gewerbeaufsichtsamt in 
Oldenburg beantragt. Gegen die Aufnahme der UA Merzen in das 
ROV spricht ebenfalls die zeitliche Dringlichkeit zur Beseitigung 
des Netzengpasses im 110-kV-Netz der Westnetz. Für die 
Leitungseinführung der Bestandsleitungen in die geplante Anlage 
ist ein gesondertes Planfeststellungsverfahren geplant.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Darüber hinaus ist im Abgleich mit der Örtlichkeit festgestellt 
worden, dass für einzelne Engstellen vorhanden 
Wohngebäude nicht dargestellt sind (z. B. Engstelle 7). Ich 
bitte diese Wohngebäude bzw. Gebäude mit Wohnnutzung 
entsprechend nachzukartieren.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Alle im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens eingebrachten Hinweise – hier die Hinweise 
mit Bezug auf Wohngebäude – wurden hinreichend geprüft und 
entsprechend berücksichtigt.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Das Bundesverwaltungsgericht hat in ständiger 
Rechtsprechung den Grundsätzen der Raumordnung ein 
besonderes Gewicht zugestanden. Die Grundsätze der 
Raumordnung können zwar im Rahmen der Abwägung 
überwunden werden, bedürfen aber einer jeweiligen 

 sogfältigen Einzelfallbetrachtung.Das LROP 2017 formuliert 
in Abschnitt 4.2.07 Satz 13 als Grundsatz der Raumordnung, 
dass neu zu errichtende Höchstspannungsfreileitungen so zu 
planen sind, dass ein Abstand von 200 m zu Wohngebäuden, 
die im Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB liegen, 
eingehalten wird. Grundsätze der Raumordnung sind gemäß § 
4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ROG bei Entscheidungen öffentlicher 
Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen 
von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung 
bedürfen, zu berücksichtigen. Im Unterschied zu Zielen der 
Raumordnung stellen sie zwar keine landesplanerische 
Letztentscheidung dar, sondern haben den Rang eines 
Abwägungsbelangs. Aus dem Unterschreiten des Abstandes 
von 200 m gegenüber den im Außenbereich gelegenen 
Wohngebäuden ist jedoch ein sorgfältiger Abwägungsprozess 
bereits im Raumordnungsverfahren zu führen. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des BVerwG, 
Urteil vom 14. Juni 2017 – 4 A 10/16, 4 A 12/16, 4 A 14/16, 4 A 

 15/16 –, juris. Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen 
werden insgesamt 131 Gebäude durch die Unterschreitung 
des Mindestabstandes von 200 m von Gebäuden im 
Außenbereich gem. § 35 BauGB durch die Trassenvarianten 
betroffen. Jedoch werden bei den 28 festgestellten 
Engstellenbereichen nur drei Engstellen (Nr. 11 auf der 
Vorzugsvariante, Nr. 5 und 6 auf der a-Südwest-Variante) mit 
einer Erdkabeloption vorgeschlagen. Der Bundesgesetzgeber 
hat insbesondere für diese Maßnahme (51a und 51b) die 
Möglichkeit des Einsatzes der Teilerdverkabelung im 
Übertragungsnetz auf der Höchstspannungsebene in den 
Vorschriften des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG, 
2009) und des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG, 2016) für 
die in diesen Vorschriften genannten bzw. besonders 
gekennzeichneten Drehstrom-Pilotprojekte abschließend 
geregelt. Mit der Änderung des BBPlG vom 03.12.2015 wurde 

Dem Grundsatz der Raumordnung zur Einhaltung eines Abstandes 
von 200 m zu Wohngebäuden im Außenbereich wurde im Zuge der 
Antragsunterlagen umfangreich Rechnung getragen. Verwiesen 
wird in diesem Zusammenhang auf die Unterlage 7 
"Engstellensteckbriefe" in der die aus Sicht des Vorhabenträgers 
maßgeblichen Abwägungsbelange zur jeweiligen Einzelfallprüfung 

 zusammengetragen und bewertet worden sind.Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Damit ist die Ausführung als Erdkabel auf die im EnWG genannten 
Pilotprojekte beschränkt und auch hier nicht, wie der Landkreis in 
seiner Stellungnahme argumentiert, als Regelbauweise 
vorgesehen, sondern nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbeständen 
in technisch wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten möglich. 
Insofern rechtfertigt nicht jede Unterschreitung eines 200 m-
Abstandes eine Ausführung als Erdkabel. Vielmehr ist in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob sich eine Erdverkabelung in dem Abschnitt, 
in dem eine Unterschreitung des 200 m-Abstandes unumgänglich 
erscheint als technisch und wirtschaftlich effizient erweist. Eine 
entsprechende Prüfung wurde aus Sicht des Vorhabenträgers in 
der Unterlage 7 für jede Abstandsunterschreitung vorgenommen. 
Die Gründe die aus Sicht des Vorhabenträgers für oder gegen eine 
Erdverkabelung sprechen sind im Fazit der einzelnen Steckbriefe 
dokumentiert. Dabei wurden die technischen Risiken im Betrieb 
eines Erdkabels und die finanzielen Mehraufwendungen den Zielen 
zur Gewährleistung eines gleichwertigen Wohnumfeldes 
gegenübergestellt. Die Erwägungen des Vorhabenträgers sind von 
dem Grundsatz getragen, dass die Effizenz eines 
Erdkabelabschnittes um so höher ist, je mehr Wohngebäude auf 

 einer bestimmten Länge entlastet werden können.Zudem wird 
darauf verwiesen, dass Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, der Vorhabenträger 
eine erneute Prüfung dieser Engstelle vorgenommen hat und zu 
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das beantragte Vorhaben 380 kV Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen in der Liste der Projekte des 
vordringlichen Bedarfs (BBPlG, 2016 Anlage) als Pilotprojekt 
für Erdkabel zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung 

 gekennzeichnet.Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen 
Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die geplante 380 
kVLeitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen werden in § 4 
BBPlG umrissen. Im Wortlaut des § 4 BBPlG (2016) heißt 

 es:„(1) Um den Einsatz von Erdkabeln im Drehstrom-
Übertragungsnetz als Pilotprojekte zu testen, können die im 
Bundesbedarfsplan mit „F“ gekennzeichneten Vorhaben zur 
Höchstspannungs- Drehstrom-Übertragung nach Maßgabe 
dieser Vorschrift als Erdkabel errichtet und betrieben oder 

 geändert werden. (2) Im Falle des Neubaus kann eine 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsleitung eines 
Vorhabens nach Absatz 1 auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben 

 oder geändert werden, wenna) die Leitung in einem Abstand 
von weniger als 400 m zu Wohngebäuden errichtet werden 
soll, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im 
unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 des 
Baugesetzbuchs liegen, falls diese Gebiete vorwiegend dem 

 Wohnen dienen,b) die Leitung in einem Abstand von weniger 
als 200 m zu Wohngebäuden errichtet werden soll, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs liegen, 

 …“In der pilothaften Anwendung zur Erprobung von 
Erdkabelabschnitten wird jedoch nach Auffassung des 
Landkreises Osnabrück für den Leitungsabschnitt der 
Maßnahme 51b kein ausschöpfender Gebrauch gemacht. Im 
Gegenteil, die Pilotanwendung zur Erprobung der 
Erdkabeloption soll nunmehr auf der Vorzugsvariante für einen 
Abschnitt von ca. 3 – 5 km bei einer Gesamtlänge der 
Vorzugvariante A/B von ca. 47 km erfolgen. Damit würden 

dem Ergebniss gekommen ist, dass auch östlich von Ankum die 
Voraussetzungen für einen technisch wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitt als Erdkabel vorliegen.
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weiterhin ca. 93 % der Trasse als Freileitungstrasse realisiert. 
Hier wird nach Auffassung des Landkreises der Pilot- und 
Versuchsanspruch für die Erdkabelerprobung nicht vollzogen. 
Es wird angeregt, zunächst alle Engstellen auf der dann zu 
realisierenden Trasse als Erdkabel zu versehen und nur im 
Ausnahmefall den Grundsatz der Raumordnung 
(Erdkabelvariante) im Rahmen der Abwägung zu überwinden.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 Inhaltliches zur RaumverträglichkeitsuntersuchungInnerhalb 
der Raumverträglichkeitsstudie wurde sehr umfänglich und 
dezidiert auf die Einordnung und Einstufung des spezifischen 
Restriktionsniveaus eingegangen. Ich verweise auf die 
Tabellen 2 und 3 in der Unterlage 5A 
(Raumverträglichkeitsstudie Seite 7 ff). Die Zuordnungen der 
Einstufung des spezifischen Restriktionsniveaus für die Worst 
Case Einstufung Freileitung und Erdkabel sind nach 
Auffassung des Landkreises Osnabrück jedoch nicht schlüssig 
begründet bzw. nicht nachvollziehbar. Als Beispiel wird im 
Rahmen des Belanges Raum- und Siedlungsstruktur 
(Siedlungsflächen und ihre Funktionszuweisungen, 
Siedlungsachsen) der 400 m- Puffer um Wohngebäude und 
sensible Einrichtungen (Innenbereich, BPläne, die dem 
Wohnen dienen) für Erdkabel als nicht relevant eingestuft. Bei 
einer langfristigen und funktional ausgerichteten und 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung müssen 
Entwicklungspotentiale einer Gemeinde jedoch auch in den 
Fokus einer Bewertung fallen. Auch Hochspannungs-Erdkabel 
stellen für eine langfristige Siedlungsentwicklung (50 – 100 
Jahre) selbstverständlich eine gewisse Restriktion dar. Somit 
müsste zumindest ein mittleres bis hohes Restriktionsniveau 
angesetzt werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gem. der gesetzlichen 
raumordnerischen Vorgaben widerspricht eine Erdverkabelung 
innerhalb des 400 m-Abstandsbereiches zu Wohngebäuden, die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, sofern diese 
Gebiete dem Wohnen dienen, nicht den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung. Eine Einstufung in ein bzw. die Erhöhung des 
spezifischen Restriktionsniveaus ist somit unbegründet.

Natur und Landschaft 
allgemein

Ich weise des Weiteren darauf hin, dass nicht nur die 
erwähnten Wallhecken, sondern auch Hecken, Baumreihen 
und Feldgehölze rechtlich geschützte Landschaftsbestandteile 
gem. § 29 i. V. mit § 22 NAGBNatSchG sind.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Natur und Landschaft 
allgemein

Die in diesem Verfahren diskutierten Trassen queren das 
Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Teutoburger Wald – 
Wiehengebirge“, (LSG OS 01). Gem. der Verordnung wird eine 
Befreiung nach § 67 BNatSchG in Verbindung mit § 41 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes (NAGBNatSchG) 
erforderlich werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fauna, auch Avifauna  Untere NaturschutzbehördeIm diskutierten 
Raumordnungsverfahren wurden umfangreiche Planunterlagen 
zur Verfügung gestellt, wobei erst im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren eine differenziertere Betrachtung 

 erfolgen wird.Eine vergleichende Bewertung der 
Teilvarianten gestaltet sich als schwierig, zumal nicht 
vergleichbare Maßstäbe angesetzt werden, wie z.B. 
Teilverkabelung eines Konfliktpunktes und Freileitung in 
anderen Trassen mit Konflikt behafteter Trassenführung. Auch 
die Bewertung des avifaunistischen Gefährdungspotentials 
(AGP) wirft grundsätzlich Fragen auf. So erklärt es sich z. B. 
nicht, warum das Gastvogelvorkommen 49(GV) südl. 
Quakenbrück nur ein niedriges AGP trotz landesweiter 
Bedeutung für Rastvögel aufweist. Gleiches gilt für weitere 
Darstellungen. So hat die Bedeutung für Brut- und 
Gastvogelvorkommen 50 einen mittleren AGP, obwohl die 
Bedeutung eher als lokal bedeutend sowie unterhalb der 
Bewertungsschwelle dargestellt ist. Im Kontext zur Probefläche 

 51 ist hier dieVergleichbarkeit nicht gegeben. Ebenso verhält 
es sich mit den Probeflächen 52, 53, 54, 56, 57 und 58. Zur 
Probefläche 55 (Haseniederung) stellt sich die Frage, warum 
trotz der hohen landesweiten Bedeutung ein avifaunistisches 
Gefährdungspotential (AGP) mit maximal „mittel“ bewertet 
wurde.

Für die Bewertung des avifaunistischen Gefährdungspotentials 
(AGP) wird die Schlaggefährdung der in den jeweiligen Gebieten 
vorkommenden Arten berücksichtigt. Im Gegensatz dazu spielt die 
Schlaggefährdung für die Bewertung der avifaunistischen 
Bedeutung keine Rolle. Für die avifaunistische Bedeutung des 
Gebietes spielt hingegen der Schutzstatus bzw. die Gefährdung 
der jeweiligen Arten eine zentrale Rolle. AGP und Bedeutung 
müssen also nicht zwangsläufig korrelieren.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Unbeachtet vorgenannter Anmerkungen ist die dargestellte 
Vorzugsvariante A/B im Vergleich zu den geprüften 
anderweitigen Lösungsmöglichkeiten mit den geringeren 

 naturschutzrelevanten Umweltauswirkungen verbunden.Für 
den bevorzugt dargestellten Korridor A/B besteht ein 
Konfliktschwerpunkt südwestlich von Quakenbrück, ein im 
verbindlichen Regionalem Raumordnungsprogramm 
dargestellten Vorranggebiet für Natur und Landschaft. Hier 
tangiert die Planung in mehreren Abschnitten das 
Schutzgebietsystem Natura 2000, das FFH Gebiet „Bäche im 
Artland“. Pläne und Projekte erfordern gemäß Art. 6 Abs. 3 
FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) eine Prüfung der 
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des betroffenen 
Natura 2000 - Gebietes, wenn sie ein Gebiet des 
Schutzgebietsystem Natura 2000 erheblich beeinträchtigen 

 können.Sofern durch ein Projekt oder einen Plan die 
Erhaltungsziele für prioritäre Arten oder Lebensräume, die sich 
aus der Gebietsausweisung oder einer Verordnung ergeben, 
erheblich beeinträchtigt werden können, ist das Projekt oder 
der Plan unzulässig. Ausnahmen sind nur möglich in Fällen 
zwingender Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, 
sofern zumutbare Alternativen ohne oder mit geringeren 
Beeinträchtigungen nicht gegeben sind. Im nachfolgenden 
Verfahren ist eine FFH-Verträglichkeitsstudie für die 
betroffenen FFH-Gebiete unabdingbar. Dies gilt sowohl für 
eine Querung unter diese Fließgewässer, als auch für 
Freileitungen.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. Bei 
der im Rahmen des Raumordnungsverfahrens durchgeführten FFH-
Verträglichkeitsstudie handelte es sich um eine Vorprüfung, um 
bereits frühzeitig potenzielle Konflikte im Zusammenhang mit FFH-
Gebieten zu erkennen. Im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren werden auf Grundlage des aktuellen 
Planungsstands mögliche Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 
"Bäche im Artland" vertiefend geprüft.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

Ebenso weise ich auf die Einstufung von Vorsorgegebieten für 
Landwirtschaft hin. Auch hier ist die Einstufung des 
spezifischen Restriktionsniveaus nicht nachvollziehbar. Mit 
einer Einstufung einer Freileitung und einer damit verbundenen 
Bewertung – nicht relevant – wird der Autor der 
Raumverträglichkeitsstudie dem Belang Landwirtschaft nicht 
gerecht. Selbstverständlich wird ein Freileitungsmast auf einer 
landwirtschaftlich genutzten Fläche sowohl durch den Standort 
an sich beeinträchtigt, aber auch die Produktionsbedingungen 
der z. B. ackerbaulichen Nutzungen können negativ beeinflusst 
werden. Hier ist eine entsprechende Bewertung mit mittel bzw. 
hoch vorzunehmen. Die exemplarischen Ansätze zeigen, dass 
eine grundsätzliche Überprüfung der Unterlagen zum 
spezifischen Restriktionsniveau erforderlich ist. Diese kann 
dann grundsätzlich zu neuen und veränderten aggregierten 
Gesamtveränderungen führen.

Vorsorgegebiete für die Landwirtschaft sind großräumig 
ausgewiesen. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme dieser 
Gebiete ist im Untersuchungsraum nicht möglich. 
Landwirtschaftliche Flächen befinden sich i.d.R. im Außenbereich 
und nicht innerhalb von Wohngebieten und/oder Städten. Ein 
Vorhaben wie die hier geplante 380 kV-Leitung wird ebenfalls 
möglichst im Außenbereich und nicht innerhalb von Städten 
realisiert. Eine Betroffenheit von landwirtschaftlichen Flächen ist 
daher immanent. Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 
erfolgt die Feinplanung zu genauen Standorten der Masten sowie 
der KÜS/KÜA. Dabei werden alle betroffenen Belange 
berücksichtigt, um eine Realisierung des Vorhabens mit möglichst 
geringen Auswirkungen zu erreichen.

Wald, Forst Bei einer unvermeidbaren Überplanung oder Querung von 
Waldflächen, welche in Folge mit einer dauerhaften 
Höhenbegrenzung belegt würden, sind die Grundsätze der 
forstrechtlichen Kompensation mit dem Ausgleich der 
beeinträchtigten Waldfunktionen sicherzustellen.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Das Thema der forstrechtlichen Kompensation wird im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens zu erörtern sein.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Eine Erdverkabelung im Bereich des 
Trinkwasserschutzgebietes Ahausen-Sitter könnte aufgrund 
der notwendigen Bodeneingriffe sowie einer möglichen 
Verkeimungsgefahr durch die Wärmeeinwirkung der 
Höchstspannungsleitungen eine Gefährdung der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung bedeuten. Die nachfolgenden 
Planungen sind deshalb durch Gutachten nach dem Stand der 
Technik zu begleiten, die den Nachweis erbringen, dass 
Gefahren für die Trinkwasserversorgung ausgeschlossen 
werden können. Folgende Haupttrassenvarianten und 
Engstellen verlaufen innerhalb von 
Trinkwassergewinnungsgebieten:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bestehende 
Richtlinien und Verordnungen werden bei der weiteren Planung 
berücksichtigt. Sollten in Frage kommende Anlagenteile -  insb. 
Drosselspulen - innerhalb der WSG Zone III bzw. III A eingesetzt 
werden, werden entsprechende Sicherheitseinrichtungen 
vorgesehen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Trasse Hauptvariante C und Hauptvariante 
  D:-------------------------------------------------------------Gewässer 

 2. Ordnung:Bünne-Wehdeler-Grenzkanal, Linsbach, Ableiter 
E-E, Wrau, Hase, Möllwiesenbach, Heller Binnenbach, 
Kronlager Mühlenbach, Westruper Bach, Rethwiesenbach, 
Vogelweddenbach, Gohmarschgraben, Heeker Mühlenbach, 
Thiener Dorfgraben, Thiener Mühlenbach, Graben 123, 
Weeser Aa.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Trasse Hauptvariante C und Hauptvariante 
  D:-------------------------------------------------------------Gewässer 

 2. Ordnung:Bünne-Wehdeler-Grenzkanal, Linsbach, Ableiter 
E-E, Wrau, Hase, Möllwiesenbach, Heller Binnenbach, 
Kronlager Mühlenbach, Westruper Bach, Rethwiesenbach, 
Vogelweddenbach, Gohmarschgraben, Heeker Mühlenbach, 
Thiener Dorfgraben, Thiener Mühlenbach, Graben 123, 
Weeser Aa.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Trasse Hauptvariante A/B:-----------------------------------
 

 Gewässer 2. Ordnung:Rechtsseitiger Grundabzug, Olde, 
Kleine Hase, Grother Kanal, Linksseitiger Grundabzug, 
Dammer Bach, Bohlenbach, Langenbach, Langerbach, 
Flötebach, Puchtgraben, Reitbach, Meesenbach, Suttruper 
Bach, Kleiner Bach, Jagdgraben, Zümpelbach, Mühlenbach 
Rüssel, Thiener Mühlenbach, Weeser Aa, Grenzgraben, 

  Mühlenbach, Hülshofgraben und Voltlager Aa.Engstelle 11 
 (Westlich Quakenbrück) = Gewässerunterkreuzungen:Kleine 

Hase, Grother Kanal, Linksseitiger Grundabzug, Bohlenbach, 
  Dammer BachEngstellen 5 (Lechtrup) und 6 (Südmerzen) = 

 Gewässerunterkreuzungen:Grenzgraben, Mühlenbach, 
Voltlager Aa, Hülshofgraben, Weeser Aa

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 GewässerschutzIm Bereich der dargestellten 
Haupttrassenvarianten der geplanten 380 kV-Leitung befinden 
sich verschiedene Gewässer 2. Ordnung und eine Vielzahl von 
Gewässern 3. Ordnung. Die vorgestellten Trassenkorridore 
liegen teilweise in den gesetzlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten der Wrau, der Hase, des 
Möllwiesenbaches, des Heller Binnenbaches, des 
Vogelweddenbaches und des Reitbaches. Das 
Überschwemmungsgebiet des Gohmarschgraben wird z. Zt. 
vorläufig gesichert. Weiterhin werden z. Zt. die 
Überschwemmungsgebiete für die Kleine Hase und den 

 Reitbach neu ermittelt.Bei Ausführung der 380 kV-Leitung als 
Freileitung mit der Errichtung der Mastfundamente sowie auch 
bei Teilerdverkabelung in Überschwemmungsgebiete sind 
wasserrechtliche Anträge nach § 78 WHG (Bauen im 
Überschwemmungsgebiet) zu stellen. Bei 
Teilerdverkabelungen können auch Unterkreuzungen von 
Gewässern 2. und 3. Ordnung betroffen sein, wofür jeweils 
wasserrechtliche Anträge nach § 57 NWG zu stellen sind. Im 
Bereich der Haupttrassenvarianten und der Engstellen 
verlaufen folgende Gewässer 2. Ordnung, die in der 
Unterhaltungspflicht der Unterhaltungsverbände stehen. 
Weiterhin sind an den Engstellen eventuell folgende Gewässer 
2. Ordnung zu unterkreuzen:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wasserrechtliche 
Anträge werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
gestellt.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Innerhalb der angesprochenen Trinkwassergewinnungsgebiete 
sind Gründungen für Strommasten im Hinblick auf 
Bodeneingriffe als auch eventuell erforderliche 
Wasserhaltungsmaßnahmen im Einzelfall zu bewerten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
 nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.Im 

Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten, der KÜS und des Verlaufs von Erdkabeln. 
Dabei werden alle Belange berücksichtigt um eineRealisierung des 
Vorhabensmit möglichst geringen Auswirkungen zu erreichen.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Trassenkorridor Hauptvariante C und Hauptvariante D:Der 
gemeinsame südliche Abschnitt der Hauptvarianten C und D 
liegt innerhalb des TWGG Thiene-Plaggenschale. Drei 
Trinkwasserbrunnen der Fassung Thiene-Nord befinden sich 
sowohl innerhalb des Trassenkorridors als auch innerhalb der 
Engstelle Nr. 18 — Thiene.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Trassenkorridor Hauptvariante C und Hauptvariante D:Der 
gemeinsame südliche Abschnitt der Hauptvarianten C und D 
liegt innerhalb des TWGG Thiene-Plaggenschale. Drei 
Trinkwasserbrunnen der Fassung Thiene-Nord befinden sich 
sowohl innerhalb des Trassenkorridors als auch innerhalb der 
Engstelle Nr. 18 — Thiene.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

  Untere Wasserbehörde:TrinkwasserschutzIm Bereich der 
dargestellten Haupttrassenvarianten befinden sich sowohl 
diverse öffentliche Trinkwasserbrunnen als entsprechend auch 
die zugehörigen Trinkwassergewinnungsgebiete. Aufgrund der 
hohen Sensibilität dieser Gebiete als auch des 
Schutzanspruchs der öffentlichen 
Trinkwasserversorgungsanlagen sind in diesen Bereichen 
eventuell notwendige Bodeneingriffe oder anderen negative 
Einflüsse auf das Grundwasser auf das erforderliche 
Mindestmaß zu beschränken. Die kommenden Projektschritte 
müssen an dem Ziel ausgerichtet sein, dass die öffentliche 
Trinkwassergewinnung uneingeschränkt fortgesetzt werden 
kann.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Trassenkorridor Hauptvariante NB:Die Trassenvariante NB 
durchschneidet im Bereich der Gemeinde Ankum das 
Trinkwassergewinnungsgebiet Ahausen-Sitter des WV 
Bersenbrück. Der dargestellte Korridor umfasst sowohl die 
Lage des Wasserwerkes Ahausen-Sitter als auch vier der 
zugehörigen Trinkwasserbrunnen. Die Engstelle Nr. 7 — Sitter 
befindet sich etwa 700 m südlich des nächstgelegenen 

 Trinkwasserbrunnens.Im Bereich der Siedlung Grovern tritt 
der Trassenkorridor in das Trinkwassergewinnungsgebiet 
Thiene-Plaggenschale ein. Der Brunnen Thiene-West II liegt 
innerhalb des Trassenkorridors. Die Engstelle Nr. 9 — Bottum 
befindet sich etwa 850 m südlich des nächstgelegenen 
Trinkwasserbrunnens.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die dargestellten 
Trassenverläufe für die geplante 380 kV-Leitung diese 
herausragende Kulturlandschaft durchschneiden und einen 
erheblichen Eingriff in diese einzigartige Region darstellen 
würden. Aus baudenkmalpflegerischer Sicht ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb die Trassenverläufe direkt durch 
diese bundesweit einmalige Kulturlandschaft geführt werden 
müssen und ein Trassenverlauf außerhalb dieses Bereichs 
nicht möglich sein sollte. Auf Grundlage der vorgelegten 
Unterlagen ist eine konkrete Prüfung der 
baudenkmalpflegerischen Verträglichkeit der vorgesehenen 
Trassenverläufe mit den vorhandenen Baudenkmalen nicht 
möglich. Aus den Unterlagen ist weder ein genauer 
Trassenverlauf noch sind Leitungsachsen und Maststandorte 
zu entnehmen. Insofern können die damit verbundenen 
Auswirkungen von bis zu 65 m hohen Masten und bis zu 30 m 
breiten Traversen auf die vorhandenen Kulturdenkmale nicht 
beurteilt werden. Bei einem Abstand von maximal 400 m 
zwischen den Masten ist von einer erheblichen Wirkung in die 
Landschaft hinein auszugehen. Bei einem Abstand von ca. 500 
m der Baudenkmale untereinander ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Baudenkmale anzunehmen. Dies 
widerspricht den Bestimmungen des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes, wonach in der Umgebung von 
Baudenkmalen baulichen Anlagen nicht errichtet werden 
dürfen, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals 
beeinträchtigt wird. Darüber hinaus können durch den 
konkreten Trassenverlauf Objekte betroffen sein, die zum 
jetzigen Zeitpunkt außerhalb der dargestellten 
Trassenvarianten und der Untersuchungskorridore liegen und 
dennoch baudenkmalpflegerisch zu beurteilen sind. Im Zuge 
der weiteren Planungen sind die Auswirkungen der geplanten 
Trassenverläufe auf die Baudenkmale nachvollziehbar (z. B. 
durch Visualisierung, Darstellung der Masten im Umfeld von 
Baudenkmalen, bezogen auf das tatsächliche Geländeprofil) 
darzustellen. Dies gilt auch für die weit in die Landschaft hinein 
wirkenden Kirchtürme (z. B. Ankum, Gehrde, Quakenbrück 
und Badbergen) und die Silhouetten der Ortsränder. Die bloße 
Einhaltung von Regelabständen bei der denkmalpflegerischen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
UVS (Unterlage 2) wurde bei der Betrachtung des Schutzguts 
Kulturgüter für den beantragten Trassenkorridor A/B ein sehr 
deutlicher Vorteil gegenüber den anderen Varianten festgestellt. In 
Teilbereichen der abgeschichteten Untervarianten D1 und D2 
würden ebenfalls Konflikte auftreten, welche von herausragender 

 Bedeutung sind (vgl. Unterlage 1 Kap. 4.7.5). Eine 
einzelfallbezogene Betrachtung von denkmalgeschützten Objekten 
sowie die Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen, wenn die 
genaue Leitungsführung sowie die Maststandorte festgelegt 
werden.
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Beurteilung würde der Kulturlandschaft Artland und den 
Baudenkmalen nicht gerecht. Insofern sind die visuellen 
Auswirkungen auf einen größeren Abstand (auch außerhalb 
des Suchraumkorridors) hin zu prüfen. Die Prüfung einer 
konkreten Planung kann in dieser besonders sensiblen 
Kulturlandschaft aus baudenkmalpflegerischer Sicht weitere 
Erdverkabelungsbereichen erforderlich machen.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

In den vorgelegten Unterlagen fehlen nach derzeitigem 
 Kenntnisstand folgende Baudenkmale:Gemeinde 

   Menslage:Quakenbrücker Landstr. 30Alte Schulstr. 5Alte 
   Schulstr. 3Alte Schulstr. 2Am Esch 2Trentlager Str. 

   2Trentlager Str. 4Trentlager Str. 5Mühlenhorst 
   7Mühlenhorst 8Alter Löninger Weg 29Kampstr. 
  5Quakenbrücker Landstr. 5Quakenbrücker Landstr. 
  4Quakenbrücker Landstr. 6Quakenbrücker Landstr. 

   22Quakenbrücker Landstr. 24Im Kleeblatt 2Im Kleeblatt 
    3Im Goor 2Feldhagen 3Lampeweg 1Hülsweg 
  1Kampstr. 3Ich bitte die Objekte in die Planunterlagen zu 

übernehmen und bei der weiteren Planung zu 
 berücksichtigen.Für folgende Objekte ist mittlerweile die 

 Denkmaleigenschaft erloschen:Merzen, Südmerzener Str. 
  29Alfhausen, Thiebrink 14Alfhausen, Ueffelner Str. 152

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Archäologische Denkmalpflege der Stadt- und 
 KreisarchäologieDas Osnabrücker Nordland – der Altkreis 

Bersenbrück – ist gekennzeichnet durch eine vielfältige Natur- 
und Kulturlandschaft. Hier befindet sich eine große Anzahl von 
archäologischen Kulturdenkmalen / Bodendenkmalen aller 
Zeitstufen, die zum Beispiel in Form von Großsteingräbern, 
Grabhügeln oder Befestigungen auch landschaftsprägend 
sind. Für die verschiedenen Trassenverläufe wurden dem 
Vorhabenträger bereits 2015/16 umfassende Informationen zu 
den bislang bekannt gewordenen Denkmalen aus der 
Archäologischen Datenbank für Niedersachsen (ADAB) in 
digitaler Form zur Verfügung gestellt. Diese haben als 
„Kulturgüter“ in die Planungsunterlagen Eingang gefunden. 
Darüber hinaus ist zusätzlich mit einer nicht zu beziffernden 
Anzahl von bislang unbekannten Bodendenkmalen, die bei den 
vorgesehenen Erdarbeiten gefährdet und zerstört werden 
können, zu rechnen. Im weiteren Verfahren müssen daher mit 
geeigneten Maßnahmen die Trassenkorridore auf das 
Vorhandensein weiterer Bodendenkmale bzw. Fundstellen 
durch den Vorhabenträger überprüft werden, z.B. durch 
Auswertung von LIDAR Scans nach archäologischen 
Gesichtspunkten, aber auch durch Geländeprospektionen, 
Sondagen und Ausgrabungen.

Die Hinweise auf Denkmäler werden zur Kenntnis genommen und 
in Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden im 
Zuge der weiteren Planungen berücksichtigt.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Schwerwiegende Folgen für den Erhalt der archäologischen 
Denkmalsubstanz dürften dann eintreten, wenn die spätere 
Neubautrasse zu Eingriffen in die sog. Plaggenesche 
(mittelalterliche/ frühneuzeitliche Auftragsböden zur 
Ertragsverbesserung der damaligen landwirtschaftlicher 
Nutzflächen) führen, da diese Böden in ihrer Funktion als 
„Bodenarchiv“ als besonders schutzwürdig gelten. Sollten 
derartige Eingriffe vorgesehen sein, würde es unabhängig von 
der Eintragung bereits bekannter archäologischer 
Fundstellen/Bodendenkmale erforderlich sein, eine auf diese 
Flächen abgestimmte, dem Schutz archäologischer Denkmale 
entsprechende Berücksichtigung vorzusehen.

Die Hinweise auf Denkmäler werden zur Kenntnis genommen und 
in Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden im 
Zuge der weiteren Planungen berücksichtigt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Auch eine Erdverkabelung führt zu einem nochmals erhöhten 
Gefährdungspotential für archäologische Substanz, da 
flächendeckender Oberbodenabtrag auf einer bis zu ca. 35 m 
breiten Bautrasse durchgeführt wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dass das 
Gefährdungspotenzial für Bodendenkmäler bei einer 
Erdverkabelung höher ist, als bei einer Ausführung als Freileitung 
wurde im Rahmen des Variantenvergleichs zum 
Raumordnungsverfahren berücksichtigt.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Grundsätzlich ist aus Sicht der Archäologischen 
Denkmalpflege festzustellen, dass alle Trassenvarianten für 
die geplante 380 kV-Leitung einen erheblichen Eingriff in die 
Denkmalsubstanz darstellen. Eine konkrete Überprüfung der 
bodendenkmalpflegerischen Verträglichkeit der Varianten ist 
anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen jedoch nicht 
möglich, da weder genaue Trassenverläufe noch 
Leitungsachsen, Mastenstandorte oder mit der Maßnahme in 
Zusammenhang stehende weitere Bodeneingriffe (auch 
Bodenverdichtungen) ersichtlich sind. Darüber hinaus kann 
ohne Vorliegen des konkreten Trassenverlaufs die 
Beeinflussung bzw. Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes, 
der Blickbeziehungen und der Fernwirkungen der obertägigen 
Denkmale durch die Errichtung von baulichen Anlagen in Form 
von Masten und Leitungen in ihrer Umgebung in vielen Fällen 
nicht abschließend beurteilt werden. Daher sind im Zuge des 
weiteren Verfahrens die Auswirkungen der Trassenverläufe auf 
die obertägigen Denkmale durch den Vorhabenträger 
nachvollziehbar darzustellen. Dies kann z.B. durch digitale 
naturgetreue 3D-Visualisierung geschehen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
UVS (Unterlage 2) wurde bei der Betrachtung des Schutzguts 
Kulturgüter für den beantragten Trassenkorridor A/B ein sehr 
deutlicher Vorteil gegenüber den anderen Varianten 

 festgestellt.Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen, wenn die genaue 
Leitungsführung sowie die Maststandorte festgelegt werden.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die 
Vorzugsvariante A/B im Bereich Ankum-Westerholte das 
Giersfeld queren soll. Hier befindet sich eine große Gruppe im 
Zusammenhang erhaltener vorgeschichtlicher Denkmale – u. 
a. neun Großsteingräber und zahlreiche Grabhügel –, die sich 
zusammen mit einem historischen Steinwerk über die ganze 
Breite des Trassenkorridors verteilen und als überregional 
einzigartiges Ensemble durch einen Rundwanderweg erlebbar 
erschlossen sind. Unter Bezugnahme auf den o.g. 

 Umgebungsschutzist in diesem Bereich derzeit keine 
denkmalverträgliche obertägige Leitungsführung erkennbar. 
Vergleichbares Konfliktpotential zeichnet sich durch den frei 
und exponiert in der Landschaft liegenden Grabhügel auf dem 
Krähenberg in Ankum-Tütingen ab.

Der Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Aufgrund der möglichen negativen 
Wirkungen von Freileitungen und insbesondere Erdkabel auf 
Bodendenkmäler, wurde der Nahbereich von Bodendenkmälern, 
welcher durch die technische Überformung bei der Errichtung einer 
Leitung erheblich beeinträchtigt werden könnte, auf ein Umfeld von 
30 m festgelegt. Eine einzelfallbezogene Betrachtung von 
denkmalgeschützten Objekten sowie die Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen erfolgt im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt. Im Rahmen der 
Festlegung des Untersuchungsrahmens für das 
Planfeststellungsverfahren wurde unter anderem für den UVP-
Bericht festgehalten, dass für das Denkmal-Ensemble Giersfeld ein 
gesondertes Gutachten zu erstellen ist.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Generell ist aus Sicht der Bodendenkmalpflege darauf 
hinzuweisen, dass alle durch spätere Erdeingriffe betroffenen 
Bereiche, in denen archäologische Denkmalsubstanz 
begründet vermutet werden kann, durch geeignete 
archäologische Maßnahmen (z.B. Prospektionen und 
Ausgrabungen) vorab untersucht werden müssen. Die 
Kostenübernahme des Vorhabenträgers als Veranlasser für 
alle diese sowie die oben umrissenen Maßnahmen ist nach 
dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz obligatorisch.

Eine einzelfallbezogene Betrachtung von denkmalgeschützten 
Objekten sowie die Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen 
erfolgt in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung 
der genauen Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

 Untere DenkmalschutzbehördeDas nördliche Osnabrücker 
Land wird wesentlich von der Kulturlandschaft Artland geprägt 
und ist bundesweit von herausragender Bedeutung. Das 
Artland umfasst im Wesentlichen die Gemeinden Menslage, 
Badbergen, Gehrde, Nortrup und die Stadt Quakenbrück. Auf 
den fruchtbaren Böden im Bereich der Haseniederung hat sich 
in den vergangenen Jahrhunderten eine ertragreiche 
Landwirtschaft und daraus resultierend eine besondere 
Kulturlandschaft entwickelt, die sich dank des starken 
Traditionsbewusstseins ihrer Bewohner bis heute in besonders 
anschaulicher Weise erhalten hat. Sie besitzt einen 
außergewöhnlich reichen und qualitätsvollen Bestand an 
beeindruckenden Beispielen ländlicher Baukultur. Die bauliche 
Entwicklung des Nds. Hallenhauses ist durch zahlreiche 
Beispiele vom 15. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert 

 nachvollziehbar und dokumentiert.Die Prosperität der Region 
und die damit einhergehende Weiterentwicklung der 
Hofanlagen finden im ausgehenden 19.Jahrhundert ihren 
Höhepunkt in der Ausbildung der „Artländer Hofanlage“. Durch 
planmäßige Anordnung der Gebäude entstand ein dem 
Haupthaus vorgelagerter allseits geschlossener Wirtschaftshof. 
Speicher, Backhaus und Hühnerhaus an der Traufe des 
Haupthauses bilden einen hauswirtschaftlich genutzten 
Hofraum, an den sich der Gemüsegarten anschloss. Auf den 
Erbhöfen entstanden im 19. Jahrhundert gestaltete 
Gartenanlagen in denen geschnittene Taxusbäume und 
Hecken das Selbstverständnis des Artländer Bauern 
veranschaulichten. Schon früh entstanden auf den großen 
Hofanlagen Nebengebäude wie Speicher, Backhäuser, 
Scheunen und Wagenremisen, die bis in 16. Jahrhundert 
zurückführen und auch hier eine Vielfalt an unterschiedlichen 
Konstruktionsformen aufweisen. Neben der überkommenen 
Bausubstanz ist das Zusammenspiel von in der Region 
verstreut liegenden Einzelhofanlagen, Erbwohnhäusern und 
Heuerhäusern, die regelmäßig von hohem Baumbestand 
umgeben sind, und dazugehörigen Acker- und Wiesenflächen 
sehr anschaulich erhalten. Die Profilierung der Landschaft mit 
höher gelegenen Eschflächen und den später zu Ackerflächen 
ausgebauten Niederungsflächen ist in der Landschaft erhalten 

Die Bedeutung des sog. „Kulturschatzes Artland“ wurde in der 
Erstellung der Unterlagen für das Raumordnungsverfahren 
entsprechend berücksichtigt und wird demzufolge im weiteren 
Verfahren gewürdigt. Eine amtlicherseits vorgenommene 
Abgrenzung des Kulturlandschaftsbereiches Artland besteht nicht. 
Auch umfangreiche Recherchen, es als Weltkulturerbe der 
UNSECO zu etablieren, blieben ergebnislos.  Der Aspekt des 
Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS (Unterlage 2) beim 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter hinreichend 
berücksichtigt. Darin wird dargelegt, dass die kulturhistorische 
Erfahrbarkeit des Artlands (als Landschaftsbegriff) bzw. die enge 
Verknüpfung zwischen den historischen Hofstellen und der 
historischen Kulturlandschaft, wie sie einst existierte, nicht mehr 
bzw. höchstens noch in wenigen Bereichen gegeben ist. Die 
historische Kulturlandschaft ist heute jedoch in großen Teilen durch 
die intensiv genutzte Landwirtschaft und sowie zunehmende 
Siedlungstätigkeit und Gewerbeansiedlung stark überprägt. Spuren 
der ursprünglich klein strukturierten, bäuerlichen Kulturlandschaft 

 sind nur noch kleinräumig vorhanden.Eine einzelfallbezogene 
Betrachtung von denkmalgeschützten Objekten sowie die 
Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen erfolgt in Abstimmung 
mit der Denkmalschutzbehörde im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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geblieben und trägt so bis heute zum unverwechselbaren Bild 
der für das Artland typischen parkartigen Kulturlandschaft 

 bei.Dass diese Kulturlandschaft über die Region hinaus 
besonders bedeutsam ist, ist unbestritten und wird sichtbar in 
den wiederholten Bemühungen das Artland als UNESCO - 
Weltkulturerbe zu etablieren. Aber auch die regionale Initiative 
Kulturschatz Artland und die Verbunddorferneuerung Artland 
(Modellprojekt zur Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude 
und Hofanlagen) machen deutlich, dass die Besonderheit der 
Region anerkannt und erhalten ist.
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Bedarf  GrundsätzlichesIn Ergänzung meiner mündlich 
vorgetragenen Hinweise und Anregungen während der 
Antragskonferenz am 15.09.2015 in Oldenburg sowie meiner 
Stellungnahmen vom 28.09.2015 und meiner ergänzenden 
Schreiben vom 28.09.2015 und 23.06.2016 möchte ich 

 grundsätzlich auf folgende Aspekte hinweisen.Die 
umfangreichen und intensiven netztechnischen Diskussionen 
und Bewertungen zum Netzausbau werden seit mehreren 
Jahren erörtert. Insbesondere werden durch anerkannte 
Gutachter die Forderungen nach mehr Ausbau von 
Höchstspannungs-Gleichstromkabel (HGÜ) gefordert. Ich 
verweise hierzu u. a. auf die vorliegenden Gutachten von Prof. 
Dr. Lorenz JARASS und Prof. Dr.-Ing. habil. Heinrich 
BRAKELMANN vom 8.3.2017 und 11.05.2017. Im Zuge der 
vorliegenden Gutachten zum geplanten Netzausbau, Prof. Dr. 
Brakelmann, Prof. Dr. Jarass, 08. März 2017 und 11.05.2017 
sehe ich die Notwendigkeit, auf die grundsätzliche Perspektive 
einer Gleichstromvariante hinzuweisen. Aus den 
Erkenntnissen der in den letzten Jahren durchgeführten 
Konsultationsverfahren zum NEP sowie der dazu erarbeiteten 
Gutachten würde es der Landkreis Osnabrück begrüßen, wenn 
die Erfordernisse einer neuen 380 kV-Drehstromfreileitung von 
Conneforde – Cloppenburg nach Merzen im Rahmen der 
anstehenden Überprüfung des NEP durch die 
Bundesnetzagentur überdacht werden. Insbesondere wird das 
Projekt im NEP 2030 damit begründet, dass diese geplante 
Leitung der Erhöhung der Übertragungskapazität aus dem 
nordwestlichen Niedersachsen in südliche Richtung dient. 
Aufgrund des prognostizierten starken Anstiegs vor allem der 
Onshore- und Offshore-Windenergieleistung im nordwestlichen 
Niedersachsen ist die vorhandene Netzinfrastruktur aus dem 
Nordwesten Niedersachsens in Richtung Süden nicht mehr 
ausreichend, um die überschüssige Leistung abtransportieren 

 zu können.Soweit der Hauptgrund darin besteht, wie im NEP 
2030 aufgeführt, die überschüssige Leistung Richtung Süden 
abzutransportieren, schließt sich der Landkreis Osnabrück den 
Empfehlungen der Gutachter Jarass und Brakelmann an, 
Gleichstromleitungen für Offshore-Windstrom nach Süden 
weiterzuführen. Hiermit einhergehend besteht die damit 

Amprion plant das Vorhaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung (alternate 
current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung von Conneforde über Cloppenburg Ost nach 
Merzen ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene nicht statt. 
  
Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses erfolgt unter 
Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor Verstärkung 
und Ausbau). Das Gesamtkonzept der Netzausbauplanung sieht – 
auch für Niedersachsen – den Einsatz von DC-Verbindungen vor. 
So wird zum Beispiel durch die DC-Verbindung von Emden/Ost 
nach Osterath und von dort weiter nach Philippsburg ein 
wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus Offshore-WEA in 

 weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs transportiert. Die 
Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf als Wechsel- oder 
Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 

Seite 890 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landkreis Osnabrück vom 13.12.2017

verknüpfte Forderung des Landkreises Osnabrück, die 
Weiterführung der HGÜ-Leitungen als Erdkabel nicht in 
Merzen enden zu lassen, sondern nach Süddeutschland zu 
den Hauptlastzentren direkt weiterzuführen. Selbstverständlich 
gehe ich davon aus, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen 
der Überprüfung unter Anwendung einer wissenschaftlichen 
Arbeitsweise entsprechende Thesen und Annahmen aufstellt 
und die Überprüfung und Analyse dieser Thesen mit Hilfe 
eines fundierten Modells überprüft. Dieses erfolgt, wie von der 
Bundesnetzagentur beschrieben unter Berücksichtigung von 
Simulationen des Energiemarktes und entsprechender 
Netzberechnungen, die im Rahmen der Überprüfung mit 
einzubeziehen sind. Der Landkreis Osnabrück würde es 
begrüßen, wenn bereits in diesem Raumordnungsverfahren 
hierzu Aussagen vorgenommen werden und bei der nächsten 
Überprüfung des NEP diese Aspekte einfließen und 
dokumentiert werden. Damit verbunden sollte aus Sicht des 
Landkreises Osnabrück sichergestellt werden, dass die 380 kV-
Drehstromleitung Cloppenburg – Merzen dann entbehrlich 
wird. Das Raumordnungsverfahren „380 kV-Leitung 
Conneforde-Cloppenburg-Merzen“ ist damit funktional 
verbunden, so dass eine Prüfung der Alternative einer HGÜ-
Leitung nach den vorliegenden Erkenntnissen erforderlich und 
sinnvoll ist. Der Bedarf einer 380 kV-Leitung von Conneforde 
über Cloppenburg Ost nach Merzen ist im 
Bundesbedarfsplangesetz durch den Bundesgesetzgeber 
festgestellt. Jedoch zeigen die Erkenntnisse der vorliegenden 
Gutachten, dass Alternativen (z. B. eines HGÜ-Erdkabels) 
möglich und sinnvoll sind. Der Nordteil dieses Projekts liegt im 
Netzgebiet der Tenne T, für den Südteil im Bereich des 
Landkreises Osnabrück ist die Fa. Amprion verantwortlich. Der 
Verzicht der geplanten 380 kV-Leitung und gleichzeitig die 
Weiterführung der überschüssigen Offshore- und Onshore-
Windenergieleistung Richtung Süden bis in die Lastzentren in 

 West- und Süddeutschland wäre somit denkbar.In welcher 
Form dann noch das Projekt P21 von Conneforde über 
Cloppenburg nach Merzen in der bisher angedachten Form 
erforderlich ist, um eine höhere Vermaschung des 
Wechselstromnetzes in Nordwestniedersachsen zu erreichen 

Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 

 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.
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und den Abtransport des erzeugten Stroms zu gewährleisten, 
ist aus den vorliegenden Antragsunterlagen des 
Raumordnungsverfahrens nicht zu erkennen und sollte 
entsprechend ergänzt werden.
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Teilerdverkabelung Das Bundesverwaltungsgericht hat in ständiger 
Rechtsprechung den Grundsätzen der Raumordnung ein 
besonderes Gewicht zugestanden. Die Grundsätze der 
Raumordnung können zwar im Rahmen der Abwägung 
überwunden werden, bedürfen aber einer jeweiligen 

 sogfältigen Einzelfallbetrachtung.Das LROP 2017 formuliert 
in Abschnitt 4.2.07 Satz 13 als Grundsatz der Raumordnung, 
dass neu zu errichtende Höchstspannungsfreileitungen so zu 
planen sind, dass ein Abstand von 200 m zu Wohngebäuden, 
die im Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB liegen, 
eingehalten wird. Grundsätze der Raumordnung sind gemäß § 
4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ROG bei Entscheidungen öffentlicher 
Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen 
von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung 
bedürfen, zu berücksichtigen. Im Unterschied zu Zielen der 
Raumordnung stellen sie zwar keine landesplanerische 
Letztentscheidung dar, sondern haben den Rang eines 
Abwägungsbelangs. Aus dem Unterschreiten des Abstandes 
von 200 m gegenüber den im Außenbereich gelegenen 
Wohngebäuden ist jedoch ein sorgfältiger Abwägungsprozess 
bereits im Raumordnungsverfahren zu führen. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des BVerwG, 
Urteil vom 14. Juni 2017 – 4 A 10/16, 4 A 12/16, 4 A 14/16, 4 A 

 15/16 –, juris. Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen 
werden insgesamt 131 Gebäude durch die Unterschreitung 
des Mindestabstandes von 200 m von Gebäuden im 
Außenbereich gem. § 35 BauGB durch die Trassenvarianten 
betroffen. Jedoch werden bei den 28 festgestellten 
Engstellenbereichen nur drei Engstellen (Nr. 11 auf der 
Vorzugsvariante, Nr. 5 und 6 auf der a-Südwest-Variante) mit 
einer Erdkabeloption vorgeschlagen. Der Bundesgesetzgeber 
hat insbesondere für diese Maßnahme (51a und 51b) die 
Möglichkeit des Einsatzes der Teilerdverkabelung im 
Übertragungsnetz auf der Höchstspannungsebene in den 
Vorschriften des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG, 
2009) und des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG, 2016) für 
die in diesen Vorschriften genannten bzw. besonders 
gekennzeichneten Drehstrom-Pilotprojekte abschließend 
geregelt. Mit der Änderung des BBPlG vom 03.12.2015 wurde 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Ob und in welchem 
Umfang im Wechselstrombereich Erdkabel eingesetzt werden 
können, ist im Rahmen der Pilotprojekte, die gemäß § 4 Abs. 1 im 
Bundesbedarfsplan mit "F" gekennzeichnet sind, zu prüfen. Nicht 
überall, wo die Kriterien gemäß § 4 Abs. 2 BBPlG zutreffen, muss 
ein Erdkabel eingesetzt werden. Es handelt sich gemäß § 4 Abs. 1 
BBPlG explizit um eine "Kann" Vorschrift. Das Auslösen der 
Kriterien gemäß § 4 Abs. 2 ermöglicht es erst, den Einsatz eines 
Erdkabels überhaupt zu prüfen. Die hier getroffene Forderung 
würde aus Sicht von Amprion einer Umkehrung der 
bundesrechtlichen Vorgaben von einer "Kann" Vorschrift in eine 

 "Muss" oder "Soll" Vorschrift gleichkommen.Diesen 
Anforderungen entsprechend sowie unter Berücksichtigung der im 
LROP als Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgelegten 
Mindestabstandsvorgaben für Freileitungen hat die Amprion den 
vorliegenden Vorzugskorridor ermittelt. Im Übrigen ist nur der im 
LROP als Ziel der Raumordnung festgesetzte Mindestabstand von 
400 m für Wohngebäude, die in dem Wohnen dienenden Gebieten 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, als grundsätzlich 
"zwingend" zu beachten. Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass das LROP Ausnahmetatbestände vorsieht, bei deren 
Vorliegen eine Unterschreitung dieses Abstandes ohne 
Anwendung eines gesonderten Zielabweichungsverfahrens erlaubt 
ist. Der im LROP als Grundsatz der Raumordnung festgelegte 
Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, darf bei Vorliegen 
der Ausnahmetatbestände ebenfalls unterschritten werden und 
kann im Übrigen im Rahmen der Abwägung durch überwiegende 

 Belange überwunden werden. Die Entscheidung über die 
Ausführungsart als Erdkabel oder Freileitung ist somit unter 
Berücksichtigung aller betroffenen Belange als Ergebnis einer 
umfassenden Abwägung getroffen worden. Dabei wurde bei jedem 
sogenannten 200 m Pufferanschnitt geprüft, inwieweit ein Konflikt 
mit dem zugrunde liegenden Grundsatz der Raumordnung besteht.
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das beantragte Vorhaben 380 kV Leitung Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen in der Liste der Projekte des 
vordringlichen Bedarfs (BBPlG, 2016 Anlage) als Pilotprojekt 
für Erdkabel zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung 

 gekennzeichnet.Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
normiert in § 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). 
Eine abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei 
Pilotprojekten und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten zulässig. Die gesetzlichen 
Voraussetzungen zur Teilerdverkabelung für die geplante 380 
kVLeitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen werden in § 4 
BBPlG umrissen. Im Wortlaut des § 4 BBPlG (2016) heißt 

 es:„(1) Um den Einsatz von Erdkabeln im Drehstrom-
Übertragungsnetz als Pilotprojekte zu testen, können die im 
Bundesbedarfsplan mit „F“ gekennzeichneten Vorhaben zur 
Höchstspannungs- Drehstrom-Übertragung nach Maßgabe 
dieser Vorschrift als Erdkabel errichtet und betrieben oder 

 geändert werden. (2) Im Falle des Neubaus kann eine 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsleitung eines 
Vorhabens nach Absatz 1 auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben 

 oder geändert werden, wenna) die Leitung in einem Abstand 
von weniger als 400 m zu Wohngebäuden errichtet werden 
soll, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im 
unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 des 
Baugesetzbuchs liegen, falls diese Gebiete vorwiegend dem 

 Wohnen dienen,b) die Leitung in einem Abstand von weniger 
als 200 m zu Wohngebäuden errichtet werden soll, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs liegen, 

 …“In der pilothaften Anwendung zur Erprobung von 
Erdkabelabschnitten wird jedoch nach Auffassung des 
Landkreises Osnabrück für den Leitungsabschnitt der 
Maßnahme 51b kein ausschöpfender Gebrauch gemacht. Im 
Gegenteil, die Pilotanwendung zur Erprobung der 
Erdkabeloption soll nunmehr auf der Vorzugsvariante für einen 
Abschnitt von ca. 3 – 5 km bei einer Gesamtlänge der 
Vorzugvariante A/B von ca. 47 km erfolgen. Damit würden 

Seite 894 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Landkreis Osnabrück vom 13.12.2017

weiterhin ca. 93 % der Trasse als Freileitungstrasse realisiert. 
Hier wird nach Auffassung des Landkreises der Pilot- und 
Versuchsanspruch für die Erdkabelerprobung nicht vollzogen. 
Es wird angeregt, zunächst alle Engstellen auf der dann zu 
realisierenden Trasse als Erdkabel zu versehen und nur im 
Ausnahmefall den Grundsatz der Raumordnung 
(Erdkabelvariante) im Rahmen der Abwägung zu überwinden.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

 GrundsätzlichesIn Ergänzung meiner mündlich 
vorgetragenen Hinweise und Anregungen während der 
Antragskonferenz am 15.09.2015 in Oldenburg sowie meiner 
Stellungnahmen vom 28.09.2015 und meiner ergänzenden 
Schreiben vom 28.09.2015 und 23.06.2016 möchte ich 

 grundsätzlich auf folgende Aspekte hinweisen.Die 
umfangreichen und intensiven netztechnischen Diskussionen 
und Bewertungen zum Netzausbau werden seit mehreren 
Jahren erörtert. Insbesondere werden durch anerkannte 
Gutachter die Forderungen nach mehr Ausbau von 
Höchstspannungs-Gleichstromkabel (HGÜ) gefordert. Ich 
verweise hierzu u. a. auf die vorliegenden Gutachten von Prof. 
Dr. Lorenz JARASS und Prof. Dr.-Ing. habil. Heinrich 
BRAKELMANN vom 8.3.2017 und 11.05.2017. Im Zuge der 
vorliegenden Gutachten zum geplanten Netzausbau, Prof. Dr. 
Brakelmann, Prof. Dr. Jarass, 08. März 2017 und 11.05.2017 
sehe ich die Notwendigkeit, auf die grundsätzliche Perspektive 
einer Gleichstromvariante hinzuweisen. Aus den 
Erkenntnissen der in den letzten Jahren durchgeführten 
Konsultationsverfahren zum NEP sowie der dazu erarbeiteten 
Gutachten würde es der Landkreis Osnabrück begrüßen, wenn 
die Erfordernisse einer neuen 380 kV-Drehstromfreileitung von 
Conneforde – Cloppenburg nach Merzen im Rahmen der 
anstehenden Überprüfung des NEP durch die 
Bundesnetzagentur überdacht werden. Insbesondere wird das 
Projekt im NEP 2030 damit begründet, dass diese geplante 
Leitung der Erhöhung der Übertragungskapazität aus dem 
nordwestlichen Niedersachsen in südliche Richtung dient. 
Aufgrund des prognostizierten starken Anstiegs vor allem der 
Onshore- und Offshore-Windenergieleistung im nordwestlichen 
Niedersachsen ist die vorhandene Netzinfrastruktur aus dem 
Nordwesten Niedersachsens in Richtung Süden nicht mehr 
ausreichend, um die überschüssige Leistung abtransportieren 

 zu können.Soweit der Hauptgrund darin besteht, wie im NEP 
2030 aufgeführt, die überschüssige Leistung Richtung Süden 
abzutransportieren, schließt sich der Landkreis Osnabrück den 
Empfehlungen der Gutachter Jarass und Brakelmann an, 
Gleichstromleitungen für Offshore-Windstrom nach Süden 
weiterzuführen. Hiermit einhergehend besteht die damit 

Amprion plant das Vorhaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung (alternate 
current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung von Conneforde über Cloppenburg Ost nach 
Merzen ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene nicht statt. 
  
Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses erfolgt unter 
Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor Verstärkung 
und Ausbau). Das Gesamtkonzept der Netzausbauplanung sieht – 
auch für Niedersachsen – den Einsatz von DC-Verbindungen vor. 
So wird zum Beispiel durch die DC-Verbindung von Emden/Ost 
nach Osterath und von dort weiter nach Philippsburg ein 
wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus Offshore-WEA in 

 weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs transportiert. Die 
Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf als Wechsel- oder 
Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
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verknüpfte Forderung des Landkreises Osnabrück, die 
Weiterführung der HGÜ-Leitungen als Erdkabel nicht in 
Merzen enden zu lassen, sondern nach Süddeutschland zu 
den Hauptlastzentren direkt weiterzuführen. Selbstverständlich 
gehe ich davon aus, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen 
der Überprüfung unter Anwendung einer wissenschaftlichen 
Arbeitsweise entsprechende Thesen und Annahmen aufstellt 
und die Überprüfung und Analyse dieser Thesen mit Hilfe 
eines fundierten Modells überprüft. Dieses erfolgt, wie von der 
Bundesnetzagentur beschrieben unter Berücksichtigung von 
Simulationen des Energiemarktes und entsprechender 
Netzberechnungen, die im Rahmen der Überprüfung mit 
einzubeziehen sind. Der Landkreis Osnabrück würde es 
begrüßen, wenn bereits in diesem Raumordnungsverfahren 
hierzu Aussagen vorgenommen werden und bei der nächsten 
Überprüfung des NEP diese Aspekte einfließen und 
dokumentiert werden. Damit verbunden sollte aus Sicht des 
Landkreises Osnabrück sichergestellt werden, dass die 380 kV-
Drehstromleitung Cloppenburg – Merzen dann entbehrlich 
wird. Das Raumordnungsverfahren „380 kV-Leitung 
Conneforde-Cloppenburg-Merzen“ ist damit funktional 
verbunden, so dass eine Prüfung der Alternative einer HGÜ-
Leitung nach den vorliegenden Erkenntnissen erforderlich und 
sinnvoll ist. Der Bedarf einer 380 kV-Leitung von Conneforde 
über Cloppenburg Ost nach Merzen ist im 
Bundesbedarfsplangesetz durch den Bundesgesetzgeber 
festgestellt. Jedoch zeigen die Erkenntnisse der vorliegenden 
Gutachten, dass Alternativen (z. B. eines HGÜ-Erdkabels) 
möglich und sinnvoll sind. Der Nordteil dieses Projekts liegt im 
Netzgebiet der Tenne T, für den Südteil im Bereich des 
Landkreises Osnabrück ist die Fa. Amprion verantwortlich. Der 
Verzicht der geplanten 380 kV-Leitung und gleichzeitig die 
Weiterführung der überschüssigen Offshore- und Onshore-
Windenergieleistung Richtung Süden bis in die Lastzentren in 

 West- und Süddeutschland wäre somit denkbar.In welcher 
Form dann noch das Projekt P21 von Conneforde über 
Cloppenburg nach Merzen in der bisher angedachten Form 
erforderlich ist, um eine höhere Vermaschung des 
Wechselstromnetzes in Nordwestniedersachsen zu erreichen 

Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 

 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.
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und den Abtransport des erzeugten Stroms zu gewährleisten, 
ist aus den vorliegenden Antragsunterlagen des 
Raumordnungsverfahrens nicht zu erkennen und sollte 
entsprechend ergänzt werden.

Altlasten  Untere Bodenschutzbehörde:Für die Trassenplanung ist zu 
berücksichtigen, dass sich auf dem Gebiet des Landkreises 
Osnabrück in den Planbereichen der vorgestellten 

 Trassenvarianten zum Teil Altablagerungen befinden.Für die 
einzelnen Trassenkorridore sind die folgend aufgeführten 

  Altablagerungen zu berücksichtigen:Variante D1 / 
   D2Keine Altablagerungen im PlanungsbereichVariante 

 CIm Bereich dieser Variante befinden sich 13 
  Altablagerungen459 030 4008 Trentlage459 030 4009 

  Gieskenweg459 007 4003 Beel an der Wrau459 007 4004 
  Wehdelerfeldstraße459 007 4008 Wohld-Dicke Hörsten459 

 007 4009 Heller Weg459 007 4010 Rüsforter Straße/Heller 
  Weg459 007 4011 Zum Hasebruch459 007 4014 

  Hagenweg459 018 4002 Feldstraße/Im Kuhlenbruch459 
 018 4004 Kalvelager Weg/Im Kuhlenbruch459 018 4001 

   Butterweg459 018 4003 Hastruper DammVariante 
  A/B459 007 4001 Piepenweg459 007 4005 

  Piepenweg/Fillager Weg459 010 4001 Nortuper Straße459 
 010 4004 Zum Speckbuck459 002 4006 Hase-Hunte-Else-

    WegVariante D 3459 018 4001 Butterweg459 018 4003 
  Hastruper DammSollten Trassenführungen und 

Maststandorte auf den Altablagerungsflächen angedacht sein, 
sind im Vorfeld entsprechende Untersuchungen zur Klärung 
des Altlastenverdachtes und für ggf. im Vorfeld von 
Erdarbeiten notwendige Sanierungs- / Sicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. Erforderlich werdende 
Untersuchungsmaßnahmen sind frühzeitig mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde des LK Osnabrück abzustimmen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungverfahrens werden die Hinweise bei der Planung 
berücksichtigt.
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sonstige Stellungnahmen Die vorliegenden Unterlagen basieren grundsätzlich auf einem 
durchaus nachvollziehbaren und transparenten methodischen 
Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Trassenvarianten. 
Dennoch sind methodische Defizite feststellbar, die das 
Ergebnis der Vorzugsvariante nicht schlüssig nachvollziehbar 
machen und für das anschließende Planfeststellungsverfahren 
eine nicht klar erkennbare Ergebnisherbeiführung 
präsentieren. Ein wesentlicher Ansatzpunkt eines 
Raumordnungsverfahren ist die vergleichende und 
vergleichbar zu bewertende Grundlagenermittlung, 
insbesondere der Raumordnungsrelevanten Kriterien, die 
sowohl aus den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen 
herzuleiten sind, aber insbesondere auch aus den konkreteren 
und raumordnerisch präzisierten regionalplanerischen Zielen 
und Grundsätzen. Gerade hier mangelt es an einer 
vergleichbaren und nachvollziehbaren Bewertungsgrundlage 
der regionalplanerischen Ziele und Grundsätze, da für 
wesentliche Teile des Untersuchungsraumes keine 
rechtwirksamen Regionale Raumordnungsprogramme (RROP) 
vorliegen und die Bewertungssystematik somit nur für die 

 Geltungsbereicheder Landkreise Osnabrück (RROP 2005, 
Teilfortschreibungen 2010 und 2013) und Cloppenburg (RROP 
2005) vorgenommen werden konnte. Wesentliche 
Bewertungsgrundlagen für die Variante D3 sind für die 
regionalplanerischen Ziele und Grundsätze für den 
Geltungsbereich des Landkreises Vechta aufgrund des 
fehlenden Regionalplans (RROP) nicht vorhanden und somit 
nicht vergleichbar verfügbar. Hier mangelt es nach Auffassung 
des Landkreises Osnabrück an einer objektiven und in einer 

 Matrix zu übernehmenden Bewertungssystematik.Es ist 
grundsätzlich richtig zwischen Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung hinsichtlich der Bindungswirkung zu 
unterscheiden. Bereits der Bundesgesetzgeber weist im 

 Raumordnungsgesetz des Bundes auf folgendes hin:Ziele 
der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von 
räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 
Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 
Abs. 2 ROG) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in 
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 

Da der Landkreis Vechta kein rechtswirksames Regionales 
Raumordnungsprogramm vorliegend hat, kann dies auch keine 
entsprechende Berücksichtigung im ROV finden. Damit ist jedoch 
weder ein inhaltlicher noch ein methodischer Mangel verbunden, 
da ohne dem Vorliegen  der Belange der Raumordnung diese auch 
nicht berücksichtigt werden können. Für den LK Vechta wurden 
daher analog die Aussagen aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm zu Grunde gelegt.
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Sicherung des Raums. Grundsätze der Raumordnung sind 
Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung 
können durch Gesetz oder als Festlegungen in einem 
Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2) aufgestellt werden.

sonstige Stellungnahmen Die vorgenommene vergleichende Bewertung und Aggregation 
der einzelnen Teilvarianten unter den Gesichtspunkten 
Schutzgüter UVPG, FFH-Verträglichkeit, Artenschutz und 
Raumverträglichkeit durchzieht die gesamte 
Raumverträglichkeitsstudie. Es ist jedoch für den geneigten 
Leser nicht erkennbar, welche Einzelaspekte zur 
abschließenden Teilbewertung und dann schlussendlich zur 
Rangfolge geführt haben. Ebenso nicht nachvollziehbar ist, ob 
eine Gewichtung der einzelnen Belange stattgefunden hat. 
Beispielhaft wird auf unter Punkt 4.2.1.4 (Seite 36) 
folgendermaßen argumentiert: „Unter dem Aspekt der 
Umweltverträglichkeit ergeben sich deutliche Vorteile beim 
Schutzgut Menschen und die menschliche Gesundheit – 
insbesondere beim Belang Wohnen – sowie beim Schutzgut 
Landschaft und beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt. Die Nachteile, welche sich für die 
Schutzgüter Boden sowie Wasser (vornehmlich im 
Erdverkabelungsabschnitt) ergeben, erweisen sich im Rahmen 
des schutzgutübergreifenden Vergleichs als nicht von solchem 
Gewicht, dass diese die Vorteile bezüglich der anderen 
Schutzgüter für die Teilvariante B-Nord überwiegen würden“. 
Um welche Vorteile und Nachteile es sich hier im Einzelnen 
handelt und welche Bedeutung diese Vor- und Nachteile für 
die Beurteilung haben, kann daraus nicht abgeleitet werden. 
Es wird lediglich eine Bewertung zwischen 1 und 2 
vorgenommen (vgl. Tabellen 11 und 12). Daraus inhaltliche 
und nachvollziehbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist in dieser 
Form nicht möglich.

Die Ergebnisse der Teilvariantenvergleiche werden in der 
Raumverträglichkeitsstudie lediglich in Kurzform wiedergegeben. 
Die gewünschten Informationen finden sich im 
Teilvariantenvergleich A-Nord/B-Nord in der Unterlage 6.4.
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sonstige Stellungnahmen Bei einer Überlagerung der zeichnerischen Darstellung des 
Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis 
Osnabrück mit den Trassenkorridoren wurde festgestellt, dass 
die von der Fa. Amprion gewählte Vorzugsvariante A/B an 
mehreren Stellen im Gebiet des Landkreises Osnabrück 
verschiedene Vorranggebiete (Ziel der Raumordnung) 
überspannt. Daher müsste nach Auffassung des Landkreises 
Osnabrück im spezifischen Restriktionsniveau grundsätzlich 
für Vorranggebietsausweisungen eine entgegenstehende 
Bewertung vorgenommen werden. Das ist jedoch in der 
Tabelle 3 nicht der Fall.

Das ist im Einzelfall zu prüfen, nicht jedes Vorranggebiet schließt 
mit seinen raumordnerischen Zielen eine Trassenführung für ein 
Freileitung aus. Der Landkreis Osnabrück müsste hier konkreter 
werden, so dass der Einwand eindeutig bearbeite werden kann.

sonstige Stellungnahmen  FazitObwohl die Quantität und die Qualität der vorliegenden 
Unterlagen in vielen Aspekten den Ansprüchen der 
hinreichenden Untersuchungstiefe und 
Untersuchungsausrichtung genügen, sind offensichtliche 
Defizite in der methodischen Anwendung als auch in der 
inhaltlichen Bewertung festzustellen. Aufgrund der 
aufgezeigten Aspekte wird vom Landkreis Osnabrück erwartet, 
dass die Hinweise zu einer Überarbeitung und Neubewertung 
der Ergebnisse führen müssen und die überarbeiteten 
Unterlagen vor Abschluss mit der „Landesplanerischen 
Feststellung“ erneut zur Stellungnahme vorgelegt werden.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt. Aus Sicht des 
Vorhabenträgers sind die Untersuchungsergebnisse und die 
Auswahlgründe zur Ableitung der Antragsvariante transparent und 
nachvollziehbar in den Unterlagen dargelegt. Eine erneute 
Aufbereitung wird nicht für erforderlich gehalten.
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sonstige Stellungnahmen  WIGOSWirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land 
 mbHDie Planungsvariante A/B für die 

Höchstspannungsfreileitung verläuft über ein bestehendes 
Gewerbegebiet sowie einer Vorschaufläche für Gewerbe 
östlich von Ankum. Dieses Gebiet liegt zwischen Hermann-
Kemper-Straße/Rüssel K144/Walsumer Straße. Die WIGOS 
weist darauf hin, dass die gewerbliche Entwicklung in diesem 
Gebiet durch die Höchstspannungsfreileitung stark 
beeinträchtigt würde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im 
Raumordnungsverfahren können nur sich verfestigte Planungen 
berücksichtigt werden, für eine "Vorschaufläche" trifft dies jedoch 
nicht zu. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie die 
Maststandorte kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen. Höchstspannungsfreileitungen 
können grundsätzlich in Gewerbegebieten errichtet werden, so 
dass hier kein "funktionslos werden" der Gewerbegebiete zu 
befürchten ist.  Die Errichtung von Freileitungsmasten im 
Gewerbegebiet und dessen Querung ist prinzipiell technisch 
möglich und mit der gewerblichen Nutzung des Gebietes vereinbar. 
Im Rahmen der Feintrassierung wird eine Absprache mit der 
Gemeinde zur Entwicklung des Gewerbegebietes angestrebt. 
Ergänzend sei angemerkt, dass im Bereich des Gewerbegebietes 
bei Ankum voraussichtlich ein Erdkabel die vorzugswürdige 
Bauklasse ist.

sonstige Stellungnahmen In diesem diskutierten Abschnitt mit vorgesehener 
Erdkabelvariante befinden sich vergleichsweise ausgedehnte 
naturschutzrechtliche Kompensationskomplexe. Verlustig 
gehende Kompensationsleistungen sind zu ersetzen, 
einschließlich eines zu ermittelnden Faktors für temporäre 
Verluste. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die 
rechtliche Zuordnung der Kompensationsverpflichtung 
anzupassen ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ob und in welchem 
Umfang der im Zuge der Genehmigungsplanung noch zu 
konkretisierende Trassenverlauf Kompensationsflächen schneidet 
bleibt der weiteren Planung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens vorbehalten und wird in diesem 
entsprechend berücksichtigt. Der überwiegende Teil der 
Kompensationsflächen liegt jedoch am Rande des Korridors und 
kann voraussichtlich umgangen werden.
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sonstige Stellungnahmen  EngstellenthematikSowohl in der Unterlage 5A – 
Raumverträglichkeitsstudie als auch in der Unterlage 7 – 
Engstellensteckbriefe werden sehr umfangreiche und 
detaillierte Aussagen zu den ermittelten Engstellen 
vorgenommen. Diese auch auf der Maßstabsebene eines 
Raumordnungsverfahrens vorgenommene Betrachtung der 
Engstellen suggeriert eine detailscharfe Auseinandersetzung 
mit den entscheidungsrelevanten Belangen. Hier sind u.a. zu 

   nennen:- Abstände zu Wohngebäuden- Landschaftsbild- 
    Tiere und Pflanzen- Schutzgebiete- Biotope- Boden- 

 Grundwasser, OberflächengewässerObwohl weder eine 
genaue Leitungsführung bekannt ist, noch die Höhe der 
zukünftigen Freileitung feststeht und auch die genauen 
möglichen Maststandorte nicht festgelegt sind, wird eine 
Leitungsführung in den Abbildungen angenommen und 
entsprechend dargestellt. Hierzu werden entsprechend sehr 
genaue Abstände zu Wohngebäuden mit entsprechenden 
Abstandsvermaßungen kartiert. Weder aus den Abbildungen 
noch aus den Erläuterungen ist nachvollziehbar, warum bei 
einem Trassenkorridor von einer Breite von 1000 m dieser 
skizzierte angenommene Verlauf vorgenommen wurde. 
Ebenfalls werden Sichtbeziehungen der einzelnen 
Wohngebäude zu einer imaginären Leitung bewertet, ohne die 
Sichtbeziehungen konkret und im Einzelfall beurteilt zu haben 
(Baumbewuchs teilweise unbekannt, Höhe der zukünftigen 
Leitungen unklar, Relief nicht gewürdigt, usw.). Hier sind 
methodische und inhaltliche Defizite feststellbar, die eine 
„scheinbare“ Genauigkeit darlegen und in die abschließende 
Bewertung überführen.

Ziel der niedersächsischen Landesregierung ist die Verknüpfung 
der Planungsebene des Raumordnungsverfahrens mit dem 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren mit dem Ziel, bereits zu 
einem frühen Planungsstand Leitungsabschnitte zu identifizieren, 
die sich für eine Teilerdverkabelung gemäß § 4 Abs. 1 ff. BBPlG 

 eignen. Die weitere Feintrassierung wird, wie bisher, im 
  Planfeststellungsverfahren behandelt. Gem. Arbeitshilfe zur 

Teilerdverkabelung im Drehstromnetz in Niedersachsen (NLStBV 
u. a., 2017) ist auch beim Variantenvergleich zu berücksichtigen, 
„ob ein Variantenabschnitt als Freileitungs- und/oder 
Kabelabschnitt angenommen wird, da sich andere Auswirkungen 
auf die Schutzgüter und damit die Raumverträglichkeit einer 
Variante ergeben können.“ Für die Betrachtung der Engstellen 
wurde daher bereits auf der Ebene der Raumordnung ein 
Trassenstrich gezogen. Nur so ist eine Beurteilung zur möglichen 
Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und der sich daraus ggf. 
ergebenden Anforderungen an Die Bauausführung (Erdkabel oder 
Freileitung) möglich. Ob eine Freileitung oder eine Teilverkabelung 
vorzusehen ist, erfolgt abschließend im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. In der das ROV abschließenden 
Landesplanerischen Feststellung erfolgt die Berücksichtigung der 
Teilerdverkabelungsoption jedenfalls in dem Maße, wie dies für den 
Variantenvergleich und damit die Abschätzung der Raumver-
träglichkeit eines ggf. erforderlichen Kabelabschnittes notwendig ist.
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sonstige Stellungnahmen  Inhaltliches zur RaumverträglichkeitsuntersuchungInnerhalb 
der Raumverträglichkeitsstudie wurde sehr umfänglich und 
dezidiert auf die Einordnung und Einstufung des spezifischen 
Restriktionsniveaus eingegangen. Ich verweise auf die 
Tabellen 2 und 3 in der Unterlage 5A 
(Raumverträglichkeitsstudie Seite 7 ff). Die Zuordnungen der 
Einstufung des spezifischen Restriktionsniveaus für die Worst 
Case Einstufung Freileitung und Erdkabel sind nach 
Auffassung des Landkreises Osnabrück jedoch nicht schlüssig 
begründet bzw. nicht nachvollziehbar. Als Beispiel wird im 
Rahmen des Belanges Raum- und Siedlungsstruktur 
(Siedlungsflächen und ihre Funktionszuweisungen, 
Siedlungsachsen) der 400 m- Puffer um Wohngebäude und 
sensible Einrichtungen (Innenbereich, BPläne, die dem 
Wohnen dienen) für Erdkabel als nicht relevant eingestuft. Bei 
einer langfristigen und funktional ausgerichteten und 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung müssen 
Entwicklungspotentiale einer Gemeinde jedoch auch in den 
Fokus einer Bewertung fallen. Auch Hochspannungs-Erdkabel 
stellen für eine langfristige Siedlungsentwicklung (50 – 100 
Jahre) selbstverständlich eine gewisse Restriktion dar. Somit 
müsste zumindest ein mittleres bis hohes Restriktionsniveau 
angesetzt werden.

Dem Einwand wird widersprochen. Der 400 m-Puffer kann nicht 
pauschal für die langfristige Siedlungsentwicklung freigehalten 
werden. Zur Berücksichtigung der langfristig zu erwartednen 
Sieldungstätigkeit bedarf es einer entsprechenden planerischen 
Verfestigung. Berücksichtigt wurden daher die im RROP 
dargestellten Vorrangebiete für die Siedlungsentwicklung und 
Vorranggebiete für industrielle Anlagen. Bezogen auf diese Ziele 
der Raumordnung wurde das Erdkabel als entgegenstehende 
Restriktion eingestuft.
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sonstige Stellungnahmen Für das anstehende ROV sind alle Varianten (Varianten A-D), 
die in der Unterlage zur Antragskonferenz – Anhang auf Seite 
38 aufgeführt werden, im Rahmen der weiteren 
Untersuchungen in den Blick zu nehmen. Insbesondere wird 
nicht die Auffassung geteilt (vgl. Seite 45 der Unterlage zur 
Antragskonferenz), dass auf eine weitergehende 
Untersuchung des Korridors D verzichtet werden kann. Im 
Gegenteil; solange eine gleichwertige und vergleichende 
Untersuchung aller Varianten nicht stattgefunden hat, sollte die 
Varianten D1 und D2 zwingend im Untersuchungsraum des 
ROV verbleiben. Alleine eine Mehrlänge von ca. 20 % 
gegenüber den anderen Korridoren und nicht schlüssig 
nachvollziehbare Bewertungstechniken rechtfertigen nicht den 
Wegfall der Varianten D1 und D2. Insbesondere wird eine 
vertiefende Engstellenbetrachtung für die Varianten D1 und D2 
nicht durchgeführt. Gerade mögliche Erdkabelabschnitte in 
Verbindung mit Freileitungsabschnitten für die Varianten D1 
und D2 könnten eine deutlich veränderte Gesamtbewertung 
hervorrufen, die wiederum Auswirkungen auf die Entscheidung 
der von Amprion festgelegten Vorzugsvariante (A/B) haben 
könnte. Auch vertiefende Untersuchungen können ggf. zu dem 
Ergebnis führen, dass durch eine Trassenbündelung von 
Infrastruktureinrichtungen (hier Hochspannungsleitungen, 
Bundesautobahn etc.) ggf. maßgebliche Siedlungsbereiche 
oder Wohnnutzungen im Außenbereich nicht beeinträchtigt 
werden müssen. Es sind sicherlich auch Korridorvarianten 
vorstellbar, die sowohl die Vorteile des einen Korridors als 
auch die Vorteile eines anderen Verlaufs berücksichtigen. 
Dieser Belang wurde in der vergleichenden Untersuchung der 
Varianten D1, D2 und D3 (ERM GmbH / Kortemeier, Brokmann 
Landschaftsarchitekten, Unterlage zur Antragskonferenz – 
Anhang 34 ff) ebenso wenig berücksichtigt und in die 
Bewertung eingebunden wie auch die Bedeutung einer 
raumordnerisch geforderten Bündelung von 
Infrastruktureinrichtungen. In diesem Zusammenhang verweise 
ich nochmals auf die Ziele und Grundsätze des Landes-
Raumordnungsprogramms Niedersachsen: „Bei der Planung 
von Leitungstrassen und Leitungstrassenkorridoren sind 
Vorbelastungen und die Möglichkeiten der Bündelung mit 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist konform mit dem 
festgelegten Untersuchungsrahmens durch das ArL. Weitere 
großräumige Alternativen, die eine Vergrößerung des 
Untersuchungsgebietes rechtfertigen würden und drängen sich 

  nach Ansicht der Vorhabenträger nicht auf. Über die Varianten 
A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus wurden die Varianten 
D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu prüfen, die den 
Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit bestehender 
linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, weitgehend 
befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der Unterlage zur 
Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft wie die 
Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 der BAB 1 
liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

  vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
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vorhandener technischer Infrastruktur zu berücksichtigen.“ 
(LROP 2017, 4.2 Energie 7 Satz 20) sowie auf Hinweise des 
Landkreises Osnabrück in diversen Besprechungen zum ROV 
Conneforde – Cloppenburg – Merzen) bezüglich des 
raumordnerischen Leitbildes zur Bündelung von 
Infrastruktureinrichtungen. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen stelle ich klar, dass der vorstehend 
beschriebene Belang selbstverständlich nicht allein 
„automatisch“ den Ausgang des Raumordnungsverfahrens 
präjudizieren kann und soll. Die angestrebte Ergebnisoffenheit 
und Sachgerechtigkeit der künftigen landesplanerischen 
Feststellung erfordert es jedoch, dass auch die auf den 
südlichen Abschnitt eines denkbaren „Autobahn-Korridors“ 
bezogenen Schutzgüter erhoben und bewertet werden sollten. 
Dazu wird die vom Landkreis Osnabrück mehrfach geforderte 
Ausweitung des Untersuchungsrahmens auch mit Blick auf die 
im Nordabschnitt getroffenen Festlegungen als erforderlich 
angesehen.

so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 
  ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7). Eine 

generelle Pflicht zur Bündelung liegt nicht vor. Gleichwohl ist die 
Bündelung als Grundsatz der Raumordnung zu prüfen und im 
Einzelfall abzuwägen. Eine Bündelung mit Straßen- und 
Schienenverkehrswegen kann sich prinzipiell als vorteilhaft 
erweisen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass 
Leitungstrassen und Verkehrstrassen unterschiedliche Wirkpfade 
aufweisen und die Bündelungswirkung der jeweiligen 
Auswirkungen geringer ausfällt als bei der Bündelung von 
Leitungstrassen. Bei der BAB 1 handelt es sich zwar auch um eine 
linienhafte Infrastruktur, welche als Verkehrstrasse jedoch deutlich 
andere Vorbelastungen für den Raum mit sich bringt als eine 
Hochspannungsfreileitung bzw. Erdkabel.  Auch bei einer potentiell 
notwendigen Erdverkabelung würde aufgrund der 
unterschiedlichen Wirkfaktoren der liniengeführten Infrastrukturen 
(BAB 1 und Erdverkabelung bzw. Leitungstrasse) die Zielsetzung 
des raumordnerischen Grundsatzes der Bündelungsfunktion in 
vorliegenden Fall nur eingeschränkt verfolgt.

sonstige Stellungnahmen Ebenfalls ist die Einstufung des spezifischen 
Restriktionsniveaus für Industrie- und Gewerbeflächen 
zumindest unklar. In der Regel werden Flächenzuordnungen 
nur auf der Ebene der Flächennutzungspläne ausgewiesen. In 
der Tabelle 3 werden jedoch bei der Zuordnung der Worst 
Case Einstufung Industrie- und Gewerbeflächen für Erdkabel 
als entgegenstehend bewertet. In der gesamthaften 
Konformitätsbewertung finden sich die entgegenstehenden 
Restriktionsniveaus für die einzelnen Trassenkorridore jedoch 
als mittlere Bewertung (Konformität kann erreicht werden) 
wieder (vgl. Raumverträglichkeitsstudie, Tabelle 15, S. 59).

Ein Widerspruch in den Unterlagen besteht nicht. Bei der 
trassenbezogenen Konformitätsbewertung wird geprüft, in welcher 
Form die dem Vorhaben entgegenstehende Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung im Korridor ausgeprägt sind. Sind Gewerbe- und 
Industrieflächen in der Weise ausgebildet, das sie im Korridor 
keinen Riegel bilden sondern mit der Leitung auch umgangen 
werden können, so wurde die Konformität mit mittel bewertet. Das 
heißt es besteht zwar ein Konflikt, welcher jedoch durch eine 
geeignete Trassenführung umgangen werden kann.
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allgemeine Hinweise   Weitere fachliche BelangeBauleitplanungAuf Grundlage der 
mir vorliegenden Informationen und unter Würdigung der 
Planungshoheit der Gemeinden möchte ich auf folgende 
abgeschlossene sowie in Planung befindliche 
Bauleitplanungen hinweisen, die sich innerhalb der 
Trassenvarianten befinden (siehe auch Abbildung): 
 

 Rechtskräftige Bebauungspläne (Gemeinde Ankum):-siehe 
Anlage 1+2 „ Auszüge aus dem Raumordnungsatlas Landkreis 

 Osnabrück“-Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnpark 
 Kattenboll“Bebauungsplan Nr. 46 „Wohnpark Kattenboll 

 Erweiterung“Bebauungsplan Nr. 18 „Industriegebiet Ruessel 
 I“Bebauungsplan Nr. 36 „Industriegebiet Ruessel 
 II“Bebauungsplan Nr. 37 „Industriegebiet Ruessel 
 III“Bebauungsplan Nr. 45 „Gewerbe- und Industriegebiet 

 Ruessel IV“Bebauungsplan Nr. 49 „Gewerbegebiet an der 
 K114 – Wehberger Strasse“Bebauungsplan Nr. 35 „Golfplatz 

  Ankum“In Planung befindliche Bauleitpläne (Samtgemeinde 
 Bersenbrück, Gemeinde Ankum):78. FNP-Änderung der 

Samtgemeinde Bersenbrück (hieraus insbesondere die 
gewerbliche Bauflächen am östlichen 

 Ortsrand)Bebauungsplan Nr. 62 „Alte Ziegelei“ (Wohngebiet) 
/ parallel Wohnbauflächenausweisung im Rahmen der 78. FNP-

 ÄnderungBebauungsplan Nr. 10 „Gewerbe- und 
 Industriegebiet Ost“, Gemeinde Badbergen;Bebauungsplan 

  Nr. 27 „Windpark Gehrde“, Gemeinde Gehrde.Weiterhin 
befindet sich ein Bebauungsplan der Stadt Quakenbrück im 
Bereich der Erdverkabelung der Vorzugstrasse im Bereich 

 Quakenbrück (siehe Anhang):Bebauungsplan Nr. 69 
  „Gewerbegebiet Mimmelager Strasse“. Windenergie im 

 Flächennutzungsplan:Auf die beiden 
Sonderbauflächenausweisungen Windenergie in der 
Samtgemeinde Artland (Gemeinde Badbergen) und der 
Samtgemeinde Bersenbrück (Gemeinde Gehrde) wird in den 
Planunterlagen bereits hingewiesen.

Die Hinweise werden dankend zur Kenntnis genommen.
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Verfahrensthemen Für das anstehende ROV sind alle Varianten (Varianten A-D), 
die in der Unterlage zur Antragskonferenz – Anhang auf Seite 
38 aufgeführt werden, im Rahmen der weiteren 
Untersuchungen in den Blick zu nehmen. Insbesondere wird 
nicht die Auffassung geteilt (vgl. Seite 45 der Unterlage zur 
Antragskonferenz), dass auf eine weitergehende 
Untersuchung des Korridors D verzichtet werden kann. Im 
Gegenteil; solange eine gleichwertige und vergleichende 
Untersuchung aller Varianten nicht stattgefunden hat, sollte die 
Varianten D1 und D2 zwingend im Untersuchungsraum des 
ROV verbleiben. Alleine eine Mehrlänge von ca. 20 % 
gegenüber den anderen Korridoren und nicht schlüssig 
nachvollziehbare Bewertungstechniken rechtfertigen nicht den 
Wegfall der Varianten D1 und D2. Insbesondere wird eine 
vertiefende Engstellenbetrachtung für die Varianten D1 und D2 
nicht durchgeführt. Gerade mögliche Erdkabelabschnitte in 
Verbindung mit Freileitungsabschnitten für die Varianten D1 
und D2 könnten eine deutlich veränderte Gesamtbewertung 
hervorrufen, die wiederum Auswirkungen auf die Entscheidung 
der von Amprion festgelegten Vorzugsvariante (A/B) haben 
könnte. Auch vertiefende Untersuchungen können ggf. zu dem 
Ergebnis führen, dass durch eine Trassenbündelung von 
Infrastruktureinrichtungen (hier Hochspannungsleitungen, 
Bundesautobahn etc.) ggf. maßgebliche Siedlungsbereiche 
oder Wohnnutzungen im Außenbereich nicht beeinträchtigt 
werden müssen. Es sind sicherlich auch Korridorvarianten 
vorstellbar, die sowohl die Vorteile des einen Korridors als 
auch die Vorteile eines anderen Verlaufs berücksichtigen. 
Dieser Belang wurde in der vergleichenden Untersuchung der 
Varianten D1, D2 und D3 (ERM GmbH / Kortemeier, Brokmann 
Landschaftsarchitekten, Unterlage zur Antragskonferenz – 
Anhang 34 ff) ebenso wenig berücksichtigt und in die 
Bewertung eingebunden wie auch die Bedeutung einer 
raumordnerisch geforderten Bündelung von 
Infrastruktureinrichtungen. In diesem Zusammenhang verweise 
ich nochmals auf die Ziele und Grundsätze des Landes-
Raumordnungsprogramms Niedersachsen: „Bei der Planung 
von Leitungstrassen und Leitungstrassenkorridoren sind 
Vorbelastungen und die Möglichkeiten der Bündelung mit 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Varianten D1 und 
D2 sind nicht Gegenstand des Untersuchungsrahmen des 

  Raumordnungsverfahrens.  Über die Varianten A, B und C mit 
ihren Untervarianten hinaus wurden bereits zur Antragskonferenz 
die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu prüfen, 
die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 

  wie die Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 
der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

  vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 
ausgeschlossen werden und abgeschichtet wurden (vgl. Unterlage 
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vorhandener technischer Infrastruktur zu berücksichtigen.“ 
(LROP 2017, 4.2 Energie 7 Satz 20) sowie auf Hinweise des 
Landkreises Osnabrück in diversen Besprechungen zum ROV 
Conneforde – Cloppenburg – Merzen) bezüglich des 
raumordnerischen Leitbildes zur Bündelung von 
Infrastruktureinrichtungen. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen stelle ich klar, dass der vorstehend 
beschriebene Belang selbstverständlich nicht allein 
„automatisch“ den Ausgang des Raumordnungsverfahrens 
präjudizieren kann und soll. Die angestrebte Ergebnisoffenheit 
und Sachgerechtigkeit der künftigen landesplanerischen 
Feststellung erfordert es jedoch, dass auch die auf den 
südlichen Abschnitt eines denkbaren „Autobahn-Korridors“ 
bezogenen Schutzgüter erhoben und bewertet werden sollten. 
Dazu wird die vom Landkreis Osnabrück mehrfach geforderte 
Ausweitung des Untersuchungsrahmens auch mit Blick auf die 
im Nordabschnitt getroffenen Festlegungen als erforderlich 
angesehen.

  1A, Kapitel 4.7). Eine generelle Pflicht zur Bündelung liegt nicht 
vor. Gleichwohl ist die Bündelung als Grundsatz der Raumordnung 

 zu prüfen und im Einzelfall abzuwägen. Eine Bündelung mit 
Straßen- und Schienenverkehrswegen kann sich prinzipiell als 
vorteilhaft erweisen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass 
Leitungstrassen und Verkehrstrassen unterschiedliche Wirkpfade 
aufweisen und die Bündelungswirkung der jeweiligen 
Auswirkungen geringer ausfällt als bei der Bündelung von 
Leitungstrassen. Bei der BAB 1 handelt es sich zwar auch um eine 
linienhafte Infrastruktur, welche als Verkehrstrasse jedoch deutlich 
andere Vorbelastungen für den Raum mit sich bringt als eine 

 Hochspannungsfreileitung bzw. Erdkabel.  Auch bei einer 
potentiell notwendigen Erdverkabelung würde aufgrund der 
unterschiedlichen Wirkfaktoren der liniengeführten Infrastrukturen 
(BAB 1 und Erdverkabelung bzw. Leitungstrasse) die Zielsetzung 
des raumordnerischen Grundsatzes der Bündelungsfunktion in 
vorliegenden Fall nur eingeschränkt verfolgt.
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Natur und Landschaft 
allgemein

 NaturschutzAus naturschutzfachlicher Sicht stellt die 
Variante D3 den größten Eingriff in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild dar. Sie ist mit 61 km die mit Abstand längste 
Trasse. Sie birgt zudem das größte Konfliktpotential. 
Besonders gravierende Eingriffsfolgen sind für das Kreisgebiet 
Vechta hierbei im Bereich des FFH-Gebiets „Wald bei Burg 
Dinklage" und im Bereich der Landschaftsschutzgebiete VEC 
Nr. 31 „Bockhorster Moor, Wilder Pool, Märschendorfer 
Teiche" und LSG VEC Nr. 87 „Harmer Holz" zu erwarten. Zum 
einen stellen der Burgwald Dinklage und das Bockhorster Moor 
den Naherholungsschwerpunkt im Bereich der Städte Lohne 
und Dinklage dar und zum anderen sind mit dem Burgwald und 
dem Harmer Holz in Bakum zwei der wenigen historisch alten 
Waldstandorte im Landkreis Vechta mit entsprechender 
artenschutzrechtlicher Bedeutung betroffen und würden auch 
hinsichtlich der Erholungseignung erheblich entwertet 

 werden.Ferner weise ich darauf hin, dass das FFH-Gebiet 
„Wald bei Burg Dinklage" zwischenzeitlich als 
Naturschutzgebiet NSG „Burgwald Dinklage" unter Schutz 
gestellt wurde. Die Bekanntmachung erfolgte am 28.11 .2017 
im Nds. Ministerialblatt. Das Schutzgebiet verfolgt das Ziel, die 
Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen zu sichern. Das 
FFH-Gebiet „Wald bei Burg Dinklage" hat eine bedeutende 
Funktion als überregional wertvoller Lebensraum vieler 
seltener Tier- und Pflanzenarten. Hier haben sich für den 
Naturraum Dümmer-Geestniederung und Ems-Hunte-Geest 
repräsentative und somit schützenswerte Biotoptypen 
(Lebensraumtypen) entwickelt, wie alte bodensaure 
Eichenwälder auf Sandböden und bodensaure Buchenwälder. 
Bezogen auf das westliche Tiefland Niedersachsens, ist der 
Wald bei Burg Dinklage sowohl einer der größten naturnahen 
Bestände dieser Waldtypen als auch ein bedeutend großer 
naturnaher Wald auf altem Waldstandort. Die konstante, 
qualitativ und quantitativ günstige Ausstattung des Burgwaldes 
hat ihn zu einem wichtigen Rückzugsgebiet für zahlreiche, 
teilweise stark gefährdete Arten gemacht. Aus vorgenannten 
Gründen lehne ich die Querung der genannten Schutzgebiete 
mit einer 380 kV-Leitung ab. Der vom Antragsteller 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Die genannten 
Schutzgebiete wurden im Rahmen der UVS (Unterlage 2) im 
Kapitel Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt und im 
Kapitel Schutzgut Landschaft (hier die Landschaftsschutzgebiete) 
berücksichtigt. Die Schutzgebiete sind flächenmäßig in den 
Variantenvergleich eingeflossen. Die FFH-Gebiete wurden 
außerdem im Rahmen der Natura 2000-Vorprüfung (Unterlage 3) 
betrachtet. Im Artenschutzfachbeitrag (Unterlage 4) wurden u.a. die 
schwer ausgleichbaren Lebensräume sowie Waldbereiche in den 
Variantenvergleich eingestellt.
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durchgeführte Variantenvergleich ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht nachvollziehbar und plausibel. Um dem Vermeidungs- 
und Minimierungsgebot der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung gern. § 15 BNatSchG gerecht zu werden, ist 
die Variante planerisch weiter zu verfolgen, die das geringste 
Konfliktpotential aufweist und mit der die geringsten Eingriffe in 
die zu betrachtenden Schutzgüter einhergehen. Demnach 
scheiden die Varianten C und insbesondere D3 aus.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 BündelungsgebotNach dem LROP Niedersachsen sind 
Vorbelastungen und Bündelungsmöglichkeiten mit 
vorhandener technischer Infrastruktur bei der Planung von 
Leitungstrassen zu berücksichtigen. Auch im BNatSchG und 
ROG sind Vorschriften formuliert, die letztlich auf eine 
Bündelung gerichtet sind. Verfahrensbeteiligte im 
Raumordnungsverfahren haben daraus Konsequenzen für die 
Bewertung von Bündelungsstrecken und für die Abwägung 
zwischen Trassenalternativen abgeleitet und die 
Planungsmethodik mit Blick auf Bündelungsoptionen mit 
anderen Infrastrukturen (Autobahn A 1) kritisiert. Bereits an der 
Formulierung „zu berücksichtigen" im LROP wird deutlich, dass 
es sich dabei nicht um ein Ziel, sondern einen Grundsatz der 
Raumordnung handelt. Das Bündelungsgebot führt folglich 
nicht zu einer zwingenden Bindung, sondern verpflichtet zur 
Abwägung, wobei bei der Planung von Leitungstrassen der 
Schutz des Landschaftsbildes ebenso zu berücksichtigen ist. 
Insbesondere ist auch zu vermeiden, dass das Ziel einer 
Bündelung zu einer Zunahme der Trassenlänge führt. Der 
Korridor D3 ist ca. 10,5 km länger als Korridor C und knapp 
13,5 km länger als Korridor NB! Das Bündelungsgebot dient 
dem Ziel, bislang nicht in Anspruch genommene Räume zu 
schützen. Dabei ist allerdings das Konfliktrisiko in 
vorbelasteten Räumen nicht stets geringer als in unbelasteten. 
Insofern ist in einer Einzelfallprüfung zu ermitteln, ob eine 
getrennte Führung insgesamt geringere Belastungen auslöst. 
Die Wirkungen einer Fernstraße und einer Freileitung 

 unterscheiden sich. Während es bei derFernstraße 
insbesondere um die Versiegelung, die Staub- und 
Schallimmissionen und die Barrierewirkung geht, stehen bei 
einer Freileitung das Kollisionsrisiko für Vögel, elektrischer und 
magnetische Felder und die Wirkung auf das Landschaftsbild 
im Vordergrund. Die Bündelung einer Freileitung mit einer 
Bundesfernstraße führt zwar nicht zu einer Erhöhung des 
Kollisionsrisikos bei der Straßenquerung, wohl aber dazu, dass 
die Barrierewirkung auf zusätzliche Artgruppen ausgedehnt 
wird. In Natura-2000-Gebieten gilt, dass jede Beeinträchtigung 
von Erhaltungszielen erheblich ist. Auch zusätzliche 
Belastungen durch hinzutretende Vorhaben sind stets 

Die unterschiedlichen Wirkungen von Straßen und Freileitungen 
wurden bei der Ermittlung des Konfliktpotenzials berücksichtigt. So 
wurde für verschiedene Kriterien ein unterschiedliches 
Konfliktpotenzial bei einer Bündelung mit Freileitungen und bei 
einer Bündelung mit Straßen ermittelt (vgl. z.B. Tab. 94, Tab. 98, 

 Tab. 114 in Unterlage 2A).In Bezug auf Natura 2000-Gebiete ist 
nicht jede zusätzliche Belastung durch hinzutretende Vorhaben 
stets erheblich. Jede Vorhabenswirkung ist auf ihre Relevanz für 
das Natura 2000-Gebiet zu prüfen. Dies erfolgte in der Unterlage 3 
in Kapitel 5.2.1. Es ist richtig, dass eine Einzelfallbetrachtung für 
das FFH-Gebiet "Wald bei Burg Dinklage" durchzuführen ist. Dabei 
werden die konkreten Erhaltungsziele und der Erhaltungszustand 
berücksichtigt. Diese sind in Kapitel 5.1 der Unterlage 3 genannt. 
Nach Vorliegen einer detaillierten technischen Planung, einem 
konkreten Leitungsverlauf mit genauer Position der Maststandorte 
kann eine vertiefte Einzelfallprüfung für das FFH-Gebiet 

 erfolgen.Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurden in 
Kapitel 5.3.6 der Unterlage 2A ermittelt. Im Vergleich der 
Korridorvarianten schneidet die Variante D3 gegenüber den 
Korridoren A/B und C beim Schutzgut Landschaft am schlechtesten 

 ab.Der schutzgutübergreifende Variantenvergleich (Tab. 123, 
Unterlage 2A) zeigt, dass der Korridor D3 keine vorzugswürdige 

 Variante ist.Auch im Gesamtvergleich aller Untersuchungen 
schneidet die Variante D3 mit Abstand am ungünstigsten ab.
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erheblich. Die Vorbelastung des FFHGebietes Burgwald 
Dinklage durch die Autobahn A 1 führt also nicht dazu, dass 
der Schutzanspruch dieses Gebietes sinken würde. Im 
Gegenteil gilt, dass Zusatzbelastungen umso eher 
ausscheiden müssen, je schlechter der Erhaltungszustand des 
Gebietes ist. Es wäre daher rechtl ich und methodisch 
fehlerhaft, zuallererst solche Natura-2000-Gebiete zu queren, 
die bereits durch andere Infrastrukturen vorbelastet sind. 
Stattdessen ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, bei der 
neben den konkreten Erhaltungszielen auch der 
Erhaltungszustand zu berücksichtigen ist. Eine Bündelung von 
Infrastrukturen ist mit einer zusätzlichen 
Flächeninanspruchnahme verbunden. So darf etwa eine 
Freileitung regelmäßig nicht in der Anbauverbotszone einer 
Bundesfernstraße errichtet werden. Um Gefahren durch 
Mastbruch vorzubeugen, muss zudem ein Abstand in Höhe der 
Masthöhe eingehalten werden. Zur breiten Schneise aus der 
Autobahn und den beiderseitigen Anbauverbotszonen, tritt der 
Schutzstreifen der Freileitung hinzu, in dem ebenfalls 
Baubeschränkungen und auch Bewuchsbeschränkungen 
gelten. Der Raum, der einer Gemeinde für die 
Siedlungsentwicklung zur Verfügung steht, kann empfindlich 
eingeschränkt werden und zu einer Beeinträchtigung der 
Planungshoheit führen. Ebenso denkbar ist, dass sich die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild unzumutbar 
kumulieren. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei einer 
Bündelung auch verschiedene Umweltauswirkungen so 
kumulieren können, dass die Gesamtbelastung das der 
Nachbarschaft zumutbare Maß überschreitet. Die Bündelung 
mit einer Freileitung kann daher eine erhebliche Raumwirkung 
haben. Das Bündelungsgebot verliert also dann seine 
Berechtigung, wenn die dadurch ausgelöste Belastung größer 
ist, als die Neubelastung durch eine neu zu errichtende 
Trasse. Die Vorteile einer räumlichen Bündelung liegen in der 
Vermeidung weiterer Flächenzerschneidungen. Diese Vorteile 
treffen bei einer Bündelung von Stromtrassen mit Autobahnen 
jedoch nicht zu. Diese Bündelung bietet keine optischen 
Vorteile, weil die Belastungen von Autobahnen und 
Stromtrassen nicht vergleichbar sind. Das Bündelungsgebot ist 
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im vorliegenden Fall somit nicht einschlägig und daher 
abzulehnen.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

 WirtschaftSeit Bestehen der Hansalinie Ende der 60er Jahre 
geht von der Autobahn A 1, die den Landkreis Vechta in Nord-
Süd-Richtung in sechs von zehn Städten und Gemeinden 
durchquert, ein wichtiger Impuls für die heimische Wirtschaft 
und die Entwicklung und die Entwicklung dieser Region aus. 

 Um die Standortvorteilean der Autobahn für das Gewerbe 
und die Industrie zu nutzen, sind in unmittelbarer Nähe der 
Autobahnanschlussstellen in Vechta/Bakum, Lohne/Dinklage, 
Holdorf und Neuenkirchen-Vörden Flächen ausgewiesen und 
entwickelt worden. Viele Gewerbegebiete sind ganz bewusst 
an die Autobahn gelegt worden, um die Ortszentren zu 
entlasten und die Standortgunst zu nutzen. Mit der Trassierung 
des Leitungsbauprojekts an der Autobahn ist für die an der A 1 
ansässigen Unternehmen im Landkreis Vechta zu befürchten, 
dass die Betriebe selbst und in ihrer Entwicklung beschnitten 
werden. Der Landkreis Vechta lehnt deshalb die ins 
Raumordnungsverfahren eingebrachte D3-Trasse ab. Eine 
Vielzahl von Unternehmen haben sich an der Autobahn 
angesiedelt oder sind dorthin umgesiedelt, um 
Erweiterungskapazitäten zu haben. So ist z. B. die Fa. 
Pöppelmann mit ca. 1. 700 Beschäftigten an die A 1 
gegangen, um weitere weitgehend uneingeschränkte 
betriebliche Entwicklungen zu ermöglichen. Eine Expansion 
dieser Unternehmen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Für 
Betriebserweiterungen vorgesehene Flächen auf reservierten 
Grundstücken wären nicht nutzbar. Dies bedeutet eine starke 
Einschränkung wirtschaftlicher Weiterentwicklungen und der 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Selbst wenn in der Feinplanung 
Beeinträchtigungen womöglich gelöst oder vermieden werden, 
vergehen bis zur Entscheidung voraussichtlich Monate oder 
gar Jahre, in denen Investitions- oder sonstige geschäftliche 
Entscheidungen unter dem Vorbehalt der Stromtrasse stehen. 
Dies hemmt oder gefährdet gar die Entwicklung der 
Gewerbestandorte an der Autobahn. Der Stromleitungsbau 
führt zu einem Verlust von industriell nutzbaren Grund und 
Boden und erschwert die Ansiedlung von Logistik, 
produzierendem Gewerbe und innovativer Betriebszweige. 
Allesamt wirtschaftliche Unternehmungen, die sinnvoller Weise 
an die Autobahn gehören. Ein weiteres Argument gegen die 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Der Schutzstreifen steht einer gewerblichen Bebauung 
nicht grundsätzlich entgegen. Die Nutzung beispielsweise durch 
Lagergebäude oder als Abstellflächen für Kraftfahrzeuge ist i.d.R. 
möglich, sofern die Bauhöhen die elektrischen Sicherheitsabstände 
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Stromtrasse sind die elektromagnetischen Felder, die zu einer 
Beeinträchtigung der Funknetze und des Datenverkehrs 
führen, die an manchen Orten schon jetzt spürbar sind und 
durch eine Trassenführung der 380 kV-Leitung sicherlich 
verstärkt werden. Hinzu kommen gesundheitliche 
Gefährdungen der Arbeitnehmer in den Gewerbegebieten. 
Hunderte Beschäftigte müssten jeden Tag 8 Stunden direkt 
unter einer solchen Leitung arbeiten. Das würde eine 
erhebliche Beeinträchtigung für das Wohlbefinden und 
womöglich auch die Gesundheit der Menschen bedeuten. 
Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine 
Leitung in Gewerbegebieten technische Maschinen und 
Anlagen beeinträchtigen könnte - sowohl in der heutigen 
Technik als vor allem auch in zukünftigen 
Weiterentwicklungen. Jegliche derartige Beeinträchtigungen 
bestehender Betriebe können ernste wirtschaftliche Folgen 

 nach sich ziehen.Einige Unternehmen nutzen die Autobahn, 
um durch Werbeträger auf sich aufmerksam zu machen. 
Sichtbehinderungen durch Stromtrassen und Masten können 
diese Werbeträger beeinträchtigen und zu erheblichen 
Umsatzeinbußen führen. An der Autobahn A 1 schlägt das 
gewerbliche Herz der Region. Sie ist sozusagen das Rückgrat 
der gewerblich/ industriellen Infrastruktur. Der Landkreis und 
die Städte und Gemeinden haben den Anspruch, 
Gewerbegebiete an der Autobahn oder deren Zubringer in 
Autobahnnähe weiter auszubauen. Eine Stromtrasse würde 
diesen Anspruch torpedieren und gravierende Einschnitte in 
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten nach sich ziehen. 
Die Sicherung von Arbeitsplätzen und das weitere Wachstum 
der erfolgreichen Wirtschaftsregion Landkreis Vechta wären 
gefährdet. Im Raumordnungsverfahren dürfen nicht nur die 
Raumverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, der Artenschutz, 
europäische Schutzgebiete sowie die technische 
Realisierbarkeit Parameter der planerischen Entscheidung 
sein, auch die Interessen der Wirtschaft müssen in die 
Gesamtabwägungsentscheidung der landesplanerischen 
Feststellung einfließen.

einhalten.  Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, dass der 
geringste Bodenabstand der Leiterseile in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12 m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7 m.
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sonstige Stellungnahmen  WirtschaftSeit Bestehen der Hansalinie Ende der 60er Jahre 
geht von der Autobahn A 1, die den Landkreis Vechta in Nord-
Süd-Richtung in sechs von zehn Städten und Gemeinden 
durchquert, ein wichtiger Impuls für die heimische Wirtschaft 
und die Entwicklung und die Entwicklung dieser Region aus. 

 Um die Standortvorteilean der Autobahn für das Gewerbe 
und die Industrie zu nutzen, sind in unmittelbarer Nähe der 
Autobahnanschlussstellen in Vechta/Bakum, Lohne/Dinklage, 
Holdorf und Neuenkirchen-Vörden Flächen ausgewiesen und 
entwickelt worden. Viele Gewerbegebiete sind ganz bewusst 
an die Autobahn gelegt worden, um die Ortszentren zu 
entlasten und die Standortgunst zu nutzen. Mit der Trassierung 
des Leitungsbauprojekts an der Autobahn ist für die an der A 1 
ansässigen Unternehmen im Landkreis Vechta zu befürchten, 
dass die Betriebe selbst und in ihrer Entwicklung beschnitten 
werden. Der Landkreis Vechta lehnt deshalb die ins 
Raumordnungsverfahren eingebrachte D3-Trasse ab. Eine 
Vielzahl von Unternehmen haben sich an der Autobahn 
angesiedelt oder sind dorthin umgesiedelt, um 
Erweiterungskapazitäten zu haben. So ist z. B. die Fa. 
Pöppelmann mit ca. 1. 700 Beschäftigten an die A 1 
gegangen, um weitere weitgehend uneingeschränkte 
betriebliche Entwicklungen zu ermöglichen. Eine Expansion 
dieser Unternehmen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Für 
Betriebserweiterungen vorgesehene Flächen auf reservierten 
Grundstücken wären nicht nutzbar. Dies bedeutet eine starke 
Einschränkung wirtschaftlicher Weiterentwicklungen und der 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Selbst wenn in der Feinplanung 
Beeinträchtigungen womöglich gelöst oder vermieden werden, 
vergehen bis zur Entscheidung voraussichtlich Monate oder 
gar Jahre, in denen Investitions- oder sonstige geschäftliche 
Entscheidungen unter dem Vorbehalt der Stromtrasse stehen. 
Dies hemmt oder gefährdet gar die Entwicklung der 
Gewerbestandorte an der Autobahn. Der Stromleitungsbau 
führt zu einem Verlust von industriell nutzbaren Grund und 
Boden und erschwert die Ansiedlung von Logistik, 
produzierendem Gewerbe und innovativer Betriebszweige. 
Allesamt wirtschaftliche Unternehmungen, die sinnvoller Weise 
an die Autobahn gehören. Ein weiteres Argument gegen die 

  Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Zur 
Beeinflussung von Funk und Anlagen durch die 

 Leitung:Beeinträchtigungen durch die Feldemissionen der Leitung 
sind nicht zu erwarten. So sind beispielsweise durch die 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und die 
Landmaschinenschule Triesdorf in Zusammenarbeit mit der 
Bayernwerk AG Messungen zur Beeinflussung von GPS Systemen 
durch Hochspannungsleitungen im Rahmen eines 
Forschungsprojektes durchgeführt worden. In der Auswertung der 
Messfahrten ergab sich kein Hinweis auf Beeinflussung durch ober- 
oder unterirdische Hochspannungsleitungen und eine daraus 
resultierende negative Beeinflussung von z.B. Lenksystemen. (Vgl. 
Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, Ausgabe 33, 

   2017).Zu den Feldemissionen:Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(26.BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt 
so, dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5kV/m für das elektrische und 100μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausgeschöpft werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten.  
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 
26.BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
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Stromtrasse sind die elektromagnetischen Felder, die zu einer 
Beeinträchtigung der Funknetze und des Datenverkehrs 
führen, die an manchen Orten schon jetzt spürbar sind und 
durch eine Trassenführung der 380 kV-Leitung sicherlich 
verstärkt werden. Hinzu kommen gesundheitliche 
Gefährdungen der Arbeitnehmer in den Gewerbegebieten. 
Hunderte Beschäftigte müssten jeden Tag 8 Stunden direkt 
unter einer solchen Leitung arbeiten. Das würde eine 
erhebliche Beeinträchtigung für das Wohlbefinden und 
womöglich auch die Gesundheit der Menschen bedeuten. 
Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine 
Leitung in Gewerbegebieten technische Maschinen und 
Anlagen beeinträchtigen könnte - sowohl in der heutigen 
Technik als vor allem auch in zukünftigen 
Weiterentwicklungen. Jegliche derartige Beeinträchtigungen 
bestehender Betriebe können ernste wirtschaftliche Folgen 

 nach sich ziehen.Einige Unternehmen nutzen die Autobahn, 
um durch Werbeträger auf sich aufmerksam zu machen. 
Sichtbehinderungen durch Stromtrassen und Masten können 
diese Werbeträger beeinträchtigen und zu erheblichen 
Umsatzeinbußen führen. An der Autobahn A 1 schlägt das 
gewerbliche Herz der Region. Sie ist sozusagen das Rückgrat 
der gewerblich/ industriellen Infrastruktur. Der Landkreis und 
die Städte und Gemeinden haben den Anspruch, 
Gewerbegebiete an der Autobahn oder deren Zubringer in 
Autobahnnähe weiter auszubauen. Eine Stromtrasse würde 
diesen Anspruch torpedieren und gravierende Einschnitte in 
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten nach sich ziehen. 
Die Sicherung von Arbeitsplätzen und das weitere Wachstum 
der erfolgreichen Wirtschaftsregion Landkreis Vechta wären 
gefährdet. Im Raumordnungsverfahren dürfen nicht nur die 
Raumverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, der Artenschutz, 
europäische Schutzgebiete sowie die technische 
Realisierbarkeit Parameter der planerischen Entscheidung 
sein, auch die Interessen der Wirtschaft müssen in die 
Gesamtabwägungsentscheidung der landesplanerischen 
Feststellung einfließen.

Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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sonstige Stellungnahmen  StädtebauDie im Zusammenhang bebauten Ortsteile von 
Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf weisen geringe Abstände 
zur Autobahn auf und führen zu hohen Raumwiderständen im 
Verlauf des Trassenkorridors D3. Entlang der Autobahn 
befinden sich insbesondere große Flächen mit bereits 
bebauten Gewerbe- und Industriegebieten. Die Erweiterung 
dieser Gebiete hat für die Städte und Gemeinden einen hohen 
Stellenwert und steht im Fokus gemeindlicher Bauleitplanung. 
Ich gehe davon aus, dass die Bauleitplanungen der Städte und 
Gemeinden im Trassenkorridor D3 in die Analyse eingeflossen 
sind. Dies habe ich im Einzelnen nicht geprüft. Ich bitte, die 
aktuellen Pläne bei den Kommunen anzufordern.

Im Rahmen der Unterlagenerstellung wurden im Sommer 2016 alle 
Gemeinden kontaktiert und gebeten, B- und F-Pläne zu 
übermitteln. Alle uns übermittelten Daten wurden in die Unterlagen 
eingearbeitet und bei Bestandsbeschreibung und Variantenanalyse 
berücksichtigt. Ortsteile bzw. Wohngebiete wurde im Rahmen der 
UVS (Unterlage 2) im Schutzgut Mensch beschrieben und 
bewertet, ebenso erfolgte eine Berücksichtigung von Wohn- und 
Gewerbegebieten im Rahmen der RVS (Siedlungsstruktur). Somit 
wurden alle relevanten Aspekte in der Variantenanalyse 
berücksichtigt. Weiterhin können nur rechtskräftige B- und F-Pläne 
bei der Planung berücksichtigt werden.

sonstige Stellungnahmen Zur Variante D3 an der Autobahn gebe ich folgende Hinweise, 
die bei einer landesplanerischen Feststellung für diese 

  Variante zu berücksichtigen sind.Raumordnung Das 
Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den 
Landkreis Vechta ist wegen Ablauf der Geltungsdauer seit 
Mitte 2014 nicht mehr in Kraft. Nachfolgende Darstellungen 
und Festlegungen der Raumordnung liegen derzeit nicht vor. 
Insoweit ist hier auf das Landesraumordnungsprogramm 
zurückzugreifen. Auch wenn das RROP nicht mehr gültig ist, 
sollte es berücksichtigt werden, da es die Raumnutzungen 
nach wie vor widerspiegelt. Festlegungen zu Vorranggebieten 
für Siedlungsentwicklung, Vorrang- und Vorsorgegebiete für 
industrielle Anlagen, Vorrang- und Vorsorgegebiete für 
Windenergie sowie Sperrgebiete enthält das Programm nicht. 
Gleichwohl sind an den Anschlussstellen der Autobahn in 
Neuenkirchen-Vörden, Holdorf, Lohne/Dinklage und Bakum 
„weiße Flecken" dargestellt worden, um die Gunst dieser 
Standorte für gewerblich/industrielle Entwicklungen zu 
verdeutlichen. Diese Standortgunst ist von den erwähnten 
Städten und Gemeinden zwischenzeitlich auch durch 

 Bauleitplanungen genutztworden.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Die Ausweisungen 
des LROP wurden im Rahmen der RVS berücksichtigt. Der 
Aussage "Auch wenn das RROP nicht mehr gültig ist, sollte es 
berücksichtigt werden, da es die Raumnutzungen nach wie vor 
widerspiegelt" kann nicht gefolgt werden, da im Rahmen eines 
Planungsverfahrens (und Raumordnungsverfahrens) nur 
rechtsgültige RROP berücksichtigt werden können.
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sonstige Stellungnahmen Der Vorhabenträger kommt in der Untersuchung zum 
Raumordnungsverfahren zu dem Ergebnis, dass die Variante 
A/B die verträglichste und die Variante D3 die mit Abstand 
unverträglichste ist. Variante C weist eine mittlere 
Verträglichkeit auf. Die Untersuchung stützt sich auf die 
Umweltverträglichkeit, die Vereinbarkeit mit dem Netz Natura 
2000, die Vereinbarkeit mit dem speziellen Artenschutz, die 
Raumverträglichkeit und die technische Realisierbarkeit des 
Projektes. Das Untersuchungsergebnis ist aus meiner Sicht 
methodisch nicht zu beanstanden und wird von mir 
ausdrücklich unterstützt.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Mobilität, Verkehr, Logistik der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV-OL) ist 
in den Trassenkorridoren der 380 kV-Leitung des o.g. 
Vorhabens für die Bundesautobahnen A 1, A 28 und A 29 
sowie für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in den 
Landkreisen Ammerland und Oldenburg zuständig. Eine 
Stellungnahme wurde mit Datum vom 23.08.2017, Az. 21/ 
20223 im o.g. Raumordnungsverfahren, Maßnahme 51a 
abgegeben. Der Gegenstand dieses Raumordnungsverfahrens 
ist ein Korridor für den südlichen Trassenteil zwischen 
Cloppenburg und Merzen gemäß Abbildung 29, Seite 129 des 
Erläuterungsberichtes. Demzufolge werden die Belange der 
Bundesrepublik Deutschland, des Landes Niedersachsen und 
der Landkreise durch die Geschäftsbereiche Osnabrück 
(NLStBV-OS) und Lingen (NLStBVLI) der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vertreten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

allgemeine Hinweise der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV-OL) ist 
in den Trassenkorridoren der 380 kV-Leitung des o.g. 
Vorhabens für die Bundesautobahnen A 1, A 28 und A 29 
sowie für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in den 
Landkreisen Ammerland und Oldenburg zuständig. Eine 
Stellungnahme wurde mit Datum vom 23.08.2017, Az. 21/ 
20223 im o.g. Raumordnungsverfahren, Maßnahme 51a 
abgegeben. Der Gegenstand dieses Raumordnungsverfahrens 
ist ein Korridor für den südlichen Trassenteil zwischen 
Cloppenburg und Merzen gemäß Abbildung 29, Seite 129 des 
Erläuterungsberichtes. Demzufolge werden die Belange der 
Bundesrepublik Deutschland, des Landes Niedersachsen und 
der Landkreise durch die Geschäftsbereiche Osnabrück 
(NLStBV-OS) und Lingen (NLStBV-LI) der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vertreten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 26.11.2017

Mobilität, Verkehr, Logistik Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr - Geschäftsbereich Lingen - ist im Gebiet des 
Landkreises Cloppenburg für den Bau, Betrieb und die 
Unterhaltung der dortigen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
zuständig. Für die Belange der Bundesautobahn 1 (südlicher 
Teil) ist im Gebiet des Landkreises Cloppenburg die NLStBV, 
Geschäftsbereich Osnabrück, Mercatorstraße11 in 49080 
Osnabrück, zu beteiligen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 26.11.2017

Mobilität, Verkehr, Logistik Die vom GB Lingen wahrzunehmenden Belange werden 
 berührt durch mehrere innerhalb derKorridorvarianten 

 verlaufenden Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.Seitens 
des GB Lingen bestehen gegen die geplanten Trassenverläufe 

 (Korridorvarianten) keineBedenken unter folgenden Auflagen 
 und Hinweisen:• Entlang der Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen gelten außerhalb der zur Erschließung 
 deranliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 

 Ortsdurchfahrten bzw. außerhalb derOrtsdurchfahrten die 
Anbauverbote und -beschränkungen nach § 9 

 Bundesfernstraßengesetz(FStrG) für die Bundesstraßen 
sowie nach § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 

  fürdie Landes- und Kreisstraßen• 20 m Bauverbotszone 
 gern.§ 9 (1) FStrG I § 24 (1) NStrG• 40 m 

Baubeschränkungszone gern. § 9 (2) FStrG I § 24 (2) 
 NStrGjeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten 

 Fahrbahn bzw. vom äußeren Rand derfür den 
 Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn.Demnach dürfen 

entlang der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen Hochbauten 
 jeder Artinnerhalb der Bauverbotszone nicht errichtet 
 werden.Bauliche Anlagen wie Leitungsmaste sind 

 Hochbauten im Sinne von § 9 Abs. 1 FStrG und §24 Abs. 1 
NStrG. Bei hochgeführten Leitungen ist für das Hineinragen in 

 die Verbots- undBeschränkungszone nicht die äußere Kante 
des Fundaments, sondern der weiteste 

  Auslegermaßgebend.Sollten Kabel (Erdkabel) innerhalb der 
 Bauverbotszone der Bundes-, Landes- undKreisstraßen 

unterirdisch verlegt werden, ist der Abstand zum Fahrbahnrand 
 derentsprechenden Straße mit dem GB Lingen abzustimmen. 

 Eine unterirdische Verlegung vonKabeln innerhalb der 
Bauverbotszone bedarf einer Zustimmung der 

 Straßenbauverwaltung.• Zur rechtlichen Regelung der 
Mitbenutzungsverhältnisse zwischen Bund- und 

 Landesstraßenund Leitungen der öffentlichen Versorgung 
 sind im Zusammenhang mit der Errichtung vonneuen 

Leitungen mit den Vorhabenträgern TenneT TSO GmbH und 
 Amprion GmbH bereitsRahmenverträge geschlossen 

worden. Hierzu wird auf den Abschluss der 
 Rahmenverträgezwischen dem Bund, und dem Land durch 

Für die Querung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen werden 
entsprechende Kreuzungsregelungen getroffen. Im 
Planfeststellungsverfahren werden die technischen Details für den 
Bereich der Straßenkreuzungen behandelt. Die Hinweise auf 
Straßenplanungen und Bauverbotszonen bzw. -
Beschränkungszonen werden im Planfeststellungsverfahren im 
Rahmen der Detailplanung berücksichtigt. Die rechtliche Sicherung 
der Nutzung oder Querung der erforderlichen Flächen erfolgt über 

 Kreuzungsverträge bzw. Gestattungsverträge.Die 
Vorhabenträgerin wird im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren unaufgefordert auf Sie zukommen, 
sollte es zu Betroffenheiten von Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen durch das Leitungsbauvorhaben kommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 26.11.2017

 die Niedersächsische Straßenbehörde fürStraßenbau und 
Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover und der 

 Firma TenneTTSO, Bayreuth, vom 01 .04./02.05.2011 sowie 
 der Firma Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24,44139 
 Dortmund vom 18.01./03.02.2012 hingewiesen.Für die 

Kreuzung der geplanten 380kV-Leitung mit den Bundes- und 
 Landesstraßen ist eineErgänzung der bereits geschlossenen 

 Rahmenverträge erforderlich.Für die Kreuzung der geplanten 
Leitungen mit den Kreisstraßen innerhalb des 

 LandkreisesCloppenburg ist ein Gestattungsvertrag zwischen 
 dem Antragsteller und dem LandkreisCloppenburg zu 

 schließen.• Alle Maßnahmen im Zuge der Bundes-, Landes- 
 und Kreisstraßen bedürfen der Zustimmungdes 

Straßenbaulastträgers.

Seite 924 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 26.11.2017

Technische Hinweise Die vom GB Lingen wahrzunehmenden Belange werden 
 berührt durch mehrere innerhalb derKorridorvarianten 

 verlaufenden Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.Seitens 
des GB Lingen bestehen gegen die geplanten Trassenverläufe 

 (Korridorvarianten) keineBedenken unter folgenden Auflagen 
 und Hinweisen:• Entlang der Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen gelten außerhalb der zur Erschließung 
 deranliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 

 Ortsdurchfahrten bzw. außerhalb derOrtsdurchfahrten die 
Anbauverbote und -beschränkungen nach § 9 

 Bundesfernstraßengesetz(FStrG) für die Bundesstraßen 
sowie nach § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 

  fürdie Landes- und Kreisstraßen• 20 m Bauverbotszone 
 gern.§ 9 (1) FStrG I § 24 (1) NStrG• 40 m 

Baubeschränkungszone gern. § 9 (2) FStrG I § 24 (2) 
 NStrGjeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten 

 Fahrbahn bzw. vom äußeren Rand derfür den 
 Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn.Demnach dürfen 

entlang der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen Hochbauten 
 jeder Artinnerhalb der Bauverbotszone nicht errichtet 
 werden.Bauliche Anlagen wie Leitungsmaste sind 

 Hochbauten im Sinne von § 9 Abs. 1 FStrG und §24 Abs. 1 
NStrG. Bei hochgeführten Leitungen ist für das Hineinragen in 

 die Verbots- undBeschränkungszone nicht die äußere Kante 
des Fundaments, sondern der weiteste 

  Auslegermaßgebend.Sollten Kabel (Erdkabel) innerhalb der 
 Bauverbotszone der Bundes-, Landes- undKreisstraßen 

unterirdisch verlegt werden, ist der Abstand zum Fahrbahnrand 
 derentsprechenden Straße mit dem GB Lingen abzustimmen. 

 Eine unterirdische Verlegung vonKabeln innerhalb der 
Bauverbotszone bedarf einer Zustimmung der 

 Straßenbauverwaltung.• Zur rechtlichen Regelung der 
Mitbenutzungsverhältnisse zwischen Bund- und 

 Landesstraßenund Leitungen der öffentlichen Versorgung 
 sind im Zusammenhang mit der Errichtung vonneuen 

Leitungen mit den Vorhabenträgern TenneT TSO GmbH und 
 Amprion GmbH bereitsRahmenverträge geschlossen 

worden. Hierzu wird auf den Abschluss der 
 Rahmenverträgezwischen dem Bund, und dem Land durch 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sollte es im 
Einzelfall Planungen geben, die die geforderten Abstände 
unterschreiten, wird im Vorfeld der Kontakt mit der 
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr  
GB Lingen zwecks Detailabstimmungen und ggf. Prüfung von 
Ausnahmeregelungen gesucht.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 26.11.2017

 die Niedersächsische Straßenbehörde fürStraßenbau und 
Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover und der 

 Firma TenneTTSO, Bayreuth, vom 01 .04./02.05.2011 sowie 
 der Firma Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24,44139 
 Dortmund vom 18.01./03.02.2012 hingewiesen.Für die 

Kreuzung der geplanten 380kV-Leitung mit den Bundes- und 
 Landesstraßen ist eineErgänzung der bereits geschlossenen 

 Rahmenverträge erforderlich.Für die Kreuzung der geplanten 
Leitungen mit den Kreisstraßen innerhalb des 

 LandkreisesCloppenburg ist ein Gestattungsvertrag zwischen 
 dem Antragsteller und dem LandkreisCloppenburg zu 

 schließen.• Alle Maßnahmen im Zuge der Bundes-, Landes- 
 und Kreisstraßen bedürfen der Zustimmungdes 

Straßenbaulastträgers.

allgemeine Hinweise Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr - Geschäftsbereich Lingen - ist im Gebiet des 
Landkreises Cloppenburg für den Bau, Betrieb und die 
Unterhaltung der dortigen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
zuständig. Für die Belange der Bundesautobahn 1 (südlicher 
Teil) ist im Gebiet des Landkreises Cloppenburg die NLStBV, 
Geschäftsbereich Osnabrück, Mercatorstraße11 in 49080 
Osnabrück, zu beteiligen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 03.12.2017

Mobilität, Verkehr, Logistik  3. Variante 03Die Variante D3 würde auf einer Länge von ca. 
14 km parallel zu der von hier betreuten Bundesautoahn 1 
verlaufen. Als mögliche Vorzüge dieser Variante wird u. a. die 
Trassenbündelung der geplanten 380-kV-Leitung mit der 
Bundesautobahn hervorgehoben. Diese parallele Führung ist 

 jedoch nicht ohne Weiteres möglich.Hierbei wäre - wie vorab 
bereits erwähnt - die Bauverbotszone zur BAB einzuhalten. 
Gern.§ 9 FStrG beträgt die Bauverbotszone entlang von 
Autobahnen 40 m, gemessen vom Fahrbahnrand 
(Standstreifen) der Autobahn. Der Luftraum der 
Bundesautobahn gehört zu der Bauverbotszone, so dass nicht 
nur die Masten der geplanten Leitung, sondern auch deren 
Ausleger außerhalb der Bauverbotszone liegen würden. 
Außerdem wäre zu berücksichtigen, dass die erforderlichen 
Schutzstreifen der geplanten Leitung, den Betrieb und 
Unterhaltung der Bundesautobahn nicht beeinträchtigen 
dürfen. Aus vorgenannten Gründen wäre eine enge parallele 
Führung zur Bundesautobahn auf solch einer langen Strecke 
von hier aus zu hinterfragen und nicht ohne Weiteres 
zustimmungsfähig. Darüber hinaus wäre bei einer Parallel-
Führung zur Bundesautobahn zu berücksichtigen, dass auch 
hier eine Vielzahl von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der 
Straßenbauverwaltung im Nahbereich der Autobahn umgesetzt 
worden sind bzw. noch umgesetzt werden könnten. Auch 
dieses würde ein weiteres Konfliktpotential mit sich bringen. 
Auf meine vorgenannten Ausführungen nehme ich 

 Bezug.Insofern bitte ich von der Variante D3 abzusehen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Schwierigkeiten 
der Variante D3 wurde bereits in den Antragsunterlagen 
hingewiesen. Die eingewendeten Aspekte sind darüber hinaus im 
Raumordnungsverfarhen zu berücksichtigen. Sollte sich die 
Variante D3 dennoch als vorzugswürdig darstellen, wären die 
Anmerkugnen insbesondere im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen. Im 
Planfeststellungsverfahren werden die technischen Details für den 
Bereich von Straßenkreuzungen und Parallelführungen zu Straßen 
behandelt. Die Hinweise auf Bauverbotszonen bzw. 
‐beschränkungszonen werden im Planfeststellungsverfahren im 

 Rahmen der Detailplanung berücksichtigt. Sollte es im Einzelfall 
Planungen geben, die die geforderten Abstände unterschreiten, 
wird im Vorfeld der Kontakt mit der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr  zwecks 
Detailabstimmungen und ggf. Prüfung von Ausnahmeregelungen 

  gesucht. Im Rahmen der weiteren Planungen werden die 
NLStBV sowie die jeweiligen zuständigen Geschäftsbereiche 
beteiligt. Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der 
erforderlichen Flächen erfolgt über Kreuzungsverträge bzw. 
Gestattungsverträge.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 03.12.2017

Mobilität, Verkehr, Logistik  Zu den einzelnen Varianten des Raumordnungsverfahrens:1. 
 Vorzugsvariante A/BAus nördlicher Richtung kommend 

beginnt die Zuständigkeit des Geschäftsbereiches Osnabrück 
ab der Kreisgrenze der Landkreise Cloppenburg und 
Osnabrück. Die Vorzugsvariante A/B würde einige der von hier 
betreuten Bundes- und Landesstraßen kreuzen. Gegen eine 
Kreuzung der Bundes- bzw. Landesstraßen bestehen seitens 
des Geschäftsbereiches Osnabrück keine grundsätzlichen 
Bedenken. Die Bauverbotszone in einem Abstand von mind. 
20 m zum Fahrbahnrand der vorgenannten Straßen ist 
einzuhalten. Ich bitte hierbei zu berücksichtigen, dass nicht nur 
der Standort der Masten außerhalb der Bauverbotszone liegen 
muss, sondern auch die Ausleger der Strommasten, da der 
Luftraum der Straße ebenfalls zu der Bauverbotszone gehört. 
Eine parallele Verlegung der geplanten 380-kV-Leitung auf 
einer längeren Strecke zu einer Bundes- oder Landesstraße 
scheint nicht vorgesehen zu sein, so dass von hier aus keine 
Konflikte zu erwarten sind.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und grundsätzlich 
im Rahmen der weiteren Detailplanung entsprechend 
berücksichtigt. Sollte es im Einzelfall Planungen geben, die die 
geforderten Abstände unterschreiten, wird im Vorfeld der Kontakt 
mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr  GB Osnabrück zwecks Detailabstimmungen und ggf. 
Prüfung von Ausnahmeregelungen gesucht.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 03.12.2017

Mobilität, Verkehr, Logistik  zu der o. a. Planung nehme ich wie folgt Stellung:der 
Geschäftsbereich Osnabrück ist zuständig für den Bau, Betrieb 
und Unterhaltung der Bundesund Landesstraßen innerhalb der 
Landkreise Osnabrück und Vechta. Ferner ist der 
Geschäftsbereich Osnabrück ebenfalls zuständig für den Bau, 
Betrieb und Unterhaltung der Bundesautobahn 1 zwischen der 
AS Osnabrück-Hafen im Süden und der AS Cloppenburg im 
Norden. Insofern fällt der hier in Frage stehende Abschnitt der 
Bundesautobahn 1 in den Zuständigkeitsbereich meines 
Hauses. Ich bitte zu berücksichtigen, dass in der Nähe der 
Bundes- oder Landesstraßen ggf. Flächen sein könnten, die 
als landschaftspflegerische Ausgleichs-bzw. 
Ersatzmaßnahmen beim Ausbau dieser Straßen 
planfestgestellt worden sind und zu einer Aufwertung des 
Naturhaushaltes beigetragen haben und weiterhin beitragen 
müssen. Die Funktion dieser Flächen ist weiterhin aufrecht zu 
erhalten und darf durch den Bau der Leitung nicht bzw. nicht 
ohne adäquaten Ersatz beeinträchtigt werden. Ich bitte 
deshalb dem Antragsteller aufzuerlegen, eine Auflistung 
möglicher in Frage kommender Flächen zusammenzustellen 
und bei Inanspruchnahme dieser Flächen,- auch durch 
Schutzstreifen der 380 Kv-Leitung,- den Eingriff zu ermitteln, 
zu bilanzieren und entsprechende Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auszuarbeiten. Bei der Bereitstellung der 
Unterlagen zu den vorgenannten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen kann ich die Hilfe des Geschäftsbereiches 
Osnabrück in Aussicht stellen.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen entlang von Bundes- oder Landesstraßen 
werden im Rahmen des nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahrens bei Ihrem Geschäftsbereich abgefragt, 
sollte es zu einer Betroffenheit durch die Planung der 380kV-
Leitung kommen, wird sich die Antragstellerin unaufgefordert mit 
Ihnen in Verbindung setzen.

Mobilität, Verkehr, Logistik  2. Variante CZu der Variante C gilt sinngemäß das zu 
Variante A/B vorab Gesagte.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 03.12.2017

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 3. Variante 03Die Variante D3 würde auf einer Länge von ca. 
14 km parallel zu der von hier betreuten Bundesautoahn 1 
verlaufen. Als mögliche Vorzüge dieser Variante wird u. a. die 
Trassenbündelung der geplanten 380-kV-Leitung mit der 
Bundesautobahn hervorgehoben. Diese parallele Führung ist 

 jedoch nicht ohne Weiteres möglich.Hierbei wäre - wie vorab 
bereits erwähnt - die Bauverbotszone zur BAB einzuhalten. 
Gern.§ 9 FStrG beträgt die Bauverbotszone entlang von 
Autobahnen 40 m, gemessen vom Fahrbahnrand 
(Standstreifen) der Autobahn. Der Luftraum der 
Bundesautobahn gehört zu der Bauverbotszone, so dass nicht 
nur die Masten der geplanten Leitung, sondern auch deren 
Ausleger außerhalb der Bauverbotszone liegen würden. 
Außerdem wäre zu berücksichtigen, dass die erforderlichen 
Schutzstreifen der geplanten Leitung, den Betrieb und 
Unterhaltung der Bundesautobahn nicht beeinträchtigen 
dürfen. Aus vorgenannten Gründen wäre eine enge parallele 
Führung zur Bundesautobahn auf solch einer langen Strecke 
von hier aus zu hinterfragen und nicht ohne Weiteres 
zustimmungsfähig. Darüber hinaus wäre bei einer Parallel-
Führung zur Bundesautobahn zu berücksichtigen, dass auch 
hier eine Vielzahl von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der 
Straßenbauverwaltung im Nahbereich der Autobahn umgesetzt 
worden sind bzw. noch umgesetzt werden könnten. Auch 
dieses würde ein weiteres Konfliktpotential mit sich bringen. 
Auf meine vorgenannten Ausführungen nehme ich 

 Bezug.Insofern bitte ich von der Variante D3 abzusehen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Im 
Planfeststellungsverfahren werden die technischen Details für den 
Bereich von Straßenkreuzungen und Parallelführungen zu Straßen 
behandelt. Die Hinweise auf Bauverbotszonen bzw. 
‐beschränkungszonen werden im Planfeststellungsverfahren im 
Rahmen der Detailplanung berücksichtigt. Im Rahmen der weiteren 
Planungen werden die NLStBV sowie die jeweiligen zuständigen 
Geschäftsbereiche beteiligt. Die rechtliche Sicherung der Nutzung 
oder Querung der erforderlichen Flächen erfolgt über 
Kreuzungsverträge bzw. Gestattungsverträge.

sonstige Stellungnahmen Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 03.12.2017

sonstige Stellungnahmen  zu der o. a. Planung nehme ich wie folgt Stellung:der 
Geschäftsbereich Osnabrück ist zuständig für den Bau, Betrieb 
und Unterhaltung der Bundesund Landesstraßen innerhalb der 
Landkreise Osnabrück und Vechta. Ferner ist der 
Geschäftsbereich Osnabrück ebenfalls zuständig für den Bau, 
Betrieb und Unterhaltung der Bundesautobahn 1 zwischen der 
AS Osnabrück-Hafen im Süden und der AS Cloppenburg im 
Norden. Insofern fällt der hier in Frage stehende Abschnitt der 
Bundesautobahn 1 in den Zuständigkeitsbereich 

 meinesHauses. Ich bitte zu berücksichtigen, dass in der 
Nähe der Bundes- oder Landesstraßen ggf. Flächen sein 
könnten, die als landschaftspflegerische Ausgleichs-bzw. 
Ersatzmaßnahmen beim Ausbau dieser Straßen 
planfestgestellt worden sind und zu einer Aufwertung des 
Naturhaushaltes beigetragen haben und weiterhin beitragen 
müssen. Die Funktion dieser Flächen ist weiterhin aufrecht zu 
erhalten und darf durch den Bau der Leitung nicht bzw. nicht 
ohne adäquaten Ersatz beeinträchtigt werden. Ich bitte 
deshalb dem Antragsteller aufzuerlegen, eine Auflistung 
möglicher in Frage kommender Flächen zusammenzustellen 
und bei Inanspruchnahme dieser Flächen,- auch durch 
Schutzstreifen der 380 Kv-Leitung,- den Eingriff zu ermitteln, 
zu bilanzieren und entsprechende Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auszuarbeiten. Bei der Bereitstellung der 
Unterlagen zu den vorgenannten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen kann ich die Hilfe des Geschäftsbereiches 
Osnabrück in Aussicht stellen.

Die Hinweise werden zur Kenntniss genommen. Potentiell 
beanspruchten Flächen können allerdings erst nach Durchführung 
der Trassierung im Rahmen der Vorbereitung des 
Planfeststellungsverfahren benannt werden. Diesbezüglich wird 
sich die Vorhabenträgerin mit der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abstimmen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesforsten Forstamt Ankum vom 19.12.2017

Wald, Forst Da eine Waldumwandlung im Bereich Hackemoor aufgrund 
der notwendigen Anbindung an die geplante 
Umspannungsanlage Merzen voraussichtlich nicht vermeidbar 
ist, halte ich es für sinnvoll, dass der Vorhabensträger in einen 
zeitnahen Dialog mit den Niedersächsische Landesforsten 
eintritt, um hier ein Konzept zur Minimierung des Eingriffes in 
die Waldfläche zu entwickeln.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Die Vorhabenträgerin 
wird sich frühzeitig mit den Niedersächsischen Landesforsten in 
Verbindung setzen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesforsten Forstamt Ankum vom 19.12.2017

Wald, Forst Für die Bereiche der Forstorte Kunkheide und Ahäuser 
 Zuschlag ist im weiteren Verfahren dieLeitungstrasse so zu 

planen, dass die Waldflächen möglichst nicht tangiert 
 werden.Dies gilt besonders für den Forstort Ahäuser 

 Zuschlag, der mit einer Größe von 29,48 ha vomLandkreis 
Osnabrück im Jahr 2012 als Kompensationsflächenpool 

 anerkannt worden ist. Die NLF stelltdiese Flächen gemäß 
eines Fachgutachten vom Mai 2011 als Ersatzflächenpool zur 

 Kompensation vonEingriffen in Natur und Landschaft zur 
Verfügung. Inhalt und Natur des Eingriffs bestimmen sich 

 nach§§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 
 Verbindung mit dem NiedersächsischenAusführungsgesetzt 

zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), § 8 des 
 NiedersächsischenGesetzes über den Wald und die 

Landschaftsordnung (NWaldLG) sowie § 1a des 
 Baugesetzbuches(BauGB). Mehr als die Hälfte des 

Aufwertungspotentials des Flächenpools ist bereits für 
  entsprechendeEingriffe vertraglich gebunden.Die 

Eigenschaft als Flächenpool wird in den vorliegenden 
 Planunterlagen des Vorhabensträger nichtthematisiert. 

Anliegend übersende ich entsprechende Informationen zur 
 Lage und Zielsetzungen(Steckbrief, Ziel- und Biotoptypen) im 

„Flächenpool Ahäuser Zuschlag“. Ich bitte die 
 Pooleigenschaftim weiteren Verfahren angemessen zu 
 berücksichtigen.Die Waldumwandlung in den Schutzstreifen 

der zukünftigen Leitungstrasse ist durch eine 
 wenigstensflächengleiche Ersatzaufforstung auszugleichen. 

 Sofern eine Stromtrasse im Bereich des AhäusersZuschlag 
geplant wird, muss hier der Eingriff in die Kompensationsfläche 

 zusätzlich wald-,naturschutz- und ggf. planungsrechtlich im 
 weiteren Verfahren mit abgearbeitet werden. Eingriffe inden 

Flächenpool „Ahäuser Zuschlag“ sollten daher möglichst 
 vermieden oder gering gehalten werden.Grundsätzlich 

können die NLF auch dem Vorhabensträger das noch nicht 
 vermarkteteAufwertungspotential des Pools für 

 Kompensationszwecke in diesem Verfahren anbieten.Bei 
Interesse kann der Vorhabensträger sich gerne zeitnah an das 
NFA Ankum wenden.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesforsten Forstamt Ankum vom 19.12.2017

sonstige Stellungnahmen Im Bereich des Korridors der ermittelten Vorzugsvariante 
liegen drei Forstorte des NFA Ankum (s. anliegende 

 Übersichtskarte):• Ahäuser Zuschlag (Abt. 1076 – Abt. 1077 
  )• Kunkheide (Abt. 1116 – 1118)• Hackemoor (Abt. 1042 - 

1048)

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsische Landesforsten Forstamt Ankum vom 19.12.2017

allgemeine Hinweise Für die Bereiche der Forstorte Kunkheide und Ahäuser 
 Zuschlag ist im weiteren Verfahren dieLeitungstrasse so zu 

planen, dass die Waldflächen möglichst nicht tangiert 
 werden.Dies gilt besonders für den Forstort Ahäuser 

 Zuschlag, der mit einer Größe von 29,48 ha vomLandkreis 
Osnabrück im Jahr 2012 als Kompensationsflächenpool 

 anerkannt worden ist. Die NLF stelltdiese Flächen gemäß 
eines Fachgutachten vom Mai 2011 als Ersatzflächenpool zur 

 Kompensation vonEingriffen in Natur und Landschaft zur 
Verfügung. Inhalt und Natur des Eingriffs bestimmen sich 

 nach§§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 
 Verbindung mit dem NiedersächsischenAusführungsgesetzt 

zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), § 8 des 
 NiedersächsischenGesetzes über den Wald und die 

Landschaftsordnung (NWaldLG) sowie § 1a des 
 Baugesetzbuches(BauGB). Mehr als die Hälfte des 

Aufwertungspotentials des Flächenpools ist bereits für 
  entsprechendeEingriffe vertraglich gebunden.Die 

Eigenschaft als Flächenpool wird in den vorliegenden 
 Planunterlagen des Vorhabensträger nichtthematisiert. 

Anliegend übersende ich entsprechende Informationen zur 
 Lage und Zielsetzungen(Steckbrief, Ziel- und Biotoptypen) im 

„Flächenpool Ahäuser Zuschlag“. Ich bitte die 
 Pooleigenschaftim weiteren Verfahren angemessen zu 
 berücksichtigen.Die Waldumwandlung in den Schutzstreifen 

der zukünftigen Leitungstrasse ist durch eine 
 wenigstensflächengleiche Ersatzaufforstung auszugleichen. 

 Sofern eine Stromtrasse im Bereich des AhäusersZuschlag 
geplant wird, muss hier der Eingriff in die Kompensationsfläche 

 zusätzlich wald-,naturschutz- und ggf. planungsrechtlich im 
 weiteren Verfahren mit abgearbeitet werden. Eingriffe inden 

Flächenpool „Ahäuser Zuschlag“ sollten daher möglichst 
 vermieden oder gering gehalten werden.Grundsätzlich 

können die NLF auch dem Vorhabensträger das noch nicht 
 vermarkteteAufwertungspotential des Pools für 

 Kompensationszwecke in diesem Verfahren anbieten.Bei 
Interesse kann der Vorhabensträger sich gerne zeitnah an das 
NFA Ankum wenden.

Die Vorhabenträger bedanken sich für die Information zum 
Flächenpool "Ahäuser Zuschlag".  Die Kompensationsfläche wurde 
im Rahmen der UVS (Unterlage 2) entsprechend berücksichtigt 
(vgl. Tabelle 17 S. 60 der UVS sowie Karte 5 Tiere Pflanzen 
Schutzgebiete, Blatt 2 der UVS). Im Rahmen der Feintrassierung 
wird überprüft inwieweit die Flächen möglichst wenig tangiert 
werden können.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsischer Heimatbund e.V. vom 29.01.2018

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 Zu 5.3.2.2 „Bewertung der technischen Widerstände"Auf 
Seite 85 im Erläuterungsbericht steht: „Korridor A/B kreuzt 
zwei Mal eine bestehende 110 kV Freileitung. Inwieweit eine 
Parallelführung in vorhandener Trasse oder aber eine 
Mitnahme der 110 kV Freileitung auf dem 380 kV Gestänge 
erfolgt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden. 
Im Rahmen des antragsgegenständlichen ROV wird von einer 
Bündelung mit elektrischer Infrastruktur ausgegangen. Diese 
schließt beide Fälle mit ein ." Die Erforderlichkeit der 
Umspannanlage zur Verknüpfung des 110-kV-Netzes mit dem 
380- kV-Netz ergibt sich aber aus der bundesgesetzlichen 
Verpflichtung der Westnetz GmbH, den in der Region 
„Nördlicher Landkreis Osnabrück" erzeugten Onshore-
Windstrom in das Verteilnetz aufzunehmen. In der Begründung 
zum Umspannwerk 380/110 kV Merzen wird die Einspeisung 
von Onshore Energie in das Höchstspannungsnetz angeführt. 
Das macht ohne die gradlinige Verknüpfung mit der 
vorhandenen 110 kV Infrastruktur wenig Sinn.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Da sich die 
bestehenden 110-kV-Leitungen nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befinden, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitungen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 

 noch keine verbindliche Aussage getroffen werden.Bereits im 
Rahmen der Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren ist 
die Möglichkeit der Bündelung der geplanten 380-kV-Leitung mit 
anderer technischer Infrastruktur geprüft worden. Diesem 
Sachverhalt wurde im Rahmen der Voruntersuchung umfangreich 
Rechnung getragen. Bei der Entwicklung der Grobkorridore und 
der Trassenkorridore wurden die in den einzelnen 
Trassenabschnitten bestehenden Bündelungsmöglichkeiten mit der 
bestehenden Infrastruktur bereits berücksichtigt. Der Grundsatz der 
Bündelung ist jedoch nur einer unter mehreren in die Abwägung 
eingehenden Belange. Demnach sind auch bei bestehenden 
Bündelungsoptionen vorhandene Raumwiderstände und 

 Umweltbelastungen in die Abwägung einzubeziehen.Zu den 
vorhandenen Raumwiderständen gehören auch die im Raum 
vorhandenen Siedlungsstrukturen. Bei einer Bündelung mit der 110-
kV-Leitung kann oft der erforderliche Abstand von 200 m zum 
Außenbereichswohnen nicht eingehalten werden.

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Bei den vorgelegten Planungen wird die vorhandene 110 kV 
 Netz- Infrastruktur fürdie Maßnahme 51 b nicht bzw. nicht 

 ausreichend berücksichtigt. Die Möglichkeit derBündelung 
mit vorhandenen bzw. in Zukunft erforderlichen 110 kV 

  Systemen wird nicht näher betrachtet.Dies betrifft:1. die vor 
wenigen Jahren neu erbaute 110 kV Leitung Cloppenburg - 

 Essen,2. die ca. 50jährige 110 kV Leitung Badbergen - 
 Alfhausen. Im Korridor A/B wirddiese Leitung berührt und nur 

  auf ca. 2 km in das System 380kV Gestängeintegriert,3. die 
ca. 60jährige 110 kV Leitung Alfhausen - Haien von Alfhausen 
über das Vogelschutzgebiet „Altsee" bis zur Kreuzung mit der 
vorhandenen 380 kV Leitung Wehrendorf - Merzen. Hier wird 
die Möglichkeit des Rückbaus einer in die Jahre gekommenen 
110 kV Freileitung vertan!

Im Rahmen der Korridorerstellung wurde auch für die genannten 
110 kV-Leitungen geprüft, ob Bündelungsmöglichkeiten bestehen. 
Die an den Bestandsleitungen liegenden Raumwiderstände lassen 
eine Bündelung nur in kleineren Teilbereichen zu. Insbesondere die 
200 m-Abstandsbereiche zu den Wohnnutzungen im Außenbereich 
decken sich in vielen Bereichen mit den bestehenden 
Freileitungen, sodass dem Bündelungsgrundsatz nicht gefolgt 
werden kann. Zudem ist anzumerken, dass sich die bestehenden 
110-kV-Leitungen nicht im Eigentum der Vorhabenträger befinden, 
weshalb über die potentielle Mitnahme der 110-kV-Freileitungen im 
Rahmen des Raumordnungsverfahrens noch keine verbindliche 
Aussage getroffen werden.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 17.12.2017

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 b) GrundwasserDie beabsichtigten Trassenvarianten können, 
je nach Verlauf, unterschiedliche Wasserschutzgebiete bzw. 
Trinkwassergewinnungsgebiete queren. Sofern eine Querung 
von Trinkwassergewinnungs- und Wasserschutzgebieten nicht 
zu vermeiden ist, sollte der Trassenverlauf so gewählt werden, 
dass sich ein möglichst großer Abstand zur 
Trinkwasserfassung (Förderbrunnen, Zone 2) ergibt. Ein 
Trassenverlauf in Schutzzone I ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Bei der Querung von Wasserschutzgebieten 
sind die jeweils gültigen WSG Verordnungen sowie 
einschlägige Regelwerke, z.B. RiStWag, DVGW W101) zu 

 beachten.Folgende Konfliktbereiche sind besonders zu 
 erwähnen:- Ausführung der offenen und geschlossenen 

Erdkabelverlegung (Einsatz wassergefährdender Stoffe, z.B. 
 Bentonit oder andere Bohrsuspensionen)- Eingriffe in 

potentiell sulfatsaure Böden (Entsprechende Maßnahmen sind 
 vorzusehen – Geofakten 24 und 25 des LBEG)- Erhöhte 

 Nitratausträge aus den Bodenmieten während der Bauphase- 
Bodenauffüllungen (Hier ist nur unbedenkliches Material zu 
verwenden).

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Die 
Festlegung des späteren Trassenverlaufs erfolgt außerhalb von 
Trinkwassergewinnungs- und Wasserschutzgebiete der Zonen I 
und II. Sollte die Querung von Trinkwassergewinnungs‐ und 
Wasserschutzgebieten der Schutzzonen III, IIIa und IIIb 
unvermeidbar sein, werden die wasserrechtlichen Anforderungen 
berücksichtigt. Konkrete Vermeidungs‐ und 
Minimierungsmaßnahmen werden im Planfeststellungsverfahren 
festgelegt. Verordnungen und gesetzliche Grundlagen werden 
ebenfalls im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt und 
angewendet.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 a) Oberirdische Gewässer:Bei den vorgesehenen 
Erdverkabelungen (vorgesehen sind offene sowie 
geschlossene Bauweise) werden in allen Trassenkorridoren 
Gewässer gequert, u.a. auch EU-Wasserrahmenrichtlinien-
Fließgewässer. Die Maßnahmen dürfen zu keiner 
Verschlechterung der ökologischen Situation der gequerten 
Gewässer führen, z.B. durch Baumaßnahmen, 
Temperaturerhöhungen, Einleitungen (wie durch Einleitungen 
aus Grundwasserhaltungen, Drainagewasser, etc.). Falls 
erforderlich sind Maßnahmen vorzusehen um Auswirkungen 
entgegenzuwirken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 17.12.2017

elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

 c) StrahlenschutzAus Sicht des Strahlenschutzes (Abteilung 
H35) besteht hinsichtlich des Schutzgutes Mensch in Bezug 
auf die Einwirkung von elektrischen und magnetischen Feldern 
keine Bedenken. Die Anforderungen nach 26. BImSchV 
scheinen eingehalten zu sein.

Die Aussage wird zu Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(26.BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA-Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt 
so, dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5kV/m für das elektrische und 100μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 
26.BImSchV erfüllt werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der 26.BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.

sonstige Stellungnahmen mit Schreiben vom 18.10.2017 haben Sie dem NLWKN die 
Antragsunterlagen für die Einleitung des 
Raumordnungsverfahren für die Planung einer 380 KV Leitung 
zwischen Cloppenburg und Merzen (Maßnahme 51b) 
übersandt. Für die Stellungnahme als Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) verweise ich auf die bei Ihnen bereits 
vorliegenden Stellungnahmen des NLWKN, siehe Anlagen. 
Diese haben weiterhin Gültigkeit. Für die jetzige 
Stellungnahme wird von Seiten der NLWKN Betriebsstellen 
Brake-Oldenburg, Cloppenburg und Hannover-Hildesheim 
(Strahlenschutz) einvernehmlich auf folgende Punkte 
hingewiesen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Nord-West Oelleitung GmbH vom 13.12.2017

allgemeine Hinweise wir bedanken uns für die Benachrichtigung in o. a. 
 Angelegenheit.Soweit aus den uns übersandten Unterlagen 

 zu ersehen ist, werden unsere dortvorhandenen 
Mineralölfernleitungen und / oder weitere von uns 

  überwachtenFernleitungen nicht berührt.Wir haben daher 
gegen das Vorhaben keine Bedenken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Nowega GmbH vom 07.11.2017

allgemeine Hinweise Wir sind von der Erdgas Münster GmbH mit der Wahrnehmung 
ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren 
beauftragt worden. Diesbezüglich wurde Ihre Anfrage an uns 
zur Bearbeitung weitergeleitet. Namens und in Vollmacht der 

 Erdgas Münster GmbH teilen wir Ihnen folgendes mit:Im 
Bereich Ihrer Maßnahme/Planung betreibt die Erdgas Münster 
GmbH keine Anlagen, zurzeit bestehen auch keine 

 Planungsabsichten.Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Nowega GmbH vom 30.11.2017

sonstige Stellungnahmen Von dem Vorhaben sind nachfolgende Anlagen der Nowega 
 GmbH betroffen:Gashochdruckleitung 65.4 Nortrup, 

 Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 65.3 
Menslage - Vehs, Schutzstreifenbreite 8,00 

 mGashochdruckleitung 65.2 Quakenbrück, 
 Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 65.1 

 Nortrup, Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 65 
Menslage - Badbergen, Schutzstreifenbreite 8,00 

 mGashochdruckleitung 40a Rehden - Frenswegen, 
 Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 40.3 

 Holdorf, Schutzstreifenbreite 5,00 mStation Fladderlohausen 
  1S39Station Vehs 1544Kabel K-40a Rehden - 

  EggermühlenKabel K-40.3 Agip HoldorfKabel K-65.1 
  NortrupKabel K-65.2 QuakenbrückKabel K-65 Menslage - 

 BadbergenWie aus den beigefügten Quickplots ersichtlich ist, 
 ergeben sich Kreuzungs- bzw. Berührungspunktezwischen 

der geplanten Höchstspannungsfreileitung und unseren, der 
 öffentlichen Energieversorgungdienenden Anlagen. Die 

Quickplots dienen zur unverbindlichen Vorinformation und sind 
 zeitlich nurbegrenzt gültig. Die Angaben über Lage und 

Verlauf unserer Anlagen sind so lange als 
 unverbindlichanzusehen, bis sie durch unseren nachfolgend 

 genannten Betriebsführer bei einem Einweisungsterminin der 
 Örtlichkeit bestätigt werden:Wintershall Holding GmbH -

   ErdölwerkeBetriebBarnstorfRechterner Straße 1649406 
  BarnstorfTel.: 05442 / 20 211Alle übermittelten Unterlagen 

dienen nur zu Ihrer Information und dürfen nicht für 
  eineLeitungsauskunft an Dritte verwendet werden.Sollten 

Sie detailliertere Planunterlagen benötigen, können wir Ihnen 
 diese nach telefonischerRücksprache gerne zur Verfügung 

 stellen.Unsere Gashochdruckleitungen sind jeweils innerhalb 
 eines Schutzstreifens (Breite s. o.) verlegt, derdurch 

Eintragung beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten in das 
 Grundbuch dinglich gesichert ist.Innerhalb des 

Schutzstreifens sind die Errichtung von Gebäuden sowie 
 sonstige leitungsgefährdendeEinwirkungen 

 untersagt.Leitung Nr. Außendurchmesser Wanddicke 
 Werkstoff Schutzstreifenbreite65 139.700 mm 4.500 mm RSt 

  3S.7 8m65.1 SS.900 mm 3.600 mm RSt 3S.7 8m65.2 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Thema Inhalt Stellungnahme
Nowega GmbH vom 30.11.2017

 114.300 mm 4.000 mm RSt 3S.7 8m65.3 168.300 mm 5.000 
 mm StE 360.7 8m65.4 168.300 mm 5.000 mm StE 360.7 

  8m40a 457.000 mm 6.900 mm StE 480.7 8m40.3 114.300 
  mm 5.000 mm L290 NB 5 mWir weisen darauf hin, dass 

unsere Anlagen durch Fremdstrom gegen Korrosion geschützt 
  werden(Kathodischer Korrosionsschutz).Gegen das 

geplante Vorhaben erheben wir grundsätzlich keine Bedenken, 
 sofern die folgendenBedingungen und Auflagen beachtet 

 werden:Die Auflagen und Hinweise unseres beigefügten 
 Merkblatts "Schutzanweisung Gashochdruckleitungen"sind 

 zwingend einzuhalten.Zu Ziffer 4.3 des Merkblatts möchten 
wir folgendes ergänzen. Es ist davon auszugehen, dass es 

 durchden Betrieb der geplanten 380 kV-Leitung in 
 Näherungsbereichen - Parallelführungen oder Kreuzungen- 

zu einer elektrischen Beeinflussung unseren Anlagen kommt. 
 Durch geeignete Maßnahmen istsicherzustellen, dass die 

Beeinflussung - auch im Fehlerfall - nicht zu einer 
 Überschreitung derzulässigen Berührungsspannungen an 

den Erdgasanlagen, zu einer negativen Auswirkung auf 
 denKathodischen Korrosionsschutz oder zu Beschädigungen 

  oder Störungen derDatenübertragungssysteme führt.Bei 
Planung, Errichtung und Betrieb der Höchstspannungsleitung 

 (Freileitung , Erdkabel) sind daher dieAfK-Empfehlungen 
(insbesondere die AFK-Empfehlungen Nr. 3 und Nr. 11 ) bzw. 

 daskorrespondierende DVGW-Regelwerk (insbesondere die 
 Arbeitsblätter DVGW GW 22 und GW 2S)sowie die 

 geltenden VDE-Bestimmungen zu beachten.Bei einer 
Parallelverlegung von mehr als 300 m Länge in einem Korridor 

 längs der Rohrleitungen von1000 m im ländlichen Bereich, 
sowie 250 m im innerstädtischen Bereich kann eine 

 Beeinflussung derRohrleitung durch die 
Höchstspannungsleitungen nicht ausgeschlossen werden. 

 Gleiches gilt für einenKreuzungswinkel zwischen 
Rohrleitungen und Höchstspannungsleitungen von weniger als 

 55°.Wiederholen sich Kreuzungen oder parallel verlegte 
 Abschnitte, so ist in jedem Fall eine detaillierteBetrachtung 

 erforderlich.Unabhängig davon muss bei Freileitungen der 
 Abstand der vertikalen Projektion des äußereLeiterseils zur 

 Rohrachse im Parallelverlauf mindestens 10 m betragen.Ein 
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Thema Inhalt Stellungnahme
Nowega GmbH vom 30.11.2017

Lichter Abstand zwischen Leiterseilen und Rohrleitung/ 
 oberirdischen Installationen (z.B.Ausblaseöffnungen) von 30 

 m ist einzuhalten.Geplante Maststandorte sind so zu wählen, 
dass ein Mindestabstand von 20 m zwischen 

 demMastfundament bzw. dem Erdersystem des 
Mastfundamentes und unserer Rohrleitung bzw. auch 

 denoberirdischen Installationen wie z.B. 
Kabelverteilerschränken und Messpfählen eingehalten 

 wird.Zur Beurteilung einer möglichen Beeinflussungssituation 
 benötigen wir ein entsprechendes Gutachtenvon einem nach 

DVGW GW 11 zertifizierten Unternehmen, das insbesondere 
 über die Einhaltung vonzulässigen Berührungsspannungen 

an unseren Rohrleitungen und Fernmeldekabeln sowie 
 dieAuswirkungen auf den Korrosionsschutz Aussagen trifft. 

 Umfang und Form des Gutachtens können imDetail vorab mit 
 uns abgestimmt werden.Wir behalten uns vor, basierend auf 

dem Gutachten Maßnahmen zur Reduzierung der 
 Beeinflussungan unseren Anlagen zu ergreifen (z.B. Bau von 

 Erdungssystemen, etc.).Nach Inbetriebnahme der geplanten 
Anlage ist zu verifizieren, dass eine 

 unzulässigeBeeinflussungssituation für unsere Anlagen 
tatsächlich nicht gegeben ist und die ggf. 

 durchgeführtenAnpassungs- und Schutzmaßnahmen 
ausreichend gewesen sind. Anderenfalls sind neue bzw. 

  weitereMaßnahmen zu ergreifen.Dem Netzbetreiber ist 
zudem aufzugeben, uns über spätere wesentliche Änderungen 

 der Betriebsweisebzw. Abweichungen vom Nennbetrieb der 
Höchstspannungsleitung in den Näherungsbereichen 

 zuunseren Anlagen, die auch eine Änderung der 
Beeinflussungssituation nach sich ziehen können, 

 zuinformieren. In diesem Fall muss zur Beurteilung der 
 Beeinflussungssituation ein neues Gutachteneingeholt 

werden und es können daraufhin unter Umständen weitere 
 Maßnahmen erforderlich werden.Sollte in Teilabschnitten die 

Errichtung der Trasse als Höchstspannungserdkabel erfolgen 
 und es dabeizu Kreuzungen unserer Gashochdruckleitungen 

 kommen, sehen wir einen erhöhtenAbstimmungsbedarf. Wir 
halten dies für problematisch und haben dagegen erhebliche 

 Vorbehalte. Dietechnischen Voraussetzungen und 
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Spezifikationen, wie solche Kreuzungen auszugestalten sind, 
 damitBestand und Betrieb von Gashochdruckleitungen nicht 

 beeinträchtigt werden, sind unseres Wissensbranchenweit 
noch nicht abgestimmt. Es gibt hierzu keine Erfahrungen oder 

 gesicherten Erkenntnisse.Sämtliche entstehenden Kosten für 
Gutachten, Prüf-, Schutz- und Anpassungsmaßnahmen sind 

 vomVorhabenträger zu übernehmen. Der Vorhabenträger 
 haftet uns gegenüber für sämtliche Schäden, dieim 

Zusammenhang mit der Herstellung, dem Betrieb und der 
 Instandhaltung der Anlagen entstehen.Arbeiten, die die 

Sicherheit unserer Leitung gefährden könnten, dürfen nur unter 
 Aufsicht eines unsererBeauftragten erfolgen. Den 

Anweisungen des Beauftragten zum Schutz unserer Leitung ist 
 Folge zuleisten; die eigene Verantwortlichkeit der 

Bediensteten und Beauftragten des Vorhabenträgers 
  wirddadurch nicht eingeschränkt.Wir behalten uns vor, bei 

sämtlichen Arbeiten und vorbereitenden Maßnahmen im 
 Leitungsbereichanwesend zu sein. Zu diesem Zweck ist 

unser vorgenannter Betriebsführer mindestens eine Woche 
  vorBeginn der Arbeiten zu benachrichtigen.Wir bitten Sie, 

uns am weiteren Verfahren zu beteiligen und stehen für 
 Rückfragen selbstverständlichgerne zur Verfügung.
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Technische Hinweise Von dem Vorhaben sind nachfolgende Anlagen der Nowega 
 GmbH betroffen:Gashochdruckleitung 65.4 Nortrup, 

 Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 65.3 
Menslage - Vehs, Schutzstreifenbreite 8,00 

 mGashochdruckleitung 65.2 Quakenbrück, 
 Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 65.1 

 Nortrup, Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 65 
Menslage - Badbergen, Schutzstreifenbreite 8,00 

 mGashochdruckleitung 40a Rehden - Frenswegen, 
 Schutzstreifenbreite 8,00 mGashochdruckleitung 40.3 

 Holdorf, Schutzstreifenbreite 5,00 mStation Fladderlohausen 
  1S39Station Vehs 1544Kabel K-40a Rehden - 

  EggermühlenKabel K-40.3 Agip HoldorfKabel K-65.1 
  NortrupKabel K-65.2 QuakenbrückKabel K-65 Menslage - 

 BadbergenWie aus den beigefügten Quickplots ersichtlich ist, 
 ergeben sich Kreuzungs- bzw. Berührungspunktezwischen 

der geplanten Höchstspannungsfreileitung und unseren, der 
 öffentlichen Energieversorgungdienenden Anlagen. Die 

Quickplots dienen zur unverbindlichen Vorinformation und sind 
 zeitlich nurbegrenzt gültig. Die Angaben über Lage und 

Verlauf unserer Anlagen sind so lange als 
 unverbindlichanzusehen, bis sie durch unseren nachfolgend 

 genannten Betriebsführer bei einem Einweisungsterminin der 
 Örtlichkeit bestätigt werden:Wintershall Holding GmbH -

   ErdölwerkeBetriebBarnstorfRechterner Straße 1649406 
  BarnstorfTel.: 05442 / 20 211Alle übermittelten Unterlagen 

dienen nur zu Ihrer Information und dürfen nicht für 
  eineLeitungsauskunft an Dritte verwendet werden.Sollten 

Sie detailliertere Planunterlagen benötigen, können wir Ihnen 
 diese nach telefonischerRücksprache gerne zur Verfügung 

 stellen.Unsere Gashochdruckleitungen sind jeweils innerhalb 
 eines Schutzstreifens (Breite s. o.) verlegt, derdurch 

Eintragung beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten in das 
 Grundbuch dinglich gesichert ist.Innerhalb des 

Schutzstreifens sind die Errichtung von Gebäuden sowie 
 sonstige leitungsgefährdendeEinwirkungen 

 untersagt.Leitung Nr. Außendurchmesser Wanddicke 
 Werkstoff Schutzstreifenbreite65 139.700 mm 4.500 mm RSt 

  3S.7 8m65.1 SS.900 mm 3.600 mm RSt 3S.7 8m65.2 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
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 114.300 mm 4.000 mm RSt 3S.7 8m65.3 168.300 mm 5.000 
 mm StE 360.7 8m65.4 168.300 mm 5.000 mm StE 360.7 

  8m40a 457.000 mm 6.900 mm StE 480.7 8m40.3 114.300 
  mm 5.000 mm L290 NB 5 mWir weisen darauf hin, dass 

unsere Anlagen durch Fremdstrom gegen Korrosion geschützt 
  werden(Kathodischer Korrosionsschutz).Gegen das 

geplante Vorhaben erheben wir grundsätzlich keine Bedenken, 
 sofern die folgendenBedingungen und Auflagen beachtet 

 werden:Die Auflagen und Hinweise unseres beigefügten 
 Merkblatts "Schutzanweisung Gashochdruckleitungen"sind 

 zwingend einzuhalten.Zu Ziffer 4.3 des Merkblatts möchten 
wir folgendes ergänzen. Es ist davon auszugehen, dass es 

 durchden Betrieb der geplanten 380 kV-Leitung in 
 Näherungsbereichen - Parallelführungen oder Kreuzungen- 

zu einer elektrischen Beeinflussung unseren Anlagen kommt. 
 Durch geeignete Maßnahmen istsicherzustellen, dass die 

Beeinflussung - auch im Fehlerfall - nicht zu einer 
 Überschreitung derzulässigen Berührungsspannungen an 

den Erdgasanlagen, zu einer negativen Auswirkung auf 
 denKathodischen Korrosionsschutz oder zu Beschädigungen 

  oder Störungen derDatenübertragungssysteme führt.Bei 
Planung, Errichtung und Betrieb der Höchstspannungsleitung 

 (Freileitung , Erdkabel) sind daher dieAfK-Empfehlungen 
(insbesondere die AFK-Empfehlungen Nr. 3 und Nr. 11 ) bzw. 

 daskorrespondierende DVGW-Regelwerk (insbesondere die 
 Arbeitsblätter DVGW GW 22 und GW 2S)sowie die 

 geltenden VDE-Bestimmungen zu beachten.Bei einer 
Parallelverlegung von mehr als 300 m Länge in einem Korridor 

 längs der Rohrleitungen von1000 m im ländlichen Bereich, 
sowie 250 m im innerstädtischen Bereich kann eine 

 Beeinflussung derRohrleitung durch die 
Höchstspannungsleitungen nicht ausgeschlossen werden. 

 Gleiches gilt für einenKreuzungswinkel zwischen 
Rohrleitungen und Höchstspannungsleitungen von weniger als 

 55°.Wiederholen sich Kreuzungen oder parallel verlegte 
 Abschnitte, so ist in jedem Fall eine detaillierteBetrachtung 

 erforderlich.Unabhängig davon muss bei Freileitungen der 
 Abstand der vertikalen Projektion des äußereLeiterseils zur 

 Rohrachse im Parallelverlauf mindestens 10 m betragen.Ein 
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Lichter Abstand zwischen Leiterseilen und Rohrleitung/ 
 oberirdischen Installationen (z.B.Ausblaseöffnungen) von 30 

 m ist einzuhalten.Geplante Maststandorte sind so zu wählen, 
dass ein Mindestabstand von 20 m zwischen 

 demMastfundament bzw. dem Erdersystem des 
Mastfundamentes und unserer Rohrleitung bzw. auch 

 denoberirdischen Installationen wie z.B. 
Kabelverteilerschränken und Messpfählen eingehalten 

 wird.Zur Beurteilung einer möglichen Beeinflussungssituation 
 benötigen wir ein entsprechendes Gutachtenvon einem nach 

DVGW GW 11 zertifizierten Unternehmen, das insbesondere 
 über die Einhaltung vonzulässigen Berührungsspannungen 

an unseren Rohrleitungen und Fernmeldekabeln sowie 
 dieAuswirkungen auf den Korrosionsschutz Aussagen trifft. 

 Umfang und Form des Gutachtens können imDetail vorab mit 
 uns abgestimmt werden.Wir behalten uns vor, basierend auf 

dem Gutachten Maßnahmen zur Reduzierung der 
 Beeinflussungan unseren Anlagen zu ergreifen (z.B. Bau von 

 Erdungssystemen, etc.).Nach Inbetriebnahme der geplanten 
Anlage ist zu verifizieren, dass eine 

 unzulässigeBeeinflussungssituation für unsere Anlagen 
tatsächlich nicht gegeben ist und die ggf. 

 durchgeführtenAnpassungs- und Schutzmaßnahmen 
ausreichend gewesen sind. Anderenfalls sind neue bzw. 

  weitereMaßnahmen zu ergreifen.Dem Netzbetreiber ist 
zudem aufzugeben, uns über spätere wesentliche Änderungen 

 der Betriebsweisebzw. Abweichungen vom Nennbetrieb der 
Höchstspannungsleitung in den Näherungsbereichen 

 zuunseren Anlagen, die auch eine Änderung der 
Beeinflussungssituation nach sich ziehen können, 

 zuinformieren. In diesem Fall muss zur Beurteilung der 
 Beeinflussungssituation ein neues Gutachteneingeholt 

werden und es können daraufhin unter Umständen weitere 
 Maßnahmen erforderlich werden.Sollte in Teilabschnitten die 

Errichtung der Trasse als Höchstspannungserdkabel erfolgen 
 und es dabeizu Kreuzungen unserer Gashochdruckleitungen 

 kommen, sehen wir einen erhöhtenAbstimmungsbedarf. Wir 
halten dies für problematisch und haben dagegen erhebliche 

 Vorbehalte. Dietechnischen Voraussetzungen und 
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Spezifikationen, wie solche Kreuzungen auszugestalten sind, 
 damitBestand und Betrieb von Gashochdruckleitungen nicht 

 beeinträchtigt werden, sind unseres Wissensbranchenweit 
noch nicht abgestimmt. Es gibt hierzu keine Erfahrungen oder 

 gesicherten Erkenntnisse.Sämtliche entstehenden Kosten für 
Gutachten, Prüf-, Schutz- und Anpassungsmaßnahmen sind 

 vomVorhabenträger zu übernehmen. Der Vorhabenträger 
 haftet uns gegenüber für sämtliche Schäden, dieim 

Zusammenhang mit der Herstellung, dem Betrieb und der 
 Instandhaltung der Anlagen entstehen.Arbeiten, die die 

Sicherheit unserer Leitung gefährden könnten, dürfen nur unter 
 Aufsicht eines unsererBeauftragten erfolgen. Den 

Anweisungen des Beauftragten zum Schutz unserer Leitung ist 
 Folge zuleisten; die eigene Verantwortlichkeit der 

Bediensteten und Beauftragten des Vorhabenträgers 
  wirddadurch nicht eingeschränkt.Wir behalten uns vor, bei 

sämtlichen Arbeiten und vorbereitenden Maßnahmen im 
 Leitungsbereichanwesend zu sein. Zu diesem Zweck ist 

unser vorgenannter Betriebsführer mindestens eine Woche 
  vorBeginn der Arbeiten zu benachrichtigen.Wir bitten Sie, 

uns am weiteren Verfahren zu beteiligen und stehen für 
 Rückfragen selbstverständlichgerne zur Verfügung.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

• Emissionen der Freileitungen: Durch Elektrosmog können 
 gesundheitliche Gefahrenfür die im Einzugsbereich der 

Freileitungen tätigen Mitarbeiter nicht 
 ausgeschlossenwerden. Auch kann nicht ausgeschlossen 

 werden, dass sensible elektronische Geräte,die in den 
Betrieben eingesetzt werden, Schaden nehmen.

Generell muss die Vorhabenträgerin im Genehmigungsverfahren 
die Einhaltung der Grenzwerte nach 26. BImSchV und der TA-Lärm 
nachweisen. Dabei werden die Grenz- und Richtwerte – 
unabhängig der Mastbauform – an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten absehbar deulich unterschritten. Aus Abbildung 24 
in Unterlage 1A geht zudem hervor, dass die magnetische 
Flussdichte direkt unter der Freileitung bzw. über dem Erdkabel am 
höchsten und dann mit zunehmender Entfernung rasch nicht mehr 
messbar ist. Das heißt, die höchsten zu erwartenden Werte treten 
innerhalb des Leitungsschutzstreifens auf, der grundsätzlich von 
jeglicher Wohnbebauung freizuhalten ist. Ferner hat das BfS 
[Bundesamt für Strahlenschutz] eine umfassende 
Literaturrecherche durchgeführt und eine Stellungnahme zu 
möglichen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer sowie 
niederfrequenter und statischer elektrischer und magnetischer 
Felder auch auf Tiere und Pflanzen erstellt. Daraus ergibt sich, 
dass die für den Menschen gültigen Grenzwerte auch Tiere und 
Pflanzen ausreichend schützen.“ (Quelle: 
http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-umwelt/belebte-
umwelt_node.html , letzter Zugriff 07.11.17) Das Bundesamt für 
Strahlenschutz führte ferner Untersuchungen durch zu von 
Hochspannungsfreileitungen verursachten Expositionen gegenüber 
niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern bei 
unterschiedlichen technischen Realisierungen von 
Stromversorgungstrassen. Nach den Ergebnissen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz wurde festgestellt, dass der in der 
26. BImSchV festgelegte zulässige Grenzwert der 
elektromagnetischen Flussdichte nur bei einem Bodenabstand 
weniger als 10,0 m überschritten wird. Und auch dies nur 
kleinräumig im Bereich der Trassenmitte. Es wird jedoch 
mindestens ein Bodenabstand von 12 m eingehalten. Die 
Grenzwerte werden für die technisch mögliche Maximalauslastung 
berechnet. Eine Stromleitung wird aus Gründen der n-1 Sicherheit 
jedoch nicht mit maximaler Auslastung betrieben. Folglich liegen 
die im tatsächlichen Betrieb auftretenden Werte regelmäßig 
nochmals deutlich darunter, Vgl. Abbildung 24 aus Unterlage 

 1A..Die Gefährdung oder Störung von sich im betrieblichen 
Einsatz befindlichen und gelagerten hoch empfindlichen 
elektrotechnischen und elektronischen Geräten, sowohl durch die 
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bereits heute bestehenden Hoch- und 
Höchstspannungsfreileitungen, als auch durch die geplante neue 
380-kV-Höchstspannungsfreileitung kann ausgeschlossen werden, 
da alle in Deutschland zugelassenen elektrotechnischen und 
elektronischen Geräte den Anforderungen der gültigen Normen 
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV): Fachgrundnorm - Störfestigkeit für 
Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie 
Kleinbetriebe und DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8) 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Prüf- und 
Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit 
energietechnischen Frequenzen entsprechen müssen. Diese 
Normen stellen sicher, dass sich keine Auswirkungen durch die 
bestehenden und die geplante Leitungen auf die Geräte ergeben.

sonstige Stellungnahmen mit Schreiben vom 18. Oktober 2017 haben Sie uns an dem 
oben genannten Raumordnungsverfahren beteiligt. Mit 
Schreiben vom 23. Oktober 2017 wurden wir von Ihnen auf die 
Fristverlängerung der Abgabe unserer Stellungnahme 
hingewiesen. Grundsätzlich vertreten wir die Auffassung, dass 
der in unserer Region erzeugte Strom, dazu zählen wir auch 
den auf dem Meer erzeugten Windstrom, durch geeignete 
Leitungen zu den Abnehmern im Süden oder Westen der 
Bundesrepublik geleitet werden sollte. Insofern werden von 
uns bis auf einen Bereich in Essen-Sandloh keine Bedenken 
gegen die, in diesem Raumordnungsverfahren vorgeschlagene 

 Korridor-Vorzugsvariante erhoben.Bedenken bestehen aber 
gegen die in Essen-Sandloh geplante Durchschneidung des 
dort vorhandenen und zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbegebietes.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen Wir bitten die Planungen im Bereich Essen-Sandloh noch 
einmal zu überdenken. Möglicherweise kann der Korridor und 
die daraus resultierende Freileitung weiter nach Westen 
verlegt werden. Dies würde den Betrieben und der Gemeinde 
die notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten offen halten.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin befindet sich in engen Abstimmungen mit der 
Gemeinde und den Trägern öffentlicher Belange, um eine 
möglichst verträgliche Planung umzusetzen. Die Fortsetzung dieser 
Abstimmungen wird angestrebt.
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sonstige Stellungnahmen  Bedenken im Einzelnen:• Entwicklungsmöglichkeiten der 
Betriebe im Gewerbegebiet: Die Entwicklungsfähigkeit der in 
dem betroffenen Bereich des Gewerbegebietes befindlich 
Betriebe wird erheblich eingeschränkt. Zum Teil werden die 
Betriebsgrundstücke und die darauf befindlichen Gebäude von 
dem Korridor überplant. Es steht zu befürchten, dass diese 
Grundstücke im anschließenden Planfeststellungsverfahren 
auch tatsächlich für die Leitungsführung in Anspruch 
genommen werden. Da der Korridor im Bereich Essen-
Sandloh relativ eng gefasst ist und die spätere Leitung 
Mindestabstände zu den vorhandenen Wohnnutzungen im 
Außenbereich einhalten muss, bleibt fast nur die Querung der 
Betriebsgrundstücke. Dabei sind für die zukünftigen Nutzungen 
der Gewerbegrundstücke Einschränkungen zu erwarten. Diese 
ergeben sich aus der Bauverbotszone unterhalb der Leitungen 
und der Höheneinschränkungen durch die herabhängenden 
Freileitungen selbst. Die Gemeinde Essen/Oldbg. hat bereits in 
wiederholten Schreiben darauf hingewiesen, dass 
Erweiterungen des Gewerbegebietes geplant seien und diese 
bereits im Flächennutzungsplan dargestellt worden seien. Ein 
dort ansässiges Unternehmen hat im Vertrauen auf diese 
Planungen ein großes Grundstück erworben. Auch dieses wird 
durch den Korridor durchschnitten und damit für die weitere 
Nutzung durch das Unternehmen möglicherweise fast gänzlich 
wertlos. Damit würde die Investition und die daraus 
resultierende Erweiterung des Betriebes ins Leere laufen. 
Zudem ist ein Wiederverkauf der Grundstücke bei einer 
Überplanung mit einer Freileitung erschwert. Das 
Unternehmen könnte dann den Kaufpreis abschreiben 

 undmüsste aber weitere Finanzmittel aufnehmen um neue 
Betriebsgrundstücke aufzukaufen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin befindet sich in engen Abstimmungen mit der 
Gemeinde und den Trägern öffentlicher Belange, um eine 
möglichst verträgliche Planung umzusetzen. Die Fortsetzung dieser 
Abstimmungen wird angestrebt. Sollte eine geringfügige 
Inanspruchnahme der zukünftigen Gewerbebereiche unumgänglich 
sein, so wird versucht, die Leitung beispielsweis in ohnehin 
vorgesehenen Erschließungsbereichen oder Bereichen für Lager 
und Parkflächen zu planen, sodass keine Beeinträchtigung der 
gewerblichen Nutzung resultiert.
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sonstige Stellungnahmen • Bauleitplanung der Gemeinde: Die Gemeinde Essen/Oldbg. 
hat schon frühzeitig eine weitere Entwicklung der gewerblichen 
Nutzung am Standort Essen-Sandloh geplant. Dies wird durch 
entsprechende Darstellungen im Flächennutzungsplan 
dokumentiert. Der Siedlungsentwicklung einer Gemeinde sind 
unterschiedliche Grenzen gesetzt. So können 
Gewerbestandorte nicht auf der grünen Wiese und nicht in 
unmittelbarer Nähe zu Wohnnutzungen entwickelt werden. Im 
Sinne des sparsamen und nachhaltigen Umgangs mit Fläche, 
sind die Gemeinden gehalten, zuerst vorhandene 
Gewerbeflächen weiter zu entwickeln. Dies hat die Gemeinde 
am Standort Essen-Sandloh berücksichtigt. Durch den nun 
bevorzugt geplanten Korridor wird die gewerbliche Entwicklung 
der Gemeinde erheblich beschnitten. Neue Gewerbeflächen 
müssten geplant und die Grundstücke erworben werden. 
Dadurch würden erhebliche Kosten auf die Gemeinde 
zukommen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin befindet sich in engen Abstimmungen mit der 
Gemeinde und den Trägern öffentlicher Belange, um eine 
möglichst verträgliche Planung umzusetzen. Die Fortsetzung dieser 
Abstimmungen wird angestrebt.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

 Grundwasserschutz:Aus Gründen des vorsorgenden 
Trinkwasserschutzes ist es angeraten, den Trassenverlauf so 
zu legen, dass Wasserschutz- und -gewinnungsgebiete sowie -
vorranggebiete möglichst nicht durchquert werden. Der Bau 
von Kabeltrassen in den Schutzzonen 1 und II ist nicht 
zulässig. In den Schutzzonen III, III A und III Bund auch in 
Wassergewinnungs- und -vorranggebieten müssen strenge 
Sicherheitsvorschriften während der Bauphase eingehalten 
werden, da die Baumaßnahmen ein erhöhtes 
Gefährdungspotential für das Grundwasser und somit auch für 
das Trinkwasser, das derzeit oder in Zukunft daraus gewonnen 
wird, mit sich bringen. Dabei sind insbesondere folgende 

 Punkte zu beachten:Während der Bauphase ist das Risiko 
von Verunreinigungen des Grundwassers durch 
Schadstoffeintrag infolge von Havariefällen bei Baufahrzeugen 
und -maschinen sowie durch Zwischenfälle bei Tank- und 

 Wartungsvorgängen erhöht.Betankungsvorgänge der 
Baufahrzeuge und -maschinen sind in Schutzzone II nicht 
zulässig. In den Schutzzonen III, III A und B darf die 
Betankung durch mobile Anlagen unter Verwendung von 
Einrichtungen wie z. B. Auffangvorrichtungen, tropfsichere 
Umfülleinrichtungen etc. erfolgen. Betankungsvorgänge der 
Baufahrzeuge und -maschinen sind vom Fahrer des 

 Tankwagens sowiezusätzlich von dem verantwortlichen 
Maschinisten des Fahrzeuges ständig zu überwachen. Vor 
dem Beginn des Befüllungsvorganges ist der aktuelle Füllstand 
durch Peilen zu ermitteln. Sollten gleichwohl 
wassergefährdende Stoffe freigesetzt werden, ist umgehend 
die Untere Wasserbehörde des betroffenen Landkreises oder 
die Einsatzleitstelle bzw. die Feuerwehr zu informieren. 
Verunreinigtes Bodenmaterial und belastete Aufsaugmittel sind 

 ordnungsgemäß zuentsorgen. Durch den Einsatz von 
qualifiziertem Personal sowie von Baumaschinen und -
fahrzeugen, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik 
entsprechen und durch die Verwendung biologisch abbaubarer 
Betriebsstoffe kann das Risiko von Schadstoffeinträgen 
verringert werden. Das Aufstellen von Notfallplänen vor Beginn 
der Baumaßnahme sorgt dafür, dass bei einem Schadensfall 
mit wassergefährdenden Stoffen das Schadensausmaß 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
 nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.Es ist 

vorgesehen, die Baumaßnahmen umweltfachlich zu begleiten. 
Dabei soll ebenfalls eine bodenkundliche Baubegleitung erfolgen.
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reduziert werden kann. Wichtig dafür ist, dass das Personal 
entsprechend geschult und über die Notfallpläne informiert ist. 
Das Vorhalten von Materialien (z. B. Ölbindemittel, Ölsperren, 
.„) und Gerätschaften, die im Havariefall benötigt werden, ist 
eine Voraussetzung dafür, dass das Ausmaß der Schädigung 
minimiert werden kann. Wird beim Bau der Fundamente für die 
Freileitungsmasten eine Grundwasser hemmende Deckschicht 
über einem Grundwasserleiter beseitigt, beschädigt oder 

 soweit verringert, dassihre schützende Funktion nicht mehr 
sicher gewährleistet ist, muss der betroffene Bereich durch den 
Einbau von bindigem Material so abgedichtet werden, dass der 
Schutz des Grundwasserleiters sicher wieder hergestellt wird. 
Der Einsatz schwerer Maschinen kann zu Bodenverdichtungen 
führen, mit denen Porenverluste und eine Verschlechterung 
der Wasserwegsamkeit und eine Verringerung der 
Grundwasserneubildung einhergehen. Sowohl die 
Korrosionsschutzarbeiten, die beim Bau der Masten erfolgen, 
als auch die Entrostungs- und Streicharbeiten für die 
Erneuerung des Korrosionsschutzes im Zuge von 
lnstandhaltungsmaßnahmen stellen insbesondere bei 
unsachgemäßer Durchführung ein Gefährdungspotential für 
das Grundwasser dar.

Seite 954 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
OOWV vom 11.12.2017

allgemeine Hinweise  Allgemeines:Die am Bau beteiligten Personen müssen vom 
Vorhabenträger darauf hingewiesen werden, dass sich das 
Vorhaben im direkten Einzugsgebiet einer 
Trinkwassergewinnungsanlage befindet und daher besondere 
Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer 
Gewässerverunreinigung vorzusehen und Auflagen 
einzuhalten sind. Außerdem sind sie über den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen sowie über die erforderlichen 
Maßnahmen beim Freisetzen wassergefährdender Stoffe 
regelmäßig zu unterweisen. Beim Herstellen von Baustraßen 
müssen die Anforderungen der „Richtlinien für 

 bautechnischeMaßnahmen an Straßen in 
Wassergewinnungsgebieten" (RiStWaG) eingehalten werden. 
Im Wasserschutz- oder -gewinnungsgebiet sind Materiallager 
nur zulässig, wenn von den dort gelagerten Stoffen/Materialien 
keine Gefährdung von Boden und Gewässern, insbesondere 

 auch des Grundwassers, ausgehen können.Es muss durch 
die Verwendung geeigneter Baumaterialien sichergestellt sein, 
dass eine Verlagerung von Schadstoffen aus den 
Mastfundamenten in den Boden oder das Grundwasser nicht 
stattfinden kann. Das gilt für die gesamte ,Lebensdauer' des 
Bauwerkes. Die witterungsbedingte Auswaschung von Stoffen 
(z. B. Schwermetalle wie Zink) aus den 
Korrosionsschutzanstrichen birgt ein zusätzliches Risiko für 
das Grundwasser. Daher gilt es, möglichst schadstoffarme 

 Anstriche zu verwenden.Im Zuge der Rekultivierung des 
Arbeitsstreifens ist Grünland wieder mit Gras anzusäen. 
Ackerland und sonstige unbebaute Flächen sind in jedem Fall 
vor Wiederbestellung oder -bepflanzung mit 
nährstoffbindenden Zwischenfrüchten anzusäen (z. B. 
Phacelia, Raps, Senf etc.). Hinsichtlich der Gefahren für das 
Grundwasser weisen wir ergänzend auf das DVGW-
Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; 

 Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser" (2006)sowie die 
„Praxisempfehlung für niedersächsische 
Wasserversorgungsunternehmen und Wasserbehörden; 
Handlungshilfe (Teil II); Erstellung und Vollzug von 
Wasserschutzgebietsverordnungen" (NLWKN 2013) hin. 
Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Seit Anfang der 
1990er Jahre kommen nur noch bleifreie und somit vergleichsweise 
umweltverträgliche Korrosionsschutzmittel zum Einsatz. Die derzeit 
von Amprion verwendeten Beschichtungsstoffe enthalten Zink. 
Allerdings sind uns keine relevanten Zinkeinträge von mit 
Beschichtungsstoffen versehenen verzinkten Masten bekannt. 
Durch die zusätzliche Beschichtung von verzinkten Masten mit 
Korrosionsschutzmitteln wird der Zinkeintrag im Vergleich zu „nur“ 
verzinkten Masten deutlich reduziert. Diese als Duplex-Verfahren 
bezeichnete Vorgehensweise ist ein bewährtes Verfahren um 
langfristige Schutzdauern zu erreichen.
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zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen 
bestehender Verträge durchgeführt werden. Die Einzeichnung 
der vorhandenen Versorgungsanlagen in den anliegenden 
Lageplänen ist unmaßstäblich. Wir haben uns aufgrund der 
Menge der Pläne bei der Auskunft auf die Vorzugsvariante 
beschränkt. Vorgenannte Ausführungen gelten entsprechend 
auch für jede andere Trassenvariante. Die genaue Lage der 
Leitungen gibt Ihnen im Landkreis Cloppenburg der 
Dienststellenleiter Herr Averbeck von unserer Betriebsstelle in 
Thülsfelde, Tel: 04495 / 924111, in der Örtlichkeit an.
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allgemeine Hinweise  Grundwasserschutz:Aus Gründen des vorsorgenden 
Trinkwasserschutzes ist es angeraten, den Trassenverlauf so 
zu legen, dass Wasserschutz- und -gewinnungsgebiete sowie -
vorranggebiete möglichst nicht durchquert werden. Der Bau 
von Kabeltrassen in den Schutzzonen 1 und II ist nicht 
zulässig. In den Schutzzonen III, III A und III Bund auch in 
Wassergewinnungs- und -vorranggebieten müssen strenge 
Sicherheitsvorschriften während der Bauphase eingehalten 
werden, da die Baumaßnahmen ein erhöhtes 
Gefährdungspotential für das Grundwasser und somit auch für 
das Trinkwasser, das derzeit oder in Zukunft daraus gewonnen 
wird, mit sich bringen. Dabei sind insbesondere folgende 

 Punkte zu beachten:Während der Bauphase ist das Risiko 
von Verunreinigungen des Grundwassers durch 
Schadstoffeintrag infolge von Havariefällen bei Baufahrzeugen 
und -maschinen sowie durch Zwischenfälle bei Tank- und 

 Wartungsvorgängen erhöht.Betankungsvorgänge der 
Baufahrzeuge und -maschinen sind in Schutzzone II nicht 
zulässig. In den Schutzzonen III, III A und B darf die 
Betankung durch mobile Anlagen unter Verwendung von 
Einrichtungen wie z. B. Auffangvorrichtungen, tropfsichere 
Umfülleinrichtungen etc. erfolgen. Betankungsvorgänge der 
Baufahrzeuge und -maschinen sind vom Fahrer des 

 Tankwagens sowiezusätzlich von dem verantwortlichen 
Maschinisten des Fahrzeuges ständig zu überwachen. Vor 
dem Beginn des Befüllungsvorganges ist der aktuelle Füllstand 
durch Peilen zu ermitteln. Sollten gleichwohl 
wassergefährdende Stoffe freigesetzt werden, ist umgehend 
die Untere Wasserbehörde des betroffenen Landkreises oder 
die Einsatzleitstelle bzw. die Feuerwehr zu informieren. 
Verunreinigtes Bodenmaterial und belastete Aufsaugmittel sind 

 ordnungsgemäß zuentsorgen. Durch den Einsatz von 
qualifiziertem Personal sowie von Baumaschinen und -
fahrzeugen, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik 
entsprechen und durch die Verwendung biologisch abbaubarer 
Betriebsstoffe kann das Risiko von Schadstoffeinträgen 
verringert werden. Das Aufstellen von Notfallplänen vor Beginn 
der Baumaßnahme sorgt dafür, dass bei einem Schadensfall 
mit wassergefährdenden Stoffen das Schadensausmaß 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
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reduziert werden kann. Wichtig dafür ist, dass das Personal 
entsprechend geschult und über die Notfallpläne informiert ist. 
Das Vorhalten von Materialien (z. B. Ölbindemittel, Ölsperren, 
.„) und Gerätschaften, die im Havariefall benötigt werden, ist 
eine Voraussetzung dafür, dass das Ausmaß der Schädigung 
minimiert werden kann. Wird beim Bau der Fundamente für die 
Freileitungsmasten eine Grundwasser hemmende Deckschicht 
über einem Grundwasserleiter beseitigt, beschädigt oder 

 soweit verringert, dassihre schützende Funktion nicht mehr 
sicher gewährleistet ist, muss der betroffene Bereich durch den 
Einbau von bindigem Material so abgedichtet werden, dass der 
Schutz des Grundwasserleiters sicher wieder hergestellt wird. 
Der Einsatz schwerer Maschinen kann zu Bodenverdichtungen 
führen, mit denen Porenverluste und eine Verschlechterung 
der Wasserwegsamkeit und eine Verringerung der 
Grundwasserneubildung einhergehen. Sowohl die 
Korrosionsschutzarbeiten, die beim Bau der Masten erfolgen, 
als auch die Entrostungs- und Streicharbeiten für die 
Erneuerung des Korrosionsschutzes im Zuge von 
lnstandhaltungsmaßnahmen stellen insbesondere bei 
unsachgemäßer Durchführung ein Gefährdungspotential für 
das Grundwasser dar.
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allgemeine Hinweise Im Bereich der 380kV-Leitungstrassen befinden sich 
Versorgungsanlagen, teilweise auch Entsorgungsanlagen des 
OOWV. Diese dürfen weder durch Hochbauten noch durch 
eine geschlossene Fahrbahndecke, außer in 
Kreuzungsbereichen, überbaut werden. Es wird gebeten, bei 
der Durchführung der geplanten Baumaßnahme auf die Ver- 
und Entsorgungsanlagen des OOWV Rücksicht zu nehmen. 
Die Mindestschutzabstände und Sicherheitsvorkehrungen 
beim Kreuzen der Ver- und Entsorgungsleitungen sind nach 
DVGW (Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen) W 400-
1. 12 zu berücksichtigen. Im Leitungsbereich dürfen 
Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass eine 
Gefährdung der Leitungen ausgeschlossen ist. Baggerarbeiten 
dürfen nur bis zu einem Abstand durchgeführt werden, der mit 
Sicherheit eine Gefährdung der Leitungen ausschließt. In 
Zweifelsfällen sind Such- bzw. Probesehachtungen von Hand 
vorzunehmen. Die Rohrnetzarmaturen des OOWV müssen 
jederzeit zugänglich sein und dürfen deshalb nicht überbaut 
bzw. mit Baumaterial überlagert werden. Von Kosten für die 
Durchführung von Schutzvorkehrungen für die vorgenannten 
Anlagen und andere Aufwendungen, insbesondere für 
Maßnahmen zum Schutz und zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes der Ver- und Entsorgungsanlagen, ist der OOWV 
freigestellt. Schäden am Ver- und Entsorgungsnetz, die durch 
Bauarbeiten verursacht werden, sind auf Kosten des 
Veranlassers zu beheben. Abweichungen bezüglich der 
Vorgehensweise bei Annäherung an Leitungen sind in jedem 

 Fallmit dem OOWV abzustimmen. Wir behalten uns vor, 
sämtliche in Leitungsnähe durchzuführenden Bauarbeiten 

 durch eine fachkundige Aufsicht zu überwachen.Des 
Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass die Angaben nur 
der Information für Planungszwecke dienen. Sie entbinden bei 
Ausführung der Bauarbeit nicht von der Erkundungs und 
Anzeigepflicht gegenüber der jeweiligen Betriebsstelle des 
OOWV. Nach Abschluss der Verlegearbeiten erbitten wir die 
Ausfertigung von Bestandsplänen für die Kreuzungsbereiche, 
in denen die genaue Lage der kV-Leitung eingetragen und die 

 technischen Daten vermerkt sind.Die aktuellen Leitungspläne 
des OOWV werden Ihnen im .pdf-Format zur Verfügung 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
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gestellt.
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allgemeine Hinweise mit Bezug auf Ihre o.g. Maßnahme teilen wir Ihnen mit, dass 
von uns verwaltete Versorgungsanlagen von dem angezeigten 
Vorhaben nicht berührt werden. Wir beauskunften die 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten 

 Eigentümer bzw. Betreiber:• Open Grid Europe GmbH, 
  Essen• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen• Ferngas 

 Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg• Mittel-
 Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen• 

Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 
 (METG), Essen• Nordrheinische 

Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 
 Dortmund• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), 

 Essen• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

   Straelen• Viatel GmbH, FrankfurtMaßgeblich für unsere 
Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz 
der Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren 

 festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.Wir weisen 
darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner 
Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter 
Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten 
um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere 
Beteiligung an diesem Verfahren. Achtung: Eine Ausdehnung 
oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Planung zum Ausgleich und zum Ersatz von Eingriffsfolgen 
erfolgt erst auf Planfeststellungsebene. Erst in diesem Verfahren 
werden die Flächen zum Ausgleich und zum Ersatz der 
Eingriffsfolgen - inkl. der hier als "planexternen Flächen" 
bezeichneten Flächen - dargestellt werden und können dann im 
Beteiligungsverfahren geprüft werden. Bei der Maßnahmenauswahl 
werden die Betroffenheiten von Leitungsbertreibern bereits 
möglichst berücksichtigt.
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Keine Themenzuordnung Die Belange der Raumordnung bezüglich des spezifischen 
Restriktionsniveaus weisen methodische Mängel auf. Bei der 
vergleichenden Bewertung werden die Ziele und Grundsätze 
der Regionalen Raumordnungsprogramme der Landkreise 
Cloppenburg (2005) und Osnabrück (2004) in der 
Raumordnungssystematik vergleichend herangezogen; für den 
Trassenabschnitt auf dem Gebiet des Landkreises Vechta 
kann diese vergleichende Bewertung jedoch nicht 
vorgenommen werden, da ein rechtswirksames Regionales 
Raumordnungsprogramm fehlt.

Da der Landkreis Vechta kein rechtswirksames Regionales 
Raumordnungsprogramm vorliegend hat, kann dies auch keine 
entsprechende Berücksichtigung im ROV finden. Soweit möglich 
wurden die Ziele und Grundsätze der Raumorndung für den LK 
Vechta unmittelbar aus dem Landesraumordnungsprogramm 
abgeleitet. Damit ist jedoch weder ein inhaltlicher noch ein 
methodischer Mangel verbunden, da ohne dem Vorliegen eines 
rechtswirksamen RROP dieser auch nicht berücksichtigt werden 
kann.

Keine Themenzuordnung Die Bewertungen der Engstellen (400m/200m) auf der 
Grundlage von sogenannten Engstellensteckbriefen weisen 
sowohl methodische als auch inhaltliche Mängel auf. Obwohl 
im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) der Gesetzgeber für das 
Projekt CCM die Erdkabeloption eröffnet hat, wird von dieser 
Option nur geringfügig Gebrauch gemacht.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 

  wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt.Die 
Vorhabenträger stehen der Erprobung der Erdkabeltechnik im 
Rahmen von Pilotprojekten offen gegenüber. Mit dem 
Erdkabelprojekt in Raesfeld hat Amprion als erster 
Übertragungsnetzbetreiber ein 380-kV-Kabel ins deutsche 
Übertragungsnetz integriert. Gleichwohl bleibt die Integration von 
weiteren Kabelstrecken ins Übertragungsnetz eine technische 
Herausforderung mit Risiken, die es im Rahmen von 
Kabelpilotprojekten zu prüfen gilt. Amprion plant im vorliegenden 
Projekt den Einsatz von Erdkabeln und setzt sich intensiv mit den 
Möglichkeiten und Grenzen auseinander.

Keine Themenzuordnung Ebenso unberücksichtigt blieb die Forderung, die geplante 380-
kV- Umspannanlage im Raum Merzen als Bestandteil eines 
offenen und transparenten Bewertungsverfahrens im Rahmen 
des ROV aufzunehmen. Nach derzeitiger Informationslage 
wird das geplante Umspannwerk in einem eigenständigen 
Genehmigungsverfahren nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) behandelt. Damit wird der 
Endpunkt der CCM-Leitung fixiert und kann nicht in einem 
offenen Bewertungsverfahren mit möglichen 
Alternativstandorten beurteilt und transparent bewertet werden.

Der Endpunkt aller Trassenvarianten ist über den bestehenden 
Netzverknüpfungspunkt Merzen vorbestimmt. Dieser liegt heute an 
dem bekannten Schnittpunkt der Bestandsleitungen („T“-Punkt), 
wird zukünftig aber in der geplanten Umspann- und Schaltanlage 
südlich des Siedlungsgebiets Merzen liegen. Die neu zu 
errichtende Umspann- und Schaltanlage liegt räumlich unmittelbar 
am bestehenden Netzverknüpfungspunkt Punkt Merzen. Die 
kleinräumige Verschiebung in Größenordnung der Trassenbreite im 
ROV (ca. 1 km) hat keine raumordnerisch relevanten 
Auswirkungen und auch keine Auswirkungen auf den NEP 
Berechnungsprozess, welche den NVP Merzen festgelegt hat.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Grundsätzlich wird begrüßt, dass im Bereich der Stadt 
Quakenbrück eine Erdverkabelung ge-plant wird. Jedoch ist 
dieser Abschnitt in der Gesamtsicht zu kurz gefasst. Aus Sicht 
der Samt-gemeinde Artland sollte die Erdverkabelung bis zum 
Punkt des Beginns der Parallelführung mit der bereits 
bestehenden 110-kV-Leitung verlängert werden. Hier könnte 
kompakt eine System-verbindung zwischen der 380-kV-
Erdkabeltrasse und der 110-kV-Leitung geschaffen werden. 
Dadurch würde eine Beeinträchtigung des kulturhistorisch 
wertvollen Landschaftsbildes sowie der Baudenkmale 
weitestgehend vermieden werden. Denn der Kulturschatz 
Artland ist mit seinen über 600 kompletten Bauernhofanlagen 
im Fachwerkstil von großer Bedeutung und einmalig in ganz 
Nordwesteuropa. Mehr als 100 dieser Höfe stehen unter 
Denkmalschutz und bilden zusammen mit der typisch 
landwirtschaftlich geprägten Parklandschaft den Kulturschatz 
Artland. Die geplante 380-kV-Leitung als Freilandtrasse würde 
dem Kulturschatz Artland erheblichen Schaden zufügen und 
den florierenden Tourismus nachhaltig negativ beeinflussen. 
Bei dem weiteren Verfahren sind daher die daraus 
resultierenden gewichtigen Raumwiderstände entsprechend zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus würde die Unterschreitung 
des Mindestabstandes von 200 m im gesamten Außenbereich 
vermieden werden. Ergänzend wird bemängelt, dass in den 
Antragsunterlagen die Baudenkmale zwar einzeln planerisch 
dargestellt, aber der sich daraus ergebende Verbund einer 
durch denkmalgeschützte Bauten geprägten Kulturlandschaft 
nicht gewichtet wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Engstelle Nr. 
11: Westlich Quakenbrück, wurde in den Variantenvergleich der 
Trassenkorridore im Rahmen des Raumordnungsverfahrens als 
Erdkabel eingestellt, weil ein gleichwertiger Wohnumfeldschutz bei 
der Mehrheit der Wohnhäuser nicht eingehalten werden kann und 
deutliche Konflikte bei einer Freileitungsbauweise entstehen 
könnten. Die Option der Errichtung eines Erdkabelabschnittes 
wurde daher unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange 
sowie unter Berücksichtigung anderer Engstellen als 
vorzugswürdig und verhältnismäßig eingestuft. Der 
Erdkabelabschnitt wurde nicht nach Süden ausgeweitet, da die 
Auslösekriterien zur Erdverkabelung gem. § 4 BBPlG südlich des 

 Erdkabelabschnitts nicht mehr betroffen sind bzw. vorliegen.Der 
Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Darin wird dargelegt, dass die 
kulturhistorische Erfahrbarkeit des Artlands (als Landschaftsbegriff) 
bzw. die enge Verknüpfung zwischen den historischen Hofstellen 
und der historischen Kulturlandschaft, wie sie einst existierte, nicht 
mehr bzw. höchstens noch in wenigen Bereichen gegeben ist. Die 
historische Kulturlandschaft ist heute jedoch in großen Teilen durch 
die intensiv genutzte Landwirtschaft sowie zunehmender 
Siedlungstätigkeit und Gewerbeansiedlung stark überprägt. Spuren 
der ursprünglich klein strukturierten, bäuerlichen Kulturlandschaft 
sind nur noch kleinräumig vorhanden.
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Landwirtschaft und 
Baumschulen

In den Diskussionen, um die D-Trasse (Autobahn) wurde 
angeführt, dass eine Überspannung von Gewerbegebieten per 
se ausgeschlossen sei. Nun wird in der Vorzugstrasse 
deutlich, dass mehrere landwirtschaftliche Betriebe und/oder 
Biogasanlagen überspannt bzw. knapp umspannt werden 
sollen. Nicht nur, dass landwirtschaftliche Betriebe hierdurch 
deutlich in ihrer Zukunfts-ausrichtung eingeschränkt werden, 
die gesundheitlichen Auswirkungen sind sowohl für die 
Mitarbeiter als auch für die Nutztiere als risikobehaftet bewertet 
worden. Gleiches gilt für Privat-häuser, die z. T. unter 200 m 
Abstand zur geplanten Trasse haben sollen.

Die Aussage, dass Überspannung von Gewerbegebieten per se 
ausgeschlossen wurde, kann von den Vorhabenträgerinnen nicht 
bestätigt werden. Grundsätzlich kommen Gewerbe- bzw. 
Industriegebiete sowie landwirtschaftliche Anlagen in jedem der 
betrachten Korridore vor und sind im Variantenvergleich aller 
Teilvariantenvergleiche sowie des Hauptvariantenvergleichs mit 

 entsprechendem Gewicht berücksichtigt worden.Grundsätzlich 
muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
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erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Soweit Überspannungen möglich sind werden, bei der 
Detailplanung im Planfeststellungsverfahren, die Vorgaben des § 4 
Abs. 3 der 26. BImSchV eingehalten. Danach dürfen 
Niederfrequenzanlagen zur Fortleitung von Elektrizität mit einer 

 Frequenz von 50 Hertz und einerNennspannung von 220 Kilovolt 
und mehr, die in einer neuen Trasse errichtet werden, Gebäude 

 oderGebäudeteile nicht überspannen, die zum dauerhaften 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Grundsätzlich wird begrüßt, dass im Bereich der Stadt 
Quakenbrück eine Erdverkabelung ge-plant wird. Jedoch ist 
dieser Abschnitt in der Gesamtsicht zu kurz gefasst. Aus Sicht 
der Samt-gemeinde Artland sollte die Erdverkabelung bis zum 
Punkt des Beginns der Parallelführung mit der bereits 
bestehenden 110-kV-Leitung verlängert werden. Hier könnte 
kompakt eine System-verbindung zwischen der 380-kV-
Erdkabeltrasse und der 110-kV-Leitung geschaffen werden. 
Dadurch würde eine Beeinträchtigung des kulturhistorisch 
wertvollen Landschaftsbildes sowie der Baudenkmale 
weitestgehend vermieden werden. Denn der Kulturschatz 
Artland ist mit seinen über 600 kompletten Bauernhofanlagen 
im Fachwerkstil von großer Bedeutung und einmalig in ganz 
Nordwesteuropa. Mehr als 100 dieser Höfe stehen unter 
Denkmalschutz und bilden zusammen mit der typisch 
landwirtschaftlich geprägten Parklandschaft den Kulturschatz 
Artland. Die geplante 380-kV-Leitung als Freilandtrasse würde 
dem Kulturschatz Artland erheblichen Schaden zufügen und 
den florierenden Tourismus nachhaltig negativ beeinflussen. 
Bei dem weiteren Verfahren sind daher die daraus 
resultierenden gewichtigen Raumwiderstände entsprechend zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus würde die Unterschreitung 
des Mindestabstandes von 200 m im gesamten Außenbereich 
vermieden werden. Ergänzend wird bemängelt, dass in den 
Antragsunterlagen die Baudenkmale zwar einzeln planerisch 
dargestellt, aber der sich daraus ergebende Verbund einer 
durch denkmalgeschützte Bauten geprägten Kulturlandschaft 
nicht gewichtet wird.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen der gesetzlich festgelegten Ausnahmetatbestände - im 
vorliegenden Fall 200 m zum Wohnen im Außenbereich - auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Weiter südlich liegen die Ausnahmetatbestände nicht mehr 

 vor.Der Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 
Außenbereich angewendet wird. Eine einzelfallbezogene 
Betrachtung von denkmalgeschützten Objekten sowie die 
Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen erfolgt in Abstimmung 
mit der Denkmalschutzbehörde im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren, wenn die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte erfolgt.
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Bedarf Der grundsätzliche Nachweis zur Nutzung einer 
Drehstromnetztechnik (Wechselstrom) wurde bisher nicht 
erbracht. Die Forderung des Landkreises Osnabrück 
gegenüber der Bundesnetzagentur (Netzentwicklungsplan), 
gestützt auf die Gutachten von Prof. Dr. Jarass, eine 
Gleichstromtrasse (HGÜ) als Erdkabeltechnik zu betrachten, 
wurde im Raumordnungsverfahren nicht konkret gewürdigt.

Der Gesetzgeber hat mit Aufnahme des Vorhabens in das BBPlG 
die Planrechtfertigung durch Gesetz entschieden. Daran sind auch 
die Vorhabenträger, die Behörden und die Gerichte gebunden. Die 
Bedarfsdiskussion um das Vorhaben stellt sich in der 
Vorhabenplanung und -umsetzung daher nicht. Insbesondere 
liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber das ihm 
zustehende Ermessen überschritten haben könnte oder der Bedarf 

 weggefallen ist.TenneT und Amprion setzen den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zur Errichtung des Vorhabens, der sich aus 
dem Rechtsrahmen ableitet (BBPlG, NEP), als 

  Vorhabenträgerinnen um.Die Netzplanung im Rahmen des NEP-
Prozesses erfolgt unter Einhaltung des NOVA-Prinzips 
(Netzoptimierung vor Verstärkung und Ausbau). Das 
Gesamtkonzept der Netzausbauplanung sieht – auch für 
Niedersachsen – den Einsatz von DC-Verbindungen vor. So wird 
zum Beispiel durch die DC-Verbindung von Emden/Ost nach 
Osterath und von dort weiter nach Philippsburg ein wesentlicher 
Teil des erzeugten Stroms aus Offshore-WEA in weiter südlich 
gelegene Zentren des Verbrauchs transportiert. Die Abwägung, ob 
ein erkannter Netzausbaubedarf als Wechsel- oder 
Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
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Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 

 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Grundsätzlich wird begrüßt, dass im Bereich der Stadt 
Quakenbrück eine Erdverkabelung ge-plant wird. Jedoch ist 
dieser Abschnitt in der Gesamtsicht zu kurz gefasst. Aus Sicht 
der Samt-gemeinde Artland sollte die Erdverkabelung bis zum 
Punkt des Beginns der Parallelführung mit der bereits 
bestehenden 110-kV-Leitung verlängert werden. Hier könnte 
kompakt eine System-verbindung zwischen der 380-kV-
Erdkabeltrasse und der 110-kV-Leitung geschaffen werden. 
Dadurch würde eine Beeinträchtigung des kulturhistorisch 
wertvollen Landschaftsbildes sowie der Baudenkmale 
weitestgehend vermieden werden. Denn der Kulturschatz 
Artland ist mit seinen über 600 kompletten Bauernhofanlagen 
im Fachwerkstil von großer Bedeutung und einmalig in ganz 
Nordwesteuropa. Mehr als 100 dieser Höfe stehen unter 
Denkmalschutz und bilden zusammen mit der typisch 
landwirtschaftlich geprägten Parklandschaft den Kulturschatz 
Artland. Die geplante 380-kV-Leitung als Freilandtrasse würde 
dem Kulturschatz Artland erheblichen Schaden zufügen und 
den florierenden Tourismus nachhaltig negativ beeinflussen. 
Bei dem weiteren Verfahren sind daher die daraus 
resultierenden gewichtigen Raumwiderstände entsprechend zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus würde die Unterschreitung 
des Mindestabstandes von 200 m im gesamten Außenbereich 
vermieden werden. Ergänzend wird bemängelt, dass in den 
Antragsunterlagen die Baudenkmale zwar einzeln planerisch 
dargestellt, aber der sich daraus ergebende Verbund einer 
durch denkmalgeschützte Bauten geprägten Kulturlandschaft 
nicht gewichtet wird.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen der gesetzlich festgelegten Ausnahmetatbestände - im 
vorliegenden Fall 200 m zum Wohnen im Außenbereich - auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Weiter südlich liegen die Ausnahmetatbestände nicht mehr vor.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

In den Diskussionen, um die D-Trasse (Autobahn) wurde 
angeführt, dass eine Überspannung von Gewerbegebieten per 
se ausgeschlossen sei. Nun wird in der Vorzugstrasse 
deutlich, dass mehrere landwirtschaftliche Betriebe und/oder 
Biogasanlagen überspannt bzw. knapp umspannt werden 
sollen. Nicht nur, dass landwirtschaftliche Betriebe hierdurch 
deutlich in ihrer Zukunfts-ausrichtung eingeschränkt werden, 
die gesundheitlichen Auswirkungen sind sowohl für die 
Mitarbeiter als auch für die Nutztiere als risikobehaftet bewertet 
worden. Gleiches gilt für Privat-häuser, die z. T. unter 200 m 
Abstand zur geplanten Trasse haben sollen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die vorzeitige 
Abschichtung der Varianten D1 und D2 begründet sich – wie im 
Erläuterungsbericht (Unterlage 1) ausführlich dargestellt – durch 
den Verstoß gegen Zielfestlegungen des LROP. Da die Variante 
D3 eindeutig vorteilhafter ist, wurden die Varianten D1 und D2 
bereits auf dieser Prüfungsebene hinter die Variante D3 
zurückgestellt. Eine vertiefende Betrachtung im anstehenden 
Raumordnungsverfahren ist somit nicht veranlasst. Grundsätzlich 
kommen Gewerbe- bzw. Industriegebiete sowie landwirtschaftliche 
Anlagen in jeden der betrachten Korridore vor und sind im 
Variantenvergleich aller Teilvariantenvergleiche sowie des 
Hauptvariantenvergleichs mit entsprechendem Gewicht 

 berücksichtigt worden. Bei dem 200 m-Abständen zur 
Wohnnutzung im Außenbereich handelt es sich gem. LROP um 
reine Vorsorgeabstände zum Schutz des Wohnumfeldes und nicht 
um gesundheitliche Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 
Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
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durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

 16:38)Soweit Überspannungen möglich sind werden, bei der 
Detailplanung im Planfeststellungsverfahren, die Vorgaben des § 4 
Abs. 3 der 26. BImSchV eingehalten. Danach dürfen 
Niederfrequenzanlagen zur Fortleitung von Elektrizität mit einer 

 Frequenz von 50 Hertz und einerNennspannung von 220 Kilovolt 
und mehr, die in einer neuen Trasse errichtet werden, Gebäude 

 oderGebäudeteile nicht überspannen, die zum dauerhaften 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Ziel der Planung muss es sein, den für den Menschen, also die 
Bürgerinnen und Bürger des Art-lands, am geringsten 
belastenden Trassenverlauf zu entwickeln. Es gilt der Leitsatz 
„Der Mensch steht an erster Stelle!“. Tier- und Naturschutz 
haben insbesondere in der heutigen Zeit einen hohen 
Stellenwert erlangt, welcher begründbar und an dieser Stelle 
nicht zu diskutieren ist. Der Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger steht eindeutig über dem Tier- und Naturschutz – von 
daher wird eine höhere Gewichtung des Schutzgutes Mensch 
einschließlich menschlicher Gesundheit gegenüber den 
anderen Schutzgütern gefordert. Diese Ausrichtung geht aus 
den Ausführungen so nicht eindeutig hervor und ist dringend 
zu überprüfen. Eine Gleichgewichtung der Schutz-güter wird 
von der Samtgemeinde Artland nicht akzeptiert.

Die umweltfachlichen Beiträge zum Raumordnungsverfahren 
wurden nach den geltenden gesetzlichen und fachlichen Vorgaben 
erstellt. Eine pauschale Gewichtung der Schutzgüter des Gesetzes 

 über die Umweltverträglichkeit ist grundsätzlich nicht zulässig. Die 
rechtliche Verbindlichkeit und/oder ökologische Wertigkeit der 
untersuchten Kriterien wird über die Raumwiderstandsklassen 
ausgedrückt, die bereits auf der Ebene der Korridorfindung  zur 
Anwendung kamen. Im Variantenvergleich im Zuge der 
Umweltverträglichkeitsstudie wurde zusätzlich der Empfindlichkeit 
der Kriterien gegenüber den vorhabenspezifisches Rechnung 
getragen, indem jedem Kriterium ein Konfliktpotenzial zugewiesen 
wurde. Ein hohes Konfliktpotenzial liegt demnach vor bei potenziell 
erheblichen Umweltauswirkungen von besonderem Gewicht, die im 
späteren Zulassungsverfahren ggf. einer gesonderten  Erlaubnis 
oder Bewilligung bedürfen und die eine besondere Relevanz in der 
Abwägung mit anderen Belangen besitzen. Die Intensität der 
Konflikte fließt über einen Gewichtungsfaktor unmittelbar in den 
Variantenvergleich mit ein. Je höher das Konfliktpotenzial 
eingestuft ist und je größer das betroffene Vorkommen ist, desto 
stärker schlägt der damit verbundene Nachteil im 
Variantenvergleich durch. Insofern kommt den 
Wohnsiedlungsflächen (Schutzgut Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit) ein besonderes Gewicht zu, aber auch 
allen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten (Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt) sowie auch dem Landschaftsbild, 

 das durch eine Freileitung besonders belastet wird. Über den 
quantitativen Variantenvergleich hinaus wurde eine gutachterliche 
Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Gegenstand dieses Prüfschritts 
war die Ableitung von Konfliktschwerpunkten, denn es kann sein, 
dass die lokale Ausprägung einzelner oder auch mehrerer, 
überlagernder Kriterien zu besonders schwerwiegenden Konflikten 
führen, die einem Tassenverlauf entgegenstehen. Diese 
Konfliktschwerpunkte wurden einzelfallbezogen geprüft und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung in die 

 Engstellenbetrachtung in Unterlage 7 aufgenommen.Insgesamt 
ist davon auszugehen, dass die Schutzgüter mit ihren spezifischen 
Untersuchungsgkriterien angemessen ermittelt, bewertet und im 

 Variantenvergleich berücksichtigt wurden. Zu berücksichtigen ist 
in diesem Zusammenhang, dass die Umweltverträglichkeit nur 
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einer von mehreren Belangen ist, die im übergeordneten 
Variantenvergleich betrachtet werden. Neben der UVS umfassen 
auch die Belange "Verträglichkeit hinsichtlich des Natura 2000-
Schutzgebietssystems" und "Artenschutzrechtliche Verträglichkeit" 
die angesprochenen Aspekte des "Tier- und Naturschutzes". Dabei 
ist zu beachten, dass mit diesen beiden Belangen europarechtliche 
Vorgaben umgesetzt werden, welche jeweils eigene Rechtsfolgen 
entfalten können und daher zwingend zu einzuhalten sind. Auch 
vor diesem Hintergrund kann die Forderung nach einer 
grundsätzlichen Vorrangstellung des Schutzguts Menschen im 
Planungsprozess nicht ohne Weiteres umgesetzt werden.
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sonstige Stellungnahmen Die grundsätzliche Forderung der betroffenen Kommunen, 
eine ergebnis-offene, vergleichende Bewertung aller Varianten 
von A bis D 1, D2 und D3 im Rahmen des ROV vorzunehmen, 
wurde nicht berücksichtigt. Insbesondere die durchgängige 
„Autobahn“-nahe Variante (D1, D2) wurde nicht gewürdigt. Hier 
scheint die Betrachtung nicht vollständig, da die Option einer 
Erdverkabelung nicht einbezogen wurde. Gerade diese scheint 
entlang der Autobahn sehr gut möglich, da es entlang der 
Autobahn eine Bauverbotszone gibt, die sich für eine 
Erdverkabelung anbietet.

Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 

  wie die Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 
der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

  vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist mit 
tiefwurzelnden Pflanzen im Bereich einer Erdkabeltrasse aus 
technischen Gründen nicht zulässig. Insbesondere wegen der zu 
erwartenden Annäherungen an Wohngebäude im Innenbereich 
werden die Varianten D1 und D2 im Vergleich zu den übrigen für 
eine vertiefte Untersuchung vorgesehenen Trassenkorridoren, 
auch zu Variante D3, bereits auf Grundlage einer Grobbetrachtung 
als konfliktreicher eingeschätzt, so dass diese Varianten D1 und D2 
für eine vertiefte Betrachtung ausgeschlossen werden (vgl. 
Unterlage 1A, Kapitel 4.7).

Seite 973 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Artland vom 28.12.2017

sonstige Stellungnahmen Die stufenweise Aggregation der Einzelvarianten durch eine 
vergleichende Bewertung der Teil-varianten bzw. 
Untervarianten führt zu einer im Ergebnis nicht mehr 
vergleichbaren Gesamtbe-wertung. Die daraus abgeleitete 
Vorzugsvariante A/B erschwert eine objektive vergleichende 
Gesamtbewertung insbesondere zwischen 
Erdkabelabschnitten und Freileitungsabschnitten.

Die Durchführung von Teilvariantenvergleiche ermöglichen es für 
jede Teilvarianten die jeweils vorzugswürdige zu identifizieren und 
ist eine anerkannte Methode um von verschiedenen möglichen 
Korridorvarianten - die jeweils den gleichen Start und Endpunkt 
haben - jeweils die Varianten mit den geringsten negativen 

 Auswirkungen zu identifizeren. Die Alternative zu diesem 
Vorgehen wäre ein vollständiges Einstellen der Teilvarianten in den 
Hauptvariantenvergleich. Mit dem Ergebniss, dass im 
Hauptvariantenvergleich unzählige Hauptvarianten hätten 

 miteinander verglichen werden müssen. Die Prüfkriterien der 
Teilvariantenvergleiche werden nach Auffassung der 
Vorhabenträgern umfassend aufgeführt und in den einzelnen 
Teilvariantenvergleich transparent und einzelfallbezogen entweder 
in verbal-argumentativer Form oder gemäß der Methodik der 
entsprechenden Fachgutachten bewertet. Dies betrifft ebenso die 
jeweilige Begründung zur vorzugswürdigen Bauweise.

sonstige Stellungnahmen Ziel der Planung muss es sein, den für den Menschen, also die 
Bürgerinnen und Bürger des Art-lands, am geringsten 
belastenden Trassenverlauf zu entwickeln. Es gilt der Leitsatz 
„Der Mensch steht an erster Stelle!“. Tier- und Naturschutz 
haben insbesondere in der heutigen Zeit einen hohen 
Stellenwert erlangt, welcher begründbar und an dieser Stelle 
nicht zu diskutieren ist. Der Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger steht eindeutig über dem Tier- und Naturschutz – von 
daher wird eine höhere Gewichtung des Schutzgutes Mensch 
einschließlich menschlicher Gesundheit gegenüber den 
anderen Schutzgütern gefordert. Diese Ausrichtung geht aus 
den Ausführungen so nicht eindeutig hervor und ist dringend 
zu überprüfen. Eine Gleichgewichtung der Schutz-güter wird 
von der Samtgemeinde Artland nicht akzeptiert.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt. Eine 
Gewichtung der Schutzgüter wurde hierbei nicht vorgenommen. 
Dies ist nach Ansicht der Vorhabenträger nicht zu beanstanden.
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Verfahrensthemen Die grundsätzliche Forderung der betroffenen Kommunen, 
eine ergebnis-offene, vergleichende Bewertung aller Varianten 
von A bis D 1, D2 und D3 im Rahmen des ROV vorzunehmen, 
wurde nicht berücksichtigt. Insbesondere die durchgängige 
„Autobahn“-nahe Variante (D1, D2) wurde nicht gewürdigt. Hier 
scheint die Betrachtung nicht vollständig, da die Option einer 
Erdverkabelung nicht einbezogen wurde. Gerade diese scheint 
entlang der Autobahn sehr gut möglich, da es entlang der 
Autobahn eine Bauverbotszone gibt, die sich für eine 
Erdverkabelung anbietet.

Über die Varianten A, B und C mit ihren Untervarianten hinaus 
wurden die Varianten D1, D2 und D3 entwickelt, um Varianten zu 
prüfen, die den Grundsatz der Raumordnung, eine Bündelung mit 
bestehender linearer Infrastruktur (BAB 1) berücksichtigen, 
weitgehend befolgen. Die Korridore D1, D2 und D3 wurden in der 
Unterlage zur Antragskonferenz in gleicher Art und Weise geprüft 

  wie die Korridore A, B, und C.  Entlang der Korridore D1 und D2 
der BAB 1 liegen Siedlungsflächen mit Wohnfunktion gem. 
bauplanungsrechtlichem Innenbereich (400 m Puffer insb. gem. 
LROP). D1 verfügt z.B. über 6,5 km, D2 über 2,1 km an 
Überlagerungsflächen (400 m Puffer) mit der Korridormittelachse. 
Alle anderen Korridore A, B, C und D3 verfügen über keinerlei 
entsprechende Überlagerungsfläche (400 m Puffer).  Der 400 m-
Abstand hat hierbei aufgrund der raumordnerischen Zielqualität im 
Vergleich zu den Grundsätzen der Raumordnung zur Bündelung 
und zum 200 m Abstand im Außenbereich eine deutlich 
herausgehobene Bedeutung. Die Planung ist daher stark dadurch 
geleitet, einen Konflikt mit dieser Zielfestlegung von vornherein zu 

  vermeiden. Einer Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen 
zudem auf Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte 
entgegen (erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden 
Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, 
Regenrückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, 
Lärmschutzwände etc.). Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche 
bzw. Einzelhäuser in unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus 
räumlichen Gründen keine Erdverkabelung möglich ist. Bei 
Waldflächen an der Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein 
Waldeinschlag unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im 
Bereich einer Erdkabeltrasse aus technischen Gründen nicht 
zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden Annäherungen 
an Wohngebäude im Innenbereich werden die Varianten D1 und 
D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte Untersuchung 
vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante D3, bereits auf 
Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher eingeschätzt, 
so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte Betrachtung 
ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7).
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Keine Themenzuordnung Bezüglich der im Bereich der Trassenvariante C festgestellten 
Engstellen 22 - Rüsfort -, Nr. 23 -Wahlfeld - und Nr. 24 - Groß 
Drehle - verweise ich auf die Ausführungen unter Punkt 3 
dieser Stellungnahme.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Keine Themenzuordnung  1.1 TeilvariantenvergleicheIn Vorbereitung der Definition von 
Vergleichskorridoren werden in der Unterlage 6 fünf 
verschiedene Teilvarianten verglichen. Die Methodik dieser 
Vergleiche ist nachvollziehbar. Sinnvoll wäre allerdings eine 
einheitliche Zusammenfassung der Unterlage 6 gewesen. 
Damit hätte vermieden werden können, dass sich auf den 
Seiten 30 - 43 der Raumverträglichkeitsstudie sowie 168 - 181 
der Umweltverträglichkeitsstudie dazu nahezu identische 
Textteile finden. Generell hätten derartige Straffungen der 
Übersichtlichkeit im umfangreichen Unterlagenpaket gedient.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Keine Themenzuordnung  12 Variante D 3Bei der Variante D 3 handelt es sich um die 
sogenannte Autobahnvariante. Hierzu wird auf die 
Ausführungen in Punkt 1.2 und zu 2.4 verwiesen. Der 
Trassenverlauf D 3 führt dann im weiteren Verlauf Richtung 
Süden zwischen den Ortslagen der Stadt Bersenbrück und der 
Gemeinde Alfhausen in den Korridor B. Hierzu wird auf die 
Aussagen zu Trasse B verwiesen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Keine Themenzuordnung Weiter wird grundsätzlich bemängelt, dass der Standort des im 
Bereich Merzen geplanten Umspannwerkes nicht mit in das 
Raumordnungsverfahren einbezogen wurde und somit eine 
Vorfestlegung eines fiktiven Standortes im Bereich Merzen als 
Grundlage des Raumordnungsverfahrens angenommen wird. 
Dadurch ergeben sich erhebliche Vorfestlegungen für die 
Untersuchung der einzelnen Trassenvarianten.

Unter raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten sind alle in das 
Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassenkorridore – 
vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Raumordnungsverfahren – 
möglich.  Der Endpunkt aller Trassenvarianten ist über den 
bestehenden Netzverknüpfungspunkt Merzen vorbestimmt. Dieser 
liegt heute an dem bekannten Schnittpunkt der Bestandsleitungen 
(„T“-Punkt), wird zukünftig aber in der geplanten Umspann- und 
Schaltanlage südlich des Siedlungsgebiets Merzen liegen. Die neu 
zu errichtende Umspann- und Schaltanlage liegt räumlich 
unmittelbar am bestehenden Netzverknüpfungspunkt Punkt 
Merzen. Die kleinräumige Verschiebung in Größenordnung der 
Trassenbreite im ROV (ca. 1 km) hat keine raumordnerisch 
relevanten Auswirkungen und auch keine Auswirkungen auf den 
NEP Berechnungsprozess, welche den NVP Merzen festgelegt hat.
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Keine Themenzuordnung  11. Alternativtrasse B-SüdVon Norden kommend betrifft der 
Verlauf der Trasse B Süd die Engstelle Nr. 14 -Ahausen und 
führt dann weiter südlich durch das Gewerbegebiet „Im 
Grunde" bzw. Gewerbepark Ahausen der Stadt Bersenbrück 
Richtung Süden.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Ziele und Grundsätze zur 
gesamträumlichen 
Entwicklung des Landes 
und seiner Teilräume

Ca. 800 m westlich der Vorzugstrasse befindet sich mitten in 
der Ortslage der Gemeinde Ankum das Marienhospital Ankum-
Bersenbrück. Das Marienhospital verfügt über einen 
Hubschrauberlandeplatz. Die Freileitung östlich und südlich 
der Ortslage Ankum wird eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Anflugmöglichkeiten durch die Rettungshubschrauber 
bedeuten und die Rettungsabläufe erheblich einschränken.

Gemäß dem Ziel 4.2 Ziffer 07 Sätze 6 und 7 des LROP sind 
Trassen für neu zu errichtende Höchstspannungsfreileitungen so 
zu planen, dass ein Mindestabstand von 400 m zu Wohngebäuden 
innerhalb von dem Wohnen dienenden Gebieten eingehalten wird. 
Dieser Mindestabstand gilt auch für sensible Anlagen, wie z. B. 
Krankenhäuser. Mit einer Distanz von 800 m wird diese 
Mindestvorgabe mit deutlichem Puffer eingehalten. Eine darüber 
hinausgehende Betrachtung der Erreichbarkeit für 
Rettungshubschrauber ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Der Einwand wird zur Kenntnis 
genommen und im Rahmen des anstehenden 
Planfeststellungsverfahrens unter Beteiligung der zuständigen 
Behörden vertiefend geprüft.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im Bereich der Stadt Bersenbrück sind die in der 52. Änderung 
des Flächennutzungsplans der SG Bersenbrück 
ausgewiesenen Wohnbauflächen an der Südöstlichen Ortslage 
zwar dargestellt (Rechtkraft der Änderung seit 2008). Der 
notwendige 400 m Radius wurde hier allerdings in den 
Unterlagen nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich kann gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur den 
Wohngebäuden bzw. überbaubaren Flächen ein vorsorglicher 
Schutzabstand von 400 m zugesprochen werden, die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, sofern diese 
Gebiete dem Wohnen dienen. Die vorbereitende Bauleitplanung 
findet entsprechend keine Berücksichtigung. Die im 
Flächennutzungsplan enthaltenen Darstellungen fanden jedoch in 
dem Variantenvergleich sowie dem Abwägungsprozess 
Berücksichtigung.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Der Trassenverlauf führt dann weiter südlich in Richtung 
Engstelle Nr. 15 - Osterberg. Aufgrund der hier vorhandenen 
Besiedelung werden zwei Varianten West und Ost geprüft. Bei 
der Variante Ost sind die Abstände von 200 m gegenüber 5 
Wohnhäusern nicht einzuhalten. Bei der Variante West ist eine 
Unterschreitung bei zwei Wohnhäusern in relativ geringem 
Umfang vorhanden. Aus der Abbildung Nr. 35 zur Übersicht 
der Engstelle Nr. 15 - Osterberg - ist deutlich ersichtlich, dass 
diese Variante West aus Richtung Norden kommend erst in 
Richtung Westen und dann wieder zurück in Richtung Osten 
verschwenkt und dabei nahezu die gesamte Breite des 

 geplanten Trassenverlaufs nutzt. Die im Bereich der 
Engstelle - Osterberg - vorhandene Wohnbebauung wird 
sozusagen mit der 380 kV-Leitung komplett umgangen. Für die 
Bewohner dieses Bereiches bedeutet das allerdings, dass sie 
die Hochspannungsleitung sowohl nördlich als auch südlich 
ihrer Wohnlage verläuft und diese Anwohner damit zwar 
außerhalb der Mindestradien doppelt betroffen werden. In 
diesem Bereich wird die Leitung vom westlichen Rand des 
Korridors in Richtung östlichen Rand verlaufen müssen, da es 
im Bereich der K 144 nur eine Querungsmöglichkeit gibt, die 
die Abstände zu der südlich der K 144 vorhandenen 
Wohnbebauung einhält. Bei Nutzung der Variante B (Süd) 
kommt aus Sicht der Samtgemeinde Bersenbrück für den 
Bereich nördlich der Engstelle 14 bis südlich der Engstelle 15 
aufgrund der besonderen Umstände der Trassenführung und 
der Mehrfachbelastung durch die vorhandene 110 kv-Leitung, 
die im Wesentlichen nicht mitgeführt werden kann, nur eine 
Erdverkabelung auf der gesamten Länge in Frage.

Im Rahmen der Betrachtung der Engstellt Nr. 15: Osterberg wurden 
beide Varianten der potenziellen Trassenachse beschrieben und 
bewertet. Dazu wurden zu beiden Varianten die Vor- sowie 
Nachteile dargestellt. Im Ergebnis zu dieser Engstelle wurde 
dargelegt, dass mindestens bei einer der Varianten ein 
Wohnumfeldschutz bezogen auf die erforderlichen Abstände von 
200 m gewährleistet werden kann. Insgesamt diente die 
Darstellung einer potenziellen Trassenachse in den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) ohnehin lediglich der 
Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt 
gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-
effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Auch die 
Frage ob der Betrieb einer Kabelanlage, zur Wahrung des 
Wohnumfeldschutzes im konkreten Einzelfall als technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht abschließend geklärt 
werden, sondern obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Hierbei sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass 
aufgrund der Regelungen des Landesraumordnungsgesetzes 
bei einer zukünftigen Entwicklung von Wohnbaugebieten 
immer ein Abstand von 400 m zu Vorranggebieten 
„Freileitungstrassen" halten müssen. Bei der Realisierung der 
Trasse als Freileitung würde somit die Entwicklung der 
Gemeinden für die nächsten Jahrzehnte erheblich 
beeinträchtigt. Ausnahmen werden hier nur bei der 
Realisierung von Erdkabelstrecken vorgesehen.

Die Aufgabe des Raumordnungsverfahren ist unter 
Berücksichtigung aller Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung die raumverträglichste Variante heraus zu arbeiten 
um somit eine Vorzugsvariante für die Planfeststellung zu erhalten. 
Bei der Erstellung der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren 
wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 
festgelegten Themen, Kriterien und Erfordernisse der 
Raumordnung berücksichtigt. Allgemeine Planungsabsichten oder 
Entwicklungskonzepte, welche nicht bauleitplanerisch verfestigt 
sind, finden im Zuge des ROV keine Berücksichtigung.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 3.4 Ergebnis der EngstellenanalyseDie Engstellenanalyse 
(Unterlage 7) kommt zu dem Ergebnis, dass drei von 28 
Engstellen für Piloterdkabel vorgeschlagen werden. Unter den 
in diesem und im Abschnitt zur Raumverträglichkeitsstudie 
aufgeführten Gesichtspunkten ist eine grundlegende 
Überarbeitung dieser Studie erforderlich. Nach eigener 
überschlägiger Einschätzung wird höchstens ein Drittel der 
Engstellen unter einen Marginalschwellenwert der 
Abstandsunterschreitung fallen können. Ein weiteres Drittel 
zeigt aufgrund der Anzahl betroffener Häuser in dichtem 
Abstand sehr deutliche Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung. Dies betrifft v. a. die Engstellen 2, 4, 7, 8, 
10, 15 Ost, 18, 26, 27, 28. Dort ist es erforderlich, auch eine 
geschlossene Bauweise in Betracht zu ziehen.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die Frage, ob in einer Engstelle ein technisch und wirtschaftlich 
effizienter Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum 
Tragen kommen kann, ist nicht unter dem Aspekt des Anteils der in 
dem vorliegenden Projekt festgestellten Engstellen zu beantworten. 
Es ist jede Engstelle bzw. jeder potenzielle Erdkabelabschnitt für 
sich selbst zu betrachten, um festzustellen, ob die Realisierung 
eines Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in Erdkabelbauweise 
vorzuziehen ist.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Ein Grenzfall stellt die Engstelle 24 „Groß Drehle" dar, weil hier 
einerseits nur zwei Gebäude betroffen sind, andererseits eines 
dieser Gebäude aber in nur 130 m Entfernung gequert wird. 
Eine alleinige Argumentation für Freileitung auf der Basis 
visueller Aspekte kann hier nicht überzeugen. Zu den 
Engstellen 7 und 8 wird unten noch ausführlich Stellung 
genommen.

Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der Engstelle Nr. 24: 
Groß Drehle begründet sich neben der sichtverschattenden 
Wirkung durch Gehölze unter anderem durch die geringe Anzahl 
der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, sowie die kurze 
Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würden. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 
für eine Erdverkabelung unverhältnismäßig sein.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Bei der Engstelle 14 „Mühlenbach" wird lediglich ein Gebäude 
in einem Abstand von 179 m bzw. 183 m beeinträchtigt. Es ist 
nachvollziehbar, dass hier die Nachteile der ggf. zu 
errichtenden Übergangsbauwerke überwiegen werden, wenn 
die Engstelle nur für sich betrachtet wird. Ähnlich gilt dies für 
drei Gebäude an der Engstelle 22 „Rüsfort" sowie zwei 
Gebäude an der Engstelle 23 „Wahlfeld", wo der 200 m 
Abstand jeweils um etwa 10% unterschritten wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 3.3 Engstellen in der Samtgemeinde BersenbrückDie 
Engstelle 13 „Langen" durchschneidet drei 200 m-Abstände 
auf einer Länge von etwa 440 m. Zwei dieser Abstände liegen 
unterhalb von 150 m. Eine ausschließlich auf 
Sichtbeziehungen ausgerichtete Argumentation gegen eine 
Erdverkabelung ist nicht nachvollziehbar.

Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der Engstelle Nr. 13: 
Langen begründet sich unter anderem durch die geringe Anzahl 
der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, sowie die kurze 
Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würden. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 
für eine Erdverkabelung unverhältnismäßig sein.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

3.2 unklare, z. T. widersprüchliche Vergleichsmaßstäbe für 
 EngstellenDie Antragstellerin orientiert sich bei den 

Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe zur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV 
et al. 2017), versäumt es jedoch, die darin nur sehr allgemein 
aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch zu 
präzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
Marginalschwellen zur Unterschreitung der 200 m Abstände 
angenommen werden und welche Mindestlänge einer 
Erdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

 technisch/wirtschaftlich vertretbar angenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 
erfordert einen übergeordneten Bewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit der 
Gewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung einer 
Engstelle als Orientierung dient. Ein solcher 
Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
die individuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 
nachvollzogen werden können. So ist insbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 
Zahl der Engstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
„Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen: Engstelle 5 sowie 6 
und 11 ). Hinsichtlich der Abschirmung von Sichtbeziehungen, 
die in der Argumentation der Antragstellerin als häufigste 
Begründung für die Unterschreitung von Abständen zum 
Wohnumfeldschutz herangezogen wird, wurde nicht in Frage 
gestellt, ob sich eine Bewertung des Wohnumfeldes in visueller 
Hinsicht überhaupt allein auf die Sichtachse eines alleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 
der o. g. Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einer Siedlung 
insbesondere auch den Raum der „typischen 
wohnumfeldnahen Aktivitäten" und ist somit nicht auf einen 
einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu 
berücksichtigen, dass Gehölzstrukturen (Hecken, Baumreihen, 
Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden Wirkung 
erheblichen jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus abgeleitete 
methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung werden im Kap. 
0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) beschrieben. Die hier 
bemängelte Bevorzugung der Bauweise "Freileitung" wird dort wie 
folgt begründet: "Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in 
§ 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig, welche entsprechend beschrieben 

 werden. Bezüglich der Marginalschwellen zur Unterschreitung der 
Abstandsbereiche zur Siedlungsbereichen bzw. Wohnhäusern 
sowie die Mindestlänge eines Erdkabelabschnitts hat sich der 
Gesetzgeber bewusst gegen die Angaben konkreter Zahlen oder 
gar einer Spanne entschieden. Was einen technisch und 
wirtschaftlich effizienten Erdkabelabschnitt ausmacht, wurde 

 offengelassen.Auch in der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) werden keine 
konkreten Aussagen getätigt. „Welche Länge ein technisch und 
wirtschaftlich effizienter Teilabschnitt aufweisen sollte, ist 
einzelfallbezogen zu ermitteln. Der Gesetzesbegründung ist zwar 
eine Mindestlänge von 3 km zu entnehmen. Eine technische und 
wirtschaftliche Effizienz kann im Einzelfall jedoch bereits bei 
weniger als 2 km angenommen werden, oder auch beispielsweise 

 bei mehr als 5 km.“ (NLStBV et al. 2017).Ein übergeordneter 
Bewertungsrahmen wurde folglich nicht definiert und wäre nicht 
zielführend gewesen, da – wie in der Arbeitshilfe dargelegt ist – 
jede Engstelle bzw. potenzieller Erdkabelabschnitt im Einzelfall zu 
prüfen bzw. zu betrachten ist. Grundsätzlich wurde sich bei der 
Ermittlung von technisch und wirtschaftlich effizienter 
Erdkabelabschnitte an folgenden drei Kriterien orientiert: Die 
Anzahl der betroffenen Wohnhäuser, die Schwere der 
beeinträchtigen Wohnumfelder bzw. -funktionen sowie die sich 
dadurch ergebende Länge des potenziellen Erdkabelabschnitts. 
Die vorgehendweise wurde entsprechen in den Kapiteln zur 

 Methodik in den Engstellenteckbriefen (Unterlage 7) dargelegt. Im 
Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen (Unterlage 
7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche Beeinträchtigungen des 
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Wohnumfeldes aufgrund der Abstandsunterschreitung gem. 
NLStBV u. a. (2017) anhand der Bewertung des nahen 
Wohnumfeldes, Ausrichtung der Hauptaufenthaltsbereiche, 
Sichtbeziehungen, Vorbelastungen durch andere 
Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der Freileitung zum 

 Wohngebäude bewertet wurden.Hinsichtlich der verschattenden 
Wirkung von Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfalen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen ¬ welche ebenso mastenartige  Eingriffe 
darstellen ¬, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (nicht nur eine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen zur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 
werden.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

2.3 Ausnahmen beim Wohnumfeldschutz nicht angemessen 
 begründetDie Raumverträglichkeit der 

Trassenkorridorvarianten wird von keinem Kriterium so stark 
geprägt, wie durch die vom LROP (ML NOS 2017) in den 
Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 07 vorgegebenen 
Siedlungsabstände für Höchstspannungsfreileitungen. Die 
Raumverträglichkeit der einzelnen Korridore stellt die 
Antragstellerin in der RVS unter ausgiebiger Beanspruchung 
der in den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 07 (LROP) 
beinhalteten Ausnahmeregelung fest. In den 
Antragsunterlagen wird das zu schützende Wohnumfeld von 
der Antragstellerin jedoch nahezu ausschließlich auf die 
visuellen Komponenten reduziert. Demgegenüber sieht die 
Begründung für Ziffer 07 Satz 8 des LROP aber 
unmissverständlich betriebliche, nämlich auf Feldwirkungen 
bezogene Gründe für den Wohnumfeldschutz vor, wobei 
visuellen Komponenten am Wohngebäude allenfalls 
nachrangige Bedeutung zukommt: „Die festgelegten 
Mindestabstände leiten sich ab aus der Erkenntnis, dass bei 
einem Abstand von rd. 100 m zu den Leitungen die 
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der 
elektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, die 
Belastungen allerdings noch über dem Niveau der 
anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand 

 von 200m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen 
Auswirkungen auf dem Niveau der allgegenwärtigen 
Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. 

 EineVerdoppelung des Abstandes zur Wohnbebauung im 
 Siedlungszusammenhangberücksichtigt die typischen 

wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder 
Sportplätzen, ortsrandnahe Fuß-, Rad- und Wanderwege) und 
trägt damit vorsorgend auch zum Schutz und Erhalt des nahen 
Wohnumfeldes bei .... Bei der Bestimmung und Begründung 
eines hinreichenden Abstandes von 400 m zu Wohngebäuden 
im Siedlungszusammenhang kommen daher 
Vorsorgegrundsätze der Planung zum Tragen, die über den 
fachrechtlichen Gesundheitsschutz gern. 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) weit hinausgehen 
... " (LROP 2012, Begründung S. 51). Auch die Arbeitshilfe zur 

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25.000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse in 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine Analyse 
der genauen Wohnumfelder vor Ort jedes der betroffenen 
Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. Dieser 
Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Auch die Frage ob der Betrieb einer 
Kabelanlage, zur Wahrung des Wohnumfeldschutzes im konkreten 
Einzelfall als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht 

 abschließend geklärt werden.Weiter sind die Vorgaben des 
Bundes und der niedersächsischen Landesplanung eindeutig 
formuliert. 200 m Abstände sind einzuhalten zu Wohngebäuden, 
die im Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch liegen. Im 
Gegensatz zu den Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die 
im Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) 

 durchgeführt.Der Schutz der menschlichen Gesundheit vor 
elektromagnetischen Feldern ist vom Bundesgesetzgeber 
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Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen führt 
beim Wohnumfeldschutz nicht anlagebezogene Aspekte von 
Übertragungsleitungen, sondern u. a. deren betriebliche 
Aspekte auf: „Durch die Abstandsregelungen sollen 
Beeinträchtigungen wohnungsnaher Bereiche durch den Bau 
und Betrieb von Höchstspannungsleitungen reduziert werden" 
(NLStBV et al. 2017, S. 3, Unterstreichung hinzugefügt). Die 
Ausnahme-Regelung des LROP greift, wenn „ein 
gleichwertiger vorsorgender Schutz der Wohnumfeldqualität 
gewährleistet ist oder keine geeignete energiewirtschaftlich 
zulässige Trassenvariante die Einhaltung der Mindestabstände 

 ermöglicht" (LROP 2017,Abs. 4.2 07, Satz 9). Die in den 
Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen 

 Aspektenbegründeten Ausnahmen von den zum 
Wohnumfeldschutz geforderten 200 m Abständen sind vor 
dem aufgezeigten Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. 
Ausnahmen vom Wohnumfeldschutz (die in den 
Antragsunterlagen im 200 m Bereich die Regel darstellen) sind 
begründet, wenn, wie im LROP vorgesehen, v. a. auf 
betriebliche Aspekte abzielende „Vorsorgegrundsätze der 
Planung" zum Tragen kommen.

abschließend in der 26. BImschV bundeseinheitlich geregelt 
worden.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im weiteren südlichen Verlauf schwenkt die Trasse in den 
Bereich des Ortsteils Ahausen-Sitter mit der Engstelle Nr. 7 
und dann im weiteren Verlauf Richtung Süden in den Bereich 
der Gemeinde Ankum und verläuft dort in unmittelbarem 
Anschlussbereich an die direkte Ortslage mit den 
Wohngebieten „Kunkheide" und dem Gewerbe- und 
Industriegebiet. Südlich angrenzend befindet sich die Engstelle-
Nr. 8.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Danach verläuft dieser Korridor weiter Richtung Süden zur 
Engstelle 16 und vereinigt sich dort mit den Trassenkorridoren 
C und D 3, bevor die Engstelle 17 - Alfhausen - erreicht wird. 
An der Engstelle 17 wären 4 Wohnnutzungen mit einem zum 
Teil auf 150 m reduzierten Abstand von einer Freileitung 
betroffen. Im Bereich der Ortslage der Gemeinde Alfhausen 
sind überwiegend Wohngebiete am westlichen Rand der 
Ortslage angesiedelt. Auch wenn hier die Mindestabstände 
von 400 m eingehalten werden können, wird eine geordnete 
siedlungspolitische Entwicklung der Gemeinde Alfhausen, 
insbesondere die zukünftige Entwicklung der Wohnbebauung, 
erheblich eingeschränkt werden. (Hierzu wird auf die 
Festsetzungen des Landesraumordnungsprogramms 2017 
verwiesen. Unter der laufenden Nr. 07 Satz 10 des Punktes 
4.2 Energie wird festgelegt, dass zukünftige Wohnbaugebiete 
einen Abstand von 400 m zu Vorranggebieten Leitungstrassen 
einhalten müssen.) Im Punkt 17.3 Fazit des 
Engstellensteckbriefes Nr. 17 wird im 3. Absatz auf ein derzeit 
unbewohntes Gebäude mit 154 m Entfernung Bezug 
genommen. Die Ausführungen hierzu sind nicht richtig, da 
derzeit auf diesem Grundstück an der Stelle des vorhandenen 
Gebäudes ein Neubau als Ersatzwohnhaus realisiert wird. Die 
Bauarbeiten haben bereits begonnen. Die Alternativaussagen 
im Fazit sind somit hinfällig.

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung.  Ein Abstand von 400 m zu möglichen 
Siedlungsbereichen kann erst Berücksichtigung finden, wenn ein 
Bebauungsplan aufgestellt wurde oder die Planungen 

 entsprechend verfestigt sind .  Das in Engstelle Nr. 17 östlich der 
potenziellen Trassenachse befindliche Wohnhaus im Abstand von 
154 m wurde, wie in der Unterlage 7 dargelegt, aus 
Vorsorgegesichtspunkten als Wohnhaus gewertet und ist folglich 
vollständig in die Abwägung mit eingeflossen.
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Im Bereich der Ortslage „Kattenberg" wurde eine dort 
 vorhandene Wohnnutzungangrenzend an den Randbereich 

des 400 m Radius zum Wohngebiet „Kunkheide" nicht 
berücksichtigt. Die nicht berücksichtigte Wohnlage ist in der 
beigefügten Kartenunterlage (Anlage 1) flächig „blau" markiert 
und mit der laufenden Nummer 1 gekennzeichnet. Durch diese 
zusätzliche Wohnnutzung und dem zustehenden 200 m 
Schutzradius entsteht nördlich der B 214 eine weitere 
Engstelle.

Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen und 
entsprechend berücksichtigt. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. 
 
Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den 
Varianten A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 
Wohnen als auch das Kriterium Erholen betrifft.
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In den Unterlagen wird eine Wohnbaufläche (Baugebiet „Alte 
Ziegelei") an der südöstlichen Ortslage dargestellt. Diese 
Fläche wird derzeit in der 78. Änderung 

 desFlächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bersenbrück 
als Wohnbaufläche ausgewiesen. Aus Sicht der 
Samtgemeinde Bersenbrück wird dieser Fläche in den 
Kartenunterlagen nicht der vorgesehene 400 m Radius für 
Wohnsiedlungen zugebilligt. Hier ist ebenfalls eine 
Überprüfung vorzunehmen. In der gleichen 
Flächennutzungsplanänderung werden Flächen nördlich der 
Wohnsiedlung „Kattenboll" an der nordöstlichen Ortslage 
ausgewiesen. Auch diese Flächen sind in der Kartenunterlage 
dargestellt. Aus Sicht der Samtgemeinde Bersenbrück wird 
auch hier der 400 m Radius auf die bestehende Bebauung 
gerechnet und nicht auf die neu ausgewiesenen 
Wohnbauflächen.

Grundsätzlich kann gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur den 
Wohngebäuden bzw. überbaubaren Flächen ein vorsorglicher 
Schutzabstand von 400 m zugesprochen werden, die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, sofern diese 
Gebiete dem Wohnen dienen. Die vorbereitende Bauleitplanung 

 findet entsprechend keine Berücksichtigung.In der Karte zum 
Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
im Rahmen der UVS im Bereich von Ankum (Unterlage 2B Karte 
1.2) wurde die "Alte Ziegelei" als Wohnbaufläche im Rahmen der 
vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) dargestellt 
und entsprechend berücksichtigt. Da der Bebauungsplan zur Alten 
Ziegelei im Laufe des Verfahrens aufgestellt wurde, fand er - sowie 
der Anstandsbereich von 400 m - im Rahmen der Abwägung 

 entsprechend Berücksichtigung.Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. 
 
Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den 
Varianten A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 
Wohnen als auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Weiterhin stellt eine Hochspannungsleitung, die als Freileitung 
gebaut wird, in dem geringen Abstand zur Ortslage Ankum 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
eine städtebauliche Zäsur in der Entwicklung der Gemeinde 
Ankum in Richtung Stadt Bersenbrück dar. Aufgrund der auch 
später notwendigen Abstände, die zu dieser Freileitung 
einzuhalten sind, wird eine geordnete Gemeindeentwicklung in 
Richtung Osten auf Dauer verhindert. Eine Vermarktung der 
Gewerbegrundstücke, über die eine Freileitung errichtet wurde, 
ist nahezu unmöglich.

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und in Rahmen der 
Abwägung entsprechend berücksichtigt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Aus den Unterlagen zum Engstellensteckbrief Nr. 14 - 
Mühlenbach - ist zu ersehen, dass die vorgesehene Trasse 
nördlich der Umgehungsstraße B 68 vom derzeitigen Verlauf 
der 110 kV-Leitung abschwenkt um im Bereich der 
Umgehungsstraße im rechten Winkel Richtung Westen 
weitergeführt zu werden . In diesem Bereich wird erläutert, 
dass lediglich ein Wohnhaus an zwei Seiten mit einem 
geringen Abstand als 200 m betroffen ist. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass die dort verlaufende 110 kV-Leitung 
aufgrund der Gewerbegebietsnutzung südlich der 
Umgehungsstraße B 68 auf einem erhöhten Mast hängt und 
deshalb voraussichtlich die im Endstellensteckbrief in 
Abbildung 34 dargestellte Querung der 110 kV Leitung nur 
ebenfalls mit erhöhten Masten möglich werden wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Aus den hier geschilderten Gründen, insbesondere aber 
aufgrund der zusätzlich entstehenden Engstelle nördlich der B 
214 und der massiven Beeinträchtigung der Wohnnutzung im 
Gewerbegebiet erscheint es aus Sicht der Samtgemeinde 
Bersenbrück zwingend , dass ein möglicher Teilabschnitt der 
geplanten Vorzugstrasse, beginnend nördlich der Engstelle 7 
„Sitter" bis südlich der Engstelle 8 - Rüssel, zwingend als 
Teilerdverkabelung ausgeführt wird. Für die Samtgemeinde 
Bersenbrück ist nicht zu erkennen, inwieweit es hier 
Unterschiede zu der vorgesehenen Teilerdverkabelung im 

 Bereich der Stadt Quakenbrück gibt.Insgesamt sind hier 
mindestens je nach Trassenführung 15 - 20 Wohnhäuser in 
einem geringeren Abstand als 200 m zu einer geplanten 
Freileitung zu verzeichnen. Aufgrund der Streckenlänge von 
etwa 4 - 4,5 km und der massiven Beeinträchtigung der 
Wohnbevölkerung sind die gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung 
der Teilerdverkabelung sicherlich als erfüllt anzusehen.

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und in Rahmen der 
Abwägung entsprechend berücksichtigt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im Ortsteil Thiene der Gemeinde Alfhausen befindet sich am 
 westlichen Rand desSuchkorridors der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr.1 Thiene. Dieser Bereich wurde mit dem 
400 m Schutzradius dargestellt. Nördlich angrenzend an 
diesen Bebauungsplan schließt sich der Geltungsbereich der 
Außenbereichssatzung „Bühner Esch" an, der bis an die K 107 
reicht. Hier werden die vorhandenen einzelnen Gebäude nur 
mit dem 200 m Radius berücksichtigt. Aufgrund der relativ 
geschlossenen Bebauung dieses Bereiches ist zu prüfen, ob 
hier der 400 m Radius für Wohnsiedlungen angewendet 
werden muss. (siehe Anlage 4)

Bei dem Wohngebiet am Bühner Esch, welches bis zur K107 
reicht, handelt es sich um eine Außenbereichssatzung. 
Wohngebäude in Außenbereichssatzungen gehören 
planungsrechtlich dem Außenbereich an und bekommen ¬ im 
Gegensatz zu Innenbereichssatzungen ¬ lediglich einen 200 m 
Schutzabstand zugesprochen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 10. Alternativtrasse A-WestDer Trassenverlauf A-West betrifft 
in erster Linie die Ortslage der Gemeinde Ankum. Es ist dabei 
die Engstelle 4 -Loxter Straße- besonders betroffen. Im 
Engstellensteckbrief wird die Situation zu den dort 
vorhandenen Wohnhäusern beschrieben. Beide Varianten 
betreffen Wohnhäuser mit einem Abstand, der zum Teil unter 
100 m liegt. Die Hinweise, dass ein Gebäude derzeit 
unbewohnt ist, können so nicht nachvollzogen werden. So weit 
bekannt, gibt es bereit Hinweise darauf, dass das Gebäude 
kurzfristig wieder bezogen werden soll. Aufgrund der geringen 
Abstände in beiden untersuchten Varianten kann das Ergebnis 
der Engstellenuntersuchung, dass hier eine Freileitung in 
Frage käme, nicht nachvollzogen werden. Hier kann eine 
Ausführung nur in Form einer Erdverkabelung erfolgen. 
Ansonsten wird auf die Ausführungen unter Punkt 3 verwiesen. 
Im weiteren Verlauf berührt diese Trasse das Sportgelände 
des Quitt Ankum. Hier wäre aufgrund der intensiven Nutzung, 
insbesondere durch eine Vielzahl von Kindern, eine 
Überspannung des Sportgeländes zu verhindern. Ein 
ausreichender Abstand ähnlich wie bei einer Wohnbebauung 
ist wünschenswert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das unbewohnte 
Haus wurde, wie in der Unterlage 7 dargelegt, aus 
Vorsorgegesichtspunkten als Wohnhaus gewertet und ist folglich 
vollständig in die Abwägung mit eingeflossen. Die Einstufung die 
Engstelle in Freileitungsbauweise zu queren begründet sich 
vornehmlich auf die verhältnismäßig geringe Anzahl an betroffenen 

 Wohnhäusern sowie die kurze Länge des Erdkabelabschnitts.Die 
Kabelübergabestationen würden aufgrund der Kürze der Engstelle 
kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als technische Bauwerke 
ebenfalls zu einer technischen Überprägung des Umfelds führen 
würden. Die Errichtung eines Erdkabelabschnittes wird im 
vorliegenden Fall aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes 
und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand für eine 
Erdverkabelung daher unverhältnismäßig eingestuft.

Seite 990 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Bersenbrück vom 12.12.2017

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Der weitere Trassenverlauf in Richtung Süden führt dann zur 
Engstelle Nr. 18 - Thiene. Aufgrund der dichten 
Wohnbebauung im Ortsteil Thiene sind hier verschiedene 
Varianten geprüft worden. Die Betroffenheit der Gebäude, bei 
denen der Mindestabstand zum Teil sogar deutlich unter 150 
m liegt, schwankt je nach Variante zwischen 4 und 10 
Wohngebäuden , wobei die geringste Betroffenheit nur dann 
erreicht wird, wenn der Verlauf der zukünftigen Freileitung 
innerhalb des Korridors teilweise in rechten Winkeln von der 
östlichen Seite des Korridors zur westlichen geführt wird. 
Durch diese Querverschwenkung wird wiederum die 
Sichtachse der vorhandenen Wohnbebauung massiv betroffen. 
Insbesondere unter dem Aspekt, dass die favorisierte Trasse 
nahezu über die höchste Erhebung des Umfeldes geführt wird. 
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass weitere 
Wohnnutzungen festgestellt worden sind, die bisher nicht 
berücksichtigt wurden. Hierzu füge ich eine weitere Karte als 
Anlage 2 bei, in der bei der laufenden Nr. 1 zwei weitere 
Wohnnutzungen zu berücksichtigen sind. Dies führt dazu, dass 
bei der Variante Süd-Ost der Mindestabstand bei dem jetzt mit 
131 m dargestellten Gehöft, sich teilweise auf unter 100 m 
reduzieren wird. Die betroffenen Gebäude sind in der Anlage 3 
„rot" eingekreist.

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die die in den 
Antragsunterlagen nicht berücksichtigten Wohngebäude wurden 
geprüft und in Rahmen der Abwägung entsprechend berücksichtigt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im weiteren Trassenverlauf B (Süd) ist darauf hin zu weisen, 
dass südlich der K 144 eine weitere Wohnnutzung nicht 
berücksichtigt worden ist. Diese ist in der Anlage 1 unter der 
Nr. 4 gekennzeichnet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde entsprechend 
berücksichtigt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die weitere Wohnbebauung nordwestlich der geplanten Trasse 
hat zwar einen etwas größeren Abstand, als die geforderten 
200 m, hat aber über den gesamten Verlauf dieser erhöhten 
Trasse, einen freien Blick auf den im Südosten vorhandenen 
Verlauf der geplanten Freileitung.

Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird 
gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude jenseits 
der 200 m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 
Betrachtung statt.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

 5 Natura 2000-VorprüfungGrundsätzlich werden die 
Anforderungen an eine Natura 2000-Vorprüfung durch die 
Unterlage erfüllt. Die potentiell betroffenen Natura 2000-
Gebiete entlang der Trassenkorridore werden dargestellt und 
die spezifischen Schutz- und Erhaltungsziele angegeben. 
Entsprechend anerkannter Standards erfolgte eine 
schutzgebietsbezogene Prognose möglicher erheblicher 
Beeinträchtigungen um den Bedarf einer FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung im nachgelagerten 
Planfeststellungsverfahren zu konkretisieren. Die aus den 3 
Gebieten herausragende überregionale Bedeutung des ca. 2 
km außerhalb des Trassenkorridors gelegenen 
Vogelschutzgebiets Alfsee (DE-3513-401) mit seinen 
regionalen funktionalen Gebietsbeziehungen, u. a. in die Hase-
Niederung, ist nachvollziehbar dargestellt - richtig die 
Feststellung, dass für die Varianten C oder D3 eine FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich wird. Die auf S. 73 
dargestellte Rangfolge der Varianten nach Anzahl an Natura 
2000-Gebieten ergibt sich aus einem außerordentlich vagen 
Vergleichskriterium. Ein plausiblerer Vergleich ergibt sich nach 
potentiell betroffener Fläche. Dies hätte ggf. zum Ergebnis, 
dass die Korridorvariante C schlechter zu bewerten ist als D3, 
da sich v. a. an der Korridorvariante C ein höherer Anteil FFH- 
und vogelschutzrelevanter Flächen der Hase-Niederung 
befindet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Artenschutz  6 ArtenschutzfachbeitragDer Artenschutzfachbeitrag erfüllt 
weitgehend die fachlichen Anforderungen und Standards. Die 
stichprobenhaften Kartierungen von Brut- und Gastvögeln und 
der Waldstruktur sind dem Niveau eines 
Artenschutzfachbeitrags im Rahmen eines 
Raumordnungsverfahrens angemessen. Die Identifikation von 
potentiellen artenschutzrechtlichen Risikobereichen im 
Untersuchungsgebiet dient der Vorsorge gegenüber möglichen 
Beeinträchtigungen. Der abschließende Variantenvergleich 
des Artenschutzberichts ist im Ergebnis nicht nachvollziehbar. 
Verständlich wird zwar auf S. 96 hervorgehoben, dass die 
Trassenlänge der Varianten einen gewissen Einfluss auf die 
Variantenbewertung haben muss, jedoch wird für die 
Korridorvariante D3 hier (wie im gesamten Unterlagenpaket) 
nur die lange Variante mit 60,9 km und nicht die kurze im Falle 
einer Anbindung an die F-Korridorvariante mit 47,2 km 
berücksichtigt. Darüber hinaus spricht eine Betrachtung der 
Abb. 3 auf S. 91 in Verbindung mit Tabelle 22 des 
Erläuterungsberichts (S. 109) sehr eindeutig dafür, dass der 
Variante C aufgrund der umfangreich anstehenden 
avifaunistisch bedeutsamen Flächen der Hase-Niederung das 
Schlusslicht im Variantenvergleich des Artenschutzes 
zukommt. Nicht nachvollziehbar kommen die Autoren des 
Berichts jedoch zu dem Ergebnis, dass dieser Platz (erneut) 
der Variante D3 gebührt.

Die Hauptvariante C meidet die Inanspruchnahme der wertvollen 
Gastvogelgebiete entlang der Haseniederung,  tangiert diese 
jedoch auf kurzer Strecke randlich. Dies ist auch im 
Artenschutzfachbeitrag mit Abb. 3 (und Abb. 4) dargestellt. So 
ergibt es sich, dass der Korridor D3 insgesamt zwei Risikobereiche 
aufweist, die riegelförmig sind (Nr. 4 und 5), der Korridor C jedoch 
nur einen weiteren riegelförmigen Risikobereich (Bereich Nr. 2) 
aufweist. Der Risikobereich Nr. 3 wird randlich tangiert (s.o.; 
wertvolle Gastvogelgebiete). Etwaige Konflikte bzw. dessen 
Vermeidung und Minderung werden im Rahmen der 
Planfeststellung mittels Leiterseilmarkierungen geprüft. Unter 
Berücksichtigung der Inanspruchnahme schwer ausgleichbarer 
Lebensräume, die im Korridor D3 mehr Fläche einnehmen, 
schneidet der Korridor D3 schlechter ab als Korridor C.
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Wald, Forst Zum Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 
97) in Abs. 1 aus: „Da die Masten selbst vorrangig in 
ökologisch unsensiblen Flächen platziert werden, ist eine 
baubedingte Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen 
erforderlich". Dies bedarf der Klarstellung. Wird hier von 
aufwendigen Waldüberspannungen mit höheren Masten 
ausgegangen? Davon ist in den technischen Erläuterungen 
zumindest nicht die Rede. Ansonsten dürfte in Forsten von 
einer ca. 55 m breiten Waldschneise auszugehen sein.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde unter 
anderem eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies betrifft 
die anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, Überspannung 
mit Leiterseilen) ebenso wie baubedingte Wirkfaktoren (bspw. 
Zuwegungen). Für die Festlegung des Trassenverlaufs im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt dieser 
Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3) , der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist abschließend 
im Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
behandeln.

Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Im weiteren Verlauf Richtung Süden berührt die Vorzugstrasse 
den in Westerholte gelegenen Golfplatz. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Überspannung des Sportgeländes 
unbedingt verhindert werden muss. Weiter wird auf die im 
Süden der Gemeinde Ankum vorhandenen Denkmäler 
hingewiesen. Die Region stellt aufgrund der Ansammlung von 
Bodendenkmälern und Gebäudedenkmälern eine für den 
Fremdenverkehr einmalige Konstellation dar. Diese ist in der 
Abwägung ähnlich wie die Ansammlung der Denkmäler im 
Bereich des Artlandes zu berücksichtigen.

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 

 gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.Gleiches 
gilt für den Aspekt des Denkmalschutzes. Dieser wurde im Rahmen 
der UVS (Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 
Außenbereich angewendet wird.
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Landschaftsbild  2.1 Unausgewogener TechnologievergleichVielfach kommt 
es in den Unterlagen zu einem Technologievergleich, in 
welchem Erdkabel unangemessen schlecht abschneiden. So 
kommt z. B. die Raumverträglichkeitsstudie (RVS) auf S. 7 zu 
folgender Feststellung: „Bei einer Realisierung als Erdkabel 
wird grundsätzlich eine größere Fläche direkt in Anspruch 
genommen (Kabelgraben, Schutzstreifen), was zu stärkeren 
Einschränkungen für andere Raumnutzungen führt" und weiter: 
„Mit einer Freileitung erfolgt eine geringere direkte 
Flächeninanspruchnahme (Maststandorte).„ ". Hier sollte 
deutlich gemacht werden, dass sich diese Feststellung allein 
auf die temporären Bauwirkungen bezieht. Im Bau wird zwar 
der Arbeitsstreifen für einen Erdkabelabschnitt voraussichtlich 
eine Gesamtbreite von ca. 45 m aufweisen, jedoch wird im 
Betrieb der spätere Schutzstreifen, welcher dauerhaft von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten ist, ca. 25 m betragen. 
Der von hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltenden 
Schutzstreifen beträgt bei Freileitungen im Betrieb jedoch 55 m 
und ist dementsprechend mehr als doppelt so breit wie bei 
Erdkabeln. Darüber hinaus erzeugen Freileitungen 
großflächige Auswirkungen auf das Landschaftsbild, während 
für Erdkabel in der Betriebsphase nur noch von einer geringen 
Landschaftsbildbeeinträchtigung auszugehen ist.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) legt die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz) fest. Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist im hier betrachteten Vorhaben nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände und auch 
nur in technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten 
zulässig. Daher kann ausschließlich im begründeten Einzelfall von 
der Regelbauweise abgewichen werden. Ein Vergleich bzw. eine 
Abwägung unter den Bauweisen Freileitung und Erdkabel ist daher 

  nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Abgesehen 
davon sind Freileitungen und Erdkabel mit grundsätzlich 
unterschiedlichen Wirkfaktoren verbunden, die ihre jeweiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umweltverträglichkeitsstudie 
und die in der Raumverträglichkeitsstudie untersuchten 

 Raumnutzungen entfalten. Allgemein sind unter 
"Flächeninanspruchnahme" der Verlust von Biotopen und die 
Überbauung von Flächen zu verstehen, aus denen sich 
vorübergehende (baubedingte) oder dauerhafte (anlagebedingte) 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter ergeben. Bei einer Freileitung 
beschränkt sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf 
die Maststandorte, die im Schnitt 400 m voneinander entfernt sind. 
Biotopverluste sowie Eingriffe in den Boden treten demnach nur 
punktuell auf. Unter den Leiterseilen, d. h. im Schutzstreifen der 
Freileitung, können sich Biotope weitestgehend ungestört 
entwickeln. Die einzige Ausnahme stellen Wälder dar, da eine 

 Aufwuchsbeschränkung von 7 m eingehalten werden muss. Im 
Gegensatz dazu ist ein Erdkabel mit deutlich gravierenderen 
Beeinträchtigungen verbunden. Die Kabeltrasse verläuft nicht 
punktuell, sondern durchgängig auf einer Breite von 25-30 m 
unterirdisch, sodass Boden und Grundwasser in wesentlich 
stärkerem Maße betroffen werden. Der Schutzstreifen der 
Kabeltrasse ist zwar schmaler als bei einer Freileitung, allerdings 
liegen dort deutlich restriktivere Nutzungsbeschränkungen vor: hier 
sind allenfalls schwachwurzelnde Gehölze zulässig, was stärkere 
Einschränkungen für die Entwicklung von Gehölzbeständen 
bedeutet. Zwar ist das Erdkabel als solches unsichtbar (woraus 
sich Vorteile für empfindliche Vogelarten, insbesondere aber für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundenen Erholung 
ergeben können), allerdings sind bei jedem Erdkabelabschnitt zwei 
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Kabelübergabestationen (KÜS) erforderlich. Diese erfordern 
insgesamt bis zu 5 ha zusätzlicher Fläche, auf denen Biotope und 
Lebensgemeinschaften verloren gehen, Flächen versiegelt werden 

 und das Landschaftsbild überprägt wird. Sofern also keine 
besonderen Empfindlichkeiten vorliegen (z. B. Wohnbebauung, 
Vorkommen sensibler Vogelarten), ist davon auzugehen, dass eine 
Freileitung insgesamt geringere Umweltauswirkungen verusrsacht.

Landschaftsbild Weiterhin stellt eine Hochspannungsleitung, die als Freileitung 
gebaut wird, in dem geringen Abstand zur Ortslage Ankum 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
eine städtebauliche Zäsur in der Entwicklung der Gemeinde 
Ankum in Richtung Stadt Bersenbrück dar. Aufgrund der auch 
später notwendigen Abstände, die zu dieser Freileitung 
einzuhalten sind, wird eine geordnete Gemeindeentwicklung in 
Richtung Osten auf Dauer verhindert. Eine Vermarktung der 
Gewerbegrundstücke, über die eine Freileitung errichtet wurde, 
ist nahezu unmöglich.

Hinsichtlich der Planung von neuen Baugebieten wird darauf 
hingewiesen, dass bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt werden. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung. Jedoch wurde aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher 
wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den Varianten 
A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Verschiedentlich wurde das Vorhandensein eines 
Trinkwasserschutzgebiets (Zone III) als Ausschlusskriterium 
für eine Erdkabelstrecke angeführt (u. a. S. 86). Das steht im 
Widerspruch dazu, dass Tennet TSO GmbH in der Planung 
des länderübergreifenden Erdkabelvorhabens Suedlink 
Trinkwasserschutzgebiete in ihren Randbereichen (Zone III) 
keineswegs ausschließt. Dabei wird die Meinung vertreten, 
dass sich Beeinträchtigungen dieser Gebiete durch 
standardmäßige Maßnahmen der Bauausführung vermeiden 
lassen.

Ein Wasserschutzgebiet mit der Zone III wurde nicht als 
Ausschlusskriterium für ein Erdkabel angeführt, 
Wasserschutzgebiete wurden, wie andere Schutzgebiete auch, als 
weiterer Belang in den Engstellensteckbriefen mit aufgeführt. Bei 
der Engstelle Nr. 6 liegt u.a. ein WSG Zone III vor und es wird eine 
Teilerdverkabelung in den Variantenvergleich eingestellt. Auf der S. 
86 f in den Engstellensteckbriefen zur Engstelle Nr. 10 - 
Hackemoor wird der Belang des Schutzgut Wasser 
folgendermaßen beschrieben: "Nachteile hätte ein Erdkabel in dem 
Bereich möglicherweise auf das Schutzgut Wasser, da sich die 
Engstelle im Trinkwasserschutzgebiet „Thiene-Plaggenschale“ 
(Zone III) befindet. Zudem schneidet die potenzielle Trassenachse 
ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung." Es werden die 
voraussichtlichen nachteiligen Auswirkungen eines Erdkabels 
gegenüber einer Freileitung auf das Wasserschutzgebiet 
beschrieben, nicht jedoch als Ausschlusskriterium formuliert.

Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Weiter wurde an der südlichen Ortslage der Gemeinde Ankum 
 ein Bauvorhaben eineshistorischen Artlandhofes neu 

bewilligt. Dieser befindet sich derzeit im Bau und ist in der 
Anlage 1 ebenfalls „blau" markiert und mit der laufenden 
Nummer 2 gekennzeichnet. Die Lage des Hofes befindet sich 
am Fürstenauer Weg.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Im weiteren Verlauf Richtung Süden berührt die Vorzugstrasse 
den in Westerholte gelegenen Golfplatz. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Überspannung des Sportgeländes 
unbedingt verhindert werden muss. Weiter wird auf die im 
Süden der Gemeinde Ankum vorhandenen Denkmäler 
hingewiesen. Die Region stellt aufgrund der Ansammlung von 
Bodendenkmälern und Gebäudedenkmälern eine für den 
Fremdenverkehr einmalige Konstellation dar. Diese ist in der 
Abwägung ähnlich wie die Ansammlung der Denkmäler im 
Bereich des Artlandes zu berücksichtigen.

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 

 gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.Gleiches 
gilt für den Aspekt des Denkmalschutzes. Dieser wurde im Rahmen 
der UVS (Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 
Außenbereich angewendet wird.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur bestätigten 
Netzentwicklungsplanes 2024 ist das Projekt Conneforde-
Cloppenburg-Merzen im Bundesbedarfsplangesetz 
grundsätzlich als Höchstspannungsfreileitung geplant. 
Gleichzeit wird das Projekt im Bundesbedarfsplangesetz nach 
§ 2 Abs. 6 BBPIG als sogenanntes Pilotprojekt zur 
Teilerdverkabelung eingestuft. Demnach kann die Leitung 
gemäß § 4 Abs. 1 BBPIG auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten als Erdkabel zur 
Höchstspannungsdrehstromübertragung errrichtet und 
betrieben werden. Grundsätzlich bestehen seitens der 
Samtgemeinde Bersenbrück Bedenken, dass durch die 
Festlegungen im Bundesbedarfsplangesetz eine Festlegung 
auf eine Drehstromnetztechnik vorgenommen wurde. Die 
Forderungen des Landkreises Osnabrück gegenüber der 
Bundesnetzagentur (gestützt auf die Gutachten von Prof. Dr. 
Jarras) eine Gleichstromtrasse als Erdkabeltechnik zu 
betrachten, wurde in den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren nicht konkret gewürdigt.

Die Vorhabenträger planen das Vorhaben gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung 
(alternate current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung  ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene und im PFV 

  nicht statt. Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses 
erfolgt unter Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor 
Verstärkung und Ausbau). Das Gesamtkonzept der 
Netzausbauplanung sieht – auch für Niedersachsen – den Einsatz 
von DC-Verbindungen vor. So wird zum Beispiel durch die DC-
Verbindung von Emden/Ost nach Osterath und von dort weiter 
nach Philippsburg ein wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus 
Offshore-WEA in weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs 

 transportiert. Die Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf 
als Wechsel- oder Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 
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 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 9 Konkrete Hinweise zur VorzugsvarianteDie 
Vorzugsvariante stellt eine Kombination aus den 
Trassenvarianten B im nördlichen Bereich und A Ost im 
südlichen Bereich dar. Im Bereich des Ortsteils Talge der Stadt 
Bersenbrück ist die Engstelle Nr. 13 betroffen. Hier wird auf die 
Ausführung unter Punkt 3 verwiesen . Eine Ausführung der 
Leitung als Freileitung kommt hier nur in Frage, wenn die 
Mitnahme der 110 kv Leitung möglich ist. Ohne eine Mitnahme 
der 110 kv-Leitung entstehen unzumutbare Härten für die 
Wohnnutzer in unmittelbarer Nähe, sodass hier eine 
Erdverkabelung geprüft werden muss.

Die bestehende 110-kV-Freileitung verläuft im Bereich der 
Engstelle Nr. 13 in unmittelbarer Nähe zur potenziellen 
Trassenführung der 380 kV-Leitung, sodass ggf. die Möglichkeit 
der Mitnahme der bereits vorhandenen Leitung besteht. Da die 
Bestandsfreileitungstrasse sich jedoch nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
keine verbindliche Aussage getroffen werden. Die Mitnahme der 
110-kV-Leitung wird im weiteren Planungsverfahren geprüft. Die 
Bewertung bzw. Einstufung der Engstelle erfolge unter der 
Annahme, dass angestrebt wird eine Mitnahme der 
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

  4 Umweltverträglichkeitsstudie4.1 BestandserfassungDie 
Umweltverträglichkeitsstudie stellt insbesondere die 
Bestandserfassung der landschaftlichen sowie auf Biotop- und 

 Artenschutz bezogenen Aspekte umfassend dar.4.2 
Fehlbewertung von Bündelung in der 

 AuswirkungsprognoseDie Unterscheidung der 
Konfliktpotentiale nach Bauklassen ist sinnvoll und deutlich 
differenzierter als die vergleichbaren Restriktionsniveaus der 
Raumverträglichkeitsstudie (Tabelle 3), welche lediglich nach 
Freileitung und Erdkabel unterscheiden. Gleichwohl erscheint 
die spezifische Gewichtung nicht immer ausgewogen. Beim 
Schutzgut Mensch einschl. Gesundheit (S. 184) fällt z. B. auf, 
dass „Frei leitung in Bündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur" ohne Unterschied zu „Freileitung ungebündelt" 
eine hohe Wirkintensität zugesprochen wird. Auf diese Weise 
können die zu erwartenden Bündelungsvorzüge in der 
Bewertung überhaupt nicht zu Buche schlagen. Auch die 
Tabelle 94 (S. 185) zeigt Korrekturbedarf. So ist z. B. nicht 
nachvollziehbar, dass den Freileitungen in Bündelung mit 
elektrischer Infrastruktur bei Siedlungspuffern (400 m u. 200 
m), Freiflächen im Wohnumfeld sowie Freizeit- u. 
Erholungsbedarf hoher Bedeutung eine um eine Klasse 
geringere Wirkintensität (mittel) zugesprochen wird als 
Freileitungen in Bündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur, z. B. also in Bündelung mit Autobahnen. Einer 
Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur wird 
stattdessen die höchste Wirkintensität (hoch) zugesprochen, 
womit die z. B. an vielbefahrenen Straßen zu erwartenden 
Bündelungsvorteile ein weiteres Mal daran scheitern, in der 

 Bewertung beachtet zu werden.Eine deutliche Fehlbewertung 
der Freileitung in Bündelung mit elektrischer Infrastruktur findet 
sich auch in Tabelle 98, S. 196. Dort wird das avifaunistische 
Kollisionsrisiko geringer eingeschätzt als in Bündelung mit 
sonstiger linienhafter Infrastruktur. Das Gegenteil ist jedoch der 
Fall: Dicht stehende Freileitungen in unterschiedlichen 
Höhenstufen erhöhen die Kollisionsraten durch einen 
Netzeffekt - den gibt es bei Straßen nicht.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wurden 
unterschiedliche Bauweisen (Freileitung ungebündelt, Freileitung in 
Bündelung mit elektrischer Infrastruktur, Freileitung in Bündelung 
mit sonstiger linienhafter Infrastruktur, Erdkabel) unterschieden 
(Tab. 83 S. 159, Unterlage 2A). Für jedes Schutzgut wurde das 
Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Bauweisen auf die 
unterschiedlichen Bewertungskriterien ermittelt und in den 
Variantenvergleich eingestellt. Die unterschiedlichen Wirkungen 
von Straßen und Freileitungen wurden bei der Ermittlung des 
Konfliktpotenzials berücksichtigt. Die Bündelung mit der Autobahn 
(oder mit anderen Freileitungen) hat nicht immer automatisch eine 
positive Bewertung bzw. einen Vorteil zur Folge, zum Beispiel 
lassen sich im Hinblick auf die Sichtbarkeit einer Freileitung beim 
Schutzgut Menschen keine Vorteile aus der Bündelung mit einer 
Autobahn herausstellen. Besteht jedoch bereits eine Vorbelastung 
in Form einer bestehenden Freileitung, wird die Wirkung einer 
zusätzlichen, parallel verlaufenden Freileitung im Vergleich deutlich 

 geringer sein.Bei der Einstufung des Konfliktpotenzials bzgl. des 
Kollisionsrisikos (Avifauna) wurde berücksichtigt, dass sich ggf. 
vorkommende Vögel bereits an die Bestandsleitung gewöhnt 
haben, sodass es durch die Bündelung der Leitungen zu keiner 
Intensivierung von relevanten Risiken im Hinblick auf Kollisionen 
kommt.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 4.4 VariantenvergleichDie grob angelegte Methodik der 
Auswirkungsprognose (S. 157 ff.) ist zwar im Grundsatz 
nachvollziehbar, jedoch mangelt es an einer Feinkalibrierung 
der Bewertungskriterien, die örtlichen Unterschiede der 
Umweltsensibilität und Vorbelastung ein angemessenes 
Gewicht zukommen lässt. In der gegenwärtigen 
Gewichtungsstruktur kommt den Strecken- und 
Flächenfaktoren ein so außerordentlich hohes Gewicht zu, 
dass z. B. der mit dem Abzweig nach Cloppenburg sehr lang 
ausfallende Korridor D3 in allen schutzgutspezifischen 
Variantenvergleichen trotz vorbelastender Autobahn auf den 
letzten Platz fällt. Die auf S. 163 erwähnte, jedoch nicht weiter 
erläuterte „gutachterliche Plausibilitätskontrolle" zum 
schutzgutübergreifenden Variantenvergleich scheint darin 
keinen Prüfungsanlass erkannt zu haben. Der 
schutzgutübergreifende Variantenvergleich (S. 260) spiegelt 
letztlich, was in der Methodik bereits unausgewogen angelegt 
ist: die flächendeckende Verteilung von Bewertungspunkten 
als Basis des Korridorvariantenvergleichs führt 
schutzgutübergreifend zu einer Übergewichtung der 
Korridorlänge und -fläche, so dass sich im abschließenden 
Variantenvergleich - mit Ausnahme „Kultur- und Sachgüter" - in 
jedem einzelnen Schutzgut eine klare Rangfolge von der 
kürzesten zur längsten Korridorvariante ergibt. Deutliche 
Bündelungsvorteile schlagen aufgrund der 
Gewichtungsprämissen weder schutzgutspezifisch noch in der 
Gesamtbewertung durch. Dies ist zu korrigieren.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Umweltverträglichkeitstudie zum Raumordnungsverfahren basiert 
überwiegend auf der Auswertung vorhandener Fachdaten. 
Ausgewertet wurden alle verfügbaren Daten, die für die Ermittlung 
und Bewertung der Bestandssituationen der Schutzgüter relevant 
sind, sowie auch die Daten der Raumnutzung und Infrastruktur, um 
Vorbelastungen und Bündelungspotenziale einbeziehen zu können. 
Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass der 
Untersuchungsmaßstab im Raumordnungsverfahren bei 1:25.000 

 liegt.Je nach Schutzgut weisen die verfügbaren Datengrundlagen 
unterschiedliche Erfassungsansätze und Datendichten auf. Die 
Bestandskriterien der Schutzgüter Boden und Wasser sind 
flächendeckend erfasst und bewertet, ebenso wie die Biotop-
/Nutzungstypen bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt. Diese Kriterien sind demnach vollflächig zu 
betrachten. Je homogener ein Kriterium in einem Gebiet 
ausgeprägt ist (bspw. Grundwasserflurabstände) und je 
gleichförmiger der Trassenkorridor ausgeprägt ist (wenige Wechsel 
der Bauklassen), desto stärker schlägt der quantitative Aspekt im 
Variantenvergleich durch. Dies erscheint realistisch, da die 
Auswirkungen in diesem Fall unmittelbar mit der Trassenlänge 
bzw. der Flächengröße des Trassenkorridors korrelieren. Anders 
verhält es sich bei Kriterien, die nicht flächendeckend vorliegen. 
Hierzu zählen bspw. Schutzgebiete oder auch Denkmäler. Bei 
kleinflächigen und/oder gehäuft auftretenden, zugleich aber sehr 
hochwertigen Vorkommen kann der Bezug zur Trassenlänge 

  deutlich abnehmen. Die Berücksichtigung von 
Bündelungspotienzalen erfolgt bereits unmittelbar im Zuge der 
Auswirkungsprognose. Der Einfluss der Bündelungspotenziale auf 
das Gesamtergebnis mag zu gering erscheinen, ist aber der 
Tatsache geschuldet, das Bündelungspotenziale mit Freileitungen 
nur in sehr kurzen Teilabschnitten vorliegen und die 
vorhabenbedingten Auswirkungen zwar reduziert, nicht aber 
aufgehoben werden können. Die einzige quantitativ gewichtige 
Bündelungsoption, nämlich die mit der BAB 1 im Zuge der Variante 
D3, kann hingegen nur eingeschränkt angerechnet werden, da eine 
Freileitung mit anderen Wirkfaktoren verbunden ist als eine Straße 
und daher die Qualität der Bündelungswirkung deutlich geringer 
ausfällt als bei der Bündelung mit einer vorhandenen Freileitung. 
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Die nachgelagerte gutachterliche Plausibilitätsprüfung erfolgt im 
Zuge der Ableitung von Konfliktschwerpunkten, denn es kann sein, 
dass die lokale Ausprägung einzelner oder auch mehrerer, 
überlagernder Kriterien zu besonders schwerwiegenden Konflikten 
führen, die einem Tassenverlauf entgegenstehen. Diese 
Konfliktschwerpunkte wurden einzelfallbezogen geprüft und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung in die 

 Engstellenbetrachtung in Unterlage 7 aufgenommen.Eine 
Verzerrung der Ergebnisse infolge methodischer 
Unzulänglichkeiten im Zuge der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleiches kann aus diesen Gründen ausgeschlossen 
werden.

Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 5 Natura 2000-VorprüfungGrundsätzlich werden die 
Anforderungen an eine Natura 2000-Vorprüfung durch die 
Unterlage erfüllt. Die potentiell betroffenen Natura 2000-
Gebiete entlang der Trassenkorridore werden dargestellt und 
die spezifischen Schutz- und Erhaltungsziele angegeben. 
Entsprechend anerkannter Standards erfolgte eine 
schutzgebietsbezogene Prognose möglicher erheblicher 
Beeinträchtigungen um den Bedarf einer FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung im nachgelagerten 
Planfeststellungsverfahren zu konkretisieren. Die aus den 3 
Gebieten herausragende überregionale Bedeutung des ca. 2 
km außerhalb des Trassenkorridors gelegenen 
Vogelschutzgebiets Alfsee (DE-3513-401) mit seinen 
regionalen funktionalen Gebietsbeziehungen, u. a. in die Hase-
Niederung, ist nachvollziehbar dargestellt - richtig die 
Feststellung, dass für die Varianten C oder D3 eine FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich wird. Die auf S. 73 
dargestellte Rangfolge der Varianten nach Anzahl an Natura 
2000-Gebieten ergibt sich aus einem außerordentlich vagen 
Vergleichskriterium. Ein plausiblerer Vergleich ergibt sich nach 
potentiell betroffener Fläche. Dies hätte ggf. zum Ergebnis, 
dass die Korridorvariante C schlechter zu bewerten ist als D3, 
da sich v. a. an der Korridorvariante C ein höherer Anteil FFH- 
und vogelschutzrelevanter Flächen der Hase-Niederung 
befindet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Einwand, dass die 
Variante C ein höheres Aufkommen potenziell betroffener Flächen 
aufweist und dementsprechend in der Rangfolge der FFH-
Verträglichkeit abzuwerten wäre, wird aus zwei Gründen 
widersprochen. Zwar sind die angesprochenen potenziellen 
Nahrungsflächen in der oberen Haseniederung zwar ausgedehnter 
als die in der unteren Haseniederung bei Bersenbrück. Allerdings 
belegen sowohl die langjährigen Untersuchungergebnisse von 
BLÜML (2013) sowie auch die avifaunistischen Kartierungen zum 
Raumordnungsverfahren, dass der Singschwan (als 
wertbestimmende Vogelart) hauptsächlich die Untere 
Haseniederung aufsucht. Die Relevanz der dortigen 
Rastvogellebensräume für das Vogelschutz ist demnach trotz ihrer 
geringeren Gesamtfläche als wesentlich höher einzustufen. 
Hinsichtlich der Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet "Alfsee" 
lassen sich demnach keine maßgeblichen Unterschiede zwischen 
den Varianten C und D3 ableiten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass die Variante D3 im Nahbereich der BAB 1 verläuft, welche 
unmittelbar an das FFH-Gebiet "Wald bei Burg Dinklage" 
anschließt. Sofern sich ein Trassenverlauf durch das FFH-Gebiet 
nicht vermeiden lässt, kann es zu Beeinträchtigungen des Gebietes 
kommen. Insgesamt stellt sich die Variante D3 demnach als 
nachteiliger hinsichtlicher der Verträglichkeit mit Natura 2000-
Gebieten heraus.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 6 ArtenschutzfachbeitragDer Artenschutzfachbeitrag erfüllt 
weitgehend die fachlichen Anforderungen und Standards. Die 
stichprobenhaften Kartierungen von Brut- und Gastvögeln und 
der Waldstruktur sind dem Niveau eines 
Artenschutzfachbeitrags im Rahmen eines 
Raumordnungsverfahrens angemessen. Die Identifikation von 
potentiellen artenschutzrechtlichen Risikobereichen im 
Untersuchungsgebiet dient der Vorsorge gegenüber möglichen 
Beeinträchtigungen. Der abschließende Variantenvergleich 
des Artenschutzberichts ist im Ergebnis nicht nachvollziehbar. 
Verständlich wird zwar auf S. 96 hervorgehoben, dass die 
Trassenlänge der Varianten einen gewissen Einfluss auf die 
Variantenbewertung haben muss, jedoch wird für die 
Korridorvariante D3 hier (wie im gesamten Unterlagenpaket) 
nur die lange Variante mit 60,9 km und nicht die kurze im Falle 
einer Anbindung an die F-Korridorvariante mit 47,2 km 
berücksichtigt. Darüber hinaus spricht eine Betrachtung der 
Abb. 3 auf S. 91 in Verbindung mit Tabelle 22 des 
Erläuterungsberichts (S. 109) sehr eindeutig dafür, dass der 
Variante C aufgrund der umfangreich anstehenden 
avifaunistisch bedeutsamen Flächen der Hase-Niederung das 
Schlusslicht im Variantenvergleich des Artenschutzes 
zukommt. Nicht nachvollziehbar kommen die Autoren des 
Berichts jedoch zu dem Ergebnis, dass dieser Platz (erneut) 
der Variante D3 gebührt.

 Zum Punkt "Anbindung der Variante D3 an die Variante F"Die 
Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass sie an dem Suchraum für ein 
Umspannwerk südlich von Cloppenburg beginnt um in südlichem 
Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen verläuft. Die zu 
betrachtenden Varianten beginnen demnach an einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) legte die zu 
untersuchenden Varianten im Schreiben vom 20. 11. 2015 fest: 
"Zwischen Cloppenburg und Merzen ist die in der Unterlage zur 
Antragskonferenz entwickelte Variante D3 in gleicher Weise zu 
untersuchen wie die Varianten A, B und C." Für eine durchgängige 
Variante entlang der A 1 sollte zunächst eine Grobvariante geprüft 
werden, für die von der Landesplanungsbehörde zu prüfen war, ob 
eine vertiefte Untersuchung erforderlich ist. "Es ist den 
Vorhabenträgern freigestellt, ohne vorgeschaltete 
Grobuntersuchung eine vertiefte Untersuchung zu erstellen und 

 diese den Antragsunterlagen beizufügen."Die alternative Variante 
zum Korridor D3, die an eine aus der Maßnahme 51a kommende 
Variante F anknüpft, ist demnach nicht als Gegenstand des zu 
untersuchenden Variantenbündel festgelegt. Gleichwohl wurde sie 
als Variante D3 in gleicher Weise bilanziert wie die übrigen 
Korridore. Da sie jedoch - im Gegensatz zu den anderen 
Korridoren - nur in Verbindung mit einer bestimmten Variante aus 
51a funktioniert (Variante F), erfolgt der Variantenvergleich erst in 
der Betrachtung der Gesamtmaßnahme in Kap. 6.3 des 
Erläuterungsberichts (Unterlage 1A). Da eine Betrachtung aller 
infrage kommenden Kombinationsmöglichkeiten der Varianten aus 
51 a und 51b nicht zielführend ist, wurde die durchgehende 
"Autobahnvariante" (F+D3A) nur der Kombination der beiden 
Vorzugsvarianten aus 51 a und 51b (C+A/B) gegenübergestellt. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass auch eine Kombination der 
"Autobahnvarianten", die in beiden Teilmaßnahmen jeweils 
deutliche Nachteile gegenüber den übrigen Varianten aufweisen, 
nachteilig ist gegenüber der Kombinationsvariante C+A/B. Die 

  einzelnen Gründe sind der Unterlage 1A zu entnehmen.  Zum 
 Punkt "Variantenreihung Artenschutz"Auch wenn die 

artenschutzgrechtliche Betroffenheit auf der Ebene des 
Raumordnungsverfahrens nicht mit abschließender Sicherheit 
prognostiziert werden kann, so ist doch generell davon 
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auszugehen, dass mit zunehmender Länge der Leitungsvariante 
auch das Risiko für Konflikte ansteigt, was gegen die Variante D3 
spricht. Dies zeigt sich bei der Betrachtung der schwer 
ausgleichbaren Lebensräume, bei denen grundsätzlich ein 
erhöhtes artenschutzrechtlches Konfliktpotenzial zu erwarten ist. 
Bei gleichem Flächenanteil (je 16 %) im Trassenkorridor der 
Variante D3 ist ein wesentlich größeres Gesamtvorkommen dieser 
Lebensräume -- einschließlich naturnaher, alter Wälder -- 

 vorhanden als bei der Variante C.  Hinsichtlich der Betroffenheit 
von Zug- und Rastvögeln ist die Variante C als nachteilig 
gegenüber der Variante D3, da diese drei artenschutzrechtliche 
Querriegel aufweist, die Variante D3 hingegen nur zwei. Der 
Trassenkorridor der Variante C verläuft zwar außerhalb der oberen 
Haseniederung, allerdings können aufgrund der räumlichen Nähe 

  dennoch Störungen auftreten. Vor dem eingangs 
beschriebenen Hintergrund, dass die artenschutzrechtlichen 
Konflikte im Raumordnungsverfahren noch nicht abschließend 
bilanzierbar sind, erscheint es auch plausibel, die 
Rangfolgenreihung dahingehend zu relativieren, dass sich die 
Nachteile der Variante C bezüglich der Avifauna und die Nachteile 
der Variante D3 bezüglich der schwer ausgleichbaren 
Lebensräume untereinander ausgleichen, sodass eine 
Gleichrangigkeit gegeben wäre. Unabhängig davon bleibt 
festzustellen, dass beide Varianten deutlich nachteilig gegenüber 
der Variante A/B sind und demnach im Variantevergleich 
abgeschichtet werden. Dieses Ergebnis des 
Artenschutzfachbeitrages wurde auch im übergreifenden 
Variantenvergleich ermittelt, sodass weder die Variante C noch die 
Variante D3 zum Tragen kommt.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Der übergeordnete Variantenvergleich und die Ableitung der 
Vorzugsvariante (S. 119 ff.) kann vor dem Hintergrund der 
Darstellungen der vorhergehenden Abschnitte nicht 
überzeugen.

Dieses Fazit schließt den Punkt 7 "Erläuterungsbericht" der 
Stellungnahme ab. Es ist jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar, 
auf welche Aspekte die Kritik am Variantenvergleich im einzelnen 
zu beziehen ist. Der erste Absatz des Punktes 7 bezieht sich auf 
das nicht näher in den Raumordnungsunterlagen beschriebene 
Schneisenmanagement. Grundsätzlich ist ein solches 
Schneisenmanagement erforderlich, die Ausgestaltung dessen 
kann jedoch erst auf der Ebene der Planfeststellung erfolgen, wenn 
der genaue Verlauf der Trasse und die lokalen Betroffenheiten 
feststehen. Der zweite Absatz des Punktes 7 bezieht sich auf die 
Verlegetechnik des Erdkabels. Auch diese kann erst auf der Ebene 
des Planfeststellungsverfahrens definiert werden. Da es sich bei 
dem Vorhaben um eine geplante Freileitung handelt und 
Teilerdverkabelungen nur in definierten Ausnahmefällen zum 
Tragen kommen, bezieht sich die Beschreibung auf die Verlegung 
in Regelbauweise, nämlich der offenen Bauweise. Die in Absatz 3 
des Punktes 7 hinterfragte Formulierung bezieht sich auf die im 
Zuge des Planfeststellung angesiedelte Verlegung der 
Trassenachse innerhalb des 1.000 m breiten Trassenkorridors. Vor 
dem Hintergrund der Trassenoptimierung werden Eingriffe in Natur 
und Landschaft weitestmöglich vermieden und vermindert. Dazu 
zählt insbesondere auch die Umgehung von Wäldern und 
Gehölzen, sodass eine Betroffenheit und die damit einhergehende 
baubedingte Rodung nur in Ausnahmefällen erforderlich wird. Falls 
eine Inanspruchnahme nicht vermieden werden kann, ist ein 
Schutzstreifen einzuhalten, dessen Breite und Einschränkungen für 
den Gehölzaufwuchs von der Bauweise (Freileitung oder Erdkabel) 

 abhängen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich alle 
angesprochen Aspekte auf die nachfolgende Planungsebene 
beziehen und daher im Raumordnungsverfahren nicht 
abschließend beantwortet bzw. festgelegt werden können. Bezüge 
zum Variantenvergleich und zur darin ermittelten Vorzugsvariante 
lassen sich aus diesen Fragestellungen jedoch nicht ableiten. 
Sofern sich die angezweifelte Nachvollziehbarkeit des 
Variantenvergleichs auf die Punkte 1 bis 6 der Stellungnahme 
bezieht, wird auf die Erwiderungen an den entsprechenden Stellen 
verwiesen.
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Teilerdverkabelung In den Ausführungen der jeweiligen Fazits zu den 
Engstellensteckbriefen 17 und 18 wird jeweils die Möglichkeit 
erwähnt, Engstellen zusammenzufassen und als 
Erdkabelabschnitt zu realisieren. In beiden Ausführungen wird 
dann jeweils auf das Ergebnis der gegenseitigen Prüfung 
verwiesen und darauf hingewiesen, dass man im Ergebnis die 
Abschnitte als Freileitung realisiert. Diese Betrachtungsweise 
kann in dieser Form nicht nachvollzogen werden. Aufgrund der 
geringen Abstände zwischen den Engstellen 17 und 18 mit 1,3 
km sollte hier der Pilotcharakter des Projektes in den 
Vordergrund gestellt und entsprechend der Ortslage eine 
Erdverkabelung favorisiert werden. Hier entsteht der Eindruck, 
dass eine Erdverkabelung durch den Antragsteller nicht 
gewünscht wird .

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wurde zunächst 
grundsätzlich jede Engstelle bzw. jeder potenzielle 
Erdkabelabschnitt im Einzelfall geprüft bzw. betrachtet, um zu 
prüfen, ob ein gleichbleibender Wohnumfeldschutz der betroffenen 
Wohnhäuser gewährleistet werden kann. Falls bei mindestens 
einem Wohnhaus ein gleichbleibender Wohnumfeldschutz 
voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, wurde geprüft ob für 
die vorliegende Engstelle ein potenzieller Erdkabelabschnitt 
gebildet werden kann bzw. dieser als technisch-wirtschaftlich-
effizient einzustufen ist. Bei der Einstufung der technischen und 
wirtschaftlichen Effizienz wurden anliegende bzw. benachbarte 
Engstellen entsprechend berücksichtigt. Die Bildung eines 
technisch und wirtschaftlich effizienten Erdkabelabschnitts ergibt 
sich für die Engstellen 17 und 18 nicht. Wie in Unterlage 7 
dargelegt, ist die Einstufung als Erdkabelabschnitt auch bei 
gemeinsamer Betrachtung der Engstellen unbegründet bzw. ist 
nicht als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen. Die Option 
der Errichtung eines Erdkabelabschnittes wird daher unter 
Berücksichtigung aller betroffenen Belange – einschließlich der 
geringen Anzahl an potenziell betroffenen Wohnumfeldern – sowie 
unter Berücksichtigung anderer Engstellen als nicht vorzugswürdig 
und unverhältnismäßig eingestuft.

Teilerdverkabelung  9 Konkrete Hinweise zur VorzugsvarianteDie 
Vorzugsvariante stellt eine Kombination aus den 
Trassenvarianten B im nördlichen Bereich und A Ost im 
südlichen Bereich dar. Im Bereich des Ortsteils Talge der Stadt 
Bersenbrück ist die Engstelle Nr. 13 betroffen. Hier wird auf die 
Ausführung unter Punkt 3 verwiesen . Eine Ausführung der 
Leitung als Freileitung kommt hier nur in Frage, wenn die 
Mitnahme der 110 kv Leitung möglich ist. Ohne eine Mitnahme 
der 110 kv-Leitung entstehen unzumutbare Härten für die 
Wohnnutzer in unmittelbarer Nähe, sodass hier eine 
Erdverkabelung geprüft werden muss.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da die 
Bestandsfreileitungstrasse sich nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
keine verbindliche Aussage getroffen werden. Eine Mitnahme der 
Bestandsleitung wird jedoch angestrebt. Die Bewertung bzw. 
Einstufung der Engstelle erfolgt, da aufgrund des potentiellen 
kurzen Abschnittes des Erdkabels kein technisch und wirtschaftlich  
effizienter Teilabschnitt gebildet werden kann.
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Teilerdverkabelung Aus den hier geschilderten Gründen, insbesondere aber 
aufgrund der zusätzlich entstehenden Engstelle nördlich der B 
214 und der massiven Beeinträchtigung der Wohnnutzung im 
Gewerbegebiet erscheint es aus Sicht der Samtgemeinde 
Bersenbrück zwingend , dass ein möglicher Teilabschnitt der 
geplanten Vorzugstrasse, beginnend nördlich der Engstelle 7 
„Sitter" bis südlich der Engstelle 8 - Rüssel, zwingend als 
Teilerdverkabelung ausgeführt wird. Für die Samtgemeinde 
Bersenbrück ist nicht zu erkennen, inwieweit es hier 
Unterschiede zu der vorgesehenen Teilerdverkabelung im 

 Bereich der Stadt Quakenbrück gibt.Insgesamt sind hier 
mindestens je nach Trassenführung 15 - 20 Wohnhäuser in 
einem geringeren Abstand als 200 m zu einer geplanten 
Freileitung zu verzeichnen. Aufgrund der Streckenlänge von 
etwa 4 - 4,5 km und der massiven Beeinträchtigung der 
Wohnbevölkerung sind die gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung 
der Teilerdverkabelung sicherlich als erfüllt anzusehen.

Die potentielle Betroffenheit der Wohnhäuser im Gewerbegebiet 
sind kein Auslösekriterien für ein Erdkabel gemäß § 4 Abs. 2 

 BBPlG. Gemäß § 8 BauNVO können  "Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind" in 
Gewerbegebieten ausnahmsweise zugelassen werden. 
Gewerbegebiete dienen jedoch nicht vorwiegend dem Wohnen 

 i.S.v. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BBPlG. Auch sind in diesem Fall 
gewerbegebietstypische Immissionen hinzunehmen (z.B. gemäß 
TA-Lärm). Zudem sind auch die Regelung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 und Nr. 2 sowie Kapitel 4.2 Ziffer 7 Satz 13 LROP und Kapitel 
4.2 Ziffer 6 Satz 6 nicht anwendbar. Ob es sich in diesem Fall 
überhaupt um zulässige Wohnnutzungen im besagten 

  Gewerbegebiet handelt, bleibt hiervon unbenommen. Aufgrund 
der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde, unabhängig von der hier vorgebrachten Einwendung 
bzgl. der Wohnnutzung im Gewerbegebiet, eine Neubewertung der 
Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 

  "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass für den Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen 

 für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher wurde die 
modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den Varianten A-
Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde darin festgestellt, dass die Variante 
A-Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus, was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Teilerdverkabelung  10. Alternativtrasse A-WestDer Trassenverlauf A-West betrifft 
in erster Linie die Ortslage der Gemeinde Ankum. Es ist dabei 
die Engstelle 4 -Loxter Straße- besonders betroffen. Im 
Engstellensteckbrief wird die Situation zu den dort 
vorhandenen Wohnhäusern beschrieben. Beide Varianten 
betreffen Wohnhäuser mit einem Abstand, der zum Teil unter 
100 m liegt. Die Hinweise, dass ein Gebäude derzeit 
unbewohnt ist, können so nicht nachvollzogen werden. So weit 
bekannt, gibt es bereit Hinweise darauf, dass das Gebäude 
kurzfristig wieder bezogen werden soll. Aufgrund der geringen 
Abstände in beiden untersuchten Varianten kann das Ergebnis 
der Engstellenuntersuchung, dass hier eine Freileitung in 
Frage käme, nicht nachvollzogen werden. Hier kann eine 
Ausführung nur in Form einer Erdverkabelung erfolgen. 
Ansonsten wird auf die Ausführungen unter Punkt 3 verwiesen. 
Im weiteren Verlauf berührt diese Trasse das Sportgelände 
des Quitt Ankum. Hier wäre aufgrund der intensiven Nutzung, 
insbesondere durch eine Vielzahl von Kindern, eine 
Überspannung des Sportgeländes zu verhindern. Ein 
ausreichender Abstand ähnlich wie bei einer Wohnbebauung 
ist wünschenswert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das unbewohnte 
Haus wurde, wie in der Unterlage 7 dargelegt, aus 
Vorsorgegesichtspunkten als Wohnhaus gewertet und ist folglich 
vollständig in die Abwägung mit eingeflossen. Die Einstufung die 
Engstelle in Freileitungsbauweise zu queren begründet sich 
vornehmlich auf die verhältnismäßig geringe Anzahl an betroffenen 
Wohnhäusern sowie die kurze Länge des Erdkabelabschnitts. Die 
Kabelübergabestationen würden aufgrund der Kürze der Engstelle 
kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als technische Bauwerke 
ebenfalls zu einer technischen Überprägung des Umfelds führen 
würden. Die Errichtung eines Erdkabelabschnittes wird im 
vorliegenden Fall aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes 
und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand für eine 
Erdverkabelung daher unverhältnismäßig eingestuft.

Teilerdverkabelung Falls die Alternativtrasse B in diesem Bereich zum Tragen 
kommt, ist aufgrund der oben geschilderten Belastung und der 
Nähe zur Ortslage und den vorhandenen Gewerbegebieten 
sowie der zusätzlichen Belastung durch die nicht zu 
verlegende 110 kV-Leitung auch hier eine Erdverkabelung 
vorzunehmen.

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. Unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung i. S. d. BBPlG nicht 
erfüllt. Der Betrieb einer Kabelanlage, zur Wahrung des 
Wohnumfeldschutzes der sonst betroffenen Wohnhäuser im 
baurechtlichen Außenbereich, ist in den Engstellen der Teilvariante 
B-Süd nicht als technisch-wirtschaftlich-effizient bzw. in der 
Abwägung vorzugswürdig.
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Teilerdverkabelung Der Trassenverlauf führt dann weiter südlich in Richtung 
Engstelle Nr. 15 - Osterberg. Aufgrund der hier vorhandenen 
Besiedelung werden zwei Varianten West und Ost geprüft. Bei 
der Variante Ost sind die Abstände von 200 m gegenüber 5 
Wohnhäusern nicht einzuhalten. Bei der Variante West ist eine 
Unterschreitung bei zwei Wohnhäusern in relativ geringem 
Umfang vorhanden. Aus der Abbildung Nr. 35 zur Übersicht 
der Engstelle Nr. 15 - Osterberg - ist deutlich ersichtlich, dass 
diese Variante West aus Richtung Norden kommend erst in 
Richtung Westen und dann wieder zurück in Richtung Osten 
verschwenkt und dabei nahezu die gesamte Breite des 
geplanten Trassenverlaufs nutzt. Die im Bereich der 
Engstelle - Osterberg - vorhandene Wohnbebauung wird 
sozusagen mit der 380 kV-Leitung komplett umgangen. Für die 
Bewohner dieses Bereiches bedeutet das allerdings, dass sie 
die Hochspannungsleitung sowohl nördlich als auch südlich 
ihrer Wohnlage verläuft und diese Anwohner damit zwar 
außerhalb der Mindestradien doppelt betroffen werden. In 
diesem Bereich wird die Leitung vom westlichen Rand des 
Korridors in Richtung östlichen Rand verlaufen müssen, da es 
im Bereich der K 144 nur eine Querungsmöglichkeit gibt, die 
die Abstände zu der südlich der K 144 vorhandenen 
Wohnbebauung einhält. Bei Nutzung der Variante B (Süd) 
kommt aus Sicht der Samtgemeinde Bersenbrück für den 
Bereich nördlich der Engstelle 14 bis südlich der Engstelle 15 
aufgrund der besonderen Umstände der Trassenführung und 
der Mehrfachbelastung durch die vorhandene 110 kv-Leitung, 
die im Wesentlichen nicht mitgeführt werden kann, nur eine 
Erdverkabelung auf der gesamten Länge in Frage.

Im Rahmen der Betrachtung der Engstellt Nr. 15: Osterberg wurden 
beide Varianten der potenziellen Trassenachse beschrieben und 
bewertet. Dazu wurden zu beiden Varianten die Vor- sowie 
Nachteile darlegt. Im Ergebnis zu dieser Engstelle wurde dargelegt, 
dass mindestens bei einer der Varianten ein Wohnumfeldschutz 
bezogen auf die erforderlichen Abstände von 200 m gewährleitet 
werden kann. Insgesamt diente die Darstellung einer potenziellen 
Trassenachse in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) ohnehin 
lediglich der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 

 anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen.Unter 
Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung i. S. d. BBPlG nicht 
erfüllt   (s. Unterlage 7; Kap. 15.3) .
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Teilerdverkabelung Für den gesamten Bereich der Ortslage Alfhausen incl. der 
beiden Engstellen Nr. 17 und 18 kommt aufgrund der 
massiven Betroffenheiten nur eine Erdverkabelung in Frage. 
Zusätzlich zu berücksichtigen ist dabei, dass rund um die 
Ortslage der Gemeinde Alfhausen bereits vorhandene 110 kV-
Leitungen laufen, die aufgrund der Nähe zur vorhandenen 
Wohnbebauung nicht mit der 380 kV-Leitung zu bündeln sind.

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und Einwände 
sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich 
der Engstellen 17 "Alfhausen" und 18 „Thiene“ nicht gegeben.

Teilerdverkabelung Deshalb ist in den oben angesprochenen Engstellenbereichen 
7, 8 an der Ortslage Ankum, 14, 15 im Bereich der Stadt 
Bersenbrück sowohl 17, 18 an der Ortslage der Gemeinde 
Alfhausen, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, 
die dringende Notwendigkeit einer Erdverkabelung gegeben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Hinweise und Einwände 
sind die die Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich 
der Engstellen 14, 15, 17 und 18 nicht gegeben.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

4.3 Informationsdefizite bzgl. dem Schutzgut „Menschen, 
 menschliche Gesundheit"Es wären nähere Angaben zu 

schallbedingten Emissionen an Kabelübergangsanlagen, 
Schall und Koronaeffekten an Freileitungen hilfreich. Aussagen 
über die zu erwartenden Lärmemissionen wie: „Die im Betrieb 
der Leitung und der erforderlichen Anlagen entstehenden 
Lärmemissionen sind auf den Nahbereich beschränkt bzw. 
nehmen mit zunehmender Entfernung schnell ab", (UVS S. 
184) sind extrem pauschal und genügen nicht dem an eine 
UVS zu stellenden Informationsanspruch. Deutlich zu kurz 
greifen die Ausführungen der UVS (S. 183) zu Feldemissionen: 
„In der technischen Ausplanung der Leitungen wird diese so 
ausgeführt, dass sämtliche Grenzwerte entsprechend 
eingehalten werden. „Beim Betrieb von Freileitungen werden 
die Grenzwerte der 26. BlmSchV von 100 μT bzw. 5 kV/m 
deutlich unterschritten". Hier handelt es sich um 
Selbstverständlichkeiten. Die UVS stellt beim Schutzgut 
„Menschen, menschliche Gesundheit" einen Rahmen zur 
Verfügung, in welchem die Gegebenheiten und die 
projektspezifischen Ziele des Wohnumfeldschutzes und der 
planerischen Vorsorge hinsichtlich Feldimmissionen anhand 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erläutern wären. 
Dies ist nicht geschehen. Sollten bei den wenig informativen 
Aussagen zum Schutzgut „Menschen, menschliche 
Gesundheit" Wissensdefizite den Ausschlag geben, wäre dies 
im Abschnitt 7 „Schwierigkeiten und Kenntnislücken" 
darzulegen. Hier wäre u. a. ein Hinweis auf das aktuelle 
Forschungsprogramm des BfS „Strahlenschutz im 
Stromnetzausbau" angemessen, welches in seinen 
Fragestellungen offenbart, wie umfangreich noch die 
Wissensdefizite zu den gesundheitlichen Effekten elektrischer 
und magnetischer Felder an Übertragungsleitungen sind.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Die 
Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen Immissionsorten 
absehbar deutlich unterschritten.  Der Nachweis über die 
Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Südlich der Bundesstraße 214 würde dann der Trassenverlauf 
voraussichtlich parallel, und zwar auf der westlichen Seite der 
Umgehungsstraße B 68, verlaufen. Die oben erwähnte 110 kV-
Leitung wird in diesem Bereich nicht mit in die neue Trasse 
übernommen werden können, da im Gewerbegebiet West 
direkt unterhalb des jetzigen Trassenverlaufes der 110 kv-
Leitung eine Umspannanlage vorhanden ist, die der direkten 
Versorgung und Einspeisung in das örtliche Versorgungsnetz 
dient. Hier kommt es aufgrund der parallelen Führung der 
beiden Leitungen zu erheblichen Doppelbelastungen. 
Insbesondere die Wirkung der unterschiedlichen magnetischen 
Felder ist im Detail zu prüfen. Der Eingriff einer Freileitung im 
Gewerbegebiet macht die derzeit noch nicht vermarkteten 
Grundstücke unattraktiv und dadurch nahezu wertlos.

Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden.  Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Baumaßnahmen sind im Außenbereich auch im 
Nahbereich der Leitung, bei Einhaltung der Abstandsvorgaben für 
z.B. Stallanlagen oder Lagergebäude auch unterhalb der 
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 Freileitung möglich.Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, 
dass der geringste Bodenabstand in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m.

Windenergie  11 Variante Trasse CDer Untersuchungskorridor C verläuft 
von Norden kommend aus dem Gebiet der Gemeinde 
Badbergen in den Bereich der Gemeinde Gehrde und 
umschließt den Ortskern der Gemeinde Gehrde mit einer 
östlichen und einer westlichen Variante und verläuft dann 
südlich der Stadt Bersenbrück in den zuvor behandelten 
Korridor B. Südöstlich der Gemeinde Gehrde sind die 
Sondergebietsflächen Windenergie dargestellt. In der Karte 1 - 
Menschen - Wohnen Blatt 2 - sind nur 3 der 4 vorhandenen ca. 
200 m hohen Windräder dargestellt. Im südlichen Bereich der 
Erweiterungsfläche fehlt das dort errichtete Windrad. Zu 
berücksichtigen ist, dass in der ausgewiesenen 
Sondergebietsfläche im nordwestlichen Bereich noch die 
Errichtung mindestens eines weiteren Windrades möglich 
wäre, wenn der Grundstückseigentümer diese Fläche zur 
Verfügung stellt. Hierdurch wird der nutzbare Korridor 
erheblich eingeschränkt.

Die Hinweise werden dankend zu Kenntnis genommen und – wenn 
erforderlich – im Rahmen der weiteren Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

Auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur bestätigten 
Netzentwicklungsplanes 2024 ist das Projekt Conneforde-
Cloppenburg-Merzen im Bundesbedarfsplangesetz 
grundsätzlich als Höchstspannungsfreileitung geplant. 
Gleichzeit wird das Projekt im Bundesbedarfsplangesetz nach 
§ 2 Abs. 6 BBPIG als sogenanntes Pilotprojekt zur 
Teilerdverkabelung eingestuft. Demnach kann die Leitung 
gemäß § 4 Abs. 1 BBPIG auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten als Erdkabel zur 
Höchstspannungsdrehstromübertragung errrichtet und 
betrieben werden. Grundsätzlich bestehen seitens der 
Samtgemeinde Bersenbrück Bedenken, dass durch die 
Festlegungen im Bundesbedarfsplangesetz eine Festlegung 
auf eine Drehstromnetztechnik vorgenommen wurde. Die 
Forderungen des Landkreises Osnabrück gegenüber der 
Bundesnetzagentur (gestützt auf die Gutachten von Prof. Dr. 
Jarras) eine Gleichstromtrasse als Erdkabeltechnik zu 
betrachten, wurde in den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren nicht konkret gewürdigt.

Die Vorhabenträger planen das Vorhaben gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung 
(alternate current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung  ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene und im PFV 

  nicht statt. Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses 
erfolgt unter Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor 
Verstärkung und Ausbau). Das Gesamtkonzept der 
Netzausbauplanung sieht – auch für Niedersachsen – den Einsatz 
von DC-Verbindungen vor. So wird zum Beispiel durch die DC-
Verbindung von Emden/Ost nach Osterath und von dort weiter 
nach Philippsburg ein wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus 
Offshore-WEA in weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs 

 transportiert. Die Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf 
als Wechsel- oder Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch ""Gleichstromleitungen für Offshore- 
und Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum 

  Cloppenburg nach Süden"" ist entsprechend nicht gegeben.Die 
von der DC-Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 
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 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich. 
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sonstige Stellungnahmen Weiterhin stellt eine Hochspannungsleitung, die als Freileitung 
gebaut wird, in dem geringen Abstand zur Ortslage Ankum 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
eine städtebauliche Zäsur in der Entwicklung der Gemeinde 
Ankum in Richtung Stadt Bersenbrück dar. Aufgrund der auch 
später notwendigen Abstände, die zu dieser Freileitung 
einzuhalten sind, wird eine geordnete Gemeindeentwicklung in 
Richtung Osten auf Dauer verhindert. Eine Vermarktung der 
Gewerbegrundstücke, über die eine Freileitung errichtet wurde, 
ist nahezu unmöglich.

Hinsichtlich der Planung von neuen Baugebieten wird darauf 
hingewiesen, dass bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt werden. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung. Die Vorhabenträger haben das Gewerbegebiet 
inkl. des räumlichen Geltungsbereiches auf Basis der FNP 
Änderung 78/4 entsprechend in der Raumverträglichkeitsstudie 
berücksichtigt. Vgl. Unterlage 5a S. 58 ff. sowie Unterlage 5b, 
Zeichnerische Darstellung FNP Planung Gewerbe / Industrie. 
  
Die Amprion GmbH hat ferner der FNP Änderungen am 09. Mai 
2017 vorsorglich widersprochen. Die Samtgemeinde Bersenbrück 
wägte im Abwägungs- und Feststellungsbeschluss am 06. Juni 

 2017 den  Sachverhalt u.A. wie folgt ab: ""Gemäß der vorstehend 
zitierten Ziele des LROP lässt sich, im Zusammenhang mit 
Gewerbegebieten - anders als bei Wohngebieten - feststellen, dass 
weder bei der Trassenfindung noch bei der Bauleitplanung 
Mindestabstände zwischen Stromtrassen und Gewerbegebieten 

 einzuhalten sind.Daraus lässt sich schließen, das von Seiten der 
Raumordnung die potentielle Konfliktsituation zwischen 
gewerblichen Baugebieten und Hochspannungstrassen als eher 

 gering eingestuft wird.Dementsprechend dürfte auch die geplante 
gewerbliche Fortentwicklung im Änderungsbereich 78/4 im 
Zusammenhang mit der CCM-Trassenfindung als weniger 
konfliktträchtig einzustufen sein."" (Vgl.: 
http://ris.bersenbrueck.de/bi/getfile.asp?id=15383&type=do& 

 zugegriffen am 28.08.2018) Der zuvor zitierte  Abwägungs- und 
Feststellungsbeschluss über die 78 Änderung des FNP vom 
21.06.2017 wurde im Nachgang widerrufen und durch den 
Abwägungsvorschlag vom 07.11.2017  ersetzt (vgl. 
https://ris.bersenbrueck.de/bi/vo0050.asp?__kvonr=2411&voselect=

 1350 zugegriffen am 28.08.2018).Im Rahmen des hier 
vorgenommen Abwägungsvorschlag heißt es: ""Gemäß der 
vorstehend zitierten Ziele des LROP lässt sich, im Zusammenhang 
mit Gewerbegebieten - anders als bei Wohngebieten - feststellen, 
dass aus raumordnerischer Sicht weder bei der Trassenfindung 
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noch bei der Bauleitplanung Mindestabstände zwischen 
Stromtrassen und Gewerbegebieten einzuhalten sind. Die 
Samtgemeinde fordert dennoch zur Konfliktvermeidung (z.B. 
Nutzungseinschränkun-gen durch Bauhöhenbegrenzungen und ein-
zuhaltende Sicherheitsabstände zur Stromleitung) zwischen 
künftiger Stromtrasse und der Gewerbeentwicklung im 
Änderungsbereich 78/4 ebenfalls einen hinreichenden 
Mindestabstand, falls dieser nicht möglich sein sollte, die 

  Erdverkabelung.""Unbenommen des Ersetztens des ersten 
Abwägungsvorschlages kann festgehalten werden, dass die 
Gemeinde die potentielle Konfliktsituation zwischen dem 
Gewerbegebieten und der geplanten Hochspannungstrasse als 
eher gering eingestuft und eine gewerbliche Fortentwicklung im 
Änderungsbereich 78/4 als wenig konfliktträchtig eingestuft hat. 
Auch die zweite Stellungnahme - insb. die Forderung nach 
Konfliktvermeidungsmaßnahmen wie Bauhöhenbegrenzungen oder 
einzuhaltenden Sicherheitsabständen - lässt keine städtebauliche 
Zäsur erkennen, da die grundsätzliche Nutzung als Gewerbegebiet 

  nach wie vor möglich ist. Aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 ""Kattenberg"" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher 
wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den Varianten 
A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus - was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. Da die Samtgemeinde 
im Rahmen der zuvor zutierten Abwägungsvorschläge ein Erdkabel 
im Bereich des Gewerbegebietes fordert ist eine stäbdtebauliche 
Zäsur durch das Vorhaben nicht erkennbar.

Seite 1018 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Bersenbrück vom 12.12.2017

sonstige Stellungnahmen Weiter wurde die Samtgemeinde Bersenbrück aus dem 
Bereich Gehrde darauf hingewiesen, dass das 
Gemeindegebiet durch zwei überregionale Transport 
Gasleitungen berührt wird. Über eine exakte Lage dieser 
Leitungen kann allerdings seitens der Samtgemeinde 
Bersenbrück keine Auskunft erteilt werden. In den 
Antragsunterlagen sind hierzu keinerlei Erkenntnisse zu 
erzielen.

Produkten und Gasleitungen werden im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt und sind nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahren.

sonstige Stellungnahmen  8 ZwischenfazitDie Samtgemeinde Bersenbrück erwartet, 
dass die vorgelegten Antragsunterlagen anhand der hier 
aufgeführten Hinweise den gesetzlichen Ansprüchen 
genügend überarbeitet werden, bevor es zu einer 
„landesplanerischen Feststellung" kommt.

Die Vorhabenträgerin hat bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt.

Seite 1019 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Bersenbrück vom 12.12.2017

sonstige Stellungnahmen Die vorgesehene südwestliche Variante führt in unmittelbarer 
Nähe der Sporteinrichtungen des Reit- und Fahrvereins 
Alfhausen entlang. Dabei werden möglicherweise die 
Außenflächen der Reitsportanlage überspannt. Aufgrund der 
hohen Anzahl von Kindern und Erwachsenen, die die Anlage in 
Anspruch nehmen, werden hier erhebliche gesundheitliche 
Beeinträchtigungen befürchtet.

Die Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 26. 
BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische 
und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle 
überschreiten. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt so, 
dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Der 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV 
sowie die magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden 

 den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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sonstige Stellungnahmen Südlich der Bundesstraße 214 würde dann der Trassenverlauf 
voraussichtlich parallel, und zwar auf der westlichen Seite der 
Umgehungsstraße B 68, verlaufen. Die oben erwähnte 110 kV-
Leitung wird in diesem Bereich nicht mit in die neue Trasse 
übernommen werden können, da im Gewerbegebiet West 
direkt unterhalb des jetzigen Trassenverlaufes der 110 kv-
Leitung eine Umspannanlage vorhanden ist, die der direkten 
Versorgung und Einspeisung in das örtliche Versorgungsnetz 
dient. Hier kommt es aufgrund der parallelen Führung der 
beiden Leitungen zu erheblichen Doppelbelastungen. 
Insbesondere die Wirkung der unterschiedlichen magnetischen 
Felder ist im Detail zu prüfen. Der Eingriff einer Freileitung im 
Gewerbegebiet macht die derzeit noch nicht vermarkteten 
Grundstücke unattraktiv und dadurch nahezu wertlos.

Eine Aussage zur Immobilienwertentwicklung kann durch die 
Vorhabenträgerin nicht getroffen werden. Eine Entschädigung für 
einen möglichen Wertverlust einer indirekt betroffenen Immobilie 
oder eines indirekt betroffenen Grundstückes durch eine 
Freileitung, die nach den gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geplant, errichtet und betrieben wird, ist nicht 
vorgesehen.

sonstige Stellungnahmen  10. Alternativtrasse A-WestDer Trassenverlauf A-West betrifft 
in erster Linie die Ortslage der Gemeinde Ankum. Es ist dabei 
die Engstelle 4 -Loxter Straße- besonders betroffen. Im 
Engstellensteckbrief wird die Situation zu den dort 
vorhandenen Wohnhäusern beschrieben. Beide Varianten 
betreffen Wohnhäuser mit einem Abstand, der zum Teil unter 
100 m liegt. Die Hinweise, dass ein Gebäude derzeit 
unbewohnt ist, können so nicht nachvollzogen werden. So weit 
bekannt, gibt es bereit Hinweise darauf, dass das Gebäude 
kurzfristig wieder bezogen werden soll. Aufgrund der geringen 
Abstände in beiden untersuchten Varianten kann das Ergebnis 
der Engstellenuntersuchung, dass hier eine Freileitung in 
Frage käme, nicht nachvollzogen werden. Hier kann eine 
Ausführung nur in Form einer Erdverkabelung erfolgen. 
Ansonsten wird auf die Ausführungen unter Punkt 3 verwiesen. 
Im weiteren Verlauf berührt diese Trasse das Sportgelände 
des Quitt Ankum. Hier wäre aufgrund der intensiven Nutzung, 
insbesondere durch eine Vielzahl von Kindern, eine 
Überspannung des Sportgeländes zu verhindern. Ein 
ausreichender Abstand ähnlich wie bei einer Wohnbebauung 
ist wünschenswert.

Trotz der Feststellung, dass es sich um ein umbewohntes Gebäude 
handelt, wurde diesem ein 200 m Puffer zugestanden. Dies wurde 
auch in der Unterlage 7 S. 41 entsprechend dargelegt: "Aus 
Vorsorgegesichtspunkten wird das Gebäude als Wohnhaus 
gewertet".
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sonstige Stellungnahmen Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aus Sicht der 
Samtgemeinde Bersenbrück Defizite bei der Prüfung der 
Trassenalternativen, insbesondere hinsichtlich der 
Autobahntrasse, festgestellt werden. Ebenso ist die Abwägung 
zwischen Freileitung und Erdverkabelung, insbesondere im 
Bereich der Ortslagen, nicht im Sinne des Pilotcharakters 
dieses Projektes abgehandelt worden.

Die Vorhabenträger haben  bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG, einschließlich der 

  Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. BBPlG. Aus Sicht der Amprion 
folgt, entgegen der Auffassung der Samtgemeinde aus der 
Bestimmung der Leitung zum Pilotprojekt gemäß § 4 Abs. 1 
BBPLG nicht, dass die Trasse überall dort, wo die Auslösekriterien 
gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 BBPlG gegeben sind, 
grundsätzlich in der Ausführungsvariante der Erdverkabelung zu 
planen ist. Das Vorliegen der Auslösekriterien eröffnet der 
Vorhabenträgerin lediglich die Möglichkeit, entgegen der Vorgaben 
der §§ 1, 11, 49 EnWG auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten auf die Ausführungsvariante der Erdverkabelung 
zurückzugreifen. Inwieweit die Erdverkabelung als technische 
Lösung von Raumkonflikten in der Abwägung als vorzugswürdige 
Lösung anzusehen ist, ist - wie geschehen - stets im Einzelfall zu 
prüfen. Etwas anderes ergibt sich aus Sicht der Amprion auch nicht 
aus Abschnitt 4.2 Ziff. 07 S. 3 oder S. 18 LROP.
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sonstige Stellungnahmen Aus den hier geschilderten Gründen, insbesondere aber 
aufgrund der zusätzlich entstehenden Engstelle nördlich der B 
214 und der massiven Beeinträchtigung der Wohnnutzung im 
Gewerbegebiet erscheint es aus Sicht der Samtgemeinde 
Bersenbrück zwingend , dass ein möglicher Teilabschnitt der 
geplanten Vorzugstrasse, beginnend nördlich der Engstelle 7 
„Sitter" bis südlich der Engstelle 8 - Rüssel, zwingend als 
Teilerdverkabelung ausgeführt wird. Für die Samtgemeinde 
Bersenbrück ist nicht zu erkennen, inwieweit es hier 
Unterschiede zu der vorgesehenen Teilerdverkabelung im 

 Bereich der Stadt Quakenbrück gibt.Insgesamt sind hier 
mindestens je nach Trassenführung 15 - 20 Wohnhäuser in 
einem geringeren Abstand als 200 m zu einer geplanten 
Freileitung zu verzeichnen. Aufgrund der Streckenlänge von 
etwa 4 - 4,5 km und der massiven Beeinträchtigung der 
Wohnbevölkerung sind die gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung 
der Teilerdverkabelung sicherlich als erfüllt anzusehen.

Die Aussage wird zur Kentniss genommen. Aufgrund der Hinweise 
aus dem Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die 
zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten 
des Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 ""Kattenberg"" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. 
  
Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den 
Varianten A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus -- was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.

sonstige Stellungnahmen Aus den Unterlagen zum Engstellensteckbrief Nr. 14 - 
Mühlenbach - ist zu ersehen, dass die vorgesehene Trasse 
nördlich der Umgehungsstraße B 68 vom derzeitigen Verlauf 
der 110 kV-Leitung abschwenkt um im Bereich der 
Umgehungsstraße im rechten Winkel Richtung Westen 
weitergeführt zu werden . In diesem Bereich wird erläutert, 
dass lediglich ein Wohnhaus an zwei Seiten mit einem 
geringen Abstand als 200 m betroffen ist. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass die dort verlaufende 110 kV-Leitung 
aufgrund der Gewerbegebietsnutzung südlich der 
Umgehungsstraße B 68 auf einem erhöhten Mast hängt und 
deshalb voraussichtlich die im Endstellensteckbrief in 
Abbildung 34 dargestellte Querung der 110 kV Leitung nur 
ebenfalls mit erhöhten Masten möglich werden wird.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bewertung bzw. 
Einstufung der Engstelle erfolge unter der Annahme, dass 
angestrebt wird eine Mitnahme der Bestandsleitung zu realisieren.  
Da die Bestandsfreileitungstrasse sich jedoch nicht im Eigentum 
der Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme 
der 110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
keine verbindliche Aussage getroffen werden.
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sonstige Stellungnahmen Ca. 800 m westlich der Vorzugstrasse befindet sich mitten in 
der Ortslage der Gemeinde Ankum das Marienhospital Ankum-
Bersenbrück. Das Marienhospital verfügt über einen 
Hubschrauberlandeplatz. Die Freileitung östlich und südlich 
der Ortslage Ankum wird eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Anflugmöglichkeiten durch die Rettungshubschrauber 
bedeuten und die Rettungsabläufe erheblich einschränken.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
Entfernung des Hubschrauberlandeplatz von ca. 800 m zur 
äußeren Grenze des 1 km breiten Vorzugskorridores ist nach 
derzeitigem Planungsstand nicht davon auszugehen, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen hervorgerufen werden. Im Übrigen 
wird die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der 
Maststandorte  erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren 
im Einklang mit den luftverkehrsrechtlichen Vorschriften erfolgen.
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sonstige Stellungnahmen In den Erläuterungen zur Prüfung der Engstelle Nr. 8 - Rüssel - 
ist in der Abbildung 22 auf Seite 70 ersichtlich, dass die 
vorgeschlagene Trasse nördlich der Wehberger Straße 
unmittelbar östlich von zwei als Wohnhäuser genutzten 
Gebäuden im ausgewiesenen Gewerbegebiet verläuft. Auch 
wenn aus den Unterlagen zu ersehen ist, dass Wohnhäusern 
in Gewerbegebieten keinerlei Schutzradius zugebilligt wird, ist 
hier der gesundheitliche Schutz der dort wohnenden 
Bevölkerung zu prüfen und auch zu berücksichtigen.

Die 200 m Abstandsvorgaben des LROP sind für die genannten 
Wohnhäuser im Gewerbegebiet nicht anzuwenden. Die 
Anforderungen der 26. BImSchV sowie der TA Lärm sind jedoch 
auch in diesem Fall einzuhalten. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens ist  die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachzuweisen. Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle überschreiten werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Der Nachweis über die Einhaltung der 
Anforderungen der 26. BImSchV sowie die magnetischen und 
elektrischen Feldstärkewerte werden den 

 Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Grundsätzlich wird versucht eine Annäherung der 
geplanten Trasse zur Wohnbebauung, auch im Gewerbegebiet, zu 
vermeiden. In der vorbezeichneten Engstelle wird der mögliche 
Trassierungsspielraum durch die 200 m Puffer der Wohngebäude – 
östlich und westlich des Gewerbegebietes – geschmälert, so dass 
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die potentielle Freileitungsachse im Gewerbegebiet verläuft. Es ist 
jedoch auch für diese Wohnbebauung im Gewerbegebiet zu 
erwarten, dass die Grenzwerte gemäß der 26. BImSchV sicher 

 eingehalten werden. Der betreffende Trassenabschnitt wurde 
aufgrund der Rückmeldungen des TÖB & Öffentlichkeitsbeteiligung 
im ROV als Erdkabel in das ROV eingestellt. Bei einem möglichen 
Erdkabeleinsatz wird das elektrische Feld abgeschirmt und das 
magnetische Feld nimmt – im Vergleich zu einer Freileitung – mit 
zunehmendem Abstand zur Trasse stärker ab.

sonstige Stellungnahmen  7 ErläuterungsberichtUnterlage 1 A (Erläuterungsbericht) 
sowie Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe enthalten 
umfangreiche Ausführungen zur Technik und zum Bau. Auf S. 
20 des Erläuterungsberichts zeigt Abb. 7 einen 
Waldschutzstreifen, an dem Gehölze bis an den Mast 
heraneichen (ähnliche Textdarstellung in UVS S. 225). Ein 
Schneisenmanagement, welches ggf. auch örtliche Land- u. 
Forstwirte integriert, wird in den Unterlagen jedoch sonst 
nirgendwo angesprochen. Wenn ein Schneisenmanagement 
geplant ist, sollte es erläutert werden. Ist dies nicht geplant, 
sollte auf beschönigende Darstellungen verzichtet und der 
Schutzstreifen in den Unterlagen als geräumte Schneise 
dargestellt werden.

Der Hinweis wird zur Kentniss genommen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass eine detaillierte Darstellung der 
Schutzstreifen erst nach Vorlage der Feinplanung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahren erfolgen kann.
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sonstige Stellungnahmen  2.4 VariantenvergleichEine Neubewertung des 
Wohnumfeldschutzes wird voraussichtlich zu einer 

 verändertenAnzahl an Konfliktschwerpunkten führen, was auf 
 das Ergebnis des Variantenvergleichsdurchschlägt. Das 

Ergebnis des Variantenvergleichs ergibt sich derzeit 
maßgeblich aus den „allgemeinen Belangen der 
Raumordnung" (S. 122/123) und damit überwiegend aus 
Streckenlänge und Fläche des Korridors (Bündelungsvorteile 
werden dem untergeordnet). Angesichts der Bedeutung dieser 
Faktoren sollte auch die Korridorvariante D3 mit direktem 
Anschluss an F, die einer weiteren Reduzierung von Fläche 
und Streckenlänge dienen würde, in den Vergleich einbezogen 
werden.

Aus Sicht der Vorhabenträger sind keine neuen Erkentnisse 
ersichtlich geworden, die eine Revidierung der vorgenommen 
Maßnahmeneübergreifenden Betrachtung wurde in Kapitel 6.3 des 

  Erläuterungsberichtes bedürfen.Eine Neubewertung des 
Wohnumfeldschutzes bzw. der Engstellen findet in den Bereichen 
statt, in welchen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens auf bisher 

 nicht erfasste Wohnhäuser hingewiesen wird. Die den 
allgemeinen Belangen der Raumordnung wie Streckenlänge, 
Fläche des Korridors, Bündelung (Freileitung und Straße) sowie 
Teilerdverkabelung, haben alle zu gleichen Teilen Berücksichtigung 

  gefunden. Hinsichtlich des Hinweises zur Hauptvariante D3 mit 
direkten Anschluss an die Variante F der Maßnahme 51a ist 
festzuhalten, dass bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung 
auch die Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) 
überprüft wurden. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten 
würde die Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln 
(s. Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
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D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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sonstige Stellungnahmen 2.2 Unübliche Definition und Wertzuordnungen bei dem 
 „Spezifischen Restriktionsniveau" Auf S. 3 der 

Raumverträglichkeitsstudie wird erläutert, dass die 
Wirkungsanalyse an das Methodenpapier der BNetzA (2015) 
angelehnt sei. Faktisch wird das nach BNetzA (2015) unter 
Berücksichtigung örtlicher Vorbelastungen zu bestimmende 
„Spezifische Restriktionsniveau" nicht auf örtliche 
Abweichungen vom „Allgemeinen Restriktionsniveau" 
bezogen, sondern allein auf eine Unterscheidung von 
Freileitung und Erdkabel (Tabelle 3, S. 8 - 11 ). Es hätte sich 
bei Tabelle 3 zumindest angeboten, über zwei ergänzende 
Spalten die parallel in der UVS berücksichtigen Bauklassen 
(Bündelung allg./Bündelung Stromleitung) auszudifferenzieren 
und auf eine solche wenig aufwendige Weise örtliche 
Vorbelastungen in die RVS einfließen zu lassen. Dies ist 
jedoch nicht geschehen. In den nachfolgenden Bewertungen 
sowie im abschließenden Variantenvergleich (S. 119 ff.) hat 
dies zur Folge, dass den Vorteilen einer Bündelung keine 
angemessene Bedeutung zukommt. Die in Tabelle 3 erfolgten 
Einstufungen des spezifischen Restriktionsniveaus erscheinen 
stellenweise fragwürdig und in Summe für den Einsatz von 
Erdkabeln sehr restriktiv ausgelegt. Fraglich erscheint z. B., 
dass Erdkabel im „ Vorranggebiet für industrielle Anlagen" die 
Einstufung „entgegenstehend' erhält, Freileitung jedoch eine 
„mittlere Einstufung". Bei „ Vorranggebieten Kabeltrasse für die 
Netzanbindung", „Rüstungsaltlasten", „Sperrgebiete" sowie 
„Altablagerungen" wären Einzelfallbetrachtungen plausibel, 
bevor Erdkabel gänzlich ausgeschlossen wird . 
Unausgewogen im Sinne einer Bevorteilung von Freileitung 
erscheinen auch die Einstufungen für ,,Vorranggebiet für die 
Siedlungsentwicklung", „Vorrang- und Vorsorgegebiete für 
Erholung", „Vorrang- und Vorsorgegebiete für 
Trinkwassernutzung" sowie die aufgeführten Kriterien zur 
Forstwirtschaft.

"Das spezifische Restriktionsniveau unterscheidet sich vom 
allgemeinen Restriktionsniveau dadurch, dass erst hier die 
relevanten Pläne und Programme in ihren textlichen Festlegungen 
und Begründungen ausgewertet werden und zuvor eher die 
Auswirkungen eines Höchstspannungserdkabels abstrakt auf 
(Unter-) Kategorien der Raumordnung eingeschätzt werden. 
Einzelne Festlegungen in (Unter-) Kategorien können somit in 
ihrem Restriktionsniveau in diesem Arbeitsschritt begründet 
verändert werden". (s. Seite 23 des genannten 

 Methodenpapiers)Laut der Methode BNetzA fließen die 
Vorbelastungen nicht in das spezifische Restriktionsniveau ein. Sie 
bleiben bei der vorgelegten Raumverträglichkeitsstudie jedoch 
nicht unberücksichtigt, sondern wurden in die Konformitätsprüfung 
einbezogen (s. hierzu auch Seite 123 der RVS, Unterlage 5A).

sonstige Stellungnahmen Die Aussagen zur Trassenvariante B in Bezug auf die Ortslage 
 der Gemeinde Alfhausengelten auch für die nachfolgend 

behandelnden Trassenvarianten C und D 3.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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Technische Hinweise Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
angesichts der ansonsten umfänglichen technischen 
Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 28) 
abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen angemessen, 
insbesondere auch über die von Amprion in Verbindung mit 
Herrenknecht unter Förderung dem BMWI vorangetriebene 
Entwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu einem 
Standardverfahren der Erdkabelverlegung.

Eine Festlegung auf das Bauverfahren im Falle einer 
Teilerdverkabelung ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahren. Die Entscheidung hinsichtlich der 
anzuwendenen Bauverfaren erfolgt erst nach detailierter 
Untersuchung der örtlichen Situation  (z.B.Baugrund / 

  hydrogeologische Verhätlnisse). Im Planfeststellungsverfahren 
erfolgt die Feinplanung zu genauen Standorten der Masten sowie 
der KÜS/ KÜA und des Erdkabelverlaufes. In der Regel wird die 
Erdkabeltrasse mittels offener Bauweise realisiert. Bohrverfahren 
können z.B. im Bereich von Kreuzungen anderer Infrastrukturen 
zum Einsatz kommen. Hier ist die HDD-Technik das 
Standardverfahren. Ob andere Bohrtechniken zum Einsatz 
kommen können/werden wird im Rahmen der Planungen zum 
Planfeststellungsverfahren zu prüfen sein.

allgemeine Hinweise   3 Engstellensteckbriefe3.1 Kosten für ErdkabelDie 
einführenden, technischen Erläuterungen zu Freileitung und 
Kabel erwecken erneut den Eindruck einer Bevorteilung von 
Freileitung. So fehlt hier etwa die Erwähnung geschlossener 
Verlegeverfahren für Erdkabel ganz (vgl. Stellungnahme zum 
Erläuterungsbericht unten). Unterschiedliche Angaben zu den 
Kosten einer Erdkabelverlegung auf den S. 14/15 in 
ungewöhnlicher Höhe wirken wenig glaubwürdig. So wird 
zunächst das acht- bis neunfache der Investitionskosten einer 
380 kV-Freileitung, auf der Folgeseite das vier- bis zehnfache 
angegeben.

Das BBPlG setzt für Pilotprojekte zur Teilerdverkabelung den 
Rahmen, in dem auf technisch-wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten eine Teilerdverkabelung zum Einsatz kommen 
kann. In Unterlage 7 wurden sämtliche Engstellen betrachtet und 

  unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlage bewertet. Eine 
Bevorteilung findet durch die Vorhabenträger nicht statt. Die 
Möglichkeit der Teilerdverkabelung zu der Freileitung ist gemäß § 4 
Abs. 1 BBPLG ist nur auf  "technisch und wirtschaftlichen 
effizienten Teilabschnitten" möglich. Die Freileitung bleibt jedoch 

 die Regelbauweise.  Eine Festlegung des Bauverfahrens im Falle 
einer Teilerdverkabelung ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung hinsichtlich der 
anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach detaillierter 
Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens. Demzofolge kann auch keine exakte 
Höhe der Kostenverteilung gegeben werden, da sich diese 
aufgrund der Wahl der Bauverfahren unterscheiden.
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allgemeine Hinweise  2.1 Unausgewogener TechnologievergleichVielfach kommt 
es in den Unterlagen zu einem Technologievergleich, in 
welchem Erdkabel unangemessen schlecht abschneiden. So 
kommt z. B. die Raumverträglichkeitsstudie (RVS) auf S. 7 zu 
folgender Feststellung: „Bei einer Realisierung als Erdkabel 
wird grundsätzlich eine größere Fläche direkt in Anspruch 
genommen (Kabelgraben, Schutzstreifen), was zu stärkeren 
Einschränkungen für andere Raumnutzungen führt" und weiter: 
„Mit einer Freileitung erfolgt eine geringere direkte 
Flächeninanspruchnahme (Maststandorte).„ ". Hier sollte 
deutlich gemacht werden, dass sich diese Feststellung allein 
auf die temporären Bauwirkungen bezieht. Im Bau wird zwar 
der Arbeitsstreifen für einen Erdkabelabschnitt voraussichtlich 
eine Gesamtbreite von ca. 45 m aufweisen, jedoch wird im 
Betrieb der spätere Schutzstreifen, welcher dauerhaft von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten ist, ca. 25 m betragen. 
Der von hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltenden 
Schutzstreifen beträgt bei Freileitungen im Betrieb jedoch 55 m 
und ist dementsprechend mehr als doppelt so breit wie bei 
Erdkabeln. Darüber hinaus erzeugen Freileitungen 
großflächige Auswirkungen auf das Landschaftsbild, während 
für Erdkabel in der Betriebsphase nur noch von einer geringen 
Landschaftsbildbeeinträchtigung auszugehen ist.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) legt die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz) fest. Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist im hier betrachteten Vorhaben nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände und auch 
nur in technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten 
zulässig. Daher kann ausschließlich im begründeten Einzelfall von 
der Regelbauweise abgewichen werden. Ein Vergleich bzw. eine 
Abwägung unter den Bauweisen Freileitung und Erdkabel ist daher 

  nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Abgesehen 
davon sind Freileitungen und Erdkabel mit grundsätzlich 
unterschiedlichen Wirkfaktoren verbunden, die ihre jeweiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umweltverträglichkeitsstudie 
und die in der Raumverträglichkeitsstudie untersuchten 

 Raumnutzungen entfalten. Allgemein sind unter 
"Flächeninanspruchnahme" der Verlust von Biotopen und die 
Überbauung von Flächen zu verstehen, aus denen sich 
vorübergehende (baubedingte) oder dauerhafte (anlagebedingte) 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter ergeben. Bei einer Freileitung 
beschränkt sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf 
die Maststandorte, die im Schnitt 400 m voneinander entfernt sind. 
Biotopverluste sowie Eingriffe in den Boden treten demnach nur 
punktuell auf. Unter den Leiterseilen, d. h. im Schutzstreifen der 
Freileitung, können sich Biotope weitestgehend ungestört 
entwickeln. Die einzige Ausnahme stellen Wälder dar, da eine 

 Aufwuchsbeschränkung von 7 m eingehalten werden muss. Im 
Gegensatz dazu ist ein Erdkabel mit deutlich gravierenderen 
Beeinträchtigungen verbunden. Die Kabeltrasse verläuft nicht 
punktuell, sondern durchgängig auf einer Breite von 25-30 m 
unterirdisch, sodass Boden und Grundwasser in wesentlich 
stärkerem Maße betroffen werden. Der Schutzstreifen der 
Kabeltrasse ist zwar schmaler als bei einer Freileitung, allerdings 
liegen dort deutlich restriktivere Nutzungsbeschränkungen vor: hier 
sind allenfalls schwachwurzelnde Gehölze zulässig, was stärkere 
Einschränkungen für die Entwicklung von Gehölzbeständen 
bedeutet. Zwar ist das Erdkabel als solches unsichtbar (woraus 
sich Vorteile für empfindliche Vogelarten, insbesondere aber für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundenen Erholung 
ergeben können), allerdings sind bei jedem Erdkabelabschnitt zwei 
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Kabelübergabestationen (KÜS) erforderlich. Diese erfordern 
insgesamt bis zu 5 ha zusätzlicher Fläche, auf denen Biotope und 
Lebensgemeinschaften verloren gehen, Flächen versiegelt werden 

 und das Landschaftsbild überprägt wird. Sofern also keine 
besonderen Empfindlichkeiten vorliegen (z. B. Wohnbebauung, 
Vorkommen sensibler Vogelarten), ist davon auszugehen, dass 
eine Freileitung insgesamt geringere Umweltauswirkungen 
verursacht.

allgemeine Hinweise Da die Samtgemeinde Bersenbrück durch alle in den 
 Antragsunterlagen zumRaumordnungsverfahren 

untersuchten Trassen erheblich betroffen ist, hat sich 
 dieSamtgemeinde Bersenbrück zur Prüfung der Unterlagen 

 des Planungsbüros OECOSGmbH bedient. Teile der 
gutachterlichen Stellungnahme des Planungsbüros fließen 
hiermit in die Stellungnahme der Samtgemeinde Bersenbrück 
ein.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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Gesamtbetrachtung mit 51a 1.2 Autobahnkorridor D 3 schreibt Fehler des F-Korridors 
 (ROV 51a) fortDie Tennet TSO GmbH als Antragstellerin des 

ROV 51a hat infolge der nachträglichen Aufforderung des ARL 
zur Entwicklung eines autobahnparallelen F-Korridors eine 
„strikte Trassierung in paralleler Lage zur Autobahn A29 und A 
1" (Erläuterungsbericht 51 a, S. 20) in den Korridorvergleich 
eingestellt. Auf diese Weise wurde bereits in den Unterlagen 
zum Verfahren 51a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt, 
denn der somit nicht trassenoptimierte F-Korridor konnte mit 
seinen 38 Engstellen im Vergleich vorhersehbar nur schlecht 
abschneiden. Im laufenden ROV 51 b wird mit der optimierten 
Autobahnkorridorvariante D3 der mit dem F-Korridor gemachte 
Fehler zwar nicht wiederholt, allerdings wird mit dem Design 
des D3- Korridors direkt auf den zweifelhaften Ergebnissen 
des 51 a-Korridorvergleichs aufgesetzt. Dabei wird der 
autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 

 Umspannwerkstandort vonvornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51 a hierzu noch gar nicht abgeschlossen ist. 
Der D3-Korridor muss unter Ausschluss einer autobahnnahen 
Verlängerung des F-Korridors an seinem nördlichen Ende 
westlich nach Cloppenburg abknicken und geht in den 
Trassenvergleich des laufenden ROV 51b mit 60,9 km als 
deutlich längste und damit zugleich chancenlose 
Korridorvariante ein. Wie u. a. aus den Erläuterungen zu den 
Beurteilungskriterien (Erläuterungsbericht S. 80) hervorgeht, 
spielt die Streckenlänge in den Teilkriterien „technische 
Realisierbarkeit", „Umweltverträglichkeit" und 
„Raumverträglichkeit" jeweils für sich eine hervorgehobene 
Rolle und kumuliert dadurch zu dem wohl am höchsten 
gewichteten Kriterium der Ableitung der Vorzugsvariante. 
Ohne den Abzweig nach Cloppenburg, hätte die 
Korridorvariante D3 eine Länge von 47,2 km und wäre damit 
die kürzeste Variante im Vergleich. Solange die F-
Korridorvariante im ROV 51 noch diskutiert wird, wird daher 
das ROV 51 b ergänzend auch die kürzere Variante der 
Korridorvariante D 3 zu berücksichtigen haben.

Hinsichtlich des Hinweises zur Hauptvariante D3 mit direkten 
Anschluss an die Variante F der Maßnahme 51a ist festzuhalten, 
dass bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft 
wurden. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
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D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Gesamtbetrachtung mit 51a 1.2 Autobahnkorridor D 3 schreibt Fehler des F-Korridors 
 (ROV 51a) fortDie Tennet TSO GmbH als Antragstellerin des 

ROV 51a hat infolge der nachträglichen Aufforderung des ARL 
zur Entwicklung eines autobahnparallelen F-Korridors eine 
„strikte Trassierung in paralleler Lage zur Autobahn A29 und A 
1" (Erläuterungsbericht 51 a, S. 20) in den Korridorvergleich 
eingestellt. Auf diese Weise wurde bereits in den Unterlagen 
zum Verfahren 51a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt, 
denn der somit nicht trassenoptimierte F-Korridor konnte mit 
seinen 38 Engstellen im Vergleich vorhersehbar nur schlecht 
abschneiden. Im laufenden ROV 51 b wird mit der optimierten 
Autobahnkorridorvariante D3 der mit dem F-Korridor gemachte 
Fehler zwar nicht wiederholt, allerdings wird mit dem Design 
des D3- Korridors direkt auf den zweifelhaften Ergebnissen 
des 51 a-Korridorvergleichs aufgesetzt. Dabei wird der 
autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 

 Umspannwerkstandort vonvornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51 a hierzu noch gar nicht abgeschlossen ist. 
Der D3-Korridor muss unter Ausschluss einer autobahnnahen 
Verlängerung des F-Korridors an seinem nördlichen Ende 
westlich nach Cloppenburg abknicken und geht in den 
Trassenvergleich des laufenden ROV 51b mit 60,9 km als 
deutlich längste und damit zugleich chancenlose 
Korridorvariante ein. Wie u. a. aus den Erläuterungen zu den 
Beurteilungskriterien (Erläuterungsbericht S. 80) hervorgeht, 
spielt die Streckenlänge in den Teilkriterien „technische 
Realisierbarkeit", „Umweltverträglichkeit" und 
„Raumverträglichkeit" jeweils für sich eine hervorgehobene 
Rolle und kumuliert dadurch zu dem wohl am höchsten 
gewichteten Kriterium der Ableitung der Vorzugsvariante. 
Ohne den Abzweig nach Cloppenburg, hätte die 
Korridorvariante D3 eine Länge von 47,2 km und wäre damit 
die kürzeste Variante im Vergleich. Solange die F-
Korridorvariante im ROV 51 noch diskutiert wird, wird daher 
das ROV 51 b ergänzend auch die kürzere Variante der 
Korridorvariante D 3 zu berücksichtigen haben.

Hinsichtlich des Hinweises zur Hauptvariante D3 mit direkten 
Anschluss an die Variante F der Maßnahme 51a ist festzuhalten, 
dass bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung auch die 
Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 (51b) überprüft 
wurden. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten würde die 
Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln (s. 
Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
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D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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Keine Themenzuordnung  5 Natura 2000-VorprüfungGrundsätzlich werden die 
Anforderungen an eine Natura 2000-Vorprüfung durch 

 dieUnterlage erfüllt. Die potentiell betroffenen Natura 2000-
 Gebiete entlang derTrassenkorridore werden dargestellt und 

 die spezifischen Schutz- und Erhaltungszieleangegeben. 
Entsprechend anerkannter Standards erfolgte eine 

 schutzgebietsbezogenePrognose möglicher erheblicher 
Beeinträchtigungen um den Bedarf einer 

 FFHVerträglichkeitsuntersuchungim nachgelagerten 
  Planfeststellungsverfahren zukonkretisieren.Die aus den 3 

Gebieten herausragende überregionale Bedeutung des ca. 2 
 km außerhalbdes Trassenkorridors gelegenen 

Vogelschutzgebiets Alfsee (DE-3513-401) mit 
 seinenregionalen funktionalen Gebietsbeziehungen, u. a. in 

 die Hase-Niederung, istnachvollziehbar dargestellt - richtig 
 die Feststellung, dass für die Varianten C oder D3 eineFFH-

 Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich wird.Die auf S. 73 
dargestellte Rangfolge der Varianten nach Anzahl an Natura 

 2000-Gebietenergibt sich aus einem außerordentlich vagen 
 Vergleichskriterium. Ein plausiblerer Vergleichergibt sich 

nach potentiell betroffener Fläche. Dies hätte ggf. zum 
 Ergebnis, dass dieKorridorvariante C schlechter zu bewerten 

 ist als D3, da sich v. a. an der Korridorvariante Cein höherer 
Anteil FFH- und vogelschutzrelevanter Flächen der Hase-
Niederung befindet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Einwand, dass die 
Variante C ein höheres Aufkommen potenziell betroffener Flächen 
aufweist und dementsprechend in der Rangfolge der FFH-
Verträglichkeit abzuwerten wäre, wird aus zwei Gründen 
widersprochen. Zwar sind die angesprochenen potenziellen 
Nahrungsflächen in der oberen Haseniederung zwar ausgedehnter 
als die in der unteren Haseniederung bei Bersenbrück. Allerdings 
belegen sowohl die langjährigen Untersuchungergebnisse von 
BLÜML (2013) sowie auch die avifaunistischen Kartierungen zum 
Raumordnungsverfahren, dass der Singschwan (als 
wertbestimmende Vogelart) hauptsächlich die Untere 
Haseniederung aufsucht. Die Relevanz der dortigen 
Rastogellebensräume für das Vogelschutz ist demnach trotz ihrer 
geringeren Gesamtfläche als wesentlich höher einzustufen. 
Hinsichtlich der Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet "Alfsee" 
lassen sich demnach keine maßgeblichen Unterschiede zwischen 
den Varianten C und D3 ableiten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass die Variante D3 im Nahbereich der BAB 1 verläuft, welche 
unmittelbar an das FFH-Gebiet "Wald bei Burg Dinklage" 
anschließt. Sofern sich ein Trassenverlauf durch das FFH-Gebiet 
nicht vermeiden lässt, kann es zu Beeinträchtigungen des Gebietes 
kommen. Insgesamt stellt sich die Variante D3 demnach als 
nachteiliger hinsichtlicher der Verträglichkeit mit Natura 2000-
Gebieten heraus.
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Keine Themenzuordnung  8 Umspannwerk MerzenDie eingereichten Unterlagen 
enthalten keine Aussagen zum geplanten 

 UmspannwerkMerzen. Entgegen der Stellungnahme des 
 Amtes für regionale Entwicklung Weser-Ems vom15.11.2016 

ist jedoch das geplante Umspannwerk Merzen ebenso als 
 erforderlicher Teil desROV 51 b anzusehen, wie vergleichbar 

 die geplanten Umspannwerke in Cloppenburg Teildes ROV 
51a sind. Die Nichtintegration des geplanten 

 Umspannwerkstandortes in dasRaumordnungsverfahren 
setzt einen Zwangspunkt für die Trassenkorridorfindung im 

 ROV51 b, der sich sowohl der raumordnerischen Prüfung als 
 auch der Öffentlichkeitsbeteiligungentzieht. Bleibt das 

Umspannwerk Merzen außerhalb des 
 Raumordnungsverfahrens, wird fürdiese Anlage darüber 

hinaus keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, 
 wodurchsich wesentliche umweltplanerische und 

 umwelttechnische Aspekte der ihnenangemessenen 
 Beachtung entziehen.Die Raumbedeutsamkeit des geplanten 

 Umspannwerkstandortes verschärft sichinsbesondere mit 
Blick auf die Karte der Konfliktschwerpunkte (Anlage 

 derUmweltverträglichkeitsstudie) zum ROV 51 b. Darin 
 markiert der Konflikt 13(Erholungsnutzung, Landschaftsbild, 

 Schutzgebiete, Nutzungstypen) den vorgesehenenEndpunkt 
des Trassenkorridors und nicht weit entfernt signalisieren die 

 Konflikte 12 und 25,dass auch die Nachbarschaft des 
 Trassenkorridorendpunkts nicht viel weniger konfliktfrei ist.Es 

werden von drei Seiten Leitungen in das Umspannwerk 
eingeführt, von denen zwei durch das angrenzende 
Waldgebiet (Staatsforst) verlaufen. Diese Leitungsschneisen 

 verursachenerhebliche Eingriffe in die Waldflächen und 
insbesondere in das Mikroklima des Waldes.

Der Endpunkt aller Trassenvarianten ist über den bestehenden 
Netzverknüpfungspunkt Merzen vorbestimmt. Dieser liegt heute an 
dem bekannten Schnittpunkt der Bestandsleitungen („T“-Punkt), 
wird zukünftig aber in der geplanten Umspann- und Schaltanlage 
südlich des Siedlungsgebiets Merzen liegen. Die neu zu 
errichtende Umspann- und Schaltanlage liegt räumlich unmittelbar 
am bestehenden Netzverknüpfungspunkt Punkt Merzen. Die 
kleinräumige Verschiebung in Größenordnung der Trassenbreite im 
ROV (ca. 1 km) hat keine raumordnerisch relevanten 
Auswirkungen und auch keine Auswirkungen auf den NEP 
Berechnungsprozess, welche den NVP Merzen festgelegt hat. 
  
Unter raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten sind alle in das 
Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassenkorridore – 
vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Raumordnungsverfahren – 
möglich. Durch den vorzeitigen Bau der UA Merzen erfolgt keine 
Vorfestlegung auf einen Trassenkorridor des Vorhabens 

  Conneforde – Cloppenburg – Merzen. Aufgrund dessen wurde 
die UA Merzen nicht in das laufende Raumordnungsverfahren für 
die Leitung Cloppenburg bis Merzen integriert. Dieses Vorgehen 
wurde durch das ArL Weser-Ems bestätigt (Entscheidung vom 

Seite 1038 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Neuenkirchen/Gemeinde Neuenkirchen vom 26.12.2017

Keine Themenzuordnung Es fehlt die Berücksichtigung des geplanten Umspannwerks 
 Merzen in denPlanungsunterlagen.

Umspannanlagen gehören nicht zu den in der 
Raumordnungsverordnung aufgeführten Vorhabentypen, da sie  in 
der Regel nicht raumordnungsrelevant sind. Durch den vorzeitigen 
Bau der UA Merzen erfolgt keine Vorfestlegung auf einen 
Trassenkorridor des Vorhabens Conneforde – Cloppenburg – 
Merzen. Aufgrund dessen wurde die UA Merzen nicht in das 
laufende Raumordnungsverfahren für die Leitung Cloppenburg bis 
Merzen integriert. Dieses Vorgehen wurde durch das ArL Weser-

 Ems bestätigt (Entscheidung vom 15.11.2016).Die Bau- und 
Betriebsgenehmigung für diese UA wurde daher über ein 
sogenanntes „BImSchG-Verfahren“ beim Gewerbeaufsichtsamt in 
Oldenburg beantragt. Gegen die Aufnahme der UA Merzen in das 
ROV spricht ebenfalls die zeitliche Dringlichkeit zur Beseitigung 
des Netzengpasses im 110-kV-Netz der Westnetz. Für die 
Leitungseinführung der Bestandsleitungen in die geplante Anlage 
ist ein gesondertes Planfeststellungsverfahren geplant.

Keine Themenzuordnung Bei der Engstelle 19 handelt es sich um eine Betroffenheit von 
 2 Häusern im Abstand von172 und 181 m. Die 

Argumentation, dass die Negativwirkung der 
 erforderlichenÜbergangsbauwerke hier überwiegt, erscheint 

schlüssig.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

An Engstellen wird fast ausnahmslos der Freileitung ein 
 Vorzug gegeben. DieAusnahmebegründungen von dem im 

 LROP geforderten Wohnumfeldschutz sindwenig stichhaltig. 
Dies betrifft insbesondere die nicht beabsichtigte Integration 

 derEng stelle 10 in eine Erdkabelstrecke. Die 
 Engstellenanalyse ist umfassend zuüberarbeiten.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
Die Frage, ob in einer Engstelle ein technisch und wirtschaftlich 
effizienter Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum 
Tragen kommen kann, ist nicht allein unter dem Aspekt des Anteils 
der in dem vorliegenden Projekt festgestellten Engstellen zu 
beantworten. Es ist jede Engstelle bzw. jeder potenzielle 
Erdkabelabschnitt für sich selbst zu betrachten, um festzustellen, 
ob die Realisierung eines Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in 

 Erdkabelbauweise vorzuziehen ist.Engstelle 10 ist nicht relevant 
für den Vorzugs(gesamt)korridor A/B, da der Bereich im 
entsprechenden Teilvariantenvergleich abgeschichtet wurde.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

2.3 Ausnahmen beim Wohnumfeldschutz nicht angemessen 
 begründetDie Raumverträglichkeit der 

Trassenkorridorvarianten wird von keinem Kriterium so 
 starkgeprägt, wie durch die vom LROP (ML NOS 2017) in 

 den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2Ziffer 07 vorgegebenen 
Siedlungsabstände für Höchstspannungsfreileitungen. 

 DieRaumverträglichkeit der einzelnen Korridore stellt die 
 Antragstellerin in der RVS unterausgiebiger Beanspruchung 

der in den Grundsätzen bzw. dem Ziel 4.2 Ziffer 07 
 (LROP)beinhalteten Ausnahmeregelung fest. In den 

 Antragsunterlagen wird das zu schützendeWohnumfeld von 
der Antragstellerin jedoch nahezu ausschließlich auf die 

 visuellenKomponenten reduziert. Demgegenüber sieht die 
 Begründung für Ziffer 07 Satz 8 des LROPaber 

unmissverständlich betriebliche, nämlich auf Feldwirkungen 
 bezogene Gründe für denWohnumfeldschutz vor, wobei 

visuellen Komponenten am Wohngebäude 
 allenfallsnachrangige Bedeutung zukommt: „Die festgelegten 

Mindestabstände leiten sich ab aus der Erkenntnis. dass bei 
 einem Abstandvon rd. 100 m zu den Leitungen die 

gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
 derelektromagnetischen Auswirkungen zwar voll erfüllt sind, 

 die Belastungen allerdings nochüber dem Niveau der 
anzunehmenden Grundbelastung liegen. Bei einem Abstand 

 von 200m zu den Leitungen liegen die elektromagnetischen 
 Auswirkungen auf dem Niveau derallgegenwärtigen 

Grundbelastung und sind insoweit nicht mehr messbar. Eine 
 Verdoppelungdes Abstandes zur Wohnbebauung im 

 Siedlungszusammenhang berücksichtigt dietypischen 
wohnumfeldnahen Aktivitäten (Nutzung von Spiel- oder 

 Sportplätzen,ortsrandnahe Fuß-, Rad- und Wanderwege) 
 und trägt damit vorsorgend auch zum Schutzund Erhalt des 

nahen Wohnumfeldes bei .... Bei der Bestimmung und 
 Begründung eineshinreichenden Abstandes von 400 m zu 

 Wohngebäuden im Siedlungszusammenhangkommen daher 
Vorsorgegrundsätze der Planung zum Tragen, die über den 

 fachrechtfichenGesundheitsschutz gem. 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) weit hinausgehen 

  ... "(LROP 2012, Begründung S. 51 ).Auch die Arbeitshilfe 

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25:000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine noch 
genauere Analyse der Wohnumfelder vor Ort jedes der betroffenen 
Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. Dieser 
Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Auch die Frage ob der Betrieb einer 
Kabelanlage, zur Wahrung des Wohnumfeldschutzes im konkreten 
Einzelfall als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht 

 abschließend geklärt werden.Die Vorgaben des Bundes und der 
niedersächsischen Landesplanung sind eindeutig formuliert. 200 m 
Abstände sind einzuhalten zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch liegen. Im 
Gegensatz zu den Abstandsvorgaben im Innenbereich (400 m), die 
im Landesraumordnungsprogramm als Ziel der Raumordnung 
ausgewiesen sind, ist der 200 m Abstand zu Wohngebäuden im 
Außenbereich im Landesraumordnungsprogramm als Grundsatz 
der Raumordnung ausgewiesen und damit nicht zwingend zu 
beachten, sondern im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies wurde u.a. in den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) 
durchgeführt. Die zulässigen Grenzwerte elektromagnetischer 
Felder einer Freileitung werden bereits direkt unterhalb der Anlage 
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zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen führt 
 beimWohnumfeldschutz nicht anlagebezogene Aspekte von 

 Übertragungsleitungen, sondern u. a.deren betriebliche 
Aspekte auf: „Durch die Abstandsregelungen sollen 

 Beeinträchtigungenwohnungsnaher Bereiche durch den Bau 
 und Betrieb von Höchstspannungsleitungenreduziert werden" 

 (NLStBV et al. 2017, S. 3, Unterstreichung hinzugefügt).Die 
Ausnahme-Regelung des LROP greift, wenn „ein 

 gleichwertiger vorsorgender Schutz derWohnumfeldqualität 
gewährleistet ist oder keine geeignete energiewirtschaftlich 

 zulässigeTrassenvariante die Einhaltung der 
 Mindestabstände ermöglicht" (LROP 2017, Abs. 4.2 07 ,Satz 

9). Die in den Antragsunterlagen vorrangig mit visuellen 
 Aspekten begründetenAusnahmen von den zum 

Wohnumfeldschutz geforderten 200 m Abständen sind vor 
 demaufgezeigten Hintergrund in keiner Weise stichhaltig. 

 Ausnahmen vom Wohnumfeldschutz(die in den 
Antragsunterlagen im 200 m Bereich die Regel darstellen) sind 

 begründet, wenn,wie im LROP vorgesehen, v. a. auf 
betriebliche Aspekte abzielende „ Vorsorgegrundsätze 

 derPlanung" zum Tragen kommen.

eingehalten, sodass der Aussage einer Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit nicht gefolgt werden kann.
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 2.4 VariantenvergleichEine Neubewertung des 
Wohnumfeldschutzes wird voraussichtlich zu einer 

 verändertenAnzahl an Konfliktschwerpunkten führen, was auf 
 das Ergebnis des Variantenvergleichsdurchschlägt. Das 

Ergebnis des Variantenvergleichs ergibt sich derzeit 
 maßgeblich aus den„allgemeinen Belangen der 

Raumordnung" (S . 122/123) und damit überwiegend 
 ausStreckenlänge und Fläche des Korridors 

 (Bündelungsvorteile werden dem untergeordnet).Angesichts 
der Bedeutung dieser Faktoren sollte auch die Korridorvariante 

 D3 mit direktemAnschluss an F, die einer weiteren 
 Reduzierung von Fläche und Streckenlänge dienenwürde, in 

den Vergleich einbezogen werden.

Eine  Neubewertung des Wohnumfeldschutzes bzw. der Engstellen 
findet in den Bereichen statt, in welchen im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens auf bisher nicht erfasste Wohnhäuser 
hingewiesen wird bzw. eine Anpassung der potenziellen 

 Trassenachse im Rahmen der Engstellensteckbriefe erfolgt. Wie 
in Kap. 6.2 der RVS (Unterlage 5A) erläutert, beinhalten die den 
allgemeinen Belangen der Raumordnung    Streckenlänge, Fläche 
des Korridors, Bündelung (Freileitung und Straße) sowie 
Teilerdverkabelung, welche alle zu gleichen Teilen 

 Berücksichtigung gefunden haben. Hinsichtlich des Hinweises zur 
Hauptvariante D3 mit direkten Anschluss an die Variante F der 
Maßnahme 51a: Bei der maßnahmenübergreifenden Betrachtung 
wurde auch die Kombination aus den Varianten F (51a) und D3 
(51b) überprüft. Bei einer Kombination dieser beiden Varianten 
würde die Querverbindung vom Umspannwerk-Suchraum Nutteln 
(s. Maßnahme 51 a) zur Autobahn (ca. 13,7 km) entfallen. Der 
Korridor D3 – folglich D3A (Übergabepunkt Autobahn) genannt – 
hätte ab der Verbindung an der Autobahn lediglich noch eine 
Länge von ca. 47,2 km. Durch die kürzere Gesamtlänge können 
folglich grundsätzlich Beeinträchtigungen vermieden werden. Die 
Kombination der Trassenkorridore F und D3 weist so im Vergleich 
eine ähnliche Länge zu den Vorzugstrassenkorridoren C und A/B 

 auf.Die besonders negativen Aspekte, insbesondere die dichte 
Besiedlung entlang der Autobahn, der Querung von Waldflächen, 
die Querung eines FFH-Gebiets u. w., welche damit abschließend 
gegen die Kombination aus den Trassenkorridoren F und D3A 
sprechen, wurden in den Antragsunterlagen hinreichend erläutert. 
Im Vergleich ergibt sich demnach in der Kombination von F und D3 

 kein Vorteil zu den Vorzugskorridoren C und A/B.Um die 
Aussagen zu konsolidieren, wurde dieses Ergebnis im Nachgang 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit rechnerisch bzw. gem. der im 
ROV angewandten und dargelegten Methodik (vgl. Unterlage 2, 
Kap. 5.1) sowie der Themen Natura 2000-Verträglichkeit, 
artenschutzrechtliche Verträglichkeit sowie Raumverträglichkeit 

 vertiefend überprüft. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wurde 
festgestellt, dass die Variante D3A durch die Verkürzung deutlich 
aufgewertet wird und damit insgesamt günstiger abschneidet als 
die Variante C. Die Variante C schneidet gegenüber der Variante 
D3A lediglich beim Schutzgut Boden besser ab. Bei allen anderen 
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Schutzgütern schneidet die Variante C schlechter ab (Schutzgüter 
Wasser, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) oder ist als 
gleichrangig (Schutzgüter Menschen einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 

 Vielfalt) zur Variante C zu betrachten. Gegenüber der Variante 
A/B schneidet die Variante D3A jedoch schlechter ab. 
Insbesondere die Vorteile beim Schutzgut Menschen einschließlich 
der menschlichen Gesundheit sowie beim Schutzgut Boden führen 
dazu, dass die Variante A/B auch im Vergleich mit der verkürzten 
D3-Alternative die Vorteilsvariante darstellt. Die Variante A/B 
schneidet lediglich beim Schutzgut Wasser schlechter ab als die 

 Variante D3A.Im maßnahmenübergreifenden Gesamtvergleich 
der Kombinationsvarianten C+A/B (jeweilige Vorzugsvarianten) und 
F+D3A (jeweilige autobahnbegleitende Varianten) stellt sich die 
Kombination aus den jeweiligen autobahnbegleitenden Varianten 
als eindeutig nachteilige Lösung heraus. Sie hat in keinem Belang 
Vorteile gegenüber der Variante C+A/B. Stattdessen belegt sie in 
fast allen Belangen den schlechteren Rang. Eine Ausnahme stellt 
lediglich der Aspekt Raumverträglichkeit dar, in dem eine 

 Gleichrangigkeit der beiden Varianten vorliegt.Abschließend ist 
festzustellen, dass aus o. g. Gründen die Vorzugstrassenkorridore 
C (51a) und A/B (51b) auch bei kombinierter Betrachtung den 
insgesamt vorzugswürdigen Korridor des Projektes Conneforde – 
Cloppenburg – Merzen darstellen. Die Wahl eines anderen 
Vorzugskorridors in einem Projektteil würde zu keiner anderen 
Vorzugstrasse im anderen Projektteil führen.
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3.2 Unklare, z. T. widersprüchliche Vergleichsmaßstäbe für 
 EngstellenDie Antragstellerin orientiert sich bei den 

Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe 
 zurTeilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen 

 (NLStBV et al. 2017), versäumt esjedoch, die darin nur sehr 
allgemein aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch 

 zupräzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
 Marginalschwellen zurUnterschreitung der 200 m Abstände 

angenommen werden und welche Mindestlänge 
 einerErdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

  technisch/wirtschaftlich vertretbarangenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 

 erfordert einen übergeordnetenBewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit 

 derGewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung 
 einer Engstelle als Orientierungdient. Ein solcher 

Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
 dieindividuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 

 nachvollzogen werden können. So istinsbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 

 Zahl derEngstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
 „Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen:Engstelle 5 sowie 6 

 und 11 ).Hinsichtlich der Abschirmung von 
Sichtbeziehungen, die in der Argumentation 

 derAntragstellerin als häufigste Begründung für die 
 Unterschreitung von Abständen zumWohnumfeldschutz 

herangezogen wird, wurde nicht in Frage gestellt, ob sich 
 eineBewertung des Wohnumfeldes in visueller Hinsicht 

 überhaupt allein auf die Sichtachse einesalleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 

 der o. g.Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
 hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einerSiedlung 

insbesondere auch den Raum der „typischen 
 wohnumfeldnahen Aktivitäten" und istsomit nicht auf einen 

einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu 
 berücksichtigen, dassGehölzstrukturen (Hecken, 

Baumreihen, Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden 
 Wirkungerheblichen jahreszeitlichen Schwankungen 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus abgeleitete 
methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung werden im Kap. 
0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) beschrieben. Die hier 
bemängelte Bevorzugung der Bauweise "Freileitung" wird dort wie 
folgt begründet: "Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in 
§ 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig, welche entsprechend beschrieben 

 werden.“ Bezüglich der Marginalschwellen zur Unterschreitung 
der Abstandsbereiche zur Siedlungsbereichen bzw. Wohnhäusern 
sowie die Mindestlänge eines Erdkabelabschnitts hat sich der 
Gesetzgeber bewusst gegen die Angaben konkreter Zahlen oder 
gar einer Spanne entschieden. Was einen technisch und 
wirtschaftlich effizienten Erdkabelabschnitt ausmacht, wurde 

 offengelassen.Auch in der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) werden keine 
konkreten Aussagen getätigt. „Welche Länge ein technisch und 
wirtschaftlich effizienter Teilabschnitt aufweisen sollte, ist 
einzelfallbezogen zu ermitteln. Der Gesetzesbegründung ist zwar 
eine Mindestlänge von 3 km zu entnehmen. Eine technische und 
wirtschaftliche Effizienz kann im Einzelfall jedoch bereits bei 
weniger als 2 km angenommen werden, oder auch beispielsweise 

 bei mehr als 5 km.“ (NLStBV et al. 2017).Ein übergeordneter 
Bewertungsrahmen wurde folglich nicht definiert und wäre nicht 
zielführend gewesen, da – wie in der Arbeitshilfe dargelegt ist – 
jede Engstelle bzw. potenzieller Erdkabelabschnitt im Einzelfall zu 
prüfen bzw. zu betrachten ist. Grundsätzlich wurde sich bei der 
Ermittlung von technisch und wirtschaftlich effizienter 
Erdkabelabschnitte an folgenden drei Kriterien orientiert: Die 
Anzahl der betroffenen Wohnhäuser, die Schwere der 
Beeinträchtigung der Wohnumfelder bzw. -funktionen sowie die 
sich dadurch ergebende Länge des potenziellen 
Erdkabelabschnitts. Die Vorgehensweise wurde entsprechend in 
den Kapiteln zur Methodik in den Engstellenteckbriefen (Unterlage 

 7) dargelegt. Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von 
Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 

Seite 1044 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Neuenkirchen/Gemeinde Neuenkirchen vom 26.12.2017

Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen  welche ebenso mastenartige Eingriffe 
darstellen , dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze  für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen zur  geplanten Leitung hinzugezogen werden.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Insbesondere bei der Streusiedlung westlich von Merzen 
 würden die Anwohner im Falleeiner Freileitung nicht nur 

durch die Strahlenbelastung, sondern auch durch die 
 visuellenVeränderungen, v. a. durch die Strommasten, sehr 

 beeinträchtigt werden. Es ist generelldarauf zu achten, dass 
die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung am Ortsrand von 

 Merzennicht über Gebühr eingeschränkt werden. 
Ausreichend Flächen für geeignete Wohn- 

 undGewerbegebiete müssen weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden können.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Variante, 
welche westlich des Ortskerns von Merzen verläuft, wurde in dem 
Bereich als Erdkabel in den Variantenvergleich gestellt.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

3.3 Engstellen im oder am Rande des Gebiets der Gemeinde 
 NeuenkirchenWestlich von Merzen werden die Engstellen 5 

 und 6 auf einer im späteren Planungsverlaufabgeschichteten 
Teilstrecke zu Recht für eine Erdkabelstrecke vorgesehen. In 

 direkterNachbarschaft (ca. 700 m) zur Engstelle 6 
 „Südmerzen" befindet sich die Engstelle 10„Hackemoor", die 

nicht in die Erdkabelstrecke integriert und als Freileitung 
 vorgesehen wird.Dies ist nicht nachvollziehbar, da insgesamt 

 10 Häuser im 200 m Puffer, davon 3 unter 150m betroffen 
sind, es sich also um eine größere Betroffenheit handelt. Das 

 alsGegenargument aufgeführte Wasserschutzgebiet wird 
 lediglich in der Zone 3 betroffen. Demkann anerkannter 

Maßen durch besondere Bausorgfalt entsprochen werden.

Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der Engstelle Nr. 10: 
Hackemoor begründet sich unter anderem durch die geringe 
Anzahl der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, sowie die 
kurze Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würde. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 
für eine Erdverkabelung unverhältnismäßig sein.

Wald, Forst Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
 angesichts der ansonstenumfänglichen technischen 

Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 
 28)abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen 

 angemessen, insbesondere auch über dievon Amprion in 
Verbindung mit Herrenknecht unter Förderung dem BMWI 

 vorangetriebeneEntwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu 
  einem Standardverfahren derErdkabelverlegung.Zum 

Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 97) in 
 Abs. 1 aus: „Da dieMasten selbst vorrangig in ökologisch 

 unsensiblen Flächen platziert werden, ist einebaubedingte 
Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen erforderlich". 

 Dies bedarf derKlarstellung. Wird hier von aufwendigen 
 Waldüberspannungen mit höheren Mastenausgegangen? 

Davon ist in den technischen Erläuterungen zumindest nicht 
 die Rede.Ansonsten dürfte in Forsten von einer ca. 55 m 

 breiten Waldschneise auszugehen sein.Der übergeordnete 
Variantenvergleich und die Ableitung der Vorzugsvariante (S. 

 119 ff.)kann vor dem Hintergrund der Darstellungen der 
 vorhergehenden Abschnitte nichtüberzeugen.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde unter 
anderem eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Dies betrifft 
die anlagebedingten Wirkfaktoren (Maststandorte, Überspannung 
mit Leiterseilen) ebenso wie baubedingte Wirkfaktoren (bspw. 
Zuwegungen). Für die Festlegung des Trassenverlaufs im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren gilt dieser 
Planungsgrundsatz gleichermaßen. Bei unvermeidbaren 
Querungen von Wald- und Gehölzbereichen gilt für den 
Schutzstreifen einer Freileitung in der Regel eine 
Aufwuchsbeschränkung (Unterlage 1A, Kapitel 3.2.3), der 
Schutzstreifen im Bereich von Erdkabelabschnitten ist von 
tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, Kapitel 
3.3.5.1). Die Betroffenheit von Wald und Gehölzen ist abschließend 
im Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
behandeln.

Seite 1046 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Neuenkirchen/Gemeinde Neuenkirchen vom 26.12.2017

Wald, Forst  7 ErläuterungsberichtUnterlage 1 A (Erläuterungsbericht) 
sowie Unterlage 7 

 (Engstellensteckbriefe)enthaltenumfangreiche Ausführungen 
zur Technik und zum Bau. Auf S. 20 des 

 Erläuterungsberichtszeigt Abb. 7 einen Waldschutzstreifen, 
 an dem Gehölze bis an den Mast heraneichen(ähnliche 

Textdarstellung in UVS S. 225). Ein Schneisenmanagement, 
 welches ggf. auchörtliche Land- u. Forstwirte integriert, wird 

 in den Unterlagen jedoch sonst nirgendwoangesprochen. 
Wenn ein Schneisenmanagement geplant ist, sollte es 

 erläutert werden. Istdies nicht geplant, sollte auf 
beschönigende Darstellungen verzichtet und der 

 Schutzstreifenin den Unterlagen als geräumte Schneise 
dargestellt werden.

Wie Kap. 3.2.5.2 des Erläuterungsberichts (Unterlage 1A) 
dargelegt, ist verläuft eine Freileitung in einem ca. 55 m breiten 
Schutzstreifen. Gehölzbewuchs ist hier grundsätzlich möglich, 
allerdings ist im Regelfall eine Aufwuchsbeschränkung zu 
beachten. Die Vorhabenträgerinnen prüfen im Bereich von 
Waldquerungen die Umsetzung eines ökologischen 
Trassenmanagements, das nach Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der Leitung in Abstimmung mit den 
Flächeneigentümern umgesetzt wird. Das Ziel ist die Schaffung 
und Erhaltung von Lebensräumen und ökologischen Funktionen im 
Bereich der Trasse. So wird z.B. jede Trasse im Netzgebiet der 
Amprion nach einem standardisierten Biotopmanagementkonzept 
gepflegt. Hierbei handelt es sich um ein langjährig eingesetztes 
und von Behörden anerkanntes Verfahren. Alle weiteren Details 
werden im Planfeststellungsverfahren geregelt.

Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Verschiedentlich wurde das Vorhandensein eines 
 Trinkwasserschutzgebiets (Zone III) alsAusschlusskriterium 

für eine Erdkabelstrecke angeführt (u .a. S. 86). Das steht 
 imWiderspruch dazu, dass Tennet TSO GmbH in der 

 Planung des länderübergreifendenErdkabelvorhabens 
Suedlink Trinkwasserschutzgebiete in ihren Randbereichen 

 (Zone III)keineswegs ausschließt. Dabei wird die Meinung 
 vertreten, dass sich Beeinträchtigungendieser Gebiete durch 

standardmäßige Maßnahmen der Bauausführung vermeiden 
lassen.

Ein Wasserschutzgebiet der Zone III wurde nicht als 
Ausschlusskriterium für ein Erdkabel angeführt, 
Wasserschutzgebiete wurden, wie andere Schutzgebiete auch, als 

 weiterer Belang in den Engstellensteckbriefen mit aufgeführt.Bei 
der Engstelle Nr. 6 liegt u.a. ein WSG Zone III vor und es wird eine 
Teilerdverkabelung in den Variantenvergleich eingestellt. Auf der S. 
86 f in den Engstellensteckbriefen zur Engstelle Nr. 10 - 
Hackemoor wird der Belang des Schutzgut Wasser 
folgendermaßen beschrieben: "Nachteile hätte ein Erdkabel in dem 
Bereich möglicherweise auf das Schutzgut Wasser, da sich die 
Engstelle im Trinkwasserschutzgebiet „Thiene-Plaggenschale“ 
(Zone III) befindet. Zudem schneidet die potenzielle Trassenachse 
ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung." Es werden die 
voraussichtlichen nachteiligen Auswirkungen eines Erdkabels 
gegenüber einer Freileitung auf das Wasserschutzgebiet 
beschrieben, nicht jedoch als Ausschlusskriterium formuliert.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Die Verlegung von Erdkabeln in geschlossener Bauweise wird 
 angesichts der ansonstenumfänglichen technischen 

Erläuterungen außerordentlich kurz in einem Absatz (S. 
 28)abgehandelt. Hier wären nähere Erläuterungen 

 angemessen, insbesondere auch über dievon Amprion in 
Verbindung mit Herrenknecht unter Förderung dem BMWI 

 vorangetriebeneEntwicklung des E-Powerpipe-Verfahrens zu 
  einem Standardverfahren derErdkabelverlegung.Zum 

Schutzgut Landschaft führt der Erläuterungsbericht (S. 97) in 
 Abs. 1 aus: „Da dieMasten selbst vorrangig in ökologisch 

 unsensiblen Flächen platziert werden, ist einebaubedingte 
Rodung von Gehölzen nur in Ausnahmefällen erforderlich". 

 Dies bedarf derKlarstellung. Wird hier von aufwendigen 
 Waldüberspannungen mit höheren Mastenausgegangen? 

Davon ist in den technischen Erläuterungen zumindest nicht 
 die Rede.Ansonsten dürfte in Forsten von einer ca. 55 m 

 breiten Waldschneise auszugehen sein.Der übergeordnete 
Variantenvergleich und die Ableitung der Vorzugsvariante (S. 

 119 ff.)kann vor dem Hintergrund der Darstellungen der 
 vorhergehenden Abschnitte nichtüberzeugen.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.Eine Festlegung des 
Bauverfahrens im Falle einer Teilerdverkabelung ist nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung 
hinsichtlich der anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach 
detaillierter Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

  4 Umweltverträglichkeitsstudie4. 1 BestandserfassungDie 
Umweltverträglichkeitsstudie stellt insbesondere die 

 Bestandserfassung derlandschaftlichen sowie auf Biotop- 
 und Artenschutz bezogenen Aspekte umfassend dar.4.2 

Fehlbewertung von Bündelung in der 
 AuswirkungsprognoseDie Unterscheidung der 

Konfliktpotentiale nach Bauklassen ist sinnvoll und 
 deutlichdifferenzierter als die vergleichbaren 

 Restriktionsniveaus der Raumverträglichkeitsstudie(Tabelle 
3), welche lediglich nach Freileitung und Erdkabel 

 unterscheiden. Gleichwohlerscheint die spezifische 
Gewichtung nicht immer ausgewogen. Beim Schutzgut 

 Menscheinschl. Gesundheit (S. 184) fällt z. B. auf, dass 
 „Freileitung in Bündelung mit sonstigerlinienhafter 

Infrastruktur" ohne Unterschied zu „Freileitung ungebündelt" 
 eine hoheWirkintensität zugesprochen wird. Auf diese Weise 

 können die zu erwartendenBündelungsvorzüge in der 
Bewertung überhaupt nicht zu Buche schlagen. Auch die 

 Tabelle94 (S. 185) zeigt Korrekturbedarf. So ist z. B. nicht 
 nachvollziehbar, dass den Freileitungenin Bündelung mit 

elektrischer Infrastruktur bei Siedlungspuffern (400 m u. 200 
 m),Freiflächen im Wohnumfeld sowie Freizeit- u. 

 Erholungsbedarf hoher Bedeutung eine umeine Klasse 
geringere Wirkintensität (mittel) zugesprochen wird als 

 Freileitungen inBündelung mit sonstiger linienhafter 
 Infrastruktur, z. B. also in Bündelung mit Autobahnen.Einer 

Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur wird 
 stattdessen die höchsteWirkintensität (hoch) zugesprochen, 

 womit die z. B. an vielbefahrenen Straßen zuerwartenden 
Bündelungsvorteile ein weiteres Mal daran scheitern, in der 

 Bewertungbeachtet zu werden. Eine deutliche Fehlbewertung 
der Freileitung in Bündelung mit elektrischer 

 Infrastrukturfindet sich auch in Tabelle 98, S. 196. Dort wird 
 das avifaunistische Kollisionsrisiko geringereingeschätzt als 

in Bündelung mit sonstiger linienhafter Infrastruktur. Das 
 Gegenteil istjedoch der Fall: Dicht stehende Freileitungen in 

 unterschiedlichen Höhenstufen erhöhen dieKollisionsraten 
durch einen Netzeffekt - den gibt es bei Straßen nicht.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wurden 
unterschiedliche Bauweisen (Freileitung ungebündelt, Freileitung in 
Bündelung mit elektrischer Infrastruktur, Freileitung in Bündelung 
mit sonstiger linienhafter Infrastruktur, Erdkabel) unterschieden 
(Tab. 83 S. 159, Unterlage 2A). Für jedes Schutzgut wurde das 
Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Bauweisen auf die 
unterschiedlichen Bewertungskriterien ermittelt und in den 
Variantenvergleich eingestellt. Die unterschiedlichen Wirkungen 
von Straßen und Freileitungen wurden bei der Ermittlung des 
Konfliktpotenzials berücksichtigt. Die Bündelung mit der Autobahn 
(oder mit anderen Freileitungen) hat nicht immer automatisch eine 
positive Bewertung bzw. einen Vorteil zur Folge, zum Beispiel 
lassen sich im Hinblick auf die Sichtbarkeit einer Freileitung beim 
Schutzgut Menschen keine Vorteile aus der Bündelung mit einer 
Autobahn herausstellen. Besteht jedoch bereits eine Vorbelastung 
in Form einer bestehenden Freileitung, wird die Wirkung einer 
zusätzlichen, parallel verlaufenden Freileitung im Vergleich deutlich 

 geringer sein.Bei der Einstufung des Konfliktpotenzials bzgl. des 
Kollisionsrisikos (Avifauna) wurde berücksichtigt, dass sich ggf. 
vorkommende Vögel bereits an die Bestandsleitung gewöhnt 
haben, sodass es durch die Bündelung der Leitungen zu keiner 
Intensivierung von relevanten Risiken im Hinblick auf Kollisionen 
kommt.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Die Vorteile von Bündelung schlagen aufgrund einer 
 ungünstigen Verteilung vonGewichtungsstufen an vielen 

 Stellen nicht angemessen in die Bewertung durch - wasden 
rechtlichen Vorgaben nicht entspricht.

Bei der Entwicklung der Trassenkorridore wurde neben den 
Planungsgrundsätzen der Schonung von Mensch und Umwelt 
sowie des geradlinigen Verlaufs auch die Nutzung von 
Bündelungspotenzialen mit vorhandener linienhafter Infrastruktur 
angestrebt. Aufgrund der Nord-Süd-Ausrichtung der geplanten 
Leitung kommen nur wenige (und meist auch nur kurze) 
Bestandstrassen für die Bündelung infrage. Das höchste 
Bündelungspotenzial liegt mit dem Korridor D3 entlang der BAB 1 
vor, für den jedoch deutliche Mehrlängen in Kauf genommen 
werden müssen. Die unterschiedlichen Wirkungen von Straßen und 
Freileitungen wurden bei der Ermittlung des Konfliktpotenzials 
berücksichtigt. So wurde für verschiedene Kriterien ein 
unterschiedliches Konfliktpotenzial bei einer Bündelung mit 
Freileitungen und bei einer Bündelung mit Straßen ermittelt (vgl. 
z.B. Tab. 94, Tab. 98, Tab. 114 in Unterlage 2A).Dabei wurde stets 
berücksichtigt, welche Vorteile sich aus einer Bündelung mit 
sonstiger linienhafter Infrastruktur und in Bündelung mit Freileitung 
entstehen können. Die Bündelung mit sonstiger linienhafter 
Infrastruktur (hier Autobahn) wurde unter dem Aspekt geprüft, ob 
sich Vorteile aus der Bündelung auf die unterschiedlichen 
Schutzgüter ergeben können. Es ist im allgemeinen festzustellen, 
dass durch die Autobahn (als Vorbelastung) andere Wirkungen 
entstehen als durch eine Freileitung, sodass sich die 
unterschiedlichen Wirkungen in diesem Bereich z.T. verstärken 
können. Vögel, die z.B. eine Autobahn queren bzw. überfliegen 
wollen, kommen mit einer parallel verlaufenden Freileitung in einen 
weiteren Konfliktbereich.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 6 Artenschutzfach beitragDer Artenschutzfachbeitrag erfüllt 
 weitgehend die fachlichen Anforderungen und Standards.Die 

stichprobenhaften Kartierungen von Brut- und Gastvögeln und 
 der Waldstruktur sinddem Niveau eines 

Artenschutzfachbeitrags im Rahmen eines 
 Raumordnungsverfahrensangemessen. Die Identifikation von 

potentiellen artenschutzrechtlichen Risikobereichen 
 imUntersuchungsgebiet dient der Vorsorge gegenüber 

 möglichen Beeinträchtigungen.Der abschließende 
Variantenvergleich des Artenschutzberichts ist im Ergebnis 

 nichtnachvollziehbar. Verständlich wird zwar auf S. 96 
 hervorgehoben, dass die Trassenlänge derVarianten einen 

gewissen Einfluss auf die Variantenbewertung haben muss, 
 jedoch wird fürdie Korridorvariante D3 hier (wie im gesamten 

 Unterlagenpaket) nur die lange Variante mit60,9 km und nicht 
die kurze im Falle einer Anbindung an die F-Korridorvariante 

 mit 47,2 kmberücksichtigt. Darüber hinaus spricht eine 
 Betrachtung der Abb. 3 auf S. 91 in Verbindungmit Tabelle 

22 des Erläuterungsberichts (S. 109) sehr eindeutig dafür, 
 dass der Variante Caufgrund der umfangreich anstehenden 

 avifaunistisch bedeutsamen Flächen der HaseNiederungdas 
Schlusslicht im Variantenvergleich des Artenschutzes 

 zukommt. Nichtnachvollziehbar kommen die Autoren des 
 Berichts jedoch zu dem Ergebnis, dass dieserPlatz (erneut) 

der Variante D3 gebührt.

 Zum Punkt "Anbindung der Variante D3 an die Variante F"Die 
Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass sie an der geplanten 
Umspannanlage südlich von Cloppenburg beginnt um in südlichem 
Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen verläuft. Die zu 
betrachtenden Varianten beginnen demnach an einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) legte die zu 
untersuchenden Varianten im Schreiben vom 20. 11. 2015 fest: 
"Zwischen Cloppenburg und Merzen ist die in der Unterlage zur 
Antragskonferenz entwickelte Variante D3 in gleicher Weise zu 
untersuchen wie die Varianten A, B und C." Für eine durchgängige 
Variante entlang der A 1 sollte zunächst eine Grobvariante geprüft 
werden, für die von der Landesplanungsbehörde zu prüfen war, ob 
eine vertiefte Untersuchung erforderlich ist. "Es ist den 
Vorhabenträgern freigestellt, ohne vorgeschaltete 
Grobuntersuchung eine vertiefte Untersuchung zu erstellen und 

 diese den Antragsunterlagen beizufügen."Die alternative Variante 
zum Korridor D3, die an eine aus der Maßnahme 51a kommende 
Variante F anknüpft, ist demnach nicht als Gegenstand des zu 
untersuchenden Variantenbündel festgelegt. Gleichwohl wurde sie 
als Variante D3 in gleicher Weise bilanziert wie die übrigen 
Korridore. Da sie jedoch - im Gegensatz zu den anderen 
Korridoren - nur in Verbindung mit einer bestimmten Variante aus 
51a funktioniert (Variante F), erfolgt der Variantenvergleich erst in 
der Betrachtung der Gesamtmaßnahme in Kap. 6.3 des 
Erläuterungsberichts (Unterlage 1A). Da eine Betrachtung aller 
infrage kommenden Kombinationsmöglichkeiten der Varianten aus 
51 a und 51b nicht zielführend ist, wurde die durchgehende 
"Autobahnvariante" (F+D3A) nur der Kombination der beiden 
Vorzugsvarianten aus 51 a und 51b (C+A/B) gegenübergestellt. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass auch eine Kombination der 
"Autobahnvarianten", die in beiden Teilmaßnahmen jeweils 
deutliche Nachteile gegenüber den übrigen Varianten aufweisen, 
nachteilig ist gegenüber der Kombinationsvariante C+A/B. Die 

  einzelnen Gründe sind der Unterlage 1A zu entnehmen.  Zum 
 Punkt "Variantenreihung Artenschutz"Auch wenn die 

artenschutzgrechtliche Betroffenheit auf der Ebene des 
Raumordnungsverfahrens nicht mit abschließender Sicherheit 
prognostiziert werden kann, so ist doch generell davon 
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auszugehen, dass mit zunehmender Länge der Leitungsvariante 
auch das Risiko für Konflikte ansteigt, was gegen die Variante D3 
spricht. Dies zeigt sich bei der Betrachtung der schwer 
ausgleichbaren Lebensräume, bei denen grundsätzlich ein 
erhöhtes artenschutzrechtlches Konfliktpotenzial zu erwarten ist. 
Bei gleichem Flächenanteil (je 16 %) im Trassenkorridor der 
Variante D3 ein wesentlich größeres Gesamtvorkommen dieser 
Lebensräume -- einschließlich naturnaher, alter Wälder -- 

 vorhanden als bei der Variante C.  Hinsichtlich der Betroffenheit 
von Zug- und Rastvögeln ist die Variante C als nachteilig 
gegenüber der Variante D3, da diese drei artenschutzrechtliche 
Querriegel aufweist, die Variante D3 hingegen nur zwei. Der 
Trassenkorridor der Variante C verläuft zwar außerhalb der oberen 
Haseniederung, allerdings können aufgrund der räumlichen Nähe 

  dennoch Störungen auftreten. Vor dem eingangs 
beschriebenen Hintergrund, dass die artenschutzrechtlichen 
Konflikte im Raumordnungsverfahren noch nicht abschließend 
bilanzierbar sind, erscheint es auch plausibel, die 
Rangfolgenreihung dahingehend zu relativieren, dass sich die 
Nachteile der Variante C bezüglich der Avifauna und die Nachteile 
der Variante D3 bezüglich der schwer ausgleichbaren 
Lebensräume untereinander ausgleichen, sodass eine 
Gleichrangigkeit gegeben wäre. Unabhängig davon bleibt 
festzustellen, dass beide Varianten deutlich nachteilig gegenüber 
der Variante A/B sind und demnach im Variantevergleich 
abgeschichtet werden. Dieses Ergebnis des 
Artenschutzfachbeitrages wurde auch im übergreifenden 
Variantenvergleich ermittelt, sodass weder die Variante C noch die 
Variante D3 zum Tragen kommt.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

 4.4 VariantenvergleichDie grob angelegte Methodik der 
Auswirkungsprognose (S. 157 ff.) ist zwar im 

 Grundsatznachvollziehbar, jedoch mangelt es an einer 
 Feinkalibrierung der Bewertungskriterien, dieörtlichen 

Unterschiede der Umweltsensibilität und Vorbelastung ein 
 angemessenes Gewichtzukommen lässt. In der 

gegenwärtigen Gewichtungsstruktur kommt den Strecken- 
 undFlächenfaktoren ein so außerordentlich hohes Gewicht 

 zu, dass z. B. der mit dem Abzweignach Cloppenburg sehr 
lang ausfallende Korridor D3 in allen 

 schutzgutspezifischenVariantenvergleichen trotz 
vorbelastender Autobahn auf den letzten Platz fällt. Die auf S. 

 163erwähnte, jedoch nicht weiter erläuterte „gutachterliche 
 Plausibilitätskontrolle" zumschutzgutübergreifenden 

Variantenvergleich scheint darin keinen Prüfungsanlass 
  erkannt zuhaben.Der schutzgutübergreifende 

Variantenvergleich (S. 260) spiegelt letztlich, was in 
 derMethodik bereits unausgewogen angelegt ist: die 

flächendeckende Verteilung von Bewertungspunkten als Basis 
des Korridorvariantenvergleichs führt 

 schutzgutübergreifendzu einer Übergewichtung der 
Korridorlänge und -fläche, so dass sich im 

 abschließendenVariantenvergleich - mit Ausnahme „Kultur- 
 und Sachgüter" - in jedem einzelnen Schutzguteine klare 

Rangfolge von der kürzesten zur längsten Korridorvariante 
 ergibt. DeutlicheBündelungsvorteile schlagen aufgrund der 

 Gewichtungsprämissen wederschutzgutspezifisch noch in 
der Gesamtbewertung durch. Dies ist zu korrigieren.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Umweltverträglichkeitstudie zum Raumordnungsverfahrens basiert 
überwiegend auf der Auswertung vorhandener Fachdaten. 
Ausgewertet wurden alle verfügbaren Daten, die für die Ermittlung 
und Bewertung der Bestandssituationen der Schutzgüter relevant 
sind, sowie auch die Daten der Raumnutzung und Infrastruktur, um 
Vorbelastungen und Bündelungspotenziale einbeziehen zu können. 
Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass der 
Untersuchungsmaßstab im Raumordnungsverfahren bei 1:25.000 

 liegt.Je nach Schutzgut weisen die verfügbaren Datengrundlagen 
unterschiedliche Erfassungsansätze und Datendichten auf. Die 
Bestandskriterien der Schutzgüter Boden und Wasser sind 
flächendeckend erfasst und bewertet, ebenso wie die Biotop-
/Nutzungstypen bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt. Diese Kriterien sind demnach vollflächig zu 
betrachten. Je homogener ein Kriterium in einem Gebiet 
ausgeprägt ist (bspw. Grundwasserflurabstände) und je 
gleichförmiger der Trassenkorridor ausgeprägt ist (wenige Wechsel 
der Bauklassen), desto stärker schlägt der quantitative Aspekt im 
Variantenvergleich durch. Dies erscheint realistisch, da die 
Auswirkungen in diesem Fall unmittelbar mit der Trassenlänge 
bzw. der Flächengröße des Trassenkorridors korrelieren. Anders 
verhält es sich bei Kriterien, die nicht flächendeckend vorliegen. 
Hierzu zählen bspw. Schutzgebiete oder auch Denkmäler. Bei 
kleinflächigen und/oder gehäuft auftretenden, zugleich aber sehr 
hochwertigen Vorkommen kann der Bezug zur Trassenlänge 

  deutlich abnehmen. Die Berücksichtigung von 
Bündelungspotienzalen erfolgt bereits unmittelbar im Zuge der 
Auswirkungsprognose. Der Einfluss der Bündelungspotenziale auf 
das Gesamtergebnis mag zu gering erscheinen, ist aber der 
Tatsache geschuldet, das Bündelungspotenziale mit Freileitungen 
nur in sehr kurzen Teilabschnitten vorliegen und die 
vorhabenbedingten Auswirkungen zwar reduziert, nicht aber 
aufgehoben werden können. Die einzige quantitativ gewichtige 
Bündelungsoption, nämlich die mit der BAB 1 im Zuge der Variante 
D3, kann hingegen nur eingeschränkt angerechnet werden, da eine 
Freileitung mit anderen Wirkfaktoren verbunden ist als eine Straße 
und daher die Qualität der Bündelungswirkung deutlich geringer 
ausfällt als bei der Bündelung mit einer vorhandenen Freileitung. 
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Die nachgelagerte gutachterliche Plausibilitätsprüfung erfolgt im 
Zuge der Ableitung von Konfliktschwerpunkten, denn es kann sein, 
dass die lokale Ausprägung einzelner oder auch mehrerer, 
überlagernder Kriterien zu besonders schwerwiegenden Konflikten 
führen, die einem Tassenverlauf entgegenstehen. Diese 
Konfliktschwerpunkte wurden einzelfallbezogen geprüft und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung in die 

 Engstellenbetrachtung in Unterlage 7 aufgenommen.Eine 
Verzerrung der Ergebnisse infolge methodischer 
Unzulänglichkeiten im Zuge der Auswirkungsprognose und des 
Variantenvergleiches kann aus diesen Gründen ausgeschlossen 
werden.
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Vergleich der untersuchten 
Korridore und Suchräume

Das schlechte Abschneiden des D3-Korridors ist aufgrund der 
 im Falle einerKombination mit der F-Korridorvariante 

 obsoleten Verlängerung nach Cloppenburgvorprogrammiert. 
In Verbindung mit dem F-Korridor wäre die D3-Variante 13,7 

 kmkürzer. Der Variantenvergleich ist in allen Teilstudien um 
 eine Betrachtung dieserVariante zu ergänzen.

Die Maßnahme 51b ist so konzipiert, dass sie an der geplanten 
Umspannanlage südlich von Cloppenburg beginnt und in südlichem 
Verlauf zum Übergabepunkt bei Merzen verläuft. Die zu 
betrachtenden Varianten beginnen demnach an einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt. Das Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems (ArL W-E) legte die zu 
untersuchenden Varianten im Schreiben vom 20. 11. 2015 fest: 
"Zwischen Cloppenburg und Merzen ist die in der Unterlage zur 
Antragskonferenz entwickelte Variante D3 in gleicher Weise zu 
untersuchen wie die Varianten A, B und C." Für eine durchgängige 
Variante entlang der A 1 sollte zunächst eine Grobvariante geprüft 
werden, für die von der Landesplanungsbehörde zu prüfen war, ob 
eine vertiefte Untersuchung erforderlich ist. "Es ist den 
Vorhabenträgern freigestellt, ohne vorgeschaltete 
Grobuntersuchung eine vertiefte Untersuchung zu erstellen und 

 diese den Antragsunterlagen beizufügen."Die alternative Variante 
zum Korridor D3, die an eine aus der Maßnahme 51a kommende 
Variante F anknüpft, ist demnach nicht als Gegenstand des zu 
untersuchenden Variantenbündel festgelegt. Gleichwohl wurde sie 
als Variante D3 in gleicher Weise bilanziert wie die übrigen 
Korridore. Da sie jedoch - im Gegensatz zu den anderen 
Korridoren - nur in Verbindung mit einer bestimmten Variante aus 
51a funktioniert (Variante F), erfolgt der Variantenvergleich erst in 
der Betrachtung der Gesamtmaßnahme in Kap. 6.3 des 
Erläuterungsberichts (Unterlage 1A). Da eine Betrachtung aller 
infrage kommenden Kombinationsmöglichkeiten der Varianten aus 
51 a und 51b nicht zielführend ist, wurde die durchgehende 
"Autobahnvariante" (F+D3A) nur der Kombination der beiden 
Vorzugsvarianten aus 51 a und 51b (C+A/B) gegenübergestellt. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass auch eine Kombination der 
"Autobahnvarianten", die in beiden Teilmaßnahmen jeweils 
deutliche Nachteile gegenüber den übrigen Varianten aufweisen, 
nachteilig ist gegenüber der Kombinationsvariante C+A/B. Die 
einzelnen Gründe sind der Unterlage 1A zu entnehmen.
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Teilerdverkabelung  3.4 Ergebnis der EngstellenanalyseDie Engstellenanalyse 
(Unterlage 7) kommt zu dem Ergebnis, dass drei von 28 

 Engstellenfür Piloterdkabel vorgeschlagen werden. Unter den 
 in diesem und im Abschnitt zurRaumverträglichkeitsstudie 

aufgeführten Gesichtspunkten ist eine 
 grundlegendeÜberarbeitung dieser Studie erforderlich. Nach 

 eigener überschlägiger Einschätzung wirdhöchstens ein 
Drittel der Engstellen unter einen Marginalschwellenwert 

 derAbstandsunterschreitung fallen können. Ein weiteres 
 Drittel zeigt aufgrund der Anzahlbetroffener Häuser in 

dichtem Abstand sehr deutliche Voraussetzungen für 
 eineTeilerdverkabelung. Dies betrifft v. a. die Engstellen 2, 4, 

 7, 8, 10, 18, 26, 27, 28. Wo ggf.erforderlich, ist auch eine 
geschlossene Bauweise in Betracht zu ziehen.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
  
Der im LROP als Grundsatz der Raumordnung festgelegte 
Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, unterliegt der 
Abwägung, da es sich nicht um ein letztabgewogenes Ziel der 

  Raumordnung handelt. Die Frage, ob in einer Engstelle ein 
technisch und wirtschaftlich effizienter 
Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum Tragen kommen 
kann, ist nicht unter dem Aspekt der reinen Anzahl der in dem 
vorliegenden Projekt festgestellten Engstellen zu beantworten. Es 
ist jede Engstelle bzw. jeder potenzielle Erdkabelabschnitt für sich 
selbst zu betrachten, um festzustellen, ob die Realisierung eines 
Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in Erdkabelbauweise 
vorzuziehen ist.

Teilerdverkabelung 3.3 Engstellen im oder am Rande des Gebiets der Gemeinde 
 NeuenkirchenWestlich von Merzen werden die Engstellen 5 

 und 6 auf einer im späteren Planungsverlaufabgeschichteten 
Teilstrecke zu Recht für eine Erdkabelstrecke vorgesehen. In 

 direkterNachbarschaft (ca. 700 m) zur Engstelle 6 
 „Südmerzen" befindet sich die Engstelle 10„Hackemoor", die 

nicht in die Erdkabelstrecke integriert und als Freileitung 
 vorgesehen wird.Dies ist nicht nachvollziehbar, da insgesamt 

 10 Häuser im 200 m Puffer, davon 3 unter 150m betroffen 
sind, es sich also um eine größere Betroffenheit handelt. Das 

 alsGegenargument aufgeführte Wasserschutzgebiet wird 
 lediglich in der Zone 3 betroffen. Demkann anerkannter 

Maßen durch besondere Bausorgfalt entsprochen werden.

Die Einstufung als Bauklasse Freileitung bei der Engstelle Nr. 10: 
Hackemoor begründet sich unter anderem durch die geringe 
Anzahl der in der Engstelle liegenden Wohngebäude, sowie die 
kurze Durchschneidungslänge der Engstelle sowie die 
Bündelungsmöglichkeit mit der bestehenden Freileitung. Weiter 
müssten die Kabelübergabestationen aufgrund der Kürze der 
Engstelle kurz hintereinander errichtet werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden 1 bis 2,5 ha großen KÜS/KÜA als 
technische Bauwerke ebenfalls zu einer technischen Überprägung 
der Landschaft führen würde. Die Errichtung eines 
Erdkabelabschnittes dürfte im vorliegenden Fall daher auch 
aufgrund der nur kurzen Länge des Abschnittes, der bestehenden 
Vorbelastung und dem zu erwartenden finanziellen Mehraufwand 
für eine Erdverkabelung  unverhältnismäßig sein.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Insbesondere bei der Streusiedlung westlich von Merzen 
 würden die Anwohner im Falleeiner Freileitung nicht nur 

durch die Strahlenbelastung, sondern auch durch die 
 visuellenVeränderungen, v. a. durch die Strommasten, sehr 

 beeinträchtigt werden. Es ist generelldarauf zu achten, dass 
die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung am Ortsrand von 

 Merzennicht über Gebühr eingeschränkt werden. 
Ausreichend Flächen für geeignete Wohn- 

 undGewerbegebiete müssen weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden können.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Variante, 
welche westlich des Ortskerns von Merzen verläuft, wurde in dem 

  Bereich als Erdkabel in den Variantenvergleich gestellt. Im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. Der 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV 
sowie die magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden 
den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die 
Nachweise können zudem für die Berücksichtigung von 
elektromagnetischen Feldern unterhalb der Grenzwerte in der 
Abwägung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
herangezogen werden. Schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft durch niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder, die von der geplanten Freileitung ausgehen, oder 
Schallimmissionen sind bei Erfüllung der vorgenannten 
Anforderungen nicht zu erwarten. Auch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das BfS hat eine 
umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

4.3 Informationsdefizite bzgl. dem Schutzgut „Menschen, 
  menschlicheGesundheit"Es wären nähere Angaben zu 

schallbedingten Emissionen an 
 Kabelübergangsanlagen,Schall und Koronaeffekten an 

Freileitungen hilfreich. Aussagen über die zu 
 erwartendenLärmemissionen wie: „Die im Betrieb der Leitung 

 und der erforderlichen Anlagenentstehenden 
Lärmemissionen sind auf den Nahbereich beschränkt bzw. 

 nehmen mitzunehmender Entfernung schnell ab ", (UVS S. 
 184) sind extrem pauschal und genügen nichtdem an eine 

 UVS zu stellenden Informationsanspruch.Deutlich zu kurz 
greifen die Ausführungen der UVS (S. 183) zu Feldemissionen: 

 „In dertechnischen Ausplanung der Leitungen wird diese so 
 ausgeführt, dass sämtliche Grenzwerteentsprechend 

eingehalten werden. ,,Beim Betrieb von Freileitungen werden 
 die Grenzwerteder 26. BlmSchV von 100 μT bzw. 5 kV/m 

deutlich unterschritten ". Hier handelt es sich 
 umSelbstverständlichkeiten. Die UVS stellt beim Schutzgut 

 „Menschen, menschlicheGesundheit" einen Rahmen zur 
Verfügung, in welchem die Gegebenheiten und 

 dieprojektspezifischen Ziele des Wohnumfeldschutzes und 
 der planerischen Vorsorgehinsichtlich Feldimmissionen 

anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 
  erläuternwären. Dies ist nicht geschehen.Sollten bei den 

wenig informativen Aussagen zum Schutzgut „Menschen, 
 menschlicheGesundheit" Wissensdefizite den Ausschlag 

 geben, wäre dies im Abschnitt 7„Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken" darzulegen. Hier wäre u. a. ein Hinweis auf 

 dasaktuelle Forschungsprogramm des BfS „Strahlenschutz 
 im Stromnetzausbau" angemessen,welches in seinen 

Fragestellungen offenbart, wie umfangreich noch die 
 Wissensdefizite zuden gesundheitlichen Effekten elektrischer 

 und magnetischer Felder anÜbertragungsleitungen sind.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die 
Genehmigungsfähigkeit einer geplanten Anlage und damit unter 
anderem die Erfüllung der Anforderungen der 
sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26.BImSchV) und der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) nachzuweisen. Die 
Planung der Freileitung erfolgt so, dass die Werte für das 
elektrische Feld und die magnetische Flussdichte die nach der 
26.BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5kV/m für das elektrische 
und 100μT für das magnetische Feld an keiner Stelle voll 
ausschöpfen werden.  Auch die Planung der Kabelabschnitte 
erfolgt so, dass die Anforderungen der 26.BImSchV erfüllt werden. 
Die Grenzwerte werden an potentiellen maßgeblichen 
Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. Der Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen der 26.BImSchV sowie die 
magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden den 
Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Die Nachweise 
können zudem für die Berücksichtigung von elektromagnetischen 
Feldern unterhalb der Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 
16:38)
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sonstige Stellungnahmen  9 FazitVon einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind in den 
 vorgelegten Unterlagen dieBestandserfassungen in allen 

Teilstudien fachgerecht durchgeführt worden. Die 
 Bewertungdes Bestandes, der Vorbelastungen und der 

 Vorhabenwirkungen weist jedoch, wiedargestellt, an vielen 
Punkten Argumentationsschwächen und Erkenntnislücken auf. 

 Dabeisteht im Vordergrund:

Im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) ist zu 
prüfen, ob Belange vorliegen, die grundsätzlich gegen die 
Realisierung als Erdkabel oder Freileitung sprechen. Örtliche 
Vorbelastungen und Bündelungsmöglichkeiten sind verbal-
argumentativ in die Bewertung der Raumverträglichkeit 
eingeflossen. Darüber hinaus zeigt Tabelle 38 auf Seite 123 der 
Unterlage 5 (Raumverträglichkeitsstudie) die 
Bündelungsmöglichkeiten mit anderen Infrastrukturmaßnahmen 
(Straße, Freileitung) differenziert für jeden Trassenkorridor. Diese 
wurden im Vergleich der Trassenkorridore angemessen 
berücksichtigt.

sonstige Stellungnahmen Die Gemeinde Neuenkirchen sollte erwarten können, dass die 
 vorgelegtenAntragsunterlagen anhand der hier aufgeführten 

 Hinweise den gesetzlichen Ansprüchengenügend 
überarbeitet werden, bevor es zu einer „landesplanerischen 
Feststellung" kommt.

Die Vorhabenträger haben  bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt.
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sonstige Stellungnahmen Generell, jedoch insbesondere in der UVS, ist eine 
 Überbewertung des FaktorsStreckenlänge zu konstatieren. 

Die Gewichtungen sind zu überdenken.

Zwangsläufig spielt die Korridorlänge im Rahmen der 
Auswirkungsprognose eine maßgebliche Rolle. Wesentliche 
Aufgabe der Auswirkungsprognose und des Variantenvergleichs ist 
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Soweit möglich 
wurden die potenziellen Auswirkungen nicht qualitativ, sondern 
auch quantitativ erfasst. Betroffenheit, die flächenhaft durch ha 
oder linienhaft durch m abgebildet wurden jedoch immer vor dem 
Hintergrund der jeweiligen Ausprägung des geprüften Kriteriums 
ermittelt. Bei der Entscheidungsfindung zur Vorschlagstrasse 
spielen zunächst vorrangig die Auswirkungen mit einem hohen 
Konfliktpotenzial eine Rolle. Eine lange Trassenführung, die 
ausschließlich in "konfliktarmen" Bereichen verläuft muss dabei 
nicht schlechter abschneiden, als eine kurze Trassenführung in 
Bereichen hoher Konfliktdichte. Nur in solchen Fällen, in denen 
sich kein eindeutiges Ergebnis abgezeichnet hat, wurde die 
Korridorlänge zusätzlich in die Abwägung einbezogen. Das ist 
insofern gerechtfertigt, da auch außerhalb der geprüften Kriterien 
und unterhalb erheblicher Beeinträchtigungen, Auswirkungen auf 
die Umwelt zu erwarten sind, die in Ihrem Umfang mit der 
Trassenlänge korrelieren.
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sonstige Stellungnahmen 2.2 Unübliche Definition und Wertzuordnungen bei dem 
  „SpezifischenRestriktionsniveau"Auf S. 3 der 

Raumverträglichkeitsstudie wird erläutert, dass die 
 Wirkungsanalyse an dasMethodenpapier der BNetzA (2015) 

 angelehnt sei. Faktisch wird das nach BNetzA (2015)unter 
Berücksichtigung örtlicher Vorbelastungen zu bestimmende 

 „SpezifischeRestriktionsniveau" nicht auf örtliche 
Abweichungen vom „Allgemeinen 

 Restriktionsniveau"bezogen, sondern allein auf eine 
Unterscheidung von Freileitung und Erdkabel (Tabelle 3, 

 S.8 - 11 ). Es hätte sich bei Tabelle 3 zumindest angeboten, 
 über zwei ergänzende Spalten dieparallel in der UVS 

berücksichtigen Bauklassen (Bündelung allg./Bündelung 
 Stromleitung)auszudifferenzieren und auf eine solche wenig 

 aufwendige Weise örtliche Vorbelastungen indie RVS 
einfließen zu lassen. Dies ist jedoch nicht geschehen. In den 

 nachfolgendenBewertungen sowie im abschließenden 
 Variantenvergleich (S . 119 ff.) hat dies zur Folge,dass den 

Vorteilen einer Bündelung keine angemessene Bedeutung 
 zukommt.Die in Tabelle 3 erfolgten Einstufungen des 

 spezifischen Restriktionsniveaus erscheinenstellenweise 
fragwürdig und in Summe für den Einsatz von Erdkabeln sehr 

 restriktivausgelegt. Fraglich erscheint z. B., dass Erdkabel im 
 „ Vorranggebiet für industrielle Anlagen"die Einstufung 

„entgegenstehend' erhält, Freileitung jedoch eine „mittlere 
 Einstufung''. Bei„ Vorranggebieten Kabeltrasse für die 

 Netzanbindung", „Rüstungsaltlasten", „Sperrgebiete"sowie 
„Altablagerungen" wären Einzelfallbetrachtungen plausibel, 

 bevor Erdkabel gänzlichausgeschlossen wird. 
Unausgewogen im Sinne einer Bevorteilung von 

 Freileitungerscheinen auch die Einstufungen für 
 „Vorranggebiet für die Siedlungsentwicklung",,,Vorrang- und 

Vorsorgegebiete für Erholung", „Vorrang- und Vorsorgegebiete 
 fürTrinkwassernutzung" sowie die aufgeführten Kriterien zur 

Forstwirtschaft.

"Das spezifische Restriktionsniveau unterscheidet sich vom 
allgemeinen Restriktionsniveau dadurch, dass erst hier die 
relevanten Pläne und Programme in ihren textlichen Festlegungen 
und Begründungen ausgewertet werden und zuvor eher die 
Auswirkungen eines Höchstspannungserdkabels abstrakt auf 
(Unter-) Kategorien der Raumordnung eingeschätzt werden. 
Einzelne Festlegungen in (Unter-) Kategorien können somit in 
ihrem Restriktionsniveau in diesem Arbeitsschritt begründet 
verändert werden". (s. Seite 23 des genannten 

 Methodenpapiers)Laut der Methode BNetzA fließden die 
Vorbelastungen nicht in das spezifische Restriktionsniveaus ein. 
Sie bleiben bei der vorgelegten Raumverträglichkeitsstudie jedoch 
nicht unberücksichtigt, sondern wurden in die Konformitätsprüfung 

 einbezogen (s. hierzu auch Seite 123 der RVS, Unterlage 5A).Die 
unterschiedliche Einstufung des Restriktionsniveaus von Freileitung 
und Erdkabel gegenüber Vorrangebieten für industrielle Anlagen ist 
damit begründet, das bauliche Anlagen auf einen Erdkabel nicht 
errichtet werden dürfen, unter Freileitungen diesbezüglich jedoch 
geringere Einschränkungen bestehen. Allgemeine Erläuterungen 
zur Einstufung finden sich im Text der RVS.
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sonstige Stellungnahmen die Gemeinde Neuenkirchen wird durch die in den 
 Antragsunterlagenzum Raumordnungsverfahren 

 untersuchten Trassen erheblich betroffen.Daher hat die 
Gemeinde Neuenkirchen aufgrund der 

 umfangreichenPlanunterlagen und der Komplexität des 
 Verfahrens zur Prüfung derUnterlagen das Planungsbüro 

 OECOS GmbH, Hamburg zu Rategezogen. Die 
gutachterliche Stellungnahme des Planungsbüros OECOS 
fließt somit in die Stellungnahme der Gemeinde Neuenkirchen 

 ein.Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zum 
 Raumordnungsverfahren fürdie Planung der 380 kV-Leitung 

 Conneforde - Cloppenburg - Ost -Merzen fristgerecht auf den 
nachfolgenden Seiten Stellung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen In Vorbereitung der Definition von Vergleichskorridoren werden 
in der Unterlage 6, fünf verschiedene Teilvarianten verglichen. 
Die Methodik dieser Vergleiche ist nachvollziehbar. Sinnvoll 
wäre allerdings eine einheitliche Zusammenfassung der 
Unterlage 6 gewesen. Damit hätte vermieden werden können, 
dass sich auf den Seiten 30 - 43 der 
Raumverträglichkeitsstudie sowie 168 - 181 der 
Umweltverträglichkeitsstudie dazu nahezu identische Textteile 
finden. Generell hätten derartige Straffungen der 
Übersichtlichkeit im umfangreichen Unterlagenpaket gedient.

Hinweis wird zur Kentniss genommen.

Seite 1062 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Samtgemeinde Neuenkirchen/Gemeinde Neuenkirchen vom 26.12.2017

sonstige Stellungnahmen  2 Raumverträglichkeitsstudie2.1 Unausgewogener 
 TechnologievergleichVielfach kommt es in den Unterlagen zu 

einem Technologievergleich, in welchem 
 Erdkabelunangemessen schlecht abschneidet. So kommt z. 

 B. die Raumverträglichkeitsstudie (RVS)auf S. 7 zu folgender 
Feststellung: „Bei einer Realisierung als Erdkabel wird 

 grundsätzlicheine größere Fläche direkt in Anspruch 
 genommen (Kabelgraben, Schutzstreifen), was zustärkeren 

Einschränkungen für andere Raumnutzungen führt" und weiter: 
 „Mit einerFreileitung erfolgt eine geringere direkte 

Flächeninanspruchnahme (Maststandorte)....". Hier sollte 
deutlich gemacht werden, dass sich diese Feststellung allein 

 auf die temporärenBauwirkungen bezieht. Im Bau wird zwar 
 der Arbeitsstreifen für einen Erdkabelabschnittvoraussichtlich 

eine Gesamtbreite von ca. 45 m aufweisen, jedoch wird im 
 Betrieb derspätere Schutzstreifen, welcher dauerhaft von 

 tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten ist, ca.25 m betragen. 
Der von hochwüchsigen Gehölzen freizuhaltenden 

 Schutzstreifen beträgt beiFreileitungen im Betrieb jedoch 55 
 m und ist dementsprechend mehr als doppelt so breit wiebei 

Erdkabeln. Darüber hinaus erzeugen Freileitungen 
 großflächige Auswirkungen auf dasLandschaftsbild, während 

für Erdkabel in der Betriebsphase nur noch von einer 
 geringenLandschaftsbildbeeinträchtigung auszugehen ist.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) legt die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz) fest. Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist im hier betrachteten Vorhaben nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände und auch 
nur in technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten 
zulässig. Daher kann ausschließlich im begründeten Einzelfall von 
der Regelbauweise abgewichen werden. Ein Vergleich bzw. eine 
Abwägung unter den Bauweisen Freileitung und Erdkabel ist daher 

  nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Abgesehen 
davon sind Freileitungen und Erdkabel mit grundsätzlich 
unterschiedlichen Wirkfaktoren verbunden, die ihre jeweiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umweltverträglichkeitsstudie 
und die in der Raumverträglichkeitsstudie untersuchten 

 Raumnutzungen entfalten. Allgemein sind unter 
"Flächeninanspruchnahme" der Verlust von Biotopen und die 
Überbauung von Flächen zu verstehen, aus denen sich 
vorübergehende (baubedingte) oder dauerhafte (anlagebedingte) 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter ergeben. Bei einer Freileitung 
beschränkt sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf 
die Maststandorte, die im Schnitt 400 m voneinander entfernt sind. 
Biotopverluste sowie Eingriffe in den Boden treten demnach nur 
punktuell auf. Unter den Leiterseilen, d. h. im Schutzstreifen der 
Freileitung, können sich Biotope weitestgehend ungestört 
entwickeln. Die einzige Ausnahme stellen Wälder dar, da eine 

 Aufwuchsbeschränkung von 7 m eingehalten werden muss. Im 
Gegensatz dazu ist ein Erdkabel mit deutlich gravierenderen 
Beeinträchtigungen verbunden. Die Kabeltrasse verläuft nicht 
punktuell, sondern durchgängig auf einer Breite von 25-30 m 
unterirdisch, sodass Boden und Grundwasser in wesentlich 
stärkerem Maße betroffen werden. Der Schutzstreifen der 
Kabeltrasse ist zwar schmaler als bei einer Freileitung, allerdings 
liegen dort deutlich restriktivere Nutzungsbeschränkungen vor: hier 
sind allenfalls schwachwurzelnde Gehölze zulässig, was stärkere 
Einschränkungen für die Entwicklung von Gehölzbeständen 
bedeutet. Zwar ist das Erdkabel als solches unsichtbar (woraus 
sich Vorteile für empfindliche Vogelarten, insbesondere aber für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundenen Erholung 
ergeben können), allerdings sind bei jedem Erdkabelabschnitt zwei 
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Kabelübergabestationen (KÜS) erforderlich. Diese erfordern 
insgesamt bis zu 5 ha zusätzlicher Fläche, auf denen Biotope und 
Lebensgemeinschaften verloren gehen, Flächen versiegelt werden 

 und das Landschaftsbild überprägt wird. Sofern also keine 
besonderen Empfindlichkeiten vorliegen (z. B. Wohnbebauung, 
Vorkommen sensibler Vogelarten), ist davon auszugehen, dass 
eine Freileitung insgesamt geringere Umweltauswirkungen 
verursacht.

sonstige Stellungnahmen   3 Engstellensteckbriefe3. 1 Kosten für ErdkabelDie 
einführenden, technischen Erläuterungen zu Freileitung und 

 Kabel erwecken erneut denEindruck einer Bevorteilung von 
Freileitung. So fehlt hier etwa die Erwähnung 

 geschlossenerVerlegeverfahren für Erdkabel ganz (vgl. 
Stellungnahme zum Erläuterungsbericht 

 unten).Unterschiedliche Angaben zu den Kosten einer 
 Erdkabelverlegung auf den S. 14/15 inungewöhnlicher Höhe 

wirken wenig glaubwürdig. So wird zunächst das acht- bis 
neunfache der Investitionskosten einer 380 kV-Freileitung, auf 

 der Folgeseite das vier- bis zehnfacheangegeben.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Eine Bevorteilung 
findet durch die Vorhabenträger indes nicht statt. Die Möglichkeit 
der Teilerdverkabelung zu der Freileitung ist gemäß § 4 Abs. 1 
BBPLG ist nur auf  ""technisch und wirtschaftlichen effizienten 
Teilabschnitten"" möglich. Die Freileitung bleibt jedoch die 

  Regelbauweise.  Eine Festlegung des Bauverfahrens im Falle 
einer Teilerdverkabelung ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung hinsichtlich der 
anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach detaillierter 
Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens. Demzofolge kann auch keine exakte 
Höhe der Kostenverteilung gegeben werden, da sich diese 
aufgrund der Wahl der Bauverfahren unterscheiden.
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sonstige Stellungnahmen 3.2 Unklare, z. T. widersprüchliche Vergleichsmaßstäbe für 
 EngstellenDie Antragstellerin orientiert sich bei den 

Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfe 
 zurTeilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen 

 (NLStBV et al. 2017), versäumt esjedoch, die darin nur sehr 
allgemein aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifisch 

 zupräzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
 Marginalschwellen zurUnterschreitung der 200 m Abstände 

angenommen werden und welche Mindestlänge 
 einerErdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

  technisch/wirtschaftlich vertretbarangenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 

 erfordert einen übergeordnetenBewertungsrahmen, welcher 
über alle Engstellen hinweg eine Einheitlichkeit 

 derGewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung 
 einer Engstelle als Orientierungdient. Ein solcher 

Bewertungsrahmen fehlt für den Engstellenvergleich, so dass 
 dieindividuellen Gründe einer Beurteilung vielfach nicht 

 nachvollzogen werden können. So istinsbesondere nicht 
nachvollziehbar, auf welche Weise bei der weit überwiegenden 

 Zahl derEngstellen eine Entscheidung zugunsten der Bauart 
 „Freileitung" getroffen wird (Ausnahmen:Engstelle 5 sowie 6 

 und 11 ).Hinsichtlich der Abschirmung von 
Sichtbeziehungen, die in der Argumentation 

 derAntragstellerin als häufigste Begründung für die 
 Unterschreitung von Abständen zumWohnumfeldschutz 

herangezogen wird, wurde nicht in Frage gestellt, ob sich 
 eineBewertung des Wohnumfeldes in visueller Hinsicht 

 überhaupt allein auf die Sichtachse einesalleinigen 
Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen darf. Wie aus 

 der o. g.Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des LROP 
 hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einerSiedlung 

insbesondere auch den Raum der „typischen 
 wohnumfeldnahen Aktivitäten" und istsomit nicht auf einen 

einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre zu 
 berücksichtigen, dassGehölzstrukturen (Hecken, 

Baumreihen, Gehölzreihen) in ihrer sichtverschattenden 
 Wirkungerheblichen jahreszeitlichen Schwankungen 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das daraus abgeleitete 
methodische Vorgehen der Engstellenbeurteilung werden im Kap. 
0 der Unterlage 7 (Engstellensteckbriefe) beschrieben. Die hier 
bemängelte Bevorzugung der Bauweise "Freileitung" wird dort wie 
folgt begründet: "Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in 
§ 43 die Freileitungsbauweise als Regeltechnik im 
Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine 
abweichende Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten 
und nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter 
Ausnahmetatbestände auf technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten zulässig, welche entsprechend beschrieben 

 werden. Bezüglich der Marginalschwellen zur Unterschreitung der 
Abstandsbereiche zur Siedlungsbereichen bzw. Wohnhäusern 
sowie die Mindestlänge eines Erdkabelabschnitts hat sich der 
Gesetzgeber bewusst gegen die Angaben konkreter Zahlen oder 
gar einer Spanne entschieden. Was einen technisch und 
wirtschaftlich effizienten Erdkabelabschnitt ausmacht, wurde 

 offengelassen.Auch in der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im 
Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) werden keine 
konkreten Aussagen getätigt. „Welche Länge ein technisch und 
wirtschaftlich effizienter Teilabschnitt aufweisen sollte, ist 
einzelfallbezogen zu ermitteln. Der Gesetzesbegründung ist zwar 
eine Mindestlänge von 3 km zu entnehmen. Eine technische und 
wirtschaftliche Effizienz kann im Einzelfall jedoch bereits bei 
weniger als 2 km angenommen werden, oder auch beispielsweise 

 bei mehr als 5 km.“ (NLStBV et al. 2017).Ein übergeordneter 
Bewertungsrahmen wurde folglich nicht definiert und wäre nicht 
zielführend gewesen, da – wie in der Arbeitshilfe dargelegt ist – 
jede Engstelle bzw. potenzieller Erdkabelabschnitt im Einzelfall zu 
prüfen bzw. zu betrachten ist. Grundsätzlich wurde sich bei der 
Ermittlung von technisch und wirtschaftlich effizienter 
Erdkabelabschnitte an folgenden drei Kriterien orientiert: Die 
Anzahl der betroffenen Wohnhäuser, die Schwere der 
beeinträchtigen Wohnumfelder bzw. -funktionen sowie die sich 
dadurch ergebende Länge des potenziellen Erdkabelabschnitts. 
Die Vorgehensweise wurde entsprechen in den Kapiteln zur 
Methodik in den Engstellenteckbriefen (Unterlage 7) dargelegt. 
 
Hinsichtlich der verschattenden Wirkung von Gehölzen urteilte das 
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Oberverwaltungsgericht Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 
1230/13) in Bezug auf Windenergieanlagen ¬ welche ebenso 
mastenartige  Eingriffe darstellen, dass eine Sicht durch Abschirm‐ 
oder Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss 
und es vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung 
durch eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass 
eine solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden 
kann. Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (und keine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze dennoch für die Beurteilung der 
Sichtbeziehungen nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen 
werden.
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Gesamtbetrachtung mit 51a 1.2 Autobahnkorridor D 3 schreibt Fehler des F-Korridors 
 (ROV 51a) fortDie Tennet TSO GmbH als Antragstellerin des 

 ROV 51a hat infolge der nachträglichenAufforderung der ARL 
zur Entwicklung eines Autobahnparallelen F-Korridors eine 

 „strikteTrassierung in paralleler Lage zur Autobahn A29 und 
 A 1" (Erläuterungsbericht 51 a, S. 20) inden Korridorvergleich 

eingestellt. Auf diese Weise wurde bereits in den Unterlagen 
 zumVerfahren 51 a kein fairer Korridorvergleich durchgeführt, 

 denn der somit nichttrassenoptimierte F-Korridor konnte mit 
 seinen 38 Engstellen im Vergleich vorhersehbar nurschlecht 

 abschneiden.Im laufenden ROV 51 b wird der mit der 
 optimierten Autobahnkorridorvariante D3 der mit demF-

Korridor gemachte Fehler zwar nicht wiederholt, allerdings wird 
 mit dem Design des D3-Korridors direkt auf den zweifelhaften 

 Ergebnissen des 51 a-Korridorvergleichs aufgesetzt.Dabei 
wird der autobahnnahe, dem F-Korridor zugeordnete 

 Umspannwerkstandort vonvornherein ausgeschlossen, 
obwohl das ROV 51 a hierzu noch gar nicht abgeschlossen 

 ist.Der D3-Korridor muss unter Ausschluss einer 
 autobahnnahen Verlängerung des F-Korridorsan seinem 

nördlichen Ende westlich nach Cloppenburg abknicken und 
 geht in denTrassenvergleich des laufenden ROV 51 b mit 

 60,9 km als deutlich längste und damitzugleich chancenlose 
Korridorvariante ein. Wie u. a. aus den Erläuterungen zu 

 denBeurteilungskriterien (Erläuterungsbericht S. 80) 
 hervorgeht, spielt die Streckenlänge in denTeilkriterien 

,,technische Realisierbarkeit", „Umweltverträglichkeit" und 
 „Raumverträglichkeit"jeweils für sich eine hervorgehobene 

Rolle und kumuliert dadurch zu dem wohl am 
 höchstengewichteten Kriterium der Ableitung der 

 Vorzugsvariante. Ohne den Abzweig nachCloppenburg, hätte 
die Korridorvariante D3 eine Länge von 47,2 km und wäre 

 damit diekürzeste Variante im Vergleich. Solange die F-
 Korridorvariante im ROV 51a noch diskutiertwird, wird daher 

das ROV 51 b ergänzend auch die kürzere Variante der 
 Korridorvariante D 3zu berücksichtigen haben.

Die Aussagen in der Stellungnahme beziehen sich auf das 
Raumordnungsverfahren zur Maßnahme 51a und wurden im 
Rahmen der Synopse und des Erörterungstermines bereits 

  behandelt.Der Trassenkorridor F  in Maßnahme 51a wurde 
gemäß den Vorgaben des Untersuchungsrahmens (20.11.2015) 
entwickelt, in dem steht: "Weiterhin ist eine neue Trassenvariante 
zu entwickeln, die von Conneforde zunächst der 220 kV-
Bestandsleitung folgt, südlich von Wardenburg an die Autobahn 
A29 führt und von dort parallel zur A29 und südlich parallel zur A1 
verläuft um in gleicher Weise wie die Variante D3 Richtung Merzen 
zu führen." Mit dieser Variante soll im Wesentlichen dem 
Bündelungsprinzip (Bündelung mit vorhandener linienhafter 
Infrastruktur Autobahn) Rechnung getragen werden. Die 
hinsichtlich der Siedlungspuffer "optimierte" Trasse F1 widerspricht 
der Vorgabe einer Bündelung weitestgehend, da eine 
Parallelführung zur Autobahn an vielen Stellen nicht möglich ist. 
Weiterhin entspricht dieser Trassenverlauf auch nicht den 
Planungsgrundsätzen eines möglichst geradlinigen Verlaufs. In der 

 Abb, 93 der Engstellensteckbriefe (Unterlage 6, S.216) wird 
außerdem deutlich, dass die F1-Trasse an einer Stelle sogar fast 
bis auf den Trassenkorridor C zurückfällt, um Wohnumfeldpuffer zu 
umgehen. Vor diesem Hintergrund wurde von einer weiteren 
Untersuchung dieser Trasse abgesehen.
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Lärm  Korridor für den südlichen TrassenabschnittesErrichtung und 
Betrieb einer 380 kV Leitung (Freileitung und 

  Erdkabelverlegung)Immissionsschutza) 
 Geräuschemissionen durch Koronaeffekte der FreileitungFür 

die Freileitung sind die von der Höchstspannungsfreileitung 
 ausgehenden Koronageräuscheunter Einbeziehung bereits 

 bestehender Geräuschvorbelastungen zu beurteilen.Die 
Beurteilung hat auf der Grundlage der Vorgaben der 

 technischen Anleitung zumSchutz gegen Lärm - TA Lärm zu 
erfolgen. Die aus der TA-Lärm für die jeweiligen 

 Immissionsortezugrunde zulegenden Lärm-Immissions-
 Richtwerte sind dabei zu berücksichtigen.Die 

entsprechenden Anforderungen und Festlegungen sollten, 
 insbesondere bei der "Engstellenbetrachtung"im Rahmen 

des Raumordnungsverfahrens Berücksichtigung finden.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Planungen zum Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Für eine 
Berücksichtigung der Koronageräusche auf Ebene des 
Raumordnungsverfahrens fehlt zu diesem frühen 
Planungszeitpunkt die dafür notwendige Verfestigung der 
Detailplanung, sodass diese Aufgabe erst mit Vorliegen einer 
entsprechenden Detaillierung im Rahmen des nachgelagerten 
Zulassungsverfahren erfolgen kann. Die Abstimmung mit Ihrer 
Behörde wird von der Vorhabenträgerin angestrebt.

elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Nicht Gegenstand der Beurteilung sind die Belange des 
 Immissionsschutzes in Bezug auf dieVerordnung über 

elektromagnetische Felder - 26. BlmSchV - vom 14.08.2013 
 (BGBI. Nr. 50,S.3266) und der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung 
 überelektromagnetische Felder (26. BlmSchWwV) vom 

 26.02.2016.sh. hierzu nachfolgende Ausführungen unter 
 Punkt b)Bezüglich der von GAA Oldenburg zu vertretenden 

Belange wird auf folgende Punkte hingewiesen:

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

 b) Elektromagnetische FelderDie Beurteilung der von den 
Freileitungen/ Erdkabeln ausgehenden 

 elektromagnetischenFelder unterliegt nicht der Zuständigkeit 
 des GAA Oldenburg.Gemäß der Verordnung über 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutz-, 
 Immissionsschutz-,Sprengstoff-, Gentechnik- und 

 Strahlenschutzrechts sowie in anderenRechtsgebieten 
(Zust.VO-Umwelt-Arbeitsschutz) i. d. F. vom 30.10.2015 liegt 

 die Zuständigkeitfür die Verordnung über elektrisch- 
 magnetische Felder - 26. BlmSchV - entsprechendder Nr. 

8.1.10 - bei den Lk/ kS/ gsS/ andere Gemeinden, denen die 
 Aufgaben derunteren Bauaufsichtsbehörde 

  obliegen.Hinweis:Für die 380 kV-Leitung sind die von der 
 Höchstspannungsfreileitung /-erdkabel und dendamit in 

Zusammenhang stehenden Anlagen und Einrichtungen 
 ausgehenden elektromagnetischeFelder (Magnetische 

Flussdichte! Elektrische Feldstärke) unter 
 Berücksichtigungaller Immissionen, die durch andere 

Niederfrequenzanlagen sowie durch 
  ortsfesteHochfrequenzanlagen entstehen, zu beurteilen.Die 

Beurteilung hat auf der Grundlage der Vorgaben Festlegungen 
 der Verordnung überelektromagnetische Felder - 26. BlmSch 

V - vom 14. 08. 2013 und der Al/gemeinen 
 Verwaltungsvorschriftzur Durchführung der Verordnung über 

 elektromagnetische Felder (26.BlmSchVVwV) vom 
 26.02.2016 zu erfolgen.Die entsprechenden Anforderungen 

und Festlegungen sollten, insbesondere bei der 
 "Engstellenbetrachtung"im Rahmen des 

 Raumordnungsverfahrens Berücksichtigung finden.Weitere 
Anregungen und Hinweise zum Vorhaben werden nicht 
vorgeschlagen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Planungen zum Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Für eine 
Berücksichtigung der elektromagnetischen Felder auf Ebene des 
Raumordnungsverfahrens fehlt zum jetzigen Planungszeitpunkt 

 diedafür notwendige Verfestigung der Detailplanung, sodass 
diese Aufgabe erst mit Vorliegen einer entsprechenden 
Detaillierung im Rahmen des nachgelagerten Zulassungsverfahren 
erfolgen kann. Die Abstimmung mit Ihrer Behörde wird von der 

  Vorhabenträgerin angestrebt.Generell muss die 
Vorhabenträgerin im Genehmigungsverfahren die Einhaltung der 
Grenzwerte nach 26. BImSchV und der TA-Lärm nachweisen. 
Dabei werden die Grenz- und Richtwerte – unabhängig der 
Mastbauform – immer weit unterschritten. Aus Abbildung24 in 
Unterlage 1A geht zudem hervor, dass die magnetische 
Flussdichte direkt unter der Freileitung bzw. über dem Erdkabel am 
höchsten und dann mit zunehmender Entfernung rasch nicht mehr 
messbar ist. Das heißt, die höchsten zu erwartenden Werte treten 
innerhalb des Leitungsschutzstreifens auf, der grundsätzlich von 
jeglicher Wohnbebauung freizuhalten ist. Ferner hat das BfS 
[Bundesamt für Strahlenschutz] eine umfassende 
Literaturrecherche durchgeführt und eine Stellungnahme zu 
möglichen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer sowie 
niederfrequenter und statischer elektrischer und magnetischer 
Felder auch auf Tiere und Pflanzen erstellt. Daraus ergibt sich, 
dass die für den Menschen gültigen Grenzwerte auch Tiere und 
Pflanzen ausreichend schützen.“ (Quelle: 
http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-umwelt/belebte-
umwelt_node.html , letzter Zugriff 07.11.17) Das Bundesamt für 
Strahlenschutz führte ferner Untersuchungen durch zu von 
Hochspannungsfreileitungen verursachten Expositionen gegenüber 
niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern bei 
unterschiedlichen technischen Realisierungen von 
Stromversorgungstrassen. Nach den Ergebnissen des 
Bundesamtes für Strahlenschutz wurde festgestellt, dass der in der 
26. BImSchV festgelegte zulässige Grenzwert der 
elektromagnetischen Flussdichte nur bei einem Bodenabstand 
weniger als 10,0 m überschritten wird. Und auch dies nur 
kleinräumig im Bereich der Trassenmitte. Es wird jedoch 
mindestens ein Bodenabstand von 12 m eingehalten. Die 
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Grenzwerte werden für die technisch mögliche Maximalauslastung 
berechnet. Eine Stromleitung wird aus Gründen der n-1 Sicherheit 
jedoch nicht mit maximaler Auslastung betrieben. Folglich liegen 
die im tatsächlichen Betrieb auftretenden Werte regelmäßig 
nochmals deutlich darunter, Vgl. Abbildung 24 aus Unterlage 1A.

allgemeine Hinweise die Stellungnahme zum Vorhaben bezieht sich nur auf die 
 Belange für die eine Zuständigkeitdes Staatlichen 

Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg (GAA Ol) gegeben ist und 
 soweit sich dasVorhaben im räumlichen 

 Zuständigkeitsbereich des Amtes befindet.Es wird davon 
ausgegangen, dass die Ermittlung und Festlegung der 

 Standorte für Konverterstationenbzw. Umspannwerke nicht 
 Gegenstand dieses Raumordnungsverfahrens sind.(Hinweis: 

Die Streckenführung des Vorhabens im Landkreis Osnabrück 
 liegt im Zuständigkeitsbereich desStaatl. 

 Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück.)Aus Sicht der hier zu 
vertretenden Belange werden grundsätzlichen Bedenken nicht 

 vorgetragen.Eine abschließende Beurteilung der 
Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens kann erst in 

 denjeweiligen Anlagenzulassungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erfolgen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
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sonstige Stellungnahmen Gegen die Einleitung des Raumordnungsverfahrens werden 
von Seiten des Staatlichen 

 GewerbeaufsichtsamtesOsnabrück keine Vorschläge oder 
Anregungen vorgeschlagen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Keine Themenzuordnung  1 .3. Engstellen in der Stadt BersenbrückDie Engstelle 13 
„Langen" durchschneidet drei 200 m-Abstände auf einer Länge 

 von etwa440 m. Zwei dieser Abstände liegen unterhalb von 
 150 m. Eine ausschließlich aufSichtbeziehungen 

ausgerichtete Argumentation gegen eine Erdverkabelung ist 
 nichtnachvollziehbar.

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25:000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine Analyse 
der genauen Wohnumfelder vor Ort jedes der betroffenen 
Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. Dieser 
Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren.

Keine Themenzuordnung Bei der Engstelle 14 „Mühlenbach" wird lediglich ein Gebäude 
 in einem Abstand von 179m bzw. 183 m beeinträchtigt. Es ist 

nachvollziehbar, dass hier die Nachteile der ggf. 
 zuerrichtenden Übergangsbauwerke überwiegen werden, 

 wenn die Engstelle nur für sichbetrachtet wird.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 5. Fazitzusammenfassend lässt sich festhalten, dass aus 
 Sicht der Stadt Bersenbrück Defizitebei der Prüfung der 

Trassenalternativen festgestellt werden. Ebenso ist die 
 Abwägungzwischen Freileitung und Erdverkabelung, 

 insbesondere im Bereich der Ortslagen, nichtim Sinne des 
 Pilotcharakters dieses Projektes abgehandelt worden.Hierbei 

sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass aufgrund der 
 Regelungen desLandesraumordnungsgesetzes bei einer 

 zukünftigen Entwicklung von Wohnbaugebietenimmer ein 
Abstand von 400 m zu Vorranggebieten „Freileitungstrassen" 

 gehalten werdenmuss. Bei der Realisierung der Trasse als 
 Freileitung würde somit die Entwicklung derStadt 

Bersenbrück für die nächsten Jahrzehnte erheblich 
 beeinträchtigt. Ausnahmenwerden hier nur bei der 

 Realisierung von Erdkabelstrecken vorgesehen.Deshalb ist 
in dem oben angesprochenen Engstellenbereichen. 7, 13 und 

 14 im Bereichder Stadt Bersenbrück, um den Schutz der 
 Bevölkerung zu gewährleisten, die dringendeNotwendigkeit 

einer Erdverkabelung gegeben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahren ist unter Berücksichtigung aller Ziele, 
Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung die 
raumverträglichste Variante heraus zu arbeiten um somit eine 
Vorzugsvariante für die Planfeststellung zu erhalten. Bei der 
Erstellung der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren wurden 
die gemäß LROP (ML, 2017) und § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 
festgelegten Themen, Kriterien und Erfordernisse der 
Raumordnung berücksichtigt. Allgemeine Planungsabsichten oder 
Entwicklungskonzepte, welche nicht bauleitplanerisch verfestigt 

 sind, finden im Zuge des ROV keine Berücksichtigung.Insgesamt 
ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Hinweise und Einwände sind die die Voraussetzungen einer 
Teilerdverkabelung im Bereich der Engstellen 13 und 14 nicht 
gegeben sind. Hingegen wurde aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, eine Neubewertung der 
Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 
"Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass für den Bereich dieser drei Engstellen die Voraussetzungen 
für eine Teilerdverkabelung gegeben sind.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

 4. Alternativtrasse CIm Bereich der Stadt Bersenbrück sind 
 die in der 52. Änderung desFlächennutzungsplans der 

Samtgemeinde Bersenbrück 
 ausgewiesenenWohnbauflächen an der südöstlichen 

 Ortslage dargestellt (Rechtskraft der Änderung seit2008). Der 
notwendige 400 m Radius wurde hier allerdings in den 

 Unterlagen nichtberücksichtigt.

Grundsätzlich können gem. Kap. 4.2 07 Satz 6, 7 LROP 2017 nur 
den Wohngebäuden ein vorsorglicher Schutzabstand von 400 m 
zugesprochen werden, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 
34 BauGB liegen, sofern diese Gebiete dem Wohnen dienen. Ein 
Vorsorgeabstand von 400 m zu Wohnbauflächen, die 
ausschließlich im Flächennutzungsplan dargestellt sind, finden 
entsprechend keine Berücksichtigung.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Hinsichtlich der Abschirmung von Sichtbeziehungen, die in der 
 Argumentation derAntragstellerin als häufigste Begründung 

für die Unterschreitung von Abständen 
 zumWohnumfeldschutz herangezogen wird, wurde nicht in 

 Frage gestellt, ob sich eineBewertung des Wohnumfeldes in 
 visueller Hinsicht überhaupt allein auf die Sichtachseeines 

alleinigen Wohnstandortes zur geplanten Leitung beziehen 
 darf. Wie aus der o. g.Begründung zu Ziffer 07, Satz 8 des 

 LROP hervorgeht, umfasst das Wohnumfeld einerSiedlung 
insbesondere auch den Raum der „typischen 

 wohnumfeldnahen Aktivitäten"und ist somit nicht auf einen 
einzigen Punkt bezogen. Darüber hinaus wäre 

 zuberücksichtigen, dass Gehölzstrukturen (Hecken, 
 Baumreihen, Gehölzreihen) in ihrersichtverschattenden 

Wirkung erheblichen jahreszeitlichen Schwankungen 
unterliegen.

Im Methodischen Vorgehen zu den Engstellenteckbriefen 
(Unterlage 7, S.16) wurde dargelegt, dass mögliche 
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes aufgrund der 
Abstandsunterschreitung gem. NLStBV u. a. (2017) anhand der 
Bewertung des nahen Wohnumfeldes, Ausrichtung der 
Hauptaufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen, Vorbelastungen 
durch andere Infrastrukturmaßnahmen und Abstände der 
Freileitung zum Wohngebäude bewertet wurden. Die Bewertung 
des Wohnumfeldes wurde allerdings im ROV aufgrund der Größe 
des Untersuchungsgebietes bzw. dem Umfang des Projekts und 
des entsprechenden Planungsmaßstabes von 1:25:000 bis 
1:50.000 vornehmlich mit Hilfe von Luftbildauswertungen 
durchgeführt. Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im 
den Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente ohnehin lediglich 
der Einstufung der Engstellen, ob ein potenzieller 
Erdkabelabschnitt gebildet werden kann bzw. ob dieser technisch-
wirtschaftlich-effizient einzustufen ist. Die Festlegung der genauen 
Leitungsführung sowie der Maststandorte kann erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren erfolgen. Eine 
genauere Analyse der genauen Wohnumfelder vor Ort jedes der 
betroffenen Wohnhäuser wäre folglich nicht zielführend gewesen. 
Dieser Arbeitsschritt obliegt dem nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren. Auch die Frage ob der Betrieb einer 
Kabelanlage, zur Wahrung des Wohnumfeldschutzes im konkreten 
Einzelfall als technisch-wirtschaftlich-effizient einzustufen ist, kann 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ebenfalls nicht 

 abschließend geklärt werden.Hinsichtlich der verschattenden 
Wirkung von Gehölzen urteilte das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein‐Westfahlen im Juli 2014 (AZ B 1230/13) in Bezug auf 
Windenergieanlagen ¬ welche ebenso mastenartige Eingriffe 
darstellen ¬, dass eine Sicht durch Abschirm‐ oder 
Ausweichmaßnahmen nicht völlig verhindert werden muss und es 
vielmehr ausreichend ist, "dass die Anlage in ihrer Wirkung durch 
eine vorhandene Abschirmung abgemildert wird oder dass eine 
solche Abschirmung in zumutbarer Weise hergestellt werden kann. 
Dies gilt insbesondere im Außenbereich, wo dem Betroffenen 
wegen des verminderten Schutzanspruchs eher Maßnahmen 
zumutbar sind (...)". Eine Sichtunterbrechung (nicht nur eine 
vollständige Sichtverschattung) durch vorhandene Gehölze kann 
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folglich als Minderungsmaßnahme zur Beurteilung der Situation 
herangezogen werden. Aus diesem Grund können Hecken, 
Baumreihen und Gehölze für die Beurteilung der Sichtbeziehungen 
nur potenziellen Trassenachse hinzugezogen werden.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die weitere Wohnbebauung nordwestlich der geplanten Trasse 
 hat zwar einen etwasgrößeren Abstand als die geforderten 

 200 m, hat aber über den gesamten Verlauf diesererhöhten 
Trasse einen freien Blick auf den im Südosten vorhandenen 

 Verlauf dergeplanten Freileitung.

Der Abstand vom Wohngebäude zur potenziellen Freileitung wird 
gem. der Arbeitshilfe zur Teilerdverkabelung im Drehstromnetz 
Niedersachsen (NLStBV et al. 2017) von der Hauskante bis zur 
potenziellen Trassenachse gemessen. Für Wohngebäude jenseits 
der 200 m findet im Rahmen des ROV keine einzelfallbezogene 
Betrachtung statt.

Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Aus den hier geschilderten Gründen erscheint aus Sicht der 
 Stadt Bersenbrückzwingend, dass ein möglicher 

Teilabschnitt der geplanten Vorzugstrasse, 
 beginnendnördlich der Engstelle 7 „Sitter'' bis südlich der 

 Engstelle 8 „Rüssel", alsTeilerdverkabelung ausgeführt wird. 
 Für die Stadt Bersenbrück ist nicht zu erkennen,inwieweit es 

hier Unterschiede zu der vorgesehenen Teilerdverkabelung im 
  Bereich derStadt Quakenbrück gibt.Insgesamt sind hier 

mindestens je nach Trassenführung 15 - 20 Wohnhäuser in 
 einemgeringeren Abstand als 200 m zu einer geplanten 

 Freileitung zu verzeichnen. Aufgrundder Streckenlänge von 
etwa 4 - 4,5 km und der massiven Beeinträchtigung 

 derWohnbevölkerung sind die gesetzlichen Vorgaben zur 
 Nutzung der Teilerdverkabelungsicherlich als erfüllt 

anzusehen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 
erforderlich; zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend 
geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser 
drei Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 

 gegeben sind. Daher wurde die modifizierte Variante A-Südost 
EK Ankum den Varianten A-Südwest und B-Süd in einem 
nachgelagerten Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter 
Verwendung der in den Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren beschriebenen Methodik wurde 
festgestellt, dass die Variante A-Südost EK Ankum (wie auch die 
Variante A-Südost im ersten Teilvariantenvergleich) die insgesamt 
günstigste Alternative darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus - was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Landschaftsbild Weiterhin stellt eine Hochspannungsleitung, die als Freileitung 
 gebaut wird, in demgeringen Abstand zur Ortslage Ankum, 

 eine erhebliche Beeinträchtigung desLandschaftsbildes und 
eine städtebauliche Zäsur in der Entwicklung der 

 GemeindeAnkum in Richtung Stadt Bersenbrück dar. Ich 
 erwarte hierdurch ebenfalls Auswirkungenauf die 

Gewerbeansiedlung in Ahausen im Bereich der Stadt 
Bersenbrück.

Hinsichtlich der Planung von neuen Baugebieten wird darauf 
hingewiesen, dass bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren die gemäß LROP (ML, 2017) und § 3 
Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt wurden. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 
Berücksichtigung. Jedoch wurde aufgrund der Hinweise aus dem 
Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsverfahren, die zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnnutzung im Osten des 
Siedlungskerns von Ankum geführt haben, wurde eine 
Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; zudem wurde 
die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei Engstellen die 
Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung gegeben sind. Daher 
wurde die modifizierte Variante A-Südost EK Ankum den Varianten 
A-Südwest und B-Süd in einem nachgelagerten 
Teilvariantenvergleich gegenübergestellt. Unter Verwendung der in 
den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren 
beschriebenen Methodik wurde festgestellt, dass die Variante A-
Südost EK Ankum (wie auch die Variante A-Südost im ersten 
Teilvariantenvergleich) die insgesamt günstigste Alternative 
darstellt. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich insbesondere auf das 
Schutzgut Menschen positiv aus - was sowohl das Kriterium 
Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft.
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Wassermanagement, 
Wasserversorgung, 
Küsten- und 
Hochwasserschutz

Verschiedentlich wurde das Vorhandensein eines 
 Trinkwasserschutzgebiets (Zone III)als Ausschlusskriterium 

für eine Erdkabelstrecke angeführt (u. a. S. 86). Das steht 
 imWiderspruch dazu, dass T ennet TSO GmbH in der 

 Planung des länderübergreifendenErdkabelvorhabens 
SuedLink Trinkwasserschutzgebiete in ihren Randbereichen 

 (ZoneIII) keineswegs ausschließt. Dabei wird die Meinung 
 vertreten, dass sichBeeinträchtigungen dieser Gebiete durch 

 standardmäßige Maßnahmen derBauausführung vermeiden 
lassen.

Ein Wasserschutzgebiet mit der Zone III wurde nicht als 
Ausschlusskriterium für ein Erdkabel angeführt, 
Wasserschutzgebiete wurden, wie andere Schutzgebiete auch, als 

 weiterer Belang in den Engstellensteckbriefen mit aufgeführt.Bei 
der Engstelle Nr. 6 liegt u.a. ein WSG Zone III vor und es wird eine 
Teilerdverkabelung in den Variantenvergleich eingestellt. Auf der S. 
86 f in den Engstellensteckbriefen zur Engstelle Nr. 10 - 
Hackemoor wird der Belang des Schutzgut Wasser 
folgendermaßen beschrieben: "Nachteile hätte ein Erdkabel in dem 
Bereich möglicherweise auf das Schutzgut Wasser, da sich die 
Engstelle im Trinkwasserschutzgebiet „Thiene-Plaggenschale“ 
(Zone III) befindet. Zudem schneidet die potenzielle Trassenachse 
ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung." Es werden die 
voraussichtlichen nachteiligen Auswirkungen eines Erdkabels 
gegenüber einer Freileitung auf das Wasserschutzgebiet 
beschrieben, nicht jedoch als Ausschlusskriterium formuliert.

Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

 2. Konkrete Hinweise zur VorzugsvarianteDie 
Vorzugsvariante stellt eine Kombination aus den 

 Trassenvarianten B im nördlichenBereich und A Ost im 
südlichen Bereich dar. Im Bereich des Ortsteils Talge der 

 StadtBersenbrück ist die Engstelle 13 betroffen. Hier wird auf 
 die Ausführung unter Punkt 1.3.verwiesen. Eine Ausführung 

 der Leitung als Freileitung kommt hier nur in Frage, wenndie 
Mitnahme der 110 kV-Leitung möglich ist. Ohne eine Mitnahme 

 der 110 kV-Leitungentstehen unzumutbare Härten für die 
 Wohnnutzer in unmittelbarer Nähe, sodass hiereine 

Erdverkabelung geprüft werden muss.

Die bestehende 110-kV-Freileitung verläuft im Bereich der 
Engstelle Nr. 13 in unmittelbarer Nähe zur potenziellen 
Trassenführung der 380 kV-Leitung, sodass ggf. die Möglichkeit 
der Mitnahme der bereits vorhandenen Leitung besteht. Da die 
Bestandsfreileitungstrasse sich jedoch nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
keine verbindliche Aussage getroffen werden. Die Mitnahme der 
110-kV-Leitung wird im weiteren Planungsverfahren geprüft. Die 
Bewertung bzw. Einstufung der Engstelle erfolge unter der 
Annahme, dass angestrebt wird eine Mitnahme der 
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Südlich der Bundesstraße 214 würde dann der Trassenverlauf 
 voraussichtlich parallel,und zwar auf der westlichen Seite der 

 Umgehungsstraße B 68, verlaufen. Die obenerwähnte 110 
kV-Leitung wird in diesem Bereich nicht mit in die neue 

 Trasseübernommen werden können, da im Gewerbegebiet 
 West direkt unterhalb des jetzigenTrassenverlaufes der 110 

kV-Leitung eine Umspannanlage vorhanden ist, die 
 derdirekten Versorgung und Einspeisung in das örtliche 

 Versorgungsnetz dient. Hier kommtes aufgrund der 
parallelen Führung der beiden Leitungen zu 

 erheblichenDoppelbelastungen. Insbesondere die Wirkung 
 der unterschiedlichen magnetischenFelder ist im Detail zu 

prüfen. Der Eingriff einer Freileitung im Gewerbegebiet macht 
 diederzeit noch nicht vermarkteten Grundstücke unattraktiv 

und dadurch nahezu wertlos.

Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 
26.BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Baumaßnahmen sind im Außenbereich auch im 
Nahbereich der Leitung, bei Einhaltung der Abstandsvorgaben für 
z.B. Stallanlagen oder Lagergebäude auch unterhalb der 
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 Freileitung möglich.Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, 
dass der geringste Bodenabstand in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m.

neue oder veränderte 
Korridore und Suchräume, 
Hinweise zur 
Trassenkonkretisierung

Aus den hier geschilderten Gründen erscheint aus Sicht der 
 Stadt Bersenbrückzwingend, dass ein möglicher 

Teilabschnitt der geplanten Vorzugstrasse, 
 beginnendnördlich der Engstelle 7 „Sitter'' bis südlich der 

 Engstelle 8 „Rüssel", alsTeilerdverkabelung ausgeführt wird. 
 Für die Stadt Bersenbrück ist nicht zu erkennen,inwieweit es 

hier Unterschiede zu der vorgesehenen Teilerdverkabelung im 
  Bereich derStadt Quakenbrück gibt.Insgesamt sind hier 

mindestens je nach Trassenführung 15 - 20 Wohnhäuser in 
 einemgeringeren Abstand als 200 m zu einer geplanten 

 Freileitung zu verzeichnen. Aufgrundder Streckenlänge von 
etwa 4 - 4,5 km und der massiven Beeinträchtigung 

 derWohnbevölkerung sind die gesetzlichen Vorgaben zur 
 Nutzung der Teilerdverkabelungsicherlich als erfüllt 

anzusehen.

Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass 
für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die mit einem 
Erdkabelteilabschnitt erforderlichen Kabelübergabestationen zu 
weiteren Umweltauswirkungen führen. Insgesamt ist jedoch davon 
auszugehen, dass die befürchteten negativen Auswirkungen mit 
dem nun geplanten Erdkabelteilabschnitt vermindert werden.

Teilerdverkabelung Falls die Alternativtrasse B in diesem Bereich zum Tragen 
 kommt, ist aufgrund der obengeschilderten Belastung, der 

Nähe zur Ortslage und den vorhandenen 
 Gewerbegebietensowie der zusätzlichen Belastung durch die 

 nicht zu verlegende 110 kV-Leitung auchhier eine 
Erdverkabelung vorzunehmen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung i. S. d. BBPlG nicht 
erfüllt. Der Betrieb einer Kabelanlage, zur Wahrung des 
Wohnumfeldschutzes der sonst betroffenen Wohnhäuser im 
baurechtlichen Außenbereich, ist in den Engstellen der Teilvariante 
B-Süd nicht als technisch-wirtschaftlich-effizient bzw. in der 
Abwägung vorzugswürdig einzustufen.
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Teilerdverkabelung Aus den hier geschilderten Gründen erscheint aus Sicht der 
 Stadt Bersenbrückzwingend, dass ein möglicher 

Teilabschnitt der geplanten Vorzugstrasse, 
 beginnendnördlich der Engstelle 7 „Sitter'' bis südlich der 

 Engstelle 8 „Rüssel", alsTeilerdverkabelung ausgeführt wird. 
 Für die Stadt Bersenbrück ist nicht zu erkennen,inwieweit es 

hier Unterschiede zu der vorgesehenen Teilerdverkabelung im 
  Bereich derStadt Quakenbrück gibt.Insgesamt sind hier 

mindestens je nach Trassenführung 15 - 20 Wohnhäuser in 
 einemgeringeren Abstand als 200 m zu einer geplanten 

 Freileitung zu verzeichnen. Aufgrundder Streckenlänge von 
etwa 4 - 4,5 km und der massiven Beeinträchtigung 

 derWohnbevölkerung sind die gesetzlichen Vorgaben zur 
 Nutzung der Teilerdverkabelungsicherlich als erfüllt 

anzusehen.

Aufgrund der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, wurde in einem nachgelagerten Prüfschritt festgestellt, dass 
für diesen Bereich die Voraussetzungen für eine 
Teilerdverkabelung gegeben sind und dass die entsprechend 
modifizierte Teilvariante A Südost EK Ankum weiterhin die 
Vorzugsteilvariante darstellt und damit Bestandteil der 
Vorzugsvariante A/B ist. Der Erdkabelteilabschnitt wirkt sich 
insbesondere auf das Schutzgut Menschen positiv aus -- was 
sowohl das Kriterium Wohnen auch das Kriterium Erholen betrifft. 
Hinsichtlich des Schutzguts Landschaft ist dabei zu 
berücksichtigen, dass die mit einem Erdkabelteilabschnitt 
erforderlichen Kabelübergabestationen zu weiteren Betroffenheiten 

 des Landschaftsbildes führen. Insgesamt ist jedoch davon 
auszugehen, dass die befürchteten negativen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild, die landschaftsgebundene Erholung sowie 
auch das Tourismusgewerbe in Ankum mit dem nun geplanten 
Erdkabelteilabschnitt vermindert werden.
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Teilerdverkabelung  1 .4. Ergebnis der EngstellenanalyseDie Engstellenanalyse 
kommt zu dem Ergebnis, dass drei von 28 Engstellen 

 fürPiloterdkabel vorgeschlagen werden. Ich halte eine 
 grundlegende Überarbeitung dieserStudie für erforderlich. 

Nach eigener überschlägiger Einschätzung wird höchstens 
 einDrittel der Engstellen unter einen Marginalschwellenwert 

 der Abstandsunterschreitungfallen können. Ein weiteres 
Drittel zeigt aufgrund der Anzahl betroffener Häuser 

 indichtem Abstand sehr deutliche Voraussetzungen für eine 
 Teilerdverkabelung. Diesbetrifft v.a. auch die Engstelle 7, 

 welche im Gebiet der Stadt Bersenbrück liegt. Dort istes 
erforderlich, auch eine geschlossene Bauweise in Betracht zu 
ziehen.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) normiert in § 43 die 
Freileitungsbauweise als Regeltechnik im Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungsnetz (HDÜ-Netz). Eine abweichende 
Ausführung als Erdkabel ist nur bei Pilotprojekten und nur bei 
Vorliegen gesetzlich festgelegter Ausnahmetatbestände auf 
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zulässig. 
  
Der im LROP als Grundsatz der Raumordnung festgelegte 
Mindestabstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, unterliegt der 
Abwägung da es sich nicht um ein letztabgewogenes Ziel der 

  Raumordnung handelt. Die Frage, ob in einer Engstelle ein 
technisch und wirtschaftlich effizienter 
Teilerdverkabelungsabschnitt voraussichtlich zum Tragen kommen 
kann, ist nicht unter dem Aspekt der reinen Anzahl der in dem 
vorliegenden Projekt festgestellten Engstellen zu beantworten. Es 
ist jede Engstelle bzw. jeder potenzielle Erdkabelabschnitt für sich 
selbst zu betrachten, um festzustellen, ob die Realisierung eines 
Trassenabschnitts bzw. einer Engstelle in Erdkabelbauweise 

  vorzuziehen ist.Bzgl. der Engstelle Nr. 7 sei desweiteren auf 
das Dokument ""Prüfung eines potenziellen Erdkabelabschnitts in 
Ankum"" verwiesen.
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Teilerdverkabelung  5. Fazitzusammenfassend lässt sich festhalten, dass aus 
 Sicht der Stadt Bersenbrück Defizitebei der Prüfung der 

Trassenalternativen festgestellt werden. Ebenso ist die 
 Abwägungzwischen Freileitung und Erdverkabelung, 

 insbesondere im Bereich der Ortslagen, nichtim Sinne des 
 Pilotcharakters dieses Projektes abgehandelt worden.Hierbei 

sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass aufgrund der 
 Regelungen desLandesraumordnungsgesetzes bei einer 

 zukünftigen Entwicklung von Wohnbaugebietenimmer ein 
Abstand von 400 m zu Vorranggebieten „Freileitungstrassen" 

 gehalten werdenmuss. Bei der Realisierung der Trasse als 
 Freileitung würde somit die Entwicklung derStadt 

Bersenbrück für die nächsten Jahrzehnte erheblich 
 beeinträchtigt. Ausnahmenwerden hier nur bei der 

 Realisierung von Erdkabelstrecken vorgesehen.Deshalb ist 
in dem oben angesprochenen Engstellenbereichen. 7, 13 und 

 14 im Bereichder Stadt Bersenbrück, um den Schutz der 
 Bevölkerung zu gewährleisten, die dringendeNotwendigkeit 

einer Erdverkabelung gegeben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahren ist unter Beachtung bzw. 
Berücksichtigung aller Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung die raumverträglichste Variante heraus zu arbeiten, 
um somit eine Vorzugsvariante für die Planfeststellung 
vorzubereiten. Bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 

  Berücksichtigung.Die Vorhabenträger haben  bei der 
Erarbeitung der Unterlagen für das Raumordnungsverfahren die 
Vorgaben aus der Antragskonferenz und aus den gesetzlichen 
Grundlagen sowie aus den hierauf gestützten Plänen und 
Programmen berücksichtigt, wie unter anderem aus dem LROP 
und dem BBPlG, einschließlich der Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. 
BBPlG.  Aus Sicht der Amprion folgt, entgegen der Auffassung der 
Samtgemeinde aus der Bestimmung der Leitung zum Pilotprojekt 
gemäß § 4 Abs. 1 BBPLG nicht, dass die Trasse überall dort, wo 
die Auslösekriterien gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 BBPlG 
gegeben sind, grundsätzlich in der Ausführungsvariante der 
Erdverkabelung zu planen ist. Das Vorliegen der Auslösekriterien 
eröffnet der Vorhabenträgerin lediglich die Möglichkeit, entgegen 
der Vorgaben der §§ 1, 11, 49 EnWG auf technisch und 
wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten auf die 
Ausführungsvariante der Erdverkabelung zurückzugreifen. 
Inwieweit die Erdverkabelung als technische Lösung von 
Raumkonflikten in der Abwägung als vorzugswürdige Lösung 
anzusehen ist, ist - wie geschehen - stets im Einzelfall zu prüfen. 
  
Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der 
aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich der 
Engstellen 13 und 14 nicht gegeben sind. Jedoch wurde aufgrund 
der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
haben, eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; 
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zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei 
Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 
gegeben sind.

Teilerdverkabelung  2. Konkrete Hinweise zur VorzugsvarianteDie 
Vorzugsvariante stellt eine Kombination aus den 

 Trassenvarianten B im nördlichenBereich und A Ost im 
südlichen Bereich dar. Im Bereich des Ortsteils Talge der 

 StadtBersenbrück ist die Engstelle 13 betroffen. Hier wird auf 
 die Ausführung unter Punkt 1.3.verwiesen. Eine Ausführung 

 der Leitung als Freileitung kommt hier nur in Frage, wenndie 
Mitnahme der 110 kV-Leitung möglich ist. Ohne eine Mitnahme 

 der 110 kV-Leitungentstehen unzumutbare Härten für die 
 Wohnnutzer in unmittelbarer Nähe, sodass hiereine 

Erdverkabelung geprüft werden muss.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Da die 
Bestandsfreileitungstrasse sich nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
keine verbindliche Aussage getroffen werden. Eine unzumutbare 
Härte liegt nach Ansicht der Vorhabenträger indes nicht vor. Dies 
ist insb. darin begründet, da im Rahmen der Einzelfallprüfung einer 
möglichen Teilerdverkabelung im 200 m Außenbereich keine 
Normtatbestände angewendet werden, sondern in jedem Einzelfall 
eine individuelle Prüfung vorgenommen wurde.  Die Bewertung 
bzw. Einstufung der Engstelle erfolge unter der Annahme, dass 
angestrebt wird eine Mitnahme der Bestandsleitung zu realisieren.
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elektrische und 
magnetische Felder, 
Gesundheit

Südlich der Bundesstraße 214 würde dann der Trassenverlauf 
 voraussichtlich parallel,und zwar auf der westlichen Seite der 

 Umgehungsstraße B 68, verlaufen. Die obenerwähnte 110 
kV-Leitung wird in diesem Bereich nicht mit in die neue 

 Trasseübernommen werden können, da im Gewerbegebiet 
 West direkt unterhalb des jetzigenTrassenverlaufes der 110 

kV-Leitung eine Umspannanlage vorhanden ist, die 
 derdirekten Versorgung und Einspeisung in das örtliche 

 Versorgungsnetz dient. Hier kommtes aufgrund der 
parallelen Führung der beiden Leitungen zu 

 erheblichenDoppelbelastungen. Insbesondere die Wirkung 
 der unterschiedlichen magnetischenFelder ist im Detail zu 

prüfen. Der Eingriff einer Freileitung im Gewerbegebiet macht 
 diederzeit noch nicht vermarkteten Grundstücke unattraktiv 

und dadurch nahezu wertlos.

Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Baumaßnahmen sind im Außenbereich auch im 
Nahbereich der Leitung, bei Einhaltung der Abstandsvorgaben für 
z.B. Stallanlagen oder Lagergebäude auch unterhalb der 
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 Freileitung möglich.Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, 
dass der geringste Bodenabstand in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m.
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Netzentwicklungsplan, 
Bundesbedarfsplangesetz

Auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur bestätigten 
 Netzentwicklungsplanes2024 ist das Projekt Conneforde-

Cloppenburg-Merzen im 
 Bundesbedarfsplangesetzgrundsätzlich als 

Höchstspannungsfreileitung geplant. Gleichzeitig wird das 
 Projekt imBundesbedarfsplangesetz nach § 2 Abs. 6 BBPIG 

 als sogenanntes Pilotprojekt zurTeilerdverkabelung 
eingestuft. Demnach kann die Leitung gemäß§ 4 Abs. 1 

 BBPIG auftechnisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitten als Erdkabel 

 zurHöchstspannungsdrehstromübertragung errrichtet und 
 betrieben werden. Grundsätzlichbestehen seitens der Stadt 

Bersenbrück Bedenken, dass durch die Festlegungen 
 imBundesbedarfsplangesetz eine Festlegung auf eine 

 Drehstromnetztechnikvorgenommen wurde. Die Forderungen 
des Landkreises Osnabrück gegenüber 

 derBundesnetzagentur (gestützt auf die Gutachten von Prof. 
 Dr. Jarras), eineGleichstromtrasse als Erdkabeltechnik zu 

betrachten, wurde in den Unterlagen 
 zumRaumordnungsverfahren nicht konkret gewürdigt.

Die Vorhabenträger planen das Vorhaben gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des  Bundesbedarfsplangesetz als AC-Verbindung 
(alternate current, Wechselstrom) mit der Prüfung auf 
Teilerdverkabelungsabschnitten gemäß § 2 Abs. 6 BBPlG in 
Verbindung mit § 4 BBPlG. Der Bedarf der 380-kV-
Wechselstromleitung ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Eine Prüfung auf 
Errichtung als DC-Verbindung (dirrect current; Gleichstrom) findet 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf ROV Ebene und im PFV 

  nicht statt. Die Netzplanung im Rahmen des NEP-Prozesses 
erfolgt unter Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor 
Verstärkung und Ausbau). Das Gesamtkonzept der 
Netzausbauplanung sieht – auch für Niedersachsen – den Einsatz 
von DC-Verbindungen vor. So wird zum Beispiel durch die DC-
Verbindung von Emden/Ost nach Osterath und von dort weiter 
nach Philippsburg ein wesentlicher Teil des erzeugten Stroms aus 
Offshore-WEA in weiter südlich gelegene Zentren des Verbrauchs 

 transportiert. Die Abwägung, ob ein erkannter Netzausbaubedarf 
als Wechsel- oder Gleichstromverbindung umzusetzen ist, wird im 
Netzentwicklungsplan seitens der BNetzA durchgeführt und ggf. 
mittels externer Begutachtung gefestigt (für CCM siehe „Gutachten 
zur Ermittlung des erforderlichen Netzausbaus im deutschen 
Übertragungsnetz 2012“ der TU Graz, veröffentlicht unter 

  https://data.netzausbau.de/2022/NEP/NEMO_II.pdf). Die 
Verbindung Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine 
wichtige strukturelle Stärkung des AC-Netzes in der Region dar. 
Durch die beiden 380-kV-Stromkreise zwischen Cloppenburg und 
Merzen wird eine redundante Anbindung der UA Cloppenburg 
erreicht. Der Anschluss der Transformatoren in Cloppenburg zur 
Versorgung des Verteilnetzes in der Region wird mit der 
zusätzlichen Leitung Merzen-Cloppenburg aus südlicher Richtung 

  entsprechend verbessert.Ein wie im Gutachten angeführt 
gleichwertiger Ersatz durch "Gleichstromleitungen für Offshore- und 
Onshore-Windstrom ohne Konvertierung im Raum Cloppenburg 

  nach Süden" ist entsprechend nicht gegeben.Die von der DC-
Verbindung übertragene Leistung wäre vollständig vom 
Winddargebot der regional angeschlossenen Windparks abhängig. 
Eine gleichzeitige Nutzung der Verbindung zur Abführung 
überschüssiger Leistung aus anderen (weiter entfernteren) 
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 Windenergieanlagen wäre damit kaum möglich. Eine 
zielgerichtete Steuerung der Leistungsübertragung in Richtung 
Süden zur Entlastung des AC-Systems auf der 
Übertragungsstrecke wäre durch die Abhängigkeit vom 
Windaufkommen der angeschlossenen Windparks damit nur 
eingeschränkt möglich.
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sonstige Stellungnahmen  5. Fazitzusammenfassend lässt sich festhalten, dass aus 
 Sicht der Stadt Bersenbrück Defizitebei der Prüfung der 

Trassenalternativen festgestellt werden. Ebenso ist die 
 Abwägungzwischen Freileitung und Erdverkabelung, 

 insbesondere im Bereich der Ortslagen, nichtim Sinne des 
 Pilotcharakters dieses Projektes abgehandelt worden.Hierbei 

sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass aufgrund der 
 Regelungen desLandesraumordnungsgesetzes bei einer 

 zukünftigen Entwicklung von Wohnbaugebietenimmer ein 
Abstand von 400 m zu Vorranggebieten „Freileitungstrassen" 

 gehalten werdenmuss. Bei der Realisierung der Trasse als 
 Freileitung würde somit die Entwicklung derStadt 

Bersenbrück für die nächsten Jahrzehnte erheblich 
 beeinträchtigt. Ausnahmenwerden hier nur bei der 

 Realisierung von Erdkabelstrecken vorgesehen.Deshalb ist 
in dem oben angesprochenen Engstellenbereichen. 7, 13 und 

 14 im Bereichder Stadt Bersenbrück, um den Schutz der 
 Bevölkerung zu gewährleisten, die dringendeNotwendigkeit 

einer Erdverkabelung gegeben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aufgabe des 
Raumordnungsverfahren ist unter Beachtung bzw. 
Berücksichtigung aller Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung die raumverträglichste Variante heraus zu arbeiten, 
um somit eine Vorzugsvariante für die Planfeststellung 
vorzubereiten. Bei der Erstellung der Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren wurden die gemäß LROP (ML, 2017) und 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG festgelegten Themen, Kriterien und 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt. Allgemeine 
Planungsabsichten oder Entwicklungskonzepte, welche nicht 
bauleitplanerisch verfestigt sind, finden im Zuge des ROV keine 

  Berücksichtigung.Die Vorhabenträger haben  bei der 
Erarbeitung der Unterlagen für das Raumordnungsverfahren die 
Vorgaben aus der Antragskonferenz und aus den gesetzlichen 
Grundlagen sowie aus den hierauf gestützten Plänen und 
Programmen berücksichtigt, wie unter anderem aus dem LROP 
und dem BBPlG, einschließlich der Vorgaben des § 4 Abs. 1. ff. 
BBPlG.  Aus Sicht der Amprion folgt, entgegen der Auffassung der 
Samtgemeinde aus der Bestimmung der Leitung zum Pilotprojekt 
gemäß § 4 Abs. 1 BBPLG nicht, dass die Trasse überall dort, wo 
die Auslösekriterien gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 BBPlG 
gegeben sind, grundsätzlich in der Ausführungsvariante der 
Erdverkabelung zu planen ist. Das Vorliegen der Auslösekriterien 
eröffnet der Vorhabenträgerin lediglich die Möglichkeit, entgegen 
der Vorgaben der §§ 1, 11, 49 EnWG auf technisch und 
wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten auf die 
Ausführungsvariante der Erdverkabelung zurückzugreifen. 
Inwieweit die Erdverkabelung als technische Lösung von 
Raumkonflikten in der Abwägung als vorzugswürdige Lösung 
anzusehen ist, ist - wie geschehen - stets im Einzelfall zu prüfen. 
  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der 
aufgeführten Hinweise und Einwände sind die die 
Voraussetzungen einer Teilerdverkabelung im Bereich der 
Engstellen 13 und 14 nicht gegeben sind. Jedoch wurde aufgrund 
der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zum 
Raumordnungsverfahren, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich 
der Wohnnutzung im Osten des Siedlungskerns von Ankum geführt 
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haben, eine Neubewertung der Engstellen 7 und 8 erforderlich; 
zudem wurde die Engstelle 29 "Kattenberg" ergänzend geprüft. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Bereich dieser drei 
Engstellen die Voraussetzungen für eine Teilerdverkabelung 
gegeben sind.

sonstige Stellungnahmen Weiterhin stellt eine Hochspannungsleitung, die als Freileitung 
 gebaut wird, in demgeringen Abstand zur Ortslage Ankum, 

 eine erhebliche Beeinträchtigung desLandschaftsbildes und 
eine städtebauliche Zäsur in der Entwicklung der 

 GemeindeAnkum in Richtung Stadt Bersenbrück dar. Ich 
 erwarte hierdurch ebenfalls Auswirkungenauf die 

Gewerbeansiedlung in Ahausen im Bereich der Stadt 
Bersenbrück.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild wurden im Rahmen der UVS entsprechend 
berücksichtigt (vgl. Unterlage 2a Kapitel 5.3.6) Im übrigen sei 
darauf hingewiesen, dass sich die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild durch den vorraussichtlichen Erdkabelabschnitt in 
Ankum minimieren werden.
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sonstige Stellungnahmen Südlich der Bundesstraße 214 würde dann der Trassenverlauf 
 voraussichtlich parallel,und zwar auf der westlichen Seite der 

 Umgehungsstraße B 68, verlaufen. Die obenerwähnte 110 
kV-Leitung wird in diesem Bereich nicht mit in die neue 

 Trasseübernommen werden können, da im Gewerbegebiet 
 West direkt unterhalb des jetzigenTrassenverlaufes der 110 

kV-Leitung eine Umspannanlage vorhanden ist, die 
 derdirekten Versorgung und Einspeisung in das örtliche 

 Versorgungsnetz dient. Hier kommtes aufgrund der 
parallelen Führung der beiden Leitungen zu 

 erheblichenDoppelbelastungen. Insbesondere die Wirkung 
 der unterschiedlichen magnetischenFelder ist im Detail zu 

prüfen. Der Eingriff einer Freileitung im Gewerbegebiet macht 
 diederzeit noch nicht vermarkteten Grundstücke unattraktiv 

und dadurch nahezu wertlos.

Grundsätzlich muss die Vorhabenträgerin im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens die Genehmigungsfähigkeit einer 
geplanten Anlage und damit unter anderem die Erfüllung der 
Anforderungen der sechsundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

 (TA Lärm) nachweisen.  Die Planung der Freileitung erfolgt so, 
dass die Werte für das elektrische Feld und die magnetische 
Flussdichte die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 
5 kV/m für das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an 
keiner Stelle voll ausschöpfen werden. Auch die Planung der 
Kabelabschnitte erfolgt so, dass die Anforderungen der 26. 
BImSchV erfüllt werden. Die Grenzwerte werden an potentiellen 
maßgeblichen Immissionsorten absehbar deutlich unterschritten. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. 
BImSchV sowie die magnetischen und elektrischen 
Feldstärkewerte werden den Planfeststellungsunterlagen zu 
entnehmen sein. Die Nachweise können zudem für die 
Berücksichtigung von elektromagnetischen Feldern unterhalb der 
Grenzwerte in der Abwägung im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens herangezogen werden.Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

  16:38)Baumaßnahmen sind im Außenbereich auch im 
Nahbereich der Leitung, bei Einhaltung der Abstandsvorgaben für 
z.B. Stallanlagen oder Lagergebäude auch unterhalb der 
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 Freileitung möglich.Die neue 380-kV-Leitung wird so geplant, 
dass der geringste Bodenabstand in allen anzunehmenden 
Lastzuständen entsprechend DIN-EN 50341 mindestens 12m am 
Punkt des tiefsten Durchhanges beträgt. Dies erlaubt eine 
Durchfahrtshöhe unter Berücksichtigung der notwendigen 
elektrischen Sicherheitsabstände von mindestens 7m.

sonstige Stellungnahmen Ca. 800 m westlich der Vorzugstrasse befindet sich mitten in 
 der Ortslage der GemeindeAnkum das Marienhospital 

Ankum-Bersenbrück. Das Marienhospital verfügt über 
 einenHubschrauberlandeplatz. Die Freileitung östlich und 

 südlich der Ortslage Ankum wirdeine erhebliche 
Beeinträchtigung der Anflugmöglichkeiten durch 

 dieRettungshubschrauber aus Richtung der Stadt 
 Bersenbrück bedeuten und dieRettungsabläufe erheblich 

einschränken.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
Entfernung des Hubschrauberlandeplatzes von ca. 800 m zur 
äußeren Grenze des 1 km breiten Vorzugskorridores ist nach 
derzeitigem Planungsstand nicht davon auszugehen, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen hervorgerufen werden. Im Übrigen 
wird die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie der 
Maststandorte  erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren 
im Einklang mit den luftverkehrsrechtlichen Vorschriften erfolgen.

sonstige Stellungnahmen 1.2. unklare, z.T. widersprüchliche Vergleichsmaßstäbe für 
 EngstellenDie Antragstellerin orientiert sich bei den 

 Engstellensteckbriefen eng an der Arbeitshilfezur 
Teilerdverkabelung im Drehstromnetz Niedersachsen (NLStBV 

 et al. 2017), versäumtes jedoch, die darin nur sehr allgemein 
 aufgeführten Vergleichskriterien projektspezifischzu 

präzisieren. Auf diese Weise bleibt u. a. offen, welche 
 Marginalschwellen zurUnterschreitung der 200 m Abstände 

 angenommen werden und welche Mindestlängeeiner 
Erdkabelstrecke bei normalen Bodenverhältnissen als 

  technisch/wirtschaftlichvertretbar angenommen wird.Eine 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Bewertungen 

 erfordert einenübergeordneten Bewertungsrahmen, welcher 
 über alle Engstellen hinweg eineEinheitlichkeit der 

Gewichtungen sichert und bei der einzelnen Beurteilung 
 einerEngstelle als · Orientierung dient. Ein solcher 

 Bewertungsrahmen fehlt für denEngstellenvergleich, so dass 
die individuellen Gründe einer Beurteilung vielfach 

 nichtnachvollzogen werden können. So ist insbesondere 
 nicht nachvollziehbar, auf welcheWeise bei der weit 

überwiegenden Zahl der Engstellen eine Entscheidung 
 zugunsten derBauart „Freileitung" getroffen wird 

(Ausnahmen: Engstelle 5 sowie 6 und 11 ).

Die Prüfkriterien werden nach Auffassung der Vorhabenträger 
umfassend aufgeführt und in den einzelnen Engstellen transparent 
und einzelfallbezogen in verbal-argumentativer Form bewertet. 
Dies betrifft ebenso die jeweilige Begründung zur vorzugswürdigen 
Bauweise. Grundsätzliche Schwellenwerte für die technisch-
wirtschaftliche Bewertung bestehen nicht.
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sonstige Stellungnahmen Im weiteren südlichen Verlauf schwenkt die Trasse in den 
 Bereich des Ortsteils AhausenSittermit der Engstelle Nr. 7 im 

 Bereich der Stadt Bersenbrück und dann im weiterenVerlauf 
Richtung Süden in den Bereich der Gemeinde Ankum und 

 verläuft dort inunmittelbarem Anschlussbereich an die direkte 
 Ortslage mit den Wohngebieten„Kunkheide" und dem 

Gewerbe- und Industriegebiet.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

sonstige Stellungnahmen   1. Engstellensteckbriefe1.1. Kosten für ErdkabelDie 
einführenden, technischen Erläuterungen zu Freileitung und 

 Kabel erwecken erneutden Eindruck einer Bevorteilung von 
 Freileitung. So fehlt hier etwa die Erwähnunggeschlossener 

Verlegeverfahren für Erdkabel ganz. Unterschiedliche 
 Angaben zu denKosten einer Erdkabelverlegung auf den S. 

 14/15 in ungewöhnlicher Höhe wirken wenigglaubwürdig. So 
wird zunächst das acht- bis neunfache der Investitionskosten 

 einer 380kV-Freileitung, auf der Folgeseite das vier- bis 
zehnfache angegeben.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Eine Bevorteilung 
findet durch die Vorhabenträger indes nicht statt. Die Möglichkeit 
der Teilerdverkabelung zu der Freileitung ist gemäß § 4 Abs. 1 
BBPLG ist nur auf  ""technisch und wirtschaftlichen effizienten 
Teilabschnitten"" möglich. Die Freileitung bleibt jedoch die 

  Regelbauweise.  Eine Festlegung des Bauverfahrens im Falle 
einer Teilerdverkabelung ist nicht Gegenstand des 
Raumordnungsverfahrens. Die Entscheidung hinsichtlich der 
anzuwendenden Bauverfahren erfolgt erst nach detaillierter 
Untersuchung der örtlichen Situation (z.B. Baugrund / 
hydrogeologische Verhältnisse) im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens. Demzofolge kann auch keine exakte 
Höhe der Kostenverteilung gegeben werden, da sich diese 
aufgrund der Wahl der Bauverfahren unterscheiden.
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Technische Hinweise  3. Alternativtrasse B·SüdVon Norden kommend betrifft der 
 Verlauf der Trasse B-Süd die Engstelle Nr. 14„Ahausen" und 

führt dann weiter südlich durch das Gewerbegebiet „Im 
 Grunde" bzw.Gewerbepark Ahausen der Stadt Bersenbrück 

 Richtung Süden.Aus den Unterlagen zum 
Engstellensteckbrief Nr. 14 „Mühlenbach" ist zu ersehen, 

 dassdie vorgesehene Trasse nördlich der Umgehungsstraße 
 B 68 vom derzeitigen Verlauf der110 kV-Leitung abschwenkt 

um im Bereich der Umgehungsstraße im rechten 
 WinkelRichtung Westen weitergeführt zu werden. In diesem 

 Bereich wird erläutert, dass lediglichein Wohnhaus an zwei 
Seiten mit einem geringeren Abstand als 200 m betroffen 

 ist.Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die dort 
 verlaufende 110 kV-Leitungaufgrund der 

Gewerbegebietsnutzung südlich der Umgehungsstraße B 68 
 auf einemerhöhten Mast hängt und deshalb voraussichtlich 

 die im Engstellensteckbrief inAbbildung 34 dargestellte 
Querung der 110 kV-Leitung ebenfalls nur mit erhöhten 

 Mastenmöglich werden wird.

Im Rahmen der Teilvariantenvergleiche wurde der Bereich als 
Bündelung eingestellt. Darunter ist sowohl eine Parallelführung, als 
auch eine potentielle Mitnahme der 110 kV Freileitung zu 
verstehen. Im Rahmen der Feintrassierung soll durch dieses 
Vorgehen eine Kreuzung der Leitungen vermieden werden. Da die 
Bestandsfreileitungstrasse sich jedoch nicht im Eigentum der 
Vorhabenträger befindet, kann über die potentielle Mitnahme der 
110-kV-Freileitung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 
keine verbindliche Aussage getroffen werden. Die Bewertung bzw. 
Einstufung der Engstelle erfolge unter der Annahme, dass 
angestrebt wird eine Mitnahme der Bestandsleitung zu realisieren. 
Die Darstellung einer potenziellen Trassenachse im den 
Engstellensteckbriefen (Unterlage 7) diente lediglich der Einstufung 
der Engstellen, ob ein potenzieller Erdkabelabschnitt gebildet 
werden kann bzw. ob dieser technisch-wirtschaftlich-effizient 
einzustufen ist. Die Festlegung der genauen Leitungsführung sowie 
die Maststandorte kann erst im anschließenden 
Planfeststellungsverfahren erfolgen.
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Verfahrensthemen Weiter wird grundsätzlich bemängelt, dass der Standort des im 
 Bereich Merzen geplantenUmspannwerkes nicht mit in das 

 Raumordnungsverfahren einbezogen wurde und somiteine 
Vorfestlegung eines fiktiven Standortes im Bereich Merzen als 

 Grundlage desRaumordnungsverfahrens angenommen wird. 
 Dadurch ergeben sich erheblicheVorfestlegungen für die 

Untersuchung der einzelnen Trassenvarianten.

Der Endpunkt aller Trassenvarianten ist über den bestehenden 
Netzverknüpfungspunkt Merzen vorbestimmt. Dieser liegt heute an 
dem bekannten Schnittpunkt der Bestandsleitungen („T“-Punkt), 
wird zukünftig aber in der geplanten Umspann- und Schaltanlage 
südlich des Siedlungsgebiets Merzen liegen. Die neu zu 
errichtende Umspann- und Schaltanlage liegt räumlich unmittelbar 
am bestehenden Netzverknüpfungspunkt Punkt Merzen. Die 
kleinräumige Verschiebung in Größenordnung der Trassenbreite im 
ROV (ca. 1 km) hat keine raumordnerisch relevanten 
Auswirkungen und auch keine Auswirkungen auf den NEP 
Berechnungsprozess, welche den NVP Merzen festgelegt hat. 
  
Unter raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten sind alle in das 
Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassenkorridore – 
vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Raumordnungsverfahren – 
möglich. Durch den vorzeitigen Bau der UA Merzen erfolgt keine 
Vorfestlegung auf einen Trassenkorridor des Vorhabens 

  Conneforde – Cloppenburg – Merzen. Aufgrund dessen wurde 
die UA Merzen nicht in das laufende Raumordnungsverfahren für 
die Leitung Cloppenburg bis Merzen integriert. Dieses Vorgehen 
wurde durch das ArL Weser-Ems bestätigt (Entscheidung vom 
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Einhaltung des Mindestabstandes von 200 m zwischen 
Wohnhäusern im Außenbereich und der Trassenachse ist 
sicher zu stellen.

Gem. Kap. 4.2 Nr. 07 Satz 13 LROP-VO sind Trassen für neu zu 
errichtende Höchstspannungsfreileitungen  so zu planen, dass ein 
Abstand von 200 m zu Wohngebäuden, die im Außenbereich im 
Sinne des § 35 BauGB liegen, eingehalten wird; Satz 9 des Kap. 
4.2 Nr. 07 LROP-VO gilt entsprechend. Bei der Regelung handelt 
es sich um einen Grundatz der Raumordnung. Die Vorschrift ist 
entsprechend in den Antragsunterlagen als solche berücksichtigt. 
Anders als Ziele der Raumordnung sind Grundsätze der 
Raumordnung kein zwingendes Recht, sondern als kodifizierter 
Belang in die Abwägung einzustellen und sind somit in der 
Abwägung überwindbar.

Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Die Stadt Bramsche stimmt dem von der Amprion GmbH 
vorgeschlagenen Korridor für die Planung der 380-kV-Leitung 
von Cloppenburg bis Merzen zu. Im Interesse der durch den 
geplanten Leitungsbau betroffenen Menschen wird angeregt, 
möglichst große Teile der geplanten Leitung als 
Erdverkabelung auszuführen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen für die Zusendung der Planungsunterlagen „ROV - Planung 
einer 380 kV-Leitung von Conneforde über Cloppenburg nach 
Merzen, Maßnahme Slb bedanke ich mich recht herzlich bei 
Ihnen. Für die Stadt Dinklage gebe ich folgende Anregungen 
und Hinweise: Seitens der Stadt Dinklage bestehen keine 
Bedenken gegen die Ausweisung des Vorzugstrassenkorridors 
A/ B. Des Weiteren wird von der Stadt Dinklage angeregt, dass 
die aktuelle Bauleitplanung östlich des Dinklager Rings (37. 
FNP Änderung, Bebauungsplan Nr. 103 „östlich Dinklager 
Ring") sowie das Naturschutzgebiet „Burgwald" im 
Raumordnungsverfahren Berücksichtigung findet.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Im Norden des Stadtgebietes sind in den letzten 20 Jahren 
aufgrund des Bevölkerungsanstiegs umfangreiche 
Wohngebiete entwickelt worden. Nur in diesem nördlichen 
Bereich befinden sich Potentiale für eine zukünftige 
Wohngebietsentwicklung. Aufgrund des aktuellen 
Wohnraumversorgungskonzeptes des Landkreises Vechta 
werden diese Flächen auch dringend benötigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der UVS (Unterlage 
2) wurde u.a. auf der Karte 1 (Menschen - Wohnen) auch die von 
der Stadt Lohne übermittelten FNP-Gebiete mit Zweck Wohnen 
dargestellt und im Variantenvergleich berücksichtigt.

Natur und Landschaft 
allgemein

Im Osten des Stadtgebietes erstrecken sich umfangreiche 
Hochmoorflächen, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind 
sowie ein Landschaftsschutzgebiet, das von Norden nach 
Süden durch das Stadtgebiet verläuft. Im Osten können nur 
noch kleinräumig, den Siedlungsrand arrondierende 
Wohnbauflächen entwickelt werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Eine solche Leitung würde auch ein vorhandenes FFH-Gebiet 
(Dinklager Burgwald) erheblich beeinträchtigen. Es würde die 
Ortschaft Märschendorf tangiert.

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Das FFH-Gebiet 
wurde sowohl in der UVS (Unterlage 2) im Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt als auch in der Natura 2000-VP 
(Unterlage 3) beschrieben und bei der Ermittlung der 
Vorzugsvariante berücksichtigt.

Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Im Süden des Stadtgebietes hat sich mit dem Burgwald, dem 
Stadtwald, dem Golfplatz und dem Kompensationsflächenpool 
Runenbrook ein bedeutendes Naherholungsgebiet für die 
Stadt Lohne entwickelt. Flächenpotentiale für eine gewerbliche 
Entwicklung liegen hier nicht vor.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entw. der techn. 
Infrastruktur und der 
raumstr. Standortpotenziale

Eine 380-kv-Höchstspannungsleitung würde auf einer Länge 
von rd. 1.000 m ein Industrie- und Gewerbegebiet 
durchschneiden und Gewerbe- und Industriehallen 
überspannen, in denen mehrere 100 Arbeitnehmer beschäftigt 
sind.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Im ROV wurde ein 
1.000m breiter Trassenkorridor untersucht. Die genannten 
Industrie- und Gewerbegebiete befinden sich östlich der Autobahn 
und bilden keinen Riegel über den gesamten Trassenkorridor.  Im 
Planfeststellungsverfahren erfolgt die Feinplanung zu genauen 
Standorten der Masten sowie der KÜS/ KÜA. Dabei werden alle 
betroffenen Belange berücksichtigt, um eine Realisierung des 
Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen zu 

 erreichen.Soweit Überspannungen möglich sind werden, bei der 
Detailplanung im Planfeststellungsverfahren, die Vorgaben des § 4 
Abs. 3 der 26. BImSchV eingehalten. Danach dürfen 
Niederfrequenzanlagen zur Fortleitung von Elektrizität mit einer 
Frequenz von 50 Hertz und einer Nennspannung von 220 Kilovolt 
und mehr, die in einer neuen Trasse errichtet werden, Gebäude 
oder Gebäudeteile nicht überspannen, die zum dauerhaften 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

Ziele und Grundsätze zur 
Entw. der techn. 
Infrastruktur und der 
raumstr. Standortpotenziale

aus Sicht der Stadt Lohne kann ich die Entscheidung gegen 
 eine Trasse entlang der BAB A 1 nur begrüßen.Eine 380-kv-

Höchstspannungsleitung entlang der Autobahn im Stadtgebiet 
Lohnes hätte nicht nur erhebliche negative Auswirkungen auf 
vorhandene Unternehmen, sondern auch auf die 

 wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Lohne insgesamt. Die 
Bedeutung der Flächen entlang der Autobahn für die 
wirtschaftliche Entwicklung kann man daran erkennen, dass 
lediglich dieser Bereich für eine umfangreiche gewerbliche 
Entwicklung im Stadtgebiet von Lohne zur Verfügung steht.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.

Mobilität, Verkehr, Logistik Die zahlreichen Restriktionen entlang der BAB A 1 allein im 
Stadtgebiet von Lohne würden es erfordern, die BAB mehrfach 
zu über- bzw. unterqueren und dadurch zusätzliche 
Gefahrenpotentiale schaffen.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die technische 
Realisierbarkeit der Korridore wurde im Erläuterungsbericht 
(Unterlage 1A) Kap. 5.3.2 bewertet, dabei hat der Korridor D3 den 
ungünstigsten Rang (Rang 3) belegt, nach Variante A/B (Rang 2) 
und Variante C (Rang 1).
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Mobilität, Verkehr, Logistik aus Sicht der Stadt Lohne kann ich die Entscheidung gegen 
 eine Trasse entlang der BAB A 1 nur begrüßen.Eine 380-kv-

Höchstspannungsleitung entlang der Autobahn im Stadtgebiet 
Lohnes hätte nicht nur erhebliche negative Auswirkungen auf 
vorhandene Unternehmen, sondern auch auf die 

 wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Lohne insgesamt.Die 
Bedeutung der Flächen entlang der Autobahn für die 
wirtschaftliche Entwicklung kann man daran erkennen, dass 
lediglich dieser Bereich für eine umfangreiche gewerbliche 
Entwicklung im Stadtgebiet von Lohne zur Verfügung steht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Ziele und Grundsätze zur 
Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur; 
Wohnbebauung

Die Darstellung der potentiellen Konflikte der 380 kV-Leitung 
mit dem Wohl des Menschen soll u.a. durch die Karte 
Menschen und Wohnen (Karte 1) Rechnung getragen werden, 
in der das Wohnumfeld von Wohngebäuden im Außenbereich 
mit einem Puffer von 200 m und mit 400 m im Innenbereich als 
sensibel dargestellt wurde. Auch hier wurden beispielsweise in 
Bakum und Quakenbrück die 400 m- und in Addrup, Vehs und 
Wulfenau die 200 m-Puffer nicht bzw. nicht vollständig 
berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Siedlungsstrukturen im Untersuchungsgebiet 
(einschließlich der Wohnsiedlungsflächen) wurden aktuelle 
Auszüge verschiedener amtlicher Daten und Pläne ausgewertet. 
So erfolgte die Abgrenzung von Wohngebieten und unbeplanten 
Innenbereichen (zu denen gemäß dem Ziel 4.2 Ziffer 07 Sätze 6 
und 7 des LROP ein Puffer von 400 m einzuhalten ist) anhand der 
Daten des Digitalen Basis-Landschaftsmodells (ATKIS-Basis-DLM) 
im Abgleich mit den von den Kommunen bereitgestellten 
Bauleitplänen und Satzungen. Einzelwohnlagen im baurechtlichen 
Außenbereich wurden aus dem Amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS-Daten) mit Stand 
2016 übernommen. Da zu Beginn der Planungen alle Daten aktuell 
abgefragt worden waren, ist zumindest für die Wohngebiete davon 
auszugegehen, dass diese den derzeitigen Stand gemäß 
Bauleitplanung widerspiegeln und demnach vollständig erfasst 
sind. In Abhängigkeit von der Aktualität und der Qualität der ATKIS- 
bzw. ALKIS-Datensätze kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass einzelne Wohngebäude in der Erfassung fehlen. Zudem kann 
im Einzelfall auch die Zuordnung von Streusiedlungen zum 

 unbeplanten Innenbereich strittig sein. Die entsprechenden 
Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren werden geprüft und -- 
sofern sich daraus Auswirkungen auf den Variantenvergleich 
ergeben -- im Raumordnungsverfahren berücksichtigt.

Seite 1100 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Umweltforum Osnabrücker Land e.V. vom 10.12.2017

Natur und Landschaft 
allgemein

Die Nutzungskartierung (Karte 4) enthält viele offenkundige 
Fehler, die zum Teil seit Jahrzehnten nicht wie dargestellt 
genutzte Flächen betreffen. Beispielsweise sind viele 
Extensivgrünlandflächen als Acker dargestellt (z.B. in Groß 
Mimmelage. Lechterke, Nortrup, Vehs, Wehdel, Wulften, 
Wulfenau), viele dargestellte Grünlandflächen werden seit 
vielen Jahren geackert (z.B. in Addrup, Bakum, Groß 
Mimmelage. Lechterke, Nortrup, Quakenbrück, Uptloh, Vehs, 
Vestrup, Wehdel, Wulften, Wulfenau). Mehr als zehn Jahre alte 
Erstaufforstungsflächen wurden noch als Acker erfasst (z.B. 
Vehs), während Straßen wie die Nordumgehung Essen i.O. 
fehlen.

Im Rahmen des ROV wurde das ATKIS‐Basis‐DLM als 
Datengrundlage verwendet, die als sog. "Nutzungstypen" 
zusammengestellt wurden. Diese Daten sind die einzigen, 
flächendeckend für alle Landkreise auf einem einheitlichen Stand 
zur Verfügung stehenden Daten. Innerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens werden spezielle naturschutzfachliche 
Erhebungen für das geplante Vorhaben durchgeführt, wie z.B. Brut‐ 
und Gastvogelerfassungen oder Biotoptypenkartierungen, um auch 
kleinräumige Auswirkungen der Planung auf die Umwelt zu prüfen. 
Im Planfeststellungsverfahren wird außerdem eine Feintrassierung 
mit genauen Standorten der Masten, der KÜA und der 
Umspannwerke vorgenommen. Auf dieser Grundlage lassen sich 
zum einen die genauen Wertigkeiten der betroffenen Biotope 
ermitteln als auch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
festlegen. Durch die Biotopkartierung und die faunistischen 

 Erfassungen werden die Daten aus dem ROVaktualisiert und 
präzisiert.

Fauna, auch Avifauna Die avifaunistischen Untersuchungsgebiete scheinen mehr 
oder weniger willkürlich abgegrenzt. Beispielsweise sind Teile 
der für Wat- und Wasservögel interessanten Fläche (BV 49) im 
W nicht einbezogen worden. Die nach welcher Methodik auch 
immer untersuchten Gebiete mögen vielleicht einen Überblick 
über den Schwerpunkt der Vorkommen sensibler Arten geben, 
aber aufgrund fehlender Untersuchungen weiter Teile der 
potentiellen Leitungstrassen können durchaus relevante Arten 
unerfasst geblieben sein, die bei der Varianten-Entscheidung 
so unzureichenderweise unberücksichtigt bleiben mussten. 
Außerdem, vielleicht der Erfassungsmethodik geschuldet, 
fehlen einzelne Arten wie das Vorkommen von Reiherente, 
Turteltaube und Waldschnepfe in der Quakenbrücker Mersch. 
Vorkommen anderer möglicherweise vom Bau und Betrieb der 
380 kV-Leitung beeinträchtigte Artengruppen wie 
beispielsweise die Amphibien blieben offenbar unerfasst.

Im Rahmen der Kartierungen im Raumordnungsverfahren wurden 
Schwerpunktbereiche kartiert, die im Vergleich zur 
Normallandschaft eine erhöhte Beduetung für die Avifauna 
aufweisen. Als Grundlage dienten Informationen von 
Naturschutzbehörden und den Einschätzungen ortskundiger 
Biologen. Es ist daher davon auszugehen, dass die essentiellen 
avifaunistischen Bereiche im Untersuchungsgebiet erfasst wurden. 
Grundsätzlich werden für das Planfeststellungsverfahrens jedoch 
eine flächendeckende Biotoptypenkartierung und umfassende 
faunistische Erhebungen (u.a. der Avifauna) durchgeführt, um den 
Bestand vollständig erfassen und und korrekt bewerten können.  
Die sich daraus ergebenden Erfordernisse der Eingriffsregelung 
und des besonderen Artenschutzes werden geprüft. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird die Trassenführung weiter 
optimiert und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen 
entwickelt, um die Eingriffe in Natur und Landschaft weitestmöglich 
zu minimieren oder zu kompensieren.
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Natura 2000, FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete

Auf der Karte, die die für die Natur wichtigen Schutzgebiete 
(Karte 5) darstellen soll, ist beispielsweise das FFH-Gebiet 
„Bäche im Artland" nicht korrekt abgegrenzt (z.B. Teile der 
Kleinen Hase fehlen), viele Kompensationsflächen (z.B. in 
Essen i.0.; Kompensationsflächen der zumeist bereits 
abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahrens Ankum-Süd, 
Badbergen-B 68, Gehrde, Lechterke, Vehs; Windpark Wehdel) 
fehlen. Gesetzlich geschützte Biotope blieben offenbar 
weitgehend unberücksichtigt, wenn sie nicht vom Nds. 
Umweltministerium erfasst waren.

Die Hinweise und Anregungen werden zu Kenntnis genommen. 
Den im Rahmen des Raumordnungsverfahrens erstellten 
Unterlagen liegen Daten zu Grunde, die im Jahr 2016 bei 
Landesbehörden sowie Landkreisen angefragt und von diesen zur 
Verfügung gestellt wurden.

Wald, Forst Während die Methodik der Waldstrukturkartierung detailliert 
erläutert wurde, lassen sich die Ergebnisse der Kartierung 
nicht oder nur extrem vereinfacht finden. Die besondere 
Bedeutung einzelner Waldflächen spiegelt sich nicht in den 
Unterlagen wieder. Dieses wäre aber sehr bedeutsam für das 
ROV gewesen, da Waldflächen unter, neben oder über 380 kV-
Leitungen unter erheblichem Verlust der Waldfunktionen 
leiden, wenn Wald im Sinne des Gesetzes überhaupt noch 
erhalten bleibt.

Bei der Korridorfindung im Raumordnungsverfahren wurde 
grundsätzlich eine Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Waldbereichen angestrebt (Unterlage 1A, Kapitel 2.3). Die 
unvermeidbare Betroffenheit von Wäldern ist im Zusammenhang 
mit der Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, ermittelt und im Rahmen des 
Variantenvergleichs berücksichtigt worden (Unterlage 2A, Kap. 
5.3.2.2). Dabei fand eine Differenzierung nach Laub- und 
Nadelwäldern statt, die Rückschlüsse auf die Naturnähe und 
ökologische Wertigkeit der Waldbereiche erlaubt, aber der Ebene 

 des Raumordnungsverfahrens angemessen ist. Für die 
Festlegung des Trassenverlaufs im nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren gilt der Vermeidungsgrundsatz 
gleichermaßen. Bei unvermeidbaren Querungen von Wald- und 
Gehölzbereichen gilt für den Schutzstreifen einer Freileitung in der 
Regel eine Aufwuchsbeschränkung auf eine Höhe von 7 m 
(Unterlage 1A, Kapitel 3.2.1.4) und ist der Schutzstreifen bei 
Erdkabeln von tiefwurzelnden Gehölzen freizuhalten (Unterlage 1A, 
Kapitel 3.2.2.5). Die Betroffenheit von Wäldern und Gehölzen ist im 
Planfeststellungsverfahren rechtlich und naturschutzfachlich zu 
behandeln. Für das Planfeststellungsverfahren wird eine 
Biotoptypenkartierung durchgeführt, auf deren Grundlage die 
tatsächlichen Eingriffe in Waldbereiche bilanziert und die daraus 
entstehenden Kompensationsverpflichtungenen gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem 
Niedersächsichen Waldgesetz (NWaldLG) ermittelt werden.
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Denkmalschutz

Mehrere Varianten führen durch das Artland als eine der am 
stärksten durch denkmalgeschützte Hofanlagen und 
Einzelhäuser geprägten historischen bäuerlichen 
Kulturlandschaften Deutschlands. Diese Region wird in den 
letzten Jahren zunehmend unter dem Stichwort „Kulturschatz 
Artland" touristisch entwickelt. Radrouten wie die Giebel-, 
Kunst und Gartentour wurden speziell ausgearbeitet und 
angeboten. Eine 380 kV-Freitung durch diese Region würde 
diese touristische Entwicklung konterkarieren. Diese Aspekte 
wurden im ROV nicht bzw. nicht ausreichend gewürdigt.

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 

 gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.Der 
Aspekt des Denkmalschutzes wurde im Rahmen der UVS 
(Unterlage 2) beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
hinreichend berücksichtigt. Um auch dem erforderlichen 
Umgebungsschutz Rechnung zu tragen, wurden Baudenkmäler mit 
einem Puffer von 200m im Variantenvergleich berücksichtigt, 
welcher als Wohnumfeldschutz auch auf Wohngebäude im 

 Außenbereich angewendet wird.Weiterhin wird dargelegt, dass 
die kulturhistorische Erfahrbarkeit des Artlands (als 
Landschaftsbegriff) bzw. die enge Verknüpfung zwischen den 
historischen Hofstellen und der historischen Kulturlandschaft, wie 
sie einst existierte, nicht mehr bzw. höchstens noch in wenigen 
Bereichen gegeben ist. Die historische Kulturlandschaft ist heute 
jedoch in großen Teilen durch die intensiv genutzte Landwirtschaft 
und sowie zunehmender Siedlungstätigkeit und 
Gewerbeansiedlung stark überprägt. Spuren der ursprünglich klein 
strukturierten, bäuerlichen Kulturlandschaft sind nur noch 
kleinräumig vorhanden.
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Bedarf Auch die Planung der 380 kV-Leitung Conneforde-
Cloppenburg-Merzen ist u.a. angesichts der stillgelegten und 
stillzulegenden Atomkraftwerke in Norddeutschland, die eine 
verwendbare Leitungsinfrastruktur hinterlassen, des noch 
dringend zu lösenden Aufbaus von Speichertechnologien, der 
Möglichkeit über das Prinzip „Power-to-Gas" alternativ 
vorhandene Gasleitungsnetze und -speicher zu nutzen, 
grundsätzlich in Frage zu stellen, da wahrscheinlich die 
Planung der 380 kV-Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen 
am prognostizierten Bedarf vorbeigeht und damit den 
Grundsätzen der Raumordnung widerspricht. Der Ausbau der 
380 kV-Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen in 
wesentlichen Teilen als Wechselstromleitung lässt gegenüber 
einer Gleichstromleitung keine zusätzlichen Vorteile erkennen 
und wäre insbesondere wegen der Schwierigkeiten der 
Erdverkabelung ein erheblich größerer Eingriff in das 
Landschaftsbild, was ebenfalls den Grundsätzen der 
Raumordnung widersprechen dürfte.

Die seitens der Bundesregierung beschlossene Stilllegung von 
kernkraftbetriebenen Erzeugungsanlagen wurde in den 
entsprechenden Szenarien zur Bewertung alternativer 
Netzverstärkungs- sowie Netzausbauoptionen im NEP 
entsprechend zugrunde gelegt. Insofern ist die Annahme, dass 
hiermit bisher im Zusammenhang stehenden 
Leitungsinfrastrukturen zukünftig nicht mehr genutzt werden 

 würden, nicht zutreffend. Spartenübergreifende Konzepte zur 
bidirektionalen Umwandlung von elektischer Energie in z.B. 
flüssige oder gasförmige Primärenergieträger ("Power to x") sind 
vor allem im Zusammenhang mit der Kopplung der Sektoren Strom, 
Wärme und Verkehr noch zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf die Vielzahl bundesweit 

   laufender Pilot- und Erprobungsprojekte. Die Verbindung 
Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine wichtige 
strukturelle Stärkung des Wechselstromnetzes in der Region dar. 
Der Raum Cloppenburg ist nach Inbetriebnahme 
höchstspannungsseitig mit den Umspannwerken in Cloppenburg 
und Merzen verbunden, wodurch eine redundante Anbindung 

 realisiert ist.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Auch die Planung der 380 kV-Leitung Conneforde-
Cloppenburg-Merzen ist u.a. angesichts der stillgelegten und 
stillzulegenden Atomkraftwerke in Norddeutschland, die eine 
verwendbare Leitungsinfrastruktur hinterlassen, des noch 
dringend zu lösenden Aufbaus von Speichertechnologien, der 
Möglichkeit über das Prinzip „Power-to-Gas" alternativ 
vorhandene Gasleitungsnetze und -speicher zu nutzen, 
grundsätzlich in Frage zu stellen, da wahrscheinlich die 
Planung der 380 kV-Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen 
am prognostizierten Bedarf vorbeigeht und damit den 
Grundsätzen der Raumordnung widerspricht. Der Ausbau der 
380 kV-Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen in 
wesentlichen Teilen als Wechselstromleitung lässt gegenüber 
einer Gleichstromleitung keine zusätzlichen Vorteile erkennen 
und wäre insbesondere wegen der Schwierigkeiten der 
Erdverkabelung ein erheblich größerer Eingriff in das 
Landschaftsbild, was ebenfalls den Grundsätzen der 
Raumordnung widersprechen dürfte.

Die seitens der Bundesregierung beschlossene Stilllegung von 
kernkraftbetriebenen Erzeugungsanlagen wurde in den 
entsprechenden Szenarien zur Bewertung alternativer 
Netzverstärkungs- sowie Netzausbauoptionen im NEP 
entsprechend zugrunde gelegt. Insofern ist die Annahme, dass 
hiermit bisher im Zusammenhang stehenden 
Leitungsinfrastrukturen zukünftig nicht mehr genutzt werden 

 würden, nicht zutreffend. Spartenübergreifende Konzepte zur 
bidirektionalen Umwandlung von elektischer Energie in z.B. 
flüssige oder gasförmige Primärenergieträger ("Power to x") sind 
vor allem im Zusammenhang mit der Kopplung der Sektoren Strom, 
Wärme und Verkehr noch zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf die Vielzahl bundesweit 

  laufender Pilot- und Erprobungsprojekte. Die Verbindung 
Conneforde – Cloppenburg – Merzen stellt eine wichtige 
strukturelle Stärkung des Wechselstromnetzes in der Region dar. 
Der Raum Cloppenburg ist nach Inbetriebnahme 
höchstspannungsseitig mit den Umspannwerken in Cloppenburg 
und Merzen verbunden, wodurch eine redundante Anbindung 
realisiert ist.
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Bündelung, Vorbelastung, 
Rückbau, Mitnahme 
weiterer Freileitungen

Das Bündelungsgebot, das die Landschaft vor unnötiger 
zusätzlicher Zerschneidung schützen soll, ist offenbar bei den 
Variantenvergleichen nicht ausreichend gewichtet worden.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie wurden 
unterschiedliche Bauweisen (Freileitung ungebündelt, Freileitung in 
Bündelung mit elektrischer Infrastruktur, Freileitung in Bündelung 
mit sonstiger linienhafter Infrastruktur) unterschieden (Tab. 83 S. 
159, Unterlage 2A). Für jedes Schutzgut wurde das 
Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Bauweisen auf die 
unterschiedlichen Bewertungskriterien ermittelt und in den 
Variantenvergleich eingestellt. Die Bündelung mit der Autobahn 
(oder mit anderen Freileitungen) hat nicht immer automatisch eine 
positive Bewertung bzw. einen Vorteil zur Folge, zum Beispiel 
lassen sich beim Schutzgut Boden keine Vorteile aus der 

 Bündelung herausstellen.Im Rahmen der 
Raumverträglichkeitsstudie (Unterlage 5) ist zu prüfen, ob Belange 
vorliegen, die grundsätzlich gegen die Realisierung als Erdkabel 
oder Freileitung sprechen. Örtliche Vorbelastungen und 
Bündelungsmöglichkeiten sind verbal-argumentativ in die 
Bewertung der Raumverträglichkeit eingeflossen. Darüber hinaus 
zeigt Tabelle 38 auf Seite 123 der Unterlage 5 
(Raumverträglichkeitsstudie) die Bündelungsmöglichkeiten mit 
anderen Infrastrukturmaßnahmen (Straße, Freileitung) differenziert 
für jeden Trassenkorridor. Diese wurden im Vergleich der 
Trassenkorridore angemessen berücksichtigt.

sonstige Stellungnahmen  2. Plausibilität, Untersuchungsumfang und -tiefeDie 
Unterlagen des Raumordnungsverfahrens für die Planung der 
380 kV-Leitung Conneforde Cloppenburg-Merzen (Maßnahme 
51 b) enthalten beispielsweise hinsichtlich der 
Bündelungspotenziale mit bestehenden Freileitungen, der 
Anzahl betroffener Wohnhäuser im Abstand von 200 m zur 
Leitungsachse, des Konfliktpotentials mit Baudenkmälern, der 
Übernahme der Belange der Raumordnung, den 
Vorbelastungen des Landschaftsbilds, der Erholungseignung 
der Landschaft, der Gebiete mit überdurchschnittlicher 
faunistischer Bedeutung und des avifaunistischen 
Gefährdungspotenzials zahlreiche, in sich unstimmige bzw. 
widersprechende Darstellungen und Informationen, sodass 
auch die Schlussfolgerungen nicht plausibel sein können.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz, unter anderem hinsichtlich der Größe des 
Untersuchungsraumes und den zu untersuchenden Schutzgütern, 
angewendet und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus den 
hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt.
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sonstige Stellungnahmen Das Umweltforum Osnabrücker Land e.V. hält den Bau u.a. 
dieser so geplanten 380 kV Leitung für nicht erforderlich und 
mit den Grundsätzen der Raumordnung für nicht vereinbar. 
Wenn aber das ROV entgegen unserer Einschätzung eine 
ausreichende rechtliche Basis hätte, mahnen wir eine 
Korrektur des methodischen Vorgehens ebenso wie erhebliche 
Nachuntersuchungen und Bemühungen zur Beseitigung von 
vorliegenden Fehlern an, damit überhaupt ein 
nachvollziehbares Ergebnis am Ende des ROV stehen kann. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte 
beteiligen Sie das Umweltforum Osnabrücker Land e.V. am 
weiteren Verfahren.

Der Bedarf der 380-kV-Leitung von Conneforde über Cloppenburg 
Ost nach Merzen ist im Bundesbedarfsplangesetz durch den 
Bundesgesetzgeber abschließend festgestellt. Die Regelbauweise 
für die geplante 380-kV-Leitung nach den bundesrechtlichen 
Vorgaben ist die Freileitungstechnik. Dies gilt auch, wenn in 
Teilbereichen nach den Kriterien des § 4 Abs. 2 
Bundesbedarfsplangesetz eine Erdverkabelung auf  technisch und 
wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten als Pilotprojekt zulässig ist.

sonstige Stellungnahmen  3. VariantenvergleicheWie in den Kap. 1. und 2. dargelegt, 
halten wir insbesondere das methodische Vorgehen der 
Trennung eines Projektes in mehrere ROV und der 
Berücksichtigung der Erdverkabelung in nur einem Abschnitt 
einer Variante für nicht sachgerecht und den 
Untersuchungsumfang bzw. die -tiefe für nicht ausreichend, 
sodass unseres Erachtens keine ausreichende Basis für 
Variantenvergleiche und -entscheidungen vorliegt.

Die Vorhabenträger haben bei der Erarbeitung der Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren die Vorgaben aus der 
Antragskonferenz und aus den gesetzlichen Grundlagen sowie aus 
den hierauf gestützten Plänen und Programmen berücksichtigt, wie 
unter anderem aus dem LROP und dem BBPlG. Darauf aufbauend 
wurde der Vorzugskorridor ermittelt und beantragt.
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sonstige Stellungnahmen Nur die Berücksichtigung vollständiger 
Verträglichkeitsprüfungen aller möglicherweise betroffenen 
Natura 2000-Gebiete böte die Gewähr zu erkennen, welche 
Variante die diesbezüglich unproblematischste wäre und 
ebenso, ob eine Erdverkabelung zur Lösung etwaiger 
Probleme beitragen könnte. Die unzureichenden 
Voruntersuchungen, beispielsweise ist der Bereich der zu 
untersuchenden Erdverkabelung hier fehlerhaft dargestellt und 
untersucht worden, berücksichtigen z.B. nicht die konkrete 
Verbreitung der wertgebenden Arten und Lebensräume. 
Beispielsweise die möglicherweise auftretenden Auswirkungen 
der Magnetfelder der Hochspannungsleitung auf Arten und 
Lebensräume wird offenbar ignoriert.

Im Rahmen der Raumordnungsverfahren erfolgt eine der Ebene 
der Raumordnung angepasste Betrachtung von möglichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der FFH-Gebiete. Dabei 
geht es um eine Einschätzung, ob Erhaltungsziele erheblich 
betroffen sein können, um feststellen zu können, ob dem Vorhaben 
schwer zu überwindende Hindernisse (wie ein mögliches 
Ausnahmeverfahren aufgrund einer FFH-Unverträglichkeit) 
entgegenstehen. Entsprechende unüberwindbare Hindernisse 
konnten im Rahmen der FFH-Vorprüfung nicht identifiziert werden. 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen der von den zu untersuchenden Korridoren 
tangierten FFH-Gebiete durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen 

 ausgeschlossen werden können.  Die abschließende Prüfung der 
FFH-Verträglichkeit ist der Genehmigungsebene (Planfeststellung) 
vorbehalten. Mit Bezug auf die konkrete Trassenführung erfolgt im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine detailliertere FFH- 
und Artenschutzrechtliche Prüfung und es wird geprüft, in wieweit 
mögliche Probleme durch technische und bauliche Lösungen 

  minimiert werden können. Die unterschiedlichen Wirkfaktoren 
der Bauklassen des Vorhabens (Freileitung und Erdkabel) wurden 
jedoch bereits  nach baubedingten, anlagenbedingten und 
betriebsbedingten Wirkfaktoren in der Natura 2000 

 Voruntersuchung betrachtet. Beim Einsatz von Erdkabel wird das 
elektrische Feld abgeschirmt. Das magnetische Feld kann nicht 
abgeschirmt werden. Die Planung der Freileitung erfolgt so, dass 
die Werte für das elektrische Feld und die magnetische Flussdichte 
die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für 
das elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an keiner 
Stelle überschreiten. Auch die Planung der Kabelabschnitte erfolgt 
so, dass die Anforderungen der 26. BImSchV erfüllt werden. Der 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV 
sowie die magnetischen und elektrischen Feldstärkewerte werden 

 den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen sein. Schädliche 
Umwelteinwirkungen in Gestalt gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die von 
der geplanten Freileitung ausgehen, oder Schallimmissionen sind 
bei Erfüllung der vorgenannten Anforderungen nicht zu erwarten. 
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wertet kontinuierlich 
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den wissenschaftlichen Kenntnisstand aus. Es führt dazu aus: „Das 
BfS hat eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und eine 
Stellungnahme zu möglichen Wirkungen hochfrequenter 
elektromagnetischer sowie niederfrequenter und statischer 
elektrischer und magnetischer Felder auf Tiere und Pflanzen 
erstellt. Daraus ergibt sich, dass die für den Menschen gültigen 
Grenzwerte auch Tiere und Pflanzen ausreichend schützen.“ 
(Quelle: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/berichte/belebte-
umwelt/belebte-umwelt_node.html – abgerufen am 12.04.2018, 

   16:38). "

sonstige Stellungnahmen Die Bewertung der Landschaftsbildeinheiten (Karte 8) erfolgte 
offenbar unabhängig von Störfaktoren wie Windparks, 
Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Freileitungen und 
Gewerbe und Industriegebieten (z.B. Flächen an der 
Autobahnabfahrt Dinklage/Lohne), was nicht sachgerecht ist. 
Diese stark problematischen Einschätzungen wurden bei der 
Bewertung der Erholungsfunktion (Karte 2) nahezu 
unverändert übernommen. Raumordnerische Ausweisungen 
wie Vorrang- bzw. Vorsorgegebiete für Erholung wurden zwar 
weitgehend dargestellt, aber offenbar bei der Bewertung der 
Erholungsfunktion nicht bzw. kaum berücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wie aus Kap. 4.6.7 
"Vorbelastungen" hervorgeht, wurden auch beim Schutzgut 
Landschaftsbild  Vorbelastungen erfasst und in der Bewertung 
berücksichtigt. Die Bandbreite der Vorbelastungen geht aus der 
Tabelle 75 "Vorbelastungen der Landschaftsbild- und 
Erholungsfunktion" hervor. Die ausgewerteten Datengrundlagen 

 umfassen:- Nutzungstypen (Stand Juli 2009-Feb 2016) anhand 
 der ATKIS Basis DLM (LGLN, 2016c) - DTK 25, Luftbilder (LGLN, 

 2016d) - Landschaftsrahmenpläne der Landkreise Cloppenburg, 
Vechta (Karten: „Wichtige Bereiche für Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit“; vorläufige Landschaftsbildbewertungen der Landkreise 
Oldenburg und Friesland) (Landkreis Cloppenburg, 1998; 

 Landkreis Vechta, 2005) - Energieatlas Niedersachsen 
(Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

 Verbraucherschutz, 2016) Ergänzt wurden die Ergebnisse der 
 Datenrecherche durch eine Ortsbesichtigung (2016). Zu 

berücksichtigen ist der dem Raumordnungsverfahren 
angemessenen Bearbeitungsmaßstab von 1 : 25.000 bzw. 
(bezogen auf Landschaftsbildbewertung) 1:50.000.

sonstige Stellungnahmen in dem vorbezeichneten Genehmigungsverfahren gibt das 
Umweltforum Osnabrücker Land e.V. sowohl im eigenen 
Namen als auch im Namen des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband 
Niedersachsen e.V., und des Naturschutzbundes Deutschland 
(NABU), Landesverband Niedersachsen e.V., folgende 
Stellungnahme ab, mit der zugleich Einwendungen gegen das 
Vorhaben erhoben werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Verfahrensthemen  1. UntersuchungsrahmenDas Raumordnungsverfahren für 
die Planung der 380 kV-Leitung Conneforde Cloppenburg 
Merzen (Maßnahme 51 b) beplant nur das südliche von zwei 
Teilstücken eines Projekts. Die Maßnahme 51a und 51b sowie 
der Umspannwerke sind sinnvollerweise im Rahmen eines 
ROV nicht zu trennen, da sonst der Übergabepunkt nicht das 
Ergebnis der Minimierung der gesamten Raumwiderstände 
widerspiegeln würde, sondern nur das Ergebnis eines 
Teilverfahrens, dass den Übergabepunkt vorgibt und somit das 
Ergebnis des folgenden Teilstücks stark beeinflusst. 
Beispielsweise wäre eine an der BAB A 1 bzw. A 29 gelegene 
Variante erheblich naheliegender, wenn das 
Raumordnungsverfahren die Planung der gesamten 380 kV-
Leitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen umfassen würde. 
Eine Prüfung der Varianten kann aus unserer Sicht nicht 
korrekt vorgenommen worden sein, wenn in eine Variante 
vorab eine Erdverkabelung integriert ist, in den anderen nicht. 
Letztere könnten möglicherweise erheblich geeigneter mit 
entsprechender Erdverkabelung sein als die bislang mit 
Erdverkabelung geprüfte und auch letztendlich vom 
Vorhabenträger favorisierte Variante.

Umspannanlagen gehören nicht zu den in der 
Raumordnungsverordnung aufgeführten Vorhabentypen, da sie  in 
der Regel nicht raumordnungsrelevant sind. Durch den vorzeitigen 
Bau der UA Merzen erfolgt keine Vorfestlegung auf einen 
Trassenkorridor des Vorhabens Conneforde – Cloppenburg – 
Merzen. Aufgrund dessen wurde die UA Merzen nicht in das 
laufende Raumordnungsverfahren für die Leitung Cloppenburg bis 
Merzen integriert. Dieses Vorgehen wurde durch das ArL Weser-

  Ems bestätigt (Entscheidung vom 15.11.2016). Einer 
Erdverkabelung entlang der Autobahn stehen zudem auf 
Teilabschnitten diverse bautechnische Gesichtspunkte entgegen 
(erhöhter Aufwand bzw. Unmöglichkeit bei zu querenden Brücken 
oder Bauwerken nebst deren Gründungen, Regenrückhaltebecken 
und vor allem Tank- und Rastanlagen, Lärmschutzwände etc.). 
Teilweise befinden sich Siedlungsbereiche bzw. Einzelhäuser in 
unmittelbarer Autobahnnähe, sodass hier aus räumlichen Gründen 
keine Erdverkabelung möglich ist. Bei Waldflächen an der 
Autobahn ist auch bei einer Erdverkabelung ein Waldeinschlag 
unvermeidlich. Eine Wiederaufforstung ist im Bereich einer 
Erdkabeltrasse mit tiefwurzelnden Pflanzen aus technischen 
Gründen nicht zulässig. Insbesondere wegen der zu erwartenden 
Annäherungen an Wohngebäude im Innenbereich werden die 
Varianten D1 und D2 im Vergleich zu den übrigen für eine vertiefte 
Untersuchung vorgesehenen Trassenkorridoren, auch zu Variante 
D3, bereits auf Grundlage einer Grobbetrachtung als konfliktreicher 
eingeschätzt, so dass diese Varianten D1 und D2 für eine vertiefte 
Betrachtung ausgeschlossen werden und abgeschichtet wurden 
(vgl. Unterlage 1A, Kapitel 4.7).
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Küsten- und 
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 WassergewinnungsgebieteDie Wassergewinnungsgebiete 
des Verbandes sind im rechtlichen Sinne 
Wasservorranggebiete, in denen der Trinkwassergewinnung 
Vorrang vor allen anderen Nutzungen einzuräumen ist und 
Maßnahmen, die nachteilige Auswirkungen auf die 
Trinkwassergewinnung haben könnten, so durchzuführen sind, 
dass nachteiligen Auswirkungen auf die 

 Trinkwassergewinnung unterbleiben.Zu 
Brunnengrundstücken und Brunnenstuben ist im gesamten 
Trassenverlauf durch die Wassergewinnungsgebiete ein lichter 
Mindestabstand zwischen Brunnengrundstück und Trasse von 
größer/gleich 30 m einzuhalten. Beim regelmäßigen Ausbau 
der Steigeleitungen und der Unterwassermotorpumpen kommt 
ein Autokran zum Einsatz und dieser Einsatz darf nicht 

 behindert werden.Weiterhin altern Brunnen innerhalb eines 
Zeitraumes von 15 - 25 Jahren und müssen dann ersetzt 
werden. Ersatzbrunnen werden auf dem gleichen Grundstück 
mit einem Abstand von ca. 10 m vom alten Brunnen neu 
errichtet. Weiterhin kann aufgrund hydrogeologischer 
Erfordernisse die Neubohrung von Peilbrunnen im gesamten 
Wassergewinnungsgebiet erforderlich werden. Hier sind die 
Standorte jedoch in gewissem Umfang variabel.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im regionalen 
Raumordnungsprogramm des LK OS werden Vorranggebiete für 
Trinkwassergewinnung sowie Vorsorgegebiete für 
Trinkwassergewinnung definiert. Innerhalb von Vorranggebieten 
müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit 
der jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 
sein; dieses gilt auch für räumliche Entwicklungen in der näheren 
Umgebung. Eine rechtliche Gleichstellung der 
Wassergewinnungsgebiete mit Vorranggebieten zur 

 Trinkwassergewinnung ergibt sich hieraus nicht. Die im 
Untersuchungsgebiet liegenden Trinkwassergewinnungsgebiete 
Plaggenschale und Ahausen überlagern sich jedoch zu großen 
Teilen mit den im RROP dargestellten Vorranggebieten für 
Trinkwassergewinnung. Hinsichtlich der 
Trinkwassergewinnungsgebiete sind bei entsprechenden Vorhaben 
ohnehin entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die etwaige 
Beeinträchtigungen des Wasservorkommens vermeiden bzw. 
minimieren.
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Für Maßnahmen, die die Wassergewinnungsgebiete Ahausen 
und Plaggenschale berühren, sind weiterhin alle Arbeiten zu 
unterlassen, die eine Beeinträchtigung des 
Wassergewinnungsgebietes und des Grundwassers 
hervorrufen könnten. Hierzu gehören z. B. Bohrungen, 
Schürfen, das Abstellen von Baufahrzeugen, die Einleitung von 
Wasserschadstoffen sowie von durch Trübung verunreinigten 
Wassers in den Untergrund. Vor Baubeginn sind die 
zulässigen Maßnahmen gemeinsam abzustimmen. Die 
zuständige untere Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück 
ist ebenfalls mit einzubeziehen. Ich bitte zu beachten, dass 
beim Bau von Straßen in Wassergewinnungsgebieten die 
"Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) die Dichtung des 
Untergrundes und gezielte Baumaßnahmen zum Schutz des 
Grundwassers bindend vorschreiben. Unbedingt zu beachten 
ist auch, dass bei der Durchführung der Maßnahme im WSG 
keine Baustoffe oder Materialien (z. B. Recyclingschotter) 
verwendet werden dürfen, die auswaschbare, 
wassergefährdende Stoffe enthalten. Ebenfalls ist die 
Wasserschutzgebietsverordnung gemäß ihren Auflagen 
einzuhalten (siehe Anlage). Wegen der Verwendung von 
Getriebeöl, Hydraulikölen, Schmiermitteln und Kühlmittel für 
verschiedenste Baumaschinen und Anlagenteile, sind diese als 
Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen i. S. v. § 62 Abs. 1 
WHG einzustufen (HBV Anlagen). Deren Verwendung ist in 
Zone III (bzw. III A) von WSG nur im „üblichen Rahmen von 
Haushalt und Landwirtschaft" sowie in der gesamten Zone III 
Ades Wasserwerkes Plaggenschale und im gesamten 
Wassergewinnungsgebiet Ahausen nur mit besonderen 
Sicherheitseinrichtungen (Auffangraum, Doppelwandigkeit) 
zulässig. Eine Auflistung aller geplanten 
Sicherungsmaßnahmen ist beim Wasserverband schriftlich 
vorzulegen. Pfahlgründungen oder tief reichende 
Bodenverbesserungsmaßnahmen kommen Bohrungen gleich. 
Im Bereich von Grundwassereinzugsgebieten ist ein 
Durchstoßen der schutzwirksamen Grundwasserüberdeckung 
mit dem Trinkwasserschutz unvereinbar. In unmittelbarer Nähe 
zu den einzelnen Versorgungsbrunnen ( <200 m Abstand) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.. Auflagen und 
gesetzliche Grundlagen von Wasserschutzgebieten werden im 
Planfeststellungsverfahren  berücksichtigt und angewendet. 
Außerdem erfolgt im Planfeststellungsverfahren die Feinplanung zu 
genauen Standorten der Masten, der KÜA und des Verlaufs des 
Erdkabels. Dabei werden alle Belange berücksichtigt um eine 
Realisierung des Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen 
zu erreichen.
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dürfen keine Bohrungen oder Aufschürfungen durchgeführt 
werden, die eine Tiefe von 1 o m überschreiten. Bohrungen 
und Erdaufschlüsse >3 m bis > 1 O m bedürfen einer 
hydrogeologischen Begutachtung und Genehmigung der 
zuständigen Wasserbehörde. Es ist ein hydrogeologisches 
Gutachten einschließlich einer Gefährdungsabschätzung 
unbedingt anzufertigen. Die Auflagen der 
Wasserschutzgebietsverordnung (WSG-VO) sind im Bereich 
des WSG Plaggenschale einzuhalten. Im Bereich der 
geplanten Baumaßnahmen unterhält der Wasserverband 
sogenannte Peilbrunnen. Diese Peilbrunnen dürfen niemals in 
ihrer Lage oder Höhe verändert werden. Die Peilbrunnen 
wurden zur Ermittlung der Grundwasserstände bezüglich ihrer 
Lage und Höhe in gemeinsamer Abstimmung mit der Unteren 
Wasserbehörde (Landkreis Osnabrück) sowie der Oberen 
Wasserbehörde (Land Niedersachsen) festgelegt und dienen 
der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung sowie der 
Überwachung der Grundwasserqualität. Die Lage und die 
Standorte entnehmen Sie bitte aus dem anliegenden 
Lageplan. Sollte ein Peilbrunnen in seiner Lage oder Höhe 
verändert werden, bitte ich um sofortige Benachrichtigung. Vor 
Durchführung der Erd- und Straßenbauarbeiten sind die 
auszuführenden Baufirmen unbedingt über die Standorte der 
Peilbrunnen zu informieren. Im Bedarfsfall sind diese 
Peilbrunnen gegen Beschädigungen extra zu sichern und 
durch Pflöcke in der Örtlichkeit zu kennzeichnen.
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Technische Hinweise  Schutz von Rohrleitungen, InformationspflichtDes Weiteren 
unterhält der Wasserverband im Bereich der geplanten 
Baumaßnahmen mehrere Rohwasserleitungen und 
Trinkwasserleitungen bis zu einem Durchmesser von DN 300. 
Ich weise Sie daraufhin, dass die Rohrmaterialien 
Asbestzement (AZ), Grauguss (GG) und Polyvinylchlorid 
(PVC) aufgrund der Materialstruktur besonders bruchgefährdet 
sind. Durch den Einsatz von Schwerlastfahrzeugen bei solchen 
Maßnahmen, sind bei der Überquerung von Wasserleitungen 
Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Wasserleitungen zu 
treffen. Bei der Errichtung der 380-kV-Leitung sollte 
grundsätzlich vor der Durchführung von Arbeiten in der Nähe 
von Wasserversorgungsanlagen im Einzugs- bzw. 
Einflussbereich der Höchst- und Hochspannungsfreileitungen 
seitens des Betreibers mit dem Wasserverband Kontakt 
aufgenommen und dessen Zustimmung eingeholt werden. 
Grundsätzlich ist der Wasserverband bei Arbeiten in der 

 Nähevon Wasserversorgungsanlagen schriftlich zu 
benachrichtigen und vor dessen Zustimmung darf nicht mit den 
Arbeiten begonnen werden. Bei einem zwingend erforderlichen 
Großgeräteeinsatz des Wasserverbandes muss der Betreiber 

 der380-kV-Leitung durch systemweises Freischalten der 
betreffenden Freileitungen den jederzeitigen Arbeitseinsatz 
durch den Wasserverband sicherstellen. Ich weise Sie 
ausdrücklich darauf hin, dass innerhalb des Schutzstreifens 
der Wasserversorgungsanlagen gemäß DVGW-Regelwerk W 
400 -1 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen" und 
der DIN EN 805 „Anforderungen an 
Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von 
Gebäuden" keine betriebsfremden Bauwerke errichtet werden 
dürfen. Die Überbauung bzw. die Überlagerung von 
Wasserversorgungsanlagen (einschließlich Querungen in 
einem Winkel< 45°) durch andere Medien sind unzulässig. 
Ansonsten gilt für alle Arbeiten, die in Verbindung mit Anlagen 
des Wasserverbandes stehen, das Verursacherprinzip. Die 
Kosten für die Schutzmaßnahmen, Umlegungen etc. gehen zu 
Lasten des Veranlassers der jeweiligen Maßnahme. Die 
technischen Lösungen sind jeweils mit dem Wasserverband 
abzustimmen und vertraglich zu regeln. Des Weiteren ist die 

Die Hinweise werden für die weiteren Planungen zur Kenntnis 
 genommen.Im Rahmen der Baustelleneinrichtung werden 

entsprechende Sicherungsmaßnahmen (z.B. Überfahrschutz) beim 
 Einsatz von Schwerlastfahrzeugen vorgesehen.Sofern 

Wasserversorgungsanlagen von der geplanten Baumaßnahme 
beeinflusst werden, wird im Vorfeld der Baumaßnahme Kontakt mit 

 dem Wasserverband zwecks Abstimmung aufgenommen.Im 
Betrieb ist eine durchgängige Erreichbarkeit der Betriebsmittel der 
380 kV Leitung erforderlich. Eine  Freischaltung von einzelnen 
Systemen ist bei entsprechender rechtzeitiger Anmeldung möglich. 
Im Störungsfall ist eine Freischaltung auch kurzfristig beantragbar. 
Pauschale Zusagen können allerdings nicht gegeben werden. 
  
Innerhalb des Schutzstreifens werden keine Bauwerke i.S. von 
Gebäuden errichtet. Mögliche Querungen werden im Rahmen der 

 weiteren Detailplanungen abgestimmt.Die Hinweise werden zur 
 KenntinsgenommenAuch bzgl. einzuhaltender Abstände wird die 

 Vorhabenträgerin sich an gesetzliche Normen halten. Beim 
überqueren von Rohrleitungen mit Schwerlastfahrzeugen werden 
Sicherungsmaßnahmen getroffen (i.d.R. druckverteilende 
Maßnahmen). Weiterführende Maßnahmen sind frühzeitig 

 abzustimmen.Die Hinweise werden zur Kenntinsgenommen

Seite 1114 von 1125



Thema Inhalt Stellungnahme
Wasserverband Bersenbrück vom 06.12.2017

Zugänglichkeit der Versorgungsanlagen für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten sowie zur Störungsbeseitigung auch 

 während der Bauphasejederzeit zu gewährleisten. In 
Anlehnung an die DIN EN 50341 sind in Kreuzungsbereichen 
und bei Näherungen von wasserwirtschaftlichen Rohrleitungen 
und Gebäuden des Wasserverbandes mit den geplanten 
Freileitungen zwischen Oberkante Gelände einschließlich 
Straße und Leiterseilen bei deren maximalem Durchhang lichte 
Mindestabstände von größer/gleich 15 m außerhalb der WGGe 
einzuhalten.Im Allgemeinen wurden die Wasserleitungen in 
einer Tiefe von ca. 1,20 - 1,40 m von GOK verlegt. In einigen 
Bereichen kann dieses, insbesondere bei den größeren 
Leitungsdurchmessern, stark abweichen. Daher ist es 
zwingend erforderlich bei sämtlichen Kreuzungsstellen die 
genaue Lage und Tiefe der Wasserleitungen durch 
Querschläge genau zu ermitteln. Bei geplanten 
Neuanpflanzungen von Bäumen sind lichte Mindestabstände 
zwischen Stamm und Rohrleitung bzw. Kabel von 2,5 m 
entsprechend DVGW-Regelwerk W 400-1 und GW 125 
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen" einzuhalten. Größere Abstände 
entsprechend Schutzstreifenbreiten sind zu berücksichtigen. 
Dementsprechend ist ein lichter, horizontaler Mindestabstand 
von 2,50 m, gemessen von der Stammachse bis zur 

 Außenhaut der Rohrleitung,einzuhalten. In der Anlage 
erhalten Sie Bestandspläne der innerhalb des Plangebietes 
und in dessen Umgebung vorhandener Trinkwasserleitungen 
sowie die die Einzugsgebiete des Wasserschutzgebiete und 

 Wassergewinnungsgebietezur Kenntnisnahme und mit der 
 Bitte um Beachtung bei der weiteren Planung.Ich bitte Sie, 

den Wasserverband unbedingt am weiteren Verfahren zu 
 beteiligen.Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen die 

Mitarbeiter des Wasserverbandes gerne zur Verfügung.
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Technische Hinweise  WassergewinnungsgebieteDie Wassergewinnungsgebiete 
des Verbandes sind im rechtlichen Sinne 
Wasservorranggebiete, in denen der Trinkwassergewinnung 
Vorrang vor allen anderen Nutzungen einzuräumen ist und 
Maßnahmen, die nachteilige Auswirkungen auf die 
Trinkwassergewinnung haben könnten, so durchzuführen sind, 
dass nachteiligen Auswirkungen auf die 

 Trinkwassergewinnung unterbleiben.Zu 
Brunnengrundstücken und Brunnenstuben ist im gesamten 
Trassenverlauf durch die Wassergewinnungsgebiete ein lichter 
Mindestabstand zwischen Brunnengrundstück und Trasse von 
größer/gleich 30 m einzuhalten. Beim regelmäßigen Ausbau 
der Steigeleitungen und der Unterwassermotorpumpen kommt 
ein Autokran zum Einsatz und dieser Einsatz darf nicht 

 behindert werden.Weiterhin altern Brunnen innerhalb eines 
Zeitraumes von 15 - 25 Jahren und müssen dann ersetzt 
werden. Ersatzbrunnen werden auf dem gleichen Grundstück 
mit einem Abstand von ca. 10 m vom alten Brunnen neu 
errichtet. Weiterhin kann aufgrund hydrogeologischer 
Erfordernisse die Neubohrung von Peilbrunnen im gesamten 
Wassergewinnungsgebiet erforderlich werden. Hier sind die 
Standorte jedoch in gewissem Umfang variabel.

Im regionalen Raumordnungsprogramm des LK OS werden 
Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung sowie Vorsorgegebiete 
für Trinkwassergewinnung definiert. Innerhalb von Vorranggebieten 
müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit 
der jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 
sein; dieses gilt auch für räumliche Entwicklungen in der näheren 
Umgebung. Eine rechtliche Gleichstellung der 
Wassergewinnungsgebiete mit Vorranggebieten zur 

 Trinkwassergewinnung ergibt sich hieraus nicht.Die im 
Untersuchungsgebiet liegenden Trinkwassergewinnungsgebiete 
Plaggenschale und Ahausen überlagern sich jedoch zu großen 
Teilen mit den im RROP dargestellten Vorranggebieten für 
Trinkwassergewinnung. Hinsichtlich der 
Trinkwassergewinnungsgebiete sind bei entsprechenden Vorhaben 
ohnehin entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die etwaige 
Beeinträchtigungen des Wasservorkommens vermeiden bzw. 

 minimieren.Die Hinweise zu den Brunnengrundstücken werden 
zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 
berücksichtigt.
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Technische Hinweise  Schutz vor HochspannungsbeeinflussungVom Veranlasser 
dieser Maßnahme ist ein entsprechend der Maßnahme 
funktionierendes System gegen Hochspannungsbeeinflussung 
hinsichtlich der zu kreuzenden sowie parallel verlaufenden 
Wasserversorgungsleitungen des Wasserverbandes sowie auf 
die dort vorhandenen technischen Einrichtungen (z. B. 
Wasserwerk, Brunnenstuben) inkl. deren 
rohrleitungstechnischen Ausrüstungen und Steuerelektronik 
auf Grundlage der Arbeitsgemeinschaft DVGW I VDE für 
Korrosionsfragen (AfK) Empfehlungen Nr. 3 umzusetzen. Die 
Kosten für die diesbezüglichen Schutzmaßnahmen zur 
Vermeidung, Reduzierung oder Beseitigung von 
Beeinflussungen sind vom Veranlasser dieser Maßnahme zu 
tragen. Auch ist vom Veranlasser der Nachweis zu erbringen, 
dass die Rohrleitungspotentiale (max. Rohrspannung, max. 
Rohrstrom) weder durch induktive noch durch ohmsche 
Beeinflussung bei Kurzzeit- und Langzeitbeeinflussung 
innerhalb der Gefahrenbereiche für Personen liegen. Ein 
besonderer Schwerpunkt stellen die parallel zur Stromtrasse 
verlaufende Trinkwasserversorgungsleitung sowie die 
Gebäude des Wasserverbandes dar.

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Trassierung vorliegt und 
diese nicht Gegenstand des ROV ist, können noch keine weitern 
detailierten Aussagen diesbezüglich getroffen werden.
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Technische Hinweise Für Maßnahmen, die die Wassergewinnungsgebiete Ahausen 
und Plaggenschale berühren, sind weiterhin alle Arbeiten zu 
unterlassen, die eine Beeinträchtigung des 
Wassergewinnungsgebietes und des Grundwassers 
hervorrufen könnten. Hierzu gehören z. B. Bohrungen, 
Schürfen, das Abstellen von Baufahrzeugen, die Einleitung von 
Wasserschadstoffen sowie von durch Trübung verunreinigten 
Wassers in den Untergrund. Vor Baubeginn sind die 
zulässigen Maßnahmen gemeinsam abzustimmen. Die 
zuständige untere Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück 
ist ebenfalls mit einzubeziehen. Ich bitte zu beachten, dass 
beim Bau von Straßen in Wassergewinnungsgebieten die 
"Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) die Dichtung des 
Untergrundes und gezielte Baumaßnahmen zum Schutz des 
Grundwassers bindend vorschreiben. Unbedingt zu beachten 
ist auch, dass bei der Durchführung der Maßnahme im WSG 
keine Baustoffe oder Materialien (z. B. Recyclingschotter) 
verwendet werden dürfen, die auswaschbare, 
wassergefährdende Stoffe enthalten. Ebenfalls ist die 
Wasserschutzgebietsverordnung gemäß ihren Auflagen 
einzuhalten (siehe Anlage). Wegen der Verwendung von 
Getriebeöl, Hydraulikölen, Schmiermitteln und Kühlmittel für 
verschiedenste Baumaschinen und Anlagenteile, sind diese als 
Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen i. S. v. § 62 Abs. 1 
WHG einzustufen (HBV Anlagen). Deren Verwendung ist in 
Zone III (bzw. III A) von WSG nur im „üblichen Rahmen von 
Haushalt und Landwirtschaft" sowie in der gesamten Zone III 
Ades Wasserwerkes Plaggenschale und im gesamten 
Wassergewinnungsgebiet Ahausen nur mit besonderen 
Sicherheitseinrichtungen (Auffangraum, Doppelwandigkeit) 
zulässig. Eine Auflistung aller geplanten 
Sicherungsmaßnahmen ist beim Wasserverband schriftlich 
vorzulegen. Pfahlgründungen oder tief reichende 
Bodenverbesserungsmaßnahmen kommen Bohrungen gleich. 
Im Bereich von Grundwassereinzugsgebieten ist ein 
Durchstoßen der schutzwirksamen Grundwasserüberdeckung 
mit dem Trinkwasserschutz unvereinbar. In unmittelbarer Nähe 
zu den einzelnen Versorgungsbrunnen ( <200 m Abstand) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Auflagen 
und gesetzliche Grundlagen von Wasserschutzgebieten werden im 
Planfeststellungsverfahren berücksichtigt und angewendet. 
Außerdem erfolgt im Planfeststellungsverfahren die Feinplanung zu 
genauen Standorten der Masten, der KÜS und des Verlaufs des 
Erdkabels. Dabei werden alle Belange berücksichtigt um eine 
Realisierung des Vorhabens mit möglichst geringen Auswirkungen 
zu erreichen.
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dürfen keine Bohrungen oder Aufschürfungen durchgeführt 
werden, die eine Tiefe von 1 o m überschreiten. Bohrungen 
und Erdaufschlüsse >3 m bis > 1 O m bedürfen einer 
hydrogeologischen Begutachtung und Genehmigung der 
zuständigen Wasserbehörde. Es ist ein hydrogeologisches 
Gutachten einschließlich einer Gefährdungsabschätzung 
unbedingt anzufertigen. Die Auflagen der 
Wasserschutzgebietsverordnung (WSG-VO) sind im Bereich 
des WSG Plaggenschale einzuhalten. Im Bereich der 
geplanten Baumaßnahmen unterhält der Wasserverband 
sogenannte Peilbrunnen. Diese Peilbrunnen dürfen niemals in 
ihrer Lage oder Höhe verändert werden. Die Peilbrunnen 
wurden zur Ermittlung der Grundwasserstände bezüglich ihrer 
Lage und Höhe in gemeinsamer Abstimmung mit der Unteren 
Wasserbehörde (Landkreis Osnabrück) sowie der Oberen 
Wasserbehörde (Land Niedersachsen) festgelegt und dienen 
der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung sowie der 
Überwachung der Grundwasserqualität. Die Lage und die 
Standorte entnehmen Sie bitte aus dem anliegenden 
Lageplan. Sollte ein Peilbrunnen in seiner Lage oder Höhe 
verändert werden, bitte ich um sofortige Benachrichtigung. Vor 
Durchführung der Erd- und Straßenbauarbeiten sind die 
auszuführenden Baufirmen unbedingt über die Standorte der 
Peilbrunnen zu informieren. Im Bedarfsfall sind diese 
Peilbrunnen gegen Beschädigungen extra zu sichern und 
durch Pflöcke in der Örtlichkeit zu kennzeichnen.
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allgemeine Hinweise durch die amtliche Bekanntmachung vom 19.10.2017 wurde 
die v. g. Maßnahme veröffentlicht. Der Wasserverband 
Bersenbrück ist im Bereich der Samtgemeinden Bersenbrück 
und Neuenkirchen für die öffentliche Trinkwasserversorgung 
und die Abwasserentsorgung zuständig. Die geplante 380 
kVLeitung zwischen Conneforde, Cloppenburg und Merzen 
verläuft durch das Verbandsgebiet des Wasserverbandes, 
sowie durch das Wasserschutzgebiete (WSG) und 
Wassergewinnungsgebiet (WGG) Plaggenschale sowie das 
Wassergewinnungsgebiet Ahausen. Aus diesem Grund nimmt 
der Wasserverband zu dem Raumordnungsverfahren für die 
Planung der 380-kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg - 
Merzen wie folgt Stellung und meldet folgende Bedenken an:

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Die 
Vorhabenträgerin beabsichtigt im Rahmen der weiteren 
Feintrassierung die Abstimmung mit dem Wasserverband 
Bersenbrück.

allgemeine Hinweise  VorbemerkungenDer geplante Trassenverlauf berührt die 
Interessen des Wasserverbandes dahin gehend, dass Anlagen 
des Wasserverbandes durch die Maßnahme erheblich 
betroffen sein könnten. Hier handelt es sich um Bauwerke der 
Wassergewinnung (Brunnen mit Brunnenstuben, 
Rohwasserleitungen, Peilbrunnen zur Beweissicherung), 
Bauwerke der Wasseraufbereitung (Wasserwerke) und 

 Bauwerkeder Wasserspeicherung (Trinkwasserspeicher) 
sowie Bauwerke der Wasserverteilung und 

 Abwasserbeseitigung (Rohrnetze, Pumpstationen).Weiterhin 
können durch die Maßnahme nachteilige Auswirkungen auf die 
Grund- und damit auch Trinkwasserqualität einhergehen.

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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sonstige Stellungnahmen wir bedanken uns für die Beteiligung an der o. g. Maßnahme 
 und nehmen hierzu wie folgt Stellung:Der räumliche 

Geltungsbereich des o. g. Verfahrens liegt außerhalb unserer 
bergrechtlichen Erlaubnisfelder. Unter unserer Betriebsführung 
stehende Bohrungen oder Anlagen sind von den o. g. 

 Verfahren ebenfalls nicht betroffen.Es bestehen keine 
Bedenken bzgl. der Durchführung des o. g. Vorhabens.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Entwicklung der 
Freiraumnutzungen

Durch die angestrebte Umsetzung einer 380-kV-Anlage, deren 
Vorzugstrasse durch das Erholungsgebiet führt, wird mit 
erheblichen Einbußen im Naturerlebnis zu rechnen sein. Sie 
stellt einen Eingriff in unsere intakte Naturlandschaft dar. 
Neben den Schäden an der Natur- und Kulturlandschaft 
können auch volkswirtschaftliche Schäden durch Einbrüche in 
der Tourismuswirtschaft nicht ausgeschlossen werden. Aus 
unserer Sicht ist aber eine Steigerung der Attraktivität unserer 
aufstrebenden Tourismusdestination unerlässlich. Unser 
langfristiges Ziel, die Qualitätsverbesserung im Natur- um 

 Umweltsektor,verankert im Regionalen Entwicklungskonzept 
Hasevital - Lebenslinien im Hasetal" unterstützt von 
Fördermitteln der EU durch LEADER, wird durch die 
vorgestellte Maßnahme entscheidend eingeschränkt. 
Handlungsoptionen werden dem ländlichen Raum genommen. 
Die Lebensqualität wird weit über das annehmbare Maß 
eingeschränkt und unattraktiv als Erholungs-, Lebens- und 
Wohnraum.

Die Bedeutung des Raumes für die landschaftsgebundene 
Erholung wurde mit dem Belang Menschen - Erholen im Zuge der 
Umweltverträglichkeit ermittelt und bewertet. Die Konformität des 
Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die 
u. a. auch die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des 
Tourismusgewerbes umfassen, wird in der 
Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden Unterlagen unterliegt 
der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er stellt nur eins von vielen 
Kriterien dar, die in den Variantenvergleich einfließen und den 

 gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu gewichten sind.Zudem 
ist darauf hinzuweisen, dass der beantragte Korridor A/B im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung hinsichtlich der 
Schutzgüter Menschen einschließlich der menschlichen 
Gesundheit sowie Landschaft die günstigste Alternative darstellt.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Das Erholungsgebiet Hasetal erstreckt sich entlang der Hase 
und umfasst zehn Städte und Gemeinden, von denen vier dem 
Landkreis Cloppenburg zugehörig sind(Gemeinde 
Essen/Oldb., Gemeinde Lastrup, Gemeinde Lindern, Stadt 

 Löningen). Dieweiteren Kommunen teilen sich auf den 
Landkreis Emsland (Samtgemeinde Herzlake, Stadt 
Haselünne, Stadt Meppen) und den Landkreis Osnabrück 
(Samtgemeinde Artland, Samtgemeinde Bersenbrück und 
Samtgemeinde Fürstenau) auf. Es besteht eine enge 
Kooperation zwischen den benachbarten 
Tourismusorganisationen wie dem Oldenburger Münsterland, 
dem Osnabrücker Land und dem Emsland. Als 
übergeordnetes Ziel gilt es, einen nachhaltigen Tourismus 
entlang der Hase in Einklang mit der Natur und der 
Landwirtschaft zu entwickeln. Kernthema im Erholungsgebiet 
Hasetal ist das Radfahren . Dementsprechend wurde das 
Produktportfolio abgestimmt. Zu den bekanntesten und 
meistgebuchten Produkten zählen die Boxenstopp-Route, die 
Land-schafft-Kultur-Route und allen voran die HaseEms-Tour. 
Insgesamt zählt das Erholungsgebiet Hasetal jährlich 100.000 
Radtouristen. Danach folgen die Paddler und Dampfzuggäste 
mit jeweils 20.000 Touristen. Mit Hinblick auf die 
Übernachtungsmöglichkeiten stehen den Touristen aktuell 
rund 3.000 Betten im Erholungsgebiet Hasetal zur Verfügung. 
Die durchschnittliche Verweildauer betrug in 2016 4,2 Tage. 
Das Hauptprodukt des Hasetals ist die überregional 

 bedeutende„Hase-Ems-Tour", die durch alle drei Landkreise 
führt. Eine jährlich geführte Abfrage bei den Gästen belegt, 
dass das höchste Gut unserer Region das Naturerlebnis ist.

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Belang 
„landschaftsgebundene Erholung" findet im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie (unter dem Schutzgut „Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit“) sowie im Rahmen 
der Raumverträglichkeitsstudie (als Belang der 
„Freiraumnutzungen“) Berücksichtigung. Als einer von vielen 

 geprüften Aspekten fließt er in die Abwägung ein.Zu 
berücksichtigen ist, dass die von der Vorhabenträgerin ermittelte 
Vorzugsvariante A/B weitestgehend außerhalb des Hasetals 
verläuft. Die Querung der Hase erfolgt westlich von Quakenbrück 
mit einem Erdkabelabschnitt, wodurch die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und der Erholungsfunktions des Hasetals 
weitestmöglich verringert wird.
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Landschaftsgebundene 
Erholung und Tourismus

Durch die angestrebte Umsetzung einer 380-kV-Anlage, deren 
Vorzugstrasse durch das Erholungsgebiet führt, wird mit 
erheblichen Einbußen im Naturerlebnis zu rechnen sein. Sie 
stellt einen Eingriff in unsere intakte Naturlandschaft dar. 
Neben den Schäden an der Natur- und Kulturlandschaft 
können auch volkswirtschaftliche Schäden durch Einbrüche in 
der Tourismuswirtschaft nicht ausgeschlossen werden. Aus 
unserer Sicht ist aber eine Steigerung der Attraktivität unserer 
aufstrebenden Tourismusdestination unerlässlich. Unser 
langfristiges Ziel, die Qualitätsverbesserung im Natur- um 

 Umweltsektor,verankert im Regionalen Entwicklungskonzept 
Hasevital - Lebenslinien im Hasetal" unterstützt von 
Fördermitteln der EU durch LEADER, wird durch die 
vorgestellte Maßnahme entscheidend eingeschränkt. 
Handlungsoptionen werden dem ländlichen Raum genommen. 
Die Lebensqualität wird weit über das annehmbare Maß 
eingeschränkt und unattraktiv als Erholungs-, Lebens- und 
Wohnraum.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Belang 
„landschaftsgebundene Erholung" findet im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie (unter dem Schutzgut „Menschen 
einschließlich der menschlichen Gesundheit“) sowie im Rahmen 
der Raumverträglichkeitsstudie (als Belang der 
„Freiraumnutzungen“) Berücksichtigung. Als einer von vielen 

 geprüften Aspekten fließt er in die Abwägung ein.Zu 
berücksichtigen ist, dass die von der Vorhabenträgerin ermittelte 
Vorzugsvariante A/B weitestgehend außerhalb des Hasetals 
verläuft. Die Querung der Hase erfolgt westlich von Quakenbrück 
mit einem Erdkabelabschnitt, wodurch die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion des Hasetals 
weitestmöglich verringert wird. Die Querung der Großen Hase und 
Lager Hase im Bereich westlich von Essen geschieht allerdings 
mittels einer Freileitung, da hier die Ausnahmevoraussetzungen für 
eine Teilerdverkabelung nicht gegeben sind. Im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahren werden alle Belange berücksichtigt, um 
eine möglichst konfliktarme Trasse zu realisieren.
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Alternativen 
Vollverkabelung, HGÜ, 
GIL, neue Techniken

Eindringlich bitten wir daher als Zweckverband 
Erholungsgebiet Hasetal um Prüfung von Alternativen zur 
angestrebten Vorzugstrasse. Sollte ausschließlich die 
vorgestellte Trasse in Betracht kommen, bitten wir eindringlich 
um eine Erdverkabelung. Das geplante Vorhaben wirkt sich 
zusammenfassend betrachtet negativ auf die Qualität des 
Radtourismus im Erholungsgebiet Hasetal und auf den 
Lebensraum für Tier und Mensch aus.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedeutung des 
Raumes für die landschaftsgebundene Erholung wurde mit dem 
Belang Menschen - Erholen im Zuge der Umweltverträglichkeit 
ermittelt und bewertet. Die Konformität des Vorhabens mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die u. a. auch die 
wirtschaftliche Entwicklung einschließlich des Tourismusgewerbes 
umfassen, wird in der Raumverträglichkeitsstudie geprüft. In beiden 
Unterlagen unterliegt der Belang jedoch der Abwägung, d. h. er 
stellt nur eins von vielen Kriterien dar, die in den Variantenvergleich 
einfließen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu 

 gewichten sind.Wie auch in der Stellungnahme dargelegt, 
erstreckt sich das Erholungsgebiet Hasetal über zehn Kommunen. 
Aufgrund der Nord-Süd-Ausrichtung der geplanten Freileitung, die 
für eine Verbindung der Netzverknüpfungspunkte zwischen 
Cloppenburg und Merzen erforderlich ist, kann von einer 
großflächigen Überschneidung des Untersuchungsgebiets mit dem 
Erholungsgebiet Hasetal ausgegangen werden. Insofern lassen 
sich die Ergebnisse des Variantenvergleichs hinsichtlich der 
Betroffenheit der Schutzgüter Menschen - Erholen sowie 
Landschaftsbild auch auf das Erholungsgebiet Hasetal 
übertragen.   Demnach schneidet die Variante C bei diesen 
Aspekte nachteilig ab und die Variante A/B stellt demnach die 
günstigste Lösung hinsichtlich des Schutzguts Menschen - Erholen 
sowie auch des Schutzguts Landschaftsbild dar. Hinsichtlich der 
erholungsbezogenen Ziele des Regionalen 
Raumordnungsprogramms ist festzustellen, dass eine Konformität 
grundsätzlich mit allen Varianten erzielt werden kann, wobei der 
Korridor A/B aufgrund der Teilerdverkabelungsabschnitte 
tendenziell besser abschneidet. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus 
dem Raumordnungsverfahren bezüglich der Wohnbebauung sind 
im Raum östlich von Ankum die Voraussetzungen für einen 
weiteren Teilerdverkabelungsabschnitt gegeben. Zwar führen die 
mit einem Erdkabelteilabschnitt erforderlichen 
Kabelübergabestationen zu weiteren Betroffenheiten des 
Landschaftsbildes, insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass 
die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die 
landschaftsgebundene Erholung sowie auch das 
Tourismusgewerbe in diesem Bereich gemindert werden.
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